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Vorwort zur vierten Auflage. 
  

Die zweite Neubearbeitung — die erste erschien im Jahre 1910 — 

geht wieder von der von GeorgMeyer 1893 noch selbst besorgten 

zweiten Auflage aus. Das System ist im wesentlichen nicht geändert, 

der Text überarbeitet, ergänzt, an einigen Stellen zusammengedrängt 

und teilweise anders geordnet. Da Georg Meyers Lehrbuch des 

deutschen Verwaltungsrechts als eine Ergänzung seines Lehrbuchs 

des deutschen Staatsrechts anzusehen ist, war der Herausgeber zu 

weitergehenden Änderungen nicht berechtigt. 

Das Werk gelangt in drei Teilen zur Ausgabe, die zusammen 

einen Band bilden. 

Franz Dochow.
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der in dieser Übersicht nicht aufgeführten Abkürzungen 
em ergibt sich aus dem Zusammenbang, in dem sie angewendet sind. Außer 

sei auf die Vorschläge des Deutschen Juristentages (1905) verwiesen.
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Allgemeine Lehren. 

1. Verwaltung '. 

8 1. 
Verwaltung ist die Tätigkeit der staatlichen 

Organe, soweit sie nicht Gesetzgebung und nicht Justiz ist?, Die 
Verwaltung verfolgt die Staats- und Volksinteressen innerhalb 
gesetzlicher Schranken?® Im Gegensatz zur Privat- 
verwaltung, die privatwirtschaftliche Zwecke verfolgt, bezeichnet 
man die Tätigkeit der Organe des Staates (Staatsverwaltung) 
und der Selbstverwaltungskörper (Selbstverwaltung), die öffent- 
liche Zwecke verfolgen, als öffentliche Verwaltung“. 

Der Begriff der Verwaltung wird ebenso wie die Begriffe der 
Gesetzgebung und der Justiz in einem materiellen und einem formellen 
Sinne gebraucht. Im materiellen Sinne bezeichnet Verwaltung 
die staatliche Tätigkeit, welche die Wahrnehmung der Staats- 
und Volksinteressen bezweckt und in Maßregeln konkreter Natur 
sich äußert. Von der Gesetzgebung unterscheidet sich die Ver- 
waltung dadurch, daß sie nicht im Erlaß allgemeiner Vorschriften, 
sondern in der Erledigung konkreter Angelegenheiten besteht, von 
der Rechtspflege dadurch, daß sie nicht die Aufrechterhaltung der 
Rechtsordnung, sondern die Wahrnehmung von Interessen bezweckt. 
Für die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte bestehen besondere 
Organe, denen aber neben den eigentlichen Verwaltungsfunktionen 
auch solche Befugnisse übertragen sind, die sich ihrem materiellen 
  

ı Meyer-Anschütz S. 641; Anschütz S. 475, 610; Jellinek, Stuats- 
lehre S. 597; Laband 2, 172; Loening S. 1; v. Stengel S.1; Mayer, 3; 
Fleiner 8. 3. — Ulbrich, Der Rechtsbegriff der erwaltung, Grünhuts 
Zeitschrift 9, 1; v. Stengel, Begriff, Umfang und System des Ver 
rechts, Zeitschr. f. d. ges. Staatsw. 38, 221. , 

® Jellinek, Staatslehre S. 597: In dieser Möglichkeit negativer Be- 
renzung zeigt sich die Bedeutung der Verwaltung für den Staat. — Laband 

8, 177: Bie erwaltung umfaßt alles, was der Staat tut; es gibt keine Gruppe 
von staatlichen Geschäften, welche nicht einen Verwaltungszweig, einen Ver- 
waltungsressort bildete. Aber der Staat „verwaltet“ immer nur, insofern er 
handelnd auftritt, niemals „insofern er Recht setzend oder Recht sprechend“ 
erscheint. — Über die Trennung der Gewalten vgl. 5 2. un 

3 Mayer1,3: Die Verwaltung ist Tätigkeit des Staates zur Verwirklichung 
seiner Zwecke. — Anschütz 8. 611: sehende Beförderung des Gemeinwohles 
innerhalb der Grenzen des gesetzlichen Dürfens ist das Amt der Verwaltung. 

gl. 5 8. 
5 Vgl. hiergegen Laband 2, 180. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Aufl. 1 

waltungs-



9 Verwaltung. 81. 

Gehalte nach als gesetzgeberische oder richterliche charakterisieren. 
Die gesamte Tätigkeit dieser Verwaltungsorgane wird als Verwaltung 
im formellen Sinne bezeichnet, 

Die Verwaltung erstreckt sich auf innere und auswärtige An- 

gelegenheiten. Man unterscheidet fünf Zweige®: 
1. dieinnere Verwaltung zur Förderung der Volksinteressen 

durch Schutz und Fürsorge; 
9. die auswärtige Verwaltung zur Pflege des Verkehrs 

mit anderen Staaten; 
3. die Heeresverwaltung zur Herstellung und Organisation 

der bewaffneten Macht zu Wasser und zu Lande; 

4, die Finanzverwaltung zur Beschaffung und Verwaltung 

von Sachgütern für öffentliche Zwecke; 
5, die Justizverwaltung zur Aufrechterhaltung der Rechts- 

ordnung. 
Die Fürsorge für die religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung ist 

nicht Sache des Staates, sondern der Religionsgesellschaften. Der 

Staat beschränkt sich darauf, gewisse Hoheitsrechte über sie aus- 

zuüben. Die Handhabung dieser bildet einen Teil der staatlichen 
Verwaltungstätigkeit und zwar der Verwaltung des Innern”. 

Zu den Verwaltungsfunktionen gehört auch die Bestellung 
der für dieErfüllung der Staatsaufgaben notwendigen 
Organe, sowie die Überwachung ihrer Tätigkeit. Diese 
Funktion bildet aber kein besonderes Gebiet der Verwaltung, sondern 
jedes Verwaltungsdepartement erfüllt sie innerhalb seines Gebietes®, 
Auch für die Rechtspflege ist eine derartige Verwaltungstätigkeit 
  

., * Eine scharfe Trennung der fünf Verwaltun szweige läßt sich nicht durch- 
führen, denn es wird — wie dies auch Jellinek, Staatslehre S. 584 hervor- 
hebt — bei dem inneren Zusammenhan aller Verwaltungstätigkeit stets An- 
gelegenheiten geben, die mit gleichem Recht dem einen oder dem anderen Ver- 
waltungszweige zugewiesen werden können. — Außer diesen fünf Verwaltungs- 
zweigen (vgl. die Übersicht $$ 3 u. 4) nimmt v. Stengel, Organisation der 

reuß, Verwaltg. 1884 S. 6, Verw.R. S.5 noch einen sechsten an: die „allgemeine 
andesverwaltung“ oder die „Verwaltung der Landeshoheitssachen“, d. h. die 

Verwaltungstätigkeiten, die auf die Verwirklichung der die Verfussung im 
engeren Sinne. bildenden Tätigkeiten gerichtet sind, Zur Aufstellung dieses 
Begriffes besteht kein Bedürfnis, und sein Vorkommen in der preußischen Gesetz- 
ebung (vgl. preuß. L.V.G. vom 30. Juli 1883; Instr. zur Geschäftsführung der 
egierungen in den kgl. preuß. Staaten vom 23. Okt. 1817 32, abg. bei Anschütz- 

Dochow, Organisationsgesetze der inneren Verwaltung ? 1908 S. 34) ist mehr 
auf historische als auf prinzipielle Gründe zurückzuführen. 

7 Meyer-Anschütz $5 233—241. 
8 Durch die Organisation der Verwaltungsbehörden wird in den 

Rechtszustand der Untertanen nicht eingegriffen, sondern nur die Verteilung 
der Geschäfte unter die einzelnen Staatsorgane berührt. Organisationsverände- 
rungen sind grundsätzlich im Wege der Verordnungen (Örganisations- 
verordnungen), namentlich durch Anordnung des Monarchen, möglich; die 
Organisationsgewalt kann aber durch gesetzliche Vorschriften oder das 
Budgetrecht des Landtags beschränkt sein, sie ist selbstverständlich außerdem 
da ausgeschlossen, wo eg sich nicht bloß um die Organisation der Behörden, 
sondern um Feststellung der ihnen gegenüber den Untertanen zustehenden Be- 
fugnisse handelt. Vgl. eyer-Ansc ütz $ 1595 (Literatur); Schoen, Ver- 
ordnungen, Handb. d, Politik 1, 298: Organisationsverordnungen; Fleiner
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notwendig, so daß neben den eben erwähnten Verwaltungsgebieten 
das besondere Gebiet der Justizverwaltung entsteht®. Die Dar- 
stellung der Justizverwaltung wird aber zweckmäßiger mit der Dar- 
stellung der Justiz, als mit der der Verwaltung verbunden !®, 

2. Trennung der Gewalten. 

8 2, 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung sind Funktionen 

der Staatsgewalt, aber keine selbständigen Gewalten!, Die Gesetz- 
ebung ist den beiden andern übergeordnet?, Im konstitutionellen 
taate sind für die Ausübung der Funktionen der Gesetzgebung, 

Rechtsprechung und Verwaltung verschiedene Organe berufen ?®. 
Die gesetzgebenden Befugnisse stehen in konstitutionell-monarchischen 
Staaten dem Monarchen in Gemeinsamkeit mit der Volksvertretung, in 
Republiken den repräsentativen Körperschaften zu. Die Verwaltungs- 
funktionen werden vom Monarchen oder dem republikanischen Staats- 
oberhaupt und den ihnen untergeordneten Verwaltungsbehörden unter 
Beteiligung der Kommunalverbände wahrgenommen. Die Ausübung 
der richterlichen Befugnisse geschieht durch die Gerichte in völliger 
Unabhängigkeit vom Staatsoberhaupt ‘*. 

Die Verteilung der staatlichen Funktionen unter 
die gedachten Organe hat nun aber tatsächlich nicht in der 
rinzipiellen Weise stattgefunden, wie sie bei der Begründung der 

konstitutionellen Verfassungen in Aussicht genommen war°, aus 
raktischen Rücksichten ist sie vielfach durchbrochen worden. 

Dies gilt von dem Verhältnis der gesetzgebenden und Verwaltungs- 
  

® Meyer-Anschütz $ 174; Laband 8 $ 88. , 
10 Vgl. die Übersicht über die fünf Verwaltungszweige 85 3, 4. 
ı Meyer-Anschütz 8 180; Laband 2, 175; Loening $ 200; An- 

schütz, Staatsrecht 8. 467; Verwaltungsrecht S. 336; Jellinek, Staatslehre 
S.591; Mayer 18 6; Fleiner $2. — Otto Mayer, Justiz und Verwaltung 
1902; Vierhaus, Gerichtsbarkeit und Verwaltungshoheit, Verw. Arch. 11, 223; 
Stein, Grenzen und Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung 1912; 
Stier-Somlo, Justiz und Verwaltung. Handb.d,Polit,1, 805.— Über Kompetenz- 
konflikte vgl. $ 20. , on 

2 Meyer-Anschütz $ 54, S. 195; $ 8, S. 27: Die Tätigkeit der Ver- 
wultung zur Ausführung der Gesetze nennt man Vollziehung, das freie 
Handeln innerhalb der gesetzlichen Schranken Regierung. Fleiner S. 5: 
Vollziehung und Regierung stellen die zwei Seiten der dritten staatlichen 
Funktion dar, der Verwaltung im engeren Sinne. Vgl. auch Jellinek, Staats- 
lehre S. 6098; Anschütz S. 811; Thoma, 5l. . 

3 Über die Lehre Montesquieus (Esprit des lois. Livre XI chap. 6 
von der s@paration des pouvoirs (pnissance executive, puissance legislative un 
uissance de juger), vgl, u. a. Meyer-Anschütz$ 54, S. 195; Loening 
‚778; Jellinek, Staatslehre 8. 587; Fleiner 8. 10. . 

* Laband 2, 175: In der konstitutionellen Monarchie ist pouvoir ad- 
ministratif der Machtbereich des Landesherren, der frei ist von der Mitwirkung 
der Volksvertretung und unbeschränkt durch die Gesetzesauslegung der Ge- 
richte, . . 

5 Jellinek, Staatslehre S. 598: Der Scheidung der Funktionen entspricht 
die Arbeitsteilung der Organe. 

1 *
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organe und von dem Verhältnis der Verwaltungsorgane und Ge- 
richte ®, 

Im Verhältnis der gesetzgebenden Organe zu den Ver- 
waltungsorganen hat die Verschiebung der prinzipiellen Grenze 
in zweifacher Weise stattgefunden. Die gesetzgebenden Organe 
üben Funktionen aus, die sich ihrem materiellen Gehalte nach als 
Verwaltungsfunktionen charakterisieren. Die Regelung indi- 
vidueller oder konkreter Rechtsverhältnisse ist grundsätzlich ein Akt 
der Verwaltung. Die Gegetzgebung, die befugt ist, allgemeine Rechts- 
vorschriften zu erlassen, besitzt aber, da die weitere Befugnis die 
engere stets in sich schließt, auch das Recht, konkrete Rechts- 
verhältnisse zu ordnen. Die Ordnung eines konkreten Rechts- 
verhältnisses muß durch einen Akt der gesetzgebenden Organe 
erfolgen, wenn dabei eine Abweichung von den allgemeinen gesetz- 
lichen Vorschriften stattfindet oder diese Art der Regelung durch 
die Verfassung speziell vorgeschrieben ist. So kommt z, B. die Ver- 
leihung von Eisenbahnkonzessionen und Enteignungsrechten, die 
Vornahme von Naturalisationen, die Erteilung prinzipieller Er- 
mächtigungen durch die gesetzgebenden Organe vor, obgleich alle 
diese Akte materiell den Charakter von Verwaltungsakten haben. 
Anderseits steht den Verwaltungsorganen nicht bloß die Be- 
fugnis zu, konkrete Angelegenheiten zu regeln; sie besitzen kraft 
gesetzlicher Ermächtigung auch das Reclıt, allgemeine für die Unter- 
tanen verbindliche Rechtsvorschriften, sogenannte Rechtsverordnungen, 
also Anordnungen, die ihrem materiellen Inhalte nach Gesetze sind, 
zu erlassen. 

Dieselbe Verschiebung der prinzipiellen Grenze besteht auch 
zwischen Verwaltungsorganen und Gerichten. Den Gerichten 
ist keineswegs die Ausübung der gesamten Rechtspflege zugewiesen, 
ihre Tätigkeit beschränkt sich auf zwei Gebiete derselben, die Zivil- 
rechtspflege und die Strafrechtspflege. Die Rechtsprechung 
dagegen, die auf dem Gebiete der Verwaltung stattfindet, wird durch 
die Verwaltungsorgane, entweder durch die gewöhnlichen Ver- 
waltungsbehörden oder durch besondere Verwaltungsgerichte, aus- 
geübt. Den Verwaltungsorganen sind zum Teil sogar Befugnisse der 
Rechtsprechung eingeräumt, die Gegenstände der Zivilrechtspflege 
und Strafrechtspflege betreffen. So steht in manchen Staaten die 
Entscheidung privatrechtlicher Streitigkeiten auf solchen Rechts- 
gebieten, auf denen sich Privatrecht und Polizei berühren, z. B. auf 
deın des Wasserrechhtes, Jagdrechtes, Fischereirechtes, den Verwaltungs- 
behörden zu. Die Gemeinde- und Ortspolizeibehörden besitzen ein 
Entscheidungsrecht in Streitigkeiten der selbständigen Gewerbe- 
treibenden’ mit ihren Arbeitern und der Dienstherrschaft mit ihrem 
Gesinde, die Seemannsämter in Streitigkeiten des Schiffsführers mit 
der Schiffsemannschaft. Die Verwaltungsbehörden haben ferner das 
  

° Jellinek, Staatslehre $. 597: Die Verwaltung ist die umfassendste 
Funktion. Alle Vorbereitung der Gesetzgebung fällt ihr zu, die richterliche 
Tätigkeit wird von ihr unterstützt, sie sichert die Vollziehung des Rechts- 
spruches,.
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Recht provisorischer Straffestsetzungen bei gewissen Vergehen’, — 
Anderseits beschränkt sich die Tätigkeit der Gerichte nicht auf 
die Funktionen der Rechtsprechung, sondern umfaßt auch die so- 
genannte freiwillige Gerichtsbarkeit. Die Akte der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit bestehen in einer Mitwirkung bei Begründung 
von Rechtsverhältnissen, in Beurkundungen, in der Aufsicht über 
Personen, die fremdes Vermögen verwalten, in der Verwahrung von 
Urkunden und Wertgegenständen. Sie sind also Handlungen, die als 
Ausfluß der fürsorgenden Tätigkeit des Staates für die Privatver- 
hältnisse seiner Angehörigen erscheinen und charakterisieren sich 
ihrem materiellen Gehalte nach als Verwaltungshandlungen‘®. 

Infolge dieser Verschiebungen, die hinsichtlich der Abgrenzung 
der verschiedenen Gebiete staatlicher Tätigkeit stattgefunden haben, 
sind neben den ursprünglichen Begriffen der Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtspflege noch andere entstanden. Letztere 
knüpfen nicht an den materiellen Inhalt der betreffenden Tätig- 
keiten, sondern an die Organe an, die zu ihrer Ausübung berufen 
sind. In diesem Sinne bezeichnet Gesetzgebung die Tätigkeit 
der gesetzgebenden Organe, Verwaltung die der Verwaltungs- 
organe, Justiz die der Gerichte, Im Gegensatz zu den vorher ent- 
wickelten materiellen Begriffen bezeichnet man die zuletzt er- 
wähnten als formelle Begriffe, weil es bei ihnen nicht auf den 
materiellen Inhalt der fraglichen Akte, sondern auf die Form an- 
kommt, in der sie auftreten. So heißt Gesetz im formellen Sinne 
jede staatliche Anordnung, die von den gesetzgebenden Organen 
ausgeht und in der Gesetzszammlung publiziert wird, Verwaltungs- 
akt im formellen Sinne jeder staatliche Akt, der von den Ver- 
waltungsorganen vorgenommen wird, Justizakt jeder Akt der 
Gerichte, 

3. Innere Verwaltung und Polizei. 

8 3. 

Innere Verwaltung! ist die gesamte Tätigkeit der Ver- 
waltungsorgane, die auf das persönliche Leben, die geistige Entwicklung 
und die wirtschaftlichen Verhältnisse gerichtet ist. 

? Den Polizeibehörden stehen neben den Funktionen, die materiell den 
Charakter von polizeilichen Befugnissen haben, auch gewisse Jurisdiktions- 
rechte zu. Bei der Trennung von Justiz und Verwaltung wurde zwar der 
Grundsatz aufgestellt, daß Strafen nur von den Gerichten erkannt werden 
sollten. Er fand aber nicht überall eine konsequente Durchführung, ‚ vielmehr 
blieb für gewisse geringe Vergehen eine Geric tsbarkeit der Polizeibehörden 
bestehen. Die neuere Gesetzgebung, insbesondere die Keichsetrafprozeßordnung 
hat diese Jurisdiktion auf eine provisorische Straffestsetzung beschränkt, gegen- 
über welcher die Beschreitung des Rechtsweges zulässig ist. 

8 .8 5%, . 
1 Maydı 1, 13: Der Name Innere Verwaltung erklärt sich nur aus dem 

Gegensatz zur Verwaltung des Äußern und aus dem Selbständigwerden der 
anderen Zweige. Sie ist eben Verwaltung und umfaßt alles, was keinem der 
besonders ausgebildeten Verwaltungszweige zugeteilt ist; ebenso FleinerS.8: 
Sie umfaßt insbesondere die ganze Sorge für die geistige und wirtschaftliche
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Die innere Verwaltung ist ein Erzeugnis höherer Kulturent- 
wicklung®. Der mittelalterliche Staat besitzt kein entwickeltes 
System der inneren Verwaltung, seine Tätigkeit beschränkt sich auf 
die Ausübung einzelner sicherheitspolizeilicher Funktionen, die Sorge 
für Maß, Gewicht, Münze und wenige andere Angelegenheiten. Die 
Förderung der Bildung und Wirtschaft bleibt ihm fremd; ein Teil 
dieser Fürsorge liegt in den Händen anderer korporativer Verbände, 
der Kirche, Zünfte, Markgenossenschaften usw. Gegen Ende des 
Mittelalters erweitert sich zuerst in den Städten der Kreis der obrig- 
keitlichen Tätigkeit. Den Städten folgen die Landesherren nach. 
Seit dem 16. Jahrhundert gewinnt die fürsorgende Tätigkeit des 
Staates eine immer größere Bedeutung. Das Reich sucht in den 
Reichspolizeiordnungen allgemeine Grundsätze dafür aufzustellen. Die 
tatsächliche Handhabung liegt jedoch in den Händen der Territorial- 
gewalten, die namentlich seit dem dreißigjährigen Kriege eine 
energische Wirksamkeit entwickeln, um den gesunkenen Volkswohl- 
stand wieder zu heben. Es macht sich eine bevormundende Tätig- 
keit der Obrigkeit geltend, die im Interesse des Gemeinwohls in 
alle möglichen Privatverhältnisse der Untertanen eindringt. Erst im 
19, Jahrhundert sind mit und nach Einführung der konstitutionellen 
Verfassungen dieser Verwaltungsfunktion rechtliche Schranken ge- 
zogen worden®. oo 

Die innere Verwaltung wurde in älterer Zeit als Polizei be- 
zeichnet. Polizei (zoAızeia) bedeutete ursprünglich die Gesamtheit 

Kultur. — Über den Begriff der inneren Verwaltung vgl. ferner Meyer-An- 
schütz 8 191; Loening 8. 3: Verwaltung des Innern ist Verwaltung im 
engsten Sinne des Wortes; v. Stengel S. 4; v. Meier, Encyclop. 2, 640; 
Thoma 1, 29, — Vgl. 8 1°. 

®2 Die Lehre von der inneren Verwaltung wurde in älterer Zeit in den 
Werken über Polizeiwissenschaft behandelt. Justi, Grundsätze der Polizei- 
wissenschaft? 1782; Die Grundfeste der Macht und Glückseligkeit der Staaten 
oder ausführliche Darstellung der gesamten Polizeiwissenschaft. 2 Bde. 1760; 
Sonnenfels, (srundsätze der Polizei, Handlung und Finanzwissenschaft. 
3 Bde. 1804; v. Berg, Handbuch des deutschen Polizeirechtes. 7 Bde.” 1802 
bis 1809; v. Mohl, Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechts- 
staates. 3 Bde.” 1866. — Von den neueren Werken über Verwaltungslehre und 
Verwaltungsrecht behandeln viele ebenfalls nur die innere Verwaltung, so 
namentlich v. Stein, Verwaltungslehre und Handbuch der Verwaltungslehre, 
Roesler, Deutsches Verwaltungsrecht, Loening und v. Stengel in ihren 
Lehrbüchern des deutschen Verwaltungsrechts. — Vgl. auch Spiegel S. 58. — 
Mayer 1, 13 bezeichnet Finanzverwaltung und Verwaltung des Innern als 
die reinen Verwaltungen. Ebenso beschränkt Fleiner S. 8 seine Be- 
trachtungen auf die Finanzverwaltung und die innere Verwaltung. — Vgl. ; 18, 

3 An die Stelle des Begriffs der inneren Verwaltung will Roesler, 
Deutsches Verwaltungsrecht S. 1, den der sozialen Verwaltung setzen. 
Soziales Verwaltungsrecht ist nach ihm die rechtliche Ordnung der menschlichen 
Kulturverhältnisse und der auf Kulturentwickelung gerichteten Tätigkeit inner- 
halb der Gesellschaft, Dieser Begriff ist jedoch aus einem zweifachen Grunde 
unbrauchbar. Einmal, weil er von der Auffassung der Verwaltung als einer 
pesellschaftlichen Tätigkeit ausgeht, während sie sich in der Tat als eine staat- 
iche Funktion darstellt, sodann, weil dadurch der Bereich des Verwaltungs- 
rechtes so weit ausgedehnt wird, daß in ihn nicht bloß das ganze Kirchenrecht, 
sondern auch der größte Teil des Privatrechts hineingezogen werden müßte. 
Vgl. dagegen auch v. Stengel, Begriff, Umfang und System des Verwaltungs- 
rechtes, Zeitschr. für d. ges, Staatsw. 88, 232; Rosin, Annalen 1883'S. 310.
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der staatlichen Angelegenheiten (res politicae) im Gegensatz zu den 
kirchlichen (res ecclesiasticae), Indem man allmählich die aus- 
wärtigen Angelegenheiten (die sogenannte Politik), ferner die Justiz-, 
Militär- und Finanzsachen von der Polizei absonderte, blieb der Aus- 
druck noch für die gesamte innere Verwaltung bestehen. In diesem 
Sinne wird das Wort von den Schriftstellern des achtzehnten und noch 
von vielen Schriftstellern des neunzehnten Jahrhunderts gebraucht‘. 
Man teilte die Polizei in Sicherheits- und Wohlfahrtspolizei 
ein. Erstere sollte die Aufgabe haben, die Einzelnen gegenüber den 
sie bedrohenden Gefahren zu beschützen, letztere die Aufgabe, An- 
stalten zur positiven Förderung der menschlichen Entwickelung her- 
zustellen. 

Diesen weiten Begriff der Polizei suchte schon die Theorie des 
18. Jahrhunderts einzuengen, indem sie die Tätigkeit der Polizei auf 
die Abwendung von Gefahren beschränkte. Sie gewann auch Einfluß 
auf die Gesetzgebung, namentlich macht sie sich an der Stelle des 
allgemeinen preußischen Landrechts geltend, an der die Befugnisse 
der Polizeibehörden festgestellt werden. Im allgemeinen liegt aber 
dem preußischen Landrecht noch der ältere, umfassendere Begriff 
der Polizei zugrunde. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich in 
Gesetzgebung und Praxis ein engerer Begriff der Polizei ent- 
wickelt, der allmählich auch in der Wissenschaft zur Geltung ge- 
angt ist. 

Polizei® bedeutet die Tätigkeit der inneren Ver- 
waltung, die sich als Beschränkung der persönlichen 
Freiheit des Einzelnen äußert. Sie kann in der Form 
von Zwang auftreten’, der entweder in der Anwendung un- 
  

4 v. Mohl, Polizeiwissenschaft 1, $& 1; Zachariae, Deutsch, Staats- 
und Bundesrecht 2, 3,179; Zoepfel, Deutsch. Staatsrecht 2, $ 459. — Funk, 
Die Auffassung des Begrifis Polizei im vorigen (18) Jahrhundert. Zeitschr. f. 
d. ges. Staatsw. 19, 489. 

5» A.L R. Th. U Tit. 17, 8 10: Die nötigen Anstalten zur Er- 
haltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung und 
zur Abwendung der dem Publico oder einzelnen Mitgliedern 
desselben bevorstehenden Gefahren zu treffen, ist das Amt der 
Polizei. — Vgl. dazu Anschütz, Die Polizei 1910, 8. 10: Das ist für Preußen 
die noch heute, und zwar nicht nur im Gebiete des Allgemeinen Landrechtes, 
sondern im ganzen Stantsgebiete geltende Grundlage, der Fundamentalsatz des 
Polizeirechts. Ein Satz, dessen allgemeine geschichtliche Bedeutung nicht allein 
darin liegt, wie er den Begriff der Polizei und damit den Wirkungskreis der 
Polizeigewalt abgrenzt, sondern auch darin, daß er überhaupt zum ersten Male 
Polizei und Polizeigewalt gesetzlich begrenzt. Vgl. auch Meyer-Anschütz 
8 1767, Fleiner $ 340; Thoma 1, 39. .. , . 

6 Vgl. Meyer-Anschütz $ 176°. — Über den Begriff der Polizei vgl. 
namentlich: Anschütz, Die Polizei 1910; Fleiner S. 338; Gerland, 
Über den Begriff der Polizei, Arch. f. öff, R. 5, 1; Loening 3. 4; Art. Polizei 
H. d. St.?6, 1058; Mayer 1, 245; v. Meier, Encyclop. 2, 648; Rosin 8.121; 
Verw. Arch. 8,249; Schanze, Die Polizei, Fischers Zeitschr. 85, 89; Schilling, 
Beiträge zur Entwicklung des Polizeibegriffs nach preußischem Recht. Verw. 
Arch, 3, 479; Seydel H. P. Oe,* 3, Il. 289; Thoma 1, 1; Wolzendorff, 
Grenzen der Polizeigewalt, 2 Teile 1905/6; Richtlinien des polizeilichen Wirkens 
im preußischen Recht, Pr. Verw. Bl. 32, 257. 

? Vgl. Bluntschli, Allgemeine Staatslehre S, 276; Laband* 8, 195; 
Loening S$. 8 (der aber seine Ansicht geändert hat vgl. Rosin 9. 131°);
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mittelbarer physischer Gewalt oder im Erlaß von Geboten und 
Verboten unter Androhung von Strafe bestehen kann®. Der Zweck 

dieser polizeilichen Tätigkeit ist vorzugsweise, aber nicht aus- 
schließlich, die Beseitigung von Gefahren®. Die Polizei im 
modernen Sinne ist daher nicht identisch mit der alten Sicherheits- 
polizei. Nicht jede Maßregel zur Abwendung von Gefahren hat einen 

polizeilichen Charakter. Anderseits werden polizeiliche Maßregeln 
auch da in Anwendung gebracht, wo es sich nicht um die Abwendung 
von Gefahren, sondern um positive Förderung handelt. 

Die Polizei ist keine abgeschlossene und selbständige Funktion der 
inneren Verwaltung, sondern durchdringt das ganze Gebiet derselben. 
Jeder Verwaltungszweig hat eine polizeiliche Seite (Unterrichts- 

olizei, Gewerbepolizei, Forstpolizei, Gesundheitspolizei usw.), Die 

Gesamtheit der polizeilichen Tätigkeiten, die im Interesse einzelner 
Verwaltungszweige entwickelt werden, pflegt man als Verwaltungs- 
olizei zu bezeichnen. Den Gegensatz dazu bildet die Sicher- 

heitspolizei im heutigen Sinne, sie ist die polizeiliche Tätigkeit, 
die nicht im Interesse eines speziellen Verwaltungsgebietes entwickelt 
wird, sondern zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, zum 
allgemeinen Schutze des Einzelnen und des Gemeinwesens dient!?, 
Der Verwaltungspolizei wird auch die gerichtliche Polizei 
oder Kriminalpolizei gegenüber gestellt, d. h. die polizeiliche 
Tätigkeit, welche den Zweck verfolgt, der Strafjustiz bei Ermittelung 
der Verbrechen Hilfe zu leisten. Im französischen Recht hat sich 
die gerichtliche Polizei als ein eigener Zweig der Polizei entwickelt, 
welcher der Autorität der Gerichtshöfe unterstellt ist. Dem deutschen 
Recht ist diese Gestaltung unbekannt, es spricht aber den Grund- 
satz aus, daß die Polizeiorgane bei Verfolgung von Verbrechen die 

  

Rosin S. 130. — Mayer 1, 249 bezeichnet als Polizei die Staatstätigkeit zur 
Abwehr von Störungen für die gute Ordnung des Gemeinwesens aus dem Einzel- 
dasein mit obrigkeitlicher Gewalt. Gegen den Ausdruck „gute Ordnung des 
Gemeinwesens“ vgl. Meyer-Anschütz $ 176°, anderseits W.Jellinek, 
Gesetz, Gesetzesanwendung S. 187. — Anschütz, Polizei S. 12, bezeichnet 
als Aufgabe der Polizei de Abwehr von Gefahren und Störungen, 
welche drohen dem Öffentlichen Recht, der öffentlichen Sicher- 
heit oder der öffentlichen Ordnung. Fleiner S. 342: Polizei ist die 
obrigkeitliche Tätigkeit auf dem Gebiete der inneren Verwaltung, welche der 
natürlichen Freiheit der Person und dem Eigentum der Untertanen die zur 
Aufrechterhaltung des öffentlichen Rechts, der öffentlichen Sicher- 
heit und der öffentlichen Ordnun nötipen Beschränkungen zwangs- 
weise auferlegt. Vgl. auch Thoma 1, 7. — Mayer I, 2491? verwirft die 
Beschränkung auf das Gebiet der inneren Verwaltung. Vgl. dagegen u. 8. 
Meyer-Anschütz $ 176°; Anschütz, Polizei S. 13, 

8 Der Zwang kann dann angewendet werden, wenn es ohne ihn nicht 
geht. Vgl. Anschütz, Polizei S. 19: es gibt auch Polizei ohne Zwang, es ist 
aber dag Recht zum Zwang der Polizei immanent. 

® Diesen Zweck betonen zu einseitig u.a.: Rau, L.v. Stein, v. Meier, 
v. Stengel, Vgl. dazu Thoma 1, 29. — Seydel H.P.Oe.* 8, II. 288 faßt den 
Begriff der Polizei noch enger (vgl. Mayer 1, 265°) und versteht darunter nur 
die Zwangsgewalt, durch welche der Staat sich und seine Angehörigen vor 
Gefährdungen durch Menschen schützt. 

‚1° Vgl. $ 29: Sicherheitspolizei. — Gegen die Unterscheidnng in Sicher- 
heits- und Verwaltungspolizei vgl, Mayer 1, 256.
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Stellung von Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft und der Gerichte 
einnehmen !!, | 

Man unterscheidet ferner Ortspolizei und Landespolizei. 
Die Verschiedenheit dieser beiden Arten von Polizei beruht nicht auf 
der Verschiedenheit der Interessen, zu deren Schutze sie berufen 
sind, sondern auf dem räumlichen Umfange, innerhalb dessen die 
Tätigkeiten ausgeübt werden. Die Ortspolizei liegt regelmäßig in 
den Händen der Gemeindeorgane entweder so, daß die Polizeigewalt 
der Gemeinde als solcher zusteht, oder daß sie zwar als ein spezifisches 
Recht des Staates erscheint, aber durch Gemeindebeamte ausgeübt 
wird. Die Staaten haben sich aber meist vorbehalten, in größeren 
Städten eigene staatliche Polizeiverwaltungen einzurichten. Auch wenn 
die Gemeinden für die Ausübung der Ortspolizei zu klein sind, wird sie 
für eine Reihe von Gemeinden einem staatlichen Beamten übertragen !?. 

4. Auswärtige Verwaltung. Heeres-, Finanz- und 
Justizverwaltung. 

8 4. 
I. Auswärtige Verwaltung! ist die Tätigkeit der Reichs- 

und Staatsorgane zur Aufrechterhaltung des internationalen Verkehrs. 
Dieser umfaßt den Verkehr der Staaten untereinander und 
den internationalen Privatverkehr?, Ersterer ist seinem 
Wesen nach Staatssache und kann nur durch staatliche Organe ver- 
mittelt werden, letzterer ist Verkehr von Privatpersonen; die staat- 
lichen Organe haben die Aufgabe, diesen zu schützen und zu fördern®. 
  

11 G.V.G. 8 153; R.Str.P.O. 88 159, 161, 187. 
12 Über die Quellen des Polizeirechts vel. 8 6 II. 
ı Vgl.Meyer-Anschütz 88 188—190; Meyer-Dochow? 3 167—175.— 

Über die Zentralverwaltung, Gesandtschaften und Konsulate vgl. $3 96—98. 
2 Mayer 1, 10 schließt vom Begriff der Verwaltung aus alle Tätigkeiten 

des Staates zur Verwirklichung seiner Zwecke, mit welchen dieser aus dem 
Bereich seiner Rechtsordnung heraustritt. Vertragsbeschlüsse mit fremden 
Staaten und diplomatische Schritte bei ihren Regierungen Vorstellungen, Be- 
schwerden, Drohungen ständen nicht mehr unter den Bedingungen unserer 
eigenen Rechtsordnung. Ihre rechtliche Regelun nach Grund und Wirkung 
erhielten sie in dem alle Staaten verbindenden Völkerrecht. Darum sei das 
alles keine Verwaltung. Ebenso Fleiner S. 8, dagegen Jellinek, Stants- 
lehre S. 596; vgl. auch Neumeyer. Internationales erwaltungsrecht (1910) 
1, 3012, Es ist dieselbe Staatsgewalt, die durch die örtliche 
Verwaltungsbehörde und durch auswärtige Vertreter handelt. 

3 Im 19. Jahrhundert traten an die Stelle der geheimen Räte die Ministerien 
und in allen größeren Staaten wurden besondere Ministerien oderMinisterial- 
departements der auswärtigen Angelegenheiten errichtet, Der 
Deutsche Bund besaß zwar alle-völkerrechtlichen Befugnisse, übte sie jedoch 
nur zum geringen Teile aus, eine Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten 
hat er intol edessen nicht entwickelt. Dagegen hat der Norddeutsche Bund 
von dem Momente seines Bestehens an auch die auswärtigen Angelegenheiten 
zum Segenetande seiner Verwaltungstätigkeit gemacht. Ursprünglich geschah 
dies in der Weise, daß das preußische Ministerium der auswärtigen Angelegen- 
heiten zugleich die auswärtige Politik des Bundes leitete und die preußischen 
Gesandten bei auswärtigen Mächten gleichzeitig als Gesandte des Norddeutschen 
Bundes beglaubigt wurden. Durch den Bundeshaushaltsetat für 1870 wurde
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Die Befugnisse in auswärtigen Angelegenheiten, welche dem 
einzelnen Staate nach völkerrechtlichen Grundsätzen zustehen, sind 
das Recht der Kriegserklärung und Friedensschließung, der Vertrags- 
schließung, der Annahme und Entsendung von Organen des inter- 
nationalen Verkehrs. Organe des internationalen Verkehrs sind Ge- 
sandtschaften und Konsulate. 

Von allen Gebieten der Verwaltung entzieht sich das der aus- 
wärtigen Angelegenheiten am meisten einer rechtlichen Beschränkung 
und Fixierung. Dies gilt namentlich vom internationalen Staats- 
verkehr, da fast alle Entscheidungen von der Beurteilung der kon- 
kreten politischen Verhältnisse abhängen. Dagegen vertragen die 
Staatstätigkeiten zur Förderung und zum Schutz des internationalen 
Privatverkehrs in höherem Maße eine gesetzliche Regelung. 

In Deutschland betätigen sich auf dem Gebiete der auswärtigen 
Angelegenheiten das Reich und die Einzelstaaten‘. Dem 
Reiche ausschließlich ist das Recht der Kriegserklärung und Friedens- 
schließung, die Mitwirkung bei der Ordnung der Angelegenheiten 
auswärtiger Staaten und das Konsulatswesen vorbehalten. Dagegen 
steht das Recht der Vertragsschließung , sowie das aktive und passive 
Gesandtschaftsrechtt dem Reiche in Konkurrenz mit den Einzel- 
staaten zu. 

II. Heeresverwaltung‘®. Verwaltung des Heerweseus im 
weiteren Sinne ist der Inbegriff aller auf die bewaffnete Macht bezüg- 
lichen Verwaltungstätigkeiten. Die bewaffnete Macht besteht aus 
dem Landheer, der Kriegsmarine und den Schutztruppen der Schutz- 
gebiete. Man unterscheidet demnach auch Militär- und Marine- 
verwaltung. Die Militärverwaltung der Schutztruppen untersteht 
dem Reichs-Kolonialamt. _ 

Die Akte der Militärverwaltung bewegen sich wie die 
Verwaltungsakte überhaupt innerhalb des Organismus der 
Verwaltung oder sie greifen inden Rechtszustand der Unter- 
tanen ein. Auch das haben die Akte der Militärverwaltung mit 
  

jedoch das Budget des preußischen auswärtigen Ministeriums auf den Bund 
übernommen, Seit dem 1. Januar 1870 nahm demnach das frühere preußische 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten den Charakter einer Bundes- 
behörde an und führte die Bezeichnung „Auswärtiges Amt des Norddeutschen 
Bundes“ ; die betreffenden Gesandtschaften waren fernerhin nicht melır preußische, 
sondern Bundesgesandtschaften. Das Konsulatswesen wurde bereits durch die 
Verfassung für eine ausschließliche Bundesangelegenheit erklärt. Die Be- 
arbeitung der IKonaulatsangelegenheiten, die ursprünglich dem Bundeskanzler- 
amt übertragen war, ging mit dem 1. Januar 1870 auf das auswärtige Amt üben 
Die Einrichtungen des Norddeutschen Bundes wurden im Deutschen Reiche 
unverändert beibehalten. 

* R.Verf. Art. 11, — Meyer-Anschütz $ 190. 
‚ Über die Ausscheidung der Kompetenzen in bezug auf die Vertrags- 

schließung vgl.,Meyer-Anschütz $ 80:75, Beim Abschluß von Handele- 
verträgen mit Österreich und der Schweiz sowie beim Abschluß von Post- 
verträgen mit außerdeutschen Staaten hat das Reich die Verpflichtung, Ver- 
treter der benachbarten Staaten zuzuziehen. vol Schlußprotokoll zum Zollvereins- 
vertrage vom 8. Juli 1867 Nr. 8, Schlußprotokoll vom 23, Nov. 1870 Nr. XI. 

6 Meyer-Anschütz 88 195—200; Meyer-Dochow?® 88 176—212. — 
Vgl. die ausführliche Darstellung der Heeresverwaltung im zweiten Teile dieses 

erkes.
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den anderen Verwaltungsakten gemein, daß sie in der Form der 
Verordnung’ und der Verfügung auftreten. Dagegen besteht 
im Bereiche der Militärverwaltung ein Unterschied, der in den 
übrigen Verwaltungsgebieten nicht vorkommt und der namentlich 
für das deutsche Staats- und Verwaltungsrecht eine große Bedeutung 
gewonnen hat: der Unterschied zwischen militärischem Ober- 
befehl und Militärverwaltung im engeren Sinne. Den 
Charakter des Oberbefehls besitzen alle Anordnungen, die unmittelbar 
militärische Aktion zum Gegenstande haben. Die Militärverwaltung 
im engeren Sinne umfaßt dagegen die Verwaltungstätigkeiten, die 
auf die Beschaffung der Vorbedingungen und Mittel für die bewaffnete 
Macht gerichtet sind, also die Sorge für das Personal und dessen 
sachliche Bedürfnisse ?. 

A. Innerhalb des Organismus der bewaffneten Macht 
besteht wie auf allen Gebieten der Verwaltung das Prinzip der 
Über- und Unterordnung. Die Anordnungen der höheren 
Organe können Ausfluß des militärischen Oberbefehls sein oder 
Gegenstände der Militärverwaltung im engeren Sinne betreffen. Zu 
den ersteren gehören die Anordnungen, welche die Bewegungen der 
Truppenkörper und Kriegsschiffe, den Gebrauch der Waffen und die 
Verwendung des militärischen Personals zum Gegenstande haben, zu 
den letzteren die, welche sich auf Bewaffnung, Ausrüstung, Ver- 
pflegung und Bekleidung der Truppen beziehen oder die persönlichen 
Verhältnisse der Militärpersonen betreffen. Sowohl die Anordnungen, 
die als Ausfluß des militärischen Oberbefehls erlassen werden, die 
sog. Armeebefehle, als auch die Anordnungen auf dem Gebiete der 
Militärverwaltung im engeren Sinne kommen in der Form von Ver- 
waltungsverordnungen und von Verfügungen vor. _ 

Als ein weiterer Ausfluß des Prinzips der Über- und Unter- 
ordnung im Gebiete der Militärverwaltung erscheint das Recht der 
Inspektion, das den höheren Militärorganen gegenüber den 
niederen zusteht. Die militärischen Inspektionen sind nichts weiter 
als ein Anwendungsfall des allgemeinen Aufsichtsrechtes, das im 
ganzen Bereiche der Verwaltung besteht, 

Unter den Tätigkeiten, die sich innerhalb des Organismus der 
bewaffneten Macht bewegen, ist endlich noch die der Militär- 
gerichte zu erwähnen. Letztere üben aber keine Verwaltungs- 
befugnisse im eigentlichen Sinne, sondern richterliche Funktionen aus. 

B. Die Verwaltungstätigkeiten, durch welche die Militär- 
‚verwaltung zu den Untertanen in Beziehung tritt, gehören 
sämtlich dem Gebiete der Militärverwaltung im engeren Sinne an. 
Sie sind privatrechtlicher und öffentlichrechtlicher Natur. Privat- 
rechtliche Akte kommen da vor, wo es sich um Beschaffung der 
Bedürfnisse der Armee im Wege des gewöhnlichen vermögensrecht- 
lichen Verkehrs handelt. Diese Akte sind jedoch Akte der Militär- 

m Cm mann 

  

? Übercinstimmend Haenel 1, 472. — Nach Labandt 4, 35? ist es viel 
zu eng und mit der bestehenden Übung nicht im Einklang, wenn 
zum OBerbefehl nur diejenigen Anordnungen gezählt werden, welche die un- 
mittelbare militärische Aktion zum Gegenstand haben.
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verwaltung nur in dem Sinne, daß sie von den Militärverwaltungs- 
behörden vorgenommen werden. Materiell gehören sie dem Gebiete 
der Finanzverwaltung an. Einen öffentlichrechtlichen Charakter 
besitzen die Verwaltungshandlungen, welche die Beschaffung der 
Bedürfnisse der Armee durch Ausübung staatlicher Hoheitsrechte 
bezwecken. Da sie das militärische Personal und die sachlichen 
Bedürfnisse der Militärverwaltung zum Gegenstande haben, so bewegen 
sie sich auf dem Gebiete des Militärdienstes und der Militärlasten. 
Ihrem rechtlichen Charakter nach sind die öffentlichrechtlichen Akte 
der Militärverwaltung wie die obrigkeitlichen Verwaltungsakte über- 
haupt: 

1. Befehle und zwar Gebote und Verbote. Die Gebote 
kommen auf dem Gebiete des Militärdienstes namentlich bei der 
Aushebung vor, so z. B. das Gebot, sich zur Musterung oder zum 
Eintritt in den aktiven Militärdienst zu stellen. Auf dem Gebiete 
der Militärlasten werden sie als Requisitionen bezeichnet und sind da 
von Wichtigkeit, .wo es sich um positive Leistungen der Bevölkerung 
zur Beschaffung der Armeebedürfnisse handelt. Den Charakter von 
Verboten haben beispielsweise die Verwaltungshandlungen, durch 
welche die Festsetzung der Festungsrayons erfolgt; durch sie wird 
den beteiligten Grundbesitzern untersagt, innerhalb der Rayons 
gewisse Anlagen und Arbeiten vorzunehmen. 

2. Erlaubniserteilungen, z. B. die Erteilung der Erlaubnis 
zum Eintritt als Freiwilliger zum zwei-, drei- oder vierjährigen, bei 
der Marine auch zum fünf- oder sechsjährigen Dienste durch die 
Ersatzbehörden, die Genehmigungen gewisser Arbeiten in den Festungs- 
rayons und Kriegshäfen durch die Festungskommandantur oder den 
Stationschef. 

3. Rechtsbegründende und rechtsaufhebende Akte, 
Zu diesen gehören auf dem Gebiete des Militärdienstes gewisse Akte 
der Ersatzbehörden, welche die Begründung und Aufhebung des 
Militärdienstes zum Gegenstande haben, ferner die Annahme Frei- 
williger durch die Truppenteile, die Ernennung und Beförderung 
der Offiziere. Auf dem Gebiete der Militärlasten kommen hier 
namentlich die Enteignungen in Betracht. 

4. Beurkundungen, z. B. die Aufstellung der Rayonpläne 
und Rayonkataster. 

Eine Verwaltungsgerichtsbarkeit wäre auf dem Gebiete 
der Militärverwaltung an und für sich da möglich, wo die Verbind- 
lichkeit zur Leistung des Militärdienstes oder zu einer vermögens- 
rechtlichen Prästation für die bewaffnete Macht von dem Pflichtigen' 
bestritten wird. Tatsächlich findet jedoch die Verwaltungsgerichts- 
barkeit auf dem Gebiete der Militärverwaltung fast kar keine An- 
wendung. In den Fällen, in denen der Schutz der individuellen 
Rechtssphäre besondere Garantien erfordert, sind diese durch eine 
entsprechende Zusammensetzung der Verwaltungsbehörden, so z. B. 
der Ersatzbehörden, hergestellt worden. Nur bei den vermögens- 
rechtlichen Lasten ist in ganz vereinzelten Fällen, ausnahmsweise 
kraft landesgesetzlicher Vorschrift das Verwaltungsstreitverfahren 
zugelassen.
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Die Rechtsverhältnisse der Kriegsmarine sind weit einfacher 
als die des Landheeres gestaltet®. Von den deutschen Einzelstaaten 
besaß vor dem Jahre 1867 nur Preußen eine Marine, die mit Gründung 
des Norddeutschen Bundes auf diesen und später auf das Reich über- 
ging. Infolgedessen ist die Marine eine ausschließliche Reichs- 
angelegenheit?. Den Einzelstaaten steht dabei keinerlei Mitwirkung 
zu. Die Gesetzgebung wird vom Reiche und zwar durch Bundesrat 
und Reichstag ausgeübt; der Grundsatz, daß bei Meinungsverschieden- 
heiten im Bundesrate die Stimme des Präsidiums dann den Ausschlag 
gibt, wenn sie sich für Aufrechterhaltung der bestehenden Ein- 
richtungen ausspricht, gilt auch für die Kriegsmarine!®, Der Ober- 
befehl, die Verwaltungsbefugnisse und das Verordnungsrecht in 
Marineangelegenheiten steht dem Kaiser zu. Dieser hat insbesondere 
auch die Befugnis, die Organisation der Marine zu regeln und besitzt 
das Recht, alle Offiziere und Beamten zu ernennen. 

Bei der Marine sind zu unterscheiden: Kommandobehörden 
und Verwaltungsbehörden. Den ÖOberbefehl über die 
Marineführtder Kaiser!!, dieMarineverwaltungerfolgt 
durch das Reichsmarineamt. Dem Kaiser unterstehen un- 
mittelbar: der Admiralstab der Marine in Berlin, die Ge- 
schwaderchefs, der Inspekteur des Bildungswesens in 
Kiel, die beiden Stationskommandos und das Marine- 
kabinett, das den gleichen Geschäftskreis wie das Militärkabinett 
hat. Generalinspekteur und Flottenchef können ernannt werden. 

Die Rechtsverhältnisse der Kaiserlichen Schutztruppen 
in Ostafrika, Südwestafrika und Kamerun sind reichsrechtlich ge- 
regelt!, Oberster Kriegsherr ist der Kaiser, das Oberkommando 
untersteht dem Staatssekretär des Reichskolonialamts’®. In den 
  

8 Eine Kriegsmarine bestand in Deutschland bis zum Jahre 1848 überhaupt 
nicht. Der von der damaligen Zentralgewalt gemachte Versuch, eine solche 
zu begründen, hatte keinen nachhaltigen Erfolg, Dagegen wurde in Preußen 
im Jahre 1848 zunächst eine Küstenflotille zur Verteidigung der Ostseeküsten 
geschaffen und nach der Abtretung des Jahdebusens von seiten Oldenburgs 
urch Staatsverträge vom 20. Juli und 1. Dezember 1853 die Gründung einer 

Kriegsmarine nach einem umfassenderen Plane in Angriff genommen, Die 
preußische Marine ist mit Gründung des Norddeutschen Bundes auf diesen und 
später auf das Deutsche Reich übergegangen. Vgl. Meyer-Anschütz 3 199. 

° R Verf. Art. 53. (R.G. vom 26. Mai 1893). 
10 R.Verf. Art. 5. . Le 0: 
ıı R.Verf. Art. 53: Die Kriegsmarine des Reiches ist eine einheitliche 

unter dem Oberbefehl des Kaisers, — Unter dem Kaiser stand früher die 
Kaiserliche Admiralität mit einem Chef an der Spitze, der ebenfalls — wie der 
Kaiser -- die Befugnisse des Oberbefehls und der Verwaltung in sich ver- 
einigte (A.H.E. vom 30. März 1889), Das Oberkommando wurde von einem 
kommandierenden Admiral nach den Anordnungen des Kaisers geführt, bis der 
Kaiser bestimmte (Kab.O. vom 14. März 1899), daß er den Oberbefehl selbst 
führen wolle, . uns 

12 R,G., betr. die Kaiserlichen Schutztruppen in den afrikaniechen Schutz- 
gebieten und die Wehrpflicht daselbst, vom 18. Juli 1896 (R.G.Bl. S. 659); 

„, betr. das strafgerichtliche Verfahren gegen Militärpersonen der Kaiserlichen 
Schutztruppen, vom 18. Juli 1900; G. wegen Abänderung, des Schutztruppen- 
esetzes vom 25. Juni 1902. Danach dürfen Reichsangehörige in Südwestafrika 

Ihrer aktiven Dienstpflicht in der Schutztruppe genügen. 
13 Militärverwaltung (Kommando Schutztruppen) Abteilung M.
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Schutzgebieten unterstehen die Schutztruppen dem Gouverneur, die 
Polizeitruppen unterstehen der Zivilverwaltung. Die Garnison in 
Kiautschou besteht aus Marinetruppen 1, 

II. Finanzverwaltung? Die Finanzverwaltung erfolgt 
durch das Reich, die Einzelstaaten und die Kommunalverbände und 
hat ihnen die materiellen Mittel zur Durchführung ihrer Zwecke zu 
beschaffen *, ‘Sie umfaßt die Verwaltung des Vermögens, der Ein- 
nahmen, Ausgaben und Schulden. 

IV. Justizverwaltung. Als Justizverwaltung bezeichnet 
man die Funktionen der höheren Verwaltungsorgane, die sich aut 
die Besetzung und Tätigkeit der Gerichte beziehen. Ihre Ausübung 
liegt in den Händen des Monarchen und des Justizministers, in den 
freien Städten in denen des Senates, im Reich in denen des Kaisers 
und des Reichskanzlers, der sich zur Bearbeitung dieser Angelegen- 
heiten des Reichsjustizamts bedient ’?”. 

5. Verwaltungsrecht. 

8 5. 
Verwaltungsrecht ist der Inbegriff der für die Verwaltung 

geltenden Rechtssätze!. Der Abgrenzung des verwaltungsrechtlichen 
Gebietes ist nicht der Begriff der Verwaltung im materiellen, 
sondern der Begriff der Verwaltung im formellen Sinne 
zugrunde zu legen. Die Verwaltungstätigkeiten, welche den Erlaß 
allgemeiner Vorschriften, und die, welche die Regelung konkreter 
Angelegenheiten zum Gegenstande haben, also die Verordnungs- und 
die Verfügungsbefugnisse der Verwaltungsorgane, durchdringen und 
ergänzen sich so, daß sie in der Darstellung nicht voneinander ge- 
trennt werden können. Auch die Jurisdiktionsbefugnisse der Ver- 
waltung hängen mit den eigentlich verwaltenden Funktionen so eng 
zusammen, daß sie bei der Darstellung letzterer nicht außer Be- 
trachtung gelassen werden dürfen, Dagegen finden die Verwaltungs- 
akte, die formell den Charakter yon Gesetzen haben, namentlich die 
Feststellung des Staatshaushaltsetats, notwendig ihre Darstellung im 

‚ '* Die Zentralverwaltung für das Schutzgebiet Kiautschou ressortiert vom Reichsmarineamt und ist dem Direktor des Werftdepartements unterstellt. Der Gouverneur ist Chef der Zivil. und Militärverwaltung, 
ı# Meyer-Anschütz 8$ 201-211; Meyer-Dochow? 89 213260, — V 1. die ausführliche Darstellung der Finanzverwaltung im zweiten Teil® dieses 

. Mayer 1, 878; Fleiner 8 2g, 
17 Über Besetzung der Gerichte, Oberaufsicht über die Gerichte Eitleitung von Strafverfahren, Begnadigung vgl, Meyer-Anschütz 8 174, Loening S. 4, Laband 2, 185; Arch. £. öff, R. 2, 155. — Fleiner S. 59 rechnet zum Verwaltungsrecht im weitesten Sinne alle Recht#Normen, welche die Tätigkeit der staatlichen Verwaltungsbehörden regeln, gleich ültig, ob diese Vorschriften dem öffentlichen Recht oder dem Privatrecht angehören. Zum Verwaltungsrecht im engeren Sinne dürfen — in Übereinstimmung mit Mayer 1, 18 — nur die Vorschriften öffentlich rechtlicher Natur £ezählt werden, die zusammen ein Sonderrecht der öffentlichen Verwaltung darstellen. — Thoma, Rechtsstaatsidee und V » 

R. (1910) 4, 196; Spiegel 8.97. erwaltungsrechtswissenschaft. Jahrb- d, Öff.
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Staatsrecht, da die auf sie bezüglichen Rechtssätze zu den Grund- 
lagen der öffentlichen Rechtsordnung gehören. Ebenso wenig besteht 
im Verwaltungsrecht ein Bedürfnis, auf die Funktionen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, die schon in den Disziplinen 
des Privatrechtes eine ausreichende Behandlung zu finden pflegen, 
näher einzugehen ?. 

Die Aufgabe des Verwaltungsrechtes ist die Dar- 
stellung der Rechtsgrundsätze für die Organisation und 
die Tätigkeiten der Verwaltungsorgane. 

Das Verwaltungsrecht bildet, da es Rechtsgrundsätze 
für die Tätigkeit staatlicher Organe enthält, einen Teil des 
Staatsrechtes im weiteren Sinne? Es nimmt in dieser Be- 
ziehung dieselbe Stellung ein wie die beiden Prozesse, Nachdem 
Verwaltungsrecht und beide Prozesse als besondere Disziplinen aus 
dem Staatsrecht ausgesondert sind, hat das Staatsrecht im engeren 
Sinne (Verfassungsrecht) nur die Funktionen der Gesetzgebung in 
ausführlicher Weise zu behandeln, bei den Funktionen der Verwaltung 
und der Justiz dagegen sich auf die Darstellung der Hauptgrund- 
sätze zu beschränken, das Detail den besonderen Disziplinen zu 
überlassen. 

Das Verwaltungsrecht ist jedoch in einer Beziehung genötigt 
über seinen Bereich hinauszugreifen und Rechtssätze zum 
Gegenstand seiner Darstellung zu machen, die speziell dem Straf- 
recht angehören‘, Das Strafrecht besteht aus Verboten und Ge- 
boten, die auf allgemeinen gesetzlichen Vorschriften beruhen. Durch 
diese Gebote und Verbote werden aber nicht bloß Rechtsverletzungen 
und Verletzungen anerkannter sittlicher Grundsätze unter Strafe ge- 
stellt, sondern auch vielfache Beschränkungen der individuellen 
Handlungsfähigkeit im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Wohl- 
fahrt begründet. Die Gebote und Verbote der letzteren Art finden 
ihre Ergänzung in den Geboten und Verboten, die von den Ver- 
waltungs-, namentlich von den Polizeibehörden ausgehen und in der 
Form von Verordnungen und Verfügungen auftreten ®, Die Rechts- 
gebiete, auf denen gesetzliche Strafvorschriften dieser Art und Be- 
fugnisse der Verwaltungsorgane sich gegenseitig ergänzen, können 
in der wissenschaftlichen Behandlung nicht voneinander getrennt 
werden. Das Strafrecht ist nicht imstande, ihre Darstellung zu über- 
nehmen. Da eine solche gegenseitige Ergänzung fast auf allen Ver- 
waltungsgebieten stattfindet, so würde dies praktisch den Erfolg 
  

2 Laband 2, 1792: Auch die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
sind in der Regel Verwaltungsakte. Hellwig, Lehrbuch des deutsch. Zivil- 
prozeßrechts, 1903, 1, 751: Der Art nach ist zwischen der Tätigkeit des Vor- 
mundschaftsrichters und der staatlichen Organe, die, etwa die Verwaltungs- 
tätigkeit der Gemeindebehörden überwachen, ein prinzipieller Unterschied nicht 
zu finden; aber deshalb ist es keineswegs gerechtfertigt, die freiwillige Ge- 
richtsbarkeit als einen Zweig der Verwaltung zu betrachten. Der durchgreifende 
Unterschied liegt im Objekt. . . 

8 Über Staatsrecht im engeren und weiteren Sinne vgl. Jellinek, Staats- 
lehre S. 375. ' 

ı Fleiner S. 67. 
5 Vgl.5 6.
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haben, daß beinahe das ganze Verwaltungsrecht in das Strafrecht 
hineingezogen würde. Es erscheint daher als Aufgabe des Ver- 
waltungsrechtes, den strafrechtlichen Stoff, der zu ihm in enger Be- 
ziehung steht, seinerseits mit zur Darstellung zu bringen®, Dieses 
Verfahren rechtfertigt sich um so mehr, als auf den in Frage 
stehenden Rechtsgebieten das verwaltungsrechtliche Material das straf- 
rechtliche entschieden überwiegt”. 

Etwas anders liegt das Verhältnis des Verwaltungsrechtes zum 
Privatrecht®. Zwischen beiden Rechtsdisziplinen besteht insofern 
eine enge Berührung, als Rechtssätze vorkommen, die sowohl der 
einen als der anderen angehören. Es gibt Verwaltungsakte, die in 
ihrer Wirkung darauf hinausgehen, ein Privatrechtsverhältnis zu be- 
gründen, so z. B. die Verleihung des Bergbaurechtes (Bergwerk- 
eigentums), die Patenterteilung. Diese sind im Privatrecht zu be- 
handeln, weil ihr Zweck die Begründung von Privatrechten ist. Sie 
bilden aber, da sie den Charakter von Verwaltungshandlungen haben, 
zugleich auch einen Gegenstand verwaltungsrechtlicher Darstellung. 
Dasselbe Verhältnis besteht auf einzelnen Gebieten des vermögens- 
rechtlichen Verkehrs. Der Staat, soweit er nicht als Herrschermacht, 
sondern auf dem Gebiete des vermögensrechtlichen Verkehrs tätig 
wird, gilt nach unserem Recht als Privatperson und steht unter den 
Regeln des Privatrechtes. Die Handlungen, welche die Verwaltung 
im Bereiche dieses vermögensrechtlichen Verkehrs, z. B. beim Ab- 
schluß8 von Kauf- und Mietverträgen vornimmt, bedürfen daher 
keiner besonderen rechtlichen Regelung; es sind für sie die Vor- 
schriften des Privatrechts maßgebend. Sie bilden daher keinen Gegen- 
stand verwaltungsrechtlicher Darstellung. Nun gibt es aber gewisse 
Verwaltungshandlungen vermögensrechtlicher Natur, die nicht den 
allgemeinen Regeln des Privatrechtes unterworfen sind, sondern für 
die ein Spezialrecht besteht, so z. B. die Tätigkeit der Post, der 
Telegraphie, der Abschluß von Staatsanleihen. Die auf diese Ver- 
waltungstätigkeiten bezüglichen Rechtsgrundsätze sind, weil sie ein 
privatrechtliches Verhältnis zwischen dem Fiskus und dem Einzelnen 
zum Gegenstande haben, privatrechtlicher Natur und können daher 
in Systemen des Privatrechtes dargestellt werden. Sie bilden aber, 
da sie ein besonderes Recht für die Staatsverwaltung begründen, zu- 
gleich auch einen Bestandteil des Verwaltungsrechts®, 
  

° Loening $ 3: Sie bilden also ebensowohl einen Teil des Verwaltungs- 
rechts, wie des Strafrechta. 

‚. ' Ein besonderes Verwaltungsstrafrecht gibt es nicht, Dafür hat 
sich namentlich Goldschmidt, Begriff und Auf, abe eines Verwaltungs- 
strafrechts 1902 und D.J.Z. 7, 212 ausgesprochen, vgl. auch Hofacker; Über 
g erwaltungsstrafrecht, V rw.Arch. 15, an Spic el % 132; daspe en 
Chultzenstein er verwaltungsstrafgerichtsbarkeit, Verw.Arch. 11, 149. 

Thoma 1, 82; Pleiner S. 194. 5 5 
‚, „Mayer 1, 134; Fleiner, S.58. — Biermann, Privatrecht und Polizei 
in Preußen 1897; Stier-Somlo, Die Einwirkung des bürgerlichen Rechts auf 
das preufhsch-deutsche Verwaltungsrecht, nur 1, Lieferung 1900, Literatur da- 
selbs . 

° Verwaltungslehre ist die wissenschaftliche Darstellung der Auf die 
Verwaltung bezüglichen Grundsätze. Sie zerfällt in das Verwaltungsrecht 
welches die auf die Verwaltung bezüglichen Rechtsgrundsätze zum Gegenstan
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6. Quellen des Verwaltungsrechts '. 
8 6. 

I. Die Quellen des Verwaltungsrechts sind dieselben, wie 
die des Rechts überhaupt, Da das Verwaltungsrecht wesentlich ein 
Produkt moderner Entwicklung ist, so kommen die älteren Rechts- 
quellen nur in sofern in Betracht, als sie Material für die Erforschung 
der geschichtlichen Entwicklung gewähren. Die anwendbaren Rechts- 
sätze sind vorwiegend in modernen Quellen enthalten. Diese sind: 
Gesetze und Verordnungen, autonome Satzungen und 
Gewohnheitsrecht?. Die Staatsverträge sind keine Verwaltungs- 

rechtsquellen, sie verpflichten nur die Staaten, die sie abgeschlossen 
aben?. 

1. Gesetze und Verordnungen. Gesetze bilden weitaus 
die bedeutendste Quelle des Verwaltungsrechts*. Man unterscheidet 
Gesetze im engeren Sinne und Verordnungen. Gesetz 
im formellen Sinne ist jede Anordnung, die von den gesetz- 
gebenden Organen ausgeht, in den Formen der Gesetze zustande 
kommt und in der Gesetzsammlung verkündet wird; Gesetz im 
materiellen Sinne ist jede von den Organen eines Gemein- 
wesens ausgehende rechtsverbindliche Anordnung, die allgemeine 
oder abstrakte Vorschriften enthält. Den Gegensatz zum Gesetz in 
diesem Sinne bildet die Verfügung, welche die Regelung indivi- 
dueller oder konkreter Angelegenheiten zum Gegenstande hat, Ver- 
ordnungen5 sind die allgemeinen Anordnungen, die von den 
Organen der Regierung ausgehen. Sie unterscheiden sich von den 
Gesetzen durch die fehlende Mitwirkung der Volksvertretung, von 
den Verfügungen durch die Allgemeinheit ihres Inhalts. Gesetze 
dürfen der Verfassung, Verordnungen den Gesetzen nicht wider- 

hat, und in die Verwaltungspolitik, die sich mit den für die Verwaltung 
malgebenden Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit zu beschäftigen hat. 
G. Meyer, H.P.Oe.* 8, II. 196; Laband, Arch. £f. öff. R. 2, 151: Eine Be- 
schreibung von allem zu geben, was der Staat tut und wie er es tut, mag der 

Verwaltungslehre überlassen bleiben; das Verwaltungsrecht muß sich begnügen 
mit der Analyse und Synthese der bei der Verwaltung des Staates zutage 
tretenden Rechtsverhältnisse und der zu ihrer Normierung gebildeten Rechts- 
institute. Vel. auch v. Sarwey, Allgemeines Verwaltungsrecht 1887 8. 50. — 
In neuerer Zeit ist F, Schmid, Über die Bedeutung der Verwaltungslehre als 
selbständige Wissenschaft, Zeitschr. f. die ges. Staatsw. (1909) 65 193, wieder 
für die Pflege der Verwaltungslehre eingetreten, in richtigeren Grenzen auch 
Stier-Somlo, Arch. d. öf. R. 24, 497, dagegen Fleiner S. 44. — Vel 54°, 

ı Meyer-Anschütz8$72.—Mayer1$10; Fleiner$5.—W.Jellinek 
Gesetz, Gesetzesanwendung S. 187. 

3 Über die Vereinbarung als Quelle des Verwaltungsrechts vgl. An- 
schütz, Allgemeine Begriffe und Lehren des Verwaltungsrechts. Pr. Verw.Bl. 
(1900) 12, 88; Gleitsmann, Vereinbarung und Gesamtakt Verw.Arch, 10, 395; 
Jellinek, System S. 204; Fleiner S. 80. — Vgl. auch Anm. 15. Über den 
Vertrag v 1. 5 48. 

s Laband 2, 157; Mayer 2, 45912, 
+ Meyer-Anschütz $ 155 8. 500. 
5 Meyer-Anschütz 8 159 S. 570. — Schoen, Art. Verordnungen. 

Handb. d. Politik 1, 292. — Über Verfügungen vgl. $ 111%. 

Meyer-Dochow, Deutsches Vorwaltungsrecht I, 4. Aufl. 2
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sprechen 6 Man unterscheidet Rechtsverordnungen und Ver- 
waltungsverordnungen’. Zum Teil enthalten sie Vorschriften, 
die unmittelbare Verbindlichkeit für die Untertanen haben. Dies 
sind die Rechtsverordnungen, die nur auf Grund einer gesetz- 
lichen Ermächtigung erlassen werden können. Hierzu gehören 
namentlich die Polizeiverordnungen® Zum Teil verfolgen sie 
aber auch nur den Zweck, die Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 
die Organisation der Verwaltungsbehörden und der öffentlichen An- 
stalten zu regeln. Dies sind die Verwaltungsverordnungen. 
(Reglement, Instruktionen.) Für den Erlaß dieser Verordnungen ist 
eine gesetzliche Ermächtigung nicht erforderlich; sie sind ein Aus- 
fluß der Über- uud Unterordnung, die innerhalb des Verwaltungs- 
organismus besteht®. 

Die Gesetze zerfallen ferner in Reichsgesetze und Landes- 
gesetze. Die für die Reichsverwaltung maßgebenden Grundsätze 
beruhen lediglich auf Reichsgesetzen, die für die Landesverwaltung 
können in Reichs- oder in Landesgesetzen enthalten sein. Die 
Reichsgesetze gehen den Landesgesetzen vor. 

2. Autonome Satzungen!" Rechtsvorschriften, die nicht 
vom Reich oder den einzelnen Staaten, sondern von dazu ermächtigten 
Verbänden ausgehen, heißen autonome Satzungen!!. In das Gebiet 
des Verwaltungsrechts gehören die Statuten der Gemeinden und 
Kommunalverbände höherer Ordnung!? und der mit Verwaltungs- 
funktionen betrauten öffentlichen Korporationen 1, 

8. Gewohnheitsrecht. Wie im Staatsrecht !* überhaupt, so 
haben sich auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts Rechtssätze im 
Wege der gewohnheitmäßigen Übung, namentlich in der Form von 
Observanzen!® ausgebildet. Bei der genaueren Fixierung der 
  

6 Das Verwaltungsrecht hat seine erste Ausbildung in den Verordnungen 
und Instruktionen gefunden, durch welche Könige und Landesherren die Tätig- 
keit ihrer Beamten zu regeln suchten. Im Laufe des 19. Jahrhunderts ist aber 
an deren Stelle die gesetzliche Ordnung des Verwaltungsrechtes getreten, so 
daß jetzt der größte Teil der verwaltungsrechtlichen Grundsätze auf Gesetzen 
in engerem Sinne beruht. Vgl. Laband 2, 187. 

‚Diese Unterscheidung kann als die herrschende angesehen werden. Vgl. 
die Literaturangaben bei Meyer-Anschütz 8 159%, Laband 2, 872; 
Schoen, Verordnungen, Handb, d. Politik 1, 292. 

8 Über die Quellen des Polizeirechts, insbesondere über Polizeiverordnungen 
und Polizeiverfügungen vgl. II. 

° Über Verwaltungsbehörden und Beamte vgl. $ 5, über Anstalten $ 8, 
0 Meyer-Anschütz $ 72 IV. — Laband 1, 106; Gierke 1, 142; 

Mayer 1, 126; Fleiner S. 76. 
‚ 4 Fleiner S. 78: Die Satzung fließt aus einer vom Staat anerkannten 

eigenen Rechtssetzungsgewalt des Verbandes, die Verordnung dagegen emp- 
fängt ihre Kraft von einem Auftrage des staatlichen Gesetzgebers. — Nach 
Mayer 1, 127 entspricht die Autonomie dem Verordnungsrecht, das Statut der 
Verordnung. 

. ,,.» Namentlich Bauverbote, Beschränkungen des Gewerbebetriebes, Ein- 
richtung von Fortbildungsschulen, Gewerbe- und Kaufmannsgerichten. 

” Kirchen, Universitäten. —_ Innungen, Kassen. ' 
rie, Art. Gewohnheitsrecht W% ? 289, — Mayer ; Flein S. 81: Thoma 1, 107. Zu year 10: ” 

„. Mayer 1, 133 bezeichnet als Observanz eine Gewohnheit, die sich aus- 
gebildet hat innerhalb eines durch rechtliche Gemeinschaft verbundenen
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Rechtsgrundsätze in Gesetzen und Verordnungen ist jedoch die tat- 
sächliche Anwendbarkeit des Gewohnheitsrechts hier nur eine geringe!®. 

II. Die Befugnis, in polizeilichen Angelegenheiten” 
zu gebieten und zu verbieten, war während des Mittelalters in dem 
Recht des Bannes enthalten, das von dem Könige und den könig- 
lichen Beamten auf die Landesherren und die landesherrlichen Be- 
amten überging. Eine gesetzliche Ordnung des Polizeirechtes fand 
im Laufe des Mittelalters nicht statt, wenn auch die Landfrieden 
einzelne Bestimmungen polizeilicher Natur enthielten. Erst gegen 
Ende des Mittelalters begann zunächst in den einzelnen Territorien 
der Erlaß von Landes- und Polizeiverordnungen. Ihnen folgten im 
16. Jahrhundert die Polizeiordnungen des Reiches (1530, 1548, 1577). 
Diese enthielten eine Reihe von allgemeinen Verboten und Geboten; 
ihre Übertretung war ausdrücklich mit einer bestimmten Strafe be- 
droht oder die Festsetzung dieser Strafe wurde den einzelnen Obrig- 
keiten überlassen. Den Bestimmungen der Reichs- und Landes- 
polizeiordnungen trat das Gebietungs- und Verbietungsrecht der 
Polizeibehörden ergänzend zur Seite, So entwickelte sich neben dem 
„peinlichen Recht“ ein besonderes, sogenanntes „Polizeistrafrecht“. 
Während jenes die Aufgabe hatte, die Rechtsordnung aufrecht zu 
erhalten, sollte dieses den Zwecken der allgemeinen Sicherheit und 
Wohlfahrt dienen. Da ein sehr erheblicher Bestandteil desselben auf 
den Erlassen der einzelnen Polizeibehörden beruhte, so wies es die 
größten lokalen Verschiedenheiten auf. Mit der Einführung der 
modernen Verfassungen trat das Bestreben hervor, es gesetzlich zu 

  

Kreises für die Behandlung der auf diese Gemeinschaft bezüglichen Verhält- 
nisse. — Es genügt aber schon eine tatsächliche Gemeinschaft. Auf diesem 
Standpunkt steht namentlich das preuß. O.V.G., vgl. darüber Anschütz, 
Pr.Verw.Bl. 12, 88. — Auch Fleiner, 1. Aufl., S. 75 nimmt an, daß eine Ver- 
einbarung, Bestandteil des objektiven Rechts wird, wenn der Vertrag, durch den 
mehrere Personen als Träger einer öffentlichen Last unter sich die wechsel- 
seitigen Rechte und Pflichten regeln, nicht nur subjektive Rechte und Pflichten 
zwischen den Vertragsparteien begründen soll, sondern auf die Aufrichtung 
objektiver Normen über die Verteilung der Lasten abzielt und überdies die 
staatliche Bestätigung erhält. 2. Aufl. S.84. — Vgl. Anm. 2. 

18 Ebenso Mayer 1, 134: Gewohnheitsrecht besteht tatsächlich nur für 
die vernachlässigten Gebiete des öffentlichen Rechts. Es sind fast nur noch 
jene unbeholfenen und unfertigen Gebilde der Schul-, Wege-, Brücken-, Kirchen- 
Tastenverbände, für welche Gewohnbheitsrecht zur Ordnung ihrer inneren Ver- 
hältnisse in Betracht kommt; Fleiner S. 84. — Dagegen nimmt Anschütz, 
Verw.Arch. 5, 392 an, daß die Gewohnheit als Rechtsquelle des Verwaltungs- 
rechts in einem Umfanere erscheine, der namentlich auf dem Gebiete des Schul- 
und Wegerechts ein ziemlich erheblicher ist; (vgl. auch Verw.Arch. 6, 594; 
5, 143%), A. gibt aber auch zu (Pr. Verw.Bl. 12, 87), daß die Tendenz der modernen 
Verwaltungsgesetzgebung auf stetige Zurückdrängung des Gewohnheitsrechts 
eht, uud daß die zu erwartende gesetzliche euregelung des Schullasten-, 
ege-, und Wasserrechts der Herrschaft des &ewohnheitsrechts auch hier ein 

Ende bereiten wird. — Vgl. Rosin S. 20; Brie, Art. Gewohnheitsrecht W ’? 
2, 290; Spiegel S. 185; Hatschek, Konventionalregeln, Jahrb. d. öff. R. 
3, 86; Stier-Somlo, Einwirkung des hürger) Rechts auf das preuß.-deutsche 
Verwaltungsrecht 1900 $ 10; Arch. d. öff, R. 20, 497. 

11 Das Polizeirecht, ein Teil des Verwaltungsrechts, ist der Inbegriff 
der für die Polizei geltenden Rechtssätze. Vgl. Thomal,7. — Über den Be- 
griff der Polizei vgl. $ 3, 

9%
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fixieren. Dies geschah in Frankreich durch das vierte Buch des 
code penal, in Deutschland durch besondere Polizeistrafgesetz- 
bücher!® und durch bestimmte Abschnitte des allgemeinen Straf- 
gesetzbuches 1%. Die gesetzlichen Vorschriften reichten jedoch nirgends 
aus, weil die Verschiedenheit der örtlichen und individuellen Ver- 
hältnisse überall das Bedürfnis besonderer Anordnungen hervortreten 
ließ. Deshalb ist auch nach erfolgter Kodifikation des sogenannten 
Polizeistrafrechtes das Verordnungs- und Verfügungsrecht der Polizei- 
behörde durch ausdrückliche gesetzliche Bestimmungen aufrecht er- 
halten worden. 

Man scheidet demnach die Polizeigesetze in zwei große 
Gruppen: 1. die Polizeistrafgesetze und 2. die Polizei- 
verwaltungsgesetze°". 

1. Polizeistrafgesetze®! sind die Polizeigesetze, die den 
Untertanen gewisse Handlungen unter Androhung von Strafe ge- 
bieten oder verbieten”. Derartige Gebote und Verbote finden sich 
in den Polizeistrafgesetzbüchern und gewissen Abschnitten der all- 
gemeinen Strafgesetzbücher und in solchen Verwaltungsgesetzen, die 
lediglich die Regelung eines einzelnen Verwaltungsgebietes bezwecken. 
Die sogenannten Polizeistrafgesetze bilden einen Bestandteil des 
Strafrechtes, nicht des Verwaltungsrechtes°®. Eine scharfe 
Grenze zwischen polizeilichem und kriminellem Unrecht läßt sich 
überhaupt nicht ziehen°*. Jedenfalls hat die frühere Unterscheidung 
von peinlichem Recht und Polizeistrafrecht alle praktische Bedeutung 
verloren?. Das Reichsstrafgesetzbuch und die Gesetze, die als 
polizeiliche bezeichnet zu werden pflegen, enthalten nebeneinander 
Strafbestimmungen für solche Handlungen, die sich als Rechts- 
verletzungen charakterisieren, und für solche. die lediglich eine Ge- 
fahr für die öffentliche Sicherheit involvieren. Die Aburteilung aller 
  

8 So namentlich in den süddeutschen, aber auch in einzelnen norddeutschen 
Staaten. Bayr. Pol. Str.G.B. vom 26. Dez. 1871, abg. durch G. vom 28. Febr. 
1880, 20. März 1882, 9. Febr. 1892, 12. Mai 1898; Württembg. Pol. Str.G.B. vom 2. Okt. 1839, abg. durch G. vom 27. Dez. 1871, 12. Aug. 1879, 4. Juli 1898: 
Bad. Pol. Str.G.B. vom 31. Okt. 1863, abg. durch G. vom 31. Dez. 1873, 14. April 
1882, 17. April 1884, 7. Mai 1890; Hess. Pol. Str.G.B. vom 10. Okt. 1871, Abe. 
durch G. vom 27. Nov. 1872, 21. Dez. 1881, 26. Juni 1889, 25. Febr. 1895; Braunschw. G. wegen Bestrafung der Polizeiübertretungen vom 27. Nov. 1872, 
abg. durch G. vom 21. Dez, 1881, 26. Juni 1889, 25. Febr. 1895: Anlı. Dess, Pol. 

ie vom 29. März 1855, auf das ganze Herzogt. ausgedelint durch G. vom 
. Juli 

1? Preuß. Str.G.B. vom 14. April 1851 332 ff; R.Str.G.B. 99 360 fl. ”L. v. Stein, Verwaltuugslehre. 'T. IV. S. 31; Gneist, Rechtsstaat? 
8. 113; Zur Verwaltungsreform und Verwaltungsrechtspflege in Preußen 1880 
8. 7; Art. Polizeiverordnungen R.L. 8, 85; Rosin S. 27; Thoma 1,_54. 

*: Rosin, Art. Polizeistrafrecht W12, 273; Frank, Studien zum Polizei- 
strafrecht 1897; weitere Literatur bei Frank, Kommentar, Abschnitt 29: Über- 
tretungen 3. 599; Mayer 1, $ 22; Thoma 1, 82; Fleiner S$. 74, 

nn Thoma 1, 5411 faßt den Begriff des Polizeistrafgesetzeg etwas enger. 
” Über ein besonderes Verwa tungsstrafrecht vel. 57, al 

n rblick über die verschie sichten gibt v. Lilien 
R.L. 8, 73; Rosin W132, 274. u onen An ® ““ de 

3° Ebenso: Binding, Handb. d. St 9. x. Li traft 

8 25; Rosin W198, 276. er rafrechts 1, 512; v. Liszt, Strafrecht
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dieser Vergehen ist Sache der ordentlichen Gerichte. Das den Polizei- 
behörden zustehende provisorische Straffestsetzungsrecht°% ist nicht 
von der materiellen Beschaffenheit der verbrecherischen Handlung, 
sondern nur von der Höhe der darauf gesetzten Strafe abhängig. 
Bei der Aburteilung der sogenannten Polizeivergehen finden demnach 
auch alle die Grundsätze Anwendung, die für die Aburteilung von 
Verbrechen überhaupt in Betracht kommen. Insbesondere darf auch 
bei sogenanntem polizeilichen Unrecht eine Verurteilung des Täters 
nur stattfinden?’, wenn ihm ein Verschulden (Vorsatz oder Fahr- 
lässigkeit) zur Last gelegt werden kann°®®, 

2. Polizeiverwaltungsgesetze heißen die Gesetze, die 
den Polizeibehörden die Befugnis zum Erlaß von Geboten und Ver- 
boten beilegen*®, Sie bilden, da sie die Tätigkeit von Verwaltungs- 
behörden regeln, einen Bestandteil des Verwaltungsrechtes. Da die 
von den Polizeibehörden ausgehenden Gebote und Verbote allgemeiner 
und spezieller Natur sind, treten sie in der Form von Verordnungen 
und von Verfügungen auf. 

Polizeiverordnungen®® sind allgemeine Anordnungen der 
Polizeibehörden, die den ihrer Herrschaft unterworfenen Personen 
unter Androhung von Strafen gewisse Handlungen gebieten oder 
verbieten. Die Polizeiverordnungen haben, da sie allgemeine Vor- 
schriften (Rechtssätze) enthalten, materiell den Charakter von Ge- 
setzen. Die Polizeibehörden besitzen daher das Recht zu ihrem 
Erlaß nur, sofern es ihnen durch Gesetz ausdrücklich beigelegt ist. 
Eine solche Beilegung hat aber fast in allen, jedenfalls in allen 
größeren deutschen Staaten stattgefunden®!. Da die Polizeiverord- 
  

26° Die Straffestsetzungen der Polizeibehörden unterliegen einer 
dreifachen Beschränkung: a) Sie haben einen bloß provisorischen Charakter. 
Dem davon Betrofienen steht binnen einer Woche der Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung zu; b) sie sind nur in bezug auf Übertretungen zulässig; c) die 
Strafen sind Haft im Höchstbetrage von vierzehn Tagen, Geldstrafe oder Haft, 
die an deren Stelle tritt, und Einziehung verwirkter Gegenstände. 

Die Finanzbehörden dürfen nur Geldstrafen verhängen. Der Be- 
troffene kann binnen einer Woche auf gerichtliche Entschei ung antragen, 
wenn er nicht eine landesgesetzlich zulässige Beschwerde an die höhere Ver- 
waltungsbehörde ergreifen will. Ist die Geldstrafe nicht einzutreiben, so er- 
folgt die Umwandlung in Freiheitsstrafe durch gerichtliche Entscheidung. Vgl. 
Meyer-Anschütz $ 180. _ 

21 Rosin S. 265; W.! 2, 276; Thoma 1, 85. 
28 Die Darstellung des sogenannten Polizeistrafrechtes ist also grund- 

sätzlich nicht Aufgabe des Verwaltungsrechtes. Aber auf vielen Gebieten des 
Staatslebens ergänzen sich die gesetzlichen, mit Strafbestimmungen versehenen 
Gebote und Verbote und die polizeilichen Tätigkeiten in der Weise, daß die Be- 
handlung der einen von der der anderen nicht getrennt werden kann. Wo 
dies der Fall ist, wird sich das Verwaltungsrecht der Verpflichtung nicht ent- 
ziehen können, auch das für sein eigenes Verständnis notwendige strafrechtliche 
Material in seine Darstellung mit hineinzuziehen. 

22 Rosin S. 27; Thoma 1, 54 .. , 
»? Meyer-Anschütz $ 160; vgl. außerdem namentlich Loening S. 231; 

Gneist, Art. Polizeiverordnungen RL. 3, 85; Rosin S. 27; Art. Polizeiver- 
ordnungen W12, 279; Mayer 1, 273; Thoma 1, 59; Fleiner S. 73. 

sı Preuß, G. über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, 85 5—19; 
V. über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20. Sep- 
tember 1867, 83 5-17; Org.G. vom 80. Juli 1883, 85 13645; Kr.O. vom
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nungen namentlich dazu dienen sollen, das allgemeine Strafrecht 
durch Bestimmungen lokalen Charakters zu ergänzen, ist nach den 
meisten Gesetzgebungen die Befugnis zu ihrem Erlaß nur den ÖOrts- 
und Bezirkspolizeibehörden eingeräumt, während die zentralen Ver- 
waltungsorgane Verordnungen mit Strafandrohung nur kraft einer 
speziellen gesetzlichen Ermächtigung für den einzelnen Gegenstand 
zu erlassen berechtigt sind®. Im übrigen besteht zwischen der 
Gesetzgebung der einzelnen deutschen Staaten ein Unterschied ®®. 
Die süddeutschen Staaten haben im Anschluß an die umfassende 
Kodifikation ihres sogenannten Polizeistrafrechtes die polizeilichen 
Verordnungsbefugnisse möglichst spezialisiert und überlassen den 
Behörden nur den Erlaß der Gebote und Verbote, während die Strafe 
im Gesetze selbst festgestellt ist. Dagegen erteilen das preußische 
Recht und die sich ihm anschließende Gesetzgebung der meisten 
norddeutschen Staaten den Polizeibehörden allgemeinere Ermiächti- 
gungen und geben ihnen auch die Befugnis der Straffestsetzung. 
Die Gesetze bestimmen nur, welche Strafen in den Verordnungen 
angedroht werden dürfen; es sind meist Geldstrafen bis zu einem 
bestimmten Betrage. Die zum Erlaß der Verordnungen berechtigten 
Subjekte sind die Polizeibehörden. Auch da, wo dieser Erlaß von 
der Zustimmung einer kommunalen Vertretung abhängig ist, bleibt 
die Polizeibehörde Inhaber des Verordnungsrechtes. Die erwähnte 
Zustimmung ist nur eine Voraussetzung, die erfüllt sein muß, ehe 
es in Anwendung gebracht werden darf. Die Polizeiverordnungen 
dürfen keine Bestimmungen enthalten, die sich mit den bestehenden 
Gesetzen oder den Polizeiverordnungen höherer Behörden in Wider- 
spruch befinden. Die Verordnungen der niederen Behörden müssen 
den höheren zur Kenntnisnahme vorgelegt werden; diese besitzen 
die Befugnis, sie außer Kraft zu setzen. Nach einigen Gesetz- 
gebungen sind die Verordnungen der niederen Behörden sogar erst 
dann vollstreckbar, wenn die höhere Behörde binnen bestimmter 
Zeit keinen Widerspruch erhoben, oder sie ausdrücklich be- 
stätigt hat. 

Die Polizeiverfügung?°*, sofern sie ein Gebot oder Verbot 
enthält, ist eine konkrete Anordnung der Polizeibehörde, durch die 
  

19. März 1881 $ 62; G. vom 12, Juni 1889 8 3; Lauenb. G. über die Polizei- 
verwaltung vom 7. Jan. 1870 68 6, 8, 11; Bayr. Pol.Str.G.B. Art. 1-15; 
Sächs. . über Kompctenzverhältnisse zwischen Justiz- und Verwaltungs- 
behörden vom 28. Jan. 1835, $ 2, St.O. 88 101, 102. St.O. für mittlere und 
kleinere Städte Art. IV, 8 8, L.GO. $ 72; Württemb. G. vom 27. Dez. 1871, 
Art. 51-57; Bad. Pol.Str.G.B. 85 23—29; Hess. G., betr. die innere Verwal- 
tung und die Vertretung der Kreise und Provinzen vom 12. Juni 1874 in der 
Fassung vom 8, Juli 1911 Art. 64 u. 65. St.O. vom 8. Juli 1911 Art. 129b. In 

rebend. -Lothringen sind die früheren französischen Vorschriften maß- 

°* Ausdrücklich ausgesprochen in Preußen (G. über die allgemeine TLandcs- 
verwaltung vom 30. Juli 1883 $ 186). Auch die übrigen Gesetze gehen meist 
von demselben Gesichtspunkte aus. Vgl. Rosin 8. 189. 
Ss Vgl. auch Loening S, 234; Rosin S, 48; Thoma 1, 225; Fleiner 

% Rosin, Art. Polizeiverfü 19 , . 

1, 63: Fleiner 5, 189, eiverfügungen W.! 2, 269; Mayer 1, 273; Thoma
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eine bestimmte Handlung oder Unterlassung befohlen wird 35, Sie 
stellt keine Rechtssätze fest, sondern begründet subjektive Pflichten, 
also Rechtsverhältnisse. Die Polizeibehörden bedürfen zum Erlaß 
derartiger Verfügungungen einer ausdrücklichen Ermächtigung durch 
ein Gesetz, und diese dürfen keine Anordnung enthalten, die mit einem 
Gesetz in Widerspruch steht®®. Eine polizeiliche Verfügung kann 
entweder den Zweck haben, einen Einzelnen zur Erfüllung gesetz- 
licher Pflichten anzuhalten; in diesem Falle ist sie eine bloße Aus- 
führung der Gesetze. Oder sie kann darauf ausgehen, jemandem eine 
durch Gesetz nicht begründete Pflicht aufzuerlegen, in diesem Falle 
hat sie den Charakter einer Tätigkeit, die nach freiem Ermessen der 
Polizeibehörde innerhalb gesetzlicher Schranken ausgeübt wird. 

Die polizeilichen Verfügungen konnten früher im Wege der 
Beschwerde angegriffen werden. Die höhere Instanz, an welche 
die Angelegenheit dadurch gebracht wurde, hatte dann über die 
Rechtmäßigkeit und über die Zweckmäßigkeit und Angemessenheit 
der Verfügung zu urteilen. Nur ausnahmsweise wurde gegen polizei- 
liche Verfügungen die Beschreitung des Rechtsweges zugelassen ®”, 
Durch die Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist dagegen 
die Möglichkeit gegeben, die Polizeiverfügungen im Wege des 
Verwaltungsstreitverfahrens anzugreifen, wenn sie den Ge- 
setzen nicht entsprechen oder den davon Betroffenen in seinen 
Rechten verletzen. Die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte beruht 
in Bayern und Anhalt auf einer Reihe von Spezialbestimmungen, in 
Preußen, Baden und Württemberg auf einer Generalklausel®, Mit 

35 Beispiele: das Gebot der Hilfeleistung in Fällen gemeiner Not, des 
Auseinandergehens einer Versammlung, der Räumung einer Grube; das Verbot 
des Aufenthaltes an einem Orte (Ausweisung); der Verbreitung eines Preß- 
erzeugnisses, der Abhaltung einer Versammlung, des Betriebs geräuschvoller 
Gewerbeanlagen. Zu den EPolizeiverfügungen dieser Art gehören auch die 
Polizeimaßregeln. die auf eine persönliche Freiheitsberaubung hinausgehen, 
wie z. B. Verhaftung und Unterbringung im Arbeitshaus, Sie enthalten ein 
olizeiliches Gebot, den Befehl sich in dns Haftlokal oder das Arbeitshaus zu 
egeben. Eine Anwendung physischen Zwanges tritt erst dann ein, wenn der 

von dem Befehl Getroffene ihm nicht Folge leistet. . i 
#8 Georg Meyer hatte die Ansicht vertreten, die Polizei bedürfe zum 

Erlaß von Polizeiverfügungen keiner ausdrücklichen Ermächti ung durch ein 
spezielles Gesetz. Dazu bemerkt Anschütz (Meyer-Anschütz $ 1788): 
„Diese Auffassung über das Verhältnis der Verwaltung, namentlich der Polizei, 
zum Gesetz findet sich allein noch bei Sarwey, Allgemeines Verwaltungsrecht 
S. 36, der von Rosin, Schmollers Jahrbuch 9, 308 überzeugend widerlegt worden 
ist. Sie steht seitdem in der Wissenschaft allein (vgl. Laband 2, 193'; An- 
schütz, Pr. Verw.Bl. 12, 84°) und hat auch in der Praxis keine Zustimmung 
efunden. Das preuß. O V.G. verwirft sie in der Entscheidung 12, 400 aus- 
rücklich.“ — Vgl. auch Rosin S. 18; Thoma 1, 107, 

37 Nach dem preuß, G. über die Zulässigkeit des Rechtsweges in Beziehung 
auf polizeiliche Verfügungen vom 11. Mai 1842 $$ 1, 2 konnte der Rechtsweg 
dann beschritten werden, wenn es sich um Verletzung eines zum Privateigen- 
tum gehörenden Rechtes handelte und die Befreiung von der auferlegten Ver- 
pflichtung auf Grund einer besonderen gesetzlichen Vorschrift oder eines spe- 
ziellen Rechtstitels behauptet wurde, Ahnliche Bestimmungen bestanden in 
Anhalt (G. über die Polizeiverwaltung vom 1. Juli ‚1864 8 26). 

8 |n Preußen kann gegen polizeiliche Verfügungen nach Belieben des 
Verletzten entweder der Weg der Beschwerde bei der höheren Verwaltungs- 
behörde oder der Weg der Verwaltungsklage beschritten werden, und im
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der Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist der Rechtsweg 
gegen polizeiliche Verfügungen beseitigt worden®®. Eine formelle 
Rechtskraft der polizeilichen Verfügungen besteht insofern, als 
der, gegen den eine derartige Verfügung ergangen ist, sie nach Ab- 
lauf einer gewissen Frist nicht mehr angreifen kann. Der Begriff 
der materiellen Rechtskraft dagegen findet auf Polizeiver- 
fügungen keine Anwendung. Insbesondere ist die Polizeibehörde an 
die von ihr erlassenen Verfügungen nicht gebunden. Sie kann eine 
ergangene Verfügung zurücknehmen und eine zurückgenommene 
oder in der Beschwerdeinstanz aufgehobene von neuem erlassen. Nur 
wenn eine Verfügupg durch verwaltungsgerichtliches Erkenntnis auf- 
gehoben ist, ist ein wiederholter Erlaß derselben nicht zulässig. 
Dagegen darf die Polizeibehörde eine vom Verwaltungsgericht be- 
stätigte Verfügung zurücknehmen. Auch die Partei, die mit einem 
Einspruch gegen eine polizeiliche Verfügung zurückgewiesen ist, 
kann ihn bei einer neuen Verfügung desselben Inhalts wieder er- 
heben. 

Ill. Die Verwaltungsorgane haben, da ihre Tätigkeit in der 
Ausübung staatlicher Herrschaftsrechte und in der Verwaltung staat- 
licher Anstalten besteht, die auf diese bezüglichen Rechtsgrundsätze 
aber nur durch den betreffenden Staat selbst festgestellt werden 
können, lediglich die Rechtsquellen des eigenen Landes anzuwenden. 
Ausländisches Verwaltungsrecht ist für sie ohne Bedeutung. 

Da das Verwaltungsrecht im Gegensatz zum Privatrecht nicht 
die Begründung und Regelung individueller Rechte, sondern die Ver- 
wirklichung öffentlicher Interessen bezweckt, so äußern Änderungen 
im Rechtszustande ihre Einwirkung auf alle bestehenden Rechtsver- 
hältnisse und schwebenden Angelegenheiten‘‘. Die Verwaltungs- 
organe einschließlich der Verwaltungsgerichte haben in der Regel die 
Rechtsvorschriften in Anwendung zu bringen, die zu der Zeit, in der 
sie eine Verfügung ergehen lassen oder eine Entscheidung treffen, 
  

ersteren Falle findet open die letztinstanzliche Entscheidung im Verwaltungs- 
wege stets noch die Klage beim Oberverwaltungsgerichte statt. Die Klage 
kann in beiden Fällen nur darauf gestützt werden, daß: 1. entweder die Ver- 
fügung durch Ichtanwendung oder unrichtige Anwendung des bestehenden 
Rechtes den Kläger in seinen Rechten verletze; 2, oder die tatsächlichen Vor- aussetzungen nicht vorhanden seien, welche die Polizeibehörde zum Erlasse der Verfügung berechtigt haben würden (G. über die allgemeine Landesver- waltung vom 30. Juli 1883, 85 127—131). Aus denselben Gründen ist: in Baden, abgesehen von gewissen esetzlich bestimmten Ausnahmefällen, die Anfechtun von Polizeiverfügungen beim Verwaltungsgerichtshofe zulässig (Verw.Ger.G. ($ 4. In Württemberg kann der durch eine polizeiliche Verfügun Be- troffene, kraft der Genera klausel des dortigen Gesetzes, dieselbe auf Grund der Behauptung anfechten, daß sie rechtlich nicht begründet, und daß er da- durch in einem ihm zustehenden Rechte verletzt oder mit einer ihm nicht ob- Jiegenden Verbindlichkeit belastet sei. (Württ. G. Art, 13) In Anhalt be- steht eine Verwaltungsgerichtsbarkeit in bezug auf Polizeiverfügungen, ab- geschen von Spezialbestimmungen, nur in dem Umfange, in dem früber der echtsweg beschritten werden konnte. 

rn Preuß. L.V.G. vom 30. Juli 1883 & 127. 
Die Verwaltungsgesetze haben in der Regel keine rückwirkende Kraft, sie kann ihnen aber beigelegt werden, wenn — vel, Fleiner $,85 — sie sich als gewollt aus dem Zusammenhange des neuen (Gesetzes ergibt.
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sich in Geltung befinden. Auch bei Entscheidungen in der Be- 
schwerde- und Berufungsinstanz sind die inzwischen ergangenen Ge- 
setze zu berücksichtigen. Wenn ein Verwaltungsakt auf Grund der 
Behauptung angefochten wird, daß er dem bestehenden Rechte 
zuwider sei, ist bei der Entscheidung über das Rechtsmittel das Recht 
zugrunde zu legen, das zur Zeit der Vornahme des Verwaltungs- 
aktes in Geltung war. 

‘. Literatur des Verwaltungsrechts'. 

8 7. 
Wissenschaftliche Bearbeitungen des Verwaltungsrechtes stammen 

erst aus neuerer Zeit. Das Verwaltungsrecht hat aber Vorläufer in 
anderen Wissenschaften gehabt, von denen es sich allmählich als 
selbständige Disziplin loslöste. Im wesentlichen bestehen für das Ver- 
waltungsrecht zwei Anknüpfungspunkte. Der eine liegt im Staats- 
recht. Die Wissenschaft des Staatsrechtes umfaßte ursprünglich 
sowohl den Stoff, den man jetzt als Verfassungsrecht oder Staats- 
recht im engeren Sinne, als den, welchen man als Verwaltungsrecht 
zu bezeichnen pflegt. Die staatsrechtlichen Werke aus der Zeit des 
alten deutschen Reiches und des deutschen Bundes enthalten daher 
neben dem verfassungsrechtlichen auch verwaltungsrechtliches Material, 
wenn auch letzteres gegenüber dem ersteren in den Hintergrund 
tritt. Der zweite Anknüpfungspunkt liegt in der Polizei- und 
Kameralwissenschaft, Diese Disziplinen stellten sich die 
Aufgabe, den künftigen Beamten die Kenntnisse zu überliefern, 
deren sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der inneren 
und Finanzverwaltung bedurften. Die Bearbeiter behandelten aber 
die von ihnen erörterten Fragen mehr vom politischen, als vom 
Rechtsstandpunkte; es kam ihnen weniger darauf an, Rechtsgrund- 
sätze zu entwickeln, als Gesichtspunkte zweckmäßigen Verhaltens 
aufzustellen. 

Diese Art wissenschaftlicher Bearbeitung der auf die Verwaltung 
bezüglichen Disziplinen konnte genügend erscheinen, so lange das 
Verwaltungsrecht im wesentlichen auf Verordnungen und Instruktionen 
der höheren Verwaltungsorgane beruhte. Als aber im Laufe des 
19. Jahrhunderts die gesetzliche Regelung des Verwaltungsrechtes 
immer weiter fortschritt, konnte die bisherige Behandlung nicht mehr 
für genügend erachtet werden. Zuerst fingen die Systeme des 
partikulären Staatsrechts an, dem Verwaltungsrecht eine eingehendere 

arstellung zu widmen. Bahnbrechend war in dieser Beziehung 
  

ı Die Literatur zum deutschen Verwaltungsrecht ist seit dem Erscheinen 
der ersten Auflage dieses Werkes (1883) bis zur Unübersichtlichkeit angewachsen. 
Zur Entlastung der Literaturangaben zu den einzelnen Paragraphen sei hier- 
mit ein für alle Male auf die betreffenden Artikel der Hand- und Wörterbücher 
verwiesen. Die Literatur ist nur soweit angeführt, als sie zum 
Text in Beziehung steht oder zu seiner Ergänzung herange- 
zogen werden muß. Insbesondere wurde auf eine Aufzählung der einzelnen 
Artikel der verschiedenen Hand- und Wörterbücher und der zahlreichen Kom- 
mentare zu den Reichs- und Landesgesetzen verzichtet.



96 Literatur des Verwaltungsrechts. $ 7. 

Robertvon Mohl? in seinem Staatsrecht des Königreiches Württem- 
berg. Ihm schlossen sich Pözl® für Bayern und v. Rönnet für 
Preußen an. Diese Schriftsteller verfolgten allerdings überwiegend 
praktische Zwecke; sie wollten den Behörden und der Bevölkerung 
des Landes die Kenntnis des Rechtszustandes vermitteln. Von einem 
allgemeineren Gesichtspunkte hat zuerst R. Gneist das Verwaltungs- 
recht behandelt. Es ist ein nicht hoch genug zu schätzendes Ver- 
dienst seiner Schriften über englisches Verwaltungsrecht, auf die 
Bedeutung des Verwaltungsrechtes für das konstitutionelle Staats- 
leben hingewiesen zu haben. Nach ihm hat namentlich Lorenz 
vonStein durch seine Schriften über Verwaltungslehre zur Förderung 
der verwaltungsrechtlichen Wissenschaft beigetragen®. Wenn diese 
auch keineswegs einen spezifisch juristischen Charakier haben, so 
machen sie doch im Gegensatz zu den früheren Werken über Polizei- 
wissenschaft neben anderen Gesichtspunkten auch die juristischen 
geltend und zeichnen sich durch Berücksichtigung der deutschen, 
englischen und französischen Gesetzgebung aus. 

Unter dem Einfluß dieser Anregungen hat sich das Verwaltungs- 
recht in Deutschland während der letzten Jahrzehnte zu einer selb- 
ständigen Wissenschaft entwickelt”. Es ist als eigene Disziplin in 
den Lehrplan der Universitäten aufgenommen worden und hat schon 
eine reichhaltige Literatur hervorgebracht. 

l. An zusammenfassenden Werken über deutsches 
und allgemeines Verwaltungsrecht sind zu nennen‘®, 

Gerhard Anschütz, Verwaltungsrecht: 1. Justiz und V erwaltung. 
Systematische Rechtswissenschaft. (Die Kultur der Gegenwart. Teil II. Abteil. 
vı) 1906, S. 336. 

Edmund Bernatzik, Verwaltungsrecht: 2. Polizei und Kulturpflege. 
Systematische Rechtswissenschaft. 1906, S. 387. 

Fritz Fleiner, Institut. des Deutschen Verwaltungsrechts, 2. Aufl. 1912, 
  

® v. Mohl, Staatsrecht des Königreiches Württemberg, 2 Teile 1829, 
2. Aufl. 1840. 

83 Pözl, Lehrbucli des bayrischen Verwaltungsrechts 1856, 3. Aufl. 1856. 
Vgl. dazu Piloty, Abhandlg. f. Laband (1908) 1, 255. 

* v. Rönne, Staatsrecht der preußischen Monarchie 1856, 4. Aufl. 1881/34. 
°R. Gneist, Verwaltung, Justiz, Rechtsweg, Staatsverwaltung und 

Selbstverwaltung nach englischen und deutschen Verhältnissen 1869. — Vgl. 
Loening S. 25. 

° L. v. Stein, Verwaltungslehre. Teil I, 2. Aufl., 1869. Teil U—VII, 
1. Aufl., 1866—68, davon 'Teil III und V, Abt. 1-8, 2. Aufl., 1882—84. Hand- 
buch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechtes. 3. Aufl., 3 Bde., 
1888. — Vgl. Loening S. 25; Mayer 1, 175. — An sonstigen Werken über 
Verwaltungslehre sind zu nennen: Gerstner, Die Grundlehren der Staatsyer- 
waltung. Bd. I, II, Abt. 1, 1862/64; v. Inama-Sternegg, Verwaltungalehre 
in Umrissen 1870. — ve 8 59, 

"Fleiner, Umbildung zivilrechtlicher Institute durch das öffentliche 
Recht, 1906, S.8: Aus einer Mischlehre, welche Geschichte, Politik und National- 
ökonomie bunt vermengte, ist die Wissenschaft des deutschen Ver- 
waltungsrechtes zum Range einer juristischen Disziplin Neran- 
gewachsen die mit derselben streng juristischen Methode, durch welche die 

issenschaft des Zivilrechtes groß geworden ist, es unternommen hat, die 
Rechtsgrundsätze für die Beurteilung der Verhältnisse der öffentlichen Ver- 
waltung zu gewinnen. 

l. Zorn, Die Entwicklung der tsrec} : haft seit 
Jahrb. d- öffentl. R. (1907) 1, 76. Verraltung nacht ehtswissenschaft sel“ 1866
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A. v. Kirchenheim, Einführung in das Verwaltungsrecht.. 1885. 
Edgar Loening, Lehrbuch des Deutschen Verwaltungsrechtes. 1884. 
F. F. Mayer, Grundsätze des Verwaltungsrechts. 1862. 
Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht. 2. Bde. 1895—-96°. 
Ernst v. Meier, Verwaltungsrecht. Enzyklopädie der Rechtswissen- 

schaft von v. Holtzendorff-Kohler, 6. Aufl. 1904. 2, 69319, 
Georg Meyer, Lehrbuch des Deutschen Verwaltungsrechtes. 2 Bde. 

1883 2. Aufl. 1893—9411, 8, Aufl. bearbeitet von Franz Dochow. 1910. 
Hermann Rösler, Lehrbuch des Deutschen Verwaltungsrechts. 1. Bd.: 

Das soziale Verwaltungsrecht. 2. Abteilg. 1872—73 '3, 
O. v. Sarwey, Allgemeines Verwaltungsrecht. 1884. 
O.v.Sarwey, Das öfßentliche Recht und die Verwaltungsrechtspflege. 1880. 
Karl Freih.v.Stengel,Lehrbuch des Deutschen Verwaltungsrechts. 1886 23, 
Die Bearbeitung des Verwaltungsrechts erfolgt nach zwei 

Methoden, der sog. staatswissenschaftlichen und der 
sog. juristischen Methode. Erstere lehnt sich vor- 
  

° Vgl. Jellinek, Verw.Arch. 5, 304; G. Meyer, H.P.Oe.* 8, 11. 197; 
Zorn, Jahrb. d. öff. R. 1, 79; Fleiner S. 45. 

10 Die 7. Auflage (Band 4) bringt eine Bearbeitung des Deutschen Ver- 
waltungsrechts von Schoen, außerdem des Gewerberechts von Flesch- 
Hiller, des Verkelrsrechts von Blume, des Finanzrechts von Strutz, des 
sozialen Versicherungsrechts von Laß und sonstiger Materialien des Ver- 
waltungsrechts (Sicherheitspolizei, Gesundheitspolizei, Armen-, Schul- und Bau- 
wesens) von Dochow., ° 

ıı Vgl. Jellinek, Grünhuts Zeitschr. (1898) 82; 538; Otto Mayer, Arclı. 
f. öff. R. 11, 157; Sartorius, Verw.Arch. 3, 384; b, 182. 

12? LoeningS.25; Meyer-Anschütz$176°; Rosin, Annalen 1883 S.310. 
13 Laband, Arch. f öff, R. 2, 162. 
4 Zorn, Jahrb. d. öff. R. 1, 79; Mayer 1, 19%; Fleiner S. 44. — 

Georg Meyer, H.P.Oe.* 8, II. 197 über das Deutsche Verwaltungsrecht von 
Otto Mayer: „Dieses Werk weist in seiner Anlage gegenüber den früheren 
Arbeiten eine bedeutsame Verschiedenheit auf. ährend letztere .das e. 
staatswissenschaftliche System zugrunde legen, d. h. sich in ihrer Systemati- 
sierung an die Verwaltungslehre anschließen und die einzelnen Verwaltungs- 
gebiete nach Maßgabe ihrer materiellen Verschiedenheit behandeln, geht ersteres 
lediglich von formal juristischen Gesichtspunkten aus und enthält wesentlich 
nur eine juristische Konstruktion der verwaltungsrechtlichen Institute Für 
eine rein juristische Betrachtung hat die in dem genannten Buche befolgte 
Methode zweifellos eine gewisse Berechtigung. Aber es erscheint nicht 
wünschenswert, daß diese Art der Darstellung die allein ‚herrschende wird. Es 
wäre daher zu bedauern, wenn dasselbe ganz in formal juristischen Erörterungen 
aufginge und seine Fühlung mit der Verwaltungslehre vollständig verlöre. — 
Vgl. auch Jellinek, Verw.Arch. (1897) &, 305: Die einzelnen Verwaltungs- 
zweige und ihre Unterabteilungen, die sich nach den Objekten der Verwaltung 
gliedern, bieten juristisch nicht bloß Anwendungsfälle allgemeiner verwaltungs- 
rechtlicher Grundsätze, sondern enthalten auch eine Fülle von speziellen Rechts- 
sätzen publizistischer Natur, die nur aus dem Wesen des betreffenden Ver- 
waltungszweiges heraus verstanden werden können: auch unter rein juristischen 
Gesichtspunkten gibt es ein Finanz-, Gewerbe-, Post-, Eisenbahn-, Wege- 
recht usw. Das empfindet auch die deutsche Praxis Fr richtig, die verlangt, 
daß in Verwaltungsgerichtshöfen Richter sitzen, die in den verschiedenen 
Verwaltungszweigen tätig waren. Ein guter Verwaltungsrichter muß auch die 

Objekte der Verwaltung kennen, in deren Medium die allgemeinen Rechts- 
begriffe sich manni faltig individualisieren und durch besondere Normen er- 
gänzt werden. Daher ist und bleibt ein spezieller Teil des Ver- 

waltungsrechts nach dem bisher befolgten System ein wissen- 
schaftliches Bedürfnis juristischer Art, selbst wenn In einem 
solchen sich die Grenze zwischen den einzelnen Arten von 

Rechtssätzen nicht mit voller Genauigkeit sollte ziehen lassen, 

so daß sie schließlich den Charakter von „Konglomeraten“ ver-
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wiegend'!? an die einzelnen Verwaltungszweige an, (so Loening, 
Georg Meyer)1® letztere sucht die Rechtsvorschriften zu Rechts- 
instituten zusammenzufassen (so Otto Mayer, Fleiner !7,) 

2. Die Werke über deutsches Staatsrecht enthalten 
meist auch eine kurze- Behandlung der Hauptgrund- 
sätze und einzelnerLehren des Verwaltungsrechts. Zu 
nennen sind: 

G. Anschütz, Deutsches Staatsrecht. Enzyklopädie der Rechtswissen- 
schaft von v. Holtzendorff-Kohler. 6. Aufl. 1905. 2, 451. 

A. Arndt, Staatsrecht des Deutschen Reiches. 1901. 
C. F. v. Gerber, Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechtes,. 

3. Aufl. 1880. 
A. Haenel, Deutsches Staatsrecht. Bd. I. 1892. 
P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 5. Aufl. 4 Bde. 

Bd.1 uw.2: 1911—12; Reichsstaatsrecht 6. Aufl. 1912. 
Georg Meyer, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts. 6. Aufl, bearbeitet 

von Gerhard Anschütz. 1905. 
L. v. Rönne, Staatsrecht des Deutschen Reiches. 2 Bde. 2. Aufl. 187677. 
H. Schulze, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts. 2. Bde. 1881-86. 
Ph. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 2. Aufl, 1895—97. 

3. Von neueren partikularrechtlichen Bearbei- 
tungen des Staats- und Verwaltungsrechts sind zu 
nennen: 

C. Bornhak, Grundriß des Verwaltungsrechts in Preußen und dem 
Deutschen Reiche. 8. Aufl. 1910. 
18 0 A. Grotefend, Lehrbuch des preußischen Verwaltungsrechtes. 2. Bd. 

99— 2. 

Graf Hue de Grais, Handbuch der Verfassung und Verwaltung in 
Preußen und dem Deutschen Reiche. 21. Aufl. 1912. 

K. Parey, Handbuch des preußischen Verwaltungsrechts. 2. Bde. 1887. 
L. v. Rönne, Das Staatsrecht der preußischen Monarchie. 4. Aufl. 8. u. 

4. Bd. 1883; 5. Aufl. bearbeitet von Zorn. 1.u.2. Bd. 1899. 1906. Ergänzungs- 
band: P. Schoen, Das Recht der Kommunalverbände. 1897. 
  

schiedener Rechtsdisziplinen gewinnen. Ist doch auch im Staatgr&cht 
ein Hinübergreifen ins Privat-, Straf- und Prozeßrecht nicht ganz zu vermeiden, 
da ja das im Leben Ungeteilte durch die trennende Begriffsarbeit der Wissen- 
schaft selbst in der Theorie nicht gänzlich auseinander gehalten werden kann. — 
Vgl. auch Spiegel 8 56. 

35 Fleiner S. 44: Die besten von ihnen enthalten auch bereits einen 
Bestand von „allgemeinen Lehren“ des deutschen Verwaltungsrechts. 
Allein beim Anknüpten an ein rein äußerliches, für die Zwecke der Verwaltungs- 
praxis geschaffenes Gerippe ist vielfach das, was juristisch zusammengehört 
und eine einheitliche rechtliche Erscheinung bildet, auseinandergerissen worden. 
Über der Analyse der einzelnen Rechtsvorschriften ist die Synthese, die 
Zusammenfassung zu Rechtsinstituten, zu kurz gekommen. — Vgl. Kormann, 
Grundzüge eines allgemeinen Teils des öffentlichen Rechts, Annalen 1911, 8, 850, 
‚..!° Auch die Bearbeiter des Landesstaatsrechts in dem Werke „Das öffent- 
liche Recht der Gegenwart“. Vgl. Anm. 18. 

‚. “" Mayer1,18: Das Verwaltungsrecht ist eine besondere Art des öffent- 
lichen Rechts und soll als solche zur Darstellung kommen. Der Anschluß an 
die Verwaltungslehre ist dafür nicht notwendig. Er bietet doch mancherlei 
Nachteile. Juristisch Zusammengehöriges wird notwendig dabei auseinander 
gerissen (ebenso Fleiner S. 45, vgl. Anm, 15), und für manches rechtlich Be- 
eutsame ist in diesem System überhaupt kein Platz zu finden. — Thoma, 

Jahrb.d. öff. R. 4,217: Ein logisch konstruiertes System des überreichen Rechts- 
stoffes kann nur gefunden werden durch Unterscheidung der Verwältungs- 
tätigkeiten nach der Verschiedenheit ibrer Rechtsgrundlagen, ihrer 
Rechtsgrenzen und ihrer Rechtskontrollen.
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H. Schulze, Das preußische Staatsrecht. 2. Bd. 2. Aufl. 1890 S. 164. 
M. v. Scydel, Bayrisches Staatsrecht. 3. Bde.. 1896; Staatsrecht des 

Königreichs Bayern. 3, Aufl. bearbeitet von Graßmann. 1909. 
907 ‚ruck, taats- und Verwaltungsrecht von Elsaß-Lothringen. 3 Bde. 
1907-09. 

Otto Mayer, Theorie des französischen Verwaltungsrechts. 1886. 
K. Göz, Das Staatsrecht des Königreichs Württemberg. 190818, 
K. Göz, Die Verwaltungsrechtspflege in Württemberg. 1902, 
C. E. Leuthold, Das königlich sächsische Verwaltungsrecht. 1878. 
Otto Mayer, Das Staatsrecht des Königreichs Sachsen. 190918, 
E. Walz, Das Staatsrecht des Großherzogtums Baden. 190918, 
W. von Calker, Das Staatsrecht des Großherzogtums Hesser. 191818, 
W. Schücking, Das Staatsrecht des Großherzogtums Oldenburg. 19118. 
A. Rhamm, Das Staatsrecht des Herzogtums Braunschweig. 190818, 

4. Von Sammelwerken, die Artikel verwaltungs- 
rechtlichen Inhalts enthalten, sind zu nennen: 

Wörterbuch des Deutschen Verwaltungsrechts, herausgegeben 
von K. Freih. v. Stengel. 2 Bde. 1890. 3 Ergzbde. 18%2—97. 2. Aufl. 
herausgegeben von M. Fleischmann als Wörterbuch des Deutschen Staats- 
und Verwaltungsrechts. 3 Bde. 1911 ff. 

Handwörterbuch der preußischen Verwaltung, herausgegeben 
von v. Bitter. 2. Bde. 2. Aufl. 1911. 

Lexikon des in Bayern geltenden Verwaltungs-, Staats- und Polizei- 
strafrechts, von Fischer. 1910. " 

Handwörterbuch des sächsischen Verwaltungsrechts, hceraus- 
gegeben von von der Mosel. 12, Aufl. 1912. 

Handwörterbuch der Staatswissenschaften, herausgegeben von 
Conrad, Elster, Lexis und Loening, 8 Bde. 3. Aufl. 1909—11. 

Rechtslexikon, als zweiter Teil der Enzyklopädie der Rechtswissen- 
schaft, berausgegeben von v. Holtzendorff. 3 Bde. 3. Aufl. 1880-81. 

Staatslexikon, herausgegeben von J. Bachem. 3.u.4. Aufl. 1908—12. 
Staatslexikon von Rotteck und Welcker. 14 Bde. 3. Aufl. 1856—66. 
Deutsches Staatswörterbuch, herausgegeben von Bluntschli 

und Brater. 11. Bde. 1857—70. 
Bluntschlis Staatswörterbuch in 3 Bänden, herausgegeben von 

E. Loening. 3. Bde. 1872. 
Wörterbuch der Volkswirtschaft. 2 Bde., herausgegeben von 

L. Elster, 3. Aufl. 1911. 
Handbuch der Politik. 2 Bde,, herausgegeben von Laband, Wach 

u.a. 1912. 

5. Die Zahl der Zeitschriften, in denen verwaltungsrecht- 
liche Fragen Bearbeitung finden, ist so umfangreich, daß von einer 
auch nur annähernd vollzähligen Aufzählung Abstand genommen 
werden muß. Die deutsche Juristenzeitung, Das Recht, und andere 
Zeitschriften bringen regelmäßig eine Übersicht über die wichtigsten 
Zeitschriften und die in ihnen enthaltenen Abhandlungen. Zu nennen 
sind namentlich: 

Annalen des Nordeutschen Bundes und des Deutschen Zoll- 
vereins, von Band 3 ab unter dem Titel: Annalen des Deutschen Reiches, 
  

18 Diese Werke gehören zum systematischeu Teil des Werkes: Das 
öffentliche Recht der Gegenwart, herausgegeben von Huber, Jellinek, 
Laband und Piloty. Sie enthalten (mit Ausnahme des sächsischen Staats- 
rechts von Otto Mayer) auch eine Bearbeitung des Verwaltungs- 
echte unter Zugrundelegung der staatswissenschaftlichen 
Methode. 

In der „Bibliothek des öffentlichen Rechts“, herausgegeben von 
Scholz und Storck, erscheinen kürzere Bearbeitungen des Staats- und Verwaltungs- 
rechts der deutschen Einzelstaaten.
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herausgegeben von Hirth und Seydel, dann von Dyroff und v. Eheberg, 
erscheinen seit 1868. 

Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegen- 
wart, herausgegeben von Grünhut seit 1874. 

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege 
des Deutschen Reiches, herausgegeben von v, Holtzendorff. 4. Bde. Leipzig 
1871—76. Neue Folge unter dem Titel: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltun 
und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, herausgegeben von Brentano un 
v. Holtzendorff, seit Bd. 5 (1877) von Schmoller. 

Archiv für öffentliches Recht, herausgegeben von Laband, Otto 
Mayer, Jellinek und Piloty seit 1886. 

Verwaltungsarchiv, Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungs- 
gerichtsbarkeit, herausgegeben von Schultzenstein und Keil, seit 1892. 

Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, jetzt heraus- 
gegeben von Bücher, erscheint seit 1844. 

Kritische Vierteljahreschrift für Gesetzgebung und Rechts- 
wissenschaft, erscheint seit 1859. . >. 

Jahresbericht für Nationalökonomie und Statistik, heraus- 
gegeben von Hildebrand, jetzt von Conrad, Lexis, Loening und Waentig seit 1868. 

Zeitschrift für Politik seit 1907. 

Unter den partikularrechtlichen Zeitschriftensind 
namentlich zu nennen: 

Preußisches Verwaltungs-Blatt. Wochenschrift für Verwaltun 
und Verwaltungsrechtspflege in Preußen, herausgegeben von v. Kamptz seit 1879. 

Blätter für administrative Praxis, zunächst in Bayern, seit 
1851, herausgegeben von Brater und Luthardt, dann von Seydel und Krazeisen, 

Zeitschrift für Praxis und Gesetzgebung der Verwaltung im 
Königreich Sachsen, herausgegeben von O. Fischer, jetzt von Schelcher, 
seit . 

Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern. 
Sächs. Arch. für Rechtspflege. 
Württemb. Zeitschrift f. Rechtspflege und Verwaltung. 
Jahrbücher der württembergischen Rechts lege, eraus- 

gegeben von den Mitgliedern des Oberlandesgerichtes und dem Vorstand der 
nwaltskammer seit 1889. 

Zeitschriftfürbadische Verwaltung und Verwaltungsrechts- 
pflege, begründet von E. Loening, seit 1869, jetzt herausgegeben von Lewald. 

Zeitschrift für Staats- und Gemeindeverwaltung im Groß- 
herzogtum Hessen, seit 1877. . 

Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege im Groß- 
herzogtum Oldenburg seit 1874. , 

Juristische Zeitschrift für das Reichsland Elsaß-Loth- 
ringen seit 1876. 

Zeitschrift für Rechtspflege im Herzogtum Braunschweig. 
Blätter für Rechtspflege in Thüringen und Anhalt. 

. Mecklenburgische Zeitschrift für Rechtspflege und Rechts- 
wissenschaft. 

6. Für die Ausbildung des Verwaltungsrechtes sind seit Be- 
gründung der Verwaltungsgerichtsbarkeit. die Entscheidungen 
der Verwaltungsgerichte von großer Bedeutung geworden. 
Sammlungen derartiger Entscheidungen sind: 

Soer gel, Jahrbuch der Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht. 1. Jahr- 
gang 1907/08. 1909, 

Warneyers Jahrbuch. 1. Jahrgang. 1909. 
Entscheidungen des königlichen (preußischen) Oberver- 

waltungsgerichtes, seit 1877, dazu als Ergänzungsbände: Entscheidungen des 
königlich preußischen Oberverwaltungagerichtes in Staatssteuersachen, seit 1898, 

Kunze und Kautz, Die Rechtsgrundeätze des königlich preußischen 
Oberverwaltungsgerichtes, begründet von Parey. 4. Aufl. 3 Bde. 190506 
und Ergänzungsbände.
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v. Kamptz, Die Rechtsprechung des preußischen Öberverwaltungs- 
gerichts. 4 Bde. 1897—98 und trgänzungsbände. 

Kamptz und Delius, Rechtsprechung des Reichs- und Kammergerichts- 
auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts. 2 Bde. 1906-07 und Ergänzungsband. 

Sammlung von Entscheidungen des bayrischen Verwaltungs- 
gerichtshofes, seit 1881. 

Reger, Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden auf dem 
Gebiete des auf reichsgesetzlichen und gemeinrechtlichen Bestimmungen be- 
ruhenden Verwaltungs- und Polizeistrafrechtes, seit 1880. 

Jahrbücher des “el. sächs. Oberverwaltungsgerichts, herausgegeben von 
Mitgliedern des Gerichtshofes, seit 1902, — Rechtsgrundsätze des kgl. 
sächs,. Oberverwaltungsgerichts, Beilage zur Zeitschr. f. Prax. u. Gesetzgeb. d. 
Verwaltung. 1, 1905; 2, 1907. 

Die Rechtsprechnng des Großherzoglich badischen Ver- 
waltungsgerichtshofes (1864-90), Il (1891—94), herausgegeben von 
F. Wielandt. 1891 u. 1895. III 1896—1910) herausgegeben von Behr 1911. 

Zahlreiche verwaltungsgerichtliche Erkenntnisse sind außerdem in den 
partikularrechtlichen und anderen juristischen Zeitschriften abgedruckt. 

7. Die neuesten Gesetze, Verordnungen u. dgl. werden in der 
Deutschen Juristen-Zeitung aus den amtlichen Publikationsorganen 
des Reiches und der Einzelstaaten zusammengestellt. 

8. Über die Fortschritte auf dem Gebiete des gesamten öffent- 
lichen Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Verwaltungs- 
rechts berichten: 

Jahrbuch des öffentlichen Rechts, herausgegeben von Jellinek, 
Laband und Piloty, seit 1907. 

Jahrbuch des Verwaltungsrechts, herausgegeben von Stier-Somlo, 
seit 1907. (1. Jahrgang betrifft die Erscheinungen des Jahres 1905.) 

9. Sammlungen, in denen verwaltungsrechtliche Abhand- 
lungen veröffentlicht werden: 

Abhandlungen aus dem Staats-und Verwaltungsrecht, heraus- 
gegeben von Brie und Fleischmann. 

Abhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs- und Völker- 
recht, herausgegeben von Zorn und Stier-Somlo. 

Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen, begründet von 
G. Meyer und Jellinek, fortgeführt von Jellinek, Anschütz und Fleiner. 

10. Quellensammlungen: 
Zum deutschen Reichsstaatsrecht, von Triepel, 2. Aufl. 1907; Nachtrag 

1911; Zum Verwaltungsrecht des Deutschen Reiches von v. Stenge 
1902. Zum Staats- und Verwaltungsrecht des Königreichs Bayern, von Rehm 
1902, mit Ergäuzung 1907. — Sartorius, Sammlung von Reichsgesetzen und 
Verordnungen staats- und verwaltungsrechtlichen Inhalts®?, Nachtrag 1911. 

Außerdem sind zu nennen: 
Anschütz-Dochow, Organisationsgesetze der inneren Verwaltung in 

Preußen. 2, Aufl. 1908. , 
Stier-Somlo, Sammlung in der Praxis oft angewandter Verwaltungs- 

gesetze und Verwaltungsverordnungen für Preußen. 1912. , 
n © ti e N > 2 mlo, Sammlung preuß. Gesetze staats- und verwaltungsrechtlichen 

Inhalts?. Ö. 
v. Brauchitsch, Die neuen preußischen Verwaltungsgesetze. 7 Bde, 

und Ergänzungen, 
Fleiner, Staatsrechtliche Gesetze Württembergs. 2. Aufl. 1907. 
Ruck, Verwaltungsrechtliche Gesetze Württembergs 1 (1911), 2 (1912). 

ll. Praktika: 
Fleiner, Verwaltungsrechtsfälle zum akademischen Gebrauch. 1908. 
Anschütz, Fälle und Fragen des Staats- und Verwaltungsrechts, 1911. 
Baer, Staats- und Verwaltungsrechtspraktikum. 1912,
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8. Verwaltungsorganisation '. 

Einleitung. 

8 8. 
Die öffentliche Verwaltung wird ausgeübt durch Staatsbe- 

hörden und Selbstverwaltungskörper. 
I. Staatsbehörden heißen die staatlichen Organe, die zur 

Ausübung eines begrenzten Kreises staatlicher Befugnisse durch ein 
anderes Organ des Staates berufen werden. Die Mitglieder der Be- 
hörden heißen Beamte*°, die Behörden haben nicht den Charakter 
besonderer Rechtssubjekte, sondern den staatlicher Organe. Das Wort 
Amt bezeichnet den Inbegriff der Geschäfte, welche den Wirkungs- 
kreis eines Beamten ausmachen, und das durch einen Beamten oder 
eine Mehrheit von Beamten repräsentierte Organ des Staates. Im 
letzteren Sinne ist es gleichbedeutend mit Behörde. Besteht eine 
Behörde aus mehreren Beamten, so ist sie kollegialisch oder 
bureaumäßig organisiert. Im ersteren Falle beruhen alle ihre 
Beschlüsse auf einer Abstimmung, bei der die Majorität den Aus- 
schlag gibt, im anderen Falle liegt die alleinige Entscheidung in 
den Händen des Chefs der Behörde, dem gegenüber die anderen 
Mitglieder nur den Charakter von Gehilfen haben. Man unterscheidet 
Zentral-, Provinzial- und Lokalbehörden?, je nachdem 
sich ihr Geschäftsbereich auf den ganzen Staat oder nur auf einen 
Teil erstreckt. 

Amtsbezirk heißt das Gebiet, innerhalb dessen einer Behörde 
obrigkeitliche Befugnisse zustehen, Zuständigkeit (Kompetenz) + 
  

„ A Eine eingehendere Darstellung der Verwaltungsorganisation findet sich 
bei Meyer-Anschütz $$ 106 ff; vgl. ferner G. Meyer, Die Behörden- 
organigation der Verwaltung des Innern H.P.O.* 8, II. 247; Loenin g S. 97; 
v. Meier, Enzyislopädie® 2, 653; Fleiner 8 6. — G. Meyer-Anschütz, 
Art. Behörden W? 1, 388; Fleischmann W? 1, 39. 

® Beamte sind Personen, die einem politischen Gemeinwesen (Reich, 
Staat, Kommunalverband) kraft eines besonderen staatsrechtlichen Aktes zur 
Leistung von dauernden Diensten in Unterordnung unter ein vorgesetztes Organ 
verpflichtet sind. Die Beamten haben die Pflicht zur Ausübung ihrer Amts- 
funktionen, die Pflicht des Gehorsams gegenüber den Anordnungen ihres Vor- 
gesetzten, die Pflicht zur Beobachtung eines achtungswürdigen Verhaltens. Sie 
genießen einen umfassenden strafrechtlichen Schutz. Man unterscheidet Berufs- 
eamte, die aus dem öffentlichen Dienste ihren Lebensberuf machen, und Per- 

sonen, welche die Tätigkeit im öffentlichen Dienste nur auf Zeit oder als 
Nebenbeschäftigung neben anderen Berufsgeschäften übernommen haben. Vgl. 
ausführlich Meyer-Anschütz. 8 143.— Die Anstellung der Beamten erfolgt 
durch Verwaltungsakt (ebenso u. a. Anschütz S. 589; Mayer 2, 221; Fleiner 
8. 172) nicht durch Vertra ‚(so u.a. Laband 1,446; Loening S. 119; Jellinek, 
System S. 209). Weitere iteraturangaben bei Meyer-Anschütz $ 1441° und !8 
und Laband 1, 448° und 449; Eckstein, Der Beamtenbegriff im privaten 
und veed, Recht. Arch. d. öff, R. (1911) 27, 487. 

gl. 8 9. 
* Im Gegensatz zum Kompetenzkonflikt (vgl. $ 20) spricht man von Kompetenzstreit, wenn die Zuständigkeit zwischen mehreren Behörden des- 

selben Ressorts (Gerichten oder Verwaltungsbehörden) streitig ist. Ein solcher
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ist das Recht, gegenüber einer bestimmten Person von diesen Be- 
fugnissen Gebrauch zu machen. Die Zuständigkeit der Verwaltungs- 
behörden bestimmt sich nach örtlichen und nach sachlichen Gesichts- 
punkten. Für die örtliche Zuständigkeit ist, sofern die Ver- 
waltungstätigkeiten sich auf Grundstücke beziehen, die Lage des 
Grundstückes, sofern sie Personen zum Gegenstande haben, Wohn- 
sitz und Aufenthalt entscheidend. In bezug auf die sachliche Zu- 
ständigkeit sind allgemeine Verwaltungsbehörden und Spezial- 
behörden zu unterscheiden. Die ersteren haben alle Verwaltungs- 
befugnisse auszuüben, die nicht ausdrücklich anderen Behörden 
übertragen sind, während sich die Tätigkeit der letzteren auf die 
ihnen ausdrücklich überwiesenen Verwaltungsgeschäfte beschränkt °. 

IL Selbstverwaltungskörper. Selbstverwaltung® be- 
deutet die Ausübung von Verwaltungsbefugnissen, namentlich von 
obrigkeitlicher Gewalt, durch dem Staat untergeordnete öffentlich 
rechtliche Verbände. Dabei wird in erster Linie an die Kom- 
munalverbände (l) gedacht, der Begriff jedoch nicht auf sie be- 
schränkt, sondern auf andere öffentlichrechtliche Korpo- 
rationen und auf Anstalten (2) ausgedehnt. Diese Verbände 
und Anstalten werden als Selbstverwaltungskörper”? be- 
zeichnet. Sie bedienen sich zur Ausübung ihrer Befugnisse nicht 
berufsmäßiger Organe, können aber bei größerer Entwicklung des 
besoldeten Beamtentums nicht entbehren®. 

1. Kommunalverbände heißen die Teile des Staates, die 
eine Organisation als besondere politische Gemeinwesen besitzen und 
denen die Erfüllung gewisser politischer Aufgaben übertragen ist. 
Sie sind Rechtssubjekte des öffentlichen und des Privatrechts, haben 
eigenes Vermögen, und innerhalb ihres Gebietes steht ihnen die Aus- 
übung von Herrschaftsrechten zu. Ihre Organe gehen zum Teil aus 
Wahlen der Angehörigen des Kommunalverbandes hervor, zum Teil 
werden sie von anderen Organen des Kommunalverbandes eingesetzt. 
Die Kommunalverbände, deren Wirkungskreis ihrer Natur nach 
sachlich und örtlich begrenzt ist, zerfallen in Gemeinden (Stadt- und 
Landgemeinden) und in Kommunalverbände höherer Ordnung (Kreise, 
Bezirke, Provinzen). Ihre Tätigkeit und in allen wesentlichen Punkten 
auch ihre Organisation ist durch staatliche Gesetze geregelt, sie liegt 
  

Kompetenzstreit wird im Instanzenzuge der Gerichte oder Verwaltungsbehörden 
erledigt. 

P Vgl. G. Meyer, Art. Zuständigkeit. W.!», 998. 
6 Meyer-Anschütz $ 106. — Über den Begriff der Selbstverwaltung 

vgl. namentlich Laband® 1, 1024 (Literatur); Loening S. 34; Jellinek, 
System $. 290; Staatslehre S. 616; Rosin, Annalen 1883 8. 305; Mayer 1, 127; 
Fleiner S. 91; Preuß, Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland, Handb. 
d. Politik 1, 198 (Literatur). 

? Vgl. namentlich Fleiner $ 7. _ 
8 Vgl. Laband? 1, 103%: Nur ein sehr kleiner Teil der Beamten der 

Selbstverwaltung ist unbesoldet, die überwiegende Mehrzahl besteht aus an- 
gestellten Berufsbeamten, und anderseits werden in der unmittelbaren Staats- 
verwaltung in großer Zahl auch unbesoldete Beamte verwendet, Mit Ehren- 
beamten allein kann die Selbstverwaltung ebenso wenig auskommen wie die 
unmittelbare Staatsverwaltung. — Fölsche, Das Ehrenamt in Preußen und 
im Reiche 1911. 

Noyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. g
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hauptsächlich auf dem Gebiete der inneren und der Finanzver- 
waltung; dazu kommen einzelne Funktionen auf dem Gebiete der 
Militärverwaltung, namentlich solche, die sich auf die Verteilung der 
Militärlasten beziehen. Die Zuständigkeit der Kommunalverbände 
erstreckt sich auf alle innerhalb ihres Gebietes gelegenen Grund- 
stücke und auf die Personen, die dort ihren Wohnsitz oder Aufent- 
halt haben. Angehörige der Kommunalverbände haben Anspruch 
auf Benutzung der Anstalten und Gewährung vermögensrechtlicher 
Leistungen. Alle Kommunalverbände unterstehen der staatlichen 
Aufsicht?, 

2. Öffentlichrechtliche Korporationen,. Vereine sind 
keine Organe der Verwaltung. Allerdings können gewisse Ziele, welche 
den Gegenstand staatlicher Verwaltungstätigkeit bilden, auch von 
Vereinen verfolgt werden. Aber sie werden dadurch nicht zu einem 
Gliede der öffentlichen Verwaltung. Ihre Beziehungen zu ihren Mit- 
gliedern sind privatrechtlicher Natur. Die Zugehörigkeit der Einzelnen 
zum Verein beruht nicht auf gesetzlichen Vorschriften, sondern auf 
freiwilligem Beitritt. Der Verein besitzt gegenüber seinen Mitgliedern 
keinerlei Zwangsrechte, er ist, wenn er gegen sie vorgehen will, ge- 
nötigt, die Hilfe der Gerichte in Anspruch zu nehmen. Dies ändert 
sich auch dadurch nicht, daß ein Verein Korporationsrechte erhält, 
denn eine derartige Verleihung hat nur den Erfolg, ihn zu einem 
selbständigen Subjekte des Privatrechtes zu machen. Selbst der 
Umstand, daß Vereine oder Korporationen sich die Förderung ge- 
wisser öffentlicher Interessen zur Aufgabe stellen, läßt sie noch 
nicht aus dem Bereiche des Privatrechtes hinaustreten. Er kann zur 
Folge haben, daß zwischen ihnen und dem Staate nähere Beziehungen 
entstehen. Der Staat kann solchen Vereinen eine privilegierte 
Stellung einräumen, er kann Aufsichtsrechte über sie in Anspruclı 
nehmen, er kann einen Beitrittszwang entweder allgemein dureh 
Gesetz oder durch eine Anordnung der Behörde im einzelnen Fill 
aussprechen. Aber trotzdem bleiben die Vereine oder Korporationen 
doch lediglich privatrechtliche Subjekte. Subjekte des öffentlichen 
Rechtes werden sie erst dadurch, daß sie obrigkeitliche Gewalt 
besitzen. Derartige öffentlich rechtliche Korporationen 
können vom Staate für von ihm gewollte Zwecke errichtet, mit 
obrigkeitlichen Befugnissen ausgestattet und dadurch zu einem Gliede 
der öffentlichen Verwaltung werden. Es gibt aber auch öffentlich 
rechtliche Korporationen, die unabhängig vom Staate entstanden sind, 
deren obrigkeitliche Gewalt vom Staate nicht geschaffen, sondern nur 
anerkannt ist, so namentlich die Kirchen. Bei den öffentlichen 
Korporationen findet in der Regel ein Beitrittszwang statt, obwohl 
die Eigenschaft als öffentliche Korporation und der Beitrittszwang 
nicht notwendig zusammenfallen. 

‚Ss Öffentliche Anstalten!? die mit besonderer Rechts- 
subjektivität ausgestattet sind, können, ebenso wie die Korporationen, 

% Über das stantliche Aufsichtsrecht über die Selbstverwaltungskörper 
vgl. Me er-Anschütz $ 114; Mayer 2, 410; Fleiner S, 105. 

’% Über die Errichtung und Verwaltung öffentlicher Anstalten vgl. $ 11.
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für die Erfüllung vom Staat gewollter Zwecke errichtet und dem 
Organismus der öffentlichen Verwaltung eingefügt werden !!, 

11 Rechtsentwicklung: Die deutsche Verwaltungsorganisation hat 
sich nicht im Anschluß an das Reich, „sondern in den einzelnen Ländern ent- 
wickelt“. (Literatur über die geschichtliche Entwicklung der deutschen Be- 
hördenorganisation bei Meyer-Anschütz 8 107 %: 

Im Mittelalter lagen die Verwaltungsbefugnisse wesentlich in den 
Händen des LandesherrnundseinerBeamten. Die Zentralverwaltun 
führte der Landesherr selbst mit Unterstützung seiner Hofbeamten; für die Be- 
ratung wichtiger Angelegenheiten versammelte er diese und Personen aus den 
einzelnen Teilen des Landes zu einem Rat. Seit dem 16. Jahrhundert ent- 
wickelten, sich am landesherrlichen Hofe ständige Behörden mit kollegialer 
Organisation. Dies waren zunächst die Kanzleien oder Hofräte, später Re- 
jerungen genannt, für die allgemeine Landesverwaltung, die aber neben ihren 
erwaltungsbefugnissen auch richterliche Funktionen ausübten, und die Hof- 

gerichte ausschließlich für Gerichtsbarkeit. Von ersteren sonderten sich all- 
mählich Spezialbehörden für einzelne Verwaltungszweige ab, so die Kammern 
(Amtskammern, Rentkammern) für die Domänenverwaltung, die Kriegsräte für 
die Heeresverwaltung, die Konsistorien für die Ausübung der landesherrlichen 
Kirchengewalt. Die Angelegenheiten, die der Landesherr sich zur persönlichen 
Erledigung vorbehalten hatte, wurden im Geheimen Rate beraten. Allmählich 
nahm aber dieser den Charakter einer selbständigen Behörde an; die Beratung 
des Landesherrn ging auf einen Ausschuß desselben, das Kabinett, über. 

Für die lokale Verwaltung zertielen die Territorien in drei Teile: die 
landesherrlichen Besitzungen, die Besitzungen der Ritterschaft und der land- 
sässigen Prälaten und die Städte. Auf den landesherrlichen Besitzungen wurde 
dıe Verwaltung durch einen landesherrlichen Beamten (Amtmann, Droste, Pfleger, 
Vogt) geführt, der in seinen Händen Justiz, Polizei und Domanialverwaltun 
vereinigte. In den Gebieten der Ritterschaft und der Prälaten bestand Patrı- 
monialgerichtsbarkeit und Patrimonialpolizei des Gutsherrn. Die Städte hatten 
eine selbständige Verwaltung und die Ausübung einzelner Hoheitsrechte: sie 
regierten sich selbst durch ihren Rat. Die Landgemeinden standen unter dem 
Einfluß der Grundherren, wenn sie auch eine gewisse Beteiligung bei der 
Verwaltung ihrer Angelegenheiten bewahrt hatten. Zwischen den Organen 
der lokalen Verwaltung und den Zentralbehörden entwickelten sich Mittel- 
ehörden. 

Diese Organisation blieb in den meisten deutschen Territorien bis in das 
19. Jabrhundert hinein bestehen. Nur im brandenburg-preußischen 
Staate vollzog sich schon seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine 
Umbildung. Hier bestellten die Landesherrrn Kommissarien für die Militär- 
verwaltung und für die zu Zwecken des Heeres zu erhebenden Steuern. Aus 
einer Verbindung dieses Amtes mit dem der ständischen Land- und Kreis- 
kommissarien entwickelte sich das Amt des Landrats, auf den auch Polizei und 
Kreisfinanzverwaltung überging. Als höhere Behörden über den Kommissarien 
fungierten die Provinzialkommissariate und das Genoralkommissariat, Friedrich 
Wilhelm I. vereinigte die Provinzialkommissariate mit den Amtskammern zu 
Kriegs- und Domänenkammern. Letzteren wurde als Zentralbehörde das General- 
direktorium übergeordnet; unter ihnen standen die Landräte. In den Händen 
dieser Organe vereinigte sich schließlich die gesamte Polizei-, Militär- und 
Finanzverwaltung. Für die Regierungen blieb nur noch die Gerichtsbarkeit 
und die Ausübung einzelner Landeshoheitsrechte übrig. So war die Trennung 
von Justiz- und Verwaltung in Preußen schon im 18. Jahrhundert im wesent- 
lichen durchgeführt. Als Zentralorgane bestanden neben dem Generaldirektorium 
noch das Kabinettsministerium für die auswärtigen Angelegenheiten und das 
aus einer Umbildung des Geheimen Rates hervorgegangene Justizdepartement. 
(Loening, Gerichte und Verwaltungsbehörden in randenburg-Preußen. Verw.- 
Arch. 2, 217 ff; 8, 94 ff.) on , . 

Im Laufe des 19, Jahrhunderts hat sich in allen deutschen Staaten eine 
vollständige Reorganisation der Verwaltung vollzogen. An die Stelle der 
kollegialen Geheimen Räte sind überall bureaumäßig organisierte Ministerien 
getreten. Justiz und Verwaltung ist getrennt worden, (Vgl. $ 2.) Die lokale 

g%*
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I. Organisation der Verwaltung in den Einzelstaaten. 

8 9. 
Die Staatsverwaltung erfolgt durch Zentralbehörden und 

Lokalbehörden!. 
I. An der Spitze der Staatsverwaltung steht in den mon- 

archisch regierten Einzelstaaten der Monarch, der seine 
Rechte unter Gegenzeichnung und Verantwortlichkeit der Minister 
ausübt. Ihm sind einzelne Verwaltungsgeschäfte zur persönlichen 
Erledigung vorbehalten. Im übrigen liegt dieZentralverwaltung 
in den Händen der bureaumäßig organisierten Ministerien, unter 
die sich die Geschäfte nach der materiellen Verschiedenheit ver- 
teilen?. Die fünf Hauptdepartements sind: auswärtige Angelegen- 
heiten, innere Angelegenheiten, Justiz, Krieg und Finanzen®, Doch 
haben die auswärtigen und die Kriegsministerien in vielen deutschen 
Staaten aufgehört zu bestehen. Anderseits sind vom Ministerium des 
Innern oft besondere Verwaltungszweige abgezweigt, so namentlich 
kirchliche und Unterrichtsangelegenheiten, Handel und Gewerbe, 
Landwirtschaft, öffentliche Arbeiten“. Die Minister vereinigen sich 
zur Beratung und Beschlußfassung über allgemeinere Angelegen- 
heiten zu einem kollegialischen Ministerrat oder Staatsministerium. 
Die neben den Ministerien bestehenden Staatsräte sind nicht mehr 
von großer Bedeutung. Dieser Organisation entspricht auch die von 
Elsaß-Lothringen, nur daß an die Stelle des Monarchen der Kaiser 
  

Organisation hat eine systematischere und übersichtlichere Gliederung erhalten; 
überflüssige Zwischeninstanzen sind beseitigt worden. Patrimonialgerichts- 
barkeit und Patrimonialpolizei ist aufgehoben. Neben den landesherrlichen 
Beamten sind Personen, die aus der Tätigkeit für den Staat keinen Lebensberuf 
machen, sogenannte Elemente der Selbstverwaltung, zur Teilnahme 
an den Verwaltungsgeschäften berufen worden. Die Gemeinden haben neue 
Verfassungen und eine größere Selbständigkeit erhalten; den Bürgern ist eine 
tätige Mitwirkung bei der Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten beigelegt 
worden. Auch die größeren Bezirke des Staates sind als Kommunalverpän e 
ausgestaltet und dadurch selbständige Rechtssubjekte des öftentlichen Rechtes 
eworden. Durch die Reformgesetzgebung ist die Selbstverwaltung auf die 
rledigung staatlicher Geschäfte ausgedehnt und hat in den Kreisen, Bezirken 

und Provinzen eine weittragende Bedeutung erlangt. Nach der Gründung des 
Deutschen Reiches entstanden neben den Behörden der Einzelstaaten die Reichs- 
behörden. (vel. 8 10.) 

1 Die Behörden der Zentralverwaltung sind sämtlich Staatsbehörden, die 
Lokalverwaltung ist eine Mischung von Staats- und Kommunalverwaltung. — 
Die Lokalbehörden zerfallen in Mittel- (Provinzial-, Bezirks-, Kreis-)behörden 
und in Lokalbehörden im engeren Sinne, 

3 Die Tätigkeit der Zentralbehörden erstreckt sich auf das ganze 
Staatsgebiet. Zu den Zentralbehörden gehören außer den Ministerien die Zentral- 
stellen, denen die Leitung einzelner Verwaltungszweige in Unterordnung unter 
ein Ministerium übertragen ist (Steuerdirektionen, Zolldirektionen, Schulräte usw.), 
ebenso die obersten Verwaltungsgerichtshöfe. 

®? In den kleineren Staaten pflegt man mehrere Departements unter einem 
Vorstand zu vereinigen. — In Waldeck steht an der Spitze der Verwaltung 
ein vom König von Preußen zn ernennender Landesdirektor. Vertrag zwischen 
Preußen und Waldeck und Pyrmont vom 2. März 1887. 

+ Über die Gestaltung der Ministerien in den deutschen Staaten vgl. 
Meyer-Anschütz $ 108%. 

6 Vgl. Meyer-Anschütz 8 1085.
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tritt, der seine Verwaltungsbefugnisse teils selbst ausübt, teils durch 
einen Statthalter, der an der Spitze der Landesregierung steht, aus- 
üben läßt. Unter diesem steht das Ministerium, dessen Chef den 
Titel Staatssekretär führt und das in Abteilungen zerfällt, an deren 
Spitze Unterstaatssekretäre stehen. Der Statthalter, nicht der Kaiser, 
ernennt und instruiert die Bevollmächtigten zum Bundesrat®, 

In den freien Städten ist die Verwaltungsorganisation um 
vieles einfacher gestaltet, als in den monarchisch regierten Staaten”. 
An der Spitze der Verwaltung steht der Senat, der in Ausübung 
seiner Befugnisse durch Deputationen, die sich aus Senatsmitgliedern 
und Mitgliedern der Bürgerschaft oder anderen Bürgern zusammen- 
setzen, und durch Behörden unterstützt wird. Diese Organe führen 
die Geschäfte der Staats- und der Stadtverwaltung. Für das Land- 
gebiet besteht eine Gliederung in Verwaltungsbezirke, Gemeinden 
und höhere Kommunalverbände. 

IL. Die deutsche Lokalverwaltung ist eine Mischung von 
Staats- und Kommunalverwaltung. 

1. Die unterste Stufe der Verwaltung bilden die Gemeinden‘. 
Sie haben eine rein kommunale Organisation. Alle Organe 
der Gemeindeverwaltung gehen aus der Gemeinde selbst hervor. Der 
Staat beschränkt sich den Gemeinden gegenüber auf die Ausübung 
von Aufsichtsbefugnissen, ausnahmsweise erfolgt ihre kommissarische 
Verwaltung durch Staatsorgane. Die Tätigkeit der Gemeinden 
äußert sich in der Errichtung und Verwaltung allgemeiner Anstalten 
und sonstiger Fürsorge für die Bewohner und in der Ausübung von 
Hoheitsrechten®. Die der Gemeinde zustehenden obrigkeitlichen 
Befugnisse beruhen auf staatlichen Gesetzen. Die Gemeinden und 
ihre Organe werden im Bereiche ‘der innern, der Militär- und 
Finanzverwaltung tätig: bei Ausübung der ÖOrtspolizei, bei der 
Armenpflege, dem Schulwesen, dem Wegebau, der Krankenver- 
sicherung, der Führung der Standesregister, bei den Militärlasten, bei 
der Verwaltung ihrer eigenen Finanzen, bei der Einschätzung und 
Veranlagung zu den Staatssteuern. In bezug auf die Verfassung der 
Gemeinden stehen sich zwei Systeme gegenüber!®. Das erste, 
welches sich im Anschluß an die preußische Städteordnung vom 
19. November 1808 entwickelt hat, charakterisiert sich dadurch, daß 
die Verfassung für Städte und Landgemeinden eine ver- 
  

6 G. über die Verfassung Elsaß-Lothringens vom 31. Mai 1911 (R.G.Bl. $ 225. 
? Lüders, Der Träger der Staatsgewalt in den freien Hansestädten, 

Annalen 191285; Perels, Studien zum Hamburgischen Öffentlichen Recht I, 1912. 
8 Meyer-Änschütz & 110. — Literaturangaben in den verschiedenen 

Artikeln über Gemeinde W® 2, 39—156. — Matthias, Selbstverwaltung in 
Preußen? 1912. . 

° Man unterscheidet den eigenen und den übertragenen Wirkungs- 
kreis der Gemeinde. Unter dem eigenen Wirkungskreise begreift man die 
Tätigkeiten, welche die korporative Organisation der Gemeinde, die Verwaltung 
ihres Vermögens, die Fürsorge für rein lokale Bedürfnisse zum Gegenstande 
haben. Der übertragene Wirkungskreis umfaßt solche Aufgaben, deren Erfüllung 
rundsätzlich dem Staate obliegen würde, in dessen Auftrage aber von den 
emeinden für ihren Bereich übernommen wird. Meyer-Anschütz $ 109. 

10 Die deutschen Gemeindegesetze sind zusammengestellt bei Meyer- 
Anschütz $ 110 Anm,
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schiedene ist, In den Städten besteht für die Verwaltung ein 
kollegialisch organisierter Magistrat mit einem Bürgermeister an der 
Spitze, dem als Vertreter der Bürgerschaft das Kollegium der Stadt- 
verordneten zur Seite tritt. In den Landgemeinden wird die Ver- 
waltung von einem Einzelbeamten (Bürgermeister oder Schulze) ge- 
führt, neben ihm steht entweder die Gemeindeversammlung oder ein 
gewählter Gemeindeausschuß. Dieses System ist namentlich im 
Norden und Osten Deutschlands verbreitet; es besteht in den öst- 
lichen Provinzen Preußens, den Provinzen Hannover, Westfalen, 
Schleswig-Holstein und Hessen- Nassau, dem Königreich Sachsen, 
Braunschweig, Oldenburg, Lippe und Schaumburg-Lippe, ferner in 
Sachsen-Koburg-Gotha, Sachsen’ Altenburg, Anhalt und in Bayern 
diesseits des Rheins, Das zweite System, das seine Verbreitung 
wesentlich unter dem Einfluß der französischen Gesetzgebung er- 
langt hat, kennt nur eine einzige Art der Verfassung, die 
für Städte und für Landgemeinden gilt. Dieses System tritt in einer 
doppelten Gestaltung auf. Nach der ersten Gestaltung werden die 
Verwaltungsgeschäfte- von einem Bürgermeister mit einem oder 
mehreren Beigeordneten geführt; die Befugnisse der Gemeindever- 
tretung übt ein gewählter Gemeinderat aus. Diese Form der Ge- 
meindeverfassung ist im westlichen und mittleren Deutschland 
herrschend, namentlich in der preußischen Rheinprovinz und der 
bayrischen Pfalz, ferner in Elsaß-Lothringen, Hessen, Sachsen-Weimar, 
den reußischen und schwarzburgischen Fürstentümern, Sachsen- 
Meiningen und Waldeck, Nach der zweiten Gestaltung ist zwar die 
Verfassung für Stadt und Land gleichfalls eine einheitliche, aber sie 
nähert sich mehr der städtischen als der ländlichen Verfassung, die 
Verwaltung wird von einem kollegialen Gemeinderat (Stadtrat) mit 
einem Bürgermeister (Schultheiß) an der Spitze geführt; als Gemeinde- 
vertretung fungiert ein Gemeindeausschuß (Bürgerausschuß), an dessen 
Stelle in kleinen Gemeinden die Gemeindeversammlung tritt. Diese 
Gestaltung kommt in Württemberg und Baden vor. Allerdings gelten 
jetzt sowohl in Baden als im Regierungsbezirk Wiesbaden besondere 
Städteordnungen, aber die Verfassung ist für beide Arten der Ge- 
meinden wesentlich gleichmäßig gestaltet. Neben diesen Organen 
kommen Ausschüsse und Deputationen zur Verwaltung ein- 
zelner Spezialangelegenheiten vor, welche sich aus Mitgliedern der 
Gemeindebehörden und andern Gemeindebürgern zusammensetzen. 
Die Besetzung der Gemeindeämter findet regelmäßig durch Wahl 
statt. Die Walıl der Gemeindevertretung erfolgt durch die Bürger- 
schaft; Bürgermeister, Beigeordnete und Magistratsmitglieder werden 
von der Bürgerschaft oder von der Gemeindevertretung, der Bürger- 
meister auch wohl von einem durch Magistrat und Stadtverordnete 

gebildeten Wahlkollegium gewählt. Die Amter werden meist als 
elbstverwaltungsämter bekleidet; berufsmäßige und besoldete Beamte 

sind die Bürgermeister der größeren Orte und eine Anzahl von 
Beigeordneten und Stadträten in großen Städten. Dem Staate steht 
über die Gemeinden eine Aufsicht zu, die sich in der Bestätigung 
der Gemeindebeamten, der Genehmigung wichtigerer Akte der Ge- 
meindeverwaltung, der Befugnis, die Gemeindevertretung aufzu-
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lösen und eine kommissarische Verwaltung. der Gemeinde anzu- 
ordnen, äußert. 

2. Die größeren Abteilungen des Staates kommen unter 
der Bezeichnung Kreise, Bezirke, Provinzen vor. Ihre 
Gliederung ist nach der Größe der Staaten außerordentlich ver- 
schieden. Preußen zerfällt in Provinzen, Regierungsbezirke, Kreise, 
und selbst letztere teilen sich meist noch in Unterabteilungen (Amts- 
bezirke, Amter, Bürgermeistereien),. Die Mittelstaaten haben eine 
zweifache Gliederung. Bayern zerfällt in Kreise und Distrikte, 
Sachsen in Kreishauptmannschaften und Amtshauptmannschaften, 
Württemberg in Kreise und Oberämter, Hessen in Provinzen und 
Kreise. Auch in Baden sind Kreise und Bezirke’ zu unterscheiden, 
doch dienen nur letztere den Zwecken der Staatsverwaltung, erstere 
sind reine Kommunalverbände. Elsaß-Lothringen hat eine Gliederung 
in Bezirke und Kreise, die den französischen Departements und 
Arrondissements entsprechen. Die kleineren Staaten kennen nur eine 
einmalige Einteilung; sie zerfallen in Bezirke, Kreise oder Ämter. 

Die größeren Abteilungen des Staates hatten in älterer Zeit 
lediglich den Charakter von Staatsbezirken. Ihre Verwaltung 
lag in den Händen von berufsmäßigen und besoldeten Staatsbeamten. 
Auf diesem Standpunkte stehen jetzt nur noch einige kleine Staaten, 
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg- Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt. 

In den meisten Staaten sind im Laufe des 19. Jahrhunderts die Be- 
zirke zuKommunalverbänden ausgestaltet worden!!, Sie haben 
den Charakter als selbständige Subjekte des öffentlichen Rechtes und 
eine eigene Organisation erhalten. Den kommunalen Organen wurden 
jedoch lediglich Funktionen der Vermögens- und Änstaltsverwaltung 
und beratende Befugnisse beigelegt. Die Ausübung der obrigkeit- 
lichen Verwaltung blieb den staatlichen Behörden vorbehalten, welche 
aus besoldeten Berufsbeamten bestanden, Diesen Grundsätzen ent- 
sprach die ältere Gestaltung der preußischen Verwaltung, in welcher 
Oberpräsident, Bezirksregierung und Landrat als staatliche Organe, 
Kreisstände und Provinzialstäinde mit ihren Ausschüssen für die 
kommunale Verwaltung tätig waren. Eine ähnliche Organisation be- 
steht auch jetzt noch in vielen Staaten. So fungieren in Bayern 
Kreisregierungen und Bezirksämter als staatliche Behörden, Landräte 
und Distriktsräte mit ihren Ausschüssen als kommunale Vertretungen. 
In Württemberg sind Kreisregierungen und ÖOberämter auf. dem Ge- 
biete der Staatsverwaltung tätig; die Oberamtsbezirke haben zugleich 
den Charakter von Kommunalverbänden, in denen die Amtsver- 
rammlungen als kommunale Vertretungen bestehen. Eine ähnliche 
Organisation ist vorhanden in Oldenburg (Amtshauptleute und Amts- 
räte), Sachsen-Meiningen (Landräte und Kreisausschüsse), Schwarz- 
burg-Sondershausen (Landräte und Bezirksausschüsse), Waldeck 
“> (6 EEE Gas 

1 Über Zweckverbände vgl. Nachtrag. — Der Zweckverband Groß- 
Berlin ist ein Kommunalverband zur Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten 
mit den Rechten einer Korporation (G. vom 9. Juli 1911). — In Preußen können 
Städte, Landgemeinden, Gutsbezirke, Bürgermeistereien und Landkreise zur Er- 
füllung einzelner kommunaler Aufgaben zu Zweckverbänden verbunden werden 
(G. vom 19. Juli 1911).
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(Kreisamtmänner und Kreisvorstände), Schaumburg-Lippe (Amts- 
hauptleute und Amtsversammlungen), Lippe (Amtshauptleute und 
Amtsgemeinderäte). Diesen Grundsätzen entspricht auch die fran- 
zösische Verwaltungsorganisation, die im wesentlichen in Elsaß- 
Lothringen bestehen geblieben ist. Hier fungieren Bezirkspräsidenten 
und Kreisdirektoren als staatliche Verwaltungsbeamte; ihnen stehen 
Bezirkstage und Kreistage als Vertretungen der Bevölkerung zur 
Seite, deren Befugnisse denen der französischen Generalräte und 
Arrondissementsräte entsprechen. 

Die neueste Entwicklung charakterisiert sich dadurch, daß sie 
Elemente der Selbstverwaltung auch zur Erledigung 
staatlicher Geschäfte und zur Ausübung obrigkeit- 
licher Befugnisse herangezogen hat. Dagegen sind die An- 
elegenheiten der kommunalen Vermögens- und Anstaltsverwaltung 
en kommunalen Organen belassen worden. Diese Grundsätze haben, 

nachdem sie zuerst, wenn auch nur in beschränkter Weise, 1850 im 
Großherzogtum Sachsen-Weimar, in weiterem Umfange durch die 
badische Verwaltungsgesetzgebung des Jahres 1863 durchgeführt 
worden sind, ihre bedeutendste Verwirklichung in der preußischen 
Reformgesetzgebung der Jahre 1872 bis 1889 gefunden. In Preußen 
fungieren jetzt neben dem Oberpräsidenten, der Bezirksregierung und 
dem Landrat als staatliche Organe auf dem Gebiete der obrigkeit- 
lichen Verwaltung der Provinzialrat, der Bezirksausschuß und der 
Kreisausschuß, welche sich aus staatlichen Berufsbeamten und Per- 
sonen zusammensetzen, die von den Kreistagen bezw. Provinzial- 
ausschüssen gewählt werden. Die Verwaltung der Kommunalangelegen- 
heiten der Kreise und Provinzen liegt in den Händen der Kreis- 
versammlungen (Kreistage) und Kreisausschüsse, der Provinzial- 
landtage, Provinzialausschüsse und der vom Provinziallandtage ge- 
wählten Landesdirektoren. Ähnliche Organisationen sind auch in 
anderen Staaten durchgeführt. In Sachsen stehen an der Spitze der 
Amtshauptmannschaften und Kreishauptmannschaften Amtshauptleute 
und Kreishauptleute als staatliche Verwaltungsbeamte, ihnen treten 
gewählte Bezirks- und Kreisausschüsse zur Seite, welche an der obrig- 
keitlichen Verwaltung teilnehmen. Die kommunalen Angelegenheiten 
der Bezirke werden von den Bezirksversammlungen wahrgenommen. 
Baden zerfällt für die Zwecke der staatlichen Verwaltung in Bezirke, 
in welchen die aus Berufsbeamten bestehenden Bezirksämter im Ver- 
ein mit den aus Elementen der Selbstverwaltung zusammengesetzten, 
auf ministerieller Ernennung beruhenden Bezirksräten die obrigkeit- 
liche Verwaltung ausüben. Die Kreise haben lediglich den Charakter 
von Kommunalverbänden und werden durch Kreisversammlungen und 
Kreisausschüsse vertreten. In den hessischen Provinzen und Kreisen 
fungieren Provinzdirektoren und Kreisräte als staatliche Berufs- 
beamte, Kreistage und Provinzialtage als kommunale Vertretungen, 
Kreisausschüsse und Provinzialausschüsse als Organe sowohl für die 
kommunale als für die staatliche und obrigkeitliche Verwaltung. Die 
Bezirke in Sachsen-Weimar sind staatliche Verwaltungsbezirke, in 
ihnen nimmt neben dem Bezirksdirektor ein von den für die Land- 
tagswahl bestellten Wahlmännern gewählter Bezirksausschuß an der
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Verwaltung teil. Ähnliche Ausschüsse treten in beiden reußischen 
Fürstentümern den Landräten zur Seite. In den braunschweigischen 
und anhaltischen Kreisen bestehen als kommunale Organe Kıeis- 
versammlungen und Kreisausschüsse; die letzteren sind aber neben 
den Kreisdirektoren :auch auf dem Gebiete der obrigkeitlichen Ver- 
waltung tätig. 

Il. Organisation der Verwaltung des Reichs!. 

8 10. 

Die obersten Verwaltungsorgane des Reiches sind Kaiser und 
Bundesrat. Die Verwaltungsbefugnisse verteilen sich unter die- 
selben nicht nach einem grundlegenden Prinzip, sondern auf Grund 
einer Masse von Spezialbestimmungen, die bei den einzelnen Ver- 
waltungsgebieten ihre Erwähnung finden. 

An der Spitze der Reichsbehörden steht der Reichs- 
kanzler. Er ist der höchste Verwaltungsbeamte des Reiches, be- 
sitzt allein das Recht der verantwortlichen Kontrasignatur der kaiser- 
lichen Anordnungen und Verfügungen und ist Chef aller Reichs- 
behörden. Der Reichskanzler kann in Verhinderungsfällen für den 
gesamten Umfang seiner Geschäfte und Obliegenheiten durch einen 
(eneralstellvertreter oder für die Amtszweige, die sich in der eigenen 
Verwaltung des Reiches befinden, durch die Vorstände der höheren 
Reichsbehörden als Spezialvertreter vertreten werden ®. 

Die Reichsbehörden sind, da das Deutsche Reich nur auf 
wenigen Gebieten eine unmittelbare Verwaltung besitzt, die Durch- 
führung der Reichsgesetze vielmehr regelmäßig den Einzelstaaten 
überläßt und sich selbst nur die Aufsicht? vorbehält, zum größten 
Teil reine Zentralbehörden*. Nur auf den Gebieten, auf denen 
das Reich unmittelbare Verwaltungsbefugnisse ausübt, die eine lokale 
Tätigkeit erfordern, z. B. auf dem des Post- und Telegraphenwesens, 
besteht eine in die einzelnen Teile des Reiches hinein verzweigte 
Behördenorganisation®. 
  

ı Meyer-Anschütz $ 120; Laband? 1, 346; Loening S. 73. 
? “ betr. die Stellvertretung des Reichskanzlers, vom 17. März 1878 

R.G.Bl. S. 7). 
| 3 Kiafe r, Das Aufsichtsrecht des Reichs über die Einzelstaaten 1909. 

+ Vgl.$5 9%, 
ö Recntsentwicklung: Nach Gründung des Norddeutschen Bundes 

wurde eine Behörde für die Bearbeitung der dem Bundeskanzler überwiesenen 
Gegenstände der Bundesverwaltung errichtet. Sie führte den Namen Bundes- 
kunzleramt, eine Bezeichnung, die seit der Gründung des Reiches inReichs- 
kanzleramt überging. Als zweite Reichsbehürde trat neben das Bundes- 
kanzleramt das frühere preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, 
das, nachdem es durch den Etat auf den Bund übernommen war, die Bezeichnung 
auswärtiges Amt des Norddeutschen Bundes, später des Deutschen Reiches 
erhielt. Neben diesen beiden Behörden traten allmählich noch andere auf: die 
kaiserliche Admiralität, die Verwaltung des Reichsinvalidenfonds, das Reichs- 
eisenbahnamt, die Reichsbankbehörden. Es lösten sich ferner vom Reichs- 
kanzleramt im Laufe der Zeit einzelne Abteilungen los und wurden zu selb- 
ständigen Behörden, zuerst das Generalpostamt und die Generaltelegraphen- 
direktion, dann das Reichsjustizamt und das Reichskanzleramt für Elsaß- 
Lothringen, endlich das Keichsschatzamt. Generalpostamt und General-
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Den amtlichen Verkehr des Reichskanzlers mit den Chefs der 
einzelnen Ämter vermittelt die Reichskanzlei. 

Die dem Reichskanzler untergeordneten Reichsbehörden, 
deren Vorstände meist den Titel Staatssekretär führen, sind folgende ®: 

1. Auswärtiges Amt für die Verwaltung der auswärtigen 
Angelegenheiten. Von ihm ressortieren die Kaiserlichen Missionen 
und Konsulate. 

9. Reichsamt des Innern für die Bearbeitung der Reichs- 
angelegenheiten, für die Spezialbehörden nicht vorhanden sind. Als 
untergeordnete Behörden ressortieren von ihm: Zentraldirektion der 
Monumenta Germaniae historica, Verteilungsstelle für die Kaliindustrie, 
Berufungskommission für die Kaliindustrie, Reichskommissare für das 
Auswanderungswesen, Reichs-Schulkommission, Technische Kom- 
mission für Seeschiffahrt, Reichs-Prüfungsinspektoren (Reichs- 
inspektoren für die Seeschiffer- und Seesteuermannsprüfungen und 
für die Seedampfschiffs- Maschinistenprüfungen), Ständige Aus- 
stellung für Arbeiterwohlfahrt (Verwaltung und Beirat), Börsen- 
ausschuß, Berufskammer in Börsen-Ehrengerichtssachen, Bundesamt 
für das Heimatwesen, Schiffsvermessungsamt, Entscheidende Disziplinar- 
behörden (Disziplinarhof und Disziplinarkammern), Behörden für die 
Untersuchung von Seeunfällen (Ober-Seeamt und Reichskommissare 
bei den Seeämtern), Statistisches Amt (Beirat für Arbeiterstatistik), 
Normal-Eichungskommission, Gesundheitsamt (Reichs-Gesundheitsrat), 
Biologische Anstalt für Land- und Forstwirtschaft (Beirat für Fragen 
der Land- und Forstwirtschaft), Patentamt, Reichsversicherungsamt, 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt, Kanalamt, Aufsichtsamt für 
Privatversicherung (Versicherungsbeirat). 

3. Reichs-Marineamt, die oberste Reichsbehörde für die 
Verwaltung der Kaiserlichen Marine Ihm untersteht auch die 
Deutsche Seewarte. 

4. Reichs-Justizamt für die dem Reiche obliegenden Ge- 
schäfte der Justizverwaltung. 

5. Reichsschatzamt für die Finanzverwaltung des Reiches, 
6. Reichs-Kolonialamt”. 

telegraphendirektion wurden unter dem Generalpostmeister zu einer Behörde 
vereinigt und später als Reichspostamt bezeichnet. Das Reichskanzleramt für 
Elsaß-Lothringen wurde infolge der Umgestaltung der Verfassung Elsaß- 
Lothringens durch das Reichsgesetz vom 4. Juli 1879 wieder aufgehoben. Für 
die Verwaltung der Reichsbahnen wurde ein besonderes Reichsamt errichtet. 
So blieb von dem Reichskanzleramt schließlich nur noch ‚die sogenannte Zentral- 
abteilung übrig, die seit dem 1. Januar 1880 die Bezeichnung Reichsamt 
des Innern annahm. Im Jahre 1889 wurde die Admiralität, die bisher Ober- 
kommando und Marineverwaltung vereinigte, getrennt und für letztere ein be- 
sonderes Reichsmarineamt errichtet. 

6 Die Anordnung der Reichsbehörden erfolgte nach dem Handbuch für 
das Deutsche Reich auf das Jahr 1912. Bearbeitet im Reichsamt des 

nuern. 
"Im Reichskolonialamt bearbeiten drei Abteilungen die Geschäfte der 

Zivilverwaltung, als vierte kommt hinzu die Militärverwaltung (Kommando der 
Schutztruppen). Dem Reichskolonislamt unterstehen auch die entscheidenden 
Disziplinarbehörden für die Schutzgebiete (Disziplinarhof und Disziplinar- 
kammer). — Die Zentralverwaltung für das Schutzgebiet Kiautschou untersteht 
dem Reichsmarineamt.
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7. Reichs-Eisenbahnamt für die Ausübung des dem Reiche 
zustehenden Aufsichtsrechtes über die Eisenbahnen ?, 

8 Rechnungshof des Deutschen Reichs. Unter der 
Bezeichnung „Rechnungshof des Deutschen Reichs“ wird von der 
Königl. Preußischen Rechnungskammer die Kontrolle des Haushalts 
des Deutschen Reichs und des Landeshaushalts von Elsaß-Lothringen 
suwie des Haushalts der Schutzgebiete geführt. Auch die Rechnungen 
der Reichsbank unterliegen der Revision durch den Rechnungshof. 

9. Verwaltung des Reichs-Invalidenfonds, die sich 
auch auf den Fonds für die Errichtung des Reichstagsgebäudes und 
auf den Hinterbliebenen-Versicherungsfonds erstreckt. 

10. Reichs-Postamt für die Verwaltung des gesamten Post- 
und Telegraphenwesens des Reiches. Ihm untersteht auch die 
Reichsdruckerei. 

11. Reichsamt für die Verwaltung der Reichseisen- 
bahnen". 

12. Reichsmilitärgericht, der oberste Gerichtshof in 
militärischen Angelegenheiten für die gesamte bewaffnete Macht 
des Reichs. 

13. Reichsbank!’?, das Reichsbankdirektorium für die Ver- 
waltung der Reichsbank und das Reichsbankdirektorium für die Auf- 
sicht über dieselbe. 

14. Reichsschuldenkommission!!. 
15. Reichsrayonkommission"*. 
Nach eigenem Ermessen entscheiden in kollegialischer 

Beschlußfassung ohne Einfluß des Reichskanzlers die ihnen über- 
tragenen Angelegenheiten als Verwaltungsgerichte?® folgende Behörden: 
  

8 Handbuch VII: Wird gegen eine von dem Reichseisenbahnamt verfügte 
Maßregel Gegenvorstellung erhoben auf Grund der Behauptung, daß die Maß- 
regel in den Gesetzen und rechtsgültigen Vorschriften nicht begründet sei, so 
hat das durch Zuziehung von richterlichen Beamten zu verstärkende Reichs- 
eisenbahnamt über die Gegenvorstellung selbständig und unter eigener Ver- 
antwortlichkeit in kollegialer Beratung und Beschlußfassung zu befinden. 

® Handbuch XI: Der Leitung des Reichsamts, untersteht die Verwaltung 
und der Betrieb der dem Deutschen Reiche gehörigen sowie der sonst in die 
Verwaltung des Reichs übergegangenen Eisenbahnen. — Zum Ressort des 
Reichsamts gehört die Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß- 
Lothringen. Vpl. ; 83. , . 

1° Handbuch XIIl: Die Reichsbank hat die Aufgabe, den Geldumlauf im 
Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern und für die 
Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals zu sorgen, $ 91. . i 

11 Handbuch XIV: Die Reichsschuldenkommission für die Aufsicht über 
die Reichsschuldenverwaltung, die Kontrolle ‚über die Verwaltung des Reichs- 
kriegsschatzes, über die Verwaltung des Reichsinvalidenfonds und des Fonds 
für den Bau des Reichstagsgebäudes, über den Hinterbliebenenvorsicherungs- 
fonds und über die An- und Ausfertigung, Einziehung und Vernichtung der 
Banknoten der Reichsbank. . . Le 

12 Handbuch XV: Die Reichsrayonkommission entscheidet endgültig über 
die Beschränkungen, denen die Benutzung des Grundeigentums innerhalb des 
Rayons der beständigen Befestigungen unterliegt, und insbesondere über Ein- 
sprüche gegen Anordnungen und Entscheidungen der Kommandanturen in 

ayonangelegenheiten, 
dr gl. Meyer-Anschütz & 186 S, 468; Laband?® 1, 421: Reichs- 

verwaltungsgerichte.
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1. Bundesamt für das Heimatwesen zur Entscheidung 
von Rechtsstreitigkeiten unter den Armenverbänden über die Unter- 
stützung Hilfsbedürftiger ($ 25); 

2. das durch Richter verstärkte Reichs-Eisenbahn- 
amt!#; 

3. die Reichsrayonkommission’®; 
4. das Patentamt für die Erteilung und Zurücknahme der 

Patente ($ 72); 
5. das Ober-Seeamt bei Beschwerden gegen die Sprüche der 

Seeämter, die einem Seeschiffer, einem Seesteuermann oder dem Maschi- 
nisten eines Seedampfers die Befugnis zur Ausübung seines Gewerbes 
entzogen oder einem hierauf gerichteten Antrage des Kommissars 
keine Folge gegeben haben ($ 82); 

6. das Reichs-Versicherungsamt für die obere Leitung 
der Unfallversicherung sowie der Invaliditäts- und Altersversicherung. 

9, Verwaltungsakte'. 

8 11. 
Verwaltungsakte® heißen die vonden Verwaltungs- 

organen in Ausübungihrer Befugnisse vorgenommenen 
Handlungen®, Die Verwaltung ist keine bloße Ausführung der 

14 Vgl. Anm. 6. 
15 Vgl. Anm. 10. . . 
ı Meyer-Anschütz 8 177; BernatzikS.6; Hänel1,122; Laband?®, 

188; Loening S. 225; Mayer 1, 94; Fleiner S. 163. — W. Jellinek, Der 
fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen. 1908; Kormann, System der 
rechtsgeschäftlichen Staatsakte 1910; Grundzüge eines allgemeinen Teils des 
öffentlichen Rechts. Annalen 1911. S. 850, 904; 1912 5.36, 114; W.Jellinek, 
Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmäßigkeitserwägung. 1913. 

° Verwaltungssachen heißen die Angelegenheiten, die von den Ver- 
waltungsorganen, Justizsachen, die von den Gerichten erledigt werden. Die 
Zuständigkeit der Gerichte erstreckt sich auf Privatrechtsstreitigkeiten und 
Strafsachen, während die Entscheidung der Verwaltungssachen einschließlich 
der dabei auftretenden Rechtsfragen in den Händen der Verwaltungsorgane 
liegen. Den Verwaltungsbehörden sind aber einzelne Zivilstreitigkeiten und 
Strafsachen zur Aburteilung überwiesen, und anderseits Ist gegenüber gewissen 
Verwaltungsverfügungen die Beschreitung des Rechtsweges gestattet. Vgl. 
darüber Meyer-Anschütz $ 180. 

Angelegenheiten, die im nstanzenzuge der Verwaltungsbehörden erledigt 
werden, bezeichnet man als reine Verwaltungssachen (Beschlußsachen) 
im Gegensatz zu den Verwaltungsstreitsachen, die zur Zuständigkeit 
der Verwaltungsgerichte gehören. Zur Verfolgung der reinen Verwaltungs- 
sachen dient die Verwaltungsbeschwerde, zur Verfolgung der Verwaltungs- 
streitsachen die Verwaltungsklaga». 

s Vgl. G. Meyer im Lehrbuch des Deutschen Staaterechts 1772: 
OÖ. Mayer 1, 951 will den Begriff des Verwaltungsaktes auf obrigkeitliche Akte 

beschränken, weil das Wort eine Übersetzung des französischen „acte ad- 
ministrative“ sei, Diese Behauptung ist nicht zutreffend: der Be rif? hat sich 
in Deutschland durchaus selbständig entwickelt (vgl. Jellinek, Verw.-Arch. 5, 
306), und es besteht dabei keine Veranlassung, ihm entgegen dem klaren Wort- 
laut eine so eingeschränkte Bedeutung beizulegen.“ — Verwaltungsakt ist nach 
Mayer 1, 95 ein der Verwaltung zugehöriger obrigkeitlicher Ausspruch, der 
dem Untertan gegenüber im Einzelfall bestimmt, was für ihn Rechtens sein 
soll. — Thoma ], 52% nennt in Übereinstimmung mit G. Meyer jede Art 

N
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Gesetze, sondern ein Handeln innerhalb der gesetzlichen Schranken. 
Die Verwaltungsakte zerfallen daher in Entscheidungen“, die 
ein bestehendes Gesetz auf einen konkreten Fall anwenden, und in 
Verfügungen im engeren Sinne, welche die Verwaltung nach 
eigenem Eirmessen° unter Beobachtung der Gesetze vornimmt. 

Man unterscheidet Verwaltungsakte, die sich innerhalb des 
Organismus der Verwaltung bewegen, und solche, durch 
welche die Verwaltung zu anderen Rechtssubjekten in Be- 
ziehung tritt. 

I. Die Verhältnisse des Verwaltungsorganismus be- 
ruhen auf dem Prinzip der Über- und Unterordnung. Die höheren 
Verwaltungsorgane haben gegenüber den niederen das Recht des 
Befehls, die niederen gegenüber den höheren die Pflicht der 
Folgeleistung. Die Befehle der höheren Verwaltungsorgane 
können in einer zweifachen Form ergehen: als Verfügungen, 
d. h. Anordnungen für konkrete Angelegenheiten, und als Ver- 
ordnungen, d. h. als abstrakte oder allgemeine Vorschriften für 
eine Anzahl von individuell nicht bestimmten Fällen. Verordnungen 
dieser Art heißen Verwaltungsverordnungen oder Instruk- 
tionen. Für die innerhalb des Verwaltungsorganismus vorkommenden 
Verfügungen und Verordnungen ist eine bestimmte Art der Publi- 
kation nicht erforderlich; es genügt, wenn sie in authentischer Weise 
zur Kenntnis der Behörden oder Beamten gebracht werden. Die 
Mitteilung erfolgt bei Verfügungen stets durch Zufertigung. Auch 
Verwaltungsverordnungen können durch Zufertigung an sämtliche 
Behörden, für die sie erlassen sind, bekannt gemacht werden; es 
genügt aber auch, wenn sie in Blättern abgedruckt werden, welche 
diese zu halten verpflichtet sind. 

Den höheren Verwaltungsorganen steht gegenüber den niederen 
ferner das Recht der Aufsicht® zu. Dies Recht umfaßt zunächst 
die Befugnis, von der Tätigkeit der niederen Verwaltungsorgane 
Kenntnis zu nehmen. Die Kenntnisnahme kann durch eigene Tätig- 
keit der höheren Verwaltungsorgane erfolgen, oder es kann dazu eine 
Mitwirkung der niederen in Form der Berichterstattung notwendig 
werden. In dem Recht der Aufsicht ist außerdem die Befugnis ent- 
  

von Tätigkeitsäußerung der Verwaltung einen Verwaltungsakt, — 
Laband 2, 178: Verwaltungsakt ist die Herbeiführung eines gewollten Er- 
folges. — Fleiner S. 167: Unter einem Verwaltungsakt versteht man die 
Handlung einer Verwaltungsbehörde, im Gegensatz zu den Betätigungen 
der beiden anderen staatlichen Funktionen. Der Ausdruck „Verwaltungsakt“ 
umfaßt daher tatsächliche Handlungen, wie Handlungen juristischer (privat- 
rechtlicher und öffentlichrechtlicher) Natur. In einem engeren Sinne dagegen 
ist als Verwaltungsakt nur die mit obrigkeitlicher Autorität vorgenommene 
Handlung einer Verwaltungsbehörde zu verstehen. 

4 Meyer-Anschütz 8 178; Laband 2, 194: Die Entscheidungen, auch 
diejenigen der Verwaltungsbehörden, sind ausschließlich durch Rechtssätze be- 
gründet; die Verwaltungsverfügungen, auch diejenigen der Gerichte, müssen 
zugleich rechtlich erlaubt und durch Zweckmäßigkeitsgründe gerechtfertigt sein; 
Mayer 1, 100: Entscheidungen sind Verwaltungsakte mit recht- 
lich gebundenem Inhalt. 

5 Über das Ermessen der Verwaltungsorgane vgl. $ 15°. 
e Mayer 2, 410; Fleiner S, 89.
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halten, im Falle eines unangemessenen oder pflichtwidrigen Verhaltens 

der niedrigen Organe die erforderlichen Maßregeln zu ergreifen. 

Diese Maßregeln sind Verfügungen, welche die Anordnungen 

niederer Verwaltungsorgane abändern oder diesen die Abänderung 

auftragen, oder Zwangsmaßregeln, durch die sie zur Erfüllung 

von Pflichten angehalten werden, oder Rügen und Ordnungs- 
strafen, die wegen Pflichtwidrigkeiten verhängt werden. Ein der- 

artiges Einschreiten der höheren Verwaltungsorgane kann von Amts- 
wegen erfolgen oder durch die Beschwerde einer beteiligten 
Privatperson veranlaßt werden. Dagegen ist in dem Recht der Auf- 
sicht die Befugnis nicht entlialten, die Handlungen an Stelle der 
untergeordneten Behörde selbst vorzunehmen. Diese Befugnis kann 
den Verwaltungsbehörden nur gegenüber solchen untergeordneten Be- 
amten zugesprochen werden, die lediglich als Hilfs und Vollstreckungs- 
beamte der vorgesetzten Stelle fungieren. 

Die Aufsichtsbefugnisse stehen den höheren Staatsverwal- 
tungsorganen gegenüber den niederen staatlichen und 
gegenüber den kommunalen Organen zu. Sofern letztere zur 
Mitwirkung bei der Ausübung staatlicher Verwaltungsbefugnisse, 
z. B. der Polizeigewalt, berufen werden, sind sie dem Organismus 
der Staatsbehörden vollständig eingegliedert. Die vorgesetzten Staats- 

behörden können ihnen gegenüber alle vorher erwähnten Aufsichts- 
befugnisse ausüben. Wo es sich dagegen um eigene Angelegenheiten 
der Kommunalverbände, z. B. um die Abfassung kommunaler Statuten 
und Akte der kommunalen Vermögensverwaltung handelt, findet eine 
derartige Unterordnung der Kommunalorgane unter die Staatsorgane 
nicht statt, deren Einfluß auf die Kommunalangelegenheiten sich in 
diesem Falle vielmehr in der Form der Bestätigung der be- 

treffenden Akte äussert”, Ein besonderer Ausfluß der staatlichen 
Aufsicht über die Kommunalverbände ist endlich das Recht der 
Bestätigung gewisser Kommunalbeamten und der Auflösung kom- 
munaler Vertretungen. Diese Befugnisse finden ihre Rechtfertigung 
in dem Umstande, daß die betreffenden Kommunalorgane entweder 
geradezu zur Ausübung staatlicher Funktionen oder doch wenigstens 
zur Ausübung von Tätigkeiten, die für das Staatsleben von großer 
Bedeutung sind, berufen werden, während den staatlichen Organen 
ein unmittelbarer Einfluß auf die Bestellung nicht zusteht. 

Die höheren Reichsverwaltungsorgane haben unmittel- 
bare Aufsichtsbefugnisse nur gegenüber den niederen Reichsver- 
waltungsbehörden auszuüben, Die Staats-- und Kommunalbehörden 
der Einzelstaaten sind, soweit nicht reichsgesetzlich etwas anderes 
ausdrücklich festgesetzt ist, ihnen nicht unmittelbar untergeordnet; 
die Reichsorgane müssen sich bei Ausübung der Aufsichtsbefugnisse 
über sie der Vermittlung der Zentralbehörden der Einzelstaaten be- 
dienen. Dagegen besteht auf den Gebieten der Reichskompetenz 
eine Aufsicht der höheren Reichsverwaltungsorgane, namentlich des 
Kaisers und des Reichskanzlers, gegenüber den Regierungen der 

’ Meyer-Anschütz 8. 391; Art. Bestätigung \V? 1. 435,
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Einzelstaaten. Gegenstand dieser Aufsicht ist die Einhaltung der 
reichsgesetzlichen Vorschriften. Sie bewegt sich aber nicht in den 
Formen, die für den Verkehr zwischen höheren und niederen Be- 
hörden desselben Staates maßgebend sind. Die Befugnis der höheren 
Reichsorgane beschränkt sich darauf, die Abänderung solcher An- 
ordnungen zu fordern, die sich mit den Reichsgesetzen nicht in Ein- 
klang befinden. Zweifel über die Anwendung und Auslegung von 
Reichsgesetzen, die dabei auftreten, entscheidet der Bundesrat, Der 
Ungehorsam gegenüber den Entscheidungen des letzteren kann die 
Verhängung der Exekution zur Folge haben. 

II. Außerhalb des Organismus der Verwaltung lassen 
sich drei Gruppen von Verwaltungstätigkeiten unterscheiden:® 1. der 
Verkehr mit anderen Staaten, 2. der vermögensrechtliche Verkehr 
mit Privatpersonen, 3, die Ausübung obrigkeitlicher Befuguisse gegen- 
über den Untertanen. 

1. Völkerrechtlicher Natur sind die Verwaltungstätig- 
keiten, welche den Verkehr mit anderen Staaten zum Gegenstande 
haben, also die Verwaltungsakte auf dem Gebiete der 
auswärtigen Verwaltung”. Sie bewegen sich in den Formen 
der Mitteilung, der Unterhandlung und der Vertragsschließung. Von 
allen Verwaltungshandlungen entziehen sie sich am meisten einer 
gesetzlichen Regelung. Für die betreffenden Verwaltungsorgane, die 
Gesandtschaften und Konsulate, sind daher die Grundsätze des 
Völkerrechtes und die Instruktionen der vorgesetzten Behörden maß- 
gebend. — Allerdings sind ihnen auch andere Befugnisse übertragen, 
die nicht gegenüber den fremden Staaten, sondern gegenüber den 
Angehörigen des eigenen Staates ausgeübt werden. So besitzen 
namentlich die deutschen Reichsgesandten und Reichskonsuln die 

Befugnis, für die Reichsangehörigen gewisse rechtsbegründende Akte 
und Beurkundungen vorzunehmen; den Konsuln steht sogar eine 
Polizeigewalt und in einzelnen außereuropäischen Ländern eine Juris- 
diktion über die Reichsangehörigen zu. Die in Ausübung dieser 
Befugnisse vorgenommenen Akte haben ihrem materiellen Gehalte 
nach nicht den Charakter von Funktionen der auswärtigen Verwaltung, 
Sofern sie nicht, wie die als Ausfluß der konsularischen Jurisdiktions- 
befugnisse vorkommenden Entscheidungen und Befehle, die Natur 
richterlicher Verfügungen besitzen, stehen sie ihrem materiellen In- 
halte nach den Handlungen gleich, die sonst auf dem Gebiete der 

inneren Verwaltung vorkommen. Sie werden nur im Gegensatz zu 
diesen nicht innerhalb des Reiches, sondern im Auslande vorgenommen 
und sind deshalb den Organen der auswärtigen Verwaltung über- 
tragen. , 

2. Die Verwaltungstätigkeiten, die den vermögensrecht- 
lichen Verkehr mit Privatpersonen betreffen, beziehen sich, 

da der Staat in vermögensrechtlichen Beziehungen als Privatperson 
behandelt wird, in den Formen des Privatrechtes, sie äußern 
sich also im Abschluß von Rechtsgeschäften, namentlich von 
  

8 Geren diese Einteilung Mayer 1, 10 und 11°°; Kormann, System 8.49, 
Ver S 4.
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Verträgen, Leistungen und Empfangnahme von Leistungen aus 
ihnen, gerichtlicher Verfolgung der vermögensrechtlichen Ansprüche 
usw. Derartige Verwaltungsakte kommen vor beim Betriebe öffentlicher 
Anstalten (Post, Telegraph, Eisenbahnen, Banken, Versicherungs- 
anstalten) und soweit der Staat die für seine Zwecke: notwendigen 
Sachgüter im Wege des gewöhnlichen vermögensrechtlichen Verkehrs 
beschafft. Für diese Tätigkeiten sind die Vorschriften des Privat- 
rechtes maßgebend, sofern nicht durch besondere Gesetze Spezial- 
bestimmungen für einen einzelnen Verwaltungszweig erlassen sind. 
Verträge kann der Staat zur Erreichung seiner Zwecke abschließen, 
wenn sie das Gesetz zuläßt!®. 

3. Die Verwaltungsakte, durch welche die Ausübung obrig- 
keitlicher Befugnisse stattfindet, bergen sich in den Formen des 
öffentlichen Rechtes. Derartige Verwaltungshandlungen kommen auf 
dem gesamten Gebiete der Verwaltung vor. Ihre Darstellung bildet 
diewesentlichste Aufgabedes Verwaltungsrechtes. Die 
regelmäßige Form, in der sie auftreten, ist die der Verordnung oder 
der Verfügung. Verordnungen in dem hier gebrauchten Sinne 
(Rechtsverordnungen) sind allgemeine oder abstrakte, die Untertanen 
verpflichtende Anordnungen der Verwaltungsorgane, Verfügungen 
dagegen Anordnungen für konkrete Angelegenheiten. Ihrem Inhalte 
nach sind die obrigkeitlichen Verwaltungsakte!!: Befehle, Er- 
laubniserteilungen, rechtsbegründende und rechts- 
aufhebende Akte, Feststellungen und Beurkundungen. 

 Loening S. 245; Laband 2, 188: Der Vertrag findet überall An- 
wendung, wo der Staat mit den ihm zustehenden Herrschaftsrechten die ihm 
obliegenden Aufgaben nicht zu erfüllen vermag. Jellinek, System D. 204; 
O. Mayer, Zur Lehre vom öffentlich-rechtlichen Vertrage, Arch. f. öff. R. 8, 
1 ff. gibt zu, daß wahre Verträge auf dem Gebiete des Staatsrechtes nicht vor- 
kommen, vielmehr die Kraft des Staatswillens bindend ist (S. 42), will aber 
trotzdem den Ausdruck öffentlich rechtlicher Vertrag beibehalten (S. 44); ebenso 
Theorie des französischen Verwaltungsrechtes S. 290 ff. Yel. O. Mayer 1, 1373; 
Jellinek, Verw.-Arch, 5, 308, 310; Fleiner 8. 190: Die Behörde darf zum 
Vertrag nur greifen in den Fällen, in denen das Gesetz die Vertragsform aus- 
drücklich zugelassen und dadurch auf die einseitige Regelung eines Rechts- 
verhältnisses verzichtet hat. — S. 192: Die Behörde behält, wenn der Weg des 
Vertrages nicht zum Ziele führt, die Möglichkeit, ihre Aufgabe durch Erlaß 
einer einseitigen Verfügung zu erfüllen, 

1 Gegen diese Einteilung wendet O.Mayer, Arch. f. öffentl. R. 8, 43 ein, 
daß auch durch Befehle und Erlaubniserteilungen Rechtsverhältnisse begründet 
würden. Dies ist richtig. Trotzdem unterscheiden sich diese wesentlich von 
den hier als rechtsbe ründende Akte bezeichneten Verwaltungshandlungen. Die 
Befehle schon dadurch, daß sie nicht Rechte, sondern Pflichten b egründen. Näher stehen den rechtsbegründenden Akten die Erlaubniserteilungen, da sie 
ebenso wie jene die Entstehung von Rechten zur Folge haben, weshalb man 
auch beide unter der Bezeichnung konstitutive Akte zusammentaßt. Aber es 
besteht doch ein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen. Die Erlaubnis- 
erteilungen geben dem Einzelnen nur die Ermächtigung zum Handeln, schaffen 
also ein Rechtsverhältnis, das lediglich zwischen ihm und der Behörde zum Ausdruck kommt. Die rechtsbegründenden Verwaltungsakte dagegen legen 
einer Person eine rechtliche Eigenschaft oder eine gegenüber dritten Personen 
bestehende rechtliche Befugnis bei oder rufen eine neue Rechtspersönlichkeit 
in das Leben, erzeugen also Rechtsverhältnisse, die nicht bloß gegenüber den 
Behörden, sondern auch gegenüber andern Rechtssubjekten von Bedeutung sind, 
Vgl. auch Bernatzik 9
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a) Befehle!?, also Gebote und Verbote. Sie haben den 
Charakter von allgemeinen oder speziellen Anordnungen. Die all- 
gemeinen Verbote und Gebote enthalten Rechtssätze 
und beruhen auf Gesetzen und Verordnungen, die 
speziellen begründen Pflichten!* bestimmter Personen, 
also Rechtsverhältnisse und beruhen auf Verfügungen®s, 
Beispiele derartiger Gebote sind: das Gebot der Hilfeleistung in 
Fällen gemeiner Not, des Auseinandergehens einer Versammlung 
(Auflösung), der Tötung von Vieh bei Viehseuchen; Beispiele von 
Verboten: das Verbot des Aufenthalts an einem Ort (Ausweisung), 
der Verbreitung von Preßerzeugnissen (Beschlagnahme), der Ab- 
haltung einer Versammlung unter freiem Himmel, des Betriebes von 
geräuschvollen Gewerbeanlagen in der Nähe von Kirchen, Schulen 
und öffentlichen Gebäuden. 

b) Erlaubniserteilungen?® beziehen sich vorwiegend auf 
gewerbliche Tätigkeiten. Die Erlaubniserteilung ist ein polizeilicher 
Akt(Polizeierlaubnis)!?”, durch den jemandem die Vornahme einer 
Handlung, entweder einer Anlage oder einer persönlichen Tätigkeit 
gestattet wird!®. Sie setzt also voraus, daß die Handlung nicht 
jedermann erlaubt ist, mit anderen Worten, daß eine gesetzliche 
Beschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit besteht. Ihre Be- 
deutung liegt darin, daß sie Handlungen, die anderen Personen ver- 
boten sind, für den, der die Erlaubnis erlangt, zu erlaubten machen. 
  

2? Loening S. 241; Mayer 1, 271: der Polizeibefehl; Thoma 1, 51: 
Der verpflichtende Polizeibefehl; Fleiner S. 163: Anspruchbegründende und 
flichtbegründende Staatsakte. — Thoma 1, 53: Polizeibefehl ist jeder .obrig- 

keitliche Befehl, der für die Zwecke der inneren Staatsverwaltung dem Untertan 
als solchem eine bestimmte Handlung oder Unterlassung gebietet., 

12 Über Gesetze und Verordnungen vgl. $ 6, I. 
4 Thoma 1,53: eine Pflicht zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen. 

Es ist dies, wenn es sich um einen verpflichtenden Polizeibefehl handelt, eine 
polizeiliche Pflicht.. un 

16 Die Verfügung hat (vgl. $ 6) die Regelung individueller und konkreter 
Angelegenheiten zum Gegenstand. — Loening 8. 240: Die Verfügungen 
schaffen nicht neues Recht, sondern sie üben nur auf Grund des bestehenden 
Rechts die von demselben vorgesehenen Rechtswirkungen aus. — Mayer 1, 
101; Fleiner $. 167; Thoma 1, 59; Kormann, Annalen 1912 S. 39; Rosin 
S.11; G. Meyer, Art. Verfügung W1! 2, 699; \W. Jellinek, Gesetz, Gesetzes- 
anwendung S. 200. . 

Verfügungen bedürfen, um die Pflicht der Folgeleistung für die 
davon betroffenen Personen zu begründen, einer ordnungsmäßigen Bekannt- 
machung durch schriftliche Zustellung oder mündliche Mitteilung. Verord- 
nungen müssen, wenn sie für den ganzen Staat bestimmt sind, in der Gesetz- 
sammlung publiziert werden; die lokalen Verordnungen werden durch dazu 
bestimmte Blätter oder in sonst üblicher Weise bekannt gegeben. 

16 Die Erlaubniserteilung (Polizeierlaubnis) ist zu scheideu von der Kon- 
zession (Verleihung) von öffentlichen Anstalten. Vgl. Mayer 1, 2871, — Die 
Konzession gehört zu den rechtsbegründenden Verwaltungsakten. Vgl. c. 
Ebenso Jellinek, System S. 109; Fleiner S. 308. _ 

ı7 Die Polizeierlaubnis ist— nach der Bezeichnung Otto Mayers— 
ein „Polizeiverbot mit Erlaubnisvorbehalt“. — Mayer 1, 287 
Fleiner S. 355. — Lagenstein, Die Gewerbepolizeierlaubnis 1912 S. 42, 

18 Z, B.: Errichtung und Betrieb gewerblicher Anlagen, Ausübung gewerb- 
licher Tätigkeiten ($ 66); Erlaubnis zum Bauen ($ 75); Erlaubnis zum Jagen ($ 60) 
und Fischen ($ 6l). 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I, 4. Aufl. 4
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Die Erlaubnis kann daher auch nur bestimmten Personen erteilt 
werden; sie tritt niemals in der Form der Verordnung, sondern stets 
in der Form der Verfügung auf!?. Sie muß, da sie sich als Be- 
seitigung einer gesetzlichen Beschränkung für bestimmte Personen 
charakterisiert, stets auf einer gesetzlichen Ermächtigung beruhen. 
Ihre Erteilung kann ganz in das Ermessen des erteilenden Organes 
estellt oder so geregelt sein, daß die Verweigerung nur aus gesetz- 

lich bestimmten Gründen erfolgen darf. Im letzteren Falle bestehen 
wieder zwei Möglichkeiten. Die Erteilung kann an persönliche Eigen- 
schaften des Nachsuchenden oder an sonstige tatsächliche Voraus- 
setzungen, z. B. Beschaffenheit des Lokales, geknüpft sein, über die 
subjektives Ermessen entscheiden muß. Oder Erteilung und Ver- 
weigerung ist von bestimmten objektiven Tatbeständen, z. B. Be- 
fähigungsnachweisen, strafgerichtlichen Urteilen u. dgl. abhängig. 
Die Erlaubnis schafft ein subjektives Öffentliches Recht aut 
Ausübung der betreffenden Tätigkeit. 

Das aus der Erlaubnis hervorgehende Recht kann erlöschen 
durch Verzicht und Zurücknahme. Letztere ist regelmäßig 
nur aus gesetzlich bestimmten Gründen, ausnahmsweise auch nach 
Ermessen der erteilenden Behörde zulässig. Wo letzteres der Fall 
sein soll, muß es im Gesetze oder bei Erteilung der Erlaubnis aus- 

drücklich ausgesprochen werden. Wenn als Gegenstand der Erlaubnis 
die Errichtung einer Anlage erscheint, so ist ihre Entziehung aus- 
geschlossen. Die Wegräumung einer Anlage oder die Einstellung 
ihres Betriebes kann nur im Wege der Enteignung bewirkt werden. 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit findet bei der Erteilung 
einer Erlaubnis grundsätzlich nur dann Anwendung, wenn sie von 
gesetzlich bestimmten objektiven Tatbeständen abhängig ist. Sie 
wird tatsächlich durch die Gesetzgebungen, aber auch auf solche 
Fälle ausgedehnt, in denen ein subjektives Ermessen der erteilenden 
Behörde maßgebend erscheint. Die Fälle, in denen gegen einen 
abweisenden Beschluß das Verwaltungsstreitverfahren beschritten 
werden kann, sind in Preußen?° und Bayern?! gesetzlich bestimmt. 
In Württemberg®® findet es kraft der Generalklausel des dortigen 
Gesetzes statt, wenn behauptet wird, daß die Abweisung rechtlich 
nicht begründet und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt 
se. Aber auch in Preußen und Baden muß kraft der dort be- 
stehenden Generalklauseln über polizeiliche Verfügungen in den- 
selben Fällen die Verwaltungsklage zugelassen werden®®, Bei Er- 
laubnisentziehungen kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren ein- 

Mayer 1, 290; Fleiner S. 300. 
20 Gewerbekonzessionen (Z.G. $$ 114 #f.; V. vom 31. Dez. 1883 88 1—3): 

Genehmi ung von Ansiedelungen. 
*1 Verehelichungszeugnisse, Gewerbekonzessionen, Konzessionen für Be- 

nutzung des Wassers, für Bewässerungs- und Entwässerungsanlagen, Jagd- 
scheine (Bayr. G. Art. 8, Nr. 5, 8 [14 ist aufgehoben durch das Wassergesetz 
von 1907 Art. 209]; 18 vgl. mit Art, 18, Nr. 3). Wass.G. Art. 177. 

2 Württ. G. Art. 13. 
?' Dies ist deshalb anzunehmen, weil auch der Bescheid, der ein Kon- 

zessionsgesuch abweist, den Charukter einer Polizeiverfügung hat, Pr. 0.V.G. 
2, 441; U, 400: Rosin, W.!2, 270.
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treten, wenn sie nur aus gesetzlichen Grlinden zulässig und die 
Vorschriften der Gesetze nicht beobachtet sind. Auch hier müssen 
für Württemberg, Preußen und Baden die erwähnten Generalklauseln 
als maßgebend erachtet werden. Außerdem bestehen in Preußen, 
Bayern und Baden Spezialbestimmungen**. Die verwaltungsgerichtliche 
Entscheidung findet entweder erst, nachdem die Entziehung erfolgt 
ist, infolge des Widerspruches gegen die entziehende Verfügung statt, 
hat also die Bestätigung oder Vernichtung der Verfügung zum 
Gegenstande, oder die Entziehung selbst erfolgt im Wege des Ver- 
waltungsstreitverfahrens auf Grund einer Klage, die von der Ver- 
waltungsbehörde gegen den, der die Erlaubnis erhalten hat, erhoben 
wird. Im letzteren Falle üben die Verwaltungsgerichte in den Formen 
des Verwaltungsstreitverfahrens eine Tätigkeit aus, die sich ihrem 
materiellen Inhalte nach als eine Verwaltungstätigkeit charakterisiert 25, 

Der Ungehorsam gegen polizeiliche Maßregeln, die 
Nichtbefolgung eines polizeilichen Gebotes oder Verbotes oder die 
Vornahme einer Handlung ohne Erlangung der Erlaubnis kann die 
Bestrafung des Zuwiderhandelnden und die Anwendung von 
Zwangsmitteln gegen ihn zur Folge haben ®®., 

Polizeilicheundprivatrechtliche Beschränkungen können 
inhaltlich identisch sein?”. Sie unterscheiden sich aber durch 
Zweck und Geltendmachung. Erstere sind im öffentlichen 
Interesse?® eingeführt, bestehen gegenüber dem Staate und müssen 
von den Polizeibehörden aufrecht erhalten werden. Letztere bestehen 
gegenüber einer bestimmten Privatperson in deren Interesse und 
können nur von dieser geltend gemacht werden. Die polizeilichen 
Anordnungen und die darauf bezüglichen verwaltungsgerichtlichen 
Erkenntnisse ergehen unbeschadet aller privatrechtlichen Verhältnisse 
zu anderen Personen??. Dagtgen bilden die Privatrechte desjenigen, 
gegen den eine polizeiliche Verfügung erlassen wird, keine Schranke 
für das polizeiliche Eingreifen. Personen, die durch polizeiliche An- 
ordnungen oder Versagung einer polizeilichen Erlaubnis in ihren 
Privatrechten beschränkt werden, haben daher auch einen Anspruch 
auf Entschädigung nur insoweit, als er durch Gesetz aus- 
drücklich anerkannt ist®". 

*+ Preuß. Z.G. 88 119, 120. V. vom 81. Dezember 1883 $$ 4, 5. Bayr. G. 
Art, 8, Nr. 18. Bad. G. $ 4, Abs. 1, Nr. 4. n 

25 Dieses Verfahren ist namentlich in Preußen üblich (2.G. $$ 119, 120. 
V. vom 81. Dez. 1883 8$ 4, 5. 

  

26 Vgl. 8 12, , 
2? Z,B. Vorschriften der Bau- oder Gewerbepolizei und Grundsätze des 

Nachbarrechts. 
28 Über den Begriff des öffentlichen Interesses vgl. $ 54". 
2? Preuß, L.V.G. $ 7. So kann z. B. eine polizeilich genehmigte Anlage 

durch eine Privatperson auf Grund von nachbarrechtlichen Vorschriften oder 
von Servitutrechten angegriffen werden. Vgl. Zorn, Verw.-Arch. 2, 74, 

3° Nach preuß. Recht wird eine Entschädigung dann gewährt, wenn 
jemand durch eine politische Verfügung seine besonderen Rechte und Vorteile 
dem Wohle des gemeinen Wesens aufzuopfern genötigt wird, (A,LR. Einl. $ 75, 
G. vom 11. Mai 1842 84), Vgl. Biermann, Privatrecht und Polizei in Preußen 
1897, S. 29,183. Anschütz, Der Ersatzanspruch nus Vermögensbeschüdigungen 
durch rechtmäßige Handhabung der Staatsgewalt. Verw.-Arch. ö, 1; Mayer, 
2, 345; Die Entschädigungspflicht des Staates nach Billigkeitsrecht. 1904; 

4
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c) Rechtabegründende und rechtsaufhebende Ver- 
waltungsakte beziehen sich auf natürliche und auf juristische 
Personen und können auf dem Gebiete des Privatrechtes und des 
öffentlichen Rechtes vorkommen. Bis in das 19. Jahrhundert hinein 
bestanden die rechtsbegründenden Verwaltungsakte vielfach in der 
Erteilung von Privilegien. Diese hatten den Zweck, einem einzelıfen 
Rechtssubjekte eine bevorrechtigte Stellung einzuräumen, so z. B. die 
Münz- und Zollberechtigungen, die Privilegien gegen Nachdruck, die 
Erfindungspatente. Durch die neuere Gesetzgebung haben die Rechts- 
gebiete, auf denen früher die Herrschaft des Privilegs maßgebend 
war, eine gesetzliche Regelung erfahren und die Privilegien damit 
ihr Anwendungsfeld verloren. Zum Teil sind sie gänzlich beseitigt, 
so namentlich die Privilegien staatsrechtlicher Natur. Zum Teil sind 
sie überflüssig geworden, weil die Rechte, die früher nur durch be- 
sonderes Privileg erworben wurden, jetzt bestimmten Personen un- 
mittelbar auf Grund gesetzlicher Vorschrift zustehen, so z. B. das 
Recht des Urhebers von Schriftwerken zu ausschließlicher Verviel- 
fältigung. Aber auch da, wo zur Begründung bestimmter Rechte 
jetzt noch besondere Verwaltungsverfügungen notwendig werden, wie 
z. B. bei den Erfindungspatenten, haben diese nicht mehr den Cha- 
rakter von Privilegserteilung, sondern erscheinen als Ausflüsse des 
gemeinen Rechtes. 

Auf dem Gebiete des Privatrechtes besteht die rechts- 
begründende und rechtsaufhebende Verwaltungstätigkeit in der 
unmittelbaren Begründung oder Aufhebung von Rechtsverhält- 
nissen durch Verwaltungsakt oder in einer Bestätigung rechtlich 
relevanter Handlungen’ der beteiligten Rechtssubjekte. Die rechts- 
begründenden und rechtsaufhebenden Verwaltungsakte der ersteren 
Art sind verschieden, je nachdem sie bei natürlichen oder bei juri- 
stischen Personen vorkommen. 

Die Verwaltungstätigkeiten, welche die Begründung von 
Rechten natürlicher Personen zum Gegenstande haben, dienen 
teils dazu, diesen gewisse rechtliche Eigenschaften beizulegen, so 
z. B. die Volljährigkeitserklärung und die Legitimation unehelicher 
Kinder, teils verfolgen sie den Zweck, ein Rechtsverhältnis unter 
mehreren natürlichen Personen zu begründen, so z. B. die ehe- 
schließende Tätigkeit des Standesbeamten, teils gehen sie darauf 
hinaus, gewissen Personen eine ausschließliche Befugnis beizulegen, 
so z. B. die Verleihung des Bergbaurechtes (Bergwerkseigentums) 
die Erteilung eines Patentes und namentlich die Verleihung 
(Konzession)®! der Errichtung einer öffentlichen An- 
stalt®2, Die letzteren Akte berühren sich in so fern mit der polizei- 
  

Fleiner S. 258; Öftentlich-rechtliche Vorteilsausgleichung 1904; Göz, Ver- 
waltungsrechtspflege in Württemberg S. 477: weitere Literatur bei Meyer- 
Anschütz $ 222. — Vgl. auch $ 5% . 1 

"ı Mayer 2, 295: Die Verleihung bekommt eine gewisse Ähnlichkeit mit 
der gewerbepolizeilichen Erlaubnis. 

‚...% Vgl. III — G. Meyer? 1, 94 (Meyer-Dochow? S. 101) hat die Ein- 
richtung und Verwaltung öffentlicher Anstalten zusammen mit den Unter- 
nlützlingen als fürsorgende Fähigkeiten der inneren Verwaltung zur 
Darstellung gebracht, Vgl. Anm. 53.
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lichen Erlaubnis, als sie ebenso wie diese einem Einzelnen die Be- 
fugnis zur Vornahme bestimmter Handlungen beilegen®®,. Trotzdem 
sind beide ihrem Wesen und ihrer Wirkung nach völlig verschieden. 
Die Konzession begründet kein Privat-, sondern ein öffentliches 
Recht. Sie gewährt dem Einzelnen die Befugnis, eine Handlung 
vorzunehmen, ohne einer Strafe unterworfen zu sein oder an deren 
Ausübung durch die Polizei verhindert werden zu können. Eine 
Verletzung der Konzession kann daher nur durch die Polizeibehörden 
erfolgen, die Verfolgung einer solchen Verletzung nur im Instanzen- 
zuge der Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte 
stattfinden. Die Verleihung des Bergbaurechtes und die Patent- 
erteilung dagegen begründen Rechte gegenüber anderen 
Privatpersonen. Sie legen dem Berechtigten die Befugnis bei, 
die betreffenden Handlungen mit Ausschluß anderer Privaten vor- 
zunehmen. Eine Verletzung dieser Rechte kann daher auch durch 
Private geschehen. Die Verfolgung dieser Verletzungen findet im 
Rechtswege statt. 

Die Verwaltungsakte können aber auch die Aufhebung von 
Rechten natürlicher Personen zum Gegenstande haben. Eine 
solche Aufhebung findet einmal dann statt, wenn die betreffenden 
Privatrechte der Realisierung eines öffentlichen Interesses, 
z. B. der Durchführung eines öffentlichen Unternehmens entgegen- 
stehen. In diesem Falle wird für das entzogene Recht eine Ent- 
schädigung geleistet. Die Aufhebung kommt aber auch deshalb 
vor, weil der Berechtigte von seinem Rechte entweder keinen oder 
einen die öffentlichen Interessen schädigenden Gebrauch macht, so 
namentlich bei den vorher erwähnten ausschließlichen Berechtigungen, 
dem Bergbaurecht und dem Patentrecht. Da hier die Entziehung 
gewissermaßen zur Strafe erfolgt, so besteht keinerlei Pflicht zur 
Entschädigung des bisherigen Berechtigten. 

Rechtsbegründung und Rechtsaufhebung können sich 
aber auch in der Weise verbinden, daß durch denselben Ver- 
waltungsakt ein bestimmtes Recht aufgehoben und ein anderes be- 
gründet wird. Einen solchen Verwaltungsakt kann man auch als 
einen rechtsverändernden Verwaltungsakt bezeichnen. Es 
handelt sich dabei entweder darum, ein Recht von einem Rechts- 
subjekte auf ein anderes zu übertragen, so z. B. bei der Enteig- 
nung, der Zusammenlegung der Grundstücke und der Art der Ge- 
meinheitsteilung, welche die Verwandlung von Korporationseigentum 
in Einzeleigentum bezweckt. Oder durch den betreffenden Ver- 
waltungsakt soll ein Recht, das einem Rechtssubjekte zusteht, in 
ein Recht anderer Art verwandelt werden. Ein solcher Fall 
liegt z. B. bei den (temeinheitsteilungen vor, die Grundstücke, die 
im Miteigentum stehen, zum Gegenstande haben; durch diese wird 
an die Stelle des bisherigen Miteigentums an dem ganzen Grund- 
stücke das alleinige Eigentum an einem Teile gesetzt. 

Bei den juristischen Personen verfolgt die rechts- 
begründende Verwaltungstätigkeit nicht bloß den Zweck, ihnen ge- 
  

33 Vgl. Anm. 14.
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wisse rechtliche Eigenschaften oder Befugnisse beizulegen, sondern 
sie dient auch dazu, das Rechtssubjekt selbst zu schaffen. 
Der Verein wird Korporation, die Vermögensmasse Stiftung durch 
einen rechtsbegründenden Verwaltungsakt: die Erteilung der Korpo- 
rationsrechte oder die Verleihung der Stiftungsqualität. Und wie die 
Verwaltung imstande ist, ein derartiges Rechtssubjekt zu schaffen, 
so besitzt sie unter gewissen Voraussetzungen auch die Befugnis, 
es zu vernichten, die Korporation aufzulösen, dem Verein die 
Korporationsqualität zu entziehen, die Stiftung aufzuheben. 

Den bisher behandelten Verwaltungsakten stehen die gegenüber, 
welche den Charakter von Bestätigungen (Genehmigungen) be- 
sitzen. Sie sind keine selbständigen Anordnungen der Ver- 
waltungsorgane, sondern treten akzessorisch zu den Handlungen der 
beteiligten Personen hinzu. Ihre Bedeutung besteht regelmäßig darin, 
daß sie denselben rechtliche Wirksamkeit verleihen. Zu 
diesen Bestätigungen oder Genehmigungen gehört z. B. die Zu- 
stimmung zu gewissen Veräußerungen, zur Annahme von Schenkungen, 
zur Begründung von Fideikommissen, die Genehmigung der Namens- 
änderung bei natürlichen, die Bestätigung der Statuten und Zustimmung 
zur Auflösung bei juristischen Personen. 

Auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes können sich die 
rechtsbegründenden Verwaltungsakte auf natürliche Personen und 
auf Korporationen und Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit 
beziehen. Die rechtsbegründende Tätigkeit verfolgt bei 
natürlichen Personen regelmäßig das Ziel, ihnen eine bestimmte 
öffenlichrechtliche Eigenschaft beizulegen. Unter diesen Gesichtspunkt 
fällt die Verleihung der Staatsangehörigkeit, der Gemeindeangehörig- 
keit und des Gemeindebürgerrechtes, die Ernennung zum Beamten, 
Zweck der rechtsaufhebenden Verwaltungsakte ist die Ent- 
ziehung der gedachten Eigenschaften. So kann die Staatsangehörig- 
keit aus gewissen im Gesetze bestimmten Gründen durch Verwal- 
tungsverfügung entzogen werden und die Entziehung eines Amtes 
ist je nach der Verschiedenheit der Gesetzgebungen im Wege der 
bloßen Verwaltungsverfügung oder im Wege eines besonderen ver- 
waltungsgerichtlichen Verfahrens zulässig. Die Korporationen 
und Anstalten sind für das öffentliche Recht nur dann von Be- 
deutung, wenn ihnen, wie beispielsweise den Deichverbänden und 
anderen Wassergenossenschaften, den Krankenkassen, den Berufs- 
genossenschaften, den Versicherungsanstalten für die Invaliditäts- und 
Altersversicherung, die Ausübung staatlicher Funktionen übertragen 
ist, Die rechtliche Existenz dieser Korporationen und Anstalten be- 
ruht nicht auf Vereinbarung der beteiligten Personen, sondern auf 
rechtsbegründenden Verwaltungsakten. Dem Rechte der Verwaltung, 
derartige Korporationen und Anstalten zu begründen, entspricht die 
Befugnis, sie aus gewissen gesetzlich bestimmten Gründen wieder 
aufzulösen. 

Die Akte der Verwaltung, welche die Begründung oder Auf- 
hebung von Rechten zum Gegenstande haben, beziehen sich stets auf 
bestimmte Personen. Sie treten daher immer in der Form der 
Verfügung, niemals in der der Verordnung auf. Die Akte,
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welche die Begründung von Rechten bezwecken, werden mit wenigen 
Ausnahmen nur auf Antrag oder mit Zustimmung der betreffenden 
Person vorgenommen. Sie dürfen aber trotzdem nicht etwa als 
Verträge zwischen der Verwaltung und dem Einzelnen angesehen 
werden. Das betreffende Rechtsverhältnis wird nicht durch Willens- 
einigung zweier Kontrahenten, sondern durch einen einseitigen 
Akt des Staates geschaffen. Der Antrag oder die Zustimmung 
des Beteiligten ist nur eine Voraussetzung, die erfüllt sein muß, da- 
mit die Verwaltung ihre Tätigkeit entwickeln kann. 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit findet auf die rechts- 
begründenden und rechtsaufhebenden Verwaltungsakte in folgendem 
Umfange Anwendung. 

Die rechtsbegründenden Verwaltungsakte sind dann 
geeignet, Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu werden, 
wenn ihre Vornahme unter gewissen gesetzlich fixierten Voraus- 
setzungen eine Pflicht der Verwaltungsbehörde ist. Dieser Pflicht 
steht ein Anspruch des Beteiligten auf Vornahme des Aktes gegen- 
über. Dagegen sind die Fälle, bei deuen die Vornahme des be- 
treffenden Aktes dem Ermessen der Verwaltungsbehörde überlassen 
ist, für die Anwendung der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht geeignet. 
Die deutschen Gesetzgebungen lassen den Weg des Verwaltungsstreit- 
verfahrens in verschiedenem Umfange zu. In Württemberg kann 
er kraft der Generalklausel des dortigen (Gesetzes stets beschritten 
werden, wenn jemand durch die Weigerung den Akt zu vollziehen, 
in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet®*, Dagegen gestatten 
andere Gesetzgebungen die Erhebung der Verwaltungsklage nur 
in einzelnen gesetzlich fixierten Fällen, namentlich bei der Verleihung 
der Staatsangehörigkeit?5, der Gemeindeangehörigkeit und des Ge- 
meindebürgerrechtes3®, bei der Genehmigung von Innungsstatuten 37, 
bei der Zulassung von eingeschriebenen Hilfskassen®®, Dagegen 
bildet der Anspruch des Finders und Muters auf Verleihung des 
Bergbaurechtes (Bergwerkseigentums), obwohl er dazu an sich völlig 
geeignet ist, meist keinen Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Tätig- 
keit?®, Ebenso ist gegen Entscheidungen des Patentamtes über 
Verleihung von Patenten nur eine Beschwerde zulässig, über die von 
einer anderen Abteilung derselben Behörde geurteilt wird, 

Die rechtsaufhebenden Verwaltungsakte können in 
zweifacher Hinsicht durch gesetzliche Vorschriften beschränkt sein 
und demgemäß Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbarkeit werden. 

Die Befugnis der Behörde, dem berechtigten Subjekte 
Rechte zu entziehen, kann an bestimmte gesetzliche Voraus- 
  

4 Württ. G. Art. 18. 
3 Preuß. 2.G. 8 155. Bayr. G. Art. 8, Nr. 1, Bad. Verw.Ger.G. $ 8 Nr. 26. 
36 Preuß. Z2.G. 88 10, 27. Bayr. G. Art. 8, Nr. 26. Württ. G. Art. 10, Nr. 4, 6. 

Bad. Verw.Ger.G. 8 2, Nr. 1. 
37 Preuß. ZG. 8 124. Bad. Verw.Ger.G. $ 4, Abs. 1, Nr. 5. 

A ” Preuß, 2G. $ 141. Bayr. G. Art. 8, Nr. 9. Bad. Verw.Ger.G. 8 4, 
s. 1, Nr. 5, 

39 Sächs. G. 8 73 Ziff, 6 u.7. Dort wird die Anfechtungsklage zugelassen. 
Nicht so in Württemberg. 

0 Patentgesetz 55 16, 26.



>6 Verwaltungsakte 8 11. 

setzungen gebunden sein. In diesem Falle besitzt der Berechtigte, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorhanden sind, ein 

subjektives Recht auf Beibehaltung seiner Berechtigung. Dieses 
Recht kann im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens geltend ge- 
macht, der dasselbe verletzende Verwaltungsakt in diesem Wege 
angefochten werden. In Württemberg ist das Verwaltungsstreit- 
verfahren kraft der Generalklausel des betreffenden Gesetzes stets 
zulässig, wenn die Verletzung eines subjektiven Rechtes behauptet 
wird, In Preußen, Bayern und Baden findet es nur in einzelnen 
gesetzlich fixierten Fällen statt, so z. B. ‚bei der Schließung von 

Innungen und Innungsausschüssen *? von Hilfskassen 48, bei der Auf- 

lösung von eingetragenen Genossenschaften 44, ‚bei Aufhebung von 
Gewerbeberechtigungen *#° und Fischereiberechtigungen*°, bei Ent- 
eignungen ®". Die Verwaltungsgerichte werden da, wo ihre Kompetenz 
begründet ist, in der Weise tätig, daß sie auf Grund erhobenen 
Widerspruchs über die Rechtmäßigkeit der betreffenden Verwaltungs- 
verfügung entscheiden oder infolge einer Klage der Behörde die Ent- - 
ziehung selbst vornehmen“. Die Entziehung des Bergbaurechtes 
bildet in Bayern einen Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
in Preußen ist kraft älterer Vorschriften gegen die betreffende Ver- 

waltungsverfügung die Beschreitung des Rechtsweges zulässig“, Bei 
Entziehung von Patenten kann Berufung an das Reichsgericht er- 
griffen werden, 

Der Behörde kann unter bestimmten gesetzlichen Voraus- 
setzungen auch die Pflicht zur Vornahme eines rechtsaufhebenden 
Verwaltungsaktes auferlegt sein. Dies ist namentlich bei der Ent- 
lassung aus dem Staatsverbande der Fall. Das Recht, unter gewissen 
Voraussetzungen aus dem Staatsverbande entlassen zu werden, eignet 
sich demnach zur Geltendmachung im Wege verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens und kann nach den meisten Gesetzgebungen in demselben 
verfolgt werden !. 

Da, wo jemandem im öffentlichen Interesse ein Recht, 
das Vermögenswert besitzt, entzogen wird, ist der Staat nach Maßgabe 
unserer Gesetzgebung zur Leistung einer Entschädigung ver- 
pflichtet. Der dem Finzelnen daraus erwachsende Anspruch findet 
zwar seine Entstehung in einem öffentlich rechtlichen Akte, hat 
aber, da er einen Bestandteil der individuellen Rechtssphäre ausmacht 
und ihm eine vermögensrechtliche Verbindlichkeit des Fiskus gegen- 

a Württ. G. Art, 13. v 
42 Preuß, Z.G. $ 126. Bad. Verw.Ger.G. $ 4, Abs. 1 Nr. 5. 
#3 Preuß, Z.G. 8 142. Bayr. G. Art. 8, Nr. 9. Bad. Verw.Ger,G. $ 4, 

Abs. 1, Nr. 5. 
4 Preuß. V, vom 28. Mai 1890. 
45 Preuß. Z.G, 8 188, 
#6 Preuß, 2.G. 8 102. 
#7 Bayr. G. Art. 8, Nr. 10. 
‘#8 Preuß, 2.G. 88 126, 142. . 
4° Bayr. G. Art, 11, Nr. 9. Preuß. Bergges. vom 24. Juni 1865. 8 157. 
60 Patentgesetz 8 33, 
61 Preuß. 2.G. 8 155. Bayer. G. Art. 8, Nr. 1. Württ. G. Art. 18. Bad. 

Verw.Ger.G. $ 3, Nr. 26.
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übersteht, inhaltlich den Charakter eines Privatrechtes. Die 
Geltendmachung kann daher vor den ordentlichen Gerichten 
stattfinden. Regelmäßig ist sogar nicht bloß für die Verfolgung des 
Entschädigungsanspruches überhaupt, sondern auch für die Feststellung 
der Höhe der Entschädigung die Beschreitung des Rechtsweges zu- 
gelassen ®?, In einzelnen Fällen findet diese Feststellung jedoch auch 
im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens statt %, 

Ein umfangreiches Verwaltungsgebiet, auf dem rechtsbegründende 
und rechtsaufhebende Akte nebeneinander vorkommen, ist dasjenige, 
welches die Ordnung der Verhältnisse des Grundeigentums 
zum Gegenstande hat, also das Gebiet der Ablösungen, Gemeinheits- 
teilungen, Zusammenlegung von Grundstücken. Da alle Verwaltungs- 
tätigkeiten dieser Art durch Rechtsgrundsätze geregelt sind, da es 
sich ferner bei ihrer Vornahme stets um Rechte handelt, die Bestand- 
teile der individuellen Rechtssphäre bilden, so stellt sich hier das 
Bedürfnis eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens als besonders 
dringend heraus. Ein solches ist in sehr vielen deutschen Staaten 
schon vor Begründung der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
hergestellt und zu diesem Zweck eine besondere Behörden-Organisation 
in den Generalkommissionen usw, geschaffen worden. Diese Organi- 
sation hat man auch nach Einführung der verwaltungsgerichtlichen 
Einrichtungen bestehen lassen %. 

d) Feststellungen und Beurkundungen. Fest- 
stellungen haben die Aufgabe, gewisse, für den Staat wichtige 
Zustände und Ereignisse oder auch ihre Ursachen amtlich zu kon- 
statieren. Unter diesen Gesichtspunkt fällt die Tätigkeit der amt- 
lichen Statistik und die untersuchende Tätigkeit der 
Seeämter. Die Feststellung hat an und für sich den Charakter 
einer Mitteilung und entzieht sich daher einer rechtlichen Ordnung. 
Den Charakter einer obrigkeitlichen Funktion nimmt sie erst dann 
an, wenn zum Zweck der Feststellung von den Einzelnen Auskunft 
gefordert und deren Erteilung durch Anwendung von Zwangsmitteln 
durchgesetzt werden kann. 

Beurkundungen sind Bezeugungen rechtlich relativer Tat- 
sachen. Eine Urkunde, die öffentlichen Glauben haben, d. h. den 
vollen Beweis der in ihr bezeugten Tatsachen erbringen soll, kann 
  

52 So namentlich bei Enteignungen (vgl. oben $ 18), ferner nach $ 133 des 
preuß. Z.G. bei Entschädigungsansprüchen von Privatschlächtereien im Falle 
der Einrichtungen von öffentlichen Schlachthäusern. 

58 Preuß, Zust.G. 8$ 71, 193. Bad. Verw.Ger.G. 83, Nr. 16. Hess. G. Art. 48. 
Nr. I, 9. Vgl. Apelt. Das Königl. Sächs. G. über die Verwaltungarechtspflege ? 
1902 S. 114. Es fallen danach unter $ 21 Ziff. 3 „alle Ansprüche auf Ent- 
schädigung für die dem Einzelnen durch Maßregeln der Verwaltung zugefügten 
und als besondere Opfer sich darstellenden Vermögensnachteile, sofern die Ge- 
meinde oder, wie das mit Rücksicht auf Bezirksstraßen oder .Bezirksanstalten 
vorkommen kann, der Bezirksverband entschädigungspflichtig ist. (Zu vgl. 
Mayer 2, 345.) Ausgeschlossen bleiben alle Ansprüche, die wie die Fälle des 
6 51 der Gew.d. oder wie Ansprüche auf Entschädigung bei der Enteignun 
adurch, daß sie ausdrücklich auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen sind, 

schon genügend geschützt sind.“ 
st Vgl. 8 55. 
66 Fleiner S, 168; W. Jellinek S, 13; Kormann, System S, 124,
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nur kraft einer öffentlichen Autorisation, d. h. von öffentlichen 

Organen oder von Privatpersonen, die eine staatliche Autorisation 
erhalten haben (Notaren), ausgestellt werden. Die von den öffent- 
lichen Organen vorgenommenen Beurkundungen charakterisieren sich, 
weil sie die Verpflichtung zur Anerkennung der bezeugten Tatsachen 

begründen, als Ausübungen von Hoheitsrechten. Beurkundungen 
dieser Art können durch die Gerichte und durch die Verwaltungs- 
behörden vorgenommen werden. Sie erfolgen meist durch schrift- 
liche Aufzeichnungen über die zu beurkundenden Tatsachen. Be- 
urkundungen dieser Art enthalten beispielsweise die Standesregister 
und die Auszüge aus ihnen, die Schiffsregister und Schiffszertifikate, 

die Meßbriefe. Die Beurkundungen können aber auch so stattfinden, 
daß einem Gegenstande ein Stempel aufgedrückt wird, durch den 
seine rechtlich relevante Beschaffenheit beglaubigt werden soll. So 
ist z. B. in der Prägung der Münzen eine Beurkundung ihres Metall- 
gehaltes enthalten, und die Eichung der Gewichte und Maße 
charakterisiert sich als eine öffentliche Beglaubigung ihrer Schwere 
und räumlichen Ausdehnung, 

Die Vornahme von Beurkundungen ist den Behörden in gewissen 
Fällen zur Pflicht gemacht und dem Einzelnen dadurch ein Recht 

auf diese Vornahme beigelegt worden. Ein Bedürfnis für dieses Recht, 
einen verwaltungsgerichtlichen Schutz zu gewähren, ist 
iedoch nur in seltenen Fällen, so z.B. bei Vermarkungen von Grund- 
stücken 5° hervorgetreten. In Württemberg besteht ein solcher Schutz 
gemäß der Generalklausel des dortigen Gesetzes in weiterem Um- 

fange”. 
°r. Die Gewährung von Unterstützungen und die Er- 

richtung öffentlicher Anstalten®®, 
1. Die Gewährung von Unterstützungen kommt in der 

Form der Armenunterstützung, bei hilfsbedürftigen Personen aber 
auch in anderen Fällen wirtschaftlicher Not vor. Im Gegensatz zu 
dem französischen, in Elsaß-Lothringen auch nach der Einführung 
des Unterstützungswohnsitzgesetzes noch in Geltung befindlichen 
System, das die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen der freien 
Privatwohltätigkeit überläßt®®, ist durch das deutsche Verwaltungs- 
recht die Prästierung derartiger Unterstützungen als eine staatliche 
Pflicht anerkannt. Ihre Erfüllung liegt jedoch in erster Linie nicht 
dem Staate, ‚sondern den Kommunalverbänden ob; der Staat tritt 
höchstens subsidiär ein, wo deren Kräfte nicht ausreichen. Ein 
subjektives Recht auf Armenunterstützung ist in Deutschland mit 
Ausnahme von Bayern nicht anerkannt. Neben der Armenunter- 
stützung besteht eine Unterstützungspflicht, bei der die Hilfsbedürftig- 
keit zwar die Voraussetzung, aber nicht der Rechtsgrund der Unter- 
  

s Vpl. 8 57. 
en Ve G. Art. B. Art N 1 b w 

gl. Münsterber rt. Notstandsgesetzgebun ı 2, 177: Leut- 
hold, Art, Teuerungspolizer W! 2, 628. — Vgl. $ 11°. Die gesamte Tätigkeit 
der Verwaltun ist eine fürsorgende. Vgl. auch 5 1°; Anschütz S. 611. 

‚ #9 Geigel, Reichsländisches Armengesetz. Annalen 1910 $ 358, Über 
die öffentliche Armenpflege vgl. $ 25.
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stützung ist; dahin gehören die Unterstützungen der Angehörigen 
der zum Dienst eingezogenen Maunschaften des Beurlaubtenstandes 
und des Landsturms®®, Auf diese Unterstützungen haben die be- 
treffenden Personen einen Rechtsanspruch. Endlich gibt es Unter- 
stützungen, deren Bezug von der Hilfsbedürftigkeit gänzlich un- 
abhängig ist und welche der zu Unterstützende kraft besonderer 
Rechtstitel in Anspruch zu nehmen hat. Dies sind namentlich die 
Unterstützungen, die auf Grund der Arbeiterversicherung gewährt 
werden müssen ®!, 

Da wo ein subjektives Recht des Einzelnen auf Unterstützung 
nicht besteht, ist eine Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht 
möglich. Auf dem Gebiete der Armenunterstützung ist sie daher aus- 
geschlossen. Selbst in Bayern, wo ein derartiges Recht anerkannt 
ist, kann die Geltendmachung nur im Verwaltungswege stattfinden. 
Die Verwaltungsstreitigkeiten auf dem Gebiete der Armenpflege sind 
daher nur Streitigkeiten der Gemeinden und Armenverbände darüber, 
wer von ihnen zur Unterstützung eines Hilfsbedürftigen verpflichtet 
ist. Hier besteht ein verwaltungsgerichtliches Verfahren sogar in 
solchen Ländern, die eine allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht 
besitzen, und es sind zu diesem Zwecke besondere Behörden geschaffen 
worden. Auch das Reich hat für Fragen dieser Art ein eigenes 
Verwaltungsgericht, das Bundesamt für Heimatswesen errichtet, dem 
reichsgesetzlich die höchstinstanzliche Entscheidung von Streitigkeiten 
zwischen Armenverbänden verschiedener Bundesstaaten zusteht, dessen 
Wirkungskreis aber durch landesgesetzliche Bestimmungen auch auf 
Streitigkeiten unter Armenverbänden desselben Bundesstaates erweitert 
ist. Bei Verfolgung der Ansprüche der Familien zum Dienst ein- 
gezogener Mannschaften würde ein verwaltungsgerichtliches Verfahren 
möglich sein, es ist aber reichsgesetzlich ausgeschlossen ®®, Dagegen 
können die Ansprüche aus der Arbeiterversicherung sämtlich im Wege 
eines gerichtlichen Verfahrens verfolgt werden, teils im ordentlichen 
Rechtswege, teils im Wege des gewöhnlichen Verwaltungsstreit- 
verfahrens, teils vor besonderen für diese Zwecke geschaffenen ver- 
waltungsgerichtlichen Organen. 

9. Die Errichtung und Verwaltung Öffentlicher An- 
stalten‘® (Bildungsanstalten, Kreditanstalten, Land- und Wasser- 
straßen, Post- und Telegraphenanstalten, Eisenbahnen, Versicherungs- 

  

6° Vgl. Meyer-Dochow® S. 576. 
6ı Meyer-Dochow®S.726: Die deutsche Arbeiterversicherung bezweckt 

eine außerordentliche Fürsorge für die arbeitenden Klassen in Fällen, in denen 
ihre Erwerbstätigkeit cine Beeinträchtigung erleidet, — Vgl. Rosin, Die 
Rechtsnatur der Ärbeiterversicherung. Abhandlung f. Laband 8,48; Laband 3 
8 82; Fleiner $8. 285. in 

63 R.G., betr. die Unterstützung, von Familien in den Dienst eingetretener 
Mannschaften, vom 28. Februar 1888 $ 6. In Baden war früher verwaltungs- 

gerichtliches Verfahren zugelassen (Verw.Ger.G. $ 2, Nr. 22), 
68 Jellinek, System S. 224; Mayer 2, 318: Fleiner 8. 283. — Vgl. 

8 8II, 8, — Mayer?2, 318: Die öffentliche Anstalt ist ein Bestand von Mitteln, 
sachlichen wie persönlichen, welche in der Hand eines Subjektes der öffent- 
lichen Verwaltung einem bestimmten öffentlichen Zwecke dauernd zu dienen 
bestimmt sind; Fleiner S. 283 bezeichnet als öffentliche Anstalt einen Bestand 
von Personen und Mitteln, der technisch zu einer Einheit zusammengefaßt wird.
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anstalten) kann durch den Staat, öffentlichrechtliche Korporationen 
und Privatpersonen erfolgen. Die Verwaltung einer öffentlichen 
Anstalt ist öffentliche Verwaltung‘. Ihren Beamten sind im Interesse 
dieser Verwaltung obrigkeitliche Befugnisse beigelegt, so steht z. B. 
den Beamten der Privateisenbahnen die Ausübung der Bahnpolizei 
zu®. Die Errichtung der einzelnen Anstalten kann dem Ermessen 
der staatlichen Organe vorbehalten sein, so z. B. der Bau von Eisen- 
bahnen, oder die Pflicht zur Errichtung gesetzlich geregelt werden. 

Letzteres geschieht namentlich dann, wenn die Errichtung nicht bloß 
dem Staate, sondern auch den Kommunalverbänden obliegt. So bildet 
z. B. die Verteilung der Wege- und Schullast einen wichtigen Gegen- 
stand verwaltungsgesetzlicher Festsetzung. Der Staat kann die Er- 
richtung der gedachten Anstalten sich allein vorbehalten, sie zu 
einem Gegenstande der Regalität machen, wie dies z. B. bei der Post 
und in vielen Ländern bei den Immobiliarversieherungsanstalten der 
Fall ist oder daneben freie Privatkonkurrenz zulassen, was die Regel 
bildet. 

Die Benutzung der Anstalten durch das Publikum ist recht- 
lich geordnet, sie kann dem Ermessen des Einzelnen überlassen oder 
ihm zur Pflicht gemacht sein. Pflichten dieser Art sind die Schul- 
pflicht und die Versicherungspflicht bei Gebäuden. Derartige all- 
gemeine Pflichten können den Untertanen nur durch gesetzliche 
Vorschriften auferlegt werden. Wo eine Pflicht zur Benutzun 
nicht besteht, kommt es lediglich darauf an, das Recht und die 
Bedingungen der Benutzung zu regeln, dazu gehören namentlich 
auch die für die Benutzung zu zahlenden Gebühren. Die Festsetzung 
dieser Bedingungen kann zwar durch Gesetz, sie kann aber auch 
durch Verordnungen der zuständigen Behörden (Anstalts- 
ordnungen)®® erfolgen. Verordnungen dieser Art haben, da sie den 
Untertanen keine Verpflichtungen auferlegen, sondern nur die Ver- 
hältnisse staatlicher Anstalten regeln, den Charakter von Verwaltungs- 
verordnungen. 

Die Frage, ob zwischen dem Benutzer einer Öffentlichen Anstalt 
und dem Staate oder dem Kommunalverbande, dem die Verwaltung 
zusteht, ein vertragsmäßiges Verhältnis besteht, ist nicht 
allgemein, sondern nur konkret mit Rücksicht auf die Verhältnisse 
der einzelnen Anstalt zu entscheiden. Da’ wo die Benutzung nicht 
auf dem freien Willen des Einzelnen beruht, sondern ein Zwang 
zur Benutzung stattfindet, besteht kein Vertragsverhältnis, sondern 
  

““ Mayer 2,318; Fleiner S. 283: In der öffentlichen Anstalt tritt somit 
regelmäßig ein fest umschriebenes Stück der öffentlichen Verwaltungstätigkeit in 
die Erscheinung. — Dagegen: G.Meyer?1,94(Meyer-Dochow®S.101): Die 
Verwaltung einer derartigen Anstalt hat, auch wenn sie in den Händen des 
Staates liegt und die Anstalten selbst diesem gehören, nicht den Charakter einer 
obrigkeitlichen Verwaltung, sie ist bloße Geschäftsführung. 

66 Man bezeichnet diese Befugnisse (Mayer 1, 2693; Fleiner S. 290) als 
am taltepolizei. Vgl. dagegen W. Jellinek, Gesetz, Gesetzesanwendung 

68 Die Anstaltsordnungen (Statuten, Hausordnungen, Reglements usw.) 
gelten für die Angestellten und für die Benutzer. Vgl. dazu 8 choen, Ver- 
ordnungen, Handb. d. Politik, 1, 299.
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nur gesetzliche Rechte und Verbindlichkeiten, so z. B. bei den 
Elementarschulen und den Zwangsimmobiliarversicherungsanstalten. 
Dasselbe ist auch da der Fall, wo die Benutzung der Anstalten 
jedermann freisteht und eine Erklärung, sie benutzen zu wollen, 
weder durch Worte noch durch konkludente Handlungen stattfindet. 
Ein solches Verhältnis besteht z. B. bei Land- und Wasserstraßen ; 
hier beruht die Pflicht zur Zahlung der Gebühren lediglich auf gesetz- 
licher Vorschrift. Dagegen findet der Abschluß eines Vertrages statt, 
wo der Benutzende eine spezielle Leistung der Anstalt für sich in 
Anspruch nimmt und dieser Absicht durch Worte oder konkludente 
Handlungen einen Ausdruck gibt. Dies ist z. B. dann der Fall, 
wenn jemand die Post und die Staatseisenbahnen benutzt oder auf 
den staatlichen Münzstätten Münzen für sich ausprägen läßt. 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit findet in bezug auf 
diese Angelegenheiten namentlich bei zwei Fragen Anwendung. 
Die erste Frage ist die über die Verpflichtung der Kommunal- 
verbände zur Errichtung und Unterhaltung allgemeiner Anstalten. 
Diese Verpflichtungen haben den Charakter subjektiver Verbindlich- 
keiten, die Grundsätze tiber die Verteilung der Lasten sind gesetz- 
lich geregelt, die betreffenden Fragen erscheinen also nach jeder 
Richtung hin geeignet, Gegenstand eines verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens zu werden. Die Gesetzgebungen der einzelnen Staaten 
lassen dementsprechend z. B. auch bei Streitigkeiten über Schullast, 
Wegelast, die Pflicht für Schutz gegen Überschwemmungen zu sorgen, 
das Verwaltungsstreitverfahren in weiterem Umfange zu‘, Der 
Streit ist entweder ein Streit zwischen der staatlichen Aufsichtsbehörde 
und dem Kommunalverbande oder der öffentlichen Korporation über 
die Verpflichtung der letzteren oder ein Streit unter mehreren 
Kommunalverbänden oder Korporationen darüber, wer von ilınen der 
Verpflichtete sei. Die zweite Frage ist die über die Berechtigung 
des Einzelnen auf Benutzung der Anstalten. Wo ein subjektives 
Recht auf diese Benutzung besteht, ist ein durchaus angemessenes 
Anwendungsfeld für die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben. Doch 
hat sich ein Bedürfnis dazu nur in geringem Maße herausgestellt ®®, 

IV. Die in Austibung der der Verwaltung zustehenden Juris- 
diktionsbefugnisse ergangenen Entscheidungen erscheinen nur formell 
als Verwaltungsakte, materiell besitzen sie den Charakter richter- 
licher Urteile ®°, 

V. Die Verwaltungsakte zerfallen in solche, die eine bloße 
Vollziehung gesetzlicher Vorschriften sind, und solche, bei deren 
  

67 Preuß. 2,6. S$ 4749, 55—64, 66, 94. Bayr. G. Art. 8, Nr. 22—24, 34. 
Art. 10, Nr. 1, 2, 4, 5, 18-22. Sächs. G. $ 21. Württ. @. Art. 10, Nr. 17, 20, 24. 
Bad. Verw.Ger.G. 8 2, Nr. 18—15, 24; $ 3, Nr. 5, 18, 14, 

68 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit findet z. B. Anwendung in Preußen und 
Baden auf die Benutzung der Gemeindeanstalten (Preuß. Zust.&, $$ 18, 34. 
L.G.O. für die östl, Prov. 89). Bad. Verw.Ger.G. $ 2, Nr. 1 u.2, in Baden auch 
auf die Benutzung von Grabstätten (Verw.Ger.G. $ 2, Nr. 0), und auf Teilnahme 
an der staatlichen Gebäudeversicherung M erw.Ger.@. $ 3, Nr. 11). Einen 
größeren Umfang hat dieselbe in Württemberg kraft der Generalklausel des 

rt, 13 des dortigen Gesetzes, 
6° Über die \erwaltungsgerichtsbarkeit vgl. $J 14—19.
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Vornahme die Verwaltung nach freiem Ermessen’? verfährt. 
Zu den ersteren gehören beispielsweise der Befehl, eine gesetzlich 
bestehende Abgabe zu zahlen, die Erteilung von Aufnahmeurkunden 
an Angehörige anderer deutscher Staaten, die Patenterteilung, die 
Beurkundungen der Standesbeamten, zu den letzteren der größte Teil 
der polizeilichen Gebote und Verbote, viele Konzessionserteilungen, 
die Verleihung von Naturalisationsurkunden an Angehörige außer- 
deutscher Staaten’! Für die Tätigkeit der ersteren Art ist das 
Gesetz der Bestimmungsgrund, für die der letzteren bildet es 
lediglich eine Schranke. 

VI. Das Verfahren’? in Verwaltungssachen ’® ist im all- 
gemeinen formlos. Doch kann durch gesetzliche Vorschriften die 
Beobachtung gewisser Formen vorgeschrieben sein. Dies ist möglich 
für spezielle Verwaltungsangelegenheiten, z. B. Gewerbekonzessionen, 
Enteignungen, Aushebungen, Steuereinschätzungen oder für be- 
stimmte Gruppen von Behörden. In letzterer Beziehung sind nament- 
lich die Bestimmungen überdas Beschlußverfahren’* in Preußen ”° 
zu nennen’®. Dieselben finden Anwendung bei der Verhandlung vor 
den Provinzialräten sowie bei der Verhandlung vor den Kreis-(Stadt) 
ausschüssen und den Bezirksausschüssen, sofern diese über reine 
Verwaltungsangelegenheiten, nicht über Verwaltungsstreitsachen zu 
entscheiden haben’%, Eine allgemeine Regelung des Verfahrens in 
Verwaltungssachen hat in Baden auf dem Verordnungswege statt- 
gefunden "”, 

10. Verwaltungszwang '. 

8 12. 
I. Die Verwaltungsbehörden haben nicht nur das Recht der Ent- 

scheidung, sondern auch die Befugnis ihre Maßregeln mit An- 
wendung von Zwangsmitteln durchzusetzen (Verwaltungs- 

‚, % Mayer 1, 164; Fleiner $. 126. — Fleiner, Einzelrecht und öffent- 
liches Interesse. Abhandl. f. Laband2, 9; Stier-Somlo, Das freie Ermessen 
in Rechtsprechung und Verwaltung. Abhandlg. f. Laband 2, 445; Literatur 
bei v. Laun, Das Treie Ermessen und seine Grenzen 1910; vgl. auch W.Jellinek, 
Arch. d. öffentl. R, (1911) 27, 462; Tezner, Jahrbuch d. öffentl. R. (1911) 5, 67; 
Thoma, Verw..Arch. (1912) 20, a Oertmann, Die staatsbürgerliche Freiheit 
und das freie Ermessen 1912. — Vgl. auch 8 16%. 

 Fleiner $. 127: Auf dieses „Verwaltungsermessen“ stellt der Gesetz- 
eber ab, wenn er z. B. die Behörde anweist, bei Gefahr für die öffentliche Sicher- 
eit die „angemessenen Maßnahmen“ zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung, oder wenn er sie zur Zwangsversteigerung zu unsten eines „im Öffent- 
lichen Interesse“ zu errichtenden Unternehmens ermächtigt, oder wenn er sie 
beauftragt, die Erteilung einer Schankkonzession von dem Nachweis eines vor- 
handenen „Bedürfnisses“ abhängig zu machen (Gew.O. $ 33). 

2 y, Stengel, Art. Verwaltungsverfahren W.!, 2, 796. 
'* Über „Verwaltungssachen“ vgl. Anm. 2, 
‘4 Stier-Somlo, Beschlußverfabren W.? 1, 427. 
5 Preuß. G. über die allgemeine Landesverwaltung (L.V.G.) vom 80, Juli 

1883 SS 50—60, 115—126. 
° L.V.G. 3 54 

?1 Landesh, V. vom 31. Aug. 1884, las Verfahren in Verwaltungssachen betr. 
.n Meyer-Anschütz ; 87; Loening 5 55; Mayer 1, 326; Fleiner 

5 13; Gneist, Art. Verwaltungsexekution R.L, 8, 1106; G. Meyer, Art.
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exekution)®. Das Bedürfnis nach Zwangsmitteln macht sich da 
geltend , wo die Verwaltung dem Einzelnen mit Gebot und Verbot 
entgegentritt, also namentlich auf dem Gebiete der Polizei-, Militär- 
und Finanzverwaltung. Zweck der Zwangsmaßregeln ist, den Ein- 
zelnen zu einem bestimmten Handeln oder Unterlassen zu zwingen ?®. 
Sofern diese Handlungen den Charakter von vermögensrechtlichen, 
insbesondere von Geldleistungen haben, ist die Exekution eine ge- 
wöhnliche Zwangsvollstreckung in das Vermögen, wie sie auch im 
Zivilprozeß vorkommt, Die Befugnis, solche Zwangsvollstreckungen 
vorzunehmen, steht den Verwaltungsbehörden nach allen deutschen 
Gesetzgebungen zu*. Insbesondere haben die Finanzbehörden das 
Recht, öffentliche Abgaben auf diesem Wege beizutreiben. Nur für 
die Subhastation der Grundstücke wird eine Mitwirkung der Ge- 
richte erfordert. Anders liegt die Sache da, wo es sich um eine 
persönliche Leistung oder um eine Unterlassung handelt, Hier be- 
sitzt die Verwaltung folgende Zwangsmittel: 1. die Befugnis, die 
Handlung, wenn sie durch einen Dritten ausgeführt werden kann, 
auf Kosten des Säumigen ausführen zu lassen und den Kostenbetrag 
von diesem beizuziehen (Ersatzvornahme)?, 2. das Recht, solche 
Handlungen, die durch Dritte nicht ausgeführt werden können, und 
Unterlassungen bei Androhung von Geldstrafen (Ungehorsams- 
strafe)® anzubefehlen, und im Falle des Zuwiderhandelns diese 
  

Verwaltungszwangsverfahren W.! 2, 800; Thoma 1, 89; Kormann, System 
S.200; Annalen 19128. 213; Anschütz, Das Recht des Verwaltungszwangs 
in Preußen Verw.Arch. 1, 389; G. Meyer, Art. Zwangsgewalt W1 2, 1008. 

®2 Rechtsentwicklung: Die Befugnis der Verwaltungsorgane, dem 
Einzelnen gegenüber ihre Anordnnngen im Wege des Zwanges zur Durch- 
führung zu bringen, ist schon in dem mittelalterlichen Rechte des Bannes ent- 
halten. Aus diesem heraus hat sich die gerichtliche und die Verwaltungs- 
exekution entwickelt. In der Zeit, in der Verwaltung und Justiz in einer Hand 
vereinigt waren, trat ein scharfer Unterschied zwischen beiden Arten der Exe- 
kution äußerlich nicht bervor. Mit der Trennung von Justiz und Verwaltun 
hat er eine größere Bedeutung gewonnen. Die gerichtliche Exekution ist dure 
die Zivil- und Strafprozeßordnungen, die Verwaltungsexekution durch besondere 
Verwaltungsgesetze geregelt worden. Aber die Exekutivbefugnisse der Ver- 
waltungsbehörden verdanken nicht etwa den letzteren ihre Entstehung: sie 
haben durch dieselben nur eine nähere Bestimmung und Begrenzung erfahren. — 
Vgl. dazu Gneist, R.L. 8, 1107; Loening 8. 250; Anschütz, Das Recht 
des Verwaltungszwanges in Preußen. Verw.Arch, 1, 392. 

® J,oening S. 249; Mayer 1, 474°, 
* Preuß. A.G, zur Z.P.O. 8 5; V. betr. das Verwaltungszwangsverfahren 

wegen Beitreibung von Geldbeträgen vom 15. Nov. 1899 unter Berücksichtigung 
der durch die V. vom 18. März 1904 erfolgten Abänderung. (Abgedruckt nebst 
Anweisungen und Ergänzungen bei Kautz, Verwaltungszwangsverfahren* 1911); 
Bayr. A.G. z. 2.P.O. in der Fassun vom 26. Juni 1899 Art. 4ff.; Sächs. G. über 
die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen in Verwaltungssachen vom 
18. Juli 1900; Württ. &. über die Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher An- 
sprüche, vom 18. Aug. 1879; Bad. G. die Zwangsvollstreckung öfentlich-rechtlicher 

eldforderungen vom 12. April 1899; Hess. G., die Pfändung in den nicht- 
gerichtlichen Beitreibungen betr., vom 2. Febr. 1881. — R.G. über das Post- 
wesen vom 28. Oktober 1871, 8 25. G. über den Beistand bei Einziehung von 
Vermögensstrafen vom 9. Juni 1895 (R.G.Bl. S. 256). 

s Mayer 1, 837; Fleiner S. 200. 
° Die Ungehorsamsstrafe wird auch als Zwangs- oder Exekutivstrafe be- 

zeichnet. Mayer 1, 328; Fleiner S. 197. — Die Strafart und der Höchst-
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Geldstrafen beizutreiben, 3. die Anwendung unmittelbaren 
physischen Zwanges’, wenn die Anordnung ohne solchen nicht 
durchführbar ist. Die Beitreibung der fraglichen Kostenbeträge und 
Geldstrafen findet in den Formen der vermögensrechtlichen Zwangs- 
vollstreckung statt, es sind die allgemeinen Grundsätze auch in diesen 
speziellen Fällen maßgebend. 

Die Anwendung von Zwangsmitteln ist keine selbständige Funk- 
tion der Verwaltung mit einem eigenen materiellen Inhalt, sondern 
lediglich ein Mittel zur Durchführung anderer Verwaltungsanord- 
nungen. Der Weg des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens kann 
daher gegenüber einer Exekutivmaßregel in zweifacher Weise be- 
schritten werden: es kann entweder gegen die Verfügung, zu deren 
Vollstreckung die Maßregel bestimmt ist, oder gegen die Exekutiv- 
maßregel selbst Widerspruch erhoben werden. Die Verfügung 
kann in der Exekutionsinstanz aus denselben Gründen angegriffen 
werden, aus denen Verfügungen der betreffenden Art überhaupt der 
Anfechtung unterliegen. Ausgeschlossen wird die Zulässigkeit der 
Anfechtung durch eine bereits vorliegende rechtskräftige verwaltungs- 
gerichtliche Entscheidung über die Gesetzmäßigkeit der Verfügung, 
sowie durch Ablauf der Frist, die für die Beschreitung des Verwaltungs- 
streitverfahrens gegeben ist. Der Widerspruch gegen die Exekutiv- 
maßregel selbst muß darauf gegründet werden, daß bei Ausführung 
der Exekution die gesetzlichen Vorschriften nicht beobachtet seien. 
In dieser Beziehung ist der Weg der Verwaltungsklage durch die 
verschiedenen Gesetzgebungen in verschiedenem Umfange zugelassen ®, 

8. Für die Ausübung der Zwangsbefugnisse, die den Verwaltungs- 
organen zustehen, bedürfen sie eines besonderen Personals, dem 

  

betrag der Strafen sind gesetzlich festgesetzt. Diese Strafen haben nicht den 
Charakter von Strafen (vgl. Fleiner S. 198°'), sondern von Zwangsmitteln. Die 
Geldstrafe kann in Haft umgewandelt werden, wenn es das (esetz zuläßt 
(Mayer 1, 330). . . 

? Der unmittelbare physische Zwang kann in Freiheitsberaubung und in 
der Anwendung von Wafiengewalt bestehen. 

° In Preußen ist die Verwaltungsklage gegen Androhung, nicht aber 
egen Festsetzung und Ausführung eines Zwangsmittels zulässig (L.V.G&. vom 

5 Juli 1883 8 193), In Bayern tritt bei der nangevollstreckung in Angelegen- 
heiten, die im verwaltungsgerichtlichen Verfahren erledigt werden können, der 
verwaltun agerichtliche Instanzenzug ein, in anderen Angelegenheiten findet 
nur eine Verwaltungsbeschwerde statt (G. über den Verwaltungszerichtshof vom 
8. August 1878, Art. 46; Ausführungsgesetz zur Z.P.O. vom 23. Februar 1879 
in der Fassung vom 26. Juni 1899, Art, 4 und 7). Sächs. Verw.Ger.G. $ 91. In 
Württemberg wird bei den sog. Parteistreitigkeiten über die auf die Yoll. 
streckung verwaltungsgerichtlicher Urteile bezüglichen Beschwerden im ver- 
waltungsgerichtlichen Instanzenzuge entschieden (G. über die Verwaltungs- 
rechtspflege vom 16. Dezember 1876 Art. 58); bei Vollstreckung von Verwaltungs- 
verfügungen kann, abgeschen von dem Falle, daß letztere selbst mit einer 
Rechtsbeschwerde angegriffen werden, eine Berufung an den Verwaltungs- 
gerichtshof nur auf Grund der Behauptung stattfinden, daß die Exekution mit 
einem Urteil des Verwaltungsgerichtsliofes in Widerspruch stehe. l, 
v. Sarwey S. 647. In Baden kann die Verwaltungsklage nur auf Grund der 
Behauptung erhoben werden, daß der Vollzug mit einem über die Zulässigkeit 
der Verfügung ergangenen verwaltungsgerichtlichen Urteil nicht übereinstimme, 
oder daß das Zwangsmittel nach Art oder Höhe gesetzwidrig sei (G. die Ver- 
waltungsrechtspflege betr., vom 14. Juni 1884 5 4).
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namentlich die zwangsweise Vollstreckung der polizeilichen An- 
ordnungen obliegt. Das polizeiliche Exekutivpersonal hat aber neben 
seinen Befugnissen auf dem Gebiete der Verwaltung auch die Pflicht, 
die Kriminaljustiz bei der Verfolgung von Verbrechen zu unter- 
stützen; in dieser Beziehung nimmt es die Stellung von Hilfsbeamten 
der Staatsanwaltschaft und der Gerichte ein®., 

Für die einzelnen Orte sind Polizeidiener oder Schutz- 
leute vorhanden, die in größeren Städten eine militärische 
Organisation erhalten. Da wo den Gemeinden die Ortspolizei zusteht, 
wird das Polizeipersonal von den Gemeindeorganen angestellt und 
aus Gemeindemitteln unterhalten. Ist in einem Orte staatliche Polizei 
vorhanden, so haben auch die Polizeibeamten die Eigenschaft staat- 
licher Beamten, und die Kosten für ihre Unterhaltung werden grund- 
sätzlich, jedoch unter Heranziehung der Gemeinden zu Beiträgen, 
von der Staatskasse getragen !°. 

Für die Vollstreckung der Befehle der Landespolizei, überhaupt 
für die polizeiliche Tätigkeit, die sich nicht auf den Bereich einer 
Ortschaft beschränkt, dienen die bewaffneten und militärisch organi- 
sierten Gendarmeriekorps!!. Die Gendarmen sind in bezug 
auf Wirksamkeit und Dienstleistung dem Ministerium des Innern 
und den Landespolizeibehörden, in 'bezug auf Verfassung, Ökonomie 
und Disziplin ihren militärischen Vorgesetzten bzw. dem Kriegs- 
ministerium untergeordnet. Sie gelten aber nicht als Militärpersonen 
im Sinne der Reichsgesetze und haben daher weder die Rechte noch 
die Pflichten, die diesen reichsgesetzlich zustehen, Ihre Rechts- 
verhältnisse richten sich vielmehr lediglich nach Landesrecht 12, 

Neben den allgemeinen polizeilichen Exekutivorganen besteht 
häufig noch ein besonderes Exekutivpersonal für einzelne Spezial- 
tätigkeiten auf dem Gebiete der Verwaltung. Beamte dieser Art 
sind die Grenzbeamten für die Bewachung der Grenzen, die in 
der Regel eine besonders organisierte Abteilung der Gendarmerie- 
korps bilden, die. Forstschutzbeamten, für den Schutz der 
Forsten und die Ausübung der Forstpolizei, die Feldhüter und 
Flurbeamten für die Flurpolizei, die besonderen Beamten für die 
Beaufsichtigung der Fischerei. Von ihnen ist bei den einzelnen 
Verwaltungszweigen die Rede Wo die Kräfte der polizeilichen 
  

’ G.V.G. 4,158. Str.P.O. 88 159, 161, 187. 
ı0 Preuß. Polizeikostengesetz vom 3. Juni 1908. _ 
ıt Die Gendarmeriekorps wurden in Deutschland im Aufang des 19. Jahr- 

hunderts nach französischem Muster eingeführt. 
12 Die Gendarmen wurden nicht dem aktiven Heere zugerechnet (das Reichs- 

militärgesetz vom 2. Mai 1874 S 38 führt sie nicht auf), sie gelten aber im 
wesentlichen als Personen des Soldatenstandes (vgl. Herz-Ernst, Strafrecht 
der Militärpersonen 1905 82!) in Preußen, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, 
Waldeck, Schaumburg.Li e, Lippe und Elsaß-Lothringen („allerdings nur in 
wesentlichen Punkten“, Fleischmann, Art. Gendarmerie W.? 2, 179) und 
unterstehen dem Mil.Str.G.B. Soweit sie im Range von Unteroffizieren stehen, 
sind sie in diesen Bundesstaaten in und außer dem Dienst Vorgesetzte der im 
Rang ihnen nachstehenden Militärpersonen. In KEisaß-Lothringen stehen die 
Gendarmen im Dienst zu den Personen des Soldatenstandes ohne Rücksicht auf 
den Militärrang der letzteren im Verhältnis einer militärischen Wache. ($ 111 
Abs. 2 Mil.,Str.G.B.; G. vom 20. Juni 1872 8 2). 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Aufl, 3
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Exekutivorgane für die Durchführung einer Anordnung nicht aus- 
reichen, kann die Hilfe der bewaffneten Macht in Anspruch ge- 
nommen werden !?, 

Die Anwendung von Waffengewalt steht diesen Beamten 'nur 
dann zu, wenn bestimmte gesetzliche Voraussetzungen vorliegen, 
wenn sie angegriffen oder mit einem Angriffe bedroht werden, oder 
wenn ihren Anordnungen Widerstand entgegengesetzt wird!*, 

11. Beschwerde '. 

8 18. 
Das Recht der Beschwerde? ist die Befugnis®, sich an die 

höheren Staatsorgane zu wenden, um Abhilfe gegenüber den Ver- 
fügungen der niederen Organe zu erlangen, durch die man sich in 
seinen Rechten oder Interessen * beeinträchtigt glaubt. Die höheren 
Organe sind zur Annahme und Erledigung der Beschwerden ver- 
flichtet, der Beschwerdeführer hat einen Anspruch auf Vornahme 

bestimmter Handlungen. 

12. Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
I. Ausbildung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ı. 

8 14. 

Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die durch be- 
sondere Organe (Verwaltungsgerichte) geübte Recht- 

1 R,Verf. Art. 66. — Preuß. G. über den Waffengebrauch des Militärs, 
vom 20. März 1837; Bayr. G., das Einschreiten der bewaffneten Macht zur 
Erhaltung der gesetzlichen Ordnung betr, vom 4. Mai 1851; Sächs. V,. vom 
14. Juni 1881; Württ. V. vom 27. Mai 1878. Das preuß. G. vom 20. März 1837 
ist als eine für die preußische Armee erlassene Anordnung für den ganzen 
Verband derselben maßgebend. In Sachsen und Württemberg ist es durch die 
angegebenen Verordnungen eingeführt. Es gilt also im ganzen Reichsgebiet 
mit Ausnahme von Bayern. 

# G, Meyer, Art. Waffengebrauch W.! 2, 848; Mayer 1, 369; Fleiner 
S. 183. — v. Reinhardt, Der Watfengebrauch als Mittel staatlichen Ver- 
waltungtzwangs nach deutschem Verwaltungsrecht. (Heidelbg. Diss.) 1910. 

ı Meyer-Anschütz $ 223; Loening 8 203; Mayer 1 $ 12; Fleiner 
S, Id; ,er-Bomlo, Art. Beschwerde W.? 1, 431; Kormann, Annalen 
1912 S. 208. 

2 Fürmliche Beschwerde, Rekurs, Verwaltungsbeschwerde. — Mayer 1, 
154%: Verwaltungsbeschwerde ist einfach der Gegensatz der gerichtlichen Be- 
schwerde unserer Z,P.O., bedeutet also schlechthin die Beschwerde. — Thoma, 
Jahrb. 4, 209: Die Verwaltungsbeschwerde, gipfelnd in der, eine Regierungs- 
olitik verkörpernde, auf Aktion, nicht auf Reflexion eingestellten Ministerial- 

Instanz, verdient nicht immer und besitzt jedenfalls nicht das Vertrauen des 
Rechtssuchenden, , 

® Fleiner S. 196: Die Befugnis, Beschwerde einzulegen, ist ein sub- 
jektives öffentliches Recht jedes Untertanen. 

* Fleiner S. 196: Mit der Beschwerde kann Beseitigung jeder Rechts- 
oder Interessenverletzung verlangt werden. 

ı Literatur: Anschütz, Verwaltungsrecht 8.947; Handb. d, Polit. 1, 310; 
FleinerS.215; Göz, Verwaltungsrechtspflege in Württemberg 1902; Jellinek,
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sprechung in Verwaltungsangelegenheiten?. Die Mög- 
lichkeit einer Verwaltungsgerichtsbarkeit lag erst vor, nachdem mit 

System S. 358; Kormann, Annalen 1912, S. 206; Lemayer, Apologetische 
Studien zur Verwaltungsgerichtsbarkeit, Grünhuts Zeitschr. 22, 3853; Loening 
S. 771; Mayer 1, 161; v. Meier, Dneyelop. 2, 729; Meyer-Anschütz 8 182; 
G. Meyer, Verwaltungsgerichtsbarkeit H.P.Ö. * 8, II, 189; Mueller, Die Be- 

riffe Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsstreitverfahren nach preußischem 
echt. 1895; Sarwey, Das öffentliche Recht und die Verwaltungsrechts- 

pflege 1880; Stein Justiz und Verwaltung 8.9, v.Stengel, Die Verwaltungs- 
erichtsbarkeit und das öffentliche Recht. Verw.-Arch. 8, 177; Tezner, Die 

deutschen Theorien der Verwaltungsrechtspflege. Verw.-Arch. 8 220, 475; 
y, 159, 515; Das d&tournement de pouvoir und die deutsche Rechtsbeschwerde. 
Jahrb. d. öff. R. (1911) 5, 67, Thoma, Rechtsstaatsidee und Verwaltungsrechts- 
wissenschaft. Jahrb. d. öff, R. (1910) 4, 196; Zorn, Kritische Studien zur Ver- 
waltungsgerichtsbarkeit. Verw.-Arch. 2, 74. 

Außer der Literatur über Einzelfragen in den Anmerkungen der folgenden 
Paragraphen vgl. noch: O. Bähr, Der Rechtsstaat. 1866; R. Gneist, Ver- 
waltung, Justiz, Rechtsweg, Staatsverwaltung und Selbstverwaltung nach 
englischen und deutschen Verhältnissen. 1869; Die preußische Kreisordnung. 
1870; Der Rechtsstaat und (die Verwaltungsgerichte in Deutschland 2. 1879 (1872 
unter dem Titel: Der Rechtsstaat erschienen); Zur Verwaltungsreform und 
Verwaltungsrechtspflege in Preußen. 1880; Art. Beschwerde (verwaltungs- 
rechtlich), Verwaltungsjurisdiktion, Verwaltungsjustiz. R.L. 1, 322; 8, 1112; 
v. Stengel, Die Übertragung der Verwaltungsrechtsprechung an die ordent- 
lichen Gerichte. Annalen 1875. S. 1914; Das öffentliche Recht und die Ver- 
waltungsgerichtsbarkeit in Elsaß-Lothringen, Annalen 1876, S. 808, 832; Die 
reußische Verwaltungsreform und die Verwaltungsgerichtsbarkeit, Schmollers 

Tahrbuch 7, 873; K. 5. Schmitt, Die Grundlagen der Verwaltungsrechtspfllege 
im konstitutionell-monarchischen Staat. 1878; L. v. Steiu, Rechtsstaat und 
Verwaltungsrechtspflege, Grünhuts Zeitschrift, 6, 27, 297; Jolly, Die Ver- 
waltungsgerichte, Zeitschrift, 84, 575; v. Sarwey, Das öffentliche Recht und 
die Verwaltungsrechtspflege. 1880; Loening, Die deytsche Verwaltungsrechts- 
pflege, Schmollers Jahrbuch 5, 801; Leuthold, Öffentliches Interesse und 
öffentliche Klage, Annalen 1884, S. 821; M. Seydel, Die Verwaltungsrechts- 
pflege in Bayern. Annalen 1885. S. 2138; Bernatzik, Rechtsprechung und 
materielle Rechtskraft. Verwaltungsrechtliche Studien. 1886; die Artikel über 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. W.12, 710; Erg.-Bd. 1,96; 8,277; Art, Verwaltungs- 
streitverfahren. W.1 2, 786; Loening, Die französische Verwaltungsgerichts- 
barkeit, Hartmanns Zeitschrift 5, 837; 6, 12, 181, 308; O. Mayer, Theorie 
des französischen Verwaltungsrechtes, S. 87; für Österreich: Ulbrich, er 
öffentliche Rechte und Verwaltungsgerichtebarkeit, mit Rücksicht auf die Er- 
richtung eines Verwaltungsgerichtshofes in Österreich. 1875; Grünwald, Der 
österreichische Verwaltungsgerichtshof. 1875; Pann, Die Verwaltungsjustiz in 
Österreich. 1876; Beiträge zur Reforın des Verwaltungsrechtes. 1877; Roesler, 
Der österreichische Verwaltungsgerichtshof, Grünhuts Zeitschrift 4, 201; 
Tezner, Handbuch des österreichischen Administrativverfahrens. 1896. 

2 Verwaltungsgerichtsbarkeit im weiteren Sinne bezeichnet 
die Befugnis zur Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiete der 
Verwaltung. Im engeren Sinne, in dem das Wort jetzt gewöhnlich gebraucht 
wird, versteht man darunter die durch besondere Organe ( erwaltungsgerichte) 
ausgeübte Rechtsprechung in Verwaltungsangelegenheiten. Meyer-Anschütz 
S 182. — Anschütz, Handb. d. Polit. 1, 311: Verwaltungsgerichtsbarkeit ist 
eine streitentscheidende Tätigkeit der Verwaltung, ausgeübt durch gerichts- 
ähnliche Behörden (Verwaltungsgerichte) in einem prozeßähnlichen Verfahren 
(Verwaltungsstreitverfahren). , . 

Verwaltungsrechtspflege ist — wie Mayer 1, 177 es ausdrückt -— 
die Erlussung eines rechtskräftigen Verwaltungsaktes, und jeder Verwaltungs- 
akt, ohne Rücksicht auf seinen Inhalt, kann in diese Form gebracht werden. 
Man bezeichnet auch nach dem Sprachgebrauch die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
als die Verwaltungsrechtspflege i. e. S. (da sie die vollkommenste unter den 

5*
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dem Übergang aus der absoluten in die konstitutionelle Staatsordnung 
eine gesetzliche Regelung und Beschränkung der Verwaltungs- 
befugnisse eingetreten war. Die Verwaltungsgerichte haben 
die Einrichtungen der gesetzlichen Vorschriften zu 
sichern®. Bei der Feststellung des Anwendungsbereichs der Ver- 
waltungsgerichtsbarkeit hat die Abgrenzung der Zuständigkeit der 
Verwaltungsgerichte gegenüber den ordentlichen Gerichten und den 
Verwaltungsbehörden zu erfolgen. Die Angelegenheiten, die zur Ent- 
scheidung der Verwaltungsgerichte gehören. bezeichnet man als 
Verwaltungsstreitsachen, zu ihrer Verfolgung dient die Ver- 
waltungsklage; das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten be- 
zeichnet man als das Verwaltungsstreitverfahren“. 

Die Ausbildung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist 
nur da möglich, wo eine gesetzliche Regelung der Verwaltungs- 
befugnisse stattgefunden hat. So lange eine solche nicht existiert, 
entscheidet über die Vornahme der Verwaltungsfunktionen lediglich 
das Ermessen der Verwaltungsorgane. Die höheren Verwaltungs- 
organe sind durch keinerlei rechtliche Schranken, die niederen nur 
durch die Instruktionen der höheren gebunden. Der Einzelne besitzt 
gegenüber der Verwaltung nur Pflichten, keinerlei Rechte. Dies 
ändert sich mit der gesetzlichen Regelung des Verwaltungs- 
rechtes®. Die Tätigkeit der Verwaltungsorgane wird nunmehr 

Einrichtungen zur Pflege des Verwaltungsrechts ist (Fleiner S. 224). Vgl. 
auch Anschütz, Verwaltunger. S. 348 und Verw.-Arch. 14, 824: Verwaltungs- 
rechtspflege ist nicht nur die Funktion der Verwaltungsgerichte im engeren 
Sinne, sondern jede Rechtskontrolle der Verwaltung durch dazu berufene 
Instanzen. — Thoma, Verhandl. d. 80. deutsehen Juristentages (1910) 1, 60: 
Allen Erscheinungen der deutschen Verwaltungsrechtspflege wird die Definition 
erecht, sie sei Erlassung von Verwaltungsentscheidun en in einem dem gericht- 
ichen nachgebildeten Verfahren und mit der Wirkung, daß diesen Entscheidungen 
materielle Rechtskraft zukommt. . 

2 An sonstigen Schutzeinrichtungen auf dem Gebiete des öffentlichen 
Rechts sind zu nennen (vgl. Anschütz, Verwaltung S. 849; Fleiner 
8. 223): Die Rechtskontrolle der Verwaltung durch Zivil- und Strafgerichte, 
die parlamentarische Kontrolle, das Petitionsrecht, die Besorgung von Ver- 
waltungsaufgaben durch Ehrenbeamte (Fleiner), die Kontrolle der Verwaltung 
durch die Verwaltung selbst (dadurch, daß die obere Behörde Akte der unter- 
geordneten Behörde und Organe wegen Rechtswidrigkeit und auch wegen 
Unzwechmäßigkeit von Amts wegen und auf Anrufen der Beteiligten aufheben 
kann. Anschütz S. 349). — Über das Recht der Beschwerde vgl. $ 18. 

* Im Gegensatz dazu bezeichnet man die Angelegenheiten, die im Instanzen- 
zuge der Verwaltungsbehörden erledig‘ werden, als reine Verwaltungs- 
sachen (Beschlußsachen), zu ihrer Verfolgung dient die Verwaltungs- 
besch werde; das Verfahren bezeichuet man als Verwaltungsvertfahren, 

Bey ou 18, 
} Einen Staat, in dem die Befugnisse der Verwaltung gesetzlich fest be- 

renzt sind und nur in Übereinstimmung mit den Gesetzen ausgeübt werden 
önnen, bezeichnet man als Rechtsstaat (Meyer-AnschützS$ 8) im Gegen- 

satz zum Polizeistaat. — Auschütz, Verw.-Arch. 14, 325: Unter Polizei- 
staat versteht man das dem absoluten Staate eigentümliche, aus seinem Wesen 
folgende Verhältnis der Verwaltung zu den Untertanen; diesem Verhältnis 
fehlt die rechtliche Gebundenheit, es ist eine Verwaltung nur nach Zweck- 
mäßigkeitsrücksichten; die eigene Überzeugung der Verwaltun sorgane von 
cer ‚ützlichkeit ihres Tuns ist die einzige Schranke der administrativen 

ewalt.
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objektiven, von ihrem eigenen Ermessen°® unabhängigen Vor- 
schriften unterworfen, es findet eine Abgrenzung der individuellen 
Rechtskreise gegenüber der Verwaltung statt. Durch die Ver- 
waltungsgesetze”? werden den Einzelnen subjektive Rechte® 
beigelegt; sie erhalten eine gewisse Freiheit von den Einwirkungen 
der Verwaltungsorgane und Ansprüche auf eine positive Tätigkeit 
derselben. Durch die Verwaltungsgesetze werden ferner die den 
Einzelnen obliegenden Pflichten näher begrenzt. Aber die Bei- 
legung subjektiver Rechte und die Begrenzung sub- 
jektiver Pf ichten? ist weder die einzige noch die Hauptaufgabe 
der gesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiete der Verwaltung. 
Während das Privatrecht lediglich den Zweck verfolgt, die indi- 
viduellen Rechtskreise gegeneinander abzugrenzen, ist der prinzipale 
Zweck des Verwaltungsrechtes die Aufstellung von Vorschriften für 
die Verwirklichung öffentlicher Interessen!?; die Abgrenzung 
der individuellen Rechtskreise hat nur die Bedeutung, dieser Ver- 
wirklichung der öffentlichen Interessen bestimmte Schranken zu ziehen. 
Die Verwaltungsgesetze sind daher in erster Linie dazu 
bestimmt, die Organisation und Tätigkeit der Ver- 
waltungsbehörden im öffentlichen Interesse zu regeln, 
und dienen erst in zweiter Linie der Abgrenzung des indi- 
viduellen Rechtskreises. 

. Mit der gesetzlichen Regelung der Verwaltungsbefugnisse und 
der Abgrenzung des individuellen Rechtskreises gegenüber der Ver- 
waltung tritt nun auch die Möglichkeit hervor, besondere Organe zu 
bestellen, denen die Aufrechterhaltung der ‘gesetzlichen Vorschriften 
und der Schutz des individuellen Rechtskreises obliegt. Diese Organe 
sind die Verwaltungsgerichte!!. 

In den deutschen Territorien bildete sich das Verwaltungs- 
recht zunächst durch Verordnungen der Landesherren aus. Ein 
gesetzliches Verwaltungsrecht konnte sich in ihnen nicht entwickeln, 
weil der Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung dort über- 
haupt unbekannt war. Es bestand daher auch kein der Verwaltung 
gegenüber geschützter individueller Rechtskreis. Die Handhabung 
der auf die Verwaltung bezüglichen Vorschriften war lediglich den 
Verwaltungsbehörden überlassen. Diese besaßen ein Entscheidungs- 
recht in allen Verwaltungsangelegenheiten, bei denen sie nur an die 
von dem Landesherrn ausgehenden allgemeinen Anordnungen ge- 
  

° Vgl. 8 16. . 
1 vel ie Kritik der geltenden Verwaltungsgesetze bei Fleiner S, 224°, 
8 Über subjektive öffentliche Rechte vgl. namentlich Jellinek, System 

der subjektiven öffentlichen Rechte? 1905; Loening S.8, 8 9: Das ‚Ver- 
waltungsrecht und die subjektiven öffentlichen Rechte; Mayer 189; Fleiner 
S. 159; W. Jellinek, Gesetz, Gesetzanwendung S. 115. 

® Über die Pflichten der Reichsangehörigen (Gehorsam und Treue) vgl. 
Laband 1, 1a. — Jellinek, System S. 196; Fleiner S. 148. 

10 8 547, 
ı Ü er ale geschichtliche Entwicklung vgl. auch Mayer 1, 23; Fleiner 

S. 215; Umbildung zivilistischer Institute durch das öffentliche Recht 1906 S. 8; 
Anschütz. Verw.R. S. 347. Thoma, Jahrb. d. öff, R. 4, 196; Stein, Justiz 
u. Verwaltung 1912 S. 6.
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bunden waren. Vom Landesherren selbst konnten letztere jederzeit, 
auch für den einzelnen Fall außer Anwendung gesetzt werden. Eine 
rechtliche Beschränkung der Verwaltungsbefugnisse der Landesherren 
war dagegen nur in dem Reichsrecht enthalten. Die Sorge für Auf- 
rechterhaltung dieser reichsrechtlichen Vorschriften stand den Reichs- 
gerichten zu. Wegen jeder Verletzung, die ein Einzelner durch 
eine in Ausübung landesherrlicher Hoheitsrechte erlassene Verfügung 
erlitt, konnte Klage bei den Reichsgerichten erhoben werden !?, Diese 
Beschränkung der landesherrlichen Gewalt durch die Reichsgerichte 
hatte jedoch wesentlich nur für die kleineren Territorien Bedeutung; 
egenüber den größeren Territorialherren war der Rekurs tatsächlich 

undurchführbar. Außerdem waren die Landesherren bemüht, ihm 
reichsgesetzliche Schranken zu ziehen 12, Mit der Auflösung des Reiches 
hörten die Reichsgesetze auf zu bestehen und damit verschwand von 
selbst gie Klage wegen Mißbrauchs der landesherrlichen Gewalt bei 
denselben, 

Die Einführung der konstitutionellen Verfassungen und 
der damit entstehende Unterschied von Gesetz und Verordnung hatte 
eine rechtliche Beschränkung der Verwaltungsbefugnisse zur Folge. 
Durch die Verfassungen wurden den Staatsangehörigen gewisse 
individuelle Freiheitsrechte, sogenannte Grundrechte, zugesichert. 
Eine eingehende Verwaltungsgesetzgebung regelte die Funktionen der 
Verwaltungsbehörden und suchte den individuellen Rechtskreis gegen- 
über den Befugnissen der Verwaltungsorgane abzugrenzen. Trotzdem 
blieb die Anwendung der Verwaltungsgesetze zunächst lediglich den 
Verwaltungsbehörden überlassen. Ihr Entscheidungsrecht erstreckte 
sich sowohl auf die bei den Verwaltungsangelegenheiten in Betracht 
kommenden Gesichtspunkte der Billigkeit und Zweckmäßigkeit, als 
auf die dabei auftretenden Rechtsfragen. Auch der Schutz des indi- 
viduellen Rechtskreises war lediglich dem pflichtmäßigen Verhalten 
der Verwaltungsorgane anvertraut. Nur in sehr schwachen Ansätzen 
machte sich der Versuch, eine Verwaltungsjurisdiktion herzustellen 
bemerkbar. In einigen Mittelstaaten wurden für solche Verwaltungs- 
angelegenheiten, bei denen mehrere Privatpersonen oder Korporationen 
einschließlich der Gemeinden, uls Beteiligte einander gegenüber standen, 
besondere Entscheidungsorgane eingesetzt oder wenigstens besondere 
Vorschriften über das Verfahren gegeben“. Diese Streitigkeiten 

2 Bähr, Rechtsstaat S, 110; Gneist, Rechtsstaat S. 81; E. Meier, 
Zeitschrift f. deutsch, Staatsr. 1, 279: Loenin B: Verw.R. $ 199; Stein $. 7. 

» R. A. von 1594, $ 94, 95, R.H.O. von 1654, Tit II, $ 2, J. R. A. 88 105 
und 106; W. CO. Art, 15, 19, 8 6. 

* In Württemberg wurden die betreffenden Angelegenheiten als Ver- 
waltun gsjustizsachen bezeichnet; die Entscheidung derselben erfolgte 
durch die erwaltungsbehörden, aber in einem besonderen Verfahren (G. betr. 
die Rechtsmittel in Verwaltungsjustizsachen, vom 13. November 1855). — Über 
die Entwicklung _vgl, Göz, Verwaltungsrechtepflege in Württemberg. 1902. 
8.30; Bühler, Die Zuständigkeit der Zivilgerichte gegenüber der Verwaltung 
im württembergischen Rechte und ihre Entwicklung seit Anfang des 19, Jahr- 
hunderts. 1911. Im Großherzo gtum Hessen bestand für die Entscheidung 
der sog. streitigen „Administrativsachen und Administrativjustizsachen ein 
Administrativjustizhof (Ed., die Organisation der dem Ministerium des Innern 
untergeordneten Regierungsbehörden betr, vom 6. Juni 1832 Art. 31f£; Be-
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umfaßten jedoch nicht bloß Angelegenheiten verwaltungsrechtlicher, 
sondern meist auch Angelegenheiten privatrechtlicher Natur. Weiter 
als die Gesetzgebungen der übrigen Staaten ging die des Königreichs 
Württemberg. Nach dieser hatte der Geheime Rat unter Zuziehung 
der Vorstände des Obertribunals Rekurse gegen die Verfügungen 
der Departementsminister zu entscheiden !°, eine Bestimmung, welche 
die Praxis auf solche Fälle beschränkte, wo jemand sich in seinen 
Rechten verletzt glaubte. Andere Staaten suchten die Aufrecht- 
erhaltung der der Verwaltung gezogenen rechtlichen Schranken dadurch 
zu sichern, daß sie in gewissen Fällen gegenüber den Verfügungen 
der Verwaltungsbehörden die Beschreitung des Rechtsweges zuließen. 
Dies war namentlich in Preußen in einem verhältnismäßig weiten 
Umfange der Fall!*, Am weitesten ging jedoch in dieser Beziehung 
  

kanntmachung vom 27. April 1859). In Sachsen wurden die sog. streitigeu 
Yerwaltungssachen in erster Instanz teils von den Amtshauptmannschaften, 
teils von den Kreishauptmannschaften entschieden, in der Rekursinstanz von 
einem Kollegium, das aus dem Vorstand des betreffenden Ministeriums, zwei 
bei demselben angestellten Räten und zwei Räten der oberen Justizstellen, 
welche für diese Sachen fortdauernd deputiert sind, sich zusammensetzt (G., 
das Verfahren in Administrativjustizsachen betr., vom 80. Januar 1835; G., 
die Verminderung der Instanzen in Administrativjustizsachen betr. vom 5. Januar 
1870; G., betr. die Organisation der Behörden für die innere Verwaltung vom 
21. April 1873, » 6, 23, 31.) 

5 Württ. Verf. $ 60, Nr. 1. 
16 In Preußen bestimmte die V. wegen verbesserter Einrichtung der 

Provinzial-, Polizei- und Finanzbehörden vom 26. Dezember 1808, $ 36 fi., daß 
über wirkliche Majestäts- und Hoheitsrechte, über allgemeine in Gegenständen 
der Regierungsgewalt ergangene Verordnungen und über die Verbindlichkeit 
zur Entrichtung allgemeiner Anlagen und Abgaben kein Prozeß zugelassen 
werde. Dagegen sollte in bezug auf polizeiliche Verfügungen der Regierungen 
der Weg Rechtens unbedingt offen stehen, sobald entweder die Verfügun einer 
ausdrücklichen Disposition der Gesetze entgegenlief oder die 
Klage auf einen speziellen Rechtstitel gegründet wurde. Das Gr. über 
die Zulässigkeit des Rechtsweges in bezug au polizeiliche Yerfügun en vom 

11. Mai 1843 bestimmte dagegen, daß Beschwerden über polizeiliche Verfügungen 
jeder Art vor die vorgesetzte Dienstbehörde gehörten. Eine Beschreitung des 
Rechtsweges wurde nur zugelassen: 1. wenn jemand. die Befreiung von einer 

Verpflichtung auf Grund einer besonderen gesetzlichen Vorschrift oder 
eines speziellen Rechtstitels behauptete: 2. wenn durch die Verfügun 
ein Eingriff in die Privatrechte stattgefunden hatte, für welchen nac 
den gesetzlichen Vorschriften Entschädigung gezahlt werden mußte, über 
die Notwendigkeit und den Betrag dieser Entschädigung; 3. wenn 
Privatpersonen untereinander stritten, wem von ihnen eine Ver- 
pflichtung obliege. Das G. betr. die Erweiterung, des Rechtsweges, vom 24. Mai 
1861, hat abgesehen von den oben erwähnten Fällen den Rechtsweg noch zu- 
elassen: 1. hinsichtlich vermögensrechtlicher Ansprüche der Staats- 
eamten aus ihrem Dienstverhältnis, namentlich der Ansprüche auf Besoldung, 

Pension und Wartegeld; 2. hinsichtlich öffentlicher Abgaben in folgenden 
Fällen: a) bei Rückforderung des Gezahlten auf Grund der Behauptung, daß 

die einzelne Forderung getilgt oder bezahlt sei; b) bei der Dehaupfung, aß die 
Abgabe keine öffentliche sei, sondern auf einem rivatrechtlichen Titel beruhe; 
c) bei Stempelabgaben, wenn der Betreffende zur ahlung überhaupt nicht oder 
nicht in dem verlangten Betrage verpflichtet zu sein glaubt; d) bei Kirchen- 

und Schulabgaben, wenn dieselben auf einer notorischen Orts- und Bezirks- 
verfassung beruhen, so wie hinsichtlich der Schul- und Pensionsgelder. Diese 

Gesetzgebung ist durch V. vom 16. September 1867 auf die neuen Provinzen, 
durch . vom 25. Februar 1878 8 3 auf Lauenburg ausgedehnt worden. — Auch 
in Sachsen wurde die Beschreitung des Rechtsweges bei Streitigkeiten über
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die Gesetzgebung des ehemaligen Kurfürstentums Hessen, wonach 
die Gerichte befugt waren, jeden unberechtigten Eingriff der Regierungs- 
gewalt in die natürliche Freiheit oder das Eigentum der Privat- 
ersonen zurückzuweisen !, 

Die Entscheidung fast aller im Bereiche der Verwaltung auf- 
tretenden Rechtsfragen durch die Verwaltungsbehörden erwies sich 
auf die Dauer als immer unhaltbarer. In den Zeiten des absoluten 
Staates war zwar der Monarch in Ausübung seiner Verwaltungs- 
befugnisse durch keinerlei Schranken gebunden gewesen. Dagegen 
lag eine große Garantie für eine unparteiische Anwendung der vom 
Monarchen ausgegangenen allgemeinen Anordnungen, sowie für eine 
maßvolle Handhabung der Verwaltungsbefugnisse in der kollegialen 
Organisation der Verwaltungsbehörden und der rechtlich geschützten 
Stellung ihrer Mitglieder. Infolge des Instanzenzuges war jedem 
Untertan die Möglichkeit gegeben, sich mit einer Beschwerde an 
die höheren Verwaltungsbehörden zu wenden, wenn er durch eine 
Verfügung der niederen Organe beschwert zu sein glaubte. Mit der 
Einführung der konstitutionellen Staatsform änderten sich diese Ver- 
hältnisse. Die Stellung der Minister wurde eine parteimäßige, die 
Organisation der Verwaltungsbehörden nahm eine bureaumäßige Ge- 
stalt an, die unteren Verwaltungsorgane gerieten mehr und mehr in 
eine Abhängigkeit von der zeitigen Ministerialverwaltung. Dadurch 
entstand die Gefahr einer parteilichen Handhabung der Verwaltungs- 
befugnisse, und eine solche machte sich namentlich in Preußen in 
der Reaktionsperiode von 1850—58 in bedenklichster Weise be- 
merkbar !$, 

Für das deutsche Staatsleben trat daher das Problem auf, Ein- 
richtungen zu schaffen, durch die eine mißbräuchliche Handhabung 
der obrigkeitlichen Gewalt verhindert werden konnte. Von einer 
Seite glaubte man dasselbe dadurch lösen zu können, daß man die 
Verwaltung der Kontrolle der ordentlichen Gerichte unterstellte, 

> 

öffentliche Rechte und Pflichten dann zulässig, wenn jemand sich auf ein be- 
sonderes Gesetz oder einen speziellen Rechtstitel beruft (G. über die Kompetenz- 
67 und 1) zwischen Justiz- und Verwaltungsbehörden vom 28, Januar 1835 

un . 
17 In Hessen war, nachdem das Land ein umfassendes privilegium de non 

appellando erhalten hatte, am 15. Februar 1746 ein Oberappellationsgericht zu 
assel errichtet worden und diesem an Stelle der Reichsgerichte auch die Ent- 

scheidung der Rekurse wegen mißbräuchlicher Ausübung der Hoheitsrechte 
übertragen worden. Dadurch bildete sich eine umfassende Kontrolle des obersten 
Gerichtshofes über die Verwaltung aus, welche in den Formen einer Extra- 
judizialappellation eltend gemacht wurde. An die Stelle der letzteren trat 
seit dem Jahre 1817 die selbständige Beschreitung des Rechtsweges in Form 
der Klage. Diese Praxis erhielt durch die Bestimmungen des Organisationsediktes 
vom 29. Juni 1821 8 60, der Verf.Urk. vom 5. Januar 1831 B 35, 113, 123 und 
des Gesetzes vom 11. Juli 1832 über den Geschäftskreis der Staatsanwälte, ilıre 
gesetzliche Bestätigung und Fortbildung. Vgl. Bähr a.a.0.S.185; E. Meier 
a. 8. O. 5. 285. — Das neue G. über die Verwaltungsrechtspflege vom 8. Juli 
1911 ist an die Stelle des G. über die innere Verwaltung vom 12. Juni 1874 
Art. 48, 67, des G. über das oberste Verwaltungsgericht vom 11. Januar 1875 
und des G. über die Bildung und Zuständigkeit des obersten Verwaltungs- 
gerichtshofes vom 16, April 1879 getreten. 

® Gneist, zur Verwaltungsreform S. 15 ff.
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Gegen Rechtsverletzungen durch die Verwaltung sollte dem Einzelnen 
eine Klage bei den Gerichten, gegen Interessenverletzungen eine 
Beschwerde bei den höheren Verwaltungsbehörden gegeben sein 19, 
Gegen diesen Vorschlag wurden jedoch von anderer Seite mit 
Recht Einwendungen erhoben und die Errichtung besonderer Ver- 
waltungsgerichte fir die Entscheidung der Rechtsfragen des Ver- 
waltungsrechtes empfohlen. Die Vertreter der letzteren Ansicht hoben 
namentlich hervor, daß eine Aufsicht der Gerichte über die Ver- 
waltung zu einer völligen Lahmlegung der letzteren führen könne, 
und daß die überwiegend strafrechtliche und privatrechtliche Bildung 
der deutschen Richter die notwendige Einsicht in die Fragen des 
Verwaltungsrechtes leicht werde vermissen lassen ®°, 

Der Streit hat seine Lösung im letzteren Sinne gefunden, 
In den meisten deutschen Staaten?! sind besondere Verwaltungs- 
  

1° Diesen Standpunkt vertreten namentlich Bähr, v. Stengel, Schmitt, 
L. v. Stein, Seydel, Allgemeine Staatslehre S. 83; Gierke, Zeitschr. £, d. 
eu ater, 30, 197. — Weitere Literaturangaben bei Meyer-Anschütz 

3° Diesen Standpunkt vertritt namentlich Gneist, Rechtsstaat S. 26% und 
in den Verhandlungen des zwölften deutschen Juristentages (Stenogr. Berichte 
S. 231) und Sarwey. 

21 Geltendes Recht. Entwürfe. Literatur: Fleiner S. 221", — 
Preußen: Die Einrichtung der Verwaltungsgerichtsbarkeit erfolgte zunächst 
für die östlichen Provinzen mit Ausnahme von Posen und für die hohen- 
zollernschen Lande durch das G., betr. die Verfassung der Verwaltungsgerichte 
und das Verwaltungsstreitverfahren, vom 3. Juli 1875. Im Anschluß an dieses 
Gesetz wurde ein Gesetz betr. die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden 
und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 26. Juli 1876 erlassen. Das (Gesetz vom 
3. Juli 1875 wurde durch G. vom 2. Aug. 1880 abgeändert und erhielt eine 
neue Redaktion vom gleichen Datum (Verw.Ger.G.). Abänderung dieses G. 
durch G. vom 26. März 1893. Später trat dazu das G. über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 80. Juli 1883 (L.V.G.). Das Zuständigkeitsgesetz vom 
26. Juli 1876 wurde durch das G. über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und 
Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883 (Z. G.) ersetzt. Die Ver- 
waltungsgerichtsbarkeit ist mit der Einführung der neueren Verwaltungsorgani- 
sation auch auf die andern Teile des Stantes ausgedehnt worden und befindet 
sich seit dem 1. April 1890 im ganzen Gebiete desselben in Geltung. Das G. 
über die allgemeine Landesverwaltung und das Zuständigkeitsgesetz sind auch 
auf Helgoland ausgedehnt worden (G. v. 18. Febr. 1891 $ 2). — G., betr. die 
Entlastung des O.V.G. vom 28. Juni 1911 (Hilfssenate), — Literatur: v. Brau- 
chitsch, Verwaltungsgesetze?(1911)Bd.1; Anschütz-Dochow, Örganisations- 
gesetze der inneren Verwaltung in Preußen ? (1908); v. Bitter, Handwörterb. 
d. preuß. Verwaltung *, 2 Bde. 1911; namentlich Schultzenstein, Art. Ver- 
waltungsstreitverfahren 2, 866 (Literatur S. 871). 

Bayern. G. über die, Errichtung eines Verwaltungsgerichtahofes und 
das Verfahren in Verwaltungsrechtssachen vom 8. August 1878 (Bayr. G.). G. 
über das Verwaltungsstreitverfahren vom 13. Juni 1910. Seydel-Graßmann, 
bayr. Staater. 833; Seydel, Verwaltungerechtapfiege in Bayern. Annalen 1885 
S. 213; Art. Verwaltungsgerichtsbarkeit W.! 2, 734. Weitere Literaturangaben 
im Kommentar von Reger-Dyroff* 1908 S. XI; Müller? 1902. 

Sachsen. G. über die Verwaltungsrechtspflege vom 19. Juli 1900, Otto 
Mayer, sächs, Staatsrecht $ 31; Kloessel, Verw.Arch. 8, 611; Schultzen- 
stein, Verw.Arch, 9, 307; Wengler, Arch. f. öf. R. 17, 277; Wachler, 
Zchn Jahre Verwaltungsrechtspflege in Sachsen. D. J. 2..(1911) 16, 65. — 
Weitere Literatur im Kommentar von Apelt? 1911 S. 75. 

Württemberg. G. über die Verwaltungsrechtepfioge vom 16. Dezember 
1876. Goez, Verwaltungsrechtspflege in Württemberg 1902; württ, Staater.
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gerichte errichtet worden, denen die Aufrechterhaltung der Rechts- 
kontrollen der Verwaltung zusteht. Den Anfang hatte Baden 1863 

  

8 39; Fleiner, Staatarechtliche Gesetze Württembergs ? 1907 S. 305. Vgl. auclı 
Ruck, Verwaltungarechtliche Gesetze Württembergs 1 (1911), 2 (1912). 

Baden. G., die Organisation der inneren Verwaltung betr., vom 
5. Oktober 1863 (Verw.G.); G., den Verwaltungsgerichtshof und das verwaltungs- 
erichtliche Verfahren betr, vom 24. Januar 1880; G., das verwaltungsgericht- 

fiche Verfahren betr., vom 12. April 1882; G., die Verwaltun srechtspflege 
betr., vom 14. Juni 1884. (Verw.Ger.G.); neu publiziert durch Bek. vom 
16. Nov. 1899, abg. durch G. vom 18, Juli, 30. Juli und 24. Aug. 1904, G. vom 
98. Sept. 1906, G. vom 15. Okt. 1908. Vgl. Walz, Bad, Staatar. $ 40. 

Hessen, G., die Verwaltungsrechtspflege betr, vom 8. Juni 1911. Amt- 
liche Handausgabe mit Erläuterungen auf Grund der amtlichen Materialien von 
Best. 1911. Keller (über den Entwurf), D.J.Z. (1910) 15, 749; (über das Gesetz), 
Verw.Arch. 20, 517; D.J.Z. (1911) 16, 1484; van Calker, Hess. Staatsrecht S. 87. 

Mecklenburg-Schwerin. 
Sachsen-Wcimar. Vgl. unter thüringische Staaten am Schluß der, An- 

merkung. 
Mecklenburg-Strelitz. , 
Oldenburg. G., betr. die Verwaltungsgerichtsbarkeit, vom 9. Mai 1906. 

Schultzenstein (über den Entwurf), Verw.Arch. 18, 329; (über das Gesetz), 
Verw.Arch. 14, 489; Schücking, Oldenb. Staatar. $ 37. 

Braunschweig. G., betr. die Verwaltungsrechtspflege, vom 5. März 1895, 
vgl. Rhamm, Braunschw. Staatsr. 8 16, II; v. Frankenberg, Braunschw. 
Staats- und Verwaltungsrecht 1909 S. 71; Radkau, Verw.Arch. 4, 421. Vgl. 
auch G. Meyer, Verw.Arch. 4,56 über Mansfeld, Der publizistische Reaktions- 
anspruch und sein Rechtsschutz im Herzogtum Braunschweig. 1895. 

‚ Sachsen-Meiningen. G. vom 15. März 1897; Oberländer, Sachs.- 
meining. Verfassung und Verwaltung 1909 S. 73. 

Sachsen-Altenburg. Vgl. unter thüringische Staaten am Schluß der 
Anmerkung. 

‚Sachsen-Koburg-Gotha. G., betr. die Errichtung eines Verwaltungs- 
gerichtshofes, vom 14. Nov. 1899. Schultzenstein, Verw.Arch. $, 468. Vgl 
unter thüringische Staaten am Schluß der Anmerkung. 

Anhalt. G., die Verwaltungsgerichte und das erwaltungsstreitverfahren 
betr., vom 27. März 1888; G., betr. de sachliche Zuständigkeit der Verwaltungs- 
gerichte, vom 27. März 1888: Abänderungsgesetz zu beiden Gesetzen vom 
]. März 1890; G. vom 26. März 1908. Sanftenberg-Knorr, Anh. Staats- 
und Verwaltungsrecht 1909 S. 77. 

Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen. 
Vgl. Würingische Staaten am Schluß der Anmerkung. 

Waldeck. 
‚Reuß älterer nndjüngerer Linie haben einen Staatsvertrag mit dem 

Königreich Sachsen über den Anschluß der Fürstentümer an das sächsische 
Verwaltungsgericht geschlossen. Strupp, Jahrb. d. öff. R. (1912) 6, 303 (Wort- 
laut des ertrages). 

[jnaumburg-Lippe. 
Lippe. G., die Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren 

betr, vom 9, Febr. 1898, abg. dusch G. vom 5. März 1902. 
Lübeck, Meyer, Zur Frage der Einführung der Verwaltungsgerichts- 

barkeit in Lübeck. "Lübeckische Blätter 48, 529. 
Bremen. 

‚ Hamburg. Hartmann, Zum Entwurf des hamburgischen Verwaltungs- 
gerichtsgesetzes, D.J.2. (1911) 16, 183; Seweloh, Die Einführung einer Ver- 
Yaltungsgerichtsbarkeit in Hamburg (unter Berücksichtigung des Entwurfs). 
Arch. d. öff, R. (1912) 29, 1. 

Elsaß-Lothringen. Es besteht hier noch eine Art Verwaltungsgerichts- 
barkeit im Anschluß an die älteren französischen Einrichtungen (vgl. $ 102), 
Die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes steht bevor. G. über die Ver- 
fassung Elsaß-Lothringens vom $1. Mai 1911 (R.G.Bl. S. 225) $ 9: Über Ein- 
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gemacht, dann folgten nach 1875 Preußen, Hessen, Württemberg (1876), 
Bayern (1878), Anhalt (1888), Braunschweig (1805), Sachsen- 
Meiningen (1897), Lippe (1898), Sachsen-Koburg- Gotha (1899), 
Sachsen (1900), Oldenburg (1906). Im Jahre 1910 schlossen Sachsen- 
Weimar, Sachsen-Altenburg und die Fürstentümer Schwarzburg- 
Rudolstadt und Schwarzburg Sondershausen einen Staaisvertrag über 
ein gemeinschaftliches oberstes Verwaltungsgericht ab, dem auch 
Koburg-Gotha beigetreten ist, Meiningen dagegen nicht. Die beiden 
Reuß haben durch Staatsvertrag sich an das sächsische Verwaltungs- 
gericht angeschlossen. Damit ist der Unterschied zwischen reinen 
Verwaltungssachen, d. h. solchen Angelegenheiten, die im 
Instanzenzuge der Verwaltungsbehörden erledigt werden und Ver- 
waltungsstreitsachen, d, h. solchen Angelegenheiten, deren 
Entscheidung den Verwaltungsgerichten zusteht, entstanden, 

II. Organisation der Verwaltungsgerichte !. 

8 15. 
Die Organisation der Verwaltungsgerichte war ur- 

sprünglich in den süddeutschen Staaten? und in Preußen eine wesent- 
lich verschiedene. In ersteren bestand lediglich ein oberster Ver- 
waltungsgerichtshof, während die Entscheidung der Verwaltungs- 
streitsachen in den untersten Instanzen den Verwaltungsbehörden 
überlassen blieb. Dagegen trat in Preußen die Scheidung schon in 
der mittleren Instanz ein. Während dem Kreis-(Stadt)-Aus- 
schuß noch die Entscheidung in Verwaltungsangelegenheiten, den 
sogenannten Beschlußsachen, und in Verwaltungsstreitsachen zustand, 
begann in der Bezirks- und Provinzialinstanz bereits eine Trennung 
beider Angelegenheiten. Die Beschlußsachen wurden vom Bezirks- 
rat und Provinzialrat, die Verwaltungsstreitsachen vom Bezirks- 
verwaltungsgericht erledigt. Von den Bezirksverwaltungsgerichten 
ging der Instanzenzug an das Oberverwaltungsgericht, Durch das 
preußische Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1883 wurden aber Bezirksrat und Bezirksverwaltungsgericht 
zu einer einzigen Behörde, dem Bezirksausschuß, vereinigt, vor den 
sowohl Beschlußsachen als Verwaltungsstreitsachen gehören. Dadurch 
  

sprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen der Landtagsmit lieder entscheidet 
der oberste Verwaltungsgerichtshof, bis zu seiner Errichtung ein Senat 
des Oberlandesgerichts.. — V l. Leser, Das Woahlprüfungsrecht in Elsaß- 
Lothringen. Zeitschr. f. bad. Verwaltung (1911) 48, 181. 

Thüringische Staaten. Staatsvertrag zwischen dem Großherzogtum 
Sachsen, dem Herzogtum Sachsen-Altenburg und den Fürstentümern Schwarz- 
burg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen vom 15. Dezember 1910. Dan», 
Herzogtum Koburg- Gotha ist dem Vertrage noch im Jahre 1910 beigetreten. 
‘Deichmann, Ein thüringisches Oberverwaltungsgericht, D.J.Z. (1911) 16, 193; 

81 I) 17, 1229; Strupp, Jahrb. d. öff. R. (1912) 6, 295 (Wortlaut des Vertrages); 
ernick, Verw.Arch. 21, 201. — Vgl. auch Reuß. 

ı Meyer-Anschütz $ 182; Anschütz, Verwaltungsr. S. 359; Fleiner 
S. 225. 

? y, Meier, Encyclop. 2, 752. 
ev Meier, Encyclop. 9, 1747; Auschütz, Verwaltungar. S. 359,
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ist die Verschiedenheit, die zwischen Preußen und den süddeutschen 
Staaten vorhanden war, beseitigt worden, sodaß die Organisation der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit jetzt überall eine wesentlich gleichartige 
Gestaltung aufweist. In unterer Instanz bestehen keine be- 
sonderen Verwaltungsgerichte. Als Verwaltungsgerichte fungieren 
hier Behörden, die auch reine Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen 
haben, Die Besetzung dieser Behörden ist allerdings eine verschiedene. 
In Bayern, Württemberg und Sachsen bestehen sie lediglich aus 
Berufsbeamten 4, während sie in Preußen, Baden und Hessen zu einem 
erheblichen Teil aus Elementen der Selbstverwaltung zusammengesetzt 
sind®. Der Unterschied zwischen Verwaltungssachen und Ver- 
waltungsstreitsachen ist daher für die unteren Instanzen nur insofern 
von Bedeutung, als bei den Verwaltungsstreitsachen die besonderen 
Vorschriften über das verwaltungsgerichtliche Verfahren beobachtet 
werden müssen. 

Als höhere Instanz fungiert der Verwaltungsgerichts- 
hof oder das Oberverwaltungsgericht. Diese Behörde hat 
ausschließlich mit Verwaltungsstreitsachen zu tun. Sie entscheidet 
Berufungen von den unteren Verwaltungsbehörden. Die obersten 
Verwaltungsgerichte sind lediglich mit Berufsbeamten besetzt. Die 
Mitglieder werden vom Monarchen ernannt; sie müssen die Quali- 
fikation zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen ®, 
Im bayrischen und preußischen Oberverwaltungsgerichte bestehen 
für die Erledigung der Geschäfte verschiedene Senate; Plenar- 
entscheidungen sind nur dann notwendig, wenn ein Senat bei Ent- 
scheidung einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines Senates oder 
des Plenum abweichen will”. 

Die Verwaltungsgerichte sind Sondergerichte und mit den gleichen 
Garantieen richterlicher Unabhängigkeit ausgestattet, wie die 
ordentlichen Gerichte. Den höheren Regierungsbehörden steht zwar 

  

* In Bayern entscheiden in den unteren Instanzen die Distriktsbehörden 
bzw. Magistrate, die Kreisregierungen, das Oberbergamt, die Generalzoll- 
administration. Die den Magistraten zustehenden Entscheidungen können und 
die den Kreisregierungen, Kammern des Innern, zustehenden müssen durch 
besondere Senate erfo; en, die bei den betreffenden Behörden gebildet werden. 
In Württemberg steht die Entscheidung in den niederen Instanzen den Kreis- 
regierungen, in Sachsen den Kreishauptmannschaften zu. 

® In Preußen fungieren als Verwaltungsgerichte unterer und mittlerer 
Instanz die Kreis- (Stadt-Jausschüsse und Bezirksausschüsse, in Baden die 
Bezirksräte, in Hessen die Kreis- und Provinzialausschüsse. 

® Zum Mitglied im Nebenamt können ordentliche Professoren der Rechts- 
und Staatswissenschaft für die Dauer ihres Hauptamtes eruannt werden, so in 
Württemberg, Hessen und am gemeinschaftlichen obersten Verwaltungsgericht 
der thüringischen Staaten, nicht mehr in Preußen. 

’ Etwas abweichend ist die Organisation der Verwaltungsgerichte in Anhalt 
gestaltet. Hier wird die Verwaltungsgerichtsbarkeit in unterer Instanz durch 
ie Kreis- (Stadt-Jausschüsse ausgeübt, während in mittlerer und oberer Instanz 

ein besonderes Landesverwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht fungieren. 
Beide seizen sich aus vom Herzog ernannten Berufsbeamten und vom Landta 
gewählten Mitgliedern zusammen. — In Sachsen-Meiningen bestehen ebenfalls 
außer den Kreisverwaltungsgerichten ein Landesverwaltungsgericht und ein 
Oberverwaltungsgericht, in Braunschweig dagegen nur ein Verwaltungs- 
gerichtshof,
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eine allgemeine Dienstaufsicht, aber keinerlei Einwirkung auf die 
rechtlichen Entscheidungen zu. Demnach sind die Verwaltungs- 
gerichte wie die ordentlichen Gerichte befugt, über das verfassungs- 
mäßige Zustandekommen der Gesetze und die Gesetzmäßigkeit der 
Verordnungen und Verwaltungsakte zu urteilen. Die Mitglieder der 
Verwaltungsgerichte genießen in bezug auf ihre rechtliche Stellung 
den gleichen Schutz, wie die Richter, Sie können wider ihren 
Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus den Gründen 
und unter Beobachtung der Formen, welche die Gesetze bestimmen, 
dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben, auf eine andere Stelle 
oder in den Ruhestand versetzt werden. Die richterliche Entscheidung 
erfolgt jedoch in diesem Falle nicht durch die ordentlichen Gerichte, 
sondern durch das oberste Verwaltungsgericht. Auch die Bildung 
der Senate geschieht ohne Einwirkung der höheren Regierungs- 
behörden durch das Präsidium des Gerichtes für eine längere Zeit 
im voraus, 

In Elsaß-Lothringen sind noch Reste der französischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit bestehen geblieben. Die französische 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, das sogenannte contentieux administratif, 
umfaßt nicht bloß Verwaltungsangelegenheiten, sondern auch fiska- 
lische Streitigkeiten und Strafsachen. Ihre Hauptorgane sind die 
Präfekturräte und der Staatsrat. Die ersteren haben erstinstanzliche 
Jurisdiktion in einer Reihe ihnen überwiesener Angelegenheiten. 
Letzterer besitzt eine dreifache Kompetenz: er entscheidet Berufungen 
von den Präfekturräten, erledigt eine Reihe von Verwaltungsstreit- 
sachen in erster und letzter Instanz und kann Verfügungen der 
Verwaltungsbehörden wegen Überschreitung der Amtsgewalt aufheben. 
Durch die deutsche Gesetzgebung sind die fiskalischen Streitigkeiten 
und die Strafsachen den ordentlichen Gerichten überwiesen®. An 
Stelle der Präfekturräte fungieren jetzt die Bezirksräte, die aus dem 
Bezirkspräsidenten und den ihm beigegebenen Räten bestehen. Rekurs- 
instanz für ihre Entscheidung ist der kaiserliche Rat, ein Kollegium, 
dessen zehn Mitglieder durch den Kaiser ernannt werden®. Die 
übrigen Befugnisse des Staatsrates sind aufgehoben, die Entscheidung 
von Beschwerden gegen Verwaltungsverfügungen erfolgt im Instanzen- 
zuge der Verwaltungsbehörden !%. Die Bezirksräte und der kaiser- 
  

8 E.G. zum R.Str.@.B. vom 30. Aug. 1871 Art. XIl. Ausf.G. zum R.G.V.G. 
vom 4. Nov. 1878 8 8, . . a like 

9 Der kaiserl. Rat ist kein Verwaltungsgericht im Sinne der Reichsjustiz- 
gesetze, Vgl. Fleiner S. 22217, 

10 G,, betr. die Einrichtung der Verwaltung vom 30. Dez. 1871 88 5, 8. 18, 
G., betr. die Verfassung und Verwaltung Elsaß-Lothringens, vom4. Juli 18798 11.— 
Vgl. Keetmann, Trennung von Justiz und Verwaltung in Elsaß-Lothringen. 
Arch. f.öff,. R. 21,71; Rosenberg, Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit in 

Elsaß-Lothringen. Annalen 89, 811. — Der kaiserliche Rat ist berufen zur Wahr- 
nehmung der dem französischen Staatsrat zugewiesenen Verrichtungen, soweit 
sie die Rekurse gegen Entscheidungen der Bezirksräte in streitigen Fällen 
betreffen; außerdem sind ihnen durch neuere Gesetze und Verordnungen ver- 
schiedene verwaltungsgerichtliche Funktionen übertragen. Durch kaiserliche 
Verordnung kann die Zuständigkeit des Kaiserl. Rats in verwaltungsrechtlichen 
Angelegenheiten, für welche nicht bisher die ordentlichen Gerichte zuständig 
waren, erweitert werden. Hat eine solche Erweiterung stattgefunden, so kann



73 Verwaltungsgerichtsbarkeit, $ 15. 

liche Rat sind aber keine Verwaltungsgerichte im Sinne der neueren 
deutschen Gesetzgebung!!. Sie entbehren durchaus der für diese 
erforderlichen richterlichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit. 
Das contentieux administratif in der Gestalt, wie es jetzt noch in 
Elsaß-Lothringen besteht, bat daher mehr den Charakter eines eigen- 
artigen Verfahrens vor besonders dazu bestellten Verwaltungsbehörden, 
als den einer Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

Neben den ordentlichen Verwaltungsgerichten bestehen einzelne 
besondere Behörden, die mit Verwaltungsgerichtsbarkeit für 
spezielle Verwaltungszweige ausgestattet sind, so namentlich 
die Behörden für Ordnung der Grundeigentumsverhältnisse. (Agrar- 
erichte. 

e Dar Deutsche Reich hat bis jetzt eine allgemeine Ver- 
waltungsgerichtsbarkeit nicht organisiert”. Dagegen sind Organe 
für verwaltungsgerichtliche Entscheidungen für einzelne Spezialfragen 
des Verwaltungsrechtes in dem Bundesamt für Heimatwesen, dem 
durch Richter verstärkten Reichseisenbahnamt, dem Reichspatentamt, 
dem Reichsversicherungsant, dem Aufsichtsamt für Privatver- 
sicherungen, der Reichs-Rayonkommission, dem Oberseeamt geschaffen 
worden“, Wo solche spezielle Organe nicht bestehen, kann die 
Verletzung reichsgesetzlicher Vorschriften durch die Verwaltungs- 
behörden nur im Wege der Beschwerde bei den höheren Reichs- 
organen geltend gemacht werden. Eine solche ist gegenüber Akten 
der Landesbehörden zulässig. Sie wird bei letzteren auch dadurch 
nicht ausgeschlossen, daß wegen der fraglichen Handlung landes- 
gesetzlich der Weg der Verwaltungsklage beschritten werden kann, 

ihre Wicderaufhebung nur durch Gesetz erfolgen. Vgl. Staatshandbuch £. Elsaß- 
oth. Vl, 

1 Vgl. Bruck, Verfassung und Verwaltung von Elsaß-Lothringen 1, 159 
und die dort in Note 1 an eführten Entscheidungen: R.Ziv. 5, 48; 52, 107; 
R.Str. 16, 197; 82, 922. — Vgl. 8 141, en 

12 Vgl. Schultzensteıin, Liegt ein Bedürfnis eines deutschen Reichs- 
Verwaltungsgerichts vor? Verh. des 29. Deutschen Juristentages, Gutachten 
2, 3 und dazu Fleischmann, D.J.Z. 18, 957; ferner Schultzenstein, Die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Deutschen Reiche. D.J.Z. 12, 145; Thoma, 
Verh, des 30. Deutschen Juristentages. Gutachten 1, 5l; Anschütz, Gut- 
achten 1, 489; vgl. dazu Schultzenstein, Pr.Verw.Bl. (1910) 31, 711. Verw. 
Arch. 19, 538; Laband, D.J.Z. (1910) 15, 909. , 

‚ " Die Zusammensetzung und Befugnisse dieser Behörden sind bei Gelegen- 
heit der einzelnen Verwaltungsgebiete zur Darstellung gebracht, Vgl. auch 
8 10; Fleiner $. 29819, _ chultzenstein, Gutachten 8. 4 führt außer- 
dem auf: die Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung in streitigen Unfall- 
und Invalidenversicherungssachen, die Seeämter, den Bundesrat in den 
Verwaltungsstreitsachen, für die Konsulargerichtsbezirke und die Schutzgebiete, 
die Prisengerichte, sofern ihnen die Eigenschaft als Verwaltungsgerichte bei- 
zulegen ist, und zwar werde die Verwaltungsgerichtsbarkeit auch von den 
Seeämtern und den Schiedsgerichten ’ für Arbeiterversicherunr als eine rein 
reichsrechtliche geübt, weil sie für jene und diese ebenfalls reichsrechtlich ge- 
ordnet sei.
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Ill. Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte. 

1. Allgemeine Grundsätze. 

& 16. 

Der Zweck der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die Aufrecht- 
erhaltung der für die Verwaltung bestehenden Rechtssätze. Die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit soll die Garantie gewähren, daß sich die 
Verwaltungsakte mit den Vorschriften des objektiven 
Rechtes, insbesondere mit denen der Verwaltungsgesetze 
im Einklang befinden. Indem sie diese Aufgabe erfüllt, dient sie 
zugleich dem Schutz der subjektiven Rechte, da alle sub- 
jektiven Rechte Ausfluß eines objektiven Rechtssatzes sind, in jeder 
Verletzung eines subjektiven Rechtes also auch die Verletzung einer 
Rechtsvorschrift enthalten ist. Aber der Schutz der subjektiven 
Rechte ist nicht die einzige Aufgabe der Verwaltungsgerichtsbar- 
keit!. Im Gebiete des Verwaltungsrechtes kommen viele Rechts- 
grundsätze vor, durch die subjektive Rechte nicht begründet, sondern 
nur Vorschriften im öffentlichen Interesse gegeben werden? Die 
Aufrechterhaltung dieser Vorschriften kann ebenfalls den Verwaltungs- 
gerichten anvertraut sein. Und auch da, wo die Bestimmungen des 
objektiven Rechtes das Ziel verfolgen, den individuellen Rechtskreis 
gegenüber den DBefugnissen der Verwaltungsorgane abzugrenzen, 
erfolgt ihre Aufrechterhaltung nicht bloß im Interesse des berechtigten 
Individuums, sondern auch im Interesse der öffentlichen Rechts- 
ordnung ®. 

. Der Anwendungsbereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist nicht 
beschränkt auf die Verwaltungsgebiete, auf denen die Befugnisse 
der Verwaltungsorgane durch objektive Rechtsvorschriften begrenzt 
sind, er kann sich auch auf die Verwaltungshandlungen erstrecken, 
  

ı Fleiner $. 218. — Über die Aufgaben des Verwaltungsrichters und 
Richters gegenüber der Anfechtung von Verwaltungsakten vgl. W. Jellinek, 
Gesetz, Gesetzanwendung S. 4. 

® Fleiner S. 214. en: 
® Die Ansicht, daß die Verwaltungsgerichtebarkeit Jediplich zum Schutze 

subjektiver Rechte berufen sei (vgl. Mayer 1, 103) wird beispielsweise ver- 
treten von Bähr 8.54; L.v. Stein, Verwaltungslehre. I, Abt. I, 371, Rechts- 
staat und Verwaltungsrechtspflege S. 50; Sarwey S. 65, 73, 76, allgemeines 
Verwaltungsrecht S.153; H. Schulze, Deutsch. Staater. $ 232, S. 646; Schmitt, 
Zeitschrift für badische Verwaltung. ?%, 161; Loening S. 797; v. Sten gel 
S. 220; Grotefend, preuß. Verw.R. 1, 324; Seydel, Annalen 1885, S. 325; 
Gluth, Arch. f, öf. R. 8, 570; Rehm, Bl. f. ad. Praxis 40, 227. Dem gegen- 
über hat Gneist mit Recht hervorgehoben, daß die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
die weitergehende Aufgabe hat, die objektive Rechtsordnung aufrecht zu er- 
halten (Rechtsstaat S. 270, zur Verwaltungsreform S, 19, Verwaltungsjurisdiktion, 
R.L. 3, 1117), Dagegen geht Gneist zu weit, wenn er die Existenz indi- 
vidueller Rechte im Verwaltungsrecht überhaupt leugnet und das Parteirecht 
im Verwaltungsstreitverfahren nicht als Ausfluß eines Individualrechtes, sondern 
als etwas aus dem objektiven Recht Abgeleitetes erklärt und mit der formellen 
Parteistellung des Anklägers und Angeklagten im Strafverfahren in Parallele 
stellt. Vgl. dagegen auch Jellinek, System? 3581, Mayer 1, 181.
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welche die Verwaltungsbehörden nach Ermessen* vorzunehmen 
berechtigt sind®. Allerdings ist auch innerhalb der Grenzen des 
bestehenden Rechtes noch eine sehr parteiische Handhabung der 
Verwaltungsbefugnisse möglich, indem die mit der Verwaltung in 
Berührung kommenden Privatpersonen unter Rücksichtnahme auf 
Verhältnisse, die außerhalb der einzelnen Verwaltungsfrage liegen, 
z. B. auf ihre politische Parteistellung, in ungleicher Weise behandelt 
werden können. Aber derartigen Eventualitäten kann durch die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, überhaupt durch bloße Rechtskontrollen 
nicht begegnet werden; die Garantie dagegen ist nur in einer ent- 
sprechenden Verfassung der Verwaltungsbehörden zu finden. 

Die Abgrenzung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte ist 
notwendig: l. gegenüber den ordentlichen Gerichten, ]I. gegenüber 
den Verwaltungsbehörden®. . 

  

4 Freies Ermessen im strengen Sinne liegt — nach Georg Meyers Ansicht, vgl. G. Meyer? 1, 47°; Meyer-Dochow® S. 488 — nur da vor, 
wo über die Voraussetzungen für die Vornahme oder Unterlassung eines Vor- 
waltungsaktes gar keine gesetzlichen Vorschriften bestehen. Hier ist jede An- 
wendung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ausgeschlossen. Allerdings sollen die 
Verwaltungsbehörden auch in solchen Fällen nicht nach Willkür, sondern nach 
Berücksichtigung der öffentlichen Interessen verfahren. Aber die Wahrung 
dieser ist nicht Aufgabe der Verwaltungsgerichte. Wo dagegen ein Ver- 
waltungsakt an bestimmte gesetzliche Vorschriften geknüpft ist, besteht die 
Möglichkeit, ihn im Verwaltungsverfahren anzugreifen, wenn diese Voraus- 
setzungen nicht vorgelegen haben. Die Voraussetzungen können nun objektive 
Tatbestände, z. B. Staatsangehörigkeit, ein bestimmtes Alter, strafgerichtliche 
Urteile, eine bestimmte Entfernung oder Verhältnisse sein, die einer subjektiven 
Beurteilung unterliegen, schlechter Leumund, Unzuverlässigkeit, Gefährlichkeit. 
Belästi ng des Publikums. Unzweifelhaft eignen sich die Fälle der ersteren 
Art mehr dazu, Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu sein, als die 
der letzteren, bei denen die Entscheidung gleichfalls von einem gewissen Er- 
messen der Behörde abhängig ist. Doch ist die Nachprüfung derartiger tat- 
sächlicher Verhältnisse durch die Verwaltungsgerichte nicht ausgesc lossen, 
wenn der betreffende Verwaltungsakt von ihnen auf Grund der Behauptung, 
daß gesetzwidrig verfahren sei, angegriffen werden kann. Von den deutschen 
Gesetzgebungen hat die preußische den Verwaltungsgerichten in dieser Hin- 
sicht den weitesten Spielraum eingeräumt. Doch ıst ihre Befugnis auf den 
Gebieten, auf denen es sich lediglich um Zweckmäßigkeitserwägungen und 
Beurteilungen tatsächlicher Verhältnisse handelt, durch die neuere Gesetz- 
gebung, insbesondere das Zust.G. vom 1. August 1883, gegenüber den ursprüng- 
ichen Vorschriften einigermaßen beschränkt worden. — Außer der in $ 110 
angegebenen Literatur vgl. namentlich W. Jellinek, Gesetz, Gesetzes- 
anwendung S. 196 und die Literaturangaben S. 28. 

6 Das bayr. G. Art. 18, württemb. G. Art. 13 und das bad. G. $ 4 Abs. 4 
haben die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte auf Fragen, in denen die 
Yerwaltungsgerichte nach ihrem Ermessen verfügt haben, nicht ausgedehnt, 
Fleiner S. 216: In Preußen, Sachsen und Oldenburg sind die Verwaltungs- 
gerichte für zuständig erklärt worden, bestimmte Verwaltungsakte nicht bloß 
auf ihre Recht-, sondern auch auf ihre Zweckmäßigkeit zu prüfen. Am weitesten 
ehen darin die Gesetze, welche den Betroffenen die Möglichkeit gewähren, 
ie Feststellung, daß die Zwangsenteignung vom Öffentlichen Wohl gefordert 

wird, der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle zu unterstellen. Vgl. dazu die 
Angaben bei Fleiner S. 216 2. 

y Über die reichsrechtlichen Schranken vgl. Schultzenstein, Gutacht, 
f. d. 23, Juristentag S. 5: R.Str.P.O. 38 453 ff; G.V.G. 13; E.G. z. Z.P.O. 84; 
ausdrücklich vorgeschrieben ist die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte im 
B.G.B. 58 44, 62 und für Streitigkeiten des sozialen Versicherungsrechts. Vgl. 
auch Stein, Zivilprozeßordnung 1, 3.
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2. Abgrenzung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte gegenüber 
den ordentlichen Gerichten !. 

S 17. 

Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist Straf- und Zivilgerichtsbar- 
keit. Erstere bezweckt die Aufrechterhaltung der öffentlichen Rechts- 
ordnung durch Verhängung von Strafe für deren Verletzungen, 
letztere den Schutz des individuellen Rechtskreises gegenüber Ver- 
letzungen durch andere Privatrechtssubjekte. Die Verwaltungs- 
gerichtsbarkeit dagegen soll die Aufrechterhaltung der öffent- 
lichen Rechtsordnung und den Schutz des individuellen Rechtskreises 
gegenüber Handlungen der Verwaltungsorgane sichern. 

Verwaltungsgerichtsbarkeit und Strafgerichtsbar- 
keit berühren sich insofern, als beide die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Rechtsordnung bezwecken. Sie unterscheiden sich jedoch 
durch die Beschaffenheit der zu verfolgenden Rechtsverletzungen und 
durch die Maßregeln, die dagegen ergriffen werden. Bei der Ver- 
waltungsgerichtsbarkeit genügt das Vorhandensein einer objektiven 
Rechtsverletzung, bei der Strafgerichtsbarkeit muß ein subjektives 
Moment, das Verschulden des Täters, hinzukommen. Bei der Ver- 
waltungsgerichtsbarkeit handelt es sich um Handlungen staatlicher 
Organe, bei der Strafgerichtsbarkeit um Handlungen bestimmter 
natürlicher Personen. Die betreffende Person kann auch ein Beamter 
sein, der in Ausübung seines Amtes schuldvolle Verletzungen der Rechts- 
ordnung begangen hat. Sie tritt dann aber in dem Strafverfahren nicht 
als Träger des öffentlichen Amtes, sondern als verbrecherisches Indivi- 
duum auf. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit endlich begnügt sich mit 
einer Beseitigung der objektiven Rechtsverletzung, die Strafgerichts- 
barkeit geht darauf hinaus, den schuldvollen Verletzer der Rechts- 
ordnung mit Strafe zu belegen, d. h. ihm ein Übel zuzufügen. 

Verwaltungsgerichtsbarkeit und Zivilgerichtsbar- 
keit bezwecken beide den Schutz des individuellen Rechtskreises, 
die Zivilgerichtsbarkeit ausschließlich, die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in dem größten Teil der in ihren Bereich fallenden Angelegenheiten, 
Sie unterscheiden sich dadurch, daß die Zivilgerichtsbarkeit den 
Schutz der Privatrechte, die Verwaltungsgerichtsbarkeit den der 
öffentlichen Rechte zum Gegenstande hat”. Bei den privat- 
rechtlichen Streitigkeiten stehen sich einzelne Individuen als gleich- 
  

ı Über die Zuständirkeit der Zivilgerichte ge enüber der Verwaltung vgl. 
Mayer1,211; Fleiner S. 247; über die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 
vgl. Mayer1,178; Fleiner S. 227; Anschütz, Verw.R.S.363; Schultzen- 
stein, Gutachten f. d. 29. Juristentag S. 5. — Über Kompetenzkonflikte zwischen 

ordentlichen Gerichten und Verwaltungsgerichten vgl. $ 20. 
= Vgl. Wach, Handbuch des deutschen Zivilprozeßrechts. 1885. 1, 77. 

8: Zivilprozeßsache und Administrativsache; Hellwi B: Lehrbuch d. deutsch. 
ivilprozeßrechts 1908, 1, 43: Vor die Verwaltungsbehürden — gemeint sind 

Verwaltungsbehörden im weiteren Sinne, d. h. einschließlich der Verwaltungs- 
gerichte — gehören alle Rechtsstreitigkeiten, die entweder nicht „bürgerlich“ 
sind oder ausnahmsweise vor sie gehören, obwohl sie es sind; ferner aber alle 
anderen Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um Rechtsstreitigkeiten, 
sondern um die freie Wahrnehmung der öffentlichen Interessen handelt. 

Meyer-Dochow. Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. 6
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berechtigte Subjekte gegenüber. Als solches kann auch der Staat 

auftreten. Er übt gegenüber seinen Untertanen nicht bloß Hoheits- 

rechte aus, sondern tritt zu ihnen auch in vermögensrechtliche Be- 

ziehungen, wie sie unter Privatpersonen vorkommen können. In 

bezug auf diese gilt er in unserem Recht unter der Bezeichnung 
Fiskus als Privatrechtssubjekt, Streitigkeiten über Rechtsverhält- 

nisse der gedachten Art gehören vor die Zivilgerichte. Bei den 

öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten kommt dagegen der einzelne nicht 

als Individuum, sondern als Glied des Gemeinwesens in Betracht. 

Zu ihnen gehören also namentlich die Streitigkeiten, bei denen es 
sich um die Rechtmäßigkeit von solchen Verwaltungsakten handelt, 
welche die Ausübung von Hoheitsrechten zum Gegenstande haben. 

Hinsichtlich dieser waren vor Einführung der Verwaltungsgerichtsbar- 

keit lediglich die Entscheidungen der Verwaltungsbehörden maß- 

gebend. Der Rechtsweg? konnte gegenüber derartigen Verwaltungs- 

handluugen nur beschritten werden, sofern er durch Gesetz aus- 

drücklich zugelassen war. Die Jurisdiktion der Verwaltungsgerichte 
ist an Stelle der bisherigen Verwaltungsentscheidungen getreten. 
Dagegen hat die Errichtung der Verwaltungsgerichte die Zuständig- 
keit der ordentlichen Gerichte in Privatrechtsstreitigkeiten nicht be- 
rührt. Die Entscheidungen der ersteren ergehen unbeschadet aller 
privatrechtlichen Verhältnisse *, 

Die prinzipielle Abgrenzung von Verwaltungs- und Zivilgerichts- 
barkeit ist aber in der Gesetzgebung nicht immer beobachtet, sondern 
nach einer zweifachen Richtung durchbrochen worden.. 

1. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist nach einigen 
Gesetzgebungen auch auf solche Gegenstände ausgedehnt 
worden, welche den Charakter von Privatrechtssachen 
besitzen. Dies hängt mit der allgemeinen Verschiebung der Grenze 
zwischen Justiz und Verwaltung zusammen. Den Verwaltungs- 
behörden war schon nach der älteren Gesetzgebung die Entscheidung 
in gewissen Privatrechtsstreitigkeiten teils definitiv, teils provisorisch 
übertragen worden. Da diese Angelegenheiten zu einer Erledigung 
in den Formen eines Rechtsstreites besonders geeignet erschienen, 
so war es naturgemäß, daß sie bei Ausscheidung der Kompetenzen 
zwischen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten den letzteren 
zur Entscheidung überlassen wurden. 

® Hellwig1,493: Im Gegensatz zum Rechtsweg, d.h. vor den Gerichten 
der streitigen Zivilgerichtsbarkeit könnte man vom Verwaltungsweg („wie man 
sich ungenau, ja unrichtig auszudrücken gewöhnt hat“, ach, Handb. d. 
deutsch. Zivilprozeßr. 1, 78) sprechen und innerhalb des Verwaltungswegs von 
einem Verwa Inngsrechtawe 

* Preuß. L.V.G. 8 7. 7.0. & 160 Abs. 2, Bayr. G. Art. 13, Württ. G. 
Art. 1,2. Bad. Verw.Ger.G. 8 1. 

5 So entscheiden die Verwaltungsgerichte über Klagen der Armenverbände 
egen Hilfsbedürftige auf Rückerstattung der ihnen geleisteten Unterstützung 
ayr. G. Art. 10 Nr. 6), Klingen der Armenverbände gegen alimentations- 

pfichti e Verwandte der Hilfsbedürftigen (Anh. Zust.G. $ 3), über privatrechtliche 
treitigkeiten, welche die Ausübung des Jagd- und Fischereirechtes zum Gegen- 

stande haben (Preuß, Zust.G. 8 101, $ 106 ist aufgehoben durch Jagd.Ordng. 
2,86 Ziff. 21), Bayr. G. Art. 8 Nr. 17. Württ. G. Art. 10 Nr. 25. Bad. Verw. 

er.G. $ 2 Nr. 16, 17, über die Verpflichtung zum Ersatz des \Wildschadens
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2. In einzelnen Fällen ist die Intscheidung über solche An- 
gelegenheiten, welche den Charakter von Verwaltungsstreitig- 
keiten haben, den ordentlichen Gerichten übertragen. Dies 
erklärt sich dadurch, daß in älterer Zeit wegen des Mangels einer 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in solchen Fällen die Beschreitung des 
Rechtsweges gestattet war. Bei Einführung der Verwaltungsgerichts- 
barkeit hat man diese Einrichtungen zum Teil beibehalten, an Stelle 
der Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte also die durch die ordent- 
lichen Gerichte treten lassen ®, 

3. Abgrenzung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte gegenüber 

den Verwaltungsbehörden !. 

8 18, 
Die Verwaltungsstreitsachen zerfallen in zwei Hauptgruppen: 
1. in solche, bei denen es sich lediglich um Aufrechterhaltung 

von Rechtsvorschriften handelt. Hier stehen sich als streitende Teile 
zwei Verwaltungsorgane oder ein Verwaltungsorgan und ein Einzelner 
gegenüber; 

2. solche, bei denen nicht bloß die Aufrechterhaltung objektiver 
Rechtsvorschriften, sondern auch der Schutz subjektiver 
Rechte in Frage steht. Sie bilden den größten und praktisch 
wichtigsten Teil der Verwaltungsstreitsachen. Hier steht auf der 
einen Seite notwendig ein bestimmtes Rechtssubjekt, das ein Recht 
für sich in Anspruch nimmt oder eine Verbindlichkeit ablehnt, Die 
entgegenstehende Partei kann sein: 

a) ein berechtigtes Subjekt, eine Privatperson oder ein 
Kommunalverband oder eine öffentliche Körperschaft; 

b) ein Verwaltungsorgan. Der Berechtigte klagt gegen 
einen Verwaltungsakt, der ihm gesetzlich nicht begründete Pflichten 
auferlegt oder unbefugterweise in seinen Rechtskreis eingreift. Oder 
er verlangt die Vornahme einer Verwaltungshandlung, deren Voll- 
ziehung die Verwaltung verweigert, trotzdem sie nach den gesetz- . 
lichen Vorschriften zu ihrer Vornahme verpflichtet ist?, 
  

Preuß. Jagd.Ordg. $ 59. Hess. G. Art. 131 Nr. 16. Württ. G. Art. 10, Nr. 25) 
über den Genuß von Stiftungen (Bayr. G. Art. 8 Nr. 35. Württ, G. Art. 10 
Nr. 18. Bad. Verw.Ger.G. gs Nr. 6. Stiftungsgesetz vom 5. Mai 1870 8 11 
Nr. 2) über die Verbindlichkeit der Unternehmer und Arbeitgeber zur Sorge 
für ihre erkrankten Arbeiter (Bayı. G. Art. 10 Nr. 7), über religiöse Kinder- 
erziehung (Bayr. G. Art, 8 Nr. 4). 

6 So z.B. in Preußen in den Fällen, in denen nach Maßgabe des Gesetzes 
vom 24. Mai 1861 wegen öffentlicher Abgaben die Beschreitung des Rechts- 
weges zulässig war, Nach dem Z.G. vom 26. Juli 1876 wurde in einzelnen 
Fällen auch gegen Entscheidungen der Verwaltungeperichte der Rechtsweg vor- 
behalten. Das 2.G. vom 1. August 1883 hat diese Einrichtung beseitigt ($ 160). 
In öffentlichrechtlichen Streitigkeiten, in denen die Verwaltungsgerichte zuständig 
sind, bleibt der Rechtsweg ausgeschlossen. 

ı Über Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsgerichten und Ver- 
waltungsbehörden vgl. $ 20. 

2 v.Sarwey.a.a. 0. S. 113 bezeichnet im Anschluß an das württem- 
bergische Recht die Streitigkeiten der ersteren Art als Parteistreitigkeiten, 
die der letzteren Art als Rechtsbesch werden. Die Verschiedenheit beider 

6*
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Innerhalb dieses Bereiches ist die tatsächliche Durchführung 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den deutschen Staaten in sehr 
verschiedenem Umfange erfolg. Zwischen Bayern, Württemberg, 
Hessen einer-, Preußen und Baden anderseits besteht insofern ein 

Unterschied, als in jenen Ländern ausschließlich der Gesichtspunkt 
des Individualrechtes maßgebend ist, während die Verwaltungs- 
gerichte in Preußen und Baden neben der Aufgabe, individuelle 
Rechte zu schützen, auch die Funktion haben, objektive Rechts- 
vorschriften aufrecht zu erhalten‘. Die Zuständigkeit der Ver- 
waltungsgerichtsbarkeit dehnen einige Staaten auch auf Streitig- 
keiten zwischen Einzelnen und Verwaltungsorganen aus; als Zweck 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit erscheint hier der Schutz des in- 
dividuellen Rechtskreises gegenüber den Eingriffen der Verwaltung. 
Die Festsetzung der der Verwaltungsrechtsprechung unterliegenden 
Angelegenheiten hat in Preußen, Bayern, Baden, Hessen durch eine 
detaillierte Aufzählung stattgefunden. In Sachsen hat eine er- 
schöpfende Aufzählung der Sachen stattgefunden, die aber nur dann 
zur Verwaltungsrechtspflege der Kreishauptmannschaften gehören, 
wenn sich dabei mehrere Beteiligte gegenüberstehen®. In Württem- 
berg sind die sog. Parteistreitigkeiten ebenfalls durch Einzel- 
bestimmungen festgestellt; für Streitigkeiten zwischen Verwaltung 

  

ist übrigens, wie auch v. Sarwey a. 2.0.S. 114 hervorhebt, nur eine formale 
und prozessualische. Bei den sog. Parteistreitigkeiten stehen sich zwar formell 
zwei individuell berechtigte Subjekte als streitende Teile gegenüber. Materiell 
richtet sich die Klage jedoch auch in diesem Falle gegen die Verfügung eines 
Verwaltungsorganes, durch welche der eine Teil zugunsten des anderen in 
seinen Rechten verletzt oder mit einer Verbindlichkeit belastet zu sein be- 
auptet. 

Gneist, zur Verwaltungsreform S. 16; RL. 3, 1116. 
* Bei der Feststellung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte wird die 

Befugnis zur Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten, bei denen es sich um sub- 
jektive Rechte handelt, besonders hervorgehoben. So namentlich in Bayern 
(G. Art, 8: Verwaltungsrechtssachen sind „alle bestrittenen Rechtsan sp rüche 
und Verbindlichkeiten in nachbenaunten Angelegenheiten“), und Württem- 
berg (G. Art. 18: der Verwaltungsgerichtshof entscheidet, wenn jemand be- 
hauptet, „daß die ergangene, auf Gründe des öffentlichen Rechtes gestützte 
Entscheidung rechtlich nicht begründet, und daß er hierdurch in einem ihm 
zustehenden Recht verletzt odermit einer ihmnichtobliegenden 
Verbindlichkeit belastet sei), aber auch in Baden (Verw.Ger.G. 8 1: der 
Entscheidung der Verwaltungsgerichte unterliegen die Streitigkeiten über „An- 
sprüche und Verbindlichkeiten aus dem öffentlichen Recht“), In Preußen 
findet sich eine ähnliche Formulierung zwar nicht, aber auch hier verfolgt die 
Verwaltungs erichtsbarkeit den Zweck, subjektive Rechte zu schützen. Dies 
ist in den Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses ausdrücklich 
anerkannt worden (vol. auch v. Sarwey a. a. O. S. 408), tritt auch in der 
Fassung des $ 127 der L.V.G. (die Klage kann nur darauf gestützt werden, 
daß der angefochtene Bescheid durch ichtanwendung oder unrichtige An- 
wendung des bestehenden Rechtes „den Kläger in seinen Rechten ver- 
letzt“ deutlich hervor. Vgl. 0.V.G. 2. 3858. Es würde daher unrichtig sein, 
dem preußischen Recht, wie Gneist tun zu wollen scheint, den Zweck, Indi- 
vidualrechte zu schützen, gänzlich abzusprechen. 

° Vgl. Otto Mayer, sächs. Staatsr S. 270. — Sächs. G. $ 21. — Die 
Fälle, in denen die Anfechtungsklage — das sächs. G. unterscheidet das Ver- 
fahren in Parteistreitigkeiten und Gas auf Anfechtungsklage — zugelassen ist, 
werden teils durch eine allgemeine Formel mit einzelnen Ausnahmen (Verw.G.G. 
$ 75), teils durch Aufzählung im Einzelnen bestimmt.
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und Einzelnen ist dagegen die Zuständigkeit des Verwaltungs- 
gerichtshofes durch eine allgemeine Formel geregelt‘. Eine derartige 
allgemeine Formel besteht neben den Detailbestimmungen in Preußen 
und Baden für polizeiliche Verfügungen’, in Baden für öffentliche 
Abgaben®. — Die Entscheidung der Verwaltungsgerichte in Fragen, 
bei denen lediglich die Anwendung objektiven Rechtes in Frage 
steht, kommt namentlich in Preußen und in geringerem Umfange 
auch in Baden vor?, 

A. Die erste Gruppe der Verwaltungsstreitsachen bilden die 
Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um Schutz eines 
individuellen Rechtskreises, sondern lediglich um die 
Aufrechterhaltung objektiver Rechtsvorschriften 
handelt. Die Verwaltungsklage bezweckt in diesem Falle Anfechtung 
von Verwaltungshandlungen wegen Gesetzwidrigkeit. Derartige An- 
fechtungen !° kommen im preußischen und badischen Recht und zwar 
in einer zweifachen Form vor. 

1. Die erste Form ist die, daß einem Verwaltungsorgan 
die Befugnis übertragen wird, die Handlungen eines anderen Ver- 
waltungsorganes im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens anzu- 
fechten. Im Verhältnis solcher Behörden, die lediglich aus Staats- 
berufsbeamten bestehen, hat sich das Bedürfnis einer derartigen 
Einrichtung nicht herausgestellt, da hier die staatliche Aufsicht und 
Disziplin ausreicht. Dagegen besteht sie im Verhältnis der an der 
Spitze der einzelnen Verwaltungsbezirke stehenden Staatsverwaltungs- 
beamten und solcher Kollegien, die ausschließlich oder zu einem 
großen Teil aus Elementen der Selbstverwaltung bestehen. Sie 
tritt in Preußen in einer zweifachen Gestalt auf, Entweder steht 
dem staatlichen Verwaltungsbeamten die Befugnis zu, die Beschlüsse 
  

° Würxtt. G. Art. 10 u. 13. Vgl. N.4. Die württembergische Verwaltungs- 
erichtsbarkeit findet zwei Anknüpfungen in der älteren Gesetzgebung des 

Landes. Die sog. Parteistreitigkeiten des jetzigen Gesetzes entsprechen im 
wesentlichen, wenn auch nicht vollständig, den in $ 9, N. 6 angeführten Ver- 
waltungsjustizsachen; die Jurisdiktion des Verwaltungsgerichtshofes über 
Rechtsbeschwerden ist eine Fortentwicklung der daselbst N. 7 erwähnten 
Befugnis des Geheimen Rates, Rekurse gegen die Verfügungen der Departe- 
mentsminister zu entscheiden. , 

? Preuß. L.V.G.8$ 127, 128, 130. Bad. Verw.Ger. G. $ 4 Nr.1. Fleiner 
S. 229 317, 

8 Bad. Verw.G. $ 8 Nr. 1. in 
° Vgl. Schultzenstein, Gutachten 8. 6: Im übrigen (abgesehen von 

der reichsrechtlichen Beschränkung; vgl. oben $ 16°) ist der Kreis der Ver- 
waltungsstreitsachen zwar nirgends bloß mittels einer erschöpfenden allgemeinen 
Formel, System der Generalklausel, sondern vom Standpunkt er 380g. 
Enumerationsmethode aus durch eine namentliche Aufzäh ung abgegrenzt 
worden. Allein die Aufzählungen weichen schon stark voneinander ab. Außer- 
dem sind noch meist daneben eine oder mehrere allgemeine Formeln von sehr 
verschiedener Tragweite gesetzt. So haben z. B. Bayern, Hessen und Sachsen- 
Meiningen ausschließlich eine Aufzählung, dagegen Preußen Baden, Braun- 
schweig, Oldenburg und Anhalt außerdem allgemeine Formeln für einzelne, 
teilweise recht große Gebiete, wie für die der polizeilichen Verfügungen, der 
öffentlichen Abgaben, gewisser Staatssteuern, der Kirchensteuern, der Wasser- 
und Steueran ele enheiten und dergl. — Vgl. Fleiner S. 229, 

10 Über die Anfechtungsklage vgl. Fleiner S, 229; W. Jellinek, Gesetz 
(jesetzesanwendung S. 4.
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der angegebenen Kollegien im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens 
anzufechten, so daß ersterer als Kläger, letztere als Beklagte auf- 
treten. Diese Befugnis besitzt in Preußen der Landrat oder der 
Vorsitzende des Kreis(Stadt)-Ausschusses, gegenüber Beschlüssen des 
Kreis(Stadt)-Ausschusses in staatlichen Verwaltungsangelegenheiten, 
der Regierungspräsident gegenüber den Beschlüssen des Bezirks- 
ausschusses und der Oberpräsident gegenüber den Beschlüssen des 
Provinzialrates. Oder den staatlichen Verwaltungsbeamten ist das 
Recht eingeräumt, Beschlüsse kommunaler Körperschaften zu be- 
anstanden und dadurch deren Ausführung zu verhindern; gegenüber 
dieser Beanstandung können letztere ihrerseits den Weg des Ver- 
waltungsstreitverfahrens beschreiten. Sie treten also als Kläger, der 
staatliche Verwaltungsbeamte als Beklagter auf. Ein solches Recht 
der Beanstandung ist in Preußen dem Bürgermeister, Gemeindevor- 
stand oder Amtmann gegenüber den Gemeindekollegien, dem Landrat 
gegenüber den Beschlüssen des Kreistages und der Kreiskommissionen 
und gegenüber Beschlüssen des Kreisausschusses in Kommunal- 
angelegenheiten des Kreises, dem Oberpräsidenten gegenüber Be- 
schlüssen des Provinziallandtages, des Provinzialausschusses und der 
Provinzialkommissionen eingeräumt. Das erstere Verfahren ist also 
auf dem Gebiete der staatlichen, das letztere auf dem der kommunalen 
Angelegenheiten herrschend. In Baden kann der Vorsitzende des 
Bezirksrates Beschlüsse desselben wegen Gesetzwidrigkeit im öffent- 
lichen Interesse anfechten und zur Entscheidung des Verwaltungs- 
gerichtshofes bringen. Ebenso dürfen kommunale Körperschaften die 
Verwaltungsklage erheben, wenn ihre Beschlüsse von den staatlichen 
Aufsichtsbehörden als gesetzwidrig aufgehoben werden. Der Rechts- 
grund, auf den sich die Anfechtungen und Beanstandungen zu stützen 
haben, ist die Verletzung der Gesetze oder die Überschreitung der 
Befugnisse durch das betreffende Kollegium, zur Entscheidung der 
Verwaltungsgerichte gelangen also in diesem Falle nur Fragen des 
objektiven Rechtes", 

2. Die zweite Form ist die, daß die Anfechtung nicht einem be- 
stimmten Verwaltungsorgane zusteht, sondern in Form einer Popu- 
larklage geltend gemacht werden kann. Dies ist der Fall bei 
Wahlen von kommunalen Beamten oder Wahlen zu kommunalen 
Körperschaften, sowie bei Wahlen zu einzelnen Spezialvertretungen, 
namentlich den Handelskammern !2. Die Anfechtung steht hier jedem 
Wahlberechtigten oder jedem Mitgliede der Wahlversammlung zu. 
Der Rechtsgrund der Anfechtung ist die nicht ordnungsmäßige Voll- 
ziehung der Wahl, also die Verletzung der gesetzlichen und regle- 
mentarischen Vorschriften 8, 

ıt Nicht zutreffend ist die Ansicht von Rehm Bi. f. admin. Prax. XL, 
229 ff, daß auch hier subjektive Rechte, nämlich Zuständigkeiten der ver- 
schiedenen Staatsorgane in Frage stünden. Auf Zuständigkeiten ist der Begriff 
des subjektiven Rechts überhaupt nicht anwendbar, Vgl. Jellinek, System ? 

12 So in Baden und Preußen, 
!® Die Behauptung Loenings, Verw.R. 8. 798?, daß die deutschen Ge- 

setze Popularklagen, mittelst deren ein mehr oder minder unbestimmter Kreis
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B. Im Gegensatz zu den oben erwähnten Angelegenheiten steht 
die zweite Gruppe der Verwaltungsstreitsachen, bei denen der 
Zweck des Verfahrens nicht bloß die Aufrechterhaltung 
von Rechtsvorschriften, sondern zugleich auch der Schutz 
einer individuellen Rechtssphäre ist. Bei diesen steht die 
Geltendmachung der individuellen Rechte nur dem persönlich be- 
rechtigten Subjekte zu. Dieses persönlich berechtigte Subjekt kann 
eine Privatperson oder ein Beamter oder eine öffentliche Korporation, 
insbesondere ein Kommunalverband, sein. 

I. Die Verwaltungsstreitsachen, bei denen es sich um Rechte 
von Privatpersonen handelt, zerfallen in zwei Klassen: 

A. Bei den Verwaltungsstreitsachen kann es sich darum handeln, 
festzustellen, ob der betreffende Private ein Recht oder eine recht- 
liche Eigenschaft besitzt, die für das öffentliche Recht von 
Bedeutung werden kann. Derartige Rechte und rechtliche Eigen- 
schaften sind Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerrecht, Gemeinde- 
angehörigkeit und Gemeindebürgerrecht, Zugehörigkeit zu einem 
anderen politischen Verbande, z. B. einem Schulverbande, Wahl- 
recht und Wählbarkeit zu staatlichen und kommunalen Amtern und 
Körperschaften, so wie zu wirtschaftlichen Interessenvertretungen, 
z. B. Handelskammern !%, 

B. Die Verwaltungsstreitsachen können einen bestimmten 
Verwaltungsakt zum Gegenstande haben. Für ihre Klassifikation 
kommt weniger der Inhalt des zu schützenden Individualrechtes, 
z. B. die Frage, ob dasselbe ein persönliches oder ein Vermögens- 
recht ist, als der Zweck, der mit Anstellung der Klage verfolgt 
wird, und die rechtliche Natur der von ihr betroffenen Verwaltungs- 
akte in Betracht, 

1. Verwaltungsklagen dieser Art können auf Anfechtung 
einer Verwaltungshandlung gerichtet sein. Die anzufechtenden 
Verwaltungshandlungen legen dem Einzelnen eine Verpflichtung auf 
oder sie entziehen ihm ein Recht. 

a) Die Verwaltungshandlungen, welche dem Einzelnen eine 
Pflicht auferlegen, sind Gebote und Verbote. Sie können Be- 
schränkungen der allgemeinen Handlungsfähigkeit des Individuums 
begründen, d. h. im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Wohl- 
fahrt zu bestimmten Handlungen oder Unterlassungen verpflichten. 
Verwaltungsakte dieser Art sind polizeiliche Verfügungen, Die frag- 
lichen Verwaltungsakte können aber dem Einzelnen auch bestimmte 
  

von Personen zur Wahrung der Rechtsordnung im Verwaltungsstreitverfahren 
berufen wäre, nicht kennten, ist demnach unzutreffend, Auch die Berufun 
auf zwei Entscheidungen des preußischen Oberverwaltungsgerichtes (8, 189. 4, 
92) beweist nichts, da diese ganz andere als die hier behandelten Fälle betreffen. 
Daß das preußische Recht in einzelnen Fällen Popularklagen zuläßt, hat das 
Oberverwaltungsgerichtin anderen Entscheidungen ausdrücklich anerkannt (Bd.18, 
335. 14, 46). el. auch Fleiner $ 239", 

14 So in Preußen, Württg., Baden, Hessen. In den meisten Staaten erstreckt 
sich die Verwaltungsgerichtsbarkeit, soweit sie das Wahlrecht zum Gegenstande 
hat, lediglich auf Wahlen zu kommunalen Körperschaften und Interessenver- 
tretungen. Die badische Gesetzgebung hat ihren Anwendungsbereich auch auf 
Landtagswahlen erstreckt,
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Leistungen für den Staat auferlegen. Diese Leistungen sind Sach- 

leistungen oder Dienstleistungen. Die Sachleistungen bestehen in 

der Zahlung von Geldabgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und 

in der Prästierung von Naturalabgaben. Erstere gehören dem Ge- 

biete der Finanz-, letztere zum Teil dem der inneren, namentlich 

aber dem der Militärverwaltung an, wo sie in der Gestalt von 

Quartierleistungen, Stellung von Transportmitteln usw. auftreten. 

Unter den Dienstleistungen bildet die bedeutendste die Pflicht zum 

Militärdienst. Daneben kommen die Verpflichtungen zur Übernahme 
ewisser Ämter, namentlich Ämter der Kommunalverwaltung, sowie 

die Pflicht zu Gemeindediensten niederer Art in Betracht. Die Ver- 

waltungsklage ist in diesen Fällen auf die Aufhebung der die Pflicht 
unberechtigterweise auflegenden Verwaltungsverfügung gerichtet. Auf 

diesem Gebiete besitzt die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Württem- 

berg kraft der Generalklausel des dortigen Gesetzes den weitesten 

Umfang; die Verwaltungsklage kann wegen jeder unberechtigt auf- 
erlegten Verbindlichkeit erhoben werden. In anderen Staaten da- 
gegen sind die Einrichtungen sehr verschieden. Das Gebiet der 
Polizeiverwaltung ist in Preußen und Baden ebenfalls durch eine 

Generalklausel gedeckt, in anderen Staaten findet auch hier ein, 
Verwaltungsstreitverfahren nur auf Grund von Spezialbestimmungen 
statt. Auf dem Gebiete der öffentlichen Abgaben ist das Ver- 

waltungsstreitverfahren z. B. in Württemberg und Baden auf Grund 

der Generalklauseln der betreffenden Gesetze in vollem Umfange, 

in anderen Staaten nur in beschränkter Weise zugelassen. Auf dem 
Gebiete der Militärverwaltung findet die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

nur ausnahmsweise Anwendung. Die Pflicht zur Übernahme von 

Ämtern kann in einzelnen Fällen zum Gegenstande eines verwaltungs- 

gerichtlichen Verfahrens gemacht werden "”. 
b) Die Verwaltungshandlungen, welche dem Einzelnen Rechte 

entziehen, sind Konzessionsentziehungen, die ihm die Befugnis 

nehmen, eine bestimmte Tätigkeit zu entwickeln, und rechtsaufhebende 

Verwaltungsakte, durch die ihm private oder öffentliche Rechte, 
z. B. Eigentum, Gewerbeberechtigungen, Bergbaurecht, Patentrecht, 
Staatsangehörigkeit entzogen werden. Diese rechtsentziehenden Akte 
gehören meist dem Gebiete der inneren Verwaltung an. Die Mög- 

lichkeit, sie zum Gegenstande eines Verwaltungsstreitverfahrens zu 
machen, liegt da vor, wo die Entziehung der betreffenden Rechte 
nicht nach Ermessen der Verwaltungsbehörden, sondern nur aus 
gesetzlich bestimmten Gründen erfolgen darf. Die Verwaltungsklage 
ist in diesem Falle auf Aufhebung der das Recht unbefugterweise 
entziehenden Verwaltungsverfügung zu richten. 

9. Die den Schutz des individuellen Rechtskreises bezweckenden 
Verwaltungsklagen einzelner Privater können aber auch darauf ge- 
richtet sein, eine Verwaltungsbehörde zur Vornahme eines Ver- 
waltungsaktes anzuhalten. Die Verwaltungsakte, deren Vornahme 
in dieser Weise gefordert werden kann, sind: 

a) obrigkeitliche Akte, z. B. Konzessionserteilungen, 
  

16 So in Preußen, Bayern, Baden.
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rechtsbegründende und rechtsaufhebende Verwaltungsakte, Beurkun- 
dungen, zu deren Vornahme die Verwaltungsbehörde gesetzlich ver- 
pflichtet ist, die sie sich aber weigert, zu vollziehen. 

b) Prästierung von Leistungen vermögensrecht- 
lichen Wertes. Eine Verwaltungsklage auf diese ist nur möglich, 
wenn dem, der sie zu empfangen hat, ein Rechtsanspruch darauf 
eingeräumt ist, also nicht bei der Armenunterstützung, auf die 
niemand ein subjektives Recht besitzt. Dagegen ist sie denkbar 
bei Ansprüchen auf Entschädigungen wegen entzogener Vermögens- 
rechte, bei Ansprüchen aus der Arbeiterversicherung. Doch wird 
in diesen Fällen statt der Verwaltungsgerichtsbarkeit häufig auch 
der Rechtsweg zugelassen. Das Recht auf Teilnahme am Gemeinde- 
nutzen ist ebenfalls im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens ver- 
folgbar !°. 

c) Zulassung zu den öffentlichen Anstalten, soweit 
der Einzelne ein Recht auf ihre Benutzung besitzt. 

II. Beamte oder Personen, die zur Ausübung von Ver- 
waltungsbefugnissen berufen sind, können zum Schutz ihres indivi- 
duellen Rechtskreises ebenfalls den Weg des verwaltungsgericht- 
lichen Verfahrens beschreiten. Die Klagen können zum Gegen- 
stand haben: 

1. Die Anerkennung der betreffenden Personen in 
ihrer amtlichen Eigenschaft. Solche Klagen besitzen den Charakter 
von Feststellungsklagen; sie kommen im deutschen Ver- 
waltungsrecht nur ausnahmsweise vor. 

2. Die Pflichten der Beamten. Dem Zwecke, die Er- 
füllung der Beamtenpflichten zu sichern, dient das Institut der 
Beamtendisziplin. Die Disziplinarmaßregeln haben teils den 
Charakter von Zwangsmitteln, durch welche die Beamten zur Er- 
füllung ihrer Pflichten angehalten werden sollen, teils den von 
Strafen, die wegen Pflichtverletzungen über die Beamten verhängt 
werden. Die Verhängung der leichteren Disziplinarstrafen, so- 
genannte ÖOrdnungsstrafen; erfolgt durch die dienstlichen Vor- 
gesetzten, die der härteren Disziplinarstrafen, namentlich der Dienst- 
entlassung, im Wege eines gerichtlichen Verfahrens, des sogenannten 
Disziplinarverfahrens. Auch gegen die Verhängung von Ordnungs- 
strafen kann unter Umständen der Weg eines disziplinargerichtlichen 
  

186 Obwohl der Anteil am Gemeindenutzen sehr wohl als Privatrecht auf- 
gefaßt werden kann, da die Gemeinde hier nicht als politisches Gemeinwesen, 
sondern als wirtschaftliche Korporation in Betracht kommt, gehen die deutschen 
Gesetzgebungen doch von einem anderen Gesichtspunkte aus; sie betrachten 
die betreffenden Ansprüche, so weit sie Ausfluß des politischen Gemeinde- 
bürgerrechtes sind, als öffentlich-rechtliche und lassen demnach das Ver- 
waltungsstreitverfahren zu. 

17 Preuß, Z.G. $ 70 Nr. 2, danach beschließt der Kreis-(Stadt-J)Ausschuß 
über die Zurückweisung unzuverlässiger Schiedsrichter. ($$ 28, 29 G. vom 
15. Nov. 1811; $ 24 G. vom 9. Febr. 1867.) — Z2.G. $ 135 ist gegenstandslos 
geworden durch G. betr. die Abänderung des G. über die Handelskammern 
vom 2. Juni 1902; Bayr. G. Art. 8, Nr. 21: Berechtigung zur Teilnahme an 
einem Distriktsrat. — Schultzenstein, Fesstellungsklage im Verwaltungs- 
atreitverfahren, „Das Recht“ 1910 S. 490; Fleiner S. 2402 (Literatur und 

eispiele).
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Verfahrens beschritten werden. Die Ausübung dieser Jurisdiktion 
ist zwar regelmäßig, namentlich für Staatsberufsbeamte, besonderen 
Disziplinargerichten übertragen !#, wird aber bei Kommunalbeamten 
und Elementen der Selbstverwaltung auch von den Verwaltungs- 
gerichten ausgeübt '?. 

3. Die Rechte der Beamten. Als solche kommen nur die 
Rechte in Betracht, welche Bestandteile der individuellen Rechts- 
sphäre des betreffenden Beamten sind, namentlich das Recht auf 
Gehalt, Dienstunkostenentschädigung, Gebühren u. dgl. Diese Rechte 
können im ordentlichen Rechtswege®° oder in dem Verwaltungs- 
streitverfahren ?! geltend gemacht werden. 

IH. Die öffentlichen Korporationen, insbesondere die 
Kommunalverbände, können ebenfalls zu einem dreifachen 
Zwecke die Verwaltungsgerichte anrufen: 

1. Um ihre Eigenschaft als öffentliche Korporation 
oder Kommunalverband oder auch den Umfang ihres Be- 
reiches, also ihre Grenzen, feststellen zu lassen 2%, 

2. Um Verwaltungsverfügungen anzugreifen, durch die ihnen 
unberechtigterweise Pflichten auferlegt werden®®. Die Pflichten, 
um die es sich hier handelt, sind Verbindlichkeiten zur Gewährung 
von Unterstützungen oder zur Errichtung und Unterhaltung öffent- 
licher Anstalten. Sie gehören meist dem Gebiet der inneren Ver- 
waltung an, kommen aber auch auf anderen Verwaltungsgebieten, 
namentlich auf dem der Militärverwaltung, vor. Die Klage kann 
gegen das die Verfügung erlassende Aufsichtsorgan oder gegen eine 
andere Korporation oder einen anderen Kommunalverband gerichtet 
werden, von dem behauptet wird, daß er zur Übernahme der Last 
verpflichtet sei. 

3. Zur Geltendmachung von Rechten, welche der Korporation 
oder dem Kommunalverbande zustehen. Als solche kommen nament- 
lich in Betracht das Recht, eine bestimmte Anzahl von Vertretern 
in eine höhere kommunale Vertretung zu senden°*, das Recht der 
selbständigen Ordnung gewisser Angelegenheiten und Ausübung be- 

18 Vgl. Meyer-Anschütz $ 148 und $ 153. 
‚1 Preuß, L.V.G. 88 14, 32, 39. 2.G. 8$ 20, 36, ferner Bestimmungen der 

Kreis- und Landgemeindeordnungen. G., betr. das Disziplinarverfahren beim 
gperverwaltungsgericht vom 8. Mai 1889. Bad. Verw.Ger.G. $ 4 Nr. 3. Hess. 

. Art, 118. 
2° Dies ist die Regel‘, namentlich für Staatebeamte. Vgl. Meyer-An- 

schütz $ 150. 
1 So z. B. in Preußen Pensionsansprüche der besoldeten Gemeindebeamten 

(2.G. $8 20, 86. L.G.O. für die östl. Prov. $ 118, für Schleswig-Holstein 8 118), 
ın Bayern Ansprüche auf Beitritt zu Pensionskassen und Unterstützungsvereinen 
(Bayr. G. Art. 10 Nr. 25), in Baden Ansprüche auf Gebühren „Verw.GenG. 2 
Nr. 8, 9), auf Teilnahme an Witwenkassen (Verw.Ger.G. $ 3 Nr. 2), Rechte der 
Volksschullehrer und deren Hinterbliebenen (Verw.Ger.G. $3 Nr. 8). In Anhalt 
unterliegen Streitigkeiten über Dienstgrundstücke der verwaltungsgerichtlichen 
Entscheidung (2.G. 8 80). 

*#3 Preuß. 2.G. 88 9, 21, 26. Bayr. G. Art. 8 Nr. 25. Bad. Verw.Ger.G. 
Nr. 6, 24. Anh. 26 25. ” \ erwFeng, 58 

2? Bayr. G. Art, 10 Nr. 2, Württ. G. Art. 13. Bad. Verw.Ger.G. 84 Nm. 2. 
4 2. B. Preuß. Kr.O. für die östl. Prov. $ 112a, s
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stimmter obrigkeitlicher Befugnisse?5, der Anspruch auf Beisteuer 
des Staates zu den Kosten gewisser Verwaltungszweige ?®, 

Auch die Streitigkeiten der Kommunalverbände, die bei den 
durch Grenzveränderungen notwendig gewordenen Auseinander- 
setzungen entstehen, eignen sich, da sie deren Rechte oder 
Pflichten zum Gegenstande haben, zur Erledigung im Wege des 
Verwaltungsstreitverfahrens und sind ihm von den einzelnen Gesetz. 
gebungen in weiterer oder in engerer Ausdehnung überwiesen 
worden ?7, 

IV. Dem Schutze des individuellen Rechtskreises dient auch 
die Tätigkeit der Verwaltungsgerichte auf dem Gebiete des Kirchen- 
rechtes®®, Bei dieser, die im allgemeinen außerhalb des Rahmens 
des vorliegenden Werkes füllt und hier nur kurz erwähnt werden 
soll, handelt es sich um Rechte der einzelnen Individuen und um 
Rechte der Religionsgesellschaften. Die Verwaltungsgerichte ent- 
scheiden über die Zugehörigkeit zu einem Kirchengemeindeverbande %, 
über die Rechte und Pflichten, die sich für Einzelne aus der Zu- 
gehörigkeit zu einem kirchlichen Verbande oder einer sonstigen 
Religionsgemeinschaft ergeben®®, über Ansprüche der Kirchen- 
beamten 1; sie sind ferner zuständig für Streitigkeiten der Kirchen, 
Gemeinden und kirchlichen Stiftungen untereinander®®, In allen 
diesen Fällen handelt es sich um Angelegenheiten, die grundsätzlich 
kirchlicher Natur sind, für die aber der Staat kraft seiner Aufsichts- 
befugnisse ein Entscheidungsrecht in Anspruch nimmt. Die Ver- 
waltungsgerichte haben aber außerdem auch die Aufgabe, den in- 
dividuellen Rechtskreis der Einzelnen und der Religionsgesellschaften 
gegenüber den Eingriffen der staatlichen Ver waltungsorgane zu 
schützen, also Eingriffe der letzteren in die individuella Religions- 
freiheit zurückzuweisen®® und bei Handhabung der dem Staate be- 
züglich der Religionsgesellschaften zustehenden Aufsichtsrechte die 
Rechtskontrollen aufrechtzuerhalten ®%, 
  

25 Bayr. G. Art. 10 Nr. 2. 
26 Württ. G. Art. 10 Nr. 16. Bad. Verw.Ger.G. A 3 Nr. 4, 5, 
37 Preuß. 2.G. $S 2, 8, 25, 140. Kr.O. für die östl. Prov. 85 3, 4. G., betr. 

die Teilune von Kreisen in den Provinzen Posen und Westpreußen, vom 
6. Juni 1887 $S 2. L.G.O. für die östl. Prov. $$ 3, 180. 2.G. $ 140. Bayr. G, 
Art. 11, 12. Bad. Verw.Ger.G. $ 3_Nr. 10. , 

28 Sartorius, Die staatliche Verwaltungsgerichtsbarkeit auf dem Gebiete 
des Kirchenrechtes. Ace 0 

ayr. G. Art. . 12. 
co Bayr. G. Art. 8 Nr. 97, 39; 10 N. 19. Württ. G. Art. 10 Nr. 17. Bad. 

Verw.Ger.&, $ 2 Nr. 24. G., die Besteuerung für örtliche kirchliche Bedürfnisse 
betr,, vom 26. Juli 1888 Art. 88; für israelitische Religionsgemeinschaften: preuß,. 
2.0. 2 Bad. Yerw.GenG. 5 2 NS 8 Nr. 2 

I Bayr. @&. Art. 1 r, ‚22, 8. 
» Bayr. G. Art, 10 Nr. 11, 12. Bad. Verw.Ger.G. $3 Nr. 7.  _ 
s3 Diesem Zwecke dienen die Generalklausel des württ. &., sowie die Be- 

stimmungen der preuß. und badischen Gesetzgebung über Rechtsmittel gegen 
Polizeiverfügungen. In Bayern ist die verfassungsmäßig gewährte Hausandaclıt 
unter den Schutz der Verwaltungsgorichte gestellt (Bayr. G. Art. 10 Nr. 16). 

3 Preuß. G. über die Aufsichtsrechte des Staates bei der Vermögens- 
verwaltung in den katholischen Diözesen vom 7, Juni 1876 $ 6 und die neueren 
Gesetze über die evangelische Kirchenverfassung (vgl. Sartoriusa.a,.0. 8,50ff.).
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IV. Verfahren vor den Verwaltungsgerichten !. 

$ 19. | 
Die örtliche Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte ? regelt 

sich nach denselben Gesichtspunkten, wie die der Verwaltungs- 
behörden?. Es kommen also namentlich der (ierichtsstand des Sitzes 

der in Anspruch genommenen Person, Korporation oder Behörde 
und der Gerichtsstand des belegenen Grundstückes in Betracht‘. 

In bezug auf Ablehnung der Gerichtspersonen finden die 

Grundsätze des Zivilprozesses analoge Anwendung‘. 

Die Stellung der Parteien® ist nach den verschiedenen Gesetz- 

gebungen keine gleichartige. Da, wo individuell berechtigte Subjekte, 
Personen oder Korporationen einander gegenüber stehen, erscheinen 

sie auch formell stets in der Stellung von Prozeßparteien. In An- 

elegenheiten, bei denen auf der einen Seite-eine öffentliche Behörde 
beteiligt ist, nimmt sie in Preußen und Baden die Stellung einer 
Prozeßpartei ein und kann je nach Verschiedenheit der Fälle als 
Kläger wie als Beklagter auftreten”. In Bayern und Württemberg 
dagegen werden die Angelegenheiten, bei denen Verfügungen der 

Behörden den Gegenstand des Streites bilden, mehr in der Form 

einer Verwaltungsbeschwerde, als in der eines Prozeßes behandelt. 

Die Befugnis, die Verwaltungsgerichte anzugehen, steht nur dem zu, 

der in seinen individuellen Rechten verletzt zu sein glaubt, und die 

Behörde nimmt nicht die Stellung einer Prozeßpartei, sondern die 

eines niederen Verwaltungsorganes ein, gegen dessen Entscheidung 

Bayr. G. Art. 10 Nr.3. Bad. Verw.Ger.G. $ 4 Nr.2. Für Württemberg kommt 
auch hier die Generalklausel des Art. 13 in Anwendung, 

ı Fleiner S. 235. rn 
° Fleiner S. 236: Für die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, ist 

maßgebend die juristische Natur des streitigen Rechtsverhältnisses. — Über 
Kompetenzkonfli te zwischen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten 
vgl. 5 20, 

5 3 Das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten ist durch die Gesetze über 
die Verwaltungsrechtspflege eingehend geregelt. — Mayer 1,171. Friedrichs, 
Die Besonderheiten des preußischen Verwaltungsstreitverfahreus im Verhältnis 
zu den Verfahren, welche über andere Rechtsstreitigkeiten stattfinden, und ihre 
Berechtigung. Verw.Arch. 6,358; Bartels, Das Verfahren vor den Verwaltungs- 
gerichten, 1907. 

* Preuß. L.V.G. 88 57-59; Bauyr. G. Art. 17. Württembg. G. Art. 20, 
Bad. Verw.Ger.G. 8 9. 

5 Preuß. L.V.G. 8$ 61, 62. Bayr. G. Art. 18. Sächs. G. $ 18. Württemb. G. 
Art.8. Bad. Verw.Ger.G. $ 11. Hess. Verw.Ger.G. Art. 22, 

° Über die Stellung der Parteien vgl. Mayer 1, 181; Fleiner S. 287; 
Zorn, Verw.Arch. 2, 100; Schultzenstein, Verw.Arch. 2, 148; Friedrichs, 
Verw.Arch. 6, 400; Schultzenstein, Parteien, Parteifähigkeit und Partei- 
begriff im Verwaltungsstreitverfahren nach dem Landesverwaltungsgesetze, 
Verw.Arch. 12, 112; Popitz, Der Parteibegrift im preuß. Verwaltungsstreit- 
verfahren. 1907. Vgl. dazu Schultzenstein, Verw.Arch. 15, 475. 

' Preuß. L.V.G. 53 89, 74. Wenn das Gesetz die öffentliche Behörde, 
welche die Rolle des Klägers oder Beklagten wahrzunehmen hat, nicht be- 
zeichnet, so hat der Vorsitzende des Kreis-(Stadt-Jausschusses, der Regierungs- 
präsident oder der Ressortminister einen Kommissar zur Übernahme der Partei- 
rolle zu bestellen. Bad. Verw.Ger.G. 88 12, 41.
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Rekurs an die höhere Instanz ergriffen wird®, Die Parteien können 
sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen?, Bei Verwaltungsstreitig- 
keiten handelt es sich aber niemals bloß um individuelle Rechte und 
Pflichten, sondern stets auch um öffentliche Interessen. Die Wahrung 
letzterer liegt in allen Fällen, wo eine öffentliche Behörde in dem 
Verfahren auftritt, zunächst dieser ob. Es kann aber zu diesem 
Zweck auch ein besonderer Kommissar bestellt werden!®, Das Be- 
dürfnis zu einer derartigen Bestellung wird namentlich da hervor- 
treten, wo als Parteien nur individuell berechtigte Subjekte erscheinen, 
welche lediglich ihre speziellen Rechte und Interessen verfolgen. 
Doch beschränkt sich die Zulässigkeit dieser Bestellung nicht bloß 
auf diesen Fall, sondern besteht auch da, wo eine öffentliche Be- 
hörde als Partei fungiert. In Bayern ist für die Vertretung 
der öffentlichen Interessen beim Verwaltungsgerichtshofe ein 
Generalstaatsanwalt mit dem erforderlichen Hilfspersonal angestellt 
worden '!!!, 

Die Grundsätze des Verfahrens sind im wesentlichen 
nach Analogie der zivilprozessualischen Vorschriften geregelt!?. Sie 
haben jedoch einzelne Modifikationen erfahren, die namentlich da- 
durch bedingt sind, daß bei verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten 
stets auch ein öffentliches Interesse in Frage steht!?. 

Von den Grundprinzipien des Verfahrens, die im Zivil- 
prozeß anerkannt sind, hat ein Teil auch für das verwaltungs- 
gerichtliche Verfahren Geltung erlangt. Es gilt der Grundsatz des 
wechselseitigen Gehörs; derselbe hat jedoch, der Natur der 
Verwaltungsstreitigkeiten gemäß, insofern eine Erweiterung erfahren, 
als vor der Entscheidung nicht bloß die Parteien, sondern auch die 
Vertreter des öffentlichen Interesses gehört, werden müssen! An- 
erkannt sind ferner die Prinzipien der Offentlichkeit?® und 
Mündlichkeit!® mit einzelnen gesetzlich näher bestimmten Aus- 
nahmen. Dagegen findet die Verhandlungsmaxime des Zivil- 
prozesses auf Verwaltungsstreitigkeiten keine Anwendung. Das ver- 
waltungsgerichtliche Verfahren beruht vielmehr auf einer Mischung 
von Verhandlungs- und Untersuchungsmaxime, Erstere 
besteht insoweit, als der Richter nur auf Antrag einer Partei in 
Tätigkeit treten kann und hinsichtlich seiner Entscheidungen an die 

  

8 Bayr. G. Art, 10, 45. Württ. G. Art. 24, 59, 61. 
9 Preuß, LYG 8 73. Bayr. G. Art. 19. Württ. G. Art. 19. Bad. Verw. 

Ger.G. 8 12. 
"ro reuß. L.V.G. $ 74. Sächs. G. $ 12. Württ. G. Art. 20, 67. Bad. 

Verw.Ger.G. $ 8. Hess. G. Art. 89. 
11 Bayr. G. Art. 4, 42. . 
12 Vgl. Schultzenstein, Die neuen deutschen Prozeßgesetze und das 

preußische Verwaltungsgeiichtsverfahren. Verw.Arch. 7, 263. 
18 Vgl. Friedrichs, Verw.Arch. 6, 410. 
14 Preuß. L.V.G. 88 71, 74, 80. Bayr. G. Art, 36, 42, Sächs, G. $ 12. 

Württ. G. Art. 18, 20. Bad. Verw.Ger.G. Ss 5, 8. Hess. G. Art. 91. 
16 Preuß. L,V.G. $ 72. Bayr. G. Art. 28, 34, 41. Sächs. G. 5 26. Württ. G. 

Art. 21. Bad. Verw.Ger.G. $ 6. Hess. G. Art. 29. 
16 Preuß. L.V.G. 88 71, 80. Bayr. G. Art. 27, 32, 33, 41. Sächs, G. $ 26. 

Württ, G. Art, 21, 24, 67. Bad. Verw.Ger.G. $ 6. Hess. G. Art, 47.
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Anträge der Parteien gebunden ist!’, Doch findet auch in dieser 
Beziehung eine Modifikation gegenüber dem Zivilprozesse statt, indem 
nicht bloß die Parteien im engeren Sinne, sondern auch der Ver- 
treter des öffentlichen Interesses zur Antragstellung berechtigt ist. 
Die Grundsätze der Untersuchungsmaxime bestehen dagegen insofern, 

als der Richter den Tatbestand selbständig zu erforschen hat 8, 

Der Grundsatz der Eventualmaxime ist dem Verwaltungsprozeß 
selbstverständlich fremd. 

Die erstinstanzliche Verhandlung beginnt mit Erhebung 
der Klage (Beschwerde) bei dem Verwaltungsgericht!?. Diese wird 
dem Beklagten oder der öffentlichen Behörde, gegen die sie gerichtet 
ist, mitgeteilt?°. Bei vollständig klarer Sachlage kann ein Vor- 

bescheid ohne kontradiktorische Verhandlung erlassen werden, den 
Beteiligten steht jedoch das Recht zu, gegen diesen Bescheid Ein- 

spruch zu erheben und eine kontradiktorische Verhandlung zu be- 
antragen?!, Die Ladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung 
erfolgt unter Androhung des Präjudizes, daß sonst nach Lage der 
Verhältnisse entschieden werden würde®?, Die Beiladung dritter 
Personen, deren Interesse durch die Entscheidung berührt wird, 
kann auf Antrag der Parteien oder von Amtswegen erfolgen 28, 

Das Verfahren in der Sitzung ist dem zivilprozessualischen analog ®4, 
Wenn Tatsachen bestritten werden, so findet Beweisaufnahme statt. 
Das verwaltungsgerichtliche Verfahren kennt kein Beweisinterlokut, 
sondern nur einen Beweisbeschluß. Die Beweismittel sind die des 
Zivilprozesses. Das Gericht urteilt über das Resultat der Beweis- 
aufnahme nach freiem Ermessen?®. Eine Beweislast im Sinne des 
Zivilprozesses besteht in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
nicht, weil der Richter selbständig die Wahrheit zu erforschen hat. 
Er kann zwar den Parteien aufgeben, den Beweis für gewisse von 
ihnen behauptete Tatsachen zu erbringen. Aber wenn sie dieser 
Verpflichtung nicht nachkommen, so werden die von ihnen zu be- 
weisenden Tatsachen noch nicht als unwahr angesehen. Den Ab- 
schluß des Verfahrens bildet das Urteil, das mit Entscheidungsgründen 

17 Preuß, L.V.G. 88 63, 71. Württ,_G. Art, 17. Bad. Verw.Ger. G. 8 5. 
Hess. G. Art. 39. In Bayern haben diese Grundsätze keine unbedingte Geltung. 
Vgl. Seydel, Annalen 1885, S. 250. 

18 Preuß, L.V.G. 8 71. Bayr. G. Art. 14, 20, 27, 36, 41. Sächs, G. 8 25. 
Württ. G. Art. 17. Bad. Verw.Ger.G. 8 5. 

19 Preuß. L.V.G. 8 68. Württ. G. Art. 24, 59. Bad. Verw.Ger.G. 8 17. 
© Preuß. L.V.G. 8 65. Württ. G. Art. 28, 29, 65. Bad. Verw.Ger.G. 8 18. 

21 Preuß, L.V.G. 88 64, 67. Württ. G. Art. 26, 27. 
A e8 Preuß. L.V.G. $ 68. Bayr. G. Art. 85. Württ. G. Art, 30. Hess, G. 

rt, 00. 
Art en Preuß, L.V.G. 870. Württ. G. Art. 84. Bad. Verw.Ger.G. 8 21. Hess. G, 

rt. 50. 
2 Preuß. Org.G. 5 71, 72. Bayr. G. Art. 38—38. Württ, G. Art. 82—35, 68. 

Bad. Verw.Ger.G. 8 27. Hess. G. Art. 27, 
»% Preuß, Org.@. 88 66, 68, 71, 76—79. Bayr. G. 88 19—21, 27. Süchs, G. 

9 54: Das Gericht entscheidet, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
nach seiner freien, aus dem ganzen Inhalte der Verhandlung und dem Er- 
ebnis der Beweisaufnahme geschöpften Überzeu RE Württ, G. Art. 86, 
7, 39, 68. Bad. Verw.Ger.G. 88 23, 24, 29, Hess. G. Art. 60.
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versehen sein muß. Es wird in öffentlicher Sitzung publiziert und 
außerdem den Parteien zugefertigt?®. 

Die Rechtsmittel des Verwaltungsprozesses sind nach Ver- 
schiedenheit der verwaltungsgerichtlichen Organisation außerordent- 
lich verschieden geregelt worden. In Preußen werden die Rechts- 
mittel der Berufung, Revision und Beschwerde unterschieden. 
Berufung und Revision richten sich gegen die Endurteile der Ver- 
waltungsgerichte, die Berufung auch gegen die ohne kontradiktorische 
Verhandlung erlassenen Bescheide, die Beschwerde gegen die Ver- 
fügungen, welche die Leitung des Verfahrens zum Gegenstande haben. 
Berufung und Revision unterscheiden sich dadurch, daß erstere auf 
Grund der Behauptung, daß das Urteil ein unrichtiges sei, ergriffen 
werden, letztere dagegen nur auf die Behauptung gestützt werden 
kann, daß: 1. die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung 
oder unrichtigen Anwendung des geltenden Rechtes beruhe, 2, oder 
das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide?’., Die Beschwerde 
geht an das im Instanzenzuge zunächst höhere Gericht, also gegen 
Verfügungen der Kreis-(Stadt)-Ausschüsse an den Bezirksausschuß, 
vom Bezirksausschuß an das Oberverwaltungsgericht®®. Die Berufung 
kann gegen erstinstanzliche Entscheidungen der Kreis-(Stadt)-Aus- 
schüsse und Bezirksausschüsse ergriffen werden; es besteht in bezug 
auf sie derselbe Instanzenzug wie bei der Beschwerde. Die Befugnis, 
Berufung einzulegen, steht den Parteien und im öffentlichen Inter- 
esse dem Vorsitzenden des Kreis- oder des Bezirksausschusses zu ®, 
Eine Revision ist nur gegenüber zweitinstanzlichen Erkenntnissen 
der Bezirksausschüsse zulässig, sie geht an das Überverwaltungs- 
gericht. Die Befugnis, Revision einzulegen, steht den Parteien und 
aus Gründen des öffentlichen Interesses dem Vorsitzenden des Bezirks- 
ausschusses zu®‘, In Baden kann gegen Endurteile des Bezirks- 
rates von den Parteien und aus Gründen des öffentlichen Interesses 
vom Vorsitzenden die Berufung ergriffen werden, gegen andere Ent- 
scheidungen ist Beschwerde zulässig. Beide Rechtsmittel gehen an 
den Verwaltungsgerichtshof ®!. Gegen Entscheidungen des Ver- 
waltungsgerichtshofes ist dem Vertreter des Staatsinteresses die 
Nichtigkeitsbeschwerde wegen Unzuständigkeit oder Gewalts- 
überschreitung vorbehalten, über welche der Kompetenzgerichtshof 
zu erkennen hat?®, In Bayern und Württemberg besteht bei 
solchen Streitigkeiten, bei denen zwei individuell berechtigte Subjekte 
beteiligt sind, gegenüber den Entscheidungen der niederen Verwaltungs- 
behörden das Rechtsmittel der Berufung (Beschwerde) an das 
oberste Verwaltungsgericht®®. Dasselbe kann sowohl von den Parteien 

0 em An ——— 

26 Preuß. Org.&. 8 81. Bayr. G. Art. 21. Sächs. G. 88 56, 58. Württ. G. 
Art. 39, 42, 68. Bad, Verw.Ger.G. &8 90, 31. Hess. G. Art, 63, 64. 

37 Preuß. L.V.G. 8 94. 
22 Preuß, L.V.G. 88 110, 111. 
29 Preuß. L.V.G. 85 82, 83. 
20 Preuß. L.V.G. 5 98. 
31 Bad. Verw.Ger.G. 85 32, 40. 
32 Bad. Verw.Ger.G. S 42. 
58 Bayr. 9 Ark 32. "Württ. G@. Art. 43. In Bayern hat das oberste Ver- 

waltungsgericht den Charakter einer reinen Revisions- oder Kassationsinstanz ;
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als von dem Vertreter des öffentlichen Interesses ergriffen werden. 
Dagegen ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes bei Be- 
schwerden gegenüber Verfügungen der Verwaltungsorgane eine 
definitive und gegen dieselbe ein ordentliches Rechtsmittel nicht mehr 

zulässig. In Sachsen steht den Parteien die Berufung an das 
Oberverwaltungsgericht gegen die Urteile der Kreishauptmannschaften 
zu, soweit die Urteile nicht nach besonderer gesetzlicher Vorschrift 

endgültig sind. Beschwerde ist zulässig, wenn von der Kreis- 

hauptmannschaft oder dem Vorsitzenden die Einleitung oder Fort- 
setzung des Verfahrens abgelehnt wird ®%, 

Als außerordentliches Rechtsmittel besteht die Wieder- 
aufnahme des Verfahrens ®®. 

Urteile der Verwaltungsgerichte, die mit ordentlichen Rechts- 

mitteln nicht mehr angefochten werden können, sind formellrechts- 
kräftig. Sie besitzen aber auch materielle Rechtskraft ®, 
d. h. sie stellen Recht unter den streitenden Parteien endgültig fest. 
Die Rechtskraft hat aber nur für die Abgrenzung der Rechtskreise 
Bedeutung; sie beschränkt nicht etwa die Handlungsfähigkeit der 
Verwaltung innerhalb des ihrem Ermessen überlassenen Bereiches, 
Die Verwaltungsbehörden dürfen daher sowohl Gebote und Verbote, 
die verwaltungsgerichtlich für zulässig erklärt sind, zurücknehmen, 
als eine Erlaubnis, deren Versagung als gesetzmäßig anerkannt ist, 
nachträglich erteilen. 

  

es entscheidet auf Grund des in den Vorinstanzen festgestellten Sach- 
verhaltes (Bayr. G. Art. 40), während dies in Württemberg (Art. 46, 62) nicht 
der Fall ist, 

% Sächs. G. 88 62, 70. ‚ 
35 Preuß. L.V.G. 8 100; Bayı. G. Art. 26; Sächs. G. $ 85; Württ. G. 

Art. 52—56; Bad. Verw.Ger.G. $ 43; Hess. G@. Art. 102, 103. Das bayrische 
Recht läßt Wiederaufnahme des Verfahrens zu, wenn eine bei den früheren 
Verhandlungen nicht hinreichend bekannte Tatsache vorliegt; die anderen 
Gesetzgebungen verweisen in dieser Beziehung auf die Vorschriften der Zivil- 
prozeßordnung. Übrigens findet in Württemberg die Wiederaufnahmeklage nur 
bei Parteistreitigkeiten statt; bei sog. Rechtsbeschwerden besteht bloß eine 
Nichtigkeitsklage wegen Kompetenzüberschreitung, deren Erhebung aber aus- 
schließlich der Verwaltun sbehörde überlassen ist. 

se Vgl. Bernatzik, echtsprechung un materielle Rechtskraft; Seydel, 
Annalen 1885 S. 261; v. Stengel, W:!2, 792. Die materielle Rechtskraft ist 
die notwendige Konsequenz der Rechtsprechung. Verwaltungsakte haben im 

allgemeinen keine Rechtskraft. Nur solche Erlasse der Verwaltungsbehörden, 
welche nach den früheren Auseinandersetzungen den Charakter von Urteilen 
haben, können Rechtskraft erlangen. Dagegen darf die Rechtskraft nicht, wie 
Bernatzik.a.a. O0. S. 144 will, auf die Entscheidungen ausgedehnt werden, 
welche als Prämissen einer Verwaltungsverfügung in derselben enthalten sind, 

Mayer 1, 174; Fleiner S. 243 (Literatur Anm. 80); Stein, Justiz und 
Verwaltung S.100; Loening, Die Rechtskraft verwaltungsrechtlicher Urteile, 
Verw.Arch. 7, 1; O. Mayer, Zur Lehre von der materiellen Rechtskraft in 
Verwaltungssachen. Arch. f. öff. R. 21, 1; vgl, dazu Schultzenstein, Verw. 
Arch. 15, 141; Schultzenstein Rechts raft und reformatio in pejus im 
preußischen Verwaltungsstreitverfahren. Verw.Arch. 11, 365: Gutachten für 
den 26. Deutschen Juristentag 1, 86; Pagenstecher, Die praktische Bedeutung 
des Streites über das Wesen der Rechtakraft, Zeitschr. f. Zivilproz. 87, 1 (Literatur); 
W. Müller, Rechtskraft im Verwaltungsstreitverfahren 1910, dazu OÖ. Mayer, 
Arch, f, öff, R. 27, 342.
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Die Vollstreckung der verwaltungsgerichtlichen Urteile er- 
folgt im Wege der Verwaltungsexekution. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der unterliegende Teil. 

13. Kompetenzkonflikte'. 

8 20. 
Kompetenzkonflikte zwischen ordentlichen Ge- 

richten und Verwaltungsgerichten? eines Landes werden 
nach den allgemeinen Grundsätzen entschieden, die über Kompetenz- 
konflikte zwischen Justiz und Verwaltung bestehen®. Dagegen sind 
die Reichsverwaltungsgerichte an die Entscheidungen der Kompetenz- 
gerichtshöfe der Einzelstaaten nicht gebunden, sondern erkennen 
selbständig über ihre Zuständigkeit *. 

Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsbehörden 
und Verwaltungsgerichten® werden vom obersten Verwaltungs- 
gerichtshofe® oder von dem ordentlichen Kompetenzgerichtshofe ? 
oder von einem besonderen Senate des Verwaltungsgerichtshofes ent- 
schieden, der sich aus höheren Verwaltungsbeamten und Mitgliedern 
des obersten Verwaltungsgerichtshofes zusammensetzt. 
  

ı Meyer-Anschütz : 181: Der Streit, ob eine Angelegenheit Justiz- 
oder Verwaltungssache ist, also zur Kompetenz der Gerichte oder Verwaltungs- 
behörden gehört, heißt Kompetenzkonflikt. Das Gerichtsverfassun Bgesetz 
hat ($ 17) den Grundsatz aufgestellt daß die Gerichte über die Zulässigkeit des 
Rechtsweges, also über ihre eigene Kompetenz entscheiden. Den Landesgesetzen 
steht zwar die Befugnis zu, die Entscheidung der Kompetenzkonflikte besonderen 
Behörden zu übertragen; die Organisation und das Verfahren dieser Behörden 
ist aber reichgrechtlich näher geregelt. — Vgl. Mayer 1,220; Laband*8, 362; 
Loening S$. 789; Stein, Justiz und Verwaltung 8. 71; Fleiner S. 24; 
Nadbyl, Art. Kompetenzkonflikt W! 1, 808. 

2 G&. Meyer? 1, 50 (Meyer-Dochow? S. 52). 
3 Meyer-Anschütz $ 181. Im Gegensatz zum Kompetenzkonflikt 

spricbtt man von Kompetenzstreit, wenn die Zuständigkeit zwischen 
mehreren Behörden desselben Ressorts (Gerichten oder Verwaltungsbehörden) 
streiti ist, Ein solcher Kompetenzstreit wird im Instanzenzuge der Gerichte 
oder Verwaltungsbehörden erledigt. 

* Vgl. Entsch. d. Bundesamts f. Heimatr. Z.Bl. 1886, S. 220. 
5 G. Meyer? 1, 52 (Meyer-Dochow®S. 50). 
6 Preuß. L.V.G. 8 113. . 
’ Württ. G., betr, die Entscheidung von Kompetenzkonflikten vom 

25. August 1879. In Baden entscheiden die Verwaltungsgerichte über ihre Zu- 
ständigkeit; dem Vertreter des Staatsinteresses steht gegen die Entscheidungen 
des Verwaltungsgerichtshofes die Niehtigkeitebeschwer e wegen Unzuständigkeit 
zu, über welche der Kompetenzgerichtshof entscheidet (Verw.G.G. 5 42, 

8 Bayr.G über Kompetenzkonflikte vom 18. August 1879. Art. 29, (Richtiger 
zu zitieren als: Ver.G.G. Art. 50 in der Fassung vom 18. Aug. 1879. Vgl. dazu 
Reger-Dyroff, Verwaltungsgerichtsgesetz* 1908 zu Art. 50 S. 47.) 

° Man spricht von einem positiven Kompetenzkonflikt, wenn 
Gerichte und Verwaltungsbehörden die Kompetenz für sich in Anspruch nehmen, 
‘ls einem negativen, wenn beide sie ablehnen. Vgl. Meyer-Anschütz 

181 S. 665. 

  

Moyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl, 7



Innere Verwaltung. 

I. Rechtliche Stellung der Personen. 

Einleitung. 

8 21. 
Die rechtliche Stellung einer Person kommt zum Ausdruck in 

ihrem Personenstand und in ihrer Zugehörigkeit zu Gemeinde, Staat 

und Reich, 
1. Die Verwaltung trägt die Sorge für die Feststellung des 

Personenstandes. Diese äußert sich in der Beurkundung der 
Geburten und Todesfälle, ferner in der Vollziehung und Beurkundung 
der Eheschließungen, in der Beurkundung der Legitimation un- 

ehelicher Kinder, der Annahme an Kindesstatt, der Lösung dieses 
Verhältnisses und der Ehelichkeitserklärung, der Volljährigkeits- 

erklärung, der Namensänderung, der Begründung, Aufhebung und 
Beaufsichtigung juristischer Personen. 

9. Die Gesamtheit der auf die Beziehungen der Personen 
zur Gemeinde bezüglichen Rechtsgrundsätze wird als Heimat- 
und Niederlassungsrecht bezeichnet, das sich im Anschluß 
an die Grundsätze über die Armenunterstützung entwickelt hat. 
Das Verhältnis zu den Kommunalverbänden höherer Ordnung ist 
nur durch das Verhältnis zur Gemeinde bedingt. 

3. Die Beziehungen der Personen zu Staatund Reich 
finden in dem Rechtsverhältnis der Reichs- und Staatsangehörig- 
keit ihren Ausdruck. Gegenstand der Verwaltungstätigkeit bildet 
dieses Rechtsverhältnis nur insofern, als es durch Akte der Ver- 
waltung begründet und aufgehoben werden kann?®. 
  

! Über den Begriff der inneren Verwaltung vgl. $ 3. 
? Rechtsentwicklung: 1. Im Mittelalter war die Eheschließung ein 

bürgerlicher Akt, auch das kanonische Recht vertrat den Standpunkt, daß sie 
durch bloßen Konsens erfolge. Erst das Tridentiner Konzil schrieb vor, daß 
die Konsenserklärung vor dem Pfarrer und zwei oder drei Zeugen geschehen 
müsse (Conc. Trid. sess. XXIV c. 1 de ref. matr.). Dasselbe Konzil ordnete 
an, daß der Pfarrer über die vor ihm stattgefundenen Eheschließungen und die 
von ihm vorgenommenen Taufen Register zu führen habe (Conc, Trid. sess,. 
AXIV. c. 1 et 2 de ref. matr.). Provinzial- und Diözesansynoden wiederholten 
diese Bestimmung und erweiterten sic, indem sie die Aufzeichnungen der in 
der Pfarrei vorgekommenen Sterbefälle vorschricben. Auch in der protestanti- 
schen Kirche bildete sich in der Zeit vom 16. bis zum 18, Jahrhundert die 
Rechtsanschauung aus, daß eine rechtsgültige Eheschließung nur unter Mit-
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wirkung des Pfarrers erfolgen könne. Im Gegensatz zur katholischen Kirche, 
die, sich mit passiver Assistenz begnügte, forderte die protestantische seine 
aktive Tätigkeit, die Trauung der Brautleute durch den Pfarrer. Über die 
Aufzeichnung von Taufen, 'Irauungen und Sterbefällen enthielten die pro- 
testantischen Kirchenordnungen ähnliche Anordnungen wie die, welche in der 
katholischen Kirche vorkamen. 

‚So entstand die Binrichtung der Kirchenbücher. Ursprünglich dafür 
bestimmt, Aufzeichnungen über kirchlich wichtige Akte aufzunchmen, wurden 
sie bald anch von der staatlichen Verwaltung für ihre Zwecke benützt. Der 
Staat nahm ein Aufsichtsrecht über die Führung der Kirchenbücher in An- 
spruch und legte sich die Befugnis bei, ihre Einrichtung durch seine Gesetze 
zu regeln. 

n die Stelle der kirchlichen Eheschließung ist später die Zivilehe, an 
die Stelle der Kirchenbücher sind die Zivilstandsregister getreten. In Deutsch- 
land wurden diese Einrichtungen durch die französische Gesetzgebung ein- 
geführt und blieben in den Ländern des französischen Rechtes auch nach Be- 
seitigung der Fremdherrschaft bestehen. In dem übrigen Deutschland erlangten 
sie dagegen für die Angehörigen der drei anerkannten Hauptkirchen nur geringe 
Verbreitung; wo sie vorkamen, waren sie meist auf die sog. Dissidenten be- 
schränkt. Erst durch die neuere Gesetzgebung ist ihre allgemeine Einführung 
erfolgt. Nach dem Vorgange von Baden (G. vom 21. Dez, 1869) und Preußen 
(G. vom 9. März 1874) hat das Deutsche Reich die obligatorische Zivilehe ein- 
eführt und die Beurkundung des Personenstandes in die Hände von bürger- 
ichen Beamten gelegt. Diese Beamten heißen Standesbeamte, die betreffenden 
Behörden Standesämter. (Vgl. $ 22. oo. 

2. Der Begriff der Gemeindeangehörigkeit ist schon im Mittel- 
alter entwickelt (vgl. Rehm, Der Erwerb der Staats- und Gemeindezugehörig- 
keit. Annalen 1892 S. 197). Die Bedingungen der Gemeindezugehörigkeit 
waren in den Landgemeinden und in den Städten persönliche Angehörigkeit 
zur Gemeinde, die auf Abstammung oder Aufnahme beruhte, und Grundbesitz 
im Gemeindegebiet. Später sah man in den Städten von dem letzteren Er- 
fordernis gänzlich ab; man begnügte sich mit dem Nachweis eines bestimmten 
Vermögens. Das Hauptgewicht lag seit dieser Zeit auf der Aufnahme durch 
die Organe des städtischen Gemeinwesens. Für diese mußte in der Regel eine 
Aufoahmegebühr entrichtet werden, doch war den Eingeborenen die Er angung 
des Bürgerrechtes meist unter erleichterten Bedingungen gestattet. Die Eigen- 
schaft eines städtischen Bürgers gewährte das Recht der Teilnahme am Stadt- 
regiment, verpflichtete dagegen zur bernahme ‚städtischer Amter, sowie zur 
Leistung des Heeres- und anderer Dienste an die Stadt. Abgesehen von den 
Vollbürgern gehörten zur Stadt noch die sog. Schutzgenossen, d. h. Personen, 
die in der Stadt wohnten, ihren Schutz genossen und dafür zur 'Tragung ge- 
wisser städtischer Lasten verpflichtet waren. Ahnliche Unterschiede, wenn auch 
nicht so scharf ausgeprägt, bestanden in den Landgemeinden. 

Die Niederlassung im Gemeindegebiet wurde durch die Gemeinden im 
allgemeinen nicht gehindert, eher gefördert. Namentlich geschah dies seitens 
der Städte, die bestrebt waren, Arbeitskräfte vom Lande heranzuziehen. Trotz- 
dem war die Bewegung der Bevölkerung wegen der mannigfachen Be- 
schränkungen, welche der Freiheit des persönlichen Verkehrs entgegen standen, 
äußerst gering. Leibeigene und Hörige durften ihr Grundstück ohne Erlaubnis 
des Gutsherrn nicht verlassen; bei jedem Wegzuge aus einer Grundherrschaft 
oder aus dem Gebiete einer Stadt mußte ein Äbzugsgeld oder eine Nachsteuer 
entrichtet werden. , , . 

Die Unterstützung der Armen war im Mittelalter wesentlich Sache 
der Kirche. Außerdem sorgten Gilden und Innungen im Verarmungsfalle für 
ihre Mitglieder und deren Familien. Auch in den Grundherrschaften und 
Städten finden sich Anfänge der Armenpflege. Namentlich in den Städten, fn 
denen eine größere Menge ärmerer Bevölkerung zusammen zu strömen pflegte, 
reichten die kirchlichen Anstalten schließlich nicht mehr aus, Die Städte sahen 
sich daher genötigt, die Armenpflege zu einem Ge enstande ihrer eigenen 

Verwaltung zu machen. Durch die infolge der Keformation eingetretene 

Säkularisation des Kirchengutes wurde der kirchlichen Armenverwaltung der 
7*
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wesentlichste Boden entzogen. Gleichzeitig veranlaßte das starke Überhand- 
nehmen von Bettlern und Vagabunden ein Einschreiten der Reichsgesetzgebung. 
Die Reichspolizeiordnungen von 1530 Tit. 34; 1548 Tit. 26 8 1; 1577 Tit. 27 
sprachen ein Verbot des Bettels aus und bestimmten, daß jede Stadt und 
ommune ihre Armen selbst ernähren und unterhalten solle. Die Landes- 

gesetze aus dem 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts wiederholten diese Vor- 
schriften und enthielten nähere Bestimmungen darüber, in welcher Weise die 
Unterstützung der Armen in das Werk zu setzen sei. Seit dieser Zeit ist die 
Armenpflege ein regelmäßiger Gegenstand der Gemeindeverwaltung ge- 
worden. In der Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege, in der das Bettler- 
und Vagabundentum in Deutschland wieder stark verbreitet war, sahen sich 
die Landesherren veranlaßt, die früheren Vorschriften von neuem einzuschärfen 
und so weit es notwendig schien, zu ergänzen. (Vgl. v. Berg, Handbuch des 
deutschen Polizeirechts 3, 214.) In . 

In Anknüpfung an die früheren kirchlichen Einrichtungen wurde zunächst 
bestimmt, daß die Mittel zum Unterhalt der Armen dem, Kirchenkasten 
und den freiwilligen Almosen der Einwohner entnommen werden sollten. 
Spätere Verordnungen gestatteten, von solchen Einwohnern, die nicht freiwillig 
Almosen gaben, zwangsweise Beiträge auf Grund einer obrigkeitlichen 
Einschätzung einzuziehen oder Gemeindeumlagen für die Zwecke der Armen- 
pflege zu erheben. Auch gewisse Gebühren und Strafgelder waren dazu be- 
stimmt, den Zwecken der Ärmenpflege zu dienen. Je mehr aber die landes- 
herrliche Gesetzgebung die Verpflichtung der Gemeinden, für Unterstützung 
Verarmter Sorge zu tragen, ausbildete, desto mehr sah sie sich auch veranlaßt, 
Maßregeln zu treffen, durch die eine übermäßige Belastung verhindert wurde. 
Diesem Zwecke dienten zunächst die Ausweisungsbefugnisse der Gemeinden. 
Da jede Gemeinde nur die Verpflichtung hatte, für ihre eigenen Armen zu 
sorgen, sollten ausländische Bettler des Landes verwiesen, inländische dagegen 
in ihre Heimat, d. h, den Ort, an dem sie geboren waren oder wo sie sich 
längere Zeit (ein Jahr, drei Jahre) aufgehalten hatten, gesendet werden. Aber 
auch gegen die Entstehung verarmter Familien wurden Maßregeln ergriffen. 
Man erschwerte die Begründung eines eigenen Hausstandes, indem man ver- 

armten Personen das Heiraten unfersagte oder die Verehelichung von einer 
obrigkeitlichen Erlaubnis abhängig machte. 

Inzwischen hatten die Gemeinden selbst, namentlich die Städte, ihren 
Charakter wesentlich verändert. Der im Mittelalter in den Städten herrschende 
Gemeinsion machte mehr und mehr einer engherzigen Auffassung der 
städtischen Verhältnisse Platz. Das Bürgerrecht wurde als ein Mittel 
betrachtet, private Vorteile zu genießen; als seine Ausflüsse erschienen der 
Anspruch auf bürgerliche Nutzung und bürgerliche Nahrung. Die Gewinnung 
des Bürgerrechtes war die Voraussetzung für den Betrieb eines bürgerlichen 
Gewerbes, oft auch für den Erwerb von Grundstücken innerhalb der Stadt. 
Andererseits war diese Gründung wieder an sehr erschwerende Bedingungen, 
bedeutende Vermögensnachweise, Zahlung eines hohen Aufnahmegeldes, ge- 
knüpft. Die Landesherren hatten nicht selten Veranlassung, hiergegen ein- 
zuschreiten und den Städten anzubefehlen, daß sie den Erwerb des Bürger- 
rechtes nicht übermäßig erschweren sollten. Auch die Landgemeinden schlossen 
sich enger ab und machten den Eintritt Auswärtiger in den Gemeindeverband 
von der Zahlung hoher Aufnahmegebühren und anderen schwer zu erfüllenden 
Voraussetzungen abhängig. 

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Bevölkerung durch die 
landesherrliche Gesetzgebung allmählich eine größere Freiheit der Be- 
wegung eingeräumt. Es begann die Aufhebung der Leibeigenschaft. Auch 
mit der Beseitigung von Abschoß und Nachsteuer wurde ein Anfıng gemacht. 
Landesherrliche Gesetze bestimmten, daß alle die Abgaben gedachter Art, die 
in die Kasse des Landesherrn flossen, anfgehoben sein sollten. Dagegen wurden 
Ritterschaft und Städte vorläufig noch bei ibren wohlerworbenen Rechten be- 
lassen, Im 19, Jahrhundert gelangte die Entwicklung zum Abschluß, Die 
Leibeigenschaft wurde in allen deutschen Staaten aufgehoben, Abzugsgeld und 
Nachsteuer wurden beseitigt. Nachdem die Bundesakte diese Abgaben bei 
Wegzügen aus einem Bundesstaat in einen anderen für unzulässig erklärt
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hatte und durch völkerrechtliche Verträge gleichartige Grundsätze für den 
internationalen Verkehr zur Geltung gelangt waren, mußte auch die innere 
Nachsteuer fallen. In allen deutschen Staaten erfolgte daher in den ersten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ihre Aufhebung (z. B. in Preußen durch V. 
vom 21. Juni 1816). 

Seitdem die staatlichen Organe strenger darauf hielten, daß die Gemeinden 
den ihnen obliegenden Pflichten der Armenunterstützung nachkamen, seitdem 
andererseits durch die staatliche Gesetzgebung eine größere Verkehrsfreiheit 
hergestellt und damit die Möglichkeit der Anhäufung einer zahlreicheren Be- 
völkerung an gewissen Verkehrsmittelpunkten gegeben war, machte sich die 
Befürchtung der Gemeinden vor einem allzu starken Anwachsen der Armen- 
last immer lebhafter geltend. Unter dem Einfluß dieser Befürchtungen steht 
die Gemeindegesetzgebung der mittleren und kleineren deutschen Staaten seit 
den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. In «lem Bestreben, die Gemeinden vor 
Armenlasten zu bewahren, erschwerte sie den Erwerb der Gemeindeangehürig- 
keit, beschränkte sie die Befugnis zur Niederlassung und zur Gründung eines 
eigenen Hausstandes immer mehr. Der Begriff des Heimatrechtes, zu dem 
die Ansätze allerdings schon in der Gesetzgebung des 16. bis 18. Jahrhunderts 
vorhanden waren, gelangten nunmehr zu seiner vollen Ausbildung. (Vgl. Rehm 
S. 286. Bayr. G. über die Heimat und über die Ansässigmachung und Ver- 
ehelichung vom 11. September 1825; Württ. G. über das Gemeinde-, Bürger- 
und Besitzrecht vom 15. April 1828 und das revidierte G. über das Gemeinde-, 
Bürger- und Beisitzrecht vom 4. Dezember 1833; Sächs. Heimatsgesetz vom 
26. November 1834; S,-Weim. Heimatsgesetz vom 11. April 1883; Kurhess. 
Gemeindeordnung vom 23. November 1834. Über Mecklenburg vgl. Boehlau, 
Die Wandelung des Heimatsrechtes in Mecklenburg-Schwerin. Jahrb. f. 
Nationalök, 19, 321.) ne 

Nur der Heimatberechtigte war befugt, sich in der Gemeinde auf- 
zuhalten und hatte einen Anspruch darauf, von ihr im Falle der Verarmung 
unterstützt zu werden. Nur der Heimatberechtigte durfte sich in der Gemeinde 
verehelichen, und selbst bei Vexehelichung Heimatberechtigter stand den 
Gemeindebehörden häufig ein Einspruchsrecht zu (z. B. preuß. V. vom 21. Juni 
1816). Auch das Recht, in einer Gemeinde Grundbesitz zu erwerben oder 
Gewerbe zu betreiben, war regelmäßig an den Besitz des Heimatrechtes ge- 
knüpft. Das Heimatrecht wurde durch Geburt, Verheiratung, Ausstellung oder 
Aufnahme durch die Gemeinde erworben. Sein Verlust trat nur durch Erwerb 
eines anderen Heimatrechtes oder Ausscheiden aus dem Staatsverbande ein; 
die Verlegung des Wohnsitzes war für die Fortdauer des Heimatrechtes völlig 
irrelevant oder dem Heimatsberechtigten blieb wenigstens die Möglichkeit, 
sich dasselbe vorzubehalten. Alle Gesetzgebungen, welche den Begriff des 
Heimatrechtes entwickelt hatten, setzten voraus, daß jeder Staatsangehörige 
in irgend einer Gemeinde des Staates heimatberechtigt war, von der er im 
Falle‘der Verarmung unterstützt werden mußte, Personen, die ausnahmsweise 
kein Heimatrecht besaßen, konnten durch Verfügung der Regierung einer 
Gemeinde zugewiesen werden. — Aus der Zahl der Heimatberechtigten traten 
die Gemeindebürger als eine bevorrechtigte Klasse von Personen her- 
vor, denen das Wahlrecht und die Wählbarkeit zu den Gemeindeämtern zustand. 
Das Bürgerrecht konnte nach den meisten Gemeindegesetzgebungen nur durch 
Verleihung durch die Gemeinde erworben werden, nach einigen galten alle 
Heimatberechtigten, die gewisse persönliche Erfordernisse besaßen, ohne Weiteres 
als Gemeindebürger. — ersonen, die nicht heimatberechtigt waren, hatten 

kein Recht sich in der Gemeinde aufzuhalten; nicht bloß die tatsächlich not- 
wendig gewordene Armenuuterstützung, sondern schon die Befürchtung, daß 
eine Ärmenunterstützung notwendig werden könnte, berechtigte die Gemeinde 
zur Ausweisung. Personen, denen die Niederlassung durch eine besondere 
Erlaubiiis der Gemeindebehörden gestattet war, wurden als Schutzgenossen 
bezeichnet (vgl. Meyer-Anschütz $ 112). . , 

Im Gegensatz zu der mittel- und kleinstaatlichen Gesetzgebung hat die 
preußische den Begriff des Heimatrechtes nicht entwickelt. eder das 

echt der Niederlassung noch der Anspruch auf Armenunterstützung wurden 
von der ausdrücklichen Aufnahme in eine Gemeinde abhängig gemacht. Das



102 Einleitung. 8 21. 

  

Recht der Niederlassung wurde Jedem gewährt, der in dem betreffenden Orte 
eine Wohnung oder ein Unterkommen zu finden imstande war (Patent über die 
Verpflichtung zur Verpflegung der Ortsarmen in der Kurmark, Neumark und 
Pommern vom 8. Se fember 1804 88 17 und 18); die Pflicht der Armenunter- 
stützung basiert A. L. R. Th. I, Tit. 19, 8$ 10—12; Rescr, vom 2, Juli 1801; 
Patent vom 8, September 1804 88 8—10. Die Armen, zu deren Unterstützung 
keine bestimmte Gemeinde verpflichtet war, sollten in den Landarmenanstalten 
untergebracht werden (A. L. R. a. a. O. $ 16; Patent vom 8. September 1804 
88 18, 14; Reglement für die Landarmenanstalten in der Kurmark vom 16, Juni 
1791, in Ostpreußen, Ermeland u. s. w. vom 91. Oktober 1793, in Hinterpommern 
vom 6. April 1799, in der Neumark vom 12. Mai 1800, in der Uckermark vom 
19. Dezember 1803). Diese Grundsätze, die schon die ältere preußische Gesetz- 
gebung aufgestellt hatte, wurden durch zwei Gesetze (&. über die Aufnahme 
neuanziehender Personen und das G. über die Verpkichtung zur Amenpflege, 
beide vom 31. Dezember 1842, abgeändert durch G. vom 2]. Mai 1855) für das 
Gebiet des ganzen Staates zur Durchführung gebracht. Das erste gewährte 
jedem Preußen das Recht, an dem Orte, an dem er eine eigene Wohnung oder 
ein Unterkommen zu finden imstande war, sich niederzulassen. Das zweite 
regelte die Verpflichtung zur Armenpflege. Es bestimmte, daß verarmte Per- 
sonen von der Gemeinde unterstützt werden sollten, in der sie: 1. entweder 
als Mitglieder ausdrücklich nufgenommen waren oder 2. unter Beobachtung der 
Vorschriften des vorher erwähnten Gesetzes einen Wohnsitz erworben oder 
9. nach erlangter Großjährigkeit die drei Jahre vor dem Zeitpunkte, wo ihre 
Hilfebedürftigkeit hervortrat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hatten, 
Die Verpflichtung der Gemeinde erlosch, wenn die betreffende Person nach 
erlangter Großjährigkeit seit drei Jahren aus derselben abwesend war. Die 
Sorge für solche Personen, zu deren Unterstützung eine Gemeinde nicht ver- 
pflichtet war, lag den Landarmenverbäuden ob, — Die abweichenden Be- 
stimmungen der preußischen Gesetzgebung über die Verpflichtung zur Armen- 
unterstützung hatten naturgemäß zur Folge, daß auch über den Erwerb der 
Gemeindeangehörigkeit und des Bürgerrechtes andere Grundsätze aufgestellt 
wurden als in den übrigen deutschen Staaten bestanden. Die seit Anfang der 
50er Jahre erlassenen (emeindeordnungen betrachten als Gemeindemitglieder 
alle Personen, die im Gemeindebezirke ihren Wohnsitz haben; diese erwerben 
sofern sie preußische Staatsangehörigkeit und gewisse gesetzlich vorgeschriebene 
Ei enschatten besitzen, nach Ablauf eines Jahres ohne weiteres das Bürger- 
recht (vgl. Meyer-Anschütz $ 112). . 

Auch darin unterschied sich die preußische Gesetzgebung von der in den 
Mittel- und Kleinstaaten herrschenden, daß sie die Grundsätze der Ver- 
ehelichungsfreiheit seit Anfang des 19. Jahrhunderts in vollem Umfange 
durchgeführt hatte. 

ach den Gesetzgebungen der meisten deutschen Staaten war demnach 
schon den Inländern die Niederlassung in einer anderen Heimatgemeinde 
sehr erschwert; in noch höherem Maße galt dies von Ausländern. Auch die 
Staaten, welche wie Preußen und Sachsen, den Grundsatz der freien Nieder- 
lassung durchgeführt hatten, beschränkten seine Anwendbarkeit auf ihre eigenen 
Staatsangehürigen.. Ausländern gegenüber bestand also in allen deutschen 
Staaten ein fast schrankenloses Ausweisungsrecht der Gemeinden. Als Aus- 
länder galten aber auch die Angehörigen anderer deutscher Staaten. Nach 
völkerrechtlichen Grundsätzen war jeder Staat verpflichtet, die Staatsangehörigen, 
welche von einem andern Staate ausgewiesen wurden, bei sich aufzunehmen. 
Die Realisierung dieser Pflicht erwies sich jedoch oft als schwierig, weil das 
Vorhandensein der Staatsangehörigkeit im einzelnen Falle bestritten wurde. 
Um diese Schwierigkeiten zu beseitigen, hatten einzelne deutsche Regierungen 
besondere Verträge über die Aufnahme Auszuweisender abgeschlossen, Eine 
gleichmäßige Regelung erfolgte für ganz Deutschland durch die Gothaer 

onvention vom 15. Juli 1851, der allmählich alle beim Deutschen Bunde 
beteiligten Staaten mit Ausnahme von Österreich, Holstein-Lauenburg und 
Lichtenstein beitraten. Diese Konvention bestimmte, daß zur Übernahme eines 
Ausgewiesenen verpflichtet gei: 1. der Staat, dem er angehörte, 2. der Staat, 
dem er früher angehört hatte, 9, der Staat, in dem er nach zurückgelegtem
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21. Lebensjahre sich zuletzt fünf Jahre hindnrch aufgehalten hatte, 4. der Staat, 
in dem er sich verheiratet und mit seiner Ehefrau unmittelbar nach der Ehe- 
schließung eine gemeinschaftliche Wohnung mindestens sechs Wochen inne- 
gehabt hatte, 5. der Staat, in dem er geboren war. Die drei letzten Verpflichtungs- 
gründe kamen erst dann in Betracht, wenn eine noch bestehende oder frühere 
taatsangehörigkeit nicht nachweisbar war; Geburt begründete die Verpflichtung 

nur, so weit keiner der beiden anderen Verpflichtungsgründe (3 und 4) vorlag. 
Trafen diese beiden zusammen, so ‚entschied das neuere Verhältnis. Streitig- 
keiten unter zwei Staaten über die Übernahmepflicht sollten durch den Schieds- 
spruch einer dritten bei dem Vertrage beteiligten Regierung entschieden werden, 
welche der in Anspruch genommene Staat zu bestimmen hatte; bis zu erfolgter 
Entscheidung war der Aufenthaltsstaat verpflichtet, die betreffende Person zu 
behalten. Die Gathaer Konvention bezweckte demnach zunächst nur die Über- 
nahmepflicht bei Ausweisungen zu regeln. Der Umstand aber, daß diese Über- 
nabmepflicht für jeden Fall, in dem eine Ausweisung notwendig wurde, vertrags- 

mäßig feststand, bewirkte, daß tatsächlich die Duldung eine größere wurde. 
Durch einen besonderen Vertrag, die sog. Eisenacher Konvention vom 11. Juli 1853 
verpflichteten sich dieselben Staaten, ihre erkrankten hilfsbedürftigen Angehörigen 
gegenseitig zu verpflegen und im Falle des Todes zu beerdigen, ohne Anspruch 
auf Ersatz zu erheben. 

Schon durch Art. 3 der Verfassung des Norddeutschen Bundes wurde das 
in demselben bestehende Heimats- und Niederlassungsrecht insofern wesentlich 
modifiziert, als der Angehörige eines jeden Bundesstaates In bezug auf Nieder- 
lassung, Erwerb von Grundstücken und Gewerbebetrieb in jedem anderen 
Bundesstaate als Inländer behandelt werden mußte. Die spätere Bundes- und 
Reichsgesetzgebung hat die wesentlichsten Fragen des Heimat- und Nieder- 
lassungsrechtes einheitlich für ganz Deutschland geregelt, und zwar durch Aus- 
dehnung der in der preußischen Gesetzgebung zum Ausdruck gelangten Grund- 
sätze auf das übrige Reichsgebiet. Das R.G. über die Freizügigkeit hat 
ein freies Niederlassungsrecht in Deutschland hergestellt und das Recht zum 
Erwerb von Grundeigentum von der Gemeindeangehörigkeit unalıhängig ge- 
macht (vgl. $ 28), Das Gesetz über die Aufhebung der polizeilichen 
Beschränkungen der Eheschließung hat die Grundsätze der Ver- 
ehelichungsfreiheit zur Durchführung gebracht (vgl. $ 25), Das Gesetz über 
den Unterstützungswohnsitz hat die Verpflichtung zur Armenpflege ein- 
heitlich geregelt (vgl. 8 4). Auch die Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich hat hier insofern eingegriffen, als durch sie, die Befugnis zum Gewerbe- 
betrieb von dem Besitz der Gemeindeangehörigkeit und. des Gemeindebür er- 
rechts losgelöst worden ist. Infolge dieser reichsgesetzlichen Vorschriften hat 
das Institut des Heimatrechtes seinen wesentlichen Inhalt verloren, Nur 
in Bayern, wo die Reichsgesetze über die Aufhebung der polizeilichen Be- 
schränkungen der Eheschließung und den Unterstützungswo nsitz nicht ein- 

geführt sind, besitzt dasselbe noch heutzutage eine größere Bedeutung. . 
3, Im alten Deutschen Reiche beruhte die Angehörigkeit zu einem Terri- 

torium auf dem Domizil. Sie entstand durch Niederlassung in dem Gebiete 
des Territoriums und endete mit dem Wegzuge. , 

Einwanderungen und Auswanderungen wurden seit der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts ein Gegenstand staatlicher Fürsorge. Die in dieser 
Zeit in Europn herrschende Bevölkerungspolitik ging auf eine Vermehrung der 
Bevölkerung hinaus, weil man in letzterer die Hauptgrundlage für die Staats- 
macht erblickte. Man begünstigte daher die Einwanderungen. Am meisten 
eschah dies in Deutschland, wo man sie als ein Mittel betrachtete, die durch 
en Dreißigjährigen Krieg entyölkerten Gegenden wieder zu bevölkern und 

bisher unbekannte Industriezweige im Lande einzuführen. Derartige Tendenzen 
sind neben religiösen Motiven für die Politik, welche die preußischen Könige 
und andere deutsche Landesherren gegenüber den französischen Refu les VEr- 
folgten, wesentlich bestimmend gewesen. Diese wurden nicht nur bereitwilligst 
im Lande aufgenommen, sondern auch reichlich mit Privilegien ausgestattet. 
Auch sonst suchte man durch Zusicherung von Vorrechten den Strom der Ein- 
wanderer möglichstin das Land zu lenken. . 

Im Gegensatz dazu unterlagen die Auswanderungen mannigfachen
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Beschränkungen. Diese Beschränkungen waren zum Teil Ausfluß der privat- 
rechtlichen Abhängigkeit, in der sich ein großer Teil des Volkes befand. Leib- 
eigene und Hörige durften ibr Gut, also auch das Land, nur mit Bewilligun 
der Herrschaft verlassen. Für Personen freien Standes bestand grundsätzlic 
das Recht der freien Auswanderung, das auch durch reichsgerichtliche Er- 

kenntnisse (1723) anerkannt war. Doch wurde die Reichs- und Landespolizei 
für befugt erachtet, gemeinschädlichen Auswanderungen durch Verbote ent- 
gegen zu treten. Auch bei erlaubten Auswanderungen mußte der Auswandernde 
eine besondere Abgabe, die Nachsteuer, das Abfahrts- oder Abzugsgeld 
(gabella emigrationis, detractus personalis) entrichten. Die Nachsteuer kommt 
schon im Mittelalter, teils als Abgabe der wegziehenden Leibeigenen und 
vogteipflichtigen Personen an den Grund- und Schutzherrn, teils ala Abgabe 
der wegziehenden städtischen Bürger an die Stadtkasse vor. Im 16, Jahr- 
hundert wird sie reichsgesetzlich als ein Recht des Landesherrn anerkannt 
(Zuerst im R. A. von 1530 $ 60 und von 1555 $ 24). Seit dieser Zeit fußten 
die Juristen die Nachsteuer als landesherrliches Regal auf und wollten den 
Magistraten, Guts- und Gerichtsherrschaften ihre Erhebung nur dann zugestehen, 
wenn sie ein besonderes Privileg oder unvordenklichen Besitz für sich hatten. 
(Preuß. A.L. R. T. II, Tit. 17 8 174.) Eine analoge und in ihrer geschicht- 
lichen Entwicklung mit der Nachsteuer eng zusammenhängende Abgabe war 
der Abschoß (gabella hereditaria), der von Erbschaften entrichtet werden 
mußte, die aus dem Lande, der Stadt, der Grundherrschaft herausgingen. 

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts gelangten allmählich andere Grund- 
sätze zur Herrschaft, die jedoch erst im Laufe des 19. vollständig durch- 
gedrungen sind. Die Auswanderungsbeschränkungen, die eine Folge der Leib- 
eigenschaft waren, kamen mit deren Aufhebung von selbst in Wegfall. Ab- 
scho® und Nachsteuer wurden durch zahlreiche Verträge der deutschen 
Territorien untereinander und mit fremden Staaten beseitigt. Auf dieser Grund- 
lage baute die deutsche Bundesakte fort, indem sie (Art. 18) den Untertanen 
der deutschen Bundesstaaten das Recht des freien Wegzuges in jeden anderen 
Bundesstaat, der sie erweislich zu Untertanen annehmen wollte, und die Frei- 
heit von aller Nachsteuer zusicherte, sofern das Vermögen in einen anderen 
Bundesstaat überging. Ein B. B. vom 23. Juni 1817 erläuterte diese Be- 
stimmung dahin, daß darunter auch die an Guts- oder Gerichtsobrigkeiten oder 
Städte zu zahlende Nachsteuer zu verstehen sei. 

War demnach die Landesgesetzgebung schon seit dem 18. Jahrhundert 
bemüht, die Auswanderungsbeschränkungen und Auswanderungsverbote zu be- 
seitigen, so verlangten sie doch andrerseits, daß Auswanderungen nicht ohne 
Vorwissen der Re gierung erfoleten. Personen, welche dem Staate durch 
besondere Pflichten, namentlich Militärpflicht oder Beamtenverhältnis, ver- 
bunden waren, durfte die Auswanderung nicht eher gestattet werden, bis diese 
Pflichten erfüllt oder das Verhältnis gelöst war. Von den deutschen Gesetz- 
gebungen hat namentlich die preußische diese Grundsätze zur Durchführung 
ebracht. (A. L. R. Th, II, Tit. 17, $ 127 ff, Tit. 10, $ 48 ff. Ed. wegen der 
uswanderung preußischer Untertanen und ihrer Naturalisation in fremden 

Staaten vom 2. Juli 1812 mit strengeren durch die damaligen Zeitverhältnisse 
bedingten Vorschriften. V. wegen Aufhebung des Edikts vom 2, Juli 1812 
und wegen der Auswanderungen überhaupt vom 15. September 1818. G. über 
die Erwerbung und den Verlust der Eigenschaft als preußischer Untertan und 
über den Eintritt in fremde Staatsdienste vom 31. Dezember 1842.) 

Die Bevölkerungspolitik ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine andere 
eworden. Man betrachtet es nicht mehr als Aufgabe der Verwaltung die 
olkszahl zu regulieren, sondern überläßt diese ihrem natürlichen Wachstum; 

die Maßregeln zur Beförderung der Einwanderungen sind völlig in Wegfall 
gekommen. 

Dagegen hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts eine neue Tätigkeit der 
Verwaltung auf dem Gebiete des Bevölkerungswesens entwickelt. 

Nach dem Vorbild der französischen hat auch die deutsche Gesetzgebung 
den Begriff einer besonderen, vom Domizil unabhängigen Staatsangehörigkeit 
geschaffen, die durch Geburt, Verheiratung, Verleihung erworben wird. (Das 
wichtigste Landesgesetz ist das preußische vom 31. Dezember 1842.)
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A. Natürliche Personen. 

1. Personenstand. 

g 22, 
Personenstand heißt die Rechtsstellung einer natürlichen 

Person, die Ausfluß ihrer Familienverhältnisse ist: Kindesverhältnis 
und eheliches Verhältnis!. Das Kindesverhältnis entsteht regelmäßig 
durch Abstammung, ausnahmsweise durch Legitimation, Annahme 
an Kindesstatt, durch Lösung dieses Verhältnisses und durch Ehelich- 
keitserklärung. Das eheliche Verhältnis wird nur durch Verheiratung 
begründet, Alle bestehenden Familienverhältnisse lösen sich durch 
Tod; ein bestehendes eheliches Verhältnis kann außerdem durch 
Ehescheidung beseitigt werden. 

I. Von den Tatsachen, die auf den Personenstand einer Person 
von Einfluß sind, heben sich Geburten, Todesfälle und Ver- 
heiratungen als eine besondere Gruppe heraus. Sie erscheinen 
als seine normalen Bestimmungsgründe, während Legiti- 
mationen [Annahmen an Kindesstatt, deren Aufhebungen, Ehelich- 
keitserklärungen] und Ehescheidungen nur ausnahmsweise in Betracht 
kommen. Unter den normalen Bestimmungsgründen des Personen- 
standes sind Geburten und Sterbefälle Naturereignisse, denen 
gegenüber die Verwaltung sich auf Beurkundung zu beschränken hat. 
Heiraten dagegen haben den Charakter von Verwaltungsakten; 
bei ihnen ist eine aktive Mitwirkung der Verwaltung wenn auch 
nicht notwendig, so doch jedenfalls möglich und zulässig, 

Im Deutschen Reiche kann nach dem R.G. vom 6. Februar 
1875? eine Ehe rechtsgültig nur vor einem Standesbeamten? 
geschlossen werden*; zuständig ist der Standesbeamte, in dessen Be- 
zirk einer der Verlobten seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen, 
  

Seit dieser Zeit sind die Verleihung der Staatsangehörigkeit 
und die EntlassungausdemStaatsverbande besondereFunktionen 
der Verwaltungsorgane geworden. Die Grundsätze über den Erwerb 
und Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit haben ihre Regelung durch 
die Gesetzgebung des Deutschen Reiches efunden, die in ihren wesentlichen 
Grundlagen auf der früheren preußischen Gesetzgebung beruht. (Vgl. $ 26.) 

ı Rechtsentwicklung: vgl. $ 21°. , . 
2 R.G. über die Beurkundun des Personenstandes und die Eheschließung 

vom 6. Febr. 1875 (EStG); vgl. E.G. z. B.G.B. Art. 46; E.G. z. 4,P.O. 8 138; 
R.G. über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Maı 1898 
$ 186; neue Fassung durch R.G. vom 14. April 1905. Kommentare: Hinschius? 
1890; v. Sicherer 1879; Kommentare zu der vom 1. Jan. 1900 an geltenden 
Fassung: Sartorius (unter Berücksichtigung der Ausführungsbestimmungen 
der Bundesstaaten) 1902; Stölzel 1904; Reger-Dames* 1908; Hinschius- 
Boschan* 1909 (mit Abdruck der grundlegenden Ausführungsbestimmungen 
des Reichs und der Bundesstaaten); v. Sicherer, Art. Standesregister W.! 2, 
529; Ergb.8,262; Schmid, Art. Standesregister H.d.St.?7, 797; Gierke 1, 361. 

? Über die Organisation der Standesämter in Deutschland vgl. R 2—11, 
71,72 des P.St.G.: Geistliche und andere Religionsdiener dürfen nicht als Standes- 
beamte fungieren ($ 4). . 

+ P.St.G. 5 #1 in der neuen Fassung. Vgl. dazu Sartorius an S. 301. 
Für die Eheschließung gelten die Bestimmungen der 8$ 1316 ff B.G.B.
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Aufenthalt hat5, kraft schriftlicher Ermächtigung durch diesen auch 
ein anderer Standesbeamter®. Doch ist auch eine vor einem unzu- 
ständigen Standesbeamten öffentlich abgeschlossene Ehe rechtsgültig”. 
Der Standesbeamte, der unbefugt eine solche Eheschließung vor- 
nimmt, setzt sich den im Gesetz angedrohten Strafen aus. 

Kommen Ehehindernisse zur Kenntnis des Standesbeamten, so 
hat er die Eheschließung abzulehnen®. Um zu konstatieren, ob 
Ehehindernisse vorliegen, muß der Standesbeamte: 1. eine 
amtliche Prüfung über das Vorhandensein der gesetzlichen Er- 
fordernisse eintreten lassen. Zu diesem Zweck haben die Verlobten 
gewisse Urkunden beizubringen®; 2. ein Aufgebot, d. h. eine 
öffentliche Bekanntmachung der beabsichtigten Eheschließung in den 
gesetzlich dafür vorgeschriebenen Formen erlassen !°, Die Unterlassung 
dieser Handlungen bewirkt ebenfalls keine Ungültigkeit der Ehe, 
Eine solche tritt nur ein, wenn infolge derselben trennende Ehe- 
hindernisse unbeachtet geblieben sind. Doch unterliegt der Standes- 
beamte, welcher die Eheschließung unter Nichtbeachtung dieser Be- 
stimmungen vorgenommen hat, der im Gesetz festgesetzten Strafe. 

Die Eheschließung soll in Gegenwart von zwei Zeugen er- 
folgen durch die an die Verlobten einzeln und nacheinander gerichtete 
Frage des Standesbeamten, ob sie die Ehe miteinander eingehen 
wollen, und nachdem die Verlobten bejaht haben, soll der Standes- 
beamte aussprechen, daß sie kraft dieses Gesetzes nunmehr rechts- 
kräftig verbundene Eheleute seien!!, Durch den Ausspruch des 
Standesbeamten wird die Ehe geschlossen !?, 

Die Beurkundung der Geburten, Heiraten und Sterbe- 
fälle erfolgt ausschließlich durch die vom Staate be- 
stellten Standesbeamten!®?, Zuständig ist der Standesbeamte, 
in dessen Bezirk die betreffende Tatsache sich ereignet hat. Die 
Form dieser Beurkundung ist die Eintragung in öffentliche Bücher, 

6 B.G.B. 8 1320 Abs. 2. . , 
° B.G.B. $ 1821. Hat keiner der Verlobten seinen Wohnsitz oder gewöhn- 

lichen Aufenthalt im Inlande, und ist auch nur einer von ihnen ein Deutscher, 
so wird der zuständige Standesbeamte von der obersten Aufsichtsbehörde des 
Bundesstaates oder, wenn der Deutsche keinem Bundesstaate angehört, vom 
Reichskanzler bestimmt. B.G.B. $ 1320. 

? B.G.B. 8 1319, es sei denn, daß die Verlobten den Mangel der amtlichen 
Befugnis bei der Eheschließung kannten. 

P.St.G. 8 48. Strafbest. in $ 69, 
» P.5t.G. 8 45, 

10 P,5t.G. 88 44, 47, 49, 50. B.G.B. $ 1316. 
1 B.G.B. 85 1317, 19318. Der Standesbeamte erklärt nicht mehr die Ver- 

lobten für rechtmäßig verbundene Eheleute (P.St.G. $ 52 in der alten Fassung), 
sondern daß sie es „seien“. Vgl.Sartorius S.340c zu $ 1318 Abs. 1. — Statt 
kraft des Gesetzes heißt es jetzt kraft dieses Gesetzes. In den Ausf.Vor- 
schriften heißt es „Kraft des Bürgerlichen Gesetzbuches“, 

2 „Die Ehe ist im Augenblicke, in dem der Standesbeamte den Ausspruch 
tut, bereits geschlossen. Der Ausspruch hat also nicht mehr den Charakter 
einer rechtsbegründenden Verfügung, sondern lediglich den der Feststellun 
einer bereits rechtswirksam vollzogenen Tatsache“. Sartorius S. 340. Vel 
auch Sägmüller. Katlıol. Kirchenr,? 1909 S.674?, „Der Ausspruch des Standes- 
beamten, ee also nur Feststellung einer bereits vollzogenen Tatsache,“
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die Standesregister. Der Standesbeamte hat für jede Klasse 
der von ihm zu beurkundenden Tatsachen ein besonderes Register 
zu führen , 

Die Beurkundung der Heiraten erfolgt auf Grund der vor dem 
Standesbeamten stattgehabten Eheschließung, ist also die Beurkundung 
einer von ihm vorgenommenen amtlichen Handlung!®. Für den 
Rechtsbestand der Ehe ist dieselbe ohne Bedeutung, sie geschieht 
nur zum Zweck des Beweises. 

Die Beurkundung der Geburten und Sterbefälle findet 
auf Grund einer dem Standesbeamten erstatteten Anzeige statt. 
Damit die betreffenden Tatsachen sämtlich zur Kenntnis des Standes- 
beamten gelangen, ist bestimmten Personen eine Anzeigepflicht 
auferlegt. Die Versäumnis dieser Pflicht bedroht das Gesetz mit 
Strafe !%, der Standesbeamte hat außerdem die Befugnis, den Pflichtigen 
durch Geldstrafen zur Erfüllung derselben anzubalten !’, Die Pflicht 
zur Anzeige liegt ob: 1. bei Geburten und Sterbefällen, 
welche in öffentlichen, d. h. von einem Beamten des Reiches, 
eines Staates, eines Kommunalverbandes oder einer öffentlichen 
Kirchengesellschaft geleiteten 1% Entbindungs-, Hebammen-, Kranken-, 
Gefangenen- und ähnlichen Anstalten, sowie in Kasernen sich 
ereignen, dem Vorsteher der Anstalt oder dem von der zuständigen 
Behörde ermächtigten Beamten!?; abgesehen von diesem Falle; 
9. bei Geburten: a) dem ehelichen Vater, b) der bei der Nieder- 
kunft zugegen gewesenen Hebamme, c) dem dabei zugegen gewesenen 
Arzt, d) jeder anderen zugegen gewesenen Person, e) der Mutter, 
sobald sie dazu imstande ist?°; 3. bei Sterbefällen: dem Familien- 
haupt oder demjenigen, in dessen Wohnung oder Behausung sich 
der Sterbefall ereignet hat, d. h. nicht dem Eigentümer des Hauses, 
sondern dem Inhaber der Wohnung?!. Die Anzeige einer Geburt 

  

1 P,St.G. 8 12. Von jeder Eintragung in das Register ist von dem Standes- 
beamten an demselben Tage eine von ihm beglaubigte Abschrift in ein Neben- 
register einzutragen, das nach Ablauf des Kalenderjahres bei Gericht auf- 
bewahrt wird ($& 14). vn . 

ı5 P.St.G. 8 54 und B.G.B. $ 1318. Über die Vollziehung der Eintragung 
als eines behördlichen Verwaltungsakttes und über die rechtliche Bedeutung 
der Eintragung vgl. Sartorius S. 344. 

ı6 P,St.G. $ 68. Die Strafe trifft jeden, der die Anzeige entweder gar 
nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht in der vom Gesetz vorgeschriebenen 
Form erstattet. Vgl. v. Sicherer. Kommentar $. 422 ff. 

11 P,St.G. S 68. . 
18 Über den Begriff „öffentlich“ vgl. v. Sicherer, Kommentar S. 73; 

Hinschius-Boschan® $ 2035 S. 466; Sartorius S. 148; Stölzel S. 47. 
ı9 P,St.G. 88 20, 58. 
2° P.St.G. S 18. . . 
2ı P.St.G. 8 57. Vgl. Stölzel S. 143; Sartorius 8. 371, über den Begriff 

der Behausung: Der Unterschied von „Wohnung und „Behausung“ liegt nicht 
im Zwecke, dem sie dienen, sondern in der eschaffenheit des aumes, der 
demselben Zwecke dienen kann. Unter Behausung ist also zu verstehen ein 
wegen seiner Beschaffenheit nicht als „Wohnung“ zu bezeichender Raum, in 
dem jemand seine Unterkunft, insbesondere seine Schlafstätte hat. A. A. 
Hinschius® S. 183 Nr. 30. v. Sicherer S. 394; Hinschius-Boschan® 
S. 57%: Behausung ist ein Raum, welcher, wenn auch in einfachster Art, dessen 
Inhaber von der Außenwelt trennt, ihm ein „Zuhause“, insbes. dauernde Unter-
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muß innerhalb einer Woche??, die eines Todesfalles spätestens am 
nächsten Wochentage?®, die der Geburt eines totgeborenen oder in 
der Geburt verstorbenen Kindes spätestens am nächstfolgenden Tage 
eschehen%. Die Anzeige ist mündlich zu machen vom Ver- 
Aichteten selbst oder durch eine andere aus eigener Wissenschaft 

unterrichtete Person, nur die vorher erwähnten Anstaltsvorsteher 

können sie schriftlich in amtlicher Form erstatten®. Der Standes- 

beamte kann die Eintragung auf Grund der Anzeige ohne weiteres 
vornehmen, wenn ihm letztere glaubwürdig erscheint. Hat er Zweifel 

hinsichtlich der Richtigkeit, so ist er verpflichtet, eine amtliche Unter- 

suchung anzustellen 2%, und ist zu diesem Zwecke befugt, Augenschein 

und Zeugenvernehmungen vorzunehmen. In einzelnen Fällen dart 
sogar die Eintragung nur nach Ermittelung des Sachverhaltes und 

mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde geschehen; bei Geburten dann, 

wenn die Anzeige über drei Monate verzögert ıst??, bei Sterbefällen, 

wenn die Beerdigung ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde vor 
Eintragung des Sterbefalles in das Register stattgefunden hat?®, — 

Die Geburten und Sterbefälle auf Seeschiffen sind von dem 
Standesbeamten zu beurkunden, in dessen Bezirk der Verstorbene 

oder die Eltern des Kindes ihren letzten Wohnsitz haben bzw. ge- 
habt haben. Die Beurkundung erfolgt, soweit es sich um Schiffe der 

kaiserlichen Marine handelt, auf Grund einer Benachrichtigung durch 
das zuständige Marinestationskommando, sonst auf Grund der Auf- 

zeichnungen, welche der Schiffer bzw. Steuermann im Tagebuche des 
Schiffes zu machen verpflichtet ist”. 

Die Standesregister haben den Charakter öffentlicher Ur- 
kunden. Sie beweisen die in ihnen eingetragenen Geburten, 
Heiraten und Sterbefälle bis zum Beweise der Uhnrichtigkeit3°,. Die 

Berichtigung derselben kann nur auf Grund einer gerichtlichen An- 

ordnung stattfinden ®!. 
IL. Ausserordentliche Ereignisse, die auf den Personen- 

stand von Einfluss sein können, sind Ehescheidung, Legiti- 

mation, Annahme an Kindesstatt, Lösung dieses Ver- 
hältnisses und Ehelichkeitserklärung. 

kunft und Schlafstätte gewähren soll, während „Wohnung“ eine gewisse Behag- 
lichkeit. der Einrichtung — Wohnlichkeit — voraussetzt. 

ı PSt.G. 8 17. 
»s PSt.G. $ 56. 
» PStG. 23. 
25 P,St.G. 5 19, 20, 58. 
26 P.St.G. 83 21, 58. 
21 P,St.G. 8 27. 
28 P.St.G. 5 60. 
» P.St.G. 85 61—64, dazu H.G.B. 5 520, SO. 5 65. — P.St.G. $ 7I. V., 

betr. die Beurkundung von Sterbefällen solcher Militärpersonen, welche sich an 
Bord der in Dienst gestellten Schiffe oder anderer Fahrzeuge der kaiserlichen 
Marine befinden, vom 4. November 1875 und V., betr. die Verrichtungen der 
Standesbeamten in bezug auf solche Militärpersonen, welche ihr Standquartier 
nach eingetretener Mobilmachung verlassen haben, vom 20. Januar 1879; V. vom 
20. Febr, 1908. Ü v 

, ‚St.G. $ 15. Über das Verhältnis des $ 15 zu den 13 und 16 des 
E.G. zur Z.P.O. vgl. Sartorius S. 128; Hinsc ins Boschung & 15°, 

21 P,St.G. 88 65, 66.
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In streitigen Ehe- und Verlöbnissachen sind die bürgerlichen 
Gerichte ausschließlich zuständig®®. Die Ehescheidung erfolgt 
nur durch richterliches Urteil®®, die früher®* bestehende landes- 
herrliche Ehescheidung ist beseitigt?®. Der Standesbeamte, vor dem 
die Ehe geschlossen ist, erhält von der Staatsanwaltschaft®® eine mit 
dem Zeugnis der Rechtskraft und mit der Angabe des Tages der 
Rechtskraft versehene Ausfertigung des Urteils zur Beischreibung 
des Randvermerks ?°, 

Durch die Annahme an Kindesstatt®® erlangt das an- 
genommene Kind die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes gegen- 
über dem Annehmenden. Der gerichtliche oder notarielle Vertrag 
bedarf der Bestätigung durch das zuständige Gericht ?°; eineMitwirkung 
der Verwaltung findet nicht statt*‘. Das durch die Annahme an 
Kindesstatt begründete Rechtsverhältnis kann wieder aufge- 
hoben werden“! Die Legitimation erfolgt durch nach- 
folgende Ehe“ oder durch Ehelichkeitserklärung®®. 
Zur Verfügung der Ehelichkeitserklärung ist der Bundesstaat zu- 
ständig, dem der Vater angehört; falls er Deutscher ist, ohne einem 
Bundesstaat anzugehören, der Reichskanzler. Über die Erteilung 
der einem Bundesstaate zustehenden Ehelichkeitserklärung hat die 
Landesregierung zu bestimmen“. Die Standesämter haben diese 
Akte in dem Geburtsregister zu beurkunden. Die Beurkundung er- 
fordert Antrag eines Beteiligten und Nachweis des Vorganges durch 
öffentliche Urkunde #, 
  

. Bad. S 4 
G.B.8 15 . . 

“ Vgl. uber die Verhältnisse vor dem B.G.B. Hinschius?S. 219%. 
35 Ausnahmen für landesherrliche Familien E.G. zum B.G.B. Art. 57. 
86 Ausf.Bek. zum P.St.G. vom 25. März 1899 (R.G.Bl. S. 225) 8 25. 
s7 Wenn eine Ehe für nichtig erklärt ist, wenn in einem Rechtsstreit, der 

die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe zwischen den 
Parteien zum Gegenstand hat, das Nichtbestehen der Ehe festgestellt ist, eine 
Ehe vor dem Tode eines der Ehegatten aufgelöst, oder wenn nach $ 1575 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs die eheliche Gemeinschaft aufgehoben ist, so ist auch 
dies am Rande der über die Eheschließung bewirkten Kinfragung von Amts 
wegen zu vermerken. Wird die eheliche Gemeinschaft nach der Aufhebung 
wieder hergestellt, so ist dies auf Antrag zu vermerken. P.St.G. $ 55 in der 
Fassung des E.G. zum B.G.B. Art. 46. _ , 

38 Nicht mehr durch Einkindschaftung. Vgl. darüber Sartorius S, 194, 
3? B.G.B. 88 1741 ff. . . . . 
4° Der Standesbeamte hat lediglich nachzuprüfen, ob die Bestätigung durch 

das Gericht und die Bekanntmachung des Bestätigungsbeschlusses gehörig er- 
folgt ist. Vgl. Sartorius S. 19%. , 

+ B.G.B. S 1768. Vgl. dazu Sartorius S. 194. 
2 B.G.B. 8 1719. 
#2 B.G.B. 85 1723 ff. . on 
4 B.G.B. $ 1723 Abs. 3. — An die Stelle des Landeslierrn tritt vielfach 

ein Ministerium, Vgl. die Zusammenstellung der einzelstaatlichen Bestimmungen 
bei Sartorius $. 192, . . 

s P,St.G. 82%. Hinschius-Boschan* 8 26°: Hierher gehören nament- 
lich gerichtliche und notarielle oder die diesen gleichgestellten Urkunden, Aus- 
züge aus den Standesregistern, aber auch die Ausfertigungen gerichtlicher 
Urteile und die behördlichen Urkunden über Ehelichkeitserklärungen und die 
Gestattung von Namensänderungen.
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II. Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 21. Lebens- 
jahres ein‘. Durch Beschluss des Vormundschaftsgerichts 
kann ein Minderjähriger, der das 18.47 Lebensjahr vollendet hat, für 
volljährig erklärt werden, wodurch er die rechtliche Stellung eines 
Volljährigen erlangt #®. 

IV. Zur individuellen Bezeichnung der Person dient der Name *®, 
Der Vorname 5° wird durch Beilegung erworben, der Familienname 5! 
bestimmt sich nach den Familienverhältnissen einer Person. Die 
Grundsätze über die Namensführung bilden einen Bestandteil des 
Privatrechtes 52. 

Zur Namensänderung? bedarf es der Genehmigung einer 

  

| 

4 B.G.B. 8 2. — Nach B.G.B. $ 1303 (früher P.St.G. $ 28) darf ein Mann 
nicht vor dem Eintritt der Volljährigkeit, eine Frau nicht vor der Vollendung 
des 16. Lebensjahres eine Ehe eingehen. Nur die Frau, nicht auch der Mann 
kann von dieser Vorschrift befreit werden. . . 

#1 B.G.B. 8 3. — Über die Mitglieder der landesherrlichen Familien vgl. 
E.G. z. B.G.B. Art. 57, 58. , . 

+ Die Befreiung einer Frau von dem Erfordernis der Ehemündigkeit er- 
folgt durch die Landesregierung. B.G.B. $ 1322. Vgl. dazu Sartorius S. 214; 
Hinschius-Boschan“ S. 515 (zu B.G.B. $ 1303 °). 

# v. Sicherer, Art, Namengebung, W.! 2, 158. Gierke 1, 717; Sar- 
toriusS. 154; Stölzel 8.249; Hinschius-Boschan“ S. 500 (zu P.St.G. 8 26), 

50 Gierke 1, 719. — Über Beschränkungen der Wahl des Vornamens 
vgl. Sartorius 8. 156. m 

51 Rechtsentwicklung: Das römische Recht stellt die Anderung 
des Namens durchaus in das Belieben der betreffenden Privatpersonen, C. un. 
Cod. de mutat. nominis (9, 25). Dieser Grundsatz gilt, was die Vornamen be- 
trifft, auch für unser heutiges Recht und muß hinsichtlich der Familiennamen 
in Ermangelung anderer partikularrechtlicher Bestimmungen, als Grundsatz des 
gemeinen Rechtes, ebenfalls für maßgebend erachtet werden. Ein entgegen- 
gesetztes Gewohnheitsrecht ist nicht erwiesen, wenn auch zugegeben werden 
muß, daß schwerwiegende legislative Gründe gegen die Freiheit, der Namens- 
änderung sprechen. Lundesgesetze haben aber vielfach die Anderung des 
Familiennamens von der Genehmigung eines Verwaltungsorganes 
abhängig gemacht. (Preuß. Kabinettsordre vom 15. April 1822; A. H. Erlaß 
vom 12. Juli 1867; Bayr. Po1,St.G.B. Art. 25; Bad. V., die Änderung der Vor- 
und Familiennamen betr, vom 16. Dezember 1875; Hess. Pol.St.G.B. Art. 75; 
Old. V. in betreff der willkürlichen Änderung der Geschlechtsnamen vom 
28. A | 

en 1826.) Da, wo dies der Fall ist, kann die Anderung des Namens 

ohne Genehmigung der Verwaltungsbehörde für die betreffende Person insofern 
privatrechtliche Nachteile haben, als ihr der Identitätsbeweis erschwert wird, 
Außerdem setzt sic sich den in der handelsgesetzlichen Anordnung etwa an- 
pedrohten Strafen aus (Preuß. Kab. O. vom 15. April 1822), Jedenfalls unter- 
iegt sic, falls sie sich des ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde an- 
genommenen Namens gegenüber einem zuständigen Beamten bedient, den 
trafen, welche in $ 360 r. 8 des Reichsstrafgesetzbuches festgesetzt sind. 

Da die Anderung des Namens keine Änderung der Standesrechte ist, so 
fällt sie nicht unter die Tatsachen, welche nach reichsgesetzlicher Vorschrift 
in dem Geburtsregister zu verzeichnen sind. Doch haben Landesgesetze eine 
solche antragung estattet, zum Teil sogar vorgeschrieben. 

2 Gierke 1, 720. 
on Die Namensänderung soll nicht ohne Rechtsgrund erfolgen. Vgl. 
Stülzel S. 253; R.Ziv. 6, 79, — Vgl. Sartorius S. 204: Namensänderung 
mit obrigkeitlicher Bewilligung. — Stölzel S. 283: Die Behörden sollen nur 
entscheiden, ob aus polizeilichen Gründen nichts entgegensteht, die beantragte 
Anderung ausnahmsweise zuzulassen, Die Behörden sind auch für die Anderung 
des Vornamens zuständig. (Auch der Gebrauch eines falschen Vornamens ist
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Verwaltungsbehörde5®. Wer sich eines ihm nicht zukommenden 
Namens einem zuständigen Beamten gegenüber bedient, wird be- 
straft 55, 

Die Eintragung von Namensänderungen erfolgt auf Grund 
landesgesetzlicher Bestimmungen °®, 

2. Freizügigkeit und Niederlassung '. 

8 28. 
l. Für Reichsangehörige besteht im Gebiete des Deutschen 

Reiches freies Niederlassungsrecht®. Jeder Reichsangehörige 
hat das Recht, innerhalb des Reichsgebietes an jedem Orte sich auf- 
zuhalten oder niederzulassen, wo er eine eigene Wohnung oder ein 
Unterkommen sich zu verschaffen imstande ist und an jedem Orte 
Grundeigentum aller Art zu erwerben und umherziehend oder am 
Orte des Aufenthalts oder der Niederlassung Gewerbe aller Art zu 
betreiben®. Er bedarf zur Niederlassung keiner obrigkeitlichen Er- 
laubnis, die Behörden haben auch nicht die Befugnis, ihm den Auf- 
enthalt zu untersagen, soweit sie nicht durch ausdrückliche, reichs- 
gesetzliche Vorschriften dazu ermächtigt sind“ Das Recht der 
Niederlassung darf durch lästige Bedingungen, beispielsweise durch 
Erhebung von Gebühren für Anzug, Abzug oder Aufenthalt, durch 
Forderung von Leumunds- oder Vermögensnachweisen nicht be- 
schränkt werden. Die einzigen Nachweise, die von dem Anziehenden 
verlangt werden dürfen, sind der Nachweis der Reichsangehörigkeit 
und, sofern er unter elterlicher Gewalt steht, der Nachweis der Ge- 
nehmigung des gesetzlichen Vertreters zur Niederlassung®. Eine Ehe- 
frau bedarf der Genehmigung des Ehemannes,. 
  

strafbar. R.Str. 30, 230.) Jüdische Personen bedürfen in Preußen zur Anderung 
ihres Vornamens der Genehmigung des Ministers. Stölzel S. 292; Hin- 
schius-Boschan* $, 480; Hue de Grais $ 204", 

64 Preuß, Kabinettsordre vom 15. April 1822. A.H. Erlaß vom 12. Juli 1867; 
in den meisten Staaten sind die Behörden in den Ausführungsbestimmungen 
zum B.G.B. bestimmt, Vgl. die Zusammenstellung bei Sartorius S. 159; 
Hinschius-Boschan® S 10. . 

65 R,Str.G.B. 8 360 Ziff. 8. Zuständig ist der Beamte, der das Recht hat, 
nach dem Namen zu fragen. Frank _$ 360, VII 8. (Polizeibeamte, Bahn- 
wärter bei Ausübung der Bahnpolizei, Richter, nicht Briefträger bei Besorgung 
von Postsachen.) — Der Gebrauch eines falschen Vornamens ist strafbar. 
R.Str. 30, 230. — Vgl. auch B.G.B. $ 12 über Namensschutz, . 

66 Vgl. Sartorius 195; auch die obrigkeitlich genehmigte Änderung des 
Vornamens ist zu vermerken. Stölzel S. 292. 

ı Laband51, 154: Meyer-Anschütz $219; Locning 3 58; H.P.Oe* 
3, II. 409; Seydel H. P. Oe* 8, II. 320; Gneist, Art. Freizügigkeit w.ı1, 
450; Kutzer W.2 1, 854; Rehm H. d. St.? 4, 464; Dochow, H. d. Pol, 1, 
258; v. Stengel, Art. Niederlassung W.1 2, 163. — Arnold, Freizügigkeit 
und Aufenthalt und deren Beschränkungen (Materialien) 1872, 

2 G. über die Freizügigkeit (F.G.) vom 1. Nov. 1867 (B.G.Bl. S. 55), ein- 
geführt in Bayern (1871), Elsaß-Lothringen (1873) und Helgoland (1909), — $ 2 
wurde abgeändert durch E.G. z. B.G.B. Art. 37. — Rechtsentwicklung vgl. $ 21°. 

s F.G.8 1. — Die Pflicht zum Erwerb des Gemeindebürgerrechts, die 
Folge des Erwerbes von Grundeigentum ist, wird durch das F.G. nicht berührt. 

* F.G. 88 1, 12. 
 F.G. v2. 23.G. z. B.G.B. Art. 37.
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Einzelnen Personen kann der Aufenthalt an be- 

stimmten Orten untersagt werden, und zwar 1. durch die 
Landesverwaltungsbehörden im Interesse der öffent- 

lichen Sicherheit und 2. durch dieGemeindenmit Rück- 

sicht auf die Armenpflege. 
1. Die sicherheitspolizeilichen Maßregeln kommen 

bestraften Personen gegenüber zur Anwendung. 

a) Kraft reichsrechtlicher Bestimmung kann Personen, 

die auf Grund eines richterlichen Erkenntnisses unter Polizeiaufsicht 

gestellt sind, der Aufenthalt an bestimmten Orten untersagt werden®, 

b) Kraft landesrechtlicher Bestimmung kann Per- 

sonen, die wegen bestimmter Verbrechen oder zu bestimmten Strafen 

verurteilt sind, der Aufenthalt an einzelnen Orten untersagt werden”, 
Diese Bestimmungen sind durch das Freizügigkeitsgesetz nicht auf- 

gehoben® und bestehen auch nach Erlaß des Reichsstrafgesetzbuches 
fort. Die betreffenden Vorschriften finden in gleicher Weise auf An- 

gehörige des Staates, von dem die Maßregel ausgeht, und auf An- 

gehörige anderer deutscher Staaten Anwendung®?. Eine Landes- 
verweisung ist bei Angehörigen anderer deutscher Staaten eben- 

sowenig zulässig wie bei den eigenen Angehörigen !°, 

Wersolehen Beschränkungen ineinem Bundesstaate 

unterliegt oder in einem Bundesstaate während der 
letzten zwölf Monate wegen Bettelns oder wegen wieder- 
holter Landstreicherei bestraft wordeniist, dem kann 
von der Landespolizeibehörde der Aufenthalt in jedem 
  

6 R.Str.@.B. $ 39. — Das Aufenthaltsverbot kann sich auf Ortschaften 
oder auf bestimmte Plätze, Straßen und Häuser (auch Wirtshäuser) in diesen 
Ortschaften beziehen, darf aber nicht zu einer Anweisung eines bestimmten 
Aufenthalts (Konfinierung) führen. So auch in wörtlicher Übereinstimmung 
mit Frank, Kommentar $ 39 V zu Nr. 1 die Begründung zum Vorentwurf zu 
einem Deutschen Str.G.B. Allgemeiner Teil 1909 5. 182. 

? Preuß. G. über die Aufnahme neu anziehender Personen vom 31. De- 
zember 1842 8 2. Bayr. G. über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt vom 
16. April 1868 in der Fassung_vom 30. Juli 1899, Art. 37, 39 Ziff. 5 u. 6. 
Sächs. G., die Befugnis der Polizeibehörden zum Erlaß von Aufenthalts- 
beschränkungen gegenüber bestraften Personen betr., vom 16. Juni 1885 Art.57—60. 
yrürit, aan vom 16. Juni 1885 Art. 57. — Vgl. Kutzer, Art. Freizügigkeit 

y . 

e F.G.S 3 Abs. 1. .. 
% Die aus der Zeit vor Erlaß des Freizügigkeitagesetzes herrührenden 

Gesetze haben allerdings nur Angehörige des betreffenden Staates im Auge. 
Bei Angehörigen anderer deutscher Staaten waren derartige Bestimmungen 
nicht notwendig, da diese als Ausländer der Landesverweisung unterlagen. 
Nachdem sie aber in bezug auf Niederlassung und Aufenthalt den Inländern 

gleichgestellt und die Landesverweisung bei ihnen ausgeschlossen war, mußten 
auch die für Inländer bestehenden Aufenthaltsbeschränkungen auf sie An- 
wendung finden. 

10 Die Landesverweisung gegenüber Angehöri en anderer deutscher Staaten 
bestand früher in einer zweifachen Form: als polizeiliche Maßregel, die eine 
Bestrafung nicht voraussetzte, sondern aus Gründen der öffentlichen Sicherheit 
erfolgen konnte, und als Strafe, die durch gerichtliches Erkenntnis auszusprechen 
war. Erstere wurde durch Art. 3 der Verf. und das F.G. beseitigt, letztere, 
wenn nicht durch das F.G., so dach jedenfalls durch das R.Str.G.B. aufgehoben. 
Die nach dem F.G. erlassenen, N. 7 angeführten Landesgesetze kennen daher 
auch keine Landesverweisung von deutschen Reichsangehörigen.
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andern Bundesstaate verweigert werden, aus seinem 
Heimatstaat kann eraber nicht ausgeschlossen werden!!, 

Der Orden der Gesellschaft Jesu’? und die ihm ver- 
wandten Orden und ordensähnlichen Kongregationen!? sind vom Ge- 
biet des Deutschen Reiches ausgeschlossen. Die Einrichtung von 
Niederlassungen ist untersagt. 

Die Aufenthaltsbeschränkungen werden durch polizeiliche 
Verfügungen angeordnet, gegen die dem Betroffenen die zu- 
lässigen Rechtsmittel zustehen, Beschwerde im Instanzenzuge der 
Verwaltungsbehörden und, soweit die Gesetzgebung des betreffenden 
Staates es für zulässig erklärt, Klage im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren!#,. Die Polizei kann die von ihr ausgegangenen Ver- 
fügungen mit allen Zwangsmitteln, die ihr zu Gebote stehen, also 
mit Strafandrohungen und nötigenfalls zwangsweisen Transportierungen 
vollstrecken. 

2. Die Ausweisbefugnisse der Gemeinden sollen sie vor über- 
mäßigen Armenlasten schützen. Zur Abweisung eines neu An- 
ziehenden sind sie befugt, wenn sie nachweisen, daß er nicht hin- 
reichende Kräfte besitzt, um sich und seinen nicht arbeitsfähigen 
Angehörigen den notdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen. Dem 
Abgewiesenen steht der Gegenbeweis frei, daß er den Unterhalt aus 
eigenem Vermögen bestreiten kann oder von einem dazu verpflichteten 
Verwandtenerhält !5, Die Ausweisung einesbereits Aufgenommenen 
ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig!®: 1. Es muß sich 
  

11 Im F.G. $3 Abs. 2 heißt cs zwar „in jedem Bundesstaate“, der Bundes- 
staat hat aber beschlossen (9. Juli 1894), daß einem Reichsangehörigen der 
Aufenthalt in einem Bundesstaate nicht verweigert werden darf, wenn er in 
diesem Staate die Staatsangehörigkeit oder einen nterstützungswohnsitz(Heimat- 
recht) besitzt. Vgl. dazu Cahn, St.A.G.? 1908 8 7 8.58. — Der Reichsangehörige 
kann also zum Verlassen des Reichsgebietes nicht gezwungen werden, da er 
auch an eine ausländische Re ierung zur Verfolgung und Bestrafung nicht aus- 
geliefert werden darf (R.Str.G.B. 8_9). . 

12 G., betr. den Orden der Gesellschaft Jesu, vom 4. Juli 1872 (R.G.Bl. 
S. 253), — Durch G. vom 8. März 1904, betr. die Aufhebung des 8 2 (R.G.Bl, 
S. 139), wurde $ 2 aufgehoben, wonach die Angehörigen der genannten Orden, 
wenn sie Ausländer waren, aus dem Bundesgebiet ausgewiesen werden konnten. 
Wenn sie Inländer waren, konnte ihnen der Aufenthalt in bestimmten Be- 
zirken oder Orten versagt oder angewiesen werden. — Bek. d. Reichsk. vom 
5. Juli 1872 (R.G.Bl. S. 254), dazu Beschl. d. Reichsk. vom 28. Nov. 1912 (R.G.Bl. 
S. 558): Verbotene Ordenstätigkeit ist jede priesterliche oder sonstige religiüse 
Tätigkeit gegenüber anderen sowie die Erteilung von Unterricht. Unter die 
verbotene religiöse Tätigkeit fallen nicht, sofern nicht landesherrliche Be- 
stimmungen entgegenstehen, das Lesen stiller Messen, die im Rahmen eines 
Fnmilienfestes sich haltende Primizfeier und das Spenden der Sterbesakramente. 
Nicht untersagt sind wissenschaftliche Vorträge, die das religiöse Gebiet nicht 
berühren. Die schriftstellerische Tätigkeit wird durch das Verbot nicht be- 
troffen. — Vgl. v. Meurer, Art. Jesuitengesetz Ww.? 2, 472. u . 

13 Dazu rehören die Lazaristen, die Kongregation vom heiligen Geiste 
und der weibliche Orden vom heiligen Herzen Jesu. 

14 In Preußen, Württemberg und Baden kommen die Generalklauseln in 
Anwendung. In Baden ist die Verwaltungsklage bei Ausweisungen von Bettlern, 
Landstreichern und unter Polizeiaufsicht gestellten Personen ausgeschlossen 
(Verw.Ger.G. 8 4). 

15 7,G. 84, 
18 F.G.S 5. 

Meyeor-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aull. 8
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die Notwendigkeit einer Öffentlichen Unterstützung herausgestellt 
haben, eine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln tatsächlich gezahlt 
worden sein. Die Zahlung braucht nicht notwendig aus den Mitteln 
der Aufenthaltsgemeinde erfolgt zu sein. 2. Die Gemeinde muß 
nachweisen, daß die Unterstützung aus anderen Gründen als wegen 
vorübergehender Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden ist!?, 3, Die 
in Frage stehende Person darf an dem Aufenthaltsorte noch keinen 
Unterstützungswohnsitz erworben haben 8, 

Die Ausweisung erfolgt auch dann, wenn sie auf Grund eines 
Einspruchs der Gemeinde stattfindet, durch polizeiliche Ver- 
fügung, zu deren Erlaß die Ortspolizeibehörde zuständig ist. Steht 
der Gemeinde selbst oder deren Vorsteher die Ausübung der Orts- 
polizei zu, so kann dieser ohne weiteres die betreffende Verfügung 
erlassen; andernfalls ist ein Antrag der Gemeinde bei der Polizei- 
behörde erforderlich. Dem von der Verfügung Betroffenen stehen 
dagegen die gegenüber polizeilichen Verfügungen überhaupt zulässigen 
Rechtsmittel zu. Die Befolgung der Verfügung kann durch Straf- 
androhungen erzwungen, nötigenfalls zwangsweise vollstreckt werden. 
Die zwangsweise Vollstreckung ist jedoch nicht eher zulässig, bis 
entweder eine Annahmeerklärung des Armenverbandes, in welchen 
die Ausweisung erfolgen soll, oder eine einstweilen vollstreckbare 
Entscheidung über die Fürsorgepflicht vorliegt !®. 

U. Ausländer®° haben kein Recht, sich im Reichsgebiet 
aufzuhalten, sie können durch polizeiliche Verfügung des Landes 
verwiesen und auch auf Antrag ausgeliefert werden°!, Das 
Ausweisungsrecht ist den Polizeibehörden durch reichsgesetzliche 
Vorschriften für den Fall gewisser strafgerichtlicher Verurteilungen 
beigelegt worden??®, Nach anerkannten staats- und völkerrechtlichen 
Grundsätzen kann aber die Ausweisung eines Ausländers auch ohne 
gesetzliche Grundlage aus sicherheitspolizeilichen oder aus armen- 
rechtlichen Gründen erfolgen. 

Zuständig für die Verfügung der Ausweisungen ist in den reichs- 
gesetzlich festgestellten Fällen die Landespolizeibehörde 22, bei den 
übrigen Ausweisungen richtet sich die Zuständigkeit nach Landes- 
recht?*., Da die Ausweisungen der Ausländer nach Ermessen der 
Polizeibehörde vorgenommen werden dürfen, so können sie im Wege 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nur auf Grund der Behauptung 

7 U.W.G. 8 31. 
I8 T)jese Bestimmung findet auch auf Bayern Anwendung, die sich im 

ea gebiet aufhalten, 
‘.Gr. 8 6. 

» Über die Stellung der Ausländer vgl. Mayer 2, 455; Gierke 1. 444; Zorn, Art. Ausland, Ausländer W° 1, 258. Vgl. auch $ 38, — y, Frisch, 
Fremdenrecht 1910; Stellung der Fremden. Handb. d. Pol. 1, 128. 

*! Loening, Art. Ausweisung H.d.St.® 2,314; Fleischmann W: 1, 280. . , ® RStr.G.B. $$ 39 Ziff. 2, 284, 362 Abs. 4. Nach diesen Bestimmungen 
sind Ausweisungen zulässig gegenüber Personen, die wegen gewerbsmäßigen 
Glücksspiels verurteilt sind oder gegen die nuf Zulässigkeit der Polizeiaufsicht oder auf Überweisung an die Landespolizeibehörde erkannt ist. 

2 R.Str.G.B. 88 39, 284, 362. Bek. d. Reichsk. vom 5. Juli 1872. 
* R.Str. 12, 154; preuß. 0,V.G. 16, 381.
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angegriffen werden, daß der Ausgewiesene nicht Ausländer, sondern 
Reichsangehöriger sei ®®, 

Die Ausweisung ist ein Gebot der Polizeibehörde an den Aus- 
länder, das Land zu verlassen, und ein Verbot, es wieder zu be- 
treten. In den reichsgesetzlich fixierten Fällen äußert die polizei- 
liche Ausweisung ihre Wirkung für das ganze Reichsgebiet. In 
anderen Fällen beschränkt sie sich in ihrer Wirksamkeit auf das 
Gebiet des Staates, durch dessen Organe die Ausweisung erfolgt. 
Denn die Behörden eines deutschen Staates können ohne reichs- 
gesetzliche Ermächtigung nicht für befugt erachtet werden, jemand 
den Aufenthalt in einem anderen deutschen Staate zu untersagen. 
Die Nichtbeachtung des Ausweisungsbefehles kann zwangsweise 
Transportierung außer Landes zur Folge haben, die unbefugte Rück- 
kehr eines Ausgewiesenen ist reichsgesetzlich mit Strafe bedroht. 
Daraus, daß die Ausländer überhaupt kein Wohnrecht im Reichs- 
gebiet besitzen, ergibt sich von selbst, daß sie auch keinen Anspruch 
auf Niederlassung in einer bestimmten Gemeinde haben. Sie werden 
jedoch, wenn sie überhaupt im Reiche zugelassen sind, hinsichtlich 
der Niederlassung regelmäßig den Reichsangehörigen gleich behandelt. 
Mitunter ist dieser Grundsatz ausdrücklich durch völkerrechtliche 
Verträge ausgesprochen ?”, 

Die Auslieferung eines Ausländers zur Bestrafung kann auf 
Antrag einer Behörde erfolgen, wenn sie auf Grund internationaler 
Vereinbarungen für zulässig erklärt ist?®. 

III. Die Auswanderung? aus dem Reichsgebiet ist im wesent- 
lichen nur aus militärischen Gründen beschränkt®®. An der Aus- 
wanderung können verhindert werden Wehrpflichtige ohne Ent- 
lassungsurkunde oder ohne Zeugnis der Ersatzkommission, Personen, 
deren Verhaftung oder Festnahme von einer Gerichts- oder Polizei- 
  

25 Preuß, L.V.G. vom 30. Juli 1883 $ 180, preuß. O.V.G. 16, 381; 80, 409; 
35, 420. Bad. G. vom 14. Juni 1884. 

26 R.Str.G.B. 8 361 Ziff, 2. 
27 Niederlassungsverträge bestehen zwischen dem Deutschen Reiche und 

den Niederlanden vom 17. Dez. 1904 (R.G.Bl. 1906 S. 879) und mit der schweize- 
rischen Eidgenossenschaft vom 13. Nov. 1909. (Dieser Vertrag trat an die Stelle 
des Vertrages vom 31. Mai 1890, vgl. Strupp, Arch. d. ötf. R. 28, 412). Die 
Angehörigen dieser Staaten erhalten auf Grund der Verträge das Recht, sich 
im anderen Staate niederzulassen, wenn sie die erforderlichen Ausweisungs- 
papiere besitzen und die Gesetze und Verordnungen des Staates nicht über- 
treten (vgl. auch Laband® 1, 154!) Die Niederlassungsverträge gewähren 
einen Schutz gegen willkürliche Ausweisung, denn der Heimatsstaat hat das 
Recht nachzuprüfen, ob bei der Ausweisung die Vertragsbestimmungen berück- 
sichtigt sind. In einigen Handels-, Freundschafts- und Schiffahrteverträgen 
wird zwar auch das Recht auf Niederlassung eingeräumt, ohne daß dabei be- 
stimmt wird, warum der Aufenthalt untersagt werden darf. 

Der Übernahmeverkehr Hilfsbedürftiger oder Auszuweisender ist vertrags- 
mäßig mit Italien, Österreich-Ungarn, Rußland, Dänemark, Belgien, Frankreich 
uud Yuxemburg geregelt. Über das Verfahren gegenüber Fremden, mit deren 
Heimatsstaaten keine Vereinbarungen getroffen sind, vgl.Heinrichs, Deutsche 
Niederlassungsverträge und Übernahmerbkommen 1908 8. 179. 

2 Vgl. Frank, Art. Auslieferung W.? 1, 261. 
2° Loening, Art. Auswanderungsgesetzgebung, H. d. St.? 2, 303; Zorn 

Art. Auswanderung W? 1, 267. 
°0 Vgl. auch 8 26. 

g*
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behörde angeordnet ist und Reichsangehörige, für welche von fremden 
Regierungen oder von Kolonisationsgesellschaften oder ähnlichen 

Unternehmungen der Beförderungspreis ganz oder teilweise bezahlt 

wird oder Vorschüsse geleistet werden ?!, 

3. Unterstützungswohnsitz (öffentliche Armenpflege) '. 

8 24. 
Die geltenden Grundsätze über die Verpflichtung zur öffentlichen 

Armenunterstützung beruhen auf dem Gesetz über den Unterstützungs- 
wohnsitz vom 30. Mai 1908°, das im ganzen Reiche gilt mit Aus- 

nahme von Bayern, wo die Pflicht zur Armenfürsorge noch auf dem 
Heimatrecht berulit ($ 26)®. Das Reichsgesetz ist durch Gesetze 
der Einzelstaaten ausgeführt und ihrer Verwaltungsorganisation an- 
gepaßt worden *. 

I. Die Organe der öffentlichen Armenpflege, d. h. die ver- 
pflichteten Subjekte, sind: 

1. Die Ortsarmenverbände. Diese können aus einer oder 
mehreren Gemeinden oder Gutsbezirken und Gemeinden bestehen, 

  

sı RG. über das Auswanderungswesen vom 9. Juni 1897 5 24. — Über 
die Beförderung von Auswanderern vel 5 82. 

ı Laband 1, 187; Locning S. 694; Krech, Art. Armengesetzgebung in 
Deutschland. H. d. St.® 2, 30; Münsterberg, Art. Armenwesen WW? 1, 189; 
Arnold, Die Freizügigkeit und der Unterstützungswohnsitz 1872 (Materialien), 
Loenin & Armenwesen. H.P.O.* 8, II, 395; Seydel, Reichsarmenrecht. 
Annalen 877 S. 545; Dochow, Encyclop.? Bd. 4. 

Kommentare zum U.W.G.: Eger® 1909; Krech® 1913; Wohlers- 
Krech!? 1910; Koppe* 1908 (preuß); v. Brauchitsch, Preuß. Verwaltungs- 
gesetz 7 8 (1908). , 

Entscheidungen des Bundesamts für das Heimatswesen (B.A.): Brunn, 
Die Rechtsprechung des BA. 1908. . 

2 G. über den Unterstützungswohnsitz (U.W.G.) vom 7. Juni 1870 BB. 
S. 360); abgeändert durch G. vom 12. März 1894 (R.G.Bl. 5.259) und G., betr. 
die Anderung des G. über den Unterstützungswohnsitz und die Einführun 
dieses G. in Elsaß-Lothringen. Vom 30. Mai 1908 (R.G.Bl. 5. 377), Das U.W.G. 
trat in Elsaß-Lothringen am 1. April 1910 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt 
galt auch Elsaß-Lothringen wie Bayern, und die Schutzgebiete als Ausland, denn 
nach U.W.G. 8 1 sind unter Deutschen nur die Personen zu verstehen, die 
dem Geltungsbereiche des G. angehören. — Das U.W.G. eilt laut V, vom 
29. März 1909 (R.G.Bl. S. 335) vom 1. April 1909 ab auch in Helgoland. — Über 
das R.G., betr. die Einwirkung von Armenunterstützungen auf öffentliche Rechte, 
vom 15. März 1909 vel. Anm. 22. , 

® Rechtsentwicklung vgl. $ 21°. — In Bayern steht eine Abänderung des 
geltenden Rechtes bevor. 

* Die landesrechtlichen Bestimmungen sind sämtlich bei Krech im An- 
hang abgedruckt. Die Ausführungsbestimmungen in den kleineren Staaten 
sind vielfach den preußischen genau nachgebildet. 

° U.W.G. 88 d_4 — Die Gemeinden, nicht die Insassen des Ortsarmen- 
verbandes sind die verpflichteten Subjekte; die einzelnen Gemeinden sind als 
yräger der Armenlast nicht ausgeschlossen, weil die Möglichkeit besteht, größere 
Ver ände zu bilden. R.Ziv. 5, 358, 362. — Jedes, auch ein unbewohntes 
Grundstück ist als Ortsarmenverband einzurichten oder einem angrenzenden 
Verbande zuzuschlagen. Nur räumlich zusammenhängende Bezirke können zu 
einem Gesamtverbande zusammengelegt werden. Eger $ 4. Anm. 10.
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2. Die Landarmenverbände. Als solche fungieren die 
Bundesstaaten selbst oder ihr Gebiet ist in eine Reihe räumlich ab- 
gegrenzter Landarmenverbände eingeteilt worden ®. 

Innerhalb der Ortsarmenverbände liegt die Verwaltung der 
Armenangelegenheiten den ordentlichen Gemeindebehörden oder be- 
sonderen Organen (Armendeputationen, Armenräten) ob, die sich aus 
dem Gemeindevorstand, dem Ortspfarrer, Mitgliedern der Gemeinde- 
behörden oder sonstigen Gemeindebürgern zusammensetzen. Die 
Verwaltung des Landarmenwesens steht, jenachdem der Staat 
oder ein Kommunalverband höherer Ordnung die Funktionen des 
Landarmenverbandes übernommen hat, den oberen Staatsbehörden 
oder kommunalen Organen zu. Hinsichtlich der Unterstützungs- 
pflicht ist das Verhältnis von Orts- und Landarmenverbänden 
reichsgesetzlich so gestaltet, daß die Armenunterstützung regelmäßig 
von den Ortsarmenverbänden geleistet werden muß. Da, wo es an 
einem verpflichteten Ortsarmenverbande fehlt, tritt ergänzend der 
J,andarmenverband ein. Landesgesetze haben den Landarmen- 
verbänden außerdem die Verpflichtung auferlegt, für Geisteskranke, 
Sieche, Taubstumme und Blinde Sorge zu tragen und den Ortsarmen- 
verbänden, die unvermögend sind, pekuniäre Beihilfe zu leisten”. 

Nach reichsgesetzlicher Vorschrift muß Armenunterstützung allen 
Hilfsbedürftigen, d. h. den Personen gewährt werden, die oder 
deren Angehörige infolge von Umständen, deren Abwendung außer 
ihrer Macht liegt, nicht den notwendigen Lebensunterhalt besitzen. 
Die Ergreifung von Maßregeln, der sogenannten präventiven Armen- 
pflege, d. h. von Maßregeln, welche den Zweck haben, drohende 
Armut abzuwenden, ist keine reichsgesetzliche Verpflichtung. Die 
Unterstützung wird Inländern ® und Ausländern? geleistet. Inländer 
sind die Angehörigen der deutschen Staaten, in denen das R.G. über 
den Unterstützungswohnsitz sich in Geltung befindet, also alle Reichs- 
angehörigen mit Ausnahme von Bayern!®. Als Ausländer gelten die 
Personen, welche deutsche Reichsangehörigkeit nicht besitzen und 

°e U.W.G. $ 5. Die kleineren Staaten haben in der Regel die Funktionen 
des Landarmenverbandes selbst übernommen. Landarmenverbände sind in 
Preußen die Provinzialverbände mit Ausnahme von Ostpreußen, wo neben dem 
ostpreußischen Provinzialverband für bestimmte gemeinsame Öbliegenheiten 
außerdem noch jeder Kreis für sich einen besonderen Landarmenverband bildet, 
ferner die Regierungsbezirke Kassel, Wiesbaden, ‚Sigmaringen, der Kreis 
Herzogtum Lauenburg und die Städte Berlin, Königsberg und Breslau; in 
Württemberg, Baden, Hessen, Sachsen-Meiningen, Waldeck die Kreise, in 
Oldenburg die Amtsvorstände, in Mecklenburg-Strel. der Stargardsche Kreis 
und das Fürstentum Ratzeburg, in Sachs.-Kob.-Gotha jedes der beiden Herzog- 
tümer. In Reußj. L. bilden die sämtlichen Ortsarmenverbände den Landarmen- 
verband, der durch besondere Organe vertreten wird. 

? Die näheren Bestimmungen über die Organisation der Armenverbände 
beruhen nuf landesgesetzlichen Vorschriften. Vgl. die Zusammenstellung bei 
Krech, Anhang B. 

8 U.W.G. 85 2, 28. 
° U.W.G. 8 60. on 
10 Der Grundsatz, daß diese Personen in den übrigen deutschen Staaten 

als Inländer zu behandeln sind, findet nach den ausdrücklichen Vorschriften 
des Art.3 der R.Verf. auf die Armenversorgung keine Anwendung.
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Bayern!!. Ausländer, welche der inländischen Armenunterstützung 
verfallen, können in ihren Heimatsstaat zurückgesandt werden. Ihre 
Übernahme ist eine völkerrechtliche Pflicht 2. 

Die Pflicht zur Armenunterstützung hat einen öffentlich 
rechtlichen Charakter. Sie ist vom Reiche den Staaten und 
Kommunalverbänden im öffentlichen Interesse auferlegt. Der 
Hilfsbedürftige besitzt kein subjektives Recht auf Armen- 
unterstützung!® Es steht ihm demnach auch keine Klage auf 
Gewährung der Unterstützung, sondern nur eine Beschwerde zu, 
die im Instanzenzuge der. Verwaltungsbehörde geltend zu machen 
ist!*, Diese Beschwerde dient dem Zwecke, die Organe der Armen- 
pflege zur Erfüllung ihrer öffentlichen Verpflichtungen anzuhalten. 
Da die Pflicht zur Gewährung der Armenunterstützung auf reichs- 
gesetzlicher Vorschrift beruht, so können nach Erschöpfung der 
landesgesetzlichen Instanzen auch die höheren Reichsorgane an- 
gegangen werden. 

Die Frage, ob der Arme, wenn er später Vermögen erwirbt, 
zur Rückerstattung der geleisteten Unterstützung verpflichtet 
ist, hat das Reichsgesetz nicht entschieden; sie beantwortet sich nach 
Landesrecht. Eine solche Verbindlichkeit darf nur dann angenommen 
werden, wenn sie ausdrücklich durch Gesetz ausgesprochen ist !5, 

11 Über die Unterstützung hilfsbedürftiger erkrankter Personen sind mit 
einzelnen auswärtigen Staaten völkerrechtliche Verträge abgeschlossen worden. — 
Im Verhältnis Bayerns zum übrigen Reichsgebiet erscheinen in dieser Hinsicht 
die Vorschriften der Eisenacher Konvention vom 11. Juli 1853 als maßgebend, 
der Österreich am 27. Oktober 1853 beigetreten ist. Über die Bedeutung der 
Binführung des U.W.G. in Elsaß-Lotbringen vgl. Wohlers-Krech $ 65%; 
Geigel, Reichsländisches Armenrecht. Annalen 1910 8. 358. 

Für das Verhältnis Bayerns zum übrigen Reichsgebiet sind in dieser 
Hinsicht die Bestimmungen der Gothaer Konvention vom 15. Juli 1851 maß- 
gebend. Dieselbe ist für den Verkehr mit Bayern durch das Schlußprotokoll 
vom 23.November 1870 Nr. Ill ausdrücklich aufrecht erhalten, für Elsaß-Lothringen 
hat sie durch R.G. vom 8, Januar 1873 Geltung erlangt, durch welches das 
Freizügi keitsgesetz dort eingeführt wurde. 

13 Dies ist durch den Wortlaut des U.W.G. anerkannt, das nach 8 61 
Rechte und Verbindlichkeiten nur zwischen den zur Gewährung öffentlicher 

Unterstützung verpflichteten Verbänden (Orts-, Landarmenverbänden, Bundes- 
staaten) begründet“. — „Dieser Satz berult auf der besonderen Natur des 
VU.W.G., welches lediglich im öffentlichen Interesse und daher un- 
beschadet aller zivilrechtlichen Verhältnisse die Unterstützungspflicht der Armen- 
verbände untereinander zu regeln bestimmt ist.“ Eger $ 61 Anm. 192 S. 414. — 
Fleiner S. 158: Der einzelne besitzt gegen die öffentliche Verwaltung lediglich 
den allgemeinen Anspruch, daß das Gesetz vollzogen wird. 

1 Die meisten Ausführungsgesetze sprechen dies ausdrücklich aus. Vgl. 
z. B. pr. A.G. vom 8. März 1871 3,69: Einen Anspruch auf Unterstützung kann 
der Arme Begen einen Armenverband niemals im Rechtswoge, sondern nur bei 
der Verwaltungsbehörde geltend machen, in deren Pflicht es liegt, keine An- 
sprüche zuzulassen, welche über das Notdürftige hinausgehen. — Nach Arnold 
8. 196 steht der Verpflichtung des Armenverbandes nicht direkt das Recht des 
Hilfsbedürftigen auf Unterstützung, sondern nur das Recht des Staates auf 
Forderung dieser Unterstützung für den Hilfsbedürftigen gegenüber. Zustimmend 
auch Eger 861 Anm. 192, Il. A. 

'° Dies ist allerdings in einzelnen deutschen Landesgesetzgebungen ge- 
schehen. Vgl. die Zusammenstellung bei Krech, Anhang F. Verhältnis der 
Armenverbände zu dem Unterstützten und zu anderweit Verpflichteten. — E.G. 
zum B.G.B. Art. 103. 
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aus der Natur der öffentlichen Armenunterstützung ist sie nicht ab- 
zuleiten!# Wo eine Erstattungspflicht besteht, hat’sie den Charakter 
einer privatrechtlichen Verbindlichkeit; sie muß daher im Rechts- 
wege geltend gemacht werden. 

Auch Maß und Art der öffentlichen Unterstützung bestimmt 
sich nach Landesrecht!?, Reichsgesetzlich ist in dieser Hinsicht nur 
vorgeschrieben, daß jeder Staat alle Deutschen wie seine eigenen 
Angehörigen behandeln muß!®, Dagegen besteht keine reichsgesetz- 
liche Verpflichtung, auch Ausländer den eigenen Staatsangehörigen 
gleich zu stellen !?, 

Die öffentliche Armenpflege tritt nur subsidiär ein, soweit 
anderweit Verpflichtete nicht vorhanden sind. Die anderweite Ver- 
pflichtung kann auf einem Verwandtschafts- oder Dienstverhältnis, 
in dem der Unterstützungsbedürftige sich befindet, auf seiner Zu- 
gchörigkeit zu einer Korporation, auf Ansprüchen gegen eine Stiftung, 
auf Haftung wegen Beschädigung oder Tötung einer Person beruhen. 
Aus dem subsidiären Charakter der öffentlichen Armenpflege ergibt 
sich ein zweifaches Recht des zur Unterstützung in Anspruch ge- 
nommenen Armenverbandes gegenüber dem anderweit Verpflichteten: 
1. die Befugnis, diesen zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten gegen - 
über dem Hilfsbedürftigen anhalten zu lassen, 2. der Anspruch auf 
Rückerstattung der im Interesse des Hilfsbedürftigen gemachten Auf- 
wendungen, soweit sie das Maß der Leistungen nicht übersteigen, 
welches der Hilfsbedürftige selbst von dem Dritten zu fordern be- 

18 Übereinstimmend: Seydel, Annalen 1877 8.589; Krech, H.d-St?2,40; 
R.Ziv. 14,197. A. A.: Rocsler, Deutsches Verwaltungsrecht 564 N.5, welcher 
der Armenunterstützung, auch ohne ‘daß eine spezielle gesetzliche Grundlage 
dafür vorhanden ist, den Charakter eines Vorschusses zuschreibt. Vgl. Sächs. 
Axmenordnung vom 22. Oktober 1840 $ 65. Danach ist jede öffentliche Armen- 
unterstützung als ein Vorschuß zu betrachten, insoweit nicht nach den Funktionen 
und dem Zwecke der vorhandenen Anstalten, Kranken , Armen- und Woaisen- 
häuser, die Aufnahme und Verpflegung als eine unwiderrufliche Wohltat an- 
zusehen ist. , 

17 U.W.G. $S 8. Die meisten Ausführungsgesetze schreiben nach dem 
Muster des preußischen vor, daß den Hilfsbedürftigen Obdach, der unentbehr- 
liche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen und im Falle 
des Ablebens ein angemessenes Begräbnis zu gewähren sei. Die sächs. Arm.O. 

39, Ziff. 3 und das bad. G. vom 5. Mai 1870 8 18 erwähnen außerdem die 
orge für Kindererziehung. Über die hieraus erwachsenden Kosten vgl. 

Wohlers-Krech $ 8!, über den Umfang der Unterstützungspflicht nach 
Landesrecht Krech, Anhaug A.; Eger S 8 Anm. 19. -—— Das preuß. G. über 
die Abänderung und Ergänzung des Ausf.&es. 'zum U.W.G. vom 23. Juli 1912 
bestimmt, daß wer selbst oder in der Person seiner Ehefrau oder seiner noch 
nicht 16 Jahre alten Kinder aus öffentlichen Armenmitteln unterstützt wird, 
auch gegen seinen Willen auf Antrag des unterstützenden oder des erstattungs- 
pfliehtigen Armenverbandes durch Beschluß des Kreis-(Stadt-Jausschusses für 
die Dauer der Unterstützungsbedürftigkeit in einer öffentlichen Arbeitsanstalt 
oder in einer staatlich als geeignet anerkannten Privatanstalt untergebracht 
werden kann; der Untergebrachte ist verpflichtet, für Rechnung des Armen- 
verbandes die ihm angewiesenen Arbeiten nach dem Maß seiner Kräfte zu ver- 
richten, 

B U.W.G. 81. , 
1% Landesgesetzlich ist vielfach eine solche Gleichstellung erfolgt. (Preußen, 

Württemberg, Hessen u.a.). Vgl. die Zusammenstellung beiKrech, Anhang D. II. 
Unterstützung der Ausländer (U.W.G. $ 60).
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rechtigt war°®. Da die hier in Frage stehenden Verbindlichkeiten 
auf privatrechtlichen Titeln beruhen, so müssen die Ansprüche in 
Ermangelung anderweiter Bestimmungen im Rechtswege geltend ge- 
macht werden. Doch gestatten die Landesgesetze vielfach die Fest- 
stellung der Verbindlichkeit durch eine Entscheidung der Verwaltungs- 
behörde, gegen die Beschreitung des Rechtsweges zugelassen ist?!, 
Anderseits sind die unterstützungspflichtigen Armenverbände ver- 
bunden, demjenigen Ersatz zu leisteu, der an ihrer Stelle die Sorge 
für einen Hilfsbedürftigen übernommen hat, einerlei ob dies der Staat 
oder eine Privatperson ist. Derartige Ersatzansprüche müssen im 
Rechtswege geltend gemacht werden. Über das Verhältnis der 
Armenpflege zur Arbeiterversicherung bestehen besondere Grund- 
sätze??, 

I. Die Unterstützungspflicht verteilt sich unter 
Ortsarmenverbände und Landarmenverbände folgender- 
maßen: 

Die vorläufige Unterstützungspflicht liegt stets dem Orts- 
armenverbande ob, in dessen Bezirk sich der Hilfsbedürftige beim 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befindet ?®, 

Hinsichtlich der endgültigen Unterstützungspflicht bestehen ver- 
schiedene Grundsätze für Inländer und Ausländer. 

1 
A. Zur endgültigen Unterstützung derInländer ist verpflichtet: 
1. In erster Linie der Ortsarmenverband, in welchem 

der Hilfsbedürftige den Unterstützungswohnsitz hat“. 
Unterstützungswohnsitz bezeichnet die rechtliche Zu- 

gehörigkeit des Reichsangehörigen zu einem ÖOrtsarmenverbande. 
Jedermann kann nur einen Unterstützungswohnsitz haben, weshalb 
der Erwerb eines neuen Unterstützungswohnsitzes stets das Erlöschen 
des früheren zur Folge hat?5. Die Grundsätze darüber, wo einem 
Reichsangehörigen der Unterstützungswohnsitz zusteht, sind. reichs- 
gesetzlich fixiert; sie können weder durch Landesgesetzgebung noch 
durch Vereinbarung oder Privatdisposition geändert werden ®®, 

» U.W.G. 8 62. Hierher gehören auch Ansprüche, welche einem Hilfs- 
bedürftigen auf Grund des R. aftpflichtgesetzes_ vom 7. Juni 1871 und des 
Kraftfahrzeuggesetzes vom 3. Mai 1909 zustehen. Vgl. R.Ziv.2, 45, dazu Eger 
$ 62 Anm. 185 d, 

*l Unter den größeren Staaten nur in Preußen. Preuß. A.G.8 65, 2.6.8 49. 
*2 Das R.G., Betr. die Einwirkung von Armenunterstützung auf öffentliche 

Rechte, vom 15. März 1909 (R.G.Bl. S. 319) bestimmt, daß soweit in Reichs- 
gesetzen der Verlust öffentlicher Rechte von dem Bezug einer Armenunterstützung 
abhängig gemacht wird, als Armenunterstützung nicht anzusehen sind: 1. die 
Krankenunterstützung; 2. die einem Angehörigen wegen körperlicher oder 
eistiger Gebrechen gewährte Anstaltspflege; 3. Unterstützungen zum Zwecke 
er Jugendfürsorge, der Erziehung oder der Ausbildung für einen Beruf; 

4. sonstige Unterstützungen, wenn sie in der Form vereinzelter Leistungen zur 
Hebung einer augenblicklichen Notlage gewährt sind; 5. Unterstützungen, die 
erstattet sind. 

-® U.W.G. 88 28, 60. 
 U.W.G. 88 28, 30. 
** U.W.G. 5 22. 
“* Eine Anwendung des letzteren Grundsatzes enthält $ 64 des U.W.G.
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Der Unterstützungswohnsitz einer Person bestimmt sich durch 
ihren Aufenthalt oder durch ein familienrechtliches Ver- 
hältnis,. 

Die Befähigung, einen Unterstützungswohnsitz durch 
Aufenthalt zu gewinnen oder zu verlieren, besitzen nur Personen, 
die das sechszehnte Lebensjahr vollendet haben ?’ und zwar: 

Personen männlichen Geschlechts unbedingt und Personen weib- 
lichen Geschlechts, wenn sie: nicht verheiratet sind, also unverehelicht 
gebliebene Mädchen, Witwen und geschiedene Frauen ?®, oder zwar 
verheiratet sind, aber zu den sogenannten selbständigen Ehefrauen 
gehören, d. h. von ihrem Ehemann böswillig verlassen sind, oder 
von ihm getrennt leben, und zwar entweder #ährend der Dauer 
einer von ihm zu verbiißenden Haft oder infolge seiner ausdrück- 
lichen Einwilligung oder kraft einer ihnen nach den Landesgesetzen 
zustehenden Befugnis, vorausgesetzt, daß sie ohne seine Beihilfe 
ihre Ernährung finden *°. 

Der Erwerb des Unterstützungswohnsitzes erfolgt durch ein- 
jährigen ununterbrochenen Aufenthalt in einem Orts- 
armenverbande®, der Verlust durch einjährige ununter- 
brochene Abwesenheit von demselben®', Die einjährige Frist 
beginnt mit dem Tage, an dem der Aufenthalt oder die Abwesen- 
heit ihren Anfang nimmt??,. War die betreffende Person in dem 
Augenblicke, in dem sie ihre Selbständigkeit erlangte, bereits an- 
wesend oder abwesend, so beginnt die Frist mit dem Tage, an dem 
die Selbständigkeit ihren Anfang nimmt, also entweder das sechs- 
zehnte l,ebensjahr vollendet oder die Ehe aufgelöst wird oder die 
Trennung vom Ehemann eintritt oder dessen Beihilfe aufhört. Von 
diesen Grundsätzen bestehen jedoch Ausnahmen. Es gibt Fälle, in 
denen die Frist trotz vorhandenen Aufenthaltes oder Abwesenheit 
nicht zu laufen beginnt, nämlich: 1. wenn der Aufenthalt oder die 
Abwesenheit durch den Eintritt in eine Krankeu-, Bewahr- oder 
Heilanstalt veranlaßt wird®®, 2. wenn der Aufenthalt oder die Ab- 
wesenheit durch Umstände veranlaßt ist, welche die Annahme der 
freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltes ausschließen ®*, 
Es gibt ferner Fälle, in denen an die Stelle des wirklichen Anfangs- 

2? U.W.G. 88 10,22. Das vollendete 24. Lebensjahr verlangte das U.W.G, 
in der ursprünglichen Fassung vom 6, Juli 1870, das vollendete 18, das G. vom 
12. März 1894, das vollendete 16. das G. vom 30. Mai 1908. 

»8 U,W.G. 88 15, 16. 
 U.W.G. 8 17. . 
© U.W.G. 8 10. Die Frist betrug vor dem G. vom 30. Mai 1908 zwei Jahre. 
sı U.W.G. 8 22, 
2 U.W.G. SS 11, 28. 
ss U.W.G. 58 11, 28. 
4 U.W.G. 58 12, 24. Über den Begriff der freien Selbstbestimmung vgl. 

Wohlers-Krec 124, Eger $ 12 Anm. 335. Durch das Gesetz ($ 26) Ist 
der selbstverständliche Grundsatz ausgesprochen, daß die Anstellung oder Ver- 
setzung eines Geistlichen, Lehrers, öffentlichen oder Privatbeamten sowie einer 
nicht bloß zur Erfüllung der Militärpflicht dienenden Militärperson, nicht 
als ein die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes aus- 
schließender Umstand gilt. E Ber $ 12 Anm. 33*, weil die Betreffenden frei- 
willig Beamte geworden sind. B.H. 21, 13.
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termines kraft gesetzlicher Vorschrift ein anderer tritt. Wo nämlich 
für ländliches und städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschafts- 
beamte, Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes 
zu bestimmten durch Gesetz oder ortsübliches Herkommen_ fest- 
gesetzten Terminen stattfindet, gilt der übliche Umzugstermin als 
Anfang des Aufenthaltes oder der Abwesenheit, sofern nicht zwischen 
diesem Termine und dem Tage, an dem der Aufenthalt oder die Ab- 
wesenheit wirklich beginnt, ein mehr als siebentägiger Zeitraum ge- 
legen hat°®®, 

Die einjährige Frist läuft vom Tage, an dem der Aufenthalt 
begonnen ist, Die Frist ruht während der Dauer der von einem 
Armenverbande gewährten öffentlichen Unterstützung ®’ und während 
des Vorhandenseins von Umständen, durch welche die Annahme der 
freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes aus- 
geschlossen wird®®. Die Zeit, während der die Frist ruht, wird in 
dieselbe nicht eingerechnet; es läuft jedoch eine einmal begonnene 
Frist weiter, nachdem die Umstände, welche das Ruhen veranlaßten, 
in Wegfall gekommen sind. Dagegen wird die Frist unterbrochen, 
d. h. ihr Lauf hört gänzlich auf, so daß sie'nach Beseitigung des 
Umstandes, der die Unterbrechung bewirkt, von neuem begonnen 
werden muß: 1. durch den von einem Armenverbande auf Grund 
der Bestimmung im $ 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 
1. November 1867 gestellten Antrag auf Anerkennung der Verpflichtung 
zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen. Wird der Antrag innerhalb 
zweier Monate nicht weiter verfolgt oder bleibt er erfolglos, so gilt 
die Unterbrechung als nicht erfolgt, d. h. ihre Wirkungen werden 
rückwärts vernichtet?®; 2. durch Entfernung vom Aufenthaltsorte 
oder Rückkehr in den Ort der Abwesenheit. Doch tritt eine Unter- 
brechung der Erwerbsfrist nicht ein, wenn die Entfernung unter 
Umständen erfolgt, aus denen die Absicht erhellt, den Aufenthalt 
beizubehalten *°, ebenso wenig eine Unterbrechung der Verlustfrist, 
wenn die Rückkehr unter Umständen stattfindet, aus denen die Ab- 
sicht erhellt, den Aufenthalt nicht dauernd fortzusetzen #1, 

Die familienrechtlichen Verhältnisse, welche den 
Unterstützungswohnsitz bestimmen, sind Verehelichung und Ab- 
stammung, Die Frau teilt vom Zeitpunkte der Eheschließung ab 
den Unterstützungswohnsitz des Mannes“?, die Kinder den Unter- 
stützungswohnsitz der Eltern. Eheliche und diesen gleichstehende “° 

  

— {an un 6 

2° U.W.G. 88 11, 23. 
Dieser Tag wird mitgerechnet. Vgl. E.G. zum B.G.B. Art. 32. Danach 

elten für die Berechnungen der Fristen nicht die Bestimmungen des B.G.B. 
$ 187, 188 Abs. 2. — Wohlers-Krech Ss 1l!a, Krech $ 11!, Eger 8 11 

, Anm. 20. — Urteil vom 15. September 1906, zit. bei Wohlers-Krech $ 11 
om. Ic.
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Kinder folgen dem Vater*t, ausnahmsweise der Mutter, wenn der 
Vater tot ist oder wenn eine Scheidung der Ehe stattgefunden hat 
und der Mutter das Erziehungsrecht der Kinder zusteht, oder wenn 
eine tatsächliche Trennung der Ehe unter solchen Verhältnissen er- 
folgt ist, daß die Mutter als selbständige Ehefrau erscheint und die 
Kinder dem Hausstande der letzteren angehören #5. Uneheliche Kinder 
teilen den Unterstützungswohnsitz der Mutter“. So lange das 
familienrechtliche Verhältnis besteht, ist der jeweilige Unterstützungs- 
wohnsitz des Familienhauptes auch für diejenigen seiner Familien- 
angehörigen maßgebend, für welche die Möglichkeit eines selbständigen 
Erwerbes oder Verlustes entweder überhaupt nicht besteht, oder bei 
denen ein solcher selbständiger Erwerb oder Verlust wenigstens tat- 
sächlich nicht stattgefunden hat. Hat dagegen das familienrechtliche 
Verhältnis zu bestehen aufgehört, so behalten die Familienangehörigen 
den Unterstützungswohnsitz, welchen das Familienhaupt im Augen- 
blick der Auflösung, also des Todes, der Ehescheidung, der tatsäch- 
lichen Trennung der Ehe oder des Aufhörens der ehemännlichen 
Beihilfe besaß 7, 

2. Inländer, die keinen Unterstützungswohnsitz haben, sind so- 
genannte Landarme*. Ihre endgültige Unterstützung liegt dem 
Landarmenverbande ob, in dessen Bezirk sie sich beim Eintritt der 
Hilfsbedürftigkeit befinden. Werden sie im hilfsbedürftigen Zu- 
stande aus einer Straf-, Kranken-, Bewahr- oder Heilanstalt entlassen, 
so ist zur endgültigen Unterstützung der Landarmenverband ver- 
pflichtet, aus dem ihre Einlieferung in die Anstalt erfolgt ist*?. 
Familienangehörige, deren Unterstützungswohnsitz sich nach dem des 
F'amilienhauptes bestimmt, teilen auch die Landarmut des letzteren 5°, 
Dagegen gilt nicht etwa der Grundsatz, daß die gesamte Familie 
immer von demselben Armenverbande unterstützt werden ınuß, es 
ist vielmehr für jedes einzelne Familienglied der Aufenthalt ent- 
  

stimmt sich nach B.G.B. $$ 1591 ff, 1699 f., 1719 ff, 1723 #., 1741 &. Vgl. dazu 
Wohlers-Krech, Il. Anhang. 

+ U.W.G. 8 18. . . 
+ U.W.G. 88 19, 20. ‚Die Kinder fol en also nicht dem Stiefvater als 

solchem; sie teilen dessen Unterstützungswohnsitz höchstens insofern, als sich 
nach diesem der ihrer Mutter bestimmt. Vgl. Wohlers-Krech $ 19 1b und 
d. B.A. 18, 94. 

ıe U.W.G. | 21. B.A. 7, 29. 
 U.W.G. 88 16, 17, 18—21. 1. . 
+ Zu diesen gehören also namentlich auch solche Kamilienangehörige, 

deren Familieuhaupt durch Aufgeben oder Entziehung der Reichsangehörigkeit 
den Unterstützungswohnsitz verloren hat, Verlust des U.W. der Mutter durch 
Verehelichunx mit einem Ausländer hat für die Kinder zur Folge, daß sie 
landarm im Sinne des U.W.G. $ 5 werden. Vgl. Wohlers-Krech 8 15%, 

+ U.W.G. 8$ 5, 30. , en: 
60 Zur Familie im armenrechtlichen Sinne gehören alle diejenigen, welche 

an dem Unterstützungswohnsitz des Familienhauptes ‚teilnehmen, auch wenn 

es keinen Unterstützungswohnsitz hat (Landarmengemeinschaft), Vgl. Egor $9 
Anm, 23, Wohlers-Krech $$ 92, 29®b und die dort angeführten Entecheidungen 
des B.A. Nach Maßgabe der armenrechtlichen Familiengemeinschaft gelten 
Unterstützungen, welche den Fnmilienmitgliedern geleistet werden, als dem 
Familienhaupt geleistet und bewirken das Ruhen der Frist für Erwerb und 
Verlust des Unterstützungswohnsitzes.
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scheidend. Die Landarmenverbände können die von ihnen zu unter- 
stützenden Personen im Landarmenhause unterbringen oder gegen 
Entschädigung einem Ortsarmenverbande überweisen S!, 

In einem Falle bestehen abweichende Grundsätze. Wenn näm- 
lich ein Inländer, der auf Verlangen ausländischer Staatsbehörden 
übernommen werden muß, im Augenblick der Übernahme hilfsbedürftig 
ist oder sieben Tage nach erfolgter Übernahme hilfsbedürftig wird 
und einen Unterstützungswohnsitz nicht besitzt, so liegt die Unter- 
stützung dem Bundesstaate ob, in dem er seinen letzten Unter- 
stützungswohnsitz gehabt hat. Den Staaten steht es frei, die Ver- 
pflichtung im Wege der Landesgesetzgebung auf ihre Armenverbände 
zu übertragen 5?., 

3. Die Abweichung von diesen Grundsätzen besteht bei Per- 
sonen, die an einem Orte mindestens eine Woche hindurch gegen 
Lohn oder Gehalt in demselben Dienstverhältnisse gestanden haben. 
Wenn diese während der Fortdauer dieses Dienst- oder Arbeits- 
verhältnisses oder innerhalb einer Woche nach seiner Beendigung 
erkranken, so hat der Ortsarmenverband des Dienst- oder Arbeits- 
ortes die Kosten der erforderlichen Kur und Verpflegung für die 
ersten sechsundzwanzig Wochen nach dem Beginne der Kranken- 
pflege endgültig zu tragen oder, wenn die Krankenpflege von einem 
andern Armenverbande gewährt worden ist, diesem zu erstatten, 
Diese Verpflichtungen erstrecken sich auch auf erkrankte Ange- 
hörige des Dienstverpflichteten oder Arbeiters, die sich bei ihm be- 
finden und seinen Unterstützungswohnsitz teilen, sofern nicht durch 
ihr Dienst- oder Arbeitsverhältnis ein anderer Örtsarmenverband 
verpflichtet werden kann°®, 

2. 

Die endgültige Unterstützungspflicht gegenüber Ausländern 
liegt dem Bundesstaate ob, dem der Ortsarmenverband angehört, 
der zur vorläufigen Unterstützung verpflichtet ist. Die Staaten sind 
befugt, ihre Verpflichtung im Wege der Landesgesetzgebung auf ihre 
Armenverbände zu übertragen5*. Sie haben größtenteils von dieser 
Befugnis Gebrauch gemacht. In einzelnen Landesgesetzen ist die 
Pfiicht, hilfsbedürftige Ausländer zu unterstützen, den Landarmen- 
  

‚ „°' Durch eine derartige Überweisung wird nicht etwa ein Mandatsverhältnis 
zivilrechtlicher Natur (A pelt, Über die Verbindlichkeit des Landarmenverbandes 
zur Übernahme der Landarmen. Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung, 
zunächst für das Königreich Sachsen, 44, 97), sondern ein Verhältnis öffentlic 
rechtlicher Natur begründet (Waentig Die rechtliche Stellung der Landarmen. 
Ebendas. 46, 289). Für die Erstattungs orderungen der Ortsarmenverbände sind 
daher die etwa festgestellten Tarife maßgebend. 

‚, ,- 0.W.G. $ 33. Von der Befugnis haben alle Staaten Gebrauch gemacht, 
die besondere Landarmenverbände eingerichtet haben. 

‚ ® U.W.G. 8 29. In der Fassung des G. vom 80. Mai 1908. Auf Lehr- 
linge finden die Bestimmungen des $ 29 entsprechende Anwendung. 

°* U.W.G. $ 60. Ausländer im Sinne dieses Paragraphen ist, wer dem 
Geltungsgebiete des U.W.G. nicht angehört, auch Bayern. — Vgl, die 
Zusammenstellung über die Unterstützung der Ausländer bei Krech, An- 
ang N.
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verbänden auferlegt worden5®, Andere haben festgesetzt, daß sie 
sich unter die Orts- und Landarmenverbände nach denselben Grund- 
sätzen verteilen soll, die für die Unterstützung von Inländern maß- 
gebend sind °®, 

B. Der vorläufig unterstützende Armenverband hat gegenüber 
dem endgültig unterstützungspflichtigen den Anspruch auf Schad- 
loshaltung und auf Übernahme, 

1. Der Anspruch auf Schadloshaltung®”, 

Die Schadloshaltung wird regelmäßig darin bestehen, daß der 
endgültig verpflichtete Armenverband dem vorläufig verpflichteten 
die aufgewendeten Kosten ersetzt. 

Der vorläufig verpflichtete Armenverband kann nur Ersatz für 
die Kosten fordern, die er tatsächlich aufgewendet hat. Dabei 
darf er jedoch weder die allgemeinen Verwaltungskosten der Armen- 
anstalten noch besondere Gebühren für die Hilfeleistung fest 
remunerierter Armenärzte in Ansatz bringen®®. Aber auch die 
wirklich aufgewendeten Kosten» kann er nur unter zwei Voraus- 
setzungen fordern: 

a) Sie müssen den Vorschriften des Reichsgesetzes 
entsprechen. Die Unterstützung muß demnach einer Person 
gewährt sein, die hilfsbedürftig im Sinne dieses Gesetzes ist. Sie 
muß ferner den Charakter einer öffentlichen Armenunterstützung 
gehabt haben, d, h. aus den öffentlichen Mitteln des Armen- 
verbandes zu dem Zwecke geleistet sein, die Hilfsbedürftigkeit zu 
beseitigen. 

b) Sie müssen ihrer Höhe nach angemessen sein. In 
dieser Hinsicht entscheiden die Grundsätze, die an dem Orte der 
stattgehabten Unterstützung über das Maß der öffentlichen Unter- 
stützung Hilfsbedürftiger gelten. Es ist jedoch den einzelnen Bundes- 
staaten freigestellt, für häufiger vorkommende Aufwendungen, deren 
täglicher oder wöchentlicher Betrag sich in Pauschquanten feststellen 
läßt (Verpflegungssätze, namentlich für Personen in Armen- und 
Krankenhäusern, Gebühren für ärztliche Behandlung usw.), Tarife 
  

65 Dies ist namentlich in solchen Staaten geschehen. die selbst die 
Funktionen des Landarmenverbandes übernommen haben, so daß die Bestimmung 
keine große praktische Bedeutung hat. 

56 Das preuß. A.G. zum U.W.G. vom 8. März 1871 8 64, drückt dies so 
aus: „Jeder Ausländer ist, so lange ihm der Aufenthalt im Inlande gestattet wird, 
in bezug a) auf die Art und das Maß der im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu 
ewährenden öffentlichen Unterstützung, b) auf den Erwerb und Verlust des 
nterstützungswohnsitzes einem Deutschen gleich zu behandeln.“ — Ausländer 

erwerben demnach in Preußen und den Staaten, welche ähnliche Bestimmungen 
haben, gleich den Inländern den Unterstützungswohnsitz. Vgl.auch Wohlers- 
Krech $ 602, Eger, $ 60. Anm. 191. — Das Recht zur Ausweisung von 
Ausländern wird hierdurch nicht berührt B.A. 15, 134, 22, 182; pr. 0.V.G. 80, 
411, 35, 423, — auch im Falle der Ausweisung verlieren Ausländer den in 
Preußen erworbenen Wohnsitz nicht B.A. 87, 164. Vgl. Koppe 8, 142 zu 
8 64 A.G. vom 8, März 1871. . In 

67 U.W.G.88 28, 30, 30a 33. Die endgültige Unterstützungspflicht ist die 
Fürsorgepflicht, 

08 U.W.G. 5 30.
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aufzustellen ®®. Die Sätze dieser Tarife haben den Charakter gesetzlich 
feststehender Positionen, nicht den bloßer Maximalsätze®, Der vor- 
läufig unterstützungspflichtige Armenverband ist berechtigt, auf Grund 
derselben Erstattung zu fordern, wenn er nachweist, daß er dem 
Hilfsbedürftigen die betreffende Unterstützung (Verpflegung, ärztliche 
Behandlung) gewährt hat. Er braucht weder darzutun, daß diese 
Leistung die von ihm geforderten Kosten wirklich veranlaßt hat, 
noch auch, daß dievon ihm gezahlten Preise den örtlichen Verhält- 
nissen angemessen waren. Anderseits kann er niemals mehr fordern 
als die Tarifsätze, selbst wenn er tatsächlich mehr aufgewendet hat 
und die betreffenden Zuwendungen zu dem im Tarif festgesetzten 
Preise nicht zu beschaffen waren 61, 

Die Schadloshaltung braucht übrigens nicht notwendig den 
Charakter einer Kostenerstattung zu haben; sie kann auch darin be- 
stehen. daß der endgültig verpflichtete Armenverband vermögens- 
rechtliche Verbindlichkeiten übernimmt, welche der vor- 
läufig verpflichtete im Interesse»des Hilfsbedürftigen eingegangen ist. 

Die Geltendmachung des Anspruchs auf Schadloshaltung ist 
außerdem noch von der Beobachtung gewisser formeller Vor- 
schriften seitens des vorläufig unterstützenden Armenverbandes 
abhängig. Dieser muß nämlich: 1. eine vollständige Vernehmung 
des Unterstützten über seine Familien-, Heimats- und Aufenthalts- 
verbältnisse bewirken; 2. den Anspruch binnen sechs Monaten nach 
begonnener Unterstützung bei dem vermeintlich verpflichteten Armen- 
verbande mit der Anfrage, ob er anerkannt werde, anmelden®:, Die 
Nichtbeobachtung dieser Vorschriften hat ein Erlöschen des ge- 
samten Anspruchs auf Schadloshaltung zur Folge, nicht 
bloß der Kosten, die bereits erwachsen sind, sondern auch derjenigen, 
die aus demselben Unterstützungsfalle künftig erwachsen ®®. — Hierzu 

» U.W.G. 8 30. Tarife sind nur in einigen Bundesstaaten aufgestellt, in 
Preußen, Sachsen, Baden, Württemberg u. a. Vgl. die Zusammenstellung bei 
Krech, Anhang C 

Die Tarife sind von den zuständigen Landesbehörden zu erlassen und 
stellen Pauschalsätze und nicht Maximalsätze auf. Wohlers-Krech 5 3039, 
Eger Anm. 109. Ausnahme: Sachs, Weim.G. vom 6. März 1887, $ 5 worin be- stimmt wird, daß die Begräbniskosten bei Personen über 14 Jahren mithöchstens 
15 Mark, bei Personen unter 14 Jahren mit höchstens 9 Mark angesetzt 
werden. Die 'l'arife stimmen im wesentlichen, ab esehen von den Sätzen, mit 
dem preußischen vom 2. Juli 1876 überein, so dal die zum preußischen Tarif ergangenen Entscheidungen auch für die anderen Tarife zu beachten sind. Vgl. die Zusammenstellung der hierher gehörigen Entscheidungen bei Eger, 5 30 
Anm. 110, Wohlers-Krech 8 30. GV. 

.. ı Die Geltung der von den Einzelstaaten aufgestellten Tarife beschränkt sich auf die eigenen Armenverbände, Vgl. Wohlers-Krech 8 30#%, Eger ‚30 Anm, 109 und die dort angeführten ntscheidungen des B.A. — Vgl. den Zirkularerlaß des preuß, Minist. d. Innern vom 28. April 1871 (abgedruckt bei Eger, Anhang Nr. 8) worin auch ausdrücklich gesagt wird, daß ein Tarif von der preußischen Staatsregierung und für preußische Armenverbände vor- 
geschrieben werden kann. 

2 U.W.G. 88 34 und 85. 
©“ Dies ergibt sich deutlich aus dem Wortlaut des Gesetzes, welches die Anmeldung des Anspruchs auf „Erstattung der aufgewendeten bzw, aufzu- 

wendenden Kosten bei Vermeidung des Verlustes dieses Anspruches“ vor- 
schreibt. Auch unter den Schriftstellern besteht völlige Übereinstimmung über
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kommt in einem speziellen Falle noch eine weitere Bestimmung. 
Ortsarmenverbände, die Personen, die ın einem Dienst- oder Arbeits- 
verhältnisse stehen oder deren Angehörige und Lehrlinge während 
der ersten Wochen endgültig zu unterstützen verpflichtet sind, nach 
Ablauf dieser Zeit dagegen eine Ersatzforderung gegen den endgültig 
verpflichteten Armenverband haben, müssen diesem spätestens sieben 
Tage vor Ablauf des dreizehn-wöchentlichen Zeitraums Nachricht von 
der Erkrankung geben. Die Unterlassung dieser Anzeige bewirkt 
keine Vernichtung, sondern nur ein Hinausschieben des An- 
spruchs auf Schadloshaltung: derselbe beginnt infolge der Unter- 
lassung erst, wenn sieben 'Tage seit Eingang der Nachricht ab- 
gelaufen sind ®*, 

Legt ein Armenverband dar, daß er alle die Erhebungen vor- 
genommen hat, die nach Lage der Verhältnisse als geeignet zur 
Ermittelung eines Unterstützungswohnsitzes anzusehen waren, so gilt 
der Beweis, daß ein Unterstützungswohnsitz des Unterstützten nicht 
zu ermitteln gewesen war, als erbracht. Wird der Unterstützungs- 
wohnsitz nachträglich ermittelt, so kann von dem Armenverbande 
des Unterstützungswohnsitzes Ersatz für die gewährte Unterstützung 
und die durch nachträgliche Ermittelungen entstandenen Kosten be- 
ansprucht werden 5, 

Der vorläufig unterstützungspflichtige Armenverband hat 

2. den Anspruch auf Übernahme®®, 
d. bh. auf Aufnahme des Hilfsbedürftigen in die unmittelbare Ver- 
pflegung des endgültig verpflichteten Armenverbandes®’. Dieser An- 
spruch besteht jedoch nur, wenn der vorläufig verpflichtete Armen- 
verband zur Ausweisung des Betreffenden befugt, also seine Hilfs- 
bedürftigkeit eine dauernde ist. Er kann zu jeder Zeit geltend ge- 
macht werden ®®, 

diesen Punkt. Vgl. Eger 3% 34 Anm. 122. A. A.: B.A. in verschiedenen Ent- 
scheidungen, zuletzt 81, 167 gegenüber der Deputation für das Heimatwesen 
in Gotha, dagegen ist jetzt 85, 125 die im Text vertretene Ausicht für dis- 
kutabel erklärt. („Die abweichende Meinung Egers ist vom B.A. reprobiert 
worden.“ Wohlers-Krech $ 34°.) 

 U.W.G. 8 29. 
65 J.W.G. $ 30 Abs. 2 eingeschoben durch G. vom 12. März 1894. 
ee U.W.G. 85 28, 31, 38. , 
67 A, A.: Seydel, Annalen S. 610°, der die Pflicht zur Übernahme nur 

als eine Pflicht zur Übernahme der Kosten auffaßt. Dieser Auffassung ist 
entgegen zu halten, daß der Anspruch auf Übernahme nach den Bestimmungen 
des Gesetzes mit dem Recht auf Ausweisung korrespondiert (F.G. $ 5, U.W.G. 
88 91, 55) und daß der Ausdruck „Übernahme“ technisch gerade in solchen 
Fällen gebraucht wird, in welchen es sich um Ausweisung einer Person handelt. 
Dem gegenüber kann man sich auch nicht, wie Seydel tut, auf $ 47 der 
Regierungsvorlage berufen; in diesem ist von „Übernahme der Fürsorge“ die 
Rede, während das Gesetz von „Übernahme eines Deutschen“ redet. 

68 In $ 34 des U.W.G. ist allerdings bestimmt, daß der Ortsarmenverband, 
welcher Kostenersatzansprüche anmeldet und der Meinung ist, daß er zur Aus- 
weisung des Betreffenden befugt sei, dies in der Benac richtigun bemerken 
soll _Aber die Unterlassung der Bemerkung hat keinen Verlust des Anspruches 
auf Übernahme zur Folge; die Versäumnis der Frist bewirkt nach ausdrück- 
licher Vorschrift des Gesetzes nur den Verlust des Anspruches auf Kosten- 
erstattung. — A, A.: Eger $ 34 Anm, 127.
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Der endgültig verpflichtete Armenverband hat aber 
in den Fällen, in denen er zur Übernahme verpflichtet ist, zu- 
gleich ein Recht, dieselbe zu fordera®®. Eine Unterlassung oder Ver- 
zögerung der Überführung durch Schuld des vorläufig verpflichteten 
Armenverbandes bewirkt, daß dieser seinen Anspruch auf Schadlos- 
haltung überhaupt oder für die Zeit der Verzögerung einbüßt, 

Aus dem Grundsatz der armenrechtlichen Familiengemeinschaft 
ergibt sich, daß, wenn ein Familienmitglied unterstützungsbedürftig 
wird, der vorläufig verpflichtete Armenverband von dem endgültig 
verpflichteten auch die Übernahme des Familienhauptes fordern kann. 
Denn die dem Familiengliede gewährte Unterstützung gilt als dem 
Familienhaupt geleistet. Dementsprechend muß aber auch der end- 
gültig verpflichtete Armenverband für berechtigt erachtet werden, 
die Überführung des Familienhauptes in seine Fürsorge zu ver- 
angen °°. 

© Auch wenn das Recht oder die Pflicht zur Übernahme durch 
Anerkenntnis oder rechtskräftige Entscheidung feststeht, kann die 
tatsächliche Vollstreckung der Ausweisung ausgeschlossen werden: 
1. durch eine Vereinbarung der beteiligten Armenverbände’”!, 2. durch 
eine Verfügung der Spruchbehörde, welche das Verbleiben des Hilts- 
bedürftigen in seinem bisherigen Aufenthaltsorte gegen Erstattung 
eines von dem endgültig verpflichteten Armenverbande zu zahlenden 
Unterstützungsbetrages anordnet. Eine solche Verfügung ist zu- 
lässig, wenn mit der Ausweisung Gefahr für Leben und Gesundheit 
des Auszuweisenden oder seiner Angehörigen verbunden sein würde, 
oder wenn die Ursache der Erwerbs- oder Arbeitsunfähigkeit des 
Auszuweisenden durch eine im Reichskriegsdienste oder bei Gelegen- 
heit einer Tat persönlicher Selbstaufopferung erlittene Verwundung 
oder Krankheit herbeigeführt ist, oder endlich, wenn sonst die Weg- 
weisung vom Aufenthaltsorte mit erheblichen Härten oder Nachteilen 
für den Auszuweisenden verbunden sein sollte”, Dem Hilfsbe- 
dürftigen selbst ist durch diese Bestimmungen kein Recht beigelegt”®; 
der Antrag auf Belassung desselben kann daher nur von einem der 
beteiligten Armenverbände gestellt werden. 

Ein gleicher Anspruch auf Schadloshaltung und auf Übernahme, 
wie ihn der vorläufig verpflichtete Armenverband besitzt, steht auch 
dem Armenverbande zu, der, ohne verpflichtet zu sein, eine Unter- 
stützung tatsächlich geleistet hat. Und zwar besteht dieser Anspruch 
sowohl in dem Falle, in dem der unterstützende Armenverband die 
Sorge für den Hilfsbedürftigen freiwillig, etwa, weil er sich irrtümlich 

© U.W.G.832. Auf die Landesarmenverbände, denen nach Bestimmungen 
der Landesgesetze einzelne Zweige der öffentlichen Armenpflege_ übertragen 
Bind, gehen die Rechte und Pflichten der Ortsarmenverbände über. U.W.G. %2a, 
eingefügt durch G. vom 12. März 1894. 

?° Der Grundsatz kann allerdings Härten und Unzuträglichkeiten, zur 
Folge haben, ist aber als rechtliehe Konsequenz der bestehenden Vorschriften 
nicht abzulehnen. 

"ı U.W.G. 8 55. 
= U.W.G. 5 56. 

 U.W.G. 8 61.
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für verpflichtet hielt, übernommen’, als auch in dem Palle, in 
dem der gesetzlich verpflichtete Armenverband sich seiner Verpflichtung 
rechtswidrig entzogen hat (sogenannte Abschiebung)?®, Im ersteren 
Falle kann der Anspruch nur gegenüber dem endgültig verpflichteten, 
im letzteren Falle dagegen auch gegen den vorläufig verpflichteten 
Armenverband geltend gemacht werden. 

1Il. Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz enthält 
nähere Bestimmungen über die Entscheidung der zwischen Armen- 
verbänden entstehenden Streitigkeiten. Diese beziehen 
sich nur auf Streitigkeiten von Armenverbänden über die öffentliche 
Unterstützung Hilfsbedürftiger, aber auch auf alle Streitigkeiten 
dieser Art ?$, 

Streitigkeiten unter Armenverbänden desselben Bundes- 
staates werden auf dem durch die Landesgesetze vorgeschriebenen 
Wege entschieden ”’, Streitigkeiten unter Armenverbänden ver- 
schiedener Bundesstaaten (interterritoriale Sachen) sind in 
erster Instanz durch die von der Landesgesetzgebung bestimmten Be- 
hörden zu entscheiden. Die Entscheidung muß im Verwaltungswege 
erfolgen, d. h. sie kann Verwaltungsbehörden oder Verwaltungs- 
gerichten, dagegen nicht den ordentlichen Gerichten’® übertragen 
werden. Gegen dieselbe findet Berufung an das Bundesamt für 
Heimatswesen’® statt. Nur in dem Falle, in dem ausschließ- 
lich die Organisation oder örtliche Abgrenzung der einzelnen 
Armenverbände Gegenstand des Streites ist, bleibt es endgültig bei 
der Entscheidung der höchsten landesgesetzlichen Instanz®',. Das 
Bundesamt entscheidet als Reichsverwaltungsgericht 
selbständig über seine Zuständigkeit, es hat die Befugnis, alle 
Fragen, von denen seine Entscheidung abhängig ist, nach eigenem 
Ermessen zu beurteilen, namentlich auch privatrechtliche Fragen und 
Fragen über Organisation und örtliche Abgrenzung der Armen- 
verbände, 

Die Landesgesetzgebungen haben über die Entscheidung 
der Armenstreitsachen sehr verschiedene Bestimmungen getroffen. 
In den Ländern, die Verwaltungsgerichtsbarkeit besitzen, bilden sie 
einen Bestandteil der Verwaltungsstreitsachen. In den übrigen 
Staaten erfolgt die Entscheidung im Verwaltungswege. Als erste 
Instanz fungieren vielfach besondere Organe, sogenannte Deputationen 
  

7# Seydel S, 611. Conditio indebiti. Vgl. Eger, Aum. 120 B, 3 und 
Anın. 85. III . 

715 Der Grundsatz ist durch zahlreiche Entscheidungen des B.A. anerkannt. 
Vgl. Eger $ 40 Anm. 137a. . 

‘* U.W.G. 8 36 und 32a. — Vgl. die Zusammenstellung der landesrecht- 
lichen Bestimmungen über die Behörden und das Verfahren in Streit- 
sachen bei Krech, Anhang E. — Zur Erledigung von Streitigkeiten zwischen 
Armenverbänden verschiedener Bundesstaaten bedarf es keiner staatlichen Ver- 
mittelung, sic geschieht selbständig und unmittelbar. 

7 U.W.G. 8 37. 
8 U.W.G. 88 98, 5l. , 
1% Zur Geschichte des Bundesamtes vgl. B.A. 28. Regulativ vom 6, Januar 

1873 (4.Bl. S 4). 
© U.W.G. 85 38—52. 

‚Meyer-Doohow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Aufl. 9
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für Heimatswesen®!. Die zweitinstanzliche Entscheidung haben 
einzelne Länder auch bei Streitigkeiten der eigenen Armenverbände 
untereinander dem Bundesamte für Heimatswesen übertragen ®?, 

Die Entscheidungen der Spruchbehörden in Armenstreitsachen 
sind zwangsweise vollstreckbar. Die Vollstreckung liegt der 
in erster Instanz zuständigen Behörde des verpflichteten Armenver- 
bandes ob. Schon auf Grund der erstinstanzlichen Entscheidung kann 
Vollstreckung gefordert werden; die Berufung ist auf die Vollstreck- 
barkeit ohne Einfluss. Wird die erstinstanzliche Entscheidung in der 
Berufungsinstanz abgeändert, so müssen die Folgen der Vollstreckung 
nachträglich rückgängig gemacht werden®®. Die tatsächliche Voll- 
streckung einer Ausweisung darf nicht erfolgen, solange ein Ver- 
fahren schwebt, das auf Belassung des Hilfsbedürftigen in seinem 
bisherigen Aufenthaltsorte gerichtet ist °*. 

4. Verehelichung und Heimatrecht (Gemeinde- 
angehörigkeit) '. 

$ 20. 

I. Nach dem Gesetz vom 4. Mai 1868 bedürfen Reichsangehörige 
zur Eingehung einer Ehe oder der damit verbundenen Gründung 
eines eigenen Haushaltes weder des Besitzes irgendeiner Gemeinde- 
angehörigkeit, noch der Genehmigung der Gemeinde oder des Armen- 
verbandes, noch einer obrigkeitlichen Erlaubnis®. Ebensowenig steht 
den Gemeinden, Armenverbänden oder staatlichen Verwaltungsbehörden 
ein Einspruchsrecht gegen eine beabsichtigte Verehelichung zu. Die 
für Beamte® und Militärpersonen * bestehenden Beschränkungen sind 
durch diese Bestimmungen nicht berührt worden. Dasselbe gilt von 
den landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Eheschließung bei 
Ausländern von einer obrigkeitlichen Genehmigung abhängig machen. 

Auf Bayern ist das Reichsgesetz vom 4. Mai 1868 nicht aus- 
gedehnt worden. Ein in den Landesteilen rechts des Rheines heimat- 

& In Meckl.-Schwerin, Meckl.-Strel., S.-Kobg.-Gotha, Anhalt, Schwarzburg- 
Rudolst., Waldeck, Reuß j. L., Schaumbg.-Lippe, nicht mehr in Württembg.., 
Braunschweig und Lippe. 

8° Preußen, Hessen, Sachs.-Weimar, Oldenburg, Anhalt, Sachs.- Altenburg, 
S.-Kobg.-Gotha, Braunschweig. Soweit die Organisation oder die örtliche Ab. 
grenzung der einzelnen Armenverbände Gegenstand des Streites ist, bewendet 
es endgültig bei der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes; im übrigen 
findet gegen dessen Entscheidung die Berufung an das Bundesamt für Heimats- 
wesen statt, Schwarzburg-Sondersh., Schwarzb.-Rudolst., Reuß j. L., Lippe, 
Lippe-Schaumburg nber nur nach U.W.G. 88 938—51 und wenn der Landes- 
armenverband des Fürstentums Partei ist, BA. 80, 168. Waldeck, Bremen, 
Lübeck. Vgl. Krech 8 521. 

‚1G. über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Ehe- 
schließung vom 4. Mai 1868 (BGBl. S. 149). — Vgl. Rehm, Art. Eheschließun 
H.W.B.® 8, 600. v. Stengel, Die bayrische Gesetzgebung über Heimat und 
Verehelichung. Verw.-Arch. 1, 273. 

2 G. vom 4. Mai 1868 8$ 1 u. 2. 
® Mcyer-Anschütz $ 147. 
* R.Militärgesetz vom 2. Mai 1874 8$ 40, 60, Ziff, 4.
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berechtigter Mann bedarf zur Verehelichung eines von der Distrikt- 
verwaltungsbehörde ausgestellten Zeugnisses®. Vor Ausstellung dieses 
Zeugnisses kann die Heimatsgemeinde des Mannes, bei Personen mit 
angewiesener Heimat das Fiskalat des Regierungsbezirks aus gesetz- 
lich bestimmten Gründen Widerspruch erheben, über den die Distrikts- 
verwaltungsbehörde zu entscheiden hat®. Die Ausstellung des Zeug- 
nisses hat den Charakter einer polizeilichen Erlaubniserteilung. Sie 
muß erfolgen, wenn die Personen, welche sich verehelichen wollen, 
die gesetzlich vorgeschriebenen Nachweise erbracht haben und ein 
Einspruch entweder nicht erhoben ist oder sich als unbegründet 
herausgestellt, hat, Streitigkeiten über diesen Gegenstand werden im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren erledigt”, sie haben aber solange, 
als die Ausstellung des Zeugnisses nicht nachträglich erwirkt wird, 
für die Ehefrau und die Kinder in bezug auf die Heimat nicht die 
Wirkungen einer gültigen Ehe. Ehen, welche von einem rechts- 
rheinischen Bayern ohne Verehelichungszeugnis geschlossen werden, 
sind bürgerlich gültig. ®. 

II. Nach den älteren deutschen Gemeindeordnungen gewährte 
das Heimatrecht die Befugnis, in der Gemeinde sich aufzuhalten, 
Grundbesitz zu erwerben, sich zu verehelichen, ein (iewerbe zu be- 
treiben und den Anspruch auf Armenunterstützung. In allen diesen 
Beziehungen hat es durch die Heimat- und Niederlassungsgesetz- 
gebung des Deutschen Reiches seine Bedeutung verloren. Übrig 
eblieben ist nur das Recht, das Gemeindebürgerrecht unter er- 

leichternden Bedingungen zu erwerben und an gewissen Gemeinde- 
anstalten, namentlich örtlichen Stiftungen zu partizipieren. Es be- 
steht demnach auch kein Bedürfnis mehr, den Erwerb des Heimat- 
rechtes oder der Gemeindeangehörigkeit an einen besonderen Akt 
der Verleihung zu knüpfen. Die seit Anfang der 70er Jahre erlassenen 
deutschen Gemeindeordnungen haben daher nach dem Muster der 
preußischen Gesetzgebung die Gemeindeangehörigkeit lediglich auf 
den Wohnsitz basiert und die Verleihung’ des Heimatrechtes be- 
seitigt. Damit hat sein Erwerb aufgehört, ein Gegenstand der Ver- 
waltungstätigkeit zu sein. Nur das Gemeindebürgerrecht muß auch 
ietzt noch nach vielen Gemeindegesetzen durch einen besonderen Be- 
schluß der Gemeindeorgane übertragen werden, 
  

5 Bayr. G. über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt vom 16. April 1868 

(H.G.) in der Fassung vom 30. Juli 1899 Art. 31. Männliche Angehörige der 
Pfalz und nichtbayerische Deutsche bedürfen dieses Zeugnisses nicht, (Vgl. 
Reger, Kommentar zum H.G. 7. Aufl, 1908 Art, 81!) wohl aber Ausländer 
d. h. männliche Angehörige eines nicht deutschen Staates. H.G. Art. 34. — 

Vgl. auch Jastrow, Arch. f. öffl. R. 12, 1. 
e H.G. Art. 32. . 
? Bayı, G. vom 8. August 1878, Art. 8, Ziff. 5. 
8 H.G. Art. 31. Vgl. Rehm, Die jüngste Reform des bayerischen Heimats- 

rechtes. Arch. f. öff. R. 8, 47. . 
8 Gierke 1, 456: „Heimatsrecht wird weder durch bloßen Aufenthalt 

erworben noch durch bloße Abwesenheit verloren, entsteht vielmehr, außer 
durch Abstammung und Verehelichung, regelmäßig nur durch nusdrückliche 
oder stillschweigende Aufnahme in den Gemeindeverband und aushilfsweise 
durch stantliche Zuweisung heimatloser Leute. Seine Wirkung besteht in einer 
passiven Gemeindeangehörigkeit und erschöpft sich daher nicht im Unter- 

9%
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Eine vom übrigen Deutschland abweichende Stellung nimmt 
Bayern ein. Da hier das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz 
noch nicht eingeführt ist, hat das Heimatrecht einen Teil seiner alten 
Bedeutung bewahrt !°, 

Das Heimatrecht in einer bayrischen Gemeinde ist mit der 
bayrischen Staatsangehörigkeit auf das engste verbunden. Nach der 
früheren Gesetzgebung war nur ein bayrischer Staatsangehöriger im- 
stande, Heimatrecht zu erwerben. Die neuere Gesetzgebung ist 
hiervon abgegangen und gestattet unter gewissen Voraussetzungen 
die Verleihung des Heimatrechtes an Ausländer, hält aber doch den 
Grundsatz fest, daß die Verleihung erst dann in Wirksamkeit 
tritt, wenn die betreffende Person bayrische Staatsangehörigkeit er- 
worben hat!!, 

Das Heimatrecht wird in Bayern erworben durch Ge- 
burt?2, Verehelichung !?, Anstellung !*, Verleihung ’, bei heimatlosen 
bayrischen Staatsangehörigen durch 4- bzw. 7jährigen Aufenthalt !® 
und durch Zuweisung!?. Reichsangehörige, welche die bayrische 
Staatsangehörigkeit durch Anstellung erworben haben, besitzen eine 
vorläufige Heimat am. Orte der Niederlassung oder Anstellung, bis 
sie eine ordentliche Heimat erworben haben!®, Das Gemeinde- 
bürgerrecht kann nur durch Verleihung erworben werden !®; 
  

stützungsanapruch © Vgl. Meyer-Anschütz $ 112. — Rehm, Art. Heimat- 
recht H. d. St.2 5, 426. . 

10 Die maßgebenden Bestimmungen finden sich in dem Gesetz über Heimat, 
Verehelichung und Aufenthalt vom 16. April 1868 (H.G.) und in den Abänderungs- 
gesetzen vom 28. Februar 1872, 21. Aprıl 1884, 17. März 1892. 17. Juni 1396 und 
A.G. zum B.G.B. vom 9. Juni 1899. Art. 154, 176, 179. Art. 159. G. vom 15, Juni 
1898, vom 6. Juli 1908 und 15. August 1908. Das jetzt geltende Heimatsgesetz 
trat in der Fassung vom 30. Juli 1899 (G.V.Bl. S. 470) am 1. Januar 1900 in 
Kraft. Kommentare von Reger? 1908, von Riedel-Pröbst? 1898; vgl. 
Seydel 2,58, Seydel-Graßmann 208, Kutzer, Bayrisches Heimatsrecht 
1905, Jastrow, Das Bürgerliche Gesetzbuch und die bayrischen Reservat- 
rechte. Arch. f. öff, R. 12, 1. 

Außerdem kommen in Betracht die beiden Gemeindeverordnungen für die 
Landesteile diesseits des Rheins und für die Pfalz vom 29. April 1869, ab- 
geändert durch die beiden @. vom 19. Januar 1872, durch das G. über die 

er waltungsrechtepflege vom 8. August 1878, G. vom 14. März 1890 und 17. Juni 
1896 zur diesseitigen und G. vom 17. Juni 1896 zur pfälzischen Gemeinde- 
ordnung. A.G. zum B.G.B. — Pfälzisches Städteverfassungsgesetz vom 15. August 
1908. — G. über öffentliche Armen- und Krankenpflege vom 29. April 1869 auf 
Grund von Art. 160 A.G. zum B.G.B. in neuer Fassung bekannt gegeben durch 
Min.-Bek. vom 30. Juli 1899 (G.V.Bl. S. 489) und K. Deklaration vom 10, Mai 
1902 über stärkere Heranziehung der Kreisgemeinden. Vgl. Seydel-Graß- 
mann 277. el. Seydel, das bayr. Heimatsrecht. Annalen 1836 S. 719; 
v. Stengel, die ayr. Gesetzgebung über Heimat und Verehelichung. Verw.- 
Arch. 1, 273; Rehm, die jüngste Reform des bayr. Heimatsrechtes. Arch. f. 
öff, R. 8, 47. 

11 H.G. Art. 10. 
12 H.G. Art. 1. 
18 1.G. Art. 3, 4, 
1 H.G. Art. 2. 
15 H.G. Art. 5—10. 
18 H.G. Art. 11. 
1 HG. Art. 16—19. 
ı» 11.G. Art. 16. 
 G.O. für dns diesseitige Bayern Art. 10. Vgl. Seydel-Graßmanın 215.
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die Verleihung des Bürgerrechtes schließt die des Heimatrechtes 
ein®°. In der Pfalz bestehen insofern abweichende Bestimmungen, 
als eine besondere Verleihung des Heimatrechtes dort nur für An- 
gehörige des diesseitigen Bayern und Ausländer erforderlich ist. 
Pfälzer, d. h. Personen, die in einer Pfälzer Gemeinde heimat- 
berechtigt sind, erwerben das Heimatrecht in jeder andern Pfälzer 
Gemeinde durch Niederlassung und Zahlung der Heimatgebühr ®!, 
Ebensowenig bedürfen dort Heimatberechtigte einer Verleihung des 
Gemeindebürgerrechtes, es steht ihnen von Rechtswegen zu, wenn 
sie gewisse gesetzliche Erfordernisse in sich vereinigen“, Nicht 
heimatberechtigten Personen kann das Gemeindebürgerrecht verliehen 
werden ?®; eine solche Verleihung schließt die Verleihung des Heimat- 
rechtes ein ®%, 

Verloren wird das Heimatrecht durch Verlust der bayrischen 
Staatsangehörigkeit und durch Erwerb des Heimatrechtes in einer 
andern bayrischen Gemeinde ®, 

Das Heimatrecht gewährt dem Heimatberechtigten das Recht, in 
einem Gemeindebezirke sich aufzuhalten®® und für den Fall ein- 
tretender Hilfsbedürftigkeit einen Anspruch auf Armenunter- 
stützung. Nach der bayrischen Gesetzgebung ist im Gegensatz 
zu den reichsrechtlichen Vorschriften die Gewährung von Uhnter- 
stützung nicht bloß eine Pflicht der Gemeinde, sondern auch ein 
Recht des Hilfsbedürftigen ?”, 

Organe der Armenunterstützung sind in Bayern die Orts-, 
Distrikts- und Kreisgemeinden. Da der Begriff der Landarmen in 
Bayern unbekannt ist, so beschränkt sich die Tätigkeit der beiden 
letzteren auf die Errichtung und Verwaltung von größeren Anstalten, 
welche den Zwecken der Armenpflege dienen, und die Unterstützung 
überbürdeter Gemeinden *®, Die unmittelbare Unterstützung der Hilfs- 
bedürftigen ist lediglich Sache der Ortsgemeinden #, in denen als 
Behörde für die Armenpflege der Armenpflegschaftsrat fungiert. 
Die vorläufige Unterstützung liegt auch nach bayrischem Recht 
der Ortsgemeinde ob, in der der Hilfsbedürftige sich aufhält. Zur 
endgültigen Unterstützung hilfsbedürftiger Bayern ist die Gemeinde 
  

20 H.G. Art. 5. 

22 5.0. für die Pfalz Art. 10. 
22 5,0. für die Pfalz Art. 11 und 12. G. vom 29. Januar 1872 Art. 1 und 2. 
*ı H.G. Art. 5. 
25 H.G. Art. 15. , 
” H.G. Art. 14. Dieses Recht kann einer selbständigen Person aus rein 

olizeilichen Gründen nicht entzogen werden, auch nicht auf Grund polizei- 
icher Bestimmungen der Reichsgesetze, Vgl:Seydel 2, 57* unter Verweisung 

auf M.E. vom 28, Oktober 1878. Seydel-Graßmann 210, Reger. Kommen- 
tar zum H.G. Art. 141. Aber auf die Bestimmungen des F.G. über polizeiliche 
Ausweisung findet das bayrische Reservatrecht keine Anwendung. 

27 Streitigkeiten werden durch die zuständigen Verwaltungsbehörden ent- 
schieden. Seydel 2, 75. 

28 Vgl. Seydel 8, 118; Seydel-Graßmann 277. 
2° 5, über die öffentliche Armenpflege Art. 11 ff, für Ausnahmefälle H.G. 

Art. 14, 
20 &, über die öffentliche Armenpflege Art. 13.
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verpflichtet, in der sie heimatberechtigt sind. Die vorläufig ver- 
pflichtete Gemeinde hat gegenüber der endgültig verpflichteten An- 

spruch auf Kostenersatz und Übernahme. Ist der Hilfsbedürftige 

Angehöriger eines anderen deutschen Staates, so liegt diesem die 

Pflicht zur Übernahme ob. Die Übernahme muß bei Gesunden so- 

fort erfolgen ®!, bei Kranken, sobald der Transport ohne Nachteil für 

ihre Gesundheit geschehen kann®?. Einen Ersatzanspruch hat die 
bayrische Gemeinde hinsichtlich der durch die Behandlung und Ver- 
pflegung von Kranken entstandenen Kosten überhaupt nicht®®, sonst 

pur, soweit die Fürsorge länger als drei Monate gedauert hat®t, 

Streitigkeiten unter bayrischen Gemeinden werden durch die Distrikt- 

verwaltungebehörden und Kreisregierungen 35. in letzter Instanz durch 

den Verwaltungsgerichtshof?® entschieden. Streitigkeiten mit den 

Behörden anderer deutscher Staaten sind durch diplomatische Ver- 

mittlung‘ zu erledigen, und wenn dies nicht gelingt, durch eine un- 

beteiligte deutsche Regierung zu entscheiden ®". 
Auch nach bayrischem Recht tritt die öffentliche Armenpflege 

nur subsidiär ein. Der unterstützenden Gemeinde steht daher ein 

Regreßanspruch gegen die alimentationspllichtigen Verwandten des 

Hilfsbedürftigen, sowie unter gewissen Voraussetzungen ein Rück- 

forderungsrecht gegenüber dem Unterstützten oder seinem Nach- 

laß zu. 

5. Reichs- und Staatsangehörigkeit '. 

5 20. 

I. Der Erwerb derReichs- und Staatsangehörigkeit 
erfolgt durch Abstammung, Verheiratung, Legitimation, Verleihung 
und Anstellung. Der Erwerb durch Abstammung, Legitimation und 
Verheiratung ist nicht Gegenstand des Verwaltungsrechtes, da bei 
diesen Erwerbsarten eine Verwaltungstätigkeit nicht stattfindet. Auch 
m + (am eo 

31 Gothaer Konvention vom 15. Juli 1851 8 1. 
32 Eisenacher Konvention vom 11. Juli 1853 8 1. 
38 Eisenacher Konvention vom 11. Juli 1853 8 2. 
* 7.G.87. 
> G, über die öffentliche Armenpflege Art. 49. 
3 3, über die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes und das Ver- 

fahren in Verwaltungsrechtssachen vom 8. August 1878 Art. 10. 
3? Gothaer Konvention vom 15. Juli 1851 8 12. 
ı RG. Über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staats- 

angehörigkeit vom 1. Juni 1870 (St.A.G.). Eingeführt in Baden und Hessen 
durch Art. 80 der Verf. vom 15. November 1870, in Württemberg durch Ver- 
trag vom 25. November 1870, in Bayern durch R.G. betr. die Einführung nord- 
deutscher Gesetze in Bayern, voMm 22. April 1871, in Elsaß-Lothringen durch 
V. vom 8. Januar 1873, in Helgoland durch V. vom 22. März 1891 Art. 
Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874. R.G. betr. Anderungen der Wehrpflicht, 
vom 11. Februar 1888. Das St.A.G. ist abgeändert durch Art. 41 E.G. zum 
B.G.B. — Meyer-Anschütz $ 75. (Literatur daselbst Anm. 1); Laband>51, 
362, Me ier, Art. Reichs, und Smatsnngehörigkeit R.L. 3, 413; Zorn, W.l 

‚ 340. — Kommentare: Cahn? 1908; Bazille-Köstlin 1902 (würt ); 
Grill® 1906 (bayr.). tembg.); 

® Rechtsentwicklung: vgl.$ 21°. — Über den Entwurf eines Reichs- 
und Staatsangehürigkeitsgesetzes (1912) vgl. Laband, D.J.2. (1912) 17, 361.
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der Erwerb durch Anstellung ist hier ausgeschieden, da durch sie 
nicht die Staatsangehörigkeit, sondern das Staatsdienstverhältnis be- 
gründet werden soll. Die dafür maßgebenden Grundsätze sind im 
Staatsdienerrecht enthalten; die Staatsangehörigkeit erscheint nur als 
Folge des Eintritts in den Staatsdienst. Als Gegenstand des Ver- 
waltungsrechts bleibt sonach nur die Verleihung der Staats- 
angehörigkeit über, 

Die Verleihung der Staatsangehörigkeit eines deutschen Staates 
kann entweder an einen Reichsangehörigen oder an einen Ausländer, 
d. Iı: eine Person erfolgen, welche nicht reichsangehörig ist. Erstere 
wird als Aufnahme, letztere als Naturalisation bezeichnet, 

Naturalisation undAufnahme sind rechtsbegründende Ver- 
waltungsakte®, nicht Verträge* mit dem Staate. Das zu- 
ständige Organ für ihre Vornahme sind die höheren Verwaltungs- 
behörden der Einzelstaaten; für Ausländer, die sich in den Schutz- 
gebieten niedergelassen haben, und Eingeborene, der Reichskanzler, 
welcher die Funktion einem andern kaiserlichen Beamten übertragen 
kann®. Diese Behörden haben die Befugnis, über das Vorhandensein 
der Voraussetzungen selbständig zu entscheiden. Auch eine Nicht- 
beachtung der reichsgesetzlichen Vorschriften macht die Verleihung 
der Staatsangehörigkeit nicht ungültig, es gibt kein Rechtsmittel, sie 
anzufechten”. Durch die Aufnahme wird das Rechtsverhältnis der 
Staatsangelörigkeit zum Einzelstaate, durch die Naturalisation seitens 
einer einzelstaatlichen Verwaltungsbehörde zugleich das Verhältnis 
der Staatsaugehörigkeit zum Einzelstaate und der Angehörigkeit zum 
Reiche, durch Naturalisation seitens des Reichskanzlers oder eines 
kaiserlichen Beamten in den Schutzgebieten lediglich das Verhältnis 
der Reichsangehörigkeit begründet. Die Verleihung der Staats- 
angehörigkeit erstreckt sich, insofern nicht dabei eine Ausnahme ge- 
macht wird, zugleich auf die Ehefrau und auf die minderjährigen 
Kinder, deren gesetzliche Vertretung dem Aufgenommenen oder 
Naturalisierten kraft elterlicher Gewalt zusteht. Ausgenommen sind 
verheiratete und verheiratet gewesene Töchter, 

Die Voraussetzungen sind für die Naturalisation anders als 
für die Aufnahme. 

Die Naturalisation darf nur erfolgen, wenn folgende Vor- 

3 Vgl. Meyer-Anschütz $ 76°. Übereinstimmend u. a. Anschütz 
Encyklo ) 2, 530; Zorn 1, 357; 0. Mayer, Arclhı. f. öff, R. 8, 47. 

4 v l. Laband® 1, 166°, ebenso u. a. Seydel 1, 2751%; Loening 
S. 246; y: ellinek S. 209; Sartorius, Verw.Arch. 7, 372. (Weitere Literatur- 
angaben in Anm. 3u.4 bei Meyer-Anschütz $76° und Laband® 1, 166). 

5 St.A.G. 8 6. — Nicht die untersten Verwaltungsbohörden , es müssen 
Behörden sein, die noch andere unter sich haben. Vgl. Oahn $ 6°; Seydel 

" ur R.G., betr. die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete, vom 

> end: Seydel 1, 275°!; Beruatzik S. 28797; Leoni, 
Öffentliches Recht der Reichslandes Elsaß-Lothringen, 23. O.V.G. 18, 416. 
Reger?, 79; 14, 412. A.M.: Landgraff, Annalen 1876, S. 1028; v.Sarwey, 
Das öffentliche Recht und die Verwa tungspflege 461. , 

8 St. A.G. $ 11. Art. 41 E.G. zum BG.B. Vgl. Sartorius, Der Einfluß 
des Familienstandes auf die Stnatsangehörigkeit. Verw.Arch. 7, 319.
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aussetzungen vorliegen®: 1. Dispositionsfähigkeit des zu Naturali- 
sierenden nach den Gesetzen seiner bisherigen Heimat, welche durch 
Zustimmung des Vaters, Vormundes oder Kurators ergänzt werden 
kann; 2. unbescholtener Lebenswandel; 3. Fähigkeit, an dem Orte, 
an dem der zu Naturalisierende sich niederlassen will, eine eigene 
Wohnung oder ein Unterkommen zu finden; 4. Fähigkeit, an dem 
Orte nach den daselbst bestehenden Verhältnissen sich und seine 
Angehörigen zu ernähren. Über die Punkte 2—4 ist die Gemeinde 
oder der Armenverband des Ortes, an dem der zu Naturalisierende 
sich niederlassen will!°, mit ihrer Erklärung, d. h. einer gutachtlichen 
Äußerung zu hören. — Wenn eins dieser Ertordernisse nicht vor- 
handen ist, so darf die Naturalisation nicht stattfinden; ein Dispen- 
sationsrecht steht den betreffenden Behörden nicht zu. Ein Recht 
auf Naturalisation besteht im allgemeinen nicht; die Einzelstaaten 
haben die Befugnis, aber nicht die Pflicht, Ausländer zu naturali- 
sieren. Die Zurückweisung eines Naturalisationsgesuches kann daher 
nur zu einer Beschwerde im Instanzenzuge der Verwaltungsbehörden 
des betreffenden Staates Veranlassung geben. Nur zwei Klassen von 
Personen ist ausnahmsweise ein Recht auf Naturalisation eingeräumt 
worden: 1. Personen, deren deutsche Staatsangehörigkeit durch zehn- 
jährigen Aufenthalt im Auslande verloren ist, haben, wenn sie in das 
Reichsgebiet zurückkehren, einen Anspruch darauf, von dem Staate, 
in dem sie sich niederlassen, naturalisiert zu werden!!; 2. Aus- 
ländern, die im Reichsdienst angestellt sind, ein Diensteinkommen 
aus der Reichskasse beziehen, und ihren dienstlichen Wohnsitz im 
Auslande haben, muß die Staatsangehörigkeit von dem Staate, bei 
dem sie dieselbe nachsuchen, verliehen werden!?. Diesen Personen 
haben Landesgesetze Rechtsmittel gewährt, die im verwaltungsgericht- 
lichen Verfahren geltend zu machen sind!®; außerdem ist bei un- 
berechtigter Weigerung der einzelstaatlichen Behörde eine Beschwerde 
an die höheren Reichsorgane möglich. 

Die Aufnahme Reichsangehöriger ist an bestimmte Erfordernisse 
nicht gebunden; die einzelnen Staaten dürfen ihre Staatsangehörig- 
  

’ Bt.A.G. @ 8. Die Geschäftsfähigkeit eines Ausländers bestimmt sich 
nach Art. 7 E.G. zum B.G.B. Vgl. die Zusammenstellung über das Alter der 
Großjährigkeit in ausländischen Staaten bei Cahn, $ 8®a. 

‚1° Es wird nicht vorausgesetzt, daß der zu Naturalisierende sich im 
Reichsgebiet niedergelassen hat, wohl aber, daß er die Absicht hat und 
nötigenfalls nachweist, dies zu tun. (Vgl. Cahn $ 8 N. 13, 0.V.G. 18, 415; 
Reger 7, 82; Seydel 1, 2791) Eine Ausnahme besteht jedoch für die 
Personen, die ihre deutsche Staatsangehörigkeit durch zehnjährigen Aufent- 
halt im Auslande verloren, eine andere Staatsangehörigkeit aber nicht erworben 
haben. Ihnen kann die Staatsangehörigkeit in ihrem früheren Heimatsstaate 
wieder verlieben werden, auch ohne daß sie beabsichtigen, sich dort nieder- 
zulassen (St.A.G. 8 21), 

11 St.A.G. $S 21. Das Gesetz spricht zwar von einer „Aufnahmeurkunde“ 
der Ausdruck ist jedoch inkorrekt, richtiger wäre es von Wiederaufnabme- 
urkunden zu sprechen, Vgl. Cahn $ 24!. Ihre Erteilung ist ebenfalls 
kostenfrei. 

2 St.A.G. 8 9; vgl. auch R.G., betr. die Naturalisation von Ausländern, 
welche im Reichsdienst angestellt sind, vom 20. Dez. 1875 (R.G.Bl. S. 324), 

13 Vgl.v.Sarwey, Öffentl. Recht und Verwaltungarechtspflege, 8. 461, 463.
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keit jedem Reichsangehörigen verleihen, der darum nachsucht. Unter 
gewissen Voraussetzungen aber ist die Verleihung eine Pflicht der 
betreffenden Regierung. Sie muß erfolgen, wenn der nach- 
suchende Reichsangehörige sich in dem Gebiete des ‚Staates, in dem 
er die Aufnahme nachsucht, niedergelassen hat. Die zuständige 
Verwaltungsbehörde ist zur Verweigerung nur dann berechtigt, wenn 
Gründe vorliegen, die nach den Bestimmungen des Freizügigkeits- 
gesetzes vom 1. November 1867 die Abweisung eines Neuanziehenden 
oder die Versagung der Fortsetzung des Aufenthalts rechtfertigen 
würden! Diese Gründe sind: 1. Unfähigkeit, sich am Orte seiner 
Niederlassung eine Wohnung oder ein Unterkommen zu verschaffen ; 
2. Unmöglichkeit, auf Verlangen den Nachweis seiner Reichsangehörig- 
keit und sofern er unter elterlicher Gewalt steht, den Nachweis der 
Genehmigung des gesetzlichen Vertreters zu erbringen. Die Ehefrau 
bedarf der Genehmigung des Ehemannes 5; 3. Vorhandensein polizei- 
licher Aufenthaltsbeschränkungen !%; 4. Unfähigkeit, sich und seine 
Angehörigen zu ernähren. Der Reichsangehörige, in dessen Person 
die gesetzlich vorgeschriebenen Erfordernisse vorhanden sind, hat 
also ein Recht auf Aufnahme. Dementsprechend ist ihm die Mög- 
lichkeit gegeben, dieses Recht im Wege des verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens geltend zu machen. 

Die Form, in der die Verleihung der Staatsangehörigkeit im 
Falle der Aufnahme und im Falle der Naturalisation erfolgt, ist die 
Ausfertigung einer öffentlichen Urkunde ’’. Die Wirkungen beginnen 
mit dem Zeitpunkte der Aushändigung dieser Urkunde !®, Die Er- 
teilung der Aufnahmeurkunden erfolgt kostenfrei !®, für die Erteilung 
der Naturalisationsurkunden können Gebühren in beliebiger Höhe 
erhoben werden. 

JI. Der Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit 
ist ebenso wie ihr Erwerb nur insoweit Gegenstand verwaltungs- 
rechtlicher Darstellung, als er eine besondere Tätigkeit der Ver- 
waltungsbehörden erfordert. Außer Berücksichtigung bleibt also der 
Verlust durch Verheiratung, Legitimation und Aufenthalt im Aus- 
lande; in Betracht kommen nur: die Entlassung aus dem 
Staatsverbande auf Antrag und die Entziehung der 
Staatsangehörigkeit zur Strafe. 

1. Kein deutscher Staatsangehöriger kann seine Staatsangehörig- 

keit einseitig aufgeben; zur Aufgabe ist eine Entlassung aus 
dem Staatsverbande erforderlich. Befugt zur Erteilung dieser Ent- 
lassung ist die höhere Verwaltungsbehörde des Staates, dem der 
Betreffende angehört, für Personen, die nur Reichsangehörigkeit 

  

14 St.A.G. 8 7. 
5 5,G.82. A.G. zum B.G.B. Art. 37. . 
16 FG. 8 3 Abs. 1. Vgl. die Zusammenstellung bei Cahn $ 712, 
17 St. A.G. 8 6. Im Reichsamt des Innern ist im Oktober 1897 ein Ver- 

zeichnis der zuständigen höheren Verwaltungsbehörden aufgestellt, welche die 
im 8 6 St.A.G. angeführten Urkunden auszustellen ermächtigt sind. Abgedruckt 
bei Cahn, Anlage N. 19. 

18 St.A.G. 8 10. Tuaband 1, 153 *, 
ı St.A.G. S 24.
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besitzen, der Reichskanzler oder der von diesem ermiichtigte kaiser- 
liche Beamte ?°, 

. Die Entlassung aus dem Staatsverbande kann zum Zweck der 
Überwanderung in einen anderen Staat oder zum Zweck der 
Auswanderung in einen außerdeutschen Staat gefordert werden. 
In ersteren Falle muß sie erteilt werden; dieser Fall ist als 
vorhanden anzusehen, wenn der betreffende Staatsangehörige nach- 
weist, daß er die Staatsangehörigkeit in einem anderen Staate er- 
worben hat®!, Im letzteren Falle dagegen darf sie gewissen 
Klassen von Personen, welche dem Reiche: oder den Staaten durch 
besondere Pflichten (Heeresdienst, Beamtenverhältnis) verbunden sind, 
nicht oder nur unter gewissen Bedingungen erteilt werden. 
Unbedingt muß sie verweigert werden aktiven Militärpersonen und 
Beamten, bevor sie aus dem Dienst entlassen sind ®?, Anderen Personen, 
die sich zwar nicht im aktiven Militärdienst befinden, aber noch 
eine Wehrpflicht gegenüber dem Reiche zu erfüllen haben, darf die 
Entlassung aus dem Staatsverbande nur unter gewissen Voraus- 
setzungen erteilt werden: 1. Wehrpflichtigen, die sich im 
Alter vom vollendeten siebzehnten bis zum vollendeten fünfund- 
zwanzigsten Lebensjahre befinden, jedoch noch nicht ausgehoben 
sind, nur auf Grund eines Zeugnisses der Kreisersatzkommission, daß 
sie die Entlassung nicht nur in der Absicht nachsuchen, sich der 
Dienstpflicht zu entziehen2?; 2, einzelnen Klassen des Be- 
urlaubtenstandes nur mit Genehmigung der Militärbehörde 2* 
Die Stellung der Militärbehörde ist jedoch gegenüber den ver- 
schiedenen zum Beurlaubtenstande gehörigen Personen eine ver- 
schiedene. Sie kann nach freiem Ermessen die Genehmigung 
erteilen oder versagen: a) Offizieren und im Öffizierrang 
stehenden Ärzten, b) den nach erfolgter Annahme oder Aushebung, 
aber vor der Einstellung vorläufig in die Heimat beurlaubten 
Rekruten und Freiwilligen, c) den während der Erfüllung ihrer 
aktiven Dienstzeit unbrauchbar gewordenen und bis zur Entscheidung 
über ihr ferneres Militärverhältnis zur Disposition der Ersatzbehörden 
entlassenen Soldaten, d) den vor erfüllter aktiver Dienstpflicht zur 
Disposition der Truppenteile beurlaubten Mannschaften?® Sie muß 
dagegen die Genehmigung erteilen den Mannschaften der Reserve, 
Landwehr und Seewehr ersten Aufgebots sowie der Ersatzreserve, 
sofern diese Mannschaften nicht zum Dienst einberufen sind 26. — Ab- 
gesehen von diesen Beschränkungen darf die zum Zweck der Aus- 
wanderung geforderte Entlassung aus dem Staatsverbande nicht ver- 
  

” St.A. $ 14. Sch. G.G. $ 6. 
21 St.A.G. 88 15 und 24. 
22 St.A.G. 8 15 Nr. 2 und 98. 
*s St.A.G. 5 15 Nr. 1. 

„ , +‘ R.Militärgesetz vom 2. Mai 1874 $$ 56, 60, Nr. 1 und 2. R.G., betr. 
Anderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 Art. II, $ 11. R,Str.G.B. 
$ 140 Nr. 2, 8 360 Nr. 3, 

© R.Militärgesetz vom 2. Mai 1874 $ 60; vgl. mit 88 34, 52, 54, 56. 
” R.G., betr. die Verpflichtung zum Kriegsdienst, vom 9. November 1867 

1, Ei betr. die Änderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888
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weigert werden?”. Auch die soeben erwähnten Wehrpflichtigen und 
Personen des Beurlaubtenstandes haben einen Anspruch auf Erteilung 
der Entlassung, wenn sie den dafür aufgestellten Voraussetzungen 
genügen, also das vorgeschriebene Zeugnis der Kreisersatzkommission 
oder die erforderliche Genehmigung der Militärbehörde beibringen. 
Land- und Seewehrleutt zweiten Aufgebotes bedürfen keiner Er- 
laubnis zum Aufgeben der Staatsangehörigkeit, sind aber verpflichtet, 
von ihrer bevorstehenden Auswanderung der Militärbehörde Anzeige 
zu machen ?2®, Die Unterlassung dieser Anzeige ist durch das Reichs- 
strafgesetzbuch mit Strafe bedroht ??, 

Die betreffenden Vorschriften gelten jedoch nur für den Frieden; 
für die Zeit eines Krieges oder einer Kriegsgefahr ist dem Kaiser 
der Erlaß besonderer Anordnungen vorbehalten ®°. 

Die Entlassung aus dem Staatsverbande ist ein rechtsauf- 
hebender Verwaltungsakt®!. Wird die Entlassung zum Zweck 
der Überwanderung in einen andern deutschen Staat nachgesucht, 
so hebt die betreffende Verwaltungsverfügung lediglich das Rechts- 
verhältnis der Staatsangehörigkeit zu dem Einzelstaate auf; wird sie 
dagegen zum Zweck der Auswanderung gefordert, so hat sie die Er- 
löschung sämtlicher Staatsangehörigkeiten, welche der Betreffende be- 
sitzt, und damit die Erlöschung der Reichsangehörigkeit zur Folge ®®. 
Die Entlassung erstreckt sich, insofern nicht dabei eine Ausnahme 
gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und auf die Kinder, deren 
gesetzliche Vertretung dem Entlassenen kraft elterlicher Gewalt zu- 
steht, nicht dagegen auf Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet 
waren, sowie auf Kinder, die unter der elterlichen Gewalt der Mutter 
stehen, falls die Mutter zum Antrag auf Entlassung der Genehmigung 
des Beistandes bedarf?®3, 

Die Prüfung des Vorhandenseins der gesetzlichen Voraus- 
setzungen ist Sache der Behörde, welche die Entlassung erteilt. Eine 
einmal erteilte Entlassung kann daher wegen Nichtvorhandenseins 
der gesetzlichen Erfordernisse nachträglich nicht angefochten werden, 
weder im ordentlichen Rechtswege noch im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren®*. Beim Vorhandensein der gesetzlichen Erfordernisse ist 
die Erteilung der Entlassung eine Pflicht der Behörde. Die Er- 
füllung dieser Pficht kann landesgesetzlich im Wege des verwaltungs- 
gerichtlichen Verfahrens®, außerdem durch Beschwerde bei den 
höheren Reichsnrganen erzwungen werden. 

Die Form, in welcher die Entlassung erteilt wird, ist die Aus- 

27 St.A.G. 8 
38 R.G. betr. 

8 4, Nr. 3, 21. 
22 R.Str.G.B. & 360 Nr. 3. 
so 51.A.G. 8 17. 
sı Vgl. dagegen Laband® 1, 174. 
32 St,A.G. 88 19 und 14a Art. 41 EG. zum BGB rn 
33 St. A.G. 8 19. Es müssen daher, wenn die Kinder militärpflichtig sind, 

die für militärpflichtige Personen geltenden vorschriften auch in bezug auf sie 
beobachtet werden, . 

3° Übereinstimmend: Seydel 1, 284; Bernntzik S. 287°, 
s5 Yırl, v, Sarwey S. 462. 

17. 
Änderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888, Art. II



140 Vereine und Korporationen. 8 27. 

fertigung einer öffentlichen Urkunde®®. Sie bewirkt mit dem Zeit- 
unkte der Aushändigung den Verlust der Staatsangehörigkeit ?". 

Zum Zweck der Überwanderung in einen anderen deutschen Staat 
muß sie kostenfrei erteilt werden. Für Entlassungsurkunden, die 
zum Zweck der Auswanderung in einen außerdeutschen Staat erteilt 
werden, darf an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zu- 
sammen nicht mehr als höchstens drei Mark erhoben werden 88, 

2. Die Staatsangehörigkeit kann dem Staatsangehörigen auch 
zur Strafe entzogen werden. Befugt zu einer derartigen Ent- 
ziehung sind die Zentralbehörden des Staates, dem die betreffende 
Person angehört, für Personen, die bloße Reichsangehörigkeit be- 
sitzen, der Reichskanzler. Die Entziehung ist zulässig gegenüber 
folgenden Personen: 

1. Personen, die im Falle eines Krieges oder einer Kriegsgefahr 
einer ausdrücklichen Aufforderung zur Rückkehr, die von dem Kaiser 
für das ganze Reichsgebiet erlassen wird, binnen der darin bestimmten 
Frist, keine Folge leisten ®°, 

2. Personen, die ohne Erlaubnis ihrer Regierung in fremde 
Staatsdienste treten und einer ausdrücklichen Aufforderung zum Aus- 
tritt binnen der darin bestimmten Zeit keine Folge leisten *°. 

Über das Vorhandensein der gesetzlichen Voraussetzungen ent- 
scheidet die Zentralbehörde oder der Reichskanzler; ein Rechtsmittel 
gegen deren Beschluß ist nicht gegeben. 

B. Juristische Personen '. 

1. Vereine und Korporationen’., 

8 27. 
Verein ist eine dauernde freiwillige Verbindung mehrerer 

Personen zu einem bestimmten Zweck®. Die Eigenschaft als selb- 

se St.A.G. 14. 
»7 St.A.G. $ 18. 
a St.A.G. 8 24. 
 St.A.G. 8 20. 
 St.A.G.8 21. 
1 Meurer, Die juristischen Personen nach deutschem Reicharecht. 1901: 

Hölder, Natürliche und juristische Personen. 1905; Mayer 2, 366; Die 
juristische Person und ihre Verwertbarkeit im öffentlichen Recht. Abhandl. 
f. Laband 1, 1; Fleiner S. 9); Kormann, Annalen 1911 S. 856; Binder, 
Das Problem der juristischen Persönlichkeit. 1907; v. Lilienthal, Die Straf- 
barkeit guristischer Personen. Strafrechtsvergl. Allg. Teil ö, 87. 

? Es ist zu unterscheiden zwischen juristischen Personen des Privatrechts 
und des öffentlichen Rechts. — Vgl. v. Thur, Deutsch. bürgerl, Recht (1910) 
1, 459: Vereine und Stiftungen werden durch den Willen von Privat- 
personen be ründet, durch ein Rechtsgeschäft, zu welchem allerdings ein stnaat- 
icher Akt (Genehmigung, Eintragung) hinzutritt, aber ohne dem ganzen- Vor- 
gang den rechtsgeschäftlichen Charakter zu nehmen. Alle auf diesem Wege 
entstehenden Personen gehören ohne Rücksicht auf ihren Zweck und die 
durch ihre Tätigkeit geförderten Interessen dem privatrechtlichon Gebiet 
an. Dagegen gilt wie für den Staat so für dıe von ihm ins Leben 
gerufenen Juristischen Personen das öffentliche Recht; ebenso 
ür solche juristische Personen, die zwar nicht von der Staats-
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ständiges Rechtssubjekt(Korporation)*erlangtein Verein :5 
l. wenn er nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäfts- 
betrieb gerichtet ist®, durch Eintragung in das Vereins- 
register des zuständigen Amtsgerichts’; 2. wenn er auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, durch 
staatliche Verleihung®. Eine solche ist jedoch nicht notwendig, 
wo besondere reichsgesetzliche Vorschriften, wie bei den Gesellschaften 
des Handelsgesetzbuches, den Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen- 
schaften, Berufsgenossenschaften usw. vorliegen oder wo kraft der im 
Einführungsgesetz® enthaltenen Vorbehalte die Regelung der Rechts- 
verhältnisse durch die Landesgesetzgebung erfolgt ist, wie bei Gewerk- 
schaften, Wassergenossenschaften, Waldgenossenschaften usw, 10, 

Die Verwaltung der Korporationsangelegenheiten 
ist Sache der Korporationsorgane. Die Verfassung eines rechtsfähigen 
Vereins wird, soweit sie nicht auf den Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches beruht, durch die Vereinssatzung bestimmt", 

Einem Verein kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn 
er durch einen gesetzwidrigen Beschluß der Mitgliederversammlung 
oder durch gesetzwidriges Verhalten des Vorstandes das Gemeinwohl 
gefährdet, oder wenn er einen anderen Zweck verfolgt, als in der 
Satzung angegeben ist??., 

2. Stiftungen und Anstalten'. 

8 28. 

Stiftungen sind Vermögensmassen, die zu einem erlaubten 
dauernden Zwecke bestimmt sind. Außer dem Stiftungsgeschäft 

  

ewalt geschaffen, aber von ihr als Stücke der öffentlichen 
echtsordnung organisiert (Gemeinden) oder anerkannt (Kirche) 

sind. — Mayer 2, 371: Juristische Personen des öffentlichen Rechtes sind 
solche, die dazu da sind, öffentliche Verwaltung zu führen. 

® Meyer-Anschütz $ 230 S. 838. 
* Meyer-Anschütz 231 S. Ba4l. 
5 Über Vereine und Versammlungen vgl. $ 32. 
°e B.G.B. $ 21. Hierher gehören die sog. idealen Vercine mit gemein- 

nützigen, geselligen, wissenschaftlichen usw. wecken. 
‘ Das Amtsgericht hat die, zuständige ‚Verwaltungsbehörde von der Zu- 

lassung des Vereins zu benachrichtigen. Die Behörde kann ge en die Ein- 
tragung Einspruch erheben, wenn, der Verein nach dem öffentlichen Vereins- 
recht unerlaubt ist oder verboten werden kann, oder wenn er einen politischen, 
sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt. B.G.B. 5 61. Der Einspruch 
kann im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens, oder wo ein solches nicht be- 
steht, im Wege des Rekurses nach Maßgabe der s3, 20 21 Gew.O. angefochten 
werden. B.G.B. $ 62 Abs. 2. — Vgl. auch B.G.B. 85 63 und 74 Abs. 3. — 
Zeller, Das Verwaltungsstreitverfahren bei Einspruch gegen den Eintrag von 
Vereinen in den 88 6 ff. B.G.B. Verw.Arch. 6, 27; Das Recht der Vereine im 
deutschen bürgerl. Gesetzbuch. Arch. f. üöff. R. 18, 241. 

a B.G.B. 3 22. 
° E.G. z. B.G.B. Art. 65—67, 69, 76, 113. 
10 Über Vereine und Korporationenu vgl. auch $ 8, 2. 
1 BG.B. 83 25 fl. 

 B.G.B. S 48. . 
‚ Art. Stiftungen H. d. St.® 7, 1003; Sartorius, Art. 

rg 
ı Loenin 

Stiftungen W 1! E bd. 2, 278. — Vgl. 3 272.
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bedarf es zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung (juristischen 
Person)? der staatlichen Genehmigung®. Die Stiftung unterscheidet 
sich von der Anstalt* dadurch, daß die Anstalt durch äußerliche 
Einrichtungen (Gebäude usw.) sichtbar wird, 

Die zuständige Behörde kann der Stiftung eine andere Zweck- 
bestimmung geben oder sie aufheben °, wenn die Erfüllung des Stiftungs- 
zweckes unmöglich geworden’, oder wenn sie das Gemeinwohl ge- 
fährdet®., 

II. Sicherheitspolizei'. 
Einleitung. 

8 29, 
Sicherheitspolizei ist die Tätigkeit der Verwaltung zum 

Schutze der Allgemeinheit und des Einzelnen gegen Rechtswidrig- 
keiten®. Die Sicherheitspolizei ist rein polizeiliche Tätigkeit der 

» B.G.B. $ 85 bestimmt, daß die Verfassung der Stiftung, soweit sie nicht 
auf Reichs- oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft be- 
stimmt wird. 

® Eine eingehende gesetzliche Regelung besteht in 1, ürttemberg (Verw.Ei, 
für die Gemeinden, Oberiäimter und Stiftungen vom 1. März 1822. G. betr. die 
Verwaltung der Gemeinden, Stiftungen und Amtskörperschaften, vom 21. Mai 
1891) und Baden (G., die Rechtsverhältnissc und die Verwaltung der Stiftungen 
betr., vom 5. Maı 1870. Über die einzelstaatliche Regelung vgl. Sartorius 
a. a. 0. S. 24-811. 

* Über öffentliche Anstalten vgl. 8 3 u.8 118. 58. 
6 Loening 8. 1005; Fleiner $ 991°: Der Unterschied zwischen Anstalt 

und Stiftung beruht nur in einem äußerlichen Moment: wenn bei der Widmung 
eines Vermögens zu einem bestimmten Zweck die wirtschaftliche Grundlage in 
äußeren Einrichtungen in die Erscheinung tritt, so spricht man von einer 
Anstalt, im gntgegengesetzten Falle von einer Stiftung. 

° B.G.B. 8 87. 
? Gierke 1, 658: wenn der Zweck selbst hinfällig oder unerlaubt wird, 

oder wenn die Mittel für die Erfüllung des Zweckes weggefallen sind. 
® Hölder, Natürliche und juristische Personen, 1905 8. 262: Solche Ge- 

fährdung besteht aber, sobald der Fortbestand der Stiftung in ihrer bisherigen 
Gestalt dem Gemeinwohl mehr schädlich als nützlich ist. _ oo 

‚! Über innere Verwaltung und Polizei vgl. $ 8. — Über die einzelnen 
Zweige der Sicherheitspolizei: Loening S. 259; Art. Polizei H. d. St.° 6, 
1065; v. Seydel, Sicherheitspolizei, H.B.O .*8, II. 289; v. Stengel, Art. 
Sicherheitspolizei W.! 2, 452: v. Jagemann, Sicherheitspolizei, Handb. 
d. Pol, 2, 525; Dochow, Encyclop.? Bd. 4. u 

ber Begräbnis-, Bau-, Feuer- und Wasserpolizei, die &. Meyer? 1, 197 
(Meyer-Dochow *? 8, 168) als Zweige der Sicherheitspolizei behandelte, vgl. s$ 49, 
74—76. — Über die Abgrenzung des Gebietes der Sicherheitspolizei nach preuß. 
Recht vgl. u. 2, Friedrich, Das Polizeigesetz 1911 S. 225. 

‚... @. Meyer! 1, 144: Sicherheitspolizei ist der Inbegriff derjenigen poli- 
zeilichen Maßregeln, welche den Schutz des Gemeinwesens und des Einzelnen 
entweder gegenüber gefährlichen Personen und gefahrbringenden menschlichen 
Tätigkeiten oder gegenüber Unglücksfällen bezwecken. — Seydel H.P.Oe.* 
8, II. 289 hatte dagegen ausgeführt, daß Polizei nur ein gegen Menschen ge- 
übter Zwang sei, die Maßregeln gegenüber Unglücksfällen daher nicht 
mit unter den Begriff der Sicherheitspolizei zu bringen seien. G. Meyer? 1, 
159 (Meyer-Dochow 2 8. 1451) war aber der Ansicht geblieben, daß dieser Zwang 
auch ausgeübt werden könne, um natürliche Gefahren zu beseitigen. Ebenso 
bat nach Loening, H.d.St.? 6, 1064 die Polizei auch den durch Naturereignisse
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Verwaltung, während die Verwaltungspolizei nur einen Teil 
ihrer 'l’ätigkeit auf den verschiedenen Verwaltungsgebieten bildet. 

Unter den Maßregeln zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichenSicherheit(Rechtssicherheit)® sind ordentliche 
und außerordentliche zu unterscheiden. 

1. Die ordentlichen Maßregeln gelangen unter gewöhn- 
lichen Verhältnissen zur Anwendung und zwar allgemeine gegenüber 
jedermann und besondere gegenüber Personen, deren Gemein- 
gefährlichkeit feststeht oder bei denen die Möglichkeit vorliegt, daß 
sie gemeingefährlich werden können. (Fremde, bestrafte Per- 
sonen, Bettler, Landstreicher, Prosti tnierte) Gegen 
einen beschränkten Personenkreis richten sich auch die Maßregeln, 
die gegenüber der Presse, Vereinen und Versammlungen, 
Gast- und Schankwirtschaften und gegenüber Glücks- 
spielen ergriffen werden. 

2. Außerordentlich eMaßregeln (Bolagerungszustand) 
kommen gegenüber aussergewöhnlichen Zuständen zur Anwendung 
und können auf dem Verordnungswege eingeführt werden 5, 

1. Allgemeine Maßregeln. 

8 30. 
1. Verhaftungen!. Eine Verhaftung? kann eine straf- 

prozessuale oder eine polizeiliche Maßregel sein. Die 
  

herbeigeführten Gefahren (z. B. den durch Überschwemmung, Bergrutsch, 
Epidemien, Viehseuchen usw. verursachten Gefahren) entgegenzutreten. Die 
Polizei habe zunächst das gesamte öffentliche Leben zu beobachten und zu 
überwachen, um überall rechtzeitig da einschreiten zu können, wo die öffent- 
liche Ordnung und Sicherheit bedroht erscheint. — Mayer 1, 265 hat an- 
genommen, daß G. Meyer offenbar an die Gefährdung durch Sachen gedacht 
abe, gegen welche die Polizei wirken müsse, z. B. durch ein einsturzdrohendes 

Gebäude. „Allein wenn er die polizeiliche Beseitigung eines solchen als Be- 
schränkung der persönlichen Freiheit des Eigentümers gelten läßt, dann ist die 
Einsturzgefahr, die das Gebäude bietet, doch wohl mit demselben Rechte eine 
Gefährdung, die von dem Eigentümer ausgeht.“ u 

8 Loenin B: Art. Polizei. H.d.St.® 6, 1065: Die Sicherheitspolizei bildet 
ein besonderes Gebiet der inneren Verwaltung, das sich von anderen Gebieten 
dadurch unterscheidet, daß auf ihm die Verwaltung nur als Polizei auftritt. 
Vgl. auch oben $ 1, III. — Gegen diese Unterschei ung: Mayer 1, 256. 

+ Über den Begriff der öffentlichen Sicherheit vgl. 8 3. — Anschütz, 
Die Polizei S. 16; Fleiner S, 318; Loening 8. 269: soweit die Herstellun 
und Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit Aufgabe der Polizei ist, wird 
sie als Sicherheitspolizei bezeichnet; Neumeyer, Internationales Verwaltungs- 
recht 1, 93; Rosin, Polizeiverordnungsrecht? S. 246; Thoma, Polizeibefehl 1, 30: 

Sicherheitspolizei in dem jetzt allgemein üblichen Sinne und die polizeiliche 
Abwehr verbrecherischer Angrifie auf die Rechtsordnung. Dazu: Loening 
H.d.St.® 6. 1064. 

6 Rechtsentwicklung: Während die ordentlichen sicherheitspolizei- 
lichen Maßregeln zum Teil schon in sehr frühe Zeiten zurückreichen, konnte 
sich ein Bedürfnis nach außerordentlichen erst, nachdem eine schärfere Scheidung 
zwischen Gesetzgebungs- und Verordnungsgewalt eingetreten war, also erst seit 
Einführung der konstitutionellen Staatseinrichtungen entwickeln, — nel. 5 318, 

ı Seuffert, Art. Verhaftungen und verwandte Maßnahmen. W.! 2, 671; 
Goldschmidt, Strafrecht, vgl. Allg. Teil 4, 336. 

2 Rechtsentwieklung: Während noch in der Carolina das Bestreben



144 Allgemeine Maßregeln. 5 30. 

strafprozessuale Verhaftung bezweckt die Bestrafung eines Ver- 
brechers; die polizeiliche Verhaftung erfolgt zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Sittlichkeit, insbesondere zur 
Verhütung von Verbrechen oder zum eigenen Schutze der verhafteten 
Person. 

Die Reichsstrafprozeßordnung gestattet die Verhaftung wegen 
eines begangenen Verbrechens: 1. auf Grund eines richterlichen Haft- 
befehls, 2. durch Polizei- und Sicherheitsbeamte bei Gefahr im Ver- 
zuge, 3. durch jeden Privaten bei Betreffen auf frischer Tat, wenn 
der Verbrecher der Flucht verdächtig ist oder seine Persönlichkeit 
nicht sofort festgestellt werden kann?®. | 

Die polizeiliche Verhaftung hat nur durch wenige Landes- 
gesetze eine ausdrückliche Regelung erfahren *, deren Bestimmungen 
durch die Reichsstrafprozeßordnung, die lediglich von der straf- 
prozessualen Verhaftung handelt, nicht berührt worden sind. Auch 
ohne ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung muß der Polizei als 
Ausfluß ihrer allgemeinen Zwungsgewalt die Befugnis zugestanden 
werden, Verhaftungen vorzunehmen, wenn sie im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit, Ruhe oder Sittlichkeit oder zum eigenen 
Schutze der verhafteten Person notwendig erscheinen. Darüber, ob 

hervortritt, den Angeklagten gegen jede ungerechtfertigte Verhaftung zu 
schützen, hatte sich unter der Herrschaft des Inquisitionsprozesses ein fast 
unbeschränktes Verhaftungsrecht des Richters ausgebildet. Von dem polizei- 
lichen Verhaftungsrecht war dieses schon deshalb nicht sireng geschieden, weil 
richterliche und polizeiliche Befugnisse regelmäßig in den Händen derselben 
Behörden lagen. Jedenfalls galt die Polizei für befugt, ebensogut wie die 
Strafjustiz Verhaftungen vorzunehmen, und zwar nicht nur wegen begangener 
Verbrechen, sondern auch zu ihrer Verhinderung (vgl. Lotz, Über das Verhältnis 
der Polizei zur Kriminaljustiz. Neues Arch. f. Kriminalrecht 4, 184. 

Die Landesyerfassungen des 19. Jahrhunderts suchten diese Befugnisse 
einzuschränken und setzten größtenteils fest, daß eine Verhaftung nur in den 
gesetzlich bestimmten Fällen und unter Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Formen erfolgen dürfe (preuß. Verf. Art. 5; bayr. Verf. Tit. IV $ 8; sächs. Verf. 
\ 27; württ Verf. 8 26; bad. Verf. 8 15; hess. Verf. $ 33; Sachs -Altenb. G.G. 

51; Sachs.-Kob.-Goth. StG.G. 32; wald. Verf. $ 29. Da man bei diesen Be- 
stimmungen in der Regel nur die strafprozessuale Verhaftung im Auge 
hatte,, so erfolgte die gesetzliche Regelung gewöhnlich durch die Strafproze - 
ordnungen. Diese setzten als Erfordernis der Verhaftung den Erlaß eines Haft- 
befehls seitens des Richters fest und gestatteten daneben in Ausnahmsfällen (bei 
Ergreifung auf frischer Tat, bei Verdacht der Flucht usw.) auch ein Einschreiten 
der Polizeibehörde ohne Haftbefehl mit der Verpflichtung, den Verhafteten 
binnen bestimmter Zeit dem zuständigen Richter vorzuführen. An die Stelle 
der landesgesetzlichen Vorschriften sind die Bestimmungen der Reichsstraf- 
prozeJordnung geugten. 

° RStr.P.O. 8$ 112—132. Dort wird unterschieden zwischen Verhaftnng 
und vorläufiger Festnahme. Die Verhaftung (l) erfolgt durch richterliche Ver- 
fügung (Haftbefehle), die vorläufige Festnahme (2 und 3) bedarf der richter- 
lichen Bestätigung. 

* Preuß G. zum Schutze der persönlichen Freiheit vom 12, Februar 1850 
6; bayr, Ausf.G. zur RStr.P.O. voın 18. Aug. 1879, Art. 102; bad. Pol.Str.G.B. 
30; hess. StädteÖrdg. vom 3, Juli 1911 Art. 1290 11,3. Old. St.G.G. Art. 39 
4. Hamb. G., das Verhältnis der Verwaltung zur Rechtspflege betr.. vom 

3. April 1879 8 22, Lübeck. G., die Strafbefugnisse der Polizei- und Ver- 
waltungsbehörden betr., vom 16. Juni 18798 4. — Vgl. dazu Seuffert, W.!2, 690; 
Loening 8. 25.
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diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet das Ermessen der zu- 
ständigen Polizeibeamten, Die durch eine polizeiliche Verhaftung 
veranlaßte Haft hat also weder den Charakter einer Untersuchungs- 
noch den einer Strafhaft, sondern den einer polizeilichen Ver- 
wahrung. Daraus folgt, daß der Verhaftete entlassen werden muß, 
wenn die Gefahr, wegen der die Verhaftung erfolgte, beseitigt ist. 
Die Landesgesetze bestimmen den Zeitraum, innerhalb dessen die 
Entlassung zu erfolgen hat. 

2. Waffenpolizei®. Reichsrechtlich® ist es verboten, Vorräte 
von Waffen oder Schießbedarf außerhalb des Gewerbebetriebes heim- 
lich oder gegen das Verbot der Behörde zur gelegentlichen Ver- 
wendung aufzusammeln’?, einem gesetzlichen Verbot zuwider® Stoß-, 
Hieb- und Schußwaffen, die in Stöcken oder Röhren oder in ähn- 
licher Weise verborgen sind, feilzuhalten oder mit sich zu führen 
und in öffentlichen Versammlungen bewaffnet zu erscheinen!, Das 
Tragen von Waffen kann auf Grund landesrechtlicher Bestimmungen 
vom Besitz eines Waffenscheins abhängig gemacht werden. Außer- 
dem bestehen landesrechtliche Vorschriften über den Besitz von Ge- 
schützen, das Waffentragen seitens jugendlicher Personen und das 
Waffenführen während aufständischer Bewegungen !!, 

3. Die Polizei der Sprengstoffe will die Gefahren be- 
seitigen, die durch den Besitz von Sprengstoffen durch gemein- 
gefährliche Personen entstehen können. Diese Gefahren sind durch 
die Entdeckung neuer Sprengstoffe (Dynamit usw.) und ihrer Ver- 
wendung zu verbrecherischen Zwecken in solchem Umfange hervor- 
getreten, daß die Gesetzgebung fast aller europäischen Staaten sich 
zu einem Einschreiten veranlaßt gesehen hat. Auch im Deutschen 
Reiche ist ein Gesetz über Sprengstoffe erlassen worden, das neben 
strafrechtlichen Vorschriften eine Reihe verwaltungsrechtlicher Be- 
stimmungen enthält!®. Danach ist der gesamte Verkehr mit Spreng- 
  

5 Loening S. 289; v. Stengel. Art. Sicherheitapolizei, W.! 2, 453, 
6 Rechtsentwicklung: Die Waffenpolizei als Maßregel gegen die un- 

zweckmäßige Verwendung von Stoß-, Hieb- und Schußwaffen hat sich in Frank- 
reich seit der Revolution entwickelt und von da nach Deutschland verbreitet. 
In älteren Zeiten war das Führen von Waffen häufig von einer polizeilichen 
Erlaubnis abhängig, in neuerer Zeit beschränkt man sich wesentlich darauf, das 
Führen heimlicher Waffen zu verbieten. Auf diesem Standpunkt steht auch 
das R.Str.G.B. Eine reichsrechtliche Regelung über die Führung von Waffen- 
scheinen ist noch nicht erfolgt. 

T RStr.G.B. $ 360 Ziff. 2. . 
8 Landesgesetzliche Verbote dieser Art finden sich im preuß. Str.G.B. vom 

14. April 1851 8 345 Nr. 7, Bayr. Pol.Str.G.B. Art.2 Nr. 10 und Art. 39; V. vom 
4. Jan. 1872 8 9. Sächs. V. vom 80. Nov. 1835 und vom 21, Juli 1874, Württ, 
Pol.Str.G.B. vom 27. Dez. 1871 Art. 8. Bad. Pol.Str.@.B. $ 41 code penal Art. 314, 

® RStr.G.B. 5 367 Ziff. 9. 
10 Ver.G. 8 11. 
11 Bayr. Pol.Str.G.B. Art.39, V. vom 21. Jan. 1872. Sächs. V. vom 28, Juli 1856. 

Württ. G. vom 1. Juni 1853. Bad. Pol.Str.G.B. $ 41. Französ. G. vom 24, Mai 1894. 
Ord. vom 23. Febr. 1897 für Elsaß-Lothringen. 

12 R.G. gegen den verbrecherischen und pemeingefährlichen Gebrauch von 
Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 (R.G.Bl. S. 61). — Kommentar von Galli in 
Stengleins Nebeng.* 1, 324. Das R.G. wird als Sprengstoff- oder als Dynamit- 
gesetz bezeichnet, 

Mcoyor-Dochow, Deutsches Verwaltuflgsrecht I. 4. Aufl. 10
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stoffen !®: Herstellung, Vertrieb, Besitz und Einführung aus dem Aus- 
lande, unbeschadet der bestehenden sonstigen Beschränkungen “%, nur 
mit polizeilicher Genehmigung zulässig. Die Genehmigung kann 
jederzeit zurückgenommen werden. Gegen die Versagung und die 
Zurücknahme der Genehmigung wird nur Beschwerde an die Auf- 
sichtsbehörde zugelassen. Fabrikanten und Händler von Spreng- 
stoffen haben über ihren Geschäftsbetrieb Register zu führen, Die 
Vorschriften über Sprengstoffe finden keine Anwendung auf solche, 
die vorzugsweise als Schießmittel dienen!®, und auf solche, die von 
Reichs- oder Landesverwaltungen zum eigenen Gebrauch hergestellt, 
besessen, eingeführt oder vertrieben werden !®, 

4. Bei Unglücksfällen oder gemeiner &efahr oder Not 
darf die Polizei jedermann zur Hilfe auffordern (Nothilfe). Der 
Aufgeforderte ist verpflichtet, Folge zu leisten, wenn er dies ohne 
erhebliche eigene Gefahr tun kann. Die Nichtbefolgung des Gebotes 
ist mit Strafe bedroht !7, 

5. Der Befehl zum Auseinandergehen an eine auf 
öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen!® ver- 
sammelte Menschenmenge. Zum Erlaß eines derartigen Be- 
fehls ist der zuständige Polizeibeamte oder Befehlshaber der zur Be- 
seitigung des Auflaufes aufgebotenen bewaffneten Macht befugt. Die 
versammelte Menge muß dem Befehle Folge leisten. Tut sie dies 
nach dreimaliger Aufforderung nicht, so tritt Bestrafung ein "®. 

6. Um die Gemeinden für die Aufrechterhaltung der Ruhe 
und Ordnung in ihrem Gebiete zu interessieren, haben neuere Landes- 
gesetze ihnen die Verpflichtung auferlegt, den durch Aufläufe 
und Zusammenrottungen in ihrem Gebiete veranlaßten 
Schaden zu ersetzen?‘ Die Verpflichtung der Gemeinden 
  

18 Was unter Sprengstoffen zu verstehen ist, sagt das R.G. nicht. Land- 
mann 8 16° bezeichnet als Sprengstoffe alle explodierenden Stoffe, die zur 
Verwendung als Sprengmittel geeignet sind. — Lexis, Art. Sprengstoffe. H.d. 
St.? 7, 690: Sprengstofe sind chemische Verbindungen von geringer Stabilität, 
die durch Entzündung oder auch schon durch Schlag, Stoß, Reibung explodieren, 
d. h. sich mit großer Schnelligkeit und Heftigkeit in gasförmige Zersetzungs- 
produkte umwandeln, 

1% Diese Beschränkungen sind aufgezählt bei Galli $ 1!°, sie sind ent- 
halten in der Gew.O. 58 16, 95 Abs. 2, 56 Ziff. 6, 42a, Strafbest. 88 147, 148 
zift. 4, 146 Ziff. 4, RStr.G.B. 8 967 Nr. 5; Eisenb.Verk.O. $ 54; PostO. $ 11. 

s Bek. d. Reichsk. vom 29. April 1903 über Pulversorten, die nicht nnter 
das Sprengstoffgesetz fallen, abg. durch Bek. vom 20. Mai 1907. 

‚. „© Die Bestimmungen des G. beziehen sich auch nicht auf den Verkehr 
mit Stoffen, aus denen Sprengstoffe leicht hergestellt werden können. 

„„.. 1" R.Str.G.B. 8 360 Nr. 10 (sog. Liebes aragraplı) Vgl.Leuthold, Art. Not- 
hilfe, W.' 2, 175; Frank $ 360, X; Pedotti, ie Unterlassung der Nothilfe 
(schweiz. Recht), 1911. 

‚ „1° Sie müssen allgemein zugänglich sein, es kommt nicht darauf an, ob 
sic im Sinne des Privat- oder Verwaltungsrechts öffentlich sind. Frank 8 116, I. 

1% R.Str.G.B. $ 116. 
*° Das E.G. z. B.G.B. Art. 108 hat die landesgesetzlichen Vorschriften 

bestehen lassen, — Preuß. G., betr. die Verpflichtung der Gemeinden zum 
Ersatz des bei öffentlichen Aufläufen verursachten Schadens vom 11. März 1850. 
V. vom 17. Aug. 1835 $ 11. Bayr. G., die Verpflichtung zum Ersatze des bei 
Aufläufen Jiesseits des Rheins verursachten Schadens betr., vom 12 März 1850 
durch A.G. zum B.G.B. Art. 142 auf die Pfalz ausgedehnt. Sächs, B.G.B.
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hat, obwohl bei ihrer Feststellung Gesichtspunkte des öffentlichen 
Interesses maßgebend gewesen sind, doch ihrem Inhalt nach den 
Charakter einer privatrechtlichen Verbindlichkeit. Sie kann daher 
von den Beschädigten im Wege der gerichtlichen Klage geltend ge- 
macht werden. 

2. Besondere Maßregeln. 

a) Presse. 

8 31. 
Man unterscheidet zwei Systeme des Preßrechtes: das Pro- 

hibitiv- oder Präventivsystem und das Repressivsystem. 
Ersteres sucht rechtswidrige oder sicherheitsgefährliche Handlungen 
der Presse dadurch zu verhindern, daß es die Herstellung und Ver- 
breitung der Preßerzeugnisse an eine vorherige obrigkeitliche Prüfung 
und Bewilligung knüpft (Zensur). Letzteres macht die Herstellung 
und Verbreitung der Preßerzeugnisse von einer derarligen Ge- 
nehmigung nicht abhängig, sondern läßt, wenn von der Presse ver- 
botene Handlungen begangen sind, nur eine nachträgliche Bestrafung 
eintreten. 

Eine einheitliche Regelung des Preßrechtes® ist durch das 
  

1496. Württ. G., das Verfahren bei dem Aufgebot der bewaffneten Macht 
etr., vom 28. Aug. 1849, Art. 14 ff, Bad. G., die Entschädigungspflicht der 

Gemeindeangehörigen wegen der bei Zusammenrottnngen verübten Verbrechen 
betr,, vom 13. Februar 1851. Hess. G., die Verantwortlichkeit der Gemeinden 
für Verletzungen und Beschädigungen infolge von Zusammenrottungen betr., 
vom 9. März 1859. S.-Weim. G. über die Haftpflicht der Gemeinden für die 
bei einem Aufruhr, Auflauf oder Landfriedensbruch vorgekommenen Eigentums- 
verletzungen, vom 14. April 1848. S.-Goth. G., die Haftung für die bei einem 
Auflauf vorkommenden Beschädi gungen betr., vom 13. November 1848. S.-K.ob.-G., 
die Vergütung der bei einem Aufruhr verübten Beschädigungen des Eigentums 
betr., vom 6. April 1848, Braunsch w. Städte-Ord. vom 19. März 1850, 58 168173. 
Schwarzb.-Rud.G., die Haftpflicht der Gemeinden bei gewaltsamen Störungen 
der öffentlichen Ruhe betr., vom 5. Januar 1849. Wald., G. über den Ersatz 
des bei Zusammenrottungen entstandenen Schadens, vom 4. November 1848. 
Brem. V., die Entschädi ungspflicht der Gemeinden bei Tumulten betr, vom 
10. Dezember 1849. — In saß-Lothringen ist noch das franz. G. vom 
10. vendemiaire des Jahres IV. in Geltung. — Vgl. Möricke, Die deutschen 
Tumultgesetze. 1909. . 

! Loening 861; Neumeyer, Internationales Verwaltungsrecht (1910) 1, 
183; Bücher, Die Presse, Handb.d. Pol. 1, 262; Pözl und Brater, Art. Preß- 
freiheit und Preßpolizei, Staatswörterbuch 8, 227; Kommentare zum Reichs- 
preßgesetz (Preß-G.) von Thilo 1874, Marquardsen 1875, Koller 1888; 
v. Schwarze-Appelius* 1908, Delius 1895; Stenglein, Nebengesetze 
1, 295; Berner, Lehrbuch des deutschen Preßrechts 1876; v. Liszt, Das 
deutsche Reichspreßrecht 1880; Art. Preßgesetzgebung, Preßgewerbe, Preß- 
polizei R.L. 3, 190; Jolly, Art. Preßgewerbe, Preßpolizei W.! 2, 300; Rehm, 
Art. Preßgewerbe und Preßrecht H.d.St.? 6, 1198; Klocppel, Reichspreß- 
recht 1894; Gusti, Grundbegriffe des Preßrechts 1909; Ebner, Das deutsche 
Preßrecht 1909; Friedenthal, Beiträge zu einem Preßverwaltungsstrafrecht 
1910; Ebner, Das deutsche Zeitungsrecht 1908—10; Dochow, Encyel.? Bd.4. 

2? Rochtsentwicklung: Die Notwendigkeit, die Verhältnisse der Presse 
rechtlich zu ordnen, entstand mit Brfindung der Buchdruckerkunst. 
Die Einführung der Zensur erfolgte zunächst durch Anordnungen der Päpste 
(Sixtus IV., Alexander VI, Leo X). Auch in Deutschland wurde sie ursprünglich 

10*
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Reichsgesetz über die Presse vom 7. Mai 1874 erfolgt ®. 
Es beruht auf dem Grundsatze der Preßfreiheit*t. Die Presse 
  

von den kirchlichen Organen gehandhabt (vgl. Sachse, Die Anfänge der 
Bücherzensur in Deutschland. 1870. Seit dem 16. Jahrhundert beschäftigte 
sich die Reichsgesetzgebung mit dem Gegenstande. Die Reichsgesetze be- 
stimmten, daß auf den Drucksachen Name und Wohnort des Druckers angegeben 
werden müßte und daß die landesherrliche Obrigt eit alle Preßerzeugnisse zu 
überwachen und nötigenfalls zu verbieten habe (R.A. von 1529 8 9, von 1530 
8 58, von 1541 840, R P.O. von 1548 Tit.38. R.A. von 1570 88 154-159. R.P.O. 
von 1577 Tit. 35. Kais. Ed. vom 18. Juli 1715 [Neue Sammlung der Reichs- 
abschiede, Bd. IV, S,33]. Kais. Pat. vom 10. Februar 1746 a.a.O. Anh. S. 114). 
Um die Durchführung dieser Maßregeln zu erleichtern, wurde festgesetzt, daß 
Druckereien nur in Residenz-, Universitäts- und ansehnlichen Reichsstädten 
zugelassen werden sollten (R.A. von 1750 8$ 155 und 156. R.P.O. von 1577 
Tit.35, 86). Zur Überwachung des Bücherwesens im Reiche bestand ein kaiser- 
liches Bücherkommissariat zu Frankfurt a. M. Trotz dieser Bestimmungen 
wurde die Zensur nicht überall sofort in Anwendung gebracht, sondern erst 
allmählich im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts, oft auf Grund von Verträgen 
mit einzelnen Druckern durchgeführt (Berner S. 26). Im 18. Jahrhundert bestand 
sie fast in allen deutschen Territorien, doch kam vereinzelt nuch völlige Frei- 
heit der Presse vor. 

Art. 18 der deutschen Bundesakte sicherte eine einheitliche Gesetzgebung 
über die Presse zu, die auf dem Prinzip der Preßfreiheit beruhen sollte. Den- 
selben Grundsatz brachten die in dieser Zeit erlassenen Verfassungen und 
Gesetze der Einzelstaaten zur Durchführung (B.B. vom 20. September 1819 
[G. v. Meyer, Corpus juris confoederationis Germanicae, Bd. Il, S. 97)). Dem 
ursprünglich nur auf fünf Jahre erlassenen Gesetze wurde definitive Geltung 
beigelegt durch B.B. vom 16. Aug. 1824 a. a. O. S. S. 157 £.) führte jedoch für 
alle Zeitungen, Zeitschriften und Bücher bis zu zwanzig Bogen die Zensur 
wieder ein, cine Maßregel, welcher die entgegenstehenden Gesetze der Einzel- 
staaten weichen mußten (Zachariae, Deutsches Staats- und Bundesrecht 1 $ 88 
8.455"), Der B.B. vom 3. März 1848 (G. v. Meyer a. a. O. S. 460) stellte die 
Preßfreiheit wieder her, die seit dieser Zeit Geltung in Deutschland behielt. 
Die Verhältnisse der Presse wurden durch landesgesetzliche Bestimmungen 
eregelt (Preuß. G. vom 12. Mai 1851; bayr. G. vom 4. Juni 1848 und 17. März 
850; sächs. G. vom 3. Mai 1850; bad. G. vom 5. Mai 1852; hess. G. vom 

1. Aug. 1862. Neue bundesrechtliche Vorschriften versuchte der B.B. vom 
6. Juli 1854 aufzustellen (G.v. Meyer a.a.O. S.460), dessen Einführung jedoch 
in sehr vielen Bundesstaaten, namentlich in allen größeren (Österreich, Preußen, 
Bayern) unterblieb. Die aus dieser Zeit stammenden Landesgesetze und der 
erwähnte B.B. standen allerdings insofern auf dem Standpunkte der Preßfreiheit, 
als sie die „reßerzeugnisse keiner vorgängigen Zensur unterwarfen. Nichts 
destoweniger wurden durch sie zahlreiche Beschränkungen der Presse aufrecht 
erhalten; zu diesen gehörten namentlich die für Ausübung von Preßgewerben 
erforderlichen Konzessionen, die Konzessionsentziehungen auf administratirem 
Wege und die Kuutionsbestellungen bei der Herausgabe von Zeitungen. 

‚Nach Auflösung des Deutschen Bundes wurden viele dieser Beschränkungen 
beseitigt, zum 'Teil auf dem \Vege der I,andesgesetzgebung, zum Teil durch die 
Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869. Eine einheitliche Regelung des Preß- 
rechtes ist durch das Reichsgesetz über die Presse vom 7. Mai 1874 
(Pr.G.) erfolgt. 

° In Elsaß-Lothringen kommen nach & 1 des G. über die Presse vom 
8. Aug. 1898 die Bestimmungen des Reichspreßgesetzes mit Ausnahme der 88 14, 
23—29 und 31 als landesrechtliche Vorschriften zur Anwendung. Die Verbreitung 
einer außerhalb des Reichsgebietes herausgegebenen Druckschrift oder einzelner 
Teile einer solchen in Elsaß- Lothringen kann von dem Ministerium verboten 
werden. Vgl. Bruck, Staats- und Verwaltunger. in Els.-Lothr. 2 8 93; Fisch- 
bach, Das G, über die Presse für Els.-Lothr, 1912, 

* Pr.G. $ 1. — Die folgende Darstellung hat dem Zweck des vorliegenden 
Werkes entsprechend das Verwaltungsrecht der Presse zum egen-
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ist nur den Beschränkungen unterworfen, die durch eine ausdrück- 
liche reichsgesetzliche Vorschrift vorgeschrieben oder zugelassen sind. 

I. Die Herstellung von Druckschriften. Die Ausübung 
der Gewerbe zur Herstellung und Verbreitung von Druckschrift 
(Preßgewerbe) unterliegt den Vorschriften der Gewerbeordnung, 
ist also freid. Wer ein Preßgewerbe betreiben will, bedarf keiner 
Konzession, ist aber verpflichtet, neben der allgemeinen Anzeige, zu 
der jeder Gewerbetreibende verpflichtet ist, noch eine besondere 
Anzeige über das Lokal zu erstatten, in dem das Gewerbe betrieben 
wird®. Eine Entziehung der Befugnis zum Gewerbebetrieb kann 
weder im administrativen noch im richterlichen Wege erfolgen”. 

Druckschriften sind alle durch die Buchdruckerpresse oder 
durch andere mechanische und chemische Mittel bewirkten, zur Ver- 
breitung bestimmten Vervielfältigungen von Schriften, von bildlichen 
Darstellungen mit oder ohne Schrift, und von Musikalien mit Text 
und Erläuterungen®, Die Bestimmungen über Druckschriften finden 
keine Anwendung auf Stimmzettel, die nur die Bezeichnung der zu 
wählenden Personen enthalten ®. 

Die Herstellungvon Druckschriften ist frei, eine polizei- 
liche Erlaubnis und eine Kautionsstellung ist nicht erforderlich, 

Für die äußere Form der Druckschriften bestehen ge- 
setzliche Vorschriften. Auf ihnen muß der Name und Wohnort des 
Druckers, und, wenn sie für den Buchhandel oder sonst zur Ver- 
breitung bestimmt sind!?, der Name und Wohnurt des Verlegers, 
beim Selbstbetriebe des Verfassers oder Herausgebers genannt sein. 
An Stelle des Namens des Druckers oder Verlegers genügt die An- 
gabe der in das Handelsregister eingetragenen Firma!!, Aus- 
genommen sind die nur den Zwecken des Gewerbes und Verkehrs, 
des häuslichen und geselligen Lebens dienenden Druckschriften, 
als Formulare, Preiszettel, Visitenkarten und dergl., sowie die von 
den deutschen Reichs-, Staats-- und Gemeindebehörden, von dem 
Reichstage oder der Landesvertretung eines deutschen Bundesstaates 
ausgehenden Druckschriften, soweit sich ihr Inhalt auf amtliche Mit- 

  

stand, mit dem Preßstrafrecht beschäftigt sie sich nicht. Vgl. Loening 
S. 280. 

5 Pr.G. 5 4. 
6 Gew.O.8 14: Buch- und Steindrucker, Buch- und Kunsthändler, Antiquare, 

Leihbibliothekare, Inhaber von Lesekabinetten, Verkäufer von Druckschriften, 
Zeitungen und Bildern. — Auch die Verkäufer von Photographien, Ansichts- 

karten und Heiligenbildern gehören dazu Landmann® 1, 146. 
T Pr.&. 8 4. 
8 Pr.G. 8 2. — v. Liszt S. 13. 
9 R.G., betr. die Stimmzettel für öffentliche \Vahlen, vom 12. Nov. 1884; 

Pr.G. 8 6 Abs. 2; vgl. auch Landmann $ 43°. 
1ö Unter Verbreitung wollen einige Schriftsteller nur die gewerbs- 

mäßige Verbreitung verstehen, so namentlich v. Liszt S. 73 und, wie es 
scheint, auch Marquardsen 8.68. Diese Interpretation wird aber durch den 
Wortlaut des betreffenden Paragraphen nicht gerechtfertigt und kann ebenso- 
wenig aus seiner Entstehungsgeschichte nls begründet nachgewiesen werden. 
Vgl. die Literatur und Rechtsprechung über den Begriff des Verbreitens bei 
v. Schwarze-Appelius und Stenglein $ 9. 

1 Pr.&. 8 6.
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teilungen beschränkt!®. Unter Gemeindebehörden sind Kommunal- 
behörden im weitesten Sinne des Wortes zu verstehen !®. Dagegen 
gehören die amtlichen Publikationen der Kirchenbehörden nicht zu 
den Druckschriften, die von den Bestimmungen des Gesetzes aus- 
genommen sind*, Kupferstiche avant la lettre fallen ebenfalls nicht 
unter die im Gesetz bestimmten Ausnahmen, doch pflegt bei ihnen 
die Praxis von der Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen tat- 
sächlich abzusehen ?°, 

Besondere Vorschriften bestehen für dieperiodische Presse, 
d. h. für Zeitungen und Zeitschriften, die in monatlichen oder kürzeren 
Fristen erscheinen. Sie müssen außer der Bezeichnung der vorher 
genannten Personen auf jeder Nummer, jedem Hefte oder Stücke 
den Namen und Wohnort des verantwortlichen Redakteurs 
enthalten !*. Verantwortliche Redakteure dürfen nur Personen sein, 
die verfügungsfähig, im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind 

und im Deutschen Reiche ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf- 
enthalt haben!”, Die Bezeichnung von Personen als Redakteure, 
welche die Redaktion tatsächlich nicht führen (Scheinredakteure), ist 
unzulässig!®. Dagegen können für dieselbe Druckschrift mehrere 
Redakteure genannt werden; es muß nur mit Bestimmtheit zu er- 
sehen sein, für welchen Teil der Druckschrift jeder von ihnen die 
Redaktion besorgt!®., Die Verpflichtung, einen verantwortlichen 
Redakteur anzugeben, besteht nicht für die amtliche Mitteilungen 
enthaltenden Publikationen der deutschen Reichs-, Staats- und Ge- 
meindebehörden, des Reichstages und der Landesvertretungen, sowie 
für die auf mechanischem oder chemischem Wege vervielfältigten 
periodischen Mitteilungen (Korrespondenzen), die ausschließlich an 

edaktionen verbreitet werden 2°. Dagegen unterliegen letztere den 
allgemeinen Bestimmungen, die für Druckschriften überhaupt, nicht 
bloß für periodische bestehen. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die äußere Form 
  

12 Pr.G. 85 6, 12. 
‚ 12 Vgl. die Außerungen des Bundeskommissars v. Brauchitsch in der 

Reichstagssitzung vom 19. März 1874 (Sten. Ber. S. 423). 
‚ ,* Auch die kirchlichen Behörden, die als Organe des landesherrlichen 

Kirchenregiments fungieren, machen hiervon keine Ausnahme, denn sie sind 
keineswegs, wieBernerS$. 242 und Liszt S. 67 behaupten, als Staatsbehörden 
anzusehen. 

15 Vgl. hierüber die Verhandlungen in der Reichstagssitzung vom 18. März 
1874 (Sten. Ber. 8. 393). 

'e Pr.G. 8 7. — Als verantwortlicher Redakteur gilt die Person, der die 
Oberaufsicht über die gesamte Redaktion übertragen ist und die den Inhalt jeder 
Nummer einer periodischen Zeitschrift auf seine etwaige kriminelle Bedeutung 
zu prüfen hat (v. Liszt S. 37: Loening S. 2822), 

1 Pr.G. 88. 
iR Pr.G. 8 18. 
9 Pr.G.S8 7 
 Pr.G. 85 12 und 13. Da gedruckte Korrespondeuzen ebenfalls. auf 

mechanischem Wege vervielfältigt sind, so muß entgegen einer Entscheidung 
des Reichsgerichtes (R.Str. 11. 408) angenommen werden, daß die Bestimmung des 
8 13 auch auf diese Anwendung findet. Übereinstimmend ein Urteil des Kammer- 
gerichte bei Reger 7, 93 (bei Johow 5, 292), Vgl. auch Schwarze- 

ppelius $ 13 8. 81: Kloeppel S$. 150; Stenglein $ 13 S. 807.
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der Preßerzeugnisse haben Strafe zur Folge und begründen die Be- 
fugnis der Polizeibehörde zur vorläufigen Beschlagnahme ?!, 

JI. Die Verbreitung von Druckschriften unterliegt 
mehrfachen Beschränkungen. 

1. Für die Verbreitung an öffentlichen Orten, auf 
Wegen, Straßen, Plätzen und anderen Orten, welche dem Publikum 
allgemein zugänglich sind (Bahnhöfe, Wirtschaftsräume usw.) gelten 
folgende Grundsätze: 

a) Zur gewerbsmäßigen Verbreitung von Druckschriften 
an öffentlichen Orten ist eine Erlaubnis der Ortspolizeibehörde er- 
forderlich, die in der Form eines für ein Jahr gültigen Legitimations- 
scheines erteilt wird??, Gewerbsmäßig ist jede Verbreitung, welche 
den Charakter einer dauernden, zum Zweck des Erwerbes statt- 
findenden Tätigkeit hat; als Verbreitung gilt nicht nur das Ver- 
kaufen und Verteilen, sondern auch das Anheften und Anschlagen. 
Der Legitimationsschein ist zu versagen: 1. Personen, die mit ab- 
schreckenden oder ansteckenden Krankheiten behaftet oder in ab- 
schreckender Weise entstellt sind. Der Umstand, daß eine Person 
in abschreckender Weise entstellt ist, berechtigt jedoch nicht zur 
Verweigerung des Legitimationsscheines, wenn sie sich auf bloßes 
Anschlagen oder Anheften von Preßerzeugnissen beschränken will, 
:2. Personen, die unter Polizeiaufsicht stehen, 3. Personen, die wegen 
gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bettelei, Landstreicherei, Trunk- 
sucht übel berüchtigt sind?®. Der Legitimationsschein ist in der 
Regel zu versagen: 1. Personen, die das fünfundzwanzigste 
Lebensjahr noch nicht überschritten haben“, 2. blinden, tauben, 
stummen und geistesschwachen Personen ®°. Der Legitimationsschein 
kann versagt werden: 1. Personen, die im Inlande keinen festen 
Wohnsitz haben, 2, wegen strafbarer Handlungen aus Gewinnsucht, 
‚gegen das Eigentum, gegen die Sittlichkeit, wegen voreätzlicher An- 
‚griffe auf das Leben und die Gesundheit der Menschen, wegen Haus- 
friedensbruchs, Widerstands gegen die Staatsgewalt, vorsätzlicher 
Brandstiftung oder Zuwiderhandlungen gegen Verbote oder Sicherungs- 
maßregeln gegen die Einführung oder Verbreitung ansteckender 
Krankheiten oder Viehseuchen zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
einer Woche verurteilt sind, wenn seit Verbüßung der Strafe fünf 
Jahre noch nicht verflossen sind. Anderen Personen als den hier 
erwähnten darf der Legitimationsschein nicht verweigert werden. 
Wegen Verweigerung des Legitimationsscheines ist der Rekurs zu- 
lässig, über den nach Maßgabe der Vorschriften, die bei gewerblichen 
Konzessionserteilungen gelten, entschieden wird 2°. Eine polizeiliche 

21 Pr.G. $$ 18, 19, 28. Vgl. über die in dieser Beziehung auftretenden 
strafrechtlichen Fragen v. Liszt S. 82, 

22 Gew.O. 8 43. Strafbestimmungen $ 148 Nr. 5. 
23 Gew.O. 88 48, 57 Nr. 1, 2, 4. \ 
> Ausgenommen, wenn es sich um den Ernährer einer Familie handelt. 

Novelle von 1896. Früher hieß es: Minderjährige. 
25 Gew.O. 88 49, 57a, 63 Abe. 1. In 
26 Gew.O. $3 48, 63. In Preußen findet. in diesen Fällen das Verwaltungs- 

streitverfahren statt (Z.G. vom 1. Aug. 1883 $ 116), ebenso in Württemberg kraft 
der Generalklausel in Art. 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 1876.
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Erlaubnis wird nicht erfordert für die Verteilung von Druck- 
schriften, die für Wahlzwecke bei der Wahl zu gesetzgebenden 
Körperschaften, d. h. Reichstag, Landtagen, Bürgerschaften bestimmt 
sind. Diese Freiheit besteht jedoch nur von der amtlichen Bekannt- 
machung des Wahltages bis zur Beendigung des Wahlaktes ?”, 

Verboten ist es, an öffentlichen Orten Druckschriften gewerbs- 
mäßig zu verbreiten, die in sittlicher oder religiöser Beziehung 
Ärgernis zu geben geeignet sind oder mittelst Zusicherung von Prämien 
oder Gewinnen vertrieben werden, oder in Lieferungen erscheinen, 
wenn nicht der Gesamtpreis auf jeder einzelnen Lieferung an einer 
in die Augen fallenden Stelle bestimmt verzeichnet ist. Wer Druck- 
schriften, andere Schriften und Bildwerke im Umbherziehen feilbieten 

will, muß der zuständigen Behörde ein Verzeichnis der Gegenstände 
vorlegen und darf nur die Druckschriften und anderen Gegenstände 
führen, die in dem Verzeichnis enthalten sind ?®, 

b) Für die nicht gewerbsmäßige Verbreitung von Druck- 
schriften an öffentlichen Orten ist eine vorherige Erlaubnis 
nicht erforderlich. Sie darf den Personen verboten werden, 
welchen die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Verbreitung versagt 
werden kann. Eine Ausnahme besteht auch hier für die Verbreitung 
von Druckschriften für Wahlzwecke zur Wahlzeit®®. 

c) Weitere Beschränkungen der Verbreitung von Preßerzeug- 
nissen an öffentlichen Orten sind auf Grund landesgesetzlicher 
Vorschriften möglich- Das Reichspreßgesetz behält der Landes- 
gesetzgebung das Recht vor, Bestimmungen über Bekannt- 
machungen, Plakate und Aufrufe zu erlassen®°, Bekannt- 
machungen sind für das Publikum bestimmte Mitteilungen aller Art, 
Plakate sind Preßerzeugnisse, die durch Anschlagen, Anheften oder 
Ausstellen zur allgemeinen Kenntnis gebracht werden sollen, Aufrufe 
sind Aufforderungen zu einer bestimmten Tätigkeit oder einem be- 
stimmten Verhalten. Die landesgesetzlichen Bestimmungen können 
sich auf das öffentliche Anschlagen, Anheften und Ausstellen und 
auf. die öffentliche unentgeltliche Verteilung beziehen ®!. Durch die 
Vorschrift des Reichspreßgesetzes sind aber nur die Bestimmungen 
der vor :seinem Erlaß bestehenden Landesgesetze aufrecht- 
erhalten worden, die sich speziell auf Bekanntmachungen, Plakate 
und Aufrufe beziehen*?. Dagegen ist es nicht zulässig, Vorschriften 

97 Gew.O. 8 43. Hier werden außer den Druckschriften zu Wahlzwecken 
auch noch Stimmzettel erwähnt. Diese Bestimmung hat aber ihre Erledigung 
durch das R.G. vom 12. März 1884 gefunden, wonach Stimmzettel überhaupt 
nicht als Druckschriften im Rechtssinne behandelt werden. 

18 Gew.D, Ü 42a, 56 Nr. 12, 148 Nr. 5. 
# Gew.O. 85 43, 148 Nr. 5; Pr.G. 8 5. 
 Pr.G. 8 30. 

‚* Für den Verkauf der gedachten Druckschriften sind also lediglich die 
Bestimmungen der Gewerbeordnung maßgebend. Dieser Punkt hat aber nur 

gerin e praktische Bedeutung, da Bekanntmachungen, Plakate und Aufrufe in 
er Regel nicht den Gegenstand des Verkaufes zu bilden pflegen. 
_®? Eine Übersicht dieser landesgesetzlichen Vorschriften gibt v. Liszt 

5.58, Marquardsen S. 257, Thilo S. 117, Berner S. 326. v. Schwarze- 
Appelius 8. 247.
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der früheren Landesgesetze, die allgemeine Beschränkungen der 
öffentlichen Verbreitung von Druckschriften enthalten, nach dem In- 
krafttreten des Reichspreßgesetzes in bezug auf Bekanntmachungen, 
Plakate und Aufrufe noch als fernerhin in Kraft befindlich zu be- 
handeln ®. Auch die Befugnis der Ländesgesetzgebung, neue Be- 
stimmungen über den Verkehr mit Bekanntmachungen, Plakaten 
und Aufrufen zu erlassen, umfaßt nur das Recht, sachliche Be- 
schränkungen dieses Verkehrs einzuführen, insbesondere die Ver- 
breitung gewisser Arten dieser Druckschriften zu verbieten oder 
von einer polizeilichen Erlaubnis abhängig zu machen. Dagegen er- 
scheint es nicht zulässig, auf dem Wege der Landesgesetzgebung die 
Verbreitung von Bekanntmachungen, Plakaten und Aufrufen solchen 
Personen zu untersagen, die nach Maßgabe der reichsgesetzlichen 
Vorschriften zur Verbreitung von Druckschriften befugt sind®*. Aber 
  

23 Dies wird namentlich für das Gebiet des preußischen Rechtes von 
Wichtigkeit. Das preuß. G. über die Presse vom 12. Mai 1851 $ 9 verbot 
Anschlagzettel und Plakate mit Ausnahme solcher, deren Inhalt in An- 
kündigungen über gesetzlich nicht verbotene Versammlungen, über öffentliche 
Vergnügungen, über gestohlene, verlorene und gefundene Sachen, über Verkäufe 
oder in anderen Nachrichten für den: gewerblichen Verkehr bestand, und mit 
Ausnahme amtlicher Bekanntmachungen öffentlicher Behörden. In $ 10 wurde 
für jede Verbreitung von Druckschriften an öffentlichen Orten 
das Erfordernis einer polizeilichen Erlaubnis aufgestellt. Nach Maßgabe der 
obigen Ausführungen ist nun allerdings der $ 9 des preußischen Preßgesetzes 
durch I des Reichapreßgesetzes aufrecht erhalten worden. (Vgl. auch 0.V.G. 6, 
418.) Der $ 10 ist dagegen seinem vollen Inhalte nach durch $ 43 der Gew.O. 
und $ 5 des Pr.G. ersetzt worden. (Vgl. auch Anm. 34) Die Bestimmungen 
dürfen nach Lage der Reichsgesetzgebung selbst auf Bekanntmachungen, 
Plakate und Aufrufe nicht mehr angewendet werden. Noch viel weniger kann 
natürlich der Fortbestand des ganzen $ 10 behauptet werden, denn, soweit er 
sich auf andere Druckschriften als Bekanntmachungen, Plakate und Aufrufe 
bezieht, berührt er ein Gebiet, das überhaupt gänzlich außerhalb des Bereiches 
der Landesgesetzgebung liegt. Die frühere preußische Praxis ging, allerdings 
von anderen Anschauungen aus und betrachtete den $ 10 noch als in Geltung 
befindlich. (Vgl. die Mitteilungen des Abg. Traeger in der Reichstagssitzung 
vom 12. April 1883. Sten, Ber. 3, 1879 fi.) Diese Praxis muß aber als un- 
berechtigt bezeichnet werden. 

34 Dies ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte des $ 30 des Pr.G. Die 
Regierungsvorlage vom 11. Febr. 1874 (Sten. Ber. 8, 135 fi.) stellte in $ 3 für 
die nicht gewerbsmäßige Verbreitung von Preßerzeugnissen an ötfentlichen 
Orten ganz allgemein das Erfordernis einer polizeilichen Genehmigung auf. In 

14 beschränkte sie die Befugnis zum Anheften, Anschlagen und der un- 
entgeltlichen Verteilung von Bekanntmachungen, Plakaten und Aufrufen auf amt- 
liche Bekanntmachungen, Ankündigungen über nicht verbotene Versammlungen, 
estohlene, verlorene und gefundene Sachen, Verkäufe, Vermietungen und andere 

Nachrichten für häusliche Zwecke und den „gewerblichen Verkehr. An Stelle 
des & 3 der Regierungsvorlage setzte die Kommission den jetzigen 55 des 
Preßgesetzes, der eine Erlaubnis nicht für notwendig erklärt, sondern nur die 
Zulässigkeit eines Verbotes ausspricht, und zwar mit der Motivierung, daß 
dadurch für die Kontrolle über die mit dem nicht gewerbsmäßigen Vertrieb von 
Preßerzeugnissen sich beschäftigenden Personen ausreichend gesorgt sei 
(IKKommiss. Ber..vom 10. März 1874. Sten. Ber. S.251). Der betreffende Paragraph 
wurde vom Reichstare ohne Debatte angenommen und auch von der Regierun 
nicht weiter bekämpft (Sitzung vom 16. März 1874. Sten. Ber. 1, 389). An Stelle 

des 8 14 der Re ierungsvorlage schlug die Kommission eine Fassung vor, welche 
die Plakate völlig froigab und nur die Ablieferung eines Pflichtexemplars vor- 
schrieb (Kommiss, Ber. S. 252, 259). Diese Fassung wurde vom Reichstage in
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auch der sachliche Geltungsbereich der Landesgesetzgebung ist 
durch reichsgesetzliche Festsetzung insoweit beschränkt worden, als 
die Verteilung von Bekanntmachungen, Plakaten und Aufrufen zu 
Wahlzwecken während der Wahlzeit und die nicht gewerbsmäßige 
Verteilung von Bekanntmachungen, Plakaten und Aufrufen in ge- 
schlossenen Räumen, auch wenn diese sonst den Charakter öffent- 
licher Orte haben, von einer polizeilichen Erlaubnis nicht abhängig 
gemacht, demnach auch nicht durch eine allgemeine gesetzliche Be- 
stimmung verboten werden darf®®, 

9. Der Handel mit Druckschriften im Umherziehen 
(Kolportage) unterliegt, wenn er gewerbsmäßig betrieben wird, 
den Vorschriften der Gewerbeordnung über den Gewerbebetrieb im 
Umbherziehen $®, 

3. Von jeder Nummer einer periodischen Druckschrift 
hat der Verleger, sobald die Austeilung oder Versendung beginnt 
(nicht vorher), ein Pflichtexemplar unentgeltlich an die Polizei- 
behörde des Ausgabeortes abzuliefern, die hierüber sofort eine Be- 
scheinigung zu erteilen hat®”., Die Verpflichtung besteht nicht bei 
Druckschriften, die ausschließlich den Zwecken der Wissenschaft, der 
Kunst, des Gewerbes oder der Industrie dienen, bei Publikationen 
der Reichs-, Staats- und Gemeindebehörden, des Reichstages und der 
Landesvertretungen mit amtlichen Mitteilungen und bei den für 
Redaktionen bestimmten Korrespondenzen ®®, 

Il. Der Inhalt der Druckschriften. Gewisse Mitteilungen 
müssen von der Presse gebracht werden, während andere ihr 
untersagt sind. 
 ,—,—E—— ur 6 EEE «Em {m en 

zweiter Beratung angenommen (Sitzung vom 19. März 1874. Sten. Ber. 1, 430), 
in dritter Beratung aber wegen des Widerspruches der verbündeten Regierungen 
wieder aufgegeben und an ihre Stelle die hier in Frage stehende Bestimmun 
des jetzigen $ 30 gesetzt. (Sitzungen vom 24. und 25. April 1874. Sten, Ber. 2, 
1101 und 1118.) Wie der Abg. Dr. Marquardsen im Namen der Antragsteller 
in dritter Beratung ausführte (Sten. Ber. S. 1084), sollte sie lediglich die Be- 
stimmungen in $ 14 der Regierungsvorlage ersetzen, also nur auf die sach- 
lichen Beschränkungen des Plakatwesens Bezug haben. Demnach kann nicht 
angenommen werden, daß dadurch der Landesgesetzgebung die Befugnis ge- 

ge en ist, gegenüber den Bestimmungen des $ 43 der Gew.O. und des $ 5 des 
r.G. noch weitere persönliche Beschränkungen eintreten zu lassen. Vgl. auch 

v. Liszt S. 57. 
*® Gew.O. $ 48. Hier werden allerdings nicht nur Bekanntmachungen, 

Plakate und Aufrufe, sondern ganz allgemein Druckschriften zu Wahlzwecken, 
ferner Stimmzettel, bei der Verbreitung in geschlossenen Räumen neben Druck- 
schriften auch noch andere Schriften und Bildwerke erwähnt. Diese Anführungen 
die durch die N. 13 erwähnte Praxis der preußischen Behörden veranlaßt sind 
(vgl. die Ausführungen des Abg. Traeger in der Reichstagasitzung vom 
12. April 18838. Sten. Ber. 8, 1879 und des Abg. Richter-Hagen in der 
Reichstagssitzung vom 1. Juni 1883. Sten. Ber. 4, 2723), müssen vom Stand- unkte des geltenden Rechtes aus als überflüssig bezeichnet werden. Denn die 
andesgesetzgebung besitzt keinerlei Befugnis, für die unentgeltliche Verteilung 

von anderen Druckschriften als Bekanntmachungen, Plakaten und Aufrufen 
irgend welche Beschränkungen einzuführen, Für Stimmzettel ist die Frage 
außerdem durch das R.G. vom 12, März 1884 erledigt‘ 

9” Gew.O. 88 55 ff. 
7 Pr.G.8 9, 
3 Pr.G. de 9, 12, 13.



Presse. 8 81. 155 

1. Eine Ver Bf lichtung zur Aufnahme bestimmter Mitteilungen 
besteht nur für die periodische Presse mit Ausnahme der amt- 
lichen Mitteilungen und Korrespondenzen für Redaktionen®?. Die 
Verpflichtung liegt dem verantwortlichen Redakteur ob, Sie besteht 
für amtliche Bekanntmachungen und für Berichtigungen 
von Tatsachen, 

Amtliche Bekanntmachungen öffentlicher Behörden 
(Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden) müssen auf deren Ver- 
langen in jede periodische Druckschrift, die überhaupt Anzeigen auf- 
nimmt, gegen Erstattung der üblichen Einrückungsgebühren auf- 
genommen werden, und zwar in eine der beiden nächsten Nummern 
des Blattes *°. 

Die Verpflichtung des Redakteurs zur Aufnahme einer Be- 
richtigung von Tatsachen‘! ist an folgende Voraus- 
setzungen geknüpft: a) Gegenstand der Berichtigung muß eine 
Tatsache, nicht etwa ein Urteil oder eine Kritik sein; b) die be- 
treffende Tatsache muß in der periodischen Druckschrift mitge- 
teilt sein. Gleichgültig ist es, ob die Mitteilung den Charakter 
einer Originalmitteilung hat oder ob sie einer anderen periodischen 
Druckschrift entlehnt ist. Dagegen besteht die Verpflichtung nicht, 
wenn die betreffende Zeitung die Tatsache nicht selbst mitteilt, 
sondern nur über die Mitteilung einer anderen Person oder Zeitung 
referiert?. c) Das Verlangen der Berichtigung muß von der be- 
teiligten öffentlichen Behörde oder Privatperson, auf 
die sich die mitgeteilte Tatsache bezieht, gestellt sein. d) Die Be- 
richtigung muß vom Einsender unterzeichnet sein. e) Sie darf 
keinen strafbaren Inhalt haben. f) Sie muß sich auf tat- 
sächliche Angaben beschränken. Enthält sie neben den tat- 
sächlichen Angaben noch irgendwelche andere Bestandteile (Kritiken, 
Urteile), so ist der Redakteur berechtigt, die ganze Berichtigung zu- 
rückzuweisen. Dagegen braucht die Berichtigung nicht in derselben 
Sprache wie der zu berichtigende Artikel abgefaßt zu sein‘®. Beim 
Vorhandensein dieser Voraussetzungen muß die Aufnahme in folgender 
Weise geschehen: a) ohne Einschaltungen und Weglassungen, b) in 
der nach Empfang der Einsendung nächstfolgenden, für den Druck 
nicht bereits abgeschlossenen Nummer, c) in demselben Teile. der 
Druckschrift, in dem der zu berichtigende Artikel abgedruckt ist, 
  

29 Pr.G. v 10, 11, 12, 18. 
40 Pr.G. 8 10. 
4 Pr.G.8 1. 
42 v. Liszt S.97. Welcher dieser beiden Fälle vorliegt ist facti quaestio 

und nach richterlichem Ermessen zu entscheiden. Keines alls kann man, wie 
v. Liszt will, behaupten, daß schon die bloße Angabe der Quelle von der 
Verpflichtung zur Berichtigung, befreie.. — Unter diesen Gesichtspunkt fallen 
auch die wahrheitsgetreuen Mitteilungen von Außerungen einzelner Redner 
in parlamentarischen Versammlungen, bei Gerichtsverhandlungen usw. — 
v. Schwarze-Appelius S. 102; loeppel S. 3356; Hubrich, Die parla- 
mentarische Redetreiheit. 1899; Frank $ 12. mn 

‚42 Dies ergibt sich aus der Ablehnung des Amendements v. Donimirski, 
in der Reichstagssitzung vom 18. März 1874 (Sten. Ber. S. 420), Vgl. Mar- 
quardsen S. 86; Berner $. 286; Koller S. 85. — A. A.: v. Liszt S. 99, 

‚L. 8, 144.
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d) mit derselben Schrift, e) kostenfrei, soweit nicht die Entgegnung 
den Raum der zu berichtigenden Mitteilung überschreitet. Für die 
über dies Maß hinausgehenden Zeilen sind die üblichen Einrückungs- 
gebühren zu entrichten, für welche die in Frage stehende periodische 
Druckschrift Anzeigen aufnimmt. Nimmt sie keine Anzeigen auf, so 
sind die Sätze anzuwenden, nach denen die Gebühren von gleich- 
artigen und am selben Orte erscheinenden periodischen Druckschriften 
erhoben werden. Nötigenfalls hat ihre Feststellung durch Sach- 
verständige stattzufinden. 

Weigert sich der Redakteur einer periodischen Druckschrift, 
amtliche Bekanntmachungen oder Berichtigungen aufzunehmen, so 
kann er durch gerichtliches Erkenntnis dazu angehalten werden. Ist 
die Verweigerung in gutem Glauben geschehen, so hat sich das 
gerichtliche Erkenntnis auf die Anordnung der Aufnahme zu be- 
schränken. Andernfalls trifit den Redakteur Strafe. Die strafrecht- 
liche Verfolgung tritt nur auf Antrag ein **. 

2. Die Verbote gewisser Mitteilungen beruhen auf allgemeinen 
gesetzlichen Vorschriften und auf Anordnung des Reichs- 
kanzlers. 

Gesetzlich verboten sind: a) Aufforderungen zur Aufbringung 
der wegen einer strafbaren Handlung erkannten Geldstrafen und 
Kosten, sowie Bescheinigungen über den Empfang der zu solchen 
Zwecken gezahlten Beiträge*. b) Die Veröffentlichung der Anklage- 
schrift oder anderer amtlicher Schriftstücke eines Strafprozesses, bevor 
sie in Öffentlicher Verhandlung kundgegeben sind oder das Verfahren 
sein Ende erreicht hat*. Der öffentlichen Kundgebung der Schrift- 
stücke selbst steht die in öffentlicher Sitzung erfolgte Mitteilung der 
in ihnen enthaltenen Tatsachen gleich. Die Beendigung des Ver- 
fahrens kann durch rechtskräftiges Urteil oder durch Einstellungs- 
beschluß erfolgen. Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote haben 
Strafe zur Folge; im ersteren Falle ist außerden der Ertrag der 
Sammlung der Armenkasse des betreffenden Ortes für verfallen zu 
erklären #7, 

Durch Anordnung des Reichskanzlers können verboten 
werden: Veröffentlichungen über Truppenbewegungen und 
Verteidigungsmittel in Zeiten des Krieges und der Kriegs- 
gefahr“, Über das Vorhandensein der Voraussetzungen, ins- 
besondere darüber, ob eine Kriegsgefahr vorliegt, entscheidet der 
Reichskanzler nach seinem Ermessen. Die Anordnung hat den 
Charakter einer Verordnung; sie ist öffentlich bekannt zu machen. 
  

+ Pr.G. 8 16. 
* Pr.G. 8 17. Vgl. R.Str. 9, 193; 14, 340. Über den Begriff des Straf- 

prozesses vgl. v.Schwarze-Appelius $ 17S.90. Auf ehren- und disziplinar- 
gerichtliches Verfahren bezieht sich die Bestimmung nicht, auch nicht auf 
administrative Untersuchungen (z. B. auch wegen Steuerübertretungen durch die 
Verwaltungsbehörde) ve, v.Schwarze-Appelius S. 91; Stenglein $ 17*; 
nach R.Str. 28, 141 gehören auch polizeiliche Verfügungen zum Strafprozeß,. 
Vgl. R,Str. 8, 42; 22, 273, 

+1 Pr.G. D4 18. 
>. 

4 Pr.G. 19. 

* Pr.G.
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Über die Art der Publikation enthält das Gesetz keine näheren Vor- 
schriften; der Reichskanzler kann sich für die Publikation des Reichs- 
gesetzblattes, aber auch anderer öffentlicher Organe bedienen. Die 
Publikation durch das Reichsgesetzblatt hat zur Folge, daß Berufung 
auf Unkenntnis des Verbotes ausgeschlossen wird*", Zuwiderhand- 
lungen gegen das Verbot sind strafbar und begründen die Berechtigung 
der Polizei zur vorläufigen Beschlagnahme >. 

IV. Das Reichsgesetz über die Presse kennt, dem von ihm an- 
genommenen Standpunkte des Repressivsystems entsprechend, ein 
administratives Verbotvon Preßerzeugnissen nur gegen- 
über ausländischen periodischen Druckschriften®!, 
Dieses Verbot hat aber nicht den Charakter einer Präventiv-, 
sondern den einer administrativen Repressivmaßregel°; 
es tritt an die Stelle der bei ausländischen Zeitungen in der Regel 
unausführbaren gerichtlichen Bestrafung. Die Voraussetzung des 
Verbotes ist, daß gegen eine Nummer (Stück, Heft) der betreffenden 
Zeitschrift zweimal binnen Jahresfrist eine Verurteilung auf Grund 
der 88 41 und 42 des Reichsstrafgesetzbuches stattgefunden hat, d. h. 
daß wegen Unausführbarkeit der Verfolgung oder Verurteilung einer 
bestimmten Person lediglich auf Unbrauchbarmachung der Exemplare, 
Platten und Formen erkannt ist. Die beiden Verurteilungen müssen 
wegen zweier verschiedener Nummern derselben Druckschrift und zwar 
nacheinander erfolgt sein; nicht notwendig ist es, daß das zweite 
Delikt die strafrechtlichen Erfordernisse des Rückfalls an sich trage52, 
Für die Berechnung des Zeitraumes ist die Fällung des Erkenntnisses 
erster Instanz maßgebend. Die Befugnis zum Erlaß des Verbotes 
steht dem Reichskanzler innerhalb zweier Monate nach Eintritt 
der Rechtskraft Jes letzten Erkenntnisses zu. Der Reichskanzler 
kann das Verbot erlassen, braucht es aber nicht zu tun. Ob er von 
seiner Befugnis Gebrauch machen will, ist eine Zweckmäßigkeits- 
frage, die er nach seinem Ermessen zu entscheiden hat. Zeitlich 
kann sich das Verbot auf die Dauer von zwei Jahren erstrecken; 
es kann auch auf kürzere Zeit erlassen werden. Ebenso steht dem 
Reichskanzler die Befugnis zu, ein erlassenes Verbot wieder aufzu- 
heben. Inhaltlich hat das Verbot die fernere Verbreitung der 
Druckschrift zum Gegenstande. Verboten ist die Verbreitung von 
solehen Nummern, die nach dem Erlaß des Verbotes erschienen 
sind. Nicht verboten ist dagegen die Reproduktion ihres Inhaltes. 
Das Verbot muß öffentlich bekannt gemacht werden. Nähere 
m o 6 — un m. || 

4 Berner S.249 will Berufung auf Unkenntnis überhaupt nicht zulassen, 
v. Liszt S. 167 dagegen erklärt sie unbedingt für zulässig. 

60 Pr.G. 88 18, 23. 
51 Pr.G. 8 14. 
52 y. Liszt S. 108 meint, die Maßregel habe einen Präventivcharakter, 

weil sich das Verbot nur auf die nach der Bekanntmachung erschienenen 
Nummern erstrecke. Dieser Umstand ist aber für die Frage, ob Präventiv- 
oder Repressivmaßregel, nicht entscheidend. Es kommt dabei lediglich auf 
den Zweck an. Der Zweck des Verbotes ist aber nicht, künftige Rechts- 
verletzungen zu verhüten, sondern begangene zu bestrafen, 

68 Dies behaupten Berner S. 248 und v. Liszt S. 117; das Gesetz selbst 
bietet dafür keine Anhaltspunkte.
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Bestimmungen über die Art der Publikation sind in dem Gesetze 
nicht enthalten, es entscheidet das Ermessen des Reichskanzlers. 
Der Reichskanzler kann sich zum Zweck der Publikation des Reichs- 
gesetzblattes bedienen; nur in diesem Falle ist jede Berufung auf 
Unkenntnis des Verbotes ausgeschlossen *. Zuwiderhandlungen gegen 
das Verbot haben Strafe zur Folge und begründen das Recht der 
Polizeibehörde zur vorläufigen Beschlagnahme ®, Wird an Stelle der 
verbotenen Druckschrift eine Druckschrift unter verändertem Titel 
herausgegeben, die sich sachlich als dieselbe darstellt, so kann nicht 
nur das Verbot des Reichskanzlers auf sie erstreckt werden, es ist 
auch ihre Verbreitung strafbar, wenn sich der Verbreiter der Identität 
beider Druckschriften bewußt gewesen ist°®. 

V. Die Beschlagnahme von Preßerzeugnissen ist eine Besitz- 
ergreifung durch obrigkeitliche Organe. Sie kommt als richterliche 
und als nichtrichterliche Maßregel vor. 

1. Die richterliche Beschlagnahme ist eine strafprozes- 
suale Maßregel. Eine definitive Beschlagnahme erfolgt im 
Strafprozeß, um ein richterliches Urteil zu vollstrecken, das die 
Unbrauchbarmachung eines Preßerzeugnisses oder der zu seiner Her- 
stellung bestimmten Platten und Formen anordnet. Eine vor- 
läufige richterliche Beschlagnahme hat den Zweck, Beweismittel 
für die Untereuchung zu beschaffen oder die Ausführung eines 
künftigen Strafurteiles, das auf Unbrauchbarmachung des Preß- 
erzeugnisses oder der zu seiner Herstellung bestimmten Platten und 
Formen lauten könnte, zu sichern. Für diese Beschlagnahme sind 
in erster Linie die Bestimmungen der Strafprozeßordnung maß- 
gebend 7, soweit sie nähere Vorschriften nicht enthält, kommen die 
Bestimmungen des Preßgesetzes in Betracht ®. 

2. Die nichtrichterliche Beschlagnahme hat den Charakter 
eines Verwaltungsaktes und zwar einer vorläufigen Maß- 
regel im Interesse einer künftigen strafprozessualen Untersuchung. 
Nach den Bestimmungen des Reichspreßgesetzes ist die Polizei-- 
behörde und die Staatsanwaltschaft befugt, eine Beschlagnahme vor- 
zunehmen 59: 

a) wenn eine Druckschrift den Erfordernissen nicht entspricht, 
die für ihre äußere Form bestehen, d. h. wenn auf ihr der Name 
oder Wohnort des Druckers, Verlegers, Verfassers, Herausgebers 
oder verantwortlichen Redakteurs nicht enthalten ist, obgleich sie zu 
der Klasse der Druckschriften gehört, für welche diese Angaben 
vom Gesetze gefordert werden. Auch wenn mehrere Redakteure 
genannt sind, ohne daß der Teil, für den jeder die Verantwortlich- 
keit übernimmt, genau bezeichnet wird, ist eine Beschlagnahme zu- 

‚* Auch in dieser Frage stehen sich die Ansichten von Berner $. 249 und 
v. Liszt 8. 109 Begenüber, Vgl. Anm. 49. 

66 Pr.G. 8$ 18, 28, 
®® v. Liszt 8. 110. 
57 RStr.P.O. 88 94 ff. v. Liszt 8. 121. . 
°® Von den Bestimmungen des Pr.G. finden $$ 27 und 28 auch auf die :ohterli 

ric Pr eanagnahme nwendung.
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lässig. Sie darf dagegen nicht erfolgen, weil die als Redakteur ge- 
nannte Person die gesetzlichen Eigenschaften nicht besitzt, noch weil 
sie ein sog. Scheinredakteur ist‘; 

b) wenn eine ausländische periodische Druckschrift entgegen 
einem vom Reichskanzler erlassenen Verbote verbreitet wird; 

c) wenn eine Druckschrift trotz eines vom Reichskanzler er- 
lassenen Verbotes Mitteilungen über Truppenbewegungen und Ver- 
teidigungsmittel bringt; 

wenn eine Druckschrift eine Aufforderung zu hochverräte- 
rischen Handlungen, eine Majestätsbeleidigung oder eine unzüchtige 
Abbildung oder Darstellung enthält; 

e) wenn eine Druckschrift eine Aufforderung zu einer straf- 
baren Handlung oder eine Anreizung verschiedener Klassen der Be- 
völkerung zu Gewalttätigkeiten gegeneinander enthält und dringende 
Gefahr besteht, daß bei Verzögerung der Beschlagnahme diese Auf- 
forderung oder Anreizung ein Verbrechen oder ein Vergehen un- 
mittelbar zur Folge haben würde, 

Da in den vorstehenden Fällen der Grund der Beschlagnahme 
eine strafbare Handlung ist, eine solche aber erst dann vorliegt, 
wenn mit der Verbreitung des Preßerzeugnisses begonnen wird, so 
ist der Beginn der Verbreitung eine notwendige Voraussetzung 
für die Zulässigkeit der vorläufigen Beschlagnahme®!, Daraus, daß 
es sich hier stets um ein spezielles Delikt handelt, erklärt sich ferner 
die der Polizeibehörde auferlegte Verpflichtung, bei der Beschlag- 
nahme die sie veranlassenden Stellen der Schrift unter Anführung 
der verletzten Gesetze zu bezeichnen ®®. Eine Konsequenz dieses Um- 
standes ist auch die Vorschrift, daß trennbare Bestandteile der Druck- 
schrift, die nichts Strafbares enthalten, von der Beschlagnahme aus- 
zuschließen sind 8, 

Über das Vorhandensein der Voraussetzungen entscheidet zu- 
nächst das Ermessen der Polizeibehörde, Diese Entscheidung 
ist jedoch nur eine vorläufige; die definitive liegt in den 
Händen des Gerichtes. Zum Zweck der schleunigen Herbei- 
führung einer gerichtlichen Entscheidung enthält das Gesetz folgende 
Vorschriften. Ist die Beschlagnahme von der Polizei ausgegangen, 
so muß die Verhandlung spätestens binnen 12 Stunden an die Staats- 
anwaltschaft abgesandt werden. Diese hat sofort die Wiederaufhebung 
der Beschlagnahme anzuordnen oder binnen 12 Stunden nach Emp- 
fang der Verhandlungen die gerichtliche Bestätigung zu beantragen. 
Ist die Beschlagnahme von der Staatsanwaltschaft verfügt, so muß 
  

6° In 8 23 des Pr.G. ist die Beschlagnahme nur gestattet, wenn die Druck- 
schrift den Vorschriften der 88 6 und 7 nicht entspricht, Die zuletzt angeführten 
Bestimmungen sind dagegen in den $$,8 und 18 des Pr.@. enthalten. , 

eı In dieser Beziehung herrscht Übereinstimmung; v.Liszt S.123 weicht 
nur insofern ab, als er in dem unter 1 behandelten Falle den Beginn der 
Verbreitung nicht für notwendig erachtet, sondern schon bei der Ausgabe 
die Beschlagnahme für zulässig hält. Dagegen ist einzuwenden, daß eıne 
scharfe Scheidung zwischen Ausgabe und Verbreitung nicht möglich ist, die 
Ausgabe vielmehr als Beginn der Verbreitung erscheint. 

e3 Pr.G. 8 27. 
es Pr.@G. 8 27.
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sie die gerichtliche Entscheidung binnen 24 Stunden beantragen. 
Das Gericht hat in allen Fällen spätestens 24 Stunden nach Empfang 
des Antrages die Entscheidung zu erlassen, die auf Bestätigung oder 
auf Aufhebung der Beschlagnahme lauten muß. Die Beschlagnahme 
erlischt von selbst, wenn nicht bis zum Ablauf des fünften Tages 
nach ihrer Anordnung der bestätigende Gerichtsbeschluß der Behörde, 
welche die Beschlagnahme verfügt hat, zugegangen ist®*. Beschwerde 
ist nur über die vom Gericht bestätigte®®, nicht über die von ihm 
aufgehobene Beschlagnahme zulässig ®%. Die bestätigte Beschlag- 
nahme muß wieder aufgehoben werden, wenn nicht binnen zwei 
Wochen nach der Bestätigung die Strafverfolgung in der Hauptsache 
eingeleitet ist. Durch das Urteil in der Hauptsache findet 
die Beschlagnahme jedenfalls ihre Erledigung. Im Falle der Ver- 
urteilung ist die Unbrauchbarmachung der Exemplare, sowie der 
Platten und Formen auszusprechen. Dagegen hört mit der Frei- 
sprechung die Beschlagnahme von selbst auf, auch wenn diese Auf- 
hebung nicht ausdrücklich im Urteil ausgesprochen sein sollte ®®, 

b) Vereine und Versammlungen’. 

$ 32, 
Das deutsche Vereinsrecht? ist einheitlich geregelt durch das 

Vereinsgesetz vom 19. April 1908®. 
  

% Pr.G. 8 24. Über die Zuständigkeit des Gerichtes vgl. v. Liszt S. 125; 
v. Schwarze-Appelius $S.197 mit Literatur und Rechtsprechung. 

65 R.Str.P.O. 8 346. 
e6 Pr.G. 8 25, 
e! Pr.G. 8 26. 
68 Vgl. v. Liszt S. 128. 
1 Übersichten über die reichhaltige Literatur desVereins- und Versammlungs- 

rechts enthalten die Kommentare zum R.V.G., von denen namentlich zu nennen 
sind: Delius® (1912); Friedenthal(1908); Heine (1908); Hieber-Bazille 
(1908); Lindenberg (1909 in Stengleins strafr, Nebenges.* 1, 1); Müller- 
chmid (1908); Romen (1908); v. Sartor (1908); Stier-Somlo (1909, ent- 

hält den Wortlaut derlandesrechtlichen Ausführungsbestimmungen). —Loening, 
Art, Vereins- und Versammlungsfreiheit H.d.St.3 8, 152; Jolly, Art. Vereine 
und Versammlungen W.! 2, 666; Dochow, Encyelop.? Bd. 4, 

ir "BRechtsentwicklung: Im Mittelulter bestand in Deutschland grund- 
sätzlich Vereins- und Versammlungsfreiheit. Auch die Reichsgesetz- 
gebung des 16. Jahrhunderts beschränkte sich noch darauf, Verbindungen zu 
rechtswidrigen und unerlaubten Zwecken zu verbieten (R.A. von 1555 $$ 43 und 44). 
Erst durch den Einfluß des römischen Rechtes entstanden Beschränkungen. 
Unter den Juristen bildete sich die Theorie aus, daß alle nicht ausdrücklich 
genehmigten Vereine unzulässig seien (vgl. die Literatur bei Gierke, Genossen- 
schaftsrecht 1, 873%), Doch wurde die stillschweigende Duldung in der Regel 
der ausdrücklichen Genehmigung gleichgestellt. Das preußische allgemeine 
Landrecht legte der Regierung die Befugnis bei, alle Vereine durch Verwaltungs- 
verfügung zu verbieten; gesetzlich verboten waren solche Vereine, deren Zweck 
der gemeinen Ruhe, Sicherheit und Ordnung zuwiderlief, und geheime Gesell- 
schaften (A.L.R., Teil II, Tit. 6, 65 3 und 4; Tit. 29, 85 184 und 189) Später 
wurde dieses Verbot, namentlich infolge des Eindruckes, welchen die Ereignisse 
der französischen Revolution hinterlassen hatten, auf alle politischen Vereine 
ausgedelhnt. (Ed. vom 20. Okt. 1798, von neuem eingeschärft und auf die 1815 
erworbenen Provinzen ausgedehnt durch V, vom 6. Januar 1816.)
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I. Vereine* sind dauernde freiwillige Verbindungen mehrerer 
Personen zu einem bestimmten Zweck. Die Bildung von Vereinen 
ist frei®, sie bedürfen keiner Erlaubnis der Verwaltungsbehörde, 
  

Auch die Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts blieb bis zum Jahre 1848 
auf dem Standpunkte stehen, daß politische Vereine möglichst zu unter- 
drücken seien, während Vereinen, die sich zu anderen Zwecken bildeten, 
Hindernisse nicht in den Weg gelegt wurden. Insbesondere behielt das 
reußische Edikt vom 20. Oktober 1798 bis zum Jahre 1848 unveränderte gesetz- 
iche Geltung, Ein B.B. vom 5. Juli 1832 (G. v. Meyer, Corpus juris con- 
foederationis Germanicae 2, 250) verbot ‚gieichfalis alle politischen Vereine, Er 
bestimmte ferner, daß außerordentliche Volksversammlungen und Volksfeste nur 
mit obrigkeitlicher Bewilligung stattfinden und bei denselben keine Reden 
politischen Inhaltes gehalten werden sollten. 

Erst mit dem Jahre 1848 gelangte in Deutschland der Grundsatz der 
Vereins- und Versammlungsfreiheit wieder zur Geltung. Er wurde 
in den Grundrechten des deutschen Volkes (R.Verf. von 1849 88 161 und 162) 
und in den Verfassungen und Gesetzen der Einzelstaaten ausgesprochen. Ein 
B.B. vom 13. Juli 1854 beabsichtigte, gleichartige Normen über die Behandlung 
der Vereine für alle deutschen Staaten aufzustellen. Er ist jedoch in vielen 
deutschen Staaten gar nicht eingeführt, in anderen nach Auflösung des Deutschen 
Bundes wieder beseitigt worden. 

Das deutsche Vereinsrecht beruhte bisher auf landesgesetzlichen 
Vorschriften, die Gesetzgebung des Deutschen Reiches hatte eine systema- 
tische Regelun nicht unternommen, sondern nur gelegentlich in dasselbe ein- 
gegriffen (Wahlgesetz vom 31. Mai 1869, aufgehoben durch Ver.G. vom 19. April 
1908 8 23; Gew.O. 88 152, 153; G. vom 11. Dez. 1899 [R.G.Bl. S. 699]: Inländische 
Vereine jeder Art dürfen miteinander in Verbindung treten. Entgegensteheude. 
landesgesetzliche Bestimmungen sind aufgehoben). 

Die einheitliche Regelung brachte erst das Vereinsgesetz vom 19. April 1908. 
Vgl. Laband, Jahrb. d. öff fr. 8,430: Obgleich das Vereinsgesetz die Vereins- 
und Versammlungsfreiheit in äußerst geringem Maße beschränkt, so hat es doch 
in der praktischen Handhabung zu zahlreichen Schwierigkeiten und Meinungs- 
verschiedenheiten hinsichtlich der Auslegung geführt, Es beruht dies zum 
roßen Teil gewiß auf dem vorübergehenden, aber in der ersten Zeit nach Ein- 
ührung des Gesetzes begreiflichen Mangel der Fähigkeit untergeordneter Polizei- 
organe, sich in das neue ungewohnte Recht zu finden, zum Teil aber auch auf 
der unsicheren Abgrenzung des von dem Gesetz geregelten (sebietes polizei- 
licher Tätigkeit gegen andere Zweige der Polizei. Das aus heftigen parla- 
mentarischen Kämpfen hervorgegangene Gesetz trägt deutliche Spuren dieses 
Ursprungs an sich, 
.. 3 Neben dem Reichsvereinsgesetz (R.V.G.), das abgesehen von einer 
Anderung des B.G.B. die öffentlichrechtliche Seite des Vereinsrechts regelt, 
haben folgende öffentlichrechtliche Bestimmungen des Reichsrechts Geltung be- 
halten: Wahlgesetz f. d. Deutsche Reich vom 31. Mai 1869 $ 17 (Abs. 2 wurde 
durch R.V.G. 5 23 aufgehoben); R.Str.G.B. $8 110, 111, 115, 116, 124, 125, 127, 
128, 129; R.Milit.Ges. vom 2. Mai 1874 $49 Abs. 2; R.Milit.Str.G.B. vom 2. Mai 
1874 88 6, 92, 93, 101, 118; R.G., betr. den Orden der Gesellschaft Jesu, vom 

4. Juli Yelrk Sew.O. 8$ 152, 153, 154a Abs. 1. 

6 Dies gilt nur für Reichsdeutsche, Ausländern gegenüber gelten 
ebenfalls die Bestimmungen des R.V.G., die Polizei ist ihnen gegenüber aber 
nicht auf das Reichsrecht beschränkt. — Ausnahmen bestehen nicht mehr 
für Frauen, wohl aber für Personen unter 18 Jahren. Sie dürfen nicht 
Mitglieder politischer Vereine sein, nur an deren rein gesellschaftlichen Ver- 
anstaltungen teilnehmen und sind vom Besuche Öffentlicher politischer Ver- 
sammlungen ausgeschlossen (R.V.G. 8 17). ‘Militärpersonen ist die Teil- 
nahme an politischen Vereinen und Versammlungen untersagt, Beamte haben 
zu unterlassen, was sich mit ihrer amtlichen Stellung nicht verträgt. Das 
Koalitionsrecht (Gew.O. 88 152, 153) wird durch das R.V.G. nicht berührt, des- 
gleichen nicht die landesrechtlichen Bestimmungen über die kirchlichen und 

Moyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Autl. 11
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unterliegen jedoch gewissen Beschränkungen ® und können aufgelöst 
werden, wenn ihr Zweck den Strafgesetzen zuwiderläuft?”. Die Auf- 
lösungsverfügung kann im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens 
oder des Rekurses angefochten werden®. 

Ein politischer Verein ist ein Verein, der eine Einwirkung 
auf politische Angelegenheiten bezweckt: Öffentliche Angelegenheiten 
werden zu politischen, sobald sie sich mit der Tätigkeit des Staates 
berühren. Bezweckt ein Verein eine Einwirkung auf die Gesetz- 
gebung, Rechtsprechung und Verwaltung des Staates, so ist er ein 
politischer !®. Der politische Verein muß einen Vorstand und 
eine Satzung haben!!, aus der sich der Zweck des Vereins er- 
sehen läßt. Die Satzung und ein Verzeichnis der Mitglieder des 
Vorstandes !® ist vom Vorstande der zuständigen Polizeibehörde ein- 
zureichen 2, Die Wahlvereine'* sind politische Vereine, gelten aber 
während der Wahlzeit nicht als solche !®. 

I. Versammlungen sind einmalige oder periodische Zu- 
sammenkünfte mehrerer Personen zur Erörterung bestimmter An- 
gelegenheiten (Augenblicksverbände)!, Zu nichtöffentlichen 
Versammlungen werden nur bestimmte Personen — Mitglieder eines 
Vereins (Vereinsversammlungen), speziell eingeladene oder eingeführte 
  

religiösen Vereine und Versammlungen, die Ausnahmebestimmungen für die 
Zeiten der Kriegsgefahr, des Krieges, des Belagerungszustandes oder innerer 
Unruhen, über die Verabredungen ländlicher Arbeiter und Dienstboten zur 
Einstellung oder Verhinderung der Arbeit und über die Sonn- und Festtags- 
ruhe (R.V.G. 824), Juristischen Personen ist das Recht, sich zu Vereinen 
zusammenzuschließen, durch das R.V.G. nicht gewährleistet. 

‚„ ° Zur Verhütung unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesundheit der 
Teilnehmer an einer Versammlung gelangen die allgemeinen sicherheitspolizei- 
lichen Bestimmungen des Landesrechts zur Anwendung. R.V.G. $ 1 Abs. 2. — 
Die Polizeistunde findet auf Vereine und Versammlungen keine An- 
wendung (ebenso u. u. Stier-Somlo, Anschütz, Friedenthal, Linden- 
berg. A. M.: Delius® S. 183; Wolzendorff, Pr.Verw.Bl. »2, 614), 

TRVG. 82. 
ARVG.8 2. 
» R.V.G. 8 3. Nähere Bestimmungen enthält das R.V.G. nicht. 

_ ," van Calker, Zeitschrift £. Polit. 8, 299 (ohne die Rechtsprechung aus- 
drücklich zu erwähnen [Verwaltung im weiteren Sinne], ebenso) Anschütz, 
Preuß. Verf. 1, 529. — Zu den politischen Vereinen gehören u. a. der Flotten- 
verein (vgl. namentlich Stier-Somlo S. 82), der Verein f. Sozialpolitik, denn 
die sozialpolitischen gehören zu den politischen Angelegenheiten, Bund der 
Landwirte (vgl. van Calker S, 316). Ob Gesang- und Turnvereine, die außer 
den in der Satzung angegebenen Zwecken noch eine bestimmte politische Ge- 
sinnung pflegen und somit zu politischen Vereinen werden, ergibt sich aus 
ihrem Verhalten, 

I RV.G.S 3, 
1. Nicht der übrigen Mitglieder des Vereins. 

Die höhere Verwaltungsbehörde kann die Einreichung der Satzung in 
fremder Sprache gestatten, 

'* Wahlvereine sind Personenmchrheiten, die vorübergehend zusammen- 
treten, um im Auftrage der Wahlberechtigten Vorbereitungen für bestimmte 
Wahlen zu den auf Gesetz oder Anordnung von Behörden beruhenden öffent- 
lichen Körperschaften zu treffen. R.V.G. 8 4. 

‚ '° Vom Tage der amtlichen Bekanntmachung des Wahltages bis zur Be-. 
endigung der | ahlhandlung, 

i acncel, Deutsches Staaterecht 1, 147; Friedenthal S, 18: - 
schütz, Preuß. Verf. 1, 531. 15.18; An
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Personen — zugelassen, bei Öffentlichen Versammlungen findet eine 
derartige Beschränkung nicht statt, 

Eine politische Versammlung ist eine Verbindung mehrerer 
Personen zur Erörterung politischer Angelegenheiten!. Der Ver- 
anstalter einer politischen Versammlung hat unter Angabe des 
Ortes und der Anfangszeit, nicht des Zweckes, mindestens 24 Stunden 
vor dem Beginn der Versammlung der Polizeibehörde eine münd- 
liche oder schriftliche Anzeige zu erstatten, worüber diese sofort 
eine kostenfreie Bescheinigung auszustellen hat. Die Versammlung 
muß öffentlich sein, so daß eine unbestimmte Anzahl von Personen !® 
daran teilnehmen kann. Als Erörterungen können Vorträge ohne 
anschließende Besprechung, auch theatralische und gesangliche Auf- 
führungen angesehen werden, wenn die Absicht besteht, auf die Teil- 
nehmer in einem bestimmten Sinne einzuwirken. Gemeinsames Singen 
politischer Lieder ist kein Erörtern, kann aber als ein Einwirken 
angesehen werden!?, Entspricht die öffentliche Bekanntmachung 
einer Versammlung den Erfordernissen der Landeszentralbehörde, er- 
folgt sie so, daß die Polizei bei vernünftiger Aufmerksamkeit die 
nötige Kenntnis? erlangen kann, so bedarf es keiner Anzeige. Ver- 
sammlungen der Wahlberechtigten zum Betriebe der Wahlen bedürfen 
während der Wahlzeit?! keiner Auzeige, ebenso die Versammlungen 
der in $$ 152 und 154da Gew.-O. genannten Personen zum Zwecke 
der Erlangung und Erhaltung günstiger Arbeitsbedingungen *®, 

Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und 
Aufzüge auf öffentlichen Straßen und Plätzen bedürfen der Ge- 
nehmigung der Polizeibehörde, die vom Veranstalter mindestens 
24 Stunden vor dem Beginne unter Angabe der Zeit, des Ortes oder 
des Weges, den der Zug nehmen soll, nachzusuchen ist. Die Ge- 
nehmigung ?® darf nur dann versagt werden, wenn eine Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit zu befürchten ist?*. Die Verweigerung 
der Genehmigung ist mit Angabe des Grundes dem Veranstalter so- 
fort kostenfrei zu bescheinigen. 

Der Gegensatz zu einer Versammlung unter freiem Himmel ist 
eine solche im geschlossenen Raum®5. Ein Aufzug besteht aus einer 

ıT RV.G. 8 5. — Über den Begriff „politische Angelegenheiten“ vgl. 
unter I. — Über die Personen, die an politischen Versammlungen nicht teil- 
nehmen dürfen, vgl. Anm. 5. . 

18 Anschütz, Preuß, Verf. 1, 528: jedermann, tatsächlich, wenn auch 
nicht rechtlich, oo. 

18 Stier-Somlo $. 112: Die Erörterung ist eine besondere Art der Ein- 
wirkung. . . 

20 Worte des Stnatssekretärs in der Kommission. Bericht S. 60. 
:ı Vgl. Anm. 14. 
22 R.V.G.$ 6 Abs. 2 u. 3. 
23 Es bedarf nicht nur der Anıneldung. IL 
2+ Pr.O.V.G. 45,451: wenn Tatsachen vorliegen, aus denen nach vernünftigem 

Ermessen eine nahe Möglichkeit der Verwirklichung der Gefahr besteht. 
25 Eine Versammlung in einem ummauerten Hof findet unter freiem Himmel 

statt, dagegen braucht der überdachte Versammlungsraum nicht nach allen vier 
Seiten abgeschlossen zu sein. Eine Versammlung bleibt eine Versammlung im 
eschlossenen Raume, wenn außerhalb des Versammlungsraumes sich befindende 

Personen an den Erörterungen teilnehmen, oder wenn die Versammlung aus 
11*
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Anzahl von Personen, die sich zu einem bestimmten Zwecke auf 
Verkehrswegen, die im Gemeingebrauch stehen, bewegen?®. Das Be- 
wegungsmittel ist nicht ausschlaggebend 2”. Gewöhnliche Leichen- 
begängnisse und Hochzeitszüge bedürfen, wo sie hergebracht sind, 
keiner Anzeige oder Genehmigung *®. 

Der Veranstalter einer öffentlichen politischen Versammlung kann 
ihre Leitung selbst übernehmen, einen Leiter bestimmen oder ihn 
durch die Versammlung wählen lassen. Der Leiter hat den Verlauf 
der Versammlung zu regeln, für Ruhe und Ordnung zu sorgen und 
kann die Versammlung auflösen. Die Teilnahme an öffentlichen 
Versammlungen hat unbewaffnet zu erfolgen. Die Verhandlungen 
sind in deutscher Sprache zu führen ®, 

Zur Überwachung kann die Polizeibehörde zwei Beauftragte 
entsenden, denen ein angemessener Platz angewiesen werden muß, 
und zwar in jede öffentliche Versammlung®®, auch in die Ver- 
sammlungen, die einer Anzeigepflicht®! nicht bedürfen ®, Die Be- 
auftragten haben die Versammlung zu überwachen und nötigenfalls 
unter Angabe des Grundes aufzulösen. Nach Auflösung einer Ver- 
sammlung sind die Anwesenden verpflichtet, sich sofort zu entfernen. 

c) Fremde!. 

8 33. 

I. Fremde oder Reisende sind Personen, die sich außerhalb 
ihres Wohnortes befinden, Der Paß* hat nach dem jetzt in Deutsch- 
  

nicht vorherzusehenden Umständen in einen mit dem Versammlungsraum 
zusammenhängenden umfriedeten Hof oder Garten verlegt wird (R.V.G. $ 8). 
Diese Verlegung darf aber nicht von Aufang an beabsichtigt gewesen sein, 

26 Auch außerhalb der Ortschaften und auf Gewässern, 
21 Die Landeszentralbehörde kann bestimmen, wann Versammlungen unter 

freiem Himmel und Aufzüge nicht der Genelimigung, sondern nur der Anzeige 
oder der öffentlichen Bekanntmachung bedürfen. 

»8 R.V.(5.8 9. — Ein Leichenbegängnis ist als außergewöhnliches an- 
zusehen, wenn mit ihm eine politische Demonstration verbunden werden soll 
(rote Kranzschleifen mit außergewöhnlichen Aufschriften, Laienreden politischen 

nhalts), 
»» R.V.G. $ 12 (sog. Sprachenparagraph); ausgenommen von dieser 

Vorschrift sind internationale Kongresse und Wahlversammlungen; weiter- 
gehende Ausnahmen regelt dıe Landesgesetzgebung, insbesondere trifft sie die 
estimmungen über den Mitgebrauch der nichtdeutschen Sprache für die ersten 

zwanzig Jahre nach dem Inkrafttreten des R.V.G. auf Grund des $ 12 Abs. 2. 
 R.V.G. 8 183. 

si Nach R.V.G. $ 6 Abs. 2 u. 3. 
S 367. A. M.: Anschütz, Preuß. Verf. 1, 520; Friedenthal S.59; Delius 

‚1Stoerk-Loening, Art. Fremdenpolizei H.d.St.® 4, 470; Laband, 
Reichsaufsicht über die Fremdenpolizei. D.J.2.(1906)11.619,dagegenDambitsch, 
Verfassung des Deutschen Reiches (1910) S. 123. — Vgl. auch $ 28. 

3 Große Schwierigkeiten verursachen den Verwaltungsbehörden die umher- 
wandernden Zigeuner. Einer mehrfach angeregten reichsrechtlichen Regelung 
bedarf es aber nicht, da man ihnen durch Polizeiverordnungen, wenn eine Aus- 
weisung unzulässig ist, das Zusammenreisen allmählich verleiden kann, was in 
einzelnen Staaten, so in Württemberg und Baden, auch in Elsaß-Lothringen mit 
gutem Erfolg geschieht. 

® Brockhaus, Art. Paßpflicht R.L, 8,18; Jolly, Art. Paßwesen W.12, 206;
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land geltenden Recht nicht mehr den Charakter einer Reise- 
erlaubnis* Kein Reisender bedarf zum Eintritt in das Reichs- 
  

Rehm, Art. Paßwesen; Seydel, H.P.Ö.* 8, IL. 386; Neumeyer, Internat. 
Verwaltungsrecht (1910) 1, 26. 

+ Re chtsentwicklung: Im Mittelalter beschränkte sich die Tätigkeit 
der öffentlichen Gewalt in bezug auf Fremde auf die Gewährung von Schutz. 
Das Recht, Fremde zu schützen, erschien als ein Ausfluß des Rechts über den 
Landfrieden zu wachen. Es wurde als Geleitsrecht bezeichnet (Eichhorn, 
Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte $ 312, 2, 474c). Die Landesherren ver- 
wandelten’es allmählich in ein nutzbares Recht. Sie erteilten bestimmten Per- 
sonen ausdrücklich ihr Geleit, forderten von ihnen eine Abgabe und sorgten 
ihrerseits für Sicherheit der Landstraßen, nötigenfalls durch bewaffnete Be- 
gleitung. Wer trotz des vom Landesherrn zugesicherten Geleites beraubt 
wurde, hatte Anspruch darauf, den Schaden von diesem ersetzt zu erhalten 
(R.A. von 1559 $ 34).- Obwohl das Geleit mit Einführung des ewigen Land- 
triedens und Herstellung einer geordneten Gerichts- und Polizeiverwaltung 
eigentlich seine Bedeutung verloren hatte, erhielt es sich bis zum Ende des 
Reiches. Es wurde jedoch später eine reine Finanzquelle. An die Stelle des 
lebendigen Geleits trat das sog. tote Geleit, d. h. die Erteilung eines Geleits- 
scheines. Die Annahme des Geleites stand in einzelnen Territorien im Belieben 
der Reisenden, in andern bestand ein Zwang zur Geleitung namentlich für 
Fuhrleute und reisende Kaufleute, vor allem solchen, die zur Messe reisten. 
(Pütter, Institutiones juris publici germanici & 339; Häberlin, Handbuch 
des teutschen Staatsrechtes 8, 26; Leist, Lehrbuch des teutschen Staatsrechtes 
8 213: Goenner, teutsches Staatsrecht $ 385; Zachariae, Deutsches Staats- 
und Bundesrecht 3 231.) Erst nach dem Untergange des Deutschen Reiches ist 
das Geleitsrecht durch die Gesetzgebung der einzelnen deutschen Staaten, 
rößtenteils zur Rheinbundszeit, abgeschafft worden (Klüber, Öffentliches 
echt des Deutschen Bundes $ 411). . 

Die Einrichtung der Pässe stammt aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen 
Kriege. Anfangs wurden die Pässe nur von Personen gefordert, die aus ver- 
dächtigen Orten, namentlich aus solchen kamen, in denen Seuchen herrschten. 
Später machte mun aus der Paßpflicht eine allgemeine Einrichtung und ver- 
langte von jedem Reisenden, daß er einen Paß bei sich führe, Preuß. Instruktion 
vom 19. Januar 1725 (Mylius 1I, 3, 135); Instruktion vom 20, November 1730 
(Mylius V, 5, 95); Sächs. Mandat vom 7. Dezember 1715 $ 7 (Cod. August. I, 
1846); Mandat vom 14. Dezember 1758 $ 1 (Cod. August. 1. Forts. I, 797); Württ. 
Gen.Ver. vom 11. September 1807 (Reyscher, Bd. XV, Abt. I, S. 136). Der 
Paß diente zur Legitimation des Reisenden, und die Paßeinrichtung hatte ur- 
sprünglich nur den Zweck, die Verbreitung von schlechtem Gesindel zu hindern. 
Die Pässe erlangten jedoch allmählich unter dem Einfluß der französischen 
Gesetzgebung noch eine andere Bedeutung. Nach völkerrechtlichen Grund- 
sätzen war jeder Staat berechtigt, Ausländern den Eintritt in sein Gebiet zu 
untersagen. Die Regierungen legten sich außerdem die Befugnis bei, ihren 
eigenen Untertanen das Reisen in das Ausland zu verbieten. 3lan betrachtete 
daher den einem Ausländer erteilten Paß als eine Erlaubnis zum Eintritt in 
das Staatsgebiet, während der einem Inländer zum Zweck einer Reise in das 
Ausland gewährte Paß als eine Genehmigung zum Austritt aus dem Staats- 
ebiet angesehen wurde. Die Folge dieses Standpunktes war, daß nur für den 

Eintritt in den Staat oder für den Austritt aus ıbm ein Paß verlangt wurde, 
während für Inländer, die im Staate reisen wollten, bloße Legitimationskarten 
genügten. Auf diesem Standpunkte stehen namentlich die preußischen Paß- 
gesetze aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts: das Paßreglement vom 20, März 
1813 und das Paßedikt vom 22. Juni 1817. _Nur von gewissen Klassen der 
Bevölkerung wurden auch bei bloßen Reisen im Inland Pässe gefordert, 
namentlich von Handwerksgesellen. Da diese außerdem nach den Bestimmungen 
der Zunftordnungen eine gewisse Zeit gewandert, d.h. bei auswärtigen Meistern 
earbeitet haben mußten, so wurde für sie eine besondere Einrichtung, die sog. 
anderbücher geschaffen, die gleichzeitig als Pässe und Arbeitsbücher dienten. 

Die paßpflichtigen Personen, einerlei ob Inländer oder Ausländer, waren ver-



166 Besondere Maßregeln. 3 38. 

gebiet, zum Austritt aus oder zu Reisen in demselben eines Passes ® 
oder sonst eines Reisepapieres, ein Grundsatz, der in gleicher Weise 
für Reichsangehörige und Ausländer gilt®. Die Verpflichtung der 
Reisenden, sich auf amtliches Erfordern über ihre Person zu legiti- 
mieren, ist durch die Aufhebung des Paßzwanges nicht beseitigt 
worden. Diese Legitimation kann durch Pässe oder Paßkarten, 
aber auch durch andere Legitimationsurkunden erbracht werden. 
Der Paß ist demnach heute Legitimationspapier, eine 
öffentliche Beurkundung, durch welche der Inhaber aus- 
wärtigen, d. h. außerhalb seines Wohnsitzes befindlichen Behörden 
gegenüber seine Persönlichkeit nachweist. Da der Staat eine solche 
Legitimation unter Umständen fordert, so gewährt er auch die Mittel, 
sie zu erbringen. Deshalb ist jedem Reichsangehörigen ein Recht 
auf Erteilung von Reisepapieren beigelegt worden. Da anderseits 
eine Legitimation dieser Art nur von Reisenden gefordert wird, so 
haben auf die Erteilung nur solche Personen Anspruch, denen das 
Reisen überhaupt gestattet ist, also diejenigen nicht, die gesetzlichen 
Aufenthaltsbeschränkungen unterliegen®. Die Befugnis zur Erteilung 
von Pässen steht nach reichsgesetzlicher Vorschrift den Gesandten 
und Konsuln zu; über die Befugnis inländischer Behörden zur Aus- 
stellung von Pässen entscheiden die Bestimmungen der Einzelstaaten ?. 
  

pflichtet, ihre Pässe von der Polizeibehörde jedes Ortes, in dem sie eine be- 
stimmte Zeit verweilten, visieren zu lassen, _ 

Die Paßvorschriften wurden bei dem sich immer steigernden Fremden- 
verkehr als ein lästiges Verkehrshindernis empfunden. Die strenge Durch- 
führung erwies sich als unmöglich, und die Praxis kehrte sich oft nicht mehr 
an die Vorschriften der Gesetze. Eine Erleichterung brachte die Konvention 
vom 21. Oktober 1850, der allmählich alle deutschen Staaten, einschließlich 
Österreichs, beitraten, Durch diese wurde bestimmt, daß die Angehörigen aller 
beteiligten Staaten sich zu Reisen innerhalb ihres Gebietes statt der Pässe 
sog. Paßkarten bedienen konnten, die auf ein Jahr ausgestellt wurden und 
keines Visums bedurften. Weiter ging die Übereinkunft vom 7. Febr. 1865 
zwischen Bayern, Württemberg, Sachsen und Hannover, der sich später noch 
andere deutsche Staaten anschlossen. Sie beruhte bereits auf dem Grundsatz 
der Paßfreiheit. In vollem Umfange ist dieser für ganz Deutschland durch 
das R.G. über das Paßwesen verwirklicht worden. 

,„ ‚Dagegen hat sich seit dem Dreißigjährigen Kriege eine andere Verwaltungs- 
tätigkeit in bezug auf die Fremden entwickelt, die nementlich sicherheits- 
polizeilicher Natur war. Sie bezweckte eine Überwachung und Beauf- 
sichtigung des Fremdenverkehrs und ist einer der vielen Ausflüsse der damals 
entstandenen Vagabundenpolizei, Aus ihr heraus entwickelten sich die modernen 
Institute des Paßwesens und Meldewesens, 

® R.G. über das Paßwesen vom 12. Oktober 1867 (P.G.). Ausgedehnt auf 
Baden und Südhessen durch Art. 80 der Verf. vom 15. November 1870, auf 
Württemberg durch Art. 2 des Vertr. vom 25. November 1870, auf Bayern durch 
R.G. vom 22, April 1871 $ 2. — In Elsaß-Lothringen ist das P.G. nicht ein- 
geführt. Der Paßpflicht unterliegen wel Bruck 1, 7l): die aktiven Militär- 
personen, die ehemaligen aktiven Offiziere, sowie die Zöglinge militärisch 
organisierter Schulen des Auslandes, ferner Personen, die die deutsche Staats- 
angehdrigkeit vor Erfüllung der Wehrpflicht verloren und das 45. Lebensjahr 
noch nicht überschritten haben. 

° P.G. 88 1, 2. 
"P.G.RNg, 
sPG. 81. 
’ P.G. 88 6-8, 4.
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Die Paßpflicht kann vorübergehend durch kaiserliche 
Verordnung eingeführt werden. Zum KErlaß einer derartigen Ver- 
ordnung ist der Kaiser befugt, wenn die Sicherheit des Reiches oder 
eines einzelnen Staates oder die öffentliche Ordnung durch Krieg, 
innere Unruhen oder sonstige Ereignisse bedroht erscheint; über das 
Vorhandensein dieser Voraussetzungen entscheidet lediglich das Er- 
messen des Kaisers. Die Verordnung hat auch zu bestimmen, ob die 
Paßpflichtigkeit für das ganze Reich oder nur für einen bestimmten 
Bezirk oder für das Reisen aus und nach bestimmten Staaten des 
Auslandes in Kraft treten soll. 

II. Die Bestimmungen über das Meldewesen!? beruhen meist 
auf lokalen Polizeiverordnungen. Den Wirten und Inhabern selb- 
ständiger Wohnungen ist die Verpflichtung auferlegt, der Polizei 
über die Beherbergung von Reisenden und über alle Veränderungen, 
die sich unter den ständigen Bewohnern ihrer Wohnungen zutragen, 
binnen einer bestimmten Zeit Anzeige zu erstatten. Im Laufe des 
neunzehnten Jahrhunderts war in vielen Städten die Einrichtung der 
sogenannten Aufenthaltskarten eingeführt worden; alle Personen, die 
nicht Ortseinwohner waren und über eine gewisse Zeit in der Stadt 
bleiben wollten, mußten bei der Polizei eine solche Aufenthaltskarte 
lösen. Diese Aufenthaltskarten sind durch Reichsgesetz abgeschafft 
worden !!. ]Im übrigen haben die reichsgesetzlichen Vorschriften 
über Aufenthalt und Niederlassung das Meldewesen nicht berührt. 
Es ist nur vorgeschrieben, daß die Unterlassung der Meldung eines 
neu Anziehenden lediglich mit einer Polizeistrafe, niemals mit dem 
Verluste des Aufenthaltsrechtes gestraft werden darf'?, 

d) Vorbestrafte und Vaganten. 

8 34. 
I. Vorbestrafte Personen. Nach dem Reichsstrafgesetz- 

buch ist die Stellung unter Polizeiaufsicht! eine polizei- 
liche Maßregel, die aber nur auf Grund eines gerichtlichen Er- 
kenntnisses verhängt werden darf. Die Befugnis, eine Person unter 
Polizeiaufsicht zu stellen, steht der höheren Landespolizeibehörde zu ?®. 

  

10 Leuthold, Art. Meldewesen R.L. 2, 739; W.!2, 739; v. Heckel 
Art. Meldepflicht. H.d.St.? 6, 645. 

1 P.G. S 10. 
12 FG. 8 10. 
ı Seuffert, Art. Polizeiaufsicht. W.! 2, 249, 
® Rechtsentwicklung: Das ‚gemeine deutsche Strafrecht kannte bei 

ewissen Verbrechen die Strafe der Konfination (Verstrickung), d. h. die 
erweisung einer Person an einen bestimmten Ort, verbunden mit Beauf- 

sichtigung (C.C.C. Art. 161). An ihre Stelle hat die neuere Gesetzgebung die 
Stellung unter Polizeiaufsicht gesetzt. Dieses Institut kommt zuerst 
im code penal Art. 44 ff. vor und ist von da in die Gesetzgebung der deutschen 
Staaten übergegangen, hatte aber in den verschiedenen Landesgesetzgebungen 
einen außerordentlich verschiedenen Charakter angenommen, Die Stellung 
unter Polizeiaufsicht kaın als Nebenstrafe, und zwar fakultativ und obligatorisch, 
und als administrative Maßregel vor. Vgl. Anhang III der Motive zum Straf- 
esetzbuch für den Norddeutschen Bund (Stenograph. Ber. des Reichstages des 
orddeutschen Bundes, Session 1870 8, 9%.
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Die Voraussetzungen dieser Befugnis sind: 1. daß durch ein rechts- 
kräftiges gerichtliches Erkenntnis auf die Zulässigkeit von Polizei- 
aufsicht erkannt ist, 2. daß die Gefängnisverwaltung des Gefängnisses, 
in dem der Verurteilte seine Strafe verbüßt hat, vorher gehört 
worden ist®. Sind diese Voraussetzungen vorhanden, so hat die‘ 
Polizeibehörde das Recht, aber nicht die Pflicht, die Stellung 
unter Polizeiaufsicht auszusprechen. Die Stellung unter Polizei- 
aufsicht darf auf höchstens fünf Jahre erfolgen. Die Zeit wird von 
dem Tage berechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verbüßt, ver- 
jährt oder erlassen ist. 

Die Wirkungen der Polizeiaufsicht sind folgende: 1. die 
Landespolizeibehörde ist befugt, dem entlassenen Sträfling den 
Aufenthalt an einzelnen bestimmten Orten zu untersagen; 2. sie 
kann ihn, wenn er Ausländer ist, aus dem Reichsgebiete verweisen *; 
3. Haussuchungen, die bei ihm stattfinden, unterliegen keiner Be- 
schränkung hinsichtlich der Zeit. 

U. Vaganten (Bettler und Landstreicher). Bettler ist 
eine Person, die an öffentlichen Orten oder im Umbherziehen für sich 
und ihre Familienangehörigen Unterstützungen erbittet, Land- 
streicher eine Person, die ohne Absicht Arbeit zu suchen, ım 
Lande umherzieht”. 
Gm 0 EEE 

® R.Str.G.B. 88 38 u. 39. 
* Die Ausweisung aus dem Reichsgebiet erfolgt für die Dauer der Stellung 

unter Polizeiaufsicht, also höchstens für fünf Jahre. Vgl. v. Liszt, Strafrecht 
N 654 3b; Frank, Komment. 839. zu Nr. 2, abweichend von der Bestimmung 

es Reichskanzlers (pr. Justiz-Minist.Bl. 1873 S. 282), für die Ausweisung aus 
einem Einzelstaate bestehen keine zeitlichen Schranken. 

6 Münsterberg, Art. Bettel- und Wanderwesen. W.: 1, 440; Keidel, 
Handhabung der Vagantenpolizei (in Bayern)? 1911; v. Hippel, Bettel, Land- 
streicherei und Arbeitsscheu. Strafrechtsvergleichung. Bes. T. 2, 163. 

° Nicht jedes Bitten um Unterstützung fällt unter den Begriff des Bettelns. 
Bettelei liegt namentlich nicht vor, wenn jemand bei Verwandten, Freunden, 
Wohltätigkeitsanstalten, auch bei Berufsgenossen gemäß einer unter denselben 
bestehenden Gewohnheit eine Unterstützung nachsucht. Vgl. R.Str. 20, 434, 
dazu v. Hippel S. 170!. — Betteln bedeutet nach v. Hippel S. 169 die Bitte 
um Gewährung eines geldwerten Geschenkes. Die Bitte muß an eine fremde 
F eraon gerichtet sein und sich auf wirkliche oder angebliche Bedürftigkeit 
stützen, 

‚'Rechtsentwicklung: Die ersten Maßregeln Bergen Bettler und Land- 
streicher sind durch das zahlreiche Umliertreiben schlechten Gesindels ver- 
anlaßt worden, das in Deutschland im 16. Jahrhundert und dann wieder nach 
dem Dreißigjährigen Kriege stattfand. Bettel und T,andstreicherei wurde bereits 
durch die Reichsgesctze des 16, Jahrhunderts (R.A. von 1495 $ 4, von 1497 $ 20, 
von 1498 $ 44, von 1500 Art. 27; R.P.O. von 1530 Tit. 34, von 1548 Art. 26 $1, 
von 1577 Art. 27) und zahlreiche sich daran anschließende Landesgesotze ver- 
boten. Die auswärtigen Bettler sollten des Landes verwiesen, die inländischen 
in ihre Heimat gesendet und dort, sofern sie arbeitsfülhig waren, nötigenfalls 
zwangsweise zur Arbeit angehalten werden. Nur ausnalımsweise, wenn eine 
Gemeinde so viel Arme hatte, daß sie nicht imstande war, dieselben zu er- 
nähren oder bei außergewöhnlichen Unglücksfällen konnte bestimmten Personen 
durch besondere obrigkeitliche Erlaubnis das Betteln gestattet werden (R.P.O. 
von 1530 Tit. 34, von 1548 Art.26 $ 1, von 1577 Art.27; Brand, Armen- und 
Bettlerordnung vom 19. September 1708 L. (Mylius I, 2, 173); Preuß. Edikt 
vom 10. Februar 1715 $ 5 (a. a. O. S. 189); Kursächs. Edikt vom 27. Januar 
1588 (Codex Augusteus I, 1429); Mandat vom 10. August 1684 a. a. O. S. 1673). 
Diese Konzessionen zur Bettelei sind, nachdem durch Organisation der staat- 
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Die Bestimmungen über Bettelei und Landstreicherei finden sich 
in dem Reichsstrafgesetzbuch®, das folgende Klassen von Personen 
zusammenfaßt: | 

1. Personen, die als Landstreicher umherziehen. 
2. Personen, die betteln, Kinder zum Betteln anleiten oder aus- 

schicken, oder Personen, die ihrer Gewalt und Aufsicht untergeben 
sind oder zu ihrer Hausgenosseuschaft gehören, vom Betteln ab- 
zuhalten unterlassen. 

3. Personen, die sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang der- 
gestalt hingeben, daß sie in einen Zustand geraten, in dem zu 
ihrem Unterhalte oder zum -Unterhalte derjenigen, zu deren Ernährung 
sie verpflichtet sind, durch Vermittlung der Behörde fremde Hilfe 
in Anspruch genommen werden muß, 

4. Personen, die aus öffentlichen Armenmitteln Unterstützung 
empfangen und sich aus Arbeitsscheu weigern, die ihnen von der 
Behörde angewiesene, ihren Fähigkeiten angemessene Arbeit zu ver- 
richten. 

5. Personen, die nach Verlust ihres bisherigen Unterkommens 
binnen der ihnen von der zuständigen Behörde bestimmten Frist sich 
kein anderweites Unterkommen verschafft haben und auch nicht nach- 
weisen können, daß sie solches ungeachtet der von ihnen angewandten 
Bemühungen nicht vermocht haben. 

6. Personen, die sich, obschon sie in der Lage sind, diejenigen, 
zu deren Ernährung sie verpflichtet sind, zu unterhalten, der Unter- 
haltungspflicht trotz der Aufforderung der zuständigen Behörde derart 
entziehen, daß durch Vermittelung der Behörde fremde Hilfe in An- 
spruch genommen werden muß°. 

Diese Personen unterliegen einer Haftstrafe bis zu sechs Wochen; 
daneben kann die verurteilte Person nach verbüßter Strafe der 
Landespolizeibehörde überwiesen werden. In den unter 2, erwähnten 
Fällen ist dies jedoch nur dann zulässig, wenn der Verurteilte wegen 
der Übertretung in den letzten drei Jahren mehrmals, also mindestens 
zweimal verurteilt ist oder wenn er unter Drohungen oder mit Waffen 
gebettelt hat. In den unter 6. erwähnten Fällen kann statt der Haft 
auf Geldstrafe bis zu 150 Mark erkannt werden. 

Die Überweisung gibt der Landesbehörde!? die Befugnis, den 
  

lichen Armenpflege für die Unterstützung aller Verarmter Sorge etragen und 
durch Versicherungsanstalten auch für besondere Unglücksfälle Fürsorge ge- 
troffen ist, gänzlich in Wegfall gekommen. Nur sog. Kollekten für all- 
gemeine, insbesondere Kirchen-, Schul- und wohltätige Zwecke werden mit 
obrigkeitlicher Genehmigung zugelassen. Vgl. Müller, Art.Kollekten. W.11, 803. 

8 R.Str.G.B. $$ 361 Nr. 3—5, 7, 8, 10 und 862. . 
° R.Str.G.B. $ 361 Nr. 10 beruht auf G. vom 12. März 1894. — Vgl. auch 

G. vom 25. Juni 1900 (R.G.Bl. S. 301), wonach Prostituierte statt in einem 
Arbeitshaus in einer Besserungs- oder Erziehungsanstalt untergebracht werden 
können. 

10 Zuständig ist die Landespolizeibehördo des Bundesstaates, in dem die 
Verurteilung erfolgte, ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder 
Aufenthalt des Verurteilten. Bundesratebeschl. vom 16. Juni 1872. — Um das 
Verfahren der einzelnen Landesbehörden in gewissen Punkten einheitlich zu 
estalten, sind im Bundesratsbeschluß vom 26. Juni 1889 einige Grundsätze zur 

Befolgung empfohlen worden. Vgl. v. HippelS. 18.
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Verurteilten bis zu zwei Jahren in einem Arbeitshaus unterzubringen 
oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden, wenn er Ausländer 
ist, auch die Befugnis, ihn aus dem Reichsgebiete zu verweisen !!, 
Die Voraussetzung der Befugnis ist ein rechtskräftiges gerichtliches 
Erkenntnis, das auf Überweisung an die Polizeibehörde lautet. Ob 
die letztere von der Befugnis Gebrauch machen will, steht in ihrem 
Ermessen. Gegen die Verfügung der Polizeibehörde hat der davon 
Betroffene die Rechtsmittel, die überhaupt bei polizeilichen Ver- 
fügungen zuständig sind "?, 

3. Außerordentliche Maßregeln. 

8 35. 
I. Kriegszustand oder Belagerungszustand!. Das 

Wesen des Kriegszustandes oder Belagerungszustandes besteht in 
der Unterordnung der gesamten Verwaltung unter die militärische 
Autorität?. Das Institut ist aus der französischen Gesetzgebung in 
die verschiedenen deutschen Staaten übergegangen®,. Nach diesen 
besitzt die Regierung das Recht, in Zeiten außerordentlicher Gefahr 
den Kriegs- oder Belagerungszustand zu proklamieren.‘ Die Folge 
einer solchen Proklamierung ist der Übergang der vollziehenden 
Gewalt auf die Militärbehörden, die Befugnis zur Suspendierung 
gewisser Verfassungsartikel, namentlich die Bestimmungen über Ver- 
haftungen, Haussuchungen, Briefgeheimnis, Vereins- und Ver- 
sammlungsrecht, Presse, sowie die Zulässigkeit der Einsetzung von 
Kriegsgerichten. 

Durch die Reichsverfassung ist dem Kaiser das Recht beigelegt 
worden, jeden Teil des Reichsgebietes in Kriegszustand zu erklären, 
  

ıı Nach den Bestimmnngen des preuß. Wanderarbeitsstättengesetzes vom 
29. Juni 1907 können Land- und Stadtkreise durch Beschluß des Provinzial- 
landes zur Errichtung von Wanderarbeitsstätten angehalten werden. 
Diese haben mittellose, arbeitsfähige Menschen gegen Arbeitsleistung vorüber- 
gehend aufzunehmen und zu beköstigen. , 

2? Die Beschreitung des Verwaltungsstreitverfahrens kann jedoch nur auf 
Grund der Behauptung stattfinden, daß ein die Polizeibehörde ermächtigendes 
gerichtliches Erkenntnis nicht vorliege, da, wenn ein solches vorhanden ist, 
über die Vornahme der Maßregel lediglich das Erinessen derselben entscheidet. 
Vgl. v. Hippel S. 184. . 

ı Labund® 4, 40; Loening S. 290; Zorn? 1, 198; Sceydel, H.P.O.* 8, 
11.302; Art. Belagerungszustand. W.11,158; Fleischmann, Art, Belagerungs- 
zustand. W.? 1, 397. — Materialien und weitere Literatur bei Ebermayer in 
Stengleins Nebenges.* 1, 368 zum preuß. G. vom 4. Juni 1851; Haldy, Be- 
lagerungszustand in Preußen 1906. l. auch die Kommentare zu Art. 68 R.Verf., 
namentlich Dambitsch (1910) S. 616. 

® Rechtsentwicklung: Das Institut hat seine Ausbildung in der 
französischen Gesetzgebung gefunden. Es erscheint zuerst in dem G. vom 

8. Juli ‚1791 Tit. I, 85 ff, Einen Überblick über die weitere Entwicklung der 
französischen Gesetzgebung gibt v. Holtzendorff, RL. 1, 261; Reinach, 
De l’&tat de siepe 1885 S. 95; Seydel, H.P.O.* 8, 1I. 302; Fleischmann, 
W,: 1, 397. — gl. 5 29". 

® Preuß. G. über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851. Sächs. G,, 
das Verfahren bei Störungen der öffentlichen Ruhe und Sicherheit betr., vom 
10. Mai 1851. Bad. G., den Kriegszustand betr., vom 29. Jan. 1851; G., das 
Standrecht betr., vom 29, Jan, 1881. — Vgl. Fleischmann, W.!1, 400.
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wenn die öffentliche Sicherheit daselbst bedroht erscheint*. Für die 
Voraussetzungen, die Form der Verkündigung und die 
Wirkung einer solchen Erklärung sollen bis zum Erlaß eines 
darauf bezüglichen Reichsgesetzes die Vorschriften des preußischen 
Gesetzes vom 4. Juni 1851 maßgebend sein. Auf Bayern findet die 
kaiserliche Befugnis vorläufig keine Anwendung, weil das preußische 
Gesetz auf Bayern nicht ausgedehnt, die Regelung des Gegenstandes 
vielmehr einem besonderen Reichsgesetze vorbehalten ist?. 

Die Befugnis zur Verkündigung des Kriegszustandes steht kraft 
reichsgesetzlicher Vorschrift lediglich dem Kaiser zu®., 
Die Verkündigung geschieht .durch kaiserliche Verordnung?, Sie 
kann für jeden Teil des Reichsgebietes (ausgenommen Bayern), also 
auch für das ganze Reichsgebiet, erfolgen. 

Die Voraussetzung der kaiserlichen Befugnis ist, daß in 
dem Reichsgebiet oder dem betreffenden Teile desselben die öffent- 
liche Sicherheit bedroht erscheint. Die Bestimmungen des preußischen 
Gesetzes, wonach die Erklärung des Kriegszustandes nur im Falle 
eines Krieges in den vom Feinde bedrohten und teilweise schon be- 
setzten Provinzen oder im Falle eines Aufruhrs gestattet ist, sind 
für das Reich maßgebend®. Über das Vorhandensein der Voraus- 
setzungen entscheidet das Ermessen des Kaisers, 

Die kaiserliche Verordnung ist im Reichsgesetzblatt zu 
ublizieren®, Außerdem muß die Brklärung des Kriegszustandes bei 
rommelschlag und Trompetenschall verkündet, sowie durch Mitteilung 

an die Gemeindebehörden, durch Anschlag an öffentlichen Plätzen 
und durch öffentliche Blätter ohne Verzug zur allgemeinen Kenntnis 
gebracht werden, 

Die Wirkungen des Kriegszustandes sind folgende: 
1. Die vollziehende Gewalt geht auf die Militärbefehlshaber 

% R.Verf. Art. 68, 
S Vertr. vom 23. Nov. 1870 Nr. III ; 5 VI. Über den in Bayern be- 

stehenden Rechtszustand vgl. Laband* 4,46; Seydel, W.:1, 160; Fleisch- 
mann, W.?1, 401. — Bayr. G. über den Kriegszustand vom Jahre 1912. Es 
gilt nicht für innere Unruhen. Vgl. D.J.Z. 17, 1392. 

6 R.Verf. Art. 68. Die Behauptung Thudichums, Verf.R. S. 293, daß 
auch die in dem preuß. &. vom 4. Juni 1851 erwähnten Befugnisse der kom- 
mandierenden Generale und Festungskommandanten auf das Reich ausgedehnt 
seien, ist nicht richtig, da das preußische Gesetz, nur insofern es die Voraus- 
setzungen, Formen der Verkündigung und Wirkungen des Kriegszustandes 
regelt, im Reich Geltung erlangt hat. Vgl. dagegen auch Laband 4, 41'; 
Seydel, W.! 1,160 Haenel 1, 444; Loening 8. 299. — Arndt, Staater., 
S. 476 stimmt mit Thudichum überein. en 

? Die Verkündigung ist eine Maßnahme des militärischen Oberbefehls. 
A.M.: Fleischmann, W.?, 1, 399. . 

8 Laband* 4, 41* (mit dem Bemerken, die von G. Meyer? 1, 1934 
[Meyer-Dochow® S. 178] vertretene Ansicht, der Kaiser dürfe auch in 
anderen als den im preuß. G. angegebenen Fällen den Kriegszustand erklären, 
habe keinen Anklang gefunden), Zorn 1, 199; Haenel1l, 434%; Brock- 
haus, Das deutsche Heer und die Einzelstaaten 1888 S. 72; Fleischmann, 

.2 1, 398. 
®’Sie bedarf der Gegenzeichnung nicht, A.M.: Fleischmann, W.?1,338, 

da es sich um eine Maßnahme der Sicherheitspolizei handele. 
10 G. vom 4. Juni 1851 $ 93.
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über!!, Die Tätigkeit der Behörden für die Zivilverwaltung wird 
nicht suspendiert, sie werden aber dem militärischen Oberbefehl 
untergeordnet. 

2, Die Art. 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 und 36 der preußischen 
Verfassungsurkunde können außer Kraft gesetzt werden!?. Es sind 
dies Bestimmungen, die sich auf Verhaftung, Haussuchung, Gerichts- 
stand, Vereins- und Versammlungsrecht, Presse, Verwendung des 
Militärs zur Unterdrückung von Unruhen beziehen. An die Stelle 
der preußischen Bestimmungen treten für die anderen Staaten des 

Reiches die entsprechenden Vorschriften ihrer Verfassungen und 
Gesetze. Hat eine reichsgesetzliche Regelung stattgefunden, so sind 
die Bestimmungen der Reichsgesetze zu suspendieren, so namentlich 
die Vorschriften des Reichsgerichtsverlassungsgesetzes über den 
Gerichtsstand, der Reichsstrafprozeßordnung über Verhaftung und 
Haussuchung, und die Vorschriften des Gesetzes über die Presse und 
des Vereinsgesetzes '®. 

3. Zur Untersuchung und Aburteilung gewisser Verbrechen 
können Kriegsgerichte eingesetzt werden !*. 

4. Gewisse Verbrechen unterliegen einer härteren Bestrafung 5. 
5. Die Kriegsgesetze, d. h. die für strafbare Handlungen im 

Felde gegebenen Vorschriften treten in Kraft'®, 
6. Der Befehlshaber der Besatzung des betreffenden Ortes oder 

Distriktes hat die höhere Militärgerichtsbarkeit über sämtliche zur 

Besatzung gehörigen Militärpersonen I, 
Die Aufhebung des Kriegszustandes hat ebenfalls durch eine 

im Reichsgesetzblatt zu publizierende kaiserliche Verordnung zu er- 
folgen. Sie ist durch Anzeige an die Gemeindebehörde und durch 
die öffentlichen Blätter zur allgemeinen Kenntnis zu’ bringen !®, 

Dem Reichstage gegenüber ist die Reichsregierung zur Rechen- 
schaftslegung verpflichtet ”°. 

Die durch landesgesetzliche Vorschriften den Regierungen 
der Einzelstaaten beigelegten Befugnisse zur Verkündigung des 
Belagerungszustandes sind durch die Gründung des Reiches beseitigt 
worden, sie sind mit der im Reiche durchgeführten Organisation 
des Heerwesens unvereinbar ?!. 

11 G. vom 4. Juni 1851 8 4. 
12 G. vom 4. Juni 1851 $ >. 
13 Vgl. Preß-G. vom 7. Mai 18748 30. Ver.G@. vom 19. April 1908 3$ 1,23 Abs, 2. 
14 G. vom 4. Juni 1851 8$ 5, 10—14. R.G.V.G. $ 16. 
15 EG. z. R.Str.G.B. vom 31. Mai 1874 $ 4. Durch diesen Paragraphen 

sind die Bestimmungen des $ 8, nicht aber die des $ 9 des preuß. G. vom 
4. Juni 1851 aufgehoben. Laband* 4, 43?: Seydel, W.t 1, 159. A. M.: 
G. Meyer? 1, 19410 (Meyer-Dochow® S. 17919), 

18 Mil.Str.G.B. vom 20. Jan. 1872 3 9 Nr. 2. 
11 G. vom 4. Juni 1851 $ 7 vgl. mit Mil.,Str.G.O. vom 3. April 1845 38 20 £f. 
18 (5. vom 4. Juni 1851 8 3. 
9 Fleischmann, W.?1, 399: Der Streit, ob deın Reichstage über die 

Erklärung des Belagerungszustandes Rechenschaft abzulegen ist ($ 17 pr. G.), 
mag auf sich berulien, da die Rechenschaft durch Interpellation wird herbei 
geführt werden können. — Vgl. anclı Dambitsch S. 620, 

2° A.M.: G.Meyer?1,194(Meyer-Dochow? 8.179; Annalen 1880 S. 347. 
2! Dies ist die herrschende Ansicht. Vgl. dazu Laband‘ 4, 45. — A.M.: 

Fleischmann, W.: 1, 399. 
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U. Aufhebung gesetzlicher Vorschriften ohne Ver- 
hängung des Belagerungszustandes. Durch Bestimmungen 
der Landesverfassungen und Landesgesetze ist den Re- 
gierungen vielfach das Recht beigelegt worden, in Fällen des Krieges 
und Aufruhrs gewisse Verfassungsartikel und gesetzliche Vorschriften 
zeitweilig außer Kraft zu setzen, ohne daß es dazu einer Verkündigung 
des Belagerungszustandes bedarf??. Die fraglichen Vorschriften be- 
ziehen sich auf Verhaftung, Haussuchung, Briefgeheimnis, Gerichts- 
stand, Vereins- und Versammlungsrecht, Presse und Einschreiten des 
Militärs. 

Durch die Befugnis des Kaisers, den Kriegszustand zu ver- 
künden, sind die angeführten landesgesetzlichen Vorschriften nicht 
berührt worden. Dagegen haben die Befugnisse der Einzelregierungen 
aufgehört, sofern an die Stelle der zu suspendierenden landesgesetz- 
lichen Bestimmungen reichsgesetzliche getreten sind, vorausgesetzt, 
daß nicht ihre ausdrückliche Aufrechterhaltung erfolgt ist 28, 

In Elsaß-Lothringen kann im Falle des Krieges oder eines 
unmittelbar drohenden feindlichen Angriffs jeder mindestens in der 
Stellung eines Stabsoftiziers befindliche oberste Militärbefehlshaber 
zum Zweck der Verteidigung in dem ihm unterstellten Orte oder 
Landesteile die Ausübung der vollziehenden Gewalt übernehmen. 
Die Übernahme erfolgt durch Erklärung gegenüber der betreffenden 
Zivilverwaltungsbehörde. Die Zivilverwaltungs- und Gemeinde- 
behörden haben nunmehr den Anordnungen des Militärbefehlshabers 
Folge zu leisten. Dieser muß unverzüglich die Entscheidung des 
Kaisers über Verhängung des Kriegszustandes einholen. Bundesrat 
und Reichstag ist über die Anordnungen sofort bei ihrem nächsten 
Zusammentreten Rechenschaft abzulegen **. 

IH. Sittenpolizei. 

Einleitung. 

$ 36. 

Sittenpolizei ist der Inbegriff der polizeilichen 
Maßregeln zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
  

s2 Preuß. G. vom 4. Juni 1851 88 16 u. 17. Oldenb. St.G.G. Art. 54. 
Anh.-Bernb. G., die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit 
betr., vom 24. März 1850 $ 19 ff. Waldeck. St.G.G. $ 158. Hamb,. Verf. Art. 102 
u. 103. Brem. Verf. $ 20. — Vgl. Fleischmann, W.? 1, 400. 

23 Dies ist hinsichtlich der Bestimmungen über die Presse, den Gerichts- 
stand und das Vereins- und Versammlungsrecht geschehen durch Preß-G. vom 
7. Mai 1874 8 30, R.G.V.G. $ 16 u. Ver.G. vom 19. April 1908 $ 24. . 

2 R.G. über die Vorbereitung des Kriegszustandes in Elsaß-Lothringen 
vom 80. Mai 1892. — Laband 4,46; Bruck 2,183; Fleischmann, W.?1, 401. 

ı Loening S. 726; H.P.Ö.* 8, Il. 471 (Trunksucht, Spielsucht, geschlecht- 
liche Ausschweifungen, Tierquälerei); O tto Mayer, Art.Sittenpolizei, W.! 2, 
455 (Unzuchtspolizei, Trunksucht, Spiel und andere Sittenwidrigkeiten, Polizei 
der öffentlichen Vergnügungen); v. Stengel S. 343; v. Lilienthal, Sittlich- 
keitspolizei, Handb. d. Polit. 2, 532; Neumeyer, Internationales Verwaltungs-
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Sittlichkeit?. Da der Staat sich nur im Besitze von äußerlichen 
Zwangsmitteln befindet und das innere Leben der Menschen seiner 
Einwirkung verschlossen ist, kann er für die Beförderung der 
Sittlichkeit unmittelbar gar nichts tun®. Er ist nicht imstande 

im Individuum eine sittliche Gesinnung zu erzeugen. Nur soweit, 
als dessen unsittliche Grundsätze in die äußere Erscheinung treten, 
vermag er dagegen einzuschreiten. Er tut das einmal, indem er 
gewisse von ihm als unsittlich erkannte Handlungen verbietet und 
unter Strafe stellte. Diese Verbote gehören dem Strafrecht, nicht 
dem Verwaltungsrecht an*,. Die Tätigkeit des Staates zur Aufrecht- 
erhaltung der öffentlichen Sittlichkeit beschränkt sich aber nicht aur 
die Verbote unsittlicher Handlungen. Wichtiger und wirksamer als 
sie sind die Maßregeln zur Beseitigung von Änreizungen zur Un- 
sittlichkeit.. Diesem Zwecke dienen gewisse Befugnisse der Polizei- 
behörden, deren Darstellung Sache des Verwaltungsrechts ist’. Sie 
betreffen namentlich die Bekämpfung unsittlicher Druck- 
schriften und Darstellungen, die Regelung der Pro- 
stitution, die Überwachung der Gast- und Schank- 
wirtschaften und die Glücksspiele°®. Da diese Maßregeln 
auch zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, recht- 
fertigt sich ihre systematische Darstellung auch im Zusammenhang 
mit anderen sicherheitspolizeilichen Maßregeln. 
  

recht 1, 255: Der Staat und die Sitten. — Dagegen vertritt Loening jetzt 
H.d.St.? 6, 1066 die Ansicht, daß die Maßregeln gegenüber Gewohnheits- 
verbrechern, Landstreichern, Bettlern, Prostituierten in das Gebiet der Sicher- 
heitspolizei gehören. 

2 Ebenso bezeichnet Otto Mayer, Art. Sittenpolizei, W.! 2, 455 als 
Sittenpolizei den Zweig der Polizei, welcher die Aufrechterhaltung der guten 
Sitten im Volk, den Schutz der öffentlichen Sittlichkeit zum Gegen- 
stande hat. Unter (der guten Sitte ist verstanden ein gewisses Maßhalten in 
niederen Genüssen und Äußerungen der Lebenslust. Die Unzuchtpolizei ist 
Sittenpolizei im engeren Sinne. 

3 Die Tätigkeit der Polizei zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sittlich- 
keit ist gegenüber früheren Zeiten stark eingeschränkt. Vgl. $ 38%. 

+ So z.B. die Bestimmungen über Tierquälerei R.Str.@.B. $ 360 Nr. 13. 
Bestraft wird, „wer öflentlich oder in Ärgernis erregender Weise Tiere boshaft 
quält oder roh mißhandelt“. Vgl. hierzu v. Hippel, Die Tierquälerei. Straf- 
rechtevergleichung Bes. T. 2, 241, insbesondere die Ausführungen über die 
landesrechtlichen Bestimmungen auch über das Schlachten und den Transport 
von Tieren, über die Benutzung von Hunden als Lasttiere, über zu schwere 
Belastung der Fuhrwerke usw. 8. 247, über die Vivisektion und das Schächten 
S. 248. — Loening S. 731°; O. Mayer, W.! 2, 457. 

5 Der Begriff der „Sittenpolizei“ wird in Theorie und Praxis allmählich 
ausgeschaltet werden, man kann auf ihn aber noch nicht verzichten, so lange 
noclı Maßregeln „aus sittenpolizeilichen Gründen“, so z. B. in den Gesetzen zum 
Schutze der Arbeitskraft und Sittlichkeit der Arbeiter und Arbeiterinnen 
(Fleiner S. 344) angeordnet werden. 
‚Die sittliche Erziehung der heranwachsenden Jugend ist 
in erster Linie Sache der Familie, und die Schule tritt ergänzend und fördernd 
zur Seite. Wo aber die Familie die notwendigen Garantien für die Erfüllung 
dieser Aufgabe nicht bietet, haben an ihrer Stelle Staat und Gemeinde die 
Fürsorge für Jie Erziehung zu ühernehmen, Die hierfür zu treffenden Maß- 
regeln gehören aber nicht in das Gebiet der Sittenpolizei. Ebenso 
OÖ. Mayer, W.12, 455.
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1. Unsittliche Druckschriften und Darstellungen '!. 
8 37. 

Druckschriften und Darstellungen, die das Sittlichkeitsgefühl 
zu verletzen geeignet sind, sollen von der Polizei unterdrückt werden. 
Soweit das Preßgesetz und die Gewerbeordnung der Polizei nicht 
hinreichende Handhaben bietet, hat sie auf Grund ihrer allgemeinen 
Ermächtigung, die Ordnung aufrecht zu erhalten, vorzugehen, Ihre 
Maßregeln haben sich namentlich auf die Überwachung der Theater 
aller Grade und ähnlicher Einrichtungen, auf die Kinematographen 2, 
den Verkehr mit Druckschriften und anderen Gegenständen zu er- 
strecken, die geeignet sind, Anstoß zu erregen®. Die Polizeibeamten 
sind selbstverständlich anzuhalten, in ihrer Beurteilung dessen, was 
unsittlich ist, nicht zu weit zu gehen, damit der künstlerischen Be- 
tätigung nicht zu enge Schranken gezogen werden. 

9. Prostitution '. 

8 38. 
Das Reichsstrafgesetzbuch? bedroht mit Haftstrafe Frauens- 

personen, die wegen gewerbsmäßiger Unzucht — Pro- 
stitution? — einer polizeilichen Kontrolle (Sittenkontrolle)* unter- 
stellt, den zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung 
und des öffentlichen Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften ® 
  

ı y, Lilienthal, Sittlichkeitspolizei, Handb. d. Pol. 2, 588; Mitter- 
maier, Strafrechtsvergleichung. Bes. T. 4, 197. 

2 Hellwig, Öffentliches Kinematographenrecht, Pr. Verw.Bl. 84, 199 (gibt 
eine Übersicht über die Literatur). un . 

8 Abkommen zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Schriften vom 
4. Mai 1910 (R.G.Bl. 1911 S. 209). oo 

ı Loening S. 728; Otto Mayer, Art. Sittenpolizei, W.! 2, 455; Neu- 
meyer, Internat. Verwaltungsr. (1910) 1, 78; Wolzendorff, Polizei und 
Prostitution 1911; Blaschko, Art. Prostitution. H.d. St.26, 1227; v. Lilien- 
thal, Sittlichkeitspolizei, Handb. d. Polit.2, 534. — Zeitschr. zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten, seit 1909. , 

® R.Str.G.B. $ 361 N. 6 u. 362, — Durch R.G. vom 25. Juni 1900 ist 
R.Str.G.B. $ 362 dahin abgeändert, daß im Falle des $ 361 N. 6 die Landes- 
behörde die verurteilte Person statt in einem Arbeitshause in eine Besserungs- 
oder Erziehungsanstalt oder in einem Asyl unterbringen kann. Bei Personen, 
die bei der Verurteilung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist 
Unterbringung in einem Arbeitshause unzulässig. un 

3 Flesch, Art. öffentl. Gesundheitspflege, H. d. St. 4, 745: Prostitution 
ist die geschlechtliche Hingabe der erwerbslosen Frau zu Erwerbszwecken. — 
v. Lilienthal, Handb. d. Pol. 2, 534: Die Prostitution erscheint als ein nicht 
strafbares, aber der Reglementierung bedürftiges Gewerbe. 

* Rechtsentwicklung: Die Prostitution hat ihren Sitz in den Städten, 
die sich schon im Mittelalter veranlaßt sahen, Maßregeln dagegen zu ergreifen. 
Die öffentlichen Häuser standen unter städtischer Aufsicht, waren sogar mit- 
unter städtische Anstalten. Soweit sie sich erhalten haben, verloren sie 
wenigstens den Charakter städtischer Einrichtungen, Die polizeiliche Aufsicht 
über die Prostituierten blieb dagegen bestehen. Die näheren Vorschriften 
über die Gestaltung dieser Aufsicht beruhen auf lokalen Poliseiverordnungen 
und sind von sitten- und gesundheitspolizeilichen Gesichtspunkten beherrscht. 

5 Zu den Maßnahmen gegen geschlechtliche Ausschweifungen gehört auch
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zuwiderhandeln, oder die, ohne einer solchen Aufsicht unterstellt zu 
sein, gewerbsmäßig Unzucht treiben®. Durch das Urteil kann gleich- 
zeitig bestimmt werden, daß die verurteilte Person nach verbüßter 
Strafe der Landespolizeibehörde zu überweisen sei, die dadurch die 
Befugnis erhält, die betreffende Person bis zu zwei Jahren in einem 
Arbeitshaus unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu ver- 
wenden. Ausländerinnen können aus dem Reichsgebiet ausgewiesen 
werden. 

Die Errichtung von Bordellen fällt unter die Bestimmungen 
des 8 180 des Reichsstrafgesetzbuches und ist daher unzulässig”. 
Der Umstand, daß einem solchen Institute eine polizeiliche Konzession 
erteilt ist, ändert daran nichts, da die Polizeibehörden nicht die 
Befugnis besitzen, von Vorschriften des Reichsstrafgesetzbuches zu 
dispensieren®, 

38. Glücksspiel. Mißbrauch geistiger Getränke. 
Lustbarkeiten '. 

8 39, 
I. Glücksspiel (Spiel und Wette). Spiel ist ein Vertrag, 

durch welchen der eine Kontrahent dem anderen für den Fall des 
Eintrittes, dieser dagegen jenem für den Fall des Nichteintrittes einer 
künftigen ungewissen Tatsache eine vermögensrechtliche Leistung ver- 
spricht. Gleichgültig für den Begriff des Spieles ist es, ob der Ein- 
‘tritt der betreffenden Tatsache durch eigene Tätigkeit der Parteien 
oder ohne eine solche herbeigeführt wird. Die Wette unterscheidet 
  

die Bekämpfung des Mädchenhandels, vgl. R.G. über das Auswanderungswesen 
vom 9. Juni 1897 (Kommentare: Goetsch? 1907; Stoerk 1899; Stenglein® 
1, 345); Abkommen über Verwaltungsmaßregeln zur Bekämpfung des Mädchen- 
handels vom 18. Mai 1904; deutsch- niederländisches ereinkommen vom 

15. November 1889; deutsch-belgisches Übereinkommen vom 4. September 1890; 
Loening, Art. Auswanderungsgesetzgebung H.W.B.® 2, 306. 

® Der Konkubinat ist nur dann in einigen Bundesstaaten (Bayern, Württem- 

berg, Baden, Hessen, Braunschweig) nach Landesrecht strafbar, wenn er öffent- 
liches Argernis erregt. vgl. Mittermaier, Strafrechtsvergleichung. Bes. T. 4, 

30; v. Liszt 8 103° u.®; v.Schicker, Württemberg. Polizeistrafgesetzbuch 

142; die Trennung ist reine Polizeimaßregel (Beling, Württ. Strafgesetz- 

Leer 20, | 142), Fleiner 8, 3482. — Sächs. 0.V.G. vom 1. Nov. 1905 
| 1080, 26, 566); preuß. O.V.G. 86, 403; preuß, Handwörterb., Art. Konkubinat? 

' Das Vermieten von Wohnungen an Kontrolldirnen gilt nach 8 180 
R,Str.G.B. als Kuppelei, nach R.Str. ?6, 148 sofern ein Teil des Mietpreises das 
quivalent für die Überlassung der Räume zu Unzuchtzwecken bildet. 

® In diesem Sinne: R.Str. 1, 88. Übereinstimmend: Loening, Verw.R, 
S. 7291; H.P.O.*8, II. 486; v. Stengel, Verw.R. 3432, O.Mayer, W.12, 456. 
A. A: Seydel, ayr- Staatsr. 8, 75%; Frank zu $ 181 S. 296: „S 361 Nr, 6 
ergibt, daß das Strafgesetzbuch mit der Reglementierung der Prostitution nicht 
nur rechnet, sondern sie geradezu voraussetzt, somit auch erlaubt. Ist aber 
die Reglementierung erlaubt, so muß natürlich auch erlaubt sein, was der 
Reglementierung gemäß eschieht,“ 

ı B.G.B. 85 762—764. — Elster, Art. Spiel und Wette, H.d.St.® 7, 675; 
Loen i BE 0 OÖ. Mayer, W.12,456; Krıiegsmann, Strafrechtsvergleich. 

8, . y .
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sich vom Spiel dadurch?, daß bei ihr sich Behauptungen gegenüber 
stehen, deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit für die gegenseitigen 
Leistungen maßgebend ist, während ein solches Gegenüberstehen von 
Behauptungen beim Spiel nicht stattflndet®. 

Das Reichsstrafgesetzbuch + verbietet das Glücksspiel nur, soweit 
es gewerbsmäßig oder an öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
Versammlungsorten betrügerisch oder übermäßig betrieben wird®. 

Dem Glücksspiel verwandt sind die Lotterien und Aus- 
spielgeschäfte!. Beide Geschäfte haben gemeinsam, daß ein 
Unternehmer mehreren Personen gegen einen Einsatz Nummern gibt 
und dem Inhaber einer solchen für den Fall, daß seine Nummer in 
einem vorher bestimmten Verfahren gezogen wird, einen Vermögens- 
vorteil zu leisten verspricht. Dieser Vermögensvorteil besteht bei 
der Lotterie in einer Geldsumme, beim Ausspielgeschäft in einem 
andern Wertgegenstande. Derartige Lotterien und Ausspielgeschäfte 
bedürfen, wenn sie öffentlich, d. h. nicht auf einen Kreis von indivi- 
duell bestimmten Personen beschränkt sind, einer obrigkeitlichen 
Erlaubnis®. Die Staatslotterien fallen nicht unter diese Bestimmung. 
Sie dienen fiskalischen Zwecken; das Verbot, daß diese Staats- 
angehörigen in fremden Staatslotterien nicht spielen dürfen, ist durch 
finanzielle Motive veranlaßt?. 

Die Lotterien kommen häufig in Verbindung mit Anleihen vor. 
Dies ist der Fall bei den sog. Inhaberpapieren mit Prämien’®, 
  

3 Der Betrieb des sog. Totalisators und die Tätigkeit der sog. Buch- 
macher charakterisiert sich daher als eine Vermittlung von Spiel-, nicht von 
Wettverträgen. Vgl. pr. 0.V.G. 8, 368. Vgl. Jonas, Der Totalisator vor dem 
Oberverwaltungsgericht. Zeitschrift f. ges. Strafrechtswissensch, 2, 551. R,Str. 
6, 172; 6, 421; 7, 21. R.G. vom 4. Juli 1905. (R.G.Bl. 8. 595) über Wett- 
unternehmungen bei öffentlich veranstalteten Pferderennen. 

3 Rechtsentwicklung: Die Entartung des Spielwesens hatte im Mittel- 
alter schon zu Verboten einiger Spiele geführt (Wildä, Die Lehre vom Spiel. 
Zeitschr. f. deutsch. Recht 2, Heft 2, S.155; Schuster, Das Spiel, seine Ent- 
wicklung und Bedeutung für das deutsche Recht. 1878 S. 152). Unter dem 
Einfluß des römischen Rechtes bildete sich in der Landesgesetzgebung der 
deutschen Territorien der Unterschied zwischen erlaubten und unerlaubten 
Spielen aus. Als unerlaubt wurden die Hazardspiele, d, h. die Spiele an- 
esehen, bei denen die Entscheidung lediglich vom Zufall abhängig ist. Aus 

diesen konnte nicht nur keine zivilrechtliche Klage angestellt werden, sondern 
sie waren außerdem noch unter Strafe gestellt. 

+ R.Str.G.B. 5 284, 285, 360, Nr. 14. Die öffentlichen Spielbanken sind 
durch R.G., betr. die Schließung und Beschränkungen der öffentlichen Spiel- 
banken, vom 1. Juli 1868 aufgehoben worden. 

& R.Str.G.B. 8 361 Nr. 5. 
6 Vgl. auch Gew.O. 8 56c. 
? Endemann, Beiträge zur Geschichte der Lotterie und zum heutigen 

Lotterierecht. 1882; Leuthold, Art. Ausspielungen, W.?1, 119. 
8 R.Str.G.B. $ 286 bedroht das öfientliche Veranstalten von Ausspielungen 

beweglicher und unbeweglicher Sachen ohne obrigkeitliche Erlaubnis; ıns- 
besondere das Veranstalten von öffentlichen Lotterien, d. i. das Auslosen von 
Geldpreisen. 

® Rönnberg, Das neue preußische Loshandelsgesetz. D.J.Z. (1911) 16, 1187. 
10 v. Liszt, Strafr. 8 145 III bezeichnet die Ausgabe von Prämienpapieren 

als eine Verbindung des Darlehnsvertrages mit einem Spielvertrag, bei welcher 
die Zinsen ganz oder zum Teil unter den Gläubigern ausgespielt werden. 
„Die Reichsgesetzgebung hat sich daher veranlaßt gesehen, einerseits den 

Meyor-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Aufl. 12
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d. h. auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen, in denen 
allen oder einem Teil der Gläubiger außer der Zahlung der ver- 
schriebenen Geldsumme eine Prämie dergestalt zugesichert wird, daß 
durch Auslosung oder durch eine andere auf den Zufall gestellte 
Art der Ermittelung die zu prämiierenden Schuldverschreibungen 
und die Höhe der ihnen zufallenden Prämie bestimmt werden sollen. 
Dagegen fallen unter den Begriff nicht solche Schuldverschreibungen, 
durch welche den Inhabern eine Prämie zugesichert wird, die 
für alle gleichzeitig zur Einlösung gelangenden Obligationen gleich 
ist. Dieselben Gründe, durch welche die Maßregeln gegen Lotterien 
veranlaßt worden sind, haben auch dazu geführt, für die Inhaber- 
apiere mit Prämien Verkehrsbeschränkungen aufzustellen. Diese 

Beschränkungen sind durch die Gesetzgebung des Deutschen Reiches 
festgestellt worden!!. Danach ist die Ausgabe von Inhaberpapieren 
mit Prämien nur auf Grund einer Ermächtigung durch Reichsgesetz 
zulässig. Diese Ermächtigung soll lediglich zum Zweck der Anleihe 
eines Bundesstaates oder des Reiches erteilt werden !®. Letztere Be- 
stimmung hat jedoch keinerlei rechtliche Bedeutung, da die Reichs- 
gesetzgebung stets in der Lage ist, sich selbst von der fraglichen 
Vorschrift zu dispensieren und unter Abänderung des Gesetzes vom 
8. Juni 1871 eine Prämienanleihe auch zu anderen Zwecken zu ge- 
statten. Der Verkehr mit Inhaberpapieren, die entgegen den Be- 
stimmungen des Gesetzes ausgegeben sind, ist strafbar !?, Gestattet 
ist dagegen: 1. Der Verkehr mit inländischen Inhaberpapieren mit 
Prämien, die vor der Verkündigung des Reichsgesetzes ausgegeben 
sind, 2. der Verkehr mit ausländischen Inhaberpapieren mit Prämien, 
die vor dem 1. Mai 1871 ausgegeben und in der reichsgesetzlich 
vorgeschriebenen Weise abgestempelt sind '* Die Abstempelung ist 
eine öffentliche Beurkundung, durch die bezeugt wird, daß sich das 
Papier zur Zeit der Abstempelung bereits im inländischen Verkehr 
efand. 

II. Mißbrauch geistiger Getränke", Bei der Über- 
wachung der Gast- und Schankwirtschaften kommen neben den 
strafrechtlichen Vorschriften noch folgende polizeiliche Maßregeln 
zur Anwendung®: 

— —. ._——eo 

deutschen Markt gegen die Überschwemmung mit minderwertigen fremden 
Papieren zu schützen, anderseits die Ausgabe und den Vertrieb inländischer 
Prämienpapiere auf einheitliche Grundlage zu stellen.“ — E.G. zum B.G.B. 
Art. 94. IV. hat auf Grund von $ 795 B.&.B. den $ 145a R,Str.G.B. eingefügt. 

'ı R.G., betr. die Inhaberpapiere mit Prämien, vom 8. Juni 1871. Bek. d. 
Bundesr. vom 19. Juni, 1. Juli, 10. Juli und 4. Dezember 1871. — In Elsaß- 
Lothringen eingeführt durch G. vom 27. Januar 1872. Dazu Bek. d. Bundesr. 
vom 30. Januar 1872. 

2 RG.8 1. 
3 R.G. 88 2, 6. 
1° R,G. 85 3—5, 
1. Loening S. 726; O. Mayer, Art. Sittenpolizei, W.! 2, 456. 
Rechtsentwicklung: Die Reichsgesetzgebung des 16. Jahrhunderts 

war schon bestrebt, der Unmäßigkeit im Trinken durch Strafbestimmungen 
entgegenzutreten (R.Pol.O. von 1530, 1548 und 1577 Art. 8. Aus den Reichs- 
‚gesetzen sind diese Straffesteetzungen in die Landesgesetze übergegangen. Sie
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l. Die Errichtung von Gast- und Schankwirtschaften ist von 
einer polizeilichen Erlaubnis abhängig ’”, 

‚2. Die Schankwirtschaften und öffentlichen Vergnügungsorte 
sind zu einer bestimmten Stunde des Abends oder der Nacht zu 
schließen. Diese Stunde heißt die Polizeistunde. Ihre Fest- 
setzung erfolgt durch lokale Polizeiverordnungen. Nach Eintritt der 
Polizeistunde ist jeder Gast auf Aufforderung des Wirtes, seines 
Vertreters oder eines Polizeibeamten zum Verlassen des Lokales ver- 
pflichtet. Unter Gästen sind jedoch nur Schankgäste, d.h. Personen 
zu verstehen, die in der betreffenden Wirtschaft Verzehrungsgegen- 
stände gegen Bezahlung entnehmen, also nicht Privatgäste des 
Wirtes. Ebensowenig bezieht sich die Vorschrift auf durchreisende 
Fremde, die in einem Gasthause ihr Nachtquartier genommen haben, 
oder auf Lokalitäten geschlossener Gesellschaften. Die Nichtfolge- 
leistung ist mit Strafe bedroht. Strafbar macht sich auch der Wirt, 
der, nachdem die Polizeistunde geboten ist, das weitere Verweilen 
seiner (äste gestattet, 

3. Nach lokalen Anordnungen besitzen die Polizeibehörden die 
Befugnis, den Wirten zu verbieten, einzelnen Personen, die als 
Trunkenbolde bekannt sind, geistige Getränke zu verabreichen 
oder den Aufenthalt in der Gaststube zu gestatten !?, 

III. Lustbarkeiten. Öffentliche Tanzbelustigungen 
bedürfen in vielen Ländern einer polizeilichen Genehmigung und 
unterliegen einer polizeilichen Überwachung?®. Auch für gewisse 
Aufführungen und Schaustellungen in öffentlichen Wirtschaften ist 
durch die Reichsgewerbeordnung die Einholung einer polizeilichen 
Erlaubnis geschrieben. 

IV. Gesundheitspolizei'. 

Einleitung. 
8 40. 

Gesundheitspolizei ist der Inbegriff der polizeilichen 
Maßregeln zur Durchführung der öffentlichen Gesund- 

m—— ı 100 6 | ———ur (im Gm © 

haben sich bis in die neuere Zeit erhalten und kehren auch in der Gesetz- 
gebung des heutigen Deutschen Reiches (R.Str.G.B.) wieder. 

ı Gew.O. 5 33. 
18 R.Str.G.B 8 365. 
1% v, Roenne, Preuß. Staatsrecht 4 $ 304; Loening S. 729; O. Mayer, 

W.ı 2, 457. — Bayr. Pol,Str.G.B. Art. 31. — Bad. Pol.Str.G.B. $ 76a. 
:© Leuthold, Art. Lustbarkeiten R.L. 2, 684; Lustbarkeiten und Tanzlust- 

barkeiten W.ı 2, 59, 618; v. Roenne, Pr, Staatser, 4, 196, Bayr. revid. 
Pol.Str.G.B. vom 26. Dezember 1871 Art. 32, — Bad. Pol,Str.&.B. 5 60. — Hess. 
Pol.Str.G.B. Art. 215. — Andere Gesetze fordern nur eine Anmeldung der Tanz- 
belustigungen und legen der Polizeibehörde die Befugnis bei, sia aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung zu untersagen. Die Fortdauer dieser Bestimmungen 
auch nach Erlaß der Gew.O. ist ausdrücklich anerkannt (Gew.O. $ 33c 

ı Die Gesundheitspolizei umfaßt die Medizinal- und 
Veterinärpolizei im Sinne des Art.4 Ziff, 15 R.Verf, — Da die Maßregeln 

12 *
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heitspflege; sie erstreckt sich auf die Verhütung und 
Heilung von Krankheiten und auf die Herstellung all- 
gemeiner Bedingungen für eine gesunde Entwicklung 
der Bevölkerung. Zuständig für die Durchführung gesundheits- 
olizeilicher Maßregeln sind die Reichs- und Landesverwaltungs- 

behörden, denen da, wo technische Kenntnisse verlangt werden, 
zweckentsprechend vorgebildete Personen als Beiräte und Hilfsbeamte 
zur Seite stehen. Als Beiräte der Zentralbehörden fungieren wissen- 
schaftliche Kollegien, den Mittelbehörden sind medizinisch vor- 
gebildete Räte beigegeben und bei den unteren Behörden besondere 
Kreis- oder Bezirksärzte angestellt”. Die Befähigung zur Erlangung 
der Stellen eines beamteten Arztes ist von der Approbation als 
raktischer Arzt und dem Bestehen einer besonderen Prüfung ab- 

Nängig. Dasselbe gilt von den beamteten Tierärzten. 
Die Sorge für die persönliche Gesundheit ist Sache des 

Einzelnen, Aufgabe der Verwaltung ist es, die Bedingungen 

  

der Veterinärpolizei zum Teil auch der menschlichen Gesundheit zugute kommen 
(Verhütung der Übertragung von Tierseuchen auf Menschen, Sorge für mög- 
lichst einwandfreie Fleischnahrung), so läßt sich eine strenge Trennung der 
esundheitspolizeilichen Maßregeln in medizinal- und veterinärpolizeiliche nicht 

durchführen. — Laband® 8, 251: Medizinal- und Veterinärpolizei; Loenin 
8. 295; Jolly, H.P.Ö.* 8, II. 3839; Dochow, Gesundheitspolizei, Handb. d. 
Polit. 2, 537. — Das gesamte Material über die Organisation und Tätigkeit der 
Reichsverwaltung ist zusammengestellt in der amtlichen Schrift: Das Deutsche 
Reich in gesundheitlicher und demographischer Beziehung 1912. 

2 Die gesundheitspolizeilichen Angelegenheiten gehören zum Geschäfts- 
bereich des Reichsamts des Innern, dem das Gesundheitsamt mit dem Reichs- 
Gesundheitsrat untersteht. — In Preußen untersteht die Medizinalverwaltung 
dem Ministerium des Innern, an das sie durch E.G. vom 30. Nov. 1910 (G.S. 1911 
S.21) vom Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten 
überwiesen wurde; ihm untersteht die Wissenschaftliche Deputation für das 
Medizinalwesen. Für jede Provinz besteht ein Medizinalkollegium, bei jeder 
Regierung ist ein Regierungs- und Medizinalrat, in den einzelnen Kreisen sind 
Kreisärzte angestellt. Die Veterinärangelegenheiten werden in Preußen im 
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten bearbeitet, dem das 
Landesveterinäramt und ein ständiger Beirat für das Veterinärwesen unter- 
stehen. Bei den Regierungen sind Departements -Tierärzte angestellt und in 
den Kreisen Kreistierärzte. In den übrigen Bundesstaaten unterstehen die 
esundheitspolizeilichen Angelegenheiten (Medizinal- und Veterinärpolizei) den 
inisterien oder Abteilungen des Innern. In Bayern ist der Technische Rat 

des Ministeriums des Innern Vorsitzender des Obermedizinalnusschusses,, bei 
den Kreisregierungen sind je ein Kreismedizinalrat und ein Kreismedizinal- 
ausschuß tätig, bei den Bezirksämtern Bezirksärzte. Eine gleichartige Stellung 
haben in Württemberg das Medizinalkollegium und die Oberamtsärzte, in 
Sachsen das Landesmedizinalkollegium, die medizinischen Beiräte der Kreis- 
hauptmannschaften und die Bezirksärzte. In Baden bearbeiten die Referenten 
im Ministerium des Innern die gesundheitspolizeilichen Angelegenheiten, für 
die Bezirke sind Bezirksärzte angestellt. Ahnliche Einrichtungen be- 
stehen auch in den übrigen staaten, — Die Bestimmungen über Prüfun 
und Niederlassung des Heilpersonals ist in den wesentlichen Punkten durc 
die Reichs esetzgebung einheitlich geregelt. — Über die Behördenorganisation 
vgl. Joachim-Korn, Deutsches Arzterecht mit Einschluß der landesgesetz- 
lichen Bestimmungen (1911) 1, 114; Flesch, Art. öffentliche Gesundheits- 
pflege, H.d.St.® 4, 750. — Eine Übersicht über Gesetze, Entscheidungen usw. 
gathält des Medizinalarchiv, herausgegeben von v. Rohrscheidt,
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für die allgemeine Gesundheit zu schaffen® Sie muß für 
gesunde Wohnungen, für Reinlichkeit in den Häusern und auf den 
Straßen, für gutes Wasser und gute Luft, für die Beseitigung 
gesundheitsgefährlicher Einrichtungen im Gewerbebetrieb und für 
  

3 Rechtsentwicklung: Die Gesundheitsverwaltung hat ihre 
erste Ausbildung im Mittelalter in den Städten gefunden. Die Heilkunde, die 
in der abendländisch-christlichen Welt ursprünglich ihren Sitz in den Klöstern 
gehabt hatte, war unter dem Einfluß der Universitäten zu einem besonderen, 
von Laien ausgeübten Berufe geworden. Die auf den Universitäten gebildeten 
und mit dem akademischen Doktorgrade versehenen Arzte ließen sich vorzugs- 
weise in den Städten nieder. Die Stadtverwaltungen betrachteten es als ihre 
Aufgabe, für tüchtiges Heilpersonal zu sorgen, und schon seit dem 14. ‚Jahr- 
hundert kommen in den einzelnen Städten angestellte und besoldete Arzte, 
Apotheker und Hebammen vor. Da in dem Besitze des akademischen Doktor- 
grades nicht immer die sichere Garantie für die Befähigung der betreffenden 
ersonen zu finden war, so wurden von den Stadträten besondere städtische 

Prüfungen angeordnet. Gleichzeitig wurden Maßregeln gegen die Ausbreitung 
von Seuchen und gegen die Verfälschung von Lebensmitteln ergriffen, 

Naclı dem Vorbilde der städtischen Öbrigkeiten begannen auch die Landes- 
herren die Gesundheitsverwaltung zum Gegenstande ihrer Tätigkeit zu machen, 
Die Reichsgesetzgebung griff ebenfalls, wenn auch nur gelegentlich, in dem 
einen oder andern Punkte ein. Im 16. Jahrhundert entwickelte sich die 
Medicina forensis, eine Wissenschaft, welche die Medizin als Hilfswissenschaft 
für das Rechtsleben, insbesondere für dem gerichtlichen Prozeß behandelte. 
Seit dem 17. Jahrhundert schied sich von ihr die öffentliche Gesundheits- 
pfle ge als eine besondere Wissenschaft ab. . . 

ach dem Dreißigjährigen Kriege begann eine systematische Tätigkeit 
der landesherrlichen Gesetzgebung. Sie äußerte sich namentlich in dem Erlaß 
umfangreicher Medizinalordnungen, welche die Verhältnisse des mesamten 
Heilpersonals zu regeln versuchten. Der erste Staat, der eine derartige Regelun 
unternahm, war Preußen (Schon am; 12, Nov. 1685 erschien das königlic 
preußische und kurfürstlich brandenburgische Medizinal-Edikt und Ordnung. 
An seine Stelle trat später das allgemeine und neugeschärfte Medizinal-Edikt 
vom 27. Sept. 1725). Ihm folgten andere deutsche Länder nach. (Die be- 
deutendsten deutschen Medizinalordnungen neben den preußischen sind die 
österreichischen von 1770, die württembergische von 1755, die hessen-kasselsche 
von 1776 und 1778, das kursächsische Mandat vom 13. Sept. 1768, die kur- 
pfälzische von 1778, die hildesheimische von 1778, die lippische von 1789. Vgl. 
v. Berg 2, 70: Joh. Jac. Moser, Landeshoheit in Polizeisachen S, 74) An 
die Spitze der Medizinalverwaltung wurde in der Regel ein Collegium medicum 
oder Sanitätskollegium gesetzt, welchem die Aufsicht über das gesamte 
Medizinalwesen zustand. Zu den Äußerungen der landesherrlichen Verwaltung 
ehörten auch Maßregeln gegen Seuchen, die Sorge für reine Luft und reines 
Wasser, das Austrocknen von Sümpfen, Verhütung von gesundheitsgefährlichen 
Überschwemmungen, Reinigung der Flüsse und Gräben, Verbot des z0g. 
Röstens (Rotten, Beizen) des Flachses in stehenden Gewässern und kleinen 
Bächen, die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, namentlich zur 
yerhütung von Verfälschungen. (Vgl. v. Berg 2, 100; Joh, Jac. Moser 

. 87, 126.) . 
Im 19. Jahrhundert hat sich das Medizinalwesen auf den schon im 

Laufe des 18. gelegten Grundlagen weiter entwickelt. Insbesondere sind in den 
einzelnen Stanten eingehende Bestimmungen über Prüfen und Niederlassung 
des Heilpersonals erlassen worden. Durch die Reichsgewerbeordnung vom 
21. Juni 1869 haben sie in den wesentlichen Beziehungen eine einheitliche 
Regelung erhalten (vgl. $ 66). . 

Durch das Auftreten der Cholera im Jahre 1830 erhielten die Verwaltungen 
neue Anregungen, namentlich ist man seit dieser Zeit in höherem Maße als 
bisher bemüht gewesen, nicht bloß gegen bereits ausgebrochene ansteckende 
Krankheiten einzuschreiten, sondern die allgemeinen Bedingungen einer gesunden 
Entwicklung der Bevölkerung herzustellen,
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eine gesundheitsmäßige Einrichtung des Jugendunterrichts Sorge 
tragen. So durchdringen gesundheitspolizeiliche Maßregeln das ganze 
Gebiet der Verwaltung*; sie. beeinflussen die Grundsätze der Bau- 
und Straßenpolizei, der Gewerbepolizei, der Unterrichtsverwaltung ®. 
Die Überwachung der Prostitution erfolgt aus gesundheitspolizeilichen 
wie aus sittenpolizeilichen Rücksichten. Die Bestimmungen über die 
Aufnahme fremder Kinder in Kost und Pflege sind, wenn auch 
nicht ausschließlich, so doch zu einem wesentlichen Teil von Gesichts- 
punkten der Gesundheitspflege beeinflußt®. Um mMaßregeln vor- 
wiegend gesundheitspolizeilicher Natur handelt es sich aber bei der 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten der Menschen 
und Tiere (Seuchenpolizei) einschließlich der Leichen- 
bestattung und der Kadaverbeseitigung und bei der 
Regelung des Verkehrs mit Nahrungsmitteln, Genuß- 
mitteln und Gebrauchsgegenständen (Nahrungs- oder 
Lebensmittelpolizei)”. 

1. Übertragbare Krankheiten der Menschen '. 
8 4l. 

Krankheiten, die von Menschen und Tieren auf nicht erkrankte 
übertragen werden können, bezeichnet man als Seuchen (Infektions- 
krankheiten oder Epidemien)?., Die gesundheitspolizeilichen Maß- 
regeln, die zu ihrer Vermeidung und Bekämpfung zu ergreifen sind, 
werden als seuchenpolizeiliche (medizinalseuchenpolizeiliche) 
  

4 Eine Zusammenstellung aller gesundheitspolizeilichen Maßregeln der 
deutschen Gesetze und Verwaltungsvorschriften würde, wie Laband* 8, 251 
zutreffend bemerkt, eine bunte unübersichtliche Masse ohne inneren juristischen 
Zusammenhang ergeben. Die wichtigsten finden bei den einzelnen Verwaltungs- 
zweigen Erwähnung. Eine Übersicht über das Gebiet der öffent- 
lichen Gesundheitspfiege gibt Flesch, H.d.St.® 6, 743. 

6 Verwaltungshygiene. 
‚ .,* Erfolgt die Pflege und Erziehung fremder Kinder (sog. Zieh- und Kost- 

kinder) gegen Entgelt, so hat sie den Charakter eines Gewerbebetriebes, auf’ 
den aber die Bestimmungen der Gewerbeordnung keine Anwendung finden 
(Gew.O. $ 6). Es besteht daher die Möglichkeit, landesherrliche Vorschriften 
darüber zu erlassen. Diese Vorschriften, die zum kleineren Teil auf Landes- 
gesetzen, in der Regel auf orts- oder bezirkspolizeilichen Verordnungen be- 
ruhen, haben die Übernahme fremder Kinder in Erziehung und Pflege in der 
Regel von vor ängi cr Genehmigung abhängig gemacht. Bayr. Pol.St.G.B, 
Art. 41. Bad. 01.StG.B. 8 98a. Hess. G. vom 10. Sept. 1878. 
a das Heilpersonal (Arzte, Apotheker, Hebammen) und kleilanstalten 

vgl. , 
ı Laband‘ 8, 254; Jolly, H.P.O.* 8, II. 341; Loening S. 302; 

Fraenkel, Art. Übertragbare Krankheiten, H.d.St.? 8,9; Flesch, Art. Öffentl. 
Gesundheitspflege, H.d.St.34, 749; Kirchner. Die gesetzlichen Grund- 
lagen der Seuchenbekämpfung im Deutschen Reiche unter be- 
sonderer Berücksichtigung Preußens. 1907; Joachim-Korn, Deutsches Arzte- 
recht 1911, 1, 154. 

‚ Vgl. Fraenkel, H.d.St.? 8,9: Übertragbare Infektionskrank- 
heiten sind Leiden der Menschen und Tiere mit der Fähigkeit ihrer Über- 
tragung von einem erkrankten auf ein oder mehrere bisher von dem gleichen 
Übel noch nicht ergriffene Wesen der nämlichen bzw. anderer Arten.
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bezeichnet. Die Maßregeln der Seuchenpolizei richten sich daher 
gegen die Einschleppung der Krankheiten vom Aurlande und gegen 
ihr Entstehen und ihre Weiterverbreitung im Inlande durch Regelung 
des Verkehrs zwischen den Ländern, den Ortschaften und in den 
Ortschaften selbst®. Die Bekämpfung einiger gemeingefährlicher 
Krankheiten ist reichsrechtlich geregelt, die der übrigen erfolgt 
nach landesrechtlichen Bestimmungen. 

Die reichsrechtliche Grundlage für die Bekämpfung 
gemeingefährlicher Krankheiten bildet das Gesetz vom 30. Juni 
1900*, das durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen der Einzel- 
staaten ausgeführt und erweitert ist. 

Die Anzeigepflicht besteht nach Reichsrecht für jede Er- 
jeden Todesfall an Aussatz (Lepra), Cholera (asiatischer), krankung und 

Fleckfieber, Flecktyphus, Gelbfieber, Pest (orientalischer Beulenpest), 
Pocken (Blattern). Ebenso sind alle Fälle, die den Verdacht einer 
dieser Krankheiten erwecken, der zuständigen Polizeibehörde an- 
zuzeigen®, Zur Anzeige verpflichtet? ist in erster Linie der zu- 
gezogene Arzt, sonst der Haushaltungsvorstand, jede sonst mit der 
Behandlung® und der Pflege des Erkrankten beschäftigte Person, 
der Inhaber der Wohnung oder Behausung? und der Leichen- 

X Über ältere Vorschriften vgl. 8 40”. . , 
4 R.G., betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten (R,S.G.) vom 

30. Juni 1900 (R.G.Bl. S. 306). Die Ausführungsbestimmungen sind abgedruckt 
bei Kirchner S. 260—271. . , 

Kommentar zum Seuchen-G.: Galli ın Stenpleins Nebengesctzen * (1911) 
1, 672 (mit Literaturangaben). Eine systematische Darstellung gibt Kirchner, 
Seuchenbekämpfung 1907 unter vorwiegender Berücksichtigung des preußischen 
G. vom 28. August 1905: „Das preußische Gesetz,“ sagt Kirchner 8. XV], 
hat sich bewußt auf das engste an das Reichsgesetz ‚an eschlossen, es ist mit. 

ıhm organisch verbunden. Es stellt somit nicht nur ein Ausführungsgesetz des 
Reichsgesetzes dar, sondern ein Erweiterungsgesetz desselben, das aber im 
Geist des Reichsgesetzes gehalten ist.“ Ebenso Flesch, H.d.St.® 4, 751!. 

5 Eine Übersicht über die landesrechtlichen Bestimmungen geben: 
Kirchner (1907) S. 272#.; Joachim-Korn (1911) 1, 165 ff. 

° R.S.G. 8 1. — Der Bundesrat kann die Anzeigenpflicht auch auf andere 
Krankheiten ausdehnen. Landesrechtliche Bestimmungen, die eine weiter- 

ehende Anzeigepflicht begründen, werden durch das RSG. nicht berührt. 
Alle Bundesstaaten haben die Anzeigepflicht auf eine Anzahl weiterer Krank- 
heiten ausgedehnt, namentlich auf Diphtherie (in allen Staaten), übertragbare 
Genickstarre, Keuchhusten (u. a. nicht in Preußen und Württemberg), Kindbett- 
fieber (nicht in Sachsen und Württemberg), Körnerkrankheit, Lungentnberkulose 
(nur in Preußen, Sachsen, Baden, Braunschweig, Sachs.-Meiningen und Sachs.- 
Altenburg unter bestimmten Bedingungen), Masern (u. s. nicht in Preußen und 
Sachsen), Milzbrand, Rotz, Rückfalltieber (u. a. nicht in Sachsen, Württemberg 
und Baden), übertragbare Ruhr (nicht in Sachsen und Waldeck), Scharlach (in 
allen Stanten, wenn auch meist nur unter bestimmten Umständen), Tollwut, 

Trichinose, Typhus (in allen Staaten, in Württemberg nur unter bestimmten 
Bedingungen). — Ebenfalls nur unter bestimmten Bedingungen besteht in Bayern 
und Schwarzb.-Rudolstadt die Anzeigepflicht für Influenza und für Syphilis in 
Sachs Weimar (vgl. die Tabelle bei Kirchner 8. 36). 

.8.G. 8 2. u 
8 Hierzu S, ehören die Kurpfuscher, die den Ärzten nicht gleichgestellt 

sind. Vgl. dazu Kirchner 8. 41. . . 
® R.S.G. 83 3, 4 bestimmt die anzeigepflichtigen Personen in Anstalten, 

auf Schiffen und Flößen.
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beschauer. Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erstattet 
werden !°, 

Die Ermittlung der Krankheit erfolgt auf Benachrichtigung 
der Polizeibehörde durch den beamteten Arzt, in Notfällen 
auch ohne diese Bcnachrichtigung!!. Das Gesetz ermächtigt zur 
Einführung der amtlichen Besichtigung jeder Leiche vor der Be- 
stattung (Leichenschau). 

Für die Dauer der Krankheitsgefahr können weitgehende 
Absperrungs- und Aufsichtsmaßregeln erlassen werden. 
Sie bestehen vorwiegend in einer Beschränkung des Verkehrs im 
Inland !® und mit dem Ausland ", 

An allgemeinen Vorschriften! sieht das Gesetz die fort- 
laufende Überwachung der Einrichtungen für die Versorgung mit 
Trink- oder Wirtschaftswasser und für die Fortschaffung der Abfall- 
stoffe vor. An Stelle der beamteten Ärzte können auch andere Ärzte 
zugezogen werden. Die Anordnung und Durchführung dieser Maß- 
regeln erfolgt durch die Verwaltungsbehörden der Einzelstaaten, die 
Behörden der Bundesstaaten haben sich gegenseitig zu unterstützen. 
Der Reichskanzler hat die Ausführung des Gesetzes zu überwachen. 
Sind mehrere Bundesstaaten betroffen, so hat der Reichskanzler oder 
ein von ihm zu bestellender Kommissar für Einheitlichkeit in den 
Anordnungen zu sorgen, Das Kaiserliche Gesundheitsamt ist vom 
Ausbruch gemeingefährlicher Krankheiten zu benachrichtigen ®, 

  

——..- 

10 R.S.G. 8 4. 
11 Das Verfahren ist im R.S.G. 8S 6—10 geregelt. 
ı2 R.S.G. 88 12—21. Dazu gehören: Beobachtung kranker oder ansteckungs- 

verdächtiger Personen, Beschränkung der Freizügigkeit von Personen ohne 
festen Wohnsitz, Meldezwang für zureisende Personen, Absonderung erkrankter 
und krankheits- und ansteckungsverdächtiger Personen, Kenntlichmachung der 
Wohnungen und Häuser, in denen sich erkrankte Personen befinden, Be- 
schränkung von Handel und Verkehr, zeitweilige Ausschließung jugendlicher 
Personen vom Unterricht. Beschränkung der Wassernutzung, gänzliche oder 
teilweise Räumung der Wohnungen gegen unentgeltliche anderweitige Unter- 
bringung der betroffenen Personen, Desinfektion event. Vernichtung von Gegen- 
ständen, Vertilgung von Ratten, Mäusen und anderem Ungeziefer, besondere 
Vorsichtsmaßregeln bei der Beseitigung von Leichen, Beschränkung des Ver- 
kehrs mit Krankheitserregern. — Das preußische und braunschweigische Laudes- 
recht sieht einen Behandlungszwang bei Körnerkrankheit (vgl. Kirchner S. 182) 
und bei Geschlechtskrankheiten vor (vgl. dazu $ 36). 

18 Das Deutsche Reich hat mit Nachbarstaaten zur Erleichterung des 
Grenzverkehrs Verträge abgeschlossen oder sich an Vereinbarungen zwischen 
mehreren Staaten beteiligt, so an dem Dresdener Abkommen gegen die Aus- 
breitung der Cholera vom 15. April 1893 (R.G.Bl. 1894 S. 343), an der inter- 
nationalen Sanitätskonvention vom 3. April 1894 (R.G.Bl. 1898 S. 973), vom 
30. Okt. 1897 (R.G.Bl. 1900 S. 43) mit der Deklaration vom 24, Dez. 1900 (R.G.Bl. 
S. 821) und vom 3. Dez. 1903 (R.G.Bl. 1907 S. 425), betr. die Bekämpfung von 
Pest, Cholera und Gelbfieber. — Vgl. Neumeyer, Internationales Verwaltungs- 
recht 1, 77; Kirchner S. 171. . 

Der Einlaß von Seeschiffen kann von der Erfüllung Gesundheits olizeilicher 
Vorschriften abhängig gemacht werden (Seuchen-G. 8 24), Außerdem ist die 
Ausstellung von Gesundheitspässen für die aus deutschen Häfen ausgehenden 
Seeschiffe vorgesehen (3 26). 

14 R.S.G. 83 35 —43. 
15 Diese Bestimmungen entsprechen denen des Viehseuchengesetzes. — Das 

R.S.G. bestimint auch die Befugnis der Militär- und Marinebehörden ($ 89) und
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Anspruch auf Entschädigung haben Personen, welche der 
Invalidenversicherung unterliegen, für die Zeit, während der sie in 
der Wahl des Aufenthalts oder der Arbeitsstätte beschränkt oder ab- 
gesondert waren, wegen des dadurch entgangenen Arbeitsverdienstes !®, 
Ebenso wird auf Antrag eine Entschädigung gewährt für Gegen- 
stände, die durch polizeilich angeordnete und überwachte Desinfektion 
entwertet oder vernichtet sind !?. 

2, Impfung '. 

9 42. 
Impfung (Vaccination) ist die künstliche Übertragung des 

Kuhpockengiftes auf den Menschen. Sie erfolgt zu dem Zwecke, 
die geimpften Personen für die Ansteckung durch Menschenblattern 
unempfänglich zu machen (Schutzpockenimpfung). Auf dem Wege 
der Reichsgesetzgebung ? ist die Impfung für das ganze Gebiet des 
Deutschen Reiches eingeführt worden?. 

Im Deutschen Reiche besteht eine gesetzliche Pflicht zur 
Impfung und Wiederimpfung. Bei dieser Verpflichtung hat man 
zu unterscheiden zwischen: 

1. Personen, die geimpft werden müssen (impfpflichtige 
Personen). Dies sind: a) Kinder vor Ablauf des auf ihr Geburts- 
jahr folgenden Kalenderjahres, sofern sie nicht nach ärztlichem 
Zeugnis die natürlichen Blattern überstanden haben, b) Zöglinge 
von öffentlichen Lehranstalten und Privatschulen mit Ausnahme der 
Sonntags- und Abendschulen innerhalb des Jahres, in dem sie das 
zwölfte Lebensjahr zurücklegen, sofern sie nicht nach ärztlichem 
  

der zuständigen Reichs- und Landesbehörden in bezug auf Post-, Eisenbahn- 
und Schiffahrtsbetrieb ($ 40). 

16 R.S.G. & 28. , 
17 R.S.G. 8 29. Das Verfahren ist landesrechtlich geregelt. 

ı Laband8, 252; Jolly, H.P.O.* 8, II. 345; Art, Impfpflicht, W.? 2, 425; 
Loening S. 307; v. Stengel S. 308; Fränkel, Art. Impfung und Impfrecht, 
H.d.St.2 5,538; Kirchner, Schutzpockenimpfung und Impfgesetz (mit umfang- 
reicher Literaturübersicht) 1911. — Es handelt sich hier nur um die Schutzpocken- 
impfung, nicht um Impfungen gegen andere ansteckende Krankheiten (Diphtherie, 
Cholera u. a.). 

2 Impf, "etz R.LG.) vom 8. April 1874 (R.G.Bl. S. 31). Kommentare zum 
R.I.G.: Galli in Stengleins Nebengesetzen* (1911) 1, 618; Kirchner 8. 25. 

3 Rechtsentwicklung: Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in 
England aufgekommen (Edward Jenner 1798), verbreitete sich die Impfung 
schnell über ganz Europa. In Deutschland machten die meisten Staaten das 
Impfwesen zum Gegenstand gesetzlicher Regelung (Bayern 1807, Baden 1815, 
Württemberg 1818), indem sie den Impfzwang einführten. Zum größten Teil 
schrieben sie eine einmalige Impfung der Kinder während der beiden ersten 
Lebensjahre, vereinzelt außerdem eine Wiederimpfung in einem späteren Alter 
vor. Nur in wenigen Ländern, namentlich in den alten Provinzen Preußens 
und dem Königreich Sachsen bestand keine Verpflichtung zur Impfung, doch 
war auch hier die Verwaltung erfolgreich bemüht, der Impfung immer größere 
Verbreitung zu verschaffen. Das preuß. Regulativ vom 8. Aug. 1835 empfahl 
dringend die Impfung der Kinder und ordnete die Zwangsimpfung beim Aus- 
bruch der Pocken an.
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Zeugnisse in den letzten fünf Jahren. die natürlichen Blattern über- 
standen haben oder mit Erfolg geimpft worden sind*, Bei Be- 
rechnung dieses Zeitraumes ist das Jahr, in welches die Impfpflicht 
fällt, mit einzurechnen. Ein Aufschub der Impfung darf nur statt- 
finden, wenn der Impfpflichtige nach ärztlichem Zeugnis ohne Gefahr 
für sein Leben oder seine Gesundheit nicht geimpft werden kann®, 
Bleibt die Impfung erfolglos, so muß sie spätestens im nächsten 
Jahre, und bleibt sie auch dann erfolglos, spätestens im dritten Jahre 
wiederholt werden ®, 

2. Personen, die dafür zu sorgen haben, daß die 
Impfung vollzogen wird. Dies sind, da die Impfpflicht in die 
Zeit der Unmündigkeit fällt, nicht die impfpflichtigen Personen selbst, 
sondern deren Eltern, Pflegeeltern oder Vormünder. Sie haben die 
Pflicht: a) die Kinder impfen zu lassen, b) sie in der Zeit vom 
sechsten bis achten Tage nach der Impfung, d. h. nach dem Tage, 
an dem geimpft ist, dem impfenden Arzte vorzustellen, damit dieser 
entscheiden kann, ob die Impfung Erfolg gehabt hat’, c) sie, falls 
die Impfung erfolglos geblieben ist, binnen der gesetzlich bestimmten 
Zeit nachimpfen zu lassen. — Ist die Impfung unterblieben, so muß 
zunächst eine amtliche Aufforderung zur Vornahme derselben er- 
gehen. Ebenso hat eine amtliche Aufforderung zur Vornahme einer 
neuen Impfung stattzufinden, wenn zwar die Impfung erfolgt, aber 
die nachherige Vorstellung unterblieben ist. Die Nichtbeachtung 
der amtlichen Aufforderung wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark 
oder mit Haft bis zu dreißig Tagen bestraft®. Die Strafbarkeit tritt 
aber nur ein, wenn die amtliche Aufforderung zur Kenntnis der ver- 
pflichteten Personen gelangt ist. Dagegen wird nicht erfordert, daß 
sie ihnen speziell mitgeteilt ist; es genügt auch eine allgemeine Be- 
kanntmachung, wenn nur die Kenntnis zweifellos feststeht?. Bei 
fortgesetztem Ungehorsam kann die Bestrafung wiederholt! und 
  

  

G.81. 
diese Gefahr noch fortbesteht, hat in zweifelhaften Fällen der zu- 
aupfarzt endgültig zu entscheiden (R.I.G. 58 2, 10). 

G.85. 
G. 5 14. 

Daß die Worte „trotz erfolgter amtlicher Aufforderung“ in $ 14 in dem 
Sinne verstanden sind, daß die Aufforderung zur Kenntnis der verpflichteten 
Person gelangt sein müsse, ergibt sich aus den Verhandlungen des Reichstags 
vom 9. März 1874. Vgl. namentlich die Außerungen des Antragstellers Prinz 
Radziwill (Sten.Ber. 1, 264). — Kirchner S. 31: Eine Bestrafung erfolgt nur 
bei solchen Eltern, Pflegeeltern und Vormündern, die die Aufforderung der 
Behörde aus anhaltender Nachlässigkeit unberücksichtigt Inssen. 

10 Ebenso u. a. Laband* 8, 258; Loening S. 309°; Kirchner S$. 34: 
Wenn aber eine immer aufs neue wiederholte Aufforderung zur Impfung zulässig 
ist, 80 erscheint auch eine wiederholte Bestrafung desjenigen zulässig, der die er- 
neute Aufforderung unbeachtet läßt. Übereinstimmend auchDochow, Joachim- 
Korn, Deutsches Arzterecht (1911) 1, 229; Galli bei Stenglein 1, 623°: Da 
es sich bei Wiederholung um erneute Ungehorsamafälle handelt und das Gesetz 
eine erfolgreiche Impfung erzwingen will, muß angenommen werden, daß die 
Strafe so oft wiederholt werden kaun, als trotz erneuter Aufforderung der 
Impfprlichtige der mpfung entzogen bleibt. Auf diesem Standpunkte stehen 
zur Zeit die meisten Oberlandesgerichte, die teilweise in der Beurteilung 

SE 

stän e 
I 
I. 
I 

o
n
 
d
a
,
 

a
»
 

Io
 

Kr



Impfung. $ 42. 187 

eventuell die Impfung nach den Grundsätzen der administrativen 
Exekution zwangsweise vollzogen werden !!, 

Die Befugnis, Impfungen vorzunehmen, steht nur Ärzten, 
d. h. Personen zu, die nach $ 29 der Gewerbeordnung die Befugnis 
haben, sich als Arzte zu bezeichnen!?. In den einzelnen Bundes- 
staaten sind Impfbezirke einzurichten, von denen jeder einem Impf- 
arzt unterstellt wird. Der Impfarzt wird vom Staate oder einem 
Kommunalverbande angestellt und remuneriert: er hat die Ver- 
pflichtung, an bestimmten Orten und Tagen unentgeltlich Impfungen 
vorzunehmen !#, Die Landesregierungen haben Impfinstitute zur Be- 
schaffung der Schutzpockenlymphe einzurichten +. Die Ärzte, sowohl 
die Impfärzte als die übrigen impfenden Ärzte sind jedoch nicht ge- 
hindert, anderweitig beschaffte Lymphe zu verwenden. Den Eltern, 
Pflegeeltern und Vormündern geimpfter Kinder kann durch polizei- 
liche Anordnung nicht die Pflicht auferlegt werden, die Entnahme 
von letzteren zu gestatten !, 

Die Verwaltungsbehörden haben das Recht und die Pflicht, über 
die Erfüllung der durch das Reichsgesetz den Einzelnen auferlegten 
Pflichten zu wachen. Zu diesem Zwecke sind folgende Maßregeln 
der amtlichen Kontrolle angeordnet: 1. die Impflisten, d.h. 
Listen der impfpflichtigen Personen. Die Listen über die der ersten 
Impfung unterliegenden Kinder sind von der zuständigen Behörde, 
in der Regel der Gemeindebehörde, die Listen über die der Wieder- 
impfung unterliegenden Zöglinge von Lehranstalten von den Vor- 
stehern dieser Lehranstalten aufzustellen. In den Listen haben die 
Impfärzte Vermerkungen über Vornahme und Erfolg der Impfungen 
einzutragen. Andere Ärzte, welche Impfungen vornehmen, sind ver- 
flichtet, über dieselben gleichartige Listen zu führen 1%, 2. Die 
mpfscheine, d.h. Bescheinigungen, die von den impfenden Ärzten 

über Vornahme und Erfolg jeder einzelnen Impfung ausgestellt werden 
müssen. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder sind verpflichtet, diese 

0: 0 un 0: ab er 

dieser Frage geschwankt haben. Das 0.L.G. ‚Celle (11. Sept. 1908) hat sich 
nach dem Grundsatze „ne bis in idem“ gegen eine wiederholte Bestrafung aus- 
esprochen, das O.L.G. Hamm sprach sich am 8. Sept, 1908 dafür, am 29. Sept. 1908 
agegen aus. 

12 Ebenso u, a. Fleiner S.196:%; Laband®B8, 253: „Einen polizeilichen 
Zwang zur Vornahme der Impfung (sogenannten Impfzwang) führt das Reichs- 
esetz nicht ein; es schließt ihn aber auch nicht aus, soweit landesgesetzlich der 
olizeibehörde ein solches Recht durch allgemeine oder spezielle Anordnungen 

beigelegt ist;“ Kirchuer 8. 85; Dochow, Joachim-Korn 1, 229; auch 
das preuß. 0.V.G. vom 1. März 1895, zuletzt vom 24. Sept. 1909 (D.J.Z. 15, 542). — 
A. A, u. a. Loening S. 309%: „Der Widerstand der Eltern kann nur durch 
wiederholte Strafen gebrochen werden.“ 

12? R.I.G. 88 8 u. 16, 
8 RLG.S 6. 
4 RLG.S89. 
35 A.A.: G.Meyer: Das R.I.G. und die Ausführungsbestimmungen ent- 

halten keinen Hinweis auf ein derartiges Recht der Polizeibehdrden, das sich 
auch nicht aus ihrer allgemeinen polizeilichen Verordnungs- und Zwangsgewalt 
ableiten läßt, 

1 RIG. 88 7,8. 15.
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Bescheinigungen auf amtliches Erfordern vorzulegen ’, 3. Die Ver- 
pflichtung der Schulvorsteher, auf die Impfung ihrer impf- 
pflichtigen Zöglinge zu dringen und der zuständigen Behörde ein 
Verzeichnis der nicht geimpften impfpflichtigen Zöglinge vor- 
zulegen 8, 

Durch die früheren Landesgesetze war vielfach bestimmt worden, 
daß beim Ausbruch von Pockenepidemien Zwangsimpfungen 
aller Personen, auch der Erwachsenen, angeordnet werden könnten !?, 
Diese Vorschriften sind in den Staaten, in denen sie bisher bestanden, 
nach Erlaß des Reichsimpfgesetzes bestehen geblieben 2°, 

3. Leichenbestattung '. 
8 48, 

Die Maßregeln der Gesundheitspolizei erstrecken sich auch auf 
die Bestattung von Leichen? und auf die Anlage und Be- 
nutzung von Begräbnis- und Beisetzungsplätzen®, 
  

17 RG. 88 10—12, 14. Der Begriff des „amtlichen Erforderns“ in $ 12 
ist gleichbedeutend mit dem der „amtlichen Aufforderung“ in $ 14 Abs. 2, 
Vgl. auch N. 10. 

ı8 R.I.G. Sn 13, 15. 
19 Vgl. z. B. preuß. Regulativ vom 8. Aug. 1835 5 59. 
20 Rio. & 18. — Dies gilt für die preußischen Provinzen Ost- und West- 

reußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Westfalen, die Rheinprovinz, 
Hannovor und Schleswig-Holstein, für Bayern, Mecklenburg-Schwerin, achsen- 
Weimar, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt, Lippe, Reuß j. L., Hamburg, Elsaß- 
Lothringen. Vgl. die Zusammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen bei 
Kirchner S. 33. — Die Impfung aller militärpflichtigen Personen erfolgt nach 
ihrer Einstellung auf Grund der Friedenssanitätsordnung vom 16. Mai 1891 
& 24. — Ein preußischer Erlaß vom 13. Juni 1900 verlangt die Impfung aus- 
ländischer Arbeiter auf Kosten des Dienstherren. 

ı Loening S. 317; H.d.St.?8, 1201 (G. Meyer? 1,204: Begräbnispolizei; 
Meyer-Dochow?S.175: Bestattungspolizei [als Zweig der Sicherheitspolizei]); 
Flesch, Art. öffentl. Gesundheitspflege, H.d.St.® 4, 750; Rahıts, Art, Be- 
stattungswesen, H.d.St.? 2, 866; Sehling, Art. Bestatlungswesen (Friedhöfe), 
W.?1, 486. -— Vgl. auch die kirchenrechtliche Literatur bei Friedberg, Lehr- 
buch des kath. und evang. Kirchenrechts (1909) $ 1693; Saegmüller, Lehr- 
buch des kath. Kirchenrechts? (1909) $ 121. 

‚” Diese Maßregeln können auch als Begräbnis- oder Friedhofs- 
polizei zusammengefaßt werden. Die Leichen müssen so beseitigt werden, 
aß einer Gefährdung der Gesundheit durch sie nach Möglichkeit vorgebeugt 

werden kann. Der Ausdruck dafür wechselt, man spricht von Beerdigung, 
Beisetzung, Bestattung. Beistellung ist die Beseitigung der Leiche aus 
dem Sterberaum (Flesch, H.d.St.°4, 7E0) — Kirchner, Seuchenbekämpfung 
(1907) S. 167: Eine ordnungsmäßig bestattete Leiche ist für Menschen ungefähr- 
lich, weil die in ihr enthaltenen Krankheitskeime eher absterben, als der Sarg 
verwest. Die Keime würden daher, selbst wenn sie noch lebten, gar nicht in 
den Boden übergehen können; wenn sie das aber selbst könnten, so würden 
sie nicht in das Grundwasser gelangeu können, weil sie durch die filtrierende 
Kraft des Bodens in demselben zurückgehalten werden... Die Gefahren, 
welche Leichen für ihre Umgebung darstellen, bestehen also nur in der Zeit 
zwischen dem Eintritt des Todes und der Bestattung. 

® Die Bestattung hat im allgemeinen auf Friedhöfen zu erfolgen, aus- 
nahmsweise außerhalb derselben an Familiengrabstätten, in Kirchen usw. Vgl. 
darüber Friedberg, Kirchenr. $ 162IV; Saegmüller, Kirchenr. 121 S. 521;
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Die Bestimmungen über die einzelnen Bestattungen wollen 
die Beisetzung Scheintoter und die Verheimlichung von Verbrechen 
verhindern. Die Bestattung darf deshalb erst eine bestimmte Zeit 
nach dem eingetretenen Tode stattfinden*. Derartige Bestimmungen 
beruhen auf polizeilichen Festsetzungen für einzelne Orte und Bezirke. 
Ihre Übertretung ist reichsgesetzlich unter Strafe gestellt5, Aus 
gesundheitspolizeilichen Gründen und um Bestattungen Scheintoter zu 
verhindern, sind außerdem an vielen Orten Leichenhäuser eingerichtet 
worden, welche den Charakter von Gemeindeanstalten haben. Der 
zweite Gesichtspunkt hat die Verbote heimlicher Bestattungen ver- 
anlaßt. Insbesondere bedarf jede Bestattung, die vor Eintragung 
des Sterbefalles in das Sterberegister stattfindet, einer Genehmigung 
der ÖOrtspolizeibehörde® Die Einrichtung einer obligatorischen 
Leichenschau, die gleichzeitig beiden Zwecken dient, hat eine all- 
gemeine Verbreitung bis jetzt nicht gefunden’. — Der Transport 
yon Leichen darf regelmäßig nur auf Grund von Leichenpässen er- 
olgen®. 

Die Begräbnisplätze befanden sich früher im Eigentum 
der Kirchen und Religionsgesellschaften. Daneben sind allmählich 
zahlreiche kommunale Friedhöfe entstanden, die von Angehörigen 
aller Konfessionen benutzt werden®. Aber auch auf den kirchlichen 
Friedhöfen muß die Bestattung von’Angehörigen anderer Konfessionen 
zugelassen werden !0, wenn für die betreffende Konfession ein eigener 
Friedhof am Orte nicht vorhanden ist!!. Die näheren Bestimmungen 
über die Anlage und die Einrichtungen der Beisetzungs- und Be- 

Gum dee -Cime> Gusseiniin ee GE 

Sehlin 8: Art. Bestattungswesen (Friedhöfe), W.? 1, 437 5 2. — Nach E.G. z. 
B.G.B. Art. 133 bleiben die Jandesrechtlichen Vorschriften über die Benutzung 
von öffentlichen Begräbnisplätzen bestehen. \ 

4 Die Frist schwankt zwischen 24 und 72 Stunden. Vgl. Sehling, 
w.2 1, 437. 

5 R.Str.G.B, ö 967 Nr. 2. , 
° P.St.G. 8 60. Sartorius, P.St.G. S. 381: Allerdings erwähnt die Vor- 

schrift nur eine bestimmte Form der Bestattung, ist aber sinngemäß auch auf 
die Feuerbestattung auszudehnen. — Dies ist ausdrücklich geschehen in der 
bad. Dienstanweisung f, Standesbeamte vom 18. Jan. 1901 $ 305; danach darf 
keine Bestattung (Beerdigung oder Feuerbestattung) vor der 

Eintragung des Sterbefalls in das Standesregister stattfinden.“ Ebenso in 
Hessen; vgl. Hinschius-Boschan*, P.St.G. 5 60°. — Vgl. R.Str.G.B. 

867 Nr. 1. 
j ? Sie besteht in Bayern (V. vom 20. Nov. 1885), Württemberg (V. vom 
24. Jan. 1882), Baden, Dienstanweisung f. Standesbeamte vom 18. Jan. 1901 
8S 308, 309. — Weitere Angaben bei Hinschius-Boschan, P,St.G. $ 60%, 

8 Neumeyer, Internationales Verwaltungsrecht 1, 70. 
® Über das Eigentum an Friedhöfen vgl. Mayer, 2, 77; Saegmüller 

Y 121, 521 (insbesondere die Literatur über konfessionelle Friedhöfe daselbst 
Anm. 4); Biermann, Öffentliche Sachen 1905 S. 48; Fleiner S. 291; Göz, 
Die Befugnis zur Benutzung von Grabstellen auf öffentlichen Begräbnisstellen, 
1911 (Heidelb. Doktor-Diee.). , 

10 Innerhalb der Friedhöfe können Abgrenzungen nach Konfessionen vor- 
genommen werden, . . , 

ıı Dies schließt in sich die Verpflichtung, ‚gottesdienstliche Handlungen 
auf dem Friedhof vornehmen zu lassen (R.Ziv, 62, 355) und die Aus- 
rabung von Leichen zu gestatten (R.Ziv. 71, 21). Übereinstimmend: Fleiner 
.2g11,
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gräbnisplätze!? sind lokaler Natur und vorzugsweise von gesundheits- 
polizeilichen Gesichtspunkten beherrscht !#, 

Die Regelung der Feuerbestattung ist dem Landesrecht vor- 
behalten !*. 

4. Übertragbare Krankheiten der Tiere '. 
8 44. 

Krankheiten der Tiere, die auf andere Tiere oder auf Menschen 
übertragen werden können, bezeichnet man als Viehseuchen?. 
Die Maßregeln, die zu ihrer Vermeidung und Bekämpfung zu er- 
greifen sind, werden als seuchenpolizeiliche (veterinärseuchen- 
olizeiliche) bezeichnet. Die Maßregeln der Seuchenpolizei 

richten sich daher — wie bei der Bekämpfung der übertragbaren 
Krankheiten der Menschen® — gegen die Einschleppung der Krank- 
heiten vom Auslande und gegen ihr Entstehen und ihre Weiter- 
verbreitung im Inlande #, 

12 Vgl. Kinne, Über Friedhöfe. Pr. Verw.Bl. (1911) 82, 661. 
' Flesch, Art, öffentl. Gesundheitspflege, H.d.St.® 4, 750: „Der Boden 

des Friedhofs darf nicht dauernd naß sein, um Leichenwachsbildung, nicht zu 
trocken, um Mumifikation zu verhindern; er muß luftdurchlässig sein, um den 
für die Verwesung nötigen Luftzutritt zu gestatten. Die Gräber sollen aus- 
reichend, etwa 1,5 m tief und mit ihrer Sohle !/g& m über dem höchsten Grund- 
wasserstand sein.“ Wohnhäuser und Brunnen müssen in einer bestimmten Ent- 
fernung vom Friedhof augelegt werden. Vgl. auch Anm. 3. — Die Fristen, 
innerhalb deren Friedhöfe neu angelegt oder anderweitig verwendet werden 
dürfen, schwanken zwischen 5 und 40 Jahren. Vgl. Sehling, W.: 1, 497. 

“* Vgl.Sehling, W.? 1,439 “; Feuerbestattung. Ausführliche Literatur- 
angaben bei Saegmüller $ 121 S. 513°, auch bei riedberg $ 162 I®, — 
Loening, Die Feuerbestattung und das preußische Recht (vor Einführung der 
Feuerbestattung durch das G. vom 14. Sept. 1911), D.J.Z. 18, 839; Fischer, 
Die Leichenverbrennung und das bayrische Recht. 1911. 

ı Laband* 3, 258; Loening S. 409; Jolly, H.P.O.* 3, II. 339. 
3 Esser, Art, Viehseuchen, H.d.St.? S, 344 bezeichnet als Viehseuche 

jede Krankheit, die gleichzeitig oder in rascher Aufeinanderfolge eine größere 
Anzahl von Tieren befüllt. Die durch tierische Parasiten hervorgerufenen 
gelten als Invasionskrankheiten, die durch pflanzliche Organismen hervor- 
gerufsnen als infektionskrankheiten, 

gl. 
* Rechtsentwicklung: Die älteren Vorschriften über die bei Vieh- 

seuchen zu ergreifenden Verwaltungsmaßregeln waren nur mit Rücksicht auf 
eine einzelne zur Zeit ihres Erlasses bestehende Seuche gegeben oder bezogen 
sich, wenn sie eine dauernde Geltung haben sollten, doch nur auf bestimmte 
Arten von Tierkrankheiten. Erst in den letzten Jahrzehnten des 19, Jahr- 
hunderts wurden in einzelnen Staaten (Bayern, Baden, Sachsen - Meiningen, 
Bremen) allgemeine Bestimmungen über Viehseuchen auf dem Verordnungs- 
wege crlassen. Eine ‘eingehende gesetzliche Regelung des gesamten Vieh. 
seuchenwesens hatte von deutschen Bundesstaaten nur Preußen in einem Gesetz 
vom 25. Juni 1875 erhalten, Das Deutsche Reich ist zunächst durch Spezial- 
gesetzgebung, namentlich über Rinderpest, auf dem Gebiete der Bekämpfung 

er Tierseuchen tätig gewesen. Später hat eine umfassende Regelung des 
Gegenstandes durch ein besonderes Reichsgesetz stattgefunden, das sich im 
wesentlichen den Bestimmungen des preußischen (fesetzes vom 25. Juni 1875 anschloß. Dieses Gesetz vom Jahre 1880 wurde 1894 abgeändert und ersetzt 
durch das Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909.
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Die reichsrechtliche Grundlage für die Bekämpfung der 
Viehseuchen bildet im besonderen neben dem Rinderpestgesetz 
vom 7. April 18695 das Viehseuchengesetz vom 26. Juni 
19098. Die Organe zur Anordnung dieser Maßregeln sind die Ver- 
waltungsbehörden der Einzelstaaten, dem Reichskanzler 
steht die Überwachung zu’. Er hat, sofern sich die Maßregeln auf 
die Gebiete mehrerer Bundesstaaten erstrecken, selbst oder durch 
einen von ihm bestellten Reichskommissar für die Erhaltung der 
notwendigen Einheit zu sorgen, und zwar bei inländischen und aus- 
ländischen Seuchen, Im Falle von Rinderpest kann er, auch wenn 
bei den Maßregeln nicht mehrere Bundesstaaten beteiligt sind, nach 
seinem Ermessen selbständige Anordnungen treffen oder einen Kom- 
missar bestellen, der die Behörden der beteiligten Staaten unmittelbar 
mit Anweisungen zu versehen hat®. Dabei sind zu unterscheiden: 
1. an der Seuche erkrankte Tiere®, bei denen feststeht, daß sie von 
der Seuche ergriffen sind; 2. der Seuche verdächtige Tiere, an denen 
sich Erscheinungen zeigen, die den Ausbruch einer übertragenen 
Seuche befürchten lassen; 3. der Ansteckung verdächtige Tiere, an 
denen sich derartige Erscheinungen zwar nicht zeigen, bei denen 
jedoch die Vermutung vorliegt, daß sie den Ansteckungsstoff in sich 
aufgenommen haben '!°, 

Die Maßregeln gegen Viehseuchen sollen die Einschleppung vom 
Auslande verhindern und die Bekämpfung im Inlande ermöglichen. 

I. GegendieEinschleppung kommen Einfuhrverbote, 
Beschränkungen im Grenzverkehr, Revisionen und 
Kontrollen zur Anwendung. Es ist verboten Tiere einzuführen, 
die an einer übertragbaren Seuche leiden und verdächtige Tiere, 

8 R.G., Maßregeln gegen die’Rinderpest betr., vom 7. April 1869 (R.P.G.), 
Rev.Instruktion vom 9. Juni 1873. R.G., betr. die Beseitigung von Ansteckungs- 
stoffen bei Viehbeförderungen auf Eisenbahnen, vom 20. ebr. 1876. R.G., betr. 
Zuwiderhandlungen gegen die zur Abwehr der Rinderpest erlassenen Vieh- 
einfuhrverbote, vom 21. Mai 1878 (R.G.Bl. S. 95). — Kommentar zum RP.G.: 
Ebermayer bei Stenglein* (1911) 1, 842; Kommentar zum R.G. vom 21. Mai 
1878: Ebermayera.a. 0. 1, 845; Kommentar zum R.(. vom 25. Febr. 1876: 
Ebermayer.a..a. 0. 1, 84. 

6 Das Viehseuchengesetz (V.S.G.) vom 26. Juni 1909 (R.G.Bl. S. 519) er- 
setzt dus R.G. vom 29. Juni 1880, 1. Mai 1894, betr. die Abwehr und Unter- 
drückung von Viehseuchen mit Ausnahme der Rinderpest. — Das RP.G. 

ist auch neben dem neuen V.S.G. in Geltung geblieben. — Kommentar zum 
VS.G.: Ebermayer bei Stenglein (1911) 1, 852 und liiteraturangaben. — 
Umfangreiche Ausführungsvorschriften vom 25. Dez. 1911 (R.G.Bl, 1912 5, 3—138). 

7 \S.G. 88 2, 98,5. R.P.G. 88 1, 7, 11, 18. — Nähere Bestimmungen über 
das Verfahren und die Behörden enthalten die Ausführungsgesetze zum V.S.G. 
Vgl. preuß. A.G. vom 25. Juli 1911 (G.S._S. 149 85 1—4. 

VS.G.$4 R.P.G. $ 12. — Die Behörden der Bundesstaaten sind ver- 
pflichtet, sich bei der Bekämpfung der Viehseuchen gegenseitig zu unterstützen 
V.S.G. 8 5). 

\ N Vieh im Sinne des V.S.G. sind alle nutzbaren Haustiere, ein- 
schließlich der Hunde, der Katzen und des Geflügels, Schlachtvieh ist 
Vieh, von dem anzunehmen ist, daß es zur Verwendung des Fleisches zum 
Genuß für Menschen alsbald geschlachtet werden soll. 

10 V,S.G. & 1. — Nicht seuchenverdächtig, sondern nur der Ansteckung 
verdächtig sind z. B, Tiere, die von tollwütigen Hunden gebissen, bei denen 
sich aber Symptome der Tollwut noch nicht gezeigt haben (R,Str. 88, 337). 
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sowie Erzeugnisse solcher Tiere. Ebenso ist es untersagt, Kadaver 
und Teile von Tieren einzuführen, die an einer übertragbaren Seuche 
gefallen sind oder zur Zeit des Todes an einer solchen gelitten haben 
oder seuchenverdächtig gewesen sind; ebenso dürfen Gegenstände 
jeder Art nicht eingeführt werden, von denen nach den Umständen 
des Falles anzunehmen ist, daß sie Träger des Ansteckungsstoffes 
sind!! Ferner kann zum Schutze gegen die Gefahr der Ein- 
schleppung von Seuchen die Einfuhr lebender oder toter Tiere, 
tierischer Erzeugnisse oder Rohstoffe sowie von Gegenständen, die 
Träger des Ansteckungsstoffes sein können, allgemein oder 
für bestimmte Grenzstrecken verboten oder beschränkt 
werden 1%, Ebenso kann im Grenzbezirk der Verkehr mit Tieren 
Bestimmungen unterworfen werden, die geeignet sind, im Falle der 
Einschleppung einer Weiterverbreitung der Seuche vorzubeugen. 
Auch diese Bestimmungen können auf tierische Erzeugnisse und 
Rohstoffe, sowie auf Gegenstände ausgedehnt werden, die Träger von 

Ansteckungsstoffen sein können!®. In den Grenzbezirken kann auch 
eine Revision des vorhandenen Viehbestandes und eine regel- 
mäßige Kontrolle über den Ab- und Zugang von Vieh an- 
geordnet werden. Das Verbot der Einfuhr umfaßt jede menschliche 
Handlung, durch die ein dem Verbote unterliegender Gegenstand 
über die Grenze des Reiches gebracht wird, also auch die Einfuhr 
zur Wiederausfuhr (Durchfuhr). Die Folge des Verbotes ist: 1. Die 
Befugnis der Grenzbehörden, die verbotenen Gegenstände zurück- 
zuweisen, 2. die Verwirkung einer Strafe für denjenigen, der einen 
Gegenstand des erlassenen Verbotes ungeachtet einführt . 

I. Zur Bekämpfung der Seuchen im Inlande kommen 
Maßregeln zur Anwendung, die ohne Rücksicht auf das Bestehen 
einer bestimmten Seuche stetig in Kraft sind, und solche, die erst 
beim Auftreten einer bestimmten Seuche in Kraft treten. 

Zu den ersteren gehört die Verpflichtung der Eisenbahn- 
verwaltungen zur Desinfektion der bei Viehtransporten be- 
nutzten Wagen und Gerätschaften, sowie kraft besonderer Anordnung 
der vom Vieh betretenen Rampen, der Ein- und Ausladeplätze und 
der Viehhöfe!5. Ferner gehört hierher die Beaufsichtigung 
  

1 VS.G. 86. — Die dem Ausland gegenüber zu treffenden Maßregeln 
werden nicht erst durch den bedrohlichen Ausbruch einer Seuche im Ausland 
bedingt. Das neue V,S.G. weicht hierin vom alten ab, wie cs überhaupt einen 
weitgehenden Schutz vorsieht. 

2 V,8.G. 87 Abs. 1. — Bei der ‚Wichtigkeit; die diesen Anordnungen 
des $ 7 zukommt, sind sie in Preußen (A.(i. $ 2) nur vom Minister zu erlassen 
oder mit dessen Zustimmung von den Regierungspräsidenten der Grenzbezirke 
oder vom Landrate, sofern sich die Anordnungen auf die Grenzstrecke eines 
Kreises beschränken. — Vgl. auch R.P.G. $ 2. — Über alle Mafregeln des 

7 V.S.G. ist unverzüglich an den Reichskanzler zn berichten. Verbote und 
eschränkungen sind ohne Verzug bekannt zu machen (V.S.G. 8 8). 

18 Diese nach V.,SG. $ 7 zulässigen Anordnungen können nur getroffen 
werden, wenn und solange gegenüber dem angrenzenden Ausland Einfuhrverbote 
oder Beschränkungen nach $ 7 Abs. 1 angeordnet sind (V.S.G. $ 7 Abs. 3. 

* R,Str.G.B. 3 328. R.G. vom 21. Mai 1878. V.S.G. 88 74 ff. 
„.|®° R.G. vom 25. Febr. 1876. betr. die Beseitigung von Ansteckungsstoffen 

bei Viehbeförderungen auf Eisenbahnen (R.G.Bl, g 163),
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aller Viehmärkte, Viehhöfe und Schlachthäuser, auch 
der öffentlichen Schlachthäuser, durch beamtete Tierärzte!®, Die 
Beaufsichtigung kann ausgedehnt -werden auf die zu 
Zuchtzwecken aufgestellten männlichen Zuchttiere, auf öffentliche 
Tierschauen, auf die durch obrigkeitliche Anordnung veranlaßten 
Zusammenziehungen von Vieh, auf private Schlachthäuser und Gast- 
ställe, auf Ställe und Betriebe von Viehbändlern und Abdeckern 
und auf gewerbliche Viehmästereien. Zum Schutze gegen die 
ständige Gefährdung können dann noch weitere Maß- 
regeln ergriffen werden!". 

Die Maßregeln, die nach erfolgtem Ausbruch einer 
Seuche ergriffen werden, verfolgen den Zweck, ihr Vorhandensein 
festzustellen und der weiteren Ausbreitung entgegenzutreten. 

Dem Zwecke, das Vorhandensein der Seuche fest- 
zustellen, dienen 1. die Anzeigepflicht, 2. die Ermittlungen von 
Amts wegen. 

Eine Verpflichtung zur Anzeige einer ausgebrochenen Viehseuche 
oder von Erscheinungen, die den Ausbruch einer Seuche befürchten 
lassen, an die Polizeibehörde !8 liegt ob: 1. bei der Rinderpest jedem, 
der zuverlässige Kunde davon erlangt, daß ein Stück Vieh daran 
krauk oder gefallen ist!?, 2. bei einigen anderen gesetzlich be- 
stimmten Viehseuchen 2° ist außer dem Besitzer zur Anzeige ver- 
pflichtet: der Stellvertreter des Besitzers in der Wirtschaft, ferner 
wer an Stelle des Besitzers mit der Aufsicht über das Vieh beauf- 
tragt ist, wer das Vieh eines oder mehrerer Besitzer als Hirt, Schäfer, 
Schweizer, Senner in Obhut hat, wer auf dem Transport befindliche 
Tiere begleitet und für die in fremdem Gewahrsam befindlichen Tiere 
der Besitzer der betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppeln und 
Weideflächen. Auch die Tierärzte und alle Personen ‚ die sich mit 
der Ausübung der Tierheilkunde oder gewerbsmäßig mit der Kastra- 
tion von Tieren beschäftigen, Fleischbeschauer und Trichinenschauer, 

15 V.S.G. 8 16. — Ausnahmsweise können Jahr- und Wochenmärkte, auf 
denen Vieh nur in geringem Umfang gehandelt wird, von der Beaufsichtigung 
befreit werden. , , , 

17 Diese sind aufgezählt im V.S.G.$ 17 Ziff. 1—18. Sie beziehen sich auf 
den Geschäftsbetrieb der Viehhändler, Viehzüchter, Molkereien, Abdeckereien, 
Gerbereien, Fell- und Häutehandlungen, auf Überwachung, Reinigung und 
Desinfektion der Fahrzeuge und der beim Verfrachten von Vieh notwendigen 
Gerätschaften, auf die Einrichtung und den Betrieb von Viehausstellungen, 
Viehmärkten, Schlachthäusern usw. . 

18 Oder an einer andern, von der Landesregierung zu bezeichnenden Stelle, 
etwa an den Ortsvorsteher. 

8 R.P.G. 4. . . 
2° V,S.G. $ 10 zählt die Seuchen, für welche Anzeigepflicht besteht, auf: 

Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche, Tollwut, Rotz, Maul- und 
Klauenseuche, Lungenseuche des Rindviehs, Pockenseuche der Schafe, Beschäl- 
seuche der Pferde, Bläschenausschlag der Pferde und des Rindviehs, Räude 
der Einhufe und der Schafe, Schweineseuche, sofern sie mit erheblichen 
Störungen des Allgemeinbefindens der erkrankten Tiere. vorhanden ist, und 
Schweinepest, Rotlauf der Schweine, einschließlich des Nessalfiebers (Backstein- 
blattern), Geflügelcholera und Hühnerpest, äußerlich erkennbare Tuberkulose 
des Rindvichs, sofern sie sich in der Lunge in vorgeschrittenem Zustando be- 
findet oder Euter, Gebärmutter oder Darm ergriffen hat, 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1, 4. Aufl. 13
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Personen, die das Schlächtergewerbe betreiben oder sich gewerbs- 
mäßig mitder Bearbeitung, Verwertung oder Beseitigung geschlachteter, 
getöteter oder verendeter Tiere oder tierischer Bestandteile be- 
schäftigen, sind zur unverzüglichen Anzeige verpflichtet. Die Unter- 
lassung der Anzeige ist strafbar ®?, 

Die Ermittelungen von Amtswegen können durch eine 
Anzeige veranlaßt oder von der Polizeibehörde aus eigener Initiative 
unternommen werden. Der beamtete Tierarzt hat die Art, den Stand 
und die Ursachen der Krankheit zu ermitteln, sein Gutachten ab- 
zugeben und anzugeben, welche Maßnahmen ihm erforderlich er- 
scheinen. In eiligen Fällen trifft er seine Anordnungen auch vor 
dem Einschreiten der Polizei, der Vorsteher des verseuchten Ortes 
hat für die Durchführung der dringlichen Maßregeln zu sorgen. 
Läßt sich der Ausbruch einer Seuche nur durch Tötung und Zer- 
legung eines verdächtigen Tieres, durch Impf- oder Blutprobe er- 
mitteln, so kann die Polizeibehörde diese Maßregeln anordnen. Dem 
Besitzer des verdächtigen Tieres ist vorbehalten, auch seinerseits 
einen approbierten Tierarzt zu den Untersuchungen zuzuziehen, Bei 
erheblichen Meinungsverschiedenheiten unter beiden Tierärzten oder 
bei Bedenken der Behörden gegen die Erhebungen des beamteten 
Tierarztes ist ein tierärztliches Obergutachten einzureichen ®%, 

Die Ergreifung von vorläufigen Maßregeln, die vorbehaltlich 
einer genaueren Ermittelung über den Bestand der Seuche oder der 
Seuchengefahr anzuordnen sind, liegt zunächst den Besitzern der 
Haustiere selbst ob°®. Sie haben die erkrankten oder verdächtigen 
Tiere von solchen Orten fernzuhalten, an welchen die Gefahr der 
Ansteckung fremder Tiere besteht. Ferner sind die beamteten Tier- 
ärzte befugt, bei Gelegenheit der von ihnen vorzunehmenden amt- 
lichen Ermittelungen oder Überwachungen die Einsperrung, Ab- 
sonderung und Bewachung verdächtiger oder erkrankter Tiere zu 
verfügen. Endlich können die Polizeibehörden nach der Ermittelung 
durch den beamteten Tierarzt, aber vor Abgabe des tierärztlichen 
Obergutachtens nötigenfalls alle gesetzlich zulässigen Schutzmaßregeln 
vorläufig anordnen. 

Gegen eine besondere Seuchengefahr können folgende 
Maßregeln °* angeordnet werden ®>: 

1. Absonderung, Bewachung oder polizeiliche Be- 
obachtung der an der Seuche erkrankten, verdächtigen und der 
für die Seuche empfänglichen Tiere; Beschränkung des Per- 

. un que Gun «© 

.. a VS.G. 889 ff. -- Vom Ausbruch des Rotzes hat die Polizeibehörde den 
Militärbehörden Mitteilung zu machen (V.S.G. $ 48). 

3 V,S.G. 8 15. 
28 V,3.G. 8 9. 
* V.S.G. $ 18. Die Anordnungen erfolgen unter Berücksichtigung 

der beteiligten Wirtschafts- und Verkehrsinteressen. 
‚ 3 Diese Maßregeln sind aufgeführt in den $$ 19-30 V.S.G. Die Numme- 

rierung im Text entspricht der ım Gesetz. Vgl. dazu die oben im Text an- 
eführten Maßregeln, die nach $ 17 V.S.G. zum Schutze gegen die ständige 
weführdung er Viehbestände durch Viehseuchen angeordnet werden 

nnen.
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sonenverkehrs innerhalb der Räumlichkeiten, in denen sich der- 
artige Tiere befinden, und auf öffentlichen Wegen. 

2. Beschränkung der Benutzung, der Verwertung 
oder des Transportes kranker oder verdächtiger Tiere und von 
ihnen stammender Erzeugnisse; Verbot oder Beschränkung 
des Handels. 

8. Verbot des gemeinschaftlichen Weideganges von 
Tieren aus verschiedenen Stallungen und der Benutzung bestimmter 
Weideflächen, der gemeinschaftlichen Benutzung von 
Brunnen, Tränken und Schwemmen, des Verkehrs mit 
seuchenkranken oder verdächtigen Tieren auf öffentlichen oder 
gemeinschaftlichen Straßen und Triften, des freien 
Umherlaufens der Haustiere mitAusnahme der Katzen 
und des Geflügels. 

4. Sperre des Stalles oder sonstigen Standortes seuchenkranker 
oder verdächtiger Tiere, des Gehöftes, des Ortes, der Weidefläche, 
der Feldmark oder eines ohne Rücksicht auf Feldmarkgrenzen be- 
stimmten, tunlichst eng zu bemessenden Gebietes gegen den Ver- 

kehr mit Tieren und Gegenständen, die Träger des Ansteckungs- 
stoffes sein können. Die Sperre des Stalles oder Standortes kann 
schon beim Vorhandensein der Seuchengefahr, die weiteren Ab- 
sperrungen dürfen erst dann, wenn der Ausbruch der Seuche durch 
das Gutachten des beamteten Tierarztes festgestellt ist, die Sperre 
eines Ortes, einer Feldmark oder eines sonstigen Sperrgebietes nur 
im Falle einer größeren und allgemeineren Gefahr stattfinden®®, Bei 
der Rinderpest kann die Absperrung gegen den Verkehr mit der 
Umgebung überhaupt gerichtet und auf ganze Bezirke ausgedehnt 
werden; es sind nach ihrem Ausbruch innerhalb des Reichsgebietes 
sogar Einfuhrbeschränkungen der einzelnen Bundesstaaten gegen- 
einander zulässig ?”, 

5. Die Impfung der für die Seuche em fänglichen Tiere, tier- 
ärztliche Behandlung der erkrankten und der verdächtigen Tiere 
sowie Beschränkungen in der Befugnis der Vornahme von Heil- 
versuchen ®®, 

6. Die Tötung der an der Seuche erkrankten und verdächtigen 
Tiere in den Fällen, die das Gesetz vorsieht. 

7. Die Tötung von Tieren, die bestimmten Verkehrs- und 
Nutzungsbeschränkungen oder der Absperrung unterworfen sind und 
in verbotswidriger Benutzung oder außerhalb der ihnen angewiesenen 
Räumlichkeiten oder an Orten betroffen werden, zu denen der Zu- 
tritt verboten ist?®. 

8. Die unschädliche Beseitigung der Kadaver oder 
Kadaverteile (Fleisch, Häute, Eingeweide, Hörner, Klauen usw.), 
der Streu, des Düngers oder anderer Abfälle von kranken oder 
verdächtigen Tieren ®°, 

0 V.S.G. 8 2 
ı RP.G. $ 2 Nr. 2, $ 10 age 
»V.S.G. \ 26. R.P.G. 8 2 Nr. 5, 

13*
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9. DieReinigungund Desinfektion der Ställe, Standorte, 
Ladestellen, Marktplätze und Wege, die von kranken oder ver- 
dächtigen oder von zusammengebrachten und für die Seuche emp- 
fänglichen Tieren benutzt sind, der Transportmittel und sonstigen 
Gegenstände, sowie der Personen, die mit kranken oder verdächtigen 
Tieren in Berührung gekommen sind. Die unschädliche Be- 
seitigung der angeführten Gegenstände, sofern die Desinfektion 
nicht ausreicht. 

10. Die Einschränkung oder Beschränkung der Vieh- 
märkte, der Jahr- und Wochenmärkte, Körungen, Viehver- 
steigerungen und öffentlichen Tierschauen. 

11. Die amtstierärztliche oder tierärztliche Unter- 
suchung der am Seuchenort oder in dessen Umgebung vorhandenen, 
für die Seuche empfänglichen Tiere. 

12. Öffentliche Bekanntmachung des Ausbruchs 
und des Erlöschens der Seuche. 

Neben diesen allgemeinen Vorschriften ®! weist das Viehseuchen 
gesetz noch besondere Vorschriften für einzelne Seuchen ®? und für 
Viehhöfe und Schlachthäuser auf®®. on 

Die angegebenen Maßregeln sind polizeiliche Gebote und 
Verbote®, deren Nichtbeachtung Strafe zur Folge hat?®. Ihr 
Erlaß muß daher von den Polizeibehörden und darf nicht etwa von 
den beamteten Tierärzten ausgehen ®. Gegen die behördlichen An- 
ordnungen sind die Rechtsmittel zulässig, welche die Landesgesetz- 
gebung bei polizeilichen Verfügungen gewährt, soweit nicht aus- 
drückliche gesetzliche Vorschriften etwas anderes festsetzen®”. Die 
Tötung eines erkrankten oder verdächtigen Tieres bewirkt die Ver- 
nichtung eines Wertes und enthält daher einen Eingriff in das Privat- 
vermögen, für den nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine Ent- 
schädigung zu gewähren ist. Die angeführte Maßregel hat aber 
nicht etwa den Charakter einer Enteignung, denn es findet hier 
keine Eigentumsentziehung statt. Der Eigentümer des lebenden 
Tieres bleibt auch Eigentümer des getöteten. Die Entschädigung 
muß — von einzelnen gesetzlich festgestellten Ausnahmefällen ab- 
  

, V.3.G. N 9-30. 
V.S.G. 88 31—61. Es sind dies: Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und 

Rinderseuche, Tollwut, Rotz, Maul- und Klauenseuche, Lungenseuche des 
Rindvichs, Pockenseuche der Schafe, Beschälseuche der Pferde und Bläschen- 
ausschlag der Pferde und des Rindviehs, Räude der Einhufer und der Schafe, 
Rotlauf der Schweine einschließlich des Nesselfiebers (Backsteinblattern), Tuber- 
kulose des Rindvielıs. 

a v.S:G. 85 62—69. 
ur Mayer 1, 347. 

25 R.Str.G.B. 5 328. V.S.G. 88 74—77. Vgl. R.Str. 6. 159. Das R.P.G. 
enthält keine Strafbestimmungen, sondern überläßt die Festsetzung derselben 
in $ 7 den Einzelstaaten; das R.G. vom 21. Mai 1878 gibt nur Strafvorschriften 
für die verbotswidrige Einfuhr lebender Widerkäuer, welche übrigens eben- 
sowohl auf die verbotene Einfuhr in das Reich überhaupt, als auf die verbotene 
Einfuhr in einen einzelnen Bundesstaat Anwendung finden (R.Str. 1, 213; 2, 113). 

s° R,Str. 12, 70; 437. 
 ” In Baden ist in solchen Fällen die sonst gegen polizeiliche Verfügungen 

zulässige Verwaltungsklage ausgeschlossen (G. vom 14. Juni 1884 $ 4 Nr. 21.



Nahrungsmittel, Genußmittel und Gebrauchsgegenstände, $45. 197 

gesehen — für die polizeilich getöteten, für die nach Anordnung der 
Tötung an der Seuche gefallenen, und für die infolge polizeilicher 
Impfung eingegangenen Tiere geleistet werden. Sie besteht regel- 
mäßig in.dem gemeinen Werte des Tieres, Die Entschädigung für 
das aus Veranlassung der Rinderpest getötete Vieh wird aus der 
Reichskasse gewährt; die bei anderen Seuchen maßgebenden Grund- 
sätze sind auf dem Wege der Landesgesetzgebung festzustellen®®, 
Durch die Landesgesetzgebung .ist die Entschädigung teils auf die 
Staatskasse übernommen, teils auf die Kommunalverbände übertragen, 
gewisse Eutschädigungssummen werden durch Beiträge aller Besitzer 
der betreffenden Viehgattung in dem Bezirke aufgebracht. Nach 
vielen Landesgesetzen wird eine Entschädigung für das an Milzbrand 
erkrankte Vieh auch dann gewährt, wenn es nicht getötet, sondern 
gefallen ist. 

Durch Reichsgesetz vom 17. Juni 1911°° ist bestimmt, daß Tier- 
kadaver oder Kadaverteile?’, soweit ihre Verwertung nicht 
zugelassen wird*!, unschädlich zu beseitigen sind *?, Dies hat 
zu erfolgen durch Vergraben an geeigneten Stellen, soweit es nicht 
durch hohe Hitzegrade (Kochen oder Dämpfen bis zum Zerfalle der 
Weichteile, trockene Destillation, Verbrennen) oder auf chemischem 
Wege bis zur Auflösung der Weichteile geschieht‘®,. In diesen Fällen 
können die gewonnenen Erzeugnisse als Futtermittel für Tiere, 
Düngemittel oder in anderer Weise, nicht aber zum Genusse 
für Menschen verwertet werden. 

5. Nahrungsmittel, Genußmittel und Gebrauchs- 
gegenstände'. 

8 45. 

Das Reichsgesetz vom Jahre 1879, das den Verkehr mit Nahrungs- 
mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen regelt, bedroht mit 
  

sa V,S.G. 85 66—73. RP.G.83 
39 R.G., betr. die Beseitigung von Tierkadavern (T.K.G.) vom 17. Juni 1911 

R.G.Bl. S. 248). 
40 Kadaver oder Kadaverteile aller gefallenen oder getöteten Pferde, Esel, 

Maultiere, Maulesel, 'Tiere des Rindergeschlechts, Schweine, Schafe und 
Ziegen (T.K.G. 8 1). 

#1 Bek. des Bundesr. vom 28. März 1912. 
2 T,K.G. 32. 
+3 Weitergehende Vorschriften können durch Landesgesetzgebung erlassen 

werden, namentlich kann das Abdeckereiwesen einschließlich des Betriebes der 
Anlagen zur gewerbsmäßigen Beseitigung und Verarbeitung von Kadavern und 
tierischen Teilen in Abweichung von der Gewerbeordnung geregelt werden 
(T.K.G. 8 3). Es können auch die Bestimmungen des T.K.G. auf totgeborene 
Tiere und andere Tierarten ausgedehnt werden (T.K.G. $ 4), Die Vorschriften 
über die Bereitunz von Tierkadavern der Reichsnebengesetze und des Schlacht- 
vieh- und Fleischbeschaugesetzes (vgl. Anm. 17 Nr. IV) und deren Ausführungs- 
bestimmungen bleiben unberührt, 

ı Laband* 8, 256; Loening S. 312; Jolly, H.P.Ö.‘ 8, II. 352, — Die 
hier aufgeführten Maßregeln der Gesundheitspolizei sind zugleich gewerbe- 
polizeilicher Natur. Vgl. auch Neumeyer, Intern. Verwaltungarecht 1, 70. 

2 R.G., betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchs- 
gegenständen (N.M.G.), vom 14. Mai 187 (R.G.Bl. S. 145); 8 16 Abs, 4 ist zu-
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Strafe®: 1. die Nachahmung oder Verfälschung von Nahrungs- 
mitteln sowie den Verkauf oder das Feilhalten nachgemachter, 
verfälschter und verdorbener -Nahrungs- und Genußmittel, 
2. die Herstellung, den Verkauf, das Feilhalten, das in. Verkehr- 

bringen von Nahrungs- und Genußmitteln, von Bekleidungsgegen- 
ständen, Spielwaren, Tapeten-, Eß-, Trink- und Kochgeschirr, deren 
Genuß oder Gebrauch die menschliche Gesundheit zu be- 
schädigen oder zu zerstören geeignet ist*. Es legt aber außer- 
dem den Verwaltungsorganen Befugnisse bei, welche den Zweck 
haben, den Verkehr mit den genannten Gegenständen zu überwachen 
und zu beschränken. 

Diese Befugnisse sind doppelter Art. _ 
1. Ein Teil derselben steht den Polizeibehörden® zu und 

hat den Zweck, eine vorbeugende Kontrolle über Nahrungs- 
und Genußmittel, "sowie über die den Bestimmungen des Gesetzes 
unterliegenden Gebrauchsgegenstände zu ermöglichen‘, Zu den letzteren 
gehören Spielwaren, Tapeten, Farben, Eß-, Trink- und Kochgeschirr, 
sowie Petroleum’. Die Polizeibeamten sind befugt: 

1. Von Gegenständen der vorbezeichneten Art, welche verkauft 
oder feilgehalten werden, Proben zum Zweck der Unter- 
suchung zu entnehmen?. Sie haben die Pflicht, dafür eine Ent- 
schädigung in der Höhe des üblichen Kaufpreises zu leisten. Bei der 
Entnahme wird nicht etwa ein. Kaufvertrag zwischen dem Polizei- 

beamten und dem Privatmanne abgeschlossen ; dieselbe hat vielmehr 
den Charakter einer Zwangsenteignung. Kommt eine Einigung 
  

efügt durch G. vom 29. Juni 1887 (R.G.Bl. S. 276), Kommentar: Galli in 
tengleins Nebengesetzen (1911) 1, 624 (Literaturan aben). 

s Rechtsentwicklung: Bestimmungen über die Verfälschung von 
Lebensmitteln, namentlich von Wein, gab es schon im Mittelalter in den 
deutschen Städten. Auch die Reichsgesetzgebung des 15., 16. und 17. Jahr- 
hunderts hat die Weinfälschung häufig zum Gegenstand ihrer Tätigkeit ge- 
macht (Weinordnung auf dem Reichskonvent zu Rotenburg 1487 festgestellt: 
R.A. von 1495 8$ 41, 42, von 1497 & 27, von 1498 5 50; Weinordnung von 1498; 
R.A. von 1500 Art. 34; R.P.O. von 1548 Art. 15 u. 16, von 1577 Art. 15 u. 16; 
Anfang des R.A. von 1670). Nicht minder war die landesherrliche Polizei be- 
mülht, den Verkauf verdorbener und schädlicher Nahrungsmittel zu verhindern, 
namentlich wandte sie dem Brot, .. Fleisch und Wein ihre Aufmerksamkeit zu 
(v. Berg, Teil IL S. 115). Im 19. Jahrhundert hatte, unterstützt durch die 
Fortschritte der Chemie, die Verfälschung der Nahrungs- und Genußmittel, 
sowie gewisser Gebrauchsgegenstände, bisher unbekannte Dimensionen an- 
genommen. Dies gab Veranlassung zu olizeilichen und gesetzgeberischen Maß- 
regeln seitens der Einzelstaaten, die nach Umfang und Charakter außerordentlich 
verschieden waren, Dann ist die Reichsgesetzgebung dem Gegenstande näher 
getreten und hat den Verkelir mit Nahrun smitteln, Genußmitteln und Gebrauchıs- 
gegenständen einheitlich für Deutschland geregelt. Eine Übersicht der früheren 
landesgesetzlichen Bestimmungen findet sich in Anlage E. zu dem Entwurfe 
des Reichsgesetzes über den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 
Gebrauchs egenständen vom 12. Februar 1879 (Sten.Ber. 3, 242), 

* N.M.G. 88 10—17. 
6 Polizeibeamte und nach den Spezialgesetzen auch Sachverständige, 
° Vgl. R.Str.P.O. $$ 94 ff. über die Beschlagnahme von Gegenständen, die 

als Bewelnmaterial für die Untersuchung von Bedeutung sein können, 

8 NM.G. \, 2,9.
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über den Preis nicht zustande, so kaun derjenige, von dem die 
Waren entnommen sind, seine Forderung im Rechtswege geltend 
machen. Die Polizeibeamten müssen ferner tiber die entnommenen 
Waren eine Empfangebescheinigung ausstellen und dem Besitzer auf 
Verlangen einen Teil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt 
zurücklassen. Werden die betreffenden Gegenstände an öffentlichen 
Orten, auf Märkten, Plätzen, Straßen oder im Umherziehen feil- 
gehalten, so unterliegt die Entnahme hinsichtlich der Zeit keinerlei 
Beschränkung. Findet dagegen der Verkauf in Räumlichkeiten statt, 
die sich in Gebäuden befinden, so darf die Entnahme und das zu 
diesem Zwecke notwendige Betreten der Räume nur stattfinden: 
a) während der üblichen Geschäftsstunden, d. h. während der Tages- 
zeit, zu der das fragliche Geschäft dem Publikum geöffnet zu sein 
pflegt, auch wenn dies an dem betreffenden Tage ausnahmsweise 
nicht der Fall sein sollte®, b) außerhalb der üblichen Geschäftsstunden 
so lange die Räumlichkeiten dem Verkehr geöffnet sind. 

2. Weitergehende Befugnisse stehen den Polizeibeamten gegen- 
über solchen Personen zu, die wegen vorsätzlicher Übertretung der 
vorher erwähnten Strafbestimmungen zu einer Freiheitsstrafe ver- 
urteilt sind. Bei diesen haben sie das Recht, in den Räumlichkeiten, 
wo die den Bestimmungen des Gesetzes unterliegenden Gegenstände 
hergestellt, aufbewahrt oder feilgehalten werden, Revisionen vor- 
zunehmen! Auch letztere Befugnis darf nur während der üblichen 
Geschäftsstunden und während der Zeit, zu der die Räumlichkeiten 
dem Verkehr geöffnet sind, ausgeübt werden, Sie erlischt mit dem 
Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an dem die 
Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist'*, 

Die reichsgesetzlichen Bestimmungen über die den Polizeibeamten 
zustehenden Rechte haben den Zweck, ein Minimum von Befug- 
nissen festzustellen, das sie unter allen Umständen besitzen sollen. 
Weitergehende Befugnisse, die ihnen nach Landesrecht zustehen, sind 
dadurch nicht beseitigt worden!?; auch bleibt es der Landesgesetz- 
gebung unbenommen, ihnen künftig solche beizulegen. Ebensowenig 
wird durch das Reichsgesetz das Recht der Polizei berührt, unter 
Wahrung der prozessualen Formen Haussuchungen und Beschlag- 
nahmen vorzunehmen, falls der Verdacht einer strafbaren Handlung 
vorliegt'!®, 

II. Neben den in die Hände der Polizeibehörden gelegten Be- 
fugnissen administrativer Kontrolle hat das Gesetz Verordnungs- 
befugnisse geschaffen, kraft derer zum Schutz der Gesundheit 

® Die Grenzen der üblichen Geschäftszeit sind nicht nach allgemeinen 
Ortsgewohnheiten, ebensowenig nach der in dem betreffenden Geschäfts- 
zweige, sondern allein nach der in dem konkreten Geschäfte herrschenden 
Gewohnheit zu ziehen. Motive zu 85 1—83 des Regierungsentwurfes. Sten. 

er. 
10 N.M.G. $ 2 gestattet der Polizei keine Ravisionen, nur das Betreten der 

Räumlichkeiten und die Entnahme von Proben. 
u N.M.G. 88 8, 9. 
3 N.MG.S4 
15 Vgl. auch Motive zu $$ 1—3 des Regierungsentwurfes (Sten.Ber. 8, 176).
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besondere Vorschriften erlassen werden können. Der Kaiser ist 
befugt mit Zustimmung des Bundesrates: 

l. Zu verbieten: 

a) bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Ver- 
packung von Nahrungs- und Genußmitteln, die zum Verkaufe be- 
stimmt sind; 

b) das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Nahrungs- 
und Genußmitteln einer bestimmten Beschaffenheit oder unter einer 
der wirklichen Beschaffenheit nicht entsprechenden Bezeichnung; 

c) das Verkaufen und Feilhalten von Tieren, die an bestimmten 
Krankheiten leiden, zum Zwecke des Schlachtens, sowie das Ver- 
kaufen und Feilhalten des Fleisches von Tieren, die mit bestimmten 
Krankheiten behaftet waren; 

d) die Verwendung bestimmter Stoffe und Farben zur Her- 
stellung von Bekleidungsgegenständen, Spielwaren, Eß-, Trink- 
und Kochgeschirr, sowie das gewerbsmäßige Verkaufen und Feil- 
halten von Gegenständen, die diesem Verbot zuwider hergestellt sind ; 

e) das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum 
von einer bestimmten Beschaffenheit. 

9. Zu verbieten oder zu beschränken: 

das gewerbsmäßige Herstellen und Feilhalten von Gegenständen, die 
zur Fälschung von Nahrungs- oder Genußmitteln bestimmt sind. 

Auf Grund der dem Kaiser erteilten Ermächtigung !° sind einzelne 
kaiserliche Verordnungen ergangen!. Aber auch durch unmittelbare 
reichsgesetzliche Vorschriften ist eine Reihe von Maßregeln angeordnet 
worden, die sich auf Herstellung, Feilhalten und Verkauf einzelner 
Nahrungsmittel undGebrauchsgegenstände beziehen”, 
- (u 

1 N.M.G. 88 5—8. . 
15 je kaiserlichen Verordnungen müssen im Reichsgesetzblatt publiziert 

werden, Sie sind dem Reichstage vorzulegen, — wenn er versammelt ist, sofort, 
andernfalls bei seinem nächsten Zusammentreten — und außer Kraft zu setzen, 
sofern der Reichstag dies verlangt. Zuwiderhandlungen gegen die kaiserlichen 
Verordnungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. 
‚Durch die dem Kaiser beigelegten Verordnungsbefugnisse werden landes- 
rechtliche Vorschriften über die betreffenden Gegenstände nicht ausgeschlossen. 
Es bleiben nicht‘ nur die bisher bestehenden landesrechtlichen Bestimmungen 
in Kraft, sondern es können auch künftighin solche erlassen werden. Sie 
dürfen jedoch eine höhere Strafe als die reichsrechtlich auf die Zuwider- 
handlungen gegen die kaiserlichen Verordnungen gesetzte nicht androhen, So- 
weit sich eine solche Androhung in älteren landesrechtlichen Anordnungen 
findet, ist die Strafe als durch das Reichsgesetz auf das dort festgesetzte Maß 
erniedrigt anzusehen. Im übrigen bestimmt sich das Verhältnis zwischen 
den kaiserlichen Verordnungen und den landesrechtlichen Vorschriften nach 
den gewöhnlichen Grundsätzen über das Verhältnis von Reichsrecht und 
Landesrecht. 

16 V, über das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum 
vom 24. Febr. 1882 (R.G.Bl. S. 40); V., betr. den Verkehr mit Essigsäure vom 
14. Juli 1908 (R.G.Bl. S. 475). — V., betr. das Verbot von Maschinen zur Her- 
stellung künstlicher Kaffeebohnen, vom 1. Febr. 1891 (R.G.Bl. S. 11). 

7], RG.,betr. den Verkehrmitblei-undzinkhaltigen Gegen- 
ständen, vom 25. Juni 1887 (R.G.Bl. S. 273), Das G. verbietet bei der An- 
fertigung bestimmter Gebrauchsgegenstände bestimmter Metallegierungen, 
Emaillen und Glasuren (Eß-, Trink- und Kochgeschirre, Flüssigkeitsmaße u. a.)
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und blei- oder zinkhaltigen Kautschuk (Saugvorrichtungen für Kinder, Trink- 
becher, Spielsachen u, a. zu verwenden. 

I. R.G,betr.dieVerwenduug gesundheitsschädlicher Farben 
bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenständen, vom 5. Juli 1887 (R.G.Bl. S. 277), — Als 
gesundheitsgefährliche Farben gelten Farbstoffe aus Farbzubereitungen, die 
Antimon, Arsen, Baryum, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, 
Zink, Zinn, Gummigutti, Korallin, Pikrinsäure enthalten. Zu den geschützten 
Gegenständen gehören u. a. Umhüllungen von Nahrungs- und Genußmitteln, 
kosmetische Mittel, Spielwaren, 'Tuschfarben, Tapeten, Möbelstoffe, künstliche 

umen. 
III. R.G., betr, den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und 

deren Ersatzmitteln, vom 15. Juni 1897 (R.G.Bl. S. 475), das erweiterte 
Margarinegesetz vom 12. Juli 1887. Herstellung und Verkauf von Margarine, 
Margarinekäse und Kunstspeisefett unterliegen weitgehenden Beschränkungen. 
Es müssen namentlich die Geschäftsräume und Verkaufsräume nach Möglichkeit 
getrennt gehalten werden und durch in die Augen fallende Aufschriften gekenn- 
zeichnet sein, letzteres gilt auch von den Fässern, Umhüllungen und der Ware, 
die im Einzelverkauf abgesetzt wird. , 

IV. R.G., betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, vom 
3. Juni 1900 (R.G.Bl. S. 547), Schlachttiere, deren Fleisch für Menschen ver- 
wendet werden soll, unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen 
Untersuchung. Unter Fleisch versteht das G. (8 4) Teile von warmblütigen 
Tieren frisch oder zubereitet, sofern sie sich zum Genuß für Menschen eignen, 
auch Fette und Würste, soweit sie der Bundesrat zuläßt, und zwar von Rind’ 
vieb, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Hunden und solchem Schlachtvieh, 
auf das der Bundesrat die Untersuchung ausdehnt ($ 1). Die Untersuchung 
vor der Schlachtung darf bei Notschlachtungen unterbleiben, wenn zu be- 
fürchten ateht, daß das Tier bis zur Ankunft des zuständigen Beschauers ver- 
enden oder das Fleisch durch Verschlimmerung des krankhaften Zustandes 
wesentlich an Wert verlieren würde, und wenn infolge eines Unglückfalles die 
Tötung des Tieres sofort erfolgen muß. Bei Schlachttieren, deren Fleisch aus- 
schließlich im eigenen Haushalt des Besitzers verwendet werden soll, können 
beide Untersuchungen unterbleiben, wenn sich vor und nach der Schlachtung 
keine Merkmale einer die Genußfähigkeit des Fleisches ausschließenden Er- 
krankung zeigen. (Diese Bestimmung gilt nicht für Kasernen, Krankenhäuser, 
Speiseanstalten usw., auch nicht für die Haushaltungen der Schlächter, Fleisch- 
händler und Gastwirte). Zur Durchführung der Untersuchungen sind durch die 
Landesbehörden Beschaubezirke gebildet, für die mindestens je ein Beschauer 
und ein Stellvertreter zu bestellen sind. Zu Beschauern sind approbierte Tier- 
ärzte oder andere Personen zu bestellen, die genügende Kenntnisse nach- 
gewiesen haben. Der Beschauer hat das Fleisch ertweder für tauglich, un- 
tauglich oder nur bedingt tauglich zu erklären. Untaugliches Fleisch darf als 
Nahrungs- und Genußmittel für Menschen nicht in den Verkehr kommen. Die 
Polizei bestimmt die Sicherungsmaßregeln gegen eine Verwendung derartigen 
Fleisches zum Genusse für Menschen und kann die Verwendung zu anderen 
Zwecken, soweit gesundheitliche Bedenken nicht entgegenstehen, zulassen ($ 8). 
Geschieht letzteres nicht, so erfolgt die Vernichtung. Dagegen darf Fleisch, 
das für nur bedingt tauglich erkannt ist, ala Nahrungs- und Genußmittel, für 
Menschen in Verkehr gebracht werden, wenn es unter den von der Polizei- 
behörde angeordneten Sicherungsmaßregeln zum Genusse für Menschen brauch- 
bar gemacht worden ist ($ 10). Der Vertrieb derartigen Fleisches durch Fleisch- 
händler, Gast-, Schank- und Speisewirte ist von der jederzeit widerruflichen 
Genehmigung der Polizeibehörde abhängig. Wer die Genehmigung erhält, hat 
deutlich auf die Beschaffenheit des zum Vertrieb oder zur Verwendung 
kommenden Fleisches hinzuweisen. Fleischhändler haben dieses Fleisch in ge- 
trennten Räumen feilzubieten. Wo eine besondere Verkaufsstelle (Freibank) 
für beanstundetes Fleisch besteht, erfolgt der Verkauf nur zum Verbrauch, 
nicht zum Vertrieb. Das in das Zollinland eingehende Fleisch unterliegt bei 
der Einfuhr einer amtlichen Untersuchung unter Mitwirkung der Zollbehörden, 
ausgenommen das nachweislich im Inlande bereits vorschriftsmäßig untersuchte
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und das zur unmittelbaren Durchfuhr bestimmte Fleisch, Die Einfuhr von 
Fleisch erfolgt nur über vom Bundesrat bestimmte Zollämter. 

Die Untersuchung der Pferde, die zur Schlachtung bestimmt sind, erfolgt 
nur durch approbierte Tierärzte, Vertrieb und Einfuhr von Pferdefleisch darf 
nur unter der ausdrücklichen Kennbarmachung als solches erfolgen. Der Ver- 
trieb und die Verwendung sind nur mit Genehmigung der Polizeibehörde ge- 
stattet, es gelten dafür die gleichen Bestimmungen wie für beanstandetes Fleisch 
anderer Schlachttiere. Der Bundesrat kann diese Bestimmungen auf Esel, Maul- 
esel, Hunde und sonstige, seltener zur Schlachtung gelangende Tiere ent- 
sprechend ausdehnen. , 

Bei der gewerbsmäßigen Zubereitung von Fleisch dürfen Stoffe, die der 
Ware eine gesundheitsschädliche Beschaftenheit zu verleihen vermögen, nicht 
verwendet werden ‘ 21). Der Bundesrat hat die Stoffe und Arten des Ver- 
fahrens bestimmt. Bek. vom 18. Febr. 1902 (R.G.Bl, S. 48), abgeänd, durch 
Bek. vom 4, Juli 1908 (R.G.Bl. S. 470). Der Bundesrat ordnet auch an, wieweit 
die Vorschriften des $ 21 Abs. 1 auch für Stoffe und Arten des Verfahrens An- 
wendung finden sollen, die eine gesundheitsschädliche oder minderwertige Be- 
schaffenheit der Ware zu verdecken geeignet sind. 

V. Süßstoffgesetz vom 6. Juli 1902 (R.G.Bl. S. 253), ersetzt das G. 
vom 6. Juli 1898. Als Süßstoffe, die unter dieses Gesetz fallen, gelten alle 
auf künstlichem Wege gewonnenen Stoffe, die als Süßmittel dienen können 
und eine höhere Süßkraft als- raffinierter Roh- oder Rübenzucker, aber nicht 
entsprechenden Nährwert besitzen ($ 1, Zur Herstellung des Süßstoffes ist 
unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zur Zeit nur eine Saccharinfabrik 
ermächtigt, deren Geschäftsbetrieb dauernd amtlich überwacht wird ($ 3). Die 
Abgabe des Fabrikates erfolgt nur an Apotheken'und Personen, die eine amt- 
liche Erlaubnis zum Bezuge von Süßstoffen haben (zu wissenschaftlichen Zwecken, 
an bestimmte Gewerbetreibende, zur Anfertigung von Waren, bei deren Her- 
stellung Zucker nicht zu verwenden ist, an die Leiter von Kranken-, Kur-, 
Pflege- und ähnlichen Anstalten und an die Inhaber von Gast- und Schank- 
wirtschaften in Kurorten für die Personen, denen der Genuß von Zucker ärzt- 
lich untersagt ist.) Sonst ist es verboten, Süßstoffe herzustellen oder Nahrungs- 
und Genußmittel bei deren gewerblicher Herstellung zuzusetzen, Süßstoffe oder 
derartige Nahrungs- oder Genußmittel aus dem Auslande einzuführen, feil- 
zuhalten oder zu verkaufen. 

VL R.G., betr. Phosphorzündwaren vom 10. Mai 1903 (R.G.Bl. 
S. 217), Weißer und gelber Phosphor darf zur Herstellung von Zündhölzern 
und anderen Zündwaren nicht verwendet werden. Zündwaren, die unter Ver- 
wendung von Phosphor hergestellt sind, dürfen nicht gewerbsmäßig feilgehalten, 
verkauft oder sonst in Verkehr gebracht, auch zu diesem Zwecke in das Zoll- 
inland nicht eingeführt werden. Eine Ausnahme besteht für Zündbänder zur 
Entzündung von Grubensicherheitslampen. 

VI. Weingesetz vom 7. April 1909 (R.G.Bl. S. 393) ersetzt das G., 
betr. den Verkehr mit \Vein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken, vom 
24. Mai 1901. — Ausführungsbestimmungen vom 9. Juli 1909 (R.G.Bl. S. 549). — 
Weinzollordnung vom 17. Juli 1909 (Z.Bl. S. 333). — Wein ist das durch alkoho- 
lische Gäruug aus dem Safte der frischen Weintraube hergestellte Getränk ($ 1). 
Es ist verboten, Wein nachzumachen ($ 9). Das G. gestattet, Wein aus Erzeug- 
nissen verschiedener Herkunft oder Jahre herzustellen (Verschnitt), verbietet 
jedoch die Verwendun von Dessertwein (Süd-, Süßwein) zum Verschneiden 
von weißem \W ein anderer Art. Was durch das G. oder die Ausführungs- 
bestimmungen für die Herstellung und den Verkauf von Wein (einschließlich 
Schaumwein, Trinkbranntwein, ognak) nicht ausdrücklich gestattet wird, ist 
verboten. Das G. verpflichtet zur eingehenden Buchführung (3 19); zur Unter- 
stellen & 21) Kontrollbehörden sind Sachverständige im Hauptberufe zu be- 

Kommentar zu den Gesetzen I-VII: Galli in Stengleins Nebengesetzen + (1911) Nr. 53—56, 58, 59 und 61; 1, 640 ff. (Literaturangaben) a
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V. Unterricht und Erziehung‘. 

Einleitung. 

8 46. 
1. Die Schule hat sich in Anlehnung an die Kirche ent- 

wickelt. Durch die Ausbildung, welche das Schulwesen im Laufe 
des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts erhalten hat, ist jedoch 
eine Loslösung der Schule von der Kirche eingetreten; die 
Schulen haben den Churakter von Staatsanstalten angenommen‘. 
Ihre Rechtsverhältnisse sind durch Staatsgesetze geregelt; sie werden 
aus Mitteln des Staates oder der kommunalen Verbände unterhalten; 
die Aufsicht über sie steht dem Staate zu®. 

Solange die Schulen kirchliche Einrichtungen waren‘, hatten sie 
der Natur der Sache nach einen konfessionellen Charakter. 

1 Lexis, Das Unterrichtswesen des Deutschen Reichs. 4 Bde. 1904; 
Petersilie, Das öffentliche Unterrichtswesen im Deutschen Reich. 1897; 
Hinschius, Kirchenrecht 4, 572; Loening, Verw.R. 8. 733. 

® Diesen Grundsatz spricht zuerst das preuß. A.L.R. T. II, Tit, 12, $ 1 aus. 
8 Den Grundsatz der staatlichen Aufsicht über alle Schulen und Erziehungs- 

anstalten hatte für Preußen schon das A.L.R. T. II, Tit. 12, 59 aus espröchen. 
Nachdem derselbe durch die spätere Verwaltungsprazis beinahe ve kelt war, 
ist er durch das G., betr. die Beaufsichtigung des Unterrichts- und Erziehungs- 
wesens vom 11. März 1872 wieder zur Geltung gelangt. _ 

* Rechtsentwicklung: Im Mittelalter lag die Erteilung des Unterrichts 
in den Händen der kirchlichen Organe, die sich allein im Besitz der dazu er- 
forderlichen Bildung befanden. Schon im fränkischen Reich bestanden bei den 
Klöstern und Kathedralen Schulen zur Heranbildung der Kleriker; außerdem er- 
teilten Pfarrer und Priester auf dem Lande Knaben und jungen Leuten Unterricht, 
um sie für die niederen geistlichen Funktionen vorzubereiten. Karl der Große 
ordnete die Herstellung solcher Schulen an und richtete eine besondere Schule 
an seinem Hofe ein. Äber alle diese Bildungsanstalten waren doch wesentlich 
nur für die Vorbereitung zum künftigen geistlichen Berufe bestimmt. In der 
nachkarolingischen Zeit hörte die Tätigkeit der weltlichen Gewalt auf diesem 
Gebiete ganz auf, die Sorge für den Unterricht blieb lediglich der Kirche über- 
lassen, as kanonische Recht bestimmte, daß jeder Pfarrer einen Gehülfen 
(listen) bei sich haben sollte, dem neben anderen Funktionen die Verpflichtung 
oblag, Schule zu halten (0. 3X de vita et honest, clericor. [3, 1], Auch lokale 
Anordnungen für einzelne Pfarreien schrieben dasselbe vor. Aber diese Be- 
stimmungen blieben größtenteils unausgeführt;, jedenfalls war. das Wissen, das 
in den Pfarrschulen überliefert wurde, ein höchst dürftiges. Auf einem 
höheren Standpunkte befanden sich die Dom- und Klosterschulen, die 
bei den Domkirchen und Klöstern errichtet waren. Die Klosterachulen zer- 
fielen in eine innere und eine äußere Schule. In der ersteren wurden die Knaben 
unterrichtet, die für den Mönchsstand bestimmt waren, In der letzteren die 
übrigen, namentlich solche, die für den Weltklerus vorbereitet werden sollten. 
Auch bei den Domschulen kam eine derartige Scheidung, wenn auch seltener, 
vor. In diesem Falle diente die innere Schule namentlich zur Heranbildung 
künftiger Kanoniker. 

uch in den Städten bestanden Dom- und Klosterschulen und Pfarr- 
schulen nebeneinander. Aber die in ihnen überlieferten Kenntnisse genügten 
schließlich nicht mehr den Anforderungen, welche der fortdauernd steigende 
Handelsverkehr der Städte an die Bildung der Bevölkerung stellte. Die Städte 
begannen daher schon seit dem 13. Jahrhundert eigene Stadtschulen, oft 
unter hartnäckigen Kämpfen mit der Geistlichkeit, zu errichten, Es bestanden
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Lehrer und Kinder gehörten einer Konfession an, und in der Volks- 
schule bildete die konfessionelle Religionslehre den Mittelpunkt des 
  

zwei Arten städtischer Schulen. In einigen wurde lediglich Unterricht im 
Deutschen, im Lesen und Schreiben erteilt. Dies waren die sog. deutschen 
Schulen, aus denen die späteren Volksschulen hervorgegangen sind. Andere 
Schulen dienten dem gelehrten Studium, namentlich dem der lateinischen 
Sprache. Sie hießen lateinische Schulen oder Trivialschulen (weil in 
ihnen das sog. Trivium, d. bh. Grammatik, Rhetorik und Dialektik gelehrt wurde), 
Bezeichnungen, neben denen seit dem 16. Jahrhundert auch der Name Gym- 
nasium auftritt. 

Einen bedeutsamen Anstoß zur Weiterentwicklung der Schuleinrichtungen 
ab die Reformation. Die Reformatoren selbst regten die Verbesserung des 
chulwesens an, Landesherren und Städte verwandten das säkularisierte Kirchen- 

und Klostergut zur Begründung neuer und zur besseren Dotierung vorhandener 
Schulen. Die Kirchenordnungen enthielten nähere Bestimmungen über ihre 
Einrichtung. Dabei hatte man jedoch zuerst wesentlich die städtischen 
Schulen und unter diesen wieder namentlich die gelehrten Schulen im 
Auge. (Auch die Vorschriften der älteren Kirchenordnungen beziehen sich 
meist nur auf diese. Vgl. z. B. brandenbg. Kirch.Ordg. von 1537 [Mylius |. 
1, 246]; hess. Visitationsordg. von 15987 Nr. 13 [hess. Land.Ordg. 1, 165]; württ. 
Instruktion £. d.Visitationsräte von 1546 [Reyscher, Samml. württ. Ges. XI, 1, 1)). 
Als den Hauptzweck der Schule betrachtete man die Sorge für die Ausbildung 
von künftigen Beamten, Geistlichen, Ärzten usw., kurz die Vorbereitung für 
das Universitätsstudium. Unterstützt wurde diese Einrichtung durch die 
humanistische Richtung des 16. Jahrhunderts. In den katholischen Territorien 
wurde die Reorganisation der gelehrten Schulen seit der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts namentlich unter dem Einfluß des Jesuitenordens eingeführt 
(Hinschius 4, 627). 

Volksschulen bestanden in den Städten schon vor der Reformation, 
dagegen hat sich die Volksschule auf dem Lande erst infolge der Reformation 
allmählich entwickelt. Sie setzt an die kirchliche Katechese und den Kon- 
firmandenunterricht an. Die Verpflichtung zur Vornahme der Katechese und 
zur Erteilung des Religionsunterrichtes lag, zunächst dem Pfarrer ob. Da aber 
dieser, namentlich in großen ländlichen Gemeinden, oft nicht imstande war, 
seiner Pflicht in vollem Umfange nachzukommen, so wurde der Unterricht an 
seiner Stelle von seinem Gehilfen, dem Küster, erteilt. Für den Konfirmanden- 
unterricht erschien aber der Besitz gewisser elementarer Kenntnisse als not- 
wendig; man fing daher an, den Unterricht auch auf diese auszudehnen. (Im 
Vordergrunde der Entwicklung steht in dieser Zeit Kursachsen. In den 
Generalartikeln vom 8. Mai 1557 heißt es noch, der Dorfküster solle Sonntag 
nachmittags und einen Tag in der Woche den Katechismus und christliche 
deutsche Gesänge lehren [Cod. August 1, 451]. In den Generalartikeln von 1580 
wird dagegen dem Küster schon die Verpflichtung auferlegt, täglich Schule zu 
halten und den Kindern Lesen, Schreiben und deutsche Gesänge zu lehren 
[a. a. O. S. 708], gleichzeitig auch eine Schulordnung für die deutschen Schulen 
erlassen [a. a. Ö. S. 594)). Reit Anfang des 17. Jahrhunderts ging der Ausdruck 
Schule, der bisher uur von den städtischen Lehranstalten gebraucht worden 
war, auch auf das Lehrinstitut des Küsters über; den Küster selbst bezeichnete 
man seit dieser Zeit als Schulmeister. Das Schulwesen wurde bis in die Mitte 
des 17. Jahrhunderts als eine kirchliche Angelegenheit betrachtet. Noch 
der Westfälische Friede gibt dieser Auffassung einen entschiedeneu Ausdruck, 
indem er. die Institutio ministeriorum scholasticorum als ein Annexum der 
Religionsübung behandelt (Instr. pac. Osnabr. Art. V S. 31). 

‚ Während des Dreißigjährigen Krieges hatten höchstens die Stadtschulen 
eine kümmerliche Existenz gefristet, die Dorfschulen waren völlig in Verfall 
Beraten. Nach seiner Beendigung stellte sich daher die Notwendigkeit heraus, 
as Schulwesen von neuem zu organisieren. Bei Gelegenheit dieser Reorgani- 

sation veränderten allmählich die Schulen ihren Charakter; aus kirchlichen 
Einrichtungen entwickelten sie sich zu staatlichen Anstalten. Die Sorge 
für die Schule wurde nicht mehr als ein Gegenstand der kirchlichen Verwaltung,
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Unterrichtes, um den sich die anderen Lehrgegenstände gruppierten. 
Auch nachdem die Schulen Staatsanstalten geworden waren, blieb 
  

sondern als eine Angelegenheit der landesherrlichen Polizei angesehen. Die 
Ordnung der Schulverhältnisse erfolgte nicht mehr durch die Kirchenordnungen, 
sondern durch besondere landesherrliche Schulgesetze. Die Unterhaltung der 
Schulen geschah nicht mehr aus kirchlichen, sondern aus Staats- und Gemeinde- 
mitteln. (In den Vordergrund der Entwicklung tritt nunmehr Preußen, Die 
bedeutendsten Akte der preußischen Gesetzgebung aus dem 18. Jahrhundert 
sind die Verordnungen vom 28. Sept. 1717 [Mylius I, 1, 527] und 19. Dezember 
1736 [a. a.O. I, 2, 267] über die Schulpflicht, die Gymnasial- und Schulordnung 
vom 24. Oktober 1713 [a. a. O. I, 459], das Generallandschulreglement vom 
12. August 1763 [Nov. Corp. const. Brandenb.-Prussic. 8, 265], die Bestimmungen 
im Teil I, Tit. 12 des A.L.R.), Doch blieb noch immer eine enge Verbindung 
zwischen Kirche und Schule bestehen, insofern der Schulmeister regelmäßig 
auch als Gehilfe des Pfarrers fungierte und die Aufsicht über die Schule in 
den Händen der kirchlichen Organe lag. . 

Der bedeutendste Fortschritt, der in dieser Periode auf dem Gebiete der 
Volksschule gemacht wurde, war die Einführung des Schulzwanges. Den 
Eltern wurde die Pflicht auferlegt, ihre Kinder während eines bestimmten Alters 
in die Schule zu schicken und die Nichterfüllung mit Strafe bedroht, (Der 
Schulzwang wurde in einzelnen Territorien schon im 17., in anderen erst im 
18. Jahrhundert eingeführt. Hess.-Darmst. SchulO. von 1628. S.-Goth. 
SchulO. von 1642. ürtt. Gen. Reskr. vom 10. August 1649 [Reyschera.a.O. 
S.10]. Preuß. V.V. vom 28. Sept. 1717 und 19. Sept. 1736. Kursächs. Resolution 
von 1763 Nr. 4 [Dod. August. 1. Forts. 1, 861] und Ver. vom 24, Juli 1769 [a.a. O. 
S. 247]. Vgl. v. Berg, Teutsches Polizeirecht 2, 317.) Die Voraussetzung einer 
derartigen Bestimmung war, daß überall ordentliche Schulen bestanden. Die 
Einführung des Schulzwanges führte daher notwendig auch zu einer Regelung 
der Schullast, d. h. zu einer Festsetzung darüber, wem die Pflicht zur Er- 
richtung und Unterhaltung der Schule obliegen soll. Für den Besuch der 
Schule war ein Schulgeld zu entrichten, das nur Unvermögenden erlassen 
wurde. Das Schulgeld floß dem Lehrer zu, der zunächst auf diese Einnahme 
beschränkt blieb. Erst allmählich trat an die Stelle des Schulgeldes eine feste 
Besoldung. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich auch ein eigener 
Stand von Volksschullehrern, für dessen Vorbildung besondere Schullehrer- 
seminare errichtet wurden. 

Die Volksschule war auf dem Boden des „protestantischen Deutschlands 
erwachsen. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden jedoch auch in den katho- 
lischen Läudern und Landesteilen Volksschulen nach dem Muster der protestan- 
tischen errichtet. . , 

Auch das höhere Schulwesen erfuhr im 18. Jahrhundert eine wesent- 
liche Umgestaltung. Diese wurde vor allem dadurch herbeigeführt, daß sich 
das Bedürfnis nach realen Kenntnissen neben den gelehrten geltend machte. 
Die Gymnasien erweiterten ihren Lehrplan. Während sich ihr Unterricht 
ursprünglich auf die lateinische und griechische Sprache beschränkt. hatte, wozu 
allmählich noch die Elemente der Mathematik un Geschichte ekommen waren, 
fing man jetzt an, daneben auch Deutsch, Geographie, Mat ematik und Ge- 
schichte in weiterem Umfang, Naturwissenschaften und Französisch zu lehren. 
Außerdem entstand aber neben den Gymnasien, eine zweite Klasse von Lehr- 
anstalten, die sog. Realschulen, die sich die Überlieferun der realen Kennt- 
nisse zur wesentlichen Aufgabe setzten. Sie wurden zum Teil neu gegründet, 
zum Teil bildeten sie sich aus Gymnasien, die ihren Lehrplan im Sinne der 
neuen Richtung umgestalteten. Endlich entwickelten sich eine große Zahl von 
Fachschulen verschiedener Art. . oo. 

Im 19. Jahrhundert haben die Verhältnisse der Schulen eine eingehendere 
esetzliche Regelung erhalten. Es sind genauere Bestimmungen über die Schul- 

Inst, namentlich über die Pflicht zur Unterhaltung der Volksschule getroffen 
worden, welche entweder der politischen Gemeinde oder besonderen Schul- 
sozietäten obliegt. Die Rechtsverhältnisse der Lehrer haben im Anschluß und 
nach dem Muster der Gesetzgebung über die Staatsdiener eine gesetzliche
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dieser Zustand bestehen, weil die Territorien selbst konfessionell, 
d. h. entweder katholisch oder protestantisch waren. Allmihlich 

haben sich jedoch die konfessionellen Territorien zu paritätischen 

Staaten umgebildet. Damit hat die konfessionelle Schule ihre Be- 

rechtigung verloren. Naturgemäß ist von dem deutschen Staate, der 

zuerst eine konfessionell gemischte Bevölkerung erhalten und das 

Prinzip der Toleranz zur Durchführung gebracht bat, von Preußen, 

auch zuerst der Grundsatz aufgestellt worden, daß die öffentlichen 

Schulen den Angehörigen aller Konfessionen in gleicher Weise zu- 

gänglich sein sollen®. Im Laufe der Zeit ist derselbe aber auch von 

den übrigen deutschen Staaten zur Durchführung gebracht worden. 

Die einzelnen Staaten haben jedoch das Ziel, die öffentlichen Schulen 

den Angehörigen aller Konfessionen in gleicher Weise zugänglich zu 

machen, in verschiedener Weise zu erreichen gesucht. Dabei ist 

zwischen den Volksschulen und höheren Lehranstalten zu unter- 

scheiden ®, 
In bezug auf die Volksschulen haben einzelne Staaten das 

System der konfessionellen Anstalten beibehalten. Jede Schule 
muß einer bestimmten Kontession angehören. An derselben werden 

nur Lehrer der betreffenden Konfession angestellt. Dagegen findet 

die Aufnahme von Kindern auch dann statt, wenn sie einer anderen 

Konfession angehören, eine Schule ihrer Konfession aber an dem 
betreffenden Orte nicht besteht. In anderen Ländern herrscht ein 
gemischtes System. Die Schulen sind teils konfessionelle, teils solche, 
die Kinder verschiedener Konfessionen in sich vereinigen, sogenannte 
aritätische, interkonfessionelle, Simultanschulen. In noch anderen 
ändern sind dagegen die Volksschulen kraft gesetzlicher Vorschrift 

sämtlich paritätische oder konfessionell gemischte Schulen. In den 
konfessionell gemischten Schulen werden nicht nur Kinder ver- 
schiedener Konfessionen aufgenommen, sondern es können an ihnen 
auch Lehrer verschiedener Konfession angestellt werden. Doch 
werden auch hier die konfessionellen Verhältnisse insoweit berück- 
sichtigt, daß wenn eine Schule zwar grundsätzlich paritätisch ist, 
tatsächlich auch nur aus Kindern eines Bekenntnisses besteht, auch 
der Lehrer diesem Bekenntnisse angehören muß. Sind dagegen in 
der Schule tatsächlich mehrere Konfessionen vorhanden, so soll der 
Lehrer dem Bekenntnis entnommen werden, welchem die Mehrzahl 
der Kinder angehört; werden an der betreffenden Schule mehrere 
Lehrer angestellt, so findet bei dieser Anstellung eine angemessene 
Berücksichtigung der verschiedenen Konfessionen statt. Diese Grund- 
sätze werden von der Verwaltungspraxis überall festgehalten, sind 

  

Ordnung erfahren. Endlich ist der Grundsatz, daß die Schule den Charakter 
einer Stuntsanstalt hat, noch entschiedener zum Ausd:uck gelangt, indem die 
bisherigen kirchlichen Aufsichtsrechte beseitigt sind und die gesamte Aufsicht 
über die Schulen in die Hände des Staates gelegt worden ist. 

5 Preuß. A.L.R. T.II, Tit. 12, 8 10. 
‚ ,° Vgl. Rothenbücher, Wandlungen in dem Verhältnis von Staat und 

Kirche in der neueren Zeit. Jahrb. d. öft. R. 8, 35% ff. über die Stellung des 
Staates zur Religion im Unterricht.
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aber in einzelnen Ländern, die konfessionell gemischte Schulen haben, 
auch gesetzlich ausgesprochen worden”. 

In allen Volksschulen wird einkonfessionellerReligions- 
unterricht erteilt. In der konfessionellen Schule ist nur 
ein konfessioneller Religionsunterricht, d. h. der Religionsunterricht 
in der Konfession zulässig, welcher die Schule angehört. In der 
paritätischen Schule wird, wenn ein Bedürfnis dafür vorhanden ist, 
ein mehrfacher konfessioneller Religionsunterricht erteilt. Überall 
gilt der Grundsatz, daß diejenigen Kinder, welche in einer anderen 
Konfession erzogen werden sollen oder deren Eltern einer anderen 
Konfession angehören, zum Besuch des Religionsunterrichtes nicht 
verpflichtet sind®, 

Für die höheren Lehranstalten bestehen keinerlei gesetz- 
liche Vorschriften über ihren konfessionellen Charakter. Infolge- 
dessen hat die Verwaltung im allgemeinen freie Hand, ob sie den- 
selben einen konfessionellen oder paritätischen Charakter beilegen 
will. Eine Ausnahme machen nur diejenigen Anstalten, die stiftungs- 
gemäß einer bestimmten Konfession angehören, bei diesen muß der 
konfessionelle Charakter erhalten bleiben. Im übrigen ist es der 
Regierung unbenommen, den Charakter zu ändern, konfessionelle 
Anstalten in paritätische und paritätische in konfessionelle zu ver- 
wandeln. An den kontessionellen höheren Schulen werden nur Lehrer 
der betreffenden Konfession angestellt und der Religionsunterricht 
lediglich im Sinne dieser Konfession erteilt. Dagegen werden, soweit 
nicht stiftungsmäßige Bestimmungen entgegenstehen, auch Schüler 

(GEmEEEED- EHE 5 GE * (GEEEDED-EID-GD> me > un Gr 

? Friedberg, Kirchenr.® & 163 S. 5498: die Konfessionsschule ist bei- 
behalten in Preußen (mit Ausnahme von Nassau), Sachsen, Württemberg, Olden- 
burg; es gibt nur Simultanschulen in Nassau, Baden, Hessen; die Staats- 
regierung hat die Befugnis, zwischen konfessioneller und Simultanschule zu 
wählen in Preußen, Bayern, Elsaß-Lothringen. — In Preußen erfolgte die 
Regelung durch das G., betr. die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen, 
vom 28. Juli 1906 88 33 ff. Danach bildet die Konfessionsschule die Ausnahme. 
(Vel. Anschütz, Jahrb. d. öffentl. R. 1, 211: „Die Ausdrücke Konfessions- 
schule und Simultanschule sind absichtlich vermieden, da dieselben nicht so 
unstreitig sind, daß die Möglichkeit ev. Kontroversen und Auslegungsschwierig- 
keiten ausgeschlossen wäre.“) Nach $ 36 Abs. 4 können Simultanschulen auc 
aus besonderen Gründen usw. errichtet werden. — Vgl. auch Loening, Jahrb. 
d. öffentl. R. 8, 108; Rintelen, Die Volksschule Preußens in ihrem Verhältnis 
zu Staat und Kirche nach Erlaß des Schulunterhaltungagenetzen. 1908; über 
Rintelens Auffassung vgl. Dirksen, Ver.Arch. 17, 397. 

8 Die Frage, ob konfessionelle oder konfessionell-gemischte Schulen be- 
stehen, hat eine große Bedeutung für Länder mit: konfessionell gemischter 
Bevölkerung. Wo dagegen eine Konfession ganz überwiegend vertreten ist, 
werden die tatsächlichen Verhältnisse ziemlich gleichartig sein, einerlei ob recht- 
lich konfessionelle oder paritätische Schulen bestehen. Die Schulen gehören 
entweder sämtlich oder doch ganz überwiegend der herrschenden Konfession 
an, die Lehrer werden regelmäßig aus dieser genommen und der Religions- 
unterricht in derselben erteilt unter Dispensation er vereinzelten Kinder anderer 
Konfession. Dieser Zustand besteht tatsächlich in denjenigen kleineren, über- 
wiegend protestantischen Ländern, welche wie die schwarzburgischen Fürsten- 
tümer, Lippe und Bremen, gesetzlicher Vorschriften über den konfessionellen 
Charakter der Schulen entbehren. Rechtlich ist die Verwaltung hier in der 
Lage, nach ihrem Ermessen entweder konfessionelle oder konfessionell-gemischte 
Anstalten zu errichten.
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anderer Konfession unter Dispensation vom Religionsunterricht zu- 

gelassen. An den paritätischen Anstalten können Lehrer jeder Kon- 

fession angestellt werden, und es findet nach Bedürfnis die Erteilung 

eines mehrfachen konfessionellen Religionsunterrichtes statt. 

Die Erteilung des Religionsunterrichtes geschieht durch die vom 

Staate angestellten Lehrer !®, und das dem Staate zustehende Leitungs- 

und Aufsichtsrecht schließt auch die Befugnis, den Religionsunterricht 

zu leiten und zu beaufsichtigen ein. Daneben ist jedoch auch den 

Religionsgemeinschaften das Recht zu einer Aufsicht über den 

Religionsunterricht ihrer Konfession und in einzelnen Ländern sogar 

ein Recht der Leitung desselben eingeräumt !. 

9. Als die Landesherren anfingen, das Schulwesen zu einem 

Gegenstande ihrer Verwaltung zu machen, suchten sie den öffentlichen 

Schulen dadurch eine größere Lebensfähigkeit zu sichern, daß sie die 

Privatschulen völlig verboten. Namentlich wurde die Errichtung 

von sog. Winkelschulen auf dem Lande untersagt. Von diesen Grund- 

sätzen ist die neuere Gesetzgebung abgegangen. Wenn sie es auch 

als eine Aufgabe des Staates betrachtet, öffentliche Unterrichtsanstalten 

zu errichten, so schließt sie doch die private Tätigkeit auf diesem 

Gebiete nicht aus. Die Privatschulen bedürfen aber einer staatlichen 

Genehmigung, und diese wird nur solchen Personen erteilt, welche 

die erforderliche Befähigung und ihre sittliche Würdigkeit nachweisen. 

Die Privatschulen stehen ebenso wie die öffentlichen Schulen unter 

staatlicher Aufsicht. Zu den Privatschulen gehören auch die von 

einzelnen Religionsgesellschaften errichteten konfessionellen Schulen !%. 
Ebenso steht es jedermann frei, seinen Kindern neben dem Schul- 
unterricht oder an Stelle desselben Privatunterricht erteilen zu 
lassen. Doch bedürfen Personen, welche aus der Erteilung eines 
derartigen Unterrichts ein Gewerbe machen wollen oder deren Unter- 

richt den in der Volksschule vertreten soll, dazu einer besonderen 
staatlichen Erlaubnis, oder sie müssen wenigstens eine der staatlichen 
Prüfungen bestanden haben, durch welche die Befähigung zur Über- 
nahme eines Lehramtes erworben wird. 

3. Die obere Leitung des Schulwesens liegt in den Händen 
der Ministerien. In den größeren Staaten bestehen eigene Ministerien, 
die Kirchen- und Schulangelegenheiten verwalten, in den kleineren 
wenigstens besondere Abteilungen für diese Gegenstände!®, In den 
kleineren Staaten sind die höheren Lehranstalten und die Aufsichts- 

° In Baden ist gesetzlich ausgesprochen, daß an Gelehrtenschulen Lehrer 
jeder Konfession angestellt werden können (G. vom 11. Febr. 1870). 

‚ 1 Eine Ausnahme besteht in Bayern, wo die Anordnung und Leitung des 
Reli ionsunterrichtes den Religions esellschaften überlassen ist, in Württemberg, 
wo der Religionsunterricht in der Volksschule vom Geistlichen unter Zuziehung 
der Schullehrer erteilt wird und in Baden, wo die Religionsgemeinschaften das 
Recht der Leitung und Besorgung des Religionsunterrichtes haben, 

11 Hinschius, Kirchenrecht 4. 603; Art. Religionsunterricht, W.1 2, 880. 
‚ 1 In Baden ist. kirchlichen Korporationen und Stiftungen die Errichtung 

einer Lehr- und Erziehungsanstalt nur auf Grund eines besonderen Gesetzes 
pestattet (Elem.Unt.G. : 116), vgl. Walz, Bad. Staatsr. S. 454; Friedberg, 

Iirchenr.® 8 163 G. 543, 
13 Vgl. Meyer-Anschütz & 108°,
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beamten über die Volksschulen dem Ministerium unmittelbar unter- 
geordnet, in den größeren besteht dazwischen die Instanz der Pro- 
vinzialbehörden !, | 

Die Grundsätze über die Schulpflicht, Schullast und die Rechts- 
verhältnisse der Lehrer sind meist gesetzlich geregelt, während die 
Bestimmungen über die inneren Einrichtungen der Schule, den Lehr- 
plan uw. auf Verordnungen und Regulativen der höheren Behörden 
eruhen. 

Die Schüler stehen unter der Disziplin der Schule. Ins- 
besondere sind die Lehrer befugt, wo es im Interesse der Erreichung 
des Schulzweckes notwendig ist, eine körperliche Züchtigung 
der Schüler, namentlich der jüngeren Schüler vorzunehmen. Die 
Ausübung dieser Befugnis muß sich aber innerhalb der durch den 
Zweck gegebenen Grenzen halten, sie kann außerdem landesgesetzlich 
oder durch Instruktionen der vorgesetzten Behörden Beschränkungen 
unterworfen sein. Übertretungen derselben unterliegen gerichtlicher 
oder disziplinarischer Bestrafung "°. 

4. Die Zwangserziehung (Fürsorgeerziehung)!® ist 
unbeschadet der Vorschriften der $$ 55, 56 des Reichsstrafgesetz- 
  

1 In Preußen steht die obere Leitung des Schulwesens dem Minister 
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten zu. Als Provinzial- 
organe fungieren die Provinzialschulkollegien, in welchen der Oberpräsident 
den Vorsitz führt (Dienstinstruktion für die Provinzialkonsistorien vom 28. Okt. 
1817 8 6ff. Kab.Ordre, betr. eine Abänderung in der bisherigen Organisation 
der Provinzialbehörden, vom 81. Dez. 1825. — Instruktion für die Oberpräsidenten 
vom 31. Dez, 1825 | 3. V. vom 22. Sept. 1867 für die neuen Provinzen) und 
die Regierungsabteilungen für Kirchen- und Schulsachen (Instruktion für die 
Regierungen vom 23, Okt. 1817 $ 18. G. über die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 $ 22), Die Kompetenz verteilt sich unter diesen beiden Be- 
hörden in der Art, daß die höheren Lehranstalten den Provinzialschulkollegien 
unterstehen, während Elementarschulen und Privatunterrichtsanstalten zum 
Ressort der Regierungsabteilungen gehören. Nur die obere Leitung derselben 
in wissenschaftlicher eziehung ist ebenfalls den Provinzialschulkollegien vor- 
behalten. In Bayern ist die oberste Staatsbehörde für das Unterrichtswesen 
das Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten, dem 
zum Zwecke der technischen Oberleitung der höheren Lehranstalten ein be- 
sonderes Kollegium zur Seite steht, welches die Bezeichnung „oberster Schulrat“ 
führt. Als untere Instanz fungieren die Kreisregierungen. Auch in anderen 
Ländern kommen besondere, dem Ministerium untergeordnete Schulbehörden 
für die Verwaltung der Schulangelegenheiten, namentlich die technische Leitung 
der Schulen vor, so die Oberschulkommission in Braunschweig, die Oberschul- 
kollegien in Oldenburg der Oberschulrat in Elsaß-Lothringen. 

6 v.Schwarze, Das Züchtigungsrecht der Lehrer und das Strafgesetzbuch. 
Gerichtssaal 29, 597; Kessler, Das Reichsgericht und das Züchtigungsrecht 
der Lehrer. Gerichtssaal 41, 161; Stenglein, Das Reichsgericht und das 
Züchtigungsrecht der Lehrer. Gerichtssaal 42, 1. Vgl. Frank, Zum 17. Ab- 
schnitt. Il, 1. S- 353): Die Grenzen des Züchtigungsrechts sind teils rechtlich 
bestimmt (durch landesrechtliche Verordnungen), teils müssen sie durch ver- 
nünftiges richterliches Ermessen bestimmt werden. Mit Überschreitung der 
Grenzen beginnt die Rechtswidrigkeit, und zwar ist vorsätzliche und fahrlässige 
Körperverletzung anzunehmen, je nachdem die Überschreitung vorsätzlieh oder 
fahrlässig erfolgte. R.Str. 84, 118. . 

16 Danda erg, Art, Fürsorgeerziehung, W.? 1, 862; Looening, Art. 
Zwaungserziehung, H.d.St.? 8, 1137; Zwan serziehung Minderjähriger nach den 
deutschen Reichs- und Landesgesetzen. Jahrb. f. Nat.Ök. 1901, N. F,, 22,1; 
Landsberg, Das Recht der Zwangs- und Fürsorgeerziehung, 1908; Ende- 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. 14
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buchs!? nur zulässig, wenn sie von dem Vormundschaftsgericht an- 
geordnet wird, und zwar außer in den Fällen der 55 1666, 1838 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs!® nur dann, wenn sie zur Verhütung des 
völligen sittlichen Verderbens notwendig ist!®. Die aus dem Bürger- 
lichen Gesetzbuch sich ergebenden Abänderungen der geltenden 
Landesgesetze sind in den Bundesstaaten 2° zur Durchführung gelangt, 
und zwar in den Ausführungsgesetzen zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
oder in besonderen Gesetzen?!. Die zwangsweise Unterbringung 
Minderjähriger 2? zur Pflege und Erziehung in einer geeigneten Familie 
oder in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt erfolgt auf An- 
ordnung des Vormundschaftsgerichts unter öffentlicher Aufsicht und 
auf öffentliche Kosten. Sie kommt zur Anwendung nicht nur gegen- 
über Verwahrlosten, sondern schon gegenüber solchen Minderjährigen, 
die der Gefahr der Verwahrlosung ausgesetzt sind, um der Verwahr- 

losung und gänzlichen Entartung vorzubeugen. Für die Kosten treten 
subsidiär die Armen- und Kommunalverbände, bzw. der Staat ein. 
  

mann, Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes, 2, II, 1908 $ 198a; v. Lilienthal, 
Strafrechtsvergl. Allg. Teil 5, 106 und v. Liszt, Strafr. $ 15%. 

17 Nach Str@®. $ 55 in der Fassung des Art. 34, II EG. z. B.G.B., 
wenn bei Begehung der Handlung das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet 
war, nach $ 56, wenn das 12,, aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
war, und bei Begehung der Handlung die zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit 
erforderliche Einsicht fehlte, is un . 8 Nach B.G.B. $ 1666, wenn das geistige und leibliche Wohl des Kindes 
dadurch gefährdet wird, daß der Vater das Recht der Sorge für die Person des 
Kindes mißbraucht, das Kind vernachlässigt oder sich eines ehrlosen oder un- 
sittlichen Verhaltens schuldig macht. 

19 E,G. z. B.G.B. Art, 135. an . 
2? Schmitz, Die Fürsorgeerziehung Minderjähriger. Preuß. G. vom 2. Juli 

1900 mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen, Erlasse, Verfügungen 
und Verordnungen, 4, Aufl. 1908. Der Kommentar von Schmitz ent- 
hält auch den Text der Fürsorge- undZwangserziehungsgesetze 
der übrigen deutschen Bundesstaaten, die vielfach mit den preußischen 
übereinstimmen. Vgl. auch die Übersicht bei Endemann $ 198a. — Kom- 
mentierte Ausgaben: Preuß. G.: Aschrott, 2. Aufl. 1907; Gordan, Lehmann 
und Niese, 1907; Noelle 1901; Wittig 1901; Bayr. G. vom 10. Mai 1902: 
Englert 1902; von der Pfordten 1902: Reeb 1903; Württ. G. vom 6; Dez. 
1899; Kiene 1900; Schneider 1909; Bad. G. vom 81. August 1900; Dorner, 
Erläuterungen in seinem Kommentar zur Bad. Rechtepolizeipenetzgebung, 1902, 
8. 572. Vgl. auch die Angaben über die landesprivatrechtliche Literatur bei 
Endemann $ 198a®, , 

‚2! Nach preußischem Muster haben einige Staaten das Wort Zwangs- 
erziehung durch das Wort Fürsorgeerziehung ersetzt. (Vgl. Lands- 
berg $ 11; Schmitz 8. 46!); Loening, H.W.B.? 7, 1068 hält die Be- 
fürchtung, daß dem Wort Zwangserziehung ein gewisser Makel anhafte, dem 
auch der Minderjährige ausgesetzt sei, über den eine solche Maßregel angeordnet 
werde, für zu weitgehend und nicht begründet. — Über die edeutung der 
scharfen Scheidung zwischen der landesrechtlichen Fürsorgeerziehung, Maß- 
nahme im Öffentlichen Interesse des Staates und der Zwangserziehung der 
es 1568, 105° als Maßnahmen im privaten Interesse des Kindes vgl, Lands- 
erg S. 262. 

2 Die Zwanserziehung gelangt zur Anwendung vor vollendetem 18. (in 
Preußen, Baden, Hessen) oder vor vollendetem 16. Lebensjahr (z. B. in Württem- 
berg). Sie endet spätestens mit dem vollendeten 20. Lebensjahre,
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1. Volksschulen '. 

8 47, 
Die Volksschule ist die allgemeine Bildungsanstalt für die 

gesamte Bevölkerung. Sie hat die Aufgabe, der Jugend die Kennt- 
nisse und Fertigkeiten, die für das bürgerliche Leben unumgänglich 
notwendig sind, sowie die Grundlagen sittlich-religiöser Bildung zu 
gewähren?, Sie besteht, je nachdem die Zahl der Schüler geringer 
oder größer ist, aus einer oder aus mehreren Klassen. Die mehr- 
klassigen Volksschulen in den Städten, die neben den gewöhnlichen 
Unterrichtsgegenständen der Volksschulen noch weitere in ihren 
Lehrplan aufnehmen, werden als Bürgerschulen bezeichnet. 

er oberste Grundsatz des deutschen Volksschulrechtes ist der 
Grundsatz des Schulzwanges oder der Schulpflicht. Die 
Unterweisung der heranwachsenden Jugend in den- notwendigsten 
allgemeinen Kenntnissen soll nicht vom Belieben der Erzieher ab- 
hängen. Die Personen, denen die Erziehung der Kinder obliegt 
(Eltern, Pflegeeltern, Vormünder), sind verpflichtet, sie in die 
öffentliche Schule zu schicken oder durch privaten Unterricht für 
ihre Bildung Sorge zu tragen. Die Schulpflicht beginnt mit dem 
Anfange und hört auf mit der Beendigung des Schuljahrs (Semesters), 
in welchem das Kind ein bestimmtes Lebensjahr vollendet hat®. 
Nur aus Gesundheitsrücksichten ist ein Aufschub des Schulbeginnes 
zulässig. Anderseits darf ein Kind über den gesetzlichen Endtermin 
hinaus zurückbehalten werden, wenn es den notwendigen Grad all- 
gemeiner Bildung noch nicht erreicht hat. Eltern und andere mit 
der Erziehung von Kindern betraute Personen, welche der Pflicht, 
für deren Schulbesuch zu sorgen, nicht nachkommen, unterliegen 
einer Bestrafung, Bei wiederholter Weigerung können die Kinder 
zwangsweise zur Schule gebracht und äußerstenfalls kann den Eltern 
das Erziehungsrecht genommen werden. 

Die Durchführung der Schulpflicht ist aber nur dann möglich, 
wenn in allen Teilen des Staates gehörig eingerichtete Lehranstalten 
  

ı Kerschensteiner, Die Volksschule. Handb. d. Polit. 2, 557. 
2 Dies kommt in den einleitenden Paragraphen mehrerer Volksschulgesetze 

zum Ausdruck. 
s Nach dem.preuß. A.L.R., Teil, Tit. 12, $ 48-46 beginnt die Schul- 

pflicht mit dem vollendeten 5. Jahre und dauert so lange, bis das Kind nach 
dem Befunde des Seelsorgers die notwendigen allgemeinen Kenntnisse erlangt 
hat. Diese Vorschriften sind durch Kab.Ordre vom 14. Mai 1825 auch auf die- 
jenigen Gebietsteile des damaligen Stantes ausgedehnt worden, in welchen das 
ALR. keine Geltung hat. Übrigens weichen die provinzialrechtlichen Be- 
stimmungen vielfach vom Landrecht ab, lassen den Beginn der Schulpflicht 
später eintreten und erstrecken die Dauer derselben nur bis zur Erreichung 
eines bestimmten Lebensjahres. Die Gesetzgebung der neuen Provinzen, sowie 
der übrigen deutschen Staaten hat meist bestimmte Anfangs- und Schlußtermine 
der Schulpflicht, und zwar läßt sie in der Regel den Beginn mit dem vollendeten 
6., die Beendigung mit dem vollendeten 14. Lebensjahre eintreten. In Bayern 
dauert die Schulpflicht vom vollendeten 6. Lebensjahre an 10 Jahre, davon sind 
7 in der Werktagsschule und $ in der Sonntags- oder Fortbildungsschule zu 
verbringen. Die Gemeinden können auch noch eine achte Werktagsschulklasse 
einrichten (V, vom 4.. Juni 1903). 

14 *
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bestehen. Der Grundsatz der Schulpflicht führt daher mit Notwendig- 
keit zu einer Regelung derSchullast. Schullast ist die Verpflichtung, 
für die Herstellung und Einrichtung der Volksschulen Sorge zu tragen. 
Sie umfaßt die Sorge für die Schulgebäude, die Lehrerwohnungen, 
das Schulinventar und die Lehrerbesoldungen. Sie liegt nicht dem 
Staate, sondern den kommunalen Verbänden ob. In bezug auf die 
Organisation dieser Verbände bestehen in Deutschland zwei Systeme 
nebeneinander. Das erste System, das namentlich im Norden und 
Osten Deutschlands verbreitet ist, legt die Schullast besonderen 
Verbänden auf, welche lediglich zu diesem Zwecke gebildet sind 
und den Charakter sog. Verwaltungsgemeinden haben. (Schul- 
gemeinden, Schulsozietäten, Schulverbände.) Die Schul- 
verbände haben einen räumlich abgegrenzten Bezirk und bestehen 
aus der Gesamtheit der selbständigen Bewohner (Hausväter) dieses 
Bezirkes*. Die Verteilung der Lasten auf die Einzelnen geschieht 
unter Berücksichtigung der von ihnen zu zahlenden Staats- oder 
Gemeindesteuern und des Herkommens durch Gemeindebeschlüsse 
unter Bestätigung der Aufsichtsbehörden oder durch bloße Anordnungen 
der letzteren. Nach dem anderen Systeme, das namentlich im mittleren 
und westlichen Deutschland gilt, ist die Sorge für die Schule eine 
Verpflichtung der politischen Gemeinde°. Hier werden die 
Kosten des Schulwesens aus den allgemeinen Gemeindemitteln be- 
stritten oder zu diesem Zweck besondere Umlagen erhoben, die sich 
nach Maßgabe der Gemeindelasten verteilen. Ist eine Gemeinde zu 
klein, um allein eine Schule zu unterhalten, so kann sie mit benach- 
barten Gemeinden vereinigt werden. In einem solchen Falle wird 
der Maßstab, nach dem die vereinigten Gemeinden zu den Kosten 
der gemeinsamen Schulen beitragen, unter Berücksichtigung ihrer 
Seelenzahl und der in ihnen gezahlten direkten Staatssteuern von 
der Aufsichtsbehörde festgestellt. In Notfällen, wenn die Mittel der 
Gemeinde oder des Schulverbandes nicht ausreichen, tritt ergänzend 
der Staat ein®. Streitigkeiten über die Heranziehung einzelner Per- 
  

* Dieses System ist das des preuß. A.L.R., Teil II, Titel 12 89 29-88. Es 
besteht u. a. auch in Sachsen. In Preußen gilt jetzt das G., betr. die Unter- 
haltung der öffentlichen Volksschulen, vom 28. Juli 1906, Es gilt für die 
Monarchie mit Ausnahme der Provinzen Westpreußen und Posen, für die mit 
Rücksicht auf die nationalen Verhältnisse ein besonderes G. geplant ist. Vgl. 
Loening, Die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen und die Schulverbände 
in Preußen. Jahrb. d. öffentl. R. 8, 68. Das G. ist abgedruckt im Jahrb. 1, 214; 
Anschütz bemerkt dort (1, 208), das G. enthalte vieles und viel, mehr jeden- 
falls als sein Titel andeute, immerhin sei es doch nicht das von der Verfassun 
einst verheißene Gesetz, welches „das ganze Unterrichtswesen“ erschöpfen 
regeln sollte; es sei nicht einmal ein „Volksschulgesetz* im vollen Sinne dieses 

ortes, denn es befasse sich nicht mit allen Seiten des Elementarunterrichts- 
wesens und lasso z, B. die bestehenden Gesetze und Verordnungen über Stellung, 
Rechte und Pflichten der Lehrer, über Schulpflicht, Lehrgegenstände und Lehr- 
pläne, über Organisation und Befugnis der Schulaufsicht unberührt, 

5 Dieses System bestelıt u. a. in Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, 
Elsaß-Lothringen. 

® In Preußen, neu geregelt durch das Schulunterhaltungsgesetz vom 
28. Juli 1906 88 17. Vgl. dazu Loening, Jahrb. 8, 120, Sachsen, Elsaß. 
Lothringen. In Baden werden die Lehrergehalte jetzt aus der Stantskasse 
bestritten, die Gemeinden haben zu diesem Zweck Beiträge an den Staat zu
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sonen, Verbände und Gemeinden zu den Schullasten werden im 
Wege des Verwaltungsstreitverfahrens entschieden”. 

Die Gemeinden und Schulverbände sind berechtigt, von den 
Kindern, welche die Schule besuchen, ein Schulgeld zu erheben. 
Das Schulgeld ist ein Äquivalent für die Benutzung der Schule, hat 
also den Charakter einer Gebiihr. Da die Benutzung .der Schulen 
nicht vom Ermessen der Eltern oder Erzieher abhängt, sondern eine 
gesetzliche Pflicht zur Benutzung der Schule besteht, so beruht die 
Verpflichtung zur Zahlung des Schulgeldes nicht auf einem zwischen 
der Schulverwaltung und dem Einzelnen abgeschlossenen Vertrage, 
sondern auf gesetzlichen Vorschriften oder Anordnungen der Kom- 
munalorgane. Zur Zahlung verpflichtet sind die Eltern der die Schule 
besuchenden Kinder, eventuell die Personen, denen deren Alimen- 
tation obliegt. Unvermögende bleiben von der Zahlung des Schul- 
geldes befreit. Da das Schulgeld nicht dazu dienen soll, die Ge- 
meinden oder Schulverbände gänzlich zu entlasten oder ihnen Über- 
schüsse zu gewähren, sind staatlicherseits Maximalsätze festgestellt 
worden, über die hinaus der Betrag des Schulgeldes nicht gesteigert 
werden darf®. In einzelnen Staaten ist das Schulgeld aufgehoben, 
in andern den Gemeinden gestattet, es wegfallen zu lassen !®, 

Die lokale Aufsicht über die Volksschule stand, so lange 
diese ein kirchliches Institut war, dem Pfarrer zu, Seitdem sie 
den Charakter einer staatlichen Anstalt angenommen hat und die 
Pflicht ihrer Unterhaltung auf die Gemeinden und Schulverbände 
übergegangen ist, haben diese auch das Recht der Beaufsichtigung 
gewonnen. Die Aufsichtsrechte werden durch einen Schulvorstand 
(Schuldeputation, Lokalschulinspektion) ausgeübt, der sich aus dem 
Giemeindevorstande, dem Pfarrer, einigen Mitgliedern der Gemeinde 
oder Gemeindevertretung und dem Lehrer, bei größeren Schulen 
  

entrichten. Nur die größeren Städte, welche der Städteordnung unterstehen, 
zahlen die Lehrergehalte aus eigenen Mitteln. _ 

ı Die verwaltungsgerichtliche Kompetenz ist nur dann als begründet zu 
erachten, wenn es sich Bei dem Streit um öffentlichrechtliche Verbindlichkeiten 
handelt, für welche feste Rechtssätze bestehen. Dagegen sind Verbindlichkeiten, 
welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, im ordentlichen Rechts- 
wege zu verfolgen. 

8 So in Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen. In Preußen ist 
das Schulgeld für nichteinheimische Kinder (Fremdenschulgeld) festgesetzt. Es 
darf den im Durchschnitt der drei letzten Rechnungsjahre auf jedes Schulkind 
entfallenden Betrag der dem Schulverband erwachsenden Schulunterhaltungs- 
kosten nicht übersteigen. G. von 1906 $ 6 Abs. 2, 

® In Preußen bestimmte das A.L.R., Teil II, Tit.12, 8 29, daß die Lehrer- 
besoldung durch Beiträge der Hausväter aufgebracht und die Kinder dieser 
vom Schulgeld befreit sein sollten. Trotzdem erhielt sich das Schulgeld. Die 
Verf. Art. 25 ordnete an, daß der Unterricht in der öffentlichen Volksschule 
unentgeltlich erteilt werden sollte, die Vorschrift blieb aber unausgeführt. 
Durch die Gesetze vom 14. Juni 1888 $ 4 und 31. März 1889 Art. 2 ist fest- 
gesetzt worden, daß Schulgeld nur noch insoweit erhoben werden darf, als das- 
selbe nicht durch den zu den Lehrergehalten geleisteten Staatszuschuß gedeckt 
wird. Die Erhebung findet also nur noch ausnahmsweise statt und wird binnen 
kurzem in Wegfall kommen, Loening, Jahrb. 8, 122, 

10 So in Baden, aber nur für Gemeindemitglieder, nicht auch für die von 
auswärts kommenden Schulkinder. Vgl. Walz, Bad. Staater. 8. 437°.
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dem Direktor zusammensetzt!!, Die Überwachung des Volkschul- 
unterrichtes geschieht durch den Schulvorstand als Kollegium oder 
durch ein einzelnes Mitglied desselben, das als Ortsschulinspektor 
fungiert. Der lokalen Aufsicht durch den Pfarrer entsprach die 
Kreis- oder Bezirksaufsicht durch den protestantischen 
Superintendenten und katholischen Dechanten. Sie hatte sich auch 
dann noch erhalten, als die Schulen bereits des konfessionellen 
Charakters entkleidet und zu Staatsanstalten geworden waren !?. 
Durch die neuere Gesetzgebung ist sie jedoch ebenfalls beseitigt 
worden. Die Bezirks- oder Kreisaufsicht über die Volksschulen hat 
jetzt den Charakter eines staatlichen Amtes angenommen, das zwar 
nach einigen Gesetzgebungen einem Geistlichen als Ehren- und 
Nebenamt in’ widerruflicher Weise übertragen werden kann??, nach 
andern dagegen einem theoretisch und praktisch gebildeten Schul- 
manne übertragen werden muß!+. Dieser übt seine Befugnisse teils, 
namentlich was die technische Seite des Unterrichtswesens betrifft, 
allein, teils in Verbindung mit dem höheren Verwaltungsbeamten des 
betreffenden Bezirkes aus. Die aus diesen beiden Personen be- 
stehende Behörde wird als Bezirksschulinspektion oder Schulamt be- 
zeichnet, 

Die Volksschullehrer erhalten ihre Ausbildung in besonderen 
Schullehrerseminaren, obwohl eine private Ausbildung nicht aus- 
geschlossen ist. Die Befähigung zum Amte muß durch Prüfungen 
nachgewiesen werden!®, Das Recht, die Lehrer anzustellen, wurde 
in früherer Zeit als ein Ausfluß der Befugnis, die Kirchenämter zu 
besetzen, angesehen. Infolge dieser Auffassung hatte sich ein dem 
Kirchenpatronate parallel gehendes Schulpatronat entwickelt, 
das auch unter der Herrschaft der neuen Schulgesetzgebung bestehen 
geblieben ist!", Wo ein privates Schulpatronat nicht besteht, steht 
die Befugnis der Besetzung der Lehrerstellen der Gemeinde unter 
Bestätigung der Aufsichtsbehörde oder den staatlichen Verwaltungs- 
organen zu. Die Lehrer sind Beamte und zwar entweder Staats- 
oder Kommunalbeamte!®. Zum Teil finden auf sie die Vorschriften 
  

11 Über die Schulvorstände und städtischen Schuldeputationen in Preußen 
vgl. G. von 1906 SL 43 ff, dazu Loening, Jahrb, 8, 129; über die bayerischen 
Lokalinspektionen Seydel-Graßmann S. 330, 

12 So namentlich in Preußen, Vgl. v. Roenne, Preuß. Staatsr. 4, 686. 
Au „v Preuß, G. vom 11. März 1872 &$ 2. Dieselbe Einrichtung besteht auch 
in rn. 

d So in Sachsen, Baden, Hessen. 
‚1° So in Sachsen, In Hessen gehören zur Kreisschulinspektion außer dem 

Kreisarzt und dem Schulinspektor noch einige vom Kreisausschuß gewählte 
Mitglieder und die Bürgermeister der größeren Städte, 

16 Eis besteht eine zweifache Prüfung, eine wissenschaftliche, deren Be- 
stehen zur provisorischen, und cine praktische, deren Bestehen zur definitiven 
Anstellung befähigt. 

17 Aufgehoben ist das Schulpatronat u. a. in Baden. 
‚ 1 Die Lehrer an staatlichen Anstalten sind unmittelbare Staatsbeamte, 

die an nichtstaatlichen ‚öffentlichen Anstalten angestellten sind mittelbare 
Staatsbeamte. — Die Literatur über diese bestrittene Frage findet man bei 
a y f Arch. 21, 133 und bei Anschütz, Preuß. Verfassungsurkunde



Fortbildungs- und Fachschulen, $ 48. 215 

der Staatsdienergesetze Anwendung !?, zum Teil sind ihre Rechts- 
verhältnisse durch besondere gesetzliche Vorschriften, aber analog 
denen der Staatsdiener, geregelt. Da die Lehrer ihren Gehalt nicht 
aus den Staatskassen, sondern aus kommunalen Mitteln erhalten, so 
hat sich die staatliche Gesetzgebung veranlaßt gesehen, Minimal- 
gehaltsätze für sie festzustellen. Für die Hinterbliebenen verstorbener 
Volksschullehrer ist durch die Errichtung besonderer Witwen- und 
Woaisenkassen Sorge getragen, 

  

An die Volksschule schließt sich eine Reihe von Unterrichts- 
anstalten an, die ähnliche Zwecke wie diese besonders für solche 
Kinder verfolgen, die mit besonderen Mängeln behaftet sind. Zu 
ihnen gehören namentlich die Taubstummen- und Blinden- 
anstalten, die staatliche oder provinzielle Institute sind, Ihre 
Organisation beruht auf besonderen Statuten oder Reglements. 

2. Fortbildungs- und Fachschulen. 

8 48. 
1. Eine Fortsetzung der Volksschule ist die Fortbildungs- 

schule, Sie verfolgt die Aufgabe, bei den aus der Volksschule 
entlassenen Kindern, namentlich den Knaben, die in dieser erlangte 
Bildung zu befestigen und zu vervollständigen!. Da die in der Fort- 
bildungsschule zu unterrichtenden Personen in der Regel schon in 
einen bürgerlichen Beruf eingetreten sind, so wird der Unterricht 
an Sonntagen oder in den Abendstunden erteilt. Einige Staaten 
haben den Besuch der Fortbildungsschule für die aus der Volksschule 
entlassenen Kinder, für deren Unterricht nicht anderweitig gesorgt 
ist, obligatorisch gemacht?. Andere gestatten die Anordnung eines 
obligatorischen Besuches der Fortbildungsschule durch Ortsstatut. 
Auf Grund einer Bestimmung der Gewerbeordnung kann durch 
  

18 Das preuß. A.L.R,, Teil II, Tit. 12 ss 65 und 73 legt die Rechte der 
Staatsdiener nur den Lehrern an höheren Sc ulen und den Professoren an den 
Universitäten bei. In späteren Ministerialerlassen sind jedoch auch die Elementar- 
lehrer für Staatsbeamte erklärt worden. Es ist aber zweifelhaft, in welchem 
Umfange dieser Grundsatz Anwendung findet. Die Disziplin über die Schul- 
lehrer wird jedenfalls nach Maßgabe des G. vom 21, Juli 1852 ausgeübt, während 
für die Pensionierung derselben besondere Vorschriften bestehen. Auch in 
mehreren anderen Ländern sind die Lehrer für Staatsdiener erklärt, so daß auf 
sie die Bestimmungen der Staatsdienergesetze, zum Teil mit Modifikationen, 
Anwendung finden, so in Baden, Elsaß-Lothringen. 

1 Eine ähnliche Einrichtung sind die Sonn- und Feiertagsschulen in Bayern, 
an deren Stelle aber auch Fortbildungsschulen treten können und in Württem- 
berg. Gew.O. $ 120 Abs. 2: Als Fortbildungsschulen gelten auch solche, in 
denen Unterricht in weiblichen Hand- und Hausarbeiten erteilt wird, 

2 Zuerst in Gotha (1872), dann folgten Sachsen, Baden u, a.; \Vürttem- 
berg (1895) — Simon, Art. gewerbliches- Unterrichtswesen, W.? 2, 271. — Sächs. 
V. vom 30. Sept. 1901; bad. G. vom 15. Aug. 1898. Auch der Besuch der Sonn- 
und Feiertagsschule, sowie der Fortbildungsschule in Bayorn ist obligatorisch 
(Pol,Str.G.B. Art. 58), ebenso in Württemberg; wo Fortbildungsschulen fehlen, 
muß die Sonntagsschule drei Jahre lang besucht werden.
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Ortsstatut oder Statut eines größeren Kommunalverbandes die Ver- 
pflichtung zum Besuch einer Fortbildungsschule für gewerbliche 
Arbeiter sowie für weibliche Handlungsgehilfen und Lehrlinge® unter 
achtzehn Jahren begründet werden 4, soweit diese Verpflichtung nicht 
landesgesetzlich besteht. 

9. Fachschulen® wollen ihre Schüler für einen bestimmten 
Lebensberuf vorbereiten. Zu ihnen gehören die landwirtschaftlichen 

Schulen (Ackerbauschulen) nebst den besonderen Schulen für einzelne 
Jandwirtschaftliche Gewerbe (Wiesenbauschulen, Weinbauschulen, 
Obstbauschulen, Gartenbauschulen usw.); die Gewerbeschulen, die 
als gewerbliche Fortbildungsschulen, als allgemeine mittlere Lehr- 
anstalten (Gewerbeschulen i. e. S.) und als Spezialschulen für gewisse 
Gewerbszweige (Baugewerkschulen, Webeschulen, Töpferschulen, 
Holzschnitzerschulen, Kunstgewerbeschulen usw.) vorkommen; die 
Navigationsschulen geben den Seeleuten Gelegenheit, sich die für die 
Schiffer- und Steuermannsprüfung notwendige theoretische Bildung 
zu verschaffen; die Forstschulen für die Ausbildung der niederen 
Forst- und die Bergschulen für die Ausbildung der niederen Berg- 
beamten. Die genannten Schulen sind staatliche oder kommunale 
Anstalten. Ihre Organisation beruht auf Statuten und Regulativen: 
ihre Einrichtungen weisen im einzelnen große Verschiedenheiten auf®. 
Die Handelsschulen sind meistens Privatinstitute; vereinzelt kommen 
sie auch als öffentliche, namentlich städtische Anstalten vor”. 

3. Höhere Schulen. 

8 49. 
Höhere Schulen gewähren eine über das Maß der Elementar- 

kenntnisse hinausgehende allgemeine Bildung. Es besteht für sie 
kein Schulzwang, also auch keine Schullast. Ihre Er- 
richtung erfolgt durch den Staat und durch die Gemeinden. Keine 
Gemeinde ist verpflichtet, höhere Schulen zu errichten, sie erhält 
aber vom Ministerium dazu die Genehmigung, wenn für das Volks- 
schulwesen in der Gemeinde hinreichend gesorgt ist, für ein geeignetes 
Schullokal gesorgt und eine genügende Dotation nachgewiesen wird. 
  

8 So in Preußen, 
* Gew.O. 8 120 (G. vom 1. Juni 1891). Vgl. Landmann $ 1201: Der 

& 120 befaßt sich mit dem Fortbildungsschulunterricht gewerblicher Arbeiter: 
unter 18 Jahren und enthält zum Teil sehr weitgehende, die verfassungsmäßige 
Zuständigkeit des Reichs überschreitende Eingriffe in das Landesrecht. — Die 
Ausdehnung auf weibliche Handlungsgehilfen und Lehrlinge erfolgte durch 
Nov. vom 30. Mai 1900. 
Vol co deu Fachschulen gehören auch die technischen usw, Hochschulen. 

gl. 8 50. 
° Dazu kommen noch Lehrwerkstätten, Werkmeisterschulen, Übungskurse 

für Handwerksmeister usw. — Offene Zeichensäle gibt es in Bayern, Württem- 
berg, Baden, Hessen, nicht in Preußen. 

? Roscher, Art. gewerblicher Unterricht. H.d.St.? 4, 1078; Simon, 
Gewerbliches Unterrichtswesen, W.? 2, 271; Stegemann, Gewerbliches und 
technisches Schulwesen, Handb. d. Pol. 2, 569. 

! Matthias, Höhere Schulen, Handb. d. Pol. 2, 565 (Literatur).
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Für ihre Benutzung sind Aufnahme- und Abgangsgebühren, sowie 
Schulgeld zu entrichten. Die höheren Schulen können auch die 
Eigenschaft juristischer Personen haben und als solche eigenes Ver- 
mögen besitzen. 

Die höheren Schulen sind unmittelbar dem Ministerium oder 
den unter diesem stehenden Zentral- oder Provinzialschul- 
behörden (in Preußen den Provinzialschulkollegien) untergeordnet. 
Diesen steht namentlich die Bestimmung über die Organisation des 
Unterrichtes zu. Bei den städtischen Lehranstalten werden auch 
den städtischen Organen (Magistraten, Schuldeputationen, Schul- 
kommissionen) gewisse Verwaltungsbefugnisse eingeräumt, die sich 
jedoch auf die äußeren Angelegenheiten der Schule beschränken. 

Die Anstellung der Lehrer erfolgt bei den staatlichen Anstalten 
durch die staatlichen, bei den städtischen Anstalten durch die 
städtischen Organe unter Bestätigung der Aufsichtsbehörden. Auch 
bei den höheren Schulen kommen mitunter Patronatsrechte vor. 
Die anzustellenden Lehrer müssen ihre Befähigung durch Prüfungen 
nachgewiesen haben?, Die Lehrer haben die Rechte und Pflichten 
der Staatsdiener, 

Die Einrichtung des Unterrichtes beruht auf Vorschriften, die 
durch Ministerialregulative festgestelltsind. Dienäheren Bestimmungen 
über Aufnahme, Entlassung und Disziplin der Schüler enthalten die 
für die einzelnen Anstalten erlassenen Schulordnungen. 

Die Hauptarten der höheren Lehranstalten sind die Gymnasien, 
Realgymnasien und Oberrealschulen. 

Gymnasien sind dazu bestimmt, ihre Schüler zu den gelehrten 
Berufsarten, insbesondere zum Universitätsstudium vorzubereiten; in 
ihnen bildet das Studium der alten Sprachen den Mittelpunkt des 
Unterrichtes. Progymnasien (isolierte Lateinschulen in Bayern) sind 
Anstalten, die lediglich die unteren Klassen der Gymnasien umfassen ; 
sie dienen dazu, für den Besuch der höheren Klassen der Gymnasien 
vorzubereiten. 

Realschulen bilden ihre Schüler für die höheren praktischen 
Berufsarten, insbesondere für den Besuch der technischen Hoch- 
schulen aus. Den Mittelpunkt des Unterrichtes bilden neuere Sprachen, 
Mathematik und Naturwissenschaften. Die Anstalten, in denen der 
Unterricht sich auch auf das Lateinische erstreckt, heißen Real- 
&ymnasien. Realschulen im engeren Sinne sind die, in 
denen der sprachliche Unterricht nur die modernen Sprachen um- 
  

2 Für die Lehrer an den höheren Unterrichtsanstalten bestehen im all- 
gemeinen folgende Erfordernisse der Anstellung: dreijähriges Universitäts- 
studium, Ablegung einer wissenschaftlichen Staatsprüfung bei einer der an 
den Universitäten errichteten wissenschaftlichen Prüfungskommissionen, Ab- 
solvierung einer Probezeit. Für Lehrer, die nur in den Elementarfächern unter- 
richten sollen, genügt auch der Nachweis der für Elementarlehrer erforderlichen 

orbildung. 
® In Sinigen Staaten werden die Lehrer an den höheren Unterrichtsanstalten. 

zu den Beamten gerechnet, so daß die gewöhnlichen Staatsdienergesetze auch 
auf sie Anwendung finden. In anderen Ländern bestehen für sie besondere 
Vorschriften, durch die ihre Rechtsverhältnisse analog denen der Staatsdiener 
geregelt sind. Vgl. Meyer-Anschütz $ 1437.
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faßt. Sie zerfallen in Realschulen erster Ordnung (Ober- 
realschulen), welche die Realschulbildung in vollem Umfange ge- 
währen, demnach die vollständige Klassenzahl haben, und in Real- 
schulen zweiter Ordnung (höhere Bürgerschulen), welche bei 
.einem früher erreichten Bildungsstandpunkte abschließen, demnach 
nur eine geringere Klassenzahl besitzen. 

Zu den höheren Lehranstalten gehören die Lehrer- und 
Lehrerinnenseminare und die höheren Töchterschulen. 
Die Lehrerseminare bezwecken die Ausbildung von Volksschullehrern; 
‚sie sind staatliche Anstalten. Die Lehrerinnenseminare haben die 
Aufgabe, Lehrerinnen auszubilden; sie kommen als staatliche und 
private Anstalten vor. Die höheren Töchterschulen sind dazu be- 
‚stimmt, Mädchen eine höhere allgemeine Bildung zu gewähren. Sie 
haben teils den Charakter privater, teils den kommunaler Institute, 
‚Außerdem gibt es noch Mädchengymnasien und andere Vorbereitungs- 
‚anstalten für die Abschlußprüfungen *. 

4, Universitäten und Hochschulen. 

8 50. 
1. Universitäten?! sind Bildungsanstalten mit der Aufgabe, 

die höchste allgemeine und Fachbildung zu gewähren und zu selb- 
ständiger wissenschaftlicher Arbeit anzuleiten. Während die eng- 
lischen Universitäten lediglich allgemeine Bildung gewähren, die 
französischen in einzelne Fakultäten aufgelöst sind, die nur die 
Aufgabe verfolgen, für bestimmte Berufszweige vorzubilden, ist die 
charakteristische Eigentümlichkeit der deutschen Universitäten die 
Verbindung von Fachbildung und allgemeiner Bildung ?, 
  

+ In Preußen ist das höhere Mädchenschulwesen 1909 neu geregelt worden. 
ı Jolly, Universitäten, W.12,646; Paulsen, Die deutschen Universitäten 

und das Universitätsstudium. 1902; Lexis, Das Unterrichtswesen des Deutschen 
Reiches. 1904; Friedberg, Kirchenrecht $ 164; Ziegler, Hochschulfragen. 
Handb. d. Pol, 2, 574. e_uus 

2 Rechtsentwicklung: Die ersten Universitäten haben sich in Italien 
und Frankreich gebildet, indem sich um eine Anzahl hervorragender Gelehrten 
ein Kreis von Schülern sammelte. (Der Ausdruck „universitas“ bedeutet ur- 
sprünglich lediglich die Korporation, auf welcher die Universität beruht; die 
Anstalt als solche wird als Studium generale bezeichnet. Die Auffassung der 
universitas als einer „universitas literarum“ gehört erst der neueren Zeit an.) 
Die ersten und bedeutendsten Universitäten dieser Länder waren Bologna, wo 
die Rechtswissenschaft, und Paris, wo vor allem die Theologie in Blüte stand. 
Ihnen trat Salerno für Medizin zur Seite. Erst allmählich entwickelten die 
Schulen eine „orporative Organisation. Es bestand jedoch ein Unterschied 
zwischen der Verfassung der italienischen Universitäten, als deren Typus. die 
von Bologna erscheint, und der der französischen, deren Vorbild Paris war, 
Die italienischen Universitäten haben sich in kleinen Städterepubliken ent- 
wickelt und ihre korporative Organisation im Kampf mit den städtischen Lokal- 
gewalten ausgebildet. Die Korporation wurde hier, namentlich in Bologna, 
urch die Gesamtheit der Studenten (Scholaren) gebildet, welche den Rektor 

wählte. Die Lehrer (Magister) gehörten der Korporation der Stadtbürger an und befanden sich in einer gewissen Abhängigkeit von den Scholaren. Die 
Pariser Universität dagegen war eine wesentlich klerikale Anstalt, die sich an 
die Kirche anlehnte, unter starkem Einfluß des zu den Mitgliedern des Dom-
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kapitels gehörenden Kanzlers stand und ihre Verfassung im Kampf mit den 
kirchlichen Lokalgewalten, namentlich dem Bischof und dem Kanzler ausbildete. 
Die Korporation umfaßte hier Magister und Scholaren, ihre Leitung lag in den 
Händen der Magister, aus denen der Rektor gewählt wurde, 

Mit dem 14. Jahrhundert begann auch in Deutschland die Errichtung 
von Universitäten (zuerst Prag 1948), Die Gründung erfolgte meist durch die 
Landesherren, seltener durch Städte, (Literatur über die Rechtsentwicklung: 
Meiners, Über die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten. 2 Bde. 
1801, 02; Paulsen, Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter. 
Histor, Zeitschr. 45, 251; Organisation und Lebensordnung der deutschen 
Universitäten im Mittelalter, daselbst S. 385; Geschichte des gelehrten Unter- 
richts. 1885; Denifle, Die Universitäten im Mittelalter bis 1400. Bd.1. 1885; 
Kaufmann, Die Geschichte der deutschen Universitäten. Bd.1. 1888; Stein, 
Die akademische Gerichtsbarkeit in Deutschland. 1891; Hinschius, Kirchen- 
recht 4, 640.) In jener Zeit hatte die ursprünglich nicht bestehende Ansicht 
Verbreitung erlangt, daß für eine Universität die Bestätigung durch eine der 
universalen Gewalten, Kaiser oder Papst, erforderlich sei. Diese Bustätigung 
wurde für notwendig erachtet, damit die von den Universitäten erteilten 
akademischen Grade allgemeine Anerkennung fanden. Während eine Reihe 
außerdeutscher Universitäten auf Grund von kaiserlichen Privilegien errichtet 
war, erlangten die Landesherren und Städte, die in Deutschland Universitäten 
errichteten, durchweg päpstliche Bestätigungen. Bei Gelegenheit der Bestätigung 
ernannten die Päpste hohe Geistliche zu Kanzlern oder Konservatoren der 
Universitäten. Überhaupt bestand eine enge Verbindung zwischen Kirche und 
Universitäten, insofern letztere die höchsten theologischen Lehranstalten waren, 
mit Kirchengut dotiert wurden und insofern als Lehrer an ihnen meist Kleriker 
fungierten. Aber die Universitäten sind in Deutschland niemals rein kirchliche 
Anstalten gewesen (Meiners, Geschichte der Entstehung und Entwicklung der 
hohen Schulen 1, 373; v. Maurer, Geschichte der Städteverfassung in Deutsch- 
land 2, 314; v. Raumer, Die deutschen Universitäten, 1874 [Teil IV der Ge- 
schichte der Füdagogik) S. 7; Richter-Dove-Kahl, Kirchenrecht® $ 299 
S. 1254; Hinschius, Kirchenrecht 4, 650). 

Bei der Errichtung von Wittenber (1502) wurde zuerst von der Erteilung 
eines päpstlichen Privilegiums abgesehen und statt dessen ein Privileg des 
Kaisers eingeholt, das allerdings später eine Bestätigung durch den Papst er- 
hielt. Ebenso erfolgte die Errichtung von Frankfurt a. O. im Jahre 1 auf 
Grund eines kaiserlichen Privilegs. Infolge der Reformation, welche den An- 
laß zur Gründung einer Reihe von neuen Universitäten gab, wurde überhaupt 
die Verbindung der Universitäten mit der Kirche gelöst: an die Stelle der 
äpstlichen traten nunmehr fast allgemein kaiserliche Privilegien. Doch kam 

die Einholung päpstlicher Privilegien vereinzelt auch noch später, selbst bei 
der Begründung von Universitäten mit ausgesprochen protestantischem Charakter 
vor. In der letzten Zeit des Deutschen Reiches betrachtete man das Recht, 

Universitäten zu gründen, als einen Ausfluß der Unterrichtspolizei und schrieb 
es jedem Landesherrn zu. Die kaiserlichen Privilegien wurden nur für nötig 

erachtet, um den akademischen Würden allgemeine Anerkennung im Reiche 
zu verschaffen, . .. 

Die deutschen Universitäten sind nach dem Muster von Paris organisiert 
worden. Das Regiment lag daher von vornherein In den Händen der Lehrenden, 

die Studenten hatten an ihm keinen Anteil. Das Organ der Universität war 
das Concilium generale, das sich aus allen Graduierten zusammensetzte und 
an dessen Spitze ein Rektor stand. Dem Pariser Vorbild entsprechend waren 

auch die deutschen Universitäten in Nationen und Fakultäten eingeteilt. Da 

jedoch die Einrichtung der Nationen in den eigentümlichen Verhältnissen der 
deutschen Universitäten nicht begründet, sondern nur die Nachahmung eines 

ausländischen Musters war, so hatten die Fakultäten von vornherein die über- 

wiegendere und einflußreichere Stellung. Hinter ihnen traten die Nationen 
allmählich mehr zurück und verschwanden zuletzt vollständig. Die seit Ende 

des 14. Jahrhunderts gegründeten Universitäten (zuerst Erfurt 1392) kennen die 
Einteilung in Nationen überhaupt nicht mehr. Auch hinsichtlich der Prüfungen 
und Erteilung der Grade schloß man sich an die Pariser Einrichtungen an.
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Das Recht, Universitäten zu errichten, steht jedem 
deutschen Staate zu? Die Errichtung einer Universität ist ein 
Verwaltungsakt; eine Zustimmung des Landtages ist nur wegen der 
  

Doch begannen die Kaiser seit dem 15. Jahrhundert, auch aus eigener Macht- 
vollkommenheit akademische Würden zu verleihen. Die Studenten wohnten 
anfangs in Kollegien oder Bursen zusammen, die jedoch seit dem 16. Jahr- 
hundert allmählich in Verfall gerieten. 

Die Universitäten waren ursprünglich Korporationen, die sich selbst 
regierten. Sie besaßen eigenes Vermögen es stand ihnen das Recht zu, ihre 
Rechtsverhältnisse durch statutarische Anordnungen zu regeln, sie besetzten 
die Lehrstellen selbst und besaßen Gerichtsbarkeit über alle ihre Angehörigen. 
Mit dem Erstarken der landesherrlichen Gewalt wurden sie mehr und mehr zu 
staatlichen Anstalten herabgedrückt. Die Landesherren behielten sich 
schon seit dem 15. Jahrhundert das Recht vor, der Universität ihrerseits 
Statuten zu erteilen oder die vorhandenen abzuändern. Während früher nur 
wenige Lehrerstellen bestanden, das Lehren aber jedem Graduierten freigestanden 
hatte, der sich bei der Fakultät anmeldete, wurden seit dem 16. Jahrhundert 
für alle wichtigen Fächer besoldete Lehrerstellen geschaffen. Aus diesen be- 
soldeten Lehrern sind die ordentlichen Professoren hervorgegangen. 
Zur Aushilfe wurden ihnen Adjunkten zur Seite genetzt, anfangs ohne, dann 
auch mit Besoldung; aus ihnen entwickelten sich später die außerordent- 
lichen Professoren. Aus den Doktoren endlich, die außerdem Vorlesungen 
hielten, ist die Klasse der Privatdozenten hervorgegan en. Die Ernennung 
der angestellten Lehrer ging auf die Regierungen über, das Ernennungsrecht 
der Universitäten verwandelte sich in ein bloßes Vorschlagsrecht. Die Teil- 
nabme am Universitätsregiment wurde auf die ordentlichen Professoren be- 
schränkt. An die Stelle der päpstlichen Konservatoren waren, nachdem die 
Verbindung mit der Kirche aufgehört hatte, landesherrliche Konseryatoren ge- 
treten. Aus diesen bei der Universität angestellten landesherrlichen Beamten 
sind die Kuratoren und Kanzler hervorgegangen. Die Gerichtsbarkeit der 
Universitäten blieb bestehen, wurde aber vom Landesherrn abgeleitet und 
bildete sich aus einer korporativen zu einer staatlichen Gerichtsbarkeit um. 
Für die Unterhaltung reichte allmählich das eigene Vermögen der Universitäten 
nicht mehr aus, so daß die staatlichen Mittel dazu herangezogen werden mußten. 

Mit der Auflösung des Reiches ging zwar die gleichartige Grundlage, auf 
der die deutschen Universitäten bisher beruht hatten, die kaiserlichen Privilegien, 
verloren. Trotzdem haben diese nicht aufgehört, eine nationale Kemein- 
schaft zu bilden. Bei der Besetzung von Professuren erfolgt die Auswahl 
der zu Ernennenden aus allen an deutschen Universitäten wirkenden Dozenten. 
Die von einer deutschen Universität erteilten akademischen Grade werden in 
anz Deutschland anerkannt. Die an einer deutschen Universität immatriku- 
ierten Studenten können auf Grund des Abgangszeugnisses dieser Universität 

bei jeder anderen deutschen Universität immatrikuliert werden. Der Ausschluß 
von einer Universität wirkt auch für die anderen Universitäten. Das für ge- 
wisse Berufsarten geforderte Universitätsstudium kann an jeder deutschen 
Universität absolviert werden. Die früher in einzelnen Ländern hinsichtlich 
des Besuches ausländischer Universitäten erlassenen Verbote sind beseitigt, die 
Forderung, daß jemand, der im Dieuste eines Staates angestellt werden sollte, 
eine bestimmte Zeit auf inländischen Universitäten studiert haben mußte, ist 
aufgepeben worden, . 

ie Universitäten haben den Olıarakter von sich selbst regierenden 
Körperschaften oder Anstalten zu bewalıren gesucht. Ihre Gerichts- 
barkeit haben sie eingebüßt, sie wurde schon in der ersten Hälfte des 19. Jahr- 
hunderts auf geringere Vergehen der Studenten und Zivilklagen gegen sie be- 
schränkt. Später ist ihre vollständige Aufhebung erfolgt: auf den süddeutschen 
Universitäten schon durch Landesgesetzgebung, für das ganze Gebiet des 
Deutschen Reiches durch das Reichsgerichtsverfassungsgesetz, (Vgl. Stein, 
Die akademische Gerichtsbarkeit in Deutschland. 1891.) 

° Hubrich, Gründung von Universitäten nach preußischem Recht, 
Annalen 1912 S. 641.
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finanziellen Dotierung erforderlich. Die Kompetenz des Reiches 
erstreckt sich nicht auf das Universitätswesen. Die Errichtung einer 
Reichsuniversität im Gebiete eines Bundesstaates kann daher nur 
mit Zustimmung des betreffenden Staates oder unter Wahrung der 
für die Abänderung der Reichsverfassung vorgeschriebenen Formen 
erfolgen. Nur im Gebiete des Reichslandes Elsaß-Lothringen ist das 
Reich zur Errichtung von Universitäten befugt, ohne an diese Er- 
fordernisse gebunden zu sein. 

Die Universitäten gelten als Anstalten oder als Körper- 
schaften*. Ihre Verfassung ist durch Statuten geregelt®. Sie 
besitzen Organe, welche die Universität zu vertreten und die ihr 
zustehenden Rechte auszuüben haben. Es steht ihnen die Befugnis 
zu, durch statutarische Anordnungen und Festsetzungen verbindliche 
Vorschriften für ihre Mitglieder zu erlassen. Diese statutarischen An- 
ordnungen bedürfen der Bestätigung durch die Regierung. Die 
Universitäten haben ein eigenes Vermögen; so weit dieses zur Be- 
streitung ihrer Bedürfnisse nicht ausreicht, treten ergänzend die Zu- 
schüsse des Staates ein. 

Zur Universität gehören die Professoren, Privatdozenten, Lektoren, 
Assistenten und die Beamten; die etatmäßig angestellten sind un- 
mittelbare Staatsbeamte, Für ihre rechtliche Stellung sind die ge- 
wöhnlichen Staatsdienergesetze maßgebend ®, oder sie ist durch be- 
sondere gesetzliche Vorschriften, analog der der übrigen Staatsdiener 
geregelt”. Die ordentlichen Professoren haben Anteil am Uni- 
versitätsregiment, d h. Sitz und Stimme im Senat und in den Fakul- 
täten. Den. ordentlichen Honorarprofessoren und den 
außerordentlichen Professoren stehen diese Rechte nicht zu®, 
Die ordentlichen Professoren sind meist besoldet, die außerordent- 
lichen zum Teil besoldet. Die Privatdozenten sind nicht an- 
gestellt, sondern haben nur das Recht, Vorlesungen zu halten (venia 
legendi). Die Annahme der Privatdozenten erfolgt durch die Fakul- 
täten mit Genehmigung der Regierung. Die venia legendi kann 
  

4 Sie sind reine Staatsanstalten in Preußen, Württemberg; An- 
stalten mit korporativen Elementen (Walz S. 446) in Baden; Körper- 
schaften in Bayern, Hessen, Sachsen. — Vgl. Gierke 1, 474; v. Thur, 
Bürgerl. Recht (1910) 1, 45513: Eine Mischung von körperschaftlichen und 
Anstaltselementen zeigt sich in der -Organisation der Universitäten. — Über 
die Korporationsnatur der preußischen Universitäten vgl. Hubrich, Annalen 
1912 S. 652. — Anschütz, Festgabe für Gierke (1910) S. 224 hält die Uni- 
versitäten für reine Staatsanstalten, „worüber man sich durch die korporativ 
anmutenden Einrichtungen ihrer Verfassungen nicht täuschen lassen möge“. 

5 Allgemeine gesetzliche Vorschriften enthält das preuß, A.L.R,,, Teil II, 
Tit. 12, S$ 67 ff. Dieselben sind jedoch größtenteils antiquiert. Eine Übersicht 
der Universitätsstatuten bei Roesler, Deutsches Verwaltungsrecht 2, 166, 

° Preuß. A.L.R., Teil II, Tit. 12, 8 73. Bad. Beamten-G. vom 24. Juli 1888. 
Elsaß-lothr. G., betr. die Rechtsverhältnisse der Professoren an der Kaiser- 
Wilhelms-Universität Straßburg, vom 18. Juni 1890. 

? Württ. G.&. vom 80. März 1828 und 30. Dezember 1877. 

8 Ein gewisser Anteil durch gewählte Vertreter wird ihnen und den Privat- 
dozenten neuerdings eingeräumt. — Eine Neuregelung der Verfassung der 
Universität Tübingen erfolgte 1912.
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ihnen aus statutarisch festgestellten Gründen entzogen werden®; es 
kann ihnen der Professortitel verliehen werden. 

Den Inbegriff der Rechte und Pflichten der Studierenden 
bezeichnet man als akademisches Bürgerrecht. Das akade- 
mische Bürgerrecht wird erlangt durch Immatrikulation. Zur Im- 
matrikulation ist das Abgaugszeugnis eines Gymnasiums!, eines 
Realgymnasiums oder einer Oberrealschule!! erforderlich. 

Das akademische Bürgerrecht begründet das Recht der Zulassung 
zum Besuch der akademischen Vorlesungen und auf Benutzung der 
akademischen Sammlungen und Anstalten. Es verpflichtet zur Be- 
folgung der von der Universität innerhalb ihres Bereiches erlassenen 
Anordnungen. Für den Besuch der Vorlesungen ist, so weit sie 
nicht unentgeltlich gelesen werden, ein Kollegienhonorar zu entrichten. 
Unbemittelten können diese Honorare erlassen oder gestundet werden. 
Das akademische Bürgerrecht wird verloren durch Exmatrikulation, 
die auf Antrag des Studierenden erfolgt, und durch Ausschluß (con- 
silium abeundi, Relegation). Auch nach Aufhebung der akademischen 
Gerichtsbarkeit ist eine korporative Disziplin der Universität über 
die Studierenden stehen geblieben '*. 

Die Beamten der Universität werden von dieser augestellt 
und genießen die Rechte der Staatsdiener. 

Das oberste Organ der Universität ist der Senat, an dessen 
Spitze der Rektor oder Prorektor steht. Der Senat besteht auf 
einigen Universitäten aus der Gesamtheit der ordentlichen Professoren ; 
auf anderen ist er ein engerer Ausschuß, der sich aus dem Rektor 
(Prorektor), den Dekanen und einer Anzahl gewählter Mitglieder 
zusammensetzt!®, Die Besorgung einzelner Geschäfte ist sogenannten 
  

° Nach den Grundsätzen des kanonischen Rechts erfordert jedes Lehramt, 
dessen Gegenstand die Religion oder die Theolo ie ist, eine bischöfliche Mission, 
die jederzeit vom Bischof entzogen werden kann (Hinschius,Kirchenrecht4, 620). 
Diese Grundsätze sind jedoch für den Staat nicht verbindlich, Es ist weder 
die Erlangung der bischöflichen missio ein Erfordernis für den Beginn der Lehr- 
tätigkeit an einer staatlichen Universität, noch hat die etwaige Entziehun 
derselben einen Verlust des Staatsamtes zur Folge (Hinschius 4, 677). Doc ist statutarisch den kirchlichen Organen vielfach das Recht eingeräumt worden, 
vor Anstellung der Lehrer der Theologie gutachtlich gehört zu werden (Fried- 
berg, Kirchenrecht® $ 164®, 

‘° Notwendig für das Studium der Theologie. 
1! Zum Erwerb der Vorkenntnisse im Lateinischen und Griechischen ist 

den Studierenden der juristischen, medizinischen und philosophischen Fakultät 
auf den Universitäten Gelegenheit gegeben. — Durch Ergänzungsprüfungen 
können die Abiturienten der Real ymnasien das Zeugnis der Reife eines 
Gymnasiums, die Abiturienten der Öberrealschule das eines Realgymnasiums 
oder Gymnasiums erwerben. 

12 Preuß. G., betr. die Rechtsverhältnisse der Studierenden und die Disziplin 
auf den Landesuniversitäten und dem Lyceum Hosianum in Braunsberg, vom 
29. Mai 1879. Sächs. G., die Studierenden auf der Universität Leipzig betr., 
vom 28. Februar 1878. S.-Weim. G., betr. die Rechtsverhältnisse der Studierenden 
und die Zuständigkeit des Universitätsamtes auf der Großh, Herz. Gesamt- 
universität Jena, vom 20. Mai 1879. Statut der Großh, Herz. Süchs. Gesamt- 
universität Jena, die Studierenden und die Disziplin betr., vom 30. September 1879. 
Hess. V., die Aufhebung des Universitätsgerichtes an der Landesuniversität 
Gießen und die Rechtsverhältnisse der Studierenden betr., vom 15. Januar 1879. 

18 Eine Übersicht über die Einrichtung sämtlicher deutschen Universitäten
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Deputationen übertragen. Der Rektor oder Prorektor wird meist 
von den ordentlichen Professoren aus ihrer Mitte, an einigen Uni- 
versitäten von den ordentlichen und außerordentlichen Professoren 
aus den ordentlichen gewählt, 

Die Universität gliedert sich in Fakultäten. Diese sind Ab- 
teilungen der Universität, welche die Aufgabe haben, ein bestimmtes. 
Wissensgebiet zu vertreten. An den meisten Universitäten hat sich 
die althergebrachte Einteilung in vier Fakultäten: theologische, 
iuristische, medizinische und philosophische erhalten. Die theo- 
logische Fakultät kann entweder eine katholisch- oder eine pro- 
testantisch-theologische sein, an einigen Universitäten bestehen beide: 
nebeneinander (Bonn, Breslau, Tübingen). An die Stelle der juristi- 
schen Fakultät ist in neuerer Zeit an einigen Universitäten (Straß- 
burg, Würzburg, Freiburg, Münster) eine juristisch-staatswissen- 
schaftliche getreten, an anderen besteht eine besondere staatswirt- 
schaftliche oder staatswissenschaftliche Fakultät (München, Tübingen). 
Auch von der philosophischen Fakultät ist mitunter eine mathe- 
matisch - naturwissenschaftliche abgesondert (Straßburg, Tübingen, 
Heidelberg) oder dieselbe in zwei Sektionen, eine philologisch- 
historische und eine mathematisch-naturwissenschaftliche geteilt worden 
(München, Würzburg). Den Fakultäten liegt die Pflege ihrer 
speziellen Wissenschaft ob, Sie haben den Vorlesungsplan für jedes. 
Semester gemeinsam festzustellen, Preisfragen auszuschreiben, Vor- 
schläge für die Besetzung der Lehrerstellen zu machen, akademische: 
Grade zu erteilen, Privatdozenten anzunehmen, Gutachten über 
Gegenstände ihrer Wissenschaft abzugeben. An der Spitze der 
Fakultät steht der Dekan, dessen Amt durch Wahl oder Turnus 
besetzt wird. 

Die obere Leitung der Universitäten steht den Staatsbehörden 
zu; sie sind dem Ministerium unmitielbar untergeordnet, als- 
dessen Kommissare vielfach Kuratoren oder Kanzler fungieren. 

Die Universitäten unterscheiden sich von anderen Unterrichts- 
anstalten durch die freie Gestaltung des wissenschaftlichen Unter- 
richtes, die sogenannte akademische Lehr- und Lernfreiheit. 
Lehrfreiheit ist die Freiheit, welche den Universitätslehrern 
hinsichtlich ihres Lehrberufes zusteht. Die Professoren, namentlich. 
die ordentlichen Professoren, sind zwar für bestimmte Fächer an- 
gestellt und es liegt ihnen die Pflicht ob, Vorlesungen über diese 
Fächer zu halten. Sie können aber außerdem jeden anderen Zweig: 
ihrer Wissenschaft zum Gegenstande ihrer Tätigkeit machen. Die 

Privatdozenten unterliegen hinsichtlich der Auswahl ihrer Vor- 

lesungen Beschränkungen. Auch über den Inhalt der Vorlesungen 
und die Art der Behandlung des Stoffes entscheidet jeder Universitäts- 
lehrer nach seinem Ermessen. Er unterliegt dafür einer Verant- 

wortung nur sofern er sich Übertretungen der Strafgesetze zuschulden 

kommen läßt. Lernfreiheit ist die den Studenten hinsichtlich 

der Wahl und Einrichtung ihres Studiums eingeräumte Freiheit. 
  

ibt A. W. Hofmann, Die Frage der Teilung der philosophischen Fakultät. 
ede zum Antritt des Rektorats. 1880. S. 49,
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Der Student kann durch die staatlichen Vorschriften, die über die 
Ausbildung für seinen künftigen Lebensberuf bestehen, in der Ge- 
staltung seiner Studien beschränkt sein; die Universität übt auf die 
Einrichtung derselben keinerlei Einfluß aus. Sie fordert von ihren 
Gliedern nur, daß sie den Zweck des Aufenthaltes auf der Universität, 
das Studium der Wissenschaften überhaupt im Auge behalten. Des- 

halb kann notorischer Unfleiß den Ausschluß von der Universität 
zur Folge haben. 

An die Universitäten schließen sich einige Spezialanstalten für 
das Studium der katholischen Theologie und der philosophischen 
Disziplinen an. Sie besitzen nur zwei Fakultäten, eine katholisch- 

theologische und eine philosophische !*. 
9. Die technischen Hochschulen® sollen alle die Wissen- 

schaften in sich vereinigen, welche für die höhere technische Berufs- 
bildung erforderlich und deren Grundlage Mathematik und Natur- 

wissenschaften sind!‘. Sie zerfallen in verschiedene Abteilungen und 
Sektionen; für Architektur, Bau-Ingenieurwesen, Maschinen-Ingenieur- 
wesen, Chemie und Hüttenkunde. Diesen schließen sich oft noch 
besondere Abteilungen für Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Phar- 

mazie an. Die Einteilung ist aber keineswegs überall gleichartig. 
Eine allgemeine Abteilung, die gewissermaßen die Stelle der philo- 
sophischen Fakultät an den Universitäten vertritt, ist für das Studium 
der philosophischen, historischen und staatswissenschaftlichen Dis- 
ziplinen bestimmt. 

Neben den technischen Hochschulen bestehen einzelne Spezial- 
anstalten!”, die sich die Ausbildung in Spezialzweigen der tech- 
nischen Berufsarten zur Aufgabe setzen, so namentlich Bergakademien, 
landwirtschaftliche Akademien, forstwirtschaftliche Akademien und 
tierärztliche Hochschulen. 

Es bestehen ferner Bildungsanstalten zur Ausbildung für künst- 
lerische Berufsarten (Malerei, Bildhauerei, Musik) !®, 

Die Verfassung der technischen Hochschulen, sowie der Spezial- 
bildungsanstalten für technische und künstlerische Berufszweige beruht 
auf besonderen Statuten und Reglements. Sie nähert sich zwar in 
manchen Punkten der der Universitäten, doch ist sie weniger frei 
  

14 Das Lyceum Hosianum in Braunsberg und die in den bayerischen Bis- 
tümern bestehenden Lyceen Bamberg und Regensburg. Diese Anstalten haben 
nicht die freie Verfassung der Universitäten. 

15 Die Ausbildung derhöheren technischen Lehranstalten gehört 
erst dem 19. Jahrhundert an. Die erste Anregung dazu ist durch ausländische 
Vorbilder, namentlich durch die im Jahre 1794 gegründete Ecole polytechnique 
in Paris erfolg. Aber das höhere technische Bildungswesen hat doch in 
Deutschland eine eigentümliche Gestaltung erhalten. Zu einem vollständigen 
Abschluß ist die Entwicklung noch nicht gelangt. Die Tendenz geht zweifellos 
dahin, die früher vielfach isoliert bestehenden Anstalten zu sog. technischen 
Hochschulen (Polytechniken) zu vereinigen (Blum, Die Weiterbildung der 
technischen Hochschulen. H.d.Pol. 2, 588). 

18 Sachse, Art, Hochschulen, technische, W.! 1, 655. 
‚„,  Kratz, Art. Bergakademien, W.'!, 161; Schwappach, Art, Forst- 
licher Unterricht, W.! 1, 446; Sachse, Art. Landwirtschaftliches Unterrichts- 
wesen, W,1 2, 26, 

8 Nadbyl, Art. Kunstschulen, W.! 1, 888.
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als diese gestaltet. An der Spitze steht ein Rektor oder Direktor, 
der entweder von den Professoren gewählt oder von der Regierung 
ernannt wird. Die Professoren sind zu einem Senat vereinigt, dem 
gewisse Verwaltungsbefugnisse zustehen. Im einzelnen weisen die 
Einrichtungen noch große Verschiedenheiten auf. 

8. Handelshochschulen!? sind städtische Einrichtungen, in 
ihrer Organisation anderen Spezialanstalten nachgebildet. Eine be- 
sondere Stellung nimmt die Akademie für 'Sozial- und Handels- 
wissenschaften in Frankfurt a. M. ein. An Spezialanstalten sind 
außerdem zu nennen: das Hamburgische Kolonialinstitut, die König- 
liche Akademie in Posen, die Akademie für kommunale Verwaltung 
in Düsseldorf und in Köln die Hochschule für kommunale und soziale 
Verwaltung. In Köln und Düsseldorf bestehen Akademien für 
praktische Medizin. 

5. Akademien. Bibliotheken. Sammlungen. 

8 51. 
1. Akademien der Wissenschaften! sind Korporationen 

von Gelehrten zur Förderung der Wissenschaft. Diese Förderung 
besteht in der Veranstaltung von Sitzungen, in denen wissenschaft- 
liche Vorträge gehalten werden, in der Herausgabe und Unterstützung 
von wissenschaftlichen Werken, in dem Ausschreiben von Preisauf- 
gaben. Die Akademien ergänzen sich durch Kooptation: die koop- 
tierten Mitglieder bedürfen der Bestätigung des Monarchen?. Die 
Akademien der Künste sind Korporationen von Künstlern zur 
Förderung der Kunst, verbunden mit Kunstlehranstalten ®. 

3. Bibliotheken. Es gibt Landes-, Provinzial- und Stadt- 
bibliotheken. Die Landesbibliotheken sind Staatsanstalten, Provinzial- 
und Stadtbibliotheken stehen unter staatlicher Aufsicht. Landes- 
und Universitätsbibliotheken unterstehen den Zentralbehörden *. Da- 
neben bestehen Bibliotheken gelehrter Korporationen, privater Ver- 
einigungen usw. Die Grundsätze über ihre Verwaltung und Be- 
nutzung der öffentlichen Bibliotheken sind durch besondere Statuten 
oder Reglements festgestellt. Durch landesgesetzliche Vorschrift ist 
den Verlegern vielfach die Verpflichtung auferlegt worden, von den 
in ihrem Verlage erscheinenden Werken Freiexemplare an öffentliche 
Bibliotheken abzuliefern. Diese Vorschriften sind durch das Reichs- 
recht nicht berührt worden®. 

—   

1? Jastrow, Handelshochschulen, H.d.Pol, 2, 532. 
ı Bornhak, Art. Akademien, W.? 1, 89. — In Deutschland bestehen 

Akademien der Wissenschaften in Berlin und München. Eine ähnliche Stellun 
nelımen die Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, die sächsische Gesell- 
schaft der Wissenschaften in Leipzig und die Akademien der Wissenschaften 
in Heidelberg (Stiftung Lanz) ein. . , 

®2 Akademien der Künste bestehen in Berlin, München u. a, O. 
s Wolfstieg, Art. Bibliotheken, W.21,466; Diatzko-Pietschmann, 

H.d.St.? 2, 1029, 
i Wolfstieg, W.*® 1, 467. . 
5 Preß-G. 8 30; G. über das Verlagsrecht vom 19, Mai 1901; G., betr. das 

Urheberrecht an Werken der Literatur $ 60. — Frank, Die Abgabe von Pflicht- 
Meyer-Doohow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Autl. 15
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Neben den wissenschaftlichen Bibliotheken bestehen zahlreiche 
Volksbibliotheken und Lesehallen, 

3. Für die Benützung von Sammlungen und Museen be- 
stehen statutarische oder reglementarische Vorschriften ®. 

VI. Wirtschaftliche Angelegenheiten‘, 

Einleitung. 

8 52. 
Die wirtschaftliche Entwicklung beruht in erster Linie auf der 

Tätigkeit der einzelnen Individuen. Der Staat greift fördernd und 
unterstützend ein, er schafft durch seine Gesetzgebung die Vor- 
bedingungen, die für eine gedeihliche wirtschaftliche Tätigkeit not- 
wendig sind. Die Beziehungen zwischen Verwaltung und Wirt- 

schaft sind polizeilicher Natur, soweit sie dem einzelnen Be- 
schränkungen auferlegt und als Gebot, Verbot, Erlaubniserteilung in 
Erscheinung tritt. Die Verwaltung hat Begründung, Anderung und 
Aufhebung von Rechtsverhältnissen zum Gegenstande, so z. B. bei 
der Enteignung, Separation, Ablösung, Erteilung des Bergbaurechtes, 
Patenterteilung. Sie äußert sich als Beurkundung bei Eichung der 
Maße und Gewichte, bei der Prägung von Münzen. Sie bezweckt 
die Errichtung und Verwaltung von Anstalten zur Förderung der 
nationalen- Wirtschaft (Kreditanstalten, Trransportanstalten, Ver- 
sicherungsanstalien). 

Die Verwaltung kann sich auf alle Gebiete des Wirtschafts- 
lebens erstrecken, alle Arten wirtschaftlicher Tätigkeit umfassen. 
Wie weit dies geschehen soll, ist eine Frage der Verwaltungs- 
politik. :Eine feste Abgrenzung dieses Gebietes der Verwaltungs- 
tätigkeit läßt sich daher prinzipiell überhaupt nicht aufstellen. Durch 
neue Erscheinungen des Wirtschaftslebens kann eine neue Verwaltungs- 
tätigkeit notwendig werden und mit dem Verlassen veralteter Wirt- 
schaftsformen können bisherige Verwaltungstätigkeiten ihre Bedeutung 
verlieren, 

An der Regelung und Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen 
Verwaltung und Wirtschaft sind das Reich und die Einzelstaaten 
beteiligt. Für gewisse Zweige der Verwaltung bestehen besondere 
Ministerien, so z. B. das Ministerium für Landwirtschaft, für Gewerbe 
und Handel, für öffentliche Arbeiten. Auch in den mittleren und 
niederen Instanzen besteht eine besondere Behördenorganisation für 
einzelne Angelegenheiten, so z. B. Generalkommissionen und Spezial- 
kommissionen für Ablösungen, Separationen usw., Forstbehörden, 
Bergbehörden, Eisenbahnbehörden. Unter den höheren Reichsämtern 
sind als Spezialbehörden für wirtschaftliche Angelegenheiten das 
  

exemplaren von Druckerzeugnissen. 1889. Über die landesrechtlichen Be- 
stimmungen vgl. Wolfstieg, W.? 1, 467. 

° Nadbyl, Art. Museen, W.! 2, 147. 
ı Loening S. 349: Der Staat und das wirtschaftliche Leben.
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Reichspostamt, das Reichseisenbahnamt, das Reichsamt für die Ver- 
waltung der Reichseisenbahnen und die Reichsbankbehörden zu nennen. 
Eine in die einzelnen Teile des Reiches hinein verzweigte Behörden- 
organisation besteht für die Reichspost und Telegraphie sowie für 
die Reichsbank. 

Für die Begutachtung wirtschaftlicher Fragen und die Bericht- 
erstattung über wirtschaftliche Verhältnisse bestehen kollegial organi- 
sierte Vertretungen der einzelnen wirtschaftlichen 
Interessengruppen. Sie sind zum Teil freie Vereinigungen von 
Angehörigen der betreffenden Interessenkreise, die sich zur Förderung 
der gemeinschaftlichen Interessen gebildet haben und von der 
Regierung für die angegebenen Aufgaben benutzt werden. Zum 
Teil beruht ihre Organisation auf gesetzlichen Vorschriften, und sie 
sind speziell zu dem Zwecke errichtet worden, als Ratgeber der 
Regierungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu dienen, 

Auf dem Gebiete der Landwirtschaft .überwog bis zur Er- 
richtung von Landwirtschaftskammern ? das freie Vereinswesen. Als 
begutachtender und berichterstattender Organe in den einzelnen Teilen 
des Landes bedient sich die Regierung der Landwirtschaftskammern 
und landwirtschaftlichen Vereine®, Als Zentralorgan der Vereine 
fungiert ein Kollegium, das sich aus den von diesen Vereinen und 
gewissen Gruppen der landwirtschaftlichen Bevölkerung gewählten 
und anderen von der Regierung ernannten Personen zusammensetzt #. 
Für Handel und Gewerbe kommen getrennt als Handelskammern und 
Gewerbekammern oder vereinigt als Handels- und Gewerbekammern, 
im letzteren Falle häufig unter der bloßen Bezeichnung Handels- 
kammern, vor. Ihre Bildung erfolgt durch Wahlen der Handels- und 
größeren Gewerbetreibenden des betreffenden Bezirkes; die Kosten 
werden von den Wahlberechtigten getragen. Sie haben den Re- 
gierungen periodische Berichte über den Stand des Handels und der 
Industrie ihres Bezirkes zu erstatten und führen die Aufsicht über 
ewisse zur Förderung des Handels und Verkehrs bestimmte Anstalten 
Börsen u.dgl.). Ihr Charakter ist nicht der von Staatsbehörden, sondern 
der von beratenden repräsentativen Körperschaften. Als staatliche 
Organe unterliegen sie zwar einer Einwirkung der Regierung, diese 
darf sich aber nur auf den Umfang und die Formen ihrer Geschäfts- 
führung erstrecken. Ein Einfluß auf den materiellen Inhalt der Berichte 
steht der Regierung nicht zu. Ein Recht der Auflösung würde die 
  

” Nach preußischem Vorbild (G. vom 80. Juni 1894): vgl. v. Roenne- 
Zorn 2, 481) haben verschiedene Staaten Landwirtschaftskammern zur Wahrung 
der Gesamtinteressen der Land- und Forstwirtschaft ihres Bezirkes errichtet, 
darunter Oldenburg, Anhalt, Baden (G. vom 28. Sept. 1906. Die Landwirtschafts- 
kammer trat hier an Stelle des 1891 errichteten Landwirtschaftarats. Vgl. Walz, 
Bad. Staater. S. 394), Hessen (G. vom 16. Mai 1906, vgl. van Oalker, Hess. 
Staatsr. S. 268). Die Errichtung von Landwirtschaftskammern führt vielfach zu 
einer Vereinigung der Zentralvereine mit den Kammern, Vgl. Oldenburg, 
Art. Landwirtschaftskammern, H.d.St.® 6, 400. 

8 Vel. Paasche, Art. Landwirtsch. Vereinswesen, W.11, 28; v. Mendel- 
Steinfels-Rabe, H.d.St.? 6, 395. oo. 

4 So z. B. das Landesökonomiekollegium in Preußen (v. Roenne-Zorn 
9,481; Paasche, Art, Landesökonomiekollegium, W.!1, 17), der Landeskulturrat 
in Sachsen. 

15 *?
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Regierung nur dann in Anspruch nehmen können, wenn es ihr durch 
eine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift eingeräumt wäre. Insbesondere 
kann aus dem Umstande, daß zur Errichtung einer Handelskammer 
die Genehmigung der Regierung erforderlich ist, eine solche Befugnis 
nicht hergeleitet werden®. 

Zur Vertretung der Interessen des Handwerks bestehen 
Handwerkskammern® und Gewerbekammern”., 

Vertretungen des Arbeiterstandes bestehen bis jetzt nicht®. 
Als ein Zentralorgan für die Vertretung aller wirtschaftlichen 

Interessen, insbesondere für Begutachtung von Gesetzen und Ver- 

ordnungen, durch die wichtigere derartige Interessen berührt werden, 
ist in Preußen nach französischem Muster ein sogenannter Volks- 

wirtschaftsrat? gebildet worden. Er zerfällt in drei Sektionen: 
des Handels, des Gewerbes, der Land- und Forstwirtschaft. Die 
Mitglieder werden sämtlich von der Regierung ernannt, zum Teil 

nach freiem Ermessen, zum Teil auf Grund einer Präsentation durch 
Interessentenvereinigungen. Die Bestrebungen, ein ähnliches Organ 
für das gesamte Deutsche Reich herzustellen, sind ohne Erfolg ge- 
blieben. 

I. Regelung der Rechtsverhältnisse des Grund- 
besitzes‘. 

Einleitung. 

8 58. 
Die Rechtsverhältnisse des Grundbesitzes werden von den Vor- 

schriften des Privatrechts beherrscht, ihre Aufrechterhaltung ist nicht 
Aufgabe der Verwaltungsbehörden, sondern der Gerichte. Eine Tätig- 
keit der Verwaltungsbehörden findet hinsichtlich der Verhältnisse 
des Grundeigentums in drei Beziehungen statt. 

1. Diese Tätigkeit tritt einmal da ein, wo Gesichtspunkte des 
öffentlichen Interesses eineÄnderung der bestehenden Rechts- 
  

5 Für Streitigkeiten, die sich auf das Recht der Teilnahme an der Handels- 
kammer oder an den Wahlen zu derselben, sowie auf die Verpflichtung zu den 
Kosten derselben beizutragen beziehen, findet in Preußen und Baden das Ver- 
waltungsstreitverfahren Anwendung (Preuß, 2.G. $ 134, abg. durch G. über die 
Handelskammern vom 27. Febr. 1870 in der Fass. vom 22, Juni 1897 88 136—188. 
Bad. G. vom 14. Juni 1884 Art. 3, Nr. 22, 24). — Vgl. Belirend, Art. Handels- 
kammern, W.? 2, 342. 

° Vgl. Gew.O. 85 103, 104. Mehrere Bundesstaaten haben gemeinsame 
Handwerkskammern errichtet. — Vgl. 5 70. 

? In Sachsen (G. vom 4. Aug. 1900) sind die Gewerbekammern mit einer 
Ausnahme (Zittau) von den Handelskammern getrennt und ihnen auf Grund der 
Gew.O. 8 103q die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Handwerks- 
kammern übertragen. Ebenso wurden in den Hansestädten die Gewerbekammern 
beibehalten. Über die Stellung der hanseatischen Gewerbekammern innerhalb 
der Behördenorganisation vgl. Hampke, H.d.St.® 4, 995. 

® Geplant ist die Brriehtung von Arbeitskammern. Über den Entwurf eines 
Arbeitskammergesetzes vgl. Piloty, D.J.Z. 14, 225; Arch. f. öff, R, 24. 424, 

° V., betr. die Errichtung eines Volkswirtschaftsrates vom 17. Nov. 1880. 
Vgl. Gneist, Art. Volkswirtschaftsrat, W.1 2, 832; v. Roenne-Zorn 2, 402. 

1 G. Meyer? 1, 278.
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verhältnisse verlangen. Die Gesamtheit der Verwaltungstätig- 
keiten, welche die Aufhebung bestehender und die Begründung 
neuer Privatrechte zum Gegenstande haben, pflegt man unter dem 
Begriff der Entwährung zusammenzufassen. 

‚a) Derartige Eingriffe der Verwaltung in den bestehenden Rechts- 
zustand können den Zweck haben, ein konkretes Vermögens- 
objekt im Interesse eines bestimmten öffentlichen Unternehmens 
dem derzeitigen Inhaber gegen Entschädigung zu entziehen und auf 
ein anderes Rechtssubjekt zu übertragen. Eine solche Entziehung 
bezeichnet man als Expropriation oder Enteignung. 

b) Es werden aber derartige Verwaltungsmaßregeln auch er- 
griffen, um einen ganzen Rechtszustand umzugestalten, ins- 
besondere um an die Stelle einer bestehenden Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung eine andere zu setzen. Im neunzehnten Jahr- 
hundert haben namentlich die Verhältnisse des ländlichen Grundbesitzes 
zu einer solchen Reform Veranlassung gegeben. Die fragliche Ver- 
waltungstätigkeit hat also die Ordnung der Agrarverhältnisse zum 
Gegenstande. Diese Tätigkeit verfolgt eine zweifache Aufgabe: 
einmal die Beseitigung der Rechtsverhältnisse, die in der Grund- 
herrlichkeit ihren Ursprung gefunden haben, sodann die Beseitigung 
der Rechtszustände, die mit der Markverfassung und dem Verhältnis 
von Gemeinde- und Sondereigen im Zusammenhange stehen. Dem 
ersten Zwecke dient die Grundentlastung, insbesondere die 
Ablösung der Reallasten, dem letzteren die Gemeinheits- 
teilungen, die Zusammenlegung der Grundstücke, die 
Ablösung der Wald- und Weideservituten. 

Bei der Ordnung der Agrarverhältnisse findet ebenso wie bei 
der Expropriation eine Entziehung von Rechten im öffentlichen Interesse 
und gegen Entschädigung statt. Wenn nun die Resultate der Um- 
gestaltung auch in erster Linie einzelnen Privaten zugute kommen, 
so wird doch die Gesamtheit der Maßregeln von dem Gesichtspunkte 
der Herbeiführung einer besseren Gesellschaftsordnung und der 
Förderung der Landeskultur beherrscht. Es wird also hier das Prinzip 
der Enteignung in einer Reihe von Fällen, die sämtlich nach einem 
bestimmten Ziele hinstreben, zur Anwendung gebracht. 

3. Eine Verwaltungstätigkeit in bezug auf die Verhältnisse des 
Grundeigentums findet ferner statt, um die Größe der Grund- 
besitzungen zu regulieren. Der Umfang der Grundbesitzungen 
einer Person ist durch die Erwerbungen, die sie von Todes wegen 
macht, und durch Rechtsgeschäfte, die sie unter Lebenden abschließt, 
bedingt. Weil aber der Staat die Vergrößerung und Verkleinerung 
des Grundbesitzes über ein bestimmtes Maß für schädlich erachtet, 
macht er die Wirksamkeit gewisser Rechtsgeschäfte, bei denen 
die Gefahr vorliegt, daß sie ein solches Resultat herbeiführen, von 

einer Genehmigung oder Bestätigung abhängig. Die Erteilung 
dieser Genehmigungen und Bestätigungen ist ein Akt staatlicher Ver- 
waltungstätigkeit. 
u: ——   

2 Gegen die Behandlung der Enteignung an dieser Stelle vgl.Mayer1,19°; 
Arch, f. a R. 11, 158.
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3. Die Verwaltung wird tätig, um durch Vermarkung der 
einzelnen Grundstücke eine sichere Feststellung der Grenzen 
herbeizuführen. 

1. Enteignung '. 

8 54, 
Enteignung? (Expropriation) ist der Verwaltungsakt, durch 

welchen der Staat im öffentlichen Interesse und gegen Entschädigung 
Eigentum oder andere dingliche Rechte entzieht, um sie auf sich 
selbst oder einen Dritten zu übertragen®. Die Enteignung ist be- 

ı Mayer 2, 3; Gierke 2, 464; Fleiner S. 274; Layer, Prinzipien des 

Enteignungsrechts 1902; Grün hut, Art. Enteignung, H.d.St.*8,955;Schelcher, 
Art. Enteignung, W.? 1, 717. — G. Meyer, Der Staat und die erworbenen 
Rechte 1895; Bredt, Die Zonenenteipnung 1909. — Partikularrechtliche Literatur 
in Anm. 6. — G. Meyer? 1, 280; Meyer-Dochow® S. 70. 

? Rechtsentwicklung: Eine Theorie des Enteignungsrechtes war schon 
während des Mittelalters von den italienischen Juristen im Anschluß an einige 
Bestimmungen des römischen Rechtes entwickelt worden. Im 17. Jahrhundert 
erhielt das Institut unter dem Einfluß von Hugo Grotius eine selbständige 
philosophische Grundlage. Praktische Anwendungsfälle der Enteignung kamen 
während des Mittelalters nur vereinzelt vor. Gegen Ende desselben tritt uns 
das Institut der Expropriation deutlich erkennbar auf dem Gebiete des Bergbaues 
entgegen, außerdem findet sich eine Abtretung von Grund und Boden zum 
Zweck von Deichanlagen und Straßenbauten. Die gesetzlichen Bestimmungen 
über den Gegenstand blieben jedoch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ver- 
einzelte. Erst seit dieser Zeit fand das Institut der Enteignung zunächst durch 
die Zivilgesetzbücher, später durch die Verfassungen eine prinzipielle Normierung. 
Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat es infolge des Landstraßen- und Eisenbahn- 
baues eine bisher unbekannte Ausdehnung gewonnen, und dadurch ist Ver- 
enlassung zu einer eingehenden S ezialgesetzgebung gegeben worden. — Über 
die geschichtliche Entwicklung des Enteignungsrechts vgl. namentlich: G.Meyer 
Das Recht der Expropriation 1868; Gierke 2, 466; Mayer 2, 5; Grünhut' 
H.d.St.?28,958; Laband, Die rechtliche Natur des Retrakts und der Expropriation, 
Arch. f. ziv. Prax. 52, 151. . . 

® Gierke 2, 469 über das Wesen der Enteignung, Sie ist eine in Aus- 
übung des Staatshoheitsrechtes am Boden durch öffentlichrechtliche Handlung 
vollzogene Verschiebung der Privatverhältnisse, — Mayer 2, 1: Die Ent- 
eignung ist ein obrigkeitlicher Eingriff in das Eigentum, um es dem Unter- 
tanen ganz oder teilweise zu entziehen zugunsten eines Öffentlichen Unter- 
nehmens. — Fleiner, Einzelinteresse und öffentliches Interesse, Abhandlg. £. 
Laband 2, 22. Mit der Expropriation will sich die Verwaltungsbehörde die 
sachlichen Mittel zur Durchführung einer neuen Verwaltungsaufgabe verschaffen 
(Anlegung von Straßen, Festungen, Eisenbahnen usw.). Jede Expropriation 
dient somit einem ganz bestimmten Zweck, und mit der Entscheidung, daß 
dieser aus einem öffentlichen Interesse erreicht werden muß, ist die Zulässigkeit 
der Expropriation anerkannt. — G. Meyer, Der Bigentumserwerb bei der Ent- 
eignung (in der Festgabe für E, J. Bekker) 1899 5. 111 sagt, die Enteignung 
charakterisiere sich zwar als ein staatsrechtlicher Vorgang, aber sie habe 
wichtige privatrechtliche Wirkungen, indem sie dazu diene, Eigentum und 
andere dingliche Rechte von einem Privatrechtssubjekt auf ein anderes zu 
übertragen, sie sei ein staatsrechtlicher Akt mit privatrechtlicher Wirkung. 
Fleiner 8. 274: Die Expropriation erfolgt regelmäßig zu dem Zwecke, dem 
Exproprianten private Rechte zu verschaffen. In diesem Sinne ist sie ein 
öffentlichrechtlicher Akt mit privatrechtlichen Wirkungen. — Mayer: Die Ent- 

eipnung ist öffentlichrechtlicher Natur bis an das Ende mit Einschluß ihrer 
irkung, die ja nur ein Stück. von ihr ist. Vel. dagegen G. Meyer, Eigentums- 

erwerb 8. 113. — Nach Gierke 2, 470 gehört der bewirkende Vorgang als
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grifflich nicht auf Grundeigentum beschränkt, sie kann auch bei 
beweglichen Sachen vorkommen *. Die Enteignung von Grundeigen- 
tum ist der praktisch wichtigste Fall der Enteignung; die neueren 
Enteignungsgesetze beziehen sich fast ausnahmslos nur auf die Ent- 
eignung von Grundeigentum, während die Enteignungen von Mobilien, 
soweit sie überhaupt vorkommen, durch Spezialgesetze geregelt sind. 
In allen deutschen Staaten® sind Voraussetzungen, Formen und Wir- 
kungen der Expropriation durch besondere Gesetze geregelt worden ©. 
  

solcher ausschließlich dem öffentlichen Rechte an. „Durch einseitige staatliche 
Willenserklärung vollzieht sich sowohl die Übertragun des Sachenrechts, wie 
die Begründung des auf Wertersatz gerichteten Schuldverbhältnisses.“ 

* Mayer, 1: „Die Inanspruchnahme beweglicher Sachen folgt anderen 
Regeln“ und in Note 1: „Man pflegt ja häufig überall von Enteignung zu 
sprechen, wo der Staat etwas nimmt und dafür entschädigt. Das sind aber 
ganz äußerliche Ähnlichkeiten. Es hat keinen Wert sie zu betonen.“ Vgl. auch 
Mayer ?, 2642, 

° Gierke 2, 468: Doch ist meist neben dem allgemeinen Enteignungs- 
recht besonders geregelte: Einteignungsrecht für bestimmte Zwecke in Kraft 
geblieben. So gelten namentlich für die agrarrechtliche, bergrechtliche, deich- 
rechtliche und wasserrechtliche Enteignung eigentümliche | echtssätze. — In 
einigen kleineren Staaten fehlt noch ein generelles Enteignungsrecht. Vgl. 
Gierke 2, 46811, 

e E.G. z. B.G.B. Art, 109 bestimmt, daß die landesgesetzlichen Vorschriften 
über die im öffentlichen Interesse erfolgende Entziehung, Beschädigung 
und Benutzung einer Sache, Beschränkung des Eigentums und Entziehung oder 
Beschränkung von Rechten bestehen bleiben. Die Bestimmungen der Art. 52, 58 
über zu gewälhrende Entschädigung gelten, soweit die Landesgesetze ein anderes 
nicht bestimmen. Die An assung, an das neue Reichsrecht erfolgte in den A.G. 
z. B.G.B. oder in besonderen Gesetzen (Gierke 2, 46919), abei wurde in 
Baden das preußische und württembergische Recht zum Vorbild genommen 
(Walz, Bad. Staater. S. 242), in Hessen ‚und Oldenburg das preußische; in 
Sachsen hat man vielfach neue eigene Wege eingeschlagen (Schelcher, 
Kommentar im Vorwort). — Über den Einfluß des B.G.B. auf die Enteignun 
vgl. G. Meyer, Eigentumserwerp 8. 131. — Über die Frage, ob das Reie 
ein allgemeines Enteignungsgesetz erlassen könne vgl. Triepel, Abhandlg. f. 
Laband 2, 2955. — Die Enteignung wird auch in der privatrechtlichen Literatur 
behandelt, man vgl. auch die Kommentare zum E.G. z. B.G.B. 

Preuß. G. über die Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874, 
88 16, 17 und 86 abg. durch A.G. z. B.G.B. Art. 10 und 12 und $49 durch A.G. 

'z. Zwangsversteigerungsgesetz vom 23. Sept. 1899 Art. 35-—41. Nach Ent.G. 
& 1 kann Grundeigentum nur aus Gründen des öffentlichen Wohles für ein 
Unternehmen, dessen Ausführung die Ausübung des Enteignungsrechtes erfordert, 
egen vollständige Entschädigung entzogen oder beschränkt werden. Verf. Urk. 

F g preuß. Staat vom 31. Januar 1851 Art. 9. — Vgl. die Zusammenstellung be- 
sonderer Enteignungsfälle bei Hue de Grais $ 357°; insbesondere sind aus 
‚jüngster Zeit zu erwähnen das Quellenschutzgesetz vom 14. Mai 1908 und das 
G. über Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums in den Provinzen West- 
reußen und Posen vom 20. März 1908 (vgl. Anschütz, Jahrbuch d. öft, R.8 
37.). — Komment. z. Ent.G.: v. Brauchitsch!# 4, 521: Seydel-Scheringer! 

1911; Koffka 1905; Luther? 1906; Eger? 2 Bde. 1911, Handausgabe 1906 u. a. 
Vgl. auch Wasserstraßengesetz vom 1. April 1905; Fluchtliniengesetz vom 2. Juli 
1885. Bayr. G. die Zwangsabtretung von Grundeigentum für öffentliche Zwecke 
betr., vom 17. Nov. 1837, abg. durch AG. z, B.G.B. Art. 139; A.G. z. Z.P.O. in der 
Fassung vom 26. Juni 1899 Art. 16. Vgl.Seydel-Graßmann 847. G über 
‚die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes vom 8, Aug. 1878, Art. 8 Nr. 10, 
Art. 47. Ein neues bayrisches nleipnungngenetz ist in Vorbereitung. Sächs. 
Enteignungsgesetz vom 24. Juni 1902, Kommentar von Schelcher 1903 mit 
einer umfangreichen Einleitung über die allgemeinen Grundlagen des Ent- 
-eignungsrechtes nach dem Stande der heutigen Doktrin; sächs. Literatur daselbst
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Eine Enteignung wird dann notwendig, wenn es im öffentlichen 
Interesse zur Durchführung eines Unternehmens der Übertragung 
von Vermögensobjekten bedarf”. Dem Einzelnen wird seine Sache 
oder sein Recht an ihr ım Öffentlichen Interesse entzogen. Da 
aber zur Realisierung des fraglichen Zweckes nur die Sache oder 
das Recht selbst, nicht auch deren Wert erforderlich ist, so wird 
dem Einzelnen der volle Ersatz dieses Wertes gewährt®, 

Die Zwecke, für die enteignet wird, sind durch allgemeine 
gesetzliche Vorschriften festgestellt?, oder die Entscheidung, 
ob bei einem Unternehmen das Enteignungsrecht in Anwendung ge- 
bracht werden soll, erfolgt im einzelnen Falle durch dazu be- 
rufene staatliche Organe. Als solche Organe fungieren die gesetz- 
gebenden Faktoren des Staates nur ausnahmsweise !®, regelmäßig ist 
  

S. XU. Württ. Verf. 8 30. G. betr. die Abänderung des $ 30 der Verf.Urk. vom 
20. Dez. 1888. G. betr. die Zwangsenteignung der Grundstücke vom 20. Dez. 
1888, abg. zumeist in privatrechtlicher Hinsicht durch A.G. z. B.G.B. Art. 209. 
Vgl. Göz, Verwaltungsrechtspflege S. 452; württ. Staater. S. 227 mit Literatur- 
angaben. Bad. Enteignungsgesetz vom 26. Juni 1899 in der gemäß G. vom. 
5. Okt. 1908 bewirkten Fassung vom 24. Dez. 1908. Vgl. Walz, bad. Staater. 
S. 241; Komment.: Fuchs 1901, Janzer 1909; Süpfle, Das bad. Unteignunge: 
recht, 19093. Hess. G. die Enteignung von Grundeigentum betr. vom 26. Juli 
1884, neue Fassung vom 30. Sept. 1899. Vgl. Fuld, Das Enteignungsrecht in. 
Hessen. Annalen 1885 S. 58; Mathias, Hessisch. Enteignungsgesetz 1912; 
van Calker, Hess. Staatsr. 8. 176. . 

T Gierke 2, 473.— G. Meyer? 1, 282 (Meyer-Dochow® S. 72): Eine 
Enteignung wird dann notwendig, wenn der Staat zur Durch- 
führung seiner Aufgaben bestimmter Vermögensobjekte bedarf, 
welche sich im Vermögen von Privatpersonen befinden. l. 
dagegen Layer, Prinzipien & 183; Schelcher, Komment. zum sächs. Entg.G.. 
S. 59, beide A. Wagner, Grundlegung der polit. Okonomie 2, III. 538 darin 
zustimmend, daß G. Meyer mit seinem Staatszweck nur eine Umschreibun 
der öffentlichen Interessen geliefert habe. — Auch Gierke 2, 4738% bezeichne 
diese Begrenzung auf „staatliche Zwecke“ als zu eng und verlangt‘, daß ein 
öffentliches Interesse vorliegen müsse; nach Mayer 2, 12 meint das Gesetz, 
wenn es sagt: „enteignen“ nur, daß das Grundstück genommen werden darf, 
um dem in einem bestimmten Unternehmen verkörperten Interesse, einem- 
Stück öffentlicher Verwaltung zu dienen. — Nach dem sächs. Ent.G. von 1902 
$ 1 ist die Enteignung zulässig, wenn sie für ein dem öffentlichen. Nutzen 
ewidmetes Unternehmen notwendig ist, ebenso bad. Ent.G. $1 Über die 
erschiedenheit der in den Gesetzen gewählten Ausdrücke vgl. Layer S. 179;. 

Mayer 2, 11. Über den Begriff des öffentlichen Interesses vgl. Leuthold 
Annalen 1884 S. 321; Neumann Annalen 1886 8. 357; Schelcher Komment. 
S. 60. Fleiner, Einzelrecht und öffentliches Interesse. Abhandlg. f.Laband 2,. 
1ff. — Layer S, 222 und Neumann sprechen von „sozialen Interessen“, 
Neumann, indem er sagt: „Das öffentliche Interesse steht im Gegensatz 
zum ‚Privatinteresse, es deutet diesem gegenüber ein höheres Interesse 
nämlich das einer als höhere Einheit gedachten Gemeinschaft, als deren Glied 
der Einzelne erscheint; es ist soziales Interesse“ Schelcher Komm. 
3. 61°* bemerkt dazu, daß hiermit aber der Begriff noch nicht wirklich be- 
stimmt, sondern nur umschrieben sei. 

8 Gierke 2, 470; der Staat verpflichtet den Erwerber zum Wertersatz. 
° Bayr. Expr.G. Art. 1. S.-Mein. xpr.G: vom 28. Juni 1845 Art. 1. Meckl.- 

Schw. V. vom 21. Juli 1886 & 1. Meckl.-Strel. V. $ 1. Anh. Ent.G. vom 
12. April 1875 $ 2. Derselbe Zustand besteht auch in den Staaten, die kein 
allgemeines Enteignungsgesetz, sondern nur besondere Gesctze für die einzelnen 
Klassen der Enteignung besitzen. Gierke 2, 47438, 

10 Bremen, Lübeck, Hamburg, Mayer 2, 7°; Fleiner,. Abhandlg.. 
f. Laband 2, 23: Die Gesetzesreform ist vorgeschrieben, damit über die Not-
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die Entscheidung in die Hände eines Staatsorganes gelegt worden !!, 
Auch das Reich ist befugt, Enteignungen anzuordnen, wenn diese 
zur Durchführung seiner Aufgaben notwendig sind. Zum Teil be- 
stehen hierfür allgemeine gesetzliche Vorschriften !?; soweit dies nicht 
der Fall ist, wird im einzelnen Falle der Erlaß eines Spezialgesetzes 
notwendig *®. 

Bei jeder Enteignung stehen sich zwei Subjekte gegenüber:. 
der, zu dessen Gunsten enteignet wird, der Expropriant, und 
der, von dem enteignet wird, der Expropriat. Als xpropriant 
tritt der Staat oder das Reich oder ein als Teil des Staates er- 
scheinendes Gemeinwesen (Provinz, Kreis, Gemeinde) oder eine Privat- 
korporation oder ein einzelner Privater auf!. Expropriat ist 
  

wendigkeit der Expropriation nicht die sachlich dabei interessierte Verwaltungs- 
behörde entscheide, sondern die gesetzgebenden Organe, insbesondere die Volke- 
vertretung, darüber zu befinden haben, ob der einzelne Bürger zur Abtretung 
seines Eigentums verpflichtet werden kann. 

ıı Preuß. Ent.G. $ 2. Bayr. G. Art. 14; G. v. 8. Aug. 1878. Vgl. 
Gierke 2, 475%; Sächs. G. $ 2. Württ. Ent.G. Art. 2. Bad. Ent.G. 8 2. 
Goth. Ent.G. vom $1. Mai 1884 $ 2. S.-Kob. Ent.G. vom 20. Mai 1888 8 2. — 
In Hessen steht das Enteignungsrecht dem Staate, den Provinzen, Kreisen und 
Gemeinden kraft Gesetzes zu, durch landesherrliche Verordnung kann es dem 
Reiche, einem andern Bundesstaate, sowie Privatpersonen und Privatgesell- 
schaften für Eisenbahnzwecke verliehen werden, zu anderweiten Verleihungen 
an Privatpersonen ist ein Spezialgesetz erforderlich (Ent.G. Art. 2), In Elsaß- 
Lothringen erfolgt die Verleihung des Enteignungsrechtes auf Grund der Be- 
stimmungen des französischen Rechtes regelmäßig durch das Staatsoberhaupt, 
bei größeren Unternehmungen durch Spezialgesetz (Dekr. vom 25. Dez. 1852 
Art. 4. G. vom 27. Juli 1870, Gierke 2, 475*°, on 

12 Solche allgemeine Vorschriften finden sich namentlich in dem R.G. betr.. 
die Beschränkungen des Grundeigentums in der Umgebung, von Festungen vom 
21. Dez. 1871 $41, vgl. Laband* 4, 313 und für die Enteignung von Mobilien 
in dem R.G. betr. Maßregeln gegen die Rinderpest, vom 7. April 1869 8 3; im 
Viehseuchen-G. vom 23. Juni 1880, neue Fassung vom 1. Mai 1894 8S 58, 59; 
Reblaus-G. vom 6. Juli 1904; Telegraphenwege-G.; G.O. 8 51 betr. die fernere- 
Benutzung einer gewerblichen Anlage wegen überwiegender Nachteile und Ge- 
fahren für das Gemeinwohl und im R.G. über die Kriegsleistungen vom 18. Juni 
1873. Vgl. Sarwey, Öffentl. Recht, S. 389; auch Goez, Verwaltungsrechts- 
pflege, S. 69; Layer, Prinzipien, S. 579. _ , 

18 Ausdrücklich erklärt ein solches für notwendig Art. 41 der R,Verf. bei 
Eisenbahnen. Gierke 2, 475; Mayer 2, 111%; Laband“ 8, 108. 

14 Die Behauptung Grünhuts, Enteignungsrecht S. 78, 97; H.d.St.2 8, 
964, daß nur der Staat und seine organischen Teile Subjekt dies Enteignungs- 
rechtes (Expropriant) sei, widerspricht den klaren Bestimmungen aller neueren 
Enteignungsgesetze und ist auch innerlich nicht gerechtfertigt. Die Ver- 
leihung des Enteignungsrechtes kann allerdings nur durch den Staat 
erfolgen, aber der durch die Enteignung bewirkte Rec twübergang ist auch 
zugunsten einer Privatperson möglich. Vgl. G. Meyer, Recht der 
Expropriation S. 261; Eger, Kommentar; Jellinek, System‘, 5. 258. Yel. 
Gierkeo 2, 476: Enteigner im wahren Sinne des Wortes ist immer nur der 
Staat... Als Enteigner (Expropriant) aber wird derjenige bezeichnet, der den 
Rechtswert durch Enteignung für sich betreibt. Enteigner in diesem Sinne 
kann nicht nur der Staat, sondern auch eine andere öffentliche Verbandsperson 
oder eine Privatperson sein. — Mayer 2, 9: Nennt man also Enteigner den, 
der das Eigentum entzieht, so ist es hier allemal nur der hinter der Ent- 
eignungsbehörde stehende Staat. Ist Enteignungsrecht die rechtliche Möglichkeit, . 
so zu wirken, so hat es der Staat allein, wer auch der Unternehmer sei — — un 
in Anm, 8: Vielleicht wäre zu helfen, wenn man einen Enteigner im formellen 
und im materiellen Sinne unterschiede, gerade wie beim Gesetz, mit dem Vor-- 
behalte wie dort, daß eigentlich nur der im formellen Sinne der richtige ist.
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die natürliche oder juristische Person, die im Gebiete des Staates 
Vermögensobjekte, insbesondere Grundeigentum oder dingliche Rechte 
.an fremden Grundstücken besitzt, die mit der Realisierung des frag- 
lichen Unternehmens nicht vereinbar sind. Auch der Staat kann 
unter Umständen als Expropriat erscheinen, 

Der Expropriat erhält für das entzogene Vermögensobjekt volle 
Entschädigung”. Es ist ihm nicht bloß der gewöhnliche Kauf- 
wert der Sache, sondern auch der spezielle Wert zu ersetzen, den 
sie gerade für ihn repräsentiert. Insbesondere muß bei Enteignung 
von Grundstücken der Mehrwert berücksichtigt werden, den das ab- 

zutretende Grundstück durch seinen örtlichen und wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit dem übrigen Grundbesitz des Expropriaten hat, 
sowie die Minderung des Wertes, die für den übrigen Grundbesitz 

infolge der Enteignung des betreffenden Grundstückes eintritt. Der 
Expropriat hat das Recht, wenn ein Teil eines Grundstückes ent- 
eignet wird, die Übernahme des Ganzen zu verlangen, falls das 
Restgrundstück seiner bisherigen Bestimmung nach nicht mehr zweck- 

mäßig benutzt werden kann. Für Anlagen, welche der Expropriat 

lediglich zu dem Zweck gemacht hat, eine höhere Entschädigung 
‘zu erzielen, braucht Ersatz nicht geleistet zu werden. ‚Die Wert- 

erhöhung, welche der übrige Grundbesitz des Expropriaten durch 
die Ausführung des Öffentlichen Unternehmens erfährt, ist bei der 
Berechnung der Entschädigung nicht in Abzug zu bringen!*, Die 
Entschädigung wird regelmäßig in Geld gezahlt. Außer dem Eigen- 
tümer sind auch dritte Personen zu entschädigen, denen Rechte 
an der Sache zustehen, die infolge der Enteignung erlöschen, nament- 

lich Lehns- und Fideikommißberechtigte, Pfandgläubiger, Servitut- 
berechtigte, Pächter und Mieter!”, Die Entschädigung für diese 
'kann in der dem Grundeigentümer zuerkannten Summe enthalten 
‚sein oder besonders festgesetzt werden. Lehns- und Fideikommiß- 
berechtigte, sowie Pfandgliubiger sind lediglich auf die dem Eigen- 
‘tümer zugebilligte Entschädigung angewiesen. Bei Servitutberechtigten, 
Pächter und Mieter ist dagegen zu unterscheiden. Wenn die Be- 
rechtigung einen höheren Wert hat als der Betrag, um den sie-den 
Wert des Grundeigentums vermindert, so muß die Entschädigung 
für Eigentümer und Berechtigte besonders festgestellt werden. Wenn 
dagegen die Berechtigung und Verminderung im Werte, welche das 
Eigentum durch dieselbe erleidet, einander aufwiegen, so kann die 
Entschädigung in einer einzigen Summe ausgeworfen und der dritte 
Berechtigte auf einen Anteil an ihr verwiesen werden. 

Die Feststellung der Gegenstände der Enteignung 
  

ı5 Mayer 2, 56; Fleiner S. 278, . 
18 A,M, (sofern die Gesetze nicht ausdrücklich ein anderes vorschreiben): 

Fleiner 8. 2784. — Das hambg. Expr.G. vom 5. Mai 1886 8 6 gestattet eine 
solche Anrechnung. 
„.. 1 Vgl. darüber Gierke 2, 490, Über den Entschädigungsanspruch von 
Mietern und Pächtern vgl. Schelcher, Komm. S. 66. — In Baden stehen 
Mieter und Pächter dem dinglich Berechtigten gleich. Ent.G, $ 14 vgl. Walz, 
Bad. Staater. S.243. Nach sächs. Ent.G. $ 21 steht der Entschädigungsanspruch 
dem persönlich Gebrauchs- und Nutzungsberechtigten zu (Nebenb \ Sg? Re g g ( nberechtigte)
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erfolgt durch einen Beschluß der Verwaltungsbehörde, regelmäßig 
nach vorausgegangenem kontradiktorischem Verfahren. Die Ent- 
schädigung wird durch gerichtliches Erkenntnis oder durch einen 
Verwaltungsakt auf Grund einer Abschätzung von Sachverständigen 
festgestellt, gegen letzteren ist jedoch die Beschreitung des Rechts- 
weges zulässig. Sodann erfolgt die Zahlung oder Hinterlegung 
der Entschädigung und erst nach dieser der Übergang der Sache, 

Die Frage, wann dieser Eigentumsübergang stattfindet und 
wie er beschaffen ist, kann genau nur vom Standpunkte eines be- 
stimmten Partikularrechtes beantwortet werden, da bei ihr die Grund- 
sätze über den Eigentumserwerb, namentlich an Grundstücken und 
‚auch die besonderen Vorschriften der Enteignungsgesetze in Betracht 
zu ziehen sind!®, Ist in dem betreffenden Rechte der Eigentums- 
erwerb bei Grundstücken an die Eintragung in das Grundbuch ge- 
knüpft und die Anwendung dieses Grundsatzes auf die Enteignung 
nicht durch unzweideutige Bestimmungen ausgeschlossen, so 'muß 
angenommen werden, daß bei dieser der Eigentumsübergang eben- 
falls durch Umschreibung stattfindet. Der Enteignungsbeschluß 
der Verwaltungsbehörde bildet in diesem Falle den Rechtstitel, auf 
Grund dessen die Umschreibung erfolgt. Wird eine Umschreibung 
bei der Enteignung nicht gefordert, so tritt der Eigentumsübergang 
durch Besitzerwerb ein. Zu einer Besitzesüübertragung ist der 
Expropriat jedoch nur dann verbunden, wenn ihm das Gesetz diese 
Verpflichtung ausdrücklich auferlegt!?; abgesehen von diesem Falle 
erfolgt die Einweisung in den Besitz durch einen Akt der das Ent- 
.eignungsverfahren leitenden Behörde?°. Dieser hat den Charakter 
eines rechtsbegründenden Verwaltungsaktes®!, In allen diesen Fällen 
entsteht durch den die Gegenstände der Enteignung feststellenden 
Beschluß der Verwaltungsbehörde ein Anspruch des Exproprianten 
auf Erwerb des zu expropriierenden Objektes und eine Pflicht zur 
Entschädigung des Expropriaten®®, Letztere ist nach Analogie der 
  

18 Yon Laband a. a. O. S. 178, dem sich Grünhut. Enteignungsrecht 
:S. 183, H.d.St.® 8, 965 anschließt, ist die Behauptung aufgestellt worden, bei 
der Enteignung erfolge der Eigentumserwerb durch Gesetz. Das Gesetz ent- 
hält jedoch nur allgemeine Vorschriften darüber, wie sich bei der Enteignung 
der Eigentumsübergang vollzieht; um denselben im konkreten Falle herbei- 
zuführen, genügt das Gesetz nicht, sondern es wird eine besondere Tätigkeit, 
sei es der Parteien, sei es der Behörde, erfordert. Vgl. auch Stobbe, Jahr- 
bücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechtes 
12, 271. — Die ältere Theorie faßte die Enteignung als einen Zwangskauf auf, 
.diese Auffassung enthielt aber einen Widerspruch in sich. Sie ist in neuerer 
Zeit fast allgemein aufgegeben und wird nur noch von einigen Schriftstellern 
über preußisches Recht festgehalten. Dalke, Kommentar 1: 74 S.129: Eger, 
Kommentar 1, 21. Vgl. gegen diese @leim, Der privatrechtliche Charakter der 
Enteignung nach dem preußischen Entei ungsgesetz. Arch. f,.Eisenbahnwesen 
8, 43; auch Gierke 2, 470; Mayer 2, 981; Layer 8. 318; Schelcher, 
Kommentar $. 11; Fleiner S. 274. , 

19 Dies tut z. B. das lipp. Eisenb.Expr.G. vom 8. Juni 1864 5 6. Vgl. 
Mayer 2, 30° und auch G. Meyer, Eigentumserwerb 8. 125. 

°° Ausdrücklich bestimmt dies das oldenb. Eisenb.Expr.G. vom 28. März 
1867 Art. 18. 

21 Vgl. Meyer 2, 32°. 
22 Vgl. auch Enneccerus, Rechtsgeschäft, Bedingung und Anfangs-
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Verpflichtung eines Käufers zu beurteilen, während die Stellung des 
Expropriaten der eines Verkäufers nur dann analog erscheint, wenn 
er zu einer Besitzesübertragung verpflichtet ist. Die Enteignungs- 
gesetze haben aber vielfach abweichende Vorschriften. Nach einigen 
geht das Eigentum mit Zahlung oder Hinterlegung der Ent- 
schädigung über°®; in diesem Falle hat der Expropriant die Be- 
fugnis, kraft des erworbenen Eigentums von der Sache eigenmächtig 
Besitz zu ergreifen. Neuere Gesetze bestimmen, daß der Eigentums- 
übergang durch einen besonderen Akt der Verwaltungsbehörde, die 
sogenannte Vollziehung der Enteignung, bewirkt wird ®*, 
Nach diesen kommen im Enteignungsverfahren z wei rechtsbegründende 
Verwaltungsakte vor. Der Verwaltungsbeschluß, durch welchen die 
Gegenstände der Enteignung festgestellt werden, begründet einen 
Anspruch des Exproprianten auf Erwerb der betreffenden Grund- 
stücke und die Pflicht desselben zur Entschädigung. Der Ver- 

waltungsakt, welcher die Vollziehung der Enteignung ausspricht, 
überträgt das Eigentum von dem Expropriaten auf den Ex- 
proprianten °®, 

Die Expropriation ist vollendet mit Feststellung der Gegenstände 
der Enteignung°®, Dann sind beide Teile gebunden, so daß ein ein- 
seitiger Rücktritt des Exproprianten nicht mehr stattfinden darf, und 
die Gefahr der Sache geht auf ihn über. Die Enteignungsgesetze 
haben zum Teil abweichende Bestimmungen. Sie lassen die Perfek- 
tion erst mit Feststellung der Entschädigung eintreten; vorher ge- 
statten sie den einseitigen Rücktritt des Exproprianten gegen Ersatz 
der Nachteile, welche dem Expropriaten durch das bisherige Ent- 
eignungsverfahren erwachsen sind ®”. 

Wenn zwischen Exproprianten und Expropriaten eine gütliche 
  

termin, 1889, S. 604. Gierke 2, 472: Die Enteignung erfolgt im Verwaltungs- 
wege, hinsichtlich der Höhe der Entschädigung bleibt jedoch der Rechtsweg 
offen. Die Leistung der Entschädigung wird innerhalb des Enteignungsverfahrens 
gesichert, jedoch nicht verwaltungsrechtlich erzwungen. 

33 Braunschw. G., die Ausmittelung der Entschädigung bei Expropriationen 
betr., vom 13. Sept. 1867 8 15. 

24 Gierke 2, 495: Während nach den älteren Gesetzen der Enteignungs- 
ausspruch in der Feststellung des Gegenstandes der Enteignung enthalten und. 
nur hinsichlich seiner Wirkung durch die Feststellung und meist auch die 
Leistung der Entschädigung bedingt ist, kennen neuere Gesetze einen das 
Enteignungsverfahren abschließenden besonderen staatlichen Enteignungs- 
ausspruch. Die Bezeichnungen dafür sind verschieden. Vgl. Gierke 2, 496100; 
Fleiner, Abh. f. Laband 2, 24. 

25 Die Behauptung Stobbes, das Eigentum gehe, wo die Gesetze nicht 
abweichend bestimmen, mit dem endgültigen Ausspruch der Behörde über, daß- 
der Antragende ein Recht habe, die eforderten Grundstücke zu expropriieren, 
ist in dieser Allgemeinheit schon deshalb nicht zutreffend, weil viele Gesetze 
einen derartigen Ausspruch überhaupt nicht kennen. Auch Haepe bezeichnet 
die Enteignung als einen einseitigen Staatsakt, und zwar als einen rechts- 
begründenden und rechtsaufhebenden Verwaltungsakt. Diese Charakterisierung 
trifft gleichfalls für viele, aber doch nicht für alle Partikularrechte zu, 

° G. Meyer, Recht der Expropriation S. 213; Grünhut, Enteignungs- 
recht S. 187; H.d.St.28, 974; Schelcher S. 9; Mayer 2, 47. 

37 Preuß. Eut.G. $ 42. Über andere partikularrechtliche Vorschriften vgl. 
G. Meyer, Recht der Expropriation S, 234 und W.! 1, 359,
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Vereinbarung?® über die Abtretung des zu enteignenden Gegen- 
standes zustande kommt, so liegt ein privatrechtlicher Vertrag 
vor?°. Auf ihn finden gesetzliche Veräußerungsbeschränkungen und 
Veräußerungsverbote keine Anwendung. Derartige freiwillige Ver- 
äußerungen dürfen überhaupt nicht nach der reinen Theorie des 
Kaufes beurteilt werden. Der Expropriat will durch die freiwillige 
Einwilligung in die Abtretung nur die Verpflichtungen übernehmen, 
die ihm im Enteignungsverfahren auferlegt werden könnten, jeden- 
falls will er sich dadurch in keine rechtlich schlechtere Lage bringen. 
Sofern daher die Anwendung der Grundsätze über den Kauf seine 
Lage verschlechtern würde, sind nicht diese, sondern die Vorschriften 
über die Enteignung in Anwendung zu bringen. 

Die Enteignungsgesetze räumen dem Expropriaten für den Fall, 
daß das Unternehmen nicht zustande kommt oder sich herausstellt, 
daß die enteigneten Gegenstände zu seiner Durchführung nicht er- 
forderlich sind, ein Rückforderungs- oder wenigstens für den 
Fall, daß der Expropriant den Gegenstand anderweitig verkaufen 
will, ein Vorkaufsrecht ein. 

2. Ordnung der Agrarverhältnisse'. 
8 55. 

a) Grundlasten, insbesondere Ablösung der Reallasten. 

Die Aufhebung des Lehnsverbandes, der Leibeigenschaft sowie 
der grundherrlichen ‚Gerichtsbarkeit und Polizei erfolgte im 19. Jahr- 
hundert durch den Erlaß gesetzlicher Vorschriften. Auch 
die aus der Leibeigenschaft hervorgegangenen persönlichen Dienste 
(Zwangsgesindedienste, Jagdfronden usw.), sowie die Leistungen aus 
öffentlichrechtlichen Titeln sind durch Akte der Gesetzgebung be- 
seitigt worden. Ebenso ist die Verwandlung der dinglichen Nutzungs- 
  

28 Dies kann geschehen, um das Verfahren abzukürzen oder zu ver- 
einfachen. Mayer 2, 47; Fleiner S. 279. 

2% Übereinst.: Mayer 2, 47; Gierke 2, 473. — Nach Fleiner S. 279 
bilden diese Verträge dagegen einen Teil des Expropriationsverfahrene, ebenso 
R.Ziv. 61, 102, auch Laband, Arch. f. ziv. Prax. 52, 172°0, Vgl. hierzu 
Fischer, Expropriationsverträge 1910 S. 36. . 

ı Vgl. über die Literatur und die einzelstaatliche Gesetzgebung die Artikel 
Ablösung der Reallasten (Grundlasten, Dienstbarkeiten) W? 1, 
26—50 und die Artikel Agrargesetzgebung W?1, 65-89. — B.G.B. $ 1105; 
E.G. z. B.G.B. Art. 118—116. Es besteht keine reichsrechtliche Regelung über: 
Zusammenlegung von Grundstücken, Gemeinheitsteilung, Regulierung der Wege, 
Ordnung der gutsherrlichen Verhältnisse, Ablösung, Umwandlung oder Ein- 
schränkung von Dienstbarkeiten u, Reallasten. 

® Rechtsentwicklung: Mit dem Jahre 1848 und den folgenden Jahren 
Int die deutsche Ablösungsgesetzgebung ihren Abschluß erreicht. Die 
späteren Gesetze enthalten nur Nachträge und unbedeutende Modifikationen. 
Insbesondere ist durch neuere Gesetze die Ablösbarkeit auch auf die an Kirchen, 
Schulen und milde Stiftungen zu entrichtenden Grundlasten ausgedehnt worden, 
welche durch frühere Bestimmungen vielfach ausgeschlossen war. In Preußen 
hat die im Jahre 1866 eingetretene Vergrößerung des Staates zu einigen gesetz- 
lichen Vorschriften über die Ablösungen in den neuen Provinzen Veranlassung 
gegeben.
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rechte an Bauerngütern in Eigentum durch gesetzliche Anordnungen. 
bewirkt worden. Bei allen diesen Veränderungen hat eine Zahlung. 
von Entschädigung nicht stattgefunden. Dagegen wird für die Ab- 
lösung der Reallasten eine Verwaltungstätigkeit not- 
wendig. Die auf diese Tätigkeit bezüglichen Rechtsvorschriften 
bilden einen Bestandteil des Verwaltungsrechtes. 

1. Die Ablösung ist eine Aufhebung der Lasten gegen Ent- 
schädigung, hat demnach den Charakter der Enteignung. In einigen 
Staaten sind die Reallasten unmittelbar durch Gesetz aufgehoben und 
es ist gleichzeitig mit dieser Aufhebung dem Pflichtigen die Ver- 
bindlichkeit zur Entschädigung des Berechtigten auferlegt®, hier be- 
schränkt sich die Tätigkeit der Verwaltungsbehörden auf die Fest- 
stellung der Entschädigung. Nach den meisten Gesetzgebungen findet. 
die Ablösung auf Antrag einer der beteiligten Parteien 
statt; in diesem Falle bildet nicht nur die Feststellung der Ent- 
schädigung, sondern auch die Beseitigung der Reallasten einen Gegen- 
stand der Verwaltungstätigkeit. 

Der Antrag auf Ablösung heißt Provokation. Das Recht 
der Provokation stand nach den älteren Ablösungsgesetzen nur dem 

Pfiichtigen zu; die spätere Gesetzgebung hat es auch auf den Be- 
rechtigten ausgedehnt, so daß nach dem jetzt bestehenden Rechte 
beide Teile befugt sind, die Ablösung zu beantragen. Bei Abgaben 
und Diensten, zu denen mehrere Personen gemeinschaftlich ver- 
pflichtet sind, namentlich auch bei solchen, die einer ganzen Feld- 
mark obliegen, kann die Ablösung nur gemeinsam beantragt werden. 
Um die Ablösung bis zu einem bestimmten Zeitpunkte zum Abschluß. 
zu bringen, haben einzelne Gesetzgebungen eine Präklusivfrist fest- 
gesetzt, binnen welcher die Geltendmachung des Provokationsrechtes. 
erfolgen muß, Nach ihrem Ablauf erlöschen alle bis dahin nicht zur 
Ablösung angemeldeten Lasten ohne Entschädigung, 

2. Die Entschädigung ist ein Aquivalent, welches dem 
Berechtigten für die Aufhebung seiner Berechtigung gewährt wird. 
Ihre Berechnung erfolgt nach gesetzlich normierten Grundsätzen, die 
unter Berücksichtigung der verschiedenen Natur der einzelnen Real- 
lasten für jede Art derselben besonders festgestellt sind. 

Die F'ronden oder Dienstleistungen sind gemessene, d. h. 
solche, welche der Quantität und Qualität nach feststehen, teils un- 
gemessene, d. h. solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Un- 
gemessene Fronden werden zunächst in gemessene verwandelt. Dies. 
geschieht auf Grund einer Berechnung der Durchschnittsleistungen 
der letzten Jahre, oder, wenn dies nicht möglich ist, durch sach- 
verständige Schätzung. Die gemessenen Fronden werden ihrem 
Werte nach in Geld veranschlagt. Den Maßstab für diese Ver- 
anschlagung bildet die Berechnung der Kosten, die dem Berechtigten 
erwachsen, wenn er die bisher durch Fronpflichtige geleistete Arbeit 
durch freie Arbeiter verrichten läßt. Dabei ist jedoch die geringere 
  

.,® Württ. G. vom 14. April 1848, vom 17. Juni und 24. August 1849, Bad. 
G. über Herrenfronen und Blutzehnten vom 28, Dez. 1831, G. vom 10. April 1848,, 
13. Februar 1851, 28. März 1852.
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Qualität der Zwangsarbeit mit in Anschlag zu bringen. Der so er- 
mittelte Jahresertrag wird kapitalisiert und das aus dieser Kapitali- 
sierung sich ergebende Resultat ist die Ablösungssumme, 

Zieehnten heißen die periodischen Sachleistungen, die in Pro- 
zenten des Ertrages ausgedrückt sind. Auch bei diesen muß zunächst 
der jährliche Wert der Leistung ermittelt werden. Dies geschieht 
durch Berechnung des Durchschnittsertrages der letzten Jahre. Dieser 
wird auf Grund der durchschnittlichen Produktenpreise zu Geld ver- 
anschlagt und die so gefundene Summe ebenfalls kapitalisiert. 

Hinsichtlich der Grundzinsen, d. h. der periodischen Sach- 
leistungen, die ihrem Gegenstande und Betrage nach feststehen, ist; 
zu unterscheiden. Sind die betreffenden Abgaben Naturalabgaben, 
so wird ihr jährlicher Wert auf Grund der durchschnittlichen Pro- 
duktenpreise berechnet und der so gefundene Betrag kapitalisiert. 
Bei Geldabgaben (Renten) kann dagegen die Kapitalisierung ohne. 
weiteres stattfinden. 

Besitzveränderungsabgaben, d. h. Abgaben, die beim 
Besitzwechsel gezahlt werden, müssen zunächst auf Grund einer Be- 
rechnung der durchschnittlichen Zeiträume, in denen sie gezahlt 
worden sind, auf ihren jährlichen Wert reduziert werden. Die auf‘ 
diese Weise ermittelte Summe wird kapitalisiert. 

Die Kapitalisierung erfolgt in den verschiedenen Staaten 
nach einem sehr verschiedenen Maßstabe. Die Kapitalsumme schwankt, 
zwischen dem 12fachen und 25fachen Betrage der ermittelten jähr- 
lichen Rente. Nach dem Willen der Beteiligten kann an Stelle der 
Geldabfindung auch eine Abfindung in Land treten, oder der Ver- 
pflichtete statt der Kapitalzahlung die Zahlung einer jährlichen Rente 
übernehmen. Im letzteren Falle liegt keine Ablösung, sondern eine- 
Verwandlung der bisherigen Reallast vor. 

Dritte Berechtigte, d. h. Personen, denen Rechte an dem. 
Grundstück zustehen, an dessen Besitz die Berechtigung zum Bezug 
der Reallast geknüpft ist, können durch ihren Widerspruch die Ab- 
lösung der Reallast nicht hindern. Für sie tritt die Entschädigung 
an die Stelle des Grundstückes. Diese ist, wenn die Pfandgläubiger- 
dies verlangen, zur Befriedigung der auf dem Grundstück lastenden 
hypothekarischen Forderungen zu verwenden und muß da, wo Lehns- 
oder Fideikommißberechtigte vorhanden sind, im Interesse dieser 
sichergestellt werden. Dem Pächter wird für die Dauer der Pacht- 
zeit als Entschädigung in der Regel der Zinsgenuß des Ablösungs- 
kapitals gewährt. 

3. Die Leitung des Ablösungsverfahrens ist in die. 
Hände der ordentlichen Verwaltungsbehörden oder in die besonderer 
Spezialbehörden gelegt worden, Im letzteren Falle bilden die untere. 
Instanz die sog. Spezialkommissionen, die sich aus einem Juristen. 

und einem Wirtschaftsverständigen zusammensetzen; über ihnen 
stehen die kollegialisch organisierten Generalkommissionen und diesen 
ist als dritte Instanz das Ministerium oder ein besonderes Kollegium 
übergeordnet*. Diesen Behörden steht die administrative Leitung der- 
  

* Eine solche Organisation besteht namentlich in Preußen, Hier fungieren,
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Ablösung und die Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten zu. Rechts- 
streitigkeiten, die über Bestand und Umfang der abzulösenden Real- 
last entstehen, sind als bürgerliche Rechtsstreitigkeiten grundsätzlich 
im Instanzenwege der ordentlichen Gerichte zu erledigen. In ein- 
zelnen Ländern ist jedoch die Zuständigkeit der Ablösungsbehörden 
auch auf diese ausgedehnt worden®. Wo Spezialbehörden für die 
Durchführung der Ablösungen bestehen, hat man sie auch nach Ein- 
richtung der Verwaltungsgerichte fortbestehen lassen ® und höchstens 
die letztinstanzliche Entscheidung dem obersten Verwaltungsgerichts- 
hofe überwiesen”. Wo dagegen die Leitung des Ablösungsgeschäftes 
und die Entscheidung der darauf bezüglichen Streitigkeiten bisher. 
den Verwaltungsbehörden überlassen war, sind diese Streitigkeiten 
auf den Weg des Verwaltungsstreitverfahrens verwiesen worden ®. 

4. Das Ablösungsverfahren beginnt mit dem Antrage auf 
Ablösung. Über diesen Antrag findet eine Verhandlung der be- 
teiligten Parteien vor der Spezialkommission oder unteren Verwaltungs- 
behörde statt, zu der auch dritte Berechtigte zugezogen werden 
können. In der Verhandlung ist zunächst das unter den Parteien 
bestehende Rechtsverhältnis festzustellen. Ergeben sich Differenzen 
darüber und können diese durch gütliche Vereinbarung nicht bei- 
gelegt werden, so sind sie zu einer besonderen Entscheidung zu ver- 
weisen. Nach Feststellung des Rechtsverhältnisses findet die Ab- 
schätzung der Reallast und die Festsetzung der Ablösungssumme 
statt. Die leitende Behörde entwirft einen Plan der Auseinander- 
  

die Generalkommissionen in administrativen Fragen als obere Verwaltungs- 
behörde gegenüber den Spezialkommissionen und bei Entscheidung von Rechts- 
streitigkeiten als Spruchbehörde erster Instanz. Ihnen ist als zweite Instanz 
ein besonderes Kollegium übergeordnet, das früher als Revisionskollegium 
bezeichnet wurde, jetzt den Namen Oberlandeskulturgericht führt, (V. wegen 
Organisation der Generalkommissionen vom 20. Juni 1817. V. wegen des Ge- 
schäftsbetriebes vom 80. Juni 1834. V. vom 22. Nov. 1844. G., betr. das Ver- 
fahren in Auseinandersetzungsangelegenheiien vom 18. Febr. 1880) neue Fassung 
vom 22. Sept. 1899. — Vgl. Holzapfel, Das Wesen des Auseinandersetzungs- 
rezesses. Verw.Arch. 16, 1; Schneider, Die ‚rechtliche Bedeutung der Re- 
zesse des sog. Verkoppelungsverfahrens im Zivilprozesse, Arch, f. öff, R. 18, 
407; Haack, Verfahren und Wirksamkeit der Auseinandersetzungsbehörden. 
1908. Vgl. auch Art. Auseinandersetzungsbehörden. Handwörterb. d. preuß, 
Verwaltg.? 1, 146. . . 

5 Diese auch durch das R.G.V.G. $ 14 Nr. 2 für zulässig erklärte Ein- 
richtung besteht namentlich in Preußen (V. vom 20. Juni 1817 88 3, 5—9). 
Jedoch ist in allen Streitigkeiten über den Bestand und den Umfang vor- 
handener Rechte, welche Gegenstand eines Prozesses hätten werden können 
und dann im ordentlichen Rechtswege zu entscheiden gewesen wären, gegen- 
über den Urteilen zweiter Instanz noch eine Revision zulässig (Kab. Ordre 
vom 15. März 1834). Über diese entschied früher das Obertribunal (V. vom 
14. Dez. 1833 8 26), an dessen Stelle seit dem 1. Oktober 1879 das Reichsgericht 
getreten ist (Kais. V. vom 26. Sept. 1879). 

° So in Preußen (L.V.G. 83 16, 23). . 
? So in Württemberg, wo der Verwaltungsgerichtshof die Berufungsinstanz 

für Entscheidungen der Ablösungs- Kommission bildet (GC. vom 16. Dez, 1876, 
Art 9, 12). Die Zuständigkeit der letzteren erstreckt sich aber nur auf Streitig- 
keiten über die Vollziehung der Ablösung, nicht auf solche über Existenz und 
Umfang bestehender Rechte. 

® In Bayern (G. vom 9. Aug. 1878 Art. 8, Nr. 11) und Hessen (G. vom 
12. Juni 1874 Art, 48 Nr. 1.).
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setzung, welcher den Parteien mitgeteilt wird und gegen den sie 
ihre etwaigen Einwendungen vorzubringen haben. Nach Erörterung 
dieser Einwendungen und einer öffentlichen Aufforderung an dritte 
Beteiligte, ihre Rechte geltend zu machen, wird der Ablösungsrezeß 
festgestellt. Dieser muß von den Parteien durch Unterschrift voll- 
zogen und von der Generalkommission oder der. höheren Verwaltungs- 
behörde bestätigt werden. 

Der Ablösungsrezeß ist ein rechtsbegründender Verwaltungs- 
akt, kein Vertrag unter den Beteiligten. Die Unterschrift der 
Parteien hat nur die Bedeutung, seine Übereinstimmung mit den in 
den früheren Verhandlungen stattgehabten Festsetzungen zu be- 
urkunden, also eine ähnliche Funktion wie die Unterzeichnung eines 
gerichtlichen Protokolls®. Der Ablösungsrezeß bewirkt die Auf- 
hebung der bisherigen Berechtigung und begründet die Verbindlich- 
keit des Verpflichteten zur Zahlung der Ablösungssumme oder Ab- 
lösungsrente.e Die Bestimmungen des Ablösungsrezesses erhalten 
durch die Bestätigung der höheren Behörde unmittelbar verbindliche 
Kraft, ihre Eintragung in die Grundbücher ist zu ihrer Wirksamkeit 
nicht erforderlich. Der Ablösungsrezeß gewährt aber einen Rechts- 
titel, auf Grund dessen eine Eintragung der durch die Ablösung 
bewirkten Rechtsveränderungen in die Grundbücher gefordert 
werden kann. 

5. Zur Erleichterung und Förderung -der Ablösungen sind vom 
Staat besondere Institute, sog. Rentenbanken oder Ablösungs- 
kassen geschaffen worden !%, Ihre Bestimmung ist den Pflichtigen 
durch sofortige Zahlung des Ablösungskapitals an den Berechtigten 
zu liberieren, und ihm die allmähliche Tilgung seiner Last zu er- 
möglichen. Die Bank zahlt dem Berechtigten das Kapital bar oder 
in verzinslichen Rentenbriefen und bezieht dafür vom Verpflichteten 
eine jährliche Rente, welche die Zinsen des Kapitals und eine kleine 
Summe zur Amortisation umfaßt. Das Rechtsverhältnis zwischen 
dem Pflichtigen und der Bank charakterisiert sich als Darlehns- 
vertrag. Streitigkeiten, die daraus entstehen, unterliegen der Ent- 
scheidung der ordentlichen Gerichte. 

Durch die moderne Ablösungsgesetzgebung und die sich daran 
anschließende Verwaltungstätigkeit sind die aus den älteren 
Wirtschaftszuständen herrührenden Reallasten im 
wesentlichen beseitigt worden. Die Ablösungsgesetzgebungen stellen 
den Grundsatz auf, daß künftighin unablösliche Reallasten nicht be- 
gründet werden dürfen. In neuerer Zeit hat aber das Institut der 
  

® Vgl. dazu Holzapfel, Verw.Arch. 16, 3. . 
10 In Preußen bestehen Rentenbanken als provinzielle Institute. G. über 

die Errichtung von Rentenbanken vom 2, März 1850. In Bayern besteht eine 
Ablösungskasse (Ablös.G. vom 4. Juni 1848 Art. 7, 25 ff), ın Sachsen eine 
Landrentenbank (G. v. 17. März 1832. Der Schluß derselben ist am 1. Okt. 
1859 erfolgt. Bekanntmachung vom 21. Jan. 1860. G., die Dauer der Land- 
renten betr., vom 25. Febr. 1888), in Württemberg eine nolösungekasse (G.G. 
vom 14. April 1848, 18. u. 17. Juni 1849, 2. Juli 1851. _ Uber den Schluß vgl. 
G. vom 16. Jan. 1871 und Bekanntmachung vom 25. Juni 1873), in Baden eine 
Zehntschuldentilgungskasse (G.G. vom 15. November 1833, 27. Mai 1836, 80. Juli 
1840, 3. Dez. 1875). 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. 16
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Reallasten wieder eine Bedeutung erlangt durch die Schaffung von 
Rentengütern, welche dem Zweck dienen sollen, die Zahl der 
kleineren Grundbesitzer zu vermehren. Ihre Herstellung ist namentlich 
durch die preußische Gesetzgebung angebahnt und gefördert worden "}, 
die bei diesen Gütern auch die Auflegung unablöslicher Renten ge- 
stattet. Soweit die Renten ablöslich sind, erfolgt ihre Ablösung nach 
Maßgabe der vorher entwickelten Grundsätze, 

b) Gemeinheitsteilungen, Zusammenlegungen, Servitutablösungen. 

1. Die Gemeinheitsteilungen verfolgen !® den Zweck, die 
sog. Gemeinheiten, welche der gemeinsamen Nutzung mehrerer 
Personen unterliegen, unter die Nutzungsberechtigten zu verteilen. 
Diese Gemeinheiten stehen aber teils im Eigentum der Mark- 
genossenschaften oder Gemeinden, und zwar entweder der 
politischen oder der neben ihnen bestehenden Real- oder Nutzungs- 
gemeinden, haben also den Charakter vonKorporationsvermögen, 
teils befinden sie sich im Miteigentum mehrerer Personen. Nach 
allgemeinen Grundsätzen sind beide Arten der Teilungen durchaus 
verschieden zu behandeln. Für die Teilung von Besitzungen, die im 
Miteigentum stehen, genügt der Antrag eines Berechtigten; 
die Auseinandersetzung ist ein privatrechtlicher Akt und erfolgt nach 
den Grundsätzen der actio communi dividundo, Nur die Teilungen 
von Korporationsvermögen sind (Gemeinheitsteilungen im 
eigentlichen Sinne des Wortes; sie erfordern einen Beschluß der 
Korporationsorgane in den verfassungsmäßig vorgeschriebenen 
Formen. Die deutschen Gesetzgebungen unterscheiden oft nicht 
scharf zwischen beiden Arten der Gemeinheitsteilungen, sondern 
stellen für beide dieselben Grundsätze auf. Einige vom Standpunkte 
des Miteigentums ausgehend, sehen in allen Fällen den Antrag eines 
Berechtigten für genügend an, um eine Teilung oder wenigstens die 
Ausscheidung des Anteils des Betreffenden herbeizuführen. Andere, 
die sich auf den Korporationsstandpunkt stellen, fordern Majoritäts- 
beschlüsse, mitunter eine erhöhte Majorität von 2/s oder 8/4 der 
Stimmen. Noch andere, die zwar den Gesichtspunkt des Korporations- 
eigentums einnehmen, aber weniger die privatrechtliche Berechtigung 
der Korporation als das Landeskulturinteresse im Auge haben, lassen 
die Zustimmung von !/s oder !/4 der Beteiligten genügen. Die Stimmen 
werden nach Personen oder nach der Größe der Berechtigungen oder 
  

1 Preuß.-G. über Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums in den 
Provinzen Westpreußen und Posen, vom 20. März 1908, durch welches das G, 
betr. die Beförderung deutscher Ansiedlungen in den Provinzen Westpreußen 
und Posen, vom 26, April 1886 in der Fassung, die es durch die Gesetze vom 
20. April 1898 und 1. Juli 1902 erhalten hat, abgeändert ist. 

‚. Für das geltende Recht vgl. die Artikel Feldbereinigungen, Flur- 
bereinigungen, Gemeinheitsteilungen (Zusammenlegungen, Servitufena lösungen) 
V.R.W. 1, 380, 424, 548 (von verschiedenen Verfassern); Großmann, Art. Ge- 
meinheitsteilung H.d.St.3 4, 628; Dankelmann, Die Ablösung nd Regelung u 
der Waldgrundgerechtigkeiten 2 Bde. 1880, &8. Endres, H.d.St.® 4, 428; 
Gierke 2, 671.
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der, Grundstücke, an welche die Berechtigungen geknüpft sind, be- 
rechnet, Ä 

Die Teilungen sind Realteilungen, d.h. jedem Berechtigten 
wird sein Anteil in Land ausgeschieden; kleinere Differenzen können 
durch Zahlung von Geld ausgeglichen werden. Den Maßstab für 
die Verteilung bildet die Größe der Berechtigung. Weil sich diese 
jedoch oft schwer feststellen läßt, so wird an ihrer Stelle bei Weide- 
erechtigungen auch die Größe des Viehstandes des Berechtigten, 

und wo die Berechtigungen den Charakter von Realrechten haben, 
der Umfang des Grundbesitzes, an den die Berechtigung geknüpft 
ist, als Maßstab angenommen. 

Die Verwaltungsakte, welche die Gemeinheitsteilungen bewirken, 
haben zugleich den Charakter von rechtsbegründenden ‘und 
rechtsaufhebenden Verfügungen. Bei Gemeinheitsteilungen 
im eigentlichen Sinne findet eine Verwandlung von Korporations- 
vermögen in Privateigentum statt; bei Teilung von Grundstücken, 
die sich im Miteigentum befinden, tritt an Stelle des bisherigen Mit- 
eigentums am ganzen Grundstück das alleinige Eigentum an einem 
Teile desselben. . 

2. Die Zusammenlegung der Grundstücke (Separation, 
Verkoppelung, Arrondierung, Feld- oder Flurbereinigung) verfolgt 
den Zweck, die Gemengelage der Grundstücke durch eine Neuordnung 
der Eigentumsverhältnisse der betreffenden Flur zu beseitigen. Sie 
erstreckt sich nur auf Grundstücke landwirtschaftlicher Benutzung, 
also Äcker und Wiesen, außerdem auf kleinere Waldparzellen. Das 
Ziel der Zusammenlegung wird erreicht, indem man die Gesamtheit 
der Grundstücke einer Flur als eine Masse behandelt, aus der für 
den Einzelnen der Grundbesitz in möglichst zusammenhängender und 
für die Bewirtschaftung günstiger Lage ausgesondert wird. Diese 
Aussonderung erfolgt nach dem Grundsatze, daß jedem Grundbesitzer 
für das Land, das er inne gehabt und in die gemeinsame Masse 
eingeworfen hat, jedenfalls Grundstücke, welche den gleichen Wert 
repräsentieren, soweit möglich aber auch Grundstücke gleicher 
Gattung, gleicher Größe und gleicher Güte zurückgegeben werden. 
Kleinere Differenzen werden in Geld ausgeglichen. 

Die Zusammenlegung erfordert die Zustimmung eines ge- 
setzlich bestimmten Teiles der beteiligten Grundbesitzer. 
Viele Gesetze lassen eine zwangsweise Zusammenlegung der Grund- 
stücke nur dann zu, wenn sich die Majorität der beteiligten Stimmen 
dafür erklärt; vereinzelt wird sogar eine erhöhte Majorität von 2/s 
oder ®/ der Stimmen für notwendig erachtet. Andere Gesetze sehen 
dagegen schon die Zustimmung von a, !js oder !/s der Stimmen für 
genügend an, um die Teilung zu beschließen. Die Berechnung der 
Stimmen erfolgt teils nach Personen, teils nach der Größe der von 
ihnen besessenen Grundstücke oder der von diesen entriohteten Steuern, 
in der Regel nach einem gemischten System, bei dem beide Gesichts- 
unkte berücksichtigt werden. Personen, denen dingliche Rechte an 

den betreffenden Grundstücken zustehen, können gegen die Zusammen- 
legung keinen Widerspruch erheben, 

Die Zusammenlegung bewirkt ebenso wie die Gemeinheitseilung 
16*
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einen Eigentumsübergang; dieser Eigentumsübergang ist aber 

keine Verwandlung von Korporationseigentum in Privateigentum, 
sondern eine Übertragung von Privateigentum auf einen anderen 
Privateigentümer. Die bei der Zusammenlegung vorkommenden Ver- 
waltungsakte haben den Charakter von rechtsaufhebenden und 
rechtsbegründenden Verfügungen. Da jeder Grundeigen- 

tümer für das in die gemeinsame Masse eingeworfene Grundeigentum 
eine Entschädigung in den Grundstücken erhält, die er aus ihr 

zurück empfängt, so erscheint die zwangsweise Zusammenlegung 
als eine Enteignung. Sie unterscheidet sich jedoch von gewöhn- 
lichen Expropriationen dadurch, daß 1. sie in erster Linie im Privat- 

interesse der beteiligten Grundbesitzer stattfindet und das öffentliche 
Interesse dabei nur mittelbar in Betracht kommt; 2. die Anordnung 

nicht durch Ausspruch eines staatlichen Organes, sondern durch 
Beschluß der Beteiligten erfolgt, 3. die Entschädigung nicht in Geld, 
sondern regelmäßig in Land gewährt wird. Das Land, welches der 

beteiligte Grundbesitzer bei der Zusammenlegung erhält, tritt in 
rechtlicher Beziehung an die Stelle desjenigen, das er in die Masse 
eingeworfen hat; dies gilt namentlich hinsichtlich der an ihm be- 
stehenden dinglichen Rechte, insbesondere der Pfandrechte und der 

auf ihm lastenden öffentlichen Abgaben. 
3, Die Servituten, namentlich Wald- und Weide- 

berechtigungen, sind teils aufgehoben, teils für ablösbar erklärt 
worden. Eine Aufhebung ohne Entschädigung ist bei gegenseitigen 
Weideberechtigungen, also da, wo dieselben Personen gleichzeitig 
Berechtigte und Verpflichtete sind, möglich. Eine Ablösung wird 
da notwendig, wo sich verschiedene Personen als Berechtigte und 
Verpflichtete gegenüber stehen. Diese Ablösung hat denselben 
Charakter wie die Ablösung der Reallasten; sie ist eine Aufhebung 
gegen Entschädigung, also eine Enteignung. 

DasProvokationsrecht steht entweder nur den Verpflichteten 
oder den Berechtigten und den Verpflichteten zu. Zusammen- 
hängende Weideberechtigungen können nur gemeinsam, d.h. gleich- 
zeitig für alle Berechtigten oder für alle dem Weiderecht unter- 
liegenden Grundstücke abgelöst werden. In diesem Falle wird eine 
gesetzliche Vorschrift notwendig, unter welchen Voraussetzungen die 
Ablösung gegen den Widerspruch einzelner Berechtigter zwangsweise 
durchgeführt werden darf. Die Bestimmungen hierüber sind ebenso 
verschieden wie die bei Gemeinheitsteilungen und Zusammenlegungen 
vorkommenden. Zum Teil wird Majorität, ja selbst erhöhte Majorität 
gefordert, zum Teil die Zustimmung einer geringen Zahl von Stimmen 
für ausreichend erachtet. Die Berechnung der Stimmenzahl erfolgt 
nach Personen, nach der Größe der Grundbesitzungen und Be- 

rechtigungen, meistens nach einem gemischten System. 
Die Berechnung der Entschädigung geschieht nach dem 

Grundsatze, daß dem Berechtigten der Ertrag zu ersetzen ist, den 
er bei wirtschaftlicher Benutzung aus der Servitut hätte ziehen 
können. Dieser Ertrag wird in seinem jährlichen Durchschnittswerte 
durch Sachverständige festgestellt und die so gefundene Summe 
kapitalisiert.
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4. Gemeinheitsteillungen, Zusammenlegungen und Ablösungen 
von Servituten können gesondert durchgeführt, können aber auch 
— und dies ist die Regel — miteinander verbunden werden. 

Die Leitung dieser Angelegenheiten liegt denselben 
Behörden ob, die für die Durchführung der Ablösungen bestellt 
sind. Sie haben alle Verwaltungsbefugnisse auszuüben und die auf die 
Auseinandersetzung bezüglichen Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden. 
Streitigkeiten über den bestehenden Rechtszustand gehören vor die 
ordentlichen Gerichte, sofern sie nicht durch ausdrückliche gesetz- 
liche Vorschriften den mit der administrativen Leitung betrauten 
Behörden überwiesen sind !%, 

... Das Verfahren beginnt mit dem Antrage eines Beteiligten. 
Über diesen ist zunächst in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise 
Beschluß zu fassen. Sodann werden die den Beteiligten zugehörigen 
Grundstücke und zustehenden Berechtigungen festgestellt. Das in 
Frage kommende Land wird bonitiert, d. h. seinem Werte nach ab- 
geschätzt. Die leitende Behörde entwirft einen Auseinandersetzungs- 
plan, der öffentlich bekannt gemacht werden muß und gegen den 
die Beteiligten Einspruch erheben können. Nachdem die Ein- 
wendungen im Instanzenwege der Behörden erledigt sind, wird der 
Auseinandersetzungsrezeß aufgestellt, von den Beteiligten unter- 
schrieben und durch die höhere Behörde bestätigt. Dieser Rezeß 
hat ebenso wie der Rezeß, der bei Ablösungen aufgestellt wird, den 
Charakter eines Verwaltungsaktes, es ist kein Vertrag unter 
den Beteiligten. Durch ihn werden alle in Frage stehenden Rechts- 
veränderungen, insbesondere der Eigentumsübergang und die Auf- 
hebung dinglicher Rechte bewirkt; sie bedürfen zu ihrer Wirksam- 
keit keiner Eintragung in die Grundbücher. Doch gibt der Rezeß 
einen Titel, auf Grund dessen die Eintragung gefordert werden kann. 

3. Genehmigung von Rechtsgeschäften über Grund- 

besitz durch Verwaltungsorgane. 

8 56. 
Der Verkehr mit Grundstücken unterliegt den Vor- 

schriften des Privatrechtes. Gegenstand des Verwaltungsrechtes ist 
er nur insoweit, als im Interesse der Erhaltung eines bestimmten 
Maßes des Grundbesitzes gewisse Rechtsgeschäfte der Bestätigung 
der Verwaltungsbehörden unterworfen sind, Zu diesen ge- 

hören die Errichtung von Familienfideikommissen!, die 

18 Dies ist namentlich in Preußen der Fall, wo die Zuständigkeit genau 
so wie bei den Ablösungen geregelt ist, In Bayern besteht im Ministerium 
des Innern eine Flurbereinigungs-Kommission (Flurber.G. Art. 17), ebenso in 
Württemberg eine besondere Zentralstelle (Feldber.G. Art. 18). In Baden liegt 
die obere Leitung in den Händen der Direktion für Wasser- und Straßenbau 

. vom 21. Mai 1886 $ 1), Gegen die Entscheidurgen dieser Behörden steht 
in gewissen Fällen Berufung an den Verwaltungsgerichtshof zu (Bayr- Flurber. 
G. Art. 95, Württ. Feldber.G. Art. 46, Bad. G. vom 14. Juni 1884, $ 3, Nr. 28-30). 

ı Nach E.G. z. B.G.B. Art. 59 bleiben die landesrechtlichen Bestimmungen 
über Familienfideikommisse unberührt. — Vgl. Gierke, Art. Fideikommisse 
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nach den deutschen Landesgesetzgebungen einer landesherrlichen 

oder einer gerichtlichen Bestätigung bedarf, und die Rechtsgeschäfte, 
durch die eine Teilung von Grundstücken, namentlich von 
zusammengelegten Grundstücken unter ein bestimmtes Maß bewirkt 
wird ?. 

Das preußische Recht hat außerdem ein besonderes Verwaltungs- 
verfahren ausgebildet, durch das bei Grundstücksteilungen die öffent- 
lichen Lasten verteilt werden®, 

4, Vermarkung von Grundstücken. 

8 57. 

Die Vermarkung der Grundstücke ist die Setzung von 
Grenzsteinen zwischen zwei Grundstücken!. Die Vornalme einer 
derartigen Vermarkung kann der Vereinbarung der beteiligten Grund- 
besitzer überlassen sein, die sie durch von ihnen beauftragte Privat- 

ersonen ausführen lassen. In diesem Falle bedarf es keiner gesetz- 
lichen Regelung des Gegenstandes. Die Vermarkung kann aber auch 
als eine besondere Aufgabe der staatlichen Verwaltung betrachtet 
werden. Wo dies der Fall ist, sind in den einzelnen Gemeinden 
besondere Organe, Steinsetzer? oder Feldgeschworene?, bestellt, die 
auf Aufforderung der Beteiligten die Setzung von Grenzsteinen vor- 

zunehmen haben. Ihre Tätigkeit hat den Charakter einer be- 
urkundenden Verwaltungstätigkeit, sie haben daher die Ver- 
markung nur da vorzunehmen, wo die Grenzen durch Urkunde, 
richterliches Urteil oder Vereinbarung der Parteien 'feststehen. 
Streitigkeiten über dieselben sind zur Entscheidung der Gerichte zu 
verweisen. In der Regel ist jeder Beteiligte befugt, die Vornahme 
der Vermarkung auf gemeinschaftliche Kosten zu verlangen. 
  

(Geschichte und Rechte) H.d.St.? 4, 104, (Literatur). Ramdohr, Das Familien- 
fideikommiß im Gebiet des preuß. Allgemeinen Landrechts 1909 (mit Abdruck 
der Materialien, auch des vorläufigen preuß. Entwurfs von 1903). 

® Kurhess. V, betr. die Übergänge des Grundeigentums, vom 17. Juni 1828 
& 7. Sächs.-G., die Teilbarkeit des Grundeigentums betr., vom 30. Nov. 1848, 
Bad. G., die gesetzliche Unteilbarkeit der Liegenschaften betr., vom 6. April 
1854. Hess. Feldberein.G. vom 28. Sept. 1897. Art, 41, 

‚. ® Preuß. G., betr. die Verteilung der öffentlichen Lasten bei Grundstücks- 
teilungen und die Gründung neuer Ansiedlungen in den Provinzen Preußen, 
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen vom 25. Aug. 
1876, in der Provinz Hannover vom 4. Juli 1887, in Schleswig-Holstein vom 
13. Juni 1888. 

‚3 BG.B. $ 919 regelt die Errichtung fester Grenzzeichen und deren 
Wiederherstellung, die Ärt der Abmachung und das Verfahren bestimmt sich 
nach Landesrecht, Enthält dieses keine Vorschriften, so entscheidet der Orts- 
gebrauch. 

2 Bad. G. vom 20. April 1854, die Sicherung der Gemarkungs-, Gewann- 
und Bigontumsgrenzen betr., Dienstenweisung der Steinsetzer von 1904. 

® Bayr. G. vom 90. Juni 1900 über die Abmarkung der Grundstücke; Feld- 
geschworenenordnung von 1900,
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1. Landwirtschaft”. 

8 58, 
I. Landwirtschaft im weiteren Sinne bezweckt die Er- 

zeugung nutzbarer Pflanzen und tierischer Produkte, In dieser Be- 
deutung umfaßt sie auch die Forstwirtschaft ®. 

Der Förderung der Landwirtschaft dient, da ihre Gestaltung 
von den Verhältnissen des Grundbesitzes abhängig ist, in erster 
Linie die Ordnung der Agrarverhältnisse®. In zweiter Linie ist die 
Förderung von Bodenverbesserungen, die Einführung besserer Wirt- 
schaftsmethoden zu nennen‘. Die Verwaltung kann die Grund- 
besitzer nur mittelbar unterstützen, indem sie die dafür erforderlichen 
Mittel und Bedingungen herstellt®. Dies geschieht durch die Sorge 
für landwirtschaftliches Kredit- und Bildungswesen, durch die Hebung 
des landwirtschaftlichen Vereinswesens, durch die Errichtung von 
Landwirtschaftskammern ®, durch die Beförderung genossenschaftlicher 
Organisation’. Eine Förderung der Landwirtschaft bezwecken auch 
die Musterwirtschaften und landwirtschaftlichen Versuchsstationen, 
deren Verhältnisse jedoch zu einer besonderen rechtlichen Regelung 
keine Veranlassung geben. 

Eines Schutzes bedarf die Landwirtschaft gegenüber rechts- 
widrigen Eingriffen von Personen und gegenüber schäd- 
lichen Natureinwirkungen, insbesondere gegenüber den durch 
Insekten bewirkten Zerstörungen der Pflanzungen. 
  

ı Loening S. 849; Wohltmann, Art. Landwirtschaft H.d.St.® 6, 349. 
2 .8& 59. 
u vol 55. — Die innere Kolonisation bezweckt, Ansiedlungen von 

Bauern, "Handwerkern und Arbeitern zu ermöglichen und zu erhalten und die 
Kultivierung von Ödländereien und Mooren durchzuführen. 

4 Rechtsentwicklung: Unter der Herrschaft des älteren Flursystems 
‚stand die Vornahme der landwirtschaftlichen Arbeiten nicht ım Be- 
lieben des Einzelnen. Die Bewirtschaftung der Grundstücke wurde wegen 
ihrer Gemengelage durch Gemeindebeschluß eregelt; die Landwirtschaft 
bildete also einen wesentlichen und regelmäßigen Gegenstand der Verwaltungs- 
tätigkeit. Seitdem durch die Zusammenlegungen der Grundstücke der frühere 
Zustand beseitigt ist, richtet sich die Bewirtschaftung der Ländereien lediglich 
nach dem Ermessen des einzelnen Grundbesitzers. Die Verwaltung beschränkt 
sich darauf, durch allgemeine Maßregeln die Landwirtschaft zu fördern und 
ihr Schutz gegen Gefahren zu gewähren. . 

5b Rosin? S, 242, bezeichnet als „landwirtschaftliche Polizei“ den Zweig 
der Polizeiverwaltung, der sich auf den Schutz und die Förderung des land- 
wirtschaftlichen Betriebes bezieht. Sie wird der „Landwirtschaftspflege” gegen- 
über dadurch charakterisiert, daß sie zur Drreichung des ihnen beiden gemein- 
schaftlichen Zieles in einer die persönliche Handlungsfreiheit des Einzelnen 
beschräukenden Weise wirkt und sich eventuell durch Zwang realisiert. 

i .$ 528. 
1 Derarlige Genossenschaften bestehen namentlich für Bewässerungen und 

Entwässerungen. Sie können aber auch für Meliorationszwecke und sonstige 
im Interesse der Landwirtschaft liegende Einrichtungen gebildet werden. 
Eine eingehende gesetzliche Regelung haben die Rechtsverhältnisse dieser 
-Genossenschaften gefunden durch das französ. G. vom 21. Januar 1865 mit dem 
‚elsaß-lothr, G. vom 11. Mai 1877 und das hess. G., die Landeskulturgenossen- 
schaften betr., vom 30. Sept. 1899.
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Die Vorschriften über rechtswidrige Handlungen von 
Personen enthalten die Feld- und Flurpolizeiordnungen?®. 
Sie beziehen sich auf Beschädigungen, die Grundstücke, Pflanzungen 
und Bodenfrüchte durch Personen oder unbeaufsichtigtes Vieh er- 
leiden, und auf Entwendung von Produkten. Ihre Vorschriften sind 
strafrechtlicher und privatrechtlicher Natur, sie enthalten Straf- 
bestimmungen, regeln die Pflicht der Entschädigung gegenüber dem 
beschädigten Grundbesitzer und räumen diesem das Recht eigen- 
mächtiger Pfändung ein. Für den Feld- oder Flurschutz sind be- 
sondere Beamte, Feld- oder Flurhüter, vorhanden, deren An- 
stellung durch die Gemeinden oder durch einzelne Grundbesitzer 
erfolgen kann. Außer den angestellten Personen können aber auch 
andere Gemeindemitglieder mit der Handhabung von Feld- und Flur- 
schutz betraut werden (sogenannte Ehrenfeldhüter), Die Feldhüter 
besitzen den Charakter exekutiver Polizeiorgane. Sie haben die 
Einhaltung der feld- und flurpolizeilichen Vorschriften zu überwachen 
und sind mit den erforderlichen administrativen Zwangsmitteln aus- 
gestattet; insbesondere steht auch ihnen das Recht der Pfändung 
zu. Die Aburteilung der Feld- und Flurvergehen ist Sache der 
Gerichte. Die Landesgesetzgebungen sind nach den Bestimmungen 
der Reichsstrafprozeßordnung befugt, anzuordnen, daß Forst- und 
Feldrügesachen durch die Amtsgerichte ohne Zuziehung von Schöffen 
und in einem besonderen Verfahren verhandelt und entschieden 
werden®. Von dieser Befugnis haben die Landesgesetzgebungen in 
umfassender Weise Gebrauch gemacht. 

Auf den Schutz gegen schädliche Insekten!? beziehen sich 
ältere Vorschriften, welche die Verpflichtung zum Lesen der Raupen 
betreffen und meist lokaler Natur sind!!, In neuerer Zeit haben 
namentlich das Auftreten des Koloradokäfers!? und der San- 
Jos&e-Schildlaus!® Veranlassung zu gesetzlichen Maßnahmen ge- 

  

® Die Bestimmungen zur Handhabung der Feldpolizei sind in ver- 
schiedenartigen Gesetzen enthalten; man vergleiche: Preuß. Feld- und Forst- 
olizeigesetz vom 1. April 1880. Bayr. Pol.Str.G.B. Art. 112—123, A.G. z. 
.G.B. Art. 162; G. vom 12. Mai 1898. Sächs. Forst- und Feldstrafgesetz vom 

26. Febr. 1909. Württ. G. vom 27. Dez. 1871 Art. 34—36. G. vom 12. Aug. 
1879 Art. 7. Bad. Pol,Str.G.B. Art. 143 u. 144, Hess. Feldstrafgesetz vom 
13. Juli 1904. Els.-Lothr. G., betr. die Bestrafung der Zuwiderhandlungen 
gegen die Feld- und Flurpolizei, vom 30. März 1887. Feldpolizeistrafgesetz. 
vom 25. Apnil 1888. Verl. E. Meier, Feldpolizeiverordnungen R.L. 1, 808. 
Hermes-Holtz, Art. Feldpolizei W® 1, 768; Loening H.d.St.® 4, 71. 
Vgl. auch $ 5919, 

° E.G. zur R.Str.P.O. 8 3. 
10 Vgl. 8 60%. Der Schutz nützlicher Vogelarten erfolgt vorwiegend im 

Interesse der Landwirtschaft. 
11 R.St.G.B. 8 368 Ziff. 2. 
12 Hess. G., Maßregeln gegen den Koloradokäfer betr., vom 11. Juni 1879. 

Braunschw. G., den Schutz des Kartoffelbaues gen die Verbreitung des 
Koloradokäfers betr., vom 28. März 1872. Oldenb. G., betr. Tragung der Kosten: 
der Vertilgung des Koloradokäfers, vom 25. März 1879. 

13 Der Verbreitung der San Jose-Schildlaus wurde durch Einfuhr- 
beschränkungen von Obst gegenüber Amerika, Japan, Australien, China, Hawai 
entgegengetreten. Vgl. Hue de Grais $ 3522,



Landwirtschaft. 8 58. 249 

eben. Weitgehende Bestimmungen bestehen über die Bekämpfung 
er Reblaus '%, Ä 

II. Die Verwaltungsmaßregeln, die sich auf die Viehzucht 
beziehen 15, kommen in der Beschaffung von gutem Zuchtvieh 
durch staatliche Anstalten oder durch Überwachung der den Ge- 
meinden und Privaten gehörenden Zuchttiere zum Ausdruck, 

Für die Beförderung der Pferdezucht! bestehen staatliche 
Hauptgestüte und Landesgestüte zur Züchtung von Pferden und 
zur Unterhaltung von Hengsten. Zur Bedeckung der Stuten dürfen 
nur die Hengste der Landesgestüte und die im Besitze von Privat- 
ersonen befindlichen Hengste verwandt werden, die nach einer vor- 

herigen Untersuchung für geeignet erklärt sind (sogenannte Körung). 
Die Untersuchung geschieht durch Kommissionen von Sachverstän- 
digen (Körungskommissionen), Für die als geeignet befundenen 
Hengste werden Körscheine oder Beschälpatente ausgestellt 
und dem Besitzer des Hengstes die Erlaubnis erteilt, ihn zum Be- 
decken zu verwenden !’. Das Umherziehen mit Hengsten zur Be- 
deckung von Stuten kann durch die Landesregierungen untersagt 
oder Beschränkungen unterworfen werden ®®, 

Die Sorge für das Zuchtvieh, namentlich bei Rindvieh und 
Schweinen, ist regelmäßig eine Gemeindelast; es werden auch 
Verbände der beteiligten Viehbesitzer für diesen Zweck gebildet !®, 
Für die Zuchttiere ist ebenfalls meist eine Körung vorgeschrieben. 
  

14 Intern. Reblauskonvention vom 3. Nov. 1881. Deklarat. vom 15. April 
1889. — R.G., betr. die Bekämpfung der Reblaus vom 6. Juli 1904 (R.G.Bl. 
S. 261). Komment. von Galli in Stengleins Nebenges.* 1, 357; Loening, 
Art. Bekämpfung der Reblaus H.d.St.® 7, 19; Hermes, Art. Reblaus wı3. 
329. — Eine Zusammenstellung der landesgesetzlichen Ausführungsbestimmungen 

ibt Loening H.d.St,3 7, 19. — Alle Rebpflanzungen unterliegen amtlicher 
eaufsichtigung; es haben regelmäßige Untersuchungen der Rebstöcke statt- 

zufinden. Die zuständigen Behörden haben durch geeignete Maßregeln (Des- 
infektion, Anbauverbote, Verkehrsbeschränkungen new) der Verbreitung der 
Reblaus vorzubeugen und festgestellte Verseuchungen zu unterdrücken. Ver- 
dächtige Erscheinungen sind der Ortspolizeibehörde anzuzeigen. Für den 
Rebenhandel besteht die Pflicht genauer Buchführung und der Auskunfts- 
erteilung an die Behörden. 

15 Über die Bekämpfung der Tierseuchen MR 44. 
18 Dammann-Steiger, Art. Beschälwesen (Körordnungen) W?1, 420; 

Thomsen, Art. Gestütswesen H.d.St.® 4, 738.  _ 
17T In Preußen bestehen Körordnungen für die einzelnen Provinzen. Vgl. 

Hue de Grais 8 373%. Über Bayern vgl. Seydel 8, 346. Seydel-Graß- 
mann S. 317. Bayr. Pol.Str.G. Art. 148. Bayr. Körordnung vom 26. März 

1881. V. vom 8. Juni 1890. Württ. Pol.Str.G.B. Art. 38; Beschälordnung vom: 
18. Febr. 1906. Bad. G. vom 9. April 1880. Elsaß-Lothr. G. vom 5. April 
1880. — Die Pferdezucht wird u. a. auch durch Prämiierung von Zuchthengsten, 
Mutterstuten und Fohlen, durch staatliche Beihilfen an Zuchtvereine und Preise 
für Pferderennen gefördert. 

18 Gew.O. 8 56b. 
19 In Preußen ist die Pflicht der Landgemeinden zur Stierhaltung durch 

Gesetze für die Provinzen besonders geregelt. vol. die Zusammenstellung bei 
Hue de Grais $ 531%; Bayr. G. betr. die Haltung und Körung der Zucht- 
stiere vom 13. Aug. 1910; Bad. G. vom 12. Mai 1896.
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IH. Forstwirtschaft. 

8 59. 
Die Forstverwaltung umfaßt die Verwaltung der Staatsforsten 

und die staatliche Aufsicht über die Forsten von Gemeinden, Kor- 
porationen und Privatpersonen ?, 

Die Verwaltung der Staatsforsten ist die Verwaltung 
eines staatlichen Vermögensobjektes, dessen Erträge im Interesse des 
Staates verwendet werden sollen und bildet einen Teil der staatlichen 
Finanzverwaltung. Bei der Verwaltung der Staatsforsten sollen 
jedoch keinesfalls nur finanzielle, sondern auch volkswirtschaftliche 
Motive maßgebend sein, Die leitenden Grundsätze entbehren einer 
gesetzlichen Fixierung und beruhen auf Instruktionen der höheren 
Verwaltungsorgane. Die obere Leitung steht dem Finanzministerium 
oder dem Ministerium für landwirtschaftliche Angelegenheiten zu. 
Die Bewirtschaftung der Forsten erfolgt durch ein besonderes, 
berufsmäßig ausgebildetes Personal. Zum Zweck der Bewirt- 
schaftung sind die gesamten Forsten in Abteilungen (Reviere) geteilt. 
Hinsichtlicb ‘der Organisation der Forstverwaltung werden zwei 
Systeme unterschieden: das sog. Oberförstersystem, nach 
welchem den für die einzelnen Abteilungen bestellten Beamten (Ober- 
förstern) die selbständige Bewirtschaftung ihrer Reviere zusteht, und 
das Revierförstersystem, nach welchem die Wirtschaftspläne 
von der höheren Behörde festgestellt werden, während die lokalen 
Beamten (Revierförster) nur die Ausführung zu übernehmen haben®, 

Die Bewirtschaftung der Forsten, die sich im Eigentum von 
Gemeinden, Korporationen oder Privatpersonen befinden, 
unterliegt im öffentlichen Interesse vielfachen Einschränkungen. Der 
Inbegriff dieser Beschränkungen wird als Forstwirtschafts- 
polizeirecht bezeichnet. Die Forstwirtschaftspolizei bildet einen 
Teil der Forstpolizei. Die Aufrechterhaltung der forstpolizeilichen 
Vorschriften ist den staatlichen Forstbehörden oder den ordentlichen 
Verwaltungsbehörden unter Assistenz von Forstbeamten übertragen. 

In bezug auf Gemeinde- undKorporationswaldungen, 
mit denen auch die Waldungen der Stiftungen gleich behandelt 
werden, bestehen zwei Systeme. In einigen Ländern hat sich das 
  

ı Loening 8. 431; Helferich-Grasser, Forstwirtschaft H.P.Ö.+ 2, 
I. 263; Schwappach, Art, Forstwesen W? 1, 815; Jontsch, Art. Forsten, 
Wörterb. d. Volksw.® 1, 908; Endres, Forstpolitik 1905; Art. Forsten 
H.d.St.® 4, 379; Graner, Forstgesetzgebung und Forstverwaltung 1892; 
Gierke 2, 671; Hübner 8 89; v. Stengel, Rechtsenzyklopädie für Forst- 
männer? 1908, 

® Rechtsentwicklung: Die Rechtsverhältnisse der Forsten sind im 
Laufe des 19. Jahrhunderts in den meisten deutschen Staaten Gegenstand ein- 
gehender gesetzlicher Regelung geworden. Die sich mehr und mehr ont- 
wickelnde Forstwissenschaft hat zugleich wesentliche Verbesserungen in der 
forstwissenschaftlichen Verwaltung zu Folge gehabt. Nach E.G. zum R.Str.G.B. 

2 sind die Vorschriften des Landesstrafrechts über strafbare Verletzungen 
er Fischerei-, Jagd-, Forst- und Feldpolizeigesetze und über den Holz-(Forst) 

diebstahl in Kraft geblieben. 
?Schwappach W.? 1, 835.
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sog. Beförsterungssystem erhalten, nach welchem die Bewirt- 
schaftung aller dieser Waldungen durch die staatlichen Forstbeamten 
erfolgt*. In den meisten Ländern dagegen steht die Bewirtschaftung 
der Gemeinde-, Korporations- und Stiftungswaldungen ® den Gemeinde- 
und Korporationsorganen, bzw. Stiftungsverwaltungen zu; der Staat 
übt nur die Aufsicht darüber aus. Diese kann sich auf eine all- 
gemeine Vermögensaufsicht®, namentlich ein Zustimmungerecht bei 
Rodungen und Veräußerungen beschränken oder, was jetzt die Regel 
ist, sich darin äußern, daß die Bewirtschaftung der betreffenden 
Waldungen nach Wirtschaftsplänen erfolgt, die von der Re- 
gierung genehmigt sind’. Die Erteilung dieser Genehmigung ist ein 
Akt der staatlichen Aufsicht über Kommunalverbände, Korporationen 
und Stiftungen. Zur Ausführung der Betriebspläne haben die Ge- 
meinden, Korporationen und Stiftungsverwaltungen die nötige Zahl 
von technisch gebildeten Forstbeamten anzustellen; sie haben außer- 
dem für das erforderliche Schutzpersonal zu sorgen. Auch können 
die Gemeinden angehalten werden, im Interesse der Landeskultur, 
nötigenfalls unter Gewährung von Staatsunterstützung, unkultivierte, 
zu landwirtschaftlicher Nutzung nicht geeignete Grundstücke mit Holz 
anzubauen 3, 

Den Privatpersonen ist hinsichtlich ihrer Waldungen eine 
freiere Bewegung gestattet. Sie haben das Recht, ihre Forsten selbst 
und nach Betriebsplänen, die einer staatlichen Genehmigung nicht 
unterliegen, zu bewirtschaften®. Eine Einwirkung des Staates findet 
  

4 Dieses besteht auf Grund alter Bestimmungen in einem Teile der Pro- 
vinzen Hannover und Hessen-Nassau, in Hohenzollern, in einzelnen Teilen 
Bayerns, in Baden, Hessen, Elsaß-Lothringen, Waldeck, Braunschweig, Rudol- 
stadt, Altenburg, Birkenfeld. Vgl. Helferich-Graner H.P.Oe.* 2, I, 312; 
Endres H.d.St.34, 421: Endres, Forstpolit. S. 489. Die Staatsforstverwaltun 
kann dann wie über Staatsforsten verfügen, gemischte Bezirke aus Staats- un 
Gemeindeforsten oder reine Kommunalbezirke bilden. Die Gemeinden zahlen 
eine Beförsterungsgebühr an die Staatskasse. (Über deren Bemessung Endres, 
Forstpolit. S. 455.) Ausnahmsweise ist es Körperschaften mit ausgedehntem 
Wealdbesitz gestattet, ihre Forstbeamten, die der staatlichen Genehmigung 
bedürfen, selbst zu wählen. — Über die Vorteile der Beförsterung durch die 
‚Gemeinden vgl. Endres, Forstpolitik S. 439. . 

5 Im weiteren Sinne werden unter Korporationswaldun en alle Nicht- 
staatswaldungen verstanden, die im Eigentum (Öffentlich rechtlicher) juristischer 
Personen sich befinden und unter staatlicher Aufsicht stehen, mithin die 
Gemeinde-, Stiftungs- und sonstigen Körperschaftswaldungen, Über die 
Bezeichnung der Korporations- oder Körperschaftswaldungen in den Landes- 
gesetzen vgl. Endres, Forstpolit. S. 452. 

8 Die Vermögensaufsicht besteht in Sachsen, Oldenburg, mit Ausnahme 
von Birkenfeld und Lübeck, Schleswig-Holstein, dem größeren Teile von 
Hannover, Lauenburg, Frankfurt a. M., Mecklenb.-Strel,, Lippe, Reuß &, u. j, L. 
Vgl. Endres, H.d.St.® 4, 421. , . . 

? Die technische Betriebsaufsicht besteht in den dstlichen preußischen 
Provinzen, in der Rheinprovinz, in Westfalen, Teilen von Hannover, Sachs.- 
Mein., Mecklbg.-Schwerin, Sachs.- Weimar, Fürstentum Lübeck, Schwarzb - 
Sondershausen, Sachs.-Kobg. und Gotha. Schwappach, W.® 1, 826. 

& Preuß. G. vom 14, August 1876 & 8, 9. — Über die gesetzliche Regelung 
der Teilung und über den Verkauf der Gemeindewaldungen vgl. Endres, Forst- 
polit. 465, 468. 

® Ausgenommen in Schwarzbg.-Sondershausen,
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nur statt, um übermäßige oder schädliche Verminderungen des Wald- 
bestandes zu verhindern!‘ Auch in dieser Hinsicht bestehen ver- 
schiedene Systeme nebeneinander!!. Nach dem einen bedarf jede 
Rodung (Ausstockung) des Waldes einer vorherigen Genehmigung 
der Forstbehörde. In anderen Ländern ist die Zulässigkeit der 
Rodung an das Vorhandensein gewisser gesetzlich fixierter Voraus- 
setzungen geknüpft und eine Anzeige an die Forstbehörde vor- 
geschrieben, die dadurch die Möglichkeit gewinnt, die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften zu überwachen !?, Nach einem dritten 
Systeme besteht zwar grundsätzlich die Befugnis freier Verfügung 
für den Waldeigentümer; es kann jedoch da, wo dies zur Abwendung 
von Gefahren (Versandungen, Bergrutschen, Eisgang, Verminderung 
des Wasserstandes, gefährlichen Winden) notwendig ist, die Anlegung 
von Schutzwaldungen durch Verwaltungsverfügung angeordnet 
werden, Auch hinsichtlich des Betriebes der nicht ausgerodeten 
Strecken unterliegen die Waldeigentümer mancherlei Beschränkungen. 
Insbesondere haben sie die Pflicht, die Forstgrundstücke in Holz- 
zucht zu erhalten; die Forstbehörden sind berechtigt, die zu diesem 
Zwecke erforderlichen Anordnungen unter Androhung von Strafe zu 
erlassen und die betreffenden Arbeiten nötigenfalls auf Kosten der 
  

10 Volle wirtschaftliche Freiheit hinsichtlich der Abholzung gewährt dem 
Eigentümer das Schaumb.-Lipp. G., betr. die Aufhebung forstpolizeilicher Be- 

schränkungen, vom 29. April 1870. Vgl. Endres, H.d.St.? 4, 423, 
1 Über die gesetzliche Beschränkung _der Privatwaldwirtschaften vel. 

Endres, Forstpolit. S. 361; H.d.St.? 4, 479: Die Privatwirtschaft ist frei, d.h. 
keinen forstgesetzlichen Beschränkungen unterworfen (mit Ausnahme der Weald- 
teilung und der besonderen Schutzwaldgesetzgehung) in Preußen, Sachsen, 
Mecklenbg. (nahezu), Oldenburg, Anhalt, Altenbg,, Schaumbg.-Lippe, Reuß ). L.; 
die Rodung ist verboten ohne Genehmigung in der Rheinpfalz, Hessen, Eisaß- 
Lothr.; Waldverwüstung und Rodung ohne Genehmigung ist untersagt in 
Bayern r. d. Rh., Württembg., Baden, Hessen, \Veimar, Koburg-Gotha, Braun- 
schweig, Meiningen, Schwarzbg.-Sondershausen, Rudolstadt, Waldeck, Reußä.L,, 
Lippe. Vgl. auch Endres, H.d.St.? 4, 479. 

12? In Bayern ist die Rodung nur erlaubt, wenn der Wald sich besser für 
den landwirtschaftlichen Betrieb eignet, zum Schutz gegen Naturereignisse nicht 
notwendig, at und die Forstberechtigten eingewilligt haben. Code forestier 

rt, —26. 
18 Preuß, G. vom 6. Juli 1876. 88 1—22. Schutzwaldungen (Bann- 

waldungen) sollen vor Nachteilen bewahren und Gefahren abhalten. Vgl. die 
Zusammenstellung der gesetzlichen Gründe, aus denen in den verschiedenen 
Staaten die Bannlegung eines Waldes erfolgt; bei Endres, Forstpol. S. 287; 
Schwappach, W.21,827. Die Bannlegung erfolgt bei Waldungen, von denen 
Schutzwirkungen zu erwarten sind, und die zu Ihrer notwendigen Erhaltung 
selbst des Schutzes bedürfen. Endres S. 288. Die Feststellung der Schutz- 
waldeigenechaft erfolgt nicht durch die ordentlichen Gerichte, in Württemberg 
durch die Forstbehörde, in den anderen Bundesstaaten auf dem Verwaltungs- 
wege durch eine verschieden zusammengesetzte Kommission (in Preußen 
fungiert z. B. der Kreisausschuß als Waldschutzgericht). Mit der Bannlegung 
kann erfolgen ein Verbot der Rodung, eine Einschränkung der freien Be- 
wirtschaftung und Nutzung oder zeitweise Beförderung durch den Staat. 
Letzteres nur in Württemberg und Baden. — Über die Entschädigung an den 
Grund- und Waldbesitzer für Schutzanlagen, die ihm selbst keinen Nutzen 

bringen, über die Verteilung der Beiträge zu den Kosten, über die Beteiligung 
von Staat, Kommunalverbänden, Gemeinden, Antragsteller und Einzelinteressenten 
vgl. Endres S. 301, desgl. über die Enteignung der Schutzwaldungen S. 803; 
Schwappach, W.? 1, 829.
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Säumigen ausführen zu lassen !4. Eigentümer kleinerer zusammen- 
hängender Waldstrecken können auf Antrag eines Teiles durch 
Verwaltungsanordnung zu Waldgenossenschaften?!5 vereinigt 
werden, deren Zweck der gemeinsame Schutz und die gemeinsame 
Benutzung oder die gemeinsame forstmäßige Bewirtschaftung der 
betreffenden Waldungen ist 9. 

Ebenso wie den Eigentümern sind auch den Forstberech- 
tigten im Interesse der Forstkultur mannigfache Beschränkungen 
auferlegt. Ihre Rechte können gegen Entschädigung ermäßigt werden, 
wenn ihre Fortdauer in dem bisherigen Umfange mit einer nach- 
haltigen Bewirtschaftung des Forstes nicht vereinbar ist. Die un- 
gemessenen Berechtigungen können in gemessene verwandelt, die 
gemessenen durch Zahlungen einer Kapitalsumme abgelöst werden. 
Die Begründung neuer Forstberechtigungen ist ausgeschlossen. Die 
Ausübung der bestehenden unterliegt verschiedenen Einschränkungen, 
insbesondere darf die Weide in Forsten nur unter der Aufsicht eines 
Hirten ausgeübt werden. 

Die Verwaltung hat aber nicht nur für eine forstmäßige Be- 
wirtschaftung der Waldungen zu sorgen, sondern auch den für die 
Forsten notwendigen Schutz gegenüber Naturereignissen und gegen- 
über rechtswidrigen Handlungen zu gewähren. Unter den ersten 
Gesichtspunkt fallen z. B. das Feuermachen im Walde!” und die 
Befugnis der Forstbehörden, Anordnungen über die Entfernung 
schädlicher Insekten zu treffen 1%.- Dem letzteren Zwecke dienen die 
Strafbestimmungen,, die Beschädigungen und Entwendungen in den 
Forsten zum Gegenstande haben #.. Für die Zwecke des Forst- 
schutzes besteht ein besonderes Schutzpersonal. Dieses wird in den 
Staatsforsten vom Staate, in den Gemeinde-, Korporations- und Privat- 
waldungen von den Gemeinde- und Korporationsorganen oder dem 
Privateigentümer angestellt. Es bedarf jedoch einer staatlichen Be- 
stätigung ?°, oder die Staatsbehörden sind wenigstens befugt, Personen, 
die sich als unbrauchbar erwiesen haben, zu entlassen®!, Auch die 
von Xorporationen und Privaten angestellten Forstschutzheamten 
haben, weil ihnen die Ausübung obrigkeitlicher Befugnisse über- 
  

1 So in Bayern, Württemberg, Baden. 
15 Schenkel, Art. Waldgenossenschaften. R.L.3, 1230; Schwappach, 

Ww.t 1, 820. , 
186 E.G. zum B.GB. Art. 83 läßt die landesgesetzlichen Vorschriften über 

Waldgenossenschaften unberührt. Preuß. G. vom 6. Juli 1875. In allen anderen 
Bundesstaaten fehlen landesrechtliche Vorschriften. Endres, Forstpol. S. 552. — 
Vgl. B.G.B. 88 22 ft. (Vereine) und 8$ 741 ff. (Gemeinschaften). Preuß. G. über 
emeinschaftliche Holzungen vom 14. März 1881. In Bayern werden in der 

Regel die gemeinschaftlichen Waldungen wie Körperschaftswaldungen behandelt. 
17 R.Str.G.B. $ 368 Nr. 6. 
18 Über den Schutz gegen Woaldbrände, Rauchschaden usw. vgl. 

Schwappach, W.? 1, 834. . . . 
1% Die Strafbestimmungen für Forst- und Felddiebstahl sind vielfach in 

den gleichen Gesetzen enthalten. vel. $ 58°. — Eine Zusammenstellung der 
einzelstaatlichen Gesetze findet sich bei Vaillant, Das Forstrügeverfahren 
nach dem Rechte des Deutschen Reiches und seiner Einzelstaaten. 1908. S. 1—6, 

20 So in Preußen, Bayern, Baden. 
21 In Württemberg.
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tragen ist, den Charakter öffentlicher Beamten und genießen den 
diesen zukommenden strafrechtlichen Schutz ??- 

Die Forststrafsachen (Forstrügesachen) sind teils Forst- 
polizeiübertretungen, d.h. strafbare Verletzungen der Forst- 
olizeigesetze und der in Forstangelegenheiten ergangenen polizei- 

lichen Verfügungen, teils Forstfrevel, d. h. rechtswidrige Ent- 
wendungen oder Beschädigungen von fremden Forsten und Forst- 
produkten 2®, Die Aburteilung dieser Strafsachen war früher vielfach 
den Verwaltungs- oder Forstbehörden übertragen. Seit dem Inkraft- 
treten der Reichsjustizgesetze ist sie überall auf die Gerichte über- 
gegangen und unterliegt den Vorschriften der Reichsstrafprozeß- 
ordnung. Den Landesgesetzgebungen ist jedoch vorbehalten, die 
Entscheidung dieser Angelegenheiten den Amtsgerichten ohne Zu- 
ziehung von Schöffen zu übertragen und dafür ein besonderes Ver- 
fahren einzuführen, eine Befugnis, von der sie in weitem Umfange 
Gebrauch gemacht haben °%, 

IV. Jagd‘. 
8 60. 

Jagdrecht im subjektiven Sinne ist die Befugnis, in einem 
bestimmten Bezirke die Jagd ausüben zu dürfen?®, Der Jagd- 
berechtigte gewinnt am Wilde durch Okkupation Eigentum, Das 
Jagdrecht hat also den Charakter einer ausschließlichen Okkupations- 
befugnis®, Die Grundsätze über die Berechtigung zur Jagd, die 
  

22 R.Str.G.B. $ 117; über den Kreis der geschützten Personen vgl, Frank 
$117UI; v.Liszt8 172; M.E. Mayer, Strafrechtsvergleichung. Bes. T. 1, 438. 

23 Schwap ach, W.? 1, 832: Die neueren Forstgesetze kennen den 
Ausdruck „Forstfrevel“ nicht, sie unterscheiden Forstdiebstahl und 
rechtswidrige Forstbeschädigungen einerseits und Forstpolizei- 
übertretungen anderseits, 

‚.% Vaillant, Das Forstrügeverfahren nach dem Recht des Deutschen 
Reiches und seiner Einzelstaaten. 1908. 

1 Loening S. 418; Brunner, Art. Jagdrecht R.L. 2, 407; Stelling, 
Art. Jagd W.?2 2,462; v. Brünneck, Art. Jagdrecht H.d.St.® 5, 564; Endres, 
Art. Jagd H.d.St.® 5, 559; Jolly, H.P.Oe.* 2, I. 848; v. Brünneck, ‚Das 
heutige deutsche Jagdrecht, Arch. f. ziv. Prax. 48, 80; Frommhold, Über 
das Jagdrecht, Iherings Jahrb, 58, 188; Gierke 2, 528; Hübner $ 39. Vgl. 
auch die Bearbeitungen der Landesprivatrechte; Ebner, Das preuß, Jagdrecht. 
1908. — Die Jagd wird vielfach zusammen mit der Forstwirtschaft oder mit 
der Fischerei behandelt. — Entscheidungen aus dem Gebiete des Agrar-, 
Jagd- und Fischereirechts, herausgegeben von Schultz, 

2 Zum Jagdrecht gehört auch die Befugnis, das Wild zuhegen und 
zu pflegen. Stelling, W.? 2, 468. 

‚„ .® Rechtsentwicklung: Die ungezähmten Tiere wurden im deutschen 
wie im römischen Recht als herrenlose Sachen angesehen. Dio Ausübung der 
Jagd stand auf Privatgrundbesitzungen dem Grundeigentümer zu, in der ge- 
meinen Mark war sie frei, d. h. sie konnte von jedem Genossen ausgeübt 
werden. Die fränkischen und deutschen Könige machten einzelne Waldungen, 
zunächst eigene, später aber auch Markwaldungen, zu Bannforsten, d. h. sie 
untersagten das Jagen in ihnen bei Strafe des Bannes. Dieses Verfahren 
wurde später von den Landesherren nachgeahmt. Mit der Ausbildung der 
Grundherrlichkeit hatte sich ein Jagdrecht der Grundherren auf den Besitzungen 
ihrer Hintersassen entwickelt, welches zum Teil bei der Überlassung der Höfe
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Übertragung dieser Berechtigung und deren Wirkungen sind privat- 
rechtlicher Natur. Die Ausübung des Jagdrechtes ist aber im Inter- 
esse der öffentlichen Sicherheit und der Erhaltung des Wildstandes 
mehrfachen Beschränkungen unterworfen. Den Inbegriff dieser Be- 
schränkungen bezeichnet man als Jagdpolizeirecht,. Das Jagd- 
polizeirecht bildet einen Teil des Verwaltungsrechtes, Die Ver- 
pflichtung zum Ersatz des Wildschadens* ist eine privatrechtliche; 
das Verwaltungsrecht schlägt hier nur insofern ein, als bei starker 
Schädigung der bedrohten Grundstücku die Verwaltungsbehörde den 
Jagdberechtigten zum Abschießen des Wildes anhalten, eventuell die 
beschädigten Grundbesitzer ermächtigen kann, das Wild selbst zu 
fangen oder zu erlegen, Streitigkeiten der Grundeigentümer über 
ihre Befugnisse zur Jagdausübung oder über die Verpflichtung zum 
Ersatz des Wildschadens sind daher vor den ordentlichen Gerichten 
zum Austrag zu bringen. Streitigkeiten über die Beschränkungen, 
welche die Jagdausübung im öffentlichen Interesse erfährt, gehören 
zur Entscheidung der Verwaltungsbehörden oder Verwaltungs- 
erichte. 

° Gegenstand des Jagdrechtes sind nur die sogenannten jagd- 
baren Tiered®. Welche als jagdbar anzusehen sind, bestimmt sich, 
  

vorbehalten war, zum Teil aber auch auf bloßen Übergri en beruhte. Dadurch 
wurde dem Bauernstande das Jagdrecht mehr und mehr entzogen, es galt als 
ein ausschließliches Vorrecht der Landes- und Grundherren und höchstens etwa 
der städtischen Bürger. Seit dem 16. Jahrhundert entwickelten die Juristen 
den Begriff des landesherrlichen Ja gäregals (Eichhorn, Deutsche Staats- 
und Rechtsgeschichte 4, $ 548), sie behaupteten, daß zur Ausübung der Jagd 
lediglich der Landesherr in seinem Territorium befugt sei, und daß dieses Recht 
von Privaten nur durch spezielles landesherrliches Privileg erworben werden 
könne. In den kleineren Territorien bestand meistens ein ausschließliches 

Jagdrecht des Landesherrn. In den größeren Territorien beschränkte sich das 
Jagdrecht des Landesherrn auf seine Domänen und die dazu gehörigen Bauern- 
höfe, während dasselbe in den ritterschaftlichen Besitzungen den Grundherrn 
auf den Höfen der von ihnen abhängigen Bauern zustand. Ganz vereinzelt 
erhielt sich das Jagdreeht des Grundeigentümers und, namentlich in städtischen 
Waldungen, das Recht der freien Pürsch. Im 19. Jahrhundert und zwar seit 
dem Jahre 1848, hat eine völlige Umgestaltung des Jagdrechtes statt- 
gefunden. Das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden ist — teils mit teils 

ohne Entschädigung — aufgehoben oder nur für ablösbar erklärt, und zwar im 
Königreich Sachsen (G. vom 25. Nov. 1858), in einem Teil des Großherzogtums 
Hessen (G. vom 2, August 1858), in Schaumburg-Lippe (G. vom 6. Mai 1870) 
und sofern es durch lästigen Vertrag erworben war, im Herzogtum Sachsen- 

Meiningen (Jagdgesetz vom 21. Juni 1850 Art. 4—10). Val, Stobbe-Lehmann, 
Deutsches Privatrecht 8. Aufl. 1896. 2, I, 578, Das Jagdregal ist beseitigt. Die 

Rechte, welche dem Staat in bezug auf die Jagd zustehen, sind jetzt reine 
Hoheitsrechte. Bei Gelegenheit der Aufhebung des Jagdrechtes auf fremdem 
Grund und Boden wurde von vielen Staaten ein unbeschränktes Jagdrecht 
des Grundeigentümers eingeführt. Dasselbe ist aber durch die spätere Gesetz- 
gebung in seiner Ausübung wesentlich beschränkt worden. 

EG. z. B.&.B. Art. 70-72; B.G.B. $ 835. Literatur über Wildschaden 
bei Ebner, Preuß. Jagdrecht 5 264. | 

5 Stelling, W.?2, 464: Im allgemeinen „jagdbar“ ist das genießbare 
Haarwild und alle zu dem Haarwild gehörigen Raubtiere (mit Einschluß von 
Iltis und Dachs), ferner alles genießbare Federwild (mit Einschluß der Drossel- 
arten). Daneben kommen die Verwertung des Balges (Felles), namentlich aber 
auch die Vorschriften über Setz- und Hege-(Schon-)zeit sowie waidmännische 

Gebräuche und Anschauungen in Betracht.
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soweit nicht besondere gesetzliche Vorschriften vorliegen, nach dem 
Herkommen. In der Regel werden als jagdbare Tiere die genieß- 
baren angesehen. Die nicht jagdbaren Tiere unterliegen dem all- 
gemeinen Rechte des Tierfanges und können von jedermann okku- 
piert werden®, 

Das Jagdrecht ist Ausfluß des Grundeigentums, Die eigne 
Ausübung dieses Rechtes steht jedoch dem Grundeigentümer nur zu: 
1. auf zusammenhängenden Grundbesitzungen von einem gesetzlich 
bestimmten Umfange”?, oder auf Grundbesitzungen, die eine eigne 
Gemarkung bilden; 2. in eingefriedigten Besitzungen; 3. auf Seen, 
Inseln und Fischteichen. Die Ausübung der Jagd auf den anderen 
Grundbesitzungen ist der Gemeinde oder besonderen Jagd- 
genossenschaften übertragen, die sich aus der Gesamtheit der 
jagdberechtigten Grundeigentümer zusammensetzen. Die Gemeinde 
oder Jagdgenossenschaft kann die Jagd verpachten oder durch einen 
angestellten Jäger beschießen oder gänzlich ruhen lassen. Die Er- 
träge, die. aus der Jagdausübung durch Gemeinde oder Jagdgenossen- 
schaft sich ergeben, werden unter die beteiligten Grundeigentümer 
verteilt®. Jagdberechtigte, welche Grundbesitz von einem gesetzlich 
bestimmten Umfange haben, können von den kleinen, durch ihre 
Grundbesitzungen eingeschlossenen Grundeigentümern die Überlassung 
der Jagd gegen Entschädigung fordern. In Festungswerken ist die 
Ausübung der Jagd häufig ausschließlich der Militärbehörde vor- 
behalten, 

3. Im Interesse der allgemeinen Sicherheit besteht die Be- 
stimmung, daß jeder, der die Jagd ausüben will, einen Jagdschein 
(Jagdkarte, Jagdpaß) lösen muß, Dies gilt nicht nur für solche 
Personen, die jagdberechtigt sind, sondern für jeden, der auf die 
Erlegung von jagdbaren Tieren ausgeht. Jagen ohne Jagdschein 
ist strafbar. Die Ausfertigung des Jagdscheines geschieht durch die 
Polizeibehörde; sie hat den Charakter einer polizeilichen Erlaubnis- 
erteilung zur Ausübung der Jagd. Der Jagdschein darf nur aus 
gesetzlich bestimmten Gründen verweigert werden !?, 

° Ausgenommen sind die der Landwirtschaft nützlichen Vögel. Intern. 
Übereinkommen :vom 19. Mürz 1902. Vogelschutzgesetz vom 30. Mai 1908; 
Komment. von Galli in Stengleins Nebeng.* 1, 363; Leuthold, Art. Vogel- 
schutz W.!2, 818, 

" Dieser Umfang ist nach den Gesetzgebungen sehr verschieden. Er ist 
in den älteren Gesetzen nach Morgen (50, 100, 200, 800 Morgen), in den neueren 
nach Hektaren (25, 50, 75 Hektaren) bestimmt. 

® Da das Jagdrecht des Grundeigentümers den Charakter eines Privat- 
rechtes hat und der Anspruch auf den Anteil an den Jagderträgen daraus 
hervorgelit, daß dieses Privatrecht von der Gemeinde oder Jagdgenossenschaft 
ausgeübt wird, so hat der Anspruch selbst einen privatrechtlichen Charakter. 
Es ıst daher im Rechtswege verfolgbar. Durch spezielle Bestimmungen der 
einzelnen Gesetzgebungen sind aber Streitigkeiten über diesen Anspruch häufig 
der Entscheidung der Verwaltungsgerichte überwiesen. Preuß, Zust.-G. vom 
1. August 1883 $ 106, aufgehoben durch Jagd-Ordgn. $ 86 Nr. 21. Bayr. G. 
vom ’8. Aug. 1878 Art. 8, Nr. 17. Bad. G. vom 14. Juni 1884 8 2 Nr. 17. 

° Ebner, Die Jagd in den Festungswerken. Verw. Arch. 15, 111, 
° Zu den gesetzlichen Gründen, aus denen die Verweigerung des Jagd- 

scheines stattfinden darf, gehört auch der Mangel gewisser persönlicher Eigen- 
schaften. Da bei der Beurteilung dieser das Ermessen der betreffenden Behörde
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Im Interesse der Erhaltung des Wildstandes sind die Hegungs- 
oder Schonzeiten!! eingeführt, in denen ein Wild bestimmter 
Art nicht geschossen werden darf. Sie sind gesetzlich fixiert oder 
werden periodisch auf dem Verordnungswege festgesetzt. 

V. Fischerei’. 

8 61. 
1. Die Fischerei ist vorwiegend? auf die Gewinnung von 

Fischen und anderen Woassertieren gerichtet. Die Fischerei in 
Binnengewässern (Binnenfischerei) erfolgt in geschlossenen 
oder in nicht geschlossenen Gewässern. Geschlossene Gewässser 
sind künstliche oder zwar natürliche, aber der Verbindung mit 
anderen entbehrende Gewässer, die sich im Privateigentum befinden. 
Die Fischerei auf offener See (Hochseefischerei) steht nach 
völkerrechtlichen Grundsätzen jedermann frei; sie kann Gegenstand 
völkerrechtlicher Regelung werden?®, unterliegt aber weder der staat- 
lichen Gesetzgebung, noch der staatlichen Verwaltungstätigkeit*. Die 
Fische in geschlossenen Gewässern stehen im Eigentum des 
Grundeigentümers, ihre Gewinnung ist ein Akt von wirtschaftlicher, 
aber kein Akt von rechtlicher Bedeutung. Die gesetzliche Regelung 
erstreckt sich daher nur auf die Berechtigung zum Fischfang in den 
Küstengewässern, die staatlicher Hoheit unterworfen sind, und in 
den nicht geschlossenen Binnengewässern. 

Die Fischereiberechtigungen sind außerordentlich verschieden. 
In den meisten deutschen Staaten ist eine gesetzliche Regelung 
—— | am - 6 un mu 

  

maßgebend sein muß, so eignet sich die Angelegenheit mehr zur Entscheidung 
im Instanzenzuge der Verwaltungsbehörden als in dem des verwaltungsgericht- 
lichen Verfahrens. Trotzdem erklären einzelne Gesetze die Kompetenz der 
Verwaltungsgerichte bei Fragen über Erteilung und Entziehung von Jagd- 
scheinen ganz allgemein für begründet. Bayr. @. Art. 8, Nr. 18. Anh, Zust.G. 
8 37. — Die Verweigerung eines Jagdscheins aus Gründen, welche vom Gesetz 
nicht anerkannt sind, kann nicht nur in Württemberg, sondern, da es sich dabei 
um eine polizeiliche Verfügung handelt, auch in Preußen und Baden nach den 
Generalklauseln der betreffenden Gesetze im Verwaltungsstreitverfahren an- 
efochten werden. Ebner, Jagdachein. Verw.-Arch. 14, 158, 509; ausführlich 
Tunze, Verwaltun sstreityerfahren S. 264. 

11 Literatur bei Ebner, Preuß. Jagdrecht S. 234. 
ı Loening 8428; Buchenberger-Schiemenz, Art. See- und Binnen- 

fischerei, H.d.St.27, 385; Giese, Art. Fischerei (Fischereipolizei) W.? 1, 791. — 
Landmann, Gew.O. 8 6°. , 

2 Fischerei im weiteren Sinne ist die Erlangung nutzbarer Wassertiere 
und Wasserpflanzen. — Nach Frank $ 296 muß die Absicht auf die Erlangung 
von Tieren gerichtet sein, so daß die „Bernsteinfischerei“ nicht hierher ge- 
hört. — Vgl. Arndt, Art. Bernsteinregal W.? 1, 415. , 

3 Für Deutschland ist von besonderer Wichtigkeit der internationale Ver- 
trag, betr. die polizeiliche Regelung der Fischerei in der Nordsee außerhalb der 
Küstengewässer, vom 6. Mai 1882. R.G. zur Ausführung desselben vom 
SD. A rl 18ER. Einführung in Helgoland durch Kaiserl. V. vom 22. März 1891 

rt, ir. V, 4. 
“ Nur seinen eigenen Angehörigen kann der Staat ein bestimmtes Ver- 

halten bei der Scefischerei vorschreiben. So bestehen z. B, reichsgesetzliche 
Vorschriften über Schonzeiten für Robben. Vgl. R.G. über die Schonzeit der 
Robben vom 4. 12, 1876. 

Moyor-Dochow, Deutsohes Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. 17
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der Fischereiverhältnisse eingetreten, auf die namentlich das preußische 
Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 einen maßgebenden Einfluß aus- 
geübt hat“, Die neueren Gesetze haben die Fischereiberechtigungen 
im allgemeinen unverändert bestehen lassen und nur bestimmt, daß 
1. im öffentlichen Interesse ihre Aufhebung gegen Entschädigung 
stattfinden kann, 2. an die Stelle der freien Fischerei oder der allen 
Gemeindemitgliedern zustehenden Fischereiberechtigung künftighin 
das Fischereirecht der Gemeinde treten soll”. Die Gemeinde 
kann ihre Berechtigung durch einen angestellten Fischer ausüben 
lassen oder die Fischerei verpachten. Mehrere Fischereiberechtigte 
sind berechtigt, sich zur gemeinsamen Ausübung der Fischerei zu 
Fischereigenossenschaften® zu vereinigen; unter gewissen 
  

5 Rechtsentwicklung: In öffentlichen Gewässern war die Fischerei 
ursprünglich jedermann gestattet. Später wurde sie in den meisten Ländern 
Regal, d. h. ausschließliches Recht des Landesherrn, das aber im Wege spezieller 
Verleihung auf Privatpersonen übertragen werden konnte. In Privat- 
ewässern waren die anliegenden Grundeigentümer zur Fischerei befugt. 
ieses Recht hat sich vielfach erhalten; doch kommen auch bei Privatflüssen 

Fischereiberechtigungen, die vom Grundeigentum losgelöst sind (Regalitäts- 
befugnisse, grundherrliche Berechtigungen), Koppelfischereien, d. h. Berechti- 
ungen, die von mehreren Berechtigten gemeinsam ausgeübt werden müssen, und 

da, wo die betreffenden Flüsse ursprünglich Bestandteile der gemeinen Mark waren, 
Fischereiberechtigungen aller Gemeindegenossen vor. Die Küstenfischerei 
ist regelmäßig frei, doch finden sich auch hier bisweilen ausschließliche Be- 

rechtigungen; jedenfalls sind zu ihrer Ausübung nur Inländer (Reichsangehörige) 
befugt. (R.Str.G.B. 8 296a. Vertr, vom 6. Mai 1882 Art. 2. 

° Nach E.G. z. B.G.B. Art. 69 bleiben die landesrechtlichen Bestimmungen 
über Fischerei bestehen. Als Quellen des Fischereirechts kommen verschieden- 
artige Gesetze in Betracht: besondere Fischereigesetze und Fischereiordnungen, 
die A.G. zum B.G.B., die Polizeistrafgesetzbücher und die Wassergesetze. 
Man vergleiche: Preuß. Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 vom 30. März 1880. 
Ausdehnung auf den Kreis Lauenburg durch G. vom 4. April 1877. Aus- 
führungsverordnungen für die einzelnen Provinzen. Zust.G. vom 1. August 
1883 88 98 bis 101. Die zahlreichen Provinzialgesetze sind aufgeführt bei 
Giese, W.? 1, 792, Eine Neuregelung des Fischereirechtes in Preußen wird 
vorbereitet. Bayr. Landesfischereiordnung vom 293, März 1909; Fischerei- 
esetz vom 18, Aug. 1908; Pol.Stır.G. Art. 126; Wasser-G. vom 23. März 1907, 
rt. 109. Sächs: G. über die Ausübung der Fischerei in fließenden Gewässern 

vom 15. Okt. 1868. Württ. G. über die Fischerei vom 27. Nov. 1856. Ab- 
änderung vom 7. Juni 1885. Min. Verf. vom 1. Juni 1894, Nachtrag vom 3. Okt, 
1895, 7. Okt. 1898, 14. Juni 1902, 14. März 1904 (vgl. Anm, 9). Bad, G., das Recht 
zur Fischerei, die Ausübung desselben und die Entechädigung der vormaligen 
Berechtigten betr., vom 29. März 1852. G., die Ausübung und den Schutz der 
Fischerei betr,, vom 3. März 1870. Abänderungen vom 26, April 1886, 29. März 
1890. Landesfischerei-Ordg. vom 22. März 1894, abg. 1. Febr. 1896, 4. Dez. 1897. 
Hess. G., die Ausübung und den Schutz der Fischerei betr., vom 27, April 1881 in 
d. Fass. vom 29, April fon. Elsaß-Loth. Fischereigesetz vom 2, Juli 1891. — Die 
Uferstaaten am Rhein und Bodensee haben untereinander Verträge abgeschlossen. 
Vgl. die Zusammenstellung bei Rehm, Art. Bodensee, H.d.St.° 8, 111. 

! In einigen Ländern hat eine grundsätzliche Neuregelung der Fischerei- 
berechtigungen stattgefunden. So namentlich in Baden. Hier steht die 
Fischerei in öffentlichen Gewässern dem Staate zu, in Teichen und anderen im 
ausschließlichen Eigentum stehenden Gewässern dem Eigentümer, in allen 
übrigen der Gemeinde, in Kanälen, je nachdem sie aus öffentlichen oder anderen 
Gewässern ihren Zufluß haben, entweder dem Staate oder der Gemeinde (G. 
vom 29. März 1852 .8 1. G. vom 29. März 1890 Art. 1). Ahnlich in Elsaß- 
Lothringen; nur treten hier an Stelle der Gemeinde die Ufereigentümer 
(Fischerei-G. vom 2. Juli 1892 s 1-3). 

8 Vgl. Frank, Über die Bildung von Fischereibezirken. Verw.Arch, 4, 29.
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gesetzlich näher festgestellten Voraussetzungen ist eine Bildung solcher 
Genossenschaften auch zwangsweise zulässig. 

Die Fischereiberechtigung hat wie die Jagdberechtigung 
den Charakter einer ausschließlichen Okkupationsbefugnis,. 
Der Fischereiberechtigte erwirbt an den Fischen durch Okkupation 
Eigentum. Die Fischereiberechtigung ist also ein Privatrecht®., 
Streitigkeiten über Fischereiberechtigungen, die unter mehreren Pri- 
vaten entstehen, sind im Rechtswege zu erledigen. Gegenstand 
der Fischereiberechtigung sind Fische und andere nicht jagdbare 
Wassertiere, z. B. Muscheln, Austern und namentlich auch Krebse. 

2. Die Ausübung der Fischerei ist im öffentlichen Interesse einer 
Reihe von Beschränkungen unterworfen, deren Inbegriff man als 
Fischereipolizeirecht bezeichnet. Das Fischereipolizeirecht 
bildet einen Teil des Verwaltungsrechtes. Seine Bestimmungen haben 
den Charakter öffentlichrechtlicher Vorschriften; ihre Aufrechterhaltung 
liegt in den Händen der Verwaltungsbehörden; Streitigkeiten, die 
darüber entstehen, können zur Entscheidung der Verwaltungsgerichte 
gelangen’. 

Für die Ausübung der Fischerei werden Erlaubnisscheine 
oder Fischkarten gefordert. Personen, die in fremden Revieren 
fischen, bedürfen eines Berechtigungsscheines, der von dem 
Berechtigten auszustellen und von der Behörde zu beglaubigen ist. 
Wer die Fischerei im eigenen Revier austibt, muß nur einsobrigkeit- 
liche Bescheinigung über seine Berechtigung besitzen. Die 
Natur der Berechtigungsscheine und Fischkarten ist eine durchaus 
andere als die der Jagdkarten. Während die Ausfertigung der 
letzteren sich als die Erteilung einer polizeilichen Erlaubnis zur 
Ausübung der Jagd charakterisiert, haben erstere nur den Zweck, 
ihrem Inhaber zur Legitimation zu dienen. Die Tätigkeit des 
Fischereiberechtigten und der Behörde hat lediglich einen be- 
urkundenden Charakter. Der Berechtigungsschein ist eine Privat- 
urkunde, durch welche der Fischereiberechtigte bezeugt, daß er die 

Ausübung der ihm zustehenden Fischereiberechtigung einem anderen 
übertragen hat. Die Behörde beglaubigt hier nur dessen Unterschrift. 
Die Bescheinigungen, welche der Fischereiberechtigte selbst von der 

Behörde empfängt, enthalten eine obrigkeitliche Beurkundung über 

die ihm zustehende Fischereiberechtigung "", 
  

® Nach württg. Wasser-G. vom 1. Dez. 1900 Art, 30 sind Fischereirechte 
Berechtigungen des Privatrechts, abgesehen von den Fischereirechten im Boden- 
see. V 1. Göz, Verwaltungsrechtspflege in Württemberg. S. 46, 403, 

10 Die Grundsätze über die Zuständigkeit der Verwaltungagerichte in 
Fragen des Fischereirechtes finden sich in folgenden gesetzlichen Bestimmungen: 
Preuß. Zust.&. vom 1. August 1883 88 101, 102, Bayr. Fischereigesetz Art. 96. 
Württ. G. vom 16. Dezember 1876 Art, 10, Nr. 24, Art. 19. asser-(x. vom 
1. Dez. 1900 Art. 30. Bad. G. vom 14, Juni 1884 $ 2, Nr. 16. Bei der Ab- 
grenzung der Kompetenz der Verwaltungs- und der ordentlichen Gerichte sind 
aber ebenso wie bei Fingen des Jagdrechtes die prinzipiellen Grenzen nicht 

immer streng beobachtet worden. _ x , 
11 In Baden und Elsaß-Lothringen, wo die Fischereikarte aus bestimmten 

Gründen verweigert werden kann, Jıat ihre Erteilung den Charakter einer 
olizeilichen Erlaubnis (Bad. G. vom 26, April 1886 Art, 11, Elaaß-Lothr, 
ischerei-G. vom 2, Juli 1891 85 23, 24). 

  

17°
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Verboten ist die Anbringung von Fischereivorrichtungen in den 
Gewässern, durch welche der Wechsel der Fische verhindert wird, 
sowie die Anwendung von schädlichen oder explodierenden 
Stoffen und schädlichen Fanggeräten bei Ausübung der Fischerei !?, 
Fische unter einer bestimmten Größe dürfen nicht gefangen 
werden; die näheren Festsetzungen hierüber sowie über die Schon- 
zeiten sind gesetzlich erfolgt oder der Regelung im Verordnungs- 
wege vorbehalten. Durch Verwaltungsverfügung können gewisse 
Strecken der Gewässer zu Schonrevieren erklärt werden; eine 
solche Verfügung hat den Charakter einer polizeilichen Anordnung, 
durch welche die Ausübung des Fischfanges innerhalb des betreffenden 
Gebietes untersagt wird. Die Schonreviere haben den Zweck, ge- 
eignete Plätze zum Laichen der Fische und zur Entwicklung der 
jungen Brut zu gewähren (Laichschonreviere), und den Eingang der 
Fische aus dem Meere in die Binnengewässer ohne Störung zu er- 
möglichen (Fischschonreviere). 

Im Interesse der Fischerei ist den Personen, die Wasserwerke 
(Wehre, Schleusen, Dämme) anlegen, die Pflicht auferlegt, für die 
Herstellung der notwendigen Fischpässe zu sorgen. Die Fischerei- 
berechtigten sind befugt, Fischottern und andere dem Fischfang 
schädlichen Tiere (Fischaare, Fischreiher, Taucher, Eisvögel, Kor- 
morane) ohne Anwendung von Schußwaffen zu töten und zu fangen, 
nach einigen Gesetzen jedoch mit der Verpflichtung, die getöteten 
oder gefangenen Tiere an den Jagdberechtigten abzuliefern. 

3. Zum Schutz der Fischerei werden besondere Aufsichtsbeamte 
bestellt. Sie haben eine den Forst- und Feldhütern analoge Stellung 
und sind mit den Mitteln der administrativen Exekution, namentlich 
auch mit dem Rechte der Pfändung ausgestattet. 

VI Bergbau‘. 
8 62. 

Bergbau ist die auf Gewinnung nutzbarer Mineralien gerichtete 
Tätigkeit, Bergrecht der Inbegriff der auf den Bergbau bezüg- 
lichen Rechtsnormen?. Das Bergrecht gehört dem Privatrecht und 
dem öffentlichen Rechte an®. 

‚...! RStr.G.B. $ 296. Danach wird bestraft, wer zur Nachtzeit bei Fackel- 
licht oder unter Anwendung schädlicher oder explodierender Stoffe unbe- 
rechtigt fischt oder krebst. 

ı Wwering 8. 448; Arndt, Art. Bergbau, H.d.St.3 ®, 742; Art, Berg- 
wesen, ne 1, 402; Schenkel, Bergbau, ‚P.Ö.‘ 3, 1. 418, Zeitschrift für 

ergrecht. 
® Das Borgrecht wird auch in den DarsteHungen des Privatrechts be- 

handelt, so z. B. von Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts 8 41, 
und zwar unter Berücksichtigung der modernen Berggesetzgebung der Einzel. 
staaten und auch unter Hervorhebung der verwaltungsrechtlich wichtigen 
Fragen der Bergbaufreiheit und ihrer Beschränkung, der Abgrenzun er 
verleihbaren Mineralien, des Schürfens, der Mutung, der Verleihung der Rechte 
und Pflichten des Bergwerkaeigentümers, der Rechtsstellung der neueren Gewerk- 
schaft und der Bergleute. > 

® Rechtsentwicklung: Der Bergbau galt im Mittelalter als Regal, 
d. h, die Befugnis, Bergbau zu treiben, wurde als ein ausschließliches Recht 
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Die Berggesetze* bestimmen, welche Mineralien5 als (tegen- 
stände der Bergberechtigung erscheinen®. Diese stehen nicht im 
  

des Königs angesehen. Vom König ging das Bergregal auf die Landesherren 
über. Die Übertragung erfolgte zunächst in der Form von Spezialverleihungen. 
Durch die goldene Bulle wurde das Bergregal als ein Recht der Kurfürsten 
anerkannt; seit dem 16. Jahrhundert galt es als ein integrierender Bestandteil 
der Landeshoheit. Das Bergregal wurde jedoch nicht immer vom Regalherrn 
selbst ausgeübt, sondern konnte von ihm auf andere Personen übertragen 
werden. as einem Privaten übertragene Recht, das Bergregal innerhalb be- 
stimmter Grenzen auszuüben, wurde als Bergwerksgerechtigkeit bezeichnet. 
Die Übertragung konnte durch Spezialverleihung oder durch Freierklärung, 
d.h. durch den Erlaß gesetzlicher Vorschriften erfolgen, kraft deren jeder 
berechtigt war, nach Fossilien zu suchen und der Finder Anspruch auf Ver- 
leihung der Bergwerksgerechtigkeit hatte. Die Freierklärung ist jedoch keines- 
wegs eine Aufhebung des Regalitätsprinzips; der Regalherr hat da, wo ein 
Recht des ersten Finders nicht besteht, die Befugnis, sich selbst den Bergbau 
vorzubehalten (sop. Feldesreservation). Das 19. Jahrhundert hat mit dem Prinzip 
der Regalität gebrochen und an seine Stelle den Grundsatz der Bergbau- 
freiheit gesetzt. Die nuf den Bergbau bezüglichen Vorrechte des Staates 
wurden aufgehoben. Es blieben nur gesetzliche Vorschriften über den Erwerb 
der Befugnis, Bergbau_zu treiben, bestehen, denen der Staat ebenso wie jeder 
Private unterworfen wurde. Dem Staate als solchen blieb kraft seiner Hoheits- 
rechte nur das Recht der Gesetzgebung und Oberaufsicht über den Bergbau. 
Diese Grundsätze finden sich zuerst in dem französischen Berggesetz vom 
21. April 1810, sodann in dem preußischen allgemeinen Berggesetz vom 24. Juni 
1865. Vgl. Westhoff-Schlüter, Geschichte des deutschen Bergrechts. Zeit- 
schrift f. Bergr. 50, 27. — In neuester Zeit wurde die Bergbaufreiheit dadurch 
wieder eingeschränkt, daß sich der Staat die Aufsuchung und Gewinnung von 
Steinkohle und Salzen vorbehalten hat. 

+ E.G. z. B.G.B. Art. 67. — Die Berggesetze sind abgeändert durch die 
A.G. z. B.G.B. — Ein Verzeichnis der hauptsächlichsten Berggesetze, Novellen 
und Ausführungsg, setze dez Einzelstaaten bei Westhof, Berg au und Grund- 
besitz nach preuß. Recht, 1906. 2, S. XXV und W.? 1, 410. — Preuß. all- 
emeines Berggesetz vom 24. Juni 1865. G., betr. die Abänderung des allgem. 
erggesetzes vom 24, Juni 1865/1892 und 14. ‚Juli 1905, vom 28. Juli 1909; G. 

über den Bergwerksbetrieb ausländischer juris Personen und den Geschäfts- 
betrieb außerpreuß. Gewerkschaften vom 23. Juni 1909. — Die z. Z. geltende 
Fassung des preuß,. Bergg. liegt zugrunde den Ausgaben von Arndt? 1911; 
Westhoff und Schlüter? 1907 mit Nachträgen 1909. — Das preuß, Berg- 
gesetz ist in einer großen Zahl von deutschen Staaten fast unverändert ein- 
eführt worden. (Bayr. Berggesetz vom 20. März 1869, neues G, vom 13, Aug. 1910; 

Württ. Berggesetz vom 7. Ökt. 1874, abg. durch G. vom 17. Febr. 1906; Bad. 
Berggesetz vom 22. Juni 1890; G. vom 18. Juni 1899 $ 18; G. vom 19. Juni 1899 
8 40; vgl. Walz, Bad. Staater. S. 418; Nov. vom 16. Aug. 1900; Hess, Berg- 
gesetz vom 28. Jan. 1876 in der Fassg. vom 30. Nov. 1899; abg. durch G. vom 
28. März 1908; vgl. dazu Köbrich, Zeitschr. f. Bergr. 49, 444; Elsaß-Lothr. 
Berggesetz vom 16. Dez. 1873; abg. durch G. vom 22. Juni 1907. — Auch 
Sachsen hatte durch ein neues, von dem preußischen allerdings in ver- 
schiedener Beziehung abweichendes Gesetz, den Grundsatz der Bergbaufreiheit 
zur Durchführung gebracht. (Sächs. allgemeines Berggesetz vom 16. Juni 1868. 
Abänderung und Er änzung durch G. vom 2. April 1884, 18. März 1887. G.. 
die Bergschiedsgerichte betr., vom 5. März 1892), abg. und ergänzt durch G. 
vom 12. Febr. 1909; vgl. dazu Wahle, Zeitschr. f. Berg. 50, 212; neue Fassung 
vom 31. Aug. 1910. Nur wenige kleinere Staaten sind auf dem Standpunkt der 
Regalität stehen geblieben und neue Gesetze sind dorthin zurü gekehrt, 
z. RB. die für Hamburg, Lübeck, Bremen, Schaumburg-Lippe und Oldenburg 
(vgl. Arndt, H.d.St.® 2, 748; Hübner S, 292). 

5 Preuß. Berggesetz $ 1, wo folgende Minerale als vom N erfügungs- 
recht des Grundeigentümers ausgeschlossen aufgeführt sind: Gold, 
Silber, Quecksilber, Eisen, mit Ausnahme der Raseneisenerze, Blei, Kupfer, 
Zinn, Zink, Kobalt, Nickel, Arsenik, Mangan, Antimon und Schwefel, gediegen
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Eigentume des Grundeigentümers, sondern sind als herrenlose Sachen 
anzusehen. Das Recht, sie bergmännisch zu fördern, wird als 
Bergbaurecht oder als Bergwerkseigentum bezeichnet. Es 
hat den Charakter einer ausschließlichen Okkupationsbefugnis. Mit 
demselben ist aber, sofern der Bergbau nicht auf eigenem Grund 
und Boden betrieben wird, die Befugnis, die unterirdischen Teile 
fremder Grundstücke zur Gewinnung der Fossilien zu benutzen, also 
ein dingliches Recht an fremden Sachen, untrennbar verbunden. 
Mineralien, die nicht ausdrücklich zu Gegenständen des Bergbaues 
erklärt worden sind, gehören dem Grundeigentümer und können nur 
von diesem gewonnen werden. 

Das Bergbaurecht oder Bergwerkseigentum wird durch eine 
Verleihung seitens der Bergbehörde erworben. Die Verleihung 
hat nicht den Charakter einer polizeilichen Konzession, sondern den 
Charakter eines ein Privatrecht begründenden Verwaltungsaktes. 
Nur wer eine solche Verleihung erlangt hat, ist imstande, an den 
Fossilien durch Okkupation Eigentum zu erwerben. Die Voraus- 
setzungen der Verleihung sind: 1. die Auffindung eines zu den 
Gegenständen des Bergbaues gehörenden unverliehenen Minerals, 
2. ein bei der zuständigen Behörde angebrachtes Gesuch um Ver- 
leihung. Liegen diese Voraussetzungen vor, so ist die Bergbehörde 
zu der Verleihung nicht bloß berechtigt, sondern verpflichtet, 

Die Auffindung des Minerals kann zufällig oder infolge 
einer darauf gerichteten Tätigkeit erfolgen. Diese Tätigkeit 
bezeichnet man als Schürfen. Es ist mit Ausnahme von öffent- 
lichen Straßen, Plätzen, Eisenbahnen und Friedhöfen überall, gegen 
Entschädigung des Eigentümers auch auf fremdem Grund und 
Boden, mit Ausnahme der Häuser und deren nächster Umgebung, 
gestattet. 

Das Gesuch um Verleihung heißt Mutung. Die ordnungsmäßig 
vorgenommene Mutung begründet einen Anspruch auf Verleihung, 
Muten mehrere Personen, so geht: 1. nach dem preußischen und 
den diesem sich anschließenden Berggesetzen der erste Finder 
  

und als Erze; Alaun- und Vitriolerz; Steinkohle, Braunkohle und Graphit; 
Steinsalz, Kali- ‚ Magnesia- und Borsalze nebst den mit diesen Salzen auf der 
nämlichen Lagerstätte vorkommenden Salzen und die Soolequellen. Vgl. auch 
die Aufzählung der verleihbaren Mineralien bei Hübner S. 292; Bayr. 
B.G. Art.l, ürtt. B.G. Art. 1. Bad. BG. $1. Hess. B.G. Art, 1. Elsaß- 
Lothr. BG. $ 1. Das sächs. B.G. 8 1 erklärt alle nutzbaren Mineralien für 
Gegenstände des Bergbaurechtes. — Durch die abgeänderten Berggesetze ist 
u. a. in Preußen (B.G. $ 2), Bayern (B.G. Art. 3), Sachsen (B.G. $ 5), Württem- 
berg (B.G. $ 5), Baden (B.G. $ 2), Hessen (B.G. Art. 3) und Elsaß-Lothringen 
die Gewinnung und Verwertung des Steinsalzes, des Kali-, Magnesia- und 
Borsalzes und der gleichgelagerten Salze und Sool wellen dem Staate vor- 
behalten, in Preußen und Elsaß-Lothringen auch noch die Steinkohle, in Sachsen 
(bereits durch V, vom 17. Sept. 1908) die Gewinnung und Verwertung des 
Radiums. — Ausnahmen und Übertragungsmöglichkeiten sehen die Gesetze vor. 

° Der Absatz von Kalisalzen ist reichsrechtlich durch G. vom 
25. Mai 1910 geregelt worden. — Die Gesamtmenge des auf die Kaliwerks- 
besitzer für das Kalenderjahr entfallenden Absatzes wird alljährlich durch eine 
Verteilungsstelle festgesetzt. Vgl. Thoma, Jahrb. d. ölf. R. (1911) 5, 887; 
Kormann, Art. Kali, W.? 2, 485,
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vor, vorausgesetzt, daß er seine Mutung rechtzeitig eingelegt hat. 
Als erster Finder gilt jedoch nur, wer den Fund infolge vor- 
genommener Schürfarbeiten gemacht hat. Der zufällige Fund be- 
gründet ein Vorzugsrecht nur dann, wenn er vom Grundeigentümer 
auf seinem Grund und Boden oder vom Bergbauberechtigten in 
seinem Grubenfelde gemacht ist. Für einen fremden Schurfbezirk 
dürfen Mutungen nur angenommen werden, wenn der durch Schurf- 
schein berechtigte Schürfer auf sein Vorrecht ausdrücklich verzichtet 
oder innerhalb der Schurffrist keinen Gebrauch gemacht hat. 2. Sind 
derartige Vorzugsrechte nicht begründet, so geht die ältere Mutung 
der jüngeren vor. Der durch die Mutung begründete Anspruch 
des Muters ist kein dingliches Recht (bedingtes Bergwerkseigentum, 
sondern ein Recht auf Vornahme einer Verwaltungshandlung, also 
‘öffentlichrechtlicher Natur. Er kann daher gegen die Behörde im 
Rechtswege nicht verfolgt werden, während eine Entscheidung über 
ihn in den Formen des Verwaltungsstreitverfahrens möglich ist”. 
Der erste Finder, der rechtzeitig Mutung einlegt, oder wo ein Recht 
des ersten Finders nicht besteht, der erste Muter erwirbt aber durch 
seinen Fund, oder durch seine Mutung auch ein Vorzugsrecht gegen- 
über dritten Personen. Über diese Vorzugsrechte kann ein Streit 
unter mehreren Privatpersonen entstehen, und dieser ist allerdings 
im Rechtswege zum Austrag zu bringen. 

Die Verleihung geschieht durch Ausfertigung einer Verleihungs- 
urkunde. Diese hat den Umfang der verliehenen Bergbauberech- 
tigung genau zu bezeichnen und zwar nach einer zweifachen Richtung 
hin: 1. das verliehene Mineral, 2. die Ausdehnung des Grubenfeldes,. 
Das Grubenfeld bestimmte sich in älterer Zeit nach der Richtung 
der Lagerstätten (Vermessung nach Längenfeld); in neuerer Zeit 
wird es ohne Rücksicht auf die Lagerverhältnisse durch eine auf 

dem Erdboden abgegrenzte Fläche bestimmt, die durch senkrechte 
Linien in die ewige Teufe verlängert wird. Der Bergbauberechtigte 
und die Inhaber benachbarter Bergwerke können eine amtliche Ver- 
messung und Verlochsteinung des verliehenen Feldes fordern. Diese 

wird unter Leitung der Bergbehörde durch einen angestellten Mark- 

scheider oder Feldmesser vorgenommen. 
Die verliehene Bergbauberechtigung kann später Verände- 

rungen erfahren und zwar: 1. dadurch, daß mehrere Bergwerke 
zu einem einheitlichen Ganzen vereinigt werden (Konsolidation), 
9. dadurch, daß ein Bergwerk -in mehrere selbständige Bergwerke 
geteilt wird (Feldesteilung), d. dadurch, daß eine anderweite 
Abgrenzung des Feldes vorgenommen wird (Feldesumwandlung). 
Konsolidation und Feldesteilung sind privatrechtliche Rechtsgeschäfte; 
  

? Die Beschreitung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens gegenüber 
dem die Verleihung versagenden Beschlusse des Oberbergamtes kann in Württem- 
berg kraft der Generalklausel in Art, 13 des G. vom 16. Dezember 1876 er- 
folgen, ist dagegen dem preußischen, bayrischen, badischen und hessischen 
Recht unbekannt. — Nach dem sächıs. Yarw.Ger.&. & 73 Ziff, 6 steht die An- 
fechtungsklage den Beteiligten zu gegen die von den beteiligten Ministerien 
gemäß dem $ 134 des Allgemeinen BergG. vom 16. Juni 1868 getroffenen Ent- 
scheidungen.
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sie werden von den Beteiligten vollzogen, bedürfen aber einer Be- 
stätigung durch die Bergbehörde. Dagegen kann eine Feldes- 
umwandlung, weil sie eine Änderung der ursprünglichen Verleihung 
enthält, nur durch die Bergbehörde auf Grund eines der Mutung 
analogen Antrages erfolgen. 

8. Die Bergwerke gehören dem Staate oder Privatpersonen 
und zwar einzelnen oder einer Vereinigung mehrerer Privat- 
personen. Für diese Vereinigungen haben sich besondere Assozia- 
tionsformen ausgebildet, deren Darstellung dem Privatrecht an- 
ehört®, 

® Der Betrieb der Bergwerke und zwar der Staats- und der 
Privatbergwerke unterliegt mannigfachen gesetzlichen Beschränkungen 
und einer weitgehenden Einwirkung und Aufsicht der Bergbehörden. 
Die Bergwerksbesitzer müssen über den Beginn und über die etwaige 
Einstellung des Betriebes Anzeige erstatten. Sie haben durch einen 
angestellten Markscheider ein Grubenbild anfertigen und Verände- 
rungen regelmäßig nachtragen zu lassen. Sie sind verpflichtet, das 
Bergwerk zu betreiben, wenn die Bergbehörde dies im öffentlichen 
Interesse für notwendig erachtet. Der Betrieb darf nur auf Grund 
eines Betriebsplanes geführt werden, der einer Prüfung der Berg- 
behörden vom sicherheitspolizeilichen Gesichtspunkte aus unterliegt. 
Der Betrieb muß unter Leitung, Aufsicht und Verantwortlichkeit 
befähigter Personen geführt werden. Die Bergbehörden sind befugt, 
die von ihnen ausgehenden Anordnungen nötigenfalls unter An- 
wendung von Zwang durchzuführen, sie können, wenn ein Betrieb 
nicht vorschriftsmäßig geführt wird, die Einstellung verfügen und 
gegen einen Bergwerksbesitzer, der sich trotz geschehener Aufforderung 
weigert, sein Bergwerk zu betreiben, die Entziehung des Bergbau- 
rechtes oder Bergwerkseigentums aussprechen. Gegenüber einem 
auf Entziehung des Bergwerkseigentums lautenden Beschlusse ist 
jedoch nach den meisten Gesetzgebungen eine Klage im verwaltungs- 
gerichtlichen Verfahren oder die Beschreitung des Rechtsweges zu- 
gelassen®. Die Bergbehörden sind befugt, bergpolizeiliche Vor: 
schriften zu erlassen und bei Gefahren oder Unglücksfällen alle ihnen 
notwendig erscheinenden Maßregeln zu ergreifen. 

Der Bergbauberechtigte ist gegenüber den Grundbesitzern 
mit Enteignungsrecht ausgestattet, dagegen verpflichtet, für alle 
Beschädigungen und Wertverminderungen, die ihre Grund- 
stücke infolge des Bergbaues erleiden, Entschädigung zu zahlen: 
Gegenüber der Anlage öffentlicher Verkehrsstraßen!? steht 
dem Bergbauberechtigten ein Widerspruchsrecht nicht zu; doch hat 
er Anspruch auf Entschädigung, sofern er dadurch zu der Herstellung 
  

8 Über die Gewerkschaften des neueren Rechts vgl. Hübner 8. 295; 
Westhoff-Bennhold, Gewerkschaftsrecht? 1912. 

® Ersteres ist der Fall in Bayern (G. vom 8. Aug. 1878 Art. 10, Nr. 9). 
Letzteres in Preußen (B.G. $ 157), Württemberg (B.G. Art. 144), Elsaß-Lothringen 
(B.G. $ 135) und dem größten Teil der übrigen Staaten. Kein derartiges Rechts- 
mittel besteht in Baden. 

10 Arndt, Das Verhältnis zwischen öffentlichen Verkehrsanstalten und 
Bergbau; Gruch, Beitr. 52, 63; Westhoff, Bergbau und Grundbesitz 2, 368.
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neuer Anlagen oder zu der Veränderung oder Beseitigung vorhandener 
genötigt wird. 

4. Das Verhältnis des Bergwerksbesitzers zu seinen Arbeitern!! 
ist privatrechtlicher Natur. Öffentlichrechtliche Vorschriften bestehen 
darüber nur insoweit als: 1. der Bergwerksbesitzer verpflichtet ist, 
dem abkehrenden Bergmanne ein Zeugnis auszustellen und niemand 
einen früheren Bergarbeiter ohne Vorlegung dieses Zeugnisses zur 
Bergarbeit nehmen darf, 2. jeder Bergwerksbesitzer eine Liste der 
bei ihm beschäftigten Arbeiter führen muß, die er der Bergbehörde 
auf Verlangen vorzulegen hat. Die Zuwiderhandlung gegen diese 
Vorschriften ist mit Strafe bedroht. Die neuere preußische Gesetz- 
gebung hat die Aufstellung von Arbeitsordnungen !? für die Berg- 
werke angeordnet und für minderjährige Arbeiter die Führung von 
Arbeitsbüchern vorgeschrieben. Arbeitern unter 18 Jahren muß die 
erforderliche Zeit zum Besuche der Fortbildungsschule gelassen und 
dieser kann für dieselben durch statutarische Anordnung obligatorisch. 
gemacht werden". Flinsichtlich des Verbotes des sog. Trucksystems, 
der Kinderarbeit, der Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und 
Arbeiterinnen gelten auch für Bergwerksbesitzer die Vorschriften der 
Gewerbeordnung. Die Bergarbeiter bilden unter sich sog. Knapp- 
schaftsvereine, deren Zweck die gegenseitige Unterstützung ihrer 
Mitglieder ist '*. 

5. Zum Zweck der Unterstützung und Förderung des 
Bergbaues, namentlich zur Errichtung von Anlagen und Anstalten, 
die mehreren Bergwerken zum Vorteil gereichen, bestehen korpora- 
tive Verbände der Bergwerksbesitzer mit gemeinsamen Kassen, 
die unter Aufsicht der Regierung verwaltet werden (Bergbauhilfs- 
kassen in Preußen) !5, 

6. Für die Verwaltung des Bergwesens bestehen besondere 
Behörden mit technisch gebildetem Personal. In unterer Instanz: 
fungieren die Revierbeamten (Bergämter, Bergmeister), die nament- 
lich die Bergpolizei auszuüben haben. Über ihnen stehen ‘die 
Oberbergämter (obere Bergbehörden), welche die höhere Instanz für: 
die Verfügungen der Revierbeamten bilden und denen die Verleihung. 
und Entziehung des Bergbaurechtes (Bergwerkseigentums), die Be- 
stätigung der Konsolidation und Feldesteilung und ähnliche Funk- 
tionen übertragen sind. Als höchste Instanz fungiert das Ministerium 
der öffentlichen Arbeiten, das Ministerium des Innern oder das 
Finanzministerium. In einigen Staaten findet nur eine zweifache 
Gliederung statt, so daß die unteren Bergbehörden direkt der Zentral- 
behörde untergeordnet sind. Für den Betrieb der Staatsbergwerke 
sind besondere Betriebsbeamte angestellt. 

11 Arndt, Art. Bergarbeiter, H.d.St.3 2, 754. 
12 &. vom 24. Juni 1892; BergG. $$ 80 ff., abg. durch G. vom 14. Juli 1905. 
18 Sicherheitsmänner und Arbeiterausschüsse sind durch das G. 

vom 14. Juli 1902 dort obligatorisch gemacht, wo mindestens 100 Arbeiter be- 
schäftigt sind. Vgl. Arndt, H.d.St.? 2, 759. 

14 G. über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 $ 122. 
15 Preuß. G. wegen Verwaltung der Bergbauhilfskassen vom 5. Juni 1868. 

B.G. $ 245.



266 Gewerbepolizei. $ 69. 

VII. Gewerbe‘. 

A. Gewerbepolizei‘. 

Einleitung. 
8 68. 

Gewerbepolizei® ist die Tätigkeit der Verwaltung 
zur Einschränkung der Gewerbefreiheit“, 

ı Laband® 8, 193; Loening S. 474; Zorn 2, 1. . 
2 v.Seydel, Gewerbepolizeirecht 1881; Schelcher, Gewerbepolizeirecht 

des Deutschen Reiches. Systematische Darstellung auf der Grundlage von 
Max v. Seydels Gewerbepolizeirecht neu bearbeitet 1910; ausführliche Literatur- 
angaben bei La genstein, Die Gewerbepolizeierlaubnis 1912 S. VIII. 

® Laband® 8, 195. , . 
* Rechtsentwicklung: Die Industrie war in Deutschland ursprünglich 

Hausindustrie. Die erste Organisation erhielt die industrielle Tätigkeit in 
den großen Grundherrschaften, wo sich die Anfänge Jder Arbeitsteilung 
entwickelten. Unter den Grundhertschaften ragten die Königshöfe, die Bischofs- 
sitze und die Klöster an Bedeutung besonders hervor. Das Handwerk wurde 
hier durch hörige, Arbeiter betrieben. Diese waren zu hofrechtlichen 
Innungen oder Ämtern vereinigt, die sich nach der Verschiedenheit der 
einzelnen Gewerbszweige gruppierten und von Beamten des Grundherrn ge- 
leitet wurden. , 

In den Städten nahmen Gewerbtätigkeit, Handel und Verkehr einen 
bedeutenden Aufschwung. Die hörigen Handwerker erlangten die persönliche 
Freiheit. Sie wurden von dem Einfuß der grundherrlichen Beamten befreit, 
an deren Stelle der Rat als städtische Obrigkeit trat. Es entwickelte sich die 
großarti e Organisation der Handwerkerzünfte, welche das gewerbliche 
eben Deutschlands Jahrhunderte lang beherrscht hat. Die städtischen Zünfte 

sind aus zwei Elementen hervorgegangen: den vorher erwähnten hofrechtlichen 
Innungen einer- und den freien Vereinigungen (Gilden-, Sch wurgenossenschaften), 
die in Deutschland seit der Zersetzung des Familien- und Nachbarverbandes in 
großer Menge entstanden waren, anderseits. Sie hatten ursprünglich nur den 
‚weck, die gewerblichen Interessen ihrer Mitglieder zu fördern; später strebten 

sie nach dem Besitz obrigkeitlicher Befugnisse und im Laufe des 18. Jahr- 
hunderts erlangten sie die ursprünglich vom Stadtherrn, dann vom Rate aus- 
geübte Handwerksgerichtsbarkeit und Handwerkspolizei. Seit 
ieser Zeit waren die Zünfte ein wichtiges Glied der Stadtverfassung geworden. 

Eine Folge ihrer obrigkeitlichen Stellung war der Zunftzwang, d.h, die 
Verpflichtung jedes Handwerkers, der Zunft seines Handwerks beizutreten und 
die Zunftkontrolle, der alle in den Handel kommenden Artikel des be- 
treffenden Handwerks unterworfen wären. Im Laufe des 14. Jahrhunderts 
errangen die Zünfte nach hartnäckigen Kämpfen einen Anteil am Stadtregiment. 
Nachdem auf diese Weise die Stellung der Zünfte definitiv befestigt und in 
den städtischen Kämpfen ein gewisser uhepunkt eingetreten war, erfolgte im 
15. Jahrhundert eine genauere Regelung der Zunftverhältnisse durch umfassende 
Ordnungen und Statute. Der Zunftzwang wurde vollständig durchgeführt, das 
Lehrlingewesen eingehend geregelt. Zugleich machten sich aber auch die 
ersten Spuren einer engherzigeren Auffassung der Zunftverhältnisse geltend. 
Es entwickelte sich der Grundsatz, daß jeder nur einer Zunft angehören dürfe; 
die Aufnahme wurde erschwert, die Meister schlossen sich gegenüber den 
Knechten strenger ab und dieser Umstand „gab zu der Bildung besonderer 
Gesellenverbände Veranlassung. Mancherlei Mißbräuche schlichen sich in das 
Zunftwesen ein, gegen die sich bereits die Reichsgesetzgebung des 16, Jahr- 
hunderts genötigt sah, einzuschreiten, Doch waren in der ersten Hälfte des
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16. Jahrhunderts die gufen Seiten des Zunftwesens noch überwiegend, und das 
Handwerk befand sich in ganz Deutschland in blühendem Zustande, Seit der 
Mitte des 16. Jahrhunderts griff dagegen eine immer engherzigere Auffassung 
der Zunftverhältnisse Platz, Die Zünfte verloren ihre öffentliche Be- 
deutung und Stellung und nahmen den Charakter von Privatrechts- 
korporationen an, als deren rechtliche Grundlage die Privilegien der Obrig- 
keit erschienen, und deren Zweck die Ausnutzung dieser Privilegien war. Durc 
hohe Eintrittsgelder, durch die Forderung einer langen Lehr- und Wanderzeit, 
durch schikanöse Handhabung des Meisterstücks wurde die Aufnahme mehr 
und mehr erschwert, in vielen Zünften sogar nur eine bestimmte Zahl von 
Zunftmeistern zugelassen. Handel und Gewerbe wurden als cine spezifisch 
städtische Nahrung betrachtet und der Betrieb vieler Gewerbe auf dem Lande 
gänzlich untersagt. Die einzelnen Zünfte schlossen sich streng gegeneinander 
ab, die Spezialisierung der Handwerker wurde immer größer, und in kleinlichster 
Weise suchte jede einzelne Zunft Eingriffe der andern in ihren Bereich zu 
verhindern. 

Diese Verhältnisse hatten um die Mitte des 17, Jahrhunderts ihren Höhe- 
punkt erreicht. Durch den dreißigjährigen Krieg war die Blüte des Gewerbe- 
standes in Deutschland vernichtet worden. So sah sich die landesherrliche 
Obrigkeit veranlaßt, im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt einzuschreiten, 
Schon der J.R.A. 8 106 legte der Obrigkeit das Recht bei, die Handwerker- 
und Zunftordnungen nach- Gelegenheit der Läufte und Zeiten zu widerrufen 
und zu ändern. Die Landesherren stellten den Grundsatz auf, daß alle Zunft- 
statuten ihrer Bestätigung bedürften; sie nahmen die Befugnis in Anspruch, 
selbst Zünfte zu begründen und aufzuheben. Landesherrliche Gesetze regelten 
entweder unmittelbar die Verhältnisse der Zünfte oder stellten wenigstens 
Normativbestimmungen auf, nach denen diese sich bei Abfassung ihrer Statuten 
zu richten hatten. Sogar die Reichs enetzgebung sah sich im Jahre 1731 noch 
einmal zu einem Einschreiten veranlaßt. Ein durch kaiserliches Ratifikations- 
dekret vom 4. September bestätigtes Reichsgutachten vom 22, Juni bestimmte, 
daß Zunftstatuten nur mit Konsens der Obrigkeit erlassen werden dürften, trat 
den Mißbräuchen der Zünfte entgegen und stellte eine Reihe von allgemeinen 
Grundsätzen fest, die für ihre Organisation und Wirksamkeit maßgebend sein 
sollten. Durch landesherrliche Verordnungen wurde dieses Reichsgesetz in den 
einzelnen Ländern bekannt gemacht und die Beobachtung seiner Vorschriften 
ausdrücklich eingeschärft. An die Stelle der rein privatrechtlichen Auffassung 
war also eine andere getreten, die von dem Gesichtspunkte des öffentlichen 
Wohles beherrscht wurde; man fing an, die Zünfte als eine landesherrliche 
Polizeianstalt zu betrachten, ährend diese Anschaung in der landes- 
herrlichen Verwaltung die maßgebende war, blieben die Juristen im wesent- 
lichen auf dem privatrechtlichen Standpunkte stehen. Eine umfangreiche 
Literatur suchte die Rechte der Zünfte und ihrer Glieder bis in das kleinste 
Detail hinein zu fixieren. , 

Die Landesherren nahmen das Recht in Anspruch, neben den Zunft- 
meistern auch sogenannte Freimeister anzustellen. Bo bildete sich neben der 
Zugehörigkeit zu einer Zunft ein zweiter Rechtstitel aus, auf welchem die Be- 
fugnis zum Gewerbebetrieb_beruhte, die polizeiliche Konzession, Ins- 
besondere war die im 18. Jahrhundert sich entwickelnde Klasse der Fabri- 
kanten dem Zunftzwange nicht unterworfen (reuß. A.L.R. Teil D. Tit. 8 
Ad) wohl aber wurde zur Errichtung einer Fabrik, sowie zur Errichtung von 

ühlen, Brauereien, Hüttenwerken eine obrigneitliche Erlaubnis gefordert 
(Preuß. A.L.R. Teil U. Tit. 8 $ 410; Tit. 15 $ 235; Tit. 16 0) Neben den 

zünftigen gab es auch einzelne nichtzünftige Gewerbe. Ihr Betrieb stand 
jedermann frei und erforderte nur eine vorgängige Anzeige bei der Obrigkeit 
(Preuß. A.L.R, Teil II. Tit. 8 5 179 u. 180). 

Abgesehen von den Beschränkungen der Gewerbe, die auf der Zunft- 
verfassung beruhten, bestanden noch andere infolge der Realgewerbe- 
berechtigungen, sowie der ZWanBB- und Bannrechte. Realgewerbe- 
berechtigungen hießen die Gewerbeberechtigungen, die mit einem Grund- 
stück, namentlich einem Hause, in der Art verbunden waren, daß die Befugnis 
zu ihrer Ausübung dem jedesmaligen Eigentümer zustand. Sie sind ursprüng-
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lich vermutlich so entstanden, daß ein in einem Hause seit unvordenklicher 
Zeit ausgeübter Gewerbebetrieb schließlich als ein mit ihm verbundenes Recht 
angesehen wurde. Später erfolgte ihre Begründung meist durch ausdrückliche 
Privilegien. Als Realgewerbeberechtigungen kamen namentlich Bierbrauerei 
und Branntweinbrennerei, Gast- und Schankwirtschaft und Apothekergewerbe 
vor. Was speziell die Brauerei betrifft, so war in den Städten vielfach eine 
Anzahl brauberechtigter Eigentümer vorhanden, welche der Reihe nach brauten 
und eine besondere Braugesellschaft oder Braukommune bildeten. Als Bann- 
oder Zwangsrechte bezeichnete man die gewissen Gewerbetreibenden zu- 
stehenden Rechte, anderen Personen den Betrieb desselben Geworbes in einem 
bestimmten Bezirke zu untersagen oder die Bewohner eines solchen zu zwingen, 
gewisse Gegenstände des Bedarfs ausschließlich bei ihnen zu erwerben oder 
zubereiten zu lassen. Als derartige Bannrechte kamen namentlich der Bier- 
zwang, der Weinzwang, der Kelterzwang, der Backofenzwang und der Mahl- 
zwane vor. Ihre Entstehung rührt zum Teil ebenfalls daher, daß Absatz- 
verhältnisse, die tatsächlich ange Zeit bestanden hatten, schließlich als ein 
Rechtszustand angesehen wurden, zum Teil beruhten sie auf Privilegien, auf 
dem Lande endlich waren sie vielfach ein Ausfluß der Grundherrschaft. Die 
Grundherren verliehen die ihnen zustehenden Gewerbe- und Bannrechte ihren 
Hintersassen gegen die Entrichtung von Zins. Namentlich war dies hinsicht- 
lich der Schankgerechtigkeit der Fall. Eine solche Schankstätte auf dem Lande 
hieß ein Krug. Bei der Verleihung der Kruggerechtigkeit wurde ihrem In- 
haber oft die Verpflichtung auferlegt, seine Getränke von einem bestimmten 
Berechtigten zu beziehen. Das Recht, eine bestimmte Schankstätte ausschließ- 
lich mit Getränken zu versorgen, pflegte man als Krugverlag zu bezeichnen. 

Nicht bloß die Mißbräuche des Zunftwesens, die trotz der polizeilichen 
Aufsicht nicht völlig zn beseitigen waren, sondern auch die immer mehr fort- 
schreitende Entwicklung der Großindustrie, deren Einfügung in die Zunft- 
verfassung nicht möglich war, drängten zu einem Bruch mit dem bisherigen 
Dyetem des Gewerberechtes. In Frankreich wurden durch die Revolution die 

rivilegien der Zünfte beseitigt und das Prinzip der Gewerbefreiheit zur 
Durchführung gebracht. Dasselbe breitete sich mit der Ausdehnung der fran- 
zösischen Herrschaft über einen großen Teil Deutschlands, namentlich über alle 
zum französischen Kaiserreiche gehörigen deutschen Gebietsteile, über das 
Großherzogtum Berg und das Königreich Westfalen aus, Auch Preußen 
Bing in den Jahren 1810 und 1811 zur Gewerbefreiheit über. Bannrechte und 
unftzwang wurden aufgehoben, die Ablösung der Realgewerbeberechtigungen 

angeordnet, und der Betrieb eines Gewerbes nur von der Lösung eines Gewerbe- 
scheines abhängig gemacht. (Preuß. Ed. wegen der Mühlengerechtigkeit und 
Aufhebung des Müh enzwangs, des Bier- und Branntweinzwangs in der ganzen 
Monarchie vom 28. Oktober 1810. Ed. über die Einführung einer allgemeinen 
Gewerbesteuer vom 2. November 1810. G. über die polizeilichen Verhältnisse 
der Gewerbe vom 7. November 1811.) 

Die Restauration hatte in vielen Ländern die Wiederherstellung der 
alten Einrichtungen zur Folge. Namentlich kehrte man in solchen Gebieten, 
in denen französisches Recht in Kraft gewesen war, wieder zur Zunftverfassung 
zurück, 80 in Hannover, Kurhessen, Oldenburg, Bremen. Auf dem linken Rhein- 
ufer erhielt sich dagegen die Gewerbefreiheit. Auch in Preußen blieben die 
Gesetze von 1810 und 1811 in Kraft, aber nur für den damaligen Bestand der 
Monarchie, die neu erworbenen Gebietsteile behielten zunächst ihre bisherige 
Gewerbeverfassung. Erst im Jahre 1845 kam es zum Erlaß einer Gewerbe- 
ordnung für den ganzen Staat. (Allgemeine Gewerbeordnung für die ganze 
Monarchie vom 17. Jan. 1845. Eine theoretische Rechtfertigung der in diesem 
Gesetze enthaltenen Grundsätze gibt die Schrift von J. G. Hoffmann, Jie 
Befugnis zum Gewerbebetriebe. 1841.) Diese stand zwar im allgemeinen auf 
dem Boden der Gewerbefreiheit, enthielt aber doch mancherlei beschränkende 
Bestimmungen, indem der Betrieb verschiedener Gewerbe von dem Nachweis 
der Befähigung oder der Erteilung einer polizeilichen Erlaubnis abhängig ge- 
macht wurde. Die anderen Staaten hielten die hergebrachte Zunftverfassung 
aufrecht. wenn auch einzelne, z. B. Bayern und Württemberg, Gesetze erließen, 
die einen allmähligen Übergang zur Gewerbefreiheit anbahnten. In den vierziger 
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Gewerbe? im weiteren Sinne bedeutet jede dauernde, 
selbständige und erlaubte Tätigkeit zum Zwecke des Vermögens- 
erwerbes, die durch Beteiligung am allgemeinen Verkehr ausgeübt 
wird. Unter den Begriff des Gewerbebetriebes fallen daher nicht 
einzelne Rechtsgeschäfte, die eine Person infolge besonderer 
Veranlassungen abschließt, da bei ihnen die Entfaltung einer dauernden 
Tätigkeit nicht stattfindet. Als Gewerbebetrieb erscheint ferner nicht 
die Tätigkeit des Gesellen, Arbeiters oder Tagelöhners, 
denn diese wird nicht selbständig, sondern im Dienste einer anderen 
Person ausgeübt. Ebensowenig kann die Vornahme einer ver- 
botenen Handlung als Gewerbebetrieb bezeichnet werden. 
Allerdings kennt unsere Rechtssprache den Ausdruck „gewerbs- 
mäßige Verbrechen“; damit soll jedoch nur angedeutet werden, daß 
bei diesen Verbrechen gewisse andere Merkmale des Gewerbebegriffes, 
insbesondere die dauernde Tätigkeit und die Absicht des Vermögens- 
erwerbes, vorhanden sind. Ein Gewerbebetrieb liegt außerdem nicht 
vor bei unentgeltlich ausgeübter Tätigkeit; hier fehlt der Zweck 
des Vermögenserwerbes. Gewerbebetrieb ist endlich nicht der Ge- 
sinde- oder sonstige häusliche Dienst, der Dienst bei 
Privatgesellschaften, derReichs-, Staats-, Kommunal- 
und Kirchendienst. Denn alle diese Dienste, soweit bei ihrer 
Leistung überhaupt die Absicht des Vermögenserwerbes besteht, 
werden nicht im allgemeinen Verkehr ausgeboten, sondern individuell 
bestimmten Personen, Korporationen, Gemeinwesen geleistet. Dagegen 
  

Jahren gewann unter dem Druck der traurigen Verhältnisse, in denen sich das 
Kleingewerbe befand, die zünftlerische Strömung wieder die Oberhand, so daß 
es sogar in Preußen im Jahre 1849 zu einem Gesetze kam, das gegenüber den 
Vorschriften der 1845er Gewerbeordnung weitgehende Beschränkungen des 
Gewerbetriebes begründete. (V. betr. die Errichtung von Gewerberäten und 
Abänderung der allgemeinen Gewerbeordnung vom 9. Febr. 1849.) Dasselbe 
forderte von dem größten Teil der Handwerker die Ablegung einer Befähigungs- 
rüfung oder den Eintritt in eine Innung als Voraussetzung für die Ausübung 

des selbständigen Gewerbebetriebes. 
Erst in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts gewann der Gedanke 

der Gewerbefreiheit allgemeinen Boden in Deutschland. Im Laufe der sechziger 
Jahre wurden in dem größten Teile der deutschen Staaten neue Gowerbe- 
ordnungen eingeführt, welche den Grundsatz der Gewerbefreiheit pro- 
klamierten. Diese Bewegung erhieltdurch die Reichsgesetzgebungihren Abschluß, 
Nachdem zunächst im Jahre 1868 ein sogenanntes ige werbegesetz (G., betr. 

den Betrieb der stehenden Gewerbe, vom 8. Juli 1868) erlassen worden war, 
kam im folgenden Jahre eine Gewerbeordnung für den Norddeutschen 
Bund vom 21. Juni 1869 zustande, die später auch auf die süddeutschen 
Staaten und Elsaß-Lothringen ausgedehnt worden ist. (nie Einführung erfolgte 
in Südhessen durch Art. 80 der Verf. vom 15. Nov. 1870, in Württemberg und 
Baden durch R.G. vom 10. Nov. 1871, in Bayern durch R.G. vom 12, Juni 1872, 
in Elsaß-Lothringen durch R.G. vom 27. Febr. 1888.) Sie beruht auf der im 
ewerbefreiheitlichen Sinne revidierten preußischen Gewerbeordnung von 1845. 

Durch spätere Gesetze hat sie eine Reihe nicht unwesentlicher Abänderungen 
erfahren, deren Tendenz im wesentlichen eine Einschränkung der Gewerbe- 
freiheit war. Eine neue Redaktion der Gewerbeordnung ist am 1, Juli 1883 
ubliziert worden. — Über die geschichtliche Entwicklung vgl. G. Meyer- 
oening, Art. Gewerbegesetzgebung (Deutschland) H.d.St.® 4, 897. 

6 Die Gewerbeordnung hat den Begriff_des Gewerbes nicht bestimmt. 
Vgl. darüber Laband* 8, 1975; G. Meyer-Loening, Art. Gewerbegesetz- 
gebung, H.d.St.® 4, 907.
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umfaßt der Begriff Gewerbe im weiteren Sinne sowohl die auf Er- 
zeugung von Rohstoffen als die auf Bearbeitung derselben, als die auf 
den Umsatz der Güter gerichteten Tutigkeiten, also sowohl die Ur- 
produktionen als die industriellen Gewerbe (Gewerke) 
als das Handelsgewerbe, sowie endlich die persönlichen 
Dienste. j 

Neben diesem weiteren besteht aber noch ein engerer Ge- 
werbebegriff. Dieser umfaßt nur die Industriegewerbe 
und das Handelsgewerbe, sowie die gewerbsmäßig geleisteten 
persönlichen Dienste, die einehöhere wissenschaftliche 
und künstlerische Bildung nicht voraussetzen, schließt 
dagegen die Urproduktionen, sowie die höheren wissenschaftlichen 
und künstlerischen Berufe aus. Nur die Gewerbe im engeren Sinne 
bilden den Gegenstand der Gewerbegesetzgebung. 

Die Hauptquelle des Gewerbepolizeirechts ist die Gewerbe- 
ordnung für das Deutsche Reich in der Fassung vom 26. Juli 
1900 mit den dazu erlassenen Nebengesetzen°, Die Gewerbe- 
ordnung bezieht sich, wie alle neueren Gewerbegesetze, nur auf die 
Gewerbe im engeren Sinne. Aber auch von diesen fallen ein- 
zelne kraft ausdrücklicher Festsetzung nicht unter ihre Vorschriften. 
Die Gewerbeordnung enthält selbst Bestimmungen über ihren An- 
wendungsbereich’?, die einem doppelten Zwecke dienen. 1. Ein Teil 
derselben soll nur konstatieren, daß gewisse wirtschaftliche Tätig- 
keiten nicht unter den der Gewerbeordnung zugrunde 
liegenden Begriff der Gewerbe fallen. Dies sind die Ur- 
produktionen, sowie die wissenschaftlichen und künstlerischen Berufs- 
arten. Von ersteren werden Bergbau, Fischerei und Viehzucht aus- 
drücklich erwähnt, außerdem gehören aber auch Landwirtschaft, ein- 
schließlich der landwirtschaftlichen Nebengewerbe®, Forstwirtschaft 
und Jagd nicht zu den in der Gewerbeordnung geregelten Tätig- 
keiten. Von letzteren nennt die Gewerbeordnung die Ausübung der 
Heilkunde, die advokatorische und Notariatspraxis und das Unter- 
richtswesen, außerdem sind hierher noch die künstlerischen Berufs- 
arten zu rechnen. Die Gewerbeordnung hat aber ihren prinzipiellen 
  

„ ‚° Gewerbeordnung für das Deutsche Reich nach der Bekanntmachnng des. 
Reichskanzlers vom 26. Juli 1900 (R.G.Bl. 8. 871), abgeändert durch die Gesetze 
vom 14. Okt. 1905, 7. Jan. 1907, 80. Mai, 29. Juni und 28. Dez. 1908, 27. Dez. 1911, 
E.G. z. R.V.O. vom .19, Juli 1911. — Die Nebengexetze: Kinderschutzgesetz, 
Stellenvermittlergesetz, Heimarbeitgesetz, Gewerbegerichtsgesetz ist an den 
entsprechenden Stellen des Textes berücksichtigt. — Literatur zur Gew.O. bei 
Landmann® 2, 1047. Aus der Zahl der Kommentare seien genannt: Land- 
mann®, 2 Bde., 1912; v. Rohrscheidt? 1912; Reger-Stöhsel(bayr.)5 1901; 
Bernewitz (sächs,)? 1901; v. Schicker (württ,)* 1901; Schenkel (bad.)3 
1892—94; Usinger (hess.)? 1912; Nelken (elsaß-lothr.) 1909; Hoffmann 
(preuß)!® 1912; Neukamp!? 1912; Stier-Somlo 1912; Gewerbearchiv, seit 
1901 „erausgegeben von v. Rohrscheidt. 

! GewO. g 6. 
‚.? Vgl. RStr. 12, 205, R.Str. 86, 305 (Urteil vom 11. Juni 1903). Das. 

Reichsgericht hat es hier im Interesse der Arbeitenden für angezeigt erklärt, 
den Begriff der fabrikmäßig betriebenen landwirtschaftlichen Nebengewerbe, die 
ausnahmsweise den Vorschriften der Gew.O. nicht unterworfen sind, möglichst . 
einzuschränken.
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Standpunkt nicht konsequent durchgeführt, indem sie über den 
Bergbau, die Viehzucht!, die Ausübung der Heilkunde!! selbst. 
verschiedene Vorschriften enthält, und die Schauspielerunternehmungen 
ausnahmslos als Gewerbe behandelt!?, 2. Andere Bestimmungen haben 
den Zweck, gewisse wirtschaftliche Tätigkeiten, die im Sinne der 
Gewerbeordnung unter den Begriff der Gewerbe fallen, 
von der Regelung durch sie auszuschließen und einer speziellen, 
sei es landesgesetzlichen, sei es reichsgesetzlichen Regelung vor- 
zubehalten. Zu diesen gehören das Apothekergewerbe und der Ver- 
kauf von Arzneimitteln, in bezug auf die jedoch der Standpunkt 
ebenso wie bei der Ausübung der Heilkunde nicht konsequent durch- 
geführt ist; die Erziehung von Kindern gegen Entgelt!?, der Gewerbe- 
betrieb der Auswanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten 14, 
Gewerbebetrieb der Versicherungsunternehmer?®, dagegen nicht der 
Versicherungsagenten !*; die Eisenbahnunternehmungen; der Vertrieb- 
von Lotterielosen, über den jedoch ebenfalls einzelne Bestimmungen 
in der Gewerbeordnung vorkommen "", die Tätigkeit der Schiffs- 
mannschaften auf den Seeschiffen!®. Auch die Befugnis zum Halten 
öffentlicher Fähren ist von der Regelung durch die Gewerbeordnung 
ausgeschlossen. 

Neben der Gewerbeordnung haben die Landesgesetze nur 
eine sehr beschränkte Bedeutung bewahrt. Landesgesetzliche Vor- 
schriften sind nur zulässig: 1. in bezug auf solche Gewerbebetriebe, 
die nicht unter die Bestimmungen der Gewerbeordnung fallen, voraus- 
gesetzt, daß nicht inzwischen eine andere reichsgesetzliche Regelung 
stattgefunden hat, 2. in bezug auf die durch die Gewerbeordnung 
geregelten Gewerbebetriebe, soweit letztere selbst eine andengesetz- 
liche Regelung vorschreibt oder zuläßt. Sofern eine dieser beiden 
Voraussetzungen vorliegt, sind auch die älteren landesgesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der früheren Landes- 
gewerbeordnungen, in Kraft geblieben "?. 

Neben den Reichs- und Landesgesetzen kommen noch statutarische 
Bestimmungen von Gemeinden und von größeren Kommunalverbänden 
  

9 Gew.O. $ 154a (R.G. vom 1. Juni 1891). $$ 105b Abs. 1, 105c—f, 105h 
Abs. 2, 115—119a, 185—139h, 152, 159. 

10 Gew.O. 8 56b. 
11 Gew.O. 88 29, 30, 40, 58, 54, 562, 80, 144 Abs. 2, 147 Abs. 1 Nr. 7a und B. 
12 wg! 92. 
18 Vgl. Loening, Art. Haltekinder, H.d. St.® b, 237. 
14 R.G. über das Auswanderungswesen vom 7. Juni 1897 (R.G.Bl. S. 463). 
16 RG. über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 

R.G.Bl. S. 139). 
18 Für Versicherungsagenten ilt fernerhin die Gew.O., ferner Privat- 

versicherungsgesetz 88 108 Abs. 2, 64 Abs. 1; Gew.O. 5 14 Abs, 2, betr. Feuer- 
versicherungsagenten. 

11 Gew.O. 88 35, 56 Abs. 2 Nr. 5, 56a Nr. 2, 148 Abs. 1 Nr. 4 und 7a. 
18 Nicht Gew.O. Titel VII., sondern Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 

(R.G.Bl. S. 175), abgeändert durch G. vom 23. März 1903 (R.G.Bl. S. 57) und 
vom 12. Mai 1904 (R.G.BL. S. 167; G., betr. die Stellenvermittlung der Schiffs- 
leute, vom 2. Juni 1902 (R.G.Bl. 8. 215). 

19 Über das Verhältnis von Reichs- und Landrecht auf dem Gebiete des 
Gewerberechts vgl. Laband*8, 196; Neukamp, Das Verhältnis des Bürgerl. 
Gesetzbuches zur Reichsgewerbeordnung. Verw.Arch. b, 209.
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in Betracht. Diese können jedoch nur die Gegenstände mit ver- 
bindlicher Kraft ordnen, die ihnen durch Reichs- oder durch Landes- 
‚gesetz zugewiesen sind ?”, 

1. Prinzip der Gewerbefreiheit. 

5 64. 

1. Der beherrschende Grundsatz des deutschen Gewerberechtes 
ist der der Gewerbefreiheit. Beschränkungen der Befugnis zum 
‚Gewerbebetriebe bestehen nur, soweit sie durch die Gewerbeordnung 
vorgeschrieben oder zugelassen sind!. 

Berechtigt zum Gewerbebetrieb sind: 1. alle natürlichen 
Personen ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht, Dispositionsfähig- 
keit, Reichs- und Staatsangehörigkeit, Gemeindeangehörigkeit oder 
Gemeindebürgerrecht®. Ehefrauen bedürfen zum Gewerbebetrieb der 
Genehmigung ihres Ehemannes nicht®; 2. juristische Personen 
und zwar juristische Personen des Inlandes unbedingt, juristische 
Personen des Auslandes nur, soweit ihnen die Landesgesetze nicht 
Beschränkungen auferlegen #. 

2. Zur Durchführung des Grundsatzes der Gewerbefreiheit sind 
die Beschränkungen des Gewerbebetriebes, die in früheren 
Rechtszuständen ihre Begründung fanden, teils beseitigt, teils für 
ablösbar erklärt worden. 

Aufgehoben sind alle Beschränkungen, die mittelbar oder un- 
mittelbar mitder Zunftverfassung zusammenhingen. Insbesondere 
haben aufgehört die Verbietungsrechte der Zünfte und kaufmännischen 
Korporationen, die Unterscheidung von Stadt und Land in bezug auf 
den Gewerbebetrieb, das Verbot des gleichzeitigen Betriebes ver- 
schiedener Gewerbe, sowie desselben Gewerbes in mehreren Betriebs- 
oder Verkaufsstätten, die Beschränkung der Handwerker auf den 
Verkauf selbstverfertigter Waren ®. 

Die ausschließlichen Gewerbeberechtigungen, d.h. 
  

! Gew.O.8 1. 
® Gew.O. $$ 1, 11, 13. Eine Ausnahme von diesem Grundsatze besteht 

für Personen, die sich in einem Beamten- oder Militärverhältnis befinden 
(Gew.O. $ 12). Aber die Beschränkungen, denen diese Personen in bezug auf 
den Gewerbebetrieb unterlie en, sind nicht gewerberechtlicher Natur, sondern 

egründung. Vgl. Reichsbeamten- 

20 Gew.D. 142, 

finden in dem Beamten- oder Militärrecht ihre 
eachz vom 17. Mai 1907 (R.G.Bl. S. 245) $ 16 und Reichsmilitärgesetz vom 

. Mai 1874 $ 48 (R.G.B. S. 56). 
® Das B.G.B. schreibt ehemännliche Genehmigung nicht vor. 
* Gew.O. & 12. Vgl. dazu E.G. z. B.G.B. Art. 10, 86. — B.G.B, 83 24, 54, — 

1.G.B. 8 201 Abs. 3, — R.G. über das Auswanderungswesen vom 9, Juni 1897 
2, 4; R.G. über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 
85—91. — Auch enehmipungepflichtige ewerbe, zu deren Betrieb gewisse 

persönliche Eigenschaften erforderlich sind, können von juristischen Personen 
betrieben werden. In diesem Falle ist nur die Ausübung durch einen gesetzlich 
qualifizierten Stellvertreter notwendig. Dies ist unter Berücksichtigung der 
neuen Fassung des $ 33 Gew.O. fast durchgehend die herrschende Meinung 
geworden. Vgl. Landmann 1, 69. 

6 Gew.O. 88 2—4.
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die mit einem Gewerbebetrieb verbundenen Berechtigungen, andern 
den Betrieb eines Gewerbes im allgemeinen oder hinsichtlich der 
Benutzung eines gewissen Betriebsmaterials zu untersagen oder sie 
darin zu beschränken, sind ebenfalls aufgehoben®, Derartige 
Berechtigungen können künftighin nicht mehr erworben werden”, 
Der Landesgesetzgebung ist vorbehalten, über die für die aufgehobenen 
ausschließlichen Gewerbeberechtigungen etwa zu leistende Ent- 
schädigung Bestimmungen zu treffen®. Die staatlichen Regale 
und Monopole, die durch finanzielle Zwecke oder Gesichtspunkte 
des allgemeinen Verkehrs veranlaßt sind, insbesondere das Postregal 
und das in einzelnen Staaten bestehende Lotterieregal fallen nicht 
unter diese Vorschrift”. Ausschließliche Gewerbeberechtigungen 
dürfen ferner auf dem Gebiete des Schornsteinfegergewerbes 
begründet werden, indem die Landesgesetze die Errichtung von 
Kehrbezirken gestatten können. Kehrbezirke sind Bezirke, für 
die von der Behörde Schornsteinfeger bestellt werden, denen die 
ausschließliche Befugnis, aber auch die Pflicht obliegt, innerhalb 
derselben die Schornsteine zu fegen. Wo solche Kehrbezirke be- 
stehen oder eingerichtet werden, ist die höhere Verwaltungsbehörde, 
soweit nicht Privatrechte entgegenstehen, befugt, sie aufzuheben 
oder zu verändern, ohne daß deshalb den Bezirksschornsteinfegern 

ein, Widerspruchsrecht oder ein Anspruch auf Entschädigung zu- 
steht !°, 

Die Zwangs- und Bannrechte sind ebenfalls zum größten 
Teil aufgehoben oder für ablösbar erklärt worden; nur ein 
kleiner Rest hat sich nach Erlaß der Gewerbeordnung erhalten, 
ohne einer Ablösung unterworfen zu sein. Aufgehoben sind: 
1. die mit ausschließlichen Gewerbeberechtigungen verbundenen 
Zwangs- und Bannrechte, 2. alle die Zwangs- und Bannrechte, deren 
Aufhebung nach dem Inhalt der Verleihungsurkunde ohne Ent- 
schädigung zulässig ist, 3. das mit dem Besitz einer Mühle, einer 
Brennerei oder Brenngerechtigkeit, einer Brauerei oder Brau- 
gerechtigkeit oder einer Schankstätte verbundene Recht, die Kon- 
sumenten zu zwingen, daß sie bei dem Berechtigten ihren Bedarf 
mahlen oder schroten lassen oder das Getränk ausschließlich von 
ihm beziehen (Mahlwang, Branntweinzwang, Brauzwang), sowie das 
städtischen Bäckern und Fleischern zustehende Recht, die Einwohner 
der Stadt, der Vorstädte oder der sogenannten Bannmeile zu zwingen, 

° Gew.O. $ 7 Nr. 1, 
7 Gew.O. 3 10. 
8 Gew.O. $ 7. In einem Teil der deutschen Staaten war die Aufhebung 

dieser Rechte schon früher ausgesprochen und die Entschädigungsfrage gesetz- 
lich geordnet. Die Bestimmungen dieser Gesetze sind auch nach Erlaß der 
Gew.d. bestehen gehlieben. In anderen Staaten ist die Aufhebung erst durch 
die Gew.O. erfolgt und die Landesgesetzgebung ist erst durch sie zur Regelun 
der Entschädigungsfrage veranlaßt worden. In Betracht kommen z.B. preuß, G. 
vom 17. Jan. 1845 für die alten und vom 17. März 1868 für die neuen Provinzen, 
lauenb. G. vom 20. April 1874, sächs. G. vom 15. Okt. 1861, 12. und 13, Mai 1873, 
württ. G. vom 8. Juni 1849, hess. G. vom 15. Sept. 1851. 

° Gew.O. 5. . 
10 Gew.O.$ 89. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4, Aufl. 18 
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daß sie ihren Bedarf an Gebäck oder Fleisch ganz oder teilweise 
von jenen ausschließlich entnehmen, sofern diese Berechtigungen 
nicht auf einem Vertrage zwischen Berechtigten und Verpflichteten 
beruhen !, Auch hier steht der Landesgesetzgebung die Befugnis 
zu, Bestimmungen über eine etwa zu leistende Entschädigung zu 
treffen!?. Alle anderen Zwangs- und Bannrechte sind bestehen 
geblieben. Von diesen unterliegen aber der Ablösung: 1. das 
Recht, den Inhaber einer Schankstätte zu zwingen, daß er für 
seinen Wirtschaftsbetrieb das Getränk aus einer bestimmten Fabri- 
kationsstätte entnehme, 2. alle anderen nicht aufgehobenen Zwangs- 
und Bannrechte, sofern die Verpflichtung auf Grundbesitz haftet, die 
Mitglieder einer Korporation als solche betrifft oder Bewohnern eines 
Ortes oder Distrikts vermöge ihres Wohnsitzes obliegt. Der Erlaß 
der näheren Bestimmungen über die Ablösung ist Sache der Landes- 
gesetzgebung. Die für ablösbar erklärten Zwangs- und Bannrechte 
können künftig nicht mehr neu begründet werden, die Übertragung 
der bestehenden auf einen andern Berechtigten vor erfolgter Ablösung 
ist zulässig!®, Dagegen können die Zwangs- und Bannrechte, bei 
denen individuell bestimmte Personen als Verpflichtete erscheinen, 
deren Dauer also eine durch die Person des Verpflichteten begrenzte 
ist, auf Grund der Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht ab- 
gelöst werden, Wohl aber kann ihre Ablösung gefordert werden, 
soweit sie schon auf Grund älterer landesgesetzlicher Vorschriften 

zulässig war. Rechte dieser Art dürfen auch künftighin begründet 
werden. 

Das Abdeckereigewerbe* fällt nicht unter diese Bestim- 
mungen der Gewerbeordnung. Es sind daher die bestehenden aus- 
schließlichen Gewerbeberechtigungen und auch die damit verbundenen 
Zwangs- und Bannrechte bestehen geblieben '%, Dagegen kann die 
Aufhebung dieser Berechtigungen auf dem Wege der Landesgesetz- 
gebung erfolgen!®, 

Die bestehenden Realgewerbeberechtigungen sind auch 
nach Erlaß der Gewerbeordnung bestehen geblieben, haben jedoch 
den Charakter der Ausschließlichkeit, soweit ihnen dieser anhaftete, 
verloren. Eine Bedeutung besitzen sie daher nur, insoweit für den 
Betrieb des betreffenden Gewerbes eine Genehmigung erforderlich 
ist; in diesem Falle darf die Genehmigung nur deshalb verweigert 
..— een [on a 

11 Gew.O. $ 7 Nr. 2—4. 
12 Vgl. die in N. 8 aufgeführten Landesgesetze, die sich größtenteils auch 

auf Zwangs- und Bannrechte beziehen, 
18 Gew.O. 5 10. Hier heißt es allerdings: „können fortan nicht mehr er- 

worben werden.“ Aus der Entstehungsgeschichte des $ 8 ergibt sich aber, daß 
mit diesen Worten nur die Neubegründung derartiger Rechte ausgeschlossen 
sein soll, Yel Seydel, Annalen 1881 S. 588°; Landmann $ 7, 

1# Nelken, Art. Abdeckerei, W.® 1, 2.— Über die Beseitigung von Tier- 
kadavern vgl. $ 4489, 

15 Gew.O. $ 7. Hier werden allerdings die Abdeckereiberechtigungen nur 
unter Nr. 2, also bei den Zwangs- und Bannrechten erwähnt. Die Entstehungs- 
geschichte stellt aber außer Zweifel, daß auch die ausschließlichen Gewerbe- 
erechtigungen der Abdecker aufrecht erhalten bleiben sollen, 

16 So preuß, G. vom 17. Dez, 1872.
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werden, weil der Betreffende die erforderlichen persönlichen Eigen- 
schaften nicht besitzt!7, Neue Realgewerbeberechtigungen dürfen 
nicht mehr begründet werden 18, 

3. Beschränkungen der Befugnis zum Gewerbe- 
betrieb können durch privatrechtliche Verträge oder durch Vor- 
schriften und Anordnungen öffentlich rechtlicher Natur begründet sein. 

Vertragsmäßige Verpflichtungen von Privatpersonen, 
ein Gewerbe überhaupt, in einer bestimmten Zeit oder in einem be- 
stimmten Bezirke nicht zu betreiben, sind nach der Gewerbeordnung 
für zulässig zu erachten. Denn die durch solche Verträge von dem 
andern Kontrahenten erworbenen Rechte haben nicht den Charakter 
ausschließlicher Gewerbeberechtigungen. Auch die Bestimmung der 
Gewerbeordnung, daß der Gewerbebetrieb nur soweit beschränkt 
werden dürfe, als er in ihr selbst vorgeschrieben oder zugelassen 
sei, steht dem nicht entgegen, da sich dieselbe nur auf Beschrän- 
kungen durch Akte der Regierungsgewalt (Gesetz oder Verwaltungs- 
verfügung) bezieht '?, 

Öffentlich rechtliche Beschränkungen der Befugnis zum 
Gewerbebetriebe dagegen sind nur insoweit statthaft, als die Gewerbe- 
ordnung sie selbst anordnet oder für zulässig erklärt. Sie werden 
von Gesichtspunkten des Gemeinwohls, also der öffentlichen 
Sicherheit, Sittlichkeit und Ordnung beherrscht. Den Inbegriff 
derselben bezeichnet man als Gewerbepolizeirecht. Die Vor- 
schriften des Gewerbepolizeirechtes sind verschieden für die stehen- 
den Gewerbe, den@ewerbebetrieb im Umherziehen und 
den Marktverkehr. Der von der Gewerbeordnung aufgestellte 
Grundsatz der Gewerbefreiheit bezieht sich aber nur auf solche 
olizeiliche Vorschriften, die einen spezifisch gewerbepolizei- 

£ chen Charakter haben. Dagegen ist die Befugnis der Landes- 
gesetzgebung und der Landespolizeibehörden, die Ausübung der 
Gewerbe aus anderen polizeilichen Gründen, z. B. aus 
Gründen der Straßen-, Feuer-, Gesundheits- oder Baupolizei zu be- 

schränken, durch die Gewerbeordnung in keiner Weise berührt 
worden2°, Auch in die inneren Verhältnisse der Kirchen und 
sonstigen Religionsgemeinschaften wird durch den Grundsatz der 
Gewerbefreiheit nicht eingegriffen ®". 
  

17 Gew.O. 8 48. Insbesondere hat bei Realberechtigungen auf Schank- 

wirtschaften weder eine Prüfung der Bedürfnisfrage noch eine Untersuchung 
über die Lage des Lokals einzutreten. Landmann $ 48? 1, 501. 

18 Gew.d. 3,10. — Besondere Arten der Real ewerbeberechtigung sind in 

Bayern die nicht ratifizierten Realgewerbe und die Ehehaften, Die letzteren 

unterliegen nach dem G. vom 23. Febr. 1868, abg. durch A.G. z. B.G.B. der 
Ablösung. Vgl. Landmann $ 7! 1, 107. 

19 v l. auch Loening S. 485; v. Roenne, Preuß. Staatar. 4, 441 7b; 

Rehm, Gewerbekonzession 8. 261, on 
2° Vgl. Motive z, Entw. der Gew.O. Einleitung. Sten. Ber. 8, 110); Seydel, 

Annalen 8,596; Laband*® 8, 200; Hänel 1, 689°; Landmann $ Ik; Bier- 

ınann, Privatr. und Polizei in Preußen 9. 32 (Literatur). 
2ı Dies ist namentlich für das Bestattungswesen von Wichtigkeit. Vgl. 

Brie, Gutachten, betr. die Rechte der evangelischen Kirche zu Breslau hıin- 
sichtlich des Begräbniswesens, insbesondere über das Verhältnis dieser Rechte 
zu der Reichsgewerbeordnung. Zeitschr. f. Kirch.R. 20, 260; Friedberg, Das 

18*
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2. Stehender Gewerbebetrieb. 

a) Allgemeine Grundsätze über den stehenden Gewerbebetrieb 
und gewerbliche Anlagen. 

8 65. 
Stehender Gewerbebetrieb im Sinne der Gewerbe- 

ordnung ist jede Form des Gewerbebetriebes, die in ihr nicht aus- 
drücklich als Gewerbebetrieb inm Umherziehen oder Marktverkehr 
bezeichnet wird!. 

Der stehende Gewerbebetrieb unterliegt einer Anzeigepflicht. 
Die Anzeige ist der nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde 
des Ortes zu erstatten. Sie hat gleichzeitig mit der Eröffnung des 
Gewerbebetriebes zu geschehen. Verpflichtet zur Erstattung der An- 
zeige sind: 1. alle Personen, die ein stehendes Gewerbe selbständig 
betreiben, 2. die Agenten der Feuerversicherungsanstalten, obwohl 
sie begrifflich nicht zu den selbständigen Gewerbetreibenden gehören, 
In der Anzeige ist die Person des Gewerbetreibenden, die Art und 
der Beginn des Gewerbebetriebes anzugeben. Personen, die Preß- 
gewerbe betreiben®, sind außerdem zu der Angabe des Lokals, in 
dem das Gewerbe betrieben wird, verbunden. — Veränderungen des 
Gewerbebetriebes müssen angezeigt werden, wenn sie die Art des 
Gewerbebetriebes oder den Betriebsort betreffen, die Inhaber von 
Preßgewerben haben auch einen Wechsel des Lokals anzumelden. 
Das Aufhören des Gewerbebetriebes braucht nicht angezeigt zu 
werden; nur die Feuerversicherungsagenten sind auch dazu ver- 
pflichtet. 

Die Unterlassung dieser Anzeigen ist mit Strafe bedroht *, 
Die Behörde ist verpflichtet, den Empfang der Anzeige inner- 

halb dreier Tage zu bescheinigen‘. 
Gewerbetreibende, die einen offenen Laden haben oder Gast- 

oder Schankwirtschaft betreiben, sind verpflichtet, ihren Familien- 
namen mit. mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen an der 
Außenseite oder am Eingange des Ladens oder der Wirtschaft in 
deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Kaufleute, die eine Handels- 
firma führen, haben zugleich die Firma in der bezeichneten Weise 
  

kirchliche Bestattungsrecht und die Reichsgewerbeordnung. 1887 (Leipz. Dekanats- 
progr.), R.Ziv. 28, 22; 42, 51. 

ı Vgl. Motive zum Tit. II des Entw. (Sten. Ber. 8, 115); Laband* 8, 200'; 
Landmann $ 141; G.Meyer-Loening, H.d.St.? 4 910. 

® Gew.O. 814. Besondere Anzeigepflicht für die in $ 35 Gew.O. genannten 
Gewerbe. Vgl. zu $ 35 das G., betr. die Abänderung der Gew.O. vom 7. Jan, 
1907 (R.G.Bl. S. 3) zur Beseitigung von Mißständen im Baugewerbe. 

°® Zu dieser rechnet die Gew.d. & 14 Abs, 2 Buch- und Steindrucker, Buch- 
und Kunsthändler, Antiquare, Leihbibliothekare, Inhaber von Lesekabinetten, 
Verkäufer von Druckschriften, Zeitungen und Bildern. 

* Gew.O. 8 148 Nr. 1-4. Die Strafbestimmungen erstrecken sich jedoch 
auf die nicht konzessionspflichtigen Gewerbe. Für die konzessionspflichtigen 
Gewerbe fehlt es, obgleich sie nach $ 15 der Gew.O. ebenfalls der Anzeige- 
pflicht anterlie en, an entsprechenden strafgesetzlichen Vorschriften. 

ew.O.
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an dem Laden oder der Wirtschaft anzubringen; ist aus der Firma 
der Familienname des Geschäftsinhabers mit dem ausgeschriebenen 
Namen zu ersehen, so genügt die Anbringung der Firma®, 

Die polizeilichen Beschränkungen des stehenden (e- 
werbebetriebes beziehen sich: 

1. auf die Befugnis zum Gewerbebetrieb, 
2. auf die Ausübung des Gewerbebetriebes, 
In beiden Beziehungen spricht die Vermutung für die Frei- 

heit. Beschränkungen finden nur atatt, soweit sie von der Gewerbe- 
ordnung ausdrücklich ausgesprochen oder für zulässig erklärt worden 
sind. Die meisten dieser Beschränkungen sind durch die Gewerbe- 
ordnung selbst festgesetzt worden; die F'eststellung einzelner ist der 
Landesgesetzgebung oder ortspolizeilichen Anordnungen vorbehalten 
worden. Insbesondere unterliegen der Regelung durch die Orts- 
polizeibehörde die sog. Straßengewerbe. Gewerbe, welche die 
Unterhaltung des öffentlichen Verkehrs innerhalb der Orte? durch 
Transportmittel irgend welcher Art (Wagen, Gondeln, Sänften, 
Pferde usw.) bezwecken und das Gewerbe der Personen, die auf 
öffentlichen Straßen oder Plätzen ihre Dienste anbieten (Fremden- 
führer, Dienstmänner usw.)®. Diese Regelung kann die Befugnis 
zum Gewerbebetrieb und seine Ausübung zum Gegenstand haben®, 
Strafbestimmungen für die Übertretung der ortspolizeilichen Vor- 
schriften sind in der Gewerbeordnung nicht enthalten, also durch 
die*betreffende ortspolizeiliche Verordnung festzusetzen, 

b) Polizeiliche Beschränkungen der Befugnis zum stehenden 
Gewerbebetrieb. 

5 60. 

Die polizeilichen Beschränkungen der Befugnis zum stehenden 
Gewerbebetrieb betreffen gewerbliche Anlagen (I)! und den 

Gewerbebetrieb gewisser Personen (Il)*. Sie äußern sich 
in der Form von Genehmigungen und in der Form von Ver- 

boten. 
Einzelne Gewerbe und gewerbliche Anlagen sind genehmigungs- 

pflichtig. Ihr Betrieb oder ihre Einrichtung ist nicht jedermann, 
sondern nur dem gestattet, der eine besondere Erlaubnis dazu er- 
halten hat. Die Erteilung dieser Erlaubnis ist eine obrigkeit- 

6 Gew.O. 8 15a (vgl. E.G. z. H.G.B. Art. 9) gilt für alle der Gew.O. unter- 
stehenden Gewerbetreibenden, auch für Handelsgesellschaften. Strafbestimmungen 
Gew.O. $ 148 Ziff, 14. 

? Dagegen nicht des Verkehrs von Ort zu Ort, wie Seydel, Annalen 
S, 638 gegenüber einem daselbst angeführten Erkenntnis des Berliner Ober- 
tribunals mit Recht hervorhebt, 

8 Gew.O.8 37. Vgl. Zeller, Art. Straßengewerbe, W.12,590; G.Meyer- 

Loening, Art. Straßengewerbe, H.d.St.® 7, 1031. 
® Vgl. R.G. über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 93. Mai 1909. 
1 Gew.O. 88 16—28. — Die gewerblichen Anlagen werden genehmigt, 

für die Errichtungen von Anstalten wird eine Konzession erteilt, Dies ent- 

spricht auch dem Wortlaut der Gewerbeordnung. Vgl. oben $ 11’, 
3 Gew.O. 85 29—54.
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liche Funktion, deshalb sind alle Berechtigungen, welche dem 
Fiskus, d. h. dem Staat als Privatrechtssubjekt oder aus privatrecht- 
lichen Titeln, sowie einzelnen Privatpersonen, Korporationen oder 
Instituten zustanden, aufgehoben worden®. Der Beginn eines ge- 
nehmigungspflichtigen Gewerbes oder die Errichtung einer ge- 
nehmigungspflichtigen Anlage durch eine Person, die sich nicht im 
Besitze der erforderlichen Genehmigung befindet, hat Strafe zur 
Folge und berechtigt die Polizeibehörde zur zwangsweisen Ver- 
hinderung des Gewerbebetriebes, 

Andere Gewerbe und gewerbliche Anlagen können zwar von 
jedermann betrieben oder errichtet werden, aber den Polizeibehörden 
stehen gewisse Verbietungsrechte zu. Die Wirkung eines 
solchen Verbotes ist die Verpflichtung des davon Betroffenen zur 
Einstellung des Gewerbebetriebes.. Eine Weigerung hat Strafe zur 
Folge und begründet das Recht der Polizeibehörde, die Fortsetzung 
des Betriebes zwangsweise zu verhindern. 

Den Behörden steht ferner die Befugnis zu, gewisse Personen 
zum Betrieb eines Gewerbes anzustellen. Durch einen derartigen 
Akt werden andere Personen an der Ausübung desselben Gewerbe- 
betriebes nicht verhindert. Hier liegt also keine Beschränkung der 
Befugnis zum Gewerbebetrieb vor; die von der Behörde angestellten 
Personen werden durch diese Anstellung nur mit einer öffentlichen 
Autorisation für ihren Gewerbebetrieb versehen. | 

I. Gegenstand der polizeilichen Beschränkungen sind zunächst 
diegewerblichen Anlagen. Gewerbliche Anlagen sind alle Vor- 
richtungen, die zur Erzeugung von gewerblichen Produkten dienen, 
bloße Niederlagen gewerblicher Produkte fallen dagegen nicht unter 
diesen Begriff. 

Die gewerblichen Anlagen unterliegen zum Teil einer Ge- 
nehmigungspflicht, zum Teil polizeilichen Verbietungs- 
rechten. 

1. Genehmigungspflichtig sind: 
a) gewisse Anlagen, die durch die örtliche Lage oder die Be- 

schaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der 
benachbarten Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erheb- 
liche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen herbei- 
führen können. Die Genehmigungspflicht beschränkt sich auf die 
im Gesetz ausdrücklich aufgeführten Anlagen®. Der Umstand, daß 

—— 

® Gew.O. 8 7 Ziff, 5. 
* Rommel-Loening, Art. gewerbliche Anlagen, H.d.St.? 4, 1069. 
5 Genehmigungspflichtig sind nach Gew.O. $ 16: Schießpulverfabriken, 

Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündstoffen aller Art, Gas- 
bereitungs- und Gasbewahrungsanstalten, Anstalten zur Destillation von Erdöl, 
Anlagen zur Bereitung von Braunkohlenteer, Steinkohlenteer und Koaks, sofern 
sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, Glas- und 

Rußhütten, Kalk-, Ziegel- und Gipsöfen, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, 
Röstöfen, Metallgießereien, sofern sie nicht bloße Tiegelgießereien sind, Hammer- 
werke, chemische Fabriken aller Art, Schnellbleichen, Firnißsiedereien, Stärke- 
fabriken, mit Ausnahme der Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärke- 
sirupsfabriken, Wachstuch-, Darmsaiten-, Dachpappen- und Dachfilzfabriken, 
Leim-, Tran- und Seifensiedereien, Knochenbrennereien, Knochendarren, Knochen-
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eine andere Anlage ebenfalls mit Nachteilen, Gefahr oder Belästigung 
für das Publikum verbunden ist, macht sie nicht ohne weiteres ge- 
nehmigungspflichtig. Wohl aber steht dem Bundesrat die Befugnis 
zu, das Verzeichnis der genehmigungspflichtigen Anlagen, je nach 
Eintritt oder Wegfall der gedachten Voraussetzung, abzuändern ®, 
d. h. neue Anlagen hinzuzufügen oder für in demselben aufgeführte die 
Konzessionspflicht zu beseitigen. Eine solche Bundesratsverordnung 
bedarf der Genehmigung des nächstfolgenden Reichtages. Sie tritt 
außer Kraft, sobald die Genehmigung verweigert ist, eventuell mit 
Schluß der nächsten Reichstagssession, falls ein ausdrücklicher Be- 
schluß über sie nicht stattgefunden hat: 

b) die Dampfkessel”. 
Für die Genehmigung der zuerst erwähnten Anlagen 

ist ein kontradiktorisches Verfahren vorgeschrieben®. Das 
Unternehmen wird öffentlich bekannt gemacht mit der Aufforderung, 
etwaige Einwendungen gegen die Anlage binnen einer gesetzlich 
bestimmten Frist anzubringen. Nach Ablauf dieser Frist tritt eine 
Prüfung durch die Behörde ein, wobei gewisse Gesichtspunkte von 
Amts wegen, andere nur auf Grund von Einwendungen, die durch 
die Beteiligten vorgebracht werden, zu berücksichtigen sind. Von 
Amts wegen zu berücksichtigen ist die Frage, ob die Anlage erheb- 
liche Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für das Publikum 
herbeiführen könne, Von Amts wegen zu berücksichtigen sind ferner 
alle Vorschriften öffentlichrechtlicher Natur, insbesondere die 
bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften, sowie die An- 
ordnungen zum Schutze der Arbeiter. Dagegen dürfen die be- 
sonderen Nachteile, Gefahren und Belästigungen, welche die Anlage 
für die Bewohner .der benachbarten Grundstücke zur 
Folge hat, nur dann berücksichtigt werden, wenn sie von diesen im 
Verfahren geltend gemacht worden sind. Einwendungen dieser 
  

kochereien und Knochenbleichen, Zubereitungsanstalten für Tierhaare, Talg- 
schmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten- und Düng- 
pulverfabriken, Stauanlagen für Weassertriebwerke, Hopfenschwefeldörren, 
Asphaltkochereien und Pechsiedereien, soweit sie außerhal der Gewinnungs- 
orte des Materials errichtet werden, Strohpapierstöffabriken, Darmzubereitungs- 
anstalten, Fabriken, in welchen Dampfkessel oder andere Blechgefäße durch 
Vernieten hergestellt werden, Kalifabriken und Anstalten zum Imprägnieren 
von Holz mit erhitzten Teerölen, Kunstwollefabriken und Anlagen zur Her- 
stellung von Zelluloid, Degrasfabriken, Fabriken, in welchen Röhren aus Blech 
durch Vernieten hergestellt werden, Anlagen zur Erbauung eiserner Schiffe, 
zur Herstellung eiserner Brücken und sonstiger eiserner Baukonstruktionen, 
Anlagen zur Destillation oder zur Verarbeitung von Teer- und Teerwasser, die 
Anlagen, in welchen aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial auf chemischem 
Wege Papierstoff hergestellt wird (Zellulosefabriken), Anlagen, in welchen 
Albuminpapier hergestellt wird, Anstalten zum Trocknen und Einsalzen un- 
egerbter Tierfelle, Verbleiungs- Verzinnungs- und Verzinkungsanstalten, An- 
agen zur Heıstellung von Gußstahlkugeln mittelst Kugelschrotmühlen (Kugel- 
fräsmaschinen), Anlage zur Herstellung von Zündschnuren und von elektrischen 
Zündern. 

6 Gew.O. S 16 Abs. 2. 
? Gew.D. S 24. 
8 Gew.D. 8 17— 22.
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Art können entweder rechtlicher, d. h. privatrechtlicher 
Natur sein, oder sich lediglich auf Gesichtspunkte der Billigkeit 
stützen. Bei Einwendungen rechtlicher Natur ist zu unter- 
scheiden, ob sie auf einem besonderen privatrechtlichen Titel oder auf 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen beruhen. Einwendungen auf Grund 
eines besonderen Rechtstitels, namentlich auf Grund von 
Servituten unterliegen gerichtlicher Entscheidung und sind daher 
auf den Rechtsweg zu verweisen?, Das Verwaltungsverfahren nimmt 
zwar ungeachtet der gerichtlichen Verhandlung seinen Fortgang. 
Durch die Genehmigung der Verwaltungsbehörde wird aber in diesem 
Falle nur festgestellt, daß ihrerseits keine Bedenken gegen die Anlage 
bestehen!%. Die Herstellung oder Inbetriebsetzung darf erst nach 
gerichtlicher Entscheidung erfolgen; und im Falle des Zuwider- 
handelns besitzt das Gericht, wenn es ihre Unzulässigkeit ausspricht, 
die Befugnis, die zwangsweise Wegräumung oder die Einstellung 
anzuordnen!!. Einwendungen auf Grund allgemeiner Rechts- 
regeln, insbesondere auf Grund der Vorschriften des sog. Nachbar- 
rechtes sind dagegen im Verwaltungsverfahren vollständig 
zu erledigen. Wird die Anlage trotz derartiger Einwendungen von 
der Verwaltungsbehörde genehmigt, so ist zwar die nachträgliche 
Beschreitung des’ Rechtsweges noch gestattet, aber die Privatklage 
kann in diesem Falle nicht auf die Einstellung des Gewerbebetriebes, 
sondern nur auf Herstellung von Einrichtungen, welche die benach- 
teiligende Einwirkung ausschließen und, wenn solche Einrichtungen 
unzulässig oder mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar 
sind, auf Schadloshaltung gerichtet werden !?. Einwendungen endlich, 
die auf Gesichtspunkten der Billigkeit beruhen, sind lediglich von 
der Verwaltungsbehörde zu entscheiden. 

Den Abschluß des Verfahrens bildet der Bescheid der Be- 
hörde. Er muß schriftlich ausgefertigt und dem Unternehmer und 
dem Widersprechenden eröffnet werden. Seinem Inhalte nach kann 
er die Genehmigung erteilen oder versagen. Die Erteilung ist un- 
bedingt oder unter Bedingungen möglich. Im Falle der bedingten 
Erteilung oder der Versagung muß der Bescheid mit Gründen ver- 
sehen sein. 

Die Kosten des Verfahrens fallen dem Unternehmer, die durch 

  

° Gew.O. $ 19, insbes. B.G.B. 88 906, 907, auch E.G. z. B.G.B. Art. 124. 
Die unverzügliche Ausführung der baulichen Anlagen, nicht die Er- 

öffnung des Betriebes, kann dem Unternehmer auf seine Gefahr unbeschadet 
des Rekursverfahrens gestattet werden, wenn er es vor Schluß der Erörterungen 
beantragt. Wird ihm die Genehmigung endgültig versagt, so sind die aus- 
geführten Bauwerke auf seine Kosten zu beseitigen. — Gew.O. $ 19a. 

‚ 1 Diesem Grundsatze steht die Bestimmung des $ 26 Gew.O., daß eine 
Privatklage gegenüber einer mit obrigkeitlicher Genehmigung errichteten ge- 
werblichen Anlage niemals auf Einstellung des Betriebes gerichtet werden 
dürfe, nicht entgegen, denn sie bezieht sich nur auf den Fall, wo die bestehenden 
Rechte d. h. Vorschriften des objektiven Rechts, nicht aber auf den Fall, wo 
subjektive Rechtstitel eine solche Klage gewähren. 

17 sg Über Rechtsprechung und Verwaltungspraxis ausführlich Landmann
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unbegründete Einwendungen erwachsenen Kosten dem Wider- 
sprechenden zur Last '®, 

Bei der Genehmigung der Dampfkessel findet kein kontra- 
diktorisches Verfahren, sondern nur eine Prüfung der Anlage durch 
die Behörde statt!. Hierbei sind die allgemeinen bau-, feuer- und 
gesundheitspolizeilichen Vorschriften und auch die besonderen An- 
ordnungen zu beobachten, die der Bundesrat über die Anlage von 
Dampfkesseln erlassen hat. Die Genehmigung kann unbedingt er- 
teilt oder von der Herstellung bestimmter Vorkehrungen und Ein- 
richtungen abhängig gemacht werden. Bevor der Kessel in Betrieb- 
genommen wird, ist zu untersuchen, ob die Ausführung den Be- 
stimmungen der erteilten Genehmigung entspricht. Diese Vorschriften. 
gelten für bewegliche Dampfkessel und für solche, die einen be- 
stimmten Standort haben. 

Die Wirkung der Genehmigung ist die Berechtigung zur 
Ausführung und zum Betrieb der Anlage. Der Betrieb 
einer Anlage, welche den Bestimmungen der Genehmigung gemäß: 
errichtet ist, kann nur aus bestimmten, gesetzlich feststehenden 
Gründen untersagt werden, nämlich: 1. aus Gründen des öffentlichen 
Wohles gegen Entschädigung durch eine Verfügung der Verwaltungs- 
behörde, 2. wegen eines entgegenstehenden privatrechtlichen Rechts- 
titels durch gerichtliche Entscheidung. Dagegen ist eine ohne Ge- 
nehmigung errichtete genehmigungspflichtige Anlage oder eine solche, 
bei der wesentliche Bedingungen der Genehmigung nicht berück- 
sichtigt sind, eine widerrechtliche. Ihre Herstellung ist mit 
Geldstrafe bis zu 300 Mark, im Unvermögensfalle mit Haft bedroht 5, 
Außerdem hat die Polizeibehörde die Befugnis, die Wegschaffung- 
der Anlage, die Herstellung eines den Bedingungen entsprechenden 
Zustandes oder die Außerbetriebsetzung anzuordnen !%, Die Voraus- 
setzung dieser Befugnis ist der rechtswidrige, also strafbare Zustand 
der Anlage, dagegen nicht ein rechtskräftiges strafgerichtliches Ur- 
teil. Die Wegräumung, Anderung oder Außerbetriebsetzung der 
Anlage kann dem Besitzer unter Androhung einer Geldstrafe auf- 
gegeben, eventuell durch unmittelbare Anwendung von Zwang be- 
wirkt werden. 

Die Genehmigung ist keine persönliche, sondern eine sach- 
liche. Es bedarf daher keiner Erneuerung, wenn die Anlage auf 
eine andere Person übergeht. Dagegen ist eine neue Genehmigung 
erforderlich, wenn eine Veränderung der Betriebsstätte oder eine 
wesentliche Änderung in dem Betrieb vorgenommen wird, Dies gilt 

auch für Anlagen, die bereits vor Erlaß des Gesetzes bestanden 

haben. Bewegliche Dampfkessel dürfen jedoch, da sie ohne feste 
Betriebsstätte genehmigt sind, an jedem Orte des Reichsgebietes in 

Betrieb gesetzt werden. Für die Genehmigung der Veränderungen 
sind dieselben Vorschriften maßgebend, die für die Genehmigung: 

  

13 Gew.O. 8 22. 
4 Gew.O. 8 24. 
15 Gew.O. 8 147 Abs. 1 Nr. 2 vgl. mit $ 24. 
16 Gew.O. 8 147 Abs. 8.
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neuer Anlagen gelten; doch kann von der öffentlichen Bekannt- 

machung unter Umständen Abstand genommen werden "", 
Die Genehmigung erlischt: 1. wenn die genehmigende Be- 

hörde eine Frist für Beginn oder Ausführung der Anlage oder Be- 

ginn des Gewerbebetriebes festgesetzt hat und der, dem die Ge- 

nehmigung erteilt ist, sie nutzlos verstreichen läßt, 2. mit Ablauf 

eines Jahres seit Erteilung der Genehmigung, wenn der Inhaber von 

ihr bis dahin keinen Gebrauch gemacht, d. h. die Herstellung der 

Anlage noch nicht begonnen hat, 3. wenn der Gewerbebetrieb wiihrend 
eines Zeitraumes von drei Jahren eingestellt gewesen ist. Die Frist 

kann jedoch in allen diesen Fällen von der Behörde verlängert 
werden. Sie muß bei allen genehmigungspflichtigen Anlagen mit 
alleiniger Ausnahme der Dampfkessel verlängert werden, wenn wegen 

einer durch Erbfall oder Konkurserklärung entstandenen Ungewißheit 
über das Eigentum an einer Anlage oder, infolge höherer Gewalt, 
der Betrieb entweder gar nicht oder nur mit erheblichem Nachteile 
für den Inhaber oder Eigentümer der Anlage stattfinden kann "®. 

Die Reichsgewerbeordnung gestattet, daß außer den von ihr 
selbst aufgestellten Beschränkungen gewerblicher Anlagen noch andere 
durch Landesgesetzgebung, Polizeiverordnung oder 
Ortsstatut eingeführt werden!?, Solche Beschränkungen sind: 
1. Über Stauanlagen für Wassertriebwerke ist die Landes- 
gesetzgebung befugt, neben den in der Gewerbeordnung enthaltenen 
allgemeinen gewerbepolizeilichen Vorschriften noch besondere An- 
ordnungen zu erlassen 2°, 2. Die Anlage und Benutzung von Privat- 
schlächtereien darf für solche Orte, in denen öffentliche Schlacht- 
häuser in genügendem Umfange vorhanden sind, durch die Landes- 
gesetzgebung untersagt werden®!, 3. Landesrechtliche Vorschriften, 
urch die gewerbliche Anlagen in einzelnen Ortsteilen gar nicht oder 

nur unter Beschränkungen zugelassen werden, finden auch auf die 
ım $ 16 erwähnten Betriebe Anwendung ®®, 4. Die höheren Ver- 
waltungsbehörden endlich sind befugt, durch Polizeiver- 
ordnung Bestimmung darüber zu treffen, welche Entfernung durch 
Wind bewegte Triebwerke von benachbarten fremden Grund- 
stücken oder von öffentlichen Wegen inne zu halten haben °®, 

11 Gew.O. 8 25. 
18 Gew.O. 88 49, 50, 
18 Gew.O. 83 23, 28. 
20° Gew.O. 8 23 Abs. 1. 
»! Gew.O. $ 23 Abs. 2. Die Worte „für solche Orte, in welchen“ sind 

umgeändert durch die Novelle vom 30. Juni 1900 in „in solchen Orten, für 
welche“, wodurch die ausschließliche Benutzung von Schlachthäusern in Nachbar- 
orten ermöglicht ist. Zum Teil schon vor, meist aber im Anschluß an diese 
Bestimmung sind zahlreiche Landesgesetze über öffentliche Schlachthäuser er- 
gangen. Diese überlassen das Verbot der Privatschlächtereien, sowie die Ein- 
ührung einer obligatorischen Vieh- und Fleischbeschau der ortsstatutarischen 
Festsetzung, so in Preußen (G. vom 18. März 1868), Sachsen (G. vom 11, Juli 
1876) und in den thüringischen Staaten, in Braunschweig, Lübeck, Bremen u. a, 
Vgl. Esser, Art. Schlachthaus R.L. 8, 579; Jolly, Art, Schlachthaus W.ı 
2, 420; Fränkel, Art. Schlachthäuser H.d.St.? 7, 300. — Reichsfeischbeschau- 
gesetz vom 3. Juni 1900 (R.G.Bl. S. 57), 

32 Gew.O. 8 23 Abs. 9, 
?3 Gew. 0, 8 28. 
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2. Die polizeilichen Verbietungsrechte®%, die für ge- 
werbliche Anlagen bestehen, haben nur ihren Betrieb, nicht ihr 
Bestehen zum Gegenstande. Es kann durch polizeiliche Verfügung 
niemals die Wegräumung der Anlage, sondern immer nur die Ein- 
stellung des Betriebes angeordnet werden. Die Anordnung einer 
solchen Einstellung des Betriebes durch die Polizeibehörde ist aber 
in zwei Fällen zulässig:. 

a) Der Betrieb einer jeden Anlage, gleichgültig ob sie ge- 
nehmigungspflichtig ist oder nicht, ob sie vor oder nach Erlaß der 
Gewerbeordnung entstanden, kann wegen überwiegender Nach- 
teile und Gefahren für das Gemeinwohl untersagt werden ®, 
In diesem Falle muß jedoch dem Besitzer für den erweislichen Schaden 
Ersatz geleistet werden. Die Pflicht zur Entschädigung hat deı 
Staat. Die Untersagung hat also in diesem Falle den Charakter 
einer Enteignung. Nur bei solchen vor Verkündigung der Gewerbe- 
ordnung errichteten Anlagen, bei welchen der Widerruf der Ge- 
nehmigung ohne Entschädigung ausdrücklich vorbehalten ist, fällt die 
Pflicht zur Entschädigung fort. Dagegen ist nach dem Inkrafttreten 
der Gewerbeordnung die Genehmigung einer Anlage unter Vorbehalt 
überhaupt nicht mehr zulässig, und auch ein derartiger Vorbehalt, 
der in der Zeit von der Verkündung bis zum Inkrafttreten des Ge- 
setzes gemacht worden ist, Außert keine rechtlichen Wirkungen. Die 
Entscheidung über die Einstellung des Betriebes erfolgt endgültig im 
Verwaltungsverfahren; wegen der Entschädigung steht der Rechts- 
weg offen. . 

b) Der Betrieb solcher gewerblicher Anlagen, die ungewöhn- 
liches Geräusch verursachen, kann untersagt oder beschränkt 
werden, wenn in der Nähe der Betriebsstätte öffentliche Gebäude, 
Kirchen, Schulen, Krankenhäuser oder Heilanstalten*® vorhanden 
sind, deren bestimmungsmäßige Benutzung durch den Gewerbebetrieb 
eine erhebliche Störung erleidet?’. Zu diesem Zwecke ist dem Unter- 
nehmer die Verpflichtung auferlegt, sofern die Anlagen nicht ge- 
nehmigungspflichtig sind, ihre Errichtung oder Verlegung bei der 
Ortspolizeibehörde anzuzeigen. Wegen einer derartigen Untersagung 
braucht keinerlei Entschädigung geleistet zu werden. Die 

Befugnis, das Verbot oder die Beschränkung anzuordnen, steht formell 
der Ortspolizeibehörde zu, diese hat jedoch hierüber stets die materielle 
Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde einzuholen. Wird 
die Anzeige ordnungsmäßig erstattet, so kann die Untersagung nur 
unmittelbar nach erfolgter Anzeige geschehen. Ein späteres Verbot 
darf nur in dem unter 1. erwähnten Verfahren, also gegen Ent- 
  

%* Mayer 2, 352°; Biermann, Privatrecht u. Polizei in Preußen. 1897. 
S, 44: Noukamp, Verw. Arch. 5, 288. 

25 Gew.O. 88 51 und 52. Vgl. Meyer-Anschütz 5 222; Landmann 
8512; O.Mayer, Die Entschädigungap icht des Staates nach Billigkeitsrecht 
1905; Molitor, Über die Haftung des Staates bei Verletzung von Privat- 
rechten, Arch, f, öff. R. 20, 265; Hörle, Die Beeinträchtigung des Eigentums 
durch gewerbliche Anlagen nach dem B.G.B. und der Gew.O, ($5 906, 907 
B.G.B.; 3 26, 51 Gew.O.) Verw.-Arch. 10, 366. 

26 Auch Privatanstalten vgl, Gew.O. $ 80 Abs. 1. 
37 Gew.O. 8 27.
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schädigung, erlassen werden. Ist die Anzeige unterblieben, so steht 
der Polizeibehörde die Befugnis zu, auch in einem späteren Zeit- 
punkte den Betrieb zu untersagen. Strafbestimmungen für den- 
jenigen, der das Verbot übertritt, sind in der Gewerbeordnung nicht 
enthalten; die Einstellung des Betriebes kann aber im Wege des 
polizeilichen Zwangsverfahrens, namentlich auch durch Androhung 
von Geldstrafen, herbeigeführt werden. 

II. Polizeilichen Beschränkungen unterliegt ferner der persön- 
liche Betrieb gewisser Gewerbe®®. Diese äußern sich in 
Genehmigungen (A) und Untersagungen (B). An dieser 
Stelle sind auch die Anstellungsrechte (C) zu erwähnen, welche 
den Verwaltungsbehörden für einzelne Gewerbetreibende zustehen, 
obwohl sie eine unmittelbare Beschränkung des Gewerbebetriebes 
nicht enthalten. 

A. Genehmigungen. 1. Einer Approbation bedürfen 
Apotheker? und die Personen, die sich als Arzte®° oder mit 

28 Die Gewerbeordnung verwendet die Ausdrücke Genehmigung, 
Approbation, Erlaubnis und Konzession. Von Konzessionen ist nur 
bei Anstalten die Rede. Vgl. Anm. 1. . 

2? Zum Betriebe des Apothekergewerbes ist nach dem im Deutschen 
Reiche geltenden Rechte erforderlich: . 

1. Die allgemeine Befähigung zur Ausübung des Apothekergewerbes. 
Diese wird durch Approbation erlangt, die auf Grund eines Nachweises der 
Befähigung erteilt wırd (Gew.O. 8 29). Die Approbationen sind für das ganze 
Gebiet des Deutschen Reiches wirksam. Die Bestimmungen über die Behörden, 
die zur Erteilung der Approbation befugt sind, sowie die Vorschriften über den 
Nachweis der Befähigung erläßt der Bundesrat (Bek. vom 18. Mai 1904, die 
Prüfungen für Apotheker betreffend. [Z.Bl. 1904. 8.150]. Zur Erteilung 
der Approbation sind befugt die Zentralbehörden der Bundesstaaten, die eine 
oder mehrere Landesuniversitäten besitzen, das herzoglich braunschweigische 
Ministerium und das Ministerium für Eleaß-Lothringen. Voraussetzung der 
Approbation ist das Bestehen der pharmazeutischen Prüfung, die bei einer 
deutschen Universität, dem collegium Carolinum in Braunschweig oder den 
technischen Hochschulen in Karlsruhe, Stuttgart und Darmstadt abgelegt werden 
kann. Im übrigen sind für die Approbationen der, Apotheker dieselben Grund- 
sätze maßgebend, die für die Approbationen der Arzte gelten. 

2. Die spezielle Berechtigung zum Betrieb einer bestimmten 
Apotheke. Über diese Berechtigung bestehen keinerlei reichsgesetzliche 
Vorschriften; es sind dafür die Bestimmungen des Landesrechtes maßgebend. 
Nach denselben beruhen die Berechtigungen zum Teil auf Realprivilegien, zum 
Teil auf Konzessionen. Letztere sind rein persönlich verliehen, so daß sie mit 
dem Tode der konzessionierten Person erlöschen, oder vererblich und veräußerlich. 

‚Die Ausübung des Apothekergewerbes unterliegt den allgemeinen Vor- 
schriften der Gewerbeordnung über den Gewerbebetrieb. (Die Gew.O. findet 
nach den Bestimmungen des 8 6 nur auf die Errichtung und Verlegung der 
Apotheken keine Anwendung.) Über den Verkauf von Ärzneiwaren bestehen 
in zwei Beziehungen besondere Vorschriften: 1. der Verkauf und das Feil- 
halten gewisser Waren ist nur den Apothekern gestattet. Die Bestimmung, 
welche Waren dies sind, erfolgt durch kaiserliche Verordnung. 2. Die Apo- 
thekor sind verpflichtet, gewisse Arzneimittel in bestimmter Quantität 
und Qualität vorrätig zu haben und Medikamente in vorgeschriebener Weise zu 
bereiten. Die Bestimmungen darüber enthält das auf Beschlüssen des Bundes- 
rates beruhende Arzneibuch für das Deutsche Reich (Pharmacopoea Germanica). 

Für den Gewerbeverkehr der Apotheker können von den Zentralbehörden 
der Bundesstaaten Taxen festgestellt werden (Gew.O. $ 80. — Arzneitaxe vom 
23. Febr. 1905. — Über die rechtliche Bedeutung der Taxen vgl. unten $ 66. III). 
Diese Taxen dürfen sich auf alle Waren erstrecken, die den spezifischen
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gleichbedeutendem Titel bezeichnen oder durch den Staat oder eine 
Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen Funktionen be- 
traut werden sollen. Seeschiffer, Seesteuerleute, Maschi- 
  

Charakter von Apothekerwaren haben, d. h. auf diejenigen, deren Verkauf 
den Apothekern ausschließlich gestattet ist und auf diejenigen, welche die 
Apotheker zu führen verpflichtet sind. Die Taxen haben den Charakter von 
Maximalsätzen; die Apotheker dürfen keine höheren Beträge fordern als 
die Taxen enthalten, dagegen ist eine Ermäßigung durch Vereinbarung ge- 
stattet. Sie haben ferner den Charakter von Normalsätzen, d.h. die Käufer 
sind verpflichtet, die in den Taxen festgestellten Summen als Preis der ent- 
nommenen Waren zu zahlen, wenn eine anderweitige Vereinbarung unter den 
Kontrahenten nicht stattgefunden hat. , 

Die Apotheken unterliegen der staatlichen Aufsicht und einer 
periodisch wiederkehrenden Revision durch vom Staate bestellte Revisoren, 

Die Wahrnehmung der Standes- und Berufsinteressen erfolgt durch 
Apothekerkammern, 

30 Nach den Bestimmnngen der Gewerbeordnung ist die Ausübung der 
Heilkunde jedermann gestattet, das durch die früheren Strafgesetzbücher 
aufgestellte Verbrechen der Medizinalpfuscherei also aufgehoben. Die Be- 
handlung eines Kranken durch eine Person ohne medizinische Bildung ist an 
und für sich nicht strafbar. Allerdings kann sich jemand der fahrlässi en 
Tötung oder Körperverletzung schuldig machen, wenn er, ohne im Besitz der 
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu sein, eine erkrankte Person be- 
handelt und durch Fehler bei der Behandlung den Tod oder eine Gesundheits- 
beschädigung derselben herbeiführt. . 

Einer Approbation bedürfen die Personen, die sich als Arzte (Wund- 
ärzte, Augenärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte) oder mit gleichbedeutenden Titeln 
bezeichnen wollen. Die Approbation ist eine Verwaltungsverfügung, durch 
welche den Approbierten die Erlaubnis erteilt wird, sich als Arzt zu bezeichnen. 
Nur approbierte Personen dürfen seitens eines Staates oder einer Gemeinde, 
d. h. eines Kommunalverbandes mit amtlichen Funktionen betraut werden. 
Personen, die, ohne approbiert zu sein, sich als Arzt bezeichnen oder sich einen 
ähnlichen Titel beilegen, durch welchen der Glaube erweckt wird, der Inhaber 
sei eine geprüfte Medizinalperson, werden mit Geldstrafe bis zu 300 Mark, im 
Unvermögensfalle mit Haft bestraft (Gew.O. 5 147 Nr. 3). Die Frage, ob der 
angenommene Titel geeignet war, den Glauben zu erwecken, der Inhaber sei 
eine im Inlande geprüfte Medizinalperson, ist im einzelnen Falle nach richter- 
lichem Ermessen zu entscheiden. Die Approbation wird auf Grund eines Nach- 
weises der Befähigung erteilt; dieser Nachweis wird erbracht durch voll- 
ständiges Bestehen der ärztlichen Prüfung, der die Ablegung der ärztlichen 
Vorprüfung vorherzugehen hat, und durch Erfüllung der Bestimmungen über 
das praktische Jahr. Die Zulassung zu den Prüfungen und zum praktischen 
Jahr, sowie zur Approbation ist zu versagen, wenn schwere strafrechtliche oder 
sittliche Verfehlungen vorliegen. Die Entscheidung darüber erfolgt durch die 
Zentralbehörde und ist verbindlich für alle anderen Zentralbehörden. Der 
Bundesrat hat durch eine Verordnung die Behörden bestimmt, die befugt sind, 
Approbationen zu erteilen, sowie die Vorschriften über den Nachweis der Be- 
fiht ung zu erlassen. Eine reichsgesetzliche Beschränkung ist dem Bundesrat 
insofern auferlegt, als die Approbation von der vorherigen akademischen 
Doktorpromotion nicht abhängig gemacht werden darf. Nach den jetzt maß- 
ebenden Bestimmungen sind zur Erteilung der Approbation die Zentral- 

Behörden der Bundesstaaten, welche eine oder mehrera Landesuniversitäten 
haben, und das Ministerium für Elsaß Lothringen befugt. Dem Bundesrat ist 
ferner vorbehalten, festzusetzen, unter welchen oraussefzungen Personen wegen 
wissenschaftlich erprobter Leistungen von der vorgeschriebenen Prüfung aus- 
nahmsweise zu entbinden sind (Gew.O. 8 a), 

Die Approbation gilt für das ganze Reichsgebiet. Wer die Appro- 
bation erlangt hat, kann innerhalb des Reiches an jedem Orte sich niederlassen 
und daselbst unter der Bezeichnung „Arzt“ ärztliche Praxis ausüben. Die 
Ausübung der Heilkunde im Umherziehen ist nicht freigegeben, sondern aus-
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schließlich den approbierten Ärzten vorbehalten (Gew.O. $ 56a). Den appro- 
bierten Ärzten stehen die Personen gleich, welche vor Verkündigung der Ge- 
werbeordnung die Berechtigung zum Gewerbebetrieb als Arzte erlangt haben, 
In den nahe der, Grenze gelegenen Ortschaften werden kraft völkerrechtlicher 
Verträge auch Ärzte des Nachbarstaates zugelassen. Die allgemeinen Vor- 
schriften über die Ausübung des Gewerbebetriebes, z. B. die Bestimmungen 
über die Anzeigepflicht, finden auf Arzte keine Anwendung (Gew.O. 8 6). 

Approbationen für Spezialfächer werden im allgemeinen nicht mehr 
erteilt. Wer die Approbation als Arzt erlaugt hat, ist befugt, sich sowohl als 
Arzt für innere Krankheiten wie als Chirurg, als Augenarzt und als Geburts- 
helfer zu bezeichnen. Nur die Zahnärzte bilden eine besondere Klasse der 
Arzte, für die eine besondere Früfung vorgeschrieben ist (Bek., betr. die Prüfung 
der Zahnärzte, vom 15. März 1909 |Z.Bl. 8. 85)). . 

Eine Entziehung der Approbation ist zulässig: 1. wenn sich später 
herausstellt, daß die notwendigen Voraussetzungen bei ihrer Erteilung nicht 
vorhanden waren, also wenn die Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, 
auf Grund deren sie erteilt wurde, 2. wenn dem Approbierten die bürgerlichen 
Ehrenrechte entzogen werden, für die Dauer des Ehrenverlustes (Gew.O. 5 58). 

Hinsichtlich der Ausübung ihres Berufes unterliegen die Ärzte keinen 
Beschränkungen. Die landesgesetzlichen Bestimmungen, die ihnen unter An- 
drohung von Strafen einen Zwang zu ärztlicher Hilfe auferlegten, sind auf- 
ehoben (Gew.O. $ 144). Nur bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr kann 

der Arzt durch die Polizeibehörde zur Hilfeleistung aufgefordert werden und 
muß dieser Aufforderung Folge leisten, sofern er dazu ohne erhebliche eigene 
Gefahr imstande ist ( Str.&.B. $ 360 _ Nr. 10, Auch die Bezahlung der 
Arzte für ihre Leistungen unterliegt der freien Vereinbarung. Von den Zentral- 
behörden können zwar Taxen festgesetzt werden, aber diese haben keine 
zwingende Kraft, sondern dienen nur als Norm für streitige Fülle in Er- 
mangelung einer Vereinbarung (Gew.O. & 80). Die vor dem Inkrafttreten der 
Gewerbeordnung eingeführten Taxen sind auch nach dem Erlaß derselben als 
fortbestehend anzusehen. 

Nachdem die besondere Klasse der Wundärzte aufgehört hatte zu be- 
stehen, ist in einzelnen Staaten in den Heildienern (Badern) ein ärztliches 
Hilfapersonal für chirurgische Dienstleistungen geschaffen worden. Gemäß der 
Reichsgewerbeordnung bestehen keine besonderen Erfordernisse für die Aus- 
übung der Heilkunde; die Vornahme chirurgischer Tätigkeiten, die Ausübung 
der sogenannten kleinen Chirurgie kann niemand verwehrt werden. Allerdings 
hat man Prüfungen in den einzelnen Staaten auch nach Erlaß der Gewerbe- 
ordnung beibehalten; dieselben haben aber nur die Bedeutung, daß sie dem 
Geprüften eine Legitimation über seine Ausbildung und Befähigung gegenüber 
dem Publikum gewähren, nicht mehr die Bedeutung, daß sie ihm die aus- 
schließliche Berechtigung geben, chirurgische Verrichtungen vorzunehmen. 

Die Wahrnehmung der ärztlichen Standes- und Berufsinteressen erfolgt 
durch Arztekammern, . 

Die Sorge des Staates für die Heilung der Tierkrankheiten äußert sich 
auch in der Sorge für das tierärztliche Personal, Die jetzt maßgebenden 
Bestimmungen über Tierärzte beruhen auf den Vorschriften der Reichsgewerbe- 
ordnung und sind denen für die Ärzte durchaus analog. Die Ausübung der 
Tierheilkunde ist freigegeben; die Personen jedoch, die sich als 'Tierärzte oder 
mit einem gleichbedeutenden Titel bezeichnen oder seitens des Stantes oder 
einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen Funktionen betraut 
werden sollen, bedürfen einer Approbation, die auf Grund eines Nachweises 
der Befähigung erteilt wird (Gew.O. & 29). Die näheren Vorschriften hierüber 
erläßt der Bundesrat. (Bek., die Prüfung der Tierärzte betr., vom 18. Juli 1889 
[Z.Bl. S. 42], abg. [88 5, 27, 28) durch Bek. vom 26. Juli 1902 [Z.Bl. S. 248], 
wonach vom 1. April 1903 ab nicht mehr das Reifezeugnis für Prima zum tier- 
ärztlichen Studium genügt, sondern die Reifeprüfung abgelegt sein muß; ferner 
abg. [$8 14, 16] durch Bel, vom 6. Dez. 1905 [Z.Bl. 8.’385) betr, Prüfung in 
der Fleischbeschau.) Danach werden die Approbationen von den Ministerien 
der Staaten erteilt, die eine oder mehrere tierärztliche Lehranstalten haben, 
und zwar auf Grund einer an einer derartigen Lehranstalt bestandenen Prüfung.)
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nisten der Seedampfschiffe und Lootsen®! müssen sich 
nach der Gewerbeordnung über den Besitz der erforderlichen Kennt- 
nisse durch ein Befähigungszeugnis der zuständigen Ver- 
waltungsbehörde ausweisen ®2, ebenso Führer von Kraftwagen 8%, 

2. Unternehmer von Privatkranken-, Privat- 
entbindungs- und Privatirrenanstalten bedürfen einer 
Konzession°®* Die Konzession ist nur zu versagen: a) wenn Tat- 
sachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Unternehmens 
in Beziehung auf die Leitung oder Verwaltung der Anstalt dartun, 
b) wenn nach den von dem Unternehmer einzureichenden Be- 
schreibungen und Plänen die baulichen und die sonstigen technischen 
Einrichtungen der Anstalt den gesundheitspolizeilichen Anforderungen 
nicht entsprechen, c) wenn die Anstalt nur in einem Teile eines auch 
von anderen Personen bewohnten Gebäudes untergebracht werden 
soll und durch ihren Betrieb für die Mitbewohner dieses Gebäudes 
erhebliche Nachteile oder Gefahren hervorrufen kann; d) wenn die 
Anstalt zur Aufnahme von Personen mit ansteckenden Krankheiten 
oder von Geisteskranken bestimmt ist und durch ihre örtliche Lage 
für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grundstücke er- 
hebliche Nachteile oder Gefahren hervorrufen kann®®, Die erteilte 
Konzession berechtigt nur zum Betriebe der konzessionierten Anstalt. 

3. Schauspielunternehmer?®, Personen, die gewerbsmäßig 

Die erteilte Approbation berechtigt zur Ausübung der Tierheilkunde unter der 
Bezeichung als Tierarzt innerhalb des ganzen Reichs ebietes. Hinsichtlich der 
Ausübung ihres Berufes unterliegen die Tierärzte keinerlei besonderen Be- 
schränkungen: auch die obrigkeitlich festgesetzten Taxen haben keine zwingende 
Kraft, Sondern dienen nur als Norm für streitige Fälle in Ermangelung spezieller 
Vereinbarung (Gew.O. 8 80). 

21 Gew.O. 8 31. , , 
22 Die Zeugnisse gelten für das ganze Reich, bei Lootsen für das im Zeugnis 

angeführte Fahrwasser. Die durch Staatsverträge für bestimmte Ströme ge- 
troffenen Anordnungen haben ihre Gültigkeit behalten. 

s8 R.G. vom 3. Mai 1909 8 2. . 
83 Gew.O. 8 30. — Die Errichtung von staatlichen und kommunalen An- 

stalten beruht auf besonderen Statuten und Reglements. Auch für die Anstalten 
von Stiftungen bestehen regelmäßig besondere statutarische Vorschriften. Die 
Privatanstalten unterliegen staatlicher Beaufsichtigung. — Gesundbrunnen 
und Bäder können ebenfalls staatliche, kommunale oder private Anstalten 
sein, ihre Verhältnisse sind durch besondere Reglements geordnet. 

25 Über die Fragen ce und d sind vor der Erteilung der Konzession die 
Ortspolizei- und Gemeindebehörden zu hören. Gew.O. 5 30 Abs, 2, 

86 Gow.O. $ 32. — Die Theater (Leuthold, Art. '[heaterpolizei W.! 
2, 625; Opet, Art. Theaterrecht H.d.St.® 7, 1170) haben sich zuerst an den 
fürstlichen Höfen entwickelt; neben den Hoftheatern sind allmählig städtische 
und Privattheater entstanden. Diese drei Klassen von Theatern bestehen auch 
heute noch nebeneinander, Die Tätigkeit der Verwaltung in bezug auf die 
Theater äußert sich: 

a) in der Genehmigung. Sie ist für Schauspielunternehmer, d. h. für 
Privatpersonen, welche den Betrieb eines Theaters gewerbsmäßig ausüben 
wollen, erforderlich, Eine fürstliche Hofverwaltung oder eine Stadt, die ein 
Theater aus eigenen Mitteln errichten und für ihre Rechnung verwalten will, 
bedarf keiner Genehmigung. Dagegen ist sie auch für diejenigen Privat- 
unternehmer notwendig, die in Hoti- oder städtischen Theatern oder mit Unter- 
stützung aus den Mitteln des Hofes oder der Stadt Vorstellungen veranstalten. 
Überhaupt wird die Genehmigung nicht einem bestimmten Unternehmen,
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theatralische Darstellungen veranstalten, bedürfen der Erlaubnis. 
Diese ist zu versagen, wenn der Nachsuchende den Besitz der zu 
dem Unternehmen nötigen Mittel nicht nachzuweisen vermag oder 
wenn die Behörde auf Grund von Tatsachen die Überzeugung ge- 
winnt, daß der Nachsuchende die zu dem beabsichtigten Gewerbe- 
betriebe erforderliche Zuverlässigkeit, insbesondere in sittlicher, 
artistischer und finanzieller Hinsicht nicht besitzt. Die Erlaubnis 
gilt nur für das bei ihrer Erteilung bezeichnete Unternehmen. Zum 
Betriebe eines anderen oder eines wesentlich veränderten Unter- 
nehmens bedarf es einer neuen Erlaubnis®”, 

4. Personen, die Gastwirtschaft, Schankwirtschaft 
oder Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus be- 
treiben wollen, bedürfen der Erlaubnis®®, 

Gastwirtschaft ist die gewerbsmäßige Beherbergung von 
Fremden in einem offenen Lokal, Schankwirtschaft der gewerbs- 
ınäßige Verkauf von Getränken zur Verzehrung im Schanklokal, 
Kleinhandel der gewerbsmäßige Verkauf in kleinen Quantitäten 
an Käufer, welche das Gekaufte mit sich fortnehmen (sog. Verkauf 
über die Straße)®. Von diesen Gewerben ist die Gastwirtschaft 
unbedingt erlaubnispflichtig, ebenso die Schankwirtschaft, gleich- 
gültig, welche Getränke geschänkt werden. Dagegen bedürfen In- 
haber bloßer Speisewirtschaften, sowie gewerbsmäßige Vermieter von 
Zimmern und Schlafstellen keiner Erlaubnis. Der Kleinhandel be- 
darf der Erlaubnis dann, wenn Spiritus oder Branntwein den Gegen- 
stand desselben bilden. Spiritus ist reiner oder annähernd reiner 
  

sondern dem einzelnen Unternehmer persönlich erteilt, Sie ist zu versagen, 
d. h. sie muß versagt werden, darf aber auch nur dann versagt werden, wenn 
der Nachsuchende den Besitz der zu dem Unternehmen nötigen Mittel nicht 
nachzuweisen vermag, oder wenn die Behörde auf Grund von Tatsachen die 

erzeu oB gewinnt, daß der Nachsuchende die zu dem Gewerbebetriebe er- 
forderliche Zuverlässigkeit, insbesondere in sittlicher, artistischer und finanzieller 
Hinsicht nicht. besitzt. Über das Vorhandensein der an egebenen Eigenschaften 
entscheidet die subjektive Meinung der Behörde, für diese subjektive Meinung 
muß aber cine tatsächliche Unterlage vorhanden sein; 

b) ıin der Theaterzensur, d. h. in dem Recht der Polizei, von den 
aufzuführenden Stücken vorher Kenntnis zu nehmen und ihre Aufführung oder 
einzelner Stellen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Sittlichkeit zu 
untersagen. Die Theaterzensur ist ein Ausfluß des allgemeinen Verbietungs- 
rechtes der Polizeibehörden. 

‚ 9" Kinematographische Vorstellungen fallen nicht unter die Be- 
stimmungen des $ 33a Gew.O., sie sind keine Schaustellungen von Personen 
oder theatralische Vorstellungen, sondern Vorführungen von Bildern und ge- 
hören somit zu den sonstigen Lustbarkeiten des $ 33b. — Die Films können 
vor ihrer Vorführung einer Zensur unterworfen werden. — Der Besuch kine- 
matischer Vorstellungen durch Kinder kann polizeilich verboten werden. Vgl. 
hierzu unter eingehender Berücksichtigung der Literatur, Rechtsprechung und 
gerwaltungsprazis: Hellwig, Öffentliches Kinematographenrecht, Pr. Verw. Bl. 

, . 

°8 Gew.O. $ 33. — Man bezeichnet diese Erlaubnis auch als Schank- 
oder Wirtschaftskonzession. — G. Meyer-Loening, Art, Schank- 
gewerbe H.d.st.3 7, 197. 

” Die Gastwirtschaft wird in der Regel mit dem Ausschauke von Ge- 
tränken verbunden sein, kann aber auch ohne solchen konzessioniert worden. 
Gastwirt ist, wer ein offenes Lokal zur gewerbsmäßigen Beherbergung von 
Fremden hält. Vgl. preuß. 0.V.G. 16, 354.
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Alkohol, Branntwein ein Getränk aus Alkohol und Wasser, das 
durch Destillation aus gegorenen Flüssigkeiten gewonnen wird, Unter 
den Begriff des Branntweins fallen auch die Getränke, die tber- 
wiegend aus Branntwein bestehen, wie Grog, Punsch, Liqueure usw. #°, 

Die Erteilung der Erlaubnis ist an verschiedene beschrän- 
kende Voraussetzungen geknüpft, nämlich: 

Sie darf nur 
a) nach Anhörung der Ortspolizei- und der Gemeindebehörde 

erteilt werden, dagegen wird eine solche gutachtliche Außerung bei 
Ablehnung des Gesuches nicht erfordert. 

b) Die Erlaubnis muß versagt werden, darf aber auch nur 
dann versagt werden, wenn 1. entweder gegen den Nachsuchenden 
Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß er das 
Gewerbe zur Förderung der Völlerei, des verbotenen Spieles, der 
Hehlerei oder der Unsittlichkeit mißbrauchen werde, oder: 2, das 
zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Lokal wegen seiner Beschaffen- 
heit oder Lage den polizeilichen Anforderungen nicht entspricht. 
Die Ausübung der Schankwirtschaft erfordert demnach eine be- 

stimmte Örtlichkeit, aber nicht notwendig einen geschlossenen Raum, 
sie kann auch an einem geeigneten Platze im Freien ausgeübt werden #, 

c) Endlich sind die Landesregierungen befugt, zu bestimmen, 
daß 1. die Erlaubnis zum Ausschänken von Branntwein oder zum 
Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus allgemein, und 2. die 
Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft oder zum Ausschänken 
von Wein, Bier oder anderen nicht unter 1. fallenden geistigen Ge- 
tränken in Ortschaften mit weniger als 15000 Einwohnern, sowie 
in solchen Ortschaften mit einer größeren Einwohnerzahl, für welche 
dies durch Ortsstatut festgesetzt wird, von dem Nachweis eines vor- 
handenen Bedürfnisses abhängig sein solle. Von dieser Befugnis ist 
in allen Bundesstaaten Gebrauch gemacht worden ®?, 

Die Erteilung der Erlaubnis erfolgt für eine bestimmte Person 
und ein bestimmtes Lokal. Ihre Erneuerung ist daher sowohl 
bei einem Wechsel in der Person des Gewerbetreibenden als bei 
einem Wechsel, einer Vergrößerung oder erheblichen Anderung des 
Lokales notwendig. In diesen Fällen kann, soweit dies landes- 
rechtlich überhaupt zulässig ist, die Bedürfnisfrage von neuem auf- 
geworfen werden. Ebenso tritt beim Übergange des Geschäftes in 
andere Hände eine wiederholte Prüfung der Räume ein. Die Er- 
laubnis kann auch, wenn das Gesuch darauf gerichtet ist, in be- 
schränkter Weise, z. B. für bestimmte Arten von Getränken, oder 
vorübergehend erteilt werden. Die Erlaubnis zum Betriebe einer 
Gastwirtschaft umfaßt auch die zur Schankwirtschaft, die Erlaubnis 
  

4° Konsumvereine und andere Vereine unterliegen ebenfalls den Be- 
stimmungen: des durch die Novelle von 1896 ergänzten $ 33 Gew.O. 

41 Keichsrechtliche Bestimmungen über die zu stellenden Anforderungen 
bestehen nicht. Über die in einigen Bundesstaaten den Polizeibehörden ge- 
gebenen Direktiven vgl. Landmann 5 383%, 

42 Über die Ausnahmen in Hamburg u. Bremen vgl. Landmann $ 38°. — 
Preuß. G. vom 14. Sept. 1879; Bayr. . vom 29, März 1892; Württ, V. vom 
9. Nov. 1883: Sächs. V. vom 81. Juli 1879; Bad. V. vom 23, Dez, 1883; Hessen 
V. vom 22. Sept. 1900; Elsaß-Lothr. V. vom 24. Dez. 1888, 

Moyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Auti. 19
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zum Betriebe einer Schankwirtschaft die zum Kleinhandel mit Brannt- 
wein und Spiritus. 

5. Veranstalter gewisser öffentlicher Aufführungen, 
bei denen ein höheres Interesse der Wissenschaft oder Kunst nicht 
obwaltet; hier sind zu unterscheiden *®: 

a) Solche Aufführungen, die in einem bestimmten ge- 
schlossenen Lokale stattfinden, bedürfen der Erlaubnis nur 
dann, wenn ihren Gegenstand Singspiele, Gesangs- und deklamato- 
rische Vorträge, Schaustellungen von Personen oder theatralische 
Vorstellungen bilden. Für die Veranstaltung von bloßer Instrumental- 
musik ist also eine Erlaubnis nicht erforderlich. Die Pflicht, die 
Erlaubnis nachzusuchen, besteht für den Lokalinhaber auch 
dann, wenn er bereits eine Erlaubnis als Schauspielunternehmer be- 
sitzt. Die Erteilung der Erlaubnis ist durch gesetzliche Vorschriften 
genau geregelt. Sie darf nur versagt werden, muß aber auch 
dann versagt werden, wenn 1. gegen den Nachsuchenden Tatsachen 
vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß die beabsichtigten 
Veranstaltungen den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen werden; 
9. das zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Lokal wegen seiner 

Beschaffenheit und Lage den polizeilichen Anfordernngen nicht ge- 
nügt; 3. der den Verhältnissen des Gemeindebezirks entsprechenden 
Anzahl von Personen die Erlaubnis bereits erteilt ist. 

b) Aufführungen, die nicht in bestimmten geschlossenen Lokalen, 
sondern von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, 
Straßen und Plätzen veranstaltet werden, unterliegen der Er- 
laubnispflicht unbedingt, einerlei, ob sie den Charakter von Musik- 
aufführungen, Schaustellungen, theatralischen Vorstellungen oder 
sonstigen Lustbarkeiten haben **. Die Erlaubnis ist in diesem Falle, 
da ein bestimmter Lokalinhaber nicht besteht, von dem nachzusuchen, 
der die Lustbarkeit darbieten will. Die Erteilung der 
Erlaubnis erfolgt durch die Ortspolizeibehörde, und zwar durchaus 
nach freiem Ermessen. 

6. Pfandleihern, Gesindevermietern oder Stellenvermittlern, 
denen Rückkaufshändler beweglicher Sachen gleichstehen, ist die 
Erlaubnis zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Un- 
zuverlässigkeit des Nachsuchenden in bezug auf den beabsichtigten 
Gewerbebetrieb dartun #5, Die Landesregierungen sind befugt, außer- 
dem zu bestimmen, daß in Ortschaften, für welche dies durch Orts- 
statut festgesetzt wird, die Erlaubnis von dem Nachweis eines vor- 
— 1 m 

  

#3 GewO. S 33a. Vgl. Leuthold, Art. Lustbarkeiten W.!ı 2, 58; 
Olshausen, Das höhere Kunstinteresse bei Gesangsvorträgen ($ 33 Gew.O.) 
Verw.Arch. 12, 588; v. Oppen W.! Ergb. 2, 144. 

‘ Gew.O. 8 33b. — Tanzlustbarkeiten fallen nicht unter Gew.O. $ 33b, ihre 
Abhaltung richtet sich nach landespolizeilichen Bestimmungen. Gew.O 8 88c. 

#6 Das Stellenvermittlergesetz vom 2. Juni 1910 $ 1 bestimmt, 
daß als Stellenvermittler anzusehen ist, wer gewerbsmäfßig 1. die Vermittlung 
eines Vertrages über eine Stelle betreibt, 2. die Gelegenheit zur Erlangung 
einer Stelle nachweist und sich zu diesem Zwecke mit Ar eitgebern oder Arbeit- 
nehmern in, besondere Beziehungen setzt. Die Erlaubnis, das Gewerbe eines 
Stellenvermittlers betreiben zu dürfen, ist zu versagen, wenn der Nachsuchende 
unzuverlässig ist und wenn kein Bedürfnis nach Stellenvermittlern vorliegt
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handenen Bedürfnisses abhängig sein solle. Die erteilte Erlaubnis 
hat nur für den betreffenden Ort Wirksamkeit, 

7. Außerdem muß auf Grund reichsrechtlicher Bestimmungen 
die Erlaubnis nachgesucht werden für die Herstellung und den 
Vertrieb von Sprengstoffen“, sowie für die Anfertigung 
und den Vertrieb von Papier, welches dem zur Herstellung 
von Reichskassenscheinen verwendeten hinsichtlich der be- 
sonderen Merkmale gleicht oder ähnlich ist*. Diese Erlaubnias- 
erteilungen sind aber nicht gewerbepolizeilicher Natur und nicht 
durch die Gewerbeordnung festgestellt. Es finden daher auch die 
Bestimmungen der letzteren, insbesondere tiber das Verfahren, die 
Wirkung und die Entziehung der Erlaubnis auf sie keine An- 
wendung ®®. 

8. Neben den reichsgesetzlich genehmigungspflich- 
tigen Gewerben gibt es noch einige andere, für welche die Ge- 
nehmigungspflicht auf dem Wege der Landesgesetzgebung 
eingeführt werden kann‘?, Dies sind: 

a) der Handel mit Giften. Derselbe ist genehmigungs- 
pflichtig, wenn die Genehmigung durch eine ausdrückliche landes- 
gesetzliche Vorschrift für notwendig erklärt ist; 

b) das Lootsengewerbe, Reichsgesetzlich wird für die Aus- 
übung desselben der 'Besitz eines Befähigungszeugnisses verlangt; 
die Landesgesetze haben die Befugnis, außerdem noch eine Ge- 
nehmigung i. e. $. vorzuschreiben. Bei der Erteilung der letzteren 
ist nicht bloß die Frage der Befähigung, sondern auch die der persön- 
lichen Zuverlässigkeit und die Bedürfnisfrage als Entscheidungs- 
moment in Betracht zu ziehen; 

c) das Gewerbe der Markscheider. 
d) das Hebammengewerbe. Reichsgesetzlich wird für die 

Ausübung des Hebammenberufes nur ein Prüfungszeugnis gefordert: 
die Landesgesetze können die Zulassung noch an andere Bedingungen, 
insbesondere auch an eine Approbation knüpfen >°, 

  

44 R.G. gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von 
Sprengstoffen vom 9. Juni 1884. — Vgl. auch 8. 145. 

R.G., betr. den Schutz des zur Anfertigung von Reichskassenscheinen 
verwendeten Papiers gegen unbefugte Nachahmung, vom 26. Mai 1885. 

48 Dasselbe gilt fürdie Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb von Auswanderungs- 
unternehmungen und deren Agenten, von Privatversicherungen und von 
Hypothekenbanken, 

4 Gew.O. 8 34 Abs. 3. Durch Bundesratsbeschluß vom 29. Nov. 1894, 8 
17. Mai 1901 und 1. Febr. 1906 sind übereinstimmende Vorschriften über den 
Verkehr mit Giften erlassen und ein Verzeichnis der Gifte aufgestellt. Die 
Iandesrechtlichen Bestimmungen sind danach abgeändert. 

60 Yeit, Art, Hebammen, H.d.St.® 5, 420: Hebammen sind Helferinnen 
bei der normalen Geburt, welche staatlich geprüft und approbiert werden, — 

Die Ausübung des Hebammengewerbes ohne eine derartige Voraussetzung wird 
nach den Bestimmungen des $ 147 Nr. 1 der Reichsgewerbeordnung bestraft. 
Im übrigen sind die Vorschriften der Landesgesetze über das Hebammen- 
ewerbe in Kraft geblieben, namentlich also dıe Bestimmungen über die Art 

der Ausbildung, die Einrichtung der Prüfungen, die Voraussetzungen der Zu- 
lassung zur Ausbildung, zur Prüfung und zur Praxis, die Einrichtung besonderer 
Hebammenbezirke usw. 

19 *
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e. das Hufbeschlaggewerbe. Der Betrieb desselben kann 
landesgesetzlich von der Beibringung eines Prüfungszeugnisses ab- 
hängig gemacht werden. Die Erteilung desselben hat den Charakter 
einer Approbation; sie berechtigt den Hufschmied zur Ausübung seines 

Gewerbes im ganzen Reichsgebiet®". 
Die Wirkung der Konzession, Genehmigung und Erlaubnis 

ist die Befugnis zum Gewerbebetrieb. Wer eins der vor- 
genannten Gewerbe betreibt, ohne im Besitz der erforderlichen Er- 
laubnis zu sein, wird mit Geldstrafe bis zu 300 Mark, im Unver- 
mögensfalle mit Haft bestraft. Die Fortsetzung des Betriebes kann 
polizeilich verhindert werden5®; zu diesem Zwecke ist jedoch nur 
die Anwendung unmittelbaren Zwanges, nicht die Androhung einer 

Geldstrafe zulässig °*. 
Die Genehmigung erlischt bei einigen der angeführten (&e- 

werbetreibenden, nämlich bei den Unternehmern von Privatkranken-, 
Privatirren- und Privatentbindungsanstalten, bei Schauspielunter- 
nehmern und Personen, die Gast- oder Schankwirtschaft oder Klein- 
handel mit Branntwein oder Spiritus betreiben wollen, aus denselben 
Gründen, aus denen Genehmigungen zur Errichtung gewerblicher 
  

Die Approbation der Hebammen ist demnach nicht wie die der Arzte und 
Apotheker eine reichsrechtliche, sondern eine landesrechtliche Ein- 
richtung. Daraus folgt, daß sie im Zweifel nur für das Gebiet des Staates 
Geltung hat, von dessen Regierung sie ausgegangen ist. (In Preußen [Min. 
Verf. vom 6. Aug. 1883, Min.Erl. vom 2. Juli 1904], Württemberg [Min.Erl, 
vom 25. Nov. 1884], Sachsen, Hessen, Elsaß-Lothr. u. a. werden nur die im 
Lande geprüften Hebammen zugelassen. Ausnahmen auf Gegenseitigkeit be- 
ruhend in Bayern und Sachsen, nach Übereinkunft an den Grenzen der Bundes- 
staaten und an den Reichsgrenzen. Vgl. darüber eingehend: Landmann $ 308). 
Selbstverständlich bleibt es den einzelnen Staaten unbenommen, auch solche 
Hebammen bei sich zuzulassen, die in anderen Staaten approbiert sind, 

Die Approbationen der Hebammen können zurückgenommen werden, wenn 
die Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, auf Grund deren sie erteilt 
worden sind, oder wenn der Approbierten die bürgerlichen Ehrenrechte ent- 
zogen sind, für die Dauer des Threnverlustes (Gew.O. 8 53 Abs. 1). Wenn in 
einem Staate besondere Approbationen nicht erteilt werden, vielmehr jede ge- 
prüfte Hebamme auf Grund des Prüfungszeugnisses für befugt gilt, ihren 

ewerbebetrieb auszuüben, so findet diese Vorschrift auf die durch die Prüfungs- 
zeugnisse begründete Berechtigung analoge Anwendung. Die Zurücknahme 
der Approbation äußert cbenso wie ihre Erteilung eine Wirkung nur für das 
betreffende Land. 

Die Festsetzung von Taxen für die Hebammen ist nach der Gewerbe- 
ordnung nicht zulässig (Gew.O. $ 72. Dieser Grundsatz gilt natürlich nur für 
frei praktizierende Hebammen). 

61 Gew.O. 8 30a. Von der erteilten Ermächtigung haben fast alle Staaten 
Gebrauch gemacht. Preuß. G. vom 18. Juni 1884. Bayr. G. vom 1. März 1884. 
Sächs. G. vom 16. April 1884. Württ. G. vom 28, April 1885. Bad. G. vom 
ö. Mai 1884. Hess. G. v. 13. Juni 1885. Elsaß-Lothr. G. vom 5, Mai 1890 u. a. 

62 Gew. O. 8 147. 
f? Gew.O. 8 15. 

‚5 Dies hat das preuß. O.V.G. 5, 278 im Gegensatz zu einer älteren Ent- 
scheidung (2, 295) sehr richtig ausgeführt. Hier steht gesetzlich der un- 
erlaubte Gewerbebetrieb unter Strafe, also eine fortdauernde Tätigkeit, 
welche sich aus einer Reihe von einzelnen Handlungen zusammensetzt; durch 
die polizeiliche Strafandrohung würde demnach dem Gewerbetreibenden nur die 
Unterlassung von Handlungen anbefohlen werden, deren Begehung schon 
gesetzlich mit Strafe bedroht ist, vgl. Landmann $ 158,
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Anlagen erlöschen, also: 1. durch Ablauf einer von der Behörde 
gesetzten Frist, 2. durch Ablauf eines Jahres ohne Beginn des 
Grewerbebetriebes, 3. durch Einstellung des Gewerbebetriebes in der 
Zeit von 3 Jahren. Auch in bezug auf die Fristverlängerung gelten 
gleiche Grundsätze wie bei den gewerblichen Anlagen ®°®, 

Die Approbationen der Ärzte und Apotheker können 
nur zurückgenommen werden, wenn die Unrichtigkeit der Nachweise 
über die Befähigung dargetan wird, auf Grund deren sie erteilt 
worden sind, oder dem Inhaber der Approbation die. bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt werden, im letzteren Falle jedoch nur für 
die Dauer des Ehrenverlustes®®,. Den Seeschiffern, Seesteuer- 
leuten und Maschinisten der Seedampfschiffe kann die 
Befugnis zur Ausübung ihres Gewerbes dann entzogen werden, wenn 
sie einen Seeunfall infolge des Mangels solcher Eigenschaften ver- 
schuldet haben, die zur Ausübung des Gewerbes erforderlich sind. 
Diese Entziehung muß von einem Seeamt auf Antrag des Reichs- 
kommissars ausgesprochen sein. Gegen die Entscheidung ist Be- 
schwerde an das Öberseeamt zulässig. Den angeführten Personen 
kann die Befugnis zur Austibung des Gewerbes nach Ablauf eines 
Jahres durch das Reichsamt des Innern wieder eingeräumt werden, 
wenn anzunehmen ist, daß sie fernerhin den Pflichten ihres Gewerbes 
genügen werden 57. — Die Fahrerlaubnis kann einer Person dauernd 
oder vorübergehend entzogen werden, wenn Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß sie zum Führen von Kraft- 
fahrzeugen ungeeignet ist®®. 

Genehmigungen, und zwar die auf Reichsrecht wie die auf Landes- 
recht beruhenden, können zurückgenommen werden ®®: 1. wegen Un- 
richtigkeit der Nachweise, auf Grund deren sie erteilt worden sind, 
oder wenn dem Inhaber der Approbation die bürgerlichen Ehren- 
rechte aberkannt sind für die Dauer des Eihrenverlustes, 2. wenn 
aus Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Mangel der 
Eigenschaften klar erhellt, die bei Erteilung der Erlaubnis nach den 
Vorschriften der Gewerbeordnung vorausgesetzt werden mußten, 
3. soweit eine bestimmte Beschaffenheit des Betriebslokales vor- 
geschrieben ist, auch dann, wenu durch Handlungen oder Unter- 
lassungen des Inhabers Veränderungen dieses Betriebslokales ein- 

getreten sind, infolge deren dasselbe den gesetzlichen Anforderungen 
nicht mehr entspricht 6°. — Personen, die in ihren Lokalitäten gewerbs- 
mäßig Singspiele, Gesangs- und deklamatorische Vorträge, Schau- 
stellungen von Personen oder theatralische Vorstellungen veranstalten, 
  

855 Gew.O. 88 49, 50. 
56 Gew.O. 5 58. 
657 R,G., betr. die Untersuchung von Seeunfällen, vom 27. Juli 1877, 

85 26—94. R.G., betr. den Gewerbebetrieb der Maschinisten auf Seedampf- 
schiffen, vom 11. Juni 1878. . 

68 R.G. vom 3. Mai 1909 $ 4. Nach der Entziehung ist der Führerschein 
der Behörde abzuliefern. 

59 Gew.O. Y 59. , 
60 Dieser Grund wird zwar in der Gewerbeordnung nicht ausdrücklich er- 

wähnt, ergibt sich aber als unabweisbare Konsequenz aus den Vorschriften über 
die Voraussetzungen oer Konzessionserteilung,.
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bei denen ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft nicht 
obwaltet, kann die Fortsetzung des Gewerbebetriebes untersagt werden, 
wenn gegen den Nachsuchenden Tatsachen vorliegen, welche die 
Annahme rechtfertigen, daß die Veranstaltungen den (tesetzen oder 
guten Sitten zuwiderlaufen werden®’. Außerdem ist Pfandleihern, 
die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 23. Juli 1879 den 
Gewerbebetrieb begonnen haben, sowie den Pfandvermittlern, Gesinde- 
vermietern und Stellenvermittlern, die vor dem 1. Oktober 1900 den 
Gewerbebetrieb begonnen haben gegenüber das Verbot der Fort- 
setzung des Gewerbebetriebes zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, 
welche die Unzuverlässigkeit derselben in bezug auf den Gewerbe- 
betrieb dartun®, In Elsaß-Lothringen kann die Schließung von 
Wirtschaften auch nach Einführung der Gewerbeordnung in den 
landesgesetzlich vorgesehenen Fällen, d. h. wegen. Übertretung der 
auf das Schankgewerbe bezüglichen Gesetze und Verordnungen oder 
aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erfolgen ®8, 

B. Untersagungsrechte in bezug auf den Betrieb von Ge- 
werben bestehen ebenfalls nur, insoweit sie reichsgesetzlich für zu- 
lässig erklärt worden sind 6, Sie beruhen auf unmittelbaren reichs- 
gesetzlichen oder auf landesgesetzlichen Vorschriften, deren 
Fortdauer durch die Reichsgewerbeordnung anerkannt ist. 

1. Die Entziehungen der Befugnis zum Gewerbebetrieb, die kraft 
reichsgesetzlicher Vorschrift zu erfolgen haben, geschehen 
durch die Polizeibehörden. Solchen Verboten unterliegen: 

a) die Erteilung von Tanz-, Turn- und Schwimmunterricht und 
der Betrieb von Badeanstalten; 

b) der Handel mit lebenden Vögeln, der Trödelhandel, d. h. 
der Handel mit gebrauchten Kleidern, gebrauchten Betten oder ge- 
brauchter Wäsche und der Kleinhandel mit altem Metallgerät, mit 
Metallbruch oder dergl., ferner der Kleinhandel mit Garnabfällen 
oder Dräumen von Seide, Wolle, Baumwolle oder Leinen, Dynamit 
oder anderen Sprengstoffen und der Handel mit Losen von Lotterien 
und Ausspielungen, oder mit Bezugs- und Anteilscheinen auf solche 

oose; 
c) die gewerbsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten 

und bei Behörden wahrzunehmender Geschäfte, die gewerbsmäßige 
Auskunftserteilung über Vermögensverhältnisse oder persönliche An- 
gelegenheiten, der gewerbsmäßige Betrieb der Viehverstellung (Vieh- 
pacht) oder desViehhandels und desHandels mitländlichen Grundstücken 
insbesondere die Abfassung der darauf bezüglichen schriftlichen Auf- 
sätze, der Geschäftsbetrieb der gewerbsmäßigen Vermittlungsagenten 
für Immobiliarverträge, Darlehen und Heiraten, der Geschäftsbetrieb 
der Gesindevermieter, Stellenvermieter und Auktionatoren. In allen 
diesen Fällen ist die Untersagung zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, 
welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in bezug auf 
  

et Gew.O. 8 33a. 
2 Gew.O. 8 52. 
° R.G. vom 27. Febr. 1888 $ 4. Französ. Dek, vom 29. Dez. 1851 Art, 2, 
6 Gew.O. 8 148.
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den Gewerbebetrieb dartun. Die genannten Gewerbetreibenden haben 
neben der allgemeinen Anzeige über den Beginn des Gewerbebetriebes 
an die Ortsbehörde noch eine besondere Anzeige an die für den 
Erlaß des Verbotes zuständige Behörde zu erstatten; 

d) der Handel mit Drogen und chemischen Präparaten, die 
zu Heilzwecken dienen, wenn die Handhabung des Gewerbebetriebes 
Leben und Gesundheit der Menschen gefährdet; der Kleinhandel mit 
Bier, wenn der Gewerbetreibende wiederholt wegen Zuwiderhand- 
lungen gegen die Vorschriften des $ 33 bestraft ist®®, 

e) der Betrieb des Gewerbes als Bauunternehmer und Bauleiter, 
sowie der Betrieb einzelner Zweige des Baugewerbes, wenn Tatsachen 
vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit der Gewerbetreibenden in 
bezug auf diesen Gewerbebetrieb dartun °°, 

2. Auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften kann 
die Entziehung der Befugnis zum Gewerbebetrieb wegen Verletzung 
der Landessteuergesetze erfolgen . Durch die Gewerbeordnung sind 
jedoch nur die Bestimmungen der Landessteuergesetze aufrecht er- 
alten worden, die beim Erlaß derselben in Kraft waren, und auch 

diese bleiben nur so lange in Geltung, als die betreffenden Gesetze 
überhaupt fortbestehen®®, Die Einführung neuer derartiger Ent- 
ziehungsbefugnisse. ist dagegen reichsgesetzlich nicht zulässig. 

C. Anstellungsrechte von Behörden oder Korporationen 
bestehen in bezug auf das Gewerbe der Feldmesser, Auktionatoren, 
Bücherrevisoren, derjenigen, welche den Feingehalt edler Metalle 
oder die Beschaffenheit, Menge oder richtige Verpackung von Waren 
irgendeiner Art feststellen, der Güterbestätiger, Schaffer, Wäger, 
Messer, Bracker, Schauer, Stauer usw. Diese Anstellungsrechte 
enthalten keine Beschränkung des Gewerbebetriebes; der Betrieb 
der betreffenden Gewerbe steht jedermann frei. Die angestellten 
Personen haben vor den nicht angestellten zunächst den tatsächlichen 
Vorzug voraus, daß sie infolge ihrer Anstellung ein größeres Ver- 
trauen beim Publikum genießen. Außerdem sind sie allein imstande, 
solche Handlungen vorzunehmen, welchen nach den Gesetzen eine 
besondere Glaubwürdigkeit beigelegt ist oder an welche besondere 
rechtliche Wirkungen geknüpft sind“, Außerdem ist die Ver- 
steigerung von Immobilien ausschließlich den angestellten Auktio- 
natoren vorbehalten?®, Die Gewerbeordnung gestattet die Zurück- 

= . m 

65 Gew.O. $ 85. Früher hieß es „kann“ und „darf“ untersagt werden, 
jetzt: „ist zu untersagen“, Nur beim Kleinhandel mit Bier ist das Verbot 
ın das Ermessen der Behörden gestellt, Vgl. Landmann $ 35%, _ 

66 Gew.O. 8 35 Abs, 5. — Mangel an theoretischer oder praktischer Vor- 
bildung kann gegenüber Personen, die im Baugewerbe tätig sind, nicht geltend 

emacht werden, wenn diese die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt haben. — 
Tel. 8 35a, Zusatz durch G. vom 7. Januar 1907, ebenso 85 53a u. 54 Ab. 2. 

67 Gew.O. 8 148. , 
e8 Nach Aufhebung des preuß. Gewerbesteuer esetzes vom 30, Mai 1820 

wird die Bestimmung nur noclı ganz vereinzelt z. B. in Schwarzburg-Rudolst. 
Gew.St.O. vom 15. Febr. 1868 8 28) Anwendung finden, Vgl. dazu Landmann 

148*, 
” Gew.O. 8 36. 
10 Gew.O. 8 35, B.G.B. $S 313.
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nahme dieser Bestallungen, wenn aus Handlungen oder Unterlassungen 
des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften klar erhellt, welche 
nach ihren Bestimmungen bei Erteilung derselben vorausgesetzt 
werden mußten. Dieser Grundsatz findet aber keinerlei praktische 
Anwendung, da die Anstellungsfähigkeit der betreffenden Personen 
in keiner Weise von dem Besitz persönlicher Eigenschaften abhängig 
gemacht ist. 

II. Die Gewerbeordnung enthält genauere Bestimmungen über 
die Behörden und das Verfahren, das bei Entscheidung der 
Fragen über die Berechtigung zum Gewerbebetrieb zu beobachten 
ist. Dieses Verfahren findet Anwendung’!: ]. bei Genehmigung 
gewerblicher Anlagen??; 2, bei Untersagung des ferneren Betriebes 
einer gewerblichen Anlage aus Gründen des (femeinwohls’®; 83. bei 
Erteilung von Konzessionen zum persönlichen Gewerbebetrieb 7%; 
4. bei Entziehung von Approbationen oder Konzessionen’; 5. bei 
Untersagung der Ausübung eines Gewerbes’®; 6. bei Fristung von 
Konzessionen ’”; 7. bei Anlegung von Dampfkesseln?®; 8. bei Ver- 
sagung oder Zurücknahme des Wandergewerbescheines’®?; 9. bei 
Versagung der Bildung und Schließung einer Innung®°; 10. bei Ent- 
ziehung und Einschränkung der Befugnis zum Halten und zur An- 
leitung von Lehrlingen ®!. 

Die betreffenden Vorschriften sind folgende ®?: 
1. Für die fraglichen Angelegenheiten bestehen zwei Instanzen. 

Gegen den Bescheid der ersten Instanz ist Rekurs an die niächst- 
vorgesetzte Behörde zulässig, welcher bei Verlust desselben binnen 
vierzehn Tagen, vom Tage der Eröffnung des Bescheides an gerechnet, 
gerechtfertigt werden muß. 

2. In erster oder in zweiter Instanz muß die Entscheidung durch 
eine kollegiale Behörde erfolgen. Diese Behörde ist befugt, Unter- 
suchungen an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sach- 
verständige zu laden und eidlich zu vernehmen, überhaupt den an- 
getretenen Beweis in vollem Umfange zu erheben. 

8. Bildet die kollegiale Behörde die erste Instanz, so erteilt sie 
ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und 
Anhörung der Parteien, auch in dem Falle, wenn zwar Einwendungen 
nicht angebracht sind, die Behörde aber nicht ohne weiteres die 
Genehmigung erteilen will und der Antragsteller innerhalb vierzehn 
  

‚ A Vgl. Landmann $ 202, wo auch noch auf Gew.O. $ 105e Abs. 2 ver- 
wiesen ist; daselbst findet sich auch eine vollständige Aufführung der Stellen, 
an denen in der Gew.O. das Beschwerderecht erwähnt wird, 

72 Gew.O. 88 20, 21. 
73 Gew.O. 88 51, 54. 
% Gew.O. 8 40. 
76 Gew.O. 88 53, 54. 
16 Gew.O. 33,90 54, 

18 Gew.O. 8 24. 
7 Gew.O. 8 63. 
80 Gew.O. 88 84, 97, 102. 
21 Gew.O. 55 126a Abs, 8, 128 Abs. 1. 139e., 
82 Gew.O. 88 20 u. 21.
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Tagen nach Empfang des die Genehmigung versagenden oder nur 
unter Bedingungen erteilenden Bescheides der Behörde auf münd- 
liche Verhandlung anträgt. 

4. Bildet die kollegiale Behörde die zweite Instanz, so erteilt 
sie stets ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung nach erfolgter 
Ladung und Anhörung der Parteien. 

5. Die Öffentlichkeit kann nach Maßgabe der Bestimmungen des. 
Reichsgerichtsverfassungsgesotzeg 88 ausgeschlossen oder beschränkt 
werden. 

6. Als Parteien sind der Unternehmer (Antragsteller), sowie die- 
jenigen Personen zu betrachten, welche Einwendungen erhoben haben. 

7. Der Rekursbescheid ist den Parteien schriftlich zu eröffnen 
und muß mit Gründen versehen sein. 

Diese Vorschriften der Gewerbeordnung setzen aber nur ein 
Minimum von Garantien fest, welches seitens der Einzelstaaten zum 
Schutze der Individualrechte und Individualinteressen gewährt werden 
muß. Den Landesgesetzgebungen ist nicht verwehrt, weiter zu gehen, 
insbesondere neben den zwei reichsgesetzlich notwendigen Instanzen 
noch eine dritte herzustellen. Den Landesgesetzgebungen steht ferner 
die Befugnis zu, die Erledigung der betreffenden Fragen einer ver- 
waltungsgerichtlichen Entscheidung vorzubehalten. Zu einer solchen 
eignet sich namentlich die Frage, ob für einen Gewerbebetrieb eine 
Konzession überhaupt erforderlich ist und ob die gesetzlichen Voraus- 
scetzungen für die Verweigerung einer Konzession oder für die Unter- 
sagung eines Gewerbebetriebes vorliegen, vorausgesetzt, daß es sich 
bei letzteren um objektiv feststehende Tatbestände (Befähigungs- 
nachweise, strafgerichtliche Urteile usw.), nicht um Verhältnisse 
handelt, deren Beurteilung dem subjektiven Ermessen der Behörde 
überlassen ist, Die JI,andesgesetzgebungen haben jedoch das Ver- 
waltungsstreitverfahren auch bei Fragen der letzteren Art in ziemlich 
weitem Umfange zugelassen. 

c) Polizeiliche Beschränkungen der Ausübung des stehenden 
Gewerbebetriebes. 

8 67. 
Auch in bezug auf die Ausübung des Gewerbebetriebes spricht 

die Vermutung für Freiheit. Beschränkungen bestehen hier eben- 
falls nur insoweit, als sie ausdrücklich festgesetzt sind. Insbesondere 
begreift die Befugnis zum stehenden Gewerbebetrieb das Recht in 
sich, Gesellen, Gehilfen, Arbeiter jeder Art und Lehrlinge in be- 
liebiger Zahl anzunehmen!. Die Befugnis zum stehenden Gewerbe- 
betrieb ermöglicht ferner die Ausübung des Gewerbes innerhalb und 
außerhalb des Ortes der Niederlassung?, Der Gewerbebetrieb eines 
  

88 (Kew.O. 88 173—176. . , . 
ı Dieses Recht ist durch zahlreiche Bestimmungen der Gew.O., insbesondere 

durch die Novelle von 1897, und durch das Kinderschutzgesetz vom 30. März 1903- 
nicht unerheblich eingeschränkt. 

2 Gew,O, 8 42.
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selbständigen Gewerbetreibenden kann nach seinem Tode für Rechnung 
seiner Witwe oder minderjährigen Erben fortgesetzt werden, ohne 
daß es dazu bei genehmigungspflichtigen Gewerben der Erneuerung 
der Genehmigung bedarf®. Eine Entziehung der Genehmigung ist 
bei diesen Personen aus denselben Gründen wie beim ursprünglichen 
Inhaber zulässig. 

Ein Gewerbebetrieb kann auch durch Stellvertreter aus- 
geübt werden *. Der Stellvertreter unterscheidet sich vom selbständigen 
Gewerbetreibenden dadurch, daß er das Gewerbe nicht in eigenem 
Namen und für eigene Rechnung, sondern im Namen und für Rechnung 
eines anderen betreibt, vom gewerblichen Gehilfen dadurch, daß er 
dem selbständigen Gewerbetreibenden nicht bloß einzelne Dienste 
leistet, sondern an die Stelle desselben tritt. Eine solche Stell- 
vertretung ist zulässig: 1. für einen zum Gewerbebetrieb befugten 
selbständigen Gewerbetreibenden, 2. für die Witwe und die minder- 
jährigen Erben eines selbständigen Gewerbetreibenden, 3. während 
der Dauer einer Kuratel oder Nachlaßregulierung. Der Stellvertreter 
muß die für das Gewerbe vorgeschriebenen persönlichen Eigenschaften 
besitzen, bedarf aber keiner besonderen Genehmigung. Besitzt er 
diese Eigenschaften nicht, so trifft ihn zwar keine Strafe, aber die 
Ausübung des Betriebes durch ihn kann polizeilich gehindert werden. 
Der Stellvertreter tritt vollständig in die Pflichten des Vertretenen 
ein. Sind bei Austibung des Gewerbebetriebes polizeiliche Vorschriften 
von Personen übertreten worden, die der Gewerbetreibende zur 
Leitung des Betriebs oder eines Teiles desselben oder zur Beauf- 
sichtigung bestellt hatte, so trifft die Strafe diese letzteren. Ist die 
Übertretung mit Entziehung der Genehmigung bedroht, so entsteht 
für den selbständigen Gewerbetreibenden die Verpflichtung zur Ent- 
lassung des Stellvertreters. Strafe oder Entziehung kann gegen ihn 
selbst nur dann ausgesprochen werden, wenn er verfügungsfähig ist 
und die Übertretung von dem Stellvertreter mit seinem Vorwissen 
begangen wurde®, 

Die Beschränkungen der Ausübung des stehenden Gewerbe- 
betriebes beruhen teils unmittelbar auf reichsgesetzlichen Vor- 
schriften, teils können sie von der Landesgesetzgebung 
und Landesverwaltung auf Grund reichsgesetzlicher Ermäch- 
tigung eingeführt werden. 

Die unmittelbaren reichsgesetzlichen Beschrän- 
kungen der Ausübung des stehenden Gewerbebetriebes beziehen 
sich auf dessen Ausübung am Orte und außerhalb des Ortes 
der gewerblichen Niederlassung. Das Wort Ort wird im Sinne vom 
Gemeindebezirk gebraucht. 

1. Der Gewerbebetrieb am Orte einer gewerblichen 
Niederlassung unterliegt folgenden Beschränkungen: 

3 Gew.O. 8 46. 
+ Gew.O. 88 45—47. 
° R,Str. 1, 434; Preuß. 0.V.G. 4, 300; 12, 341; 19, 326; Bayr. V.G.H, 4, 

972. vel. Loening, Verw.R. S. 4892, 
° Gew.O. $ 151.
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a) Gegenstände, die von dem Ankauf oder Feilbieten 
im Umherziehen ausgeschlossen sind, dürfen von Haus zu 
Haus oder an öffentlichen Orten nicht feilgeboten oder zum Wieder- 
verkauf angekauft werden. Eine Ausnahme besteht für Bier und 
Wein in Fässern und Flaschen. Weitere Ausnahmen können von 
der Landesregierung, Ausnahmen für geistige Getränke vorüber- 
gehend auch von der ÖOrtspolizeibehörde zugelassen werden. Der 
Ausschank geistiger Getränke zum Genuß auf der Stelle, der infolge 
eines genehmigten Gast- oder Schankwirtschaftsbetriebes stattfindet, 
fällt nicht unter die Beschränkung’. 

b) Die Verbreitung von Druckschriften an öffentlichen 
Orten ist nur auf Grund einer polizeilichen Erlaubnis zulässig. Eine 
solche wird jedoch nicht erfordert bei der Verteilung von Stimmzetteln 
und Druckschriften zu Wahlzwecken während der Wahlzeit$, 

c) Ein Gewerbebetrieb in öffentlichen Verkaufsstellen darf an 
Sonn- und Festtagen während der Stunden nicht stattfinden, 
in denen? die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern 
im Handelsgewerbe ausgeschlossen ist!‘., Eine gleiche Regelung 
kann in bestimmten Gewerben erfolgen, deren vollständige oder teil- 
weise Ausübung zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen 
besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich 
ist. Der Betrieb erfolgt dann nur soweit, ale Ausnahmen von den 
Bestimmungen des $ 105b Abs. 1 der Gewerbeordnung zugelassen 
sind , 

d) Offene Verkaufsstellen müssen? für den öffentlichen 
Verkehr von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens geschlossen sein. 
Auf Antrag beteiligter Gewerbetreibender 'kann!? die Dauer des 
Ladenschlusses ausgedehnt werden t. 

e) Zur Führung des Meistertitels!® in Verbindung mit 
der Bezeichnung eines Handwerks sind nur Handwerker berechtigt, 
die für dieses Gewerbe die Meisterprüfung bestanden und das 
24. Lebensjahr zurückgelegt haben. 

2. Bei der Ausübung des Gewerbebetriebes außerhalb des 
Ortes der gewerblichen Niederlassung sind zu unter- 
scheiden: 

T Gew.O. 8 42a. — Strafbestimmungen Gew.O. 3% 148 Nr. 5. 
8 Gew.O. 8 43, Vgl, oben $ 31. 
®» Nach 88 105b bis 105h Gew.O. 

10 Gew.O. $$ 4la, 146a. , 
ı Gew.O. $ 41b. Diese Regelung erfolgt durch die höhere Verwaltungs" 

behörde auf Antrag von mindestens zwei ritteln der beteiligten Gewerbe- 
treibenden für eine Gemeinde oder mehrere Brtlich zusammenhängende Ge- 
meinden. 

12 Gew.O. $ 139e.— Ausnahmen sind in bestimmtem Umfang zugelassen, 
18 Gew.O. 8 139f. — Die Ausdehnung des Ladenschlusses kann für be- 

stimmte Gemeinden, für alle oder nur für bestimmte Geschäftszweige, für das 
ganze Jahr oder nur für eine begrenzte Zeit erfolgen, , 

14 Die Bestimmungen über den Ladenschluß sind auch beim Feilbieten 
von, Waren auf öffentlichen Plätzen usw. zu beachten. Gew.O, 88 139e Abs. 4, 
139 8. 4. 

16 Gew.O. $ 133 in der Fassung des G&. vom 80. Mai 1908, sog. kleiner 
Befähigungsnachweis, 
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a) Das Feilbieten von Waren und das Aufkaufen von 
Waren an anderen Orten als bei Kaufleuten, Pro- 
duzenten oder in offenen Verkaufsstellen gilt nicht als 
Ausfluß des stehenden Gewerbebetriebes, sondern charakterisiert sich 
nach Auffassung der Gewerbeordnung als ein Gewerbebetrieb im 
Umherziehen. Es unterliegt daher allen für diesen geltenden Be- 
schränkungen und kann insbesondere nur auf Grund eines Wander- 
gewerbescheines ausgeübt werden. 

b) Dagegen erscheint das Autsuchen von Waren- 
bestellungen und das Aufkaufen von Waren bei Kauf- 
leuten, Produzenten oder in offenen Verkaufsstellen 
als Ausfluß des stehenden Gewerbebetriebes. Ebenso das Auf- 
suchen von Bestellungen auf Waren, mit Ausnahme von 
Druckschriften, anderen Schriften und Bildwerken und, soweit nicht 
der Bundesrat noch für andere Waren oder Gruppen von Gewerbe- 
treibenden Ausnahmen zuläßt, ohne vorgängige ausdrückliche Auf- 
forderung, wenn es bei Kaufleuten in deren Geschäfts- 
räumen oder bei solchen Personen, in deren Geschäfts- 
betriebe Waren der angebotenen Art Verwendung 
finden, erfolgt!‘. Es kann daher jeder, der ein stehendes Gewerbe 
betreibt, diese Tätigkeiten außerhalb des Ortes seiner gewerblichen 
Niederlassung für die Zwecke seines Gewerbebetriebes vornehmen; 
und zwar persönlich oder durch Reisende. Dies gilt auch für die 
Handlungsagenten !’, die ein stehendes Gewerbe in Ansehung der 
Befugnis ausüben, als Vermittler oder Vertreter des Geschäftsherrn 
den Ankauf von Waren vorzunehmen oder Bestellungen auf Waren 
zu suchen. Doch bestehen auch in dieser Hinsicht persönliche und 
sachliche Beschränkungen. 

Die persönlichen Beschränkungen bestehen darin, daß der 
Prinzipal oder ein Handlungsreisender einer Legitimationskarte 
bedarf. Eine solche Legitimationskarte war schon nach der Gewerbe- 
ordnung vom 21. Juni 1869 erforderlich. Damals hatte sie aber 
lediglich den Charakter einer Beglaubigung; sie durfte daher den 
Gewerbetreibenden und deren Reisenden nicht verweigert werden. 
Durch die Novelle vom 1. Juli 1883 hat dagegen die Erteilung der 
Legitimationskarte den Charakter einer Genehmigung angenommen !®; 
sie kann und muß wegen des Mangels gewisser persönlicher Eigen- 
schaften versagt werden. Die Versagung muß erfolgen gegenüber 
Personen, die: 1. mit einer abschreckenden und ansteckenden Krank- 
heit behaftet oder in einer abschreckenden Weise entstellt sind, oder 
2. unter Polizeiaufsicht stehen, oder 3. wegen strafbarer Handlungen 
aus Gewinnsucht, gegen das Eigentum, gegen die Sittlichkeit, wegen 
=>002 © Sim mi» nme 

..° Gew.O. $44. Hinsichtlich des Aufsuchens von Bestellungen auf Druck- 
schriften, andere Schriften und Bildwerke finden die Vorschriften des 8 56 
Abs. 3 entsprechende Anwendung. Gew.O. $ 44 Abs. 4. 

17 Gew.O. 8 44 Abs. 1, Satz 2, Zusatz durch Novelle vom 14. Okt. 1905. — 
Handlungsagenten gelten nach H.G.B. $ 84 als selbständige Gewerbetreibende. 

'® Vgl. auch Rehm, Gewerbekonzession. 8. 441, — Wer im Besitze einer 
Gewerbelegitimationskarte, wie sie die Staatsverträge vorsehen, ist, 
bedarf keiner Legitimationskarte. Gew.O. $ 44a Abs. 6.
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vorsätzlicher Angriffe auf das Leben und die Gesundheit der Menschen, 
wegen Land- oder Hausfriedensbruch, wegen Widerstands gegen die 
Staatsgewalt, wegen vorsätzlicher Brandstiftung, wegen Zuwider- 
bandlungen gegen Verbote oder Sicherungsmaßregeln, betreffend Ein- 
führung oder Verbreitung ansteckender Krankheiten oder Viehseuchen, 
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten verurteilt sind, 
wenn seit Verbüßung derselben drei Jahre noch nicht verflossen 
sind, oder 4. wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bettelei, Land- 
streicherei, Trunksucht übel berüchtigt sind. Die Versagung kann 
außerdem stattfinden bei Personen, die wegen der vorher genannten 
strafbaren Handlungen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Wochen 
verurteilt sind, wenn seit Verbüßung derselben drei Jahre noch 
nicht verflossen sind!?. Die Legitimationskarte kann von der Be- 
hörde, die sie erteilt hat, zurückgenommen werden, wenn: 
1. einer der obligatorischen Versagungsgründe zur Zeit der Erteilung 
vorlag, der Behörde aber unbekannt geblieben war, 2. wenn einer 
dieser Gründe nach der Erteilung eintritt, d. wenn die für den 
Geschäftsbetrieb bestehenden sachlichen Schranken tberschritten 
werden ?°. Auf die Erteilung und Entziehung der Legitimationskarte 
finden die für Konzessionierungen und Konzessionsentziehungen maß- 
gebenden Grundsätze des Verfahrens Anwendung®!, Der Inhaber 
der Legitimationskarte ist verpflichtet, sie während des Gewerbe- 
betriebes stets bei sich zu führen und den zuständigen Behörden und 
Beamten auf Verlangen vorzuzeigen ?*. 

Die sachlichen Beschränkungen des fraglichen Gewerbe- 
betriebes bestehen darin, daß 1. die aufgekauften Waren nur 
zur Beförderung nach dem Bestimmungsorte und 2, von den Waren, 

auf welche Bestellungen gesucht werden, nur Proben ‚und Muster 
mitgeführt werden dürfen. In letzterer Beziehung kann jedoch der 
Bundesrat für bestimmte Waren, die im Verhältnisse zu ihrem Um- 
fange einen hohen Wert haben und übungsgemäß an die Wieder- 
verkäufer im Stück abgesetzt werden, zum Zweck des Absatzes an 
Personen, die damit Handel treiben, Ausnahmen zulassen ®®, 

Der Gewerbebetrieb ohne Legitimationskarte und die Übertretung 
der inbezug auf den Gewerbebetrieb des Inhabers bestehenden sach- 
lichen Beschränkungen ist mit Strafe bedroht ®*, 

II. Auf Grund reichsgesetzlicher Ermächtigung können durch 
Landesgesetzgebung und Landesverwaltung folgende Be- 
schränkungen der Ausübung des stehenden Gewerbebetriebes ein- 
geführt werden: 

1. Durch die höhere Verwaltungsbehörde kann nach 

Anhörung der Gemeindebehörde oder durch Beschluß der Gemeinde- 
behörde mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde der 
wm | .. u 

18 Gew.O. 88 44a, 57 Nr. 14, 57b Nr. 2. 
20 Gew.O. 8 44a. 
21 Gew.O. 5 44. 
22 Gew.O. 5 44a. 
28 Gew.O. $ 44. Bek. des Bundesr, vom 27. Nov. 1896 (R.G.Bl. S. 745) 

und vom 25. März 1897 (R.G.Bl. S. 96). 
24 Gew.O. 88 148 Nr. 5, 149 Nr. 1.
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Gewerbebetrieb, der an öffentlichen Orten oder von Haus zu 
Haus ohne vorgängige Bestellung stattfindet, für einzelne 
Gemeinden von einer Erlaubnis abhängig gemacht werden?®,. Die 
Erlaubnis kann für folgende gewerbliche Tätigkeiten vorgeschrieben 
werden: 1. das Feilbieten von Waren; 2. das Ankaufen von Waren 
zum Wiederverkauf bei anderen Personen als bei Kaufleuten, Pro- 
duzenten und an anderen Orten als in offenen Verkaufsstellen, 
3. das Aufsuchen von Wearenbestellungen bei Personen, in deren 
Gewerbebetriebe Waren der gedachten Art keine Verwendung finden, 
4. das Anbieten gewerblicher Leistungen, hinsichtlich deren dies 
nicht Landesgebrauch ist. Kinder unter vierzehn Jahren dürfen 
vorbehaltlich der zugelassenen Ausnahmen auf öffentlichen Wegen, 
Straßen und Plätzen oder an öffentlichen Orten oder ohne vorgängige 
Bestellung von Haus zu Haus Gegenstände nicht feilbieten. Wo. 
dies ortsüblich ist, kann die Ortspolizeibehörde für bestimmte Zeit- 
abschnitte, zusammen nicht über vier Wochen im Kalenderjahr ein 
derartiges Feilbieten durch Kinder gestatten. 

2. Durch Landesgesetze oder Verordnungen der 
Zentralbehörde können Vorschriften über den Gewerbebetrieb 
der Pfandleiher, Pfandvermittler, Gesindevermieter, Stellenvermittler 
und Auktionatoren erlassen werden ®*, 

3. Endlich sind landesrechtliche Vorschriften über den Betrieb 
von Dampfkesseln zulässig, da die Gewerbeordnung nur deren 
Anlage geregelt hat?”. 

IH. Taxen. Aus dem Grundsatze, daß die Gewerbetreibenden 
in der Ausübung des Gewerbes nur den Beschränkungen unterliegen, 
die durch ausdrückliche gesetzliche Vorschrift festgestellt sind, er- 
gibt sich die Befugnis, die im gewerblichen Verkehr von ihnen ge- 
forderten Preise selbständig festzusetzen. Von diesem Grundsatze 
bestehen jedoch zwei Ausnahmen ®®: 

1. Einzelnen Klassen von Gewerbetreibenden ist zwar die Be- 
fugnis der selbständigen Preisfestsetzung geblieben; sie können aber 
durch die Ortspolizeibehörde angehalten werden, Verzeichnisse 
ihrer Preise einzureichen und durch Anschlag an oder in ihren 
Verkaufsstellen bekannt zu machen. Dies sind: 1. Bäcker 
und Verkäufer vonBackwaren°®; 2. Gastwirte®°, Ersteren 
kann außerdem die Verpflichtung auferlegt werden, im Verkaufs- 
lokale eine Wage mit den erforderlichen geeichten Gewichten auf- 
zustellen und die Benutzung zum Nachwiegen der verkauften Back- 

——. Pe 

25 Gew.O. 8 42b. M 
© Gew.O. $ 38. Stellenvermittlergesetz $ 19. 
?" Rommel-Loening, Art, Gewerbliche Anlagen H.d.St.? 4, 1072. Bek. 

des Bundesr. vom 5. Aug. 1890, betr. allgemeine polizeiliche Bestimmungen 
über die Anlegung von Dampfkesseln (R.G.Bl.S. 163); Bek. des Bundesr. vom 
17. Dez. 1908 betr. allgemeine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung 
von Landdampfkesseln (R.G.Bl, 1909 S. 3) und vom gleichen Datum über die 
Anlegung von Schiffedampfkesseln (R.G.Bl. 1909 5. öl). 

„2 Leuthold, Art, Teuerungspolizei W.! 2, 623; v. Rohrscheidt, Art. 
Preistaxen H.d,St.? 6, 1186. 

»? Gew.O. 8 73. 
 Kew.O. ? 75.



Stehender Gewerbebetrieb, 8 67. 3083 

waren zu gestatten®!, Die Festsetzungen der Bäcker und Verkäufer 
von Backwaren gelten für gewisse von der Behörde zu bestimmende 
Zeiträume, die Gustwirte sind jederzeit zur Änderung befugt. Die 
Einreichung und Bekanntmachung der Preise hat nur eine privat- 
rechtliche Wirkung. Der Gast oder Käufer der Backwaren. 
braucht keinen höheren Preis zu zahlen, als in dem angeschlagenen 
Verzeichnis festgesetzt ist, während dem Wirte oder Verkäufer die 
Ermäßigung gestattet ist®?. Bei Streitigkeiten zwischen Wirten und 
Reisenden über diese Preise steht der Ortspolizeibehörde eine vor- 
läufige Entscheidung vorbehaltlich des Rechtsweges zu®®, Bestraft 
wird, wer beim Betriebe seines Gewerbes die durch die Obrigkeit 
oder durch Anzeige bei derselben festgesetzten Taxen überschreitet 
oder das vorgeschriebene Verzeichnis nicht einreicht®*. 3. Stellen- 
vermittler sind verpflichtet, das Verzeichnis der von der Landes- 
zentralbehörde nach Anhören des Trägers des Öffentlichen Arbeits- 
nachweises, von Vertretern der Stellenvermittler, der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer festgesetzten ‘Taxen einzureichen und in ihren 
Geschäftsräumen an einer in die Augen fallenden Stelle anzuschlagen ®5. 

9. Für andere Gewerbetreibende können durch die Behörden 
Taxen festgesetzt werden®, Die Festsetzung erfolgt im Wege 
polizeilicher Verordnung. An Stelle der unmittelbaren Festsetzung 
der Preise durch die Polizeibehörde kann aber auch eine Fest- 
setzung durch die Gewerbetreibenden selbst unter Genehmigung der 
Polizei treten, wodurch ihre einseitige Abänderung ebenfalls aus- 
geschlossen wird. Derartige Taxen sind gegenüber folgenden Gewerbe- 
treibenden zulässig: 

a) Lohnbedienten und anderen Personen, die auf 
öffentlichen Straßen und Plätzen oderin Wirtshäusern 
ihre Dienste anbieten, sowie Personen, die Wagen, 
Pferde, Sänften, Gondeln und andere Transportmittel 
— einerlei ob sie für den Verkehr innerhalb des Ortes oder von 
einem Ort zum andern bestimmt sind — öffentlich zum Ge- 
brauch aufstellen, Die Befugnis zur Festsetzung steht der Orts- 
polizeibehörde zu®”, 

b) Schornsteinfegern, denen Bezirke ausschließlich zu- 
gewiesen sind. Die Feststellung erfolgt durch die Ortspolizeibehörde; 
wenn der Bezirk mehr als eine Ortschaft umfaßt, durch die untere 
Verwaltungsbehörde, in beiden Fällen im Einverständnis mit der 
Gemeindebehörde®®, 

c) Den von Behörden®® angestellten und vereidigten 
Feldmessern, Auktionatoren, Bücherrevisoren, Personen, 
welche den Feingehalt edler Metalle oder die Be- 

  

a Gew.O. 8 74. 
33 Gew.O. 5 19, 

83 Gew.O. 8 75. 
% Gew.O. 8 148 Nr. 8. . 
8 Stellenvermittlergesetz vom 2. Juni 1910 8 5. 
8 Gew.O. 8 72. 
37 Gew.O. 8 76. 
88 (sew.O. 5 77. 
3? Nach den Bestimmungen des $ 36 Gew.O,
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schaffenheit, Menge oder richtige Verpackung von 
Waren irgendeiner Art feststellen usw. Zur Festsetzung 
ist die anstellende Behörde befugt". 

‚Die obrigkeitlich festgestellten Taxen haben zivilrechtliche 
und strafrechtliche Bedeutung. Die zivilrechtliche Bedeutung 
liegt darin, daß sie Maximal- und Normalsätze für die Be- 
zahlung der von den angeführten Gewerbetreibenden prästierten 
Leistungen enthalten. Wer sich dieser Leistungen bedient, ist nie- 
mals verbunden, mehr als die Taxe zu zahlen; er muß aber die 
Taxe zahlen, wenn er nicht mit seinem Kontrahenten, über eine Er- 
mäßigung ausdrücklich übereingekommen ist*!. Die Überschreitung 
der Taxen ist aber außerdem gesetzlich mit Strafe bedroht #2, 

Die Zentralbehörden der Bundesstaaten sind befugt, Taxen für 
Apotheker und Ärzte festzusetzen, von welchen die ersten den 
Charakter von Maximal- und Normalsätzen, letztere dagegen den von 
bloßen Normalsätzen besitzen *°. 

3. Gewerbebetrieb im Umherziehen (Hausiergewerbe). 
8 68. 

Gewerbebetrieb im Umherziehen! im Sinne der 
Gewerbeordnung ist: 

1. das Feilbieten von Waren; 
8. der Ankauf von Waren bei anderen Personen als bei Kauf- 

leuten oder Produzenten oder an anderen Orten als in offenen Ver- 
kautsstellen zum Wiederverkauf, sofern beide Tätigkeiten außerhalb 
des Gemeindebezirkes des Wohnortes des Gewerbetreibenden oder 
der durch Anordnung der Verwaltungsbehörde dem Wohnort gleich- 
gestellten nächsten Umgebung, ohne Begründung einer gewerblichen 
Niederlassung an dem fremden Orte, ohne vorgängige Bestellung 
und nicht innerhalb des Marktverkehrs vorgenommen werden‘, 

3. das Anbieten gewerblicher Leistungen, das Darbieten von 
Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralischen Vorstellungen oder 
sonstigen Lustbarkeiten, bei denen ein höheres wissenschaftliches 
oder Kunstinteresse nicht obwaltet, außerhalb des Wohnortes des 
Gewerbetreibenden oder dessen nächster Umgebung, ohne Begründung 
einer gewerblichen Niederlassung an dem fremden Orte, ohne vor- 
gängige Bestellung ?; 

4. das Aufsuchen von Warenbestellungen, das ohne Begründung 
irgendeiner gewerblichen Niederlassung oder außerhalb des Gewerbe- 
betriebes des Aufsuchenden stattfindet *. 

o — {nn 52 me © 

0 Gew.O. \ 78. 
41 Gew.O. 8 79. 
42 Gew.O. 8 148 Nr. 8. 
#8 Gew.O. 8 80, 

ı Gew.O. Titel III 88 55—63. — Bestimmungen über den Gewerbebetrieb 
im Umherziehen an Sonn- und Feiertagen sind im $ 55a enthalten. 

° Gew.O. 8 55 Nr. 1 und 2; 8 64. 
8 Gew.O. 8 55 Nr. 4, 
% Gew.O. $ 55 Nr. 3; 44.
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Eine gewerbliche Niederlassung gilt als nicht vorhanden, 
wenn der Gewerbetreibende im Inlande ein zu dauerndem Gebrauche 
eingerichtetes, beständig oder doch in regelmäßiger Wiederkehr von 
ihm benutztes Lokal für den Betrieb seines Gewerbes nicht besitzt®. 
Dieses Lokal braucht jedoch nicht notwendig ein Verkaufslokal, 
sondern kann auch ein Arbeitslokal sein *. Dagegen ist die Tatsache, 
daß jemand ein Betriebslokal besitzt, noch nicht olıne weiteres ein 
Beweis für das Vorhandensein einer gewerblichen Niederlassung; 
die Annahme einer solchen kann durch andere Umstände, z, B. da- 
durch, daß ın dem betreffenden Lokale ein Gewerbebetrieb tatsäch- 
lich nicht stattfindet, ausgeschlossen werden. Bei solchen Gewerben, 
zu deren Ausübung ein bestimmtes Lokal nicht notwendig ist, z. B. 
Straßengewerben, kann die Annahme einer gewerblichen Niederlassung 
auch von dem Vorhandensein eines solchen Lokales nicht abhängig 
gemacht werden”, 

Unter den Begriff des Gewerbebetriebes im Umherziehen fällt 
auch der Betrieb der sog. Wanderlager, d.h. der vorübergehende, 
aber in festen Verkaufslokalen erfolgende Verkauf von Waren seitens 
solcher Pers0nen, die an dem betreffenden Orte keinen Wohnsitz, 
oder keine gewerbliche Niederlassung haben. 

I. Vom Gewerbebetrieb im Umherziehen sind ausgeschlossen 
der Ankauf und das Feilbieten von: 

1. geistigen Getränken; 
2. gebräuchten Kleidern, Wäsche, Betten und Bettstücken, ins- 

besondere P£ttfedern, ferner von Menschenhaaren, Garnabfällen, 
Enden und räumen von Seide, Wolle, Leinen oder Baumwolle; 

3, Gold” und Silberwaren, Bruchgold und Bruchsilber sowie 
Taschenuhrell; 

4. Spielkarten; 
5. StasfS- und sonstigen Wertpapieren, Lotterielosen, Bezugs- 

und Anteilscheinen auf Wertpapiere und Lotterielose; 

6. expl08iven Stoffen, insbesondere Feuerwerkskörpern, Schieß- 
pulver und “Ynamit; 

7. soleh@ü mineralischen und anderen Ölen, welche leicht ent- 

zündlich sind» insbesondere Petroleum, sowie Spiritus; 
8. Stoß» Hieb- und Schußwaffen ; 
9. GifteR und gifthaltigen Waren, Arznei- und Geheimmitteln 

sowie Bruch”ändern; 

6 Gew.O- 9.42, 
& Wichti b Ist dies namentlich für Hausindustrielle, die danach befugt 

sind, außerhs!” ihres Wohnortes Warenbestellungen zu suchen, ohne eines 
Wandergewer”"Scheines zu bedürfen. 

" Vgl. al Loening, Verw.R. S. 4883, 
8 Die frür bestrittene Frage, ob die Wanderlager zu dem Gewerbe- 

betrieb im Um h ziehen gehörten, ist durch 8 56c_der jetzigen Fassung der 
Gew.O. im bej*enden Sinne entschieden worden. Dagegen ist dieselbe durch 
die oben an ante in 8 42 der Gew.V. sich findende Erläuterung des Be- 
griffe „gewer ie Niederlassung“ nur für diejenigen Wanderlager erledigt, 
welche von F c Sonen betrieben werden, die kein Geschäftslokal im Inlande 

besitzen. Zu dER Wanderlagern gehören aber auch diejenigen Verkäufe, welche 
von Personen *“Tanstaltet werden, die Geschäftslokale an anderen Orten des 
Inlandes habe“ 

Meyer-DoP® Pow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. 20 
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10. Bäumen aller Art, Sträucher, Schnitt-Wurzel-Reben, Futter- 
mittel und Sämereien, mit Ausnahme von Gemüse und Blumensamen?; 

11. Schmucksachen, Bijouterien, Brillen und optischen Instru- 
menten. 

Ausgeschlossen vom Feilbieten und Aufsuchen von Bestellungen 
im Umherziehen sind ferner: 

12. Druckschriften, andere Schriften und Bildwerke, insofern 
sie in sittlicher und religiöser Beziehung Argernis zu geben geeignet 
sind, oder mittels Zusicherung von Prämien oder Gewinnen ver- 
trieben werden, oder in Lieferungen erscheinen, wenn nicht der 
Gesamtpreis auf jeder einzelnen Lieferung an einer in die Augen 
fallenden Stelle bestimmt verzeichnet ist. 

Der Ankauf oder das Feilhalten einzelner dieser Gegenstände 
kann jedoch vom Bundesrat im Falle des Bedürfnisses gestattet, das 
Feilbieten geistiger Getränke vorübergehend sogar von der Orts- 
polizeibehörde zugelassen werden !!, 

Außerdem ist das Feilhalten solcher Gegenstände im Gewerbe- 
betrieb im Umherziehen untersagt, die auch im stehenden Gewerbe- 
betriebe nicht feilgehalten werden dürfen. Diese Gegenstände können 
auch vom Bundesrat zum Gewerbebetrieb im Umherziehen nicht zu- 
gelassen werden 12, 

Vom Gewerbebetrieb im Umherziehen sind endlich ausgeschlossen 
folgende andere Tätigkeiten: 

1. die Ausübung der Heilkunde, soweit der Ausübende nicht 
approbiert ist; 

2. das Aufsuchen sowie die Vermittlung von Darlehnsgeschäften 
und von Rückkaufsgeschäften ohne vorgängige Bestellung, das Auf- 
suchen von Bestellungen auf Staats- und sonstige Wertpapiere, 
Lotterieloese und Bezugs- und Anteilscheine auf Wertpapiere und 
Lotterielose; 

3. das Aufsuchen von Bestellungen auf Branntwein und Spiritus 
bei Personen, in deren Gewerbebetriebe sie keine Verwendung finden; 

3. das Feilbieten von Waren sowie das Aufsuchen von Be- 
stellungen auf Waren, wenn solche gegen Teilzahlungen unter dem 
Vorbehalte veräußert werden, daß der Veräußerer wegen Nicht- 
erfüllung der dem Erwerber obliegenden Verpflichtungen von dem 
Vertrage zurücktreten kann $$ 1 und 6 des Gesetzes, betreffend 
die Abzahlungsgeschäfte, vom 16. Mai 18948, 

Der Kreis der vom Gewerbebetrieb im Umherziehen aus- 
geschlossenen Gegenstände und Tätigkeiten kann durch Verordnung 
des Bundesrates erweitert werden. Derartige Verordnungen 
dürfen jedoch nur vorübergehend und zwar auf bestimmte Dauer 
aus Gründen der öffentlichen Sicherheit sowie zur Abwehr und 
Unterdrückung von Seuchen erlassen werden. In dringenden Fällen 
  

° Für die unter Ziffer 10 angeführten Gegenstände kann die Landes- 
regierung Ausnahmen anordnen. Gew.O. 8 56b. 

10 Gew.O. 88 56, 146 Nr. 4, 148 Nr. 7a. 
11 Gew.O. 85 56, ö6b. 
12 (gew.O. 5 56. 
18 Gew.O. 5 56a.
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ist an Stelle des Bundesrates der Reichskanzler nach Einvernehmen 
mit dem Ausschuß des Bundesrates für Handel und Verkehr zum‘ 
Erlaß der betreffenden Anordnungen befugt. Die Maßregeln können 
sich auf das ganze Reichsgebiet oder einzelne Teile erstrecken. 
Diese Verordnungen müssen dem Reichstag sofort oder, wenn er 
nicht versammelt ist, bei seinem nächsten Zusammentritt mitgeteilt 
und außer Kraft gesetzt werden, wenn der Reichstag seine Zu- 
stimmung nicht erteilt. 

Weitere Beschränkungen des Gewerbebetriebes im Umherziehen 
können von den Landesregierungen insofern angeordnet werden 
als das Umherziehen mit Zuchthengsten zur Deckung von Stuten 
untersagt oder Beschränkungen unterworfen werden darf. Des- 
gleichen kann zur Abwehr oder Unterdrückung von Seuchen der 
Handel mit Rindvieh, Schweinen, Schafen, Ziegen oder Geflügel im 
Umherziehen Beschränkungen unterworfen oder auf bestimmte Dauer 
untersagt werden !5, 

In den Fällen, in denen der Gewerbebetrieb im Umherziehen 
nicht gänzlich Ausgeschlossen ist, wird für seine Ausübung entweder 
eine polizeillche Genehmigung erfordert, oder er kann durch 
die Polizei verboten werden. 

II. Die Regel bildet die polizeiliche Genehmigung. Für 
alle Arten des Gewerbebetriebes im Umherziehen, welche der 
GenehmigungsPflicht unterworfen sind, wird eine persönliche 
Genehmigung 8efordert; für gewisse Arten ist neben der persön- 
lichen noch eife sachliche oder örtliche notwendig. 

Die persönliche Genehmigung wird in der Form eines 
WandergewWtrbescheines erteilt. Die Verweigerung des 
Wandergewerb®scheines darf nur aus den im Gesetze bestimmten 
Versagungsgrüßden erfolgen. 

Der Wändergewerbeschein muß versagt werden, wenn der 

Nachsuchende: 
a) mit ein®r abschreckenden oder ansteckenden Krankheit be- 

haftet ist; 
b) oder ter Polizeiaufsicht steht; 
c) oder W@&en strafbarer Handlungen aus Gewinnsucht, gegen 

das Eigentum; gegen die Sittlichkeit, wegen vorsätzlicher Angriffe 

auf das’ Leben Und die Gesundheit der Menschen, wegen Land- und 

HausfriedensbfUchs, wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, 
wegen vorsätzl!Cher Brandstiftung, wegen Zuwiderhandlungen gegen 
Verbote oder Sicherungsmaßregeln betreffend Einführung oder Ver- 

breitung ansteCKender Krankheiten oderViehseuchen zu einer Freiheits- 

strafe von minegtens drei Monaten verurteilt ist und seit Verbüßung 

der Strafe dre! Jahre noch nicht verflossen sind; 
d) oder w°&en gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bettelei, Land- 

streicherei, Tr#"ksucht übel berüchtigt ist!’; außerdem 

  

20”
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e) Kindern unter 14 Jahren!®; 
f) Schauspielergesellschaften, deren Unternehmer nicht die Ge- 

nehmigung als Schauspielunternehmer besitzt '?. 
2. Der Wandergewerbeschein soll in der Regel versagt 

werden, wenn der Nachsuchende: 

a) das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat; 
b) blind, stunm oder taub ist oder an Geistesschwäche leidet 2°, 
3. Der Wandergewerbeschein darf versagt werden, wenn der 

Nachsuchende: 
a) im Inlande einen festen Wohnsitz nicht hat; 
b) wegen strafbarer Handlungen aus Gewinnsucht, gegen das 

Eigentum, gegen die Sittlichkeit, wegen vorsätzlicher Angriffe auf 
das Leben und die Gesundheit der Menschen, wegen Hausfriedens- 
bruchs, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, wegen vorsätz- 
licher Brandstiftung, wegen Zuwiderhandlungen gegen Verbote oder 
Sicherungsmaßregeln betreffend Einführung oder Verbreitung an- 
steckender Krankheiten oder Viehseuchen, zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens einer Woche verurteilt ist und seit Verbüßung der 
Strafe fünf Jahre noch nicht verflossen sind; 

c) wegen Verletzung der auf den (Gewerbebetrieb im Umbher- 
ziehen bezüglichen Vorschriften im Laufe der letzten drei Jahre 
wiederholt bestraft ist; 

d) ein oder mehrere Kinder besitzt, für deren Unterhalt oder, 
sofern sie im schulpflichtigen Alter stehen, für deren Unterricht nicht 
genügend gesorgt ist?!, 

4. Die Zulassung von Ausländern zum Gewerbebetriebe im 
Umherziehen bestimmt sich nach Maßgabe der vom Bundesrat er- 
lassenen Vorschriften *2, 

0. Außerdem ist die Erteilung des Wandergewerbescheines in 
gewissen Fällen von der Bedürfnisfrage abhängige. Er muß 
versagt. werden, wenn für den betreffenden Verwaltungsbezirk eine 
genügende Zahl ausgestellt ist. Die Bedürfnisfrage ist aufzuwerfen: 

a) bei Erteilung von Wandergewerbescheinen für öffentliche 
Musikaufführungen, Schaustellungen und theatralische Vorstellungen, 
  

1? Da Kinder unter 14 Jahren beim Gewerbebetrieb im Umherziehen 
nach $ 62 nicht einmal als Begleiter mitgenommen werden sollen, so darf ihnen 
natürlich noch weniger ein eigener Lepitimationsschein erteilt werden. Vgl, 
auch die Außerungen des Berichterstatters Abg. Dr. Friedenthal, in der Reichstagssitzung vom 30. April 1869, (Sten. Ber. S. 702.) 

19 Gew.D. \ 60d. 
”” Gew.O. 557a. In diesen Fällen entscheidet über Erteilung des Wander- 

gewerbescheines ebenso wie in den unter 3 erwähnten das Ermessen der Ver- 
waltungsbehörden. Die Vorschrift „in der Regel“ enthält keine rechtliche Be- 
schränkung der Befugnisse derselben, sondern nur eine Direktive für ihr Ver- 
halten. Im Falle der Ziff. 1 ist dem Nachsuchenden der Wandergewerbeschein 
zu erteilen, wenn er der Ernährer einer Familie ist und bereits vier Jahre im 
Wander ewerbe tätig war, 

57d. ew.O. 
23 Gew.O. ö6d, 148 Nr. 7c. Bek. d. Bundesr. v 1. , 

(R.G.Bl. 8. o I. I DE ndesr. vom 27. Nov. 1896
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bei denen ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft nicht 
obwaltet ?®; 

b) nach den Bestimmungen des Bundesrates bei Erteilung von 
Wandergewerbescheinen an Ausländer ?%, 

Zuständig für Erteilung des Wandergewerbescheines ist die 
höhere Verwaltungsbehörde, und zwar die des Wohnortes 
oder Aufenthaltsortes des Nachsuchenden; bei Darbieten von Musik- 
aufführungen, Schaustellungen, theatralischen Vorstellungen und 
sonstigen Lustbarkeiten, bei denen ein höheres Interesse der Kunst 
oder Wissenschaft nicht obwaltet, die höhere Verwaltungsbehörde 
des Bezirkes, in welchem das Gewerbe betrieben werden solls. 
Für das Verfahren gelten dieselben Vorschriften wie für die Ge- 
nehmigung des stehenden Gewerbebetriebes?®. Bei der Erteilung 
von Wandergewerbescheinen für den Gewerbebetrieb im Umbher- 
ziehen handelt es sich teils um Anwendung von Rechtssätzen, teils 
um tatsächlich® Verhältnisse, deren Beurteilung dem Ermessen der 
genehmigendeN Behörde unterliegt. Soweit ersteres der Fall ist, 
eignet sich die Angelegenheit zur Erledigung im Wege des Verwaltungs- 
streitverfahrenS ®7, 

Inhaltlich hat der Weandergewerbeschein die Personal- 
beschreibung @es Inhabers und die nähere Bezeichnung des von ihm 
beabsichtigten Gewerbebetriebes zu enthalten ?®, 

Die WirKung des Wandergewerbescheines ist die Begründung 
der Befugn!S zur Ausübung des Gewerbebetriebes im 
Umherzieb®n, Der Betrieb eines Gewerbes im Umherziehen ohne 
WandergewerP®schein ist strafbar2®? und kann polizeilich verhindert 
werden, nacP den früheren Ausführungen aber nur durch unmittel- 
bare Anwendng von Zwang, nicht durch Androhung von Geld- 

strafen. Die Wirkung ist eine zeitlich und persönlich beschränkte. 
Zeitlich besChränkt ist die Wirkung, insofern der Wandergewerbe- 
schein nur fü" das Kalenderjahr gilt, für das er ausgestellt ist?" 
Die ErneueruP& darf nur dann versagt werden, wenn gesetzliche 
Versagungsgr®Nde vorliegen. Der Betrieb des Gewerbes in einem 

Jahre, für welChes der Wandergewerbeschein nicht mehr gilt, ist ein 

Betrieb ohn® Wandergewerbeschein und unterliegt den betreffenden 

Strafen. Pe’sSönlich beschränkt ist die Wirkung des Wander- 
gewerbeschei#“®, insofern er nur für die Person gilt, auf deren 

Namen er aUßgestellt ist. Der Gewerbebetrieb im’ Umherziehen 

braucht keine®Wegs immer auf eigene Rechnung, sondern kann auch 

23 Gew.O. ARE Nr. 4, 
2+ Bek. d, = Undesr. vom 27. Nov. 1896 II, 4. 
»s Gew.O. 3 81. 
26 (sew.O. 261. Nur die Entscheidungen über die Bedürfnisfrage und die 

Verfügungen, ‘ Iche sich auf den Gewerbebetrieb der Ausländer beziehen, 

können lediglil‘ im Verwaltun awep® angefochten werden (R.Gew.O. $ 61. 

Bek. d. Bundes%, vom 27. Nov. 1896 II, 11). 
7 Vgl. Miu die Zusammenstellung der Bestimmungen über die Zu- 

ständigkeit in de größeren Bundesstaaten bei Landmann ‚ 615 und S 155°. 
? 60. Bek. d. Bundesr. vom 27. Nov. 1896, III. 

  

Gew.O. 
22 GewO. 3 148 Nr 7—7e., 
oGew.O. * 80.
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von Personen ausgeübt werden, die als Stellvertreter oder Gehilfen 
eines selbständigen Gewerbetreibenden erscheinen, In einem solchen 
Falle müssen aber diese Personen einen auf ihren Namen lautenden 
Wandergewerbeschein besitzen®!. Der Betrieb eines Gewerbes im 
Umherziehen auf Grund des Wandergewerbescheines einer anderen 
Person ist ein Gewerbebetrieb ohne Wandergewerbeschein und unter- 
liegt den dafür festgesetzten Strafen®, Für die örtliche Geltung 
des Wandergewerbescheines bestehen dagegen im allgemeinen keine 
Beschränkungen; jeder von einer höheren Verwaltungsbehörde des 
Reiches ausgestellte Wandergewerbeschein berechtigt zur Ausübung 
des Gewerbebetriebes im Umherziehen im Gebiete des Deutschen 
Reiches®8, 

Eine beschränktere Geltung besitzen die Wandergewerbe- 
scheine, die für das Darbieten von Musikaufführungen, Schau- 
stellungen, theatralischen Vorstellungen oder sonstigen Lustbarkeiten, 
bei denen ein höheres Interesse der Wissenschaft oder Kunst nicht 
obwaltet, ausgestellt werden®*. Diese Geltung ist zunächst stets 
eine örtlich beschränktere, indem sie die Befugnis zum 
Gewerbebetriebe nur in dem Bezirke der höheren Verwaltungs- 
behörde gewähren, von der sie ausgestellt sind. Die Ausdehnung 
auf einen anderen Bezirk muß durch die höhere Verwaltungsbehörde 
dieses Bezirkes geschehen; bei einer solchen Ausdehnung ist die 
Bedürfnisfrage von neuem aufzuwerfen. Der Betrieb eines derartigen 
Gewerbes in einem anderen Bezirke als dem, auf welchen der 
Wandergewerbeschein lautet, ist ebenfalls mit Strafe, jedoch mit 
einer geringeren, als der Gewerbebetrieb ohne Wandergewerbeschein, 
bedroht®®, Die Geltung kann aber auch eine zeitlich be- 
schränktere sein, indem der Wandergewerbeschein auf kürzere 
Zeit als das Kalenderjahr oder bloß auf bestimmte Zeit ausgestellt 
werden darf. Die Ausübung des Gewerbes in solcher Zeit, auf 
welche der Wandergewerbeschein nicht lautet, ist ein Gewerbebetrieb 
nne Wandergewerbeschein und unterliegt den dafür festgesetzten 
traien, 

Die Erlaubnis zum Feilbieten geistiger Getränke im Falle eines 
vorübergehenden Bedürfnisses wird stets nur in räumlicher und zeit- 
licher Beschränkung erteilt; diese Beschränkungen sind im Wander- 
gewerbeschein anzugeben, die Übertretung ist mit entsprechenden 
Strafen bedroht®®, 

Eine Zurücknahme des Wandergewerbescheines kann aus 
den Gründen stattfinden, die zu seiner Versagung berechtigen, wenn 
sie zur Zeit der Erteilung bereits vorhanden, aber der Behörde un- 

nd   

‚»: Gew.O. 860d. Es ist jedoch auch das Ausstellen von Wandergewerbe- 
scheinen für ganze Gesellschaften zulässig, in welchen jedes einzelne Mitglied 
besonders aufgeführt wird. 

‚. % Wer seinen Wandergewerbeschein einer anderen Person überläßt, er- 
leidet eine besondere Strafe. Gew.O. 8 149, Nr. 2. 

3 (gew.O, 8 60. 
s Gew.O. 8 60. 

® Gew.O. 88 60, 148 Nr. 7e.
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bekannt geblieben oder erst nach Erteilung des Scheines eingetreten 
sind. Für das Verfahren bei Zurücknahme des Wandergewerbe- 
scheines sind die für Genehmigungseniziehungen im stehenden 
Gewerbebetriebe geltenden Vorschriften maßgebend?’, Da die Ent- 
ziehung nur aus gesetzlich bestimmten Gründen stattfinden darf, so 
eignet sich die Angelegenheit zur Erledigung im Wege des Verwaltungs- 
streitverfahrens ®8, 

An die Stelle des Wandergewerbescheines tritt eine Erlaubnis 
der Ortspolizeibehörde für das Feilhalten gewisser, von dieser 
zu bestimmenden Waren bei öffentlichen Festen, Truppenzusammen- 
ziehungen oder anderen außergewöhnlichen Gelegenheiten ®, 

Neben der allgemeinen persönlichen Erlaubnis ist für 
gewisse Arten des Gewerbebetriebes im Umbherziehen noch eine 
besondere Sachliche oder örtliche Genehmigung er- 
forderlich. 

Eine besordere sachliche Genehmigung wird erfordert für das 
Feilbieten von Druckschriften, anderen Schriften oder 
Bildwerken (Kolportage) und das Aufsuchen von Bestellungen 
auf dieselben‘. Dafür bedarf der Gewerbetreibende für die von 
ihm geführten einzelnen Druckschriften und anderen Gegenstände 
einer Genehmi8Ung der zuständigen Behörde seines Wohnortes. Diese 
wird auf Gru@d eines eingereichten Verzeichnisses erteilt. Die Ge- 
nehmigung mU® versagt werden, darf aber auch nur dann versagt 
werden, wen? das Verzeichnis Druckschriften oder andere Gegen- 
stände enthält» die in sittlicher oder religiöser Beziehung Ärgernis 
zu geben geeißNet sind oder mittelst Zusicherung von Prämien oder 
Gewinnen veri"leben werden oder in Lieferungen erscheinen, wenn 
nicht der Ges@Wtpreis auf jeder Lieferung an einer in die Augen 
fallenden Stell® bestimmt verzeichnet ist*!. Bei der Genehmigung 
des Druckschflftenverzeichnisses sind die für das Verfahren in 
Genehmigung#ügelegenheiten geltenden Vorschriften maßgebend **. 
Die Führung ?on anderen als genehmigten Druckschriften ist mit 
Strafe bedroht *, 

Eine bes0"dere örtliche Genehmigung wird erfordert: 
1. für d#® Darbieten von Musikaufführungen, Schau- 

stellungen; theatralischen Vorstellungen und sonstigen 
Lustbarke} '®n von Haus zu Haus, auf öffentlichen Wegen, Straßen, 
Plätzen oder 2N anderen öffentlichen Orten. Diese Erlaubnis ist von 
der Ortspoliz0’?ehörde zu erteilen **. 

  

37 Gew.D. 55 88, 68. 
38 Vgl. Le? Qmann $ 61°. 
 Gew.O. 3,89. 
“° Vgl. ob&g 8. 154. 
ı GewO. 5‘ 
*? Gew.O. „, 63. Das Verwaltungsstreitverfahren tritt ein in Preußen 

(V. vom 31. De’, 1883 8 3), und, soweit Verletzung von Rechten behauptet 
werden kann, ® Ch in Bayern (G. vom 8. Aug. 1878 Art, 8 Nr. 8, vgl. mit 
Art. 13, Nr. 3) ” q Württemberg (G. vom 16. Dez. 1876 Art. 19), 

+ GewO. iy148 Nr. 7a. 
4 Gew.O. 9° 60a, 148 Nr. 7b und $ 149 Nr. 2,
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2. für Ausübung des Gewerbebetriebes im Umherziehen in 
Grenzbezirken. Die Erlaubnis hierzu muß von der obersten 
Landesfinanzbehörde erteilt werden *°. 

II. Für gewisse Arten des Gewerbebetriebes im Umherziehen 
ist ausnahmsweise eine vorherige polizeiliche Genehmigung, also der 
Besitz eines Wandergewerbescheines, nicht notwendig. Der Gewerbe- 
betrieb kann aber den Personen verboten werden, welchen der 
Wandergewerbeschein versagt werden muß. Die betreffenden Tätig- 
keiten sind: 

1. das Feilbieten von selbstgewonnenen oder rohen Erzeugnissen 
der Land- und Forstwirtschaft, des Garten- und Obstbaues, der 
Geflügel- und Bienenzucht, von selbstgewonnenen Erzeugnissen der 
Jagd und Fischerei; 

2. das Feilbieten selbstgefertigter Waren, die zu den Gegen- 
ständen des Wochenmarktverkehrs gehören, und das Anbieten ge- 
werblicher Leistungen, hinsichtlich deren dies Landesgebrauch ist, 
in der Umgegend des Wohnortes des Gewerbetreibenden bis zu 
15 Kilometer Entfernung; 

3. das Anfahren selbstgewonnener Erzeugnisse oder selbst- 
verfertigter Waren, hinsichtlich deren dies Landesgebrauch ist, zu 
Wasser und das Feilhalten vom Fahrzeuge aus; 

4. das Feilhalten weiterer Gegenstände des gemeinen Gebrauches, 
auf welche die Freiheit durch Verordnungen der Landesregierungen 
ausgedehnt worden ist“. 

Für den Erlaß des Verbotes gelten dieselben Grundsätze über 
das Verfahren, die für Erteilung und Zurücknahme des Wander- 
gewerbescheines maßgebend sind*”. Die Fortsetzung des Gewerbe- 
betriebes trotz ergangenen Verbotes ist mit denselben Strafen wie 
der Gewerbebetrieb im Umherziehen ohne Wandergewerbeschein 
bedroht “8, 

IV. Für die Ausübung des Gewerbebetriebes im Umherziehen 
gelten folgende Grundsätze: 

Gesetzlich verboten sind sog. Wanderauktionen und 
Wanderlotterien, d. h. Absetzen der Waren im Wege der Ver- 
steigerung oder des Glückspiels, soweit nicht die zuständige Behörde 
Ausnahmen gestattet, hinsichtlich der Wanderversteigerungen jedoch 
nur bei Waren, die dem raschen Verderben ausgesetzt sind“, 
Gesetzlich verboten ist ferner das Feilbieten von Waren, Aufsuchen 
von Warenbestellungen, Aufkaufen von Waren und Anbieten von 
gewerblichen Leistungen an Sonn- und Festtagen 5%. Gesetzlich ver- 
boten ist endlich der Eintritt in fremde Wohnungen ohne Erlaubnis, 
sowie das Betreten fremder Häuser und Gehöfte zur Nachtzeit®!. 

.. m 

6 Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 $ 124. Bek. d. Bundesr. vom 
27. Nov. 1897 I, A 2. 

46 Gew.O. 88 59, 59a. 
+ Gew.O. $ 63. Preuß, V. vom 31. Dez. 1883 $ 4; Bayr. G. vom 8, Aug. 

1878 Art. 8 Nr. 8; Württ. G. vom 16. Dez. 1876 Art. 13. 
#8 Gew.O. 8 148 Nr. 7. 
9 Gew.D, $ ö6e, 148 Nr. 7b. 
80 Gew.O. N 55a, 146. 
61 Gew.O. 55 60c, 148 Nr. 7b.
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Die Verwaltungsbehörden können minderjährigen Personen die Be- 
schränkung auferlegen, daß sie das Gewerbe nicht nach Sonnen- 
untergang und minderjährigen Personen weiblichen Geschlechtes 
außerdem die Beschränkung, daß sie es nur auf öffentlichen Wegen, 
Straßen und Plätzen, nicht aber von Haus zu Haus betreiben 
dürfen 5. Der Gewerbetreibende muß in öffentlichen Bekannt- 
machungen seinen Namen und Wohnort angeben und an den öffent- 
lichen Verkaufsstellen in einer für jedermann erkennbaren Weise als 
Aushang anbringen ®®, 

Die Mitführung von Begleitern beim Gewerbebetriebe: 
im Umherziehen zu gewerblichen Zwecken und für andere Dienst- 
leistungen ist Zülässig, bedarf jedoch einer besonderen, im Wander- 
gewerbescheine auszudrückenden obrigkeitlichen Genehmigung. Für 
die Erteilung und Zurücknahme dieser Genehmigung gelten dieselben 
Vorschriften Wie für die Erteilung des Wandergewerbescheines. 
Kinder unter 14 Jahren dürfen für gewerbliche Zwecke nicht mit- 
geführt werden. Die Mitführung von schulpflichtigen Kindern ist 
nicht zu gestatten, wenn für deren Unterricht nicht ausreichend ge- 
sorgt ist. Nach Ermessen der Behörde darf die Mitführung von 
Personen ander®n Geschlechtes mit Ausnahme von Ehegatten, Kindern 
und Enkeln V@rsagt werden®*., Das unbefugte Mitführen von Be- 
gleitern, sowie das unbefugte Mitziehen als Begleiter ist mit Strafe 
bedroht °®. 

Da der Wandergewerbeschein nicht nur die Berechtigung des 
Inhabers zum Gewerbebetrieb begründet, sondern auch den Zweck 
hat, zur Leg’timation des Gewerbetreibenden zu dienen, so ist 
dieser verpflichtet, ihn während der tatsächlichen Ausübung des 
Gewerbebetrie®®s bei sich zu führen, auf Erfordern der zuständigen 
Behörde vorzU2eigen, und sofern er hierzu nicht imstande ist, auf 
Geheiß der P@hörde den Betrieb bis zur Abhilfe des Mangels ein- 

zustellen °®. Gleiche Grundsätze gelten für das Druckschriften- 
verzeichnis de" Kolporteure5”, Die Zuwiderhandlung gegen diese 

Vorschrift hat Strafe zur Folge®®. 

4. Marktverkehr'. 

8 69. 

Märkte. sind behördlich veranstaltete oder genehmigte Ver- 

sammlungen G*werbetreibender zum öffentlichen Feilhalten von Waren 

an bestimmter Orten zu feststehenden Zeiten. 

2 Gew.O. EN 60b, 148 Nr. 7b, 7e, 7d. 
“ Gew.D. 5 go c, 148 Nr. 7b. 

ew.O. 2 82, 
65 Gew.O. 7 148 Nr. 7d, 9, Nr. do. s Gew.O. 3 148 Nr. 7d, 8 149, Nr. 5 
8 Gew.D. a 60c. 
5” Gew.O. 1 Nr N 

ew.O. #1 149 Nr. 2. 
ı Gew.O. a 4—71. — G. Meyer-Loening, Art, Geworbegesetzgebung. 

A.d.St.3 4; 919, Leuthold, Art. Marktpolizei R.L.?, 721; Rathgen, Art, 
Märkte und Me%en H.d.St.®’5, 691; Lexis, H.P.Oe.% 2, II. 252; Nelken ’ 
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Gegenstand des Marktverkehres bildet lediglich der Ankauf 
und Verkauf von Waren; persönliche Dienstleistungen und 
öffentliche Aufführungen oder Schaustellungen gehören nicht zu den 
Gegenständen des Marktverkehres. Die Bedeutung des Marktver- 
kehres liegt darin, daß er von den gewöhnlichen Beschränkungen des 
Gewerbebetriebes # befreit ist. 

Die Gewerbeordnung unterscheidet: 1. besondere Märkte, 
die bei bestimmten Gelegenheiten abgehalten werden, z. B. Weih- 
nechtsmärkte, Schützenmärkte, oder für bestimmte Gattungen von 
Gegenständen, z. B: Wollmärkte, Ledermessen, Leinwandmärkte, 
Für diese enthält die Gewerbeordnung keine näheren Vorschriften, 
sondern läßt die vorhandenen Anordnungen fortbestehen, Sie ge- 
stattet nur die Erweiterung dieses Marktverkehres unter Zustimmung 
der Gemeindebehörde®; 2. allgemeine Märkte, bei denen diese 
Beschränkungen nicht vorliegen. Nur letztere bilden den Gegen- 
stand reichsgesetzlicher Regelung. 

Die allgemeinen Märkte sind Wochenmärkte und Jahr- 
märkte,. Wochenmärkte finden an bestimmten Tagen jeder 
Woche, Jahrmärkte zu bestimmten Zeiten des Jahres statt. Die 
Messen haben jetzt den Charakter gewöhnlicher Jahrmärkte®, 

Die Festsetzung der Zahl, Zeit und Dauer der Märkte ge- 
  

Die Beschränkung der Marktfreiheit auf den Jahr- und Wochenmärkten Verw. 
rch. 11, 451. 

® Rechtsentwicklung: Im Mittelalter war das Abhalten von Märkten 
ein Vorrecht der Städte, das auf besonderen Privilegien beruhte. Die Be- 
fugnis zur Erteilung dieser Privilegien stand ursprünglich dem König zu; 
später ging sie auf die Landesherren über. Doch blieb die Verleihung von 
eßprivilegien bis in die letzten Zeiten des Reiches ein kaiserliches 

Reservatrecht. Unter Messen (Reichsmessen) wurden solche Märkte verstanden, 
die den sie bereisenden Kaufleuten besondere Freiheiten und Rechte gewährten; 
diese äußerten nicht bloß in dem Lande, in dem die Messe gehalten, wurde, 
sondern im ganzen Reiche ihre Wirksamkeit. Mit der Auflösung des Deutschen 
Reiches verlor der Unterschied zwischen Messen und Märkten seine Bedeutung; 
die Erteilung von Marktrechten stand seit dieser Zeit ganz allgemein den 
Landesregierungen zu. Die Verhältnisse des Marktverkehres wurden durch 
Landesgesetze und durch lokale Marktordnungen geregelt. Durch die Gewerbe- 
ordnung haben die Grundsätze über den Marktverkehr eine einheitliche Ordnung 
erfahren. 

8 Laband*® 8, 211; Landmann 8 641: Markt im Sinne der Gew.O. ist 
eine mit obrigkeitlicher Autorisation veranstaltete, behördlich geregelte und mit 
pewissen Begünstigungen ausgestattete Einrichtung, welche bezweckt, den 

auf und Verkauf von beweglichen Gegenständen auf eine bestimmte Zeit und 
auf einen bestimmten dem Publikum zugänglichen Ort zu konzentrieren, — 
Über den Unterschied zwischen Markt und Börse vgl. Nußbaum, Komm. 
zum Börsengesetz. 1910 S. 8. 

* Gewerbliche Leistungen können auf den Märkten angeboten werden, 
aber sie fallen rechtlich nicht unter den Begriff des Marktverkehrs, d. h. für 
die Ausübung der betreffenden Geschäftsbetriebe sind nicht die Vorschriften 
über den Marktverkehr, sondern die über den stehenden Gewerbebetrieb oder 
den Gewerbebetrieb im Umherziehen maßgebend. 

6 Gew.O. 8 70. 
° Seydel, Annalen S, 677°; Loening S. 515%. — Bei Festsetzung der 

Wochen- und Jahrmärkte hat die Verwaltungsbehörde dafür Sorge zu tragen, 
daß die Zeiten, in welchen der Markt stattfindet, der gewählten Bezeichnung 
entsprechen.
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schieht durch die zuständige Verwaltungsbehörde. Dem Marktberech- 
tigten steht gegen eine solche Anordnung kein Widerspruch zu. 
Ein Entschädigungsanspruch gebührt ihm nur dann, wenn durch die 
Anordnung die Zahl der bis dahin abgehaltenen Märkte vermindert 
wird, und eine größere Zahl ausdrücklich und unwiderruflich ver- 
liehen war. Gemeinden, die einen Entschädigungsanspruch geltend 
machen wollen, müssen außerdem nachweisen, daß ihr Recht auf 
einen speziellen lästigen Titel sich gründet”. Dagegen sind Privat- 
personen, denen ein Marktrecht zusteht®, zu einem solchen Nachweis 
nicht verbunden. Die Entschädigungspflicht liegt dem Staate ob, der 
EntschädigungSanspruch kann im Rechtswege verfolgt werden. 

Gegenstände des Wochenmarktverkehrs sind: 
1. rohe Näturerzeugnisse mit Ausschluß des größeren Viehs; 
9. Fabrik4äte, deren Erzeugung mit der Land- und Fortwirt- 

schaft, dem Garten- und Obstbau oder der Fischerei in unmittel- 
barer Verbindüng steht, oder zu den Nebenbeschäftigungen der Land- 
leute der Gegend gehört, oder durch Tagelöhnerarbeit bewirkt wird, 
mit Ausschluß der geistigen Getränke; 

3. frische “ebensmittel aller Art; 
4. andere Waren, welche die zuständige Verwaltungsbehörde 

auf Antrag de! Gemeindebehörde infolge von Ortsgewohnheit oder 
Bedürfnis zu Gegenständen des Wochenmarktverkehrs erklärt?; 

Gegenstände des Jahrmarktverkehrs sind: 
1. alle reiChsgesetzlich feststehenden Gegenstände des Wochen- 

marktverkehrs 
2. Verzehtungsgegenstände und Fabrikate aller Art, Zum Ver- 

kauf von geistigen Getränken zum Genuß auf der Stelle bedarf es 
jedoch der GeNehmigung der Ortspolizeibehörde. Die geistigen Ge- 
tränke gehöre? demnach ebenfalls zu den Gegenständen des Jahr- 
marktverkehrf: der Handel mit ihnen ist nur an eine erschwerende 

Bedingung geknüpft. Ein Ausschank geistiger Getränke ohne die 
erforderliche P"laubnis fällt daher nicht unter die Strafbestimmungen 
der Gewerbeo’@nung für den unbefugten stehenden Gewerbebetrieb 

oder den unP“fugten Gewerbebetrieb im Umherziehen. Er kann, 

da es an eine! &ntsprechenden Strafbestimmung fehlt, nur polizeilich 
verhindert, in, esondere darf seine Fortsetzung unter Androhung 

einer Geldstr#’® untersagt werden. 
Gebrauch!“ Sachen und Abfälle, sowie solche Artikel, die reichs- 

gesetzlich ode? landesgesetzlich dem freien Verkehr entzogen sind 

(Apothekerwaf®n, Gifte), gehören nicht zu den Gegenständen des 

Marktverkehr?; Der Verkehr mit diesen Waren wird, auch wenn 

er auf dem MArkt stattfindet, als stehender Gewerbebetrieb oder 

Gewerbebetrie” im Umherziehen behandelt. 
Der Besch der Märkte steht jedermann frei. Von diesem 

Grundsatze g’’t es zwei Ausnahmen: 1. Wo nach Ortsgewohnheit 

85 1 Gew.O. 5, 
a Vgl. üb? | die Marktrechte von Privatpersonen die Äußerungen des 

Präsidenten De’Srück in der Reichstagsitzung vom 20. April 1869 (Sten. 
Ber. S. 473). ß 

’ Gew.0.5 8 
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gewisse Handwerkerwaren, die nicht zu den reichsgesetzlich fest- 
stehenden Gegenständen des Wochenmarktverkehrs gehören, nur von 
Bewohnern des Marktortes auf dem Wochenmarkte verkauft werden 
durften, kann die höhere Verwaltungsbehörde, auf Antrag der Ge- 
meindebehörde, den einheimischen Verkäufern die Fortsetzung des 
herkömmlichen Wochenmarktverkehrs mit jenen Handwerkerwaren 
gestatten, ohne auswärtige Verkäufer derselben Waren auf dem 
Wochenmarkte zuzulassen. 2. Beschränkungen des Marktverkehrs 
der Ausländer können als Retorsionsmaßregel vom Bundesrat an- 
geordnet werden '!°, 

Die Abgaben vom Marktverkehr sind durch Landesgesetze 
oder lokale Anordnungen geregelt. Die Gewerbeordnung bestimmt, 
daß: 1. die Abgaben nur eine Vergütung für den überlassenen Raum, 
den Gebrauch von Buden und Gerätschaften bilden dürfen, 2. daß 
Einheimische und Fremde gleich behandelt werden müssen !1, 

Die näheren Bestimmungen über den Marktverkehr können 
innerhalb der reichsgesetzlichen Schranken von der Ortspolizeibehörde 
im Einverständnis mit der Gemeindebehörde durch Marktord- 
nungen festgesetzt werden. Durch diese darf namentlich für das 
Feilbieten von gleichartigen Gegenständen der Platz, für das Feil- 
bieten im Umhertragen Tageszeit und Gattung der Waren bestimmt 
werden !?, Die Übertretung dieser Anordnungen ist mit Strafe be- 
droht "8, 

Für alle Märkte, für die allgemeinen und für die besonderen, 
sind die Beschränkungen aufgehoben, die hinsichtlich des Verkehrs 
mit den zu Markt gebrachten, aber unverkauft gebliebenen Gegen- 
ständen bestanden %, 

5. Innungen und Handwerkskammern ', 
8 70. 

I. Zweck der Innungen? ist die Förderung der gemeinsamen 
gewerblichen Interessen®. Daraus ergeben sich obligatorische * und 
fakultative® Aufgaben. 
  

md. 64. — Der Bundesrat hat von dieser Befugnis keinen Gebrauch 
gemacht. 

11 Gew.O. 8 68. Preuß. G. betr. die Erhebung von Marktstandsgeld. Das 
ommunalabgabengesetz & 6 berechtigt die Gemeinden usw. für die ordnungs- 

und „feuerpolizeilic e Beaufsichtigung von Messen und Märkten Gebühren zu 
erheben. 

12 Gew.O. 8 69. 
13 Gew.O. 8 149 Nr. 6. 
1 Gew.O. 8 71. 

! Nelken, Art. Innungswesen W.? 2, 426; G. Meyer-Loening, Art. 
Gewerbegesetzgebung H.d.St.° 4, 919: Innungen und Handwerkskammern, 

° Rechtsentwicklung: Innungen (Zünfte) hießen bis zur Einführung 
der Gewerbefreiheit die privile ierten Korporationen städtischer Handwerks- 
meister, deren Mitgliedschaft die Befugnis zur Ausübung des betreffenden 
Handwerks verlieh. Durch die Einführung der Gewerbefreiheit sind nicht die 
Innungen, sondern nur ihre Vorrechte, namentlich die ausschließlichen Gewerbe: 
befugnisse der Innungsmeister beseitigt worden. Die Innungen haben seit 
dieser Zeit ferner aufgehört, eine spezifisch städtische Einrichtung zu sein, sie
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Die obligatorischen Aufgaben sind: 
1. die Pflege des Gemeingeistes, sowie die Aufrechterhaltung und 

Stärkung der Standesehre unter den Innungsmitgliedern; 
2. die Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen 

Meistern und Gesellen (Gehilfen), sowie die Fürsorge für das Herbergs- 
wesen und den Arbeitsnachweis; 

3. die nähere Regelung des Lehrlingswesens und der Fürsorge 
für die technische, gewerbliche und sittliche Ausbildung der Lehr- 
linge®; 

4. die Entscheidung von Streitigkeiten? zwischen Innungsmit- 
gliedern und ihren Lehrlingen; 

Die Innungen sind befugt, nicht gezwungen, ihre Wirksamkeit 
auf andere geMeinsame gewerbliche Interessen auszudehnen. Bei- 
spielsweise fiihrt die Gewerbeordnung folgende fakultative Fähig- 

keiten auf: 
1. Herstellung von Einrichtungen zur Förderung der gewerb- 

lichen, technischen und sittlichen Ausbildung der Meister und Ge- 
sellen (Gehilfen) und Lehrlinge, Errichtung, Unterstützung und 
Leitung von Schulen; 

2. Veranstaltung von Gesellen- und Meisterprüfungen und Aus- 
stellung von Zeugnissen über die Prüfungen; 

3. Einrichtung von Kassen zur Unterstützung der Innungsmit- 
glieder, ihrer Angehörigen, ihrer Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge 
in Fällen der Krankheit, des Todes, der Arbeitsunfähigkeit oder 
sonstiger Bedürftigkeit; 

4. Errichtung von Schiedsgerichten zur Entscheidung von Streitig- 

keiten zwischen Innungsmitgliedern und deren Gesellen (Gehilfen) 
und Arbeitern &an Stelle der sonst zuständigen Behörden; 

5. Einrichtung eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes zur 

Förderung des Gewerbebetriebes der Innungsmitglieder. 

erstrecken ihre Wirksamkeit auch auf das platte Land. Sie bestehen endlich 
nicht mehr notwendigerweise aus Handwerksmeistern, sondern dürfen auch 
andere selbständi&e Gewerbetreibende zu Mitgliedern aufnehmen, 

Die Gewerb@ordnung vom 21. Juni 1869 ließ die bestehenden Innungen 
fortdauern und g6Stattete die Bildung neuer seitens solcher Personen, die gleiche 
oder verwandte _Gewerbe selbständig betrieben. Sie regelte die Rechts- 
verhältnisse der Innungen durch eingehende Vorschriften ( rew.O. 85 81—104). 
Das Abänderun S8gesetz vom 18. Juli 1881, dessen Bestimmun en in die 
Redaktion der &@werbeordnung vom 1. Juli 1883 übergegangen sind, hatte die 
hergebrachte BestChränkung der Innungen auf Angehörige desselben oder ver- 
wandter Gewerb€® fallen Tassen und gestattete auch selbständigen Gewerb- 
treibenden verschledener Gewerbe, sich zur Förderung der gemeinsamen gewerb- 
lichen Interessen Zu einer Innung zu verbinden (Gew.O. $ 97). 

Durch danß& Abänderungsgesetz vom 26. Juli 1897 wurde der 
Titel VIder Gewerbeordnung vollständig umgestaltet. Unter 
bestimmten Voraussetzungen wurde die zwangsweise Bildung 
von Innungey gestattet und in den Handwerkskammern eine 
Vertretung des Handwerkerstandes geschaffen. 

9 GewO. 81 

  

ı Gew.O. Sla. 
5 Gew.O. 8lb. 
6 Vorbehaltjich der Bestimmungen der 88 103e, 126—132a Gew.O. 
? Streitigkejten der im $ 4 Gew.Ger.G. (Bek. vom 29. Sept. 1901 (R.G.Bl. 

8. 353) bezeichneten Art.
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Die Innungen werden für Bezirke errichtet, die sich in der 
Regel mit den Bezirken der höheren Verwaltungsbehörde decken 
sollen, in denen die Innungen ihren Sitz haben. Ausnahmen ge- 
stattet die Landeszentralbehörde. Die Innungsbezirke können sich 
auch über mehrere Bundesstaaten erstrecken ®. 

Die Innungen sind öffentlichrechtliche Korporationen. 
Als solche besitzen sie die Eigenschaft selbständiger Vermögens- 
subjekte®. Jede Innung hat einen Namen zu führen, der von dem 
anderer an demselben Orte oder in derselben Gemeinde befindlichen 
Innungen verschieden ist?!®, 

Die Rechtsverhältnisse der Innungen sind durch ein Statut zu 
regeln, das über eine Reihe von gesetzlich näher bezeichneten Punkten 
Bestimmungen enthalten muß "!. Über die zur Förderung des Gewerbe- 
betriebes der Innungsmitglieder bestimmten gemeinsamen Geschäfts- 
betriebe, die Unterstützungskassen und die zur Entscheidung von 
Streitigkeiten zwischen Innungsmitgliedern und deren Gesellen (Ge- 
hilfen) und Lelrlingen berufenen Schiedsgerichte sind besondere: 
Nebenstatuten zu errichten. Sowohl das Innungsstatut als die 
Nebenstatuten bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungs- 
behörde. Dieselbe Genehmigung ist selbstverständlich auch bei Ab- 
änderungen erforderlich. 

Die Genehmigung darf beim Hauptstatut!® nur aus gesetz- 
lich bestimmten Gründen verweigert werden. Sie muß ver- 
sagt werden: wenn das Statut den gesetzlichen Anforderungen nicht. 
entspricht, wenn die Innung sich über den Bezirk der höheren 
Verwaltungsbehörde hinaus erstreckt und die Zentralbehörde die dazu 
erforderliche Zustimmung nicht erteilt hat. Sie kann versagt werden, 
wenn in dem durch das Innungsstatut vorgesehenen Innungsbezirke- 
bereits eine Innung für die gleichen Gewerbe besteht. Gegen den 
versagenden Bescheid, in dem die Gründe anzugeben sind, ist Re- 
kurs zulässig, In bezug auf die entscheidenden Behörden und das 
Verfahren gelten dieselben Grundsätze, die bei Entscheidungen über 
Gewerbekonzessionen maßgebend sind. Landesgesetzlich kann statt 
dessen das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen für anwendbar 
erklärt werden !4, 

Bei den Nebenstatuten!5 kann die Genehmigung nach Er- 
messen unter Angabe der Gründe versagt werden. Gegen die Ver- 
fügung der höheren Verwaltungsbehörde ist Beschwerde an die 
Zentralbehörde zulässig, die Verhandlung im Wege des Verwaltungs- 
streitverfahrens also reichsgesetzlich ausgeschlossen, Die Genehmigung 
  

8 Gew.O, 8 82. 
» Landmann $ 811. — Gew.O. $ 86. 

10 Gew.O. 8 82. 
11 Gew.O. 8 88. 
12 Gew.O. 8 85. 
18 Gew.O. 8 84. 
1+ Vgl. Gew.O. ss 20, 21. — Über die landesrechtlichen Bestimmungen. 

und ns eanzelstaatlic en Behörden vgl. die Zusammenstellung bei Land- 
mann . 

15 Gew.O, 8 85.
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darf nur nach vorheriger Anhörung der Gemeinde- und Aufsichts- 
behörde erteilt werden. 

Innungsmitglieder können sein: 1. selbständige Gewerb- 
treibende 1°, welche das betreffende Gewerbe in dem Innungsbezirke 
betreiben, 2. Personen, die innerhalb des Innungbezirkes in einem 
dem Gewerbe angehörenden Großbetrieb als Werkmeister oder in 
ähnlicher Stellung angestellt sind, 3. Personen, die in dem Gewerbe 
selbständig oder als Werkmeister oder in ähnlicher Stellung tätig 
waren und eine andere gewerbliche Tätigkeit nicht mehr ausüben;. 
4. in landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben gegen Entgelt 
beschäftigte Haudwerker. Die Regelung der Aufnahmebedingungen 
unterliegt statutarischer Festsetzung!”. Von den gesetzlich 
und statutarisch festgestellten Aufnahmebedingungen kann im ein- 
zelnen Falle nicht abgegangen werden. Die Aufnahme darf Per- 
sonen, die diesen Bedingungen entsprechen, nicht versagt, und solchen, 
die ihnen nicht entsprechen, nicht gewährt werden. Die Innung 
kann die Aufraähme von der Zurücklegung einer bestimmten Lehr- 
lings- und Ges@llenzeit und von der Ablegung einer Prüfung ab- 
hängig machen- Von diesen beiden Bedingungen kann unter be- 
stimmten, im ‘Statut festgestellten Voraussetzungen ausnahmsweise 
abgesehen werden. — Die Rechte und Pflichten der Innungs- 
mitglieder18 bestimmen sich ebenfalls nach den statutarischen Vor-- 
schriften; die Auferlegung von Pflichten darf aber nur für Zwecke 
erfolgen, die zU den Aufgaben der Innung gehören !%, — Der Aus- 
tritt aus der Iünung steht jedem Mitgliede frei; er kann statutarisch 
von einer vorb@rigen Anzeige abhängig gemacht werden ?°, 

Die bei deQ Innungen beschäftigten Gesellen (Gehilfen) nehmen 
an der Innunß8verwaltung teil, sie wählen zu diesem Zwecke den 
Gesellenau?Schuß?®!, 

Ehrenmitglieder sind mit der Innung weder durch Rechte, 
noch durch fflichten verbunden. Sie können von den Innungen 

nach Belieben “tnannt werden *. 
Als OrgAne der Innungen fungieren: 1. die Innungs- 

versammlWäüg, die aus den stimmberechtigten Mitgliedern der 
Innung besteht und über alle wichtigeren Innungsangelegenheiten zu 

beschließen hat, 2, der Innungsvorstand, dem die Leitung 

der Geschäfte Und die Vertretung der Innung nach außen zusteht ®t. 

Eine Inn#f& hört auf: 1. infolge des Aussterbens sämtlicher 

Mitglieder, 2- Qurch Eröffnung des Konkursverfahrens über das 
  

18 Im Gese'® heißt es: „diejenigen“, danach sind Frauen nicht aus- 

geschlossen, Mi, rjährige und Ausländer nicht. Vgl. Landmann, $ 87%. 

17 Gew.O. 3 83 Abe. 2 Ziff. 9. 
18 Kew.O. FSB Abs. 2 Ziff, 3. Insbesondere bestimmt das Statut den 

Maßstab für die, \itgliederbeiträge. 
19 Gew.O. 3 38. 
20 Gew.O, 2 N a. 

ew.O, d. 
2? Den EhröQüitgliedern kann beratende Stimme eingeräumt werden. Vgl. 

Landmann 5 Be, 
28 Gew.O. Ey 
24 Gew.O. 92 8-c.
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Innungsvermögen®®, 3. durch Auflösung kraft Innungsbeschlusses ?% ; 
4. durch Schließung durch die Behörde®. Das Vermögen der In- 
nung ist in diesen Fällen zunächst zur Erfüllung der der Innung 
.obliegenden Verbindlichkeiten zu verwenden. Was danach übrig 
bleibt, muß, wenn es zur Fundierung von Unterrichtsanstalten oder 
zu anderen öffentlichen Zwecken bestimmt war, diesen erhalten 
bleiben und fällt zu diesem Zweck nötigenfalls der Gemeinde zu. 
Das übrige kann unter die Mitglieder verteilt werden, sofern es aus 
Beiträgen der Mitglieder entstanden ist und jedes Mitglied nicht 
mehr als den Gesamtbetrag seiner Beiträge erhält. Der Rest wird, 
falls nicht statutarisch oder landesgesetzlich etwas anderes bestimmt 
ist, der Gemeinde zur Benutzung für gewerbliche Zwecke überwiesen ?®, 
Die Gemeinde, welche das Vermögen erhält, ist, wenn eine Innung 
sich über mehrere Gemeinden erstreckt, die, in welcher sich der 
Sitz der Innungsverwaltung befindet. Streitigkeiten hierüber zwischen 
‚Gemeinde und Innung entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde °, 

Die Innungen unterliegen der Aufsicht der unteren Verwaltungs- 
behörde®?°, Die Aufsichtsbehörde hat insbesondere die Befolgung der 
gesetzlichen nnd statutarischen Vorschriften zu überwachen und 
nötigenfalls mit Ordnungsstrafen zu erzwingen, sowie bei Weigerung 
des Vorstandes die Innungsversammlung zu berufen und zu leiten. 
Sie ist befugt, zu den Prüfungen einen Vertreter zu entsenden, Über 
die Abänderung des Innungsstatutes oder der Nebenstatuten, sowie 
über die Auflösung der Innung darf nur im Beisein eines Vertreters 
der Aufsichtsbehörde beschlossen werden. . 

Die Aufsichtsbehörde besitzt gewisse Jurisdiktionsbefug- 
nisse in Innungsangelegenheiten. Sie entscheidet Streitigkeiten 
über Aufnahme und Ausschließung von Mitgliedern, über Wahlen zu 
den Innungsämtern, über Rechte und Pflichten der Innungsbeamten 
also im wesentlichen über alle korporativen Angelegenheiten. Gegen 
die Verordnungen und Entscheidungen der Aufsichtsbehörde ist die 
Beichwerde zulässig, die Entscheidung über die Beschwerde ist end- 
gültig. 

Die Innungen können durch Verwaltungsverfügung geschlossen, 
d. h. zwangsweise aufgelöst werden ®!. Die Schließung erfolgt durch 
die höhere Verwaltungsbehörde. Sie ist nur aus gesetzlich bestimmten 
Gründen zulässig, nämlich: 1. wenn sich ergibt, daß die Genehmigung 
des Statutes hätte versagt werden müssen und dessen erforderliche 
Anderung binnen einer zu setzenden Frist nicht bewirkt wird, 
2. wenn die Innung ungeachtet wiederholter Aufforderungen der 

26 (zew.O. 8 97 Abs. 4. 
*6 Gew.O. S 93 Abs. 2 Zift. 10. 
27 Gew.D. | 97. 
28 Gew.O. 8 98a. 
” Vgl. Landmann $ 98a®: Die Innung gilt während des Liquidations- 

verfahrens als ‚fortbestehend. In dem Streit wird sie durch die Liquidatoren 
vertreten. Streitigkeiten zwischen den statutarisch oder landesgesetzlich Anfall- 

berechtigten und der Innung fallen nicht unter $ 98a Abs. 4, 
2° Kew.D. 8 96. 
9 Gew.O. 5 97.
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Aufsichtsbehörde die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben vernach- 
lässigt, 3. wenn die Innung sich gesetzwidriger Handlungen oder 
Unterlassungen schuldig macht, durch welche das Gemeinwohl ge- 
führdet wird, oder wenn sie andere als die gesetzlich zulässigen 
Zwecke verfolgt, 4. wenn die Zahl der Mitglieder so weit zurückgeht, 
daß die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben dauernd gefährdet er- 
scheint. Auch wenn einer dieser Fälle vorliegt, besteht nur eine 
Befugnis, keine Pflicht der höheren Verwaltungsbehörde zur Schließung; 
ob sie von ihrer Befugnis Gebrauch machen will, liegt durchaus in 
ihrem Ermessen. Gegen die Verfügung, welche die Schließung aus- 
spricht, ist RekUrs zulässig; die Angelegenheit ist entweder im Ver- 
waltungsstreitveffahren oder in dem für Gewerbekonzessionen vor- 
geschriebenen Verfahren zu erledigen. Die Schließung bewirkt, daß 
die betreffende Innung aufhört zu existieren und über ihr Vermögen 
nach den vorhet erwähnten Bestimmungen der Gewerbeordnung ver- 
fügt wird; die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch den Vor- 
stand unter Aufsicht der Aufsichtsbehörde. Genügt der Vorstand 
seiner Verpflichtung nicht oder tritt die Schließung der Innung ein, 
so erfolgt die Abwicklung der Geschäfte durch die Aufsichtsbehörde 
oder durch BeäUftragte derselben. Dagegen enthält die Schließun 
kein polizeilich®s Verbot des Vereins. Die bisherige Innung darf, 
sofern sie nicht verbotene Zwecke verfolgt, als Privatverein fort- 
bestehen. 

Die Innur& muß geschlossen werden, wenn im selben Bezirk 
für das gleiche Gewerbe eine Zwangsinnung angeordnet wird®3, 

I. ZwanSsinnungen®® können zur Wahrung der gemein- 
samen gewerb}!Chen Interessen der Handwerke gleicher oder ver- 
wandter Art Aurch die höhere Verwaltungsbehörde angeordnet 
werden®*., Ds bedeutet, daß innerhalb eines bestimmten Bezirkes 
alle Gewerbetr@lbenden, die das gleiche oder verwandte Handwerk 
ausüben, der P°uen Innung anzugehören haben. Die Anordnung er- 
folgt auf Ant/%& der Beteiligten®, wenn 1. die Mehrheit der be- 
teiligten Gewerbetreibenden der Einführung des Beitrittszwanges zu- 
stimmt, 2. der Qezirk der Innung so begrenzt ist, daß kein Mitglied 
durch die Enf&rnung seines Wohnorts vom Sitze der Innung be- 
hindert wird, ?Ü Genossenschaftsleben teilzunehmen und die Innungs- 
einrichtungen ?N benutzen und 3. die Zahl der im Bezirk vorhandenen 
beteiligten Hs“4werker zur Bildung einer leistungsfähigen Innung 
ausreicht. — Par Antrag kann abgelehnt werden, wenn die Antrag- 
steller einen “\thältnismäßig nur kleinen Bruchteil der beteiligten 
Handwerker P’'Sen, wenn ein gleicher Antrag bei einer innerhalb 
der letzten dr@! Jahre stattgefundenen Abstimmung von der Mehr- 
heit der Betei’&ten abgelehnt wurde, oder wenn durch andere Ein- 
richtungen al® Nie einer Innung für die Wahrnehmung der gemein- 
  

2 Gew.O. Hull: Abs. 4. 
ss Vgl. G.g eyer-Loening H.d.St.? 4, 920. — Zwangsinnungen sind 

erst durch das ‚om 26. Juli 1897 eingeführt. 
%* Gew.O. 2,\00. M Ä 
35 Der Ant? 8 kann gestellt werden von einer bereits bestehenden Innung 

oder von Hand tkern, die zu einer neuen Innung zusammentreten wollen. 
BMeyer-Doch” ı Deutsches Verwaltungsrecht I, 4. Aufl, 21
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samen gewerblichen Interessen der beteiligten Handwerker ausreichend 
gesorgt ist. 

Gegen die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, durch 
welche die Zwangsinnung angeordnet wird, ist die Beschwerde an die 
Zentralbehörde zulässig, die dann endgültig entscheidet. Bestehende 
Innungen des gleichen Gewerbezweiges werden geschlossen, Innungen, 
die noch andere Gewerbezweige umfassen, bleiben bestehen, es 
scheiden kraft Gesetzes die Mitglieder aus, die der Zwangsinnung 
anzugehören haben. 

Die Zwangsinnungen dürfen ihre Mitglieder — und darin unter- 
scheiden sie sich von den freien — nicht gegen ihren Willen zur 
Teilnahme an Unterstützungskassen verpflichten und dürfen keine 
gemeinsamen Geschäftsbetriebe errichten®®. Sie dürfen ihre Mit- 
glieder auch nicht in der Festsetzung der Preise ihrer Waren oder 
Leistungen oder in der Annahme von Kunden beschränken ®”. 

Die höhere Verwaltungsbehörde kann die Anordnung zur Er- 
richtung einer Zwangsinnung zurücknehmen, wenn ein gültiger Be- 
schluß der Innungsversammlung gefaßt ist®®. 

II. Innungsausschüsse sind Vereinigungen aller oder 
mehrerer Innungen, die derselben Aufsichtsbehörde unterstehen. Sie 
haben die gemeinsamen Interessen der beteiligten Innungen zu ver- 
treten. Es können ihnen Rechte und Pflichten der Innungen über- 
tragen werden, durch die Zentralbehörde kann ihnen auch die Fähig- 
keit beigelegt werden, unter eigenem Namen Rechte zu erwerben, 
Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt 
zu werden®, Die Errichtung erfolgt durch Statut, das von der 
höheren Verwaltungsbehörde zu genehmigen ist. Über die Genehmigung 
entscheidet das Ermessen der Behörde, wegen Verweigerung ist 
nur Beschwerde an die Zentralbehörde zulässig“. Der Innungs- 
ausschuß untersteht derselben Aufsicht wie die Innungen. Er kann 
geschlossen werden, wenn er seinen statutarischen Verpflichtungen 
nicht nachkommt oder Beschlüsse faßt, die über seine statutarischen 
Rechte hinausgehen. Die Schließung erfolgt durch die höhere Ver- 
waltungsbehörde, gegen deren Verfügung Rekurs stattfindet*!. Kraft 
Gesetzes erfolgt die Schließung, wenn Konkurs über das Vermögen 
des Innungsausschusses eröffnet ist. 

Innungsverbände sind Vereinigungen mehrerer Innungen, 
die nicht derselben Aufsichtsbehörde unterstehen. Sie haben die 
Aufgabe, zur Wahrnehmung der Interessen der in ihnen vertretenen 
Gewerbe die Innungen, Innungsausschüsse und Handwerkskammern 
ın der Verfolgung ihrer gesetzlichen Aufgaben und die Behörden 
durch Vorschläge und Anregungen zu unterstützen. Sie können den 
Arbeitsnachweis regeln und Fachschulen errichten und unterstützen. 
Durch Beschluß des Bundesrates können den Innungsverbänden 
  

 (Gew.O. 8 100n. 
*! Gew.O. 5 100g. 
88 Sew.O. 8 100t. 
3 Gew.O, | 101 Abs, 8. 
 Gew.O. & 101. 
41 Gew.O. 8 102.
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Korporationsrechte verliehen werden. Das Statut“? bedarf der Ge- 
nehmigung. Diese Genehmigung ist zu erteilen: 1. von der höheren 
Verwaltungsbehörde für Innungsverbände ihres Bezirkes, 2. von der 
Zentralbehörde für Innungsverbände des betreffenden Bundesstaates, 
sofern sie sich über die Bezirke mehrerer höherer Verwaltungs- 
behörden erstrecken, 3. vom Reichskanzler für Innungsverbände, die 
mehrere Bundesstaaten umfassen. Die Genehmigung muß versagt 
werden, wenn die Zwecke des Verbandes sich nicht in den gesetz- 
lichen Grenzen halten oder das Verbandsstatut nicht den gesetzlichen 
Anforderungen Entspricht, sie kann versagt werden, wenn die Zahl 
der dem Verbande beigetretenen Innungen nicht hinreichend erscheint, 
um die Zwecke des Verbandes wirksam zu verfolgen. Erfolgt die 
Versagung der Genehmigung durch eine höhere Verwaltungsbehörde, 
so ist Beschwerde zulässig. Organe des Verbandes sind der Ver- 
bandsvorstand und die Verbandsvertretung. Die Verbandsvorstände 
sind verpflichtet, über die dem Verbande angehörenden Innungen 
und über ihre @igene Zusammensetzung Anzeigen zu erstatten, sie 
haben auf Erfordern Gutachten über gewerbliche Fragen abzugeben. 
Es steht ihnen das Recht zu, in betreff der Verhältnisse der in dem 

Verbande vertf@tenen Gewerbe an die für die Genehmigung des 

Verbandsstatute® zuständige Stelle Berichte zu erstatten und bei der- 

selben Anträge, zu stellen. Die Versammlungen des Verbands- 
vorstandes und @er Verbandsvertretung unterliegen einer behördlichen 

Überwachung. Rine Auflösung der Innungsverbände ist zulässig, 
wenn gewisse g@Setzlich bestimmte Gründe vorliegen, welche den für 
die Schließung “er Innungen maßgebenden im wesentlichen analog 

sind #®, 
IV. Handwerkskammern“ sind Vertretungen des 

Handwerks. Sie werden durch Verfügung der Landeszentral- 

behörde erricht®t. Diese erläßt auch das Statut. Es können auch 
HandwerkskamMern für mehrere Bundesstaaten gemeinsam errichtet 

werden #5, oder %s kann die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten 

der HandwerksBammern anderen gesetzlichen Einrichtungen (Handels- 

und Gewerbek3#Mmern, Gewerbekammern)® übertragen werden. Die 

Mitglieder der Nandwerkskammer werden gewählt durch die Hand- 
werkerinnunge® aus der Zahl ihrer Mitglieder und von den Gewerbe- 
vereinen und ?Onstigen Vereinigungen zur Förderung der gewerb- 

lichen InteresseN des Handwerks, soweit sie mindestens zur Hälfte 

aus Handwerketn bestehen”. Wählbar ist, wer zum Amt eines 

Schöffen fähig ’8t, das 30. Lebensjahr zurückgelegt hat, im Bezirk 
der HandwerksXammer mindestens seit drei Jahren selbständig ein 
  

4 Durch af? Statut kann bestimmt werden, daß einzelne Gewerbe- 

treibende dem „lanun sverbande ihres Gewerbes mit den Rechten und 

Pflichten der Mitßlieder der ihm angehörenden Innungen beitreten können. 
4 Gew.O. 5 1, 104a—1040. 
“4 Die Har’ Werkskammern wurden durch die Novelle vom 26. Juli 

1897 ne 1 Landmann $ 108°. 08. — Vgl, 
4 Gew.O. 5 108 g. — Dies ist geschehen im Königreich Sachsen und in 

den Hansestädtef‘, Vgl. Landmann $ 103q!. 
1 Gew.O. 8 03a. 

21*
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Handwerk betreibt und die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen 
besitzt *®. 

Zu den Aufgaben der Handwerkskammern gehört die nähere 
Regelung des Lehrlingswesens und die Durchführung der dafür 
geltenden Vorschriften, die Unterstützung der Staats- und Gemeinde- 
behörden in der Förderung des Handwerks durch Mitteilungen und 
Erstattung von Gutachten, durch Vorlegung von Wünschen und An- 
trägen. Sie haben Prüfungsausschüsse zur Abnahme der Gesellen- 
rüfung und Ausschüsse zur Entscheidung über Beanstandungen von 
eschlüssen der Prüfungsausschüsse zu bilden. Die Handwerks- 

kammern sollen in allen wichtigen Angelegenheiten, die sich auf das 

Handwerk beziehen, gehört werden. Sie können auch Veranstaltungen 
zur Förderung der gewerblichen, technischen und sittlichen Aus- 
bildung der Meister, Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge treffen, Fach- 
schulen errichten und unterstützen*”. Die Kammern wählen sich 
ihren Vorstand und Sekretär selbst. Es ist ein Gesellenausschuß 
zu bilden, der beim Erlaß von Vorschriften über das Lehrlings- 
wesen, bei der Abgabe von Gutachten und bei der Erstattung von 
Berichten in Gesellen- und Lehrlingsangelegenheiten und bei der 
Entscheidung über Beanstandungen von Beschlüssen der Prüfungs- 
ausschüsse gehört werden muß °®. 

Die Kosten, die aus der Errichtung und Tätigkeit der Hand- 
werkskammern entstehen, sind, soweit sie nicht anderweit 
Deckung finden, von den Gemeinden der Handwerkskammer- 
bezirke nach näheren Bestimmungen der höheren Verwaltungsbehörde 
zu tragend!, — Die Aufsichtsbehörde ernennt bei den Handwerks- 
kammern einen Kommissar. 

6. Arbeiterschutz'. 

g 71. 
Gewerbliche Arbeiter? sind Personen, die einen selb- 

ständigen Gewerbetreibenden in der Ausübung seines Gewerbe- 
betriebes durch Dienstleistungen unterstützen ®, 
  

„13 Gew.O. $ 103b. — Die Kammern können sich bis zu einem Fünftel 
ihrer Mitglieder durch Zuwahl von sachverständigen Personen ergänzen und 
Sachverständige zu den Verhandlungen zuziehen. Gew.O. $ 103d. 

+ Gew.O. 8 108e. 
6° Gew.O. $ 103K. 
61 Gew.O. 5 1031. — Näheres über die Unterverteilung und die Heran- 

ziebung der weiteren Kommunalverbände bei Landmann $ 1031®u.5, 
62 Gew.O. 8 103h. 

I Schenkel-Fleischmann, Gewerbliche Arbeiter W? 1, 149. Land- 
mann, Art. Arbeiterschutzgesetzgebung in Deutschland H.d.St.3 1, 599, 

* Die Bestimmungen des Titels VII der Gewerbeordnung gelten für ge- 
werbliche Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte, Werk- 
meister, Techniker, Fabrikarbeiter), — Als Arbeiter im Sinne des Gewerbe- 
perichtagesetzes 8 3 sind anzusehen die Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter, ‚und 
ehrlinge, auf welche der siebente Titel der Gew.O. Anwendung findet. 

‚? Rechtsentwicklung: Zur Zeit des Zunftwesens waren die Rechts- 
verhältnisse der Handwerksgehilfen durch die Bestimmungen der Zunftordnungen 
geregelt. Mit der Einführung der Gewerbefreiheit hörte diese Regelung auf.
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Das Gesinde* untersteht der Gewerbeordnung nicht®. Das 
Verhältnis von Herrschaft und Gesinde ist privatrechtlicher Natur 
es bestimmt sich in erster Linie durch den zwischen beiden Teilen 
abgeschlossenen Gesindevertrag. Liegt ein solcher nicht vor, so 
sind die Vorschriften der Gesindeordnungen maßgebend. 

In gewissen Beziehungen ist das Gesindeverhältnis Gegenstand 
öffentlichrechtlicher Regelung geworden. Die Erfüllung 
der Pflichten des Gesindes gegen seine Herrschaft wird vielfach als 
eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse angesehen und die 
Nichterfüllung ist infolgedessen mit Öffentlichen Strafen bedroht®. 
Das Gesinde kann zum Antritt oder zur Fortsetzung des Dienstes 
durch polizeilichen Zwang angehalten werden’. Streitigkeiten 
zwischen Herrschaft und Gesinde werden von den Verwaltungs- 
behörden unter Vorbehalt des Rechtsweges entschieden. Den Dienst- 
boten ist vielfach die Verpflichtung zur Führung von Gesindebüchern 
auferlegt, die Yon der Polizeibehörde ausgestellt werden, bei jedem 
Dienstantritt sowohl dieser als der Herrschaft vorzulegen sind, und in 
welche letztere Nach beendeter Dienstzeit ein Zeugnis einzutragen hat®. 

Die Beziehungen 2wischen Meister und Gesellen wurden Gegenstand vertrags- 
ınäßiger FestsetzURg; die Vertra sfreiheit beider Teile erfuhr durch gesetzliche 

Vorschriften maPNigfache Beschränkungen. Insbesondere machten die Ver- 

hältnisse des Fabrikbetriebes Bestimmungen zum Schutze der Gesundheit der 

Arbeiter, nament!ich der jugendlichen rbeiter und der Arbeiterinnen, not- 

wendig. Die KiNderarbeit ın den Fabriken wurde Gegenstand eingehender 
esetzlicher Regelung. Zuerst fand eine solche in England statt; von da ver- 

Breiteten sich di®@ Einrichtungen nach dem europäischen Kontinente, speziell 
nach Deutschland. Hier wurden die betreffenden Verhältnisse zuerst und am 
eingehendsten iv Preußen geregelt; ihm folgten die anderen deutschen Staaten. 
Auch die GewerP@ördnung enthielt schon in ihrer ursprünglichen Fassung ein- 
chende BestimmUngen über die Rechtsverhältnisse der (rewerbsgehilfen und 
en Arbeiterschit2, die im wesentlichen auf der Grundlage der preußischen 
Gesetzgebung befühten. Die darauf bezüglichen Vorschriften sind aber durch 
spätere Gesetze W@lter ausgebaut und durch neue Bestimmungen ergänzt worden, 

4 Loening,‘ 129; Rotering, Gesindepolizei W.? 2,219; v. Brünneck, 

Art. Gesinde (ReCt) H.d.St.? 4, 139; Nußbaum, Beiträge zum Gesindepolizei- 
recht. Verw.Arch: 8, 835; Schickan, Die Zuständigkeit der Polizei im Geltungs- 

bereich der Gesi*deordnung vom 8. Nov. 1910. Verw.Arch. 15, 489. Weitere 
Literaturangabes Auch bei Hedemann, Zur Reform des Gesinderechts. D.J.Z. 

11, 1338 und Sti@r-Somlo, Deutsche Sozialgesetzgebung 1906 $ 4°. 
5 EG. z. PSB. Art. 95. — Ein Züchtigungsrecht steht dem Dienst- 

berechtigten dem, Gesinde gegenüber nicht zu. Frank XVII Absch. II 1: 
Damit ist auch 207 der preuß,. Gesindeordnung vom 8. Nov. 1810 gefallen.” — 

Nach der preuß. "erf. vom 11. Aug. 1898 bleibt es bei der Straflosigkeit bei 

geringen ätlicbPfiten der durch Ungebühr gereizten Herrschaft. 
do Preuß. G. .?etr. die Verletzungen der Dienstpflichten des Gesindes vom 

24. April. G. fir die Provinz Hessen-Nassau vom 27. Juni 1886. Bayr. 

Pol.St.&.B. Art. $°6. Württ. G. vom 27. Dez. 1871 Art. 16. Ebenso in beiden 

Mecklenbg., Sach? Weimar, Meiningen, Altenburg. 
? Preuß. 4 vom 8. Nov. 1810 88 51, 167. G.O. für die Rheinprovinz 

vom 19. April ] a SS 45, 161. G.O. für Neuvorpommern und Rügen vom 

11. April 1845. p PT: Pol.St.G.B. Art. 106. Säche. (revidierte) G.O. vom 2. Mai 

1892. Ebenso iv Weiden Mecklenburg, Sachs. Weimar, Meiningen, Altenbg., 
Braunschweig. ß 

8 So in PreW” Bayr., Sachs., Mecklenbg., Hessen u.a. In Lübeck werden 

in die DienstbücP“" und in Hamburg in die Dienstkarten nur der Dienstwechsel, 
aber kein Zeugni? Ringetragen.,
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Die Gewerbeordnung geht von dem Grundsatze aus, daß das 
Verhältnis zwischen selbständigen Gewerbetreibenden und Gewerbs- 
gehilfen ein privatrechtliches ist und den Gegenstand freier 
Übereinkunft bildet?. Nichtsdestoweniger enthält sie eine Reihe 
von näheren Bestimmungen über dasselbe. Diese haben zum Teil 
den Charakter von Dispositivnormen, treten also nur subsidiär 
in Wirksamkeit, wenn eine andere Verabredung der Parteien nicht 
vorliegt. Andere Bestimmungen charakterisieren sich zwar als 
Prohibitivnormen, so daß sie durch entgegenstehende Ver- 
abredungen der Parteien nicht beseitigt werden können; sie haben 
aber doch lediglich privatrechtliche Bedeutung und können 
daher nur vcn den beteiligten Parteien geltend gemacht werden !°, 
Rechtsstreitigkeiten zwischen den selbständigen Gewerbe- 
treibenden und den gewerblichen Arbeitern werden aber nicht von 
den ordentlichen Gerichten, sondern von besonderen Behörden ent- 
schieden. Diese sind: 1. Gewerbegerichte, die entweder durch 
Statuten der Gemeinden oder der größeren Kommunalverbände oder 
durch Anordnung der Landeszentralbehörde gebildet werden !!, 2. da, 
wo ein Gewerbegericht nicht besteht, der Gemeindevorsteher, 
gegen dessen Entscheidung die Beschreitung des Rechtsweges zu- 
lässig ist, 3. die Innungen und Innungsschiedsgerichte, 
die soweit ihre Entscheidungsbefugnisse reichen, an Stelle sowohl des 
Gemeindevorstehers als der Gewerbegerichte treten. Gegen ihre Ent- 
scheidung ist gleichfalls die Beschreitung des Rechtsweges zulässig '?. 

Neben den privatrechtlichen enthält aber die Gewerbeordnung 
auch öffentlichrechtliche Vorschriften über das Verhältnis der 
selbständigen Gewerbetreibenden zu ihren gewerblichen Arbeitern. 
Diese können durch entgegenstehende Vereinbarungen der Parteien 
nicht ausgeschlossen oder modifiziert werden. Ihre Übertretung ist 
mit Strafen bedroht 2, und ihre Aufrechterhaltung bildet einen Gegen- 
stand polizeilicher Tätigkeit. Diese öffentlichrechtlichen Vorschriften 
zerfallen in solche, die im Interesse der Arbeitnehmer und solche, 
die im Interesse der Arbeitgeber eingeführt worden sind, Erstere 
haben den Zweck, den Arbeiter vor Ausbeutung durch den Unter- 
nehmer zu schützen und ihm die notwendige Sicherheit gegenüber 
den Gefahren des Gewerbebetriebes zu gewähren, letztere verfolgen 
wesentlich das Ziel, dem Arbeitgeber eine Kontrolle über den Arbeiter 
  

° Gew.O. $ 105. Über die gewerbepolizeiliche und zivilrechtliche Be- 
deutung des VII. Titels der Gew.O. vgl. insbesondere: Landmann 2, 200; 
Neukamp, Verw.Arch. 5, 209; v. Blume, Verw.Arch, 7,481; Lotmar, Der 
Arbeitsvertrag 2 Bde. 1902, 08. 

° Zu diesen gehört namentlich die Bestimmung des $ 105a der R.Gew.O,, 
wonach die Gewerbetreibenden ihre Arbeiter zu Arbeiten an Sonn- und Fest- 
tagen, soweit letztere überhaupt zulässig sind, nicht verpflichten können. 

1! Gewerbe erichtsgesetz in der Fassg. der Bek. vom 29. Sept. 1901 (R.G.Bl. 
953). Die rtewerbegerichte können auch als Einigungsämter fungieren, 

$ 62—74, sowie in gewerblichen Fragen Gutachten abgeben und Anträge 
stellen, >. Gewerbegerichtsgesetz 85 76—80. 

1 ver pegerichtsgesetz 5 84. 
„® Die Strafe kann auch die Betriebsbeamten treffen, wenn diese die Vor- 

schriften übertreten haben. Der Gewerbetreibende haftet neben diesen, soweit 
ihn selbst ein Verschulden trifft (Gew.O. $ 151).
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zu ermöglichen. Durch die betreffenden Bestimmungen werden daher 
Pflichten der selbständigen Gewerbetreibenden und Pflichten der 
Arbeiter begründet. 

Die Vorschriften sind teils allgemeiner Natur, so daß sie 
auf alle Personen, welche die Gewerbeordnung unter der Bezeichnung 
Arbeiter zusammenfaßt, Anwendung finden, teils spezieller 
Natur, so daß sie sich nur auf einzelne Klassen derselben beziehen. 
Die Bestimmungen gelten nicht für Gehilfen und Lehrlinge in Apo- 
theken und finden auch auf Gehilfen und Lehrlinge in Handels- 
geschäften nur insoweit Anwendung, als dies durch das Gesetz !* 
ausdrücklich ausgesprochen ist. Sie sind ferner nicht maßgebend 
für Arbeiter in Gewerbebetrieben, die nicht unter die Bestimmung 
der Gewerbeordnung fallen, z. B. Eisenbahnarbeiter, Bergarbeiter. 
Nur einzelne derselben sind kraft besonderer Festsetzung auch auf 
diese ausgedehnt worden. 

I. Allgemeine Vorschriften sind: 
1. Die GeWerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne ihrer 

Arbeiter bar in Reichswährung auszuzahlen (Verbot des sog. Truck- 
systems). Sie dürfen ihnen keine Waren kreditieren. Die Verab- 
folgung von Lebensmitteln an die Arbeiter fällt, sofern sie zu einem 
die Anschaffundskosten nicht übersteigenden Preise erfolgt, nicht 
unter diese Bestimmung; auch können den Arbeitern Wohnung, 
Feuerung, Landnutzung, regelmäßige Beköstigung, Arzneien und 
ärztliche Hilfe, sowie Werkzeuge und Stoffe zu den ihnen über- 
tragenen Arbeiten für den Betrag der durchschnittlichen Selbstkosten 
unter AnrechnüNg bei der Lohnzahlung verabfolgt werden. Lohn- 
und Abschlags2Ahlung dürfen in Gast- und Schankwirtschaften und 
Verkaufsstellen nur mit Genehmigung der unteren Verwaltungs- 
behörde erfolge". Sie sind unzulässig an dritte Personen auf Grund 
solcher Rechts&®schäfte, die nach Maßgabe der reichsgesetzlichen 
Bestimmungen Über die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienst- 
lohnes der rec#tlichen Wirksamkeit entbehren 15. Lohneinhaltungen 
zur Sicherung ines Schadenersatzes oder einer Strafe dürfen bei 
den einzelnen Tohnzahlungen ein Viertel des fälligen Lohnes, im 
Gesamtbetrage den durchschnittlichen Wochenlohn nicht übersteigen. 
Durch statutari3Che Bestimmung können Fristen für die Lohnzahlungen 
und bei MinderJährigen Zahlung an die Eltern oder Vormünder oder 
Benachrichtigur®8 dieser über die Zahlung festgesetzt werden!®, Für 
  

14 Gew.O. 5,154. — Weitere Ausnahmen beziehen sich z. B. auf die 
Gärtnereien, die zkehrs ewerbe. Vgl. auch R.G. betr. die privatrechtlichen 
Verhältnisse der <Sinnenschiffahrt vom 15. Juni 1895 $ 21; R.G. betr. die 
privatrechtlichen „ rhältnisse der Flößerei vom 15. Juni 1895 5 17. 

15 GewO. 63 115—119. Strafbestimmungen $ 146, Nr. 1, 148, Nr. 13, 
Die Bestimmung?) finden auch auf Arbeiter in Bergwerken, Salinen, Auf- 
bereitungsanstalt®} und unterirdisch betriebenen Gruben und Brüchen (3 154) 
sowie auf Hausis? Ystrielle ($ 119b) Anwendung. , . 

8 Gew.O. $,; 19a, Strafbestimmungen $ 148 Nr. 13. Die Bestimmungen 
finden auch auf d [in N. 16 bezeichneten Personen, dagegen nicht auf Betriebs- 
beamte und mit ; Sheren technischen Dienstleistungen betraute Aungestellte 
( 133e) und ebef”’*lis nicht auf die Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken und 
andelsgeschäfte” (8 154 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 Anwendung).
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bestimmte Gewerbe kann der Bundesrat Lohnbücher oder Arbeits- 
zettel vorschreiben zur Eintragung von Angaben über Lohnsätze, 
Art und Umfang der geleisteten Arbeit, Lieferung von Werkzeugen 
und Stoffen !?, 

9. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, den Arbeitern die 
vorgeschriebene Sonntagsruhe zu gewähren. Im Betrieb 
von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und 
Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Zimmer- 
plätzen und anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien sowie 

bei Bauten aller Art dürfen Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht 
beschäftigt werden. Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge 
und Arbeiter am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttage über- 
haupt nicht, im übrigen an Sonn- und Festtagen nicht länger als 
fünf Stunden beschäftigt werden. Durch statutarische Anordnung 
kann die Beschäftigung noch weiter beschränkt oder gänzlich unter- 
sagt werden. Die Feststellung der Stunden erfolgt durch die Polizei- 
behörde. Diese Vorschriften sind durch zahlreiche Ausnahmen durch- 
brochen. Gesetzlich ausgeschlossen ist die Sonntagsruhe für: 
1, Arbeiten, die in Notfällen oder im öffentlichen Interesse unver- 
züglich vorgenommen werden müssen, 2. Arbeiten zur Durchführung 
einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur, 3. Bewachung der Be- 
triebsanlagen und notwendige Arbeiten für Reinigung und Instand- 
haltung der Betriebsanlagen oder solche, von denen die Wieder- 
aufnahme eines vollen werktägigen Betriebes abhängig ist, 4. Arbeiten, 
die zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des Miß- 
lingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, 5. Beaufsichtigung 
des Betriebes, soweit er nach Ziffer 1—4 an Sonn- und Festtagen 
stattfindet!?, Bei diesen Betrieben müssen aber die Arbeiter an 
jedem zweiten oder dritten Sonntag eine gesetzlich näher bestimmte 
Zeit von der Arbeit freigelassen werden. Durch Beschluß des 
Bundesrates können Ausnahmen zugelassen werden für Gewerbe, 
in denen Arbeiten vorkommen, die ihrer Natur nach eine Unter- 
brechung oder einen Aufschub nicht gestatten, sowie für Betriebe, 
die auf eine bestimmte Jahreszeit beschränkt oder zu gewissen Zeiten 
des Jahres zu einer außergewöhnlich verstärkten Tätigkeit genötigt 
sind. Die höhere Verwaltungsbehörde kann Sonntagsarbeit 
gestatten für Gewerbe, deren Ausübung an Sonn- und Festtagen zur 
Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender 
Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, sowie für Betriebe, die 
ausschließlich oder vorwiegend mit durch Wind oder unregelmäßige 
Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten. Die untere Ver- 
waltungsbehörde ist befugt, vorübergehende Ausnahmen zu- 
zulassen, wenn zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens 
ein nicht vorherzusehendes Bedürfnis der Beschäftigung eintritt. 
Im Handelsgewerbe kann die Polizeibehörde eine Vermehrung 
der Stunden bis auf zehn gestatten in den letzten vier Wochen vor 

17 Gew.O, 85 114a—e, 
18 Gew.O. 8 105c, Ziff. 5. Zu Ziffer 3 und 4 bemerkt die Gew.O. aus- 

drücklich: „sofern nicht ‚diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden 
nnen, 
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Weihnachten, sowie für einzelne Sonn- und Festtage, an denen 
örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich 
machen. Die Sonntagsruhe findet keine Anwendung auf Gast- und 
Schankwirtschaften, Verkehrsgewerbe und Auffüh- 
rungen aller Art (Musikaufführungen, Schaustellungen, theatra- 
lische Vorstellungen und sonstige Lustbarkeiten). Auf sonstige Ge- 
werbe, die im Gesetz nicht genannt sind, darf sie durch kaiserliche 
Verordnung mit Zustimmung des Bundesrates ausgedehnt werden 1°. 

38. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die nötigen Ein- 
richtungen zu treffen, die zum Schutz der Arbeiter gegen 
Gefahr für Leben und Gesundheit sowie zur Aufrecht- 
erhaltung der guten Sitten und des Anstandes erforder- 
lich sind 2°, 

4. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, den Arbeitern auf 
Verlangen Zeugnisse auszustellen. Diese dürfen keine äußeren 
Merkmale tragen. welche den Zweck haben, den Arbeiter in einer 
Weise zu kennzeichnen, die aus dem Wortlaut des Zeugnisses nicht 
ersichtlich ist?!. 

II. Die Vorschriften spezieller Natur beziehen sich auf 
jugendliche Arbeiter, Lehrlinge und Arbeiterinnen. Sofern eine 
Person mehreren dieser Klassen angehört, finden bei ihr die Be- 
stimmungen für jede derselben Anwendung. Ein Teil der Vorschriften 
erstreckt sich auf alle Gewerbebetriebe, ein Teil nur auf Fabriken. 

1. Für minderjährige Arbeiter sind Arbeitsbücher 
eingeführt. Diese werden von der Polizeibehörde ausgestellt, ent- 
halten Namen des Arbeiters, Ort, Tag und Jahr seiner Geburt, sowie 
seine Unterschrift, ferner Namen und letzten Wohnort seines gesetz- 
lichen Vertreters; der Arbeitgeber hat in dieselben Eintragungen 
über Eintritt in das Arbeitsverhältnis, Austritt aus demselben und 
Art der Beschäftigung zu machen; die Arbeiter sind berechtigt, das 
beim Abgange ausgestellte Zeugnis durch die Örtspolizeibehörde in 
das Arbeitsbuch eintragen zu lassen. Die Arbeitgeber dürfen Per- 
sonen unter 21 Jahren nur dann als Arbeiter annehmen, wenn sie 
mit einem Arbeitsbuche versehen sind. Eine Verpflichtung zur 
Führung von Arbeitsbüchern besteht nicht für Kinder, die zum Besuch 
der Volksschule verpflichtet sind ??. 

8. Für Arbeiter unter 18 Jahren bestehen folgende be- 
sondere Vorschriften: 1. Gewerbetreibende, denen die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt sind, dürfen sich, solange ihnen diese Rechte 
entzogen bleiben, mit der Anleitung derselben nicht befassen *®, 
2. Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, bei der Beschäftigung 
  

18 Gew.O. 8$ 105—105i. Strafbestimmungen a 1462, 149 Nr. 7. — Aus- 
führliche Literaturangaben über Sonntagsruhe bei Sägmüller, Kathol. Kirchen- 
recht? S. 7128. 

2° Gew.O. 85 120a—120g. Strafbestimmungen $ 147 Nr. 7. 
1 Gew.O. & 113. E.G. z. B.G.B. Art. 86. Strafbestimmungen 8 146 Nr. 3. 
22 Gew.O. 85 107—112, 114. E.G. z. B.G.B. Art, 36. Strafbest. 88 146 

Nr. 93, en Nr. 2. — Über die Arbeitskarte für Kinder vgl. Kinderschutz- 
gesetz . 

23 Gew.O. $ 106. Strafbest. 5 150 Nr. 1.
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von Arbeitern unter achtzehn Jahren die durch das Alter derselben 
gebotene besondere Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit zu 
nehmen ®+, 3, Sie haben ihren Arbeitern unter achtzehn Jahren, die 
eine von der Gemeindebehörde oder vom Staate als Fortbildungs- 
schule anerkannte Unterrichtsanstalt besuchen, hierzu die erforder- 
lichenfalls von der zuständigen Behörde festzusetzende Zeit zu ge- 
währen. An Sonntagen müssen jedoch die Stunden so gelegt werden, 
daß die Schüler die nötige Zeit zum Besuch des Gottesdienstes be- 
halten. Für Arbeiter unter achtzehn Jahren kann die Verpflichtung 
zum Besuche einer Fortbildungsschule, soweit dieselbe nicht landes- 
gesetzlich besteht, durch statutarische Vorschriften begründet werden ®®, 
4. Jugendliche Arbeiter zwischen 14 und 16 Jahren dürfen nicht 
länger als zehn Stunden beschäftigt werden ®®, 

3. Öffentlichrechtliche Bestimmungen über die Lehrlinge 
bestehen insofern, als die Nichterfüllung der Pflichten seitens des 
Lehrherrn gegen den Lehrling, namentlich der Pflicht, für seine Aus- 
bildung zu sorgen, unter Strafe gestellt ist”, Die Einhaltung des 
Lehrlingsvertrages kann gegenüber dem Lehrling polizeilich er- 
zwungen werden ®®, Ist ein Lehrlingsvertrag aufgelöst worden, weil 
der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder einem anderen Berufe 
übergehen wollte, so darf derselbe binnen neun Monaten von einem 
anderen Arbeitgeber in demselben Gewerbe ohne Zustimmung des 
früheren Lehrherrn nicht beschäftigt werden ®®. 

4. Von den besonderen Bestimmungen für Betriebe, in denen 
in der Regel mindestens zehn Arbeiter beschäftigt werden, kommen 
einige, nämlich die in den $$ 133g, 135 bis 139b enthaltenen, für 
Hüttenwerke, Zimmerplätze und andere Bauhöfe, Werften, sowie 
Werkstätten der Fabrikindustrie auch dann zur entsprechenden An- 
wendung, wenn in ihnen in der Regel weniger als zehn, für Ziegeleien 
und über Tage betriebene Brüche und Gruben, wenn in diesen Be- 
trieben in der Regel mindestens fünf Arbeiter beschäftigt werden. 
Die Bestimmungen der $$ 135 bis 139b kommen für Werkstätten, 
in denen durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht nur 
vorübergehend zur Verwendung kommen, auch dann zur Anwendung, 
wenn in ihnen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beschäftigt 
werden. Der Bundesrat kann für gewisse Betriebe Ausnahmen von 
einigen Bestimmungen gewähren. Die Bestimmungen können durch 
ihn aber auch auf andere Werkstätten, in denen in der Regel 
weniger als zehn Arbeiter beschäftigt werden, und auf Bauten, bei 
denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beschäftigt werden, 
ganz oder teilweise ausgedehnt werden. Die Bestimmungen des 
  

** Gew.O. 88 120c—120e. Strafbest. $ 147 Nr. 7. 
‚, ” Gew.O. 5 120. Strafbest. $ 150 Nr. 4. Diese Bestimmungen beziehen 

sich auch auf Handlungsgehilfen. $ 154. — Vgl. H.G.B. $ 76. Strafbest. S 82, 
Nicht getroffen werden Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken und Bergarbeiter. 
Gew.O. 8 154a. 

26 (sew.O. 8 135 Abs. 9. 
21 Gew.O. 8 148 Nr. 9. 
5 Gew.O. 8 127d. 
3 Gew.O. 8 127d. Strafbest. $ 148 Nr. 10.
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Bundesrates können auch für bestimmte Bezirke erlassen werden ?°. 
In Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch 
betriebenen Brüchen oder Gruben finden die Bestimmungen der 
$5 115 bis 119a, 135 bis 139b, 152 und 153 auch dann entsprechende 
Anwendung, wenn in ihnen in der Regel weniger als zehn Arbeiter 
beschäftigt werden®!, Ob ein gewerbliches Etablissement als Fabrik 
zu betrachten ist, muß mit Rücksicht auf den Umfang und die Art 
des Betriebes im einzelnen Falle entschieden werden ®, 

a) In jeder Fabrik, in der in der Regel mindestens zwanzig 
Arbeiter beschäftigt werden, ist eine Arbeitsordnung zu erlassen, 
die über eine Reihe von gesetzlich näher bezeichneten Punkten Be- 
stimmungen zu treffen hat. Der Erlaß erfolgt nach Anhörung der 
großjährigen Arbeiter oder eines ständigen Arbeiterausschusses 32, 

b) Kinder unter dreizehn Jahren dürfen in Fabriken 
gar nicht, Kinder über dreizehn Jahren nur dann, wenn sie 
nicht mehr zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind und 
höchstens sech5 Stunden täglich, jugendliche Arbeiter von 
14 bis 16 Jahren höchstens zehn Stunden täglich beschäftigt 
werden. AnderWeite Beschränkungen beziehen sich auf: 1. die Tages- 
zeit der Beschäftigung, 2. die zwischen der Arbeit zu gewährenden 
Ruhepausen, 3. den Ausschluß der Sonn- und Festtagsarbeit, 4. die 
Gewährung der Notwendigen Zeit für den Besuch des Katechumenen- 
und Konfirman@®nunterrichts, 5. die Anzeige der zu beschäftigenden 
jugendlichen Arbeiter bei der Ortspolizei, die Aushängung eines Ver- 
zeichnisses derstlben sowie eines Auszuges aus den gesetzlichen 
Vorschriften über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in der 
Fabrik. AbweiChungen von diesen Bestimmungen können für einzelne 
Fabriken in a4ßerordentlichen, gesetzlich bestimmten Fällen durch 
den Reichskanzl®r oder die Landesbehörden gestattet werden ®%, 

c) Arbeif®erinnen dürfen nicht in der Nachtzeit von 8 Uhr 
abends bis 6 U t morgens und am Sonnabend sowie an Vorabenden 
der Festtage nicht nach 5 Uhr nachmittags beschäftigt werden. Die 
Beschäftigung YOn Arbeiterinnen darf die Dauer von zehn Stunden 
täglich, an den Vorabenden der Sonn- und Festtage acht Stunden nicht 
  

»° Gew.O. 5 134. 
31 Gew.D. ‚oda. 
82 Der Beg’’! „Fabrik“ ist durch die Gew.O. nicht festgelegt. Über die 

Rechtsprechung YSl. Landmann, Bemerkungen zu $ 100. 
»® Gew.O. 89 134a—134h. — Stieda, Arbeitsordnungen und Arbeiter- 

ausschüsse H.d.=,° 1, 1140; Koehne, Die Arbeitsordnungen im deutschen 
Gewerberecht 190 ; Blankenstein, Die Rechtskraft der Arbeitsordnungen. 
Arch. £. öff. R. IP 119; Oertmann, Die rechtliche Natur der Arbeitsordnung 
1905; Rehm, ÜbSt die verwaltungsrechtliche Bedeutung der Fabrikordnung, 
Annalen 1894 S. 4“ Vgl. auch Jellinek, System? S, 254°; Laband* 8, 2249; 
Landmann $ 19°g1, 

s Gew.O. 57, 185, 136, 197a, 138, 139. Strafbestimmungen $$ 146 Nr. 2, 
149 Nr. 7. — G. gar. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 30. März 
1903 (R.G.Bl. S. ur? enthält Bestimmungen, die neben den bestehenden reichs- 
rechtlichen VorsC” \ften zur Anwendung kommen, Hierbei wird unterschieden 
zwischen eigene® Und fremden Kindern, d. h. Knaben und Mädchen unter 
18 Jahren, sowi@ 4; ölchen Knaben und Mädchen, die noch zum Besuche der 
Volksschule verp’ Chtet sind,
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überschreiten. Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen 
eine mindestens einstündige Mittagspause gewährt werden. Ar- 
beiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben, sind auf ihren 
Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern 
diese nicht mindestens ein und eine halbe Stunde beträgt. Wöchne- 
rinnen dürfen vor und nach ihrer Niederkunft im ganzen währeud 
acht Wochen nicht beschäftigt werden. Ihr Wiedereintritt ist an 
den Ausweis geknüpft, daß seit ihrer Niederkunft wenigstens sechs 
Wochen verflossen sind. Seit dem 1. April 1912 dürfen Arbeiterinnen 
nicht in Kokereien und nicht zum Transport von Materialien bei 
Bauten verwendet werden. In bezug auf Anzeige und Aushang der 
Bestimmungen und des Verzeichnisses in der Fabrik gelten dieselben 
Grundsätze wie für jugendliche Arbeiter. Abweichungen von diesen 
Vorschriften können aus besonderen gesetzlich bestimmten Gründen 
durch den Reichskanzler oder die Landesbehörden gestattet werden ®5, 

Die Vorschriften über Kinderarbeit, jugendliche Arbeiter und 
Arbeiterinnen finden auch auf Bergwerke, Salinen, Aufbereitungs- 
anstalten und unterirdisch betriebene Brüche oder Gruben Anwendung. 
In diesen Anlagen dürfen Arbeiterinnen unter Tage überhaupt nicht 
beschäftigt werden. Seit dem 1. April 1912 ist die Beschäftigung 
von Arbeiterinnen bei der Förderung, mit Ausnahme der Aufbereitung 
(Separation, Wäsche), beim Transport und Verladen auch über Tage 
verboten. Außerdem gelten sie für Werkstätten, in denen durch 
elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur 
Verwendung kommen; sie können durch kaiserliche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates auch auf andere Werkstätten ausgedehnt 
werden ®®, 

Der Bundesrat ist befugt, im Verordnungswege die 
Verwendung von Arbeiterinnen sowie von jugendlichen Arbeitern 
für gewisse Fabrikationszweige, die mit besonderen Gefahren für 
Gesundheit und Sittlichkeit verbunden sind, zu untersagen oder von 
besonderen Bedingungen abhängig zu machen. Er kann außerdem 
in einer Reihe von näher bestimmten Fällen Abweichungen von den 
für jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften gestatten 27, 

5. Das Hausarbeitsgesetz®® hat den Arbeitsschutz auch 
auf die in der Hausindustrie beschäftigten Personen ausgedehnt und 
besondere Bestimmungen darüber getroffen, wie die notwendigen Maß- 
regeln zur Beseitigung von Gefahren für Leben, Gesundheit und 
Sittlichkeit der Arbeitenden durchzuführen sind. 

Zur Aufsicht über: 1. die Bestimmungen tiber Sonntagsruhe 
Gnnguussuineen Oi ne © 

85 Gew.O. 88 137—139a. — Internationales Abkommen über das Verbot 
der Nachtarbeit der gewerblichen Arbeiterinnen (R.G.Bl. 1911 S. 5). — Straf. 
bestimmungen 88 146 Nr. 2, 8 149 Nr. 7. 

# Gew.O. 88 154, 154. 
®1 Gew.O. $ 139a. — Vgl. die Zusammenstellung der zur Zeit geltenden 

derartigen Bekanntmachungen bei Landmann $ 139a. Sie sind erlassen u. a, 
für Glashütten, Glasschleifereien, Glasbeizereien und Sandbläsereien, für Walz- 
und Hammerwerke, für die Bearbeitung von Faserstoffen, Tierhaaren, Abfällen 
und Lumpen. 

°8 Hausarbeitsgesetz vom 20. Dez. 1911 (R.G.Bl. S. 976),
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ınit Ausnahme der für das Handelsgewerbe vorgeschriebenen, 2. die 
Einrichtungen, die zum Schutze der Arbeiter gegen Gefahr für 
Leben und Gesundheit getroffen werden müssen, 3. die Ausführung 
der gesetzlichen Vorschriften über die Beschäftigung von jugendlichen 
Arbeitern und Arbeiterinnen in Fabriken, bestehen besondere Beamte, 
die sogenannten Fabrikinspektoren®’. Sie haben den Charakter 
von Landesbeamten. Ihre Funktionen üben sie ausschließlich oder 
neben den ordentlichen Polizeibehörden aus. In Ausübung ihrer Auf- 
sicht stehen ihnen alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörde, 
insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revision‘? der Anlage zu, 
Über ihre amtliche Tätigkeit haben sie Jahresberichte zu erstatten +1, 

II. Koalitionsfreiheit*. Alle Verbote und Straf- 
bestimmungen gegen gewerbliche Arbeitgeber und Arbeiter“ wegen 
Verabredungen und Vereinigungen zur Erlangung günstiger Lohn- 
und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch Streik und Aussperrung, 
sind aufgehoben. Der Rücktritt von solchen Vereinigungen und Ver- 
abredungen steht jedem Teilnehmer frei, es findet keine Klage und 
Einrede statt**. Bestraft wird, wer es unternimmt, andere durch 
körperlichen Zwang, Drohung, Ehrverletzung oder Verrufserklärung 
zu bestimmen, aN solchen Verabredungen teilzunehmen oder von ihnen 
zurückzutreten *. 

B. Patentschutz'. 

8 72. 
Die Erteillng eines Patentes.ist ein Verwaltungsakt?, durch 

den einer Person das Recht der ausschließlichen gewerblichen® Ver- 

89 Gew.O. 5 139b. Die Aufsicht erstreckt sich über die Bestimmungen 
der $$ 1052, 105P Abs, 1, 105c—105h, 120a—120f, 133g—139 aa. 

° Namentlich auch in der Nacht, während des Betriebes. 
41 Gew.O. 8 139b Abs. 3 bestimmt, daß die Jahresberichte oder Auszüge 

daraus dem Bund@srat und dem Reichstag, vorzule en sind. 
4# vw. Schul, Art. Koalitionsrecht, W.? 2, 586; Stieda, Koalition und 

Koslitionsverbote: N.d.St.3 5, 894. , 
43 Dies gilt Auch für Arbeitgeber und Gehilfen im Handelsgewerbe, auch 

— Gew.O. $ 1548, — für Besitzer und Arbeiter in Bergwerken, Salinen usw., 
nicht dagegen fÜt Eisenbahnen, für Schiffsmannschaften auf Seeschiffen, für 
Lehrlinge, für Selbständige Hausgewerbetreibende, für landwirtschaftliche 
Arbeiter und für das Gesinde (R.V.C. & 24). 

4 Gew.O. & 132. 
* Gew.O. & „158. . 

ı Laban 8, 226: Gierke 1, 848; Robolski, Art. Patentrecht 

H.d.St.? 6, 1014; Landgraf, Art. Patentrecht W.! Egb. 1, 67; Kohler; 

Lehrbuch des Pat@Ntrechts 1908; Damme, Deutsches Patentrecht 1906; Oster- 

rieth, Lehrbuc® des gewerblichen Rechtsschutzes 1908. — Kommentare zum 
Pat.G. 1891: Is2Y? 1912; Robolski® 1908; Seligsohn® 1909; Stephan- 

Lutter? 1908; P”ermayer in Stengleins Nebengesetzen® i, 116. 
2 Vgl. aucB Unbandt g, 228; dagegen: Seligsohn $ 1?; Schanze, 

Arch, f. öffentl. R- “), 175: die Patenterteilung ist Rechtsentscheidung; Gierke 

1, 878: die Wirk*üg der Patenterteilung ist die eines rechtskräftigen Fest- 

stellungsaktes, . 

3 Vol. Lab?Agq* 8, 228: Das sogenannte Urheberrecht besteht in dem an 

alle anderen PersQrn gerichteten Verbot, fremde Geistesarbeit gewerblich aus- 
zubeuten,
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wertung einer neuen Erfindung* beigelegt wird. Sie ist demnach 
konstitutiver, nicht deklaratorischer Natur. Patent- 
recht im objektiven Sinne ist der Inbegriff der auf Patente bezüg- 
lichen Rechtssätze. Das Patentrecht gehört teils dem Privatrecht, 
teils dem Verwaltungsrecht an. Die aus dem Patente hervorgehende 
Berechtigung des Erfinders, das Patentrecht im subjektiven Sinne, 
hat den Charakter eines Privatrechtes. Die Grundsätze, die sich 
anf Inhalt und Wirkung dieses Rechtes beziehen, sind privatrecht- 
licher Natur. Dagegen ist die Erteilung und Zurücknahme der 
Patente eine Verwaltungshandlung; die hierfür maßgebenden Vor- 
schriften bilden einen Bestandteil ders Verwaltungsrechtes®. Die ein- 
  

4 Patente werden erteilt für neue Erfindungen, welche eine gewerbliche 
Verwertung gestatten. Pat.G. $ 1. — Die Neuheit ist kein Merkmal der Er- 
findung selbst, Vgl. darüber A. du Bois-Reymond, Erfindung und Erfinder 
1906. S. 21. — Erfindungen stehen im Gegensatz zu Entdeckungen. Laband 
8, 230. — Vgl. Anm. 12. 

6 Allerdings entsteht schon mit der Erfindung ein Recht des Erfinders, 
nber nicht das Recht der ausschließlichen gewerblichen Verwertung, sondern 
nur ein Anspruch auf Erlangung des Patentes. Pat.G. $ 6. Den Gegenstand 
der Veräußerung bildet daher auch lediglich dieser Anspruch. Das Recht der 
ausschließlichen gewerblichen Verwertung ist dagegen nach $ 4 des Pat.G. 
eine Wirkung des Patentes, wird also erst durch dieses begründet. Vgl. auch 
Laband* 8, 236; Schanze, Arch. £f. öff. R. 9, 188; Gierke 1, 878%. 

6 Rechtsentwicklung: Während des Bestehens der Zunftverfassung 
waren die Fabrikationsmethoden von den Zünften genau vorgeschrieben. Die 
Verbesserungen, die einzelne daran vornahmen, wurden Gemeingut der Zunft. 
Eine Durchbrechung dieser Grundsätze fand schon seit dem Ende des Mittel- 
alters durch besondere Privilegien statt, die zunächst für den Betrieb neu ent- 
standener Gewerbe, später auch für die Ausnutzung einer einzelnen Erfindung 
erteilt wurden. Die Erteilung dieser Privilegien erfolgte jedoch lediglich nach 
dem Ermessen des Staatsoberhauptes, es fehlte dafür durchaus an maßgebenden 
allgemeinen Grundsätzen. Eine gesetzliche Regelung trat zuerst in England 
ein, wo durch ein Gesetz vom Jahre 1623 die Monopole zwar im allgemeinen 
aufgehoben, die den Erfindern erteilten Patente aber von dieser Aufhebung 
ausdrücklich ausgenommen wurden. Von den kontinentalen Staaten hat zuerst 
Frankreich in dem Gesetze vom 7. Mai 1791 maßgebende Vorschriften über 
Patente erlassen. In Preußen wurden die Patente bis in das 19. Jahrhundert 
hinein als Privilegien behandelt, die nach den Bestimmungen des allgemeinen 
Landrechtes Teil II, Tit. 13 8 7 vom Könige zu erteilen waren. Erst ein 
Publikandum des Finanzministeriums vom 14. Oktober 1815 stellte allgemeine 
Grundsätze über die Erteilung der Patente auf. Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
wurden auch in anderen deutschen Staaten Bestimmungen über Patente erlassen. 
Durch eine Übereinkunft vom 21. September 1842 vereinbarten die zum Zoll- 
verein gehörenden Regierungen gemeinsame Grundsätze über die Behandlun 
der Brändungepatente, die in Art. 21 des Zollvereingvertreges vom 8, Juli 186 
eine ausdrückliche Bestätigung erhielten. Danach sollte die Erteilung der 
Patente jeder Staatsregierung für ihr Gebiet überlassen bleiben. Die Regierungen 
verpflichteten sich aber, nur auf neue und eigentümliche Erfindungen Patente 
zu erteilen. Diese Erteilung eines Patentes in einem der kontrahierenden 
Staaten sollte die Verfertigung der patentierten Gegenstände in demselben 
Staate, dagegen nicht die Einfuhr oder den Verkauf ‚gleichartiger Gegenstände, 
die in einem anderen der kontrahierenden Staaten verfertigt waren, ausschließen, 
Die Folge dieser Bestimmung war, daß ein Patent nur dann praktische Be- 
deutung, atte, wenn die Erfindung in allen beteiligten Staaten patentiert worden 
war. Die einheitliche Regelung des Patentwesens für ganz Deutschland er- 
schien daher als ein dringendes Bedürfnis. Bereits von der Verfassung des 
Norddeutschen Bundes in Aussicht genommen, verzögerte sie sich jahrelang, 
weil vielfache Zweifel darüber entstanden waren, ob es überhaupt zweck-
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heitliche Regelung des Patentrechtes für ganz Deutschland erfolgte 
durch das Reichspatentgesetz vom 25. Mai 1877, wodurch das Patent- 
wesen zur ausschließlichen Reichsangelegenheit gemacht wurde, An 
die Stelle dieses Gesetzes ist später das Patentgesetz vom 
7. A pril 1891 getreten”. 

. Das kompetente Organ für die Erteilung der Patente im Deutschen 
Reiche ist das Patentamt®, eine kollegiale Reichsbehörde in Berlin. 
Es besteht aus einem Präsidenten, aus Mitgliedern, welche die Be- 
fihigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst be- 
sitzen (rechtskUndige Mitglieder), und aus Mitgliedern, die in einem 
Zweige der TeChnik sachverständig sind (technische Mitglieder). Die 
Mitglieder werden vom Kaiser ernannt, der Präsident auf Vorschlag 
des Bundesrates. Die rechtskundigen Mitglieder werden auf Lebens- 
zeit, die techn!Schen Mitglieder auf Lebenszeit oder auf fünf Jahre 
ernannt?. In dem Patentamt werden Abteilungen gebildet: 1. für 
die Patentanm@ldungen (Anmeldeabteilungen), 2. für Beschwerden 
(Beschwerdeabfeilungen); 3. eine Abteilung für Nichtigkeits- 
erklärungen Wüd Zurücknahme (Nichtigkeitsabteilung), In den 
AnmeldeabteilUNgen dürfen nur solche technische Mitglieder mit- 
wirken, die au? Lebenszeit berufen sind. Die technischen Mitglieder 
der AnmeldeaPtejlungen dürfen nicht in den übrigen Abteilungen, 
die technische! Mitglieder der letzteren nicht in den Anmelde- 
abteilungen mitwirken !°, 

Das Patertamt ist, wenn die Voraussetzungen einer Patent- 
erteilung vorli@Sen, zur Verleihung des Patentes nicht nur berechtigt, 
sondern auch Verpflichtet. Diese Voraussetzungen sind: 
1. Es muß ein® Erfindung vorliegen. Erfindung !! ist das Resultat 
menschlicher Tätigkeit, welches die Möglichkeit gewährt, einen bisher 
nicht bekanntfü Gegenstand herzustellen oder einem bekannten 
Gegenstand Yuittelst neuer Einrichtungen eine bisher nicht be- 
kannte Brauc#Varkeit zu verleihen, oder einen bekannten Gegen- 
stand durch e’R bisher nicht bekanntes Verfahren herzustellen. Da- 

mäßig sei, den L Atentschutz aufrecht zu erhalten. Erst nachdem die Über- 
zeugung von ge Nor Notwendigkeit in den beteiligten industriellen Kreisen 
und bei den ge? “*gebenden Faktoren des Reiches völlig zum Durchbruch ge- 
kommen war, w” "de das Patentwesen zur ausschließlichen Reichsangelegenheit 
emacht. 
En Außer N Patentgesetz bieten noch das G. betr. den Schutz der 
Gebrau chsmv, ‚er vom 1. Juni 1891 (R.G.Bl. S. 290) und das G. betr, den 
Schutz von win enbezeichnungen vom 12. Mai 1894 (R.G.Bl. S. 441) 
„Veranlassung A einer Verwaltungstätigkeit des Reichs“ (Laband* 8, 228), 
die hierfür mafAthenden Vorschriften bilden mithin einen Bestandteil des 
Verwaltungsrec)’ 1, 

Laband® 8, 228. 8 Pat.G. 8 a2: 
9 Rechtskii \ige Mitglieder im Nebenamt gibt es im Patentamt nicht mehr. 

10 Pat,&. 83 15-18. 'V., zur Ausf. des Pat.-Gesetzes vom 11. Juli 1891; 
16. Mai 1899; 2% Okt. 1899. 

2 Kohler'aNehrbuch S. 13: Erfindung ist eine zum technischen Ausdruck 
ebrachte Ideer” Nöpfung des Menschen, die unter Überwindung der Natur 

durch Benutzunßp\er Naturkräfte zu einem funktionellen Ergebnisse führt und 
hierdurch taugliZ, ist, menschliche Ansprüche zu erfüllen. — Gierke 1, 863: 
Erfindung ist e? in Sedankengebilde, das durch eine bisher unbekannte Kom- 
bination von N® tkräften einen wesentlichen technischen Fortschritt schaflt. 
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gegen fällt das Resultat menschlicher Tätigkeit, das es nur ermög- 
licht, einem bekannten Gegenstande ein anderes Aussehen zu geben, 
nicht unter den Begriff der Erfindung, es genießt nicht den Patent-, 
sondern den Musterschutz. Ebensowenig ist die Entdeckung eines 
Gegenstandes, durch welche das Vorhandensein eines bisher nicht 
bekannten Gegenstandes festgestellt wird, patentfähig!®. (Gewisse 
Erfindungen sind kraft spezieller Vorschrift von der Patentierung 
ausgeschlossen, nämlich: a) Erfindungen, deren Verwertung den 
Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde; b) Erfindung von 
Nahrungs-, Genuß- und Arzneimitteln, sowie von Stoffen, die aut 
chemischem Wege hergestellt werden, soweit die Erfindung nicht 
ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung der Gegenstände betrifft 3, 
9. Die Erfindung muß neu, d. h. der Gegenstand, die erhöhte 
Brauchbarkeit oder das Verfahren muß nicht allein dem Erfinder, 
sondern auch dem Publikum unbekannt gewesen sein. Eine Er- 
findung gilt nicht als neu, wenn sie zurzeit der Anwendung ent- 
weder in öffentlichen Druckschriften aus den letzten hundert 
Jahren — einerlei, ob inländischen oder ausländischen — bereits 
derart beschrieben oder im Inlande bereits so offenkundig benutzt 
ist, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige mög- 
lich erscheint!*. Das Patentamt kann einer Erfindung aus anderen 
Gründen die Eigenschaft der Neuheit nicht absprechen, 3. Die 
  

14 Dagegen kann die Entdeckung eines Naturgesetzes zugleich den Charakter 
einer Erfindung haben, indem sie die Herstellung bisher unbekannter Gegen- 
stände oder die Herstellung von Gegenständen auf einem bisher unbekannten 
Wege ermöglicht. Insofern besteht allerdings zwischen rlindung und Ent- 
deckung von Gegenständen, aber nicht zwischen Erfindung und Entdeckun 
überhaupt ein kontradiktorischer Gegeneatz. Vgl. Kohler, Lehrbuch 8, 21: 
Die Entdeckung ist die Enthüllung oder Entschleierung dessen, was bereits 
in der Natur vorhanden ist, und zwar nicht nur die Entschleierung im Gebiete 
körperlicher Dinge, sondern auch die Entdeckung von Kräften, ja, die Entdeckung 
der Normen unter denen die Natur wirkt. Darum ist auch die ganze ent- 
deckende Wissenschaft dem Patentschutz entzogen und frei. — Robolski, 
H.d.St.® 6, 1016: Unter Entdeckung ist im Gegensatz zur Erfindung zu ver- 
stehen das Wahrnehmen und Feststellen bisher nicht bekannter, aber bereits 
vorhandener Gegenstände oder Erscheinungen in der Natur, während zur Er- 
findung das Hervorbringen neuer technischer Effekte zu unmittelbarer praktischer 
Betätigung im Gewerbe gehört. Zum Begriff der Erfindung gehört ferner, daß 
sie etwas Eigenartiges bietet und einen technischen und gewerblichen Fort- 
schritt darstellt. 

18 PatG. 81. _ on. 
1 Pat.G. $ 2. Über den Begriff der Offenkundigkeit vgl. R,Ziv. 1, 42; 

8, 86. Seligsohn, A 216: Offenkundigkeit liegt regelmäßig dann vor, wenu 
die Benutzung der Erfindung über den Kreis der Beteiligten hinaus in die 
Außenwelt gedrungen ist; Damme S. 171: Offenkundig ist die Benutzung 
erfolgt, wenn der Hersteller oder der Gebraucher, der Feilhalter oder der 
Inverkehrbringer des Erfindungsgegenstandes nichts getan hat, um bei diesem 
Benutzungsakte die Möglichkeit der Verbreitung des Erfindungsgedankens 
auf einen unbestimmten Kreis von Personen zu verhüten. 

ı5 Ebenso u. a. Gierke 1, 865; Kohler, Lehrbuch S. 71; Seliesohn 
112; Robolski, H.d.St.° 6, 1016. — A. M.: Laband 8, 231°; G., Meyer? 

‚448! (Meyer-Dochow? S, 97216), weil die beiden im Gesetz erwälınten 
Fälle den Begriff der fehlenden Neuheit nicht erschöpfen und das Gesetz 
nirgendwo ausdrücklich sagt, daß die Neuheit nur in diesen Fällen als nicht 
vorhanden anzunehmen sei.
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Erfindung muß eine gewerbliche Verwertung gestatten 16, 
d.h. der Gegenstand muß gewerbsmäßig hergestellt oder der Gegen- 
stand oder das Verfahren müssen im gewerbsmäßigen Betriebe ge- 
braucht werden können. Gewerbsmäßig ist hier im weiteren Sinne 
zu nehmen und bezeichnet jede dauernde, selbständige und erlaubte 
Tätigkeit zum Zweck des Vermögenserwerbes, umfaßt also die Ur- 
produktionen und die Industriegewerbe!’. 4. Die Erfindung muß in 
einer den Vorschriften des Patentgesetzes entsprechenden Weise beim 
Patentamte angemeldet sein, 

Durch die Anmeldung wird ein Anspruch auf Erteilung 
des PatenteS erworben. Dieser Anspruch entsteht durch die An- 
meldung; der Anmeldende braucht nicht selbst der Erfinder zu sein. 
Allerdings soll eine Erfindung durch einen anderen als den Erfinder 
nur mit Erlaubnis des letzteren zur Patentierung angemeldet werden. 
Aber die Wahrung der Rechte, die dem Erfinder in dieser Hinsicht 
zustehen, findet nicht von Amtswegen statt, sondern ist ihm selbst 
überlassen. Nach dem Patentgesetze steht, wenn der wesentliche 
Inhalt der AnMeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, 
Gerätschaften Oder Einrichtungen eines anderen oder einem von 
diesem angewefdeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen 
ist, diesem eiN Einspruchsrecht gegen die Erteilung des Patentes 
zu. Diese Bestimmung hat zunächst den Zweck, den Erfinder zu 
schützen, sie Sewährt jedoch das Einspruchsrecht nicht nur diesem 
und seinem R@chtsnachfolger, sondern jedem, der sich tatsächlich 
im Besitze def betreffenden Beschreibungen usw. befindet oder das 
betreffende VeTfahren tatsächlich angewendet hat. Die Anmeldung 
von Erfindund®n zum Zweck der Patenterteilung kann von Aus- 
ländern und YOn Inländern ausgehen; Personen, die ihren Wohnsitz 
außerhalb des Reichsgebietes haben, müssen jedoch eine im Inlande 
wohnende Per“0n als Vertreter bestellen. Der Anspruch, der aus 
der Anmeldur& der Erfindung erwächst, ist ein Anspruch auf Vor- 
nahme einer V“rwaltungshandlung. Er hat einen öffentlichrechtlichen, 
keinen privat@Chtlichen Charakter und kann daher im Rechtswege 
nicht verfolgt Werden. Dagegen würde er seiner Natur nach zur 
Geltendmachvuf& im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens geeignet 
sein. Daß eif& solche Verfolgung nicht zulässig ist, erklärt sich 
daraus, daß if Reiche eine Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht besteht 
und daß Zusinmensetzung und Geschäftsformen des Patentamtes 
dieselben Gaf”ütien unparteiischer Behandlung gewähren, die bei 
Verwaltungsg@'ichten vorhanden sind. 

Das Verfähren bei Erteilung der Patente ist folgendes?°. Die 
  

% 16 Pat.G. $ 
ı Die Uxf Dduktion ist nicht ausgeschlossen. Vgl. Kohler, Lehrbuch 

S. 130: gewerb}! N Verwertung ist jede Verwertung, die über das persönliche, 
häusliche hinavf\Cht; Gierke 1, 865; Seligsohn $ 1%, 

18 Pat.G. 9]: 
18 Pat.G. 5 \%, 
2° In bezuß, Auf die Erteilung der Patente sind zwei Systeme zu unter- 

scheiden, das A’ heldungssystem und das Vorprüfungssystem. Nach 
dem ersteren W ad das Patent auf Grund der bloßen Anmeldung ohne nähere 
Prüfung seiten® “r Patentbehörde erteilt; den Widerspruchsberechtigten bleibt 

\ 
Meyer-Doch° v Deutsches Verwaltungsracht I. 4. Aufl. 22
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Anmeldung hat in der vom Gesetze vorgeschriebenen Form beim 
Patentamt zu erfolgen?!. Sie unterliegt zunächst einer Vorprüfung 
durch ein Mitglied der Anmeldeabteilung. Entspricht sie den vor- 
geschriebenen Anforderungen nicht, so wird der Patentsucher auf- 
gefordert, die Mängel zu beseitigen. Ergibt die Vorprüfung, daß 
eine patentfähige Erfindung nicht vorliegt, so findet eine Benach- 
richtigung des Patentsuchers mit der Aufforderung statt, sich zu 
äußern. Unterläßt er, auf einen dieser Vorbescheide innerhalb der zu 
bestimmenden Frist eine Erklärung abzugeben, so gilt die Anmeldung 
als zurückgenommen; andernfalls faßt die Anmeldeabteilung Beschluß. 
Sie weist das Patentgesuch zurück, wenn die Anmeldung den vor- 
geschriebenen Anforderungen nicht genügt oder die Voraussetzungen 
einer patentfähigen Erfindung nicht vorliegen. Erachtet sie die Er- 
teilung eines Patentes nicht für ausgeschlossen, so verfügt sie die 
Bekanntmachung der Anmeldung. Gleichzeitig mit dieser findet die 
Auslegung der Anmeldung und ihrer Beilagen bei dem Patentamte 
statt, die nur bei den von der Reichsverwaltung für die Zwecke des 
Heeres oder der Flotte nachgesuchten Patenten unterbleibt. Nach 
erfolgter Bekanntmachung kann binnen einer Frist von zwei Monaten 
gegen die Erteilung des Patentes Einspruch erhoben werden. Ein 
solcher Einspruch ist zulässig auf Grund der Behauptung, daß der 
Erfindung das objektive Erfordernis der Neuheit fehle, oder auf 
Grund der Behauptung, daß der Anmeldende kein subjektives Recht 
auf Erteilung des Patentes besitze, weil die von ihm angemeldete 
Erfindung einem anderen ohne dessen Erlaubnis entlehnt sei. Einen 
Einspruch der ersteren Art kann jedermann, einen Einspruch der 
letzteren nur, wer eine Verletzung seiner Rechte behauptet, erheben. 
Nach Prüfung dieser Einwendungen hat die Anmeldeabteilung über 
die Erteilung des Patentes Beschluß zu fassen; sie kann zum Zwecke 
der Prüfung die Vernehmung der Beteiligten, die Anhörung von 
Sachverständigen und sonstige zur Aufklärung der Sache erforder- 
lichen Ermittelungen anordnen. Der Beschluß lautet auf Erteilung 
des Patentes oder auf Abweisung des Patentgesuches ®?, 

Gegen die Beschlüsse des Patentamtes, durch die ein Patent 
erteilt oder ein Patentgesuch zurückgewiesen wird, steht dem Patent- 
sucher oder dem Widersprechenden das Recht der Beschwerde zu. 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach der Zustellung zu 
erheben. Die Entscheidung erfolgt durch die zuständige Beschwerde- 
abteilung des Patentamtes *®, 
  

vorbehalten, ihre etwaigen Einspruchsrechte später im Rechtswege geltend zu 
machen. Nach dem letzteren geht dagegen der Erteilung des Patentes eine 
Prüfung durch die Patentbehörde voraus, diese entscheidet auf Grund der 
siattgehabten Prüfung definitiv über alle gegen die Erteilung des Patentes 
erhobenen Einwendungen. Das Reichspatentgesetz hat im Anschluß an die 
frühere preußische Gesetzgebung das orprüfungesystem angenommen, 
dasselbe jedoch durch die Einführung eines Aufgebotverfahrens zu ver- 
bessern gesucht, 

21 Bestimmungen über die Anmeldung von Erfindungen vom 22, Nov, 1898 
vom Patentamt erlassen auf Grund von Pat.G. $ 20 Abs. 2. 

22 Pat.G. 88 20—25. 
23 Pat.G. | 16 u. 26.
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Die Wirkung des Patentes ist die Berechtigung des Patent- 
inhabers zur ausschließlichen gewerblichen Verwertung der paten- 
tierten Erfindung im Reichsgebiete.e Er ist ausschließlich befugt, 
gewerbsmäßig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr 
zu bringen oder zu gebrauchen. Wenn eine Sache den Gegen- 
stand der Patentierung bildet, so kommt regelmäßig lediglich das 
ausschließliche Herstellen, in Verkehr bringen und Feilhalten in 
Betracht. Der ausschließliche gewerbliche Gebrauch hat nur dann 
eine Bedeutung, wenn die betreffende Sache den Charakter eines 
ProduktionsSmittels besitzt. Ist der Gegenstand der Erfindung 
ein Verfahren, so steht dem Patentinhaber die Befugnis zu, es 
ausschließlich Zu benutzen und die durch das Verfahren unmittelbar 
hergestellten Erzeugnisse ausschließlich herzustellen, in Verkehr zu 
bringen und fellzuhalten2*. Andere Personen sind zu einer gewerb- 
lichen Verwertüng der Erfindung nur auf Grund einer vom Patent- 
inhaber erhaltenen Erlaubnis berechtigt. Dagegen ist der Bezug 
patentierter Waren vom Auslande, sowie der An- und Verkauf der 
30 bezogenen Gegenstände, wenn dabei weder ein Feilhalten noch 
ein in Verkehrbringen stattfindet, jedermann gestattet. Das Patent- 
recht gehört der Gruppe der Urheberrechte an und charakterisiert 
sich als eine @Usschließliche Befugnis zur Vornahme gewisser wirt- 
schaftlicher HaNdlungen 2. Die wissentliche Verletzung des Patent- 
rechtes hat StrAfe und die Pflicht zur Entschädigung des Berechtigten 
zur Folge ®®. 

Die Wirküngen des Patentes treten provisorisch schon mit 
der Bekanntm#Chung des Patentgesuches ein?’, Definitiv werden 
sie: 1. wenn In Widerspruch gegen die Erteilung des Patentes nicht 
erhoben wordeN ist, mit dem auf Erteilung lautenden Beschlusse des 
Patentamtes, 7: wenn ein solcher Widerspruch erhoben worden ist, 
a) mit dem Ablauf von einem Monat nach Zustellung des auf Er- 
teilung des Pstentes lautenden Beschlusses des Patentamtes an den 
Widersprecherden, falls letzterer innerhalb dieser Zeit Beschwerde 
gegen den Bes*hluß nicht eingelegt hat, b) oder, falls Beschwerde 
von irgendein” Seite ergriffen worden ist, mit dem auf Erteilung 
des Patentes JAutenden Beschlusse in der Beschwerdeinstanz, Die 
Dauer des fätentschutzes beträgt 15 Jahre. Die Erlangung des- 
selben ist von Qer Zahlung einer Gebühr im Betrage von 30 Mark, 
die Fortdauer, ,’on der Zahlung weiterer jährlicher Gebühren ab- 
hängig. Die Yeppflichtung zur Zahlung der letzteren beginnt mit 
dem Anfang d! zweiten Jahres. Die Gebühr beträgt zuerst 50 Mark 
und steigt mit Jtdem folgenden Jahre um weitere 50 Mark. Zusatz- 
patente, d. h. N atente, die auf die Verbesserung einer patentierten 
Erfindung erte’\t werden, erreichen ihr Ende mit dem Ablauf des 
  

% Pat.G. 8 4, Durch die jetzige Fassung des $ 4 sind die Kontroversen, 
die Sich früher #° die Bestimmungen desselben anknüpften, als erledigt zu be- 
trachten. N 

25 Die Frag‘ über den privatrechtlichen Charakter der Urheberrechte wird, 
weil sie dem Ve? Yaltungsrecht nicht angehört, hier nicht näher erörtert. 

2 Pat.G. S5yt-40. 
2? Pat.G. 

22 *
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Hauptpatentes; besondere Gebühren sind für sie nicht zu entrichten. 
Es steht aber dem Erfinder frei, bei Verbesserungen seiner Erfindung 
sich kein Zusatzpatent, sondern ein besonderes Patent erteilen zu 
lassen. Dieses hat dann die regelmäßige Dauer von 15 Jahren, 
womit aber auch die Verpflichtung zur Zahlung besonderer Gebühren 
verbunden ist. Das Zusatzpatent kann auch dadurch zu einem 
selbständigen Patente werden, daß das Hauptpatent für nichtig er- 
klärt wird. In diesem Falle bestimmen sich die Dauer nach dem 
Anfangstage des Haupt-, der Betrag der Gebühren nach dem des 
Zusatzpatentes ®®, 

Die Wirkung des Patentes ist in einzelnen gesetzlich bestimmten 
Fällen aus besonderen Gründen ausgeschlossen. Sie erstreckt 
sich nicht: 1. auf Einrichungen an Fahrzeugen, die nur vorüber- 
gehend in das Inland gelangen, 2. auf Personen, die bereits zur Zeit 
der Anmeldung der patentierten Erfindung sie im Inlande in Be- 
nutzung genommen oder die zur Benutzung erforderlichen Ver- 
anstaltungen getroffen haben, — Die Wirkung des Patentes kann 
ferner beschränkt werden, sofern die Erfindung nach Bestimmung 
des Reichskanzlers für das Heer oder die Flotte oder sonst im 
Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll??. In diesem 
Falle hat der Patentinhaber Anspruch auf Entschädigung, die in 
Ermangelung einer Verständigung im Rechtswege festgesetzt wird. 
Das Verfahren hat demnach den Charakter einer Enteignung des 
Patentrechtes®", 

Nach definitiver Erteilung des Patentes hat das Patentamt über 
das erteilte Patent eine Patenturkunde auszustellen, es zu ver- 
öffentlichen und in die Patentrolle einzutragen. Die Patent- 
urkunde?! enthält eine öffentliche Beurkundung der Erteilung 
des Patentes, sie liefert also vollen Beweis des bestehenden Patent- 
rechtes®, Die Veröffentlichung erfolgt durch den Reichs- 
anzeiger und durch das Patentblatt®®. Beide Bekanntmachungen 
dienen nur zur Information des Publikums und haben keinerlei 
rechtliche Bedeutung. Die Patentrolle soll dem Patentamte selbst 
eine fortwährende Übersicht über die erteilten Patente und deren 
Dauer gewähren und auch dem Publikun die Kenntnisnahme der- 
selben ermöglichen; die Einsicht der Patentrolle steht daher, soweit 
es sich nicht um ein im Namen der Reichsverwaltung für die Zwecke 
des Heeres oder der Flotte genommenes Patent handelt, jedermann 
frei. Die Patentrolle dient auch zur Eintragung der in der Person 
des Patentinhabers stattgehabten Veränderungen. Jede Übertragung 
der aus dem Patente hervorgehenden Rechte und Pflichten bedart 
zu ihrer rechtlichen Wirksamkeit der Eintragung in die Patentrolle &%, 

28 Pat.G. 88 7—9. 
29 Pat.G. 8 5. 
°° Lab and‘ 8, 241. Eine Enteignung im Interesse der öffentlichen Wohl- 

fahrt ist bisher nicht erfolgt. 

  

sı Pat.G. 8 27. 
s? 2,P.O. S 415. 
33 Pat.&. 8 19. 
s Pat.G. 8 19.
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Das Patentamt ist nicht bloß berechtigt, Patente zu erteilen, 
sondern auch erteilte für nichtig zu erklären und zurück- 
zunehmen. 

Die Nichtigkeitserklärung findet statt: 1. wenn es an 
den objektiven Erfordernissen der Patentierung fehlt, also 
keine patentfähige Erfindung vorliegt oder die Erfindung nicht neu 
ist, oder eine gewerbliche Verwertung nicht gestattet, 2. wenn dem 
Patentinhaber die subjektive Berechtigung mangelt, d. h. wenn 
die patentierte Erfindung weder von ihm, noch von seinem Rechts- 
vorgänger bherrührt, sondern den Beschreibungen, Zeichnungen, 
Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen ohne 
dessen Tinwilligung entnommen ist oder den Gegenstand des Patentes 
eines früheren Anmelders bildet®. Liegen die angegebenen Er- 
fordernisse vOrY, so muß das Patentamt die Nichtigkeit des Patentes 
aussprechen, °s kann jedoch nicht von Amtswegen, sondern nur 
auf Antrag VElfahren. Zur Stellung des Antrages ist beim Fehlen 
der objektive” Erfordernisse jedermann innerhalb fünf Jahren nach 
BekanntmachVüg des Patentes berechtigt. Bei dem Mangel der 
subjektiven Berechtigung besitzt diese Befugnis nur der Verletzte, 

dem das RecHt zugestanden haben würde, aus demselben Grunde 
gegen die Prleilung des Patentes Widerspruch zu erheben, und 
zwar ohne Zeltbeschränkung ®®.. Die Nichtigkeitserklärung entzieht 
dem Patente Yon dem Augenblicke seiner Erteilung an die recht- 
liche Wirksamkeit, so daß auch die in der Zwischenzeit stattgehabten 
Verletzungen das Patentrechtes ohne strafrechtliche und zivilrechtliche 
Folgen bleibe? Sie charakterisiert sich also als die Vernichtung eines 
Verwaltungss*tes wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen 
und ist demp?th ein Akt der Verwaltungsgerichtsbarkeit®". 

Die Zufücknahme eines Patentes kann nach Ablauf von 

drei Jahren folgen, wenn: 1. der Patentinhaber es unterläßt, im 

Inlande die 1. andung in angemessenem Umfange zur Ausführung 
zu bringen o@®r doch alles zu tun, was erforderlich ist, um diese 
Ausführung ZX sichern; 2. wenn im öffentlichen Interesse die Er- 

teilung der p aubnis zur Benutzung der Erfindung an andere ge- 
boten ersche/t, der Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert, 
diese Erlaubr!“ gegen angemessene Vergütung und Sicherstellung zu 

erteilen 8. D’° Zurücknahme des Patentes entzieht ihm seine recht- 

liche Wirksa8eit nur für die Zukunft, so daß Verletzungen des 

Patentrechtes’, die bis zur Zurücknahme stattgefunden haben, die 

gewöhnlicher g\vilrechtlichen und strafrechtlichen Folgen nach sich 

ziehen. Die /Nrücknahme des Patentes charakterisiert sich als die 

Entziehung o’ Nez Rechtes im öffentlichen Interesse; sie ist also ein 

Akt der Vef "Altung, kein Akt der Verwaltungsgerichtsbarkeit®”. 
  

15 Pat.G. ; Io. 
38 Pat.G. ent, vgl. mit $$ 8 u. 10. 
37 Mit Unfucht wird dies von Sarwey S. 705 geleugnet. Vgl. dagegen 

Kohler, Lehrf;agh S. 93: Die Nichtigkeitsabteilung hat die Eigenschaft eines 
Verwaltungsgef, 1rs. 

s8 Pat. ‚5 . 
398 Dies AR: Kohler an.
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Eine Zurücknahme des Patentes kann das Patentamt ebenfalls nur 
auf Antrag aussprechen *%, zu dessen Stellung jedermann berechtigt 
ist. Das Patentamt ist aber zur Zurücknahme, selbst wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, nicht verpflichtet, sie erfolgt 
nach dem Ermessen der Behörde, 

Der Nichtigkeitserklärung und Zurücknahme der Patente muß 
ein kontradiktorisches Verfahren vorhergehen. Die Berufung gegen 
die Entscheidungen des Patentamtes in diesen Angelegenheiten geht 
an das Reichsgericht®!. 

Das Patentamt hat neben seinen auf die Patente bezüglichen 
Funktionen* auch noch die Aufgabe, die Rolle für Auf- 
zeichnung der Gebrauchsmuster zu führen“. Diese Tätig- 
keit ist eine lediglich beurkundende. _ 

Wer andere in Angelegenheiten, die zum Geschäftskreise des 
Patentamts gehören, vor diesem für eigene Rechnung berufsmäßig 
vertreten will, kann auf seinen Antrag in eine bei dem Patentamt 
geführte Liste eingetragen werden*‘. Der Antragsteller hat seine 
technische Befähigung und den Besitz der erforderlichen Rechts- 
kenntnisse nachzuweisen, muß im Inlande wohnen, das 25. Lebensjahr 
vollendet haben, darf in der Verfügung über sein Vermögen durch 
gerichtliche Anordnung nicht beschränkt sein und sich eines un- 
würdigen Verhaltens nicht schuldig gemacht haben. Der Präsident 
des Patentamtes ist befugt, Personen, die, ohne in die Liste ein- 
getragen zu sein, die Vertretung vor dem Patentamte berufsmäßig 
betreiben, von dem Vertretungsgeschäft auszuschließen; diese Vor- 
schrift findet aber auf Rechtsanwälte keine Anwendung*. Die Ein- 
tragung wird vom Patentamt gelöscht auf Antrag des Eingetragenen, 
wenn er gestorben ist, wenn er keinen Wohnsitz im Inland hat, und 
wenn er infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist*®. Werden nachträgliche Tatsachen bekannt, 
die die Versagung der Eintragung begründen, oder wenn der Ein- 
getragene die ihm obliegenden Pflichten“? verletzt, so erfolgt eben- 
falls die Löschung oder in leichteren Fällen als Ordnungsstrafe ein 
Verweis oder eine Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder eine 

40 Pat.G. 8 28. 
‚#1 Pat.G. 88 28-83. V. betr. das Berufungsverfahren beim Reichsgericht 
in Patentsachen, vom 6. Dez. 1891 (R.G.Bl. 8. 389). 

#2 Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über Fragen, 
welche Patente betreffen, Gutachten abzugeben, sofern in dem gerichtlichen Ver- 
fahren von einander abweichende Gutachten mehrerer Sachverständiger vorliegen. 
Pat.G.8 18.— Rathenau, Das Sachverständigenwesen im Patentprozeß, 1908, 

*® R.G.,betr. denSchutz von Gebrauchsmustern, vom1,Juni1891(R.G.B.S.290). 
« G. betr. die Patentanwälte, vom 21. Mai 1900 (R.G.Bl. S. 233) $1. Über 

Patentanwaltschaft vgl. Kohler, Lehrbuch 8. 96; Rauter, Aufgaben und 
Stellung des Patentanwalts. Arch. f. öff. R. 22 476. 

# Pat. Anw.G. 8 18. 
46 Pat.Anw.G. 8 6. 
#7 Der Patentanwalt hat seine Berufstätigkeit gewissenhaft auszuüben 

und durch sein Verhalten in Ausübung des Berufs sowie außerhalb desselben 
sich der Achtung würdig zu zeigen, welche sein Beruf erfordert. P3t.Anw.G. 
85. — Als ein unwürdiges Verhalten sind politische, wissenschaftliche und 
religiöse Ansichten und Handlungen als solche nicht anzusehen. Pat, Anw.G. 
S 2 Abs. 2 Ziff. 4. 6 “ 
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Geldstrafe mit einem Verweis“. Die Entscheidung hierüber erfolgt 
im ehrengerichtlichen Verfahren #. Eintragungen und Löschungen 
in der Liste der Patentanwälte werden veröffentlicht 5°, 

VII Handel‘. 
8 73. 

Handel ist die auf den Güterumlauf gerichtete Tätigkeit, Er 
erzeugt besondere privatrechtliche Verhältnisse, deren Regelung in 
Deutschland durch das Handelsgesetzbuch erfolgt ist. Die auf den 
Handel bezüglichen privatrechtlichen Rechtssätze bezeichnet man als 
Handelsrecht; die öffentlichrechtlichen Rechtssätze bilden das 
HandelsverWaltungsrecht. 

Man unterscheidet internationalen Handel und Binnen- 
handel®. 

1. InterNationaler Handel heißt der Handelsverkehr 
zwischen den Gebieten verschiedener Staaten. Er unterliegt daher 
auch der völKerrechtlichen Regelung. Diese Regelung geschieht 
durch HandelsVerträge. Durch die Handelsverträge beschränken 
die kontrahierenden Staaten die ihnen in bezug auf den Handel 
zustehenden Befugnisse, indem sie ihren Mitkontrahenten gegenüber 
völkerrechtlich® Verpflichtungen übernehmen. Nur soweit derartige 
völkerrechtlich® Verpflichtungen nicht bestehen, hat der einzelne 
Staat die BefußNis, den Handelsverkehr zwischen seinem Gebiete und 
dem anderer Staaten nach seinem Ermessen zu gestalten. Er kann 
ihn frei lassef» er kann ihn aber auch ausschließen oder von der 
Erfüllung best!ümter Bedingungen, namentlich von der Entrichtung 
gewisser Abga”en, abhängig machen. 

Die Aus3Chließung des Handelsverkehrs mit einem fremden 
Staate kann eife allgemeine sein oder nur bestimmte Handelsartikel 
betreffen. Al!Semeine Verbote, die jeden Handel mit einem 
anderen Staate Verbieten, sind nach modernem Völkerrecht unzulässig. 
Dagegen steht dem einzelnen Staate die Befugnis zu, gewisse Ar- 
tikel vom Häüdelsverkehr auszuschließen. Dies geschieht durch 
den Erlaß von Ausfuhr- und Einfuhrverboten. Die Einfuhr- 
verbote sind gleichzeitig auch Durchfuhrverbote, da jede Durchfuhr 
eine Einfuhr iPVolviert. Nach den im Deutschen Reiche bestehenden 
Grundsätzen dürfen Ausfuhr- und Einfuhrverbote nur in bezug aut 
einzelne Geger"tände und nur zeitweise unter besonderen Umständen 
erlassen werd®N®, Die Gründe, die zu ihrem Erlaß Veranlassung 
  

8 Pat.Anw-Q. S 7. 
4 Pat.Anw:a' 8 8. 
60 Pat.Anw: 8 15. 

ı Luseng%, Art. Handel (verwaltungsrechtlich), W.? 2, 3991; Mataja, 
Art. Handel H.d., 1? 5, 242. . 

2 Man unte? Cheidet außerdem Eigen- und Kommissionshandel, Groß- und 
Kleinhandel. Ger erbepolizeiliche Beschränkungen treffen auch den Handel, 
desgleichen die £, Sundheitspolizeilichen Maßregeln, . 

8 Vereinszo Resetz vom 1. Juli 1869 se lu 2. — Lusenski, Art. 
Einfuhr- und Av Ahryerbote W.? 1, 631.
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geben können, sind namentlich Kriegsgefahr, gesundheitspolizeiliche 
und sicherheitspolizeiliche Rücksichten. Die Ausfuhr- und Einfuhr- 
verbote charakterisieren sich als Verordnungen, durch die gesetzliche 
Vorschriften kraft gesetzlicher Ermächtigung zeitweise aufgehoben 
werden. Über das zu ihrem Erlaß kompetente Organ fehlt es an 
ausdrücklichen Vorschriften. Nach allgemeinen Grundsätzen würde 
also der Erlaß dem Bundesrate zustehen. Tatsächlich sind die Aus- 
fuhr- und Einfuhrverbote bisher durch kaiserliche Verordnungen 
publiziert worden, in deren Eingang die erfolgte Zustimmung des 
Bundesrates, bei Ausfuhrverboten statt dessen auch wohl die Zu- 
stimmung der Bundesregierungen erwähnt wird. Die Übertretung 
der Verbote begründet den Tatbestand der Konterbande und ist mit 
Geldstrafe sowie mit Konfiskation der betreffenden Gegenstände 
bedroht #. 

Die Abgaben, die von dem Handelsverkehr mit fremden Staaten 
erhoben werden, heißen Zölle. Da die Zölle eine Einnahme des 
Reiches, die Zollverwaltung einen Teil der Reichsfinanzverwaltung 
bildet, so finden die darauf bezüglichen Rechtsgrundsätze im Finanz- 
recht ihre Darstellung. 

Der Schutz, welchen das Reich dem Handelsverkehr seiner 
Angehörigen im Auslande durch die von ihm bestellten Konsuln 
gewährt, erscheint als ein Bestandteil der auswärtigen Verwaltung ®. 

2. Binnenhandel heißt der Handel innerhalb des Gebietes 
eines Staates, in Deutschland innerhalb des Reichsgebietes, Die für 
den Betrieb der Handelsgewerbe überhaupt maßgebenden Grundsätze 
sind in dem allgemeinen Gewerberecht enthalten”. 

Börsen® heißen die Versammlungen von Kaufleuten und anderen 
am Handel interessierten Personen, die in einzelnen Handelsstädten 
zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Orte stattfinden °. 
Die Börsen haben sich aus den tatsächlichen Zusammenkünften der 
Kaufleute zu einer stehenden Einrichtung herausgebildet. Die Be- 
stimmungen über sie sind lokaler Natur und beruhen auf den für 
die einzelnen Börsen erlassenen Börsenordnungen. Die Errichtung 
der Börsen bedarf der Genehmigung der Landesregierung, die auch 
  

* Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 $ 134. 
5 Vgl. Meyer-Dochow® S. 650. 
e Vgl.$ 98 
1 nel. oben 88 63 ff. . 
8 Börsengesetz vom 22. Juni 1896/8. Mai 1908 in der Fassung der Bek. 

vom 27. Mai 1908 (R.G.Bl. S. 215). — Hemptenmacher, Art. Börse, W.? 1, 499. 
Kommentare zum Börsengesetz: Apt-Trumpler-Weißbart5 1909; Rießer 
in Verbindung mit Rehm u. a. 1909; Hemptenmacher? 1908; Nußbaum 1910, 

° Das Börsengesetz hat eine Definition des Begriffes Börse nicht gegeben, 
Vgl. 0.V.G. 34, 335.— Rehm, Komment. S.2 sagt: Börse ist eine organisierte 
Zusammenkunft vorwiegend von Kaufleuten, die in Zwischenräumen zu be- 
stimmter Stunde an einem bestimmten Orte stattfindet, zum Zwecke der Er- 
leichterung des Abschlusses von Handelsgeschäften in einer solchen Zahl, daß 
möglichst alle Angebote und Nachfragen der Zusammenkommenden ihren Aus- 

gleich finden. Nußbaum S. 4 läßt zum Unterschied von Messen und Märkten, 
ie gleichfalls dem Großhandel dienen, als börsenmäßigen Handel nur den 

gelten, der sich vorwiegend in nicht zur Stelle gebrachten, vertretbaren Gegen- 
ständen vollzieht. — Über den Marktverkehr vgl. $ 69.



Handel, $ 73. 345 

befugt ist, die Aufhebung bestehender Börsen anzuordnen. Die 
Landesregierungen üben die Aufsicht über die Börsen aus; sie können 
die unmittelbare Aufsicht den Handelsorganen (Handelskammern, 
kaufmännischen Korporationen) übertragen !’. Als Organ der Landes- 
regierung sind bei den Bärsen Staatskommissare zu ernennen, die 
den Geschäftsverkehr an der Börse sowie die Befolgung der in bezug 
auf die Börse erlassenen Gesetze und Verwaltungsbestimmungen nach 
näherer Anweisung der Landesregierung zu überwachen haben !!, 
Zur Begutachtung über die durch das Börsengesetz der Beschluß- 
fassung des Bundesrates überwiesenen Angelegenheiten ist ein Börsen- 
ausschuß als Sachverständigenorgan zu bilden!?., Die Genehmigung 
der Börsenordnung erfolgt durch die Landesregierung !®, Der Besuch 
der Börse steht gegen Erlegung der Eintrittsgebühren jedermann 
frei, der nicht aus besonderen, auf statutarischer Vorschrift beruhenden 
Gründen ausge®Schlossen ist ’%. 

Handel und Gewerbe erfahren eine gemeinsame Förderung 
durch die Ausbildung des Vereinswesens, Errichtung von Fach- 
schulen, Einrichtungen von Sammlungen, Veranstaltungen von Aus- 
stellungen "®, " 

Für Förderung des Absatzes bestimmter Waren bestehen An- 
stalten, welche den Zweck haben, die Qualität gewisser Waren fest- 
zustellen!*. ZU diesen gehören namentlich die sogenannten Leggen 
für die LeineP!ndustrie, die Schauanstalten für Wollen- und Tuch- 
fabrikate, die Seidentrocknungsanstalten zur Ermittlung des Handels- 
gewichtes der rohen Seide. Diese Anstalten werden vom Staate 
oder von Ver@inen der Fabrikanten unter staatlicher Aufsicht er- 
richtet. Die Päheren Bestimmungen sind lokaler Natur. 

Reichsges®tzliche Vorschriften bestehen über die Stempelung der 

Gold- und SilPerwaren zur Angabe des Feingehaltes'?” und über die 

Prüfung der Yäufe und Verschlüsse der Handfeuerwaffen '°, 
Der Staat kann selbst Fabriken zur Herstellung gewisser In- 

dustrieprodukt“ errichten. Der Zweck der Staatsfabriken ist teils 

die Anfertigur& solcher Gegenstände, die zu den Bedürfnissen der 

StaatsverwaltUfg gehören, teils die Herstellung von Musterfabrikaten 

für gewisse INdustriezweige, namentlich der Kunstindustrie.. Die 

Verhältnisse O!8ser Anstalten sind durch besondere Reglements ge- 

regelt, die vo® den höheren Behörden ausgehen. 
  

10 B.G. 3 )- Anschütz, Staatsaufsicht und Börsenverkehr. Verw.Arch. 

11, 519. — Ü 6* |den Unterschied von Aufsicht, Polizei und Börsenselbst- 

verwaltung vgl, “ußbaum, 8. 9. 
1 B.G. 8 % 
2 BG.8°% 
2 B.G.8# 
4BG.5 7 
16 Vgl. Dvflnski, Art. Handel W.? 2, 340: Ausstellungswesen. 
1 Lusenf,i W.® 2, 337. 
ı? R.G. üb den Feingehalt der Gold- und Silberwaren vom 16. Juli 1884. 

Vgl. Boodikef„Lexis H.d.St.® 4, 51. 
18 R.G., bj‘ die Prüfung der Läufe und Verschlüsse der Handfeuerwaffen 

vom 19. Mai 18°, (R.G.Bl, S, 109). V. über die Inkraftsetzung dieses Gesetzes 

vom 20. Dez. A 2 (R.@.Bl. S. 1055). Belgische und französische Prüfungs- 
zeichen sind ar Nannt.
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IX. Eisenbahnen‘. 

8 74. 
Eisenbahnen sind Verkehrsanstalten zur Beförderung von Per- 

sonen und Gütern anf Schienenwegen. Ob die Beförderung mit oder 
ohne Dampfkraft stattfindet, ist für den Begriff der Eisenbahn nicht 
ausschlaggebend ?. Die Staatsbehörde entscheidet darüber, ob eine 
Schienenbahn rechtlich als Eisenbahn anzusehen ist. Es gehören 
demnach auch die Pferdebahnen zu den Eisenbahnen im weiteren 
Sinne. Allerdings wird das Wort „Eisenbahn“ auch in einem engeren 
Sinne gebraucht, so daß darunter nur die mit Dampfkraft betriebenen 
Eisenbahnen verstanden werden®. Das moderne Eisenbahnrecht * 
hat in der Regel den engeren Begriff der Eisenbahnen zur Voraus- 
setzung. Die Pferdebahnen sind meist lokale Transportmittel, die 
nach den Vorschriften der Gewerbeordnung der ortspolizeilichen 
Regelung unterliegen, ebenso die elektrischen, Hoch- und Untergrund- 
bahnen. Die Eisenbahnen im engeren Sinne sind Hauptbahnen 
oder Vollbahnen für die Vermittlung des großen durchgehenden 
Verkehrs und Nebenbahnen oder Lokalbahnen (Sekundär- 
und Tertiärbahnen, Kleinbahnen), die dem Lokalverkehr dienen. 
Letztere sind großenteils von leichterem Bau und schmalerer Spur, 
sie haben einen langsameren und einfacheren Betrieb. Eine scharfe 
juristische Scheidung ist zwischen diesen Arten der Bahnen nicht 
vorhanden. Die gesetzlichen Vorschriften über Eisenbahnen beziehen 
sich im Zweifel auf alle; wenn sie nur auf eine einzelne Klasse An- 
wendung finden sollen, muß diese in dem betreffenden Gesetz genau 
bezeichnet werden. 
  

ı Laband* 8, 103; Loening S. 618; Mayer 2, 299; Fleiner S. 905; 
Koehne, Grundriß des Eisenbahnrechts 1906; Fritsch, Handbuch der Eisen- 
buhngesetzgebung? 1912.— E. Meier, Art. Eisenbahngesetzgebung, R.L. 1, 663; 
Fritsch, Art. Eisenbahnrecht, H.d,St.2 8, 819. Die von verschiedenen Autoren 
bearbeiteten Artikel über Eisenbahnen W.? 1, 653—705 sind in den folgenden 
Anmerkungen aufgeführt. — Eisenbahnrechtliche Entscheidungen und Ab- 
handlungen, Zeitschrift für Eisenbahnrecht herausgeg, von Eger seit 1885. 

2 Fritsch, H.d,St.23, 819: Das Eisenbahnrecht findet in seiner Gesamt- 
heit nur auf die dem öffentlichen Verkehre dienenden Eisenbahnen und auch 
auf diese nur dann Anwendung, wenn ihnen eine über den örtlichen Verkehr 
hinausgehende wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Dafür ob eine Schienen. 
bahn zu den Eisenbahnen in diesem engeren Rechtssinne zu rechnen ist, gibt 
en Keine festen Merkmale. Entscheidend ıst das Befinden der zuständigen Staats. 
ehörde. 

Nach B.O. $ 1 Abs. 4 ist zur Einreihung einer Eisenbahn unter die Neben- 
bahnen die Genehmigung der Landesaufsichtsbehörde und die Zustimmung des 
Reichseisenbahnamts erforderlich. — Hauptbahnen können auch in Nebenbahnen 
umgewandelt werden. , 

® Auch die mit Elektrizität betriebenen Fernbahncn sind hierher zu rechnen. 
* Fritsch, H.d.St.? 8, 819: Das Eisenbahnrecht umfaßt alle ausschließlich 

oder vorzugsweise das Eisenbahnwesen betreffenden Rechtsvorschriften. 
5 Rechtsentwicklung: Die erste Eisenbahn Deutachlands ist 

die im Jahre 1834 zwischen Nürnberg und Fürth gebaute Ludwigsbahn. Die 
Herstellung von Eisenbahnen wurde zuerst von Aktiengesellschaften unter- 
nommen. Insbesondere war Preußen genötigt, den Bau von Eisenbahnen 
zunächst Privatgesellschaften zu überlassen, weil die Kontrahierung von Staats-
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Durch die Verfassung des Deutschen Reiches wurden 
der Reichsgewalt einzelne Aufsichtsbefugnisse über die deutschen 
Eisenbahnen eingeräumt®. Später erfolgte die Errichtung einer be- 
sonderen obersten Reichsbehörde für das Eisenbahnwesen, des Reichs- 
eisenbahnamtes?, Trotzdem gelang es nicht, die erforderliche Einheit- 
lichkeit im deutschen Eisenbahnwesen herzustellen, weil die Be- 
strebungen, ein Reichseisenbahngesetz zustande zu bringen, namentlich 
an dem Widerstande der Staatsbahnverwaltungen scheiterten, Auch 
das Projekt, den preußischen Staatsbahnbesitz und die dem preußischen 
Staate zustehenden Rechte über die Privateisenbahnen auf das Reich 
zu übertragen“, konnte gegenüber der Abneigung der Mittelstaaten 
nicht durchges®tzt werden. 

Dagegen hat in neuerer Zeit eine sehr wesentliche Aus- 
breitung des Systems der Staatsbahnen stattgefunden. 
Insbesondere !8St die preußische Regierung, deren Staatsbahnbesitz 
durch die Er"erhung der neuen Provinzen beträchtlich vermehrt 
worden war, Nach dem Scheitern der vorher erwähnten Pläne mit 
Erfolg bestrebt gewesen, die Verhältnisse ihrer eigenen Bahnen durch 

schulden durch die Verordnung vom 17. Januar 1820 an die Zustimmung der 
Stände geknüpfl, eine Verfassung aber in dem Augenblick, als der Eisenbahn. 
bau in Deutschl@ud begann, noch nicht gegeben war. Vgl. v. der Leyen, 
Aus der Jugend Pit der deutschen Eisenbahnen. Deutsche Rundschau 87 (1911), 
Heft 10, S. 103. “ie Rechtsverhältnisse dieser Gesellschaften regelte ein Gesetz 
vom 3. Novemb®T 1838 (E.G.), das bis in die neueste Zeit die Grundlage des 
preußischen Ei? Nbahnrechtes geblieben ist. Es erhielt einen Zusatz vom 
3. Mai 1869 und Wurde durch V. vom 19. August 1867 in den neuen Provinzen, 
durch 8 8 des (X- vom 25. Februar 1878 im Kreise Herzogtum Lauenburg, durch 
wald. G. vom 1% März 1870 mit Modifikationen auch im Fürstentum Waldeck 
eingeführt. Füf_\ohenzollern besteht ein besonderes, wenn auch materiell viel. 
fach übereinstihendes Gesetz vom 1. Mai 1865. Von diesem G. gelten nur 
noch wenige Po’ ga hen, daneben Staatsverträge mit Württemberg und Baden. 
Vgl. Fritsch, ie Eisenbahnen S. 201. Neben den Gesetzen sind die den 
einzelnen Gese}thaften erteilten Konzessionen für die Entwicklung des 
preußischen Eis" „bahnrechtes von Bedeutung geworden. 

Später suC” 8 man den Eisenbahnbau von Staatswegen durch Gewährung 
von ZinsgarantieN zu unterstützen, und nach Erlaß der Verfassung begann auc 
der Bau von SfRtsbahnen, Einzelne Privatbahnen wurden auf Rec nung der 
Aktionäre in St@Ntsverwaltung übernommen. Im Gegensatz zu Preußen gingen 
die deutschen Mittelstaaten (Bayern, Württemberg, Baden, beide Hessen, 
Nassau, Sachs“, Hannover, Braunschweig, Oldenburg) sofort auf die Her- 
stellung eines P“Qatsbahnnetzes aus und ließen innerhalb ihres Territoriums 
Privatbahnen #4 ausnahmsweise zu. Die Rechtsverhältnisse der letzteren 
sowie der die @°,ete der Kleinstaaten durchschneidenden Bahnen wurden durch 
die Bestimmunf,N der speziellen Konzessionen geregelt. . 

Der Betri® „ der deutschen Eisenbahnen beruhte demnach auf der Tätig- 
keit einer Reid, von einzelnen Staats- und Privatverwaltungen. Ihre Be- 
ziehungen untdt Inander wurden durch den Verein deutscher Eisen- 
bahnen verm? m t, der sich als eine Erweiterung des am 10. Nov. 1846 ge- 
ründeten Verb?, Nes preußischer Eisenbahndirektionen am 29. Noy. (2. Dez.) 1847 
onstituiert hafy,, Innerhalb des Gesamtvereins entwickelte sich eine Reihe 

von SpezialverP, den. 
OR.Verf. 7,1 41-47, 
? R.G., bet die Errichtung eines Reichseisenbahnamtes, vom 27. Juni 1873. 
8 Prouß. Go betr. die Übertragung des Eigentums- und sonstiger Rechte 

des Staates an 'iNenbahnen auf das Deutsche Reich, vom 4. Juni 1876. Die 
Staatsregierung nit von der Ermächtigung, mit dem Deutschen Reiche derartige 
Verträge abzus® "leßen, keinen Gebrauch gemacht.
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Erwerb der wichtigeren Privatbahnen zu konsolidieren. Auch in 
Sachsen und Bayern hat eine weitere Konsolidation des Staatsbahn- 
besitzes stattgefunden. In Mecklenburg ist gleichfalls eine Verstaat- 
lichung der Bahnen eingetreten. 

Das Deutsche Reich hat infolge der Bestimmungen des 
Frankfurter Friedens die früher der französischen Ostbahn gehörenden 
Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen erworben®. Die Bahnen sind 
Eigentum des Reiches, nicht des Reichslandes geworden; ihr Betrieb 
ist Gegenstand der Reichs-, nicht der elsaß-lothringischen Landes- 
verwaltung. Auf Grund besonderer Verträge hat das Deutsche Reich 
auch die Verwaltung einiger kleinerer im Reichslande belegenen 
Eisenbahnen!° und der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn im Groß- 
herzogtum Luxemburg !! übernommen. 

Nach Vollendung der großen durchgehenden Linien hat sich die 
Bautätigkeit mehr den Lokal- und Nebenbahnen zugewandt, 
deren Rechtsverhältnisse in einigen Staaten durch besondere Gesetze 
geregelt worden sind 12, 

I. Die deutschen Eisenbahnen sind Staats- und Privatbahnen. 
Letztere befinden sich im Eigentum und Betrieb von Aktiengesell- 
schaften. Die großen durchgehenden Linien sind fast ausnahmslos 
ın den Händen des Staates, und nur Bahnen von wesentlich lokalem 
Charakter den Privatgesellschaften verblieben. 

Es besteht in Deutschland kein Eisenbahnregal, d. h. kein 
ausschließliches Recht des Staates auf Anlage und Betrieb von Eisen- 
bahnen 12, Die Rechte des Staates an den Staatsbahnen sind Ausfluß 
seines Eigentums, seine Befugnisse gegenüber den Privatbahnen haben 
den Charakter von staatlichen Hoheitsrechten. 

® Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 Zusatzartikel 1. 
10 Vgl. R.G., betr. den außerordentlichen Geldbedarf für die Reichseisen- 

bahnen in Elsaß-Lotbringen vom 15. Juni 1875 Nr. II. 
‚ 1 Übereinkunft wegen Übernahme der Verwaltung der Wilhelm-Luxemburg- 

Eisenbahnen durch die kaiserlich deutsche Eisenbahnverwaltung vom 11. Juni 1878. 
Vgl. R.G. vom 15, Juli 1872. 

‚2 Preuß.G. über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen vom 28. Juli 1892. 
Kleinbahnen sind dem öffentlichen Verkehr dienende Eisenbahnen, die wegen 
ihrer geringen Bedeutung für den allgemeinen Eisenbahnverkehr dem @. vom 
3. November 1838 nicht unterliegen. Ob dieses Anwendung findet, entscheidet 
das Staatsministerium. Insbesondere sind Kleinbahnen solche, welche den ört- 
lichen Verkehr innerhalb eines Gemeindebezirks oder benachbarter Gemeinde- 
bezirke vermitteln und solche, die nicht mit Lokomotiven betrieben werden (8 1). 
Privatanschlußbahnen sind Bahnen, die nicht dem öffentlichen Verkehr, 
sondern den Zwecken einer bestimmten Privatperson dienen, aber mit Eisen- 
bahnen, die für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind, derart in unmittel- 
barer Geleisverbindung stehen, daß ein Übergang der Betriebsmittel stattfinden 
kann ($ 43). — G. über die Bahneinheiten vom 19. Aug. 1895 (bisher G., betr, 
das Pfandrecht an Privateisenbahnen und Kleinbahnen und die Zwangs- 
vollstreckung in dieselben), in der Fassung der Novelle vom 11. Juni 1902 und 
der Bek. vom 8. Juli 1902 (G.S. 1902 S. 238), — Nach $ 1 dieses Gesetzes bildet 
eine Privateisenbahn, welche dem Gesetz über die Eisenbahnunternehmungen 
vom 9. Nov. 1838 unterliegt, und eine Kleinbahn, deren Unternehmer verpflichtet 
ist, für die Dauer der fm erteilten Genehmigung das Unternehmen zu be- 
treiben, mit den dem Bahnunternehmen ‚Aeidmeten Vermögenswerten eine 
Einheit (Bahneinheit). — Eger, Art. Kleinbahnen, W.? 2, 578; Gleim, 
H.d.St.® 5, 860, 

® Laband* 8, 104.
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Die staatlichen Hoheitsrechte über die Eisenbahnen verteilen sich 
unter Reich und Einzelstaaten. Entsprechend den allgemeinen 
Grundsätzen über Kompetenzverteilung stehen dem Reiche auch in 
bezug auf die Eisenbahnen nur die Befugnisse zu, die ihm aus- 
drücklich beigelegt sind; alle anderen sind den Einzelstaaten ver- 
blieben. Zu den Befugnissen des Reiches gehören: 

1. Die Gesetzgebung über Eisenbahnen im Interesse 
der Landesverteidigung und des allgemeinen Verkehrs!*. Anordnungen 
rein lokaler Natur gehören demnach nicht zur Kompetenz des 
Reiches!5, Die Entscheidung der Frage, welche Bestimmungen im 
Interesse der Landesverteidigung und des allgemeinen Verkehrs not- 
wendig sind, Steht aber lediglich den gesetzgebenden Organen des 
Reiches zu. Die Vorschriften der Reichsgesetzgebung können sich 
auf alle deutschen Bahnen, auch auf Sekundärbahnen und selbst auf 
Pferdebahnen Erstrecken, sofern sie im Interesse der Landesverteidigung 
und des allgemeinen Verkehrs als notwendig erscheinen !®. 

9. Das Recht Eisenbahnen anzulegen und zu kon- 
zessionieren!!, 

3. Einzelne Verfügungs- und Aufsichtsbefugnisse, 
die das ‚Reic® jedoch nicht ausschließlich, sondern konkurrierend 
mit den Einzelstaaten besitzt, nämlich: 

a) die So’ge für einen die nötige Sicherheit gewährenden bau- 
lichen Zustand der Bahnen, sowie für die Ausrüstung mit dem durch 

das VerkehrsPedürfnis erforderten Betriebsmaterial!®. Kraft dieser 
Bestimmung Steht dem Reiche die vom Bundesrat auszuübende Be- 
fugnis, VorscPTiften über die Beschaffenheit der Eisenbahnbauten und 
die Ausrüstur& der Bahnen mit Betriebsmaterial zu erlassen, sowie 
das Recht zu, Sich von der Einhaltung dieser Vorschriften und dem 

sonstigen bau!lchen Zustande der Bahn Kenntnis zu verschaffen und 
die Abstellun etwaiger Mängel und Fehler anzuordnen °, 

b) die Afsicht über die den Eisenbahnen durch die Reichs- 
verfassung auferlegte Pflicht zu einer den Bedürfnissen des Verkehrs 
entsprechende Organisation des Betriebes®", 

c) die KQtrolle über das Tarifwesen und das Recht, bei Not- 
stäinden einen Niedrigen Spezialtarif festzustellen *", 

d) die Befugnis, die Benutzung der Bahnen zum Zweck der 
Verteidigung Deutschlands zu verlangen ®?. 

  

14 R.Verf. Art, 4 Nr. 8. 
15 Vgl. Vorhandl. in der Sitzung des verfassungsberatenden Reichstages 

des Norddeutsch. Bundes vom 20. März 1867 (Sten. Ber. S. 276), die Außerungen 

des Abg. Miqv U in der Reichstagssitzung vom 21. April 1870 (Sten. Ber. 5. 784). 
teilweise wiedef*tgeben bei Seydel, Kommentar? S. 89; Labandt8, 1041; 

senel1 I 
18 Über den Umfang des Gesetzgebungsrechtes des Reiches gegenüber 

Bayern vgl. N, N 
1! R,.Verf. Art 41. 
18 R,Verf, ‘tt. 49, 
18 Vgl. LP, And 8, 106. 
20 R.Verf. Art 44, 
a R.Verf. Art. 45, 46. 
22 R.Verf.  Tt. 47.
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Diese Verfügungs- und Aufsichtsrechte finden jedoch mit Aus- 
nahme der auf die Benutzung der Eisenbahnen zum Zweck der Ver- 
teidigung Deutschlands bezüglichen Befugnisse auf das Königreich 
Bayern keine Anwendung?®, Namentlich besteht kein Recht des 
Reiches, für Bayern im Verordnungswege Bestimmungen über die 
Beschaffenheit der Eisenbahnbauten und die Ausrüstung der Bahnen 
mit Betriebsmaterial zu treffen. Dagegen ist das Reich auch Bayern 
gegenüber befugt, .im Wege der Gesetzgebung einheitliche, d. h. 
für ganz Deutschland geltende Normen über die Konstruktion und 
Ausrüstung der für die Landesverteidigung wichtigen Eisenbahnen 
aufzustellen °*, 

Das Reich ist berechtigt, sich neben den ihm jetzt zustehenden 
Verwaltungsbefugnissen weitere im Wege der einfachen Gesetzgebung 
beizulegen 5. Nur Bayern gegenüber ist, da sich die Verwaltungs- 
befugnisse des Reiches mit einer Ausnahme auf dasselbe überhaupt. 
nicht erstrecken sollen, jede Vermehrung ohne Zustimmung der 
bayrischen Regierung ausgeschlossen ?®, 

4. Vermittelnde Funktionen. Diese gewähren der Reichs- 
gewalt keinerlei Befugnis, Anordnungen oder Befehle zu erlassen, 
sondern sollen nur dazu dienen, auf dem Wege der Verständigung 
unter den einzelnen Regierungen oder Eisenbahnverwaltungen eine 
Einheitlichkeit der Einrichtungen herbeizuführen 2. Da mit diesen 
Funktionen Hoheitsrechte des Reiches nicht verbunden sind, so würde 
es auch ohne verfassungsmäßige und gesetzliche Ermächtigung in 
der Lage sein, sie auszuüben. Die ausdrückliche Erwähnung in 
der Reichsverfassung hat nicht die Bedeutung, bestimmte Rechte 
der Reichsregierung zu begründen, sondern nur die Bedeutung, ihr 
eine Direktive für politisches Handeln zu geben. Die vermittelnden 
Befugnisse des Reiches erstrecken sich auf: 

a) die Herbeiführung übereinstimmender Betriebseinrichtungen 28, 
b) die Einführung gleicher Bahnpolizeireglements 2°, 
c) die Einführung übereinstimmender Betriebsreglements, d. h. 

einer übereinstimmenden Festsetzung der Transportbedingungen ®°, 
d) die Herbeiführung einer möglichst weitgehenden Gleichmäßig- 

keit und Herabsetzung der Tarife®!. 

23 R.Verf. Art. 46. 
2* Laband® 8, 104. 
» A, A.: Hacnel 1, 638°, der auch hier den Grundsatz geltend macht, 

daß das Reich seine Verwaltungskompetenz im Wege der einfachen Gesetz- 
gebung nicht erweitern dürfe. Vgl. dazu Zorn 2, 299%, 

‚2* Die Gesetzgebung des Reiches auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens 
erleidet demnach Bayern gegenüber eine dreifache Beschränkung; 'ndem: 
l. durch dieselbe eine Vermehrung der dem Reiche zustehenden Verwaltungs- 
befugnisse nicht angeordnet werden kann, 2. die von derselben festgestellten 
Normen über Konstruktion und Ausrüstung der Eisenbahnen sich nur auf die 
für die Landesverteidigung wichtigen Bahnen erstrecken dürfen, 3. auch der- 
urtige Normen für Bayern nur zulässig sind, wenn sie gleichzeitig im übrigen 
Deutschland eingeführt werden. Laband* 8, 104. 

27 Vgl. auch Laband* 8, 117; Zorn 2, 3038, 
28 R.Verf. Art. 48. 
2° R.Verf. Art. 49, 
#0 R.Verf. Art. 45. Vgl. Laband* 8, 124. 
2ı R.Verf. Art. 45. 
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Auch die vermittelnden Funktionen finden nach den Bestimmungen 
der Reichsverfassung auf Bayern keine Anwendung. Da sie einer 
verfassungsmäßigen Festsetzung überhaupt nicht bedurften, so hat 
diese Vorschrift keinerlei praktische Bedeutung. Die Reichsregierung 
ist nicht gehindert, im Wege der Verständigung mit der bayrischen 
Regierung die Ausdehnung der für das übrige Reich bestehenden 
gleichartigen Einrichtungen auf Bayern herbeizuführen, 

Die dem Reiche zustehenden Verfügungs- und Aufsichtsbefugnisse 
und die vermittelnden Funktionen sind in der Reichsverfassung nicht 
voneinander geschieden. Auch die spätere Praxis hat sie nicht aus- 
einandergehalten, Dies zeigt sich namentlich bei den seitens des 
Bundesrats für die deutschen Eisenbahnen erlassenen Anordnungen. 
Diese Anordnungen bestanden ursprünglich in dem Betriebsreglement 
und dem BahNpolizeireglement für die Eisenbahnen Deutschlands. 
Allmählich kaMen noch andere Vorschriften hinzu. Im Jahre 1892 
ist eine vollständige Neuordnung eingetreten. Am 1. Januar 1893 
trat an die Stelle des früheren Betriebsreglements die Verkehrs- 
ordnung für die Eisenbahnen Deutschlands vom 15. Novemher 1892, 
erlassen vom Bundesrat auf Grund des Artikels 45 der Reichs- 
verfassung ®?, ‚Im Jahre 1899 wurde an deren Stelle eine Eisenbahn- 
VerkehrsordntUg erlassen, und seit 1. April 1909 gilt die Eisenbahn- 
verkehrsordnuf& vom 23. Dezember 1908 ®%, 

Neben def Eisenbahn-Verkehrsordnung bestehen noch polizei- 
liche Anordnuflßen, die Vorschriften über den Bau der Eisenbahnen, 
über ihre Aus’üstung mit Betriebsmitteln, über die Handhabung des 
Betriebes und über das Verhalten des Publikums gegenüber den 
Eisenbahnen Nthalten %. 
  

82 Die EisCRbahnverkehrsordnung ist eine Rechtsverordnung. — 
Laband, ReichNtaatsrecht® $ 27 8.258°: Durch das neue H.G.B. ist die Verkehrs- 
ordnung zur ReChtsnorm erhoben worden, sie soll ein Gesetz im materiellen 
Sinne sein, welcH®y teils dem H.G.B. voraus eht, soweit das H.G.B. selbst auf 
Vorschriften def, .O. verweist, teils das H.G.B. ergänzt, und zwar wird den Vor- 
schriften der vo ie Kraft des zwingenden Rechts beigelegt. A.G.B. 8 471. — 
Über die bestri®, “he Frage der Zuständigkeit des Bundesrates zum Erlaß der 
„erkehrsordnup N Laband‘ 3, 122; Bäseler, Die rechtliche Natur der 
isenbahnverke’, Sordnun . 

83 Bek., beo: die Eisenbahn -Verkehrsordnung (E.V.O.) vom 23. Dezember 
1908 (R.G.Bl. 19 a 8. 98). Sie trat an die Stelle der E.V.O. vom 26. Okt. 1899 
und gilt auf al ‚ dem öffentlichen Verkehre dienenden Haupt- und Neben- 
eisenbahnen De’tschlands. Für den internationalen Verkehr dient sie nur 
soweit, als er FCht durch besondere Bestimmungen geregelt ist (E.V.O. $ 1). 
In Bayern trat Ne inhaltlich gleiche Verkehrsordnung in Kraft. — Für den 
internationalen ' &tkehr kommt außerdem in Betracht das Internationale Über- 
einkommen übe? en Eisenbabn-Frachtverkehr vom 14 Oktober 1890 (R.G.Bl. 
1892 S. 798) mi®gıtn Änderungen und Ergänzungen in der Zusatzvereinbarun 
vom 16. Juli 19,, und in den Zusatzübereinkommen vom 16. Juni 1898 un 
vom 19. Dezem®“\ 1906 zwischen Bel ien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Hallen, Luzemigug, den Niederlen en, Österreich und Ungarn, Rumänien, 

ußland, Schw; 2ü und der Schweiz. 
s4 Laban a 3, 113°. — Eisenbahnbau- und Betriebsordnung (B.O.) vom 

4. Nov. 1904 (BrBl. S. 387) findet auf Haupt. und Nebenbahnen An- 
wendung, sie ff} am 1. Mat 1905 an die Stelle der Normen für den Bau und 
die Ausrüstung N Haupteisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892 und der 
zu diesen Ordnv” tn ergangenen Nachträge. Die Betriebsordnung enthält neben
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II. Die Anlage von Eisenbahnen zu eigenem Gebrauch® auf 
dem Grund und Boden des Unternehmers ist Ausfluß des Eigentums 
und daher nur den gewöhnlichen baupolizeilichen Beschränkungen 
unterworfen. Dagegen kann die Anlage solcher Eisenbahnen, die 
für den öffentlichen Verkehr bestimnt sind, nur durch den 
Staat oder auf Grund einer staatlichen Konzession erfolgen®®, 

Die Anlage oder Konzessionierung derartiger Eisenbahnen kann 
vom Reiche oder von einem Einzelstaate ausgehen. Letzteres 
ist die Regel. Die Anlegung von Staatsbahnen erfolgt auf An- 
ordnung der Regierung, nachdem die dazu erforderlichen Mittel 
durch Vereinbarung mit dem Landtage zur Verfügung gestellt sind. 
Auch die Konzessionierung von Privatbahnen ist in den Einzelstaaten 
Sache der Verwaltung regelmäßig des Landesherrn. Nach der Reichs- 
verfassung kann die Anlage oder Konzessionierung von Eisenbahnen 
durch das Reich unbeschadet der Landeshoheitsrechte?? auch gegen 
den Widerspruch der Bundesglieder, deren Gebiet die Eisenbahnen 
durchschneiden, erfolgen, wenn sie im Interesse der Verteidigung 
Deutschlands oder im Interesse des gemeinsamen Verkehrs für not- 
wendig erachtet werden ®, 

Die Erteilung der Konzession ist eine Verwaltungshand- 
lung, auch wenn sie sich in den Formen der Gesetzgebung bewegt. 
Sie hat nicht nur den Charakter einer polizeilichen Erlaubniserteilung, 
sondern zugleich den eines rechtsbegründenden Verwaltungsaktes 8°, 
Sie gibt dem Unternehmer das Recht zur Herstellung der Eisenbahn, 
namentlich zur Anwendung des dazu unerläßlichen Enteignungs- 
rechtes, die Befugnis zum gewerbsmäßigen Betrieb und begründet 
für ihn alle die Rechte und Verbindlichkeiten, die gesetzlich mit 
dem Betriebe von Eisenbahnen verbunden sind. Die Herstellun 
einer Eisenbahn ohne Konzession ist schon deshalb nicht möglich, 
weil es ohne eine solche an dem dazu erforderlichen Enteignungs- 
rechte gebricht; der Staat würde auch berechtigt sein, den Betrieb 
einer ohne seine Einwilligung hergestellten Eisenbahn zwangsweise 
zu hindern. Der Erteilung der Konzession geht eine sog. Vor- 
  

den den Hauptinhalt bildenden Vorschriften über die Handhabung des Betriebs 
auch Bestimmungen über Bau und Ausrüstung der Bahnanlagen und der Fahr- 
zeuge, die für alle Hauptbahnen und Fahrzeuge ohne Rücksicht auf die Zeit 
ihrer Entstehung oder Beschaffung gelten. — Bestimmungen über die Befähigung 
von Eisenbahn-Betriebs- und Polizeibeamten vom 8. März 1906 (R.G.B1.S. 391). — 
Eisenbahn-Signalordnung vom 24. Juni 1907 (R.G.Bl. 8. 377) trat am 1. August 1907 
an die Stelle der Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892 
und des dazu ergangenen Nachtrags vom 23. Mai 1898. Sie gilt für Haupt- 
und Nebenbahnen. Ihre Signale müssen auf jeder Bahn mindestens in 
dem Umfang angewendet werden, den die Eisenbabnbau- und Betriebsordnung 
vorschreibt. 
‚. » Vgl. Anm. 12 (Privatanschlußbahnen) — Mayer 2, 300: Zufuhr- 

linien für einzelne Rergwerke, Hütten, Fabriken (Schleppbahnen), Eisenbahnen 
innerhalb eines Landgutes, Fabrikwesens oder zwischen solchen (Betriebs. 
balınen), nur für die Zwecke dieser Unternehmungen bestimmt, 

°° Vgl. oben $ 11. — Über Eisenbahnkonzessionen: Fritsch, W.2 1, 661; 
Fleiner 8. 305. 

27 Laband# 8, 108. 
28 R.Verf. Art. 41. 
» Mayer 2, 806°.
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konzession (in Bayern Projektierungskonzession genannt) voraus; 
diese gewährt dem Unternehmer die Befugnis, die zur Feststellung des 
Unternehmens erforderlichen Vorarbeiten zu veranstalten, zu diesem 
Zweck fremde Grundstücke zu betreten und daselbst die erforder- 
lichen Handlungen gegen Entschädigung des Eigentümers und 
sonstiger Berechtigter vorzunehmen*. Die definitive Kon- 
zession zerfällt in die Gestattung des Unternehmens überhaupt 
und die spezielle Feststellung der Bahnlinie*!. Wenn Neben- oder 
Kleinbahnen mit Benutzung öffentlicher Wege hergestellt werden, so 
ist die Genehmigung des Unterhaltungspflichtigen oder eine besondere 
Konzession erforderlich; der Eisenbahnunternehmer kann verpflichtet 
werden, für die Benutzung der öffentlichen Wege eine besondere 
Entschädigung zu leisten **. Die Konzession erlischt oder darf zurück- 
genommen werden: 1. bei Erteilung auf Zeit, wenn mit Ablauf der 
Zeit der Bau der Eisenbahn nicht begonnen ist, 2. bei Nichteinhaltung 
der für die Vollendung der Bahn festgesetzten Fristen, 3. bei Ver- 
letzung der allgemeinen und besonderen Bedingungen, Dem Staat 
bleibt vorbehalten, nach Ablauf einer bestimmten Zeit das Eigentum 
an der Bahn gegen Zahlung des Wertes an die Gesellschaft zu er- 
werben #%, 

Die Eisenbahnen sind verpflichtet, sich den Anschluß anderer 
Bahnen auf deren Kosten gefallen zu lassen“. Die landesgesetz- 
lichen Bestimmungen, die bestehenden Eisenbahnunternehmungen ein 
Widerspruchsrecht gegen die Anlegung von Parallel- oder Kon- 
kurrenzbahnen einräumten*‘, sind durch die Reichsverfassung 
aufgehoben worden. Diese Auffassung hat jedoch erworbene Rechte, 
d. h. solche Widerspruchsrechte, die auf speziellen Rechtstiteln (Ver- 
trag, Privileg) beruhen, nicht berührt*’. Es dürfen aber derartige 
Widerspruchsrechte in künftig zu erteilenden Konzessionen nicht 
weiter verliehen werden #. 

Die Eisenbahnen sind nicht nur private Gewerbsunternehmungen, 
sondern haben, auch wenn sie von Privatgesellschaften betrieben 
werden, den Charakter öffentlicher Verkehrsanstalten, die 
unter Anwendung von staatlichen Hoheitsrechten hergestellt werden 
und für die Orte, die sie miteinander verbinden, ein tatsächliches 
Verkehrsmonopol besitzen. Deshalb sind ihnen im Interesse des 

4° Preuß. G. über Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 18748 5.— 
Über die Vorarbeiten technischer und wirtschaftlicher Natur vgl. Fritsch, 
H.d.St.2 8, 820. 

4 Preuß. E.G. 88 1, 4. 
42 Preuß. KIBG. 5 6, 7. 
#2 Preuß. E.G. 88 21, 47. KlLB.G. 85 232. 

#4 Preuß. E.G. 8 42. Kl.B.G. 88 30-38. — Fleiner S. 306. 
# Preuß. E.G. 8 45. KI.B.G. 85 28, 29. R.Verf. Art. 41. 
46 So Preuß. E.G. 8 44, wonach die Anlage einer zweiten Eisenbahn, die 

neben der ersten in gleicher Richtung auf dieselben Orte fortlaufen würde, 
durch andere Unternehmer binnen eines Zeitraumes von dreißig Jahren nach 
Eröffnung der Bahn nicht zugelassen werden soll. , 

# A. A.: Loening S. 621°; Eger, Seydel, Kommentar S. 272, die zu 
den erworbenen Rechten auch die auf Gesetz beruhenden rechnen. Über- 
einstimmend: Laband*# 3, 1092; H. Schulze 2, 204. 

4 R.Verf. Art. 41. 

Meyer-Doochow, Doutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. 23
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Publikums bestimmte Verpflichtungen auferlegt worden. Diese 
Verpflichtungen, die für Staatsbahnen und für Privatbahnen bestehen, 
sind: 1. die Pflicht, Einrichtungen für die nötige Sicherheit für 
dieBeförderung von Personen und Gütern zu treffen. Die 
Verbindlichkeit erstreckt sich zunächst auf die Herstellung und Er- 
haltung des notwendigen baulichen Zustandes *%; es darf daher eine 
Bahn dem Verkehr nicht eher übergeben werden, bis von der 
Regierung nach vorgängiger Revision die Genehmigung dazu erteilt 
worden ist5°, Außerdem hat die Bahn für eine entsprechende Be- 
schaffenheit des Betriebsmaterials und Einrichtung des Betriebes 
Sorge zu tragen5!, Für die Erfüllung dieser Verpflichtungen haben 
die Regierungen der Einzelstaaten bei ihren eigenen Bahnen und 
bei den in ihren Gebieten belegenen Privatbahnen Sorge zu tragen. 
Soweit die Beschaffenheit des Baues und des Betriebsmaterials in 
Betracht kommt, treten konkurrierend die Aufsichtsbefugnisse der 
Reichsgewalt ein. 2. Die Pflicht zur Beförderung von Per- 
sonen und Gütern, sofern nicht besondere Hindernisse oder 
Verweigerungsgründe entgegenstehen 5”, Auch für die Erfüllung 
dieser Verpflichtung haben die staatlichen Verwaltungs- oder Auf- 
sichtsbekörden Sorge zu tragen; sie kann aber auch durch die die 
Beförderung beanspruchenden Privaten gerichtlich erzwungen werden. 
3. Die Pflicht zu einer, den Bedürfnissen des Verkehrs 
entsprechenden Organisation ihres Betriebes, nament- 
lich zur Einrichtung der für den durchgehenden Verkehr und zur 
Herstellung ineinandergreifender Fahrpläne nötigen -Personenzüge 
mit entsprechender Fahrgeschwindigkeit, der zur Bewältigung des 
Güterverkehrs nötigen Güterzüge, sowie einer direkten Expedition 
im Personen- und Güterverkehr unter Gestattung des Übergangs der 
Transportmittel von einer Bahn auf die andere®®, Die Sorge für 
die Erfüllung dieser Verpflichtungen steht den staatlichen Verwaltungs- 
und Aufsichtsbehörden und in Konkurrenz mit diesen den Organen 
des Reiches zu, 
‚ Die Übernahme des Transportes durch eine Eisenbahn 
ist ein privatrechtlicher Vertrag, durch welchen die Eisenbahn sich 
zur Beförderung einer Person oder eines Gutes, der andere Kon- 
trahent zur Zahlung einer Geldsumme verpflichtet. Die Modalitäten 
dieses Vertrages werden nicht durch Vereinbarung im einzelnen 
Falle festgesetzt, sondern beruhen auf den Bestimmungen der Ver- 
kehrsordnung und des internationalen Übereinkommens über den 
Eisenbahnfrachtverkehr, nach deren Maßgabe die Beförderung statt- 
findet. Der Willkür der Kontrahenten sind außerdem durch die Vor- 
schriften des Handelsgesetzbuches gesetzliche Schranken gezogen. Die 
Höhe der für den Transport zu zahlenden Geldsummen richtet sich 
nach den Tarifen der Bahnen. Die Tarife für den Lokalverkehr 
werden durch die betreffende Bahnverwaltung festgesetzt, die für den 
  

+ R.Verf. Art. 43. B.O. 88 6—26. Bahnanlagen. 
» Er eo 22, G. { Ho enzollern 5 9. & Bo. 19. 

«UV, — e anrze . Vo —7 o b t 1 b. 

62 HER & 453; E.V.O. s » er 
68 R.Verf. Art. 44.
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durchgehenden Verkehr beruhen auf Vereinbarung unter den be- 
teiligten Verwaltungen. Für die jetzige Gestaltung der Gütertarife 
sind die Bestimmungen maßgebend, die auf der Generalkonferenz 
der deutschen Eisenbahnverwaltungen im Februar 1877 in Berlin 
festgestellt wurden. Auf die Tarife der Privatbahnen ist den staat- 
lichen Aufsichtsbehörden eine Einwirkung eingeräumt, die wesentlich 
durch die Bestimmungen der Konzessionsurkunden geregelt wird. 
Dem Reiche steht die Kontrolle über das Tarifwesen zu®*., Diese 
Kontrolle schließt lediglich die Befugnis in sich, von den Tarifen 
Kenntnis zu nehmen und die Einhaltung der auf sie bezüglichen 
gesetzlichen und konzessionsmäßigen Vorschriften zu überwachen ?®, 
Das Reich soll darauf hinwirken, daß eine möglichst weitgehende 
Gleichmäßigkeit und Herabsetzung der Tarife erzielt, insbesondere 
daß bei größeren Entfernungen für den Transport von Kohlen, 
Koaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheisen, Düngungsmitteln ein 
dem Bedürfnisse der Landwirtschaft und Industrie entsprechender 
ermäßigter Tarif und zwar zunächst tunlichst der Einpfennig-Tarif 
eingeführt werde°®, Zur Herbeiführung dieses Resultates sind der 
Reichsregierung keinerlei obrigkeitliche Befugnisse eingeräumt; sie 
ist auf die Herbeiführung einer Verständigung mit den Eisenbahn- 
verwaltungen angewiesen. Nur in einer Beziehung steht dem Reiche 
eine direkte Einwirkung auf das Tarifwesen zu. Bei eintretenden 
Notständen, insbesondere bei ungewöhnlicher Teuerung der Lebens- 
verhältnisse hat der Kaiser das Recht, einen auf Vorschlag des 
Bundesratsausschusses für Eisenbahnen, Post und Telegraphen fest- 
zustellenden niedrigen Spezialtarif für den Transport von Getreide, 
Mehl, Hülsenfrüchten und Kartoffeln einzuführen, der aber nicht 
unter den niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte 
geltenden Satz herabgehen darf. 

Im Interesse des Eisenbahnbetriebes sind dem Publikum Be- 
schränkungen und Verpflichtungen auferlegt; sie stellen die Voraus- 
setzungen fest, unter denen das Betreten der Bahn gestattet ist, und 
regeln das Verhalten der die Bahn benutzenden Personen®’. Ihre 

Übertretung ist mit Geldstrafe bis zu 100 Mark bedroht®®, Die 

Ausübung der Bahnpolizei°?, der Durchführung der Maßregeln 

zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Betriebes, zur Beförderung 

der Personen und Frachten ist Sache der Eisenbahnverwaltungen ; 

54 R.Verf. Art. 45. i 
6 Vel. die Äußerungen des Bundeskommissars Delbrück und des Abg. 

Michaelis in der Reichstagssitzung vom 1. April 1867 !(Sten. Ber. 8. 507); 
Perrot, Die Kontrolle des Reichs über das Eisenbahntarifwesen, Annalen 1874, 

S.1087; Laband* 8, 117; Haenel 1, 609. . . 
8 R,Verf. Art. 45. Schlußprotokoll zum Vertr. mit Württemberg vom 

25. November 1870 Nr. 2. . 
57 Dies sind die allgemeinen Bestimmungen für das Publikum B.O,. $ 77; 

die Bestimmungen über das Betreten der Bahnanlagen B.O. 8 78; Überschreiten 

der Bahn B.O. E79; Verhalten der Reisenden B.O.$ 81; Bahnbeschädigung und 
Betriebsstörungen B.O. 8 80. , . 

68 BO. 8, wenn nicht nach allgemeinen Strafbestimmungen eine höhere 
Strafe verwirkt ist. . , , 

89 Fritsch (Gleim), Art. Eisenbahnpolizei; Fleiner 8. 290%. 
23*
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sie erfolgt durch die Beamten, welche den Charakter von Bahnpolizei- 
beamten besitzen‘‘. Diese haben das Recht, jeden vorläufig fest- 
zunehmen, der auf Übertretung der bahnpolizeilichen Vorschriften 
betroffen oder unmittelbar nachher verfolgt wird, wenn er der 
Flucht verdächtig ist oder sich über seine Person nicht auszuweisen 
vermag ®!, 

If. Die Eisenbahnbehörden sind Eisenbahnver- 
waltungsbehörden, denen die Leitung des Eisenbahnbetriebes 
obliegt, und Eisenbahnaufsichtsbehörden, denen die Hand- 
habung der Aufsichtsbefugnisse über die Eisenbahnen zusteht. 
. Die Verwaltung der Privatbahnen erfolgt durch die Organe 
der Aktiengesellschaften. 

An der Spitze der Verwaltung der Staatsbahnen steht 
das betreffende Ressortninisterium ®, Ihm sind je nach den Verhält- 
nissen des fraglichen Staates eine oder mehrere Eisenbahndirektionen 
untergeordnet. Unter diesen fungieren da, wo ein Bedürfnis dazu 
  

°° Dies sind außer den Eisenbahnbetriebsbeamten (vgl. die Aufzählung in 
B.O. & 45): Pförtner, Bahnsteigschatfner und Wächter (B.O. $ 74). 

eı B.O. 8 75; die sonstigen Polizeibeamten sind verpflichtet, die Bahn- 
polizeibeamten auf Ersuchen bei Handhabung der Bahnpolizei zu unterstützen 
und umgekehrt. B.O. $ 76. . . 

63 Preußen: Ministerium der öffentlichen Arbeiten (A.E. vom 7. Aug. 1878 
und G. vom 13. März 1879; A.E. vom 17. Febr. 1890; G. vom 26. März 1890). 
Abteilung für das Eisenbahnwesen. A E. vom 15. Dez. 1894, betr. Neugestaltung 
der Eisenbahnbehörden. A.E., betr. Abänderung und Ergänzungen der Ver- 
weltungsordnung für die Staatseisenbahnen und Errichtung des Eisenbahn- 
Zentralamtes, vom 25. März 1907. Das Zentralamt hat mit den den Provinzial- 
behörden zugewiesenen Rechten und Pflichten nach Bestimmung des Ministers 
Geschäfte zu bearbeiten, deren einheitliche Regelung für alle oder mehrere 
Eisenbahndirektionsbezirke geboten ist, untergeordnet die königl. Eisenbahn- 
direktionen, deren Organisation auf einer Reilie van königl. Erlassen beruht, 
unter ihnen Betriebsämter. Bayern: Staatsministerium für Verkehrsangelegen- 
heiten, errichtet durch V. vom 14. Dez. 1903; ihm untergeordnet die Eisenbahn- 
direktionen. Über die Errichtung dieses Ministeriums und die damit ver- 
bundenen Veränderungen der Verwaltungsorganisution vgl. Graßmann, Jahrb, 
d. öfl. R. 2, 89; Sachsen: Die Generaldirektion der Königl. Sächs. Staats- 
eisenbahnen untersteht dem Finanzministerium. Württemberg: Verkehrs- 
abteilung im Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten, ihr untergeordnet 
die Generaldirektion der Staatseisenbahnen und der Bodenseedampfschittahrt 
(V. vom 20. März 18x1 und Bek. vom 16. Juni 1903). Baden: Eisenbahn- 
abteilung des Finanzministeriums, ihr untergeordnet die Generaldirektion der 
Staatseisenbahnen. Hessen: G., betr. den Erwerb des Hessischen Ludwigs- 
Eisenbahnunternehmens für den preußischen und hessischen Staat, sowie Bildung 
einer Eisenbahn-Betriebs- nnd Finanzgemeinschaft. zwischen Preußen und Hessen, 
vom 16. Dez. 1896. Das Unternehmen der Hessischen Ludwigs- Eisenbahn- 
gesellschaft wurde käuflich erworben und zunächst für gemeinsame Rechnung 
verwaltet, dann der gesamte preußische und hessische Staatseisenbahnbesitz zu 
einer Betriebs- und Finanzgemeinschaft vereinigt. — Staatsvertrag zwischen 
Preußen und Hessen über die gemeinschaftliche Verwaltung des beiderseitigen 
Eisenbahnbesitzes vom 23 Juni 1396 und Staatsvertrag zwischen Preußen, 
Baden und Hessen über die Vereinfachung der Verwaltung der Main-Neckar- 
bahn vom 14. Dez. 1901. Die Direktion der Main-Neckarbahn in Darmstadt 
ist 1902 aufgehoben und der Kgl. Preußischen und der Großh. Eisenbalın- 
direktion in Mainz unterstellt. Baden ist in dieser Direktion durch ein Mit- 
glied vertreten, Hessen besetzt im preußischen Ministerium die etatymäßige 
telle eines vortragenden Rats. Vgl. van Calker, Hess. Staatsrecht S. 254.
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vorhanden ist, besondere Betriebsämter. Den Regierungsbehörden 
stehen oft beratende Kollegien (Kisenbahnräte) zur Seite, deren Mit- 
glieder teils von wirtschaftlichen Interessenvertretungen gewählt, teils 
von staatlichen Verwaltungsorganen ernannt werden ®®, 

Für die Verwaltung der Reichsbahnen besteht ein be- 
sonderes Reichsamt, dem die kaiserliche Generaldirektion der 
Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen mit dem Sitz in Straßburg unter- 
geordnet ist *%. 

Die Aufsichtsbehörden sind teils Staats- teils Reichs- 
behörden., 

Eine Aufsicht durch die Einzelstaaten findet nur bei Privat- 
bahnen statt. Zu ihrer Ausübung sind bei den einzelnen Eisenbahnen 
Kommissare bestellt; als höchste Instanz fungiert das Ministerium 
dem die Verwaltung der Staatsbahnen zusteht. 

Die Aufsichtsbefugnisse des Reiches erstrecken sich auf alle 
Eisenbahnen, die Privat-, Staats- und Reichsbahnen. Die zu ihrer 
Ausübung berufenen Behörden sind der Reichskanzler und das 
ihm untergeordnete Reichseisenbahnamt®, nach Bedürfnis 
können auch vom Kaiser Reichseisenbahnkommissare bestellt werden“®, 
Durch die Errichtung des Reichseisenbahnamtes sind dem Reiche 
neue Befugnisse auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens nicht bei- 
gelegt worden, ebensowenig sind dadurch die Kompetenzen der 
übrigen Reichsorgane, insbesondere das dem Bundesrat zustehende 
Verordnungsrecht berührt worden. Die Tätigkeit des Reichseisenbahn- 
amtes beschränkt sich daher auf die Ausübung der Aufsichtsbefug- 
nisse, welche dem Reiche durch die Reichsverfassung beigelegt und 
nicht einem anderen Organe ausdrücklich übertragen sind ®’. Die Ver- 
fügungen des Reichseisenbahnamtes sind gegenüber Privatbahnen 
durch Vermittlung der betreffenden Landesregierung, gegenüber 
Staatsbahnen in reichsverfassungsmäßigem Wege, nötigenfalls durch 
Exekution, gegenüber den Reichsbahnen durch den Reichskanzler 
zu vollstrecken®. Gegen eine vom Reichseisenbahnamte verfügte 
Maßregel kann auf Grund der Behauptung, daß sie in den Gesetzen 
und rechtsgültigen Vorschriften nicht begründet sei, Gegenvorstellung 
erhoben werden. Über diese entscheidet das durch Zuziehung von 
richterlichen Beamten zu verstärkende Reichseisenbahnamt selbständig 
und unter eigener Verantwortlichkeit, d. h, ohne Einfluß des Reichs- 

63 v,. der Leyen, Eisenbahn-Beiräte. W.* 1, 673. 
64 Die Generaldirektion verwaltet außer den dem Deutschen Reiche ge- 

hörigen Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen auch die von dem Reiche im Groß- 
herzogtum Luxemburg und in der Schweiz gepachteten Bahnstrecken, Vgl. 
Handbuch für das Deutsche Reich 1913 S. 610. 

66 R.G., betr. die Errichtung eines Reichseisenbahnamtes vom 27. Juni 1873. 
Der Leitung des Reichsamts untersteht die Verwaltung und der Betrieb der 
dem Deutschen Reiche gehörigen, sowie der sonst in die Verwaltung des 
Reiches übergegangenen isenbahnen. Vgl. Handb. f. d. Deutsche Reich 1913 

. 610. 
. I R.G, vom 27. Juni 1873 88 1 und 2, — Ernennungen sind bisher nicht 

erfolgt. 
RC. vom 27. Juni 1873 8 4. 

e8 R.G. vom 27. Juni 1873 5 d.
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kanzlers in kollegialer Beschlußfassung *°. In Ausübung dieser Tätig- 
keit versieht das Reichseisenbahnamt die Funktionen eines Ver- 
waltungsgerichtshofes, 

X. Post und Telegraphie'. 

Einleitung. 

8 75. 
Post und Telegraphie sind öffentliche Verkehrs- 

anstalten?, Die Telephonie gehört zur Telegraphie. Bei der 
Telegraphie ist die Beförderung von Nachrichten der einzige 
Zweck, bei der Post der Hauptzweck, letztere kann außerdem 
auch die Beförderung von Personen und Gütern, die Vermittelung 
von Geldzahlungen, die Einziehung von Geldforderungen, die Ver- 
mittelung des Bezuges von periodisch erscheinenden Druckschriften 
und anderes mehr zum Gegenstande ihrer Tätigkeit machen. Auch 
in bezug auf die Beförderung der Nachrichten ist die Stellung beider 
Verkehrsanstalten zu den beteiligten Personen, dem Absender und 
dem Adressaten, eine verschiedene Die Post besorgt nur den 
Transport der schriftlichen oder mechanisch vervielfältigten Mitteilung 
von dem Absender an den Adressaten, ohne ihrerseits von dem In- 
halt Kenntnis zu nehmen. Die Telegraphenverwaltung dagegen 
empfängt den Inhalt der Mitteilung von dem Absender und über- 
mittelt diesen an den Adressaten. Die Post befördert Sachen, der 
Telegraph Worte und Sätze, 

Bei der Post und beim Telegraphen handelt es sich nicht um 
die Ausübung staatlicher Hoheitsrechte. Beide Verkehrs- 
anstalten stehen dem Publikum zur Benutzung offen, aber es besteht 
keinerlei Verpflichtung zu ihrer Benutzung. Da, wo die Post- und 
Telegraphenverwaltung mit dem Einzelnen in Berührung kommt, 
tritt sie ihm nicht als Obrigkeit, sondern als gleichberechtigte Kon- 
trahentin gegenüber. Die Regelung der Beziehungen zwischen beiden 
erfolgt im Wege des Vertrages. Der Betrieb der Post und des 
Telegraphen könnte ebensogut in den Händen von Privatpersonen 
und Privatgesellschaften, als in denen des Staates liegen, da jedoch 
  

°° R.G. vom 27. Juni 18738 5 Nr.4. Regulativ zur Ordnung des Geschäfts- 
Ban es bei dem durch Richter verstärkten Reichs-Eisenbahnamte vom 13, März 
876 (2.Bl. S. 197). Vgl. Laband?® 1, 428. 

ı Laband‘ 8, 40; Loening S. 596; Wolcke, Postrecht 1909; Eger- 
Gordan, Post-, Telegraphen- und Telephonrecht 1909; Fischer-König, Die 
deutsche Post- und Telegraphengesetzgebung® 1908; Dambach.v. Grimm, 
Das Postgesetz® 1901, Nachtr. 1904; Galli in Stengleins Nebenges. * 1909 S. 78; 
Aschenborn, Das Gesetz über das Postwesen 1908; Fischer-Aschenborn, 
Telegraphie und Telephonie, H.d.St.2.7, 1150; Art. Post, H.d.St.® 6, 1068: 
Sydow, Art. Post- und Telegraphenverwaltung, W.1 2, 297. — Archiv für Post 
und Telegraphie seit 1873. 

® Laband, Reichsstaatsrecht® S, 233: sie sind öffentliche Verwaltungs- 
zweige, die nach Grundsätzen des öffentlichen Rechts zu beurteilen sind. — 
R.Ziv, 78, 270.
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die regelmäßige und sichere Unterhaltung des Nachrichtenverkehrs 
eine strenge Zentralisation erfordert, und diese am besten durch den 
Staat verwirklicht wird, so hat das praktische Bedürfnis dahin ge- 
führt, Post und Telegraphen zu staatlichen Einrichtungen zu machen 3, 
  

8 Rechtsentwicklung: Im Laufe des Mittelalters entstanden 
die sich die Vermittelung des Nachrichtenverkehrs im Publikum zur Aufn 
stellten. Diese hängen mit den römischen Cursus publici nicht zusammen. Wo 
letztere sich in den germanischen Staaten erhalten hatten, waren sie allmählich 
in Verfall gekommen und schließlich völlig verschwunden. Die Anstalten für 
den Nachrichtenverkehr finden ihren Ursprung vielmehr in dem mittelalterlichen 
Botenwesen Die Landesherren sowie die zahlreichen weltlichen und geist- 
lichen Korporationen, Klöster, Städte, Zünfte und Universitäten unterhielten 
Boten, die dazu bestimmt waren, Briefe und Nachrichten an andere Orte zu 
überbringen. Ausgezeichnete Einrichtungen dieser Art hatte der deutsche Orden 
eschaffen. Ursprünglich nur für Zwecke der betreffenden Personen oder 
orporntionen bestellt, übernahmen die Boten allmählich auch die Besor ng 

von Briefschaften' für das Publikum. Dies war namentlich bei den Universitäts. 
boten der Fall. Außerdem wurden seitens der Städte vielfach sog. Metzger- 
osten eingerichtet; die Metzger, die mit Fuhrwerk versehen und durch ihr 

Gewerbe zu einem häufigeren Besuche der Umgegend veranlaßt waren, über- 
nahmen kraft einer Vereinbarung mit dem städtischen Rate die Unterhaltung 
des Briefverkehres zwischen Stadt und Umgebung im Interesse der städtischen 
Verwaltung und des Publikums. Hieraus entwickelten sich allmählich eigene 
städtische Botenanstalten. Gegen Ende des Mittelalters erfuhren die landes- 
herrlichen Boteneinrichtungen eine wesentliche Reorganisation. Nach dem 
Muster Ludwigs XI., der im Jahre 1464 die königliche Post in Frankreich be- 
ründet hatte, richteten auch die deutschen Landesherren regelmäßige Boten- 
urse ein, namentlich um die Verbindung zwischen entfernter liegenden Landes- 

teilen zu unterhalten. Derartige Einrichtungen wurden in den Besitzungen des 
kurbrandenburgischen, kursächsischen, braunschweig-lüneburgischen und habs- 
burg-österreichischen Hauses begründet. Indem diese Boten, die ihre Geschäfte 
zu Fuß, reitend oder fahrend besorgten, auch die Beförderung von Privat- 
ersonen und Privatkorrespondenz zu einem regelmäßigen Gegenstande ihrer 

Mätigkeit machten, eine aus dem mittelalterlichen Botenwesen die moderne 
Einrichtung der Post hervor. 

Seit 1500 hatte Franz von Taxis Postkurse in den niederländisch- 
burgundischen Besitzungen des habsburgischen Hauses eingerichtet. Im Jahre 
1516 wurden diese Posten wesentlich verstärkt und verbessert, eine regelmäßige 
Verbindung der Niederlande mit den habsburgischen Erblanden, mit Frankreich 
und Italien eingerichtet. Die Posten standen seit dieser Zeit auch dem Publikum 
zur Benutzung offen. Die Familie Taxis trat aber dadurch in nähere Beziehungen 
zum Kaiserhause und die verschiedenen Glieder derselben wurden mit der Ein- 
richtung der Posten in den verschiedenen Teilen der Österreichisch - spanischen 
Monarchie betraut. Im Jahre 1534 hatte Karl V. den Leonhard von Taxis zu 
seinem Postmeister ernannt und sein Amt war ihm von Ferdinand I. im Jahre 
1564 ausdrücklich bestätigt worden. Obgleich diese Ernennung sich augen- 
scheinlich zunächst nur auf die Niederlande beziehen sollte, wußte es Leonhard 
von Taxis doch durchzusetzen, daß er durch ein Patent Rudolphs U. im Jahre 
1595 als Gencralpostmeister im Reiche anerkannt wurde. in kaiserliches 
Mandat vom 6. November 1597 bezeichnete das Postwesen als kaiser- 
liches Regal. Dieses Regal wurde durch einen Lehnbrief vom 27. Juli 1615 
dem Freiherrn Lamoral von Taxis und dessen männlicher Deszendenz 
lchnsweise übertragen und durch einen Erlaß vom 27. Oktober 1621 die Be- 
lehnung auch auf die weibliche Linie ausgedehnt. Im Jahre 1686 wurde die 
Familie Thurn und Taxis in den Fürstenstand erhoben, im Jahre 1744 das 
Postlehn für ein Reichsthronlehn erklärt. . 

Auf Grund der von den Kaisern behaupteten Regalität des Postwesens 
nahm das Haus Taxis für sich das ausschließliche Recht der Errichtung 
von Posten im Reichsgebiete in Anspruch und forderte die Unterdrückung der 
Metzger- und der landesherrlichen Posten. Gegenüber ersteren war es, da sie
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den entwickelteren Verkehrsbedürfnissen nicht mehr genügten, verhältnismäßig 
leicht durchzudringen. Im Laufe des 17. Jahrhunderts sind sie vollständig ver- 
schwunden. Dagegen scheiterte die Durchführung des Taxisschen Postregals 
in vielen Territorien an dem Widerstande der Landesherren. Für die 
österreichischen Erblande hatte Kaiser Ferdinand I. die Errichtung einer eigenen 
Post schon bei der Bestätigung Leonhards von Taxis als Postmeister im Jalhıre 
1564 vorbehalten. Dem Versuche, die Taxisschen Posten in den kurbranden- 
burgischen Besitzungen einzuführen, setzte der Große Kurfürst erfolgreichen 
Widerstand entgegen. Auch in Kursachsen, Hessen, Braunschweig richteten 
die Landesherren eigene Posten ein. So erlangte das Taxissche Postregal nur 
im mittleren und südwestlichen Deutschland eine allgemeine Anerkennung, 
Durch die landesherrlichen Posten, namentlich durch die brandenburgisch- 
preußische Staatspost, wurden im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts die 
wesentlichsten Fortschritte im Postwesen begründet. Die Boten zu Fuß ver- 
schwanden vollständig, die Beförderung zu Pferd und zu Wagen wurde all- 
emeine Regel. Der bei der Verwaltung der Posten bisher maßgebende finanzielle 
esichtspunkt wurde von dem volkswirtschaftlichen verdrängt. Besondere 

Besetze regelten die Rechtsverhältnisse der Post und ihre Beziehungen zum 
ublikum. 

. Der Reichsdeputationshauptschluß von 1803 sicherte dem Fürsten 
von Thurn und Taxis die Erhaltung seiner Posten in der Ausdehnung und 
Ansübung zu, wie sie zur Zeit des Lüneviller Friedens bestanden. Diese Be- 
stimmung fand später durch die deutsche Bundesakte eine ausdrückliche 
Bestätigung. Infolgedessen bebielt das fürstliche Haus Thurn und Taxis 
auch während der Herrschaft des Deutschen Bundes in einem großen Teile 
der deutschen Staaten die Ausübung des Postregals, ja es erwarb es sogar 
vertragsmäßig in einzelnen Ländern, in denen. es bisher nicht im Besitze des- 
selben gewesen war. Die Anerkennung oder Übertragung der Postgerechtsame 
seitens der einzelnen Staaten erfolgte durch Belehnung, der Fürst von Thurn 
und Taxis verpflichtete sich zur Zahlung eines jährlichen Lehnskanons. In 
anderen Ländern erfolgte eine Abtretung der Thurn und Taxisschen Post- 
perechtsame an die Landesregierung gegen Gewährung einer entsprechenden 

ntschädigung. 
Die Organisation der Landespostverwaltungen erfuhr im Laufe des 19. Jahr- 

hunderts zugleich mit der Reorganisation der übrigen Staatsbehörden wesent- 
liche Umgestaltungen. Namentlich gilt dies von der preußischen Post. 
Die Verwaltung der Postangelegenheiten bildete seit Anfang des 19. Jahr- 
hunderts eine selbständige Abteilung des Ministeriums des Innern, an deren 
Spitze ein Generalpostmeister mit dem Charakter eines Staatsministers stand. 
Seit dem Jahre 1848 hörte die Selbständigkeit der Postverwaltung auf, dns 
Generalpostamt wurde ein Bestandteil des Handelsministeriums. In dem folgenden 
Jahre erfolgte die Errichtung besonderer Provinzialbehörden für die Verwaltung 
der Postangelegenheiten, der Oberpostdirektionen. 
„ In den letzten Zeiten des Deutschen Bundes besaßen die Staaten 
Österreich, Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Baden, Mecklen- 
burg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braunschweig, Hamburg, 
Lübeck und Bremen eigene Landespostverwaltungen. Österreich übte 
außerdem die Postverwaltung in Lichtenstein, Preußen in Anhalt, Wuldeck, 
den schwarzburgischen Unterherrschaften, den oldenburgischen Fürstentümern 
Birkenfeld und Lübeck und der sachsen-weimarischen Enklave Allstedt, Sachsen 
in dem Herzogtum Sachsen-Altenburg aus, Thurn und Taxissche Post 
bestand in den hohenzollernschen Landen, Kurhessen, Großherzogtum Hessen, 
Nassau, Frankfurt, Sachsen-Weimar mit Ausnahme der Enklave Allstedt, 
Sachsen-Meiningen, Sachsen-Koburg-Gotha, den beiden reußischen Fürsten- 
tümern, den schwarzburgischen Oberherrschaften, Lippe und Schaumburg-Lippe., 
In den Hansestädten bestanden neben den Landespostanstalten Thurn und 
Taxissche Postämter und Postämter anderer deutscher Staaten, in Hamburg und 
Lübeck außerdem dänische und in Hamburg ein schwedisches Postamt, 

Die Zersplitterung des deutschen Postwesens hatte mannigfache Übel. 
stände und Verkehrsbelästigungen zur Folge. Um diese zu beseitigen, traten die 
deutschen Postverwaltungen im Anfang der fünfziger Jahre zu einem deutschen
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1. Die Post- und Telegraphenverwaltung gehört zur Kompetenz 
das Deutschen Reiches. Dem Reiche steht die Gesetzgebung 
  

Postvereine zusammen, innerhalb dessen über eine gleichheitliche Regelung 
des Postbetriebes vertragsmäßige Vereinbarungen stattfanden. 

Das Telegraphenwesen hatte, so lange es lediglich optische Tele- 
:aphen gab, wesentlich nur den Zwecken der Regierung gedient, eine erheb- 

iche Bedeutung aber überhaupt nicht erlangt. Erst nach Erfindung der 
elektrischen Telegraphen wurde der Telegraph eine allgemeine Verkehrsanstalt. 
Die elektrischen 'Telegraphen erlangten in Deutschland seit den dreißiger Jahren 
des 19. Jahrhunderts Verbreitung. Soweit sie für Zwecke des allgemeinen Ver- 
kehrs bestimmt waren, wurden sie ausnahmslos von den Staatsregierungen an- 
gelegt. Die Sorge für den Telegraphenverkehr bildete demnach einen Gegen- 
stand der Landesverwaltung. In Preußen war die Leitung des Telegraphen- 
wesens einer dem Handelsministerium untergeordneten königlichen Telegraphen- 
direktion anvertraut. Als Provinzialbehörden fungierten ÖObertelegraphen- 
inspektionen. Zum Zweck der einheitlichen Regelung des deutschen Telegraphen- 
wesens begründeten die deutschen Staaten durch Vertrag vom 25. Fali 1850 
einen deutsch-österreichischen Telegraphenverein. 

Eine wesentliche Umgestaltung erhielt die deutsche Post- und Telegraphen- 
verwaltun infolge der Ereignisse der Jahre 1866 und 1867, sowie der Jahre 
1870 und 1871. Durch die Vergrößerung des preußischen Staates er- 
weiterte sich auch der Bereich der preußischen Post- und Telegraphenverwaltung. 
Das hannoversche und schleswig-holsteinsche Postwesen, sowie das Postwesen 
in den abgetretenen bayrischen Gebietsteilen wurde mit dem preußischen ver- 
einigt. Dasselbe geschah mit der Telegraphenverwaltung der neu erworbenen 
Landesteile. Der Fürst von Thurn und Taxis trat seine sämtlichen Post- 
gerechtsame und die für die Zwecke der Postverwaltung bestimmten Eigentums- 
objekte gegen eine Entschädigung von 3 Millionen Talern an Preußen ab. 
Durch die Verfassung des Norddeutschen Bundes wurde das Post- und 
Telegraphenwesen zu einem Gegenstande der Bundesgesetzgebung und Bundes- 
verwaltung erklärt. Die Postverwaltung des Norddeutschen Bundes erstreckte 
sich, kraft besonderer Bestimmungen, auch auf die Gebietsteile des Großherzog- 
tums Hessen, die dem Bunde nicht angehörten. Mit der Begründung des 
Deutschen Reiches und der Einverleibung Elsaß-Lothringens er- 
langte der Bereich der Bundesverwaltung einen noch weiteren Umfang. Doch 
wurde Bayern und Württemberg die Fortdauer einer eigenen Post- und 
Telegraphenverwaltung zugesichert (R.Verf. Art. 52, Die dänischen und 
schwedischen Postämter in den Hansestädten wurden durch völkerrechtliche Ver- 
träge beseitigt und an Stelle der bisher dort bestehenden Zersplitterung eine 
einheitliche Postverwaltung durchgeführt. 

Die Organisation desPost-und Telegraphenwesens im Bunde 
schloß sich an die bisherigen preußischen Einrichtungen an. Die obere Leitung 
wurde dem Generalpostamt und der Generaltelegraphendirektion 
des Norddeutschen Bundes, später des Deutschen Reiches übertragen, die Ab- 
teilungen des Bundes- bez, Reichskanzleramtes bildeten. Ersteren waren die 
Oberpostdirektionen, die Oberpostämter in den Hansestädten und die von diesen 
Behörden ressortierenden Postanstalten, letzterer die Obertelegrapheninspektionen, 
die fortan die Bezeichnung Telegraphendirektionen erhielten, nebst den von 
ihnen ressortierenden Telegraphenstationen untergeordnet. Sämtliche Post- und 
Telegraphenbehörden erhielten die Eigenschaft von Bundesbehörden. Vom 
1. Januar 1876 an wurde die Verwaltung des Post- und Telegraphenwesens vom 
Reichskanzleramte getrennt und beide Geschäftszweige miteinander ver- 
einigt. An ihre Spitze trat der Generalpostmeister, unter dessen Leitung 
die Angelegenheiten der Postverwaltung von dem Generalpostamte, die An- 
gelegenheiten der Telegraphenverwaltung von dem Generaltelegraphenamte be- 
arbeitet wurden. Die Oberpostdirektionen und Telegraphendirektionen wurden 
zu gemeinsamen Behörden unter der Bezeichnung Oberpostdirektionen vereinigt. 
Im Jahre 1880 hat die oberste Reichsbehörde für die Post- und Telegraphen- 
verwaltung, die noch durch eine dritte Abteilung vermehrt worden ist, die Be- 
zeichnung Reichspostamt, der Generalpostmeister den Titel Staatssekretär 
erhalten,
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und die Verwaltung der beiden Verkehrsanstalten zu. Die Ein- 
nahmen fließen in die Reichskasse?, Die Reichskompetenz ist jedoch 
Bayern und Württemberg gegenüber eingeschränkt worden (R.Verf. 
Art 52). Das Reich besitzt zwar auch für Bayern und Württemberg 
das Recht der Gesetzgebung, aber die Gesetzgebung hat sich auf 
die Regelung der Vorrechte der Post und Telegraphie®, die recht- 
lichen Verhältnisse beider Anstalten zum Publikum und die Fest- 
stellung der Gebühren (Portofreiheiten, Posttaxwesen, Gebühren für 
die telegraphische Korrespondenz) zu beschränken® Außerdem ist 
den betreffenden Staaten der Erlaß von reglementarischen und Tarif- 
bestimmungen für den internen Verkehr ausdrücklich vorbehalten 
worden. Verwaltungsbefugnisse stehen dem Reiche in Bayern und 
Württemberg nicht zu, beide Staaten haben ihre eigene Post- und 
Telegraphenverwaltung behalten. Nur im Kriege besitzt der Kaiser 
die obere Leitung der Telegraphenverwaltung in Württemberg, so- 
weit es für Kriegszwecke eingerichtet ist”. Die Beziehungen der 
bayrischen und württembergischen Post- und Telegraphenverwaltung 
zum Auslande werden durch das Reich geregelt. Nur für den eigenen 
unmittelbaren Verkehr mit ihren dem Reiche nicht angehörenden 
Nachbarstaaten :ist den beiden Staaten das Itecht völkerrechtlicher 
Vertragsschließung belassen worden. Beim Abschluß von Verträgen 
durch das Reich sind Vertreter der Landespostverwaltungen zu- 
zuziehen, sofern diese Verträge mit den an das betreffende Landes- 
postgebiet unmittelbar angrenzenden Nachbarstaaten abgeschlossen 
werden®. An den in die Reichskasse fließenden Einnahmen aus 
dem Pöst- und Telegraphenwesen haben Bayern und Württemberg 
keinen Anteil; sie zahlen dafür entsprechend höhere Matrikular- 
beiträge. 

II. Die Organisation derReichspostverwaltung. Die 
oberste Leitung der Post- und Telegraphenverwaltung steht dem 
Kaiser zu®. Als Organe der Zentralverwaltung fungieren der 
Reichskanzler und das Reichspostamt, an dessen Spitze ein 
Staatssekretär steht. Ihnen sind die Oberpostdirektionen als 
Provinzialbehörden der Post- und Telegraphenverwaltung unter- 
geordnet; bei diesen werden Postinspektoren und Telegrapheninspek- 
toren für die unmittelbare Aufsicht über den lokalen Betrieb an- 
gestellt. Die Geschäftsstellen für den lokalen Betrieb sind die Post- 
  

* R.Verf. Art. 4 Nr. 10, Art. 48, 49. 
6 Die besonderen Vorbehalte, die in dieser Beziehung in Nr. 3 des Schluß. 

protokolles vom 25. November 1870 gemacht sind, haben durch die spätere 
esetzgebung ihre Erledigung gefunden. 
. °® Kraft dieser Gesetzgebungsbefugnisse war das Reich berechtigt, in 

seinem ganzen Gebiete auch für Bayern und Württemberg und ohne daß die 
besondere Zustimmung dieser Staaten erfordert wurde, sowohl Postsparkassen 
einzurichten (A. A.: Seydel, Annalen 1885 S. 48) als die Tätigkeit der Post- 
behörden für die Zwecke der Arbeiterversicherung in Anspruch zu nehmen, 
(Übereinstimmend: Haenel 1, 41812. A. A.: Rosin, Recht der Arbeiter. 
versicherung 1, 62. Vgl. auch die Verhandlungen in der Reichstagssitzung vom 
1l. April 1839, Sten. Ber. Bd. III, S. 1508 ft. 

Militärkonvention vom 21.25. November 1870 Art. 11. 
o peblußprotokoll vom 23. November 1870 Nr. XI. 
® R.Verf. Art. 50.
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ämter und Postagenturen. Die Postämter haben den Charakter 
von Behörden; sie zerfallen in Postämter erster, zweiter und dritter 
Klasse; die Vorsteher der Amter erster Klasse heißen Postdirektoren, 
die zweiter Klasse Postmeister, die dritter Klasse Postverwalter. 
Postagenturen kommen nur an kleinen Orten vor; ihre Geschäfte 
werden nicht von Beamten, sondern von geeigneten Ortseinwohnern 
als Nebenbeschäftigung besorgt. Wo ein lokales Bedürfnis dazu vor- 
handen ist, können neben den Postämtern besondere Telegraphen- 
ämter errichtet werden. 

Die Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung 
sind Reichsbeamte. Die fürnennung der bei den Verwaltungsbehörden 
der Post und Telegraphie erforderlichen oberen Beamten (Direktoren, 
Räte usw.) und der Aufsichtsbeamten (Inspektoren) geht vom Kaiser 
aus. Die anderen bei den Verwaltungsbehörden fungierenden Be- 
amten, sowie alle für den lokalen und technischen Betrieb bestimmten, 
mithin bei den eigentlichen Betriebsstellen fungierenden Beamten, 
werden nach den Vorschriften der Reichsverfassung von den Landes- 
regierungen ernannt!%, Diese Bestimmungen sind jedoch durch be- 
sondere Verträge und durch die tatsächliche Verschmelzung der 
preußischen Post- und Telegraphenverwaltung mit der Reichsverwaltung 
wesentlich modifiziert worden. Danach steht im größten Teile des 
Reiches die Ernennung sämtlicher Post- und Telegraphenbeamten 
den Reichsorganen zu; nur in Sachsen, Baden, beiden Mecklenburg 
und Braunschweig bestehen noch Anstellungsrechte der Landes- 
regierungen !!. Die Bestimmungen über die Qualifikation der Be- 
amten werden vom Kaiser oder den höheren Reichsbehörden er- 
lassen !?, 

In Bayern und Württemberg besteht eine besondere Be- 
hördenorganisation. Die obere Leitung steht in Bayern dem Verkehrs- 
ministerium, in Württemberg der Verkehrsabteilung im Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten zu!®. Die Ernennung sämtlicher 
Beamten und der Erlaß der Bestimmungen über ihre Qualifikation 
steht den Landesregierungen zu. 

Ill. Die Rechtsverhältnisse der Post und Telegraphie sind 
gesetzlich und auf dem Verordnungswege geregelte Für 
die Abgrenzung von Gesetzgebung und Verordnungsrecht sind für 
die deutsche Reichspost- und Telegraphenverwaltung die Grundsätze 
maßgebend, die in der norddeutschen Post- und Telegraphenverwaltung 
galten, während die in der norddeutschen Verwaltung bestehende 
Abgrenzung sich wieder nach den früheren preußischen Vorschriften 
richtete !%, 
“— GC 

10 R.Verf. Art. 50. 
ıı Laband# 3, 49. 
12 R.Verf. Art. 50. Vgl. Laband* 3, 100. , 
ı® Für den inneren Postverkehr in Bayern gilt die Postordnung vom 

27. März 1900 mit Nachträgen (vgl. Seydel-Graßmann $. 308), in Württem- 
berg die Postordnung vom 21. Mai 1900 mit Nachträgen (vgl. Goez. Württ. 
Staater. S. 523). . 

14 Preuß. PostG. vom 5. Juni 1852. — Verf. des nordd. Bundes mit R.Verf. 
Art. 48. — Für die Post enthält nähere Bestimmungen das R.G. über das Post- 
wesen vom 28. Oktober 1871 8 50.
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A. Eine gesetzliche Regelung hat auf dem Gebiete des 
Postwesens schon längst in umfassendem Maße stattgefunden !®, 
während das Telegraphenwesen und in Verbindung damit das Fern- 
sprech- und Funkentelegraphenwesen erst später Gegenstand der 
Gesetzgebung geworden ist!®, 

Die Verordnungen betreffen den inneren Betrieb der 
betreffenden Verkehrsanstalten und deren Beziehungen 
zum Publikum. 

1. Die Verordnungen, welche den inneren Betrieb regeln, haben 
den Charakter von Instruktionen. Sie werden von den höheren Be- 
hörden erlassen und sind in irgendeiner Form zur Kenntnis der 
Beamten zu bringen, bedürfen dagegen keiner Publikation. Im 
Gebiete der Reichspostverwaltung besteht eine vom Reichspostamte 
ausgegangene allgemeine Dienstanweisung für Post und Telegraphie. 
Im Gebiete der bayrischen und württembergischen Post- und Tele- 
graphenverwaltung sind die Vorschriften von den höheren Landes- 
behörden erlassen. Dagegen ist der Verkehr zwischen der Reichs- 
verwaltung, der bayrischen und württembergischen Verwaltung nicht 
durch Verordnungen, sondern vertragsmäßig geregelt!”, 

2. Die Verordnungen, welche die Beziehungen der Post 
und Telegraphie zum Publikum regeln (Reglements, Post- 
ordnungen, Telegraphenordnungen), haben nicht den Charakter von 
gesetzesvertretenden Vorschriften, ihre Bestimmungen gelten vielmehr 
als Bestandteile des Vertrages zwischen der Verwaltung und dem 
Einzelnen 22. Sie bedürfen daher auch keiner Publikation im Reichs- 
  

16 G&. über das Postwesen des Deutschen Reichs (Post-G.) vom 28. Okt. 1871 
G., betr. die Abänderung des 8 4 des Post-G., vom 20. Dez. 1875 (Eisenbahn- 
Postgesetz) nebst Vollzugsbestimmungen vom 9. Febr. 1876; G. über das Post- 
taxwesen im Gebiete des Deutschen Reichs (P.T.G.) vom 28. Okt. 1871), ab- 
geändert durch G. vom 17. Mai 1873 und G. vom 3. Nov. 1874; G., betr. einige 
Änderungen von Bestimmungen über das Postwesen, vom 20. Dez. 1899 (Post- 
gesetznovelle); G., betr. Änderungen des G. über das Posttaxwesen, vom 
11. März 1901; G., betr. die Portofreiheiten im Gebiete des nordd. Bundes (P.Fr.G.), 
vom 5. Juni 1869. — Das Post-G. ist in Elsaß-Lothringen eingeführt durch G. 
vom 4. Mai 1871; in Helgoland durch V, vom 22. März 1891. 

16 G&, über das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs (Tel.G.) vom 
6. April 1892 (R.G.Bl. S. 467), abg. durch G. vom 4. März 1908 (R.G.Bl, S. 79) 
über Funkentelegraphie. Bek. d. Reichsk. vom 16. Juli 1908 (R.G.Bl. S. 476). 
Telegraphenordnung (Tel.O.) vom 16. Juni 1904 (Z.Bl. S. 229), abg. durch Be- 
stimmungen über Funkentelegraphie vom 14. Juni 1908 (Z.Bl. S. 230); V. vom 
27. Mai 1909 (Z.Bl. S. 228). v., betr. die gebührenfreie Beförderung von Telc- 
rammen vom 2, Juni 1877 (R.G.Bl. S. 524). Fernsprechgebühren-Ordnung vom 
0. Dez. 1899 (R.G.Bl. S. 711); Ausführungsbestimmungen vom 26. März 1900 

(Z.Bl. S. 242); Bestimmungen über Fernsprech-Nebenanschlüsse vom 81. Jan. 1900 
(2.Bl. 8. 23). Telegraphenwege-Gesetz (Tel.W.G.) vom 18. Dez. 1899 (R.G.Bl. 
S. 705). Ausführungsbestimmungen vom 26. Jan. 1900 (R.G.Bl. S. 7). 

Internationaler Telegraphenvertrag vom 10./22. Juli 1875, letzte Revision 
vom 10. Juli 1903 zu London. Internationaler Funkentelegraphenvertrag vom 
3. Nov. 1906 (R.G.Bl. 1908 S. 411). 

17 Übereinkommen zwischen der Reichs-Postverwaltung, der bayrischen 
und der württembergischen Postverwaltung vom 25. Mai 1889 (Postamtsblatt 
S. 239, abgedr. im Auszug bei Aschenborn S$. 401). 

18 Ausdrücklich ist dies ausgesprochen in bezug auf das ! oatreglement 
durch Post-G. 8 50. Vgl. Laband* 8, 821; Mayer 2, 8375; Erk. d, Ober. 
appellationsgerichts in Dresden. Seufferts Arch. 6, 58. Vgl. dazu Aschen-
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gesetzblatt; es genügt, wenn durch Veröffentlichung dem Publikum 
Gelegenheit gegeben ist, sich mit ihnen bekannt zu machen. Die 
Befugnis zum Erlaß derartiger Verordnungen steht zu: 

a) für den Post- und Telegraphenverkehr im Gebiete der 
Reichsverwaltung dem Kaiser und den ihm untergeordneten 
Zentralbehörden 1°. 

b) für den Post- und Telegraphenverkehr im Gebiete der bay - 
rischen und württembergischen Landesverwaltung den 
beiden Landesregierungen??, 

c) für den Zwischenverkehr zwischen den Gebieten 
der Reichsverwaltung, bayrischen Verwaltung und 
württembergischen Verwaltung, soweit nicht reichsgesetzlich 
etwas anderes bestimmt ist, dem Bundesrate?!. Auf dem Gebiete 
des Postwesens ist die Befugnis zur Regelung des Zwischenverkehres 
dem Reichskanzler übertragen, der in einzelnen Beziehungen der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf??. 

Auf Grund dieser Verordnungsbefugnisse ist eine Reichspost- 
ordnung erlassen, die auf den Verkehr im Reichspostgebiete und 
auf den Zwischenverkehr zwischen den Gebieten der Reichspostver- 
waltung, bayrischen und württembergischen Postverwaltung An- 
wendung findet®®. Für den inneren Verkehr im bayrischen und 
württembergischen Postgebiete gelten besondere Landespostordnungen ?*. 
Auf dem Gebiete des Telegraphenwesens besteht eine Reichs-, eine 
  

bornS. 121. Daß der Post-O. die rechtliche Natur und Kraft einer allgemeinen 
Rechtsnorm beizumessen ist, ist vom Reichsgericht wiederholt anerkannt 
worden (R.Str. 12, 326; 17. 145; R.Ziv. 48, 98). Auf unrichtige Anwendung der 
Post-O. kann mithin das Rechtsmittel der Revision gestützt werden (RZiv. 19, 104; 
vgl. auch 48, 85). Irrtum in bezug auf Bestimmungen der Post-O. ist Rechtsirrtum. 

19 R.Verf. Art. 50 nennt allerdings nur den Kaiser als Inhaber des Ver- 
ordnungsrechtes. Es besteht jedoch kein Bedenken, unter dieser Bezeichnung 
auch die als Organe des Kaisers fungierenden höheren Behörden mit zu _be- 
greifen. Eine solche Auffassung ist umsomehr zulässig, als die nordd. B.Verf. 
an derselben Stelle den Ausdruck „Bundespräsidium“ hatte, welcher vielfach 
als eine derartige Kollektivbezeichnung vorkam. Die in $ 50 des P.G. ent- 
haltene Übertragung der Befugnis zum Erlaß des Postreglements auf den Reichs- 
kanzler involviert demnach keine Abänderung der Reichsverfassung. Auch die 
ebendaselbst sich findende Bestimmung, daß der Reichskanzler beim Erlaß des 
Reglements in einigen Punkten an die Zustimmung des Bundesrates gebunden 
sein soll, ist nicht als Verfassungsänderung anzusehen, da sie die Befugnis des 

Reichskanzlers zum Erlaß des Rerlements nicht aufhebt, sondern nur die Aus- 

übung derselben in einigen Punkten an besondere Voraussetzungen knüpft. 
Der 8 50 des P.G. würde also auch dann gültig sein, wenn er die für Verfassungs- 
änderungen erforderliche Majorität im Bundesrat nicht gefunden hätte. Überein- 
stimmend Dambach-v. Grimm. 

20 R.Verf. Art. 52 Post-G. 8 50. . . 
2ı Da Art. 50 der R.Verf. über das Verorduungsrecht des Kaisers gemäß 

den Vorschriften in Art. 52 auf Bayern und Württemberg keine Anwendung 
findet, so sind für den Zwischenverkehr die allgemeinen Grundsätze des Art. 7 

Nr. 2 der R.Verf. über das Verordnungsrecht des Bundesrates für maßgebend 
zu erachten. G 0 

ost-&. 8 50. 
23 Post Ordnung vom 20. März 1900 (Z.Bl. S. 53) trat an Stelle der Post-O. 

vom 11. Juni 1892; wiederholt abgeändert, unter Berücksichtigung der Anderungen 

bis 1907 abgedruckt bei Fischer-Köni . 125. . 
24 Bayr. Post-Ordnung vom 27. März 1800 mit Abänderungen; Württembg. 

Post-Ordnung vom 21. Mai 1900. Vgl. Anm. 13.
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bayrische und württembergische Telegraphenordnung®®, jede 
findet auf den Verkehr im Bereiche der betreffenden Verwaltung 
und auf den Zwischenverkehr mit den beiden anderen deutschen 
Telegraphenverwaltungen Anwendung. 

1. Post. 

8 76. 
Die deutsche Post hat den Charakter einer öffentlichen Ver- 

kehrsanstalt. Sie besorgt die Beförderung von schriftlichen und 
mechanisch vervielfältigten Mitteilungen, von Plakaten und Wert- 
sendungen, von Personen, vermittelt den Bezug von periodisch er- 
scheinenden Druckschriften und bewirkt die Auszahlung und Ein- 
ziehung von Geldsummen. 

1. Postregal (Postmonopol) heißt die Befugnis der Post zur 
ausschließlichen Vornahme gewisser von ihr betriebener Geschäfte, 
Postzwang die Pflicht der Privaten, sich zur Besorgung dieser 
Geschäfte der Vermittlung der Post zu bedienen!. Postregal und 
Postzwang, die früher einen bedeutenden Umfang hatten, sind durch 
die neuere Gesetzgebung mehr und mehr eingeengt worden und be- 
stehen nur noch für Briefe und Zeitungen. 

Gegenstand des Postzwanges ist: 1. die Beförderung von ver- 
siegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen 
Briefen? auch von verschlossenen und solchen gleichzuachtenden 
Briefen, die innerhalb der Gemeindegrenzen ihres mit einer Post- 
anstalt versehenen Ursprungsortes verbleiben®. Briefe sind alle an 
einen bestimmten Empfänger gerichteten Mitteilungen‘. Unver- 
schlossene Briefe, zu denen auch die Kreuzbandsendungen gehören, 
unterliegen dem Postzwange nicht. Dagegen stehen unverschlossene 
  

25 Telegraphenordnung vom 16. Juni 1904 (2.Bl. S. 229) trat an Stelle der 
Tel.O. vom 9. Juni 1897, abg. durch V. d. Reichsk. vom 14. März 1905 (2.Bl. S. 56), 
vgl. auch Anm. 15. Bayr. Telegraphenordnung vom 26. Juni 1897; Württembg. 
Telegraphenordnung vom 9, Juli 1897. 

1 Laban d+ 8, 621: Die Unterscheidung zwischen Postregal (Monopol). 
und Postzwang ist praktisch bedeutungslos, da das Postregal nicht weiter 
reicht als der Postzwang, worüber keine Meinungsverschiedenheit besteht. Die 
Reichsgesetze erwähnen das Postregal gar nicht mehr; für Gegenstände und 
Beförderungsarten, die dem Postzwange nicht unterworfen sind, besteht auch 
kein Postregal. — Zorn 2, 257°. 

2 Post-G. & 1, Abs. 1, Nr. 1, wobei die Art des Verschlusses keinen Unter-. 
schied macht. Laband* 8, 622. 

a Post-G. $ 1a eingefügt auf Grund des G. vom 20. Dez. 1899. 
* Ein verschlossener Umschlag, der leer ist oder ein unbeschriebenes Stück 

Papier enthält, ist ein Brief. Ebenso in Übereinstimmung mit Dambach auch 
Laband* 8, 62°. Vgl. auch v. Liszt, Strafrecht $ 179 X. 1: „Brief“ ist zu- 
nächst jede verschlossene Postsendung, die nicht nach Form oder Gewicht 
unter den Begriff des Pakets fällt, auch wenn sie eine schriftliche Mitteilun 
nicht enthält. Ebenso neuerdings das Reichsgericht. — Köhler, Der Begri 
des Briefes, Annalen 1911 S. 618, bezeichnet als Brief jede schriftliche 
Mitteilung an einen bestimmten Empfänger. — Über den Begriff des Briefes 
vgl. Frank, Kommentar zum R,Str.G.B. & 354 II; Aschenborn, Postgesetz 
S. 35; Dambach-v. Grimm 8 11%, Nachtrag S.9; Galli in Stengleins 
Nebengesetzen Post-G. $ 1a® S. 79 und die Zusammenstellung gerichtl. Ent- 
scheidungen zu $ 1 Post-G. bei Fischer-König S. 547.
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Briefe, die in versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen 
Paketen befördert werden, den verschlossenen Briefen gleich. Es ist 
jedoch gestattet, versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen 
Paketen, die auf andere Weise als durch die Post befördert werden, 
solche unverschlossene Briefe, Fakturen, Preiskurante, Rechnungen 
und ähnliche Schriftstücke beizufügen, welche den Inhalt des Paketes 
betreffen®; 2. die Beförderung aller Zeitungen politischen 
Inhaltes, die öfter als einmal wöchentlich erscheinen‘. 
Das Wort „Zeitungen“ ist hier im weiteren Sinne zu nehmen, so daß 
es alle periodischen Druckschriften umfaßt. Als Zeitungen politischen 
Inhaltes sind die anzusehen, welche regelmäßig politische, die 
Verhältnisse des Staates betreffende Nachrichten bringen. Zeitungen, 
die politische Nachrichten entweder gar nicht oder nur ausnahms- 
weise bringen, politische Zeitungen, die nur einmal wöchentlich oder 
in noch größeren Zwischenräumen erscheinen, unterliegen dem Post- 
zwange nicht. Die Beförderung der Zeitungen durch die Post kann 
im Wege der Postsendung oder des Postabonnements erfolgen. 

Die ausschließliche Befugnis der Post zur Beförderung der ge- 
dachten Gegenstände unterliegt jedoch gewissen Einschränkungen. 
Sie gilt nur: 1. für den Verkehr innerhalb des Reiches 
und vom Reiche in das Ausland”. Dagegen ist es gestattet, 
Briefe und Zeitungen aus dem Auslande in das Reich zu senden, 
ohne sich der Vermittlung der Post zu bedienen; die betreffenden 
Gegenstände müssen nur, wenn sie im Reiche weiter befördert werden 
sollen, zu diesem Zwecke bei der nächsten inländischen Postanstalt 
eingeliefert werden; 2. für den Verkehr zwischen Orten mit 
Postanstalten. Postanstalten sind alle Poststellen, bei denen 
Sammlung und Verteilung von Briefen durch eine Person stattfindet, 
also Postämter und Postagenturen®. Ein Postzwang besteht nicht, 
wenn auch nur einer der betreffenden Orte ohne Postanstalt ist. 
Ebensowenig unterliegen Briefe und Zeitungen, die innerhalb eines 
Ortes befördert werden, dem Postzwange !°, Für politische Zeitungen 
ist der Bereich, innerhalb dessen der Postzwang ausgeschlossen bleibt, 
durch eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung auf den zweimaligen 
Umkreis des Ursprungsortes erweitert worden. Die Entfernung ist 
von den äußeren Grenzpunkten beider Orte zu berechnen !!; 3. für 
die Beförderung gegen Bezahlung’. Nur die völlig unent- 
  

6 Post-G. 8 1, Abs. 3. 
6 Post-G. $ 1, Abs. 1, Nr. 2. 
? Post-G. $ 1, Abs. 1 und 2. 
8 Post-G. 8 1, Abs. 1. . . 
? Posthilfsstellen sind nicht als Postanstalten im Sinne des Post-G. $ 1 

anzusehen. Vgl. Dambach-v. Grimm $ 13%; Labandt 8, 63. 
10 Sogen. Privatpostanstalten, welche die Beförderung von Briefen innerhalb 

eines Ortes gegen Bezahlung übernehmen, sind nicht mehr gestattet. G. vom 
20. Dez. 1899 Art.3: Anstalten zur gewerbsmäßigen Einsammlung, Beförderung 
oder Verteilung von unverschlossenen Briefen, Karten, Drucksachen und Waren- 
proben, die mit der Aufschrift bestimmter Empfänger versehen sind, dürfen 
vom 1. April 1900 ab nicht betrieben werden. — Den bestehenden Anstalten 
wurde Entschädigung gewährt. Art. 4. 

11 Laband?® 3, 69% R.Str. 4, 337. 
12 Post-G. $ 1, Abe. 1.
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geltliche Beförderung postzwangpflichtiger Gegenstände ist demnach 
freigegeben. Die Bezahlung braucht keine Geldzahlung zu sein, es 
genügt die Prästierung irgendeiner vermögensrechtlichen Gegen- 
leistung, um die Beförderung als eine Beförderung gegen Bezahlung 
erscheinen zu lassen1®?, Untersagt ist ferner nicht bloß die gewerbs- 
mäßige Beförderung; es genügt eine einmalige Beförderung gegen 
Entgelt, um den Tatbestand der Verletzung des Postregals zu be- 
gründen. Verschlossene Briefe dürfen auch in mit der Post ver- 
sendeten Paketen nicht befördert werden, wenn sie von verschiedenen 
Absendern herrühren oder für verschiedene Adressaten bestimmt sind, 
sofern der, welcher die Beförderung bewirkt, dafür eine Bezahlung 
empfängt. In diesem Falle hat die Post ein Recht darauf, daß ihr 
jeder einzelne Brief zur Beförderung übergeben wird. Dagegen ist 
die Beförderung von mehreren verschlossenen Briefen in einem mit 
der Post. versendeten Paket nicht unzulässig, wenn sie nur von einem 
Absender herrühren oder die fremden Briefe ohne Bezahlung be- 
fördert werden!. — Der Postzwang erleidet insofern eine Ein- 
schränkung, als die Beförderung von postzwangspflichtigen Gegen- 
ständen durch expresse Boten oder Fuhren gestattet ist?°. 
Als expresser Bote erscheint eine Person, die von einem einzigen 
Absender zu dem Zwecke abgeschickt ist, die postzwangspflichtige 
Sendung zu befördern oder abzuholen!#, Der expresse Bote darf 
postzwangspflichtige Gegenstände weder von anderen mitnehmen, 
noch für andere zurückbringen und zwar weder unentgeltlich noch 
gegen Bezahlung. 

Die Bestimmungen über den Postzwang!”? enthalten das Verbot, 
postzwangspflichtige Gegenstände zu befördern, und das Verbot, sie 
jemand anders als der Post zu übergeben. Die Übertretung dieses 
Verbotes wird als Defraudation des Portos angesehen und mit dem 
  

18 Aschenborn, Post-G. $ 1!%: Jede Zuwendung eines wirtschaftlichen 
Vorteile an den Beförderer, auch wenn die Vergütung nicht in Geld geleistet 
wird, ist als Bezahlung anzusehen. — Dambach-v. Grimm $ 1°; 
Laband# 3, 68. 

14 Diese beiden Fälle unterscheiden R.Str. 15, 328 und 18, 45. Die beiden 
Erkenntnisse stehen also nicht, wie Laband meint, in Widerspruch. Laband* 
3, 64%: Dagegen hat das Urteil des Reichsgerichts (R.Str. 18, 46) die entgelt- 
liche Beförderung fremder Briefe unter Benutzung der Post für strafbar erklärt, 
wenn dadurch eine Verringerung der Portogebüliren herbeigeführt wird. Dies 
ist auch die Ansicht der Postverwaltung. 

15 Post-G. $ 2. Urt. des Reichsger. vom 3. Juni 1905, Postarch. 1906. 
S. 629 zitiert bei Aschenborn $ 2* 8. 52: „Der Zweck, der durch die Vor- 
schrift des 5 2 erreicht werden soll, geht dahin, die Benutzung eines expressen 
Boten an Stelle der billigen Post mit Rücksicht auf die regelmäßig nicht un- 
bedeutenden Kosten eines solchen Boten tunlichst einzuschränken.“ 

18 Aschenborn $ 2° S. 52: Ein „expresser Bote“ ist ulso ein solcher. 
welcher vom Absender eines verschlossenen Briefes oder einer politischen 
Zeitung abgeschickt, sich „lediglich aus Anlaß und zum Zwecke der Ausrichtung 
des Beförderungsauftrags“ nach einem anderen Orte begibt. Ein Bote, der schon 
aus einer anderen Veranlassung den Weg zurücklegt — Gelegenheitsbote — ist 
kein expresser Bote, auch wenn er etwa aus Anlaß der Beförderung des Briefes 
sich früher als sonst auf den Weg macht. — R.Str. 20, 124; 24, 30. 

1 Laband*8,78!: Postzwang ist kein Zwang, sich der Post zu bedienen, 
sondern ein Zwang, sich des Betriebes der der Post vorbehaltenen Transport- 
geschäfte zu enthalten.
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vierfachen Betrage des defraudierten Portos, jedoch mindestens mit 
einer Geldstrafe von 3 Mk. bestraft!®, 

Das Postregal wird suspendiert, wenn die Post- 
verwaltung im Falle eines Krieges oder einer gemeinen Gefahr von 
der ihr zustehenden Befugnis Gebrauch macht durch öffentliche Be- 
kanntmachung zu erklären, daß sie’ jede Vertretung für die ihr über- 
gebenen Gegenstände ablehne und sie nur auf Gefahr des Absenders 
zur Beförderung übernehme. In diesem Falle ist es gestattet, auch 
für die Beförderung von postzwangspflichtigen Gegenständen sich 
jeder beliebigen Beförderungsgelegenheit zu bedienen 19, 

2. Dem Rechte der Postaufden ausschließlichen Betrieb 
gewisser Geschäfte entspricht die Pflicht, sie zu betreiben. 
Die Postverwaltung ist daher zur Beförderung von Briefen und 
Zeitungen gesetzlich verpflichtet. Die Post betreibt daneben aber 
viele andere Geschäfte, deren Betrieb zum Teil ebenfalls auf 
einer gesetzlichen Verpflichtung oder wenigstens einer gesetzlichen 
Ermächtigung ?°, zum Teil aber auch auf einer freiwilligen Über- 
nahme durch die Postverwaltung beruht. 

Aus der Eigenschaft der Post als öffentlicher Verkehrsanstalt 
folgt die Verpflichtung, die Besorgungen, die sie überhaupt über- 
nimmt, für jedermann auszuführen. Diese Verpflichtung ist kein 
Ausfluß des Postregals, sondern der Eigenschaft der Post als öffent- 
licher Verkehrsanstalt?!; sie besteht nicht nur für die Beförderung 
postzwangspflichtiger Gegenstände, sondern für die An- 
nahme und Beförderung von Postsendungen aller Art22, Zu 
diesen gehören nicht nur Briefe, Pakete und Wertsendungen, sondern 
auch die durch die Post vermittelten Geldzahlungen und Ein- 
kassierungen von Geldern. Auch die Beförderung von Personen 
kann nur wegen mangelnder Transportmittel verweigert werden 28, 
Keine im Gebiete des Deutschen Reiches erscheinende 
Zeitung darf vom Postdebit ausgeschlossen werden, und bei Nor- 
mierung der Provision, die für die Beförderung von Debitierung der 
im Gebiete des Deutschen Reiches erscheinenden Zeitungen zu er- 
heben ist, muß nach gleichartigen Grundsätzen verfahren. werden 2%. 
Inländische Zeitungen, deren Verbreitung verboten ist, dürfen von 
der Post nicht ausgeliefert werden®. Ausländische Zeitungen 
  

18 Post-G. 8$ 27, 29. Über die Berechnung des defraudierten Portos vgl. 
R.Str. 14, 333; 85, 298. — Über die Zulässigkeit des Rechtsweges bei Streitig- 
keiten, die das Postregal betreffen, vgl. v. Sarwey, Öffentliches Recht und 
Verwaltungsrechtspflege S. 351. 

10 Post-G. 8 15. 
20 Post-G. $$ 3, 50_Nr. 6 und 8. P.T.G. 88 2, 3. 
2ı Laband* 3, 56. 

= Lubandes, 55 22 Laban 
24 Post-G. 8 g, Der betreffende Grundsatz wird dort allerdings nur für 

politische Zeitungen aufgestellt. Aus dem Schlußsatz des Paragraphen geht 
aber hervor, daß er sich auf alle Zeitungen beziehen soll. 

26° Zur Annahme des Abonnements würde die Post verpflichtet sein, wenn 
der Besteller dies, trotzdem er darauf aufmerksam gemacht ist, daß die Aus- 
lieferung nicht erfolgen könne, ausdrücklich verlangt. Vgl. Labandt 8, 56%; 
Zorn 2, 277. Verhandlungen des Deutschen Reichstages in der Sitzung vom 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I, 4. Aufl. 24
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haben keinen Anspruch auf den Postdebit innerhalb des Deutschen 
Reiches, er kann ihnen durch Verfügung der Organe der Post- 
verwaltung entzogen werden. In dem Verbot einer ausländischen 
periodischen Druckschrift durch den Reichskanzler ist implicite auch 
die Entziehung des Postdebites enthalten ®*. — Der Pflicht der Post 
zur Übernahme der angeführten Geschäfte entspricht ein Recht 
des Einzelnen auf ihre Besorgung. Dieses Recht, das sich seiner 
Beschaffenheit nach dazu eignen würde, ein Gegenstand der Ver- 
waltungsjurisdiktion zu sein, kann nach Lage unserer Gesetzgebung 
lediglich im Instanzenzuge der Verwaltungsbehörden geltend gemacht 
werden *”, 

3. Die Post als öffentliche Verkehrsanstalt soll lediglich den 
Zwecken des allgemeinen Verkehrs dienen und nicht dazu benutzt 
werden, Behörden oder Privatpersonen Einblick in die Privatverhält- 
nisse anderer Personen zu verschaffen. Es besteht daher für die 
Postverwaltung die Pflicht zur Bewahrung des Postgeheim- 
nisses, das nach dem Hauptgegenstande des postalischen Verkehrs 
gewöhnlich als Briefgeheimnis bezeichnet wird®®, Die Verpflichtung 
zur Aufrechterhaltung des Postgeheimnisses besteht für alle bei der 
Postverwaltung beteiligten Personen®, Dem Umfange nach be- 
zieht sich das Postgeheimnis auf alle Postsendungen und auf alle 
Tatsachen, die bei Gelegenheit des Postbetriebes zur Kenntnis der 
Beamten gelangen®®. Seinem Inhalt nach umfaßt es: 1. die Ver- 
pflichtung der Beamten, sich jeder Kenntnisnahme des In- 
haltes von Postsendungen zu enthalten, soweit eine solche 
nicht für die Zwecke des Postdienstes erforderlich ist. Unzulässig 
erscheint daher nicht nur das Öffnen von Briefen und Paketen, 
sondern auch das Lesen von Postkarten. Auch bei der Eröffnung 
von unbestellbaren Postsendungen, welche zum Zweck der Ermitt- 
lung des Absenders stattfindet, haben die Beamten sich darauf zu 
beschränken, von der Überschrift und dem Absendungsorte Kenntnis 
zu nehmen, sich dagegen jeder anderweiten Durchsicht zu enthalten ®!, 
3. die Verpflichtung des Beamten, über die bei Ausübung des Post- 
dienstes zu ihrer Kenntnis gelangten Tatsachen weder an Privat- 
  

5. Mai 1869, namentlich die Außerungen des Präsidenten d. Bundeskanzleramtes 
Delbrück (Sten. Ber. S. 829) und in der Sitzung vom 26. April 1877 namentlich 
die Außerungen des Bundeskommissars Geh.Rat Ittenbach (Sten. Ber. S. 804). 
Im Geltungsbereiche des Reichspreßgesetzes kann ein solcher Fall nicht vor- 
kommen, wohl aber in Elsaß-Lothringen G. vom 8. Aug. 1898, vgl. Aschen- 
born 8 3!1 5, 62. 

#6 Preßgesetz 8 14. 
27 In Württemberg ist nach Art. 18 des G. vom 16. Dez. 1876 die Geltend- 

machung des Anspruches im Wege der Verwaltungsjurisdiktion möglich, Vgl. 
v. Sarwey.a.a. 0 S. 503. Zivile Schadensersatzklage ist nicht für zulässig 
zu erachten, da die Verpflichtung der Post einen rein Öffentlichrechtlichen 
Charakter hat. Labandt 8, 84. 

28 Post-G. ? 5. Scholz, Art. Briefgeheimnis, W.? 1, 529, 
*? Laband* 8, 57. 

. .,3° Auch Mitteilungen über Zeitungsabonnements sind unzulässig — über- 
einstimmend Sydow, Laband, Zorn, Arndt, Aschenborn und die Praxis 
der deutschen Postverwaltung A. A.: Dambach-v. Grimm $ 518, 

st Post-G. 8 46.
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ersonen noch an Behörden Mitteilungen gelangen zu 
assen. Das Postgeheimnis geht also in dieser Beziehung weiter 

als das gewöhnliche Amtsgeheimnis, indem es auch die Erteilung 
von Auskunft gegenüber Behörden ausschließt®, Ausnahmen 
von der Verpflichtung zur Bewahrung des Postgeheimnisses finden 
nur im Straf- und Konkursprozeß statt, Im Strafprozeß ist zulässig 
die Beschlagnahme von Briefen und Sendungen auf der Post, wenn 
diese an den Beschuldigten gerichtet sind oder wenn Tatsachen vor- 
liegen, aus denen zu ersehen ist, daß sie von ihm herrühren, für 
ihn bestimmt sind, oder daß ihr Inhalt für die Untersuchung Be- 
deutung habe. Die Beschlagnahme kann vom Richter, bei Gefahr 
im Verzuge auch vom Staatsanwalt verfügt werden®®. Die Eröffnung 
der Sendung steht nur dem Richter zu®‘, Im Konkursprozeß 
kann das Konkursgericht die Aushändigung aller an den Gemein- 
schuldner eingehenden Postsendungen an den Konkursverwalter ver- 
fügen®. Die Folgen der Verletzung des Postgeheimnisses sind 
strafrechtlicher, disziplinarrechtlicher und privatrechtlicher Natur. 
Einzelne besonders schwere Fälle der Verletzung des Postgeheim- 
nisses, ‘nämlich Eröffnung der der Post anvertrauten Briefe und 
Pakete, sind im Strafgesetzbuch mit Gefängnisstrafe nicht unter drei 
Monaten bedroht, neben der auf Unfähigkeit zur Bekleidung öffent- 
licher Ämter erkannt werden kann°®® In jedem Falle der Ver- 
letzung des Postgeheimnisses macht sich der betreffende Beamte 
disziplinarisch verantwortlich. Außerdem ist er, sofern dadurch eine 
Person einen vermögensrechtlichen Nachteil erleidet, zu ihrer Ent- 
schädigung verpflichtet. 

8 77. 
Das Rechtsverhältnis zwischen der ‚Post und dem, der ihre 

Dienste in Anspruch nimmt, beruht auf einem Vertrage!. Gegen- 
stand des Vertrages sind vermögensrechtliche Leistungen der Kontra- 
henten; das Verhältnis charakterisiert sich also seinem Inhalte nach 
als ein privatrechtliches®. Als Kontrahenten erscheinen der 
Reichsfiskus, der durch die Postverwaltung vertreten wird auf der 
einen, und eine physische oder juristische Person auf der anderen 
Seite. Der Abschluß des Vertrages steht nicht im Belieben der Post- 
  

88 Reichsbeamtengesetz $ 11. — Vgl. Aschenborn $ 5° S. 65 über An- 
fragen des Reichsversicherungsamtes_ USW, über Einschreibesendungen, aus 
denen zu ersehen ist, daß es sich um Berufungen usw, in Versicherungssachen 
handelt. 

83 Nicht von der Polizei. . . 
#4 R,Str.P.O. 88 99—101. Beschlagnahme von Postsendungen in militär- 

strafrechtlichen Untersuchungen. Milit. Strafgerichtsordnung vom 1. Dez. 1898 
55 233 ft. 

1 RStr@B: &8 95%, 358 ‚Str.G.D. . 
ı Laband* » 17; Loening S. 600; v. Sarwey, Öffentl, Recht S. 330; 

Jellinek, System $. 221; Müller, Die Verträge der Post. 1908. 
2 Demnach ist die Behauptung v. Kirchenheims R,L. 8, 110 und 

Zorns 2,257“, daß das Postrecht einen Teil des öffentlichen, nicht des Privat- 

rechtes bildet, in dieser Allgemeinheit nicht zutrefiend, 
94%
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verwaltung, er muß erfolgen, wenn von dem anderen Teile die gesetz- 
lichen und reglementarischen Vorschriften beobachtet sind. Auch 
die Vertragsbestimmungen werden nicht in jedem einzelnen Falle 
vereinbart, sondern sind ein für allemal festgesetzt?®. Sie beruhen 
auf Gesetzen und auf Reglement der Postverwaltung. Durch Gesetz 
wird ein Spezialrecht für die Post geschaffen, das auch Abweichungen 
von den zwingenden Vorschriften des allgemeinen Zivilrechtes ent- 
halten kann. Die Bestimmungen des Reglements dagegen haben 
nicht die Kraft gesetzlicher Vorschriften. Sie gelten als Bestandteile 
des zwischen der Postverwaltung und dem Einzelnen eingegangenen 
Vertrages‘. 

Die Bestimmungen des neuen Handelsgesetzbuches haben für 
die Beförderung von Gütern durch die Postverwaltungen keine 
Geltung mehr, die Postverwaltungen gelten nicht als Kaufleute im 
Sinne des Handelsgesetzbuches®. "Sofern es sich um Verkehr mit 
außerdeutschen Staaten handelt, können die Bestimmungen der 
deutschen Gesetze oder Reglements durch internationale Verträge 
eine Abänderung erfahren haben‘. 

Die Post besorgt die Beförderung von Sachen und Personen, 
die Einziehung und Auszahlung von Geldsummen, die Vermittlung 
des Bezuges von Zeitungen. Bei Übernahme der Beförderung 
von Sachen oder Personen schließt die Post einen Trans- 
portvertrag ab, der unter die allgemeine Kategorie des Werk- 

  

8 Laband*®3, 9. . 
* Das auf Grund des Post-G. $ 50 erlassene, jetzt geltende Reglement ist 

die Postordnung von 1900. — Laband* 8, 81: Die Postverwaltung als solche 
aber kann durch Erlaß allgemeiner Anordnungen Spezialvorschriften für die Ge- 
schäfte aufstellen, d. h. die naturalia negotil (das bürgerliche Recht) ausschließen, 
was sie auch in großem Umfang durch die Postordnung getan hat. 

5 HG.B. 88 452, 6638. — Das neue H.G.B. weicht hierin vom alten H.G.B. 
Art. 421 Abs.2 ab, „weil die Rechte und Pflichten der Post aus den von ihr 
übernommenen Beförderungen durch die Bestimmungen des Reichsgesetzes und 
der Postordnung eine so eingehende Regelung erfahren haben, daß ein Bedürfnis 
für die Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften über den Frachtvertra 
nicht mehr besteht“. Denkschrift zum Entwurf des HG.B. S. 268 zit. bei 
Laband® 3, 51. „Hiernach ist die Anwendung des Handelsgesetzbuches nicht 
ausgeschlossen, weil die Beförderungsgeschäfte der Post keine Fraclıtgeschäfte 
sind, sondern weil sie durch eine lex specialis geregelte Frachtgeschäfte 
sind.“ (Laband) 

6 Der Weltpostvertrag vom 26. Mai 1906 (R.G.Bl. 1907 S. 5) enthält die 
internationalen Bestimmungen über gewöhnliche und eingeschriebene Briefe, 
Postkarten, Drucksachen, Geschäftspapiere und Warenproben. (Der „Allgemeine 
Postvertrag“ wurde 1874 abgeschlossen, erhielt 1878 den Namen "Welt ost- 
vertrag“, wurde wiederholt geändert und erhielt die geltende Fassung 1906 in 
Rom. Vgl. v. Ullmann, Völkerr. $ 147; v. Liszt, Völker. 8 29.) Daneben 
elten für Deutschland abgeschlossen, nach Art 19 des Weltpostvertrags, eben- 
alle vom 26. Mai 1906: Wertbrief-Übereinkommen RG.Bl. 1907 S. 6 6), Post- 
anweisungs-Übereinkommen (R.G.Bl. 1907 S. 656); Postpaket-Vertrag (R.G.Bl. 1907 
S 672); ostauftrags- Übereinkommen (R G.Bl. 1907 S. 700): Zeitungs - Über- 
einkommen (R G.Bl. 1907 S 710). — Postvertrag mit der Österreich-Ungarischen 
Monarchie vom 7. Mai 1872 (R.G.Bl. 1873 S. 1). — Der Vertrag mit Luxemburg 
vom Jahre 1872 wurde 1878 gekündigt. — „Diese Verträge haben in gleicher 
Weise wie andere Reichsgesetze für jeden verbindliche Kraft.“ (Aschenborn 
zu R.Verf. Art. 11 S.8°). Vgl. R.Str. 30, 424.
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vertrages des Bürgerlichen Gesetzbuches fällt”, Kontrahenten 
dieses Vertrages sind die Post und der Absender®, 

Der Vertragsabschluß erfolgt, wenn der Transport von 
Sachen oder die Einziehung von Geldern und Wechselakzepten den 
Gegenstand des Vertrages bildet, durch Einlieferung der Postsendung 
(Nachnahmesendung) oder des Postauftrages bei der Post. Die Ein- 
lieferung kann am Postschalter oder, soweit dies reglementsmäßig 
zulässig ist, durch Einwerfen in den Briefkasten oder Übergabe an 
einen Postbeamten außerhalb des Postgebäudes erfolgen. Bei der 
Personenbeförderung wird der Vertrag durch die auf Grund der 
Anmeldung erfolgte Annahme des Reisenden geschlossen, sie kann 
in einer mündlichen Erklärung des diensttuenden Postbeamten oder 
in der Aushändigung des Fahrscheins oder der Extrapostquittung 
enthalten sein. Der Vertrag über Auszahlung von Geldern wird 
durch Einzahlung der Summe bei der Postanstalt begründet: Das 
Vertragsverhältnis zwischen Post und Zeitungsverlegern entsteht durch 
die Anmeldung der Zeitung zum Postdebit. 

Die von der Post abgeschlossenen Verträge haben den Charakter 
zweiseitiger Verträge. Sie begründen Verpflichtungen für die 
Postverwaltung und für den ihr gegenüberstehenden Kontrahenten. 

I. Die Verpflichtungen der Post richten sich nach dem 
Charakter der abgeschlossenen Verträge. 

Bei den Transportgeschäften besteht die Verpflichtung in 
der ordnungsmäßigen und rechtzeitigen Ausführung des Transportes. 
Diese Verpflichtung ist beim Transport von Sachen oder Per- 
sonen verschieden. 

1. Zur Beförderung durch die Post sind zulässig: Briefe, 
Pakete, Postanweisungen und Zeitungen. Postkarten, Drucksachen, 
Geschäftspapiere und Warenproben gelten als offene Briefe und fallen 
unter den Begriff "Briefsendungen“ %°. Briefsendungen und Pakete 
können unter Einschreibung oder Wertangabe befördert werden. Die 

Pflicht der Post zur ordnungsmäßigen Ausführung des Transportes 

enthält bei allen diesen Gegenständen: 1. die Verpflichtung, die 

Sendung mit der nächsten ordentlichen Gelegenheit zu befördern und 

diese Beförderung ununterbrochen fortzusetzen, soweit die vorhandenen 

Transportmittel beides gestatten. Durch besondere Vereinbarung 
kann die Beförderung durch außerordentliche Transportmittel ver- 

abredet sein, nämlich durch einen besonderen Boten am Bestimmungs- 

orte oder innerhalb des dazu gehörenden Landbezirks (Eilboten) !!, 

oder durch einen besonderen Boten von einem Postorte zum anderen ’?; 

  

" Labandt 8, 83. . . 
8 Es besteht also nur zwischen Post und Absender, nicht zwischen Post 

und Adressaten ein Vertragsverhältnis. Laband* 8, 84. Post-G. $$ 6, 10, s0. 

9 Post-O. 8 1. .. 

10 ‚Gewöhnliche“ Briefsendungen. — Über den Begriff der politischen 

Zeitung, der politischen Angelegenheiten, den Unterschied zwischen Zeitung 

und Zeitschrift vgl. Stenglein* 1. 80. . 
11 Post-O. 3 22. Die Sendungen müssen den durch Unterstreichung hervor- 

gehobenen Vermerk „Durch Eilboten“ tragen. W.P.V. Art. 15. 
12 Post-O. $ 22 Nr. IX.
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2. die Verpflichtung, die Sendung an den richtigen Adressaten ab- 
zuliefern 18, 

Die Klage auf Aushändigung der Sendung steht, da ein vertrags- 
mäßiges Verhältnis nur zwischen Post und Absender besteht, ledig- 
lich diesem, nicht auch dem Adressaten zu! Die Pflicht zur Ab- 
lieferung der Sendung an den Adressaten besteht ausnahmsweise 
nicht: a) wenn im strafgerichtlichen Verfahren ihre Beschlagnahme 
oder im Konkursprozeß die Aushändigung an den Konkursverwalter 
verfügt worden ist. Die Herausgabe muß in beiden Fällen erfolgen, 
sobald sie mit dem Zweck der angeordneten Maßregel vereinbar 
erscheint!5, b) wenn die Sendung unbestellbar ist, der Adressat 
nicht ermittelt werden kann oder die Annahme verweigert. In 
diesem Falle wird die Sendung dem Absender zurückgegeben, 
wenn er zu ermitteln is. Andernfalls kann die Sendung vernichtet 
werden. Gegenstände von Wert, die sich in ihr vorfinden, werden 
veräußert. Der aus diesen Verkäufen sich ergebende Erlös, sowie 
die in der Sendung enthaltenen Geldbeträge fließen in die Post- 
Unterstützungskasse. Diese zahlt, wenn der Absender oder Adressat 
sich später meldet, den Erlös ohne Vergütung von Zinsen zurück 1, 
Zu diesen Verpflichtungen kann kraft besonderer Vereinbarung 
noch hinzutreten: 3. die Pflicht, dem Absender über die erfolgte 
Bestellung eine amtliche Bescheinigung (Zustellungsurkunde) zu er- 
teilen !7, 

Wenn die Sendung dem Adressaten überhaupt nicht oder nicht 
in unversehrtem Zustande, oder nicht rechtzeitig ausgehändigt wird, 
wenn sie also unterwegs verloren gegangen, beschädigt oder 
zu spät bestellt ist, so hat die Post die Verpflichtung zur Ent- 
schädigung!®. Diese Haftverbindlichkeit ist durch spezialrecht- 
liche Vorschriften geregelt, welche der Post zum Teil eine un- 
günstigere Stellung als den Privattransportunternehmern einräumen. 
Danach besteht eine Haftpflicht der Post nur, soweit sie ausdrück- 
lich durch Gesetz ausgesprochen ist, sie ist infolgedessen aus- 
geschlossen bei gewöhnlichen Briefen, Postkarten, Drucksachen und 
Warenproben !°. Die Gegenstände, für die eine Haftpflicht der Post 
anerkannt ist, sind: 1. Einschreibsendungen?®. Nur im Falle des 
  

‚8 Post-G. 85 47 und 48. Post-O. 85 386, 38—40. Dort finden sich auch 
nühere Bestimmungen über Aushändigung und Abholen der Sendungen von 
er Fost. 

4 Aschenborn S. 893, 
15 R.Str.P.O. 8 101. Konk.O. 8 121. 
ı° Post-G. $ 26. Post-O. 8 46. — Diese Bestimmungen beziehen sich jedoch 

nur auf die der Post zur Beförderung übergebenen Sachen. Gegenstände, die 
in den Diensträumen der Post oder in den den Zwecken der Post dienenden 
Mobilien vorgefunden werden, sind nach den Grundsätzen über gefundene 
Sachen zu behandeln; Laband* 8, 77%; B.G.B. 85 978 ff; Aschenborn, 
Post-G. 8 265 S. 215. 

17 Post-O. 88 25, 40. 
8 Laband* 38, 8%. 
1% Post-G. 88 6, 12. 
2° Die Rekommandation, die bei allen Postsendungen möglich ist, enthält 

demnach eine besondere Modifikation des mit der Postverwaltung abgeschlossenen Vertrages, insofern dadurch entweder eine nicht bestehende Haftpflicht begründet,
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Verlustes wird eine Entschädigung gezahlt, und zwar beträ 
ohne Rücksicht auf den Wert der Sendung 42 Mark ®!, 2. P aket e 
ohne Wertangabe. Die Postverwaltung hat im Falle 'des Ver- 
lustes oder der Beschädigung den wirklich entstandenen Schaden 
jedoch niemals mehr als 3 Mark für jedes Pfund (500 Gramm) zu 
ersetzen ®®. Für einen durch verzögerte Beförderung oder Bestellung 
entstandenen Schaden braucht die Postverwaltung nur dann Ersatz 
zu leisten, wenn die Sache dadurch verdorben ist oder ihren Wert 
bleibend, ganz oder teilweise verloren hat. Dabei wird jedoch auf 
eine Veränderung des Kurses oder marktgängigen Preises keine Rück- 
sicht genommen“®?, 3. Briefe und Pakete mit Wertangabe. 
Auch bei diesen ist von der Postverwaltung im Falle des Verlustes 
oder der Beschädigung nur der wirklich entstandene Schaden zu er- 
setzen. Die Wertangabe hat nicht die Bedeutung, den Betrag der 
Leistung festzustellen, sondern einen Anhalt für die Abschätzung 
zu bieten, namentlich den Maximalsatz von 3 Mark für das Pfund 
auszuschließen. Deshalb ist die Postverwaltung beim Verlust der 
Sendung, wenn der angegebene Wert den gemeinen Wert der 
Sache übersteigt, nur zum Ersatz des letzteren verpflichtet; sie 
muß jedoch in diesem Falle den Beweis erbringen, daß der Wert 
der Sendung zu hoch angegeben ist. Eine zu hohe Wertangabe in 
betrüglicher Absicht hat den Verlust des Entschädigungsanspruches 
zur Folge. In bezug auf die Haftung für verzögerte Beförderung 
oder Bestellung gelten dieselben Grundsätze wie für gewöhnliche 
Pakete ®5, 

Die Voraussetzung der Haftpflicht der Postverwaltung ist 
daß die Einlieferung in reglementsmäßiger Weise stattgefunden hat 26. 
Den Beweis, daß dies der Fall gewesen ist, hat der Absender zu er- 
bringen, die Annahme der Sendung begründet jedoch die Vermutung, 
  

oder die bestehende modifiziert wird. Sie begründet außerdem die Verpflichtung 
der Post zur Erteilung einer Bescheinigung über die Einlieferung der Sendung. 
W.P.V. Art. 6. Post-O. 8 13 III. 

2ı Post-G. s3 6, 10. — Im Weltpostverein beträgt die Entschädigung 
50 Franken. W.P.V. Art. 8. 

22 Post-G. 88 6, 9. ‘Für den internationalen Verkehr finden sich Be- 
stimmungen im Postpaket-Vertrag vom 26. Mai 1906 Art. 15. Die Entschädigung 
darf bei gewöhnlichen Paketen 25 Franken und bei Wertpaketen den Betrag 
der Wertangabe nicht übersteigen. — Kein Land darf bei der Bestimmung 
des Meistbetrages unter 500 Franken heruntergehen. 

23 Post-G. 6. 
2# Post-G. 8 8. R.Str.G.B. 83 263, 267, 268. Wertbrief- Übereinkommen 

vom 26. Mai 1906 Art. 9. — Bei der Aufgabe einer Wertsendung modifiziert 
sich der gewöhnliche Transportvertrag dadurch, daß zum Zweck der Schaden- 
ersatzberechnung eine Wertdeklaration stattfindet. Die Wertdeklaration kann 
aber nicht als ein besonderer, neben dem Transportvertrage abgeschlossener 
Versicherungsvertrag aufgefaßt werden. Daß eine Versicherung hier nicht vor- 
liegt, ergibt sich schon daraus, daß die Post bei Verlusten, und Beschädigungen, 
welche infolge von Naturereignissen eintreten, von der Haftpflicht befreit wird. 
Laband* 3, 86°. 

25 Post-G. 8 6. . 
26 Post-G. 5 6, d. h. bei der Übergabe der Sendung an die Post mußten 

die Vorschriften der Post-O. erfüllt sein. Welche Bestimmungen das sind, ist 

im Post-G. $ 6 nicht gesagt. Vgl. darüber Aschenborn 9, 1454. Post-O. $ 27.
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daß sie in ihrer äußeren Gestalt den reglementsmäßigen Vorschriften 
entsprach ?7, 

Die Haftung der Post bleibt ausgeschlossen, wenn der Ver- 
lust, die Beschädigung, die verzögerte Beförderung oder Bestellung: 
1. herbeigeführt worden ist durch die eigene Fahrlässigkeit des Ab- 
senders, 2. durch die unabwendbaren Folgen eines Naturereignisses 
oder die natürliche Beschaffenheit des Gutes, oder 3. sich auf einer 
auswärtigen, d. h. außerdeutschen Beförderungsanstalt ereignet hat, 
für welche die Postverwaltung die Ersatzleistung nicht durch Vertrag 
ausdrücklich übernommen hat“®. Den Beweis für die Tatsachen, 
auf Grund deren die Haftung abgelehnt wird, hat die Postverwaltung 
zu erbringen®”, Eine Haftung für teilweisen Verlust findet 
nicht statt, wenn der Verschluß und die Verpackung der zur Post 
gegebenen Gegenstände bei der Aushändigung an den Empfänger 
äußerlich unverletzt und das Gewicht mit dem bei der Einlieferung 
ermittelten übereinstimmend befunden wird. Die Vermutung, daß 
dies der Fall gewesen sei, wird durch die ohne Erinnerung ge- 
schehene Annahme der Sendung begründet?®. In Fällen des Krieges 
und gemeiner Gefahr ist die Postverwaltung berechtigt, jede Haftung 
abzulehnen und alle Postsendungen nur auf Gefahr des Absenders 
zu übernehmen ®1, 

Berechtigt, den Schadenersatz zu fordern ist lediglich der 
Absender, da sich nur dieser in einem Vertragsverhältnisse zur 
Post befindet. Der Adressat besitzt dieses Recht nur auf Grund einer 
stattgehabten Zession des dem Absender zustehenden Anspruches®2, 

Die Unterdrückung von Postsendungen, d.h. ihre ab- 
sichtliche Vorenthaltung gegenüber dem Adressaten wird an dem 
schuldigen Beamten strafrechtlich in derselben Weise wie die Ver- 
letzung des Postgeheimnisses geahndet ®,. 

2. Beim Transport von Personen besteht die Verpflich- 
tung der Post in der Beförderung der Person und ihres Gepäcks an 
den verabredeten Ort. Die Beförderung kann mit den ordentlichen 
Posten oder mit außerordentlichen Transportmitteln (Extrapost) er- 
folgen. Eine Haftung übernimmt die Post nur, wenn die Beförderung 
mit den ordentlichen Posten stattfindet. In diesem Falle leistet sie 
Ersatz für: 1. die erforderlichen Kur- und Verpflegungskosten im 
  

2T Dagegen will Laband*# 8, 87 dem Absender den Beweis der reglements- 
mäßigen Beschaffenheit. unbedingt auferlegen. 4 _ 

® Post-G. $ 6. Durch die Postverträge ist die Haftung für fremde Ver- 
waltungen in ziemlich weitem Umfange eingeführt worden. W.P.V. Art. 8. 
Wertbrief-Übereinkommen Art. 12; Postpaket-Vertrag Art. 15. 

2? Dambach-v. Grimm zu $ 6. 
80 Post-G. 7. 

s1 Post-G. 8 15. 
82 Post-G. 88 6, 10. Vgl. Laband* 3, 84. Für den internationalen Ver- 

kehr ist dieser Grundsatz durch internationale Verträge zum Teil modifiziert 
und dem Adressaten ein Recht zur Geltendmachung des Anspruchs beigelegt 
worden, wenn der Absender nicht zu ermitteln’ ist. Nach dem W.P.V. Art. 8 
hat der mpfänger dieses Recht auf Verlangen des Absenders, ebenso nach 
dem Wertbrief-Übereinkommen Art. 12; nach dem Postpaket-Vertrag Art. 15 
der Empfänger in Ermangelung oder auf Verlangen des Absenders. 

#8 R.Str.G.B. 88 354, 358.
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Falle körperlicher Beschädigung eines Reisenden, wenn diese nicht 
erweislich durch höhere Gewalt oder durch eigene Falırlässigkeit 
des Reisenden herbeigeführt ist, 2. für den Verlust und die Be- 
schädigung des reglementsmäßig eingelieferten Gepäcks nach Maß- 
gabe der Vorschriften über die Ersatzleistung bei Paketen®, Mit 
zurückgelassenen Passagiereffekten wird in derselben Weise wie mit 
unbestellbaren Postsendungen verfahren ®®. 

3. Bei Postanweisungen richtet sich die Pflicht der Post 
auf Auszahlung des Betrages an den Adressaten. Eine beschleunigte 
Auszahlung erfolgt auf Verlangen des Absenders vermittelst tele- 
graphischer Benachrichtigung der Postanstalt des Bestimmungsortes 8°, 
Diese Verpflichtung der Post zur Auszahlung des eingezahlten Be- 
trages ist eine unbedingte; sie kann sich derselben auch nicht durch 
Berufung auf höhere Gewalt entziehen. Nur wenn durch Fahrlässig- 
keit des Absenders, z. B. ungenaue Adressierung, an eine unrichtige 
Person gezahlt worden ist, besteht keine Verpflichtung zur Ersatz- 
leistung®”. Die Verpflichtung zur Zahlung besteht nur gegenüber 
dem Absender. Wenn auf Grund einer gefälschten Postanweisung 
Geld ausgezahlt worden ist, so hat die Post kein Rückforderungs- 
recht gegenüber dem Empfänger. Bei Postaufträgen und Nach- 
nahmesendungen?®® besteht die Verpflichtung der Post in der 
Einkassierung des Betrages und seiner Ablieferung an den Absender. 
Für den Transport der Nachnahmesendungen und der mit Post- 
aufträgen verbundenen Bücherpostsendungen sind die gewöhnlichen 
Grundsätze über den Posttransportvertrag maßgebend. Mit unbestell- 
baren Geldbeträgen wird nach Maßgabe der Vorschriften über un- 
bestellbare Postsendungen verfahren ®®. Bei Postaufträgen zur Ein- 
holung von Wechselakzepten ist die Post zur Einholung des Akzeptes 
und zur Rücksendung des akzeptierten oder nicht akzeptierten 
Wechsels an den Absender verpflichtet. 

4. Die Verpflichtung der Post beim Zeitungsabonnement® 
besteht in der Entgegennahme von Bestellungen, der Einkassierung 
der Abonnementsgelder und ihrer Ablieferung an den Verleger, der 
Aushändigung der einzelnen vom Verleger erhaltenen Nummern an 
den Besteller. Diese Verpflichtungen bestehen nur gegenüber dem 
Verleger. Für ihre Erfüllung haftet die Post nach den Grundsätzen 
des Mandatsvertrages. Die Verbindlichkeit der Post zur Aushändigung 

  

“+ Post-G. $ 11. Post-O. 88 51—70. . 
a5 Post-G. & 26. In diesem Falle ist die Unterscheidung zwischen zurück- 

relassenen Effekten und gefundenen Sachen von besonderer Wichtigkeit. Vgl. 
ambach-v. Grimm zu $ 26; Laband# 3, 77*. 

se Post-O. 8 21. . 
37 Dies ist deshalb anzunehmen, weil die Post sich in gar keinem Verhältnis 

zum Empfänger befindet. Vgl. über die Postanweisung Laband* 8, 86. — 
Zorn ?%, 275: Die „sehr bestrittene“ rechtliche Natur der Postanweisung ist 
sehr einfach; sie ist ein Antrag eines Untertanen bei der Staatsverwaltung, 
eine bestimmte eingezahlte Summe an eine bestimmte Adresse zu befördern 
oder auszuhändigen. 

28 Post-G. 83 18, 19. 
39 Post-G. 8 26. , 
ı Post-G. ? 1 Nr. 2. Zeitungs-Übereinkommen Art. 2.
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der einzelnen Nummern an den Besteller schließt die Pflicht, sie in 
die Wohnung des Bestellers zu befördern, nicht ein, er muß sie von 
der Post abholen lassen. Auf Verlangen übernimmt jedoch die Post 
die Beförderung in das Haus. In diesem Falle liegt neben dem, 
zwischen der Post und dem Verleger bestehenden Rechtsverhältnis, 
noch ein besonderes Vertragsverhältnis zwischen der Post und dem 
Besteller vor, dessen Gegenstand die Beförderung der Zeitung in die 
Wohnung des Bestellers bildet. 

Die Ansprüche gegenüber der Post können, da das Verhältnis 
ein privatrechtliches ist, im Wege der Klage geltend gemacht 
werden. Für die Ansprüche auf Entschädigung ist reichsgesetzlich 
eine Verjährungsfrist von 6 Monaten *!, im internationalen Verkehr 
eine solche von einem Jahre#?2, eingeführt worden. 

IL. Die Verpflichtung des der Post gegenüberstehenden Kontra- 
henten besteht in allen Fällen in einer Geldzahlung, der Ent- 
richtung der von der Post geforderten Gebühr. Die Höhe dieser 
Gebühren ist für den internen Verkehr durch gesetzliche und reglemen- 
tarische Bestimmungen für den internationalen Verkehr durch völker- 
rechtliche Verträge geregelt. 

1. Die für die Beförderung von Sachen (Postsendungen) zu 
entrichtende Gebühr wird als Porto bezeichnet“, Es bestehen be- 
sondere Portosätze für Briefe ++, Postkarten*5, Drucksachen #, Ge- 
schäftspapiere*”, Warenproben *#, Pakete*®. Das Porto erhöht sich, 
wenn vertragsmäßig eine besondere Haftpflicht der Post festgestellt 
wird, also durch Einschreiben 5° und Wertangabe°!, sowie in den 
Fällen, in denen die Post die Verpflichtung übernimmt, eine besondere 
Bescheinigung über den Empfang der Sendung zu erteilen, oder zu 
beschaffen 52, oder die Beförderung durch Eilboten zu bewirken ®, 
Bei einzelnen Sendungen (Paketen, Wertsendungen)_ tritt, 
wenn die Post die Verpflichtung übernimmt, sie am Bestimmungs- 
  

#1 Post-G. 88 18, 14. E.G. zur, Z.P.O. 8 13. 
42 W.P.V. Art. 8. Wertbrief-Übereink, Art. 12; Postanweisungsübereink. 

Art. 7; Postpak.Vertr. Art. 15; Postauftrag-Übereinkommen Art. 11. 
‚. *Sydow, Art. Porto, W.12, 284; v. Kirchenheim, Art. Portopflichtig- 

keit, R.L. 8, 92; Fischer, Art. Post, H.d.St.® 6, 1088: IIL Postgebühren. — 
Laband* 8, 80: Porto ist juristisch die Leistung einer vertragsmäßigen Geld- 
schuld, der Leistungen des Fiskus behufs Erfüllung der von ihm kontrahierten 
Verpflichtungen gegenüberstehen. 

* Post-G.Novelle vom 20. Dez. 1899 Art. 1; G. vom 3. Nov. 1874. — Im 
Verkehr mit Luxemburg gelten seit 1. Okt. 1902 für Briefsendungen aller Art 
die Portosätze und Gewichtsstufen des inneren deutschen Verkehrs. Fischer- 
Koenig S. 102b. — Im Wechselverkehr mit Österreich-Ungarn beträgt das 
Porto für Briefe von über 20—250 Gramm 20 Pfg., wie im inneren Verkehr des 
Reichs. (Post-O. $ 2.) — W.P.V. Art. 5. 

«6 Post-O. 8 7. W.P.V. Art. 5. 
« Post-O. 5 8. W.P.V. Art. 5. 
2 post. 9. 

ost-O. S 10. 
4% Post-O. { 12, Postpaket-Vertrag Art. 5. 
60 Post-O. 8 13. W.P.V. Art. 6. 
1 Post-O. $ 15. Wertbrief-Übereink. Art. 4 G. vom 17. Mai $ 2. 
c2 Post-O. $ 31. W.P.V. Art. 6. 
68 Post-O. 8 22. W.P.V.. Art, 18.
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orte dem Adressaten in das Haus zu senden, noch eine Nebengebühr 
(Bestellgeld) hinzu ®. 

Zur Zahlung des Portos ist der Absender verpflichtet, da 
lediglich dieser sich in einem vertragsmäßigen Verhältnisse zur Post 
befindet. Regelmäßig erfolgt die Entrichtung des Portos durch den 
Absender bei Aufgabe der Sendung. Die Frankierung kann 
durch Barzahlung oder, was ‘die Regel bildet, durch Verwendung 
von Postwertzeichen erfolgen. Eine Sendung darf aber auch un- 
frankiert aufgegeben werden. In diesem Falle zahlt der Absender 
das Porto nicht selbst, sondern überläßt es der Post, es vom Adressaten 
einzuziehen. Ein derartiges Verfahren hat die rechtliche Natur der 
Anweisung; der Adressat hat daher seinerseits keine Verpflichtun 
zu zahlen, sie entsteht für ihn erst durch Annahme der Sendung®®. 
Die Postanstalten dürfen aber die Postsendungen an den Adressaten 
nur nach erfolgter Zahlung der Postgebühren aushändigen, aus- 
genommen, wenn eine terminliche Entrichtung zwischen dem Adressaten 
und der Post verabredet ist®®. Zahlt der Adressat das Porto nicht, 
so wird es vom Absender eingezogen. Für unfrankierte oder nicht 
hinreichend frankierte Sendungen wird wegen der damit verbundenen 
Mühewaltung der Einziehung des Portos eine besondere Gebühr 
(Zuschlagsporto) erhoben5?. Einzelne Gegenstände postalischer Be- 
förderung unterliegen dem Frankierungszwange, d. h. das 
Porto muß stets bei ihrer Aufgabe entrichtet werden; die Möglich- 
keit, es durch die Post vom Adressaten einziehen zu lassen, ist aus- 
geschlossen. Dies sind dringende Pakete, Drucksachen ®®, Geschäfts- 
apiere5®, Warenproben °°, Postanweisungen ®!, Postaufträge, Bahnhofs- 

briefe, Sendungen gegen Rückschein. Auch die Gebühren für Rück- 
scheine im internationalen Verkehr sind im voraus zu entrichten ®. 
Die Nichtfrankierung einer dem Frankierungszwange unterliegenden 
Sendung hat zur Folge, daß sie zurückgewiesen, oder daß bei Be- 
rechnung des Portos der höhere Satz in Anwendung gebracht wird, 
der bei den dem Frankierungszwange nicht unterliegenden Sendungen 
zur Erhebung gelangt. Der Anspruch der Post auf das Porto ver- 
jährt binnen eines Jahres nach Aufgabe der Sendung ®, 

Die früher sehr umfangreichen Portofreiheiten und Porto- 
vergünstigungen sind durch die Reichsgesetzgebung ziemlich 
eingeschränkt worden. Eine Portofreiheit besteht jetzt nur noch für 
die regierenden deutschen Fürsten, deren Gemahlinnen und Witwen 
in dem Umfange, wie sie beim Erlaß des Reichsgesetzes über die 
  

&s P.T.G. S 8. Post.O. 5 38. 
8665 Laband* 3, 92; P.O. 5 50. 
66 P.T.G. 8 6. Eine anderweite Ausnahme enthält P.O. 8 50. , 
67 Post-G.Novelle vom 20. Dez. 1899 Art. 1 I. W.P.V. Art. 5. Eine Aus- 

nahme machen portopflichtige Dienstsachen innerhalb des Deutschen Reiches. 
68 Post O. g° IV. 

co Post.O. & 10. 1X 60 t-O. 
eı Post.O. S 20 IL; 21 V. W.P.V. Art. 5. Vgl. die Zusammenstellung bei 

Fischer-Koenig zu Post-O. 8 501. 
ea W.P.V. Art. 5. 
8 P-T.G.8 7.
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Portofreiheiten bestand %, sowie für Reichsdienstangelegenheiten ®, 
Letztere Bestimmung hat nur im Gebiete der bayrischen und württem- 
bergischen Postverwaltung, sowie in bezug auf den Verkehr der 
Bundesratsbevollmächtigten mit ihren Regierungen eine materielle 
Bedeutung, da bei den übrigen Reichsdienstangelegenheiten die Zah- 
lung des Portos doch nur eine Zahlung des Reichsfiskus an den 
Reichsfiskus sein würde. Auf Stadtpostbriefe erstreckt sich die Porto- 
freiheit nicht®®. Die Portovergünstigungen der Personen des Militär- 
standes und der Kriegsmarine sind aufrecht erhalten, können aber 
durch kaiserliche Verordnung aufgehoben oder eingeschränkt werden ®”., 
Die Postverwaltung hat das Recht, mit Staatsbehörden Verträge über 
die Zahlung von Aversionalsummen an Stelle der Porto- und sonstigen 
Gebührenbeträge für die einzelnen Sendungen abzuschließen ®8, 

3. Die Gebühr für Personenbeförderung mit den ordent- 
lichen Posten oder durch Extraposten ist reglementsmäßig festgestellt, 
sie muß — mit Ausnahme des Postillontrinkgeldes bei Extraposten — 
im voraus entrichtet werden °®, 

3. Die Gebühren für Postanweisungen, Postaufträge 
und Nachnahmesendungen, auf die häufig die Bezeichnung 
Porto angewendet wird, sind für den internen Verkehr reglements- 
mäßig ”‘, für den internationalen Verkehr vertragsmäßig festgestellt "1. 
Sie müssen mit Ausnahme der Nachnahmegebühren im voraus ent- 
richtet werden. 

4. Die Gebühr für die Vermittelung des Abonnements 
von Zeitungen wird durch den Verleger entrichtet?2, sie wird 
aber in seinem Auftrage vom Besteller und zwar bei der Bestellung 
eingezogen. Verlangt der Besteller, daß ihm die Zeitung in das 
Haus gebracht wird, so hat er dafür ein besonderes Bestellgeld und 
zwar ebenfalls im voraus bei der Bestellung zu entrichten "®, 

Die Verpflichtung zur Zahlung der Postgebühren hat den 
Charakter einer vertragsmäßigen vermögensrechtlichen 
Verbindlichkeit. Ihre Geltendmachung müßte nach allgemeinen 
Grundsätzen im Wege gerichtlicher Klage erfolgen. Den Postbehörden 
ist jedoch durch eine besondere gesetzliche Vorschrift die Befugnis 
beigelegt, die Postgebühren im Wege der Verwaltungsexekution nach 
  

6 G., betr. die Portofreiheit (P.Fr.G.) vom 5. Juni’ 1869 8 1. 
8 P.Fr.G. SS 2, A. Außerdem besteht noch eine Portofreiheit in Zoll- 

angelegenheiten nach den Bestimmungen des Z.V.Vertr. vom 8. Juli 1867 Art. 16. 
Vgl. Delbrück, Art. 40 der Reichsverfassung 8, 78, 79. 

ee P.Fr.G. 8 3. 
6° P,Fr.G. \ d. 
ee P.Fr.G. $& 11. Vgl. die Zusammenstellung der Vereinbarungen bei 

Fischer-Koenig zu $ 11 8. 122. 
e9 Post-O. SS 54, 59, 64, 75. 
10 Post-O. 88 18—20. Besondere Gebühren für telegraphische Übermittelung 

der Postanweisungen Post-O. 8 21. Bestellgebühren Post-O. $ 86. 
"ı Postanweisungsübereinkommen Art. 3,4. Postauftrags-Übereink. Art, 5, 7. 
‘2 P.T.G. 8 10: „Provision für Zeitungen“ ist aufgehoben durch Art. 1 III 

des Post-G., Novelle vom 20. Dez. 1899. Seitdem spricht man nicht mehr von 
einer Provision, sondern nur noch von einer Zeitungsgebühr. — Zeitungs- 
bereinkommen Art. 6, 7. 

78 Post-O. $ 86 X,
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Maßgabe der Vorschriften über öffentliche Abgaben beitreiben zu 

lassen. Dem Exequierten steht, wenn er die Verpflichtung zur Zah- 
lung nicht anerkennt, die Betretung des Rechtsweges offen ”*. 

Die Defraudation, d.h. die. betrügliche Hinterziehung der 
Postgebühren 5 ist außerdem mit Strafe und zwar mit dem vier- 
fachen Betrage der defraudierten Gebühr, mindestens aber mit einer 
Geldstrafe von 3 Mk. bedroht”®. Die Gegenstände der Übertretung 
können so lange mit Beschlag belegt werden, bis die Zahlung der 
defraudierten Gebühr, der Strafe und der Kosten erfolgt oder durch 
Kaution sichergestellt ist””. Das Verfahren beginnt mit einer Ver- 
fügung der Postbehörde, welche dem Angeschuldigten die von ihm 
verwirkte Geldstrafe mitteilt, und ihm freistellt, das weitere Ver- 
fahren durch Zahlung derselben und der Kosten zu vermeiden. 
Kommt der Angeschuldigte dieser Aufforderung nicht nach, so tritt 
ein Verfahren vor der Postbehörde ein, das mit einem Strafbescheide 
abschließt. Die Postbehörde kann, so lange der Strafbescheid nicht 
erlassen ist, die Sache zur gerichtlichen Entscheidung verweisen, 
der Angeschuldigte nach Eröffnung desselben auf rechtliches Gehör 
antragen oder den Rekurs an die vorgesetzte Behörde ergreifen ”®. 

8 78. 
Der Post als öffentlicher Verkehranstalt sind gewisse 

Vorrechte eingeräumt worden, die den Zweck haben, den Betrieb 
der Post zu fördern und sicherzustellen. Sie sind nicht Ausfluß 
eines Vertragsverhältnisses, in dem sich die Post befindet, sondern 
beruhen auf gesetzlichen Vorschriften. Sie stehen ihr daher auch 
nicht bloß gegenüber einzelnen Kontrahenten, sondern gegenüber 
allen Personen, privaten und öffentlichen Korporationen zu, mit denen 
sie bei Ausübung ihres Betriebes in Berührung kommt. Sie be- 
stehen in der Befreiung der Post von öffentlichen Pflichten, und in 
dem Anspruch auf Leistungen anderer Rechtssubjekte. Im einzelnen 
gestalten sie sich verschieden, je nachdem es sich um Beförderun 
der Post auf Eisenbahnen, Landwegen oder Wasserstraßen handelt. 

1. Von größter Wichtigkeit sind die Beziehungen der Post zu 
den Eisenbahnen. Als der Eisenbahnbau in Deutschland begann, 
bestand das Postregal noch in einem sehr ausgedehnten Umfange. 
Die Eisenbahnen wurden von den Beschränkungen, die sich für ihren 

Betrieb aus der Existenz des Postregals ergaben, befreit, mußten 
dafür aber gewisse Leistungen im Interesse der Post, namentlich die 
Beförderung von Postsendungen, übernehmen. Die Verpflichtungen 
der Eisenbahnen waren durch die den einzelnen Eisenbahngesell- 

schaften erteilten Konzessionen oder gesetzlich geregelt!. Die Reichs- 

  

14 Post-G. 8 25. 
75 Meves 3 Art. Poststrafrecht, R.L. 8, 101; Sydow, Art. Post- und Porto- 

defraudation, W.1®2, 291. 
18 Post-G. 8$ 27—831, 33. 
17 Post-G. 8 32. i 
18 Post-G. 88 34—46. Vgl. E.G. zur R.Str.Pr.O. 8 5. 

‘ Preuß. G. über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. Nov. 1838 8$ 36.
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gesetzgebung beschränkte sich zunächst darauf, diese Vorschriften 
aufrechtzuerhalten und bestimmte, daß für neu erbaute Eisenbahnen 
die notwendigen Anordnungen durch das Bundespräsidium, bzw. den 
Kaiser festgestellt werden, und daß dabei die älteren preußischen 
Vorschriften als Richtschnur dienen sollten? Die Verpflichtungen 
der Staatsbahnen wurden durch Reglements festgesetzit, über die eine 
Vereinbarung im Bundesrate stattgefunden hatte®, Später ist die 
ganze Angelegenheit auf dem Wege der Reichsgesetzgebung geregelt 
worden*. Die Bestimmungen des betreffenden Reichsgesetzes finden 
jedoch auf Bayern und Württemberg keine Anwendung°®. Im übrigen 
Reichsgebiete gilt es für Staatsbahnen unbedingt, für Privatbahnen, 
soweit dies nach den Konzessionsurkunden zulässig ist oder die Eisen- 
bahnen freiwillig die durch das Gesetz festgestellten Leistungen an 
Stelle der konzessionsmäßigen Verpflichtungen übernehmen® Die 
Verpflichtungen nach Maßgabe dieses Gesetzes sind: 1. die Pflicht, 
den Eisenbahnbetrieb, soweit es dessen Natur und Erfordernisse ge- 
statten, in die notwendige Übereinstimmung mit den Bedürfnissen 
des Postdienstes zu bringen’; 2. die Pflicht, die Postwagen und 
Postsendungen teils unentgeltlich, teils gegen Vergütung zu befördern 
und in außerordentlichen Fällen besondere Transportmittel gegen 
Tintschädigung zur Verfügung zu stellen®; 3. die Pflicht, beim Neu- 
au oder Umbau von Bahnhöfen die für die Zwecke des Postdienstes 
rforderlichen Diensträume und unter Umständen auch Dienst- 
‘ohnungen für Postbeamte herzustellen und der Postverwaltung gegen 
lietsentschädigung zu überlassen ®. — Die Postverwaltung ist ver- 
fichtet, der Eisenbahn die Summen zu erstatten welche diese wegen 
ötung oder Verletzung von Postbeamten nach den bestehenden Ge- 
:tzen geleistet hat, ausgenommen, wenn der Tod oder die Körper- 
erletzung durch ein Verschulden des Eisenbahnbetriebsunternehmers 
der einer im Eisenbahnbetrieb verwendeten Person herbeigeführt 
orden ist!°. Bei Schmalspurbahnen oder Eisenbahnen von unter- 
eordneter Bedeutung, auf welche das Bahnpolizeireglement keine 
nwendung findet, kann der Reichskanzler die Verpflichtungen für 
ie Zwecke des Postdienstes ermäßigen oder ganz erlassen !!!, 

l. Die Beförderung der Post auf Landwegen erfolgt durch 
Yuhrwerke, zu Pferde oder durch Boten (Landbriefträger). Die er- 
orderlichen Transportmittel gehören der Post oder werden von ihr 
durch Vertrag mit Privatpersonen beschafft. Regelmäßig ist das 
Verhältnis so gestaltet, daß die Wagen Eigentum der Post sind, die 

      
  

2 Nordd. B.G vom 2. Nov. 1867 $ 5. Post-G. $ 4. 
® Laband# 3, ..69. 
* G., betr. die Änderung des $ 4 des G. über das Postwesen des Deutschen 

Reiches vom 28. Okt. 1871 P.G.) vom 20. Dez. 1875 (R.G.Bl. S. 318). . 
5 E.P.G. Art. 18. “ 
6 E.P.G. Art. 11. 
T E.P.G. Art. 1 
8 E.P.G. Art. 2—6 
® E.P.G. Art. 7. 

ı0 EP E. & Art. 8. Haftpflichtg. vom 7. Juni 1871 (R.(x.Bl. S. 207); Unfall- 
fürsorgeg. f. Beamte vom 18. Juni 1901 (R.G.Bl. S. 211) 8 12, 

’ı E.P.G. Art. 9. Preuß. G. über die Kleinbahnen vom 28. Juli 1892 8 42.
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Pferde und das zur Bedienung der Pferde und Wagen erforderliche 
Personal (Postillone) durch Vertrag mit einem Privatunternehmer 
(Posthalter) beschafft werden. Es kommt aber auch vor, daß zum 
Ersatz für ordentliche Posten, deren Einrichtung im einzelnen Falle 
zu kostspielig sein würde, mit Privatfuhrwerksunternehmern Verträge 
über Beförderung von Postreisenden und Postsendungen abgeschlossen 
werden. Die Post genießt in bezug auf die Benutzung der Land- 
wege ein zweifaches Vorrecht. Sie ist von der Verpflichtung zur 
Entrichtung von Chausseegeld und anderen Kommunikationsabgaben 
befreit. Diese Befreiung tritt ein bei der Benutzung der betreffenden 
Wege durch die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen, durch 
ledig zurückkehrende Postfuhrwerke und Postpferde, durch Brief- 
träger und Postboten und durch Privatfuhrwerke, die als Ersatz für 
ordentliche Posten dienen und ausschließlich zur Beförderung von 
Reisenden, deren Effekten und Postsendungen benutzt werden, da- 
gegen nicht bei Benutzung durch Extraposten, die auf Kosten von 
Privatpersonen befördert werden. Wohlerworbene Rechte, d. h. auf 
einem speziellen Rechtstitel beruhende Rechte von Korporationen, 
Gemeinden und Privatpersonen zur Erhebung derartiger Abgaben 
werden dadurch nicht aufgehoben!?, Außerdem ist den ordentlichen 
Posten und Extraposten das Recht eingeräumt, sich in Fällen, in 
denen die gewöhnlichen Postwege gar nicht oder schwer zu passieren 
sind, der Neben- und Feldwege, sowie der ungehegten Wiesen und 
Acker zu bedienen, unbeschadet des Rechtes des Eigentümers auf 
Schadensersatz!®. Das Recht, ungehegte Acker und Wiesen zu be- 
treten, muß auch den Briefträgern in analoger Anwendung des eben 
erwähnten Grundsatzes eingeräumt werden !*, dasselbe besteht jedoch 
für diese nicht schon bei Unpassierbarkeit der gewöhnlichen Post- 
wege, sondern erst dann, wenn auch die Fußwege ungangbar sind. 
Dagegen steht das Recht, Feld- und Nebenwege, sowie ungehegte 
Äcker und Wiesen zu benutzen, Postillonen, die mit ledigem Ge- 
spann zurückkehren, nicht zu. Dem Grundbesitzer ist die Pfändung 
wegen Beschädigung des Grundstückes nicht bloß gegenüher den 
ordentlichen Posten, Extraposten, sondern auch gegenüber den mit 
dem ledigen Gespann zurückkehrenden Postillonen untersagt'®. 
Gegenüber Briefträgern ist die Pfändung reichsgesetzlich nicht aus- 
geschlossen. Die Frage über ihre Zulässigkeit muß also nach Maß- 
gabe der Landesgesetze entschieden werden '®, 

Auch in bezug auf die Transportmittel der Post bestehen 
besondere gesetzliche Vorschriften, durch die Störungen im Betriebe 
der Post, zu denen die Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsätze 
Veranlassung geben könnte, verhindert werden sollen. Das In- 
ventarium der Posthaltereien ist von der Beschlagnahme im Wege 

  

18 Seit dem 1. Juli 1892 ist der Kurier- und Estafettendienst eingestellt. 

18 Post-G. $ 17. Ausschluß der Pfändung $ 18. 

14 Fischer-Koenig $ 17 Note a. Boten zu Fuß sind zu den ordentlichen 

Posten zu rechnen. Dambach-v. Grimm $ 17. 
15 Post-G. $ 18. 
# Dambach-v. Grimm $ 18°.
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des Arrestes oder der Exekution befreit!’, die vorschriftsmäßig zu 
haltenden Postillone und Postpferde von der Heranziehung zu Hand- 
und Spanndiensten für Staats-- und Kommunalbedürfnisse!8., Die 
Verpflichtung der Pferdebesitzer, ihre zum Kriegsdienst tauglichen 
Pferde im Mobilmachungsfalle gegen Entschädigung an die Militär- 
behörde zu überlassen, erstreckt sich nicht auf die von den Post- 
haltern kontraktmäßig zu haltenden Pferde!®. Die Posthalter sind 
auch von der Stellung von Vorspann und Lieferung von Fourage 
für die bewaffnete Macht im Frieden befreit °°. 

Im Interesse der ungestörten Beförderung der Posten 
sind gewissen Personen besondere Verpflichtungen auferlegt, näm- 

lich: 1. den Führern von Fuhrwerken die Pflicht, den ordentlichen 

Posten und Extraposten auf das übliche Signal auszuweichen °!; 
2. den Anwohnern der Straße die Pflicht zu schleuniger Hilfe- 
leistung bei Unfällen??; 3. den Tor- und Barrierebeamten die Pflicht 
zur schleunigen Öffnung der Schlagbäume auf das gegebene übliche 
Signal *®. 

3, Die Beförderung der Post auf Wasserstraßen erfolgt 
durch Schiffe oder durch Fähren. Die Schiffe können von der 
Post selbst ausgerüstet sein oder Privatunternehmern gehören. Im 

letzteren Fall, der wohl die ausnahmslose Regel bildet, wird über 

die Beförderung der Postsendungen und Postreisenden zwischen dem 

Schiffsbesitzer und der Postverwaltung ein Vertrag abgeschlossen, 
welcher den zwischen der Post und Privatfuhrwerksunternehmern 
bestehenden Verträgen analog ist”*. Die Fähren, die an einem 
Flusse bestehen, ist die Post zu benutzen berechtigt, und zwar, 

soweit nicht wohlerworbene Rechte in Betracht kommen, ohne Ver- 

pflichtung zur Zahlung eines Fährgeldes®®”. Den Fährleuten liegt 

  

17 Post-G. 8 20. 
18 Post-G. 5 22. . 
19 R.G. über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 $ 25 Nr. 4. 
2° R.G. über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden, 

vom 13. Februar 1875 $ 3 Nr. 5. 
21 Post-G. & 19. 
22 Post-G. $ 21. Hierauf findet die Strafdrohung des $ 360 Nr.50 R.Str.G. 

Anwendung. 
23 Post-G. 8 23. 
24 So wurde z.B. durch G. zur Ergänzung des Gesetzes, betr. Postdampf- 

schiffsverbindungen mit überseeischen Ländern, vom 8. März 1909 (R.G.Bl. S. 317), 
der Reichskanzler ermächtigt in Abänderung des G. vom 3. Juni 1908 (R G.Bl, 
S. 361), dem Unternehmer der auf Grund des @ vom 13. April 1898 (R.G.Bl. 
S.168) eingerichteten Postdampfschiffsverbindungen mit Ostasien und Australien 
für den Betrieb einer wöchentlichen Verbindung zwischen dem Schutzgebiete 
Neu-Guinea einerseits und Hongkong, sowie dem australischen Festland ander- 
seits und der wiedereinzurichtenden in dem Vertrage mit dem Norddeutschen 
Lloyd vom 30. Oktober/12. September 1898 (Z2.Bl.S. 453) vorgesehenen Anschluß- 
linie von Singapore nach dem Schutzgebiete Neu-Guinea vom 1. April 1909 ab 
an Stelle der in dem G. vom 3. Juni 1908 vorgesehenen Brlöhung der Reichs- 
beihilfe um jährlich 230000 Mk., eine solche um 500000 Mk. jährlich zu be- 
willigen. _ 

25 Die im Post-G. $ 16 ausgesprochene Befreiung von der Pflicht, 
Kommunikationsabgaben zu entrichten, bezieht sich auch auf das Fährgeld. 
Dambach-v. Grimm 8 169,
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die Verpflichtung ob, die Beförderung der Post auf das gegebene 
Signal unverzüglich zu bewirken ®, 

Durch Verfügung des Reichskanzlers?’ ist vom 1. Januar 1909 
ab der Postüberweisungs- und Scheckverkehr zunächst durch Ver- 
ordnung eingeführt worden, 

2. Telegraphie. 

8 79. 
Die Telegraphie ist ebenso wie die Post eine öffentliche 

Verkehrsanstalt; da es sich nur um die Beförderung von 
Nachrichten handelt, ist der Wirkungskreis ein beschränkterer .. 

Das Telegraphenregal bestand in Deutschland nach der 
früheren Gesetzgebung nicht, ist aber durch Gesetz eingeführt 
worden. Nach diesem steht dem Reiche das ausschließliche Recht 
zu, Telegraphenanlagen für die Vermittelung von Nachrichten zu 
errichten und zu betreiben®. Die Ausübung dieses Rechtes kann 
für einzelne Strecken und Bezirke an Privatunternehmer verliehen 
werden. An Gemeinden muß es für den Verkehr innerhalb des 
Gemeindebezirkes verliehen werden, wenn die Gemeinde die ge- 
nügende Sicherheit für einen ordnungsmäßigen Betrieb* bietet und 
das Reich eine solche Anlage weder errichtet hat, noch sich zur 
Errichtung und zum Betriebe einer solchen bereit erklärt®, Frei- 
gegeben ist die Errichtung und der Betrieb von: 1. Telegraphen- 
anlagen, die ausschließlich dem inneren Dienste von Landes- oder 
Kommunalbehörden, Deichkorporationen, Siel- und Entwässerungs- 
  

*6 Post-G. 8 28. 
27 Verfüg. des Reichsk., betr. die , ostscheekordnung, vom 6. Nov. 1908 

(R.G.Bl. S. 587). Die Postscheckordnung ist auf Grund des 8 2 des &., betr. 
die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Reichshaushalts-Etat für das 
Rechnungsjalır 1908, vom 18. Mai 1908 (R.G.Bl. S. 197) erlassen. — Bayern und 
Württemberg sind in gleicher Weise vorgegangen. . 

! Die Telegra henanstalten sind allerdings ermächtigt, Postanweisungen, 
die auf telegraphischem Wege überwiesen werden, anzunehmen und unter ge- 
wissen Voraussetzungen auszuzahlen; sie handeln jedoch in diesem Falle in 
Vertretung der Ortspostanstalten (Tel.O. $ 12). 

® Ein solches wurde allerdings von der Reichspost- und Telegraphen- 
verwaltung unter Berufung auf Art. 48 der R.Verf. behauptet und namentlich 
von solchen Schriftstellern, die zu dieser Verwaltung in Beziehung standen, 
verteidigt, z. B. Dambach, Sydow, Fischer. — Durch das Tel.&. vom 
6. April 1892 ist die Streitfrage erledigt. — Vgl. Laband 3, 65°. — Durch G. 
vom 6. April 1908 ist bestimmt, daß auch elektrische Telegraphenanlagen, die 
ohne metallische Verbindungsleitungen Nachrichten vermitteln (Funken -Tele- 
graphenanlagen) nur mit Genehmigung des Reiches errichtet und betrieben 
werden, ebenso nach Tel.G. $ 3a (neu eingefügt durch G. vom 7. März 1908) 
die optische und akustische Schiffstelegraphie — Die Bestimmungen über 
Funken-Telegraphenanlagen gelten auch für alle „zum Verkehr mit dem Lande 
oder mit anderen Schiffen bestimmten „elegraphenanlagen (z. B. auch Tele- 
raphie mittels Scheinwerfer und Blinkfeuer, Unterwasser -Schalltelegraphen). 
‘ischer-Koenig S. 516 zu Tel.G. $ 3b a. 

°: Tel.G. 81. , , 
* Ein ordnungsmäßiger Betrieb hat den Bestimmungen des Tel.G. und 

der Tel.O. zu entsprechen. Fischer-Koenig zu Tel.G. $ 2 S. 389b. 
5 Tel.&. $ 2. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. 25



386 Telegrapbie. $ 79. 

verbänden gewidmet sind; 2. Telegraphenanlagen, die von Transport- 
anstalten auf ihren Linien ausschließlich zu Zwecken ihres Betriebes 
oder für die Vermittelung von Nachrichten innerhalb der bisherigen 
Grenzen benutzt werden; 3. Telegraphenanlagen innerhalb der 
Grenzen eines Grundstückes oder zwischen mehreren einem Besitzer 
gehörigen oder zu einem Betriebe vereinigten Grundstücken, deren 
keines von dem anderen über 25 km in der Luftlinie entfernt ist, 
wenn diese Anlagen ausschließlich für den der Benutzung der 
Grundstücke entsprechenden unentgeltlichen Verkehr bestimmt sind ®. 
Elektrische Telegraphenanlagen, die ohne metallische Verbindungs- 
leitungen Nachrichten vermitteln, dürfen nur mit Genehmigung des 
Reichs errichtet und betrieben werden’. Die unbefugte Errichtung 
oder der unbefugte Betrieb von Telegraphenlinien ist mit Strafe be- 
droht; derartige Anlagen sind außer Betrieb zu setzen oder zu be- 
seitigen®. Wo mehrere elektrische Anlagen nebeneinander bestehen, 
sind sie so einzurichten, daß Störungen der einen durch die andere 
ausgeschlossen werden; die Kosten hat der zu tragen, von dem 
die letzte Anlage oder Änderung ausgegangen ist, durch welche 
die Störung herbeigeführt oder die Gefahr einer solchen veranlaßt 
wurde°. 

- Die öffentlichen Telegraphen und Fernsprechanstalten stehen als 
ntliche Verkehrsanstalten jedermann zur Benutzung offen. Der 
fgeber eines Privattelegramms ist verpflichtet, sich auf Ver- 
sen über seine Persönlichkeit auszuweisen. Vorrechte und Aus- 
ließungen sind nur aus Gründen des Öffentlichen Interesses zu- 
ig. Zurückgewiesen werden Privattelegramme, deren Inhalt 
en die Gesetze oder die guten Sitten verstößt oder eine @e- 
rdung des öffentlichen Wohles enthält!, Jeder Eigentümer eines 
ındstückes hat unter den bestehenden Bedingungen Anspruch auf 
Anschluß an die für den Ortsverkehr bestehenden Telegraphen- 

ın, was namentlich für Fernsprechanlagen von Bedeutung ist. 
Benutzung solcher Privatstellen durch Unbefugte gegen Entgelt 

unzulässig '!, 
Der Telegraphenverwaltung liegt die Pflicht zur Bewahrung 

: Telegraphengeheimnisses ob"? Da die Kenntnisnahme 
| dem Inhalt der Telegramme durch die Natur des telegraphischen 

Dienstes notwendig gegeben ist, so wird durch die Pflicht zur Auf- 
rechterhaltung des Telegraphengeheimnisses regelmäßig nur die 

        
  

° Tel.G. $ 3. Die Einhaltung der gesetzlichen Grenzen durch diese Tele- 
graphen ist Gegenstand besonderer Kontrolle ($ 4). Die Übertretung der Kontroll- 
vorschriften ist mit Strafe bedroht ($ 10. Für den Betrieb der Eisenbahn- 
telegraphen, soweit sie vom Publikum benutzt werden, sind die Vorschriften 
der Telegraphenordnung maßgebend (Tel.O. 9. 

” Zusatzabschnitt zu Tel.G&. $ 3 durch G. vom 7. März 1908, 
8 Tel.G. 9, 11. 
’ Tel.G. 13, 14. Telegraphenwege-Gesetz vom 18. Dez. 1899. 
ı Tel.G. $ 5. Tel.O. $ 1. Internat. Telegr. Vertrag vom 22, Juli 1875 

Art. 1, 7. 
ı Tel.G. 8 6, 
12 Tel.G. g 8. Internat. Tel.Vertr. Art.2, R.Str.G.B. $ 855. Vgl. Sydow 

Ww.ı1, 247.
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rechtswidrige Mitteilung der Telegramme oder ihres Inhaltes an 
dritte Personen und die Mitteilung, daß zwischen bestimmten 
Personen eine telegraphische Korrespondenz stattgefunden hat, aus- 
geschlossen. Bei den mit der Bestellung der Telegramme beauf- 
tragten Personen kann die Verletzung des Telegraphengeheimnisses 
allerdings auch in unberechtigter Eröffnung und Kenntnisnahme be- 
stehen. Ausnahmen von der Pflicht zur Bewahrung des Telegraphen- 
geheimnisses bestehen im Straf- und Konkursprozeß ‘in demselben 
Umfange wie in bezug auf das Postgeheimnis’®. Die Verletzung 
des Telegraphengeheimnisses ist mit Gefängnisstrafe nicht unter drei 
Monaten bedroht; sie kann außerdem zu einer disziplinären Be- 
strafung und zu einer privatrechtlichen Entschädigungsklage Ver- 
anlassung geben. 

Zwischen der Telegraphenverwaltung und dem Benutzer des 
Telegraphen besteht ebenso wie zwischen Postverwaltung und dem, 
der sich der Dienste der Post bedient, ein vertragsmäßiges 
Verhältnis!*. Auch dieses hat, da beide Kontrahenten zu vermögens- 
rechtlichen Leistungen verpflichtet sind, einen privatrechtlichen 
Charakter. Es läßt sich der allgemeinen Kategorie des Werk- 
vertrages des Bürgerlichen Gesetzbuches unterordnen 3. Die Ver- 
tragsbestimmungen werden nicht im einzelnen Falle vereinbart, 
sondern stehen ebenso wie bei der Post ein für alle Mal fest. Sie 
beruhen für den Verkehr innerhalb des Deutschen Reiches auf der 
Reichstelegraphenordnung oder der bayrischen und württembergischen 
Telegraphenordnung, für den internationalen Verkehr auf einem 
internationalen Reglement, das bei Gelegenheit des Abschlusses des 
internationalen Telegraphenvertrages unter den beteiligten Staaten 
vereinbart und später wiederholt einer Revision unterzogen ist!®., 
Die Bestimmungen dieser Reglements gelten als Bestandteile des 
zwischen der Telegraphenverwaltung und dem Einzelnen ab- 
geschlossenen Vertrages. Der Abschluß des Vertrages erfolgt durch 
Aufgabe der Depesche. Ein vertragsmäßiges Verhältnis besteht nur 
zwischen dem Reichsfiskus, als dessen Organ die Telegraphen- 
verwaltung fungiert, und dem Aufgeber der Depesche. Der Adressat 
befindet sich in keinem Vertragsverhältnis zu dem Reichsfiskus oder 
der Telegraphenverwaltung. 

u —— | 00 

. ach $ 5. R.Str.P.O. 8$ 99--101; Konk.O. $ 121; Milit.Strafger.Ordg. 

® 4 Laband# 8, 77; Sarwey, Öffentl. Recht S. 330. 
5 Laband* 8. 83. Da die Rechte und Pflichten der Einzelnen und der 

Telegraphenverwaltung genau formuliert sind, so hat die Frage nach der recht- 

lichen Natur des Vertrages keine große praktische Bedeutung. 
18 Internationaler Teelegraphen-Vertrag vom 22. Juli 1875, ergänzt durch 

Ausführungs-Übereinkunft (gültig seit 1904), deren Bestimmungen zum Teil auch 
für den intern. Fernsprechdienst gelten. — Intern. Vertrag zum Schutze der 

unterseeischen Telegraphenkabel vom 14. März 1884 (R.G.Bl. 1888 S. 151) und 
G. zur Ausfübrung dieses Vertrages vom 21. Nov. 1887 (R.G.Bl. 1888 S. 169). — 

Intern. Funkentelegraphenvertrag vom 3. Nov. 1906 (zur Regelung der Funken- 

telegraphie für den Schiffsverkehr) nebst Zusatzabkommen vom gleichen Tage 

und Ausführungsübereinkunft. — Verschiedene ‚Bestimmungen des Intern. Tel. 

Vertrages gelten auch für die Funkentelegraphie. 05% 
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‚ Für die Telegraphenverwaltung geht aus dem Vertrage 
die Verpflichtung hervor, den Inhalt der Depesche an den 
Adressaten zu befördern. Diese Verpflichtung zerfällt in die Pflicht: 
1. den Inhalt der Depesche auf den telegraphischen Linien von der 
bsendungsstation an die Bestimmungsstation zu befördern. Diese 
eförderung muß so schnell erfolgen, als es die Betriebseinrichtungen 

der Telegraphie gestatten. Liegen mehrere Depeschen vor, so ge: 
langen zuerst die Staatstelegramme, sodann die Telegraphendienst- 
telegramme, darauf die als dringend bezeichneten Privattelegramme 
und endlich die gewöhnlichen Privattelegramme zur Beförderung !", 
Innerhalb der einzelnen Kategorien entscheidet über die Reihenfolge 
der Beförderung die Zeit der Aufgabe. 2. Die auf der Bestimmungs- 
station aufgenommene Abschrift der Depesche an den Adressaten 
zu befördern. Diese Beförderung erfolgt, wenn der Adressat am 
gleichen Orte wohnt, so schnell als möglich durch einen besonderen 
Boten; wenn er an einem anderen Orte wohnt, wird die Depesche 
nach Verlangen des Aufgebers bestellt, weiterbefördert oder post- 
lagernd, telegraphenlagernd oder bahnhoflagernd niedergelegt!®. 
Die Pflicht zur Aushändigung der Depesche an den Adressaten be- 
steht ausnahmsweise nicht, wenn im strafprozessualen Verfahren die 
Beschlagnahme oder im Konkursprozeß die Auslieferung an den 
Konkursverwalter verfügt ist und bei unbestellbaren Telegrammen. 
Letztere werden sechs Wochen aufbewahrt und nach deren Ablauf 
vernichtet1?. Zu diesen Verpflichtungen der Telegraphenverwaltung 
kann auf Verlangen des Absenders noch die hinzutreten, ihm die 
erfolgte Zustellung des Telegramms an den Adressaten telegraphisch 
anzuzeigen ?°°. 

Nach allgemeinen Grundsätzen würde die Telegraphenverwaltung, 
wenn ein Telegramm überhaupt nicht oder nicht in richtiger Fassung 
oder nicht rechtzeitig in die Hände des Adressaten gelangt, zur 
Leistung einer Entschädigung verpflichtet sein. Jede derartige 
Haftung ist jedoch durch ausdrückliche Bestimmungen des Reglements 
ausgeschlossen, es erfolgt in solchen Fällen nur eine Rückerstattung 
der Gebühren ®!, 

Auf den Fernsprechverkehr finden diese Grundsätze nur 
insoweit Anwendung, als die telephonischen Mitteilungen durch Ver- 
mittelung von Beamten erfolgen. Findet die telephonische Unter- 
haltung unter den Beteiligten selbst statt, so hat die Verwaltung 
keinerlei Tätigkeit zu entwickeln. Auch bei öffentlichen Fernsprech- 
anlagen besteht deren Verpflichtung lediglich in der Gestattung der 
Benutzung. Damit erledigt sich auch die Frage der Haftpflicht. 

Die Fälschung oder Unterdrückung von Tele- 
grammen durch die im Dienste der Telegraphie befindlichen 

17 Tel.Oö. S 2. 
18 Tel.O. £ 19. Telegramme können auch telephonisch übermittelt oder in den Schließfächern zur Abholung niedergelegt werden. 
15 Tel.O. 8 20. 
2° Tel.O.sS 11. 
21 Tel.O. 8 21.
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I ersonen ist mit Gefängnisstrafe nicht unter drei Monaten be- 
roht ?®, 

Die Verpflichtung des der Telegraphenanstalt gegenüberstehenden 
Kontrahenten besteht in der Zahlung der Gebühren. Diese Ge- 
bühren sind für den internen Verkehr reglementarisch, für den 
internationalen Verkehr durch spezielle Verträge mit den einzelnen 
Staaten festgesetzt worden. Die bestehenden Gebühren können nur 
durch Gesetz erhöht werden?®, Die Gebühren sind zunächst für 
gewöhnliche Telegramme normiert; zu diesen treten Zuschläge, wenn 
der Absender eine beschleunigte Beförderung der Telegramme ver- 
langt oder besondere Leistungen der Telegraphenverwaltung (Ver- 
gleichung des Telegramms, Erstattung einer Empfangsanzeige, Er- 
teilung einer beglaubigten Abschrift) in Anspruch nimmt? Die 
Gebühr muß — von einzelnen besonders festgestellten Ausnahms- 
fällen abgeseben — im voraus bezahlt werden ?5; es besteht also für 
Telegramme Frankierungszwang. Die Frankierung kann durch Bar- 
zahlung oder durch Benutzung von Freimarken geschehen 2%, Die 
Gebührenfreiheit im Gebiete des Telegraphenwesens ist durch kaiser- 
liche Verordnung geregelt?”. Eine Ausdehnung der gegenwärtigen 
Befreiungen kann nur im Gesetz erfolgen?®. Defraudationen von 
Telegraphengebühren sind durch Verwendung bereits gebrauchter 
Freimarken möglich; sie werden nach Maßgabe der Vorschriften 
über Portodefraudationen bestraft?” Ein Recht, Telegraphen- 
gebühren im Wege der Verwaltungsexekution beitreiben zu lassen, 
steht den Telegraphenbehörden ebensowenig zu wie die Befugnis, bei 
Defraudationen Strafbescheide zu erlassen, sie müssen sich in allen 
diesen Fällen der Vermittelung der ordentlichen Gerichte bedienen. 

Die Telegraphenverwaltung®® ist befugt®!, die Verkehrs- 
  

22 R.Str.G.B. $ 355. 
>23 Tel.G. & 7. Fernsprechgebühren-Ordnung vom 20. Dez. 1899. 
+ Tel.0. SS 7 ft. 
»s Tel.O. 8 17. 
26 Tel.O. 8 17 1II. R,Str.@&.B. $ 275. 
2 TAG e die gebührenfreie Beförderung von Telegrammen, vom 2. Juni 1877. 
28 Tel.G. 8 7. 
39 Post-G. 8 27. 
80 Die Reichstelegrapheuverwaltung, die bayrische und die württem- 

bergische Telegraphenverwaltung, auch die Militär- und Marineverwaltung. 
Tel.W.G. 8 17, nicht die Gemeindeverwaltungen. Germershausen? 1, 199. 

sı Telegraphenwege-Gesetz (Tel.W.G.) vom 18. Dez. 1899 (R.G.Bl. S. 105) 
& 1. Ausf.Best. vom 26. Jan. 1900 (R.G.Bl. S. 7). — Kommentare von v. Rohr 
1900, Schelcher 1900. — Vgl. auch Germershausen, Wegerecht und Wege- 
verwaltung in Preußen ? 1907. 1,196 ff. $ 9: Gebrauch der Wege zu Telegraphen- 
anlagen. — „Das Gesetz will nicht bloß die öffentlichen Wege den Zwecken 
der Telegraphenverwaltung dienstbar machen, sondern Telegraphenwege, 
also Wege für 'Telegraphenleitungen über fremdes Grundeigentum überhaupt 
schaffen. Um dies schärfer zum Ausdruck zu bringen, ist bei. der Beratun 
in der Reichstagskommission die zu Irrtümern Anlaß gebende Überschrift des 
Entwurfes „Telegraphenwegegesetz“ in „Telegraphenwege-Gesetz“ geändert 
worden.” (Komm.-Bericht 498 S. 36). Schelcher S.8 — Vgl. Laband 8, 73; 
R.Str.R. 8 27. — Durch die Ausführungsbestimmungen vom 26. Jan. 1900 
(R.G.Bl. S. 7) ist der Beschl. des Bundesrats vom 25. Juni 1869, betr. die Ver- 
pflichtung der Straßenbauverwaltung im Interesse der Telegraphenanlagen auf- 
gehoben. — Über die Entstehung des Tel.\WV.G. vgl. v. Rohr 8.9; Schelcher
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wege??? für die zu öffentlichen Zwecken®® dienenden Telegraphen- 
linien ®* zu benutzen, soweit dadurch nicht der Gemeingebrauch der 
Verkehrswege dauernd beschränkt®5 wird. 

Vorhandene besondere Anlagen®®, d. h. der Wegeunterhaltung 
dienende Einrichtungen, Kanalisations-, Wasser-, Gasleitungen, 
Schienenbahnen, elektrische Anlagen u. dergl. sollen durch die Tele- 
graphenlinien nicht beeinflußt werden, wogegen später eingerichtete 
die bestehenden Telegraphenlinien nicht störend beeinflussen sollen, 
Baumpflanzungen sind möglichst schonend zu behandeln, Ausästungen 
sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die 
Telegraphenverwaltung ist befugt, Telegraphenlinien durch den 
Luftraum 3° über Grundstücke, die nicht Verkehrswege im Sinne des 
Telegraphenwege- Gesetzes sind®®, zu führen, soweit nicht dadurch 
die Benutzung des Grundstückes wesentlich beeinträchtigt wird ®, 
Gegen besondere Vergütung kann die Telegraphenverwaltung die 

  

S.1; Germershausen? 1, 196. — Die Ausführun sbestimmungen aller Landes- 
Zentralbehörden zu Tel.W.G. 8$ 13 und 14 sind abgedruckt beı v. Rohr S. 9. 

532 Verkehrswege im Sinne des Tel.W.G. $ 1 sind die öffentlichen Wege, 
Plätze, Brücken und die öffentlichen Gewässer nebst deren dem öffentlichen 
Gebrauche dienenden Ufern mit Einschluß des Luftraums und des Erdkörpers. 
— Der Begriff des öffentlichen Weges und der öffentlichen Gewässer wird nach 
Landesrecht bestimmt. 

ss Frank $ 317 II. „Zu öffentlichen Zwecken dient eine Telegraphen- 
ınlage dann, wenn sie dem Interesse eines individuell unbestimmten Personen- 
reises dient... Staatliches Eigentum ist nicht erforderlich. Ist eine im Privat- 

:ntum stehende Leitung jedermann zugänglich, so dient sie auch Öffentlichen 
cken.“ R,Str. 29, 244. . 

24 Trelegraphenlinien einschließlich der Fernsprechlinien (Tel.W.G. $ 1 
.2; R.Str.G.B. $ 318a Abs. 2) oberirdische und unterirdische. Fischer- 
jeni zu Tel.W.G. $ 1 S. 397. — Über den Begriff der Telegraphenlinie 
iv. 57,864. Vgl.SchelcherS. 12: Telegraphenlinie im Sinne des Gesetzes 
pin Sammelbegriff, der alle Anlagen zur Herstellung einer telegraphischen 
v. telephonischen) Verbindung, also auch die Leitungen und die dazu nötigen 
'zpunkte umfaßt. 

5 Tel.W.G. 8 6. R.Ziv. 68, 88. — Dauernde Beschränkung des Gemein- 
rauches ist nach Möglichkeit (d. h., nach der in den Grenzen einer ver- 
(digen Verwaltung liegenden Möglichkeit, v. Rohr 82° $S.35) zu vermeiden. 
aus der Erschwerung der Unterhaltung der Verkehrswege und aus der 

age der Telegraphenlinien erwachsenden Kosten und Schäden hat die 
:graphenverwaltung den Unterhaltungspflichtigen zu ersetzen. — Die Be- 
us der Telegraphenverwaltung zur Benutzung eines Verkehrsweges erlischt 
dessen Einziehung oder Verlegung. (Tel.W.G. 8 3). 
ss Tel.W.G. 85. 
27 „Ausgeschlossen ist die zwangsweise Inanspruchnahme der 

Pill‚atgrundstücke in anderer Weise (Benutzung des Luftraumes über den Grund- 
stücken zur Führung und ihr Betreten zur Vornahme notwendiger Arbeiten an 
Telegraphenleitungen), insbesondere zur Aufstellung der Gestänge oder sonstigen 
Anbringung von Stützpunkten für die Leitung oder an den Gebäuden oder auf 
dem Grund und Boden.“ Schelcher S. 48. 

#8 Also alle Grundstücke, die nicht unter Tel.W.G. 81 fallen, auch Privat- 
wege. v. Rohr S, 883, 

» Tel.W.G. $ 12. „Was wesentliche Beeinträchtigung in der Benutzung 
des Grundstückes ist, unterliegt im Streitfalle der freien Beurteilung der zur 
Entscheidung des Streites berufenen Behörden.“ Schelcher $.50. — Ersatz- 
ansprüche sind bei der von der Landes-Zentralbehörde bestimmten Verwaltungs- 
behörde geltend zn machen. Tel.W.G. 8 13 Abs. 2. 
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Straßen- und Polizeibeamten mit der Beaufsichtigung und vorläufigen 
Wiederherstellung der Telegraphenleitungen beauftragen #°, 

Die Rechte der Telegraphenverwaltung an Eisenbahnen sind 
durch Bundesratsbeschluß geregelt worden*!, der eine indirekte 
Bestätigung durch das Reichstelegraphengesetz erhalten hat; es be- 
stimmt zugleich, daß durch die Einführung des Telegraphenregals 
das Reich in bezug auf die Verfügung über fremden Grund und 
Boden, insbesondere über öffentliche Wege und Straßen keine weiteren 
Rechte erlangen soll, als es bisher besaß #2. 

X1l. Maß, Gewicht, Zeit‘. 
8 80. 

I. Die Maß- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 ist 
am 1. April 1912 in Kraft getreten. Maß ist die Norm für die Be- 
stimmung der Ausdehnung, Gewicht die Norm für die Bestimmung 
der Schwere eines Gegenstandes. Die Grundlagen des Maßes und 
des Gewichtes? sind das Meter und das Kilogramm‘, 

Die rechtliche Wirkung der Maß- und Gewichtsordnung ist eine 
zweifache ®. 
  

+ Tel.W.G. S 11. Ausf.Best. 6. , 
#1 Besch. d. Bundesr. vom 21. Dez. 1868. Danach ist auf dem Eisenbahn- 

terrain die Anlage von Telegraplıenlinien unentgeltlich zu gestatten. Labandt 
8, 73. — Für Kleinbahnen auf öffentlichen Wegen gelten Tel.W.G. 88 1—8. 

42 Tel,.&. 8 14. — Durch Tel.W.G.8 15 werden die bestehenden Vorschriften 
und Vereinbarungen über die Rechte der Telegraphenverwaltung zur Benutzung 
des Eisenbahngeländes nicht berührt. , 

ı Laband*3,179; Loening S. 652. — Robolski, Die neue Maß- und 
Gewichtsordnung. „Recht und Wirtschaft“ 1, 189; Plato, Maß- und Gewichts- 
ordnung. 1912. . 

= Maß-O. S 1: Das Meter ist der Abstand zwischen den Endstrichen des 
internationalen Meterprototyps bei der Temperatur des schmelzenden Eises, 
Das Kilogramm ist die Masse des internationalen Kilogrammprototyps. — 
Vgl. Internationale Meterkonvention vom 20. Mai 1875 (R.G.Bl. 1876 S. 191). 

8 Die Bek., betr. die abgekürzten Maß- und Gewichtsbezeichnungen vom 
17. Jan. 1912 führt auf als Längenmaße: Kilometer (km), Meter (m), Dezi- 
meter (dm), Zentimeter (cm), Millimeter (mm); als Flächenmaße: Quadrat- 
kilometer (qkm oder km), Hektar (ha), Ar (a), Quadratmeter (qm oder m?®), 
Quadratmillimeter (gqmm oder mm?); ale Körpermaße: Kubikmeter (cbm oder 
m°), Kubikdezimeter (cdm oder dm®), Kubikmillimeter (ccm oder cm®), Hekto- 
liter (hl), Liter (l), Milliliter (ml); als Gewichte: Tonne (t), Doppelzentner (dz), 
Kilogramm (kg), Hektogramm (hg) Gramm (g), Milligramm (me . . 

* Rechtsentwicklung: Die Festsetzung von Maß und Gewicht bildete 
schon zu karolingischer Zeit einen Gegenstand staatlicher Fürsorge. In den 
königlichen Pfalzen befanden sich Normalgewichte, von denen Kopien an die 
Sendboten, Grafen, Bischöfe und Vorsteher der Märkte abgegeben wurden. 
Mit dem Sinken der königlichen Macht ging auch diese Sorge auf die Territorial- 
ewalten über, wodurch eine außerordentliche Verschiedenheit von Maß und 
ewicht in den einzelnen Teilen des Reiches entstand. In den Städten wurden 

seit dem 12. Jahrhundert zahlreiche Bestimmungen über Maß und Gewicht ge- 
troffen, städtische Muster- und Fronmaße sowie Stadtwagen eingerichtet. Im 
16. Jahrhundert entstand die Absicht, ein einheitliches Maß und Gewicht für 
das Deutsche Reich durchzuführen (R.Pol.O. von 1530 Tit. 30), kam aber nicht 
zur Ausführung, und es wurde den einzelnen Reichsständen überlassen, Maß
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1. Die Maß- und Gewichtsordnung setzt fest, welche Be- 
deutung mit den in ihr enthaltenen Maß- und Gewichtsbezeichnungen 
verbunden sein soll. Die Wirkung dieser Festsetzung erstreckt sich 
auf staatliche Akte, also Reichs- und Landesgesetze, sowie An- 
:ordnungen der Reichs- und Landesbehörden und auf Rechtsgeschäfte 
unter Privatpersonen. Bei allen diesen Akten ist, sofern nicht eine 
andere Absicht klar erhellt, anzunehmen, daß die in ihnen gebrauchten 
Maß- und Gewichtsbezeichnungen die Bedeutung haben sollen, die 
‘hnen in der Maß- und Gewichtsordnung beigelegt ist®. 

8. Die Maß- und Gewichtsordnung bestimmt ferner, welches 
Maß und Gewicht bei offiziellen Akten in Anwendung gebracht 
werden soll. Während im Privatverkehr auch die Anwendung eines 
anderen als des in der Maß- und Gewichtsordnung festgestellten Maß- 
und Gewichtssystems gestattet ist, dürfen die staatlichen Organe bei 
Ausübung obrigkeitlicher Funktionen sich nur des reichsgesetzlichen 
Maßes und Gewichtes bedienen. 

Die Herstellung der Maße, Gewichte und Wagen ist der Privat- 

tätigkeit überlassen, Gegenstand der Verwaltungstätigkeit bildet 
dagegen die Eichung. Sie besteht in der vorschriftsmäßigen 
rüfung und Stempelung der Maßgeräte durch die zuständige Be- 
örde; sie ist entweder Neueichung oder Nacheichung® und bezeugt, 
aß sie den in der Maß- und Gewichtsordnung enthaltenen Maß- 

nd Gewichtsbestimmungen entsprechen. Die Stempelung erfolgt 
urch die Anbringung eines Eichungszeichens und hat den Charakter 
iner öffentlichen Beurkundung”. 

J 

nad Gewicht in ihren Ländern zu bestimmen (R.Pol.O. von 1548 Tit. 15, von 
;70 Tit. 80), Obwohl in der Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert zahlreiche 
ndesherrliche Anordnungen ergingen, durch welche Maß und Gewicht näher 
regelt und eine Eichung oder Stempelung der im Verkehr gebrauchten Maße 
ngeführt wurde (vgl. v. Berg. Teutsches Polizeirecht 1, 341), blieb Maß und 
ewicht selbst in den einzelnen Ländern außerordentlich verschieden, Erst 
ı 19. Jahrhundert kam es zu einheitlichen Vorschriften in den einzelnen 
:aaten (vgl. z. B. preuß. Maß- und Gewichtsordnung vom 16. Mai 1816). Durch 
ereinbarung unter den Zollvereinsstaaten wurde für den Zollverein ein gleich- 
tiges Zollgewicht eingeführt. (Im Zollvereinsvertrage vom 22. März 1833 
rt. 14 wurde noch bestimmt, daß der Zolltarif in zwei Hauptabteilungen nach 

dem preußischen und dem bayrischen Maß- und Gewichtssystem ausgefertigt 
werden sollte. Schon im Jahre 1839 kam es jedoch zur Annahme eines ein- 
heitlichen Zollgewichtes (preuß. V. vom 31. Okt. 1839). Weitere Bestimmungen 
darüber enthalten der Zollvereinsvertrag vom 8. Mai 1841 Art. 6 und 4. April 1858 
Art. 14. Nach Gründung des Norddeutschen Bundes erfolgte der Erlaß der 
Maß- und Gewichtsordnung vom 17. Aug. 1868, durch die ein einheitliches, 
auf metrischer Grundlage beruhendes Maß- und Gewichtssystem geschaffen 
wurde. Sie wurde als Reichsgesetz auch in den süddeutschen Staaten, Elsaß- 
Lothringen und Helgoland eingeführt und durch die neue Maß- und 
Gewichtsordnung (Maß-O) vom 30. Mai 1908 (R.G.Bl. S. 349) ersetzt. 

Die Bestimmungen des $ 369 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 R.Str.G.B. traten 
am 1. April 1912 ebenfalls außer Kıaft. 

5 Laband* 8, 180. 
6 Maß-O, S 10. 
' Vgl. Laband* 8, 186: Die Prüfung ist eine technische Verrichtung 

ohne obrigkeitlichen Charakter, die Stempelung dagegen ist die Ausstellung 
einer öffentlichen Urkunde, durch welche die Richtigkeit des Maßes oder Ge- 
wichtes beglaubigt wird. 
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Für die Zwecke der Eichung und Stempelung besteht eine 
eigene Behördenorganisation, an deren Spitze die Normal- 
Eichungskommission steht, eine Reichsbehörde mit dem Sitz in 
Berlin. Sie hat darüber zu wachen, daß das Eichwesen im gesamten 
Reichsgebiete nach übereinstimmenden Regeln und dem Interesse des 
Verkehrs entsprechend gehandhabt wird. Ihr liegt die Verabfolgung 
der Normale an die Aufsichtsbehörden und deren periodisch wieder- 
kehrende Vergleichung mit dem Urmaß und dem Urgewicht ob. 
Sie erläßt die Ausführungsbestimmungen zur Maß- und Gewichts- 
ordnung®. Die Eichämter und Aufsichtsbehörden sind Landes- 
behörden. Den Eichämtern liegt die Vornahme der Eichungen und 
Stempelungen ob, die Eichungsinspektionen führen die Aufsicht über 
sie und fungieren zugleich für ihren speziellen Bezirk als Eichämter. 
Die Eichämter?® können auf besondere Zweige des Eichwesens be- 
schränkt werden !%. Die näheren Vorschriften über die Eichungs- 
geschäfte erläßt die Normal- Eichungskommission. Der Bundesrat 
erläßt die Bestimmungen über die von den Eichbehörden zu er- 
hebenden Gebühren!!, 

Für die Eichung und Stempelung bedürfen die Behörden ge- 
wisser Normalmaße und Normalgewichte, mit denen die zu 
eichenden und zu stempelnden verglichen werden. Durch die inter- 
nationale Meterkonvention vom 20. Mai 1875 ist unter dem Namen 

„Internationales Maß- und Gewichtsbureau“ ein wissenschaftliches 

Institut in Paris eingerichtet, dem die Aufbewahrung der inter- 

nationalen Prototype, die Vergleichung der nationalen Prototype mit 

den internationalen und einige andere Funktionen übertragen sind. 
Es steht unter der Leitung eines internationalen Komitees für Maß 

und Gewicht, letzteres unter der von Vertretern aller beteiligten 

Staaten gebildeten Generalkonferenz. Das Meter ist der Abstand 

zwischen den Endstrichen des internationalen Meterprototyps bei der 

Temperatur des schmelzenden Eises. Das Kilogramm ist die Masse 

des internationalen Kilogrammprototyps- Als deutsches Urmaß gilt 
  

8 Maß-O. S 19. Der Physikalisch - technischen Reichsanstalt sind einige 

technische Funktionen des Normal-Eichungsamtes übertragen worden. 

® Die Prüfung und Beglaubigung elektrischer Maßgeräte erfolgt nur durch 

die Physikalisch-technische Reichsanstalt. G. vom 1. Juni 1898. . 

10 Die Eichbehörden dürfen nur folgende Maße und Gewichte eichen oder 

stempeln: 1. Längenmaße, welche dem Meter oder seinem ganzen Viel- 
fachen oder seiner Hälfte, seinem fünften oder zehnten Teile, entsprechen; 

2. Körpermaße, welche dem Kubikmeter, dem halben Kubikmeter, „dem 

Hoektoliter, dem halben Hektoliter oder dem ganzen Vielfachen diesen an 

rößen, dem Liter, seinem Zwei-, Fünf-, Zehn- und Zwanzigfac funk ton 
Hälfte und seinem Viertel, seinem fünften, zehnten, zwanzigsten, Kil zıgsten 

und hundertsten Teile entsprechen; 3. Gewichte, welche den ie! 
dem Gramm oder dem Milligraum, oder dem Zwel-, Fünf-, 6e er ante 
und Fünfzigfachen dieser Größen, oder der Hälfte, dem vierten, m un Me 

dem achten oder dem zehnten Teile des Kilogramm oder, ker kutcht auf 
sprechen. Außerdem sind Förderwagen und Fördergefäße 0 die, V. I h ‘ften 
den Rauminhalt zur Eichung zuzulassen. Beamte, welche aß-o Ss ı. 
nicht beachten, machen sich disziplinarisch verantwortlich. I a SS ehüh 

11 Maß-O. 8 16. — Bek. vom 18. Dez. 1911. — Die Nacheichungsgebü zen 

werden innerhalb der vom Bundesrate zu bestimmenden Höchstbeträge von den 

Landesregierungen festgesetzt‘
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der mit dem Prototyp für das Meter verglichene Maßstab aus Platin- 
Iridium, der durch die Internationale Generalkonferenz für Maß 
und Gewichte dem Deutschen Reiche als nationales Prototyp über- 
wiesen ist!?, Als deutsches Urgewicht gilt das mit dem rototyp 
für das Kilogramm verglichene Gewichtsstück aus Platin-Iridium, 
das durch die Internationale Generalkonferenz dem Deutschen Reiche 
als nationales Prototyp überwiesen worden ist!®, Das deutsche Ur- 
maß und Urgewicht befindet sich in der Aufbewahrung der Normal- 
Eichungskommission. Von diesen werden . Kopien genommen und 
nach ihnen die in den Händen der Aufsichtsbehörden befindlichen 
Normalmaße und Normalgewichte, die sog. Hauptnormale, hergestellt. 
Die Hauptnormale dienen zur Anfertigung der Eichungsnormale, die 
in Gebrauchsnormale, nach denen die Richtigkeit der Verkehrs- 
gegenstände bei den Eichungsarbeiten beurteilt wird, und Kontroll- 
normale, die zur Berichtigung der Gebrauchsnormale an der Eichungs- 
stelle dienen, zerfallen '%. 

Bayern besitzt eine eigene Normal - Eichungskommission ; diese 
hat jedoch ihre Normale von der Normal-Eichungskommission des 
Deutschen Reiches zu beziehen und gewisse auf das Eichungswesen 
bezügliche Vorschriften gleichmäßig mit letzterer zu erlassen 15, 

Im öffentlichen Verkehr, wozu der Handelsverkehr auch dann 
gehört, wenn er nicht in offenen Verkaufsstellen stattfindet, dürfen 
zum Messen und Wägen!‘® nur geeichte Maße!’ Gewichte und 
Wagen angewendet und bereitgehalten werden, wenn der Umfang 
von Leistungen bestimmt werden soll. Dasselbe gilt auch für die 
Ermittelung des Arbeitslohns in fabrikmäßigen Betrieben. Wein, 
Obstwein und Bier dürfen bei faßweisem Verkauf nur in solchen 
Fässern überliefert werden, die auf ihren Raumgehalt geeicht 
sind "8. 

Zum Messen und Wägen im Öffentlichen Verkehr dürfen nur 
benutzt werden Maße, Gewichte und Wagen, welche a) gestempelt, 
d. h. von einer Eichungsbehörde des Deutschen Reiches ordnungs- 
mäßig beglaubigt, b) richtig sind, d. h. dem Maß oder Gewicht, 
das sie darstellen sollen, genau entsprechen. Da jedoch eine absolute 
Genauigkeit nicht erreicht werden kann, so ist dem Bundesrate 
nach Anhörung der Normal-Eichungskommission vorbehalten, die 
äußersten Grenzen der im öffentlichen Verkehr noch zu duldenden 
Abweichungen festzusetzen *, 

Im eichpflichtigen Verkehr ist die Anwendung und Bereithaltung 
  

12 Maß-O. B 1, 2. 
13 Maß-O. 8 4. 
* Maß-O. 8 19. 
15 Maß-O. 8 25. 
16 Über den Begriff des Zumessens und Zuwägens vgl. Laband 8, 188. 
17 Einschließlich der zur Raummessung bestimmten Maßwerkzeuge für 

Flüssigkeiten und trockene Gegenstände, Maß-O. $ 6. Beim Verkauf weineeist- 
artiger Flüssigkeiten nach Stärkegraden dürfen nur geeichte Thermo-Alkoholo- 
meter, bei der entgeltlichen Abgabe von Gas nur geeichte Gasmesser verwendet 
werden, Maß-O. 58, 

12 Ausnahmen für den Verkehr mit ausländischen Produkten Maß-O, $ 9. 
19 Verkehrsfehlergrenzen Maß-O, $ 13.
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von unrichtigen Meßgeräten untersagt?°. Zuwiderhandlungen gegen 
die Bestimmungen der Maß- und Gewichtsordnung werden mit Geld- 
strafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft; neben 
der Strafe ist auf Unbrauchbarmachung oder Einziehung der vor- 
schriftswidrigen Meßgeräte zu erkennen, auch kann deren Vernichtung 
ausgesprochen werden ?!, 

Schankgefäße, die zur Verabreichung von Wein, Obstwein, 
Most oder Bier in Gast- und Schankwirtschaften dienen, brauchen 
zwar nicht geeicht, müssen aber von einer gesetzlich genau vor- 
geschriebenen Beschaffenheit sein??, Der Sollinhalt eines Schank- 
gefäßes, d. h. das Maß von Flüssigkeit, das es im Verkehr dar- 
zustellen bestimmt ist, darf nur einen Liter, eine Maßgröße, die 
vom Liter aufwärts durch Stufen von Ye Liter, oder abwärts durch 
Stufen von Zehnteilen des Liters gebildet wird oder 44 Liter be- 
tragen und muß durch einen in bestimmter Entfernung vom oberen 
Rande anzubringenden Füllstrich begrenzt und, soweit er nicht 1 Liter 
oder !/s Liter beträgt, auch durch eine Angabe nach Litermaß be- 
zeichnet sein. Der wirkliche Raumgehalt darf bei Gefäßen mit ver- 
engtem Halse höchstens !/so, bei anderen Gefäßen höchstens 1/so ge- 
ringer sein als der Sollinhalt. Gast- und Schankwirte haben zur 
Prüfung ihrer Schankgefäße gestempelte Flüssigkeitsmaße bereit zu 
halten. Auf festverschlossene Flaschen und Krüge, sowie auf Schank- 
gefäße von !/2o Liter oder weniger finden die Vorschriften keine 
Anwendung. 

U. Die gesetzliche Zeit in Deutschland® ist die 
mittlere Sonnenzeit des fünfzehnten Längengrads östlich von 
Greenvich. Beträgt der Unterschied zwischen der gesetzlichen Zeit 
und der Ortszeit mehr als eine Viertelstunde, so kann die höhere 
Verwaltungsbehörde bezüglich der in Titel VII der Gewerbeordnung 
und & 19 des Kinderschutzgesetzes vorgesehenen Bestimmungen über 
Anfang und Ende der zulässigen täglichen Arbeitszeit für ihren 
Bezirk oder einzelne Teile desselben Abweichungen von der Vor- 
schrift über die gesetzliche Zeit in Deutschland zulassen. Die Ab- 
weichungen dürfen nicht mehr als eine halbe Stunde betragen *%. 
  

20 Maß-O. S 13. Ausnahmen $ 9, für den Verkehr mit ausländischen Pro- 
dukten oder nach dem Ausland. 

1 Maß-O. 5 22 hebt R.Str.G.B. 8 869 Ziff. 2 auf. 
22 R.G., betr. die Bezeichnung des Raumgehaltes der Schankgefäße, vom 

20. Juli 1881. (R.G.Bl, S. 249. a . 
28 Sog. Mitteleuropäische Zeit. — R.G., betr. die Einführung einer einheit- 

lichen Zeitbestimmung, vom 12. März 1893 (R.G.Bl, S. 93), abg. durch G. vom 
91. Juli 1895 (R.G.Bl. S, 426. —Laband, R.St.R, 8 28. IIL.— Vgl. auch Triepel, 
Abhandlungen für Laband 2, 295°, , . 

‚.. * Vgl. Landmann 2, 874 zu $ 19 R.G., betr. Kinderarbeit in gewerb- 
lichen’ Betrieben, vom 30. März 1903 (R.G.Bl. S. 113).
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XD. Geld und Kredit. 

A. Geld‘. 

Einleitung. 

8 81. 
Das Geld dient als Tauschmittel, Wertmesser und Wertbewahrer. 

Die juristische Bedeutung des Geldes liegt darin, daß es 
Zahlungsmittel ist. Im weiteren (wirtschaftlichen) Sinne 
bezeichnet man mit Geld alle Gegenstände, die im Verkehr als 
Zahlungsmittel dienen, im engeren (juristischen) Sinne umfaßt 
Geld nur die Gegenstände, die gesetzlich anerkanntes 
Zahlungsmittel sind?, die jedermann in Zahlung zu nehmen 
verpflichtet ist. 

I. Die staatliche Tätigkeit auf dem Gebiete des Geldwesens 
besteht in der Regelung des Geldsystems und in derHer- 
stellung des Geldes®. 
  

ı Laband* 8, 156; Loening 8.658; Gierke 2, 83; Koch, Art. Münz- 
wesen, W.!2, 143; Lexis, Art. Münzwesen, H.d.St.® 6, 816; Knapp, Art. 
Geldtheorie, staatliche, H.d.St.24, 610; Helfferich, Das Geld? 1910; Koch, 
Die Reichsgesetzgebung über Münz- und Notenbanken usw. (cit. Münzgesetz- 
gebung)® 1910. 

2 Laband* 3, 157. _ 
8 Rechtsentwieklung: Die Deutschen lernten Münzen erst durch Be- 

rührung mit den Römern kennen. So kursierten im fränkischen Reiche fast 
ausschließlich römische Münzen, insbesondere der nach dem konstantinischen 
Münzfuß ausgeprägte Goldsolidus. Später fingen die fränkischen Könige selbst 
au, Münzen nach römischem Muster zu schlagen. An die Stelle der Gold- 
währung trat jedoch schon zu merowingischer. eit. eine, tatsächliche Doppel- 
währung. In karolingischer Zeit vollzog sich der Übergang zur Silber- 
währung. Inhaber des Münzrechtes war der König; er hatte dus Recht, 
das Münzwesen zu ordnen und das Recht, Münzen schlagen zu lassen. Beide 
Befugnisse wurden später unter der Bezeichnung Münzregal zusammen- 
efaßt. Aber schon die fränkischen Könige gestatteten die Errichtung von 
ünzstätten auf dem Gebiete einzelner ‘Kirchen und Klöster und überwiesen 

letzteren die finanziellen Einkünfte aus diesen Münzstätten. Unter den deutschen 
Königen nahmen die Verleihungen einen weiteren Umfang an, den Beliehenen 
wurde die Befugnis eingeräumt, Münzen mit eigenen Namen und Zeichen, aber 
im Gehalt der königlichen zu schlagen. Seit dem 12. Jahrhundert erhielten 
viele Landesherren und Städte das volle Münzrecht, so daß sie auch den 
Münzfuß selbst zu bestimmen hatten. Die Goldene Bulle erkannte das Münz- 
regal der Kurfürsten ausdrücklich an (G.B. Kap. X 83 1-8). Auch die 
übrigen Reichsstände kamen fast sämtlich in den Besitz desselben. Doch 

alt es bis in die letzten Zeiten des Reiches nicht als ein selbstverständlicher 
estandteil der Landeshoheit, sondern mußte durch kaiserliches Privileg oder 

unvordenklichen Besitz besonders erworben sein, 
Die Folge dieser Verhältnisse war, daß in Gewicht, Beschaffenheit und 

Bezeichnung der Münzen die größte Verschiedenheit eintrat. Da die 
Reichsstände das Münzregal meist als eine Quelle finanzieller Einkünfte be- 
handelten, so machte sich ferner eine fast allgemeine Verschlechterung 
der Münzen bemerkbar. Diesen Übelständen suchte die Reichsgesetzgebung des 
16. Jahrhunderts durch zahlreiche Bestimmungen vergeblich zu steuern. Erst 
im Laufe des 18. Jahrhunderts kam es innerhalb der einzelnen Territorien zu 
einer besseren Regelung der Münzverhältnisse.
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1. Durch die Regelung des Geldsystems setzt der Staat 
fest, was innerhalb seines Gebietes als Geld dienen soll. Diese 
Tätigkeit ist eine gesetzgeberische, also eine ihrem Wesen 
nach staatliche. 

a) Der Staat bestimmt, welche Gegenstände Geld im juristi- 
schen Sinne sein sollen, d. h, in Zahlung genommen werden 
müssen. Diese Bestimmung ist für den Privatverkehr und für 
die Entrichtung öffentlicher Abgaben von Bedeutung. Die Ver- 
weigerung der Annahme eines gesetzlichen Zahlungsmittels im 
Privatverkehr hat zur Folge, daß der Weigernde in mora 
accipiendi versetzt wird. Die Verweigerung der Annahme bei Ent- 
richtung öffentlicher Abgaben begründet die Verpflichtung 
des die Annahme verweigernden Beamten, den Staat für etwa daraus 
entstehende Vermögensverluste schadlos zu halten. Sie kann ferner 
zu seiner Disziplinarbestrafung Veranlassung geben. Der Abgaben- 
pflichtige, der die Zahlung angeboten hat, wird durch die Weigerung 
von seiner Verpflichtung nicht befreit. Aber es ist ihm gegenüber 
die Anwendung von Zwangsmitteln oder Strafen wegen nicht recht- 
zeitiger Zahlung ausgeschlossen. 
  

In den ersten Jahrhunderten des Deutschen Reiches war zunächst die 
karolingische Silberwährung bestehen geblieben. Von Italien her drangen 
aber wieder Goldmünzen ein, so daß sich tatsächlich eine gemischte 
Währung entwickelte, die später durch die Reichsgesetzgebung bestätigt 
wurde. An Goldmünzen wurden Goldgulden, Dukaten und seit dem 18. Jahr- 
hundert Pistolen (Louisd’or, Friedrichsd’or usw.), an „groben Silbermünzen 
Gulden und Reichstaler geprägt, von denen erstere ın Süddeutschland, letztere 
in Norddeutschland sich einbürgerten. Das Münzgewicht bildete seit dem 
12. Jahrhundert die kölnische Mark, die als solches ın den Münzordnungen 
des 16. Jahrhunderts eine ausdrückliche Anerkennung erlangte. 

In Preußen erfolgte um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine Neuordnung 
der Münzverhältnisse. Das Edikt vom 14. Juli 1750 führte den Vierzehn- 

Talerfuß ein, d..h. bestimmte, daß aus einer Mark feinen Silbers künftighin 
14 Taler geprägt werden sollten. Diese Vorschriften wurden nach Beendigung 
des Siebenjährigen Krieges wiederholt eingeschärft. In derselben Zeit verein- 
barten Bayern und Österreich durch Vertrag vom 21. September 1753 die Aus- 
prägung von Münzen nach dem Zwanzig-Guldenfuß (sog. Konventions- 
münze), Andere süddeutsche Territorien schlossen sich diesem Abkommen 
an. Seitdem blieben der Vierzehn-Taler- und der Zwanzig-Gulden- oder 
Konventionsfuß die beiden Hauptmünzfüße in Deutschland. In Preußen wurde 

am 30. September 1821 ein neues Gesetz über die Münzverfassung erlassen, 

das den Vierzehn-Talerfuß beibehielt. Zu diesem gingen In der nächsten Zeit 

mehrere norddeutsche Staaten, insbesondere Im Jahre 1834 Hannover und 

Braunschweig über. Durch eine Münzkonvention vom 830. Juli 1838 

trafen die Zollvereinsstaaten Vereinbarungen über eine gleichartige Ge- 

staltung ihres Münzwesens. Die Taler- und, uldenrechnung sollte zwar in 

den einzelnen Staaten beibehalten werden, die Ausprägung jedoch nach dem- 

selben Münzfuß, dem Vierzehn-Talerfuß, erfolgen. Damit war in allen beteiligten 

Staaten die reine Silberwährun & zur Grundlage des Münzsystems gemacht. 

An die Stelle der Konvention vom 30. Juli 1838 trat später der | ünzvertrag 

vom 24. Januar 1857, an dem sich außer den Zollvereinsstaaten auc 

Österreich und Lichtenstein beteiligten. Durch diesen wurde an die Stelle des 

Vierzehn-Talerfußes der mit ihm beinahe völlig identische Dreißig-Talerfuß 

esetzt, d. h. bestimmt, daß aus einem Zollpfund feinen Silbers künftig dreißig 

'aler geschlagen werden sollten. Aus dem vertragsmäßigen Verhältnis sin 

Österreich und Lichtenstein durch Vereinbarung vom 13. Juni 1867 wieder aus- 

geschieden. — Vgl. 8 821.
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b) Der Staat bestimmt, welche Gegenstände Geld im wirt- 
schaftlichen Sinne sein sollen, d. h. in Zahlung gegeben und 
genommen werden dürfen. Dadurch entsteht der Unterschied von 
erlaubten und verbotenen Zahlungsmitteln. Die Annahme von Gegen- 
ständen, die zwar erlaubte, aber nicht gesetzliche Zahlungsmittel 
sind, steht im Belieben jedes Einzelnen; eine Verpflichtung zu ihrer 
Annahme besteht nur dann, wenn die Leistung in ihnen vertrags- 
mäßig vereinbart ist. Zur Annahme verbotener Zahlungsmittel 
ist niemand verpflichtet, auch vertragsmäßig kann eine solche Ver- 
pflichtung nicht begründet werden. Die Verwendung und Annahme 
verbotener Zahlungsmittel kann außerdem mit Strafe bedroht sein. 

9. Die Herstellung des Geldes, d. h. die Anfertigung 
der Zahlungsmittel ist eine wirtschaftliche Tätigkeit, die an und für 
sich ebensowohl vom Staate als von Privaten vorgenommen werden 
kann. Doch erfordert die Herstellung von Geld im juristischen 
Sinne wegen des damit verbundenen Zwanges der Annahme die 
Einsetzung einer öffentlichen Autorität. Sie kann daher nur vom 
Staate selbst oder von Privatpersonen ausgehen, die eine staatliche 
Autorisation dazu besitzen. Dagegen ist es an und für sich möglich, 
daß die Herstellung solcher Zahlungsmittel, die nur Geld im wirt- 
schaftlichen Sinne sein sollen, völlig freigegeben wird, wenn auch 
schwerwiegende volkswirtschaftliche Gründe regelmäßig dahin führen 
-arden, die Ausgabe derartiger Zahlungsmittel ebenfalls von einer 

tlichen Genehmigung abhängig zu machen. 
I. Als Zahlungsmittel dienen: 
1. Münzen, d. h. Metallstücke, die nach Gewicht und Be- 

ffenheit durch eine öffentliche Autorität beglaubigt sind. Ihre 
stellung ist in Deutschland ein Akt staatlicher Verwaltungs- 
keit. ' 
2. Papiergeld, d. h. Papiere, die auf eine bestimmte Geld- 

me lauten, unverzinslich sind und einen Zahlungstermin nicht 
alten. Das Wort Papiergeld wird ebenso wie das Wort Geld 
einem weiteren (wirtschaftlichen) und in einem engeren 
istischen) Sinne gebraucht. Papiergeld im juristischen Sinne 
| nur die Papiere, welche den Charakter eines gesetzlichen 
lungsmittels haben*, Papiergeld im volkswirtschaftlichen alle, die 
Verkehr als Zahlungsmittel dienen. In Deutschland gibt 
außer den Noten der Reichsbank°® nur Papiergeld 

im wirtschaftlichen Sinne. Seine Ausgabe erfolgt: 
a) von einer staatlichen Autorität, früher von den Einzel- 

staaten, jetzt vom Reiche (Staatspapiergeld, Papiergeld im engeren 
Sinne, Kassenscheine); 

b) von den dazu berechtigten Banken (Banknoten) ®., 

        
  

* Laband® 8, 175. . . ® Durch G. vom 1. Juni 1909 Art, 3 sind die Noten der Reichsbank als 
esetzliches Zahlungsmittel anerkannt. — R.G., betr. den Schutz des zur An- 

fertigung von Reichsbanknoten verwendeten Papiers gegen Nachahmung, vom 
2. Jan. 1911 (R.G.Bl. S. 25). 

° Über das Papiergeld der Korporationen vgl. 84 am Schluß.
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1. Münzen '!. 

& 82. 

Münze ist ein in bezug auf Gewicht und Beschaffenheit durch 
eine öffentliche Autorität beglaubigtes Stück Metallgeldl. Das dem. 
Münzsystem eines Staates zugrunde liegende Metall wird als Wäh- 
rung bezeichnet. Zur Grundlage des Münzsystems eignen sich nur 
edle Metalle, insbesondere Gold und Silber. Die Währung ist eine 
einfache, wenn ein einziges dieser Metalle die Grundlage des 
Münzsystems bildet (Goldwährung, Silberwährung); sie ist eine 
Doppelwährung, wenn dem Münzsystem beide Mletalle in einem 
gesetzlich festgestellten Wertverhältnis zugrunde liegen. Münz- 
gewicht heißt die Gewichtseinheit, welche die Grundlage für die 
Ausprägung der einzelnen Münzstücke bildet, Münztuß das Ver- 
hältnis der Münzstücke zum Münzgewicht. Das Metall im reinen 
Zustande wird als feines, in Verbindung mit unedlem Metall als 
rauhes Metall bezeichnet. Die Mischung des edlen Metalles mit 
unedlem heißt Legierung; sie erfolgt, um ersteres widerstands- 
fäihiger zu machen. Das Gesamtgewicht einer Münze bezeichnet 
man als Rauhgewicht oder Schrot, die in ihm enthaltene Ge- 
wichtsmenge feinen Metalls als Feingewicht oder Feingehalt. 
Korn heißt das Verhältnis des Feingewichts zum Rauhgewicht; doch 
wird das Wort auch gleichbedeutend mit Feingehalt gebraucht. 

Münzen, die prinzipiell dem Metallgehalt, den sie im Verkehr 
repräsentieren sollen, genau entsprechen, heißen Währungsgeld. 
Da sich eine absolute Genauigkeit bei der Prägung nicht erzielen 
läßt, so ist die höchste zulässige Abweichung gesetzlich fixiert. 
Diese wird als Remedium, Fehlgewicht, tol&rance be- 
zeichnet. Das sogenannte Währungsgeld muß in jedem Betrage in 
Zahlung genommen werden. Die Münzen, die grundsätzlich unter 
dem Metallwert ausgeprägt werden und daher den Wert, den sie 
repräsentieren sollen, nicht kraft ihres Metallgehaltes, sondern auf 

Grund einer gesetzlichen Feststellung besitzen, heißen Scheide- 
münzen; sie sind nur bei Forderungen bis zu einem gewissen Be- 

trage gesetzliches Zahlungsmittel. 
Die Herstellung der Münzen erfolgt durch die Prägung. In 

der Prägung sind zwei Tätigkeiten untrennbar verbunden: die 

Herstellung von Metallstücken, die ein bestimmtes Gewicht. 
und einen bestimmten Feingehalt haben, und die öffentliche Be- 

urkundung, daß die Metallstücke das betreffende Gewicht und 
den betreffenden Feingehalt besitzen. Diese Beurkundung kann mit 

ı Die Gesetzgebung des Deutschen Reiches hat das Münzwesen 

in der Weise einheitlich geordnet, daß im ganzen Reichsgebiete nicht bloß der- 
es i ölli l hartigres Geldsystem besteht. 

selbe Münzfuß, sondern ein völlig gleic 5 oldwährung 
Bei di 1 heit ist man von der Silberwährung zur( 

iborgerungen eDurch das Münzeresetz vom1.Juni1l909 sind aufgehoben: 

.G. tr. die A ä von Reichsgoldmünzen, vom 4. Dez. 1871; Münz- 

Be om x Juli 1808. 0., betr. Änderungen im Münzsystem, vom 1. Juni 

1900 (R.G,Bl. S. 250); G., betr. Änderungen im Münzwesen, vom 9. Mai 1908 

(R.G.Bl. S. 212).
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rechtlicher Wirksamkeit nur durch eine öffentliche Autorität 
also durch den Staat selbst oder durch jemand, der vom Staat dazu 
ermächtigt ist, erfolgen?. Dabei sind verschiedene Arten des Ver- 
fahrens denkbar und möglich. Der Staat kann entweder die Münz- 
prägung zu einem Gegenstande seiner Verwaltungstätigkeit machen, 
indem er selbst Münzstätten errichtet, denen die Prägung der 
Münzen ausschließlich obliegt. Dies ist die Regel. Oder er kann 
die Prägung der Münzen Privatpersonen übertragen, die sie nach 
freiem Ermessen vornehmen dürfen und nur durch die gesetzlichen 
Vorschriften über die Beschaffenheit der Münzen beschränkt sind. 
Ein solches Verhältnis bestand im Mittelalter in den Städten, in 
denen die Prägung der Münzen den sogenannten Hausgenossenschaften 
zustand. Oder der Staat kann die Herstellung von Münzen Privat- 
prägeanstalten oder Münzstätten eines fremden Staates übertragen, 
aber nicht zur Ausübung nach freiem Ermessen, sondern so, daß sie 
lediglich auf seine Bestellung zu arbeiten haben. In diesem Falle 
bleibt er Inhaber des Münzrechtes; die betreffenden Münzanstalten 
stehen zu ihm in einem rein vertragsmäßigen Verhältnis. 

Die staatliche Tätigkeit auf dem Gebiete des Münzwesens, die 
in älterer Zeit unter der Bezeichnung Münzregal zusammen- 
gefaßt wurde, zerfällt, wie die staatliche Tätigkeit auf dem Gebiete 
des Geldwesens überhaupt, in zwei Funktionen: die Ordnung 
des Münzsystems, ein Akt staatlicher Gesetzgebung, und die 
Münzprägung, eine staatliche Verwaltungstätigkeit®. 

I. Die Ordnung des Münzsystems für das Deutsche Reich 
beruht auf den Bestimmungen des Münzgesetzes. 

I. Das Münzsystem des Reiches beruht auf der Goldwährung*. 
Währungsgeld sind lediglich die Reichsgoldmünzen; die Silber-, 
Nickel- und Kupfermünzen haben den Charakter von Scheidemünzen., 
Die Rechnungseinheit bildet die Mark, die in hundert Pfennige 
eingeteilt ist®. Die Reichsgoldmünzen sind das Zwanzig- und 
das Zehnmarkstück®. Aus einem Kilogramm reinen Goldes müssen 
  

?® In der Beurkundung des \Vertes der Münzen ist eine öffentliche Funktion 
enthalten. Die Herstellung von Münzen ist also nicht, wie Laband 3, 159 
behauptet, ein industrielles Unternelimen, der Staat beim Betriebe der Münz- 
anstalten kein Fabrikant von Gold- und Silberwaren. Die Konstatierung der 
Qualität und Quantität von Gold- und Silberwaren, wie sie das R.G. vom 
16. Juli 1884 vorschreibt, ist eine private ‚Tätigkeit, welche einen von der 
Münzprägung durchaus verschiedenen rechtlichen Charakter besitzt. Sie kann 
daher nicht, wie Laband* 8, 159° es tut, als Analogie für die Münzprägung 
verwendet werden. Vgl. auch Zorn, Staatsr. 2, 34047, 

® Laband 8, 157. Gierke 2, 90. 
* Münz-G. $ 1: Im Deutschen Reich gilt die Goldwährung. 
%® Münz-G. 8 1. 
e Münz-G. $ 2. — Die Reichsgoldmünzen zu fünf Mark sind außer Kurs 

esetzt. Münz-G. von 1873 Art.2 wurde aufgehoben durch G. vom 1. Juni 1900. 
ber die äußere Beschaffenheit vgl. Münz-G. $ 5. Die Reichsbehörden sollen 

für das Zehnmarkstück die Bezeichnung Krone, für das Zwanzigmarkstück die 
Bezeichnung Doppelkrone anwenden, (Erlaß vom 17. Febr. 1875.) — Bek. d. 
Reichsk. vom 9. Juni 1909 (R.G.Bl. S. 512). Danach sind die noch geltenden 
Ausführungsbestimmungen zu den durch Münz-G. $ 16 aufgehobenen Gesetzen 
in Kraft geblieben.
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139*/js Zwanzigmarkstücke und 279 Zehnmarkstücke ausgeprägt 
werden. Das Mischungsverhältnis ist auf 90U Teile Gold und hundert 
Teile Kupfer festgestellt. 

Das Remedium (die Abweichung in Mehr oder Weniger) soll 
bei Goldmünzen nicht mehr als 2!/s Tausendteile im Gewicht und 
nicht mehr als 2 Tausendteile im Feingehalt betragen’. An Reichs- 
scheidemünzen werden ausgeprägt: Silbermünzen zu 5, 8, 2, 1 
und '!/a Mark®. Das Kilogramm feinen Silbers wird zu 200 Einmark- 
stücken ausgeprägt, das Mischungsverhältnis beträgt 900 Teile Silber 
und 100 Teile Kupfer, das Remedium bei Silbermünzen soll nicht 
mehr als 3 Tausendteile des Feingehaltes und 10 Tausendteile des 
Gewichtes betragen. Der Erlaß der Bestimmungen über Gewicht und 
Zusammensetzung der Nickel- und Kupfermünzen ist dem Bundesrat 
vorbehalten. 

Die rechtliche Bedeutung des Reichsmünzsystems 
beruht darin, daß die nach diesem System ausgeprägten Reichs- 
münzen den Charakter von Geld im juristischen Sinne (von 
gesetzlichen Zahlungsmitteln) haben. In dieser Hinsicht besteht aber 
ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Währungsgeld und den 
Reichsscheidemünzen. 

a) Das Währungsgeld!’ muß bei Zahlungen bis zu jedem 
Betrage in Zahlung genommen werden. Die Außerkurssetzung!! 
ist eine Anordnung, die den Münzen die Eigenschaft als gesetzliches 
  

8 Münz-G. 8 3. Die Eintalerstücke deutschen Gepräges sind durch V. vom 
27. Juni 1907 (R.G.Bl. S. 401) außer Kurs gesetzt. Das G. vom 19. Mai 1908 
(R.G.Bl. S. 212) sah die Prägung von Dreimarkstücken und Fünfundzwanzig- 
fennigstücken vor. „Dadurch ist das dem deutschen Münzsystem zugrunde 

tie ende Dezimalsystem doppelt durchbrochen, seine Einfachheit und Folge- 
richtigkeit zerstört worden.“ Laband, Jahrb. d. öff. R.8, 421. — Die Außer- 
kurssetzung der Zwanzigpfennigstücke aus Silber und Nickel wurde durch G. 
vom 1. Juni 1900 angeordnet, sie erfolgte durch @. vom 31. Okt. 1901 und 
16. Okt. 1902. — Im Gebiete des Königreichs Bayern kann eine Unterteilun 
des Pfennigs in zwei Halbpfennige stattfinden (R.Goldm.@. 8 13) Vgl. 
Laband* 3, 161%: „Diese clausula bavarica ist sonderbarer Weise in das 
Reichsgesetz über Ausprägung der Reichsgoldmünzen geraten.“ — Das R.Goldm.G. 
ist aufgehoben durch Münz.C. S 16. 

° Münz-G. 8 6. oo _ 

10 Zum Währungsgeld sollten nach Eintritt der Reichswährung (1. Jan. 1876), 
außer den Reichsgoldmünzen die Taler- und Zweitalerstücke deutschen Ge- 
präges, die in Österreich bis zum Schlusse des Jahres 1867 geprägten Vereins- 
taler und Vereinsdoppeltaler, die Goldkronen, Landesgoldmünzen und die landes- 
gesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellten ausländischen Goldmünzen, 
sowie die groben Silbermünzen, die einer anderen deutschen Landeswährung 
als der Talerwährung angehörten, bis zur Außerkurssetzung gerechnet werden. 
(Münz-G. von 1873 Art. 14, 15 und 16, R.G. vom 20. April und 15. Nov. 1874). 
Für einige Landesmünzen war in Art. 6 des Münz-G. bestimmt, daß sie mit 
Eintritt der Reichswährung ohne weiteres außer Kurs treten sollten. — Der 
Bundesrat wurde durch G. ermächtigt, die Außerkurssetzung der in Österreich 
bis Ende 1867 geprägten Vereinstaler und Vereinsdoppeltaler unter Einlösung 
auf Rechnung des Reichs anzuordnen. Die Kassen waren schon durch eine 
B.R.V. vom 2. Nov. 1876 angewiesen, österreichische Vereinstaler zur Einlösun 
anzunehmen. Die Außerkurssetzung erfolgte durch Bek. vom 8. Nov. 190 
(R.G.Bl. S. 7013). 

ı Laband* 3, 162°. 

Meyor-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. 96 

7 Münz-G. G5
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Zahlungsmittel entzieht. Die Außerkurssetzung einzuziehender Münzen 
erfolgt durch den Bundesrat!?, er erläßt auch die dafür erforder- 
lichen Vorschriften. Die Einlösungsfrist muß zwei Jahre betragen !8. 
Die Eigenschaft als Währungsgeld besitzen zurzeit nur noch die 
Reichsgoldmünzen. 

b) Als Scheidemünzen dienen, nachdem die Außerkurs- 
setzung aller früheren Landesmünzen und der Scheidemünzen der 
Frankenwährung stattgefunden hat, nur noch die Reichs-, Silber-, 
Nickel- und Kupfermünzen. Sie sind nicht gesetzliches Zahlungs- 
mittel in dem Sinne wie das Währungsgeld, so daß sie bei allen 
Beträgen in Zahlung genommen werden müssen. Sie haben die 
Bestimmung, den Zwecken des kleinen Verkehrs zu dienen und 
brauchen deshalb im Privatverkehr nur bis zu einem bestimmten 
Betrage in Zahlung genommen zu werden, Silbermünzen bis zum 
Betrage von 20, Nickel- und Kupfermünzen bis zum Betrage von 
1 Mark; dagegen nehmen die öffentlichen Kassen Silbermünzen bis 
zu jedem Betrage in Zahlung !*. Aus der unterwertigen Ausprägung 
der Scheidemünzen erklärt sich die Verpflichtung des Reiches, sie 
gegen vollwertige, d. h. gegen Goldmünzen umzutauschen ®, Diese 
Verpflichtung ist eine auf gesetzlicher Vorschrift beruhende ver- 
mögensrechtliche Verbindlichkeit des Reichsfiskus, die im Rechtswege 
erzwungen werden kann !®, 

2. Zur Ordnung des Münzsystems gehören aber neben den Be- 
stimmungen über die Münzen, die als gesetzliche Zahlungsmittel 
fungieren, auch die Vorschriften über die Münzen, die erlaubte 
Zahlungsmittel sein sollen. Zu ihnen gehören in Deutschland kraft 
reichsgesetzlicher Vorschrift: 1. außer Kurs gesetzte inländische 
Münzen; 2. ausländische Münzen, sofern sie nicht verboten sind, Der 
Grundsatz, daß die betreffenden Münzen in Zahlung genommen. 
werden dürfen, aber nicht brauchen, gilt für Privatpersonen und für 
öffentliche Kassen. Die Annahme durch die öffentlichen Kassen kann 
durch Instruktionen der vorgesetzten Behörden geregelt werden. In 
bezug auf ausländische Münzen steht dem Bundesrat die Befugnis 
zu, festzusetzen, ob und zu welchem Kurse sie von den Reichs- und 
Landeskassen in Zahlung zu nehmen sind !”, 

Die Verwendung ausländischer Münzen als Zahlungsmittel kann 
auch verboten werden!®, Der Erlaß eines solchen Verbotes steht 
dem Bundesrat zu. Das Verbot kann den Umlauf ausländischer 
Münzen gänzlich untersagen oder einen Wert festsetzen, über den 

U) 

12 Münz-G. $ 14. 
12 Die Bekanntmachung erfolgt im Reichsgesetzblatt und den Publikations- 

organen der unteren Verwaltungsbehörden. — Durch V. vom 27. Juni 1908 
(R.G.Bl. S. 464) wurden die Fünfzigpfennigstücke der früheren Prägung außer 
Kurs gesetzt. 

12 Münz-G, | 9, 
15 Münz-G. $ 9 Abs. 2. Bek. vom 19. Dez. 1875 (Z.Bl. S. 802). 
18 Nach Zorn, Staatsr. 2, 3342 handelt es sich nicht um eine vermögens- 

rechtliche Verbindlichkeit des Reichsfiskus, sondern um eine öffentlichrechtliche 
Verpflichtung der Staatsgewalt. 

17 Münz-G. 8 14. 
18 Münz-G. $ 14 Ziff. 8.
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hinaus fremde Gold- und Silbermünzen nicht in Zahlung angeboten 
und gegeben werden dürfen. Von dieser Befugnis hat der Bundesrat 
in ziemlich umfassendem Maße Gebrauch gemacht 29, 

Verträge, die eine Geldleistung in verbotenen Münzen zum 
Gegenstande haben, sind, weil ihr Inhalt ein unerlaubter ist, ungültig. 
Rechtsgültig und wirksam sind dagegen solche Verträge, in denen 
die betreffenden Münzen nicht als Geld, sondern als Ware behandelt 
werden. Strafbar ist das gewohnheitsmäßige oder gewerbsmäßige 
Zuwiderhandeln gegen die polizeilichen Vorschriften des Bundesrates 
zur Aufrechterhaltung eines geregelten Geldumlaufs und Annehmen 
oder Anbieten von verbotenen Münzen ?, 

Il. Die Münzprägung verfolgt den Zweck, die durch das 
Münzsystem eines Staates zu gesetzlichen Zahlungsmitteln erklärten 
Münzen für den Verkehr zu beschaffen. Die Prägungstätigkeit des 
Staates beschränkt sich daher auf die Herstellung seiner eigenen 
Münzen. Das Wesen der Scheidemünzen erfordert eine Beschränkung 
in den auszuprägenden Beträgen, weil ohne eine solche die Gefahr 
einer Überflutung des Verkehres mit unterwertigen Zahlungsmiitteln 
entsteht. Der Gesamtbetrag der Silbermünzen soll bis auf weiteres 
zwanzig Mark, derjenige der Nickel- und Kupfermünzen zwei und 
eine halbe Mark für den Kopf der Bevölkerung des Reiches nicht 
übersteigen ?!. 

Das Recht der ausschließlichen Münzprägung (Münz- 
regal im neueren Sinne) steht dem Reiche zu. Allerdings hat das 
Reich keine eigenen Münzstätten errichtet, sondern die Ausprägung 
der Reichsmünzen erfolgt auf den Münzstätten der Bundesstaaten, 
die sich dazu bereit erklären?®. Aber die Münzprägung steht den 
Einzelstaaten nicht als eigenes und selbständiges Recht zu, 
sondern wird im Auftrage des Reiches ausgeübt. Die Einzel- 
staaten stehen, sofern sie Reichsmünzen ausprägen, zu dem Reiche 
in einem vertragsmäßigen Verhältnis, wie Privatprägeanstalten oder 
Münzstätten eines fremden Staates, in denen das Reich die von ihm 
  

ı8 Verboten sind die österreichischen und ungarischen Ein- und Zweigulden- 
stücke und die niederländischen Ein- und Zweieinhalbguldensfücke (Bek, vom 
22. Jan. 1874), die niederländischen Halbgulden- und die österreichischen und 
ungarischen Viertelguldenstücke (Bek. vom 29. Juni 1874), die finnischen Silber- 
münzen(Bek. vom 16. Okt. 1874), die Münzen des Konventionsfußes österreichischen 
Gepräges, sowie die doppelten und einfachen Rigsdaler, die 48-, 32., 16-, 8, 4, 
3-Schillingstücke in Silber, die 2-, 1-, Ws-Schillingstücke in Kupfer dänischen Gepräges (Bek. vom 19. Dez. 1874), die polnischen Eindrittel- und Einsechstel- 
Talarastücke (Bek. vom 26. Febr. 1875), alle fremden Scheidemünzen vor- 
behaltlich einer ausnahmsweisen Gestattung für einzelne Grenzbezirke „Y . vom 
16. April 1888). Gestattet ist der Umlauf von Scheidemünzen der Franken- 
währung in badischen, württembergischen, bayrischen, von österreichischen 
Scheidemünzen in preußischen, bayrischen, sächsischen Grenzbezirken (VV. vom 
16. und 30. April, 7. Juli 1888, 26. Febr. 1889, 24. Jan. 1893; von Scheide- 
münzen luxemburgischen _Gepräges in rheinischen und lothringischen Grenz- 
bezirken (Bek. vom 28. Jan. 1902), von Scheidemünzen niederländischen Ge- 
präger in rheinischen, westfälischen und hannoverschen Grenzbezirken (Bek. 
om 19. März 19093). 

Münz-G. S 14 Abs. 8. 
2ı Münz-G. 8 8. 
22 Münz-G. 8 7. 06*
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auszugebenden Münzen ausprägen ließe®®,. Dies zeigt sich in folgenden 
Bestimmungen: 1. Die Einzelstaaten können nicht nach Belieben 
Münzen schlagen, sondern der Reichskanzler bestimmt unter Zu- 
stimmung des Bundesrats die in jeder einzelnen Münzstätte aus- 
zuprägenden Beträge®*. 2. Die Ausprägung erfolgt für Rechnung 
des Reiches, die Münzstätten der Einzelstaaten werden vom Reichs- 
kanzler mit dem erforderlichen Metall versehen und erhalten für 
ihre Arbeit eine Vergütung, die vom Reichskanzler unter Zustimmung 
des Bundesrates festgesetzt wird?®. Die ausgeprägten Münzen haben 
sie an das Reich abzuliefern oder für dessen Rechnung in Umlauf 
zu setzen. 3. Das bei Ausprägung der Reichsgoldmünzen zu be- 
obachtende Verfahren wird vom Bundesrate festgestellt, die ganze 
Münzprägung unterliegt der Beaufsichtigung des Reiches®‘, Der 
Umstand, daß die Reichsgoldmünzen und die Silbermünzen über 
eine Mark auf der einen Seite das Bildnis eines deutschen Landes- 
herrn oder das Hoheitszeichen einer freien Stadt tragen’, ist ohne 
rechtliche Bedeutung; die Existenz eines Münzregals der Einzelstaaten 
kann daraus nicht gefolgert werden ®®, 

Die Münzstätten der Einzelstaaten haben, soweit sie nicht für 
das Reich beschäftigt sind, die Pflicht, Reichsgoldmünzen auch für 
Privatpersonen auszuprägen?. Für diese Prägungen ist eine 
Gebühr zu entrichten, die vom Reichskanzler mit Zustimmung des 
Bundesrates festgestellt wird, aber das Maximum von 14 Mark auf 
das Kilogramm feinen Goldes nicht übersteigen darf®°. Von dieser 
Gebühr wird zunächst die Vergütung bezahlt, welche die Münzstätte 
für die Ausprägung in Anspruch nimmt; was übrig bleibt, fließt in 
die Reichskasse. Die Übernahme der Münzprägung für eine Privat- 
erson durch eine Münzstätte enthält den Abschluss des privatrecht- 

lichen Vertrages, durch den der eine Kontrahent sich zur Anfertigung 
von Goldmünzen aus Barrengold, der andere zur Zahlung einer Geld- 
summe verpflichtet. Als Kontrahenten erscheinen, da das Recht der 
Münzprägung dem Reiche zusteht, der Reichsfiskus und die be- 
treffende Privatperson; die einzelne Münzstätte fungiert dabei nur 
als Vertreterin des Reichsfiskus. Der Vertrag ist kein Handels- 
geschäft®!, Reichsgesetzlich wird den Privatpersonen nur das Recht 
  

#3 A,A.: Laband* 8, 160: „Das Reich hat die ausschließliche Befugnis, 
zur Regelung des Münzsystems (Münzhoheit), die Einzelstaaten haben dareren 
die Be ugnis zur Prägung von Reichsmünzen (Münzmonopol).“ Ihm schließen 
sich an Hensel, Annalen 1882 5.36; Nasse-Lexis, H.P.O.*1, 333; Stengel, 
Verw.R. 8.405. Mit der hier entwickelten Ansicht stimmen im wesentlichen 
überein Zorn 2, 341; Haenel I, 670; Koch, W.12, 145. 

#* Münz-G. 8 7 Abs. 3, 
25 Münz-G. 8 7 Abs. 3. 
26 Münz-G. 8 7 Abs. 1. 
2? Münz-G. 8 5. 
28 Vgl. Verhandlungen in den Reichstagssitzungen vom 11,, 13, u. 17. Nov. 

1871 (Sten. Ber. 1, 240, 256, 335); v. Roenne, Deutsch. Staater. 2, I S. 2521. 
=* Münz-G. $ 7 Abs. 2. — Es bestehen Münzstätten in: Berlin, München, 

Muldenhütten bei Freiberg i. S., Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg, 
3° Die Gebühr beträgt drei Mark für das Pfund Feingold (Bek. vom 8. Juli 

1875, 4.Bl. S. 348); davon fließen 25 Pfennige in die Reichskasse. 
91 Dies behaupten Laband*3, 174° und Loening S. 666 unter Berufung
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eingeräumt, Zwanzigmarkstücke für ihre Rechnung ausprägen zu 
lassen. Daraus ergibt sich, dass sie Zehnmarkstücke nicht verlangen 
können. Dagegen folgt aus der Bestimmung nicht, dass sie die Be- 
fugnis hätten, Zehnmarkstücke zurückzuweisen ®. Die Beschränkung 
ist nur im Interesse des Reiches eingeführt, weil die Prägung von 
Zwanzigmarkstücken die geringsten Kosten verursacht. 

Dem ausschliesslichen Recht der Münzprägung entspricht die 
Pflicht des Reiches, für die Erhaltung der Vollwichtigkeit 
der Münzen Sorge zu tragen. Münzen, die ihre Vollwichtigkeit 
einbüßen, hören auf, gesetzliches Zahlungsmittel zu sein. Für Gold- 
münzen besteht ein sogenanntes Passiergewicht. Goldmünzen, die 
um nicht mehr als 5/ıooo hinter dem Sollgewichte zurückbleiben, 
gelten bei allen Zahlungen als vollwichtig. Dagegen brauchen Gold- 
münzen, welche das Passiergewicht nicht erreichen oder durch ge- 
waltsame oder gesetzwidrige Beschädigung an Gewicht verringert 
sind, im Privatverkehr nicht in Zahlung genommen zu werden. Die 
Scheidemünzen verlieren die Eigenschaft als gesetzliches Zahlungs- 
mittel nur dann, wenn sie durchlöchert, anders als durch den ge- 
wöhnlichen Umlauf im Gewicht verringert oder verfälscht sind. 
Für Beschädigungen der Münzen, die absichtlich oder durch Zufall 
erfolgt sind, leistet das Reich keinen Ersatz, dagegen übernimmt 
das Reich den Ersatz für die durch den Umlauf der Münzen ver- 
anlaßte Abnutzung. Goldmünzen, welche das Passiergewicht nicht 
erreichen, sowie Scheidemünzen, die an Gewicht und Erkennbarkeit 
erheblich eingebüßt haben, müssen von allen öftentlichen Kassen in 
Zablung genommen werden, werden aber von diesen nicht wieder 
ausgegeben, sondern für Rechnung des Reiches eingezogen ®*, 

2. Papiergeld. 

8 88. 
Durch das Reichsgesetz vom 30. April 1874 ist ein Reichs- 

papiergeld in den sogenannten Reichskassenscheinen ge- 
schaffen worden. Der Reichskanzler ist dadurch ermächtigt, Reichs- 
  

auf Art. 272 Ziff. 1 des alten H.G.B., ersterer jetzt unter Berufung auf H.G.B. 
8 1 Ziff.2. Der angeführte Art. handelt jedoch nur von gewerbsmäßig be- 
triebenen Geschäften, die Tätigkeit der Münzstätten dagegen fällt nicht unter 
den Begriff des Gewerbebetriebs. Auch die Bestellung der Münzen braucht 
nicht notwendig im kaufmännischen Gewerbebetriebe zu erfolgen. Vgl. Zorn, 
Staater. 2, 34381, 

e2 So Loening S. 666!. — Vgl. dazu Laband* 3, 1741. 
33 Münz-G. 13. , , 

ı Laband 8, 175; Gierke 2, 98. — Über den Begriff „Papiergeld“ 
vgl. 8 81. 11. 

6 s, Rechtsentwicklung: Die Einführung _des Staatspapiergeldes 
in Deutschland eıfolgte im 19. Jahrhundert. In Preußen wurden zuerst durch 
die Verordnung vom 4. Februar 1806 die sogenannten Tresorscheine geschaffen, 
die gesetzliches Zahlungsmittel sein und in allen Beziehungen dem Metallgelde 
gleichstehen sollten. Die Einrichtung der Tresorscheine, später Kassenscheine 
renannt, erhielt sich, während der Zwangskurs bald wieder aufgehoben wurde. 
Namentlich seit dem Jahre 1848 wurde in fast allen deutschen Staaten Papier-
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kassenscheine bis zum Gesamtbetrage von 120 Millionen Mark in 
Abschnitten zu 5 uad 10 Mark ausfertigen zu lassen und unter 
die Bundesstaaten nach Maßgabe der Bevölkerung zu verteilen ®. 
Die Ausfertigung der Reichskassenscheine geschieht durch die 
preußische Hauptverwaltung der Staatsschulden unter der Benennung 
„Reichsschuldenverwaltung“* und unter Kontrolle der Reichsschulden- 
kommission #. 

Vor der Ausgabe der Reichskassenscheine ist ihre genaue Be- 
schreibung öffentlich bekannt zu machen®. Nach Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung tritt eine Beschränkung für den Verkehr 
mit solchem Papier ein, welches dem zur Herstellung der Reichs- 
kassenscheine verwendeten, durch äußere Merkmale erkennbar ge- 
machten, gleicht oder so ähnlich ist, dass die Verschiedenheit nur 
durch Anwendung besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen 
werden kann. Derartiges Papier darf nur auf Grund der Erlaubnis 
des Reichskanzlers oder einer von ihm zur Erteilung der Erlaubnis 
ermächtigten Behörde angefertigt, aus dem Auslande eingeführt, 
verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr gebracht werden. 
  

peid ausgegeben. Dieses Papiergeld wer jedoch nur Papiergeld im wirtschaft- 
ichen Sinne, nicht gesetzliches Zahlungsmittel, 

Durch Art. 4 der Verfassung des Norddeutschen Bundes war die Emission 
von Papiergeld zum Gegenstand der Bundes esetzgebung erklärt worden. Im 
Interesse der späteren Regelung dieser Angelegenheit wurde schon im Jahre 
1870 bestimmt, daß künttighin von den Einzelstaaten Papiergeld nur kraft 
eines auf Antrag der beteiligten Landesregierung erlassenen Bundesgesetzes 
ausgegeben werden dürfe (R.G. über die Ausgabe von Papiergeld vom 16. Juni 1870, 
Ausgedehnt auf Baden und Südhessen durch Art, 80 der Verf. vom 15. Mai 1870, 
auf Württemberg durch Art. des Vertr. vom 25. Nov. 1870, auf Bayern durch 
R.G. vom 22. April 1871 2 Durch das Reichsmünzgesetz wurde die Ein- 
ziehung des einzelstaatlichen Papiergeldes angeordnet und ein Gesetz über die 
Ausgabe von Reichspapiergeld in Aussicht gestellt (Münz-G. vom 9. Juni 1873 
Art. 18). Dieses Gesetz ist im Jahre 1874 erlassen, an die Stelle des bisherigen 
Staatspapiergeldes ist ein einheitliches Reichspapiergeld gesetzt worden 

kass, schein-G. vom 80. April 1874, abg..durch G. vom 5. Juni 1906 (R.G.Bl. 

Den Einzelstaaten wurde die Verpflichtung auferlegt, das von ihnen aus- gegebene Fapiergeld bis zum 1. Januar 1876 einzuziehen und denen unter ihnen, 
eren Papiergeld den ihnen zukommenden Betrag von Reichskassenscheinen 

überstieg, ein Vorschuß aus der Reichskasse geleistet, der binnen 15 Jahren, 
vom 1, Januar 1876 an gerechnet, zurückbezahlt werden mußte (Münz-G. vom 
9. Juni 1873 Art. 18; R.Kass.Schein-G. 88 2, 3), Künftighin darf von den Einzel- 
staaten Papiergeld nur auf Grund eines Reichsgesetzes ausgegeben werden 
(R.Kass.Schein-G. 8 8. Dieser Grundsatz findet auf das Reichsland Elsaß- 
Lothringen analoge Anwendung. Der Ausdruck „Papiergeld“ ist bei den Be- 
stimmungen über die Einziehung und bei dem Verbot der künftigen Ausgabe 
Im weiteren Sinne zu nehmen; es sind darunter alle von einem Staate aus- 
estellten, auf eine bestimmte Geldsumme lautenden unverzinslichen Papiere, 
ie einen bestimmten Zahlungstermin nicht enthalten, zu verstehen. Da die 

Einziehun des von den Einzelstaaten ausgegebenen Papiergeldes längst be- 
endet, die mission von neuem bisher nicht gestattet ist, so besteht zurzeit in 
Deutschland kein Staatspapiergeld. 

® R.Kass.Schein-G, & 1, ursprünglich zu 5, 20 und 50 Mark, abgeändert durch G. vom 5. Juni 1906. RB Bus 
* R.Kass.Schein-G. 88 6, 7. 
5 R.Kass.Schein-G, 8 7.
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Da ‚Zuwiderhandeln gegen diese Bestimmungen ist mit Strafe be- 
roht ®. 

Die Reichskassenscheine sind kein gesetzliches Zahlungs- 
mittel, also nicht Papiergeld im juristischen, sondern nur 
Papiergeld im wirtschaftlichen Sinne’, Sie haben die Eigen- 
schaft von Schuldverschreibungen des Reiches. Die Ausfertigung 
und Ausgabe der Reichskassenscheine charakterisiert sich daher nicht 
als eine Ausübung der Münzhoheit, sondern als die Ausstellung eines 
Inhaberpapieres. Sie ist ein Akt der Vermögensverwaltung, durch 
den eine Schuldverbindlichkeit des Reichsfiskus begründet wird, 
Die Reichskassenscheine brauchen im Privatverkehr nicht, müssen 
dagegen bei allen Kassen des Reiches und der Bundesstaaten in 
Zahlung genommen werden®,. Diese Bestimmung findet auch auf die 
Landeskassen von Elsaß-Lothringen, dagegen nicht auf Kommunal- 
kassen Anwendung. Das Reich hat die Verpflichtung, die Kassen- 
scheine auf Erfordern jederzeit gegen bares Geld einzulösen. Die 
Einlösung erfolgt bei der Reichshauptkasse. Da die Ausgabe der 
Reichskassenscheine sich nicht als Ausübung eines Hoheitsrechtes, 
sondern als die Ausstellung einer Schuldverschreibung, also ein Akt 
der Vermögensverwaltung charakterisiert, so ist die Einlösungspflicht 
eine privatrechtliche Verbindlichkeit des Reichsfiskus und demnach 

- im Rechtswege verfolgbar. 

3. Banknoten. 

8 84. 
Banknote ist ein von einer Bank ausgestelltes, auf den Inhaber 

lautendes Geldpapier, das auf Verlangen jederzeit eingelöst werden 

muß. Die Banken, denen das Recht der Banknotenausgabe zusteht, 

heißen Zettelbanken oder Notenbanken?. 
m subüiikten 5 — (En © GEHE GE 

e R.G., betr. den Schutz des zur Anfertigung von Reichskassenscheinen 

verwendeten Papiers gegen unbefugte Nachahmung, vom 26. Mai 1885 (R.G.Bl. 
v. 165)... 

7 Über die Noten der Reichsbank als gesetzliches Zahlungsmittel vgl. 
84. IV. 

s 8 R.Kass.Schein-G. $ 5. G., betr. die Einziehung der mit dem Datum vom 

11. Juli 1874 ausgefertigten Reichskassenscheine vom 21. Juli 1884. 
ı Labandt3, 148; Loening $. 638; Gierke 2,99; Koch, Art, Noten- 

banken, W.!12, 169. . 

2 Rechtsentwicklung: Im Laufe des 19. Jahrhunderts ist eine große 

Zahl von Banken in fast allen deutschen Staaten entstanden, die meist von 

Aktiengesellschaften gegründet sind. Diese Banken haben sich jedoch zum 

großen Teil nicht auf den Betrieb eigentlicher Bankgeschäfte beschränkt, 

sondern nach Art des französischen er&dit mobilier auch an Spekulationen in 

industriellen und Handelsunternehmungen beteiligt. Vielen war durch Kon- 

zession der Landesregierung das Recht der Notenausgabe verliehen. Über den 
Umfang dieses Rechtes entschieden die landes esetzlichen Vorschriften und die 

Festsetzungen der speziellen Konzessionen. Während Preußen und die Mittel- 

staaten Banknotenprivilegien nur in sehr beschränkter Weise erteilt hatten, 

war in den Kleinstaaten von der Befugnis, Notenemissionen zu gestatten, zum 

Teil in einem sehr weitgehenden Maße Gebrauch gemacht worden, ‚Die _Über- 

schwemmung Deutschlands mit p ierenen Zahlungsmitteln ließ eine Reform 

des Banknotenrechts als dringende Notwendigkeit erscheinen,
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Durch Art. 4 der norddeutschen Bundesverfassung und später 
der Reichsverfassung ist das Bankwesen zum Gegenstande der 
Reichsgesetzgebung erklärt worden, die zunächst der weiteren Ver- 
mehrung der Banknoten durch die Bestimmung Schranken zu ziehen 
suchte, daß künftighin eine Emission von Banknoten nur auf Grund 
einer reichsgesetzlichen Ermächtigung erfolgen könne®, Bei Gelegen- 
heit der Ordnung des Münzwesens wurde bestimmt, daß Banknoten 
künftigbin nur auf Reichswährung und auf Beträge von nicht weniger 
als 100 Mark lauten dürften‘, und durch ein besonderes Gesetz 
wurde die Einziehung der anderen Noten näher geregelt. Die 
endgültige einheitliche Regelung des Banknotenwesens in Deutschland 
ist durch das Bankgesetz vom 14. März 1875 erfolgt. Bei dieser 
Gelegenheit ist die bisherige preußische Bank in eine Reichsbank 
verwandelt worden. Das Bankgesetz hat durch die Gesetze vom 
18. Dezember 1889, 7. Juni 1899, 19. März 1900 und vom 1. Juni 
1909 einige Abänderungen erfahren, die sich auf die Verhältnisse 
der Reichsbank beziehen. 

Die Emission von Banknoten kann freigegeben oder die Be- 
{ugnis dazu von einer staatlichen Ermächtigung abhängig 
gemacht sein. In Deutschland hat von jeher das letztere System 
bestanden. Eine derartige Ermächtigung kann auf einer allgemeinen 
gesetzlichen Vorschrift oder auf einem speziellen Notenprivileg für 
die betreffende Bank beruhen. Die Erteilung eines speziellen Noten- 
privilegs ist ein Verwaltungsakt und muß als solcher auch dann an- 
gesehen werden, wenn sie durch die gesetzgebenden Organe des be- 
treffenden Staates erfolgt. 

Im Deutschen Reiche bestehen jetzt zwei Arten von Zettel- 
banken: 1. die Reichsbank, 2. die Privatnotenbanken. 
Das Verhältnis der Verwaltung zu beiden ist ein wesentlich ver- 
schiedenes. Die Reichsbank bildet einen unmittelbaren Gegenstand 
staatlicher Verwaltungstätigkeit, während bei den Privatnotenbanken 
die staatliche Verwaltungstätigkeit auf Konzessionierung und Auf- 
sicht beschränkt ist. 

I. Die Reichsbank® ist durch Abtretung der preußischen 
Bank an das Reich begründet worden’. Der preußische Staat hat 
  

® R.G. über die Ausgabe von Banknoten vom 27. März 1870. Ausgedehnt 
auf Baden und Südhessen durch Art. 80 der Verf. vom 15. Nov. 1870, auf 
Württemberg durch Vertr. vom 25. Nov. 1870 Art. 2, auf Bayern durch R.G. 
vom 22. April 1871 $ 2, Das Gesetz sollte am 1. Juli 1872 seine Wirksamkeit 
verlieren, dieser Termin wurde aber durch R.G. vom 16. Juni 1872, 30. Juni 1873. 
und 21. Dez, 1874 bis zum $1. Dez. 1875 verlängert. 

* Münz-G. 1873 Art. 18. 
5 R.G., betr. die Ausgabe von Banknoten, vom 21. Dez. 1874. Vgl auch. 

G. vom 20. Febr. 1906 (R.G.Bl. S. 318), wonach Banknoten in Beträgen von 50 
und 20 Mark angefertigt werden dürfen. 

© Laband“ 8, 129; Koch, Art. Reichsbank, W.! 2, 346; Beutler, Die 
Reichsbank 1909. — Die Reichsbank 1876—1900, 1901; v. Philippovich, Die 
deutsche Reichsbank im Dienste der Finanzverwaltung des Reichs und der 
Bundesstaaten, Finanz-Arch. 1886; Lotz, Der Streit um die Verstaatlichung 
der Reichsbank 1897, — Breit, Bankgesetz 1911. 

? Bank-G. 88 61—65. Vertrag zwischen Preußen und dem Deutschen 
Reiche über die Abtretung der Preußischen Bank an das Deutsche Reich vom
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sein Einschußkapital und die ihm zustehende Quote des Reservefonds 
aus der Bank zurückgezogen, die den Privatbeteiligten gehörigen 
Bankanteilscheine der preußischen Bank sind mit Einwilligung der 
damaligen Inhaber in Reichsbankanteilscheine umgewandelt, der Rest 
des Grundkapitals ist durch Zeichnungen aufgebracht worden®. Alle 
Rechte und Pflichten der preußischen Bank sind auf die Reichsbank 
übergegangen®. Die Reichsbank ist eine juristische Person des 
Privatrechtes !®, also eine vom Reichsfiskus verschiedene vermögens- 
rechtliche Persönlichkeit. Die Schulden der Reichsbank sind dem- 
nach nicht Schulden des Reichsfiskus !!. 

Die Reichsbank entspricht begrifflich den Erfordernissen der 
Aktiengesellschaft!?. Ihr Grundkapital ist durch Einschüsse 
von Privaten aufgebracht, es besteht aus 180 Millionen Mark, ge- 
teilt in 40000 Anteile von je 3000 und 60000 von je 1000 Mark 18, 
Die Anteile lauten auf Namen, die Anteilseigner haften persönlich 
für die Verbindlichkeiten der Reichsbank nicht!* und erhalten von 
dem Gewinn derselben eine Dividende. Die Reichsbank steht 
aber nicht unter den gewöhnlichen Grundsätzen über Aktiengesell- 
schaften. Für ihre Rechtsverhältnisse sind nicht die Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches, sondern die des Bankgesetzes und des 
besonderen Statutes maßgebend 1, Auch in materieller Hinsicht be- 
stehen wesentliche Verschiedenheiten zwischen der Reichsbank und 
der normalen Gestaltung der Aktiengesellschaft. Diese Abweichungen 
der Reichsbank von der normalen Gestaltung der Aktiengesellschaften 
bestehen namentlich in einer weitgehenden Einwirkung der Reichs- 
organe auf die Verhältnisse der Reichsbank. Diese Einwirkung zeigt 
sich in folgenden Beziehungen: 1. Die Gründung der Reichsbank 
ist nicht durch die Anteilseigner, sondern durch das Reich erfolgt. 
2. Das Statut der Reichsbank ist durch eine im Einvernehmen 
  

17.118. Mai 1875. Preuß. G., betr. die Abtretung der Preußischen Bank an das 
Deutsche Reich, vom 27. März 1875. — Statut der Reichsbank vom 21. Mai 1875, 
abg. durch V. vom 3. Sept. 1900. 

8 Bek. d. Reichsk. vom 24. Mai 1875. 
® Koch, W.1 2, 346. 

10 Bank-G. 8:12. 
ıı Laband® 8, 131. 
12 Laband‘8, 1321; Zorn 2, 35010, A. A.: Rosin, Öffentliche Genossen- 

schaft S. 50, der die Reichsbank für eine öffentliche Anstalt mit gewissen 
korporativen Elementen erklärt, ebenso Gierke, Genossenschaftstheorie und 
Rechts rechung S. 913. Dagegen spricht aber der Umstand, daß die Grund- 
lagen der Reichsbank ein Personenverein, die Gesamtheit der Anteilseigner, ist. 
Noch weniger haltbar erscheint die Ansicht des Reichsgerichts (R.Ziv. 15, 236), 
der sich Koch, W.!2, 346, angeschlossen hat, daß die Reichsbank „ein ver- 
fassungsmäßiges Organ“ des Reiches sei. Da die Reichsbank zweifellos eine 
vom Reich verschiedene Persönlichkeit ist, so kann sie nicht Organ des 
Reiches sein. 

13 Bank-G. $ 28, abg. durch G. vom 7. Juni 1899. 
14 Bank-G. 8 28, abg. durch G. vom 7. Juni 1899. 
15 Bank-G 8 24. 
16 Bank-G. $$ 12—41. Statut der Reichsbank vom 21. Mai 1875, abg. durch 

V. vom 8. Sept. 1900. So finden namentlich auch die Bestimmungen des Handels- 
gesetzbuches über die Eintragung der Aktiengesellschaften ın das Handels- 
register auf die Reichsbank keine Anwendung. (Bank-G. 5 66.)



410 Banknoten. 8 84. 

mit dem Bundesrat erlassene kaiserliche Verordnung festgestellt!?, 
3. Die Verwaltung der Reichsbank steht dem Reiche zu. Die 
obere Leitung liegt in den Händen des Reichskanzlers, in Be- 
hinderungsfällen tritt an seine Stelle ein vom Kaiser ernannter 
Stellvertreter. Unter ihm steht das Reichsbankdirektorium als 
verwaltende, ausführende und die Reichsbank nach außen vertretende 
Behörde mit kollegialischer Organisation 1%, Die Reichsbankbeamten 
sind Reichsbeamte?°, Der Besoldungsetat des Reichsbankdirektoriums 
wird jährlich durch den Reichshaushaltsetat festgestellt?!. 4. Dem 
Reiche steht auch die Aufsicht‘ über die Verwaltung der Reichsbank 
zu. Sie wird von dem Bankkuratorium ausgeübt, das aus dem 
Reichskanzler als Vorsitzendem und 4 Mitgliedern besteht, von denen 
eins der Kaiser, die drei anderen der Bundesrat ernennt??. Die 
Prüfung der Rechnungen der Reichsbank erfolgt durch den Rechnungs- 
hof des Deutschen Reiches?®, Gegenüber diesen, in die Hände von 
Reichsbehörden gelegten Aufsichts- und Kontrollbefugnissen treten 
die, welche der &eneralversammlung und dem Zentralausschuß der 
Anteilseigner zustehen, völlig in den Hintergrund. Die Befugnisse 
der Generalversammlung erstrecken sich nur auf Entgegennahme 
des Verwaltungsberichtes, Wahl des Zentralausschusses, Zustimmung 
zur Erhöhung des Grundkapitals und zu Abänderungen des Bank- 
statutes®*, Auch der Zentralausschuß ist im allgemeinen auf die 
Entgegennahme von Berichten und die Abgabe von Gutachten be- 
schränkt; eine entscheidende Stimme besitzt er nur, wenn Geschäfte 
mit den Finanzverwaltungen des Deutschen Reiches und der Einzel- 
staaten unter Bedingungen abgeschlossen werden sollen, die von 
den allgemein geltenden Bedingungen des Bankverkehrs abweichen 5, 
Eine fortlaufende Kontrolle über die Verwaltung der Reichsbank übt 
er durch drei, aus der Zahl seiner Mitglieder zu wählende Deputierte 
aus®‘, 5. Das Reich hat einen wesentlichen Anteil an dem Ge- 
winne der Reichsbank. Aus dem beim Jahresschlusse sich er- 
gebenden Reingewinne der Reichsbank wird zunächst den Anteils- 
eignern eine ordentliche Dividende von 3!1/2°/o des Grundkapitals 
  

17 Bank-G. $ 40. Stat. vom 21. Mai 1875, abg. durch V. vom 3, Sept. 1900 
(R.G.Bl. S. I 

‚'® Bank-G. 8 26. Die Behauptung Joels, Annalen 1878 S. 783 u. 793, die 
Bestimmung des Reichsbankgesetzes sei durch das R.G., betr. die Stellvertretun 
des Reichskanzlers, vom 17. März 1878 insofern modifiziert worden, als nach 
ihm die Vertretung des Reichskanzlers nur dem Präsidenten der Reichsbank 
übertragen werden könne, ist deshalb unzutreffend, weil das R.G. vom 
17. März 1878 sich nur auf die Vertretung des Reichskanzlers in der Kontra- 
signatur bezieht, während die hier in Betracht kommenden Geschäfte zu den 
eigenen Befugnissen des Reichskanzlers gehören. Übereinstimmend: Hensel, 
Annalen 1882 8.41; Zorn 2, 96452; Laband* 8, 1348, 

1% Bank-G. 88 26 u, 27, 
2° Bank-G. } 28, 
31 Bank-G. 8 28, 
22 Bank-G. $ 25. 
33 Bank-G. 8 29. 
2* Bank-G. 5 30. Stat. 8 21. 
25 Bank-G. 88 31—83, 35. 
26 Bank-G. 8 34.



Banknoten. $ 84. 411 

berechnet und dann von dem verbleibenden Reste den Anteilseignern 
ein Viertel, der Reichskasse drei Viertel überwiesen; jedoch werden 
von diesem Reste zelın Hundertstel dem Reservefond zugeschrieben, 
die je zur Hälfte auf Anteilseigner und Reich entfallen. Erreicht 
der Reingewinn nicht volle 31/2°/u des Grundkapitals, so ist das 
F'ehlende aus dem Reservefond zu ergänzen ?", 

Die Reichsbank ist kein privates Erwerbsgeschäft, 
sondern soll den öffentlichen Interessen des Geld- und 
Kreditverkehrs dienen. Sie hat die Aufgabe, den Geldumlauf 
im gesamten Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu 
erleichtern und für die Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals zu 
sorgen?®. Mit Rücksicht auf die öffentliche Stellung der Reichsbank 
ist ihr Geschäftsumfang nach einer zweifachen Richtung hin 
gesetzlich beschränkt worden. Gewisse Geschäfte sind ihr unter- 
sagt, zum Abschluß von andern ist sie verpflichtet. Die Reichs- 
bank darf nur folgende Geschäfte betreiben, d. h. gewerbsmäßig 
abschließen: 1. Ankauf und Verkauf von Gold und Silber in Barren 
und Münzen, 2. Ankauf, Verkauf und Diskontierung gewisser Wechsel, 
Schecks und Schuldverschreibungen, 3. Gewährung von zinsbaren 
Darlehen gegen gesetzlich bestimmte Pfänder (Lombardverkehr), 4. Be- 
sorgung von Inkassos und Leistung von Zahlungen, Ankauf und 
Verkauf von Effekten und Edelmetallen, 5. Annahme von verzins- 
lichen und unverzinslichen Geldern, Annahme von Wertgegenständen 
in Verwahrung und Verwaltung?®. Auch Geschäfte, die außerhalb 
dieses Bereiches liegen, sind, wenn sie von der Reichsbank ab- 
geschlossen werden, rechtsgültig und wirksam 3°; der Beamte, der sie 
gewerbsmäßig abschließt, macht sich aber disziplinarisch und privat- 
rechtlich verantwortlich. Die Reichsbank ist verpflichtet, Barren- 
gold zum festen Satze von 1392 Mark für das Pfund fein gegen 
ihre Noten umzutauschen®!, Die Reichsbank ist verpflichtet, die 
Geschäfte der Reichshauptkasse unentgeltlich zu besorgen. Sie ist 
berechtigt, entsprechende Kassengeschäfte für die Bundesstaaten zu 
übernehmen®2. Um die Reichsbank in Stand zu setzen, ihre Aufgabe 
für ganz Deutschland zu erfüllen, ist ihr die Befugnis beigelegt, im 
Reichsgebiete Zweiganstalten zu errichten; sie kann zur Er- 
richtung solcher Zweiganstalten durch Beschluß des Bundesrats 

angehalten werden®, Die öffentliche Stellung der Reichsbank zeigt 

  

°7 Bank-G. $ 24, abg. durch G. vom 1. Juni 1909 Art. 1 unter Aufhebung 
der Bestimmungen des G. vom 18. Dez. 1889. 

28 Bank-G. S 12. . 

22 Bank-G. a 13, 15. Nähere Vorschriften enthalten die allgemeinen Be- 

stimmungen über den Geschäftsverkehr mit der Reichsbank, ausgegeben im 

Juli 1880, im Auszug abgedr. bei Koch, Münzgesetzgebung. Anhang A. 

80 Daband vi 140. 
81 ank-(z. I , 

°2 Bauk-G. $ 22, abg. durch G. vom 1. Juni 1909 Art. 7. 
33 Bank S$ 12, 36, 37. Die Zweiganstalten sind Reichsbankhauptstellen, 

Reichsbaukstellen und Reichsbanknebenstellen. Ein Verzeichnis der Zweig: 

anstalten der Reichsbank enthält das Handbuch für das, Deutsche Reic "g e 

den Reichsbankhauptstellen wird, falls sich daselbst eine hinreichen e. Er 

geeigneter Anteilseigner vorfindet, ein Bezirksnusschuß gebildet, der für die
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sich auch in den Privilegien, die ihr in bezug auf die Ver- 
äußerung von Pfändern und die Besteuerung eingeräumt 
sind®‘, sowie in der Verpflichtung der bei der Verwaltung der 
Bank beschäftigten Personen zur Bewahrung des Bankgeheim- 
nisses®, 

Die Befugnis der Reichsbank zur Notenausgabe beruht auf 
unmittelbarer reichsgesetzlicher Ermächtigung. Die Noten der 
Reichsbank sind gesetzliches Zahlungsmittel®®. 

Die Reichsbank war zunächst bis zum 1. Jan. 1891 errichtet. 
Nach Ablauf dieser Zeit hat das Reich die Bank in der bisherigen 
Form weiter bestehen lassen. Es ist jedoch befugt, von 10 zu 
10 Jahren nach vorausgegangener einjähriger Ankündigung ent- 
weder die Reichsbank aufzuheben und die Grundstücke gegen 
Erstattung des Buchwertes?®” zu erwerben oder die sämtlichen 
Anteile der Reichsbank zum Nennwerte zu erwerben. Beide 
Maßregeln erfordern eine, im Einvernehmen mit dem. Bundesrat 
zu erlassende kaiserliche Anordnung. Der Reservefond geht in 
beiden Fällen zur Hälfte an die Anteilseigner, zur andern Hälfte 
an das Reich über®, Zum Fortbestehen der Bank über die be- 
treffenden Termine hinaus ist die Zustimmung des Reichstages ein- 
zuholen. 

II. Die Privatnotenbanken haben den Charakter von 
Aktiengesellschaften. Ihre Organisation ist durch die Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches und die besonderen Bestimmungen der 
Statuten geregelt. Ihr Recht der Notenausgabe beruht auf Privilegien, 
die ihnen vor Erlaß des Reichsbankgesetzes durch die Landes- 
regierungen erteilt sind. Durch das Reichsbankgesetz ist die Be- 
fugnis zur Erteilung von Notenprivilegien den Landesregierungen 
entzogen und der Reichsgesetzgebung vorbehalten worden®®, Die 
Reichsgesetzgebung hat von dieser Berechtigung bisher keinen Ge- 
brauch gemacht. Es besteht auch, da die Bankpolitik des Reiches 
nicht auf die Vermehrung, sondern auf Verminderung der Noten- 
privilegien hinausgeht, keinerlei Wahrscheinlichkeit, daß künftig davon 

  

Reichsbankhauptstelle ähnliche Funktionen hat, wie der Zentralausschuß für 
die Reichshauptbank. (Bank-G, 88 36, 37). _ , 

* Bank.G. 88 20—21, 88 20a und b sind eingeschoben durch G. vom 
1. Juni 1909 Art. 6. 

5 Bank-G. 88 33 u. 39. 
38 Bank-G. 8 16. G. vom 1. Juni 1909 Art, 3 zu Bank-G. 8 2, 
37 Vgl. Koch, Münzgesetzgebung zu $ 41 Anm. 140. 
88 Bank-G. 8 4l. 
89 Bank-G. 8 1. Nur die bayrische Regierung war in $ 47 des R.B.G. für 

berechtigt erklärt worden, die Befugnis zur Ausgabe von Banknoten bis zum 
Höchstbetrage von 70 Millionen Mark für die in Bayern bestehende Notenbank 
zu erweitern oder die Befugnis einer anderen Bank, die sich den beschränkenden 
Vorschriften des Reichsbankgesetzes unterwarf, zu erteilen. In Ausführung 
dieser Bestimmung hat die bayrische Regierung, nachdem die bayrische Hypo- 
theken- und Wechselbank auf das ihr zustehende Recht der Notenausgabe durch 
Vertrag vom 20. März 1875 verzichtet hatte, die Befugnis zur Notenemission 
der von dieser begründeten bayrischen Privatnotenbank übertragen. Bayr. G. 
vom 15. April 1875. Vgl. Laband®8, 148°; R.St.R.° 8 29, 2: Durch $ 795 B.G.B. 
ist hieran nichts geändert. worden.
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Gebrauch gemacht werden wird. Die unbefugte Ausgabe von Bank- 
noten wird mit einer Geldstrafe bestraft, die dem zehnfachen Be- 
trage der ausgegebenen Wertzeichen gleichkommt, mindestens aber 
5000 Mark beträgt*". 

Die von den Landesregierungen erteilten Privilegien ermächtigten 
die Banken nur zum Geschäftsbetrieb und zur Notenausgabe in dem 
betreffenden Lande. Wurden sie auch in anderen deutschen Staaten 
zugelassen, so geschah dies nicht durch einen rechtlichen Anspruch, 
sondern durch tatsächliche Duldung. Das Reichsbankgesetz hat 
nun die Wirksamkeit dieser Banken auf den ihnen rechtlich zu- 
stehenden Geschäftsbereich eingeschränkt, indem es bestimmt: 1. daß 
sie außerhalb des Staates, von dem sie die Befugnis zur Noten- 
ausgabe erhalten haben, weder Bankgeschäfte betreiben, noch sich 
als Gesellschafter an Bankhäusern beteiligent!, und 2. daß ihre 
Noten außerhalb desselben zu Zahlungen nicht gebraucht werden 
dürfen“. Von diesen Beschränkungen sind jedoch die Banken 
befreit, die sich gewissen reichsgesetzlichen Vorschriften unter- 
werfen. 

Die Noten der Privatnotenbanken dürfen im ganzen Reichs- 
gebiet zur Zahlung verwendet werden, wenn sie folgende Be- 
dingungen erfüllen: 1. ihre Betriebsmittel nur zu den Geschäften 
verwenden, zu denen auch die Betriebsmittel der Reichsbank ver- 
wendet werden dürfen, 2. von dem über 4!Y/s°/o des Grundkapitals 
sich ergebenden Reingewinn jährlich mindestens 20° zur Ansamm- 
lung eines Reservefonds zurücklegen, bis er ein Viertel des Grund- 
kapitals beträgt, 3. gewisse später zu erwähnende Vorschriften über 
die Notendeckung beobachten, 4. ihre Noten bei einer vom Bundesrat 
zu genehmigenden Stelle in Berlin oder Frankfurt einlösen, 5. die 
Noten aller deutschen Banken, deren Umlauf im gesamten Reichs- 
gebiete gestattet ist, an ihrem Sitze, sowie bei den Zweiganstalten, 
die in Städten von mehr als 80000 Einwohnern ihren Sitz haben, 
zu ihrem vollen Nennwerte in Zahlung nehmen, 6. auf jedes Wider- 
spruchsrecht verzichten, das ihnen gegen die Erteilung der Befugnis 
zur Ausgabe von Banknoten an andere Banken oder gegen die Aut- 

hebung einer Verpflichtung der Landesregierung, ihre Noten an den 

öffentlichen Kassen statt baren Geldes in Zahlung zu nehmen, zu- 

steht, 7. einwilligen, daß ihnen die Befugnis zur Ausgabe von Bank- 
noten zu den Terminen, zu denen eine Aufhebung der Reichsbank 

zulässig ist, durch Beschluß des Bundesrates oder der Landes- 
regierungen nach vorheriger einjähriger Kündigung ohne Entschädi- 

gung entzogen werden kann. — Banken, die diesen Erfordernissen 
genügen, kann der Betrieb von Bankgeschäften durch Zweiganstalten 

außerhalb des betreffenden Staates vom Bundesrate auf Antrag der 

Landesregierung des Ortes, an dem diese Errichtung erfolgen soll, 

gestattet werden *°. 

  

0 Bank-G. S 55. 
4 Bank-G. 8 42. Strafbest. In 8 58. 

42 Bank-G. 43. Strafbest. in 8 56. 
43 Bank-G. 88 44, 45.
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Banken, die bis zum 1. Januar 1876 nachgewiesen haben, 
daß der Betrag der ihnen gestatteten Notenausgabe auf den am 
1. Januar 1874 eingezahlten Betrag des Grundkapitals eingeschränkt 
ist, sind noch günstiger gestellt. Sie brauchen: 1. keinen Reserve- 
fond anzusammeln, haben 2. das Recht, im gesamten Reichsgebiete 
durch Zweiganstalten und Agenturen Bankgeschäfte zu betreiben, und 
es kann ihnen 3. der Betrieb gewisser, durch die vorher erwähnten 
Bestimmungen ausgeschlossener Kreditgeschäfte, soweit sie bisher von 
ihnen abgeschlossen wurden, durch den Bundesrat zeitweilig und 
widerruflich gestattet werden **. 

Infolge dieser Bestimmungen haben sich die Verhältnisse der 
Privatnotenbanken folgendermaßen gestaltet: Von den 32 Privat- 
notenbanken haben 24 auf das Recht der Notenausgabe verzichtet #5, 
7 haben sich den Beschränkungen des Reichsbankgesetzes unterworfen 
und dadurch für ihre Noten die Umlaufsfähigkeit im ganzen Reichs- 
gebiete erlangt**. Nur eine einzige Privatnotenbank, die braun- 
schweigische, hat sich bei den Bestimmungen ihrer Konzession 
beruhigt; ihre Noten dürfen daher nur im Gebiete des braunschweigi- 
schen Staates zu Zahlungen benutzt werden und ihr ist die Möglich- 
keit entzogen, im übrigen Reichsgebiete durch Zweiganstalten Bank- 
geschäfte zu betreiben. 

Die Privatnotenbanken sind sämtlich einer staatlichen Auf- 
sicht unterworfen. Für die Aufsichtsrechte der Landesregierungen 
sind die Bestimmungen der Konzessionsurkunden und Statuten maß- 
gebend. Außerdem ist durch das Reichsbankgesetz eine zweifache 
Aufsicht des Reiches über die Privatnotenbanken eingeführt worden, 
indem 1, jede Änderung der Grundgesetze einer Bank, sofern sie 
das Grundkapital, den Reservefond, den Geschäftskreis, die Deckung 
der auszugebenden Noten oder die Dauer der Befugnis zur Noten- 
ausgabe zum Gegenstande hat, zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung 
des Bundesrats bedarf“, 2. der Reichskanzler befugt ist, sich 
jederzeit durch Einsichtnahme der Bücher, Geschäftslokale und 
Kassenbestände von den Verhältnissen der Bank Kenntnis zu ver- 
schaffen #8, 

Die Befugnis der Privatnotenbanken zur Ausgabe von Bank- 
noten erlischt: 1. durch Ablauf der Zeit, für die sie erteilt ist, 
2. durch Verzicht, 3. im Fall des Konkurses durch Eröffnung des 
Verfahrens gegen die Bank“®, 4. durch Entziehung durch richter- 
liches Urteil. Eine solche wird auf Klage des Reichskanzlers oder 
der Regierung des Bundesstaates, in dem die Bank ihren Sitz hat, 
ausgesprochen: a) bei Überschreitung der zulässigen Höhe des Noten- 
umlaufes oder Verletzung der Vorschriften über die Notendeckung, 
b) beim Betrieb von Geschäften oder Vertrieb von Noten außerhalb 
  

44 Bank-G. 8 44. 
5 Bek.d. Reichsk. vom 1. April und 28. Juli 1876, 18, Okt. 1877, 25. Juli 1886, 15. März 1887, 16. Juli und 20. Okt. 1889, 9. Mai 1890, 14. Jan, 1891. 
4 Bek. d. Reichsk, vom 29. Dez. 1875 und 7. Jan. 1876. 
7 Bank-G. 8 47. 
4 Bank-G. S 48, 
# Bank-G. 8 49 Nr. 1-8.
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des Bundesstaates, auf den der Geschäftsbetrieb der Bank beschränkt 
ist, c) bei Nichteinlösung präsentierter Noten, d) bei Verminderung 
des Grundkapitals um ein Drittel °%. 5. Durch Verfügung der Landes- 
regierung nach Maßgabe der Statuten und Privilegien, 6. durch 
Kündigung. Diese Kündigung konnte gegenüber den Banken, deren 
Noten die Umlaufsfähigkeit im ganzen Reichsgebiet besitzen, durch 
den Bundesrat zum 1. Januar 1891 und kann von da an weiter 
von 10 zu 10 Jahren erfolgen®!. Sie tritt aber, wenn die Statuten 
oder Privilegien dies gestatten, schon früher und zwar zu dem 
frühesten zulässigen Termine, unmittelbar kraft Gesetzes ein. Eine 
Ausnahme von diesem Grundsatze besteht nur zugunsten der Banken, 
die den zulässigen Betrag ihres Grundkapitals beschränken ?, Für 
die Banken, deren Noten die Umlaufsfähigkeit im ganzen Reichs- 
ebiete nicht besitzen, soll zwar nach dem Reichsbankgesetz die 

Aufkündigung ebenfalls zu dem frühesten zulässigen Termine kraft 
Gesetzes erfolgen, die Bestimmung tindet aber auf die einzige Bank 
dieser Art, die noch besteht, die braunschweigische, keine Anwen- 
dung, weil ihr gegenüber eine Kündigungsbefugnis nicht besteht, sie 
vielmehr ein erst im Jahre 1952 ablaufendes Privileg besitzt. 

III. Den deutschen Notenbanken sind im Interesse der Solidität 
ihrer Operationen durch das Reichsbankgesetz gesetzliche Be- 
schränkungen auferlegt worden. Diese Beschränkungen bestehen 

für die Reichsbank und für die Privatnotenbanken. Sie haben den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb der genannten Institute und das spezielle 
Recht der Banknotenausgabe zum Gegenstande, 

1. Unter den Beschränkungen, welche den allgemeinen 

Geschäftsbetrieb der Notenbanken zum Gegenstande haben, ist 

zunächst zu erwähnen das Verbot, Wechsel zu akzeptieren, 
Waren oder kurshabende Papiere für eigene oder für fremde 

Rechnung auf Zeit zu kaufen oder zu verkaufen oder 

für die Erfüllung solcher Kaufs- oder Verkaufsgeschäfte Bürg- 

schaft zu übernehmen 3, Nicht bloß der gewerbsmäßige, sondern 

jeder Abschluß von Geschäften dieser Art ist den Notenbanken 

untersagt. Die Vorstandsmitglieder einer Bank, welche dem Verbote 

zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark bestraft ®*, 

Gegen Reichsbankbeamte kann natürlich außerdem noch im Wege 

des Disziplinarverfahrens eingeschritten werden. Die angeführten 

Geschäfte sind jedoch, wenn sie trotz des entgegenstehenden Ver- 

botes abgeschlossen werden, zivilrechtlich nicht für ungültig zu er- 

achten ®, 
  

sı Bank-G. & 44. Der Bundesrat wird jedoch nach dem Bank-G. von der 

Kündigungsbefugnis nur Gebrauch machen, um eine einheitlichere Regelung 

des Notenwesens herbeizuführen oder, wenn eine Notenbank den Bestimmungen 

des Reichsbankgesetzes zuwider gehandelt hat. 
62? Bank-G. S 46. 
63 Bank-G. $ 7 
ss Bnok-G. 5 58. 
5 Dieser So muß deshalb aufgestellt werden, weil das Reichsbankgesetz 

nur die öffentlichrechtlichen Verhältnisse der Notenbanken, nicht ihren privaten 

Rechtszustand zu regeln beabsichtigt. Es kann auch nicht eingewendet werden, 

6° Bank-G. D 49 Nr. 3 G. vom 7. Juni 1899 Art. 7 8 3.
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Die Notenbanken sind ferner verpflichtet, viermal im Monat 
den Stand ihrer Aktiva und Passiva und spätestens drei 
Monate nach dem Schluß des Geschäftsjahres eine genaueBilanz 
durch den Reichsanzeiger auf ihre Kosten zu veröffentlichen®®, 
Die wissentlich unwahre Darstellung oder Verschleierung der Ver- 
hältnisse der Bank bei Gelegenheit dieser Veröffentlichungen wird 
an den Vorstandsmitgliedern mit Gefängnis bis zu drei Monaten be- 
straft5”, Dagegen ist weder die fahrlässige unrichtige Darstellung der 
Bankverhältnisse noch auch die Unterlassung der Veröffentlichung 
mit Strafe bedroht. 

2. Die gesetzlichen Vorschriften über die Banknoten be- 
ziehen sich auf ihre Beschaffenheit und auf ihren Betrag. 

A. In Beziehung auf die Beschaffenheit besteht eine doppelte 
Beschränkung. Die Banknoten müssen auf Beträge von 100, 200, 
500 und 1000 Mark oder von einem Vielfachen von 1000 Mark 
lauten5®. Solche Banknoten, die in beschädigtem oder beschmutztem 
Zustande zur Bank zurückkehren, dürfen nicht wieder ausgegeben 
werden 5°, Strafbestimmungen zur Aufrechterhaltung dieser Verbote 
sind im Reichsbankgesetz nicht enthalten, beschädigte und beschmutzte 
Banknoten können aber durch Anordnung des Bundesrates aufgerufen, 
d. h. aus dem Verkehr gezogen werden °®, 

B. Die Beschränkungen der Höhe der Notenausgabe be- 
zwecken entweder den Betrag der auszugebenden Noten 
überhaupt durch Festsetzung einer festen Maximalsumme oder 
durch Begrenzung im Verhältnis zum Grundkapital abzugrenzen. 
Derartige Beschränkungen bestehen für die Reichsbank überhaupt 
nicht; soweit sie für Privatnotenbanken bestehen, beruhen sie auf 
landesrechtlichen und statutarischen Vorschriften. 
Das Bankgesetz gewährt den Banken nur gewisse Vorteile, wenn 
sie aus eigener Entschließung die Notenausgabe auf den Betrag ihres 
Grundkapitals einschränken®!, Die unbefugte Ausgabe von Bank- 
noten über das einer Bank gestattete Notenmaximum hinaus ist 
reichsgesetzlich mit Strafe bedroht und kann zur Entziehung des 
Notenprivilegs durch richterliches Urteil führen °2., 

Oder die Beschränkungen verfolgen den Zweck, dem Betrage 
der ungedeckten Noten, welche den bei der Bank vorhandenen 
Barvorrat übersteigen, Grenzen zu ziehen. Diese Beschränkungen 
  

daß die angegebenen Geschäfte unerlaubt und deshalb nach anerkannten zivil- 
rechtlichen Grundsätzen nichtig seien; denn der Grundsatz von der Nichtigkeit 
der unerlaubten Rechtsgeschäfte bezieht sich nur auf solche Rechtsgeschäfte, 
die einen an und für sich unerlaubten Inhalt haben. Hier handelt es sich 
dagegen um Rechtsgeschäfte, die einen im allgemeinen völlig erlaubten Inhalt 
besitzen und nur bestimmten Rechtssubjekten untersagt sind. Vgl. die Verh. 
in d. Reichstagssitzung vom 26. Jan. 1875 (Sten. Ber. $. 1315 ff). 

66 Bank-&. 88. 
67 Bank-G. 8 59 Nr. 1. 
68 Bank-G. 8 3, 
69 Bank-G. S5. 
6° Bank-G. S 6. 
01 Bank-G. 44, 46, 
63 Bauk-G. 50, 89 Nr. 8,
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sind durch das Bankgesetz geregelt. Da die Bedürfnisse des 
Verkehrs nach Umlaufsmitteln wechseln, sucht das Gesetz die Be- 
schränkung der ungedeckten Noten nicht durch feste Sätze, sondern 
durch Maßregeln herbeizuführen, die ihren Betrag nur indirekt be- 
einflussen. Diese Maßregeln sind: 

a) Die Notenbesteuerung. Jeder deutschen Notenbank ist 
ein steuerfreier Betrag von ungedeckten Noten zugewiesen. Bei der 
Berechnung dieses Betrages wird als Barvorrat betrachtet der in 
den Kassen der Bank befindliche Betrag ans kursfähigem deutschem 
Gelde, Reichskassenscheinen, Noten anderer deutscher Banken und 
an Gold in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 
1392 Mark gerechnet, Der steuerfreie Betrag der Noten ist durch das 
Bankgesetz auf 385,000,000 Mark bestimmt, wovon 250,000,000 Mark 
auf die Reichsbank, 135,000,000 Mark auf die Privatnotenbanken 
fallen®®. Erlischt die Befugnis einer Bank zur Notenausgabe, so 
wächst der ihr zustehende Anteil der Reichsbank zu, die außerdem 
berechtigt ist, mit anderen deutschen Notenbanken Verträge über 
deren Verzichtleistung auf das Recht der Notenausgabe abzu- 
schließen. Durch die Verzichtleistung mehrerer Banken auf die 
Befugnis zur Notenemission hat sich das Verhältnis jetzt so gestaltet, 
daß der Reichsbank ein steuerfreier Notenbetrag von 470 Millionen 
Mark *, den übrigen Notenbanken also ein solcher von 71,6 Millionen 
Mark zusteht. Von den emittierten Noten, welche den zugewiesenen 
Betrag übersteigen, haben die Banken eine Steuer von jährlich 5 °/o 
zu entrichten. Zum Zweck der Feststellung dieser Steuer hat jede 
Bank viermal im Monat eine Aufstellung des Barvorrates und der 
emittierten Noten an die Aufsichtsbehörde einzureichen. Die Vor- 
stände einer Bank, die durch unrichtige Aufstellung dieser Nach- 
weisungen den steuerpflichtigen Notenumlauf zu gering angeben, 
werden mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem Zehnfachen der 
hinterzogenen Steuer gleichsteht, mindestens aber fünfhundert Mark 
beträgt‘. Gegen Reichsbankbeamte kann:außerdem disziplinarisch 
eingeschritten werden. 

b) Die Grundsätze über die Notendeckung. Diese 
gelten nur für die Reichsbank und die Privatnotenbanken, deren 
Noten die Umlaufsfähigkeit im ganzen deutschen Reichsgebiete be- 
sitzen. Die angegebenen Banken müssen ein Drittel des Betrages 

ihrer in Umlauf befindlichen Noten in bar, den Rest in diskontierten 

Wechseln in ihren Kassen als Deckung bereit halten. Als Barvorrat 

wird in diesem Falle nur kursfähiges deutsches Geld, Reichskassen- 

scheine und Gold in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund 

fein zu 1392 Mark gerechnet, angesehen. Die Wechsel müssen eine 

Verfallzeit von drei Monaten haben und aus ihnen in der Regel 

drei, mindestens aber zwei als zahlungsfähig bekannte Verpflichtete 

6° Bank-G. S 9 und Anlage. 
6 Bek. d. Reichsk. vom 5. Juni 1902. Nicht verzichtet haben, die Bayer. 

Notenbank, die Sächs. Bank zu Dresden, die Württ. Notenbank, die Badische 

Bank, die Braunschw. Bank. 
6 Bank-G. R 9, 10. 
66 Bank-G. 85 59 Nr. 2. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Aufl. 27
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verhaftet sein®. Aus den Schecks müssen mindestens zwei als 
zahlungsfähig bekannte Verpflichtete haften®, Die Bestimmungen 
über die Notendeckung haben den Zweck, die Notenausgabe zu 
beschränken und die sofortige Einlösung der Noten zu sichern. Sie 
sind öffentlich rechtlicher Natur; eine privatrechtliche Bedeutung 
besitzen sie nicht, insbesondere findet keine juristische Haftung der 
Deckung für die Notenforderung statt. Bei den Privatnotenbanken 
kann die Verletzung der Vorschriften über die Notendeckuug mit 
Entziehung der Befugnis zur Notenausgabe bestraft werden ©®, während 
ihre Aufrechterhaltung bei der Reichsbank nur durch die Verant- 
wortlichkeit der Beamten gesichert ist. 

IV. Nur die Noten der Reichsbank sind seit dem 
1. Januar 1910 gesetzliches Zahlungsmittel, die übrigen 
deutschen Banknoten sind es nicht, sie sind also nicht 
Geld im juristischen, sondern nur Geld im wirtschaft- 
lichen Sinne, Sie haben den Charakter von auf den Inhaber 
lautenden Schuldverschreibungen der Bank ’®, stehen also im all- 
gemeinen unter den Grundsätzen über Inhaberpapiere. Dieser 
Charakter der Banknoten zeigt sich in folgenden Bestimmungen: 

1. Die deutschen Banknoten dürfen von jedermann in Zahlung 
gegeben und genommen werden und zwar im Gebiete des gesamten 
Deutschen Reiches. Eine Ausnahme machen nur die Noten der 
Braunschweiger Bank, deren Umlaufsfähigkeit sich auf das Gebiet 
des braunschweigischen Staates beschränkt?!, Aber niemand ist ver- 
pflichtet, Banknoten, abgesehen von den Noten der Reichsbank, 
in Zahlung zu nehmen’?, Eine solche Verpflichtung kann auch für 
Staatskassen durch Landesgesetz nicht begründet werden ”?®, Dagegen 
bleibt der Reichsfinanzverwaltung und den Finanzverwaltungen der 
Einzelstaaten unbenommen, die ihnen unterstellten Kassen zur An- 
nahme von Banknoten zu ermächtigen”*. Von dem Grundsatze, daß 
niemand verpflichtet ist, Banknoten in Zahlung zu nehmen, bestehen 
zwei Ausnahmen: a) für die betreffende Bank selbst und deren 
Zweiganstalten 5; b) in bezug auf Noten, die Umlaufsfähigkeit im 
ganzen Reiche besitzen, für alle Banken, deren Noten die gleiche 
Umlaufsfähigkeit haben, vorausgesetzt, daß die Bank, welche die 
Noten ausgegeben hat, ihrer Einlösungspflicht pünktlich nachkommt ”®, 
Diese Banken würden sich durch Zurückweisung einer ihnen in Bank- 
noten der betreffenden Art angebotenen Zahlung in mora accipiendi 
versetzen. 

2. Die Banken sind verpflichtet, die von ihnen ausgegebenen 

67T Bank-G. 88 17, 44 Nr. 8. 
e8 Bauk-G. 8 17; G. vom 1. Juni 1909 Art. 5, 
6% Bank-G. 8 50. 
10 Laband® 8, 145; Gierke 2, 99. 
11 Vgl. IL, 
12 Bank-G. S 2. 
78 Bank-G. 8 2. 
” Vgl. Motive zu $ 2 des Reg.Eutw. (Sten. Ber. S. 656). 
76 Bank-G. 88 4, 18. 
'° Bank-G. 83 19,44 Nr. 5. Die weitere Benutzung dieser Noten zu Zahlungen 

unterliegt wesentlichen Einschränkungen. Bank-G. $ 44 Nr. 5.
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Noten auf Präsentation zum vollen Nennwerte einzulösen’, Die 
Reichsbank muß dieser Verpflichtung bei ihrer Hauptkasse stets 
nachkommen, bei ihren Zweiganstalten, soweit es deren Barbestände 
und Geldbedürfnisse gestatten’®, die Privatnotenbanken bei ihrer 
Hauptkasse, bei anderen durch die Statuten bestimmten Einlösungs- 
stellen?® und, wenn ihre Noten im ganzen Reich Umlaufsfähigkeit 
besitzen, bei einer von der Bank zu bestimmenden, vom Bundesrat 
zu genehmigenden Stelle in Berlin oder Frankfurt am Main®°, Die 
Einlösungspflicht ist eine privatrechtliche Verbindlichkeit; sie kann 
im Wege der Klage erzwungen und wegen ihrer Nichterfüllung ein 
Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Privatnotenbanken, 
welche der Verpflichtung zur Einlösung nicht nachkommen, kann 
die Befugnis zur Notenemission durch richterliches Urteil entzogen 
werden 1, 

Die Banknoten fungieren aber, wenn sie auch den rechtlichen 
Charakter von Schuldscheinen (Inhaberpapieren) besitzen, tatsächlich 
doch als Zahlungsmittel. Hieraus erklärt sich, daß für sie die 
Grundsätze über Inhaberpapiere nicht unbedingt maßgebend sind, 
sondern in einzelnen Beziehungen Abweichungen bestehen. So ist 
namentlich die Amortisation der Banknoten ausgeschlossen, die 
Banken sind nach dem Bankgesetz nicht verpflichtet, für vernichtete 
und verlorene Noten Ersatz zu leisten®®. Dagegen gelten in bezug 
auf die Vindikation der Banknoten die gewöhnlichen Grundsätze 
über Vindikation von Inhaberpapieren, soweit nicht landesgesetzlich 
oder statutarisch abweichende Vorschriften bestehen. 

Den Noten kann der Charakter eines tatsächlichen Zahlungs- 
mittels entzogen werden durch Aufruf und Einziehung, d.h. 
durch öffentliche Aufforderung, sie binnen einer bestimmten Frist zur 
Einlösung zu präsentieren®®, Aufruf und Einziehung kann nur auf 
Anordnung oder mit Genehmigung des Bundesrates stattfinden. Die 
Anordnung erfolgt, wenn ein größerer Teil der Noten sich in be- 
schädigtem oder beschmutztem Zustande befindet oder wenn die Bank 
die Befugnis zur Notenausgabe verloren hat. Die Genehmigung darf 
nur erteilt werden, wenn Nachahmungen der aufzurufenden Noten in 
Verkehr gebracht sind. Die Rechtswirkungen des Aufrufes und der 
Einziehung sind, daß nach Ablauf der betreffenden Frist: 1. die Ver- 
pflichtung der betreffenden Bank zur Einlösung nur noch in be- 
  

77 Bank-G. 84. Die Einlösungspflicht erstreckt sich auch auf beschädigte 
Noten, wenn der Inhaber einen Tei der Note präsentiert, der größer ist als 
die Hälfte, oder bei Präsentation eines kleineren Teiles den Nachweis führt, 

der Rest vernichtet ist. . daß 78 Bank-G. $ 18, abg. durch G. vom 1. Juni 1909 Art. 4. I. — Obwohl die 
Noten der Reichsbank gesetzliches Zahlungsmittel sind, ist die Keichebank 
verpflichtet, sie gegen „deutsche Goldmünze einzulösen“, sie sind ‚dermnact 
(vgl. Laband, Reichsstaatsrecht® S. 2645) Schuldurkunden der Reichsbank, 
kein wirkliches Papiergeld im strengen Sinne, sondern Geldaurrogate. 

1% Bank-G. $ 50 Nr. 3a, c. 
80 Bank-G. 85 44 Nr. 4, 50 Nr. Sb. 
8sı Bank-G. 8 50. 
82 Bank-G. 8 4. 
88 Bank-G. 8 6. 

27*
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schränkter Weise besteht; die näheren Bestimmungen darüber erläßt 
der Bundesrat; 2. die Pflicht anderer Banken, die Noten in Zahlung 
zu nehmen, aufhört. 

Ausländische Banknoten sind im Gebiete des Deutschen 
Reiches ebenfalls erlaubtes Zahlungsmittel; sie dürfen aber nicht 
auf Reichswährung lauten®, Die Verwendung von auf Reichs- 
währung lautenden ausländischen Banknoten zu Zahlungen wird mit 
Geldstrafe von 50 bis zu 5000 Mark und, wenn sie gewerbsmäßig 
betrieben wird, mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft ®5, 

3. Einzelne deutsche Staaten hatten nicht nur selbst Papiergeld 
ausgegeben, sondern auch Gemeinden und Privatkorpora- 
tionen die Ausgabe von Papiergeld gestattet. Dieses Papiergeld 
war ausnahmslos Papiergeld im wirtschaftlichen, nicht Papier- 
geld im rechtlichen Sinne. Bei Gelegenheit der Regelung des 
Münz-, Papiergeld- und Banknotenwesens im Reiche sind auch über 
das Korporationspapiergeld reichsgesetzliche Vorschriften erlassen 
worden 8, 

Ausländisches Korporationsgeld steht unter den für 
ausländische Banknoten geltenden Grundsätzen ®°. 

B. Kredit‘. 

8 85. 
Die Kreditgeschäfte stehen als eine Gattung vermögensrechtlicher 

Geschäfte zunächst unter den Regeln des Privatrechtes, Die Tätig- 
keit der Verwaltung erstreckt sich nur auf eine engere Gruppe der- 
selben. Der Kredit dient namentlich dazu, Kapitalisten die Anlegung 
ihrer Kapitalien, kapitalbedürftigen Personen die Aufnahme von 
Kapitalien zu ermöglichen. Die Geschäfte zur Realisierung dieses 
Zweckes bezeichnet man als eigentliche Kreditgeschäfte, 
ihre Hauptart ist das zinsbare Darlehn. 

Die Beschaffung und Ausleihung solcher Kapitalien kann durch 
direkte Verhandlungen zwischen den kapitalbedürftigen und 
kapitalbesitzenden Personen oder durch Vermittlung von 
anderen Personen oder besonderen Anstalten erfolgen. 
Solange die Verhandlung direkt zwischen Schuldner und Gläubiger 
stattfindet, bleibt sie auf dem Boden des Privatrechtes und ist nicht 
Gegenstand der Verwaltungstätigkeit. Die Emission von Schuld- 
urkunden, die auf den Inhaber lauten, wird von der Genehmigung 
der Verwaltung abhängig gemacht?. Zur Vermittlung zwischen 
  

s% Bank-G. 8 11. 
& Bank-G. 8 57. 
°° In Betracht kamen zuletzt nur noch die Noten der landständischen 

Bank in Bautzen, die den Charakter von kommunalständischem Papiergeld be- 
saßen. Die Einziehung dieser Not folete durch Bek. v 

RG.BL.S. 270) Cieser Noten erfolgte dureh Sek. vom 17. Aug. 1908. 
67 Bank-G. 8$ 11, 57. 
1. Loening S. 634; Lexis, Art, Kredit, H.d.St.? 6, 290. BOB. TUE N Zu
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Kapitalisten und kapitalbedürftigen Personen errichtet die Verwaltung 
selbst Anstalten und überwacht die Privatpersonen und Privat- 
anstalten, die eine derartige Vermittlung betreiben 3, 

Der Kredit ist Personal- oder Realkredit. Personal- 
kredit wird dem Schuldner lediglich mit Rücksicht auf die Gesamt- 
heit seiner persönlichen Verhältnisse ohne Sicherstellung des Gläubigers 
durch ein besonderes Gut gewährt, beim Realkredit ist die 
Realisierung der Forderung des Gläubigers durch Verpfändung eines 
bestimmten Gutes gesichert. Je nachdem dieses Gut ein Grundstück 
oder eine bewegliche Sache ist, unterscheidet man Immobiliar- 
kredit und Mobiliarkredit. Personalkredit und Mobiliarkredit 
haben insofern nahe Berührungen, als die Beschaffung und Ver- 
mittlung beider in der Regel durch dieselben Personen und An- 
stalten erfolgt, während für den Immobiliarkredit besondere Anstalten 
bestehen. 

I. Immobiliarkreditanstalten®“ 1. Kreditvereine®, 
Sie bestehen aus Grundbesitzern einer bestimmten Klasse, Ihre 
Rechtsverhältnisse sind durch besondere Statuten geregelt. Der 
Beitritt ist jedem Grundbesitzer, der den statutenmäßigen Erforder- 

  

» Rechtsentwicklung: Die staatliche Fürsorge für den Immobiliar- 
kredit beginnt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nach Beendigung 
des Siebenjährigen Krieges war der Kredit des schlesischen Grundbesitzes so 
sehr erschüttert, daß es schwer hielt, selbst gegen gute Hypotheken Kapitalien 
zu beschaffen. Dies veranlaßte die schlesischen Rittergutsbesitzer im Jahre 
1770, unter staatlicher Leitung zu einer Vereinigung, der sog. Laudschaft 
zusammenzufreten, die sich die Aufgabe stellte, Kapitalien aufzunehmen un 
die Güter der einzelnen Mitglieder zu beleihen. Da diese Einrichtung sich als 
praktisch erwies, so verbreitete sie sich bald nach anderen Ländern und 

rovinzen: es entstanden 1777 die kur- und neumärkische Landschaft, 1781 die 
pommersche IJaandschaft und der Lüneburger Kreditverein, 1787 die west- 
reußische, 1788 die ostpreußische Landschaft. Weitere derartige Vereinigungen 
ildeten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts, Die Verbesserung der land- 

wirtschaftlichen Betriebsmethoden, die Bodenmeliorationen, die Ablösung der 
bäuerlichen Lasten ließen in weiten Kreisen der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
das Bedürfnis nach Kapitalien hervortreten. Da die älteren Vereinigungen 
meist nur auf einen engeren Kreis von Grundbesitzern, Rittergutsbesitzer und 
rößere Grundbesitzer, beschränkt waren, so stellte sich die Notwendigkeit 

heraus, Anstalten mit einem allgemeineren Wirkungsbereiche zu beschaffen. 
Diese wurden teils von den Staaten, teils von Privatgesellschaften begründet. 
Ursprünglich wesentlich für den ländlichen Grundbesitz bestimmt, haben sie 
mehr und mehr ihren Wirkungskreis auch auf den städtischen Häuserbesitz 
ausgedehnt. 

- Conrad, Art. landwirtschaftliches Kreditwesen, H.d.St.? 6, 374; 
Hermes, Art. laudwirtschaftliches Kreditwesen, W.? 2, 738. — E.G. z. B.G.B. 
Art. 167. , 

s Zu diesen gehören die Landschaften der alten Provinzen Preußens, 
welche zum Zweck der Ausgabe von gemeinsamen Pfandbriefen zu einer Zentral- 
landschaft vereinigt sind (Erlaß vom 21. Mai 1873), die Kreditvereine der Pro- 
vinz Hannover, der sächsische erbländische ritterschaftliche Kreditverein (Stat. 
vom 26. April 1844, bestätigt durch Dekr. vom 13. Mai dess. J.), der sächsische 
landwirtschaftliche Kreditverein (Stat. vom 29. März 1866), bestät. durch Dekr. 

vom 27. April 1866), der 1825 begründete württembergische Kreditverein, der 
mecklenb.-schwerin. ritterschaftliche Kreditverein (Stat. vom 13. April 1832 mit 
Zusatz vom 11. Febr. 1886). Iu Bayern besteht ein G., die Kreditvereine der 
bayrischen Gutsbesitzer betr., vom 11. Sept. 1825. Vgl. Hermes, Aıt. Land- 

schaften, H.d.St.? 6, 383.
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nissen entspricht, gestattet: ein Zwang zum Beitritt findet nicht statt. 
Der Verein nimmt die Kapitalien auf und beleiht die Güter seiner 
Mitglieder bis zu einer bestimmten Quote (!/s, ®/s) des Wertes. Die 
vom Verein ausgestellten Schuldverschreibungen heißen Pfandbriefe, 
für diese haften die Mitglieder des Vereins regelmäßig solidarisch. 
Die Geschäftsoperationen des Vereins finden entweder in der Weise 
statt, daß der Verein seinen Mitgliedern die Darlehen in barem Gelde 
auszahlt und selbst die Pfandbriefe in Umlauf setzt oder so, daß er 
seinen Mitgliedern Pfandbriefe gibt, es diesen überlassend, durch 
deren Veräußerung sich Geld zu verschaffen. Für die Schuld hat 
der Darlehnsnehmer dem Verein Hypothek zu bestellen; die Rück- 
zahlung erfolgt in der Regel durch allmähliche Amortisation. Die 
Vereine haben den Charakter privatrechtlicher Korporationen, auch 
ihre Rechtsbeziehungen sind privatrechtlicher Natur®, Die Tätigkeit 
der Staatsverwaltung beschränkt sich auf ihre Überwachung, zu 
welchem Zwecke meist ein besonderer Regierungskommissar be- 
stellt wird. 

2. Die Hypothekenbanken (Grundkreditbanken, Boden- 
kreditbanken) ’. Sie bezwecken ebenfalls eine Vermittlung zwischen 
den kapitalbedürftigen Grundbesitzern und den Kapitalisten. Für 
die aufgenommenen Kapitalien stellen sie Pfandbriefe aus, gewähren 
gegen Bestellung von Hypothek Darlehen bis zu einem bestimmten 
Werte des Grundbesitzes und gestatten deren Rückzahlung im Wege 
der allmählichen Tilgung. 

3. Die staatlichen und kommunalen Immobiliar- 
kreditanstalten. Auch sie bezwecken eine Vermittlung zwischen 
Kapitalisten und kapitalbedürftigen Grundbesitzern, nehmen Kapitalien 
auf, über die sie Schuldobligationen ausstellen, gewähren Darlehen 
bis zu einem bestimmten Werte des Grundbesitzes gegen Bestellung 
„ypothekarischer Sicherheit und verpflichten den Schuldner zur 
Zahlung einer jährlichen Rente, die zur Verzinsung und allmählichen 
Amortisation des Kapitals bestimmt ist. Sie sind staatliche, provinzial- 
oder kommunalständische Anstalten. Sie bilden daher einen Gegen- 
stand der staatlichen oder kommunalen Verwaltung. Bei dieser Ver- 
waltung handelt es sich aber nicht um die Ausübung staatlicher 
Hoheitsrechte, sondern um den Abschluß vermögensrechtlicher Ge- 
schäfte, welche den Regeln des Privatrechtes unterstehen. Die be- 
treffenden Institute können entweder überhaupt die Bestimmung haben, 
Darlehen auf Grundbesitz — einerlei für welche Zwecke — zu ge- 
währen® oder einen beschränkteren Wirkungskreis besitzen, indem 

  

© A. A.: Rosin, Öffentliche Genossenschaft S. 92 N. 68a, der die Ib als öffentlichrechtliche Genossenschaft ansieht, und Loening, Verw.R. $ 166 S. 650, der wenigstens den älteren preußischen Landschaften einen öffentlich- rechtlichen Chara ter zuschreibt. 
ypothekenbankgesetz vom 19, Juli 1899. Textausgabe von Göppert- Bei 4.0 Bl: Dannenbaum, Deutsche Hypothekenbanken 1911; Sonätag, at 85 ı senbanken, W.22,421; Hecht-Schulte, Art. Hypothekenbanken, 

nstalten dieser Art sind die Landeskreditanstalten zu Hannover (Han G. vom IS. Juni 1842, ‚Preuß. G.G. vom 25, Dez. 1869, 24. Juli 1875, rn März 1879, 15. Juni 1904, die Landeskreditknsge zu Kassel G. vom 16. April 1902,
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sie nur für einzelne gesetzlich bestimmte Zwecke die Beleihung vor- 
nehmen. Zu den Anstalten der letzteren Art gehören namentlich 
die Rentenbanken zur Beschaffung der Ablösungskapitalien und die 
Landeskulturrentenbanken zur Gewährung von Darlehen für Boden- 
meliorationen und Wasseranlagen. 

I. Mobiliar- und Personalkreditanstalten. 1. Banken?. 
Dies sind Anstalten (für Personal- und Mobiliurkredit), die Geld- und 
Kreditgeschäfte gewerbsmäßig betreiben. Sie können Staats- oder 
Kommunalinstitute oder von Aktiengesellschaften errichtet sein. 
Einzelne Privatunternehmer, die Geld- und Kreditgeschäfte gewerbs- 
mäßig betreiben, werden Bankiers genannt. Die wesentlichen 
Bankgeschäfte sind der Geldwechsel, die Vermittlung von Zahlungen 
durch Ab- und Zuschreiben (Girogeschäfte), die verzinsliche und 
unverzinsliche Annahme von Geldern (Depositengeschäfte), der An- 
kauf von Wechseln gegen Berechnung des Diskontos (Diskonto- 
geschäfte), die Beleihung von Faustpfändern, namentlich Wertpapieren 
und Edelmetallen (Lombardgeschäfte), der Ankauf und Verkauf von 
Wertpapieren (Effektengeschäfte). Die Banken dienen namentlich 
dem kaufmännischen und großindustriellen Betriebe, sowie den 
größeren Kapitalisten. Ihre Kreditgeschäfte sind meist auf kürzere 
Zeit berechnet. Doch kommen auch Institute vor, welche die Ge- 
währung von Immobiliarkredit au[ längere Zeit mit dem Betrieb der 
oben erwähnten Geschäfte verbinden. 

Die Banken, denen das Recht der Notenausgabe zusteht 
(Zettelbanken), haben ihre Regelung durch das Reichsbankgesetz er- 
halten. Für die Banken, welche die Befugnis Banknoten auszugeben 
nicht besitzen, bestehen keinerlei besondere gesetzliche Vorschriften. 
Sie sind meist Aktiengesellschaften. Ihre Verfassung beruht auf 
ihren Statuten und den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Für 
den vermögensrechtlichen Verkehr, in dem sie sich bewegen, sind 
die Grundsätze des Privat- und Handelsrechtes maßgebend. Nur 
ganz vereinzelt kommen derartige Banken als Staatsinstitute vor! 
Aber auch diese unterstehen, da sie Hoheitsrechte nicht ausüben, 
sondern lediglich vermögensrechtliche Geschäfte abschließen, den 
allgemeinen privatrechtlichen Rechtsvorschriften, 

Seit den 50 er Jahren des 19. Jahrhunderts ist in Deutschland 
eine Reihe von Unternehmungen entstanden, die sich zwar als Banken 
oder Kreditanstalten bezeichnen, aber neben den vorher erwähnten 
Bankgeschäften nach dem Muster der societ6 generale in Brüssel 
und des credit mobilier in Paris auch Spekulation in Wertpapieren, 
Beteiligung an der Gründung und dem Betrieb von industriellen und 
Handelsunternehmungen zum Gegenstande ihrer Tätigkeit machen. 
Eine schärfere Trennung zwischen diesen und den eigentlichen 
Banken ist durch das Reichsbankgesetz wenigstens insofern herbei- 

die Landesbank zu Wiesbaden G. vom 16. April 1902; die Hessische Landes- 
kreditkasse G. vom 2. Aug. 1902). Vgl. Hecht-Schulte, Art, Landeskredit- 
kassen, H.d.St.° 6, 320, 

9 Vgl. 5 84. 
ı0 Z. B. die preußische Seehandlung und die Königl. bayrische Bank in 

Nürnberg.
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geführt worden, als den Zettelbanken der Betrieb von anderen als 
Bankgeschäften untersagt worden ist. 

2. Leihaustalten!!, Sie haben die Aufgabe, kapitalbedürf- 
tigen Personen Kapitalien gegen Gewährung von bloß persönlicher 
oder Mobiliarsicherheit zu verschaffen ?. Das Charakteristische der 
Leihanstalten besteht darin, daß die Ausleihung von Kapitalien den 
Zweck der Anstalt bildet; eine Anleihung von Kapital findet nur 
statt, soweit das eigene Vermögen der Anstalt nicht ausreicht und 
ist nicht Zweck der Anstalt, sondern Mittel zur Erreichung des 
Zweckes. Die Leihanstalten sind namentlich dazu bestimmt, den 
weniger bemittelten Klassen der Bevölkerung, die sich der Banken 
nicht bedienen können, also kleineren Landwirten, Gewerbetreibenden, 
Arbeitern usw. Kredit zu gewähren. 

Den Zwecken der Beschaffung von Personal- und Mobiliar- 
kredit dienen: 

a) Die privaten Pfandleiher. Ihr Geschäftsverkehr bewegt 
sich auf dem Gebiete des Pfandrechtes; sie sind aber gesetzlichen 
Beschränkungen und einer obrigkeitlichen Aufsicht unterworfen, 
deren nähere Regelung durch die Gewerbeordnung der Landes- 
gesetzgebung vorbehalten ist '#, 
  

11 Lexis, Art. Pfandleihanstalten, W.! 2,232; Würzburger, Art, Leih- 
häuser, H.d.St.® 6, 479; Loening, HP.O.* 8, I. 453. , 

12 Rechtsentwicklung: Im Mittelalter lag das Pfandverleihgewerbe, 
d. h. die Gewährung von unverzinslichen Darlehen gegen Faustpfand wesentlich 
in den Händen der Juden, auf welche die kanonischen Wucherverbote keine 
Anwendung fanden. Neben den Juden fingen jedoch auch die christlichen 
Geldwechsler an, das Pfandleibgeschäft gewerbsmäßig zu betreiben und 
wurden ebenso wie jene als den Vorschriften der kanonischen Wuchergesetze 
nicht unterworfen betrachtet. Wegen der Bedrückunz, die namentlich die 
ärmeren Klassen der Bevölkerung, Handwerker und kleine Handeltreibende, 
durch Juden und Geldwechsler erfuhren, sahen sich die Städte veranlaßt, 
städtische Wechselbanken und Leihhäuser zu errichten, in denen 
Darlehen gegen Bestellung von Pfändern und Eutrichtung von Zinsen aus- 
gegeben wurden. Auch die Kirche schuf in den montes pietatis eine be- 
sondere Art von kirchlichen Darlehnsbanken (Endemann, Studien zur 
romanistisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre 1, 412). Ursprünglich 
bestimmt, die kanonischen Grundsätze über den Wucher im vollen mfange 
aufrecht zu erhalten, sollten sie nur unverzinsliche Darlehen gewähren. Die 
tatsächlichen Verhältnisse führten jedoch auch hier sehr bald dazu, daß man 
von den Darlehnsnehmern Zinsen erhob, wenn man sie auch formell uls Bei- träge zur Deckung der Kapitalverluste, der Geschäftsunkosten usw. bezeichnete. 
In Italien entstanden diese kirchlichen und städtischen Institute schon im 15. Jahrhundert an vielen Orten, während sie im Norden, namentlich auch in Deutschland, erst im Laufe des 16. Jahrhunderts eine größere Verbreitung er- langten. Während des Dreißi jährigen Krieges gingen die meisten dieser An- stalten unter. Erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, namentlich aber im Laufe des 19. Jahrhunderts, hat ihre Neubegründung, zum Teil in Verbindung mit der Begründung von $ arkassen, stattgefunden. Die Gründung ist teils durch die Städte, teils durch die höheren Kommunalverbände, vereinzelt auch wohl durch die Staaten erfolgt. Daneben hat sich das private Pfandleih- 
peschäft erhalten, ist aber durch die Gewerbegesetz ebung einer obrigkeit- 
onen, Aufsicht unterworfen worden. peit der | itte es 19. Jahrhunderts hat ne umfassende Organisation des Personalkredits a i Basis entwickelt, g 3 auf genossenschaftlicher 

 , ew.O. 88 34, 38. E.G.z.B.G.B. Art. 94. Die Landesgesetze z ein Zinsmaximum fest, legen den Pfandleihern die Verpflichtung auf, über die
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b) Die Kreditgenossenschaften, namentlich die Vorschuß- 
und Kreditvereine nach Schulze-Delitzschem Muster für den Hand- 
werker- und kleinen Handelsstand und die Raiffeisenschen Darlehns- 
kassen für kleinere Landwirte berechnet. Sie sind privatrechtliche 
Korporationen, die einer besonderen Einwirkung der Verwaltungs- 
behörden nicht unterliegen. 
 _e) Die staatlichen und kommunalen Anstalten. Sie 

bilden einen Gegenstand der Staats- und Kommunalverwaltung, stehen 
aber, soweit ihnen nicht besondere Privilegien eingeräumt sind, hin- 
sichtlich ihres Geschäftsbetriebes unter den allgemeinen Vorschriften 
des Privatrechtes. Anstalten der betreffenden Art sind: 

Pfandleihanstalten oder Leihhäuser, die nur gegen 
Faustpfand ausleihen. Sie sind, da sich ihre Wirksamkeit naturgemäß 
auf einen einzelnen Ort und dessen nächste Umgebung beschränkt, 
in der Regel städtische Anstalten. In diesem Falle unterliegen sie 
einer Genehmigung und Aufsicht durch die Staatsregierung, doch 
kommen sie auch als Anstalten der größeren Kommunalverbände !4 
und als staatliche Anstalten !5 vor. 

Leihanstalten, die für größere Bezirke bestimmt sind 
und teils gegen Faustpfand, teils auch gegen hypothekarische Sicher- 
heit oder gegen bloß persönliche Verpflichtung (Wechsel, Bürgen) 
Darlehen gewähren 18, 

Darlehnskassen, die bei außerordentlichen Not- 
ständen (Kriegszeiten, Mißernten) zur Beseitigung von Kredit- 
verlegenheiten vorübergehend errichtet sind !7. 

83. Sparkassen!® sind Anstalten zur Ansammlung von Kapi- 
talien in kleinen Beträgen!®. Im Gegensatz zu den Leihanstalten 
ist bei den Sparkassen die Annahme von Kapitalien der Zweck 
der Institute, ihre Ausleihung nur Mittel zur Erreichung dieses 
weckes. 

—— ui EEE GE > GE 

von ihnen abgeschlossenen Geschäfte Bücher zu führen und ordnen den Ver- 
kauf der Pfänder in Öffentlicher Versteigerung an. 

1# Z7,B. das Leihhaus in Kassel, das dem Kommunalständischen Verbande 
des Regierungsbezirks Kassel gehört. (G. vom 10. April 1872). 

15 Z, B. das königliche Leihamt in Berlin. 
16 Anstalten dieser Art sind die Provinzialhilfskassen in Preußen. (vgl. 

G. vom 8. Juli 1875 $8S 8 und 9), das Pfand- und Leihhaus zu Fulda und die 
Leihbank zu Hanau (G. vom 10. April 1872), die Spar- und Leihkasse für die 

Hohenzollernschen Lande (Stat. vom 17. März 1854, G. vom 16. Jan. 1875), die 
Kreishilfskassen in Bayern, die Kommunalkassen in Württemberg. 

17 Preuß. G. vom 15. April 1848, V. vom 18. Mai 1866. G.G. vom 27. Sept. 1866, 
23. Dez. 1867, 1. Febr. 1871. Nord, B.G. vom 21. Juli 1870, | 

38 Koch, Art. Sparkassen, R.L. 8, 712; Loening, H.P.Ö.*+ 8, II. 446; 
Bister, „art Sparkassen, W.! 2, 468; Schachner, Art. Sparkassen, H.d. 

t.2 7, 698. 
 Rechtsentwicklung: Die Begründung von Sparkassen in Deutsch- 

land beginnt erst am Ende des 18. Jahrhunderts. Die erste deutsche Sparkasse 
ist die zu Braunschweig, die im Jahre 1765 begründet wurde; ihr folgen die 
zu Hamburg (1778), Oldenburg (1786), Kiel (1796), Altona und Göttingen (1801). 
Die Berliner Sparkasse ist im Jahre 1818 errichtet worden, sie hat zu vielen 
Nachahmungen, namentlich in anderen preußischen Städten, Veranlassung ge- 

eben. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte hat das Sparkassenwesen in Deutsch- 
land eine große Verbreitung und bedeutende Entwicklung erlangt.
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Die Sparkassen sind größtenteils von Gemeinden, seltener 
von Vereinen errichtet; beide Arten bedürfen einer Bestätigung 
durch die Staatsregierung und sind einer staatlichen Aufsicht unter- 
worfen?°. Es kommen jedoch Sparkassen auch als Institute der 
größeren Kommunalverbände®! und selbst als staatliche 
Anstalten ?2? vor. 
  

*0 Preuß. Regl., Einrichtungen des Sparkassenwesens betr,, vom 12, Dez, 
1838. Kab.-Ordre vom 26. Juli 1841. Zust.G. vom 1. Aug. 1883 85 52, 58, 
Bayr. Pol.Str.G.B. $ 140. Bad. G., die Rechtsverhältnisse der mit Gemeinde- 
bürgschaft versehenen Sparkassen betr., vom 9. April 1880. — Auch einzelne 
Privatpersonen können Sparkassen errichten; diese haben den Charakter ge- 
werblicher Unternehmungen und unterliegen lediglich den Vorschriften der 
Gewerbeordnung. . Wr 2. B. die Sparkasse des kommunalstädtischen Verbandes des Regierungs. 
bezirkes Wiesbaden (G., betr. die Landesbank in Wiesbaden, vom 25. Dez. 1869 
9 22—30), die Spar- und Leihkasse für die hohenzollernschen Lande (Stat. vom 
18. Juni 1888. V.V. vom 18. Nov. 1882, 10. Aug. 1888) außerdem zahlreiche 
Kreis- und Amtssparkassen. , 

#2 Z. B. die lippische Landessparkasse (Stat. vom 1. Ang. 1892), die Spar. 
kassen in Reuß j. I (G.G. vom 22. Dez. 1883, 26. Febr. 1884, 1. Sept. 1386, 
27. Juli 1889, 2. Mai 1890), die braunschweigische Sparkasse (G. vom 10. Juni 1892). 
Auch die württembergische Sparkasse erstreckt ihre Tätigkeit auf das ganze 
Land; sie ist eine vom Königshause ausgogangene und unter dessen Protektion stehende Stiftung (Bek. vom 31. Mai 1875, Stat. vom 24. Febr. 1885). 

 


